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Vorwort 

per  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
hat den Auftrag, die Situation der Umwelt darzu-
stellen sowie auf Fehlentwicklungen und Möglich-
keiten zu deren Vermeidung hinzuweisen (siehe 
den Einrichtungserlaß im Anhang). Diesem Auftrag 
entsprechend legt der Rat ein Sondergutachten 
über die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die 
Umwelt vor. 

Bereits im Umweltgutachten 1978 hatte der Rat 
Umweltprobleme der Landwirtschaft in den Kapi-
teln über „Landschaftspflege und Naturschutz" so-
wie „Möglichkeiten der Erzeugung fremdstoffarmer 
Nahrungsmittel im konventionellen und alternati-
ven Landbau" erörtert. Insgesamt haben jedoch bei 
der Arbeit des Rates bisher (siehe Liste der Veröf-
fentlichungen im Anhang) die industriellen Emit-
tenten und der Verkehr die meiste Aufmerksamkeit 
beansprucht. 

Ein solches Sondergutachten erscheint schon des-
halb sinnvoll, weil die Landwirtschaft mehr als die 
Hälfte der Fläche der Bundesrepublik Deutschland 
nutzt und damit Natur und Landschaft entschei-
dend prägt. Wichtiger ist jedoch ein aktueller An-
stoß: Die außerordentliche Produktionssteigerung 
in Pflanzenbau und Tierhaltung der letzten Jahr-
zehnte hat eine problematische Lage herbeigeführt, 
die eine Neuorientierung sowohl agrarpolitisch als 
auch umweltpolitisch geboten erscheinen läßt. Im 
Rahmen der Europäischen Gemeinschaften ist die 
Landwirtschaft, so wie sie bis jetzt betrieben wurde, 
nicht mehr finanzierbar; gleichzeitig hat der noch 
immer ungebrochene Trend zu weiterer Intensivie-
rung Umweltschäden eintreten und Umweltgefah-
ren sichtbar werden lassen, die nicht länger hin-
nehmbar sind. Die neueren Brüsseler Beschlüsse 
sollen die landwirtschaftliche Produktion beschrän-
ken; allein damit ist aber, auch wenn die Maßnah-
men greifen, eine Umkehr des umweltbelastenden 
Trends noch nicht ohne weiteres gesichert. Der Rat 
will daher mit einer umfassenden Darstellung der 
Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt 
und mit seinen Hinweisen auf die Grenzen der Be-
lastbarkeit der natürlichen Lebensgrundlagen dazu 
beitragen, daß die Stunde der agrarpolitisch er-
zwungenen Neuorientierung zugleich umweltpoli-
tisch sinnvoll genutzt wird. Der Katalog von Forde-
rungen und Empfehlungen soll es der Landwirt-
schaft erleichtern, aus der ökologischen Krise wie-
der herauszufinden. Er richtet sich an die Politiker 
in Gesetzgebung und Verwaltung, um ihnen Hand-
lungsbedarf und Prioritäten zu verdeutlichen. 

Die Forstwirtschaft wird in diesem Gutachten nicht 
behandelt, da diese sich gerade in ökologischer 
Sicht von Pflanzenbau und Tierhaltung sehr unter-
scheidet und weitaus weniger Probleme verursacht. 
Im übrigen hat der Rat wichtige Umweltprobleme 
der Forstwirtschaft bereits in seinem Sondergut

-

achten „Waldschäden und Luftverunreinigungen" 
mitbehandelt. 

Die Vielfalt der fachlichen Spezialfragen im Wir-
kungsbereich zwischen Landwirtschaft und Um-
welt hat den Rat veranlaßt, eine Reihe von externen 
Gutachten und Stellungnahmen einzuholen: 

Zu bodenkundlichen Problemen haben Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Altemüller, Prof. Dr. Klaus H. Domsch 
und Prof. Dr. Dieter Sauerbeck, alle Braunschweig-
Völkenrode, Gutachten erstellt; Prof. Dr. Rolf 
Diercks, München, hat einen Beitrag über die Pro-
bleme des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ver-
faßt, Prof. Dr. Giselher Kaule, Stuttgart, einen sol-
chen zu Biotopschutz und Flurbereinigung; Prof. Dr. 
Günter Weinschenck und Dr. Hans-Jörg Gebhard, 
beide Stuttgart-Hohenheim, haben sich zu agrar-
ökonomischen Steuerungsmaßnahmen, Prof. Dr. 
Erwin Welte, Göttingen, und Dr. Friedel Timmer

-

mann, Braunschweig, zur Düngung geäußert. Die 
Berichte und die Urteile dieser Fachleute sind für 
den Rat von außerordentlich großem Wert gewesen; 
sie haben den Rat bei seiner Urteilsfindung wesent-
lich beeinflußt. Besonderer Dank gebührt Prof. Dr. 
Diercks, Prof. Dr. Domsch, Dr. Gebhard, Prof. Dr. 
Sauerbeck und Prof. Dr. Weinschenck für ihre über 
das übliche Maß der Beratung weit hinausgehende 
Mitwirkung bei wiederholten Sitzungen des Rates. 

Darüber hinaus half eine Reihe von Fachkollegen 
durch Anregungen, Materialien und Kritik in Sit-
zungen oder durch die Beratung einzelner Mitglie-
der des Rates; zu danken ist insbesondere Prof. Dr. 
de Haen, Göttingen; Prof. Dr. Heeschen, Kiel; Prof. 
Dr. Estler, Prof. Dr. Fischbeck, Prof. Dr. Reiner und 
Prof. Dr. Schwertmann, Weihenstephan; Prof. Dr. 
Schuhmann, Dr. Herfs und Dr. Hille, Braun-
schweig. 

Besonderer Dank gebührt den Wissenschaftlern der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in 
Braunschweig-Völkenrode (FAL). Der Rat hatte Ge-
legenheit, in drei Sitzungen in dieser Forschungs-
anstalt Teile seines Gutachtens zur Diskussion zu 
stellen; er hat dabei in vielfältiger Weise Anregun-
gen, Hinweise und kritische Anmerkungen erhal-
ten. Darüber hinaus ist der Rat vielen Fachleuten 
der FAL für Auskünfte und Anregungen in Einzel-
gesprächen zu Dank verpflichtet. 

Zahlreiche weitere Institutionen haben die Arbeit 
am Gutachten mit Rat und Tat gefördert. Der Rat 
dankt auch den fachlich beteiligten Ministerien und 
Ämtern des Bundes und der Länder, die ihn durch 
Diskussionsbeiträge und fachliche Auskünfte im-
mer wieder unterstützt haben. 

Dank gebührt auch der Leitung und den Mitarbei

-

tern des Statistischen Bundesamtes, die den Rat in 
fachlichen und Verwaltungsfragen sowie durch 
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technische Hilfe bei diesem Gutachten geholfen ha-
ben. 

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Rates ha-
ben durch eigene Ausarbeitungen, Materialsamm-
lungen und Diskussionsbeiträge zum Gutachten 
wesentlich beigetragen. Im wissenschaftlichen Stab 
der Geschäftsstelle haben mitgearbeitet: Dr. Helga 
Dieffenbach-Fries, Dipl.-Vw. Lutz Eichler, Dr. 
László Kacsóh, Dr. Werner Lilienblum, Dr. Gabriele 
Reger, Dr. Jürgen Peter Schädel sowie als stellver-
tretender Geschäftsführer Dr. Dietrich von Bor

-

ries. 

Als wissenschaftliche Mitarbeiter der Ratsmitglie-
der haben an diesem Gutachten mitgewirkt: Dipl.-
Math. Herbert Blankenburg, Dipl.-Vw. Jürgen Bun-
de, Dipl.-Ing. Irene Burkhardt, Dr. Hans-Fr. Gegen-
mantel, Dr. Werner Gertberg, Dipl.-Ing. Peter till-
mann, Ass. Burkhard Glitz, Dipl.-Vw. Ulrike Hardt, 
Dr. Christoph Heger, Dipl.-Ökon. Helmut Karl, 
Dipl.-Pol. Hans Maier, Ass. Werner Preusker, Dr. 
Joachim Schmidt, Dipl.-Ing. Martina Voss. 

Die Koordinierungsarbeit an diesem Gutachten 
hatte Dr. Jürgen Peter Schädel wahrgenommen, bis 
er am 25. April 1984 völlig unerwartet einer Krank-
heit erlag. Dr. Schödel war seit 1978 wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des Rates und wurde wegen seiner 
fachlichen und menschlichen Qualitäten von den 
Mitgliedern und den anderen Mitarbeitern gleicher-
maßen geschätzt. Wir alle erinnern uns dankbar an 

die Jahre der Zusammenarbeit mit ihm. Die schwie-
rige Aufgabe des Koordinators hat dann Dipl.-Vw. 
Lutz Eichler übernommen und mit Energie und 
Umsicht zu Ende geführt. 

Als Leiter der Geschäftsstelle des Rates hat Regie-
rungsdirektor Jürgen H. Lottmann zu diesem Gut-
achten durch die Unterstützung des Vorsitzenden 
bei seinen Aufgaben und durch umsichtige Planung 
der Arbeiten wesentlich beigetragen. Herr Ernst 
Bayer hat die technischen Arbeiten am Gutachten 
mit Sorgfalt erledigt; ihm und den namentlich nicht 
erwähnten Angehörigen der Geschäftsstelle ge-
bührt Dank für die gute Mitarbeit. 

Während der Arbeiten an diesem Gutachten ist 
Prof. Dr. Fritz W. Scharpf im März 1984 aus dem 
Rat ausgeschieden; Beiträge aus seiner Feder sind 
in diesem Gutachten verarbeitet worden, die Ergeb-
nisse hat er jedoch nicht mehr zu verantworten. Im 
Dezember 1984 wurde Prof. Dr. Georges Fülgraff in 
den Rat berufen; er war daher an den Arbeiten an 
diesem Gutachten noch nicht beteiligt. 

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
schuldet allen, die an diesem Gutachten auf vielfäl-
tige Weise mitgewirkt haben, Dank für ihre unent-
behrliche Hilfe. Für Fehler und Mängel, die das 
Sondergutachten „Umweltprobleme der Landwirt-
schaft" enthält, tragen die Mitglieder des Rates die 
Verantwortung. 

Wiesbaden, im März 1985 
Jürgen Salzwedel 

Vorsitzender 
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1 Grundlagen und neuere Entwicklung der Landwirtschaft 

1.1 Grundlagen der Landwirtschaft und 
der von ihr geprägten Umwelt 

1.1.1 Stellung der Landwirtschaft in Umwelt 
und Gesellschaft 

1. Als Landwirtschaft bezeichnet man die ge-
plante und gelenkte Nutzung der biologischen Er-
zeugungsfähigkeit von Pflanzen- und Tierbestän-
den zum Zwecke der Versorgung der Menschen mit 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Obwohl diese 
Kennzeichnung inhaltlich auch die Forstwirtschaft 
einschließt, wird diese wegen der Spezialisierung 
auf besonders langlebige Pflanzen und Pflanzenbe-
stände wie Bäume und Wälder sowie auf die Erzeu-
gung und Gewinnung von Holz als wichtigstem 
Rohstoff als ein selbständiger Wirtschaftszweig be-
trachtet. Die Landwirtschaft gehört zur Ur- oder 
Primärproduktion und bleibt trotz wachsender 
technischer und chemischer Beeinflussung an ele-
mentare biologische Abläufe und an den Natur-
haushalt gebunden. 

2. Gegenstand des Gutachtens sind insbesondere 
Ackerbau, Grünlandwirtschaft und Tierhaltung; Er-
werbsgarten- und -obstbau sowie Sonderkulturen 
werden ebenfalls behandelt, Imkerei und Binnenfi-
scherei dagegen nicht einbezogen. Auf die verschie-
denen Teilbereiche der Landwirtschaft geht der Rat 
jeweils entsprechend ihrer Bedeutung für die Um-
welt ein. 

3. Zum Verständnis der Stellung der Landwirt-
schaft in Umwelt und Gesellschaft ist es zweckmä-
ßig, mit einem kurzen historischen Überblick zu be-
ginnen. 

In einer nur aus natürlichen Ökosystemen beste-
henden Umwelt (Abschn. 1.1.7.2) kann der Mensch 
nur auf der Kulturstufe der Jäger und Sammler exi-
stieren und muß sich im Wettbewerb mit vielen Tie-
ren behaupten, die ebenfalls pflanzliche und tieri-
sche Nahrung benötigen und zum Teil sogar den 
Menschen direkt gefährden können. Tatsächlich 
war dies die Situation des Menschen während des 
allergrößten Teils seiner Existenz auf der Erde. Der 
Übergang zu Pflanzenbau und Tierhaltung mit der 
Auslese von Nutzpflanzen und Nutztieren löste die 
Menschen von der versorgungsmäßigen Bindung 
an natürliche Ökosysteme, deren weitere Existenz 
und deren Notwendigkeit zur Befriedigung anderer 
menschlicher Ansprüche sogar in Frage gestellt 
wurden. 

4. Dieser Übergang bedeutete eine entscheidende 
Umwälzung in der Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft und wird daher nicht zu Unrecht als 
„agrarische Revolution" bezeichnet. Er machte das 
Prinzip der Arbeitsteilung, das bis dahin nur für die 

Familie oder die menschliche Kleingruppe galt, zu 
einem Grundmerkmal der menschlichen Gesell-
schaft schlechthin. Er ermöglichte es, daß eine 
wachsende Zahl von Menschen vom Zwang zur ei-
genständigen Nahrungsgewinnung und Ernäh-
rungssicherung befreit wurde und sich anderen Tä-
tigkeiten widmen konnte. Andererseits fiel damit 
der Landwirtschaft die Verantwortung für eine be-
ständige und zuverlässige Nahrungsversorgung 
auch der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung 
zu. 

5. Da mit Pflanzenbau und Tierhaltung zugleich 
die Ansammlung und Aufbewahrung größerer Men-
gen von Nahrungsmitteln als vorher möglich wurde 
(Vorratswirtschaft), war auch die Voraussetzung für 
eine höhere Bevölkerungszahl und -dichte entstan-
den. So konnten bereits wenige Jahrhunderte nach 
dem Aufkommen der Landwirtschaft die ersten 
„Verdichtungsräume" in Form von Dörfern und 
Städten entstehen. Das geschah vor allem in Gebie-
ten mit besonders fruchtbaren Böden und günsti-
gen landwirtschaftlichen Erzeugungsbedingungen, 
zumal in den vielen Jahrhunderten geringer Trans-
portmöglichkeiten nur dort die Versorgung der voll

-

ständig von der Landwirtschaft abhängigen Stadt-
bevölkerung sichergestellt werden konnte. Dieser 
Zusammenhang ist eine Ursache für die bis heute 
häufigen Konflikte zwischen Stadt und Umland um 
die Umwidmung hochwertiger landwirtschaftlicher 
Flächen, die aufgrund größter Marktnähe eine sehr 
intensive und lohnende Nutzung ermöglichen. 

6. Die Nahrungsmittelbeschaffung und -versor-
gung dient der Befriedigung eines elementaren 
Grundbedürfnisses der Menschen und besitzt daher 
einen hohen ökonomischen Stellenwert. Sie ist 
gleichzeitig von größter ökologischer Bedeutung, 
weil Nahrung nur mittels mehr oder weniger star-
ker Eingriffe in die natürliche Umwelt gewonnen 
werden kann. Die Tatsache, daß die Landwirtschaft 
sowohl den ökonomischen als auch den ökologi-
schen Ansprüchen der Nahrungsversorgung ge-
recht werden muß, bedingt grundsätzlich eine Son-
derstellung der Landwirtschaft innerhalb der 
menschlichen Gesellschaft, wie sie keine andere ge-
sellschaftliche Gruppe für sich beanspruchen 
kann. 

7. Mag die ökonomische Rolle der Landwirtschaft 
im Vergleich zur Industrieproduktion in jüngster 
Zeit auch an Bedeutung verloren haben, die ökologi-
sche Sonderstellung ist geblieben. Diese kommt 
auch darin zum Ausdruck, daß die Landwirte seit 
dem Beginn der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung maßgeblich die Entwicklung des Raumes und 
der Landschaft bestimmt und deren eigenen, natür-
lichen Entwicklungstendenzen — ohne sie freilich 
völlig ausschalten zu können oder zu wollen — eine 
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anthropogene, von außen gesteuerte Gestaltung 
auferlegt haben. Dadurch wurde Landwirtschaft 
zwangsläufig zugleich Umweltgestaltung. Dies 
kann Naturerhaltung und -verbesserung, Schaffung 
und Entwicklung einer Kulturlandschaft, aber auch, 
wie insbesondere neuere Entwicklungstendenzen 
zeigen, Naturverschlechterung und Umweltbela-
stung bedeuten. 

8. Für den einzelnen Landwirt ist die Nahrungsgü-
tererzeugung, die nach der vorstehenden Erläute-
rung ein ökonomisch und ökologisch unverzichtba-
rer „Dienst an der arbeitsteiligen Gesellschaft" ist, 
seine wirtschaftliche Existenzgrundlage sowie häu-
fig noch ein Beitrag zur eigenen Versorgung. Dies 
bedeutet, daß der Landwirt, will er ökonomisch 
überleben, gewissen Wirtschaftlichkeitsanforderun-
gen genügen muß. Er wird sich um eine kostendek-
kende Produktion und um ein, gemessen an ver-
gleichbaren Tätigkeiten, ausreichendes Einkom-
men bemühen. Die Maßstäbe für die erforderliche 
Einkommenserzielung werden hierbei in einer mo-
dernen Industriegesellschaft weitgehend von dem 
nichtlandwirtschaftlichen Sektor gesetzt. Wird die 
ökologische Funktionserfüllung der Landwirtschaft 
in den Agrarpreisen nur unzulänglich honoriert, er-
fährt dieser Primärbereich einen grundlegenden 
volkswirtschaftlichen Wettbewerbsnachteil. Er 
zwingt die Landwirte dazu, ihre Erzeugungsmög-
lichkeiten und Produktivitätsspielräume weitest

-

möglich auszuschöpfen oder auszudehnen — und 
sogar zu riskieren, den ökologischen Zustand der 
von ihr bewirtschafteten und beanspruchten Lan-
desfläche (zumindest temporär) zu ihrem eigenen 
Nachteil zu gefährden. Eine mangelnde Berücksich-
tigung der ökologischen Funktionen im Rahmen 
des die Bodennutzung bzw. die Produktionsverfah-
ren bestimmenden Preisbildungsprozesses kann 
daher zu einer regelrechten Ausbeutung des Bo-
dens bzw. des ländlichen Raumes durch die Gesell-
schaft führen. 

9. In einer solchen Situation wird die in Tz. 6 be-
gründete gesellschaftliche Sonderstellung der 
Landwirtschaft von dieser dazu herangezogen, ei-
nen ökologisch nachteiligen Umgang mit der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche zu rechtfertigen. Statt-
dessen sollte diese Sonderstellung benutzt werden, 
um bei der Gestaltung der ökonomischen Rahmen-
bedingungen der Landbewirtschaftung deren biolo-
gisch-ökologische Bindungen bewußter zu berück-
sichtigen. Dies würde ermöglichen, sowohl die Nah-
rungserzeugung auf eine angemessenere wirt-
schaftliche Basis zu stellen, als auch die wachsen-
den Umweltkonflikte der Landbewirtschaftung zu 
entschärfen. 

1.1.2 Allgemeine ökologische 
Voraussetzungen der Landwirtschaft 

10. Bereits in Abschn. 1.1.1 wurde die Bindung der 
Landwirtschaft an den Naturhaushalt hervorgeho-
ben, dessen möglichst ausgewogenes Funktionieren 
die Grundvoraussetzung jeder landwirtschaftlichen 
Arbeit ist. Als Naturhaushalt bezeichnet man das 
komplexe Beziehungs- und Wirkungsgefüge, das 

alle Lebewesen mit ihrer unbelebten Umwelt und 
auch untereinander verknüpft (vgl. Kap. 4.1); wird 
er auf eine bestimmte Landschaft bezogen, spricht 
man auch von Landschaftshaushalt. Er ergibt sich 
einerseits aus dem Zusammenwirken von Sonnen-
einstrahlung und Wärmeabstrahlung, von Luftbe-
wegung und Niederschlägen sowie vom Aufbau und 
von der Gestaltung der Erdkruste, die zusammen 
die Rahmenbedingungen für jegliches Leben schaf-
fen. Andererseits wird er von den Lebewesen in 
großem Umfang mitgestaltet. Da diese wegen ihrer 
Vergänglichkeit ständig einander ersetzen und au-
ßerdem in oft nicht berechenbarer Weise auf Ein-
flüsse ihrer jeweiligen Umwelt reagieren, kann al-
lein deswegen der Naturhaushalt kein statisches, in 
allen Abläufen voraussagbares Gebilde sein. Trotz-
dem erweist er sich innerhalb angemessener Zeit-
spannen als „stabil" im Sinne eines dynamischen 
Gleichgewichtes. Dieses ergibt sich vor allem aus 
der Selbstorganisation und Selbstregelung aller bio-
logischen Systeme. 

11. An den so umrissenen Naturhaushalt ein-
schließlich seiner räumlichen Organisation, auf die 
in Abschn. 1.1.7.2 noch genauer eingegangen wird, 
ist die Landwirtschaft mehr als andere menschliche 
Aktivitäten gebunden, hat sich aber ihm auch in 
vielseitiger Weise anzupassen verstanden. Bekannt-
lich bezweckt Landwirtschaft die Erzeugung pflanz-
licher und tierischer Nahrungs- und Genußmittel 
sowie anderer Rohstoffe durch Anbau von Nutz-
pflanzen und Haltung von Nutztieren. Diese beiden 
Nutzungsweisen können eigenständig und unab-
hängig voneinander betrieben werden. In vielen Ge-
bieten der Erde, darunter den europäischen Mittel-
und Hochgebirgen, sowie auf Flächen mit schwe-
ren, flachgründigen, steinigen, zu nassen oder zu 
trockenen Böden ist Ackerbau nicht oder nur einge-
schränkt möglich und die Landwirtschaft insoweit 
auf Viehhaltung beschränkt. Wo der Standort Ak-
kerbau erlaubt, tritt oft die Viehhaltung hinter die-
sem zurück und beschränkt sich auf eine ergän-
zende Funktion, die früher auch die Haltung von 
Arbeitstieren umfaßte. 

12. Allgemein betrachtet kommt dem Pflanzenbau 
eine größere Bedeutung zu, da nur er die Masse der 
Grundnahrungsmittel hervorbringt und die eigent-
liche Ernährungsbasis darstellt, und da Pflanzenbe-
stände in der Regel einfacher und rationeller be-
wirtschaftet werden können als Tierbestände. Die 
Viehhaltung beruht ja ihrerseits auf pflanzlicher 
Nahrung, die durch Tiere „veredelt", dabei aller-
dings energetisch nur zu durchschnittlich 10 % aus-
genutzt wird. Die Viehhaltung hat derzeit eine grö-
ßere wirtschaftliche Bedeutung als der Pflanzen-
bau, und es wird ihr innerhalb der Landwirtschaft 
in vielen Gesellschaften auch ein höheres Ansehen 
zugeschrieben. Historisch gesehen ist die Viehhal-
tung der ältere der landwirtschaftlichen Betriebs-
zweige. 

Viehhaltung 

13. Viehhaltung kann grundsätzlich und auch 
praktisch auf der Basis einer vorhandenen, spontan 
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aufgewachsenen und sich erhaltenden Pflanzen-
decke erfolgen. Insofern ist sie eine Nachahmung 
der ökologisch allgemein üblichen Herbivorie, der 
Ernährung auf pflanzlicher Basis, die selbst große 
Pflanzenfresser-Herden aufgrund vielfältiger ökolo-
gischer Regelungsvorgänge und Anpassungen dau-
erhaft mit Nahrung versorgen kann. Zu diesen ge-
hören z. B. Wanderungen der Pflanzenfresser aus 
klimatischen Ursachen oder wegen Ausweichens 
vor ihren Feinden, womit eine Überbeanspruchung 
(Überbeweidung) der nahrungsliefernden Pflanzen-
decke vermieden wird. In vielen Gebieten haben 
sich die Viehhalter und -züchter unter den Landwir-
ten durch nomadische und teilnomadische Lebens-
weise an diese natürlichen Vorbilder angepaßt und 
dadurch ebenfalls Überbeweidung verhindert. 

14. Der Erfolg einer Viehhaltung auf der Basis na-
türlich aufwachsender Pflanzenbestände ist stets 
an deren Vorhandensein, Futterwert, Regenera-
tions- und Wuchskraft gebunden. In Mitteleuropa, 
einem natürlichen Waldland, waren diese Voraus-
setzungen nur begrenzt vorhanden, so daß die Vieh-
haltung lange Zeit auf der Waldweide beruhte, die 
durch Beweidung von Brachflächen (Tz. 67) ergänzt 
wurde. Unter gleichmäßig feuchten und nicht zu 
kalten Standortbedingungen erzeugt eine geregelte 
Beweidung durch Rinder, Pferde, Schafe und Gänse 
auf nährstoffreichen Böden eine regenerationsfähi-
ge, rasige Pflanzendecke aus Gräsern und Kräu-
tern, deren Wuchskraft und Zusammensetzung 
durch Steuerung des Wasserhaushaltes im Boden 
und durch Düngung verbessert wird, um gutes 
Viehfutter zu erzeugen. Als Wiese liefert sie durch 
Mand Frischfutter und nach Trocknung oder Silage 
des Mähgutes auch Vorratsfutter, das bei fehlen-
dem Aufwuchs im Winter und auch bei sommerli-
cher Dürre benötigt wird; als Weide bietet eine sol-
che Pflanzendecke vom Vieh selbst gewähltes 
Frischfutter. 

So entstand in Mitteleuropa die Verbindung von 
Viehhaltung mit Wiesen- und Weidewirtschaft, seit 
1919 Grünlandwirtschaft genannt. Diese verkörpert 
den naturnäheren und daher ökologisch weniger 
problematischen Zweig der landwirtschaftlichen 
Bodennutzung. In jüngster Zeit erlangten speziell 
angebaute Futterpflanzen und besondere Futtermi-
schungen, deren Hauptkomponenten z. T. nicht-
landwirtschaftlicher Herkunft sind (z. B. Fisch-
mehl), eine wachsende Bedeutung für die Tierer-
nährung. Damit wird die Viehhaltung — mit Aus-
nahme der Milchvieh- und Schafhaltung sowie der 
Jungviehaufzucht — immer mehr grünlandunab-
hängig; ein zunehmender Teil der Rindermast 
gründet sich auf den Anbau von Silomais. 

15. Ein Sonderfall ist die Ernährung von Schwei-
nen und Hühnern, die im Boden zu wühlen bzw. zu 
scharren pflegen und die Bildung einer Grünland

-narbe verhindern. Schweine versorgten sich wäh-
rend der Waldweidezeit zum Teil aus dem Waldbo-
den, den sie nach Wurzeln, Knollen und Samen 
durchsuchten; eine wichtige Futtergrundlage waren 
Eicheln und Bucheckern, deren hoher Nährstoffge-
halt eine herbstliche Schweinemast erlaubte und 
die Schonung alter Eichen und Buchen als wert

-

voller „Mastbäume" vor anderweitiger Nutzung ver-
anlaßte. Zusätzlich wurden die Schweine — wie 
auch die Hühner — mit Küchenabfällen und Spei-
seresten gefüttert. Seit Aufhören der Waldweide 
werden Schweine und Hühner mit Futtergetreide, 
-kartoffeln und -rüben, also im wesentlichen über 
den Ackerbau ernährt. Neuerdings ist die Schwei-
nemast z. T. auf Maiskolbenschrot und Maiskolben-
schrotsilage („Corn-Cob-Mix") umgestellt worden. 

16. Aufgrund dieser neueren Entwicklungen muß 
die heutige Viehhaltung unterteilt werden in 

— eine flächenunabhängige Schweine- und vor al-
lem Geflügelhaltung, die sehr stark von Import-
futter oder von Futterproduktion auf betriebs-
fremder Ackerfläche abhängig ist und große 
Tierbestände („Massentierhaltung") bevorzugt, 
die entsprechende Emissionsprobleme nach sich 
ziehen; 

— eine weiterhin flächenabhängige, z. T. auch 
grünlandabhängige Rindviehhaltung auf der 
Grundlage von Dauergrünland mit ergänzen-
dem Ackerfutterbau für die bei Wiederkäuern 
unverzichtbare Grundfutterversorgung, doch 
mit Kraftfutter als Leistungsfutter einschließ-
lich importierter Komponenten zur Schließung 
der Eiweißlücke und zur Deckung des erhöhten 
Energiebedarfs der Tiere; 

— eine weiterhin grünlandabhängige Schafhal-
tung, die zwar nur geringen Umfang hat, aber 
unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten 
eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. 

17. Unter den heutigen landwirtschaftlichen Pro-
duktionsbedingungen wird allgemein eine hohe Er-
zeugungsleistung pro Nutztier angestrebt. Dies 
führt zu einem entsprechend hohen Bedarf an Lei-
stungsfutter. Hinter diesem tritt die Bedeutung des 
im Dauergrünland verfügbaren Grundfutters zu-
rück. Die Folge ist die Umwandlung bisheriger Dau-
ergrünland- in Futterbauflächen (Mais, Ansaat-
grünland), wo immer die Standorte dafür geeignet 
erscheinen. Damit verschiebt sich die Futtergrund-
lage der viehhaltenden Betriebe zunehmend in 
Richtung auf den Ackerfutterbau. 

Ackerbau 

18. Der Anbau von Nutzpflanzen hat vermutlich 
zunächst in Gärten in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Wohnplätze stattgefunden und ist erst dann auf 
größere Flächen, d. h. auf Acker ausgedehnt wor-
den. Von Anfang an sind dafür relativ wenige Nutz-
pflanzenarten ausgewählt und überwiegend in rei-
nen Beständen gesät bzw. gepflanzt worden. Dafür 
gibt es im Gegensatz zur Viehhaltung, die der na-
türlichen Herbivorie entspricht, in der Natur kein 
Vorbild — wenn man nicht das rasche Aufwachsen 
relativ gleichartig zusammengesetzter Pflanzenbe-
stände auf Flußanschwemmungen (Abschn. 1.1.7.2) 
als solches ansieht. Jedenfalls setzt Ackerbau stets 
die Entfernung der vorhandenen Pflanzendecke 
durch Rodung, Feuer und Umbruch voraus, um für 
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die Nutzpflanzen ein Saatbett und den erforderli-
chen Wuchsraum zu schaffen. Dies bedingt eine 
ständige, jährlich mehrfach notwendige Bodenbear-
beitung und -behandlung (Kap. 3.2). 

19. Auf diese Weise wird ein natürlich aufgewach-
sener Pflanzenbestand an seinem Biotop durch ei-
nen künstlich begründeten Nutzpflanzenbestand 
ersetzt. Der Biotop bleibt trotz dieser Veränderung 
aber in wesentlichen Teilen, z. B. im Bereich des 
Bodens (Abschn. 1.1.3), erhalten, zumal die natürli-
chen ökologischen Vorgänge auch für den Ackerbau 
beansprucht werden bzw. auch dort nicht völlig aus-
geschaltet werden können. Allerdings muß der Ak-
kerbauer sie ständig zugunsten der Nutzpflanzen 
zu beeinflussen und zu steuern versuchen. 

20. Wie bei allen Lebewesen wird auch die Exi-
stenz einer Nutzpflanze durch den Wettbewerb mit 
anderen Pflanzen negativ beeinflußt, die sich über-
all und gerade auf freien, zunächst wenig bewachse-
nen Flächen einfinden. Daher müssen sie vom 
Landwirt als „Unkräuter" zurückgedrängt oder aus-
geschaltet werden. Geschieht dies nicht regelmäßig, 
so werden die Nutzpflanzen oft innerhalb kurzer 
Zeit verdrängt oder bleiben zumindest nicht als 
Reinbestand erhalten. 

21. Wie jeder lebende Organismus hat auch die 
Nutzpflanze natürliche Gegenspieler in Form von 
pflanzenverzehrenden Lebewesen, vor allem in ei-
ner Fülle von Kleintieren, aber auch parasitieren-
den Pilzen und Mikroorganismen. Größere Reinbe-
stände von Nutzpflanzen locken auch größere Men-
gen ihrer Gegenspieler an und führen in der Regel 
zu einem Schädlings- und Krankheitsbefall der 
Nutzpflanzen, der ihre Ertragsfähigkeit beeinträch-
tigt und bis zur Unbrauchbarkeit oder Vernichtung 
des Bestandes führen kann. Daher gehört die Zu-
rückdrängung und Bekämpfung von Schädlingen 
und Krankheitserregern der Nutzpflanzen ebenso 
wie die Unkrautbekämpfung von Anfang an zur 
normalen Tätigkeit im Rahmen des Ackerbaus. 

22. Ein Hauptproblem des Ackerbaus — und da-
mit der wichtigste Unterschied zwischen einem na-
türlichen und einem „künstlich" begründeten Pflan-
zenbestand — besteht im regelmäßigen Stoffentzug 
durch die Ernte, die in der Regel die oberirdischen, 
bei Knollenfrüchten auch den größten Teil der un-
terirdischen Pflanzenteile erfaßt. Die natürliche Re-
generationskraft des Biotopes, d. h. insbesondere 
des Bodens, reicht nicht aus, um diesen hohen Stoff-
entzug bald zu kompensieren, sofern nicht durch 
natürliche Prozesse, wie z. B. im Schwemmland gro-
ßer Flußauen, ständig neue Nährstoffe zugeführt 
werden. Daher sinkt die Erzeugungsfähigkeit von 
Äckern oft schon nach wenigen Jahren soweit ab, 
daß ein weiterer Anbau nicht mehr lohnt. Um sie 
aufrechtzuerhalten, muß der Landwirt dem Acker-
boden regelmäßig Ersatzstoffe in Form von Dünger 
zuführen, um den erntebedingten Stoffentzug aus-
zugleichen und ggf. sogar die Erzeugungsfähigkeit 
zu steigern. 

23. Weit mehr als die Viehhaltung ist der Acker-
bau daher unmittelbar an die Qualität und an die 

Pflege des Bodens gebunden. Als der für die Land-
wirtschaft grundlegende und auch typische Be-
triebszweig wird er mit dem Boden geradezu identi-
fiziert, andererseits der Begriff „Boden" auch häu-
fig fast ausschließlich auf den Acker- und Pflanzen-
bau bezogen. Daher verdient der Boden eine seiner 
Funktion entsprechende Erörterung. 

1.1.3 Der Boden als Grundlage der 
landwirtschaftlichen Produktion 

1.1.3.1 Entstehung und ackerbauliche Nutzung 
von Böden 

24. Über den Begriff Boden müssen zunächst ei-
nige allgemeinere Feststellungen getroffen werden. 
Häufig wird von den „drei Umweltmedien" Luft, 
Wasser und Boden gesprochen. Während Luft und 
Wasser relativ einheitliche Medien oder Körper 
darstellen, ist der Boden jedoch in seiner Struktur 
und stofflichen Zusammensetzung völlig uneinheit-
lich, ja sogar von Millimeter zu Millimeter jeweils 
verschieden und entscheidend durch den Tatbe-
stand der Belebtheit geprägt. Darüber hinaus ist 
der Boden in seiner Entstehung, Entwicklung und 
Erhaltung vollständig von der Mitwirkung von Le-
bewesen oder biologischen Vorgängen abhängig. Er 
ist daher im Gegensatz zu Luft und Wasser ein 
unselbständiges Gebilde. 

25. Die für die landwirtschaftliche Produktion 
wichtigste Funktion des Bodens — keineswegs 
seine einzige! — besteht darin, den Pflanzen bzw. 
Pflanzenbeständen als Wurzelraum zu dienen, in 
dem sie sich mechanisch verankern und aus dem 
sie sich mit Wasser und mineralischen Nährstoffen 
versorgen können. Diese Funktion kann für be-
stimmte Pflanzenarten auch von unbelebtem locke-
ren („rohen") Substrat erfüllt werden, das sie als 
„Pionierpflanzen" besiedeln. Damit wird die Bil-
dung „echten" Bodens eingeleitet, der für die An-
siedlung und das Gedeihen weiterer Pflanzenarten 
eine zwingende Voraussetzung ist; diese wirken ih-
rerseits am Fortschritt der Bodenbildung mit. Zu 
ihr tragen wesentlich die abgestorbenen organi-
schen Rückstände der Pflanzen bei, die sich auf 
dem Boden als Streu ansammeln oder im Boden als 
Wurzelreste zurückbleiben. Sie dienen als Nah-
rungsquelle für eine Vielzahl von Kleintieren und 
Mikroorganismen, die sich nach und nach ansiedeln 
und das Bodenleben (Edaphon) aufbauen (Abschn. 
4.2.2.3). 

Die toten Pflanzenreste werden vom Edaphon in 
einer fein abgestuften Reihenfolge zerkleinert, ver-
zehrt, vermischt und umgesetzt. Dabei werden sie 
teils zu mineralischen Stoffen abgebaut, die wieder 
als Pflanzennährstoffe dienen, teils in Humus um-
gebaut. 

26. Mit dem Humus entsteht eine ganz neue Stoff-
gruppe, deren Erscheinen erst berechtigt, von „ech-
tem" Boden zu sprechen. Weitere neue Stoffgrup-
pen, nämlich die sekundären Tonminerale sowie die 
Oxide und Hydroxide von Eisen, Aluminium und 
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einigen anderen Elementen, entstehen im Zuge der 
Verwitterung der mineralischen Ausgangssubstan-
zen. Humus- und Tonteilchen können sich zu Ton-
Humus-Komplexen zusammenfügen. Diesen Teil-
chen bzw. Komplexen und ihren besonderen physi-
kalisch-chemischen Eigenschaften verdankt der 
Boden seine Festigkeit, seine Porosität und sein in-
neres Gefüge, vor allem aber seine Fähigkeiten zur 
Speicherung von Wasser, Pflanzennährstoffen und 
anderen chemischen Substanzen bzw. zu deren Bin-
dung und Sorption. Hierauf beruht eine weitere 
wichtige Hauptfunktion, nämlich die Regelungs-
funktion des Bodens, die teils durch physikalisch-
mechanische, teils durch (bio-)chemische Wirkun-
gen auf die in den Boden gelangenden Energie- und 
Stoffzufuhren bedingt wird (Ausgleichs-, Filter- und 
Pufferwirkung, s. a. Abschn. 4.2.2.1). 

27. Physikalisch gesehen besteht Boden also nicht 
nur aus fester Materie mineralischer und organi-
scher Herkunft, sondern enthält auch zahlreiche 
Hohlräume (Poren), die Luft und Wasser enthalten 
und insgesamt ein Hohlraumsystem bilden, das mit 
der Atmosphäre in Verbindung steht. Über das Po-
renwasser werden alle Nährstoffe an die Pflanzen-
wurzeln und Bodenorganismen vermittelt, deren 
Sauerstoffbedarf aus der Porenluft gedeckt wird. 
Das Hohlraumvolumen des Bodens und seine un-
terschiedliche, sich ändernde Füllung mit Wasser 
(„Bodenlösung") und Luft ist daher für die Versor-
gung der Pflanzen von größter Bedeutung und 
sollte mindestens 45-50% des Bodens betragen. 
Ein Verhältnis von 50% festen Bestandteilen, 30 % 
wasser- und 20 % luftgefüllten Poren gilt als optimal 
für landwirtschaftliche Nutzung. 

28. Das Hohlraumsystem des Bodens ist wie-
derum der Lebensraum für das „Edaphon", die Viel-
zahl der Bodenorganismen, und für die Pflanzen-
wurzeln. Sowohl die Pflanzenwurzeln als auch die 
größeren Bodentiere, vor allem die Regenwürmer, 
schaffen eigene (sekundäre) Hohlräume im Boden, 
die überwiegend senkrecht verlaufen, durch Aus-
scheidungen (z. B. Schleim) verfestigt werden und 
u. a. die Einsickerung von Regenwasser fördern. 
Für diese „aktive" Gefügebildung und -stabilisie-
rung des Bodens ist das Bodenleben von größter 
Wichtigkeit. Kurz zusammengefaßt läßt sich sagen, 
daß sich die Pflanzen mit Hilfe des Edaphons „ih-
ren" Boden zumindest teilweise selbst „herstellen". 

29. Die Entstehung eines solchen Bodens, dessen 
höchst verwickelte innere Organisation hier nur 
knapp skizziert werden kann, setzt stets von der 
Erdoberfläche, genauer gesagt von deren Pflanzen-
decke her ein. Im gemäßigten Klima Mitteleuropas 
ist die Bodenbildung ein sehr langsamer, meistens 
Jahrtausende dauernder Vorgang. Je nach minera-
lischem Ausgangsmaterial und dadurch bedingten 
Korngrößen, nach Topographie und Pflanzenwuchs 
entwickeln sich bestimmte, an ihrer Gliederung in 
Horizonte („Schichten") erkennbare Bodentypen in 
einem charakteristischen Reifungs- und Alterungs-
prozeß. Die meisten Bodentypen der Bundesrepu-
blik Deutschland sind ursprünglich unter Wald ent-
standen, dahefir in ihrem Humusgehalt z. T. noch 
heute von dieer Entstehung beeinflußt. 

30. Für die ackerbauliche Nutzung wurden in der 
Frühzeit der Landwirtschaft aus dem vielfältigen 
Angebot der Bodentypen in der Regel gut bearbeit-
bare, tiefgründige Böden bzw. Standorte ausge-
wählt und der darauf stockende Wald gerodet. Da-
mit wurde einerseits die für die Erhaltung und wei-
tere Entwicklung des Bodens maßgebende, dauer-
hafte und vielseitig zusammengesetzte Pflanzen-
decke beseitigt und durch meist kurzlebige, aus ei-
ner einzigen Art bestehende Nutzpflanzenbestände 
ersetzt. Andererseits wird die vorher skizzierte, fein 
abgestimmte und ausgewogene Struktur und Or-
ganisation des Bodens durch die ständig wiederhol-
ten Bodenbearbeitungsmaßnahmen und Stoffzu-
fuhren grundlegend verändert und immer wieder 
gestört. Diese schwerwiegenden Eingriffe veranlaß-
ten ANDREAE (1984), den Ackerbau als eine „von 
Haus aus naturwidrige Form der Bodennutzung" zu 
bezeichnen, die stets Gefahr läuft, ihre eigenen 
Grundlagen zu zerstören. 

31. Im großen und ganzen ist es der deutschen 
Landwirtschaft aber gelungen, diese Gefahr zu ver-
meiden und die gerade für den Ackerbau entschei-
dende Bodeneigenschaft, nämlich die Bodenfrucht-
barkeit, als „Kapital" der landwirtschaftlichen Pro-
duktion trotz massiver Veränderungen und Störun-
gen des Bodens nicht nur zu erhalten, sondern so-
gar zu steigern. Jedoch ist die Gefahr keineswegs 
gebannt, ja hat sich in jüngster Zeit sogar verstärkt 
(s. Kap. 4.2). Daher muß immer wieder ernsthaft an 
die Voraussetzungen der Bodenfruchtbarkeit und 
ihre Abhängigkeit vom Naturhaushalt erinnert wer-
den. 

1.1.3.2 Bodenfruchtbarkeit und ihre Erhaltung 

32. Bodenfruchtbarkeit ist, kurz definiert, die Fä-
higkeit eines Bodens, den angebauten Pflanzen auf-
grund seiner physikalischen, chemischen und biolo-
gischen Eigenschaften (Tz. 26 ff.) durch Vermittlung 
von Wasser, Nährstoffen und Luft die für die Erzie-
lung eines hohen Ertrages notwendigen Wachs-
tumsbedingungen zu gewähren. Für die Landwirt-
schaft gilt ein Boden als um so fruchtbarer, je bes-
ser er von Natur aus diese Erfordernisse erfüllt 
oder je positiver er auf bodenverbessernde Aufwen-
dungen reagiert (SAUERBECK, 1984). Maßgebend 
ist dabei letztlich, welche Höhe und Qualität die 
erzielten Ernteerträge langfristig erreichen. 

33. Die komplexe und schwer erfaßbare Boden-
fruchtbarkeit beruht auf dem Zusammenwirken 
mehrerer „fruchtbarkeitsbestimmender Faktoren", 
die auf Bewirtschaftungsmaßnahmen unterschied-
lich reagieren, unterschiedlich beeinflußbar sind 
und beeinflußt werden. Diese Faktoren sind: 

Korngrößenanteile (Textur) des Bodens, insbeson-
dere Tongehalt 

— Gehalt an organischer Substanz bzw. „Humus" 

— Bodengefüge (räumliche Anordnung der festen 
Bodenbestandteile) 
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Bodenfeuchtigkeit in ihrer Abhängigkeit von 
Niederschlägen, Wasserhaltevermögen und 
Grundwasserhöhe unter Flur (Abschn. 1.1.4) 

— Nährstoffgehalt und -nachlieferungsvermögen 

— Basensättigung und Austauschvermögen. 

Von diesen gelten Textur und Niederschläge als un-
veränderliche Faktoren; alle übrigen können, frei-
lich nur unter Beachtung ihrer gegenseitigen Ab-
hängigkeiten, mehr oder weniger in Richtung auf 
eine Steigerung der Bodenfruchtbarkeit beeinflußt 
werden, vor allem wenn diese nachläßt oder abzu-
sinken droht. Lange Zeit wurde die Bodenfrucht-
barkeit übrigens nach dem Tongehalt beurteilt, der 
mit einem hohen natürlichen Nährstoffgehalt des 
Bodens korreliert ist. Durch den Einsatz minerali-
scher Düngemittel ist dieses Kriterium aber in den 
Hintergrund getreten; es spielt jedoch in der amtli-
chen Bodenschätzung noch eine wesentliche Rolle. 

34. Der Begriff Bodenfruchtbarkeit wird vorwie-
gend auf Ackerböden bezogen, da im Grünland der 
Einfluß des Wassers die entscheidende Rolle spielt. 
Dauergrünland ist daher auch typisch für vom Was-
ser geprägte und beeinflußte Böden (RID, 1984). 
Erst wenn diese durch Entwässerung (Hydromelio-
ration) ackerfähig werden, tritt die Betrachtung der 
Bodenfruchtbarkeit in den Vordergrund. 

35. Angesichts der „Naturwidrigkeit" des Acker-
baues zeugt die Pflege der Bodenfruchtbarkeit von 
hoher landwirtschaftlicher Kunst. Die Beseitigung 
des bodenschützenden Waldes hat den Boden stär-
ker und häufiger klimatischen Einwirkungen aus-
gesetzt, deren Folgen stärkerer Wechsel zwischen 
Austrocknung, Durchnässung und Gefrieren sind; 
hinzu kommen Bodenerosion und beschleunigte, 
abwärts gerichtete Stoffverlagerung im Boden. Zu-
gleich wird dem Boden durch Umwandlung in Ak-
kerboden die Fähigkeit zum selbständigen, aktiven 
Aufbau und zur Erhaltung eines stabilen Gefüges 
genommen. Die Bodenbearbeitung macht das Bo-
dengefüge labiler, u. a. weil die über Jahre wirk-
same Stabilisierung durch Pflanzenwurzeln fehlt 
und die Tätigkeit der Bodenorganismen gestört 
wird. Dies erfordert den Einsatz von „Gefügehilfs-
stoffen" wie organischer Substanz und Kalk 
(KUNTZE, 1978), die ihrerseits im Ackerboden 
durch Verbrauch, Abbau und Verlagerung rascher 
schwinden als im Naturboden. 

36. Von entscheidender Bedeutung für die Pflege 
der Bodenfruchtbarkeit ist der Ersatz der durch die 
Ernte entzogenen Nährstoffmengen. Stoffliche Ver-
luste entstehen im Boden aber auch durch vermehr-
ten Abbau organischer Substanz als Folge der Bo-
denbearbeitung. Da im Acker die natürlichen Stoff-
kreisläufe durch die Bewirtschaftung z. T. verän-
dert oder durchbrochen sind, hat sich schon in der 
Frühzeit des Ackerbaus ein regelmäßiger Stoffer-
satz durch Düngung eingebürgert und die Land-
wirtschaft seitdem in existentielle Abhängigkeit 
von geeigneten Düngerquellen und -lieferanten ge-
bracht (Kap. 3.3). 

37. Als Dünger dienten zunächst organische Ab-
fälle und Reststoffe aller Art, unter ihnen vor allem 
Exkremente von Tier und Mensch, nach Mischung 
und Aufbereitung („Rotte"). Da Nutztiere, vor allem 
Rinder und Pferde, beachtliche Mengen Dung lie-
fern, erwies sich die Viehhaltung — die eigentlich 
ein eigener und vom Pflanzenbau nicht unbedingt 
abhängiger landwirtschaftlicher Betriebszweig ist 
— neben der Erzeugung von Nahrungsmitteln tieri-
scher Herkunft als wichtige, ja unentbehrliche Er-
gänzung des Ackerbaus, dem Rinder und Pferde 
außerdem als Arbeitstiere dienten. Für die Erhal-
tung der Fruchtbarkeit der Böden Mitteleuropas ist 
daher die frühzeitige Verknüpfung von Ackerbau 
und Viehhaltung als ökologisch höchst vorteilhaft 
zu beurteilen. Allerdings fiel dem Vieh dadurch die 
zusätzliche Rolle des Düngerlieferanten zu, die an 
zwei Voraussetzungen gebunden ist: an die regel-
mäßige Sammlung des Dunges, die nur während 
der Einstallung des Viehs erfolgt (daher „Stalldung 
bzw. -mist"), und an eine stetige, gute Ernährung 
bzw. Futterversorgung des Viehs. Viehfutter ist zu-
gleich „Stalldünger-Rohstoff" (ANDREAE, 1984). 

38. Die Futterbasis des Viehs war jahrhunderte-
lang der Wald (vgl. Abschn. 1.1.2), der aber auch der 
Versorgung mit Brenn-, Werk- und Bauholz sowie 
mit der früher sehr begehrten Holzkohle zu dienen 
hatte; außerdem wurde die Waldstreu gesammelt, 
die zur Einstreu der Viehställe und damit zur Her-
stellung des Stallmistes verwendet wurde, so daß 
der Wald sowohl auf dem Weg des Viehfutters als 
auch über die Streu Dünger-Rohstoffe lieferte. Da 
Waldbau noch nicht bekannt war und der Wald als 
allgemeines Eigentum (Allmende) kaum gepflegt 
wurde (HARDIN, 1968), verfielen viele Wälder 
schon seit dem 15. Jahrhundert zu Gebüschen, ma-
geren Heiden und Grasfluren geringeren Futter-
wertes. Mit der qualitativen und quantitativen Ver-
minderung des „Dünger-Rohstoffes Futter" sank 
auch die Bodenfruchtbarkeit der Acker; die Folge 
waren eine Verelendung vieler Landwirte und Hun-
gersnöte in der Bevölkerung (ABEL, 1974). 

39. Die Bemühungen um die lebenswichtige Auf-
rechterhaltung der Bodenfruchtbarkeit führten seit 
dem 18. Jahrhundert zur Begründung einer planmä-
ßigen „Humuswirtschaft". Zu diesem Zwecke wurde 
in den bis dahin üblichen reinen Getreidebau, der 
nur im jeweils dritten Jahr durch eine Phase ohne 
Anbau (Brache) unterbrochen worden war (s. Ab-
schn. 1.1.6), statt der Brache eine sog. „Blattfrucht"-
Kultur eingeschaltet, die meistens der Viehernäh-
rung diente, z. B. Klee-Gras-Mischungen, Luzerne, 
Rüben oder Kartoffeln. In manchen Gebieten 
wurde eine Feld-Gras-Wechsel- oder „Egart"-Wirt-
schaft mit dem gleichen Ziel eingeführt. Damit war 
der Fruchtwechsel als weiteres wichtiges Verfahren 
zur Pflege der Bodenfruchtbarkeit entstanden (Ab-
schn. 3.1.2) die alsbald durch einen „selbstverstär-
kenden” Vorgang wieder zunahm. 

40. Die Blattfrüchte bewirkten eine beträchtliche 
Bodenverbesserung, die bei Klee(-Gras) und Lu-
zerne auf der Humusmehrung durch dichtes, feines 
Wurzelwerk, auf der Luftstickstoff-Bindung durch 
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die Knöllchenbakterien, bei Luzerne außerdem aus 
tiefer, bodenlockernder Bewurzelung beruht. Das 
Erntegut liefert reichhaltiges, gutes Viehfutter und 
damit mehr Stalldünger, mit dessen Hilfe wiederum 
anspruchsvollere Blattfrüchte wie Kartoffeln und 
Rüben angebaut werden konnten. Diese fördern die 
Bodenfruchtbarkeit durch eben diese verstärkte 
Düngung und die erhöhte Bodenpflege (Hacken, 
Häufeln), die diese Früchte benötigen, sowie durch 
die „Schattengare" im Boden, bedingt durch die 
starke Bodenbeschattung in den Rüben- und Kar-
toffelfeldern. Allerdings fördert das Hacken des Bo-
dens den Humusabbau, weshalb „Hackfrüchte" als 
humuszehrend gelten. 

41. Da Rüben, Rübenblätter und teilweise auch die 
Kartoffeln zur Viehfütterung, insbesondere der Rin-
der und Schweine, verbraucht wurden, konnte auch 
hiermit die Stalldüngererzeugung erhöht werden. 
Ökonomisch ausgedrückt hat die Einführung der 
planmäßigen Humus- bzw. Fruchtfolgewirtschaft 
die Düngerversorgung der Acker „internalisiert", in-
dem die Futter- bzw. „Dünger-Rohstoff"-Basis aus 
dem Wald in den Acker selbst verlegt wurde. Aller-
dings mußten die Acker, die bis dahin nur menschli-
che Nahrung oder vom Menschen benötigte Roh-
stoffe, z. B. Flachs und Hanf, geliefert hatten, nun 
auch einen großen Teil der tierischen Ernährung 
mit übernehmen. Dies änderte sich erst, als nach 
weitgehender Abschaffung der Waldweide ab Ende 
des 18. Jahrhunderts die planmäßige Grünlandwirt-
schaft die Viehernährung teilweise übernahm 
(s. Abschn. 1.1.6). 

42. Die Einführung der mineralischen Düngung 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts veranlaßte im Ver-
ein mit der Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse der Pflanzenernährung und Boden-
kunde einen weiteren raschen und bis in die Gegen-
wart reichenden Anstieg der Bodenfruchtbarkeit 
(s. Kap. 3.3). Im Vergleich zur Naturlandschaft hat 
sie insgesamt gesehen ein z. T. erheblich höheres 
Niveau erreicht. Im Zuge dieser Entwicklung wurde 
auch die Fruchtfolge je nach Standort, Kulturpflan-
zenarten und Erfahrung vielseitig ausgebaut und 
vervollkommnet (ANDREAE, 1984; KÄMPF, 1980). 

Dadurch wurden die den landwirtschaftlichen Rein-
kulturen innewohnenden Nachteile — z. B. einsei-
tige Ausnutzung bestimmter Bodenschichten, Hu-
musschwund, Anreicherung schädlicher Rück-
stände und Stoffwechselprodukte oder Aufbau ei-
nes spezifischen, bodengebundenen Schädlings-
oder Krankheits-Potentials — weitgehend durch 
biologische Maßnahmen und Wirkungen ausgegli-
chen. Dabei gelten stets „bodengefügepflegliche" 
Nutzpflanzen, vor allem viele Blattfrüchte, als „Trä-
ger" der Fruchtfolge, von denen dann anspruchsvol-
le, fruchtbarkeitszehrende Nutzpflanzen, z. B. Wei-
zen, als Folgefrüchte Nutzen ziehen. Die Aufrecht-
erhaltung und Steigerung der Fruchtbarkeit der 
Ackerböden war wesentlich auf ausgewogene 
Fruchtfolge bzw. -wechsel und auf die regelmäßige 
Zufuhr von Stallmist aus dem Verbund mit der 
Viehhaltung zurückzuführen. Tatsächlich hat dieser 
Verbund einen gewissen Ausgleich für das im 

Ackerbau enthaltene „naturwidrige Element" 
(ANDREAE, 1984) ermöglicht. 

43. Seit der Einführung der mineralischen Dün-
gung ist die vor allem für den Ackerboden und 
seine Fruchtbarkeit unverzichtbare Rückführung 
von Humus- und Nährstoffen, die traditionell auf 
der Grundlage organischer Reststoffe erfolgte und 
die mineralische Ernährung der Pflanzen den bio-
chemischen Vorgängen im Boden überließ, in eine 
mineralische und eine organische Komponente auf-
geteilt worden. Dies hat langanhaltende Auseinan-
dersetzungen über Menge, Anteile, Zeitpunkte und 
Auswirkungen der beiden Düngerkomponenten 
ausgelöst. Nur die Anhänger der verschiedenen „al-
ternativen" Landbauweisen halten zumindest für 
den Stickstoff an einer ausschließlich organischen 
Düngung fest bzw. kehren zu ihr zurück (BICK, 
1984; DIERCKS, 1983). Bei allen Meinungsverschie-
denheiten über die „richtige" Düngung ist unbestrit-
ten, daß für die Pflege der Bodenfruchtbarkeit eine 
regelmäßige Zufuhr und Einarbeitung organischer 
Stoffe, deren Bedeutung eine Zeitlang in den Hin-
tergrund gerückt worden war, absolut unentbehr-
lich ist. 

Aus der Sicht des Umweltschutzes ist die Düngung 
in den letzten Jahren zunehmend kritisch betrach-
tet worden, insbesondere wegen ihrer Wirkung auf 
das Wasser (vgl. Kap. 4.3). 

1.1.4 Die Bedeutung des Wasserhaushalts 

1.1.4.1 Beschreibung des Wasserkreislaufs 

44. Wasser nimmt im Stoffkreislauf der Natur 
quantitativ und qualitativ eine herausragende Stel-
lung ein. Durch seine große Lösungsfähigkeit ge-
genüber vielen festen, flüssigen und gasförmigen 
Stoffen erfüllt es wichtige Funktionen für die geo-
chemischen Stoffkreisläufe. Das Lösungs- und 
Transportvermögen des Wassers für Nährstoffe 
und für biologische Stoffwechselprodukte ist Vor-
aussetzung für den Aufbau organischer Substanz 
und die Existenz von Leben. Ausreichendes Wasser-
angebot ist weiterhin Voraussetzung für Pflanzen-
wachstum und damit auch für die Landwirtschaft. 

Der ständige Wechsel des Ortes und des Aggregat-
zustandes allen natürlichen Wassers wird als Was-
serkreislauf bezeichnet. Hauptfaktoren dieses 
Kreislaufs sind Niederschlag, Abfluß und Verdun-
stung; Entnahme und Speicherung im Grund- und 
Oberflächenwasser gleichen sich über größere Zeit-
räume weitgehend aus. 

45. Der Hauptumsatz im Wasserkreislauf der Erde 
findet über den Meeren statt. Wesentlich wichtiger 
für die Menschen ist aber der Umsatz über dem 
Land. Eine Gesamtbilanzierung gibt jedoch noch 
keinen Einblick in den für die Landwirtschaft ent-
scheidenden Wasserhaushalt einzelner Gebiete. 
Das mit den Niederschlägen aus der Atmosphäre 
auf die Erdoberfläche gelangende Wasser wird im 
anschließenden Teil des natürlichen Wasserkreis-
laufs zunächst in unterschiedlichste, für das Leben 
auf der Erde entscheidende Prozesse eingebunden, 
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bevor ein Teil des Wassers zur Grundwasserneubil-
dung beiträgt. Auf den Wasserhaushalt eines land-
wirtschaftlich genutzten Gebietes hat das System 
„Vegetation-Boden" einen wesentlichen Einfluß. 

46. Die einzelnen Einflußgrößen und ihre Ver-
knüpfungen sind in  Abb. 1.1 systematisch darge-
stellt. Ein Teil der Niederschläge bleibt auf den 
Pflanzenoberflächen haften. Niederschläge, die die 
Bodenoberfläche erreichen, versickern durch die 
Hohlräume des Bodens, werden dabei zum Teil als 
Haftwasser an den Bodenteilchen der durchwurzel-
ten und der undurchwurzelten Bodenschicht festge-
halten und tragen erst nach Auffüllung der Wasser-
haltefähigkeit des Bodens zur Grundwasserneubil-
dung bei. Wegen des unterschiedlichen Charakters 
zahlreicher Systemgrößen kann eine Mittelwertbil-
dung über die gesamte Fläche der Bundesrepublik 
Deutschland nur eine grobe Orientierung vermit-
teln, wobei die regionalen Unterschiede völlig ver-
wischt werden. 

47. Die über das Gesamtgebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland gemittelte Niederschlagshöhe be-
trägt nach der Jahresreihe 1931 bis 1960 im Durch-
schnitt 837 mm (BMI, 1982), wobei in den einzelnen 
Jahren sowohl die Jahressummen als auch die Ver-
teilung der Niederschläge über die Monate sehr 
stark von den Durchschnittswerten abweichen kön-
nen. Die örtlichen Niederschlagshöhen und die jah-
reszeitliche Verteilung sind davon abhängig, ob 
ozeanische oder kontinentale Klimaverhältnisse 
vorherrschen. Weiterhin sind die Höhenlage und 

die Richtung der Gebirgszüge zur Hauptwindrich-
tung maßgebend. Im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland streuen die durchschnittlichen ört-
lichen Regenhöhen zwischen etwa 500 und 2 500 
mm/a. 

Besonders hohe Werte findet man in den Mittelge-
birgen und am Alpenrand, besonders niedrige 
Werte ergeben sich in den Tälern auf der Wind-
schattenseite von Gebirgszügen, wie im gesamten 
Rheintal oder im Regensburger Raum. Beispielhaft 
für diese Unterschiede seien hier angeführt: Oberst-
dorf mit 1 776 mm/a und Bad Kreuznach mit 520 
mm/ a. 

48. Im Jahresdurchschnitt kommen in der Bun-
desrepublik Deutschland etwa 38 % der Nieder-
schläge zum Abfluß, der Rest verdunstet. Die örtli-
chen Abflußhöhen sind noch unterschiedlicher als 
die Niederschlagshöhen; die Durchschnittswerte 
liegen zwischen etwa 50 und 2 000 mm/a bei einem 
mittleren Abflußwert für die gesamte Bundesrepu-
blik von 318 mm. Die Höhe der Verdunstung wird 
bestimmt durch das Wasserangebot, die Klimabe-
dingungen, die Vegetationsdecke und die Beschaf-
fenheit des Bodens. Die nach dem Klima theore-
tisch maximal mögliche Verdunstung wird als po-
tentielle Verdunstung bezeichnet und von der aktu-
ellen bzw. realen Verdunstung unterschieden. 

49. Die für den Wasserhaushalt des Systems „Ve-
getation-Boden" maßgebliche Gesamtverdunstung 
setzt sich aus den Anteilen der Oberflächenverdun- 

Abb. 1.1 

Quelle: SHU 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

stung (Evaporation) und der Pflanzenverdunstung 
(Transpiration) zusammen. Die reale Pflanzenver-
dunstung hängt außer vom Sättigungsdefizit der 
Luft und der für die Pflanzen verfügbaren Wasser-
menge wesentlich von der Pflanzenart ab. Da das 
von den Pflanzen verdunstete Wasser bei seinem 
vorangehenden Aufstieg in den Pflanzengefäßen 
den Nährstofftransport aus dem Boden in die Blät-
ter besorgt, wo dann durch Photosynthese organi-
sche Substanz aufgebaut wird, wird diese Verdun-
stung auch als produktive Verdunstung bezeichnet. 
Jedoch ist nicht jede pflanzliche Transpiration auch 
produktive Verdunstung. Der produktive Anteil 
schwankt je nach Pflanzenart, Wachstumsbedin-
gungen und Klima beträchtlich und läßt sich z. T. 
auch durch pflanzenbauliche Maßnahmen beeinflu-
ßen. Demgegenüber ist die Oberflächenverdun-
stung unproduktiv. Sie wird nach der Art der Ver-
dunstungsfläche noch weiter unterteilt in die Bo-
denverdunstung (Evaporation von der Bodenober-
fläche und aus dem Boden) und in die Verdunstung 
von den Pflanzenoberflächen (Interzeptionsverdun-
stung). Zur Oberflächenverdunstung zählt auch 
die Evaporation von freien Wasserflächen (s. a. 
Abb. 1.1). 

50. Bei bewachsenen Flächen bestehen Wechsel-
beziehungen zwischen den verschiedenen Verdun-
stungs- und Niederschlagsanteilen. Art, Dichte und 
Alter der Pflanzenbestände beeinflussen den Inter-
zeptionsanteil an der Verdunstung, Schattenwir-
kung, Windrichtung und Streuauflage den Boden-
anteil. Die Verdunstung produktiver Pflanzenbe-
stände kann während der Vegetationszeit auch im 
mitteleuropäischen Klima eine Versickerung von 
Wasser bis zum Grundwasser ganz unterbinden; 
dies gilt auch bei sachgerechter künstlicher Bewäs-
serung. Ackerkulturen, die den Boden voll bedek-
ken, entziehen ihm in der sommerlichen Vegeta-
tionsperiode unabhängig von der Pflanzenart annä-
hernd gleich hohe Wassermengen. Auch hohe Nut-
zungsintensitäten durch starke Düngung erhöhen 
den Wasserverbrauch nur geringfügig, da die Er-
tragssteigerung auf einer verbesserten Wasseraus-
nutzung (Wassermenge je kg Ernteeinheit) beruht. 
Es wurde z. B. bei einem durch Düngung erzielten 
Mehrertrag von 29 % nur ein Mehrverbrauch an 
Wasser von 4 % festgestellt. 

51. Von erheblichem Einfluß auf die Wasserbilanz 
ist die Dauer der landwirtschaftlichen Nutzung. Die 
Verlängerung der Nutzungszeit in einer Fruchtfolge 
durch Anbau von Zwischenfrüchten (Nachfrucht) 
vermindert den Abfluß und die Sickerwassermenge 
um etwa 10 %. Ebenso braucht Grünland wegen der 
längeren Transpirationsperiode durchschnittlich 
20 % mehr Wasser als Ackerland. Ackerkulturen 
ohne Zwischenfrucht verbrauchen nur von Mai bis 
Juli Wasser, Grünland jedoch von Mai bis Oktober. 

Die Gesamtverdunstung nimmt bei allen Pflanzen-
beständen mit der verfügbaren Wassermenge bis zu 
einem Wert von etwa 650 mm/a zu (LAMBRECHT 
et al., 1979); bei Wäldern und Beständen von Was-
serpflanzen können höhere Werte erreicht werden 
(Abschn. 4.3.1.2). 

52. Die Niederschlagshöhe ist neben der Tempera-
tur einer der wichtigsten Faktoren für die Produkti-
vität des natürlichen Pflanzenwachstums und da-
mit auch für die landwirtschaftliche Produktion. 
Großräumig kann bei der Gesamtverdunstung nach 
zwei Klimabereichen unterschieden werden — mit 
jahreszeitlichen Übergangszuständen. Es gibt hu-
mide Gebiete, in denen die Niederschlagsmengen 
immer höher sind als die mittlere mögliche Verdun-
stung (Wassernährgebiete). Dem stehen die ariden 
Gebiete gegenüber, in denen die Niederschlagsmen-
gen geringer sind als die mittlere mögliche Verdun-
stung (Wasserzehrgebiete). In semihumiden Gebie-
ten herrschen zeitweilig, aride Klimaverhältnisse 
vor (z. B. im Sommer); semiaride Gebiete sind ins-
gesamt arid mit zeitweilig humidem Charakter 
(z. B. im Winter). Die Bundesrepublik Deutschland 
hat insgesamt ein humides Klima; sie hat aber auch 
semihumide Gebietsteile, z. B. die Oberrheinebene. 

53. Langzeitig kann nur dasjenige Niederschlags-
wasser zum Abfluß kommen, daß nicht verdunstet. 
Das nutzbare Wasserangebot wird zusätzlich be-
stimmt von der Speicherung in Boden und Oberflä-
chengewässern sowie durch die Verluste durch 
Hochwasserabfluß. Da sowohl die Landwirtschaft 
als auch die Wasserwirtschaft Wasser benötigen, 
konkurrieren sie um die verfügbare Wassermenge. 
So bestehen trotz der relativ hohen Niederschläge 
in der Bundesrepublik Deutschland lokale Konflik-
te, insbesondere im Falle von Grundwasserabsen-
kungen; weit größere Bedeutung kommt allerdings 
qualitativen Beeinträchtigungen zu. 

1.1.4.2 Wasser als landwirtschaftliche Ressource 

54. Der Erfolg der gesamten landwirtschaftlichen 
Produktion ist in hohem Maße abhängig von einem 
funktionsfähigen Wasserhaushalt, insbesondere 
vom Umfang des pflanzenverfügbaren Wassers, 
d. h. im wesentlichen dem Haftwasser und dem von 
den Pflanzenwurzeln noch erreichbaren Porensaug-
wasser. In den ständig wassergesättigten Raum 
ohne Bodenluft, also in das Grundwasser, dringen 
die Wurzeln der Kulturpflanzen nicht ein. 

55. Wenn das auf die Erdoberfläche gelangende 
Niederschlagswasser in den Boden versickert, ver-
mehrt es zunächst für kürzere oder längere Zeit die 
Haftwassermenge in der Wurzelzone (s. Abb. 1.2) 
und — soweit vorhanden — in der darunterliegen

-

den  undurchwurzelten, nicht wassergesättigten Sik-
kerzone. Von dort gelangt ein mehr oder weniger 
großer Teil dieses Wassers — abhängig von Nieder-
schlag, Verdunstung und Pflanzenbedarf — als Sik-
kerwasser bis in das eigentliche Grundwasser. Da-
bei findet ein wechselseitiger Austausch statt, d. h. 
frisch in den Boden gelangendes Niederschlagswas-
ser wird als Haftwasser festgehalten, während be-
reits im Boden vorhandenes Haftwasser — das in 
landwirtschaftlich hochproduktivem Boden hohe 
Nährstoffgehalte aufweisen kann — zum Grund-
wasser verdrängt wird. In diesem Vorgang ist die 
Problematik der Grundwasserkontamination durch 
die Landwirtschaft angelegt. 
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Abb. 1.2 

Quelle: BRAMM, 1981 

56. Der Boden dient im Wirkungsgefüge des Na-
turhaushalts den Pflanzen als Standort und natürli-
ches Nährsubstrat (Abschn. 1.1.3). Zusammen mit 
einem funktionsfähigen Wasserhaushalt bildet der 
Boden eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
die Pflanzenproduktion (BRAMM, 1981). Das Was-
ser ist dabei das Medium, in dem die Nährstoffe 
gelöst, transportiert, von den Pflanzen aufgenom-
men, innerhalb der Pflanze verteilt und in den 
Pflanzenorganismus eingebaut werden. Durch Was-
ser wird der Zelldruck in den Pflanzenzellen auf-
rechterhalten, ohne den keine Zelle ihre Funktio-
nen erfüllen könnte. Das Wasser wird auch für die 
Photosynthese benötigt. Umgekehrt wird das Haft-
wasser in der Wurzelzone durch die Pflanzen mit 
organischen Stoffwechselprodukten angereichert. 

57. Die Wasserverfügbarkeit für pflanzliche Pro-
duktion ist besonders günstig, wenn das Grundwas-
ser weder zu hoch noch zu niedrig ansteht, weil 
dann sowohl ausreichend Wurzelraum zur Verfü-
gung steht als auch Porensaugwasser aus dem 
Grundwasser nachströmt, die unproduktive Boden-
verdunstung des kapillar aufsteigenden Wassers 
aber gering bleibt. Für landwirtschaftlich genutzte 
Böden ist ein Grundwasserflurabstand von 1 bis 
2 m optimal, mehrjährige Kulturen können sich 
auch auf gleichbleibende tiefere Grundwasser-
stände einstellen. Flächen mit Grundwasserflurab-
stand von weniger als 80 cm eignen sich nicht oder 
schlecht zum Ackerbau; sie sind von Natur aus bes-
ser zur Grönlandnutzung geeignet. Zur Verbesse-
rung der landwirtschaftlichen Standortbedingun-
gen wurden solche Böden vielfach entwässert (Hy-
dromelioration, vgl. Tz. 71 ff. und Abschn. 3.2.2), wo-
durch eine Beschleunigung des Wasserabflusses 
entsteht. Auf Standorten mit großem Grundwasser-
flurabstand und/oder geringen Niederschlägen 
wird Wasser zum beschränkenden Faktor der Pro-
duktivität; beispielsweise muß auf Zwischenfrüchte 
verzichtet werden, um ausreichend Wasser für die 
Hauptfrucht verfügbar zu halten. Die Möglichkeit 
der künstlichen Bewässerung spielt in der Bundes

-

republik Deutschland eine untergeordnete Rolle; 
gegenwärtig werden nur 2,1 % der landwirtschaft-
lich genutzten Flächen bewässert, wozu durch-
schnittlich etwa 210 Mio m 3  Wasser pro Jahr einge-
setzt werden, davon zwei Drittel Grundwasser 
(BML, 1979; Abschn. 4.3.1.3). Regionale Schwer-
punkte der Bewässerung liegen in Niedersachsen 
und im Oberrheingraben. 

58. Die Landwirtschaft ist aber nicht nur vom 
Wasserhaushalt abhängig, sondern wirkt ihrerseits 
auf den Wasserhaushalt zurück. Eine tiefgreifende 
Veränderung des Wasserhaushalts erfolgt durch die 
Rodung der Wälder; aber auch der Umbruch von 
Grünland oder der Verzicht auf tiefwurzelnde 
Fruchtfolgeglieder führen zu ungünstigen Rückwir-
kungen auf den Wasserhaushalt. Veränderungen im 
Humusgehalt und in der Bodenstruktur wirken sich 
auf das Reinigungsvermögen der Deckschichten 
über Grundwasserleitern aus und können die Quali-
tät des sich bildenden Grundwassers beeinflussen. 
Auch die landwirtschaftlich bedingte Erhöhung des 
Stoffumsatzes im Oberboden kann sich auf die Zu-
sammensetzung des Grundwassers auswirken. 

59. Weiterhin spielen lagebedingte Nutzungskon-
flikte zwischen Landwirtschaft und Wassergewin-
nung eine wichtige Rolle. So bieten z. B. in Flußnie-
derungen die wasserhöffigen, gut filtrierenden 
Kies- und Schotterschichten sehr gute Vorausset-
zungen für die Wassergewinnung, während die dar-
über liegenden fruchtbaren Auelehmschichten be-
vorzugt von der Landwirtschaft genutzt werden. Da 
in Flußniederungen wegen der agrarischen Stand-
ortgunst und der Verkehrsgunst vielfach alte und 
große Städte liegen, ergeben sich besonders gün-
stige Bedingungen für intensiven Gemüseanbau, 
wodurch die Nutzungskonflikte mit der Trinkwas-
sergewinnung zunehmen. Stadt- und Verkehrspla-
nung stellen weitere Flächenansprüche, so daß ins-
besondere in den Ballungsrandzonen erhebliche 
Konflikte auftreten. 
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60. Der Zwang, einerseits bestimmten Funktionen 
flächenhaft Vorrang einzuräumen, andererseits 
aufgrund der Vielfalt der Anforderungen möglichst 
sich überlagernde Mehrfachnutzungen zuzulassen, 
ist größer geworden (WOHLRAB, 1981). Bei der Su-
che nach einer Lösung der Probleme muß man sich 
vergegenwärtigen, daß sowohl die Trinkwasserver-
sorgung als auch die Landwirtschaft das Ziel verfol-
gen, jeweils auf wirtschaftliche Weise Lebensmittel 
zu produzieren, an die höchste qualitative Anforde-
rungen zu stellen sind (KAMPE, 1982). 

1.1.5 Die Agrarstandorte Mitteleuropas und 
ihre Nutzungsmöglichkeiten 

61. Die mitteleuropäischen Landwirtschaftsge-
biete gehören klimatisch zur Zone temperaturbe-
dingter Jahreszeiten mit mäßig kalten Wintern und 
mäßig warmen, niederschlagsreichen Sommern. 
Damit ist eine für landwirtschaftliche Dauernut-
zung verhältnismäßig hohe Standortgunst gegeben, 
die freilich von unberechenbaren Wetterrisiken 
nicht frei ist und auch aus diesem Grunde eine „Ri-
sikostreuung" in der Nutzung nahelegt. 

62. Die Vegetationszeit (Perioden mit Tagesmittel-
temperaturen von 5°C und mehr) reicht für den 
Anbau auch spät reifender Früchte und für Zwi-
schenfruchtanbau. Überwinternde Kulturen wer-
den nur selten klimatisch geschädigt und daher 
ohne wesentliche Einschränkung in die Nutzung 
einbezogen. 

Die angebauten Getreidearten gedeihen am besten 
bei hoher Wärme und relativer Trockenheit im 
Frühsommer. Blattfrüchte und Futterpflanzen so-
wie das Grünland (Wiesen und Weiden) liefern da-
gegen in feuchten Sommern bessere Erträge. Insge-
samt gesehen ist die mitteleuropäische Landwirt-
schaft aber gegen Trockenheit relativ empfindli-
cher als gegen Nässe. Im atlantischen Klimabereich 
ist sommerlicher Niederschlagsreichtum wahr-
scheinlicher als -armut, was die Tendenz zur Ver-
stärkung der Viehhaltung und der Veredlungswirt-
schaft begünstigt und dem wirtschaftlich vorteilhaf-
ten Getreidebau Ertragsschwankungen auferlegt, 
die jedoch durch Auslese angepaßter Sorten sowie 
durch Zusatzmaßnahmen (Trocknen des Erntegu-
tes) gemildert werden können. 

63. Großräumig nimmt die natürliche Ertragssi-
cherheit von Osten und Südosten in Richtung We-
sten und Nordwesten zu, weil das atlantisch be-
stimmte Klima eine längere Vegetationszeit und 
höhere Jahrestemperatursummen bedingt. Da-
durch werden die Nachteile höherer Niederschläge 
aufgewogen; ebenso wird mit längeren Tagen und 
kühleren Nächten die pflanzliche Produktion be-
günstigt (OTREMBA, 1970). 

64. Der Landwirt in Mitteleuropa kann sich den-
noch von seinem verbleibenden, standörtlich be-
dingten Risiko nicht befreien und steht alljährlich 
aufs neue im Spannungsfeld zwischen den witte-
rungsbedingten Ertragsschwankungen und seinen  

gleichmäßig hohen oder sogar gesteigerten Ertrags-
erwartungen. Trotzdem ist er in einer klimatisch 
günstigeren Situation als der Landwirt in den Ge-
treideanbaugebieten des mittleren Westens von 
Nordamerika oder der Ukraine. Im Vergleich zu 
diesen Gebieten hat er es mit weniger Hitze und 
Trockenheit im Frühjahr und Sommer, mit ausge-
glicheneren Lufttemperaturen und einer durch-
schnittlich höheren Luftfeuchte zu tun. Häufiger 
fallende Niederschläge geringerer Intensität för-
dern eine größere Oberflächenfeuchte und auch 
eine biologische Oberflächenfestigung des Bodens 
sowie eine günstige Entwicklung des Bodenlebens. 
Wenn es dem mitteleuropäischen Landwirt trotz-
dem schwerfällt, im Wirkungssystem Klima — Bo-
den — Pflanzenbestand jeweils die richtigen „An-
baustrategien" zu finden, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Ertragsausfälle oder -minderungen 
vermeiden, so liegt dies an der Vielzahl und komple-
xen Verknüpfung der ökologischen Standortfakto-
ren. 

65. Die vielgestaltige natürliche Raumausstattung 
Mitteleuropas begünstigt andererseits eine ökolo-
gisch gebotene vielfältige Bodennutzung. Nur in re-
lativ wenigen Gebieten wie der Küstenmarsch oder 
den Lößbörden sind kilometerweit einheitliche 
Standortbedingungen für großflächig-einheitliche 
Nutzungen und damit rationellste Produktion gege-
ben. In anderen Gebieten wird mit zunehmendem 
Erfolg versucht, mittels kulturtechnischer Maßnah-
men (Meliorationen, Abschn. 3.2.2) die von Natur 
aus uneinheitlichen Anbaubedingungen gleicharti-
ger zu gestalten, um das Land zugleich rationeller 
und intensiver bewirtschaften zu können. Diese 
Tendenz geht dahin, einen „landwirtschaftlichen 
Einheitsstandort mittlerer Feuchte und guter Nähr-
stoffversorgung" (HAMPICKE, 1979) oder eine 
„landwirtschaftliche Standard-Landschaft" (WEIN-
SCHENCK, 1983) zu schaffen. Die mit Großflächen

-

wirtschaft und engen Fruchtfolgen verbundene Ge-
fährdung des Bodens sowie die erhöhte Schädlings-, 
Krankheits- und Verunkrautungs-Anfälligkeit der 
weithin einheitlichen Kulturen wird unter Einsatz 
agrotechnischer und -chemischer Mittel soweit wie 
möglich gesenkt. So werden Landschaftsbild und 
Landschaftshaushalt, wenn auch regional unter-
schiedlich, aber oft zu Lasten des Biotop- und Ar-
tenschutzes (Abschn. 1.1.7; Kap. 4.1) sowie des Ge-
wässerschutzes (Abschn. 1.1.4; Kap. 4.3) stark verän-
dert. 

66. Dieser Wandel der agrarischen Kulturland-
schaft, der sich bereits seit etwa 1850 abzeichnete, 
aber erst seit etwa 1950 mit voller Kraft einsetzte, 
ist noch nicht abgeschlossen. Er beendete die jahr-
hundertelange Periode, in der die Landwirtschaft in 
erster Linie durch den Zwang der Anpassung an die 
standörtlichen Gegebenheiten geprägt war, und 
mangelnde Kenntnisse der Pflanzenernährung so-
wie ökologischer Gesetzmäßigkeiten ihre Produkti-
vität begrenzten. Heute wird dagegen versucht, die 
landwirtschaftlichen Standorte soweit wie möglich 
der modernen Bewirtschaftung anzupassen. Den-
noch ist die „vorindustrielle" Landnutzung zum Ver-
ständnis der heutigen kulturlandschaftlichen Pro 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

zesse wichtig, und es ist darüber hinaus nicht aus-
zuschließen, daß auf land- und forstwirtschaftliche 
Erfahrungen jener Zeit in Zukunft stärker zurück-
gegriffen werden muß, um wachsenden Schwierig-
keiten moderner Landbewirtschaftung zu begeg-
nen. 

1.1.6 Die Entwicklung der 
Flächennutzungsstruktur 

67. Die heutige Einteilung der Flächennutzungen 
in Wald und landwirtschaftlich genutzte Fläche mit 
ihrer Untergliederung (Kap. 3.1) hat sich, wie er-
wähnt, zunächst in Anpassung an die ökologischen 
Standorte entwickelt. In den geschlossenen Wäl-
dern, die Mitteleuropa einst bedeckten, wurden — 
beginnend in der Jungsteinzeit und verstärkt seit 
dem 9. Jahrhundert — aufgrund genauer Beobach-
tung mit überraschender Treffsicherheit die frucht-
baren, vom Geländeklima begünstigten Standorte 
ermittelt und durch Rodung in Ackerland verwan-
delt. Andererseits wurden sich als ungünstig erwei-
sende Ackerstandorte zu allen Zeiten auch wieder 
aus der Nutzung entlassen. Die Bewirtschaftung 
des Ackerlandes geschah vom Mittelalter an vieler-
orts in Form der Dreifelderwirtschaft mit Boden-
ruhe in jedem dritten Jahr; auf den nicht bestellten 
Äckern wurde das Vieh geweidet, dessen Dung zur 
Nährstoffanreicherung beitrug. Im übrigen wurde 
das Vieh aus dem Wald ernährt, der als „Vielfach

-

Nutzfläche" diente und, wie in Abschn. 1.1.3.2 be-
reits erwähnt, diese Funktion mit der Zeit immer 
schlechter erfüllte. Nach Aufhebung der Waldweide 
wurden planmäßig bewirtschaftete Wiesen und 
Weiden zum festen Bestandteil der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, während der Wald mit der Einfüh-
rung des planmäßigen Waldbaues fast ausschließ-
lich der Holzerzeugung vorbehalten wurde. Die 
durch ungeregelte Waldnutzungen entstandenen 
Heiden, Triften und Gebüsche wurden entweder 
aufgeforstet oder, soweit geeignet, in Acker- oder 
Grünland umgewandelt. Die Tatsache, daß fast die 
Hälfte der Fläche der Bundesrepublik Deutschland 
(1983: ca. 49 %) als landwirtschaftlich genutzte Flä-
che dient, beweist die hohe landwirtschaftliche 
Standortgunst in einem natürlichen Waldland der 
gemäßigten Zone. 

68. Das wesentliche Entscheidungskriterium für 
die Art der jeweiligen landwirtschaftlichen Nut-
zung ist die Ackerfähigkeit. Sie setzt gut entwik-
kelte Böden mit mindestens 0,5 m durchwurzelba-
rer Tiefe, einen Grundwasserflurabstand von min-
destens 0,8 m, ebene bis mäßig geneigte Lagen (in 
der Regel bis 12 %) und eine geländeklimatisch gün-
stige Situation voraus; letztere verschlechtert sich 
z. B. mit zunehmender Höhe und endet in der Regel 
oberhalb 800 m. Die meisten anderen Standorte, so-
weit sie nicht dem Wald vorbehalten bleiben, kön-
nen nur als Dauergrünland genutzt werden und gel-
ten als „absolutes Grünland". 

69. Die mitteleuropäische Standortvielfalt veran-
laßt oder ermöglicht in vielen Gebieten eine klein

-

räumige Mischung von Acker- und Grünlandflä-
chen. Dabei ist zu beachten, daß Grünland als Vieh-
ernährungsfläche durch Futterbau auf dem Acker-
land ersetzbar ist, aber auf absoluten Grünland-
standorten kein Ackerbau betrieben werden kann. 
Solche Standorte zeichnen sich vor allem durch 
schwere lehmige bis tonige Böden mit hohem 
Grundwasserstand, große Niederschlagsmengen 
während der Vegetationszeit, flachgründige oder 
stark hängige Flächen oder durch eine kurze Dauer 
der Vegetationszeit von fünf Monaten und weniger 
aus. In den Voralpen, insbesondere in deren westli-
chem Teil (Allgäu) und im Marschengrasland des 
Nord see-Küstengebietes sind solche Standorte 
großräumig verbreitet und beschränken die land-
wirtschaftliche Nutzung auf die Tierhaltung. Außer-
dem herrscht Grünlandwirtschaft, allerdings klein-
räumig verteilt, auf allen oberhalb von 600 m Höhe 
gelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen vor. Zu 
unterscheiden ist dabei zwischen Weide- und Mäh-
nutzung sowie deren Mischformen, wobei die wei-
defähigen Standorte als wertvoller gelten. Feuchte 
bis nasse Standorte mit weichen Böden erlauben 
nur eine Mähnutzung. 

70. Solange Wiesen und Weiden als Hauptgrund-
lage der Viehernährung und zugleich auch der 
Stallmistdüngung der Acker im Betriebsverbund 
benötigt wurden, waren sie außer in den Lößbörden 
und natürlich den reinen Grünlandgebieten mit ei-
nem Anteil von 20-30 % an der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche vertreten. Mit dem Beginn der 
mineralischen Düngung wurde die Kopplung der 
Ertragssteigerung im Ackerbau an eine Ausdeh-
nung der Grünland- und Futterbauflächen durch-
brochen, die ihrerseits die Ausdehnung des Acker-
baues verhinderte (ARNOLD, 1983). Die Mechani-
sierung der Feldbestellung machte die Zugtier-Fut-
terflächen überflüssig, die der Erzeugung von 
menschlicher Nahrung zugeführt werden konnten. 

In einigen Regionen geht der Grünlandanteil aus 
zwei Gründen noch weiter zurück: Viele Betriebe 
geben die Viehhaltung ganz auf oder stellen die 
Viehfütterung auf Acker- und Importfutter um, so 
daß Grünland nicht mehr gebraucht wird (Abschn. 
3.1.1). Neue Meliorationstechniken, die ein Landwirt 
z. T. sogar mit eigenen Maschinen durchführen 
kann, erlauben die Umwandlung von kleineren, bis-
her zum „absoluten Grünland" gezählten Flächen in 
Ackerland. 

71. Das größte Hindernis für die Ausdehnung der 
Ackerbauflächen war ein ungünstiger Bodenwas-
serhaushalt, hervorgerufen durch zu hohen Grund-
wasserstand oder durch — zum Teil bewirtschaf-
tungsbedingte — Staunässe (Abschn. 1.1.4.2). 
„Feuchtflächen" sind von Natur aus klein- und groß-
räumig weit verbreitet, mit Schwerpunkten in den 
Flußtälern und -niederungen sowie im gesamten 
norddeutschen Tiefland. Hier fanden sich auch aus-
gedehnte Nieder- und Hochmoorgebiete, die jahr-
hundertelang, von Torf- und Streugewinnung abge-
sehen, überhaupt nicht genutzt wurden. Seit Mitte 
des 18. Jahrhunderts erlaubte das Aufkommen der 
Entwässerungstechnik hier die Gewinnung neuer 
landwirtschaftlicher Nutzflächen. Seitdem wird die 
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großflächige Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Nutzungsbedingungen als „Landeskultur" bezeich-
net. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt bis heute 
in der Entwässerung, d. h. der Senkung des Grund-
wasserspiegels auf 0,8 bis 1,2 m unter Flur. Dadurch 
werden die Standorte, sofern Klima und Boden ge-
eignet sind, ackerfähig. Die Entwässerungsmaßnah-
men setzen die Schaffung natürlichen Gefälles und 
einer leistungsfähigen „Vorflut" voraus, erhöhen 
insbesondere die Spitzenwasserführung der Fließ-
gewässer und ziehen meist deren Ausbau und oft 
Begradigung nach sich. 

72. Umgekehrt werden viele Feuchtflächen auch 
durch die Regulierung kleiner Fließgewässer und 
die dadurch bedingte Senkung des Grundwasser-
spiegels beseitigt. Der so veranlaßte Rückgang 
feuchter Wiesen und Weiden wird in Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein für den Zeitraum 1959-
1978 auf 70 bis 90 % geschätzt (SUKOPP, 1981 nach 
MEISEL); ein großer Teil dieser Flächen wird sogar 
zu Ackerland umgebrochen. Diese Entwässerungs- 
und Dränungsmaßnahmen werden fortgesetzt. 
Über ihre Notwendigkeit und Dringlichkeit gehen 
die Angaben auseinander. EGGELSMANN (1971) 
nannte 1,56 Mio ha landwirtschaftlich genutzter 
Fläche, überwiegend Grünland, als noch entwässe-
rungsbedürftig, nachdem in den Jahren 1955-1969 
bereits 2,4 Mio ha melioriert worden waren. 
KUNTZE (1981) hält dagegen 2,5-3 Mio ha LF für 
noch meliorationsbedürftig. Dabei geht er von ins-
gesamt 6,3 Mio ha grund- und stauwasserbeeinfluß-
ter (hydromorpher) LF aus, von der nach seinen 
Berechnungen 1980 mehr als die Hälfte bereits me-
lioriert war (Abschn. 3.2.2.3). 

73. Diese „Hydromeliorationen" erfolgen auch im 
Vertrauen auf den in Abschn. 1.1.4 und Tz. 62 ff. 
erläuterten üblichen Niederschlagsreichtum des 
Sommers, der in der Regel eine stetige Wasserver-
sorgung der Ackerpflanzen aus dem Niederschlags-
wasser gewährleistet und den „Grundwasseran-
schluß" als verzichtbar erscheinen läßt. Auf zur 
Austrocknung neigenden Böden und in trockenen 
Sommern ist diese Voraussetzung nicht mehr er-
füllt; dabei ist auch zu berücksichtigen, daß mit der 
Verwendung moderner, ertragreicher Ackerfrucht-
Sorten ein höherer Wasserbedarf verbunden ist und 
trockenheitsresistentere Kulturen zurückgehen. So 
hat die Futter- und Gründüngungspflanze Luzerne 
die starke sechswöchige Trockenheit des Sommers 
1983 sehr gut überstanden, ihre Anbaufläche ist je-
doch stark zurückgegangen. Die ähnlich trocken-
heitsresistente Esparsette ist völlig verschwunden. 
Hydromeliorationen vergrößern unter Umständen 
die Notwendigkeit einer Bewässerung oder Bereg-
nung. 

74. Mitte der 70er Jahre wurden ca. 250 000 ha 
landwirtschaftlich genutzte Fläche künstlich be-
wässert (BMI, 1982). Da ein „Bewässerungskata-
ster" nicht existiert, gehen die Angaben über die 
Bewässerung bzw. Beregnung auseinander. Es ist 
auch nicht bekannt, ob und in welchem Umfang die-
ser Bewässerungsaufwand auf Folgen von Entwäs-
serungen zurückzuführen ist. Nach Berechnungen  

des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten betrug der Bedarf der Landwirt-
schaft an Wasser für Bewässerungszwecke 1976 ca. 
210 Mio m3  und wurde als gleichbleibend angese-
hen (BMI, 1982). Diese Menge, von der ca. 140 Mio 
m3  dem Grundwasser entnommen werden (vgl. 
Abschn. 1.1.4.2), ist wasserwirtschaftlich gesehen 
von untergeordneter Bedeutung. Unbestritten ist 
aber, daß die Erträge insbesondere von Zuckerrü-
ben, Kartoffeln und Silomais durch Beregnung z. T. 
erheblich gesteigert (v. BOGUSLAWSKI, 1981) und 
daraus Hochrechnungen abgeleitet werden können, 
wonach über 700 000 ha LF bewässerungsbedürftig 
sein sollen. 

75. Die z. T. kostspieligen Standortveränderungen 
und Meliorationen sowie die allgemeine Intensivie-
rung der landwirtschaftlichen Nutzung lohnen nur 
auf potentiell hochwertigen landwirtschaftlichen 
Standorten. Geringerwertige Standorte werden, ob-
wohl sie anfangs auch noch in Meliorationen einbe-
zogen wurden, heute nur noch extensiv genutzt 
oder aufgeforstet oder scheiden aus jeder Nutzung 
aus (Abschn. 3.1.1). Vor allem zwischen 1966 und 
1976 wurden viele Felder, Wiesen und Weiden aus 
der Bewirtschaftung genommen und sich selbst 
überlassen. 1976 erreichten diese „Brachflächen" 
nach einer damaligen jährlichen Zunahme von 
durchschnittlich 15 000 ha eine Ausdehnung von 
310 000 ha, das ist ca. 2,5 % der gesamten landwirt-
schaftlichen Nutzfläche (BAITSCH, 1978). Schwer-
punkte dieser Entwicklung lagen im Siegerland, 
Westerwald, Saarland, Main-Spessart-Gebiet und in 
der Pfalz; hier erfaßte sie z. T. bis 90 % der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen einer Gemarkung. Da-
mals wurde für 1985 eine Zunahme der Brachflä-
chen auf 450 000 oder sogar 540 000 ha vorausge-
schätzt (MOHLER, 1975), die jedoch nicht eingetre-
ten ist. Die Tendenz der Nutzungsaufgabe hat sich 
stattdessen deutlich abgeschwächt. Die dadurch be-
dingte Abnahme der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche ist freilich geringer als deren Verluste durch 
Erweiterungen von Siedlungs-, Industrie- und Ver-
kehrsanlagen — wobei häufig auch hochwertige Bö-
den verlorengingen. Neuerdings wird in manchen 
Gebieten auf guten Böden trotz Verbot oder Geneh-
migungspflicht auch in wachsendem Maße wieder 
Wald gerodet und in landwirtschaftliche Nutzfläche 
umgewandelt. 

1.1.7 Die Agrarlandschaft 

1.1.7.1 Erscheinungsbild und Wahrnehmung 

76. Eine Diskussion der natürlichen Grundlagen 
der Landwirtschaft kann sich nicht auf Agrar-
standorte, Flächennutzungen, Bodenfruchtbarkeit 
oder andere sektorale Gesichtspunkte beschränken, 
sondern muß auch landschaftliche Zusammen-
hänge und Abhängigkeiten einbeziehen. Die nicht 
in der Landwirtschaft tätige Bevölkerung — und 
das ist die Mehrheit — erlebt die Landwirtschaft 
konkret im Rahmen der Kulturlandschaft des länd-
lichen Raumes. Diese hat sich durch die Tätigkeit 
vieler Generationen von Landwirten aus der ein- 
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stigen Naturlandschaft entwickelt, aber nur selten 
nach einem übergeordneten Plan, sondern durch 
zahllose, individuelle, nutzende und gestaltende 
Handlungen, die teils mit der Natur, teils gegen sie 
erfolgten und sich auch wechselseitig beeinflußten. 

Bild und Zustand der so entstandenen traditionel-
len mitteleuropäischen Agrarlandschaft als des von 
der Landwirtschaft geprägten Teils der Kulturland-
schaft spiegeln nicht nur die historischen ökonomi-
schen und ökologischen Leistungen der Landwirt-
schaft wider, sondern sind gerade in einer stärker 
umweltbewußten Gesellschaft (Abschn. 1.1.1) zum 
Maßstab ihrer allgemeinen Wertschätzung gewor-
den. 

77. Obwohl die Bürger oft nur eine unklare Vor-
stellung von der Rolle der Landschaft in ihrer Um-
welt besitzen, sind sie doch wenig geneigt, die 
Agrarlandschaft lediglich als „Produktionsland-
schaft" anzusehen, auch wenn sie den Vorrang 
landwirtschaftlicher Nutzung als eigener Ernäh-
rungsgrundlage und als Wirtschaftsgrundlage der 
Landwirte anerkennen. Die nichtagrarische Bean-
spruchung und Benutzung der Landschaft durch 
Feierabend- und Wochenendbesucher, Feriengäste 
und Zweitwohnungsbesitzer zeigt eine deutliche 
Bevorzugung der agrarisch geprägten Bereiche der 
Kulturlandschaft wegen ihrer Offenheit, Übersicht-
lichkeit und guten Erschließung, während dicht be-
waldete Bereiche weniger aufgesucht werden und 
dann hauptsächlich in ihren Randzonen. 

78. Die nichtagrarischen Besucher oder Benutzer 
der Agrarlandschaft, die für die Landwirtschaft 
zwar manchmal lästig, aber dennoch von wachsen-
der ökonomischer Bedeutung sind — erinnert sei 
an ländlichen Fremdenverkehr oder „Ferien auf 
dem Bauernhof" — werden nicht so sehr von den 
agrarischen Produktionsflächen, sondern von den 
weniger oder gar nicht produktiven Landschaftsbe-
standteilen angezogen, den kleinen Waldstücken, 
Baum- und Gebüschgruppen, Teichen, Bachtälern 
oder -auen, Hecken und Feldwegen. Das reifende 
Weizenfeld oder die sattgrüne Mähweide erschei-
nen ihnen vielleicht nicht so wichtig wie blühende 
Kornblumen und Margeriten am Feldrain, die über 
den Feldern singenden Lerchen oder ein Sprung 
Rehe, die in der Wiese äsen. Eine gewisse agrar-
landschaftliche Vielfalt erweist sich für den Nicht-
landwirt als attraktiver und wichtiger als für den 
Landwirt, der durch Rationalisierung seiner Wirt-
schaftsweise gerade eine Vereinheitlichung der 
Landschaft oder der Standorte anstrebt (Abschn. 
1.1.5, Tz. 65). 

79. Feldblumen, Lerchen, Schmetterlinge oder 
Rehe erfreuen aber nicht nur die Menschen, son-
dern bringen auch sichtbar zum Ausdruck, daß in 
der Agrarlandschaft viele freilebende Pflanzen und 
Tiere existieren. Auch sie sind allerdings nicht so 
sehr an die agrarischen Produktionsflächen wie an 
die erwähnten weniger oder selten genutzten „na-
turbetonten" Landschaftsbestandteile (Tz. 82) ge-
bunden. Die freilebenden Pflanzen und Tiere bean-
spruchen unter Umständen Flächen, die für Nutz-

pflanzen geeignet wären. Einige von ihnen sind 
auch direkte Kokurrenten oder Schädlinge der 
Nutzpflanzen und -tiere und werden daher be-
kämpft (Tz. 20 ff.), wobei aber auch nichtschädliche 
Arten beeinträchtigt und vertrieben werden. Im 
Zuge der ökonomisch erzwungenen Rationalisie-
rung der agrarischen Produktion und der Verein-
heitlichung der Produktionsflächen kommt es da-
her vermehrt auch zu einer Beseitigung naturbe-
tonter Agrarlandschafts-Bestandteile und Verdrän-
gung wildlebender Pflanzen und Tiere (Kap. 4.1) 
und zu einer optischen und biologischen Verar-
mung der Agrarlandschaft, die als „Ausräumung" 
bezeichnet wird. Von einer solchen ist jedenfalls 
dann zu sprechen, wenn zusammenhängende inten-
siv pflanzenbaulich genutzte Flächen, ohne jede 
Unterbrechung durch Feldraine, Gräben, Gebüsch, 
Bäume oder gar Hecken etwa 25 ha (500 x 500 m) 
und mehr einnehmen. WEINSCHENCK (1983) be-
zeichnet die Ausräumung als Ausdruck eines „Tota-
litätsanspruches der modernen landwirtschaftli-
chen Produktion", bei dem praktisch „nichts mehr 
der Spontaneität der Natur überlassen" sei. Im Ver-
ein mit anderen Änderungen der Flächennutzung 
(Abschn. 1.1.6) erweist sich diese Ausräumung aber 
auch oft als nachteilig für die landwirtschaftliche 
Nutzung. Das führt zur Frage nach der optimalen 
Struktur der Agrarlandschaft und den Zwecken, de-
nen sie insgesamt dienen soll. 

1.1.7.2 Ökosysteme und Biotope in der 
Agrarlandschaft 

80. In Abschn. 1.1.2 war bei der Erläuterung des 
Naturhaushaltes bereits auf eine durch Klima und 
sonstige Standortmerkmale bedingte räumliche An-
ordnung von Pflanzenbeständen und die Ausbil-
dung von „Lebensräumen" oder „Biotopen" hinge-
wiesen worden. Der Ökologe spricht hier von Öko-
systemen. Jeder Platz der festen Erdoberfläche ist 
durch bestimmte Klimaverhältnisse, Oberflächen-
gestaltung (Relief) und die Art des Grundgesteins 
gekennzeichnet. Alle an einem solchen Platz 
(„Standort") lebenden Organismen, wie Pflanzen, 
Tiere, Mikroorganismen und ggf. Menschen, die un-
tereinander und mit ihrem Standort vielfältige Be-
ziehungen besitzen und dadurch zugunsten ihrer 
gemeinsamen Existenz zusammenwirken, bilden 
ein Ökosystem. 

81. Wie ein unregelmäßiges Mosaik fügen sich 
verschiedene oder auch ähnliche Ökosysteme — 
Buchenwälder, Getreidefelder, Trockenrasen, Ge-
wässer mit ihren Ufern — zur „Landschaft" zusam-
men. In der ursprünglichen Naturlandschaft gab es 
nur natürliche Ökosysteme. Sie sind auf der Grund-
lage ständigen Energie- bzw. Stoffaustausches mit 
der Atmosphäre über ihnen und dem verwitternden 
Grundgestein unter ihnen weitgehend selbständige, 
sich selbst regelnde Lebenseinheiten. Zu benach-
barten Ökosystemen bestehen dagegen nur geringe, 
ausgeglichene Beziehungen und kaum Abhängig-
keiten. Eine Ausnahme von dieser Regel bilden sol-
che Ökosysteme, die — meist gefällebedingt — pe-
riodische Zuflüsse oder Zufuhren von Wasser und 
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Nährstoffen aus anderen Ökosystemen empfangen 
und so eine höhere Produktivität erreichen, diese 
aber mit einem Zustand Höherer Labilität oder In-
stabilität „erkaufen", wie z. B. Ökosysteme der Fluß-
auen oder -mündungen, der Hangfüße und Bachtä-
ler, die immer wieder überflutet oder überschüttet 
werden. 

82. Die Land- und Forstwirtschaft sowie die damit 
verbundenen Veränderungen des Gewässerhaus-
halts haben dieses weithin ausgeglichene Ökosy-
stem-Gefüge der Naturlandschaft tiefgreifend und 
vor allem großflächig verändert und dabei völlig 
neue Ökosysteme hervorgebracht. Unter diesen 
sind zwei Kategorien zu unterscheiden: 

— die durch Beseitigung natürlicher Ökosysteme 
bewußt geschaffenen Agrar-Ökosysteme wie 
z. B. Getreidefelder (s. Abschn. 1.1.2, 1.1.6); 

— die durch bestimmte menschliche Nutzungen, 
Eingriffe oder Einflüsse wie Holzschlag oder Be-
weidung aus natürlichen Ökosystemen allmäh-
lich hervorgegangenen „halbnatürlichen" Öko-
systeme wie z. B. Niederwälder, Heiden oder 
Triften, die der unbefangene Betrachter als „na-
türlich" und kaum als nutzungsbedingt auffaßt. 

An für die Nutzung ungeeignet erscheinenden Plät-
zen wie Geländestufen, Steilhängen, Gewässer-
ufern oder in vernäßten oder unzugänglichen Ge-
bieten blieben die natürlichen Ökosysteme im länd-
lichen Raum erhalten. Allerdings sind auch sie 
durch indirekte menschliche Einwirkungen wie 
z. B. Luftverschmutzung beeinflußt und sind nicht 
mehr natürlich im Sinne von „unberührt"; sie wer-
den daher zutreffender als „naturnahe" Ökosy-
steme bezeichnet. Solche naturnahen sowie die 
halbnatürlichen Ökosysteme werden zusammenfas-
send als „naturbetont" gekennzeichnet (vgl. Ab-
schn. 4.1.2). 

83. Die so entstandene Agrarlandschaft, geprägt 
durch den Vorrang landwirtschaftlicher Nutzung 
und agrarischer Produktion, setzt sich im Gegen-
satz zur natürlichen Ausgangssituation (Ab-
schn. 1.1.2) daher zusammen aus einer kleinen An-
zahl von — flächenmäßig vorherrschenden —
Agrar-Ökosystemen und einer größeren Zahl viel-
fältiger „natürlich" erscheinender naturbetonter 
Ökosysteme. Diese Agrarlandschaft ist grundsätz-
lich eine gegenüber der Naturlandschaft an Pflan-
zen- und Tierarten, Lebensgemeinschaften und 
Ökosystemen bereicherte Landschaft; diese Berei-
cherung unterscheidet die ländliche Kulturland-
schaft von der Naturlandschaft und ist die Grund-
lage ihrer in Abschn. 1.1.7.1 skizzierten Einschät-
zung durch die Bevölkerung. 

84. Die Landwirtschaft rühmt sich zwar gern die-
ser Bereicherung, bezieht sie aber praktisch nicht 
oder nicht so sehr auf die erwähnte vielfältige „Mi-
schung" anthropogener und naturbetonter Ökosy-
steme, sondern auf die Agrar-Ökosysteme als ihre 
eigentliche Existenzgrundlage. Diese nehmen in 
der Agrarlandschaft in der Regel alle für eine stän-
dige intensive Bewirtschaftung gut geeigneten 
Standorte ein, während die naturbetonten Ökosy-

steme auf deren Rand- und Zwischenbereiche sowie 
auf weniger geeignete Standorte beschränkt sind. 
Wegen dieser Minderheitssituation, vor allem aber 
weil sie die Masse der wildlebenden Pflanzen und 
Tiere beherbergen, gelten ihnen die besondere 
Wertschätzung und Fürsorge der Naturfreunde und 
Naturschützer, aber nicht der Landwirte. Diese be-
halten sich vor, die naturbetonten Ökosysteme, 
wann immer es ihnen notwendig oder zweckmäßig 
erscheint, zu nutzen oder sogar in Agrar-Ökosy-
steme umzuwandeln, d. h. sie zu beseitigen — mit 
dem Ergebnis der erwähnten „Ausräumung" der 
Kulturlandschaft (Tz. 79), die jener Bereicherung 
entgegenläuft. Dahinter steht die Auffassung, daß 
sie für die Agrarlandschaft im Grunde entbehrlich 
seien; wie weit dies zutrifft, soll in Abschn. 1.1.7.3 
erörtert werden. 

85. Abgesehen von der relativ kleinen Zahl natur-
betonter Ökosysteme, die als Naturschutzgebiete 
oder flächenhafte Naturdenkmale vor Nutzungen 
einigermaßen geschützt sind, besteht also für alle 
übrigen keine Existenzsicherheit, da sie jederzeit 
prinzipiell durch Nutzungen — allerdings nicht nur 
agrarischer Art — verändert oder beseitigt werden 
können, und dies auch tatsächlich geschieht 
(Kap. 4.1; SRU, 1978, Tz. 1234ff.). 

Dabei ist aber wiederum darauf hinzuweisen, daß 
die halbnatürlichen Ökosysteme bestimmten Nut-
zungen ihre Existenz verdanken und gerade bei de-
ren Unterlassung verschwinden, wie z. B. orchi-
deenreiche magere Schafweiden, die bei Aufhören 
der Beweidung von Sträuchern überwuchert wer-
den. 

86. Während die Wirtschaftsfläche des Landes und 
mit ihr auch die landwirtschaftliche Nutzfläche, 
d. h. die Agrarökosysteme, regelmäßig erfaßt wer-
den, waren bis vor kurzem die Zahl und Fläche der 
naturbetonten Ökosysteme und damit die mate-
rielle Basis des Naturschutzes nicht bekannt. 1974 
begann zuerst in Bayern ihre planmäßige Erfas-
sung und Kartierung — zunächst beschränkt auf 
den Kartenmaßstab 1 : 50 000 und auf eine Auswahl 
der durch Vorkommen seltener, gefährdeter oder 
auch landschaftstypischer Pflanzen- und Tierarten 
(bzw. der von ihnen gebildeten Lebensgemeinschaf-
ten) als besonders schutzwürdig bewerteten natur-
betonten Ökosysteme. In Bayern wurden z. B. au-
ßerhalb der Siedlungen, der großen geschlossenen 
Wälder und der Alpen ca. 16 000 solcher „Biotope" 
oder von ihnen gebildeter Komplexe kartiert, die 
4,25 % der Landesfläche einnehmen (HABER, 1984). 

87. Diese „schutzwürdigen Biotope" wurden in der 
Öffentlichkeit ungewöhnlich schnell als wertvolle 
Bestandteile der Agrarlandschaft bekannt, wobei 
allerdings übersehen wurde, daß sie nur einen Teil 
der verbleibenden naturbetonten Ökosysteme um-
fassen. Im Sprachgebrauch wird vielfach — wissen-
schaftlich unkorrekt — die Qualifizierung „schutz-
würdig" weggelassen, damit „Biotop" mit „schutz-
würdigem Biotop" gleichgesetzt, und so der falsche 
Eindruck vermittelt, Agrarökosysteme seien keine 
Biotope. Tatsächlich stellen Acker, Wiesen und Wei-
den sehr wohl Biotope dar, in denen sich freile- 
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bende Pflanzen und Tiere aufhalten und ansiedeln, 
sofern sie sich der agrarischen Nutzung anpassen 
oder unterordnen können, darin geduldet und nicht 
geschädigt oder bekämpft werden. Es ist daher öko-
logisch falsch, die Agrarlandschaft in „Biotope" und 
„Nicht-Biotope" einzuteilen. 

88. Seitens der Landwirtschaft wird die Kartie-
rung schutzwürdiger Biotope („Biotopkartierung") 
mit Mißtrauen betrachtet, weniger wegen der auch 
im landwirtschaftlichen Verständnis bestehenden 
Einheit der Agrarlandschaft, sondern weil sich aus 
der Schutzwürdigkeit dieser naturbetonten Ökosy-
steme Schutzmaßnahmen und damit eine einge-
schränkte Verfügung über die davon eingenomme-
nen Flächen ergeben könnten. Tatsächlich sind 
auch nicht wenige erfaßte „Biotope" seit der Kartie-
rung in Nutzflächen umgewandelt worden (Ab-
schn. 4.1.2) — ein Beweis sowohl für die Notwendig-
keit von Schutzmaßnahmen als auch für das Be-
dürfnis nach zusätzlichen Flächen bei unzureichen-
der Betriebsgröße (Kap. 2.3, 3.1). 

89. Die Erhaltung eines angemessenen, im allge-
meinen ohnehin eher kleinen Anteils naturbetonter 
Ökosysteme bzw. Biotope in der Agrarlandschaft 
kann offenbar nur gewährleistet werden, wenn ge-
zeigt wird, daß sie für die Landwirtschaft nützlich, 
jedenfalls nicht hinderlich oder schädlich sind, oder 
aber durch staatliche Regelungen erzielt werden, 
die wesentlich wirksamer sind als die gegenwärtig 
gültigen. 

1.1.7.3 Der ökologische Zustand der 
Agrarlandschaft 

90. Die Agrar- und die naturbetonten Ökosysteme, 
die eine Agrarlandschaft bilden, bedürfen beide des 
vorher erwähnten Energie- und Stoffaustausches 
mit Atmosphäre und Boden bzw. Muttergestein 
(Tz. 10). Die Agrar-Ökosysteme, die sich j a nicht sel-
ber erhalten können, erfordern aber zu ihrer Pflege 
und zur Erhaltung, ggf. Steigerung ihrer Produktivi-
tät erhebliche zusätzliche Energie- und Stoffzufuh-
ren. Darin besteht eine Analogie zu denjenigen na-
türlichen Ökosystemen, z. B. einer Flußaue, die la-
gebedingt zusätzliche Stoffzufuhren empfangen 
und damit eine höhere Produktivität erzielen. 

Die Analogie geht jedoch noch weiter. Die Ökosy-
steme einer Flußaue werden durch fruchtbarkeits-
bringende Überflutungen immer wieder gestört — 
gelegentlich sogar zerstört —, brauchen diese Stö-
rungen aber zur Erhaltung ihrer hohen Produktivi-
tät und vertragen sie auch. Ebenso werden die 
Agrar-Ökosysteme durch alle produktionsfördern-
den Maßnahmen wie Pflügen, Düngen, Unkraut-
oder Schädlingsbekämpfung (Abschn. 1.1.3) immer 
wieder gestört, sind ohne diese Eingriffe aber nicht 
existenzfähig. Sie werden daher auch kaum als 
„Störungen” aufgefaßt. Denn die „naturwidrigen" 
Reinkulturen der Acker (ANDREAE, 1984) gedei-
hen nur mit solcher Hilfe. Diese ist so erfolgreich, 
daß ein unbefangener Betrachter eines gut gedei-
henden und gepflegten Getreidefeldes kaum be- 

greift, wieso ein Ökologe dieses als ein „instabiles 
System" bezeichnet und die sorgsamen Pflegemaß-
nahmen des Landwirtes als „Eingriffe" und „Stö-
rungen" auffaßt. Tatsächlich sind die einzelnen 
Agrar-Ökosysteme mit ihrem jeweils geringen Ar-
tenbestand an die ständigen Eingriffe weitgehend 
angepaßt. Indessen dürfen dies Eingriffe nicht zu 
sehr intensiviert werden, weil die Anpassungsfähig-
keit des Systems und seine Leistung (Produktivität) 
dann nachlassen. 

91. Während die häufigen natürlichen Störungen 
der Flußauen-Ökosysteme auf relativ kleine Flä-
chen beschränkt bleiben und die übrige Landschaft 
nicht betroffen ist, erfassen die menschlichen Ein-
griffe in die Agrar-Ökosysteme weitaus größere 
Räume, nämlich die ganze Agrarlandschaft. Für de-
ren ökologischen Zustand sind aber nicht nur das 
räumliche Ausmaß der Eingriffe, sondern die mit 
ihnen verbundenen Neben- und Nachwirkungen 
wie Grundwasserabsenkung und -belastung, Boden-
erosion und -verdichtung, Eutrophierung und Ar-
tenschwund wichtig (s. Teil 4). Dennoch ist die 
Landwirtschaft nichts völlig „Unökologisches". Das 
Agrar-Ökosystem ist eben ein außengesteuertes Sy-
stem — doch diese Art von Fremdsteuerung erzielt 
nicht die feine Abstimmung, wie sie für eine Selbst-
regelung typisch ist, schießt auch oft über das Ziel 
hinaus. Die Agrarlandschaft befindet sich daher in 
einem weitaus labileren Zustand als die Naturland-
schaft und erfordert ständige Anstrengungen zu ih-
rer Erhaltung — ohne daß aber ein dem selbstregu-
lierten Gleichgewicht der Naturlandschaft entspre-
chender Zustand erreicht werden kann. Im Gegen-
teil, es sprechen manche Anzeichen für eine Zu-
nahme der agrarlandschaftlichen Labilität im Zuge 
der Intensivierung. So sind Ertragssteigerungen 
nur durch ständig neue Eingriffe in die Agrar-Öko-
systeme zu erreichen, und selbst die bloße Aufrecht-
erhaltung eines gleichmäßig hohen Ertragsniveaus 
erfordert mehr und häufigere Eingriffe als die Er-
haltung eines niedrigeren. Höhere Erträge erfor-
dern zudem auch ein erhöhtes produktionstechni-
sches Können, das letzten Endes immer weniger 
Landwirte aufbringen. 

92. Die naturbetonten Ökosysteme oder „Biotope" 
in der Agrarlandschaft stellen, wenn sie sorgfältig 
darauf beobachtet werden, wichtige biologische In-
dikatoren der agrarlandschaftlichen Zustände und 
Veränderungen dar; denn sie sind gegen die vorher 
erwähnten Neben- und Nachwirkungen landschaft-
licher Eingriffe oft besonders empfindlich und rea-
gieren darauf mit Veränderungen im Bestand ein-
zelner Arten oder mit Ausfall bestimmter Arten. 
Ferner tragen die naturbetonten Ökosysteme aber 
auch zur Stabilisierung und Agrar-Ökosysteme bei 
und können sogar wirtschaftliche Bedeutung erlan-
gen. Ein integrierter Pflanzenschutz oder Pflanzen-
bau (Kap. 5.4) ist ohne Vorhandensein naturbeton-
ter Ökosysteme und Landschaftsbestandteile nicht 
durchführbar. Auch vermindert eine „Kammerung" 
der Agrarlandschaft durch Hecken, Raine oder Grä-
ben das Ausmaß der Bodenerosion auf den Äckern 
und die Bodenverlagerung über größere Strecken. 
Hecken, Einzelbäume, Baum- und Gebüschgruppen 
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sowie Alleen prägen darüber hinaus das Erschei-
nungsbild der Agrarlandschaft, vor allem in relief-
armen Gebieten, und sind für die nichtagrarische, 
aber ökonomisch wichtige Freizeit- und Erholungs-
nutzung bedeutungsvoll. Vor allem ist ein Netz von 
naturbetonten Ökosystemen, die ohne große Unter-
brechung die Agrarlandschaft durchsetzen, zugleich 
auch die Basis eines wirksamen Artenschutzes, der 
nur dann erfolgreich betrieben werden kann, wenn 
die einzelnen Bestände (Teilpopulationen) der frei

-

lebenden Pflanzen- und Tierarten nicht inselartig 
voneinander isoliert sind (Kap. 5.2). 

93. Es gibt kaum stichhaltige Gründe dafür, auf 
naturbetonte Ökosysteme in der Agrarlandschaft 
und auf das in ihnen ruhende Potential natürlicher 
Regelungs- und Entwicklungsprozesse zu verzich-
ten. Sie sichern, wenn auch nur indirekt, die Erzeu-
gungsbedingungen der Landwirtschaft in Ergän-
zung zu den eigentlichen Bewirtschaftungsmaßnah-
men. Wie in Abschn. 1.1.1 (Tz. 7) ausgeführt, heißt 
Landwirtschaft aber zugleich auch Umweltgestal-
tung sowie Entwicklung der Kulturlandschaft auf 
mehr als der Hälfte der Landesfläche. Alle Agrar-
landschaften, auch die intensiv genutzten Marsch- 
und Lößlandschaften, haben neben der Erzeugung 
von Nahrungsmitteln noch weitere Aufgaben zu er-
füllen wie Klimaverbesserung, Bodenschutz, 
Grundwasserneubildung, Ermöglichung von Frei-
zeit- und Erholungsaktivitäten, Erfüllung ästheti-
scher Erwartungen sowie Arten- und Biotopschutz 
(KOHLER, 1983). Diesen umweltpolitisch hochran-
gigen Aufgaben wird die moderne Landwirtschaft, 
wie der ökologisch weithin unbefriedigend gewor-
dene Zustand der Agrarlandschaft zeigt, offensicht-
lich immer weniger gerecht. 

94. Es muß daher auch im Eigeninteresse der 
Landwirtschaft und der Landwirte liegen, die seit 
etwa 30 Jahren erfolgende, in der letzten Zeit be-
schleunigt ablaufende optische und ökologische 
Verarmung vieler intensiv genutzter Agrarland-
schaftsräume, die sogar schon rascher verläuft als 
in Bereichen städtisch-industrieller und verkehrs-
mäßiger Landnutzung, aufzuhalten und nach Mög-
lichkeit sogar umzukehren. Nur so kann die Land-
wirtschaft dazu beitragen, die von ihr ausgelösten 
Umweltkonflikte zu entschärfen und die Erhaltung 
ihrer eigenen natürlichen Grundlagen dauerhaft zu 
gewährleisten. 

1.2 Umweltrelevante neuere 
Entwicklung der Landwirtschaft 

1.2.1 Zur Dynamik des landwirtschaftlichen 
Strukturwandels 

95. Es sind etwa 8 000 Jahre vergangen, seit der 
Mensch begann, systematisch Pflanzen anzubauen 
und Tiere zu zähmen. Die Ausweitung der landwirt-
schaftlichen Fläche und die Änderung der Produkti-
onstechnik, der Anbausysteme sowie der Produkti-
onsstruktur verliefen bis in die Mitte des letzten 
Jahrhunderts insgesamt recht langsam und ohne 
größere Sprünge, wurden jedoch immer wieder  

durch gravierende Änderungen der Bevölkerungs-
entwicklung durch Kriege, Völkerwanderungen 
oder Seuchen unterbrochen. 

Neuerungen waren zumeist zufallsbedingt, und alle 
Versuche zur Ertragssteigerung blieben für Jahr-
hunderte letztlich „auf dem Niveau blinder Empi-
rie" (MOHR, 1983). Die Bevölkerungsentwicklung 
eilte der Ausweitung des Ackerbaus sowie der be-
grenzten Steigerung der Flächenerträge immer 
wieder voraus und ließ, losgelöst von kriegerischen 
Auseinandersetzungen, ausgedehnte Hungersnöte 
zur stets wiederkehrenden schmerzhaften Erfah-
rung werden. 

96. Der wissenschaftlich getragene Fortschritt be-
gann erst Mitte des vergangenen Jahrhunderts die 
Landwirtschaft zu erfassen und setzte sich mit sei-
nen Erkenntnissen nur zeitverzögert durch. Er ver-
bindet sich eng mit dem Namen Justus von Liebig, 
der mit seiner Agrikulturchemie einen für die über 
achttausendjährige Agrargeschichte einmaligen 
Entwicklungsprozeß einleitete. Gemessen an dem 
agrarstrukturellen Wandel der letzten hundert 
Jahre vollzogen sich die Änderungen früherer Jahr-
tausende und Jahrhunderte fast im Zeitlupentempo. 
Für die Bundesrepublik Deutschland gilt, daß die 
Produktions- und Produktivitätssteigerung spät 
einsetzte und insbesondere der strukturelle Anpas-
sungsprozeß erst in den letzten 20 bis 30 Jahren 
erfolgte. 

97. Innerhalb von hundert Jahren (1881/85 bis 
1980/83) vervierfachten sich z. B. die durchschnittli-
chen Flächenerträge bei Winterweizen, stiegen bei 
Winterroggen sowie bei Spätkartoffeln um das 
3,7fache und bei Zuckerrüben um das 2,3fache. La-
gen die Ernteerträge bei Getreide 1950 noch bei 23 
dt/ha, erreichten sie Anfang der 80er Jahre bereits 
die 50 dt/ha-Grenze. Bei Kartoffeln wuchsen die 
Flächenerträge im gleichen Zeitraum von ca. 
200 dt/ha auf über 300 dt/ha an (Statistisches Bun-
desamt, 1983). Allein 40 bis 60% dieser Ertragsstei-
gerungen werden auf die verstärkte Düngung zu-
rückgeführt. 

98. Die westdeutsche Brutto-Bodenproduktion als 
Meßziffer zur Verdeutlichung der auf den inländi-
schen Boden zurückzuführenden und in Getrei-
deeinheiten gemessenen landwirtschaftlichen Pro-
duktionsleistung verdoppelte sich in den letzten 50 
Jahren nahezu und wuchs seit 1950 um rd. 50%. 
Dies ist das Ergebnis zunehmender Bewirtschaf-
tungsintensität der Flächen (Abschn. 1.2.2) sowie 
der forcierten Anwendung des chemischen, biologi-
schen, mechanischen und organisatorischen Fort-
schritts in der Landwirtschaft. Im Gefolge dieses 
Prozesses ist der Selbstversorgungsgrad der Bun-
desrepublik Deutschland sowie der Europäischen 
Gemeinschaft stark angestiegen und liegt heute bei 
den wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
deutlich über 100% (Agrarbericht, 1984; THIEDE, 
1984; vgl. Abschn. 2.1.1, Tab. 2.2). 

99. Diese gewaltige Produktions- und Produktivi-
tätssteigerung ging mit einem deutlichen Rückgang 
der in der Landwirtschaft Tätigen parallel. Lag der 
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Anteil der von der land- und forstwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeit abhängigen Menschen an der Ge-
samtbevölkerung vor rund 100 Jahren noch bei 
etwa 40 %, sind es heute hingegen weniger als 5%. 
Gleichzeitig nahm auch die landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche je Einwohner ab, wobei diese Ent-
wicklung vor allem auf den starken Bevölkerungs-
zuwachs zurückzuführen ist; betrug dieser Wert um 
1950 noch rd. 0,3 ha, waren es 1982/83 nur noch 0,2 
ha. Trotz steigender Produktion kam es seit Anfang 
der sechziger Jahre zu einer deutlichen Verringe-
rung der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) 
um über 2 Mio ha bzw. zu einer Verminderung der 
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe (über 1 ha 
LF) um mehr als die Hälfte. Immer noch werden 
aber etwa 49 % der Gesamtfläche der Bundesrepu-
blik Deutschland landwirtschaftlich genutzt, in 20% 
aller Kreise sogar mehr als zwei Drittel. Insofern 
geht von der Landwirtschaft ein beachtlicher Ein-
fluß auf die Umwelt aus. 

100. Um nähere Aussagen über die Umweltauswir-
kungen des landwirtschaftlichen Strukturwandels 
machen zu können, muß man aus der Fülle der in 
der Agrarberichterstattung regelmäßig vorgelegten 
Daten jene herausgreifen, die auf ökologisch rele-
vante Änderungen aufmerksam machen. Nach Auf-
fassung des Rates ist unter diesen Überlegungen 
vor allem folgenden, immer noch anhaltenden Ent-
wicklungstendenzen besondere Aufmerksamkeit 
zuzuwenden: 

— Der Einsatz ertragssteigernder und ertragssi-
chernder Produktionsmittel nimmt bei gleichzei-
tig sinkender landwirtschaftlich genutzter Flä-
che ständig zu, d. h. die „spezielle Intensität" der 
Bodenbewirtschaftung steigt laufend an. 

— Die durchschnittliche Größe der Betriebe und 
Feldschläge wächst, wenn regional gesehen 
auch unterschiedlich immer noch an. 

— Ackerbau und Viehhaltung zeigen Entkoppe-
lungstendenzen, und immer mehr Betriebe spe-
zialisieren sich auf bestimmte Produktgruppen. 

— Die Zahl der Fruchtfolgeglieder wird reduziert, 
und die landwirtschaftliche Produktionspalette 
verengt sich. 

— Die Viehhaltung konzentriert sich zunehmend 
auf spezialisierte Betriebe und auf bestimmte 
Regionen. 

Dies ist nachfolgend kurz näher erläutert. 

1.2.2 Die steigende 
Bodenbewirtschaftungsintensität 

101. Von zunehmender Bodenbewirtschaftungs-
intensität spricht man, wenn der Einsatz von Pro-
duktionsmitteln je Flächeneinheit anwächst. Ange-
sichts des ökonomischen Zwangs (vgl. Kap. 2.1), die 
Arbeitsproduktivität laufend erhöhen zu müssen, 
nimmt die Arbeitsintensität der westdeutschen 
Landwirtschaft ab, um einem vermehrten Einsatz 
von Anlagen, Maschinen, Düngern und Pflanzen-

schutzmitteln je Flächeneinheit Platz zu machen. 
Grob kommt dieser Trend zunehmender Bodenbe-
wirtschaftungsintensität bereits in der Entwicklung 
des Anteils der Vorleistungen am Produktionswert 
zum Vorschein. Er stieg von 1960 bis 1982 von ca. 
38 % auf ca. 51 % des nominellen Produktionswertes 
(Tab. 1.1). 

Tab. 1.1 

Produktionswert, Vorleistungen und Wert

-

schöpfung der Landwirtschaft 1960 bis 1982 
Mio. DM 

Jahr Produktions

-

wert 
Vor

-

leistungen 
Brutto

-

wertschöpfung 

1960 1 ) 25 410 9 610 15 800 
1965 1 ) 31 150 13 450 17 700 
1970 34 700 15 730 18 970 
1975 46 070 21 070 25 000 
1980 55 990 30 580 25 410 
1981 2) 59 350 32 000 27 350 
1982 2 ) 64 910 33 350 31 560 

1) Einschließlich (kummulativer) Umsatzsteuer 
2) Vorläufig 

Quelle: Auszug aus: Statistisches Jahrbuch über Ernäh

-

rung, Landwirtschaft und Forsten, 1984 

102. Gliedert man die Vorleistungen nach wichti-
gen Kategorien auf, ergeben sich unterschiedliche 
Entwicklungstendenzen (vgl. Tab. 1.2). 

Tab. 1.2 

Änderungen der Einsatzmenge ausgewählter 
Vorleistungen in der Landwirtschaft der 

Bundesrepublik Deutschland 1960/61 und 1980/81 
(1960/61 = 100)1) 

Vorleistungen 1960/61 1970/71 1980/81 

Handelsdünger 	 100 152 175 
Pflanzenschutzmittel 	 100 225 469 
Futtermittel 2) 	 100 225 290 
Energie 3) 	 100 179 204 

1) Angaben in Preisen von 1970 
2) Ohne innerlandwirtschaftlichen Verkehr von Futter-

mitteln 
3) Treibstoffe, Brennstoffe, elektrischer Strom 

Quelle: NEANDER, 1983 

Die höchsten Zuwachsraten weisen die zugekauften 
Mengen an Pflanzenschutzmitteln auf. Zusammen 
mit dem Handelsdünger- und Energieeinsatz (indi-
rekter Maßstab zur Quantifizierung der steigenden 
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Mechanisierung) dokumentieren diese Zahlen eine 
beachtliche Zunahme der Bodenbewirtschaftungs-
intensität, bedenkt man vor allem, daß die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche abnahm. 

103. Die Intensitätssteigerung wird noch deutli-
cher, wenn man den Verbrauch an mineralischen 
Düngern auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche 
umlegt. Während er sich beim Stickstoff von 
1950/51 bis 1982/83 fast verfünffachte, kam es beim 
Phosphat, Kali und Kalk im gleichen Zeitraum grob 
zu einer Verdoppelung des Einsatzes pro Flächen-
einheit (Statistisches Bundesamt, 1983). Seit eini-
gen Jahren scheint sich eine gewisse Stagnation 
einzustellen (Abschn. 3.3.3.1). 

Im Hinblick auf die in der Landwirtschaft vorge-
nommene nichtmineralische Düngung gibt es nur 
unvollständige Daten. Dies betrifft die sog. Grün- 
und Stoppeldüngung, die Kompostdüngung und die 
Düngung mit Gülle. Sie ist aber immer noch von 
erheblicher Bedeutung. Man kann davon ausgehen, 
daß jeweils etwa 40% der Stickstoff- bzw. Phosphor-
zufuhr in den Boden immer noch den tierischen 
Ausscheidungen entstammen; bei Kali machen sie 
etwa die Hälfte aus (Abschn. 3.3.3.1). Aus dieser zu-
nehmenden Düngungsintensität ergeben sich Kon-
sequenzen für die Umwelt, auf die im Rahmen die-
ses Gutachtens ausführlich eingegangen wird 
(Kap. 3.3 und Teil 4). 

104. Auch beim Pflanzenschutzmitteleinsatz je 
Flächeneinheit ist ein Intensivierungsprozeß zu be-
obachten. Die im Inland abgesetzte Wirkstoffmenge 
hat sich seit Anfang der fünfziger Jahre nahezu ver-
dreifacht, wobei der Gesamtabsatz bis Mitte der 
sechziger Jahre konstant blieb und die kontinuierli-
che Steigerung erst ab 1965, parallel zur Abnahme 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche, einsetzte. 1983 
gab es in der Bundesrepublik Deutschland 1 800 zu-
gelassene Pflanzenschutzmittel, was einer Zu-
nahme um 13 % seit 1970 entspricht. Die Unkrautbe-
kämpfungsmittel stehen zahlen- und absatzmäßig 
im Vordergrund. Obwohl im Vergleich zur minera-
lischen Düngung genauere Angaben über die Auf

-

bringungsmengen der einzelnen Wirkstoffe je ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche fehlen, kann ange-
sichts der steigenden Absatzmengen und der ab-
nehmenden landwirtschaftlichen Nutzfläche davon 
ausgegangen werden, daß die Einsatzintensität je 
ha deutlich zugenommen hat (Kap. 3.4). 
Auch hierbei treten Umweltprobleme auf, die z. T. 
zu heftigen Kontroversen führen. Die rechtlich vor-
geschriebenen Prüfungen in Verbindung mit den 
Festlegungen von Höchstmengen für Rückstände in 
Lebensmitteln sollen zwar schädliche Wirkungen 
auf den Menschen weitgehend ausschließen (s. 
Kap. 4.5), aber die schwer abschätzbaren und von 
den Prüfungen nur ansatzweise erfaßten Auswir-
kungen auf freilebende Pflanzen und Tiere sowie 
auf das Bodenleben (s. Kap. 4.1, 4.2) bereiten weiter-
hin Sorgen. 

105. Die bisher behandelten Zahlen sind Durch-
schnittswerte für die gesamte Bundesrepublik 
Deutschland. Hierbei wurde nicht nach Bodennut-
zungs- oder Fruchtart unterschieden. Insofern sind 

einige der oben angeführten Entwicklungstenden-
zen auch auf strukturelle Änderungen in der Nut-
zung und Bewirtschaftung des Landes zurückzu-
führen (Kap 3.1). Berücksichtigt man aber diese In-
tensitätsunterschiede, lassen sich regionale 
Schwerpunkte intensiver Landbewirtschaftung ab-
leiten. 

Geht man in Anlehnung an die bisherige Betrach-
tung sowie spätere Abschnitte dieses Gutachtens 
(Kap. 3.1) davon aus, daß eine besonders intensive 
Form landwirtschaftlicher Bodennutzung dann vor-
liegt, wenn ein überdurchschnittlich hoher Einsatz 
von Handelsdünger und Pflanzenschutzmitteln be-
obachtet werden kann, so rücken bei der Ackernut-
zung unter den Mähdruschfrüchten Winterweizen 
und -gerste sowie Körnermais und Winterraps, un-
ter den Hackfrüchten insbesondere die Zuckerrübe, 
als Feldfutter der Silomais, das intensiv genutzte 
Grünland und schließlich die Dauerkulturen in den 
Vordergrund. Regionale Schwerpunkte einer inten-
siven Bodenbewirtschaftung treten demnach dann 
auf, wenn die Flächenanteile dieser Fruchtarten an 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche überdurch-
schnittlich hoch ausfallen. Eine solche intensive Bo-
dennutzung konzentriert sich auf Gebiete mit gün-
stigen agrarstrukturellen Verhältnissen und damit 
auf Gebiete, die in der engen Nachbarschaft von 
ohnehin stark umweltbelasteten Verdichtungsräu-
men liegen. 

106. Aus den regionalisierten Verkaufsdaten von 
Handelsdünger lassen sich ebenfalls Schwerpunkte 
intensiver Bodenbewirtschaftung ableiten (WEIN-
SCHENCK UND GEBHARD, 1984). Danach sind die 
mineralischen Nährstoffaufwendungen in guten 
und sehr guten Ackerbaugebieten mit starkem 
Hackfruchtanteil und intensivem Getreideanbau 
teilweise doppelt bis dreimal so hoch wie in den 
übrigen Gebieten der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

107. Besondere Umweltkonflikte ergeben sich aus 
der regionalen Konzentration der Viehhaltung und 
dem damit verbundenen Anfall von organischen 
Düngern bzw. von Gülle. Da es sich aber primär um 
ein mit der Tierhaltung und deren regionaler 
Schwerpunktbildung verknüpftes Entsorgungs-
problem handelt, muß es getrennt von dem Trend 
zunehmender Bewirtschaftungsintensität des Bo-
dens zwecks Steigerung und Stabilisierung der Flä-
chenerträge diskutiert werden (vgl. Abschn. 1.2.6). 

108. Mit zum Intensivierungstrend gehört dage-
gen die zunehmende Mechanisierung bei der Bo-
denbearbeitungstechnik, insbesondere der Einsatz 
von immer größeren und schwereren Maschinen. 
So ist die durchschnittliche Leistung je Schlepper 
beachtlich angestiegen und hat zu einer Vervierfa-
chung der vorgehaltenen Leistung je Flächenein-
heit geführt (vgl. Kap. 3.2). Da für die Nutzung des 
Schlepperleistungspotentials, insbesondere aber für 
die wichtige Zugkraftübertragung, das Schlepperge-
wicht maßgebend ist, gelangen in der Regel immer 
schwerere Schlepper zum Einsatz. Trotz techni-
scher Verbesserungen erhöht sich das Risiko von 
Bodenverdichtungen (s. Kap. 4.2). 
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1.2.3 Betriebsgrößenwandel und Anwachsen 
der Schlaggrößen 

109. Die mittels der Flächen gemessene durch-
schnittliche Größe der Betriebe ab 1 ha LF sowie 
die Angaben über die Verteilung der Zahl der land-
wirtschaftlichen Betriebe auf verschiedene Größen-
klassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
stellen Merkmale dar, die regelmäßig erfaßt und 
ausgewiesen werden (Agrarberichte). Sie lassen vor 
allem Schlußfolgerungen über die Arbeitsprodukti-
vität bzw. die Einkommenserzielungschancen der 
Landwirte zu. Unter umweltpolitischen Aspekten 
wird die Bewertung des Betriebsgrößenwandels 
schon schwieriger, da größere Betriebe nicht 
zwangsläufig ein größeres Ausmaß an Umweltbela-
stung implizieren. Zwar weisen die Buchführungs-
ergebnisse der landwirtschaftlichen Haupt- und 
Nebenerwerbsbetriebe tendenziell darauf hin, daß 
in allen Hauptbetriebsformen mit zunehmender Be-
triebsgröße der Spezialaufwand je ha LF (z. B. Ein-
satz von Düngemitteln, Pflanzenschutz- und Futter-
mitteln) und auch der gesamte Unternehmensauf-
wand je ha LF zunehmen, die betriebliche Arbeits-
leistung je Flächeneinheit dagegen abnimmt. Bei 
der Interpretation dieser Ergebnisse muß jedoch 
berüchsichtigt werden, daß diese Unterschiede zum 
Teil auch auf größenabhängige Produktionsunter-
schiede innerhalb der jeweiligen Betriebsform zu-
rückzuführen sind. De Haen (1985) bezeichnet die 
These, kleinere Betriebe produzierten umwelt-
freundlicher, als empirisch nicht belegbar. 

110. Die Behandlung des Betriebsgrößenwandels 
ist auch deshalb wichtig, weil unterstellt werden 
kann, daß mit wachsender Betriebsgröße auch die 
— statistisch leider nicht ausgewiesenen — Schlag-
größe der Felder zunimmt, der unter Umweltüberle-
gungen besondere Aufmerksamkeit zukommen 
muß (Abschn. 3.1.3.3). Unter einem Schlag wird hier-
bei ein zusammenhängendes Stück landwirtschaft-
lich genutzter Fläche, das als Bewirtschaftungsein-
heit über die Zeit eine jeweils identische Behand-
lung erfährt, verstanden. Eine steigende Schlag-
größe schafft vor allem Spielraum für eine zuneh-
mende Mechanisierung der pflanzlichen Produk-
tion (Abschn. 313.1). Dies verlangt aber eine Ver-
einheitlichung der Parzellengrößen, eine Begradi-
gung der Feldränder sowie die Durchsetzung paral-
leler Ackergrenzen. Im Gefolge solcher Maßnah-
men kommt es häufig zur Auflösung der Flurkam-
merung, zur Beseitigung von Knicks, Hecken und 
Rainen und in Verbindung mit Meliorationsmaß-
nahmen zur Homogenisierung der Standorte. Die 
Konsequenz einer derartigen Ausräumung und Ver-
einheitlichung der Landschaft ist vor allem die Ver-
nichtung bestimmter Biotope, d. h. die Beseitigung 
der natürlichen Lebensgrundlagen zahlreicher 
Pflanzen und Tiere (Abschn. 4.1.2). Dies ist vor al-
lem dann zu erwarten, wenn Großbetriebe einer be-
stimmten Betriebsform regional konzentriert auf-
treten. 

111. Die Durchschnittsgröße der landwirtschaftli-
chen Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland 
ist von 8,06 (1949) auf 16,10 (1983) ha LF je Betrieb 

angewachsen. Gleichzeitig verminderte sich die 
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um über die 
Hälfte, wobei dieser Rückgang mit einem beachtli-
chen Wandel der Größenstruktur einherging. Vor 
allem in den Größenklassen unter 30 ha LF sind per 
Saldo Abnahmeraten zu beobachten. Deutliche Zu-
nahmeraten treten erst in den Größenklassen ab 30 
ha LF auf, wobei in den letzten 10 Jahren die Be-
triebsgrößenklassen 50 bis unter 100 ha und 100 ha 
LF und mehr ebenfalls erhebliche Zuwächse zu ver-
zeichnen hatten (Agrarbericht und Materialband, 
1984). 

112. Als Vehikel dieses strukturellen Wandels so-
wohl in Richtung auf die schrittweise Aufgabe der 
Landbewirtschaftung von seiten der kleineren Be-
triebe als auch in Richtung auf die dadurch ermög-
lichte Expansion größerer Betriebe diente vor al-
lem der landwirtschaftliche Nebenerwerbsbetrieb 
(SCHMITT, 1982). In dem Maße, wie neuerdings die 
außerlandwirtschaftlichen Sogkräfte und daher die 
Chancen zur außerlandwirtschaftlichen Einkom-
menserzielung abnahmen, hat sich der Struktur-
wandel auch etwas verlangsamt (vgl. Kap. 2.3). 

Der Anteil der Betriebe unter 30 ha LF an der 
Gesamtheit der Betriebe mit 1 ha LF und mehr 
betrug Anfang der achtziger Jahre aber immerhin 
noch mehr als vier Fünftel, woraus geschlossen 
werden kann, daß das Potential an abstockenden 
bzw. sich auflösenden Betrieben, aus dem die Auf-
stockungsfläche der verbleibenden Betriebe zu dek-
ken ist, noch recht beträchtlich ist (FASTERDING 
und PETERS, 1981). 

113. Berücksichtigt man unter Umweltaspekten, 
daß 1981 bereits rd. 45 % der LF (rd. 5,4 Mio ha) auf 
Betriebe von 30 ha LF und mehr entfielen, kann die 
Schlußfolgerung gezogen werden, daß ein immer 
größerer Teil der landwirtschaftlich genutzten Flä-
che von größeren landwirtschaftlichen Betrieben 
geprägt ist und dieser Bedeutungsanteil in Zukunft 
noch zunehmen wird. Dieser Betriebsgrößenwandel 
hat sich regional aber mit unterschiedlicher Inten-
sität durchgesetzt. Abb. 1.3 macht deutlich, daß die 
großen Betriebe vor allem in Norddeutschland do-
minieren, wo der Anteil der Betriebe mit 30 ha LF 
und mehr an der Gesamtfläche in 15 von 327 Krei-
sen sogar 80% und mehr der jeweiligen Kreisfläche 
umfaßt. 

1.2.4 Der Spezialisierungstrend 

114. Unter Umweltaspekten ist die Frage nach der 
betrieblichen Spezialisierung und Diversifizierung 
von besonderem Interesse. Dies ist vor allem dann 
der Fall, wenn sich der Trend vom Verbund- zum 
Spezialbetrieb mit einer Verminderung der regiona-
len Diversifikation verbindet. Jede Einseitigkeit in 
der Produktrichtung impliziert nämlich auch eine 
Einseitigkeit in der Art der Bodennutzung. Dies be-
günstigt bestimmte Schädlinge, was dann wie-
derum zu einem stärkeren Einsatz von Schädlings-
bekämpfungsmitteln führt, erhöht die Erosionsge-
fahr, wenn sich die Vegetationsdecke (etwa bei 
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Abb. 1.3 

Quelle: SRU 
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Mais) erst spät schließt, und impliziert in der Regel 
einen spezifischen Nährstoffentzug, dem durch hö-
here Düngung entgegengewirkt werden muß. 

115. Eine Analyse neuerer Zahlen zu den Betriebs-
formen bestätigt diesen Spezialisierungstrend in 
der Bundesrepublik Deutschland. Wertet man z. B. 
die Entwickungsdaten der Abb. 1.4 aus, zeigt sich 
für den Zeitraum 1971 bis 1979, daß die Zahl der 
Marktfruchtbetriebe um 16,0 %, die der Futterbau-
betriebe um 11,9% und die der landwirtschaftlichen 
Gemischtbetriebe sogar um 65% zurückgegangen 
ist. Dafür haben die Veredelungsbetriebe mit 41,4 % 
deutlich und die Dauerkulturbetriebe mit 2,2% ge-
ringfügig zahlenmäßig zugenommen. Es ist also 
festzustellen, daß die Zahl der Gemischtbetriebe, 
d. h. der weniger auf einen Produktionszweig ausge-
richteten Betriebe signifikant abgenommen hat 
und damit eine unverkennbare Tendenz zur be-
trieblichen Spezialisierung vorherrscht. Dies 
kommt auch darin zum Ausdruck, daß bei den Be-
triebsformen Marktfrucht-, Futterbau- und Dauer-
kulturbetriebe die Zahl der Spezialbetriebe fortlau-

fend anstieg, während jene der Verbundbetriebe 
fortlaufend abnahm (Stat. Bundesamt, 1982). Dar-
über hinaus ist eine ansteigende Zahl von Vered-
lungsbetrieben zu beobachten, was auf eine wach-
sende Bedeutung der tierischen Veredlungspro-
dukte hinweist. 

116. Die Gründe für diesen Spezialisierungstrend 
sind vielfältiger Art. Düngung, Pflanzenschutz und 
Zuchterfolge vermindern den Zwang zu einer viel-
seitigen Fruchtfolge, die verbesserte Verkehrser-
schließung ländlicher Räume macht die Selbstver-
sorgung der Betriebe entbehrlich, und die Anforde-
rungen an das Wissen und Können der Landwirte 
werden immer größer, so daß es für den einzelnen 
Landwirt vielfach unmöglich ist, sich die Spezial-
kenntnisse und -erfahrungen in vielen Betriebs-
zweigen anzueignen (ANDREAE, 1977). Hinzu 
kommt der Einfluß der EG-Agrarpolitik, die auf-
grund der bisherigen Marktordnungs- und Preispo-
litik den Anbau bestimmter Produkte und die Spe-
zialisierung auf bestimmte Produkte begünstigt. 

Abb. 1.4 

Quelle: SRU 
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1.2.5 Einengung der Fruchtfolge und der 
Produktpalette 

117. Eng mit dem letzten Einflußfaktor verbunden 
ist der Trend zur Einengung der Fruchtfolge bzw. 
der Produktpalette. Er verstärkt hinsichtlich der ne-
gativen Umweltwirkungen den eher den Gesetzen 
der Arbeitsteilung genügenden Spezialisierungs-
trend (Abschn. 3.1.2). Geht man z. B. von der pflanz-
lichen Produktion aus, so ist bei der Ackernutzung 
der Getreideanteil systematisch gewachsen und 
umfaßt heute ca. 70 % des gesamten Ackerlandes 
(Abschn. 3.1.1, Abb. 3.4). Insbesondere nahm der An-
bau von Futtergetreide zu. Bei den Futterpflanzen 
(ohne Futtergetreide) rückte seit Anfang der siebzi-
ger Jahre flächenmäßig der Silomais vor den übri-
gen Futterpflanzenbau vor, wodurch sich die Ge-
fahr der Bodenerosion erhöhte. 
Diese Einengungstendenz der Produktpalette be-
günstigt vor allem solche Kulturpflanzen, die ma-
schinell bewirtschaftet werden können. Da eine ma-
schinelle Bewirtschaftung jedoch in der Regel ei-
nen technikgerechten Schlagzuschnitt verlangt, 
geht die Reduktion der pflanzlichen Anbauvielfalt 
häufig mit einer steigenden Schlaggröße sowie mit 
einer Landschaftsausräumung Hand in Hand. Au-
ßerdem wird die Bodenfruchtbarkeit besonders 

stark beansprucht und bei großflächigem Anbau 
von Reihenfrüchten wie Mais oder Rüben die Ero-
sionsgefahr erhöht (Abschn. 4.2.4.2). 

118. Wie bei den bisherigen Entwicklungstrends 
erhöhen sich diese Gefahren bei regionaler Kon-
zentration. Abb. 1.5 verdeutlicht die regionale Spe-
zialisierung der Pflanzenproduktion am Beispiel 
von Getreide, Mais, Zuckerrüben und Raps. 

1.2.6 Betriebliche und regionale 
Konzentration der Viehhaltung 

119. Die Viehhaltung stellt für viele landwirt-
schaftliche Betriebe immer noch einen wichtigen, 
wenn nicht sogar den wichtigsten Produktions-
zweig dar. Analog zur pflanzlichen Produktion sind 
ein Betriebsgrößenwandel sowie eine Spezialisie-
rung unverkennbar. Hierbei werden auch schon 
Elemente einer industriealisierten, d. h. flächen-
unabhängigen, großbetrieblich organisierten und 
kapitalintensiven Produktion sichtbar. Mit der be-
trieblichen Abkopplung von der pflanzlichen Pro-
duktion bzw. der Fläche treten insbesondere bei 
räumlicher Konzentration dieses Spezialisierungs-
prozesses spezifische Umweltprobleme auf, von de- 

Abb. 1.5 

Quelle: de Haen, 1985 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

nen das Entsorgungsproblem einen besonders ho-
hen Stellenwert hat (Abschn. 3.1.4). Wird hier doch 
die Beseitigung der tierischen Ausscheidungen, ins-
besondere der Gülle, zu einer Aufgabe, bei der die 
Fläche (Grünland oder Acker) den Charakter einer 
Deponiefläche annehmen kann (Kap. 3.5). Insofern 
ist es sinnvoll, diesen Trend zur betrieblichen und 
regionalen Konzentration der Viehhaltung getrennt 
von der Düngung (Kap. 3.3) zu behandeln. 

Hierbei zeigt sich, daß der Anteil der viehlos wirt-
schaftenden Betriebe vor allem in den unteren Be-
triebsgrößenkategorien zugenommen hat und der 
Viehbesatz (Großvieheinheiten je 100 ha LF) insge-
samt gestiegen ist (Abschn. 3.1.4). Besondere Bedeu-
tung kommt der Geflügel- und Mastschweinehal-
tung zu. Obwohl hinsichtlich der Viehhaltung der 
Trend zum Großbetrieb unverkennbar ist, kann all-
gemein noch nicht von einer echten Massentierhal-
tung gesprochen werden. 

120. Die hier vorgestellten Entwicklungstrends 
sind umweltpolitisch vor allem dann bereits von Be-
lang, wenn sie sich mit einer regionalen Konzentra-
tion der Viehhaltung verbinden. Aus einer Erhe-
bung des Viehbesatzes auf Kreisebene für Rinder, 
Schweine, Masthühner und Legehennen lassen sich 

hierbei fünf regionale Schwerpunkte der Viehhal-
tung mit jeweils charakteristischen Eigenschaften 
ableiten (WEINSCHENCK und GEBHARD, 1984): 

— Der Westen und Süden Schleswig-Holsteins mit 
vorwiegender Rindviehhaltung und der Land-
kreis Schleswig-Flensburg, in dem zusätzlich ein 
hoher Besatz von Mastschweinen zu verzeich-
nen ist. 

— Der nordwestdeutsche Raum mit den Landkrei-
sen Vechta und Cloppenburg als Mittelpunkt ei-
ner sehr hohen Konzentration der Zukaufsver-
edlung (Schweine und Geflügel). Diese Speziali-
sierung setzt sich im Süden bis nach Westfalen 
hinein fort. 

— Der Osten Baden-Württembergs mit den Krei-
sen Hohenlohe und Schwäbisch-Hall als Mittel-
punkt einer hohen Konzentration der Schweine-
haltung, insbesondere der Haltung von Zucht-
sauen. 

— Das Bayerische und Württembergische Allgäu 
mit hohem Rindviehbesatz — vorwiegend auf 
Grünlandbasis. 

— Niederbayern mit seinem hohen Rindviehanteil 
und einem relativ ausgedehnten Maisanbau. 
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2 	Agrarpolitische und ökonomische Bestimmungsfaktoren der 
landwirtschaftlichen Erzeugung 

2.1 	Der Einfluß agrarpolitischer 
Instrumente auf die Veränderung 
der landwirtschaftlichen 
Produktion 

2.1.1 Agrarmarkt- und Agrarpreispolitik 
der EG 

2.1.1.1 Historische Ursprünge 

121. Die in Teil 1 dargelegte Ausdehnung und In-
tensivierung der landwirtschaftlichen Produktion 
in der Bundesrepublik Deutschland wurde ganz 
entscheidend durch agrarpolitische Rahmenbedin-
gungen, die in den vergangenen beiden Jahrzehn-
ten im wesentlichen Ergebnis der Agrarmarkt- und 
Agrarpreispolitik der Europäischen Gemeinschaft 
waren, mitbestimmt. Insofern zeichnet für viele 
Umweltprobleme auch eine nicht mehr zu rechtfer-
tigende Agrarpolitik mitverantwortlich. Diese 
selbst erweist sich allerdings bei historischer Be-
trachtung als konsequente Weiterentwicklung einer 
über hundertjährigen Tradition des Agrarprotektio-
nismus in Deutschland und Frankreich. Sie hat ih-
ren Ursprung in der agrarpolitischen Reaktion bei-
der Länder auf Strukturänderungen des Welt

-

Agrarmarktes, die sich in den sechziger und siebzi-
ger Jahren des vorigen Jahrhunderts durchsetzten. 

122. Was Deutschland betrifft, hatte die Getreide-
produktion der mittel- und ostdeutschen Regionen 
bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts die Binnen-
nachfrage überstiegen, so daß die politisch einfluß-
reichen Großgrundbesitzer in Preußen auf den Ex-
portmarkt angewiesen und deshalb am internatio-
nalen Freihandel interessiert gewesen waren. Mit 
dem raschen Bevölkerungwachstum und der Erhö-
hung der Durchschnittseinkommen in den west-
deutschen Industrieregionen entfiel dieser Zwang 
zum Export; Deutschland wurde nach 1865 zu einem 
Netto-Importeur von Getreide. Gleichzeitig kam es 
aber zu einem Preisverfall auf den Weltmärkten: 
Die beginnende Mechanisierung des Getreidean-
baus ermöglichte rasche Produktionssteigerungen 
in den riesigen Anbaugebieten der Vereinigten 
Staaten, Kanadas, Australiens, Argentiniens und 
Rußlands, und der weltweite Ausbau der Eisen-
bahnnetze und der Dampfschiffahrt verminderte 
die Transportkosten. Der Getreideanbau in West- 
und Mitteleuropa geriet deshalb auch auf dem hei-
mischen Markt unter Preisdruck (KELLENBENZ, 
1981; STOLPER, 1950; TREUE, 1973). 

123. Die durch unterschiedliche Interessenlage 
und unterschiedliche politische Konstellationen be-
dingte Reaktion der europäischen Staaten auf die 
damaligen Veränderungen des Weltmarktes hat die 

Entwicklung der Landwirtschaft und der Agrarpoli-
tik bis heute geprägt (GOUREVITCH, 1977; MOO-
RE, 1974; TREUE, 1973). Großbritannien entschied 
sich zugunsten seiner hochentwickelten und export-
orientierten Industrie und aufgrund der billigen 
Einfuhren aus den Kolonien für den Freihandel 
auch auf dem Agrarmarkt. Es nahm dafür einer-
seits die verstärkte Abwanderung von der Land-
wirtschaft in die Industrie, andererseits die Umstel-
lung seiner Landwirtschaft auf die von der Einfuhr 
billigen Futtergetreides profitierende Fleisch- und 
Milcherzeugung und auf den von der Überseekon-
kurrenz nicht bedrohten Anbau von Obst, Gemüse 
und Kartoffeln in Kauf. 

Denselben Weg wählten Dänemark und Holland. Er 
wäre auch für die überwiegend kleinbetrieblich 
strukturierte Landwirtschaft Süd- und West-
deutschlands attraktiv gewesen. Im Deutschen 
Reich setzte sich jedoch ab 1879 eine Schutzzollpoli-
tik durch, die von einer politischen Koalition der 
ostdeutschen Getreideproduzenten und der von bri-
tischer Importkonkurrenz bedrohten Eisen- und 
Stahlindustrie getragen war (GERSCHENKRON, 
1966). Aus ähnlichen Gründen gewann der Indu-
strie- und Agrarprotektionismus zwischen 1870 und 
1890 auch in Frankreich an Boden (GOUREVITCH, 
1977). 

124. Auch wenn die landwirtschaftlichen Schutz-
zölle in Deutschland zunächst verhältnismäßig 
niedrig lagen, standen sie doch einem durchgreifen-
den Strukturwandel der Landwirtschaft entgegen. 
Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wur-
den durch den Agrarprotektionismus landwirt-
schaftliche Produktionsbereiche und Produktions-
weisen konserviert, die auf dem Weltmarkt nicht 
mehr konkurrenzfähig waren. Die Schutzzollpolitik 
wurde legitimiert mit dem sicherheitspolitischen 
Interesse an der Eigenversorgung mit Nahrungs-
mitteln und mit dem gesellschaftspolitischen Inter-
esse an der Erhaltung eines wirtschaftlich starken 
Bauernstandes. Nachdem die Anerkennung dieser 
Interessen sich politisch durchgesetzt hatte, wurde 
jede neue Manifestation der strukturellen Wettbe-
werbsschwäche der Landwirtschaft zum Anlaß für 
verstärkte strukturkonservierende Anstrengungen 
des Staates. 

125. Deshalb wurde die Schutzzollpolitik für die 
Landwirtschaft auch in der auf Industrieexporte 
angewiesenen Weimarer Republik mit der Unter-
stützung aller Parteien fortgesetzt. Nachdem mit 
Beginn der Weltwirtschaftskrise die Verschuldung 
der Landwirtschaft (die sich zuvor in der Inflation 
weitgehend hatte entschulden können) wieder zu-
nahm, wurde sogar ein auf die Subventionierung 
der ostdeutschen Getreideproduzenten beschränk-
tes „Osthilfeprogramm" eingeführt. 
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126. Für den nationalsozialistischen Staat hatte 
die Erhaltung eines „völkisch gesunden Bauern-
standes" einen hohen ideologischen und die Autar-
kie der Nahrungsmittelversorgung einen hohen mi-
litärischen Stellenwert. Deshalb wurde das über-
kommene Instrumentarium einer protektionisti-
schen Agrarpolitik durch die strukturpolitischen In-
strumente des „Reichserbhofgesetzes" und durch 
die Einführung eines umfassenden Systems von 
Agrarmarktordnungen im Rahmen des „Reichs-
nährstandes" ergänzt (SCHWEDE, 1981; STOLPER, 
1950). Diese Marktordnungen, für die es im Ersten 
Weltkrieg gewisse Vorläufer gegeben hatte, sicher-
ten der Landwirtschaft die Abnahme ihrer Pro-
dukte zu garantierten Preisen und regelten die Zu-
lassung von Agrarimporten je nach dem Anfall der 
heimischen Produktion. Die Landwirtschaft war da-
mit vom Marktrisiko im wesentlichen befreit; sie 
wurde dafür einem System der Zwangswirtschaft 
mit umfassender Anbauplanung unterworfen, bei 
dem dem einzelnen Landwirt Art und Menge der zu 
erzeugenden Produkte bis hin zum Düngereinsatz 
vorgeschrieben und die Nutzung günstiger privater 
Absatzmöglichkeiten durch verbindliche Abliefe-
rungspflichten ausgeschlossen wurde. 

127. In den ersten Nachkriegsjahren (und in eini-
gen während des Krieges besetzten Nachbarlän-
dern sogar noch länger) wurden die Regeln des 
Reichsnährstandes zunächst noch weiter prakti-
ziert. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land wurde schließlich auch die Landwirtschaft 
schrittweise aus der Zwangsbewirtschaftung ent-
lassen. Im Gegensatz zu der übrigen Wirtschaft 
kam es hier allerdings nicht zu einer vollständigen 
Liberalisierung. Die Außenzölle für Landwirt-
schaftsprodukte blieben vergleichsweise hoch und 
die schon 1950 und 1951 verabschiedeten Marktord-
nungsgesetze für Getreide und Futtermittel, Milch, 
Fett und Eier, Vieh und Fleisch sowie Zucker sorg-
ten dafür, daß das deutsche Agrarpreisniveau deut-
lich über dem der anderen europäischen Länder 
blieb. Zusätzlich wurde die deutsche Landwirt-
schaft durch Düngersubventionen, die Gasölverbil-
ligung, den „Milchpfennig" und andere direkt ein-
kommenswirksame Maßnahmen unterstützt, die 
dann im Landwirtschaftsgesetz von 1955 zusam-
mengefaßt und danach zunächst in den jährlichen 
„Grünen Plänen" dargestellt und fortgeschrieben 
wurden (RITZ, 1979; SCHWEDE, 1981). 

128. Mit der Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft im Jahre 1957 sah sich dann 
die traditionelle deutsche Agrarpolitik vor einem 
schwierigen Problem: Die Bundesrepublik Deutsch-
land als exportabhängiger Industriestaat mußte an 
der völligen Beseitigung aller Handelshemmnisse 
für Industrieprodukte innerhalb der Gemeinschaft 
interessiert sein, während ein gemeinsamer Markt 
für Agrarprodukte keineswegs im Interesse der 
deutschen Landwirtschaft lag. Genau umgekehrt 
war die Interessenlage in Frankreich als dem wich-
tigsten Partner bei der Gründung der Gemein-
schaft: Seine durch eine lange Tradition des Protek-
tionismus und Dirigismus vor Wettbewerb ge-
schützte Industrie hatte vom gemeinsamen Markt  

zunächst nur verschärften Konkurrenzdruck zu er-
warten, während die klimatisch begünstigte und an 
ein wesentlich niedrigeres Preisniveau gewöhnte 
französische Landwirtschaft sich von der Öffnung 
des europäischen Marktes attraktive Absatzchan-
cen für ihre Überproduktion erhoffte. 

Der am Ende langwieriger Verhandlungen gefun-
dene Kompromiß trug sowohl den deutschen als 
auch den französischen Interessen Rechnung. Der 
gemeinsame Markt sollte nicht nur für Industrieer-
zeugnisse, sondern auch für Agrarprodukte wirk-
sam werden, für diese jedoch nur nach einer länge-
ren Übergangsperiode und im Rahmen von Markt-
ordnungen, die weitgehend dem deutschen Modell 
entsprachen (LOCKER, 1975). 

2.1.1.2 Grundzüge des heutigen Systems 

129. Bei der heutigen EG-Agrarmarktpolitik han-
delt es sich im Grundsatz um ein System von Ein-
fuhrmindestpreisen („Schwellenpreisen"), die eine 
Abschottung des EG-internen Agrarmarktes gegen-
über Preisschwankungen auf dem Weltmarkt erlau-
ben, und von „Interventionspreisen", zu denen eine 
etwaige Überschußproduktion von der EG abge-
nommen wird. 

Solange die Weltmarktpreise höher liegen als die 
EG-Schwellenpreise, herrschen praktisch markt-
wirtschaftliche Bedingungen: Produkte aus Dritt-
ländern haben dann freien Zugang zum gemeinsa-
men Agrarmarkt und die Preise für EG-Agrarpro-
dukte können ungehindert bis zum Weltmarktpreis 
steigen. Wenn dieser jedoch den EG-Schwellenpreis 
unterschreitet, werden an der Grenze Abschöpfun-
gen erhoben, durch die der Einfuhrpreis auf das 
Niveau des Schwellenpreises angehoben wird. Un-
ter diesen Bedingungen kann ein Angebot aus 
Drittländern preislich nicht mehr konkurrieren, 
d. h. der EG-Agrarmarkt wird gegenüber dem Aus-
land abgeschottet (KNEISSEL, 1980). 

Auf den EG-Binnenmärkten werden, sobald der 
Marktpreis unter den Interventionspreis sinkt, mit 
erheblichem finanziellen Aufwand landwirtschaftli-
che Produkte durch die staatlichen Einfuhr- und 
Vorratsstellen aus dem Markt genommen. Das be-
deutet, daß sie gelagert, unter Zahlung hoher Ex-
portsubventionen an Drittländer verkauft, der 
Landwirtschaft verbilligt als Futtermittel angebo-
ten, oder, wenn es sich um leicht verderbliche Wa-
ren handelt, subventioniert zur Weiterverarbeitung 
angeboten oder auch vernichtet werden. 

130. Allerdings gilt das hier schematisch darge-
stellte Interventionssystem im strikten Sinne nur 
bei einem Teil der EG-Agrarmarktordnungen. Ins-
gesamt sind dabei drei Typen zu unterscheiden (vgl. 
hierzu ausführlich BUCHHOLZ, 1977; GOEMAN, 
1983; RODEMER, 1980). 

(1) Marktordnungen mit obligatorischer Ankaufs-
pflicht und praktisch uneingeschränkter Preis-
garantie gelten für Rindfleisch und Kalbfleisch, 
Getreide und Reis. Die staatlichen Stellen sind 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

zu mengenmäßig unbegrenzten Ankäufen (In-
terventionskäufen) zu politisch vereinbarten 
„Interventionspreisen" verpflichtet. So wird si-
chergestellt, daß die Erzeugerpreise in der EG 
nicht unter das durch die „Interventionspreise" 
be stimmte Garantiepreisniveau sinken können. 
Vor Importen aus Ländern außerhalb der Ge-
meinschaft werden die EG-Produzenten durch 
Einfuhrabschöpfungen geschützt. Die hierzu 
festgesetzten „Schwellenpreise" (Einfuhrmin-
destpreise) liegen um die Höhe der inländi-
schen Transport- und Vermarktungskosten un-
ter den „Richtpreisen". Diese Richtpreise brin-
gen die in der EG politisch angestrebten Erzeu-
gerpreise zum Ausdruck. Wenn die EG-Markt-
preise unter die Richtpreise sinken, haben An-
bieter aus Drittländern so gut wie keine Ab-
satzmöglichkeiten mehr, weil die Preise ihrer 
Erzeugnisse durch die Abschöpfungen über das 
in der EG tatsächlich erzielte Preisniveau hin-
aus angehoben werden. — In der Rindfleisch-
marktordnung wird der angestrebte Erzeuger-
preis als „Orientierungspreis" bezeichnet. Die 
obligatorische Intervention tritt ein, wenn der 
„gewogene Durchschnittspreis" für ausgewach-
sene Rinder auf den „repräsentativen Märkten" 
der EG in zwei aufeinanderfolgenden Wochen 
weniger als 93 v. H. des Orientierungspreises 
beträgt. 
Auf dem Milchsektor galt bisher eine Markt-
ordnung mit nahezu identischem Instrumenta-
rium wie bei Getreide und Reis. Allerdings ist 
hier im März 1984 „zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts auf dem Milchsektor" die Ein-
führung eines „Quotensystems" beschlossen 
worden; d. h. für Milchlieferungen, die über be-
stimmte Mengenbegrenzungen hinausgehen, 
sind zusätzliche Abgaben vom Anlieferer zu er-
heben. Hierdurch wird die Preisgarantie für die 
über die Garantiemengen hinaus angelieferten 
Mengen praktisch aufgehoben, da die um die 
Abgaben geminderten Preise die Gestehungs-
kosten nicht decken. 
Aus wirtschaftspolitischer und agrarwirtschaft-
licher Sicht wird die Wirksamkeit dieses Sy-
stems hinsichtlich einer ausreichenden Verrin-
gerung der Milcherzeugung allerdings in Zwei-
fel gezogen. So garantieren die im März 1984 
immer noch zu hoch festgesetzten Quoten noch 
kein Marktgleichgewicht und könnten unter 
dem Schutz der Quotenregelung künftig noch 
weniger marktkonforme Preise politisch durch-
gesetzt werden (SRWi, JG. 1983/84, Tz. 589; 
TANGERMANN, 1984; Abschn. 5.7.3). 

(2) Marktordnungen mit eingeschränkter Preisga-
rantie bei nur teilweise bestehender (fakultati-
ver) Ankaufspflicht gelten für Zucker, Schwei-
nefleisch, Fisch, Obst, Gemüse und Wein. Bei 
der Zuckermarktordnung ist eine staatliche 
Ankaufspflicht und Preisgarantie nur inner-
halb zugeteilter Quoten (Höchstmengen) vorge-
sehen, die allerdings so hoch angesetzt wurden, 
daß dennoch in den vergangenen Jahren die 
Produktion die Nachfrage erheblich übertraf. 
Die Schweinefleischmarktordnung sieht fakul

-

tative Interventionen vor, über deren Dauer die 
EG-Kommission von Fall zu Fall entscheiden 
muß, wenn der durchschnittliche Preis auf den 
repräsentativen Märkten unter den angestreb-
ten Garantiepreis sinkt. Bei den Marktordnun-
gen für Obst, Gemüse und Wein wird die Ein-
fuhr aus Drittländern durch „Ausgleichsabga-
ben" behindert. Daneben gibt es noch Zölle und 
Kontingente. Besonderes Merkmal der Obst- 
und Gemüsemarktordnungen ist es, daß es an-
stelle der staatlichen Intervention sogenannte 
„private Interventionen" gibt. Hierbei wird die 
Interventionstätigkeit von Erzeugerorganisa-
tionen durch die EG finanziell unterstützt. Aus-
nahmsweise können in Mitgliedsstaaten ohne 
eine ausreichende Struktur von Erzeugerorga-
nisationen öffentliche Interventionen stattfin-
den. In der Fischmarktordnung werden für die 
„wirtschaftlich bedeutungsvollsten" Seefischar-
ten Orientierungspreise festgesetzt. Eine staat-
liche Intervention erfolgt nur bei Sardinen und 
Sardellen. Bei den übrigen Seefischarten sind 
nur private Interventionen zulässig, wobei die 
Erzeugerorganisationen bei Unterschreitung 
der von der Gemeinschaft festgesetzten „Rück-
nahmepreise" die Ware aus dem Markt neh-
men. Die EG beteiligt sich mit max. 55 bis 
60 v. H. des Orientierungspreises an den Verlu-
sten. 

(3) Marktordnungen ohne Ankaufspflicht und 
ohne Preisgarantien bestehen für Geflügel und 
Eier. Sie beschränken sich bisher auf die Rege-
lung der Einfuhr aus Drittländern. Allerdings 
kann auch hier das EG-interne Preisniveau 
durch die Gewährung von Ausfuhrsubventio-
nen angehoben werden; durch diese wird er-
reicht, daß Angebotsmengen, die sonst inner-
halb der EG preissenkend wirken würden, auf 
den Weltmarkt abfließen. 

131. Neben diese drei Typen treten weitere For-
men der Markt-Preis-Politik: 

— So gibt es seit 1980 eine Marktordnung für 
Schaf- und Ziegenfleisch. Sie wirkt auf dreierlei 
Weise: Unmittelbar bei den Erzeugern durch ein 
Prämiensystem; auf die Marktpreise durch die 
Intervention oder direkte Erstattungen an die 
Erzeuger („deficiency payments"), je nach Mit-
gliedsstaat; und auf den Handelsverkehr durch 
eine gewisse Beschränkung der Einfuhren. Da 
das Marktvolumen für Schaf- und Ziegenfleisch 
in der Gemeinschaft relativ gering (drei Prozent 
der gesamten Fleischerzeugung) und die Ge-
meinschaft überdies auf Einfuhren angewiesen 
ist, spielt die Marktordnung für Schaf- und Zie-
genfleisch gegenüber anderen Marktordnungen 
nur eine verhältnismäßig geringe Rolle. 

— Neben diesen Marktordnungen unterliegen ei-
nige Produkte, wie z B. Hartweizen, Raps und 
Olivenöl einer Regelung, die die Zahlung von 
direkten Subventionen vorsieht, um den Unter-
schied zwischen Richtpreisen und Interventions-
preisen auszugleichen. Bei Tabak wird den Ab-
nehmern eine Prämie gewährt, durch die die 
Wettbewerbsfähigkeit des in der EG erzeugten 
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Tabaks erhöht und der erzielbare Preis dem an-
gestrebten Richtpreis angenähert werden soll. 
Bei Flachs, Hanf und Hopfen werden direkte 
Anbausubventionen pro Hektar gezahlt. 

- Keiner Marktordnung unterliegen Pferdefleisch, 
Kaninchen, Wolle und Hülsenfrüchte, in der Re-
gel werden die Erzeuger in der EG aber durch 
einen gemeinschaftlichen Zolltarif geschützt. Im 
innergemeinschaftlichen Warenverkehr werden 
keine Zölle erhoben. 

2.1.1.3 ökonomische und ökologische Folgen 

132. Es liegt auf der Hand, daß die Wirkungsweise 
des beschriebenen Systems von Agrar- und Markt-
ordnungen im Außenverhältnis von der Festsetzung 
der Schwellenpreise abhängt, die das Niveau festle-
gen, unterhalb dessen die EG-interne relativ stabile 
Preisentwicklung von den starken Schwankungen 
auf dem Weltmarkt abgekoppelt wird. Hier gab es 
in den langwierigen Verhandlungen während der 
Übergangsperiode erhebliche Interessengegensätze 
zwischen Frankreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, wobei Frankreich mit seinem niedri-
geren Ausgangs-Preisniveau den Anstieg der inner-
französischen Verbraucherpreise möglichst gering 
halten wollte, während die Bundesrepublik 
Deutschland das hier erreichte hohe Niveau der Er-
zeugerpreise verteidigte. Die schließlich gefunde-
nen Kompromisse lagen in der Regel näher an der 
deutschen Position als an der französischen. 

133. Verbunden mit dem Problem unterschiedli-
cher Geldwertentwicklung entwickelte sich das 
Verhältnis der EG-Schwellenpreise zu Weltmarkt-
preisen für die verschiedenen Interventionspro-
dukte sehr unterschiedlich (Tab. 2.1), dabei ist aber 
festzuhalten, daß sich die EG-Preise in aller Regel 
deutlich oberhalb der Weltmarktpreise bewegten. 
Die Folge waren Produktionsanreize, die bei den 
wichtigen Agrarprodukten zu einer erheblichen 
Überproduktion in der EG führten (Tab. 2.2). Der 
daraus resultierende steile Anstieg des Finanzbe-
darfs der gemeinsamen Agrarpolitik (Tab. 2.3) stößt 
seit längerem an die Grenzen des EG-Haushalts 
(KOESTER und TANGERMANN, 1976 a, b; SRWi, 
JG. 1980/81, Tz. 417 ff.; ZUREK, 1980), der ohnehin 
zu ca. 68% (1984) der Finanzierung des Agrarbe-
reichs dient (Agrarbericht 1984, Tz. 279). 

134. Obwohl die ganzen Anstrengungen der lang-
wierigen Übergangsverhandlungen darauf gerich-
tet waren, für den gemeisamen Markt auch einheit-
liche Agrarpreise zu erreichen, hat sich deren Ni-
veau in den EG-Ländern durchaus unterschiedlich 
entwickelt, Der Grund dafür liegt letztlich darin, 
daß der von der europäischen Agrarpolitik erreichte 
Integrationsgrad im Bereich der Währungspolitik 
noch keineswegs erreicht worden ist (HANKEL, 
1975; v. URFF, 1979; WEINSTOCK, 1975). Da eine 
einheitliche Währungspolitik aller EG-Staaten 
nicht erreichbar war, hätte ein gemeinsamer Agrar-
preis bei allfälligen Wechselkursänderungen bedeu-
tet, daß die internen Agrarpreise in einem Abwer-
tungsland ansteigen, in einem Aufwertungsland da- 

Tab. 2.1 
Entwicklung der EWG-Schwellenpreise 
und Weltmarktpreise bei ausgewählten 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
1968/69-1977/78 

Erzeugnis 
Wirt

-s

chafts

-

fahr 

EG- 
Schwel

-

lenpreis 
RE/dt 

Welt

-

markt

-

preis 
RE/dt 

EWG- 
Preis 

in % des 
Welt

-

markt

-

preises 

Weichweizen 	 1968/69 10,95 5,61 195 
1972/73 11,74 7,47 153 

1973/74 11,86 14,94 79 

1974/75 12,99 12,11 107 

1975/76 14,40 11,61 124 

1976/77 15,70 7,68 204 

1977/78 16,31 7,56 216 

Weißzucker 	 1968/69 22,35 6,29 355 
1972/73 24,55 19,30 127 

1973/74 24,80 37,52 66 
1974/75 27,53 66,60 41 

1975/76 32,05 29,47 109 
1976/77 34,87 19,85 176 
1977/78 34,56 13,55 255 

Rindfleisch 1 ) . 	 1968/69 68,00 40,24 169 

1972/73 76,63 68,26 112 

1973/74 85,23 77,51 110 
1974/75 95,51 58,79 162 

1975/76 110,35 69,81 158 
1976/77 118,74 61,83 192 

1977/78 122,90 62,75 196 

Butter 	 1968/69 190,93 37,90 504 
1972/73 201,15 80,82 249 
1973/74 192,33 60,08 320 
1974/75 195,69 61,84 316 
1975/76 218,53 68,23 320 

1976/77 241,74 60,32 401 
1977/78 251,38 64,87 388 

Magermilch- 1968/69 50,98 13,95 365 
pulver 1972/73 67,00 46,25 145 

1973/74 77,59 49,72 156 
1974/75 94,28 67,70 139 
1975/76 101,90 38,25 266 
1976/77 106,35 18,63 571 
1977/78 110,12 22,27 494 

1 ) Lebendrinder 

Quelle: NAUMANN, 1979 
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Tab. 2.2 

Selbstversorgungsgrad 1) bei ausgewählten landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
in den Mitgliedstaaten der EG 1982/1983 2) 

in % 

Erzeugnis 
Bundes

-

republik 
Deutsch

-

land 

Frank

-

reich Italien  Nieder

-

lande 
Belgien/ 
Luxem

-

burg  

Ver

-

einigtes 
 König

-

reich 
Irland  Däne

-

mark 
Grie

-c

hen

-

land 
EG 

Weichweizen 3) 	 112 236 83 61 77 113 63 157 157 140 
Gerste 3) 	 102 168 50 34 65 147 129 111 95 118 
Getreide 
insgesamt 3) 	 96 182 77 33 51 112 97 110 121 113 
Zucker 3) 	 147 244 77 200 309 61 156 265 108 145 
Wein 3 ) 	 94 117 126 — — — — — 108 111 
Rind- und Kalb- 
fleisch 	 111 112 59 154 106 83 483 413 42 102 
Schweinefleisch 	 86 83 74 235 147 69 126 395 78 101 
Butter 	 131 124 59 302 120 67 319 233 70 131 
Magermilch- 
pulver 	 248 119 — 90 208 318 476 173 — 147 

1) Inlandserzeugung in Prozent des Gesamtverbrauchs an Nahrungs- und Futtermitteln einschießlich Verbrauch infolge 
von Sondermaßnahmen 

2) tierische Produkte Kalenderjahr 1982 
3) vorläufig 

Quelle: Agrarbericht 1984 

gegen sinken. Als jedoch kurz nach dem Ende der 
Übergangsperiode mit der Abwertung des französi-
schen Franc im August 1969 die Probe aufs Exem-
pel gemacht wurde, war Frankreich nicht bereit, die 
mit der Anhebung der Agrarpreise verbundene Ver-
teuerung 

 
 der Lebenshaltung zu akzeptieren. Statt-

dessen akzeptierte der EG-Ministerrat einen den 
Abwertungseffekt kompensierenden Grenzaus-
gleich, durch den Agrarimporte nach Frankreich 
subventioniert und französische Exporte mit einer 
entsprechenden Abschöpfung belastet wurden. 
Nachdem der Bundesrepublik Deutschland wenige 
Monate später bei der DM-Aufwertung im Herbst 
1969 nur ein Grenzausgleich bis zum 1. 1. 1970 ge-
währt wurde und verschiedene kurzfristige Lö-
sungsversuche unternommen wurden, kam es 1971 
zu einer generellen Einführung des Währungsaus-
gleichs. Aufwertungsländer erhoben Abschöpfungs

-

beträge auf Agrarimporte und subventionierten 
ihre Agrar-Exporte, und Abwertungsländer verfuh-
ren umgekehrt. Die Folge war die Entwicklung ei-
ner „grünen Parität", bei der sich die Umrechnungs-
kurse für Agrarprodukte mehr und mehr von den 
jeweiligen allgemeinen Wechselkursen entfernten 
(zum Grenzausgleich vgl. SCHMI TT  und SEE-
BOHM, 1979; RITSON und TANGERMANN, 1979). 

Da die DM im Vergleich zu den Währungen der 
übrigen EG-Staaten während der 70er Jahre konti-
nuierlich aufgewertet wurde, hätte auch das Agrar-
preis-Niveau (in DM ausgedrückt) in der Bundesre-
publik Deutschland kontinuierlich fallen müssen. 
Durch den Grenzausgleich wurde diese Wirkung 
weitgehend vermieden und möglicherweise sogar 
überkompensiert (SRWi, JG. 1980/81, Tz. 435). 
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Tab. 2.3 

Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), 
Abteilung Garantie nach Erzeugnissen in den Jahren 1980 bis 1984 

1980 1981 1982 1983 1 ) 1984 1 ) 
Erzeugnis - 

Mio ERE Mio ECU 

Getreide 	 1 669,3 1 921,4 1 824,5 2 466,8 2 590,0 
Reis 	 58,7 21,7 50,3 81,0 92,0 
Milcherzeugnisse 	 4 752,0 3 342,7 3 327,7 4 708,3 5 006,0 
Olivenöl 	 317,9 442,7 493,1 676,0 773,0 
Ölsaaten 	 369,4 592,7 803,5 1069,5 1226,0 
Zucker 	 575,2 767,5 1241,9 1434,0 1417,0 
Rindfleisch 	 1 363,3 1 436,9 1 158,6 1 474,3 1 399,0 
Schweinefleisch 	 115,6 154,6 111,6 180,0 197,0 
Eier und Geflügel 	 85,5 83,9 103,9 125,0 128,0 
Obst und Gemüse 	 687,3 641,1 914,3 1 085,2 1 045,0 
Wein 	 299,5 459,4 570,6 634,0 588,0 
Tabak 	 309,3 361,8 622,6 668,0 745,0 
Schaffleisch 	 53,5 191,5 251,7 357,0 351,0 
Sonstige 	 360,1 494,9 618,2 476,8 617,9 
Beitrittsausgleich 	 - 0,1 0,4 0,4 1,0 
Währungsausgleich 	 298,6 238,3 312,7 411,8 367,0 

insgesamt 	 11 315,2 11 151,2 2) 12 405,6 15 848,1 16 542,9 3) 

1) Haushaltsansatz 
2) Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus den in 1981 entschiedenen Rechnungsabschlüssen für 1974/75 reduziert 

sich dieser Betrag um 161 Mio ECU auf 10 980,2 Mio ECU 
3) einschließlich in Reserve gestellte Mittel in Höhe von 350 Mio ECU 

Quelle: Agrarbericht 1984 
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135. Welche Auswirkungen auf die landwirtschaft-
liche Produktion können nun der Agrarmarkt- und 
Agrarpreispolitik der EG tatsächlich zugeschrieben 
werden? Es ist unbestreitbar, daß die naturalen Er-
träge (Tab. 2.4) gestiegen sind und daß diese Steige-
rung auf den, seit der Gründung der EG stark ver-
mehrten Einsatz chemischer und mechanischer 
Produktionsmittel zurückzuführen ist (Tab. 2.5). 
Daraus folgt jedoch noch nicht, daß diese Entwick-
lungen auch allein der europäischen Argrarpolitik 
zugeschrieben werden können. Selbstverständlich 
ist die seit dem Zweiten Weltkrieg zu beobachtende 
grundlegende Veränderung in der Technik und der 
betriebswirtschaftlichen Organisation der Landbe-
wirtschaftung nicht durch die Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft ausgelöst worden, die dar-
aus resultierenden Produktivitätssteigerungen 

nicht auf die EG-Länder beschränkt geblieben. Vie-
les spricht sogar dafür, daß die eigenständige Dyna-
mik der technischen und betriebswirtschaftlichen 
Produktivitätssteigerung bei der Konzeption der 
EG-Agrarmarktordnungen weit unterschätzt wur-
de, und daß diese Marktordnungen durchaus befrie-
digend hätten funktionieren können, wenn nur die 
Technik und Organisation der Landbewirtschaf-
tung sich gemäß dem Muster der Vergangenheit 
langsam weiterentwickelt hätte (PRIEBE, 1979). 
Aber auch wenn die Produktivitätsreserven der 
Landwirtschaft in einer Periode der (gegenüber 
dem industriellen Bereich phasenverschobenen) 
„technischen Revolution" (PRIEBE, 1975) nicht un-
terschätzt werden dürfen, so wird der Grad ihrer 
tatsächlichen Nutzung doch durch die Produktions-
anreize bestimmt, die ihrerseits durch agrarpoliti- 

Tab. 2.4 

Erträge ausgewählter Agrarprodukte in den EG-Ländern 
1957/59 und 1973 bis 1978 

Jahr D F I NL B Lux GB Irl DK EG-6 EG-9 

Getreide dt/ha 
1957/59 28 22 21 33 34 21 . . . 23 . 
1973 40 44 30 47 47 32 41 37 38 40 40 
1974 43 42 31 50 47 31 44 42 42 40 40 
1975 40 37 32 45 2) 36 25 38 41 36 37 37 2) 
1976 36 34 31 48 42 17 36 36 2 ) 33 . 35 2 ) 
1977 41 41 32 48 41 31 46 45 2 ) 41 . 40 2 ) 
1978 1 ) 44 . . 53 51 30 46 44 2 ) 42 . 42 2 ) 

Zuckerrüben dt/ha 
1957/59 351 290 340 405 353 . . . . 351 . 
1973 451 443 400 477 492 . 384 438 423 444 436 
1974 447 403 387 452 425 . 236 360 428 422 397 
1975 428 396 455 434 411 . 247 433 365 410 400 2 ) 
1976 409 373 496 467 478 . 308 402 2) 356 . 404 2 ) 
1977 477 477 438 464 464 . 317 402 2 ) 416 . 443 2) 
1978 467 . . . . . . . . . . 

Milch kg/Kuh 
1958 3 204 2 256 2 596 4 152 3 760 3 225 . . . 2 774 . 
1973 3 891 3 357 2 869 4 684 3 703 3 515 4 114 . 4 185 3 583 3 658 
1974 3 921 3 241 2 946 4 567 3 643 3 486 3 925 2 401 4 175 . 3 570 
1975 4 006 3 207 3 061 4 614 3 632 3 397 4 091 2 631 4 352 . 3 639 
1976 4 108 3 260 3 167 4 777 3 665 3 571 4 427 2 796 4 562 . 3 770 
1977 4 180 3 296 3 264 4 824 3 674 3 773 4 571 2 891 4 662 . 3 839 
1978 4 290 . . . . . . . . . 3 938 2) 

1) vorläufige Angaben 
2) Schätzung des SAEG 

Quelle: NAUMANN, 1979 
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Tab. 2.5 

Entwicklung des Einsatzes von mineralischen Stickstoffdünger und des Schlepperbestandes 
in der Landwirtschaft der EG-Länder 

1959/60 (1958) und 1971 bis 1976 

Jahr D F I NL B Lux  GB Irl DK EG-6 EG-9 

Stickstoff kg/ha LF 
1959/60 44 15 17 92 53 32 . . . 24 . 

1971/72 84 47 36 176 106 92 50 20 104 56 54 
1972/73 89 51 40 178 106 88 42 27 111 60 57 
1973/74 83 57 39 196 106 93 47 27 124 63 62 
1974/75 90 48 38 208 114 90 50 28 102 61 57 
1975/76 93 53 41 217 111 104 56 32 117 . 62 
1976/77 100 56 41 208 119 110 60 34 120 . 65 

Schlepper Stck/1000 ha LF 
1958 49 18 10 23 21 41 . . . 22 . 

1971 103 37 1 ) 37 65 56 61 . . . . . 

1972 105 40 40 67 57 62 . . . 54 . 

1973 106 41 43 69 59 63 20 21 60 56 47 

1974 107 41 45 73 61 64 25 21 63 57 49 

1975 108 42 47 75 63 67 26 22 62 58 50 

1976 109 42 49 77 66 68 25 23 62 . 51 

1 ) 1970 

Quelle: NAUMANN, 1979 

sehe Rahmenbedingungen sehr stark beeinflußt 
werden. Ein Hinweis darauf sind beispielsweise die 
extremen Unterschiede des Düngemitteleinsatzes 
zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada, die 
ihre Landwirtschaft relativ ungeschützt dem Welt-
markt aussetzen, und den agrarprotektionistischen 
Ländern innerhalb und außerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft (Tab. 2.6). 

136. Anreizwirkungen der EG-Agrarmarktordnun-
gen auf das Ausmaß der landwirtschaftlichen An-
baufläche, die Produktionsstruktur und die Bewirt-
schaftungsintensität ergeben sich einmal aus der 
protektionistischen Abschließung gegenüber dem 
Weltmarkt, zum anderen aus dem System der Inter-
ventionspreise und Abnahmegarantien. Die protek-
tionistische Komponente hat den weitgehenden 
Ausschluß von Importen aus Drittländern zur Fol-
ge, so daß schon aus diesem Grund innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft wesentlich mehr 
Agrarprodukte erzeugt und abgesetzt werden kön-
nen, als dies unter den Bedingungen des Welthan-
dels der Fall wäre. Aber selbst ein nach außen abge-
schotteter EG-Agrarmarkt hätte bei steigender Ei-
genproduktion bald an innere Grenzen seiner Auf-
nahmefähigkeit stoßen müssen. Diese wurden erst 
durch das System der Interventionspreise und der 
Abnahmeverpflichtungen der Marktordnungsstel

-

len und die anderen Mechanismen der Preisstüt-
zung überwunden. Damit sind die Regulierungsme-
chanismen, die unter marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht 
halten können, außer Kraft gesetzt. Es läßt sich zei-
gen, daß dadurch der einzelne Landwirt und die 
Landwirtschaft im ganzen zur quantitativen Pro-
duktionssteigerung veranlaßt wurden, die volks-
wirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen ist. 

137. Unter den üblichen Marktbedingungen müßte 
für die Landwirtschaft im ganzen bei einer Steige-
rung der Produktion über die gegebene Nachfrage 
hinaus der Marktpreis sinken, so daß am Ende ein 
Teil der Anbieter mit besonders hohen Kosten ge-
zwungen wäre, die Produktion einzustellen. Für den 
einzelnen Landwirt käme es bei Ungewißheit über 
den erzielbaren Preis vor allem darauf an, seine 
Erzeugungskosten je Produktionseinheit so niedrig 
wie möglich zu halten (etwa indem er die intensive 
Bewirtschaftung auf besonders ertragreiche Böden 
beschränkt), um bei einem möglichen Preisverfall 
nicht in die betriebswirtschaftliche Verlustzone ge-
drückt zu werden. Nachfrage und Preisentwicklung 
würden Druck in Richtung auf eine Verringerung 
des Produktionsvolumens und möglicherweise der 
flächenbezogenen Bewirtschaftungsintensität aus-
üben. 
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Tab. 2.6 

Handelsdüngeranwendung (in kg Nährstoff) 
bezogen auf ha landwirtschaftlich genutzter 

Flächen (LN) in ausgewählten Ländern 

Je ha landwirtschaftlich 
genutzter Fläche (LN) 

Land Stick

-

stoff Phosphat Kali Ins- 
(N)  (P205 ) (K20) gesamt 

Bundes- 
republik 	 108,5 61,2 86,5 256,7 
Belgien 	 124,9 58,8 88,9 276,6 
Dänemark 	 129,8 36,3 47,1 213,2 
Frankreich 	 69,6 53,3 54,0 176,8 
Griechenland . 36,6 16,9 3,7 57,1 
Groß- 
britannien 	 75,7 24,3 25,7 125,6 
Irland 	 47,4 24,4 35,2 101,9 
Italien 	 55,9 39,6 20,1 115,6 
Niederlande 	 236,9 40,0 52,6 329,4 
Österreich 	 43,9 25,1 37,9 106,9 
Schweiz 	 31,1 20,8 32,1 83,9 

Kanada 	 13,8 9,1 4,7 27,6 
USA 	 23,5 10,2 11,9 45,6 

Welt 0 	 13,0 6,7 5,2 24,8 

Quelle: FAO, 1982 

138. Anders in einem System von Preis- und Ab-
satzgarantien: Hier kann der Preis nicht unter den 
im voraus kalkulierbaren Garantiepreis fallen, und 
zu diesem Garantiepreis kann jedes beliebige Pro-
duktionsvolumen abgesetzt werden. Für den einzel-
nen Landwirt bedeutet dies, daß er durch die Aus-
weitung seiner Anbaufläche und durch den Einsatz 
ertragsteigernder Produktionsmittel seinen Gewinn 
weiter steigern kann, solange seine Produktions-
grenzkosten noch unterhalb der Garantiepreise 
bleiben. Im Vergleich zu einem System mit unkal-
kulierbaren Marktpreisschwankungen erlaubt der 
im voraus kalkulierbare Garantiepreis also eine 
viel präziser gezielte Ausschöpfung aller Produkti-
vitätsreserven. Damit wird es rentabel, alle durch 
Rationalisierung erreichten Kostensenkungen so-
gleich wieder für die weitere Erhöhung des Produk-
tionsvolumens auszunutzen, so daß (trotz selbstver-
ständlich weitergehender Rationalisierungsbemü-
hungen) die durchschnittlichen Produktionskosten, 
allerdings auch die Gewinne der Landwirtschaft 
insgesamt, in einem Garantiepreis-System höher 
liegen werden als in einem marktwirtschaftlichen 
System. 

139. Durch die Festsetzung garantierter Mindest-
preise gelingt es zwar, Grenzbetriebe zu erhalten, 
die anderenfalls ausscheiden müßten, es gelingt  

aber nicht, deren Einkommenspositionen nachhal-
tig zu verbessern. Beim Garantie-Preissystem, in 
dem Einkommen im wesentlichen über die produ-
zierte Menge und die Differenz von Garantiepreis 
und betrieblichen Durchschnittskosten erzielt wer-
den, begünstigt das System vor allem jene Betriebe, 
die in der Lage sind, ihre Durchschnittskosten 
durch rationelle Produktions- und Anbauverfahren 
zu senken. Kleinbetrieben fehlt hierzu in der Regel 
sowohl Kapital als auch Anbaufläche. Ihre fixen 
Kosten liegen zwar niedriger als in großen Be-
triebseinheiten, jedoch gelingt es diesen, bei höhe-
ren Fixkosten, aber prinzipiell unbegrenzter Ab-
satzmenge, ihre totalen Durchschnittskosten durch 
steigende Skalenerträge zu senken. Eine nachhal-
tige Verbesserung der Einkommensposition kleiner 
Vollerwerbsbetriebe wäre deshalb nur bei einer 
drastischen Anhebung der Garantiepreise möglich. 
Ein derart hohes Garantiepreisniveau war freilich 
selbst bei einer wesentlich günstigeren Finanzlage 
der Mitgliedsländer der Europäischen Gemein-
schaft politisch nicht durchsetzbar und wäre es 
heute noch viel weniger. Eine mit den Mitteln von 
Preis- und Absatzgarantien betriebene Förderung 
der landwirtschaftlichen Einkommen erweist sich 
also aus systembedingten Gründen als ein Faß 
ohne Boden. 

140. In der agrarpolitischen Diskussion wird im-
mer wieder darauf hingewiesen, daß die beschrie-
bene Agrarmarkt- und Agrarpreispolitik die sehr 
großen Einkommensunterschiede nicht zu verrin-
gern vermag, sondern sie eher noch verschärft. Dies 
trifft im wesentlichen zu: So hat die Einkommens-
streuung zwischen dem untersten und obersten 
Viertel bzw. Zehntel der landwirtschaftlichen Voll-
erwerbsbetriebe, gruppiert nach dem erzielten Ge-
winn je Familien-Arbeitskraft oder je Unterneh-
men, im vergangenen Jahrzehnt eher zu- als abge-
nommen (Tab. 2.7). Der Grund liegt in erheblichen 
Unterschieden der Betriebsgröße und der Boden-
fruchtbarkeit, bei der insbesondere eine große Zahl 
kleinerer Betriebe in Süd- und Südwestdeutschland 
ein angemessenes Familieneinkommen nicht errei-
chen können. Anders als in der Industrie (wo die 
Zahl der abhängig Beschäftigten die der Selbständi-
gen bei weitem übersteigt), ist in der Landwirt-
schaft das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 
also eine wenig aussagekräftige Größe. Eine darauf 
abzielende Agrarpreispolitik könnte allenfalls den 
leistungsfähigen größeren Betrieben erhebliche 
„Produzenten-Renten" zuteilen, aber sie könnte die 
Einkommensprobleme der Betriebe mit zu wenig 
Land und ungünstigen Produktionsbedingungen 
grundsätzlich nicht lösen. 

141. Die im Teil 1 beschriebene und in den folgen-
den Teilen des Gutachtens bewertete Ausweitung 
der landwirtschaftlichen Produktion auf der Grund-
lage einer zunehmenden Mechanisierung und eines 
steigenden Einsatzes von mineralischen Düngemit-
teln und von Pflanzenschutzmitteln ist entschei-
dend durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen der Landwirtschaft in der modernen Industrie-
gesellschaft bestimmt. Ein wesentlicher Teil dieser 
Rahmenbedingungen wird durch die agrarpoliti- 
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Tab. 2.7 

Einkommensstreuung der landwirtschaftlichen 
Vollerwerbsbetriebe 

oberstes unterstes Abstand 
Wirt- Betriebe  

schafts- ins- 

	

Betriebe 
fahr gesamt Viertel DM 	insge- 

	

samt = 1 

Gewinn in DM/FAK 
(Schichtung nach dem Gewinn je FAK) 

1968/69 12 050 25 760 4 011 21 749 1,8 
1969/70 13 161 27 355 4 504 22 158 1,7 
1970/71 11 724 31 545 4 954 26 591 2,3 
1971/72 16 480 35 736 5 403 30 333 1,8 
1972/73 19 577 40 155 7 547 32 608 1,7 
1973/74 19 485 40 937 6 755 34 182 1,8 
1974/75 21 010 42 808 7 033 35 775 1,7 
1975/76 25 263 58 687 9 860 48 827 1,9 
1976/77 21 842 53 179 6 097 47 082 2,2 
1977/78 24 084 55 062 8 307 46 755 1,9 
1978/79 24 780 58 120 9 243 48 877 2,0 
1979/80 24 309 57 873 7 586 50 287 2,1 
1980/81 21 245 49 740 – 638 50 378 2,4 
1981/82 22 890 52 839 1 196 51 643 2,3 
1982/83 26 282 56 988 2 810 54 178 2,1 

Gewinn in DM/Unternehmen 
(Schichtung nach dem Gewinn je Unternehmen) 

1979/80 31 487 80 804 9 334 71 470 2,3 
1980/81 26 983 64 177 –1 310 65 487 2,4 
1981/82 28 587 66 924 885 66 039 2,3 
1982/83 33 791 75 470 2 500 72 970 2,2 

Quelle: Agrarbericht 1984 

schen Festlegungen der Europäischen Gemein-
schaft gesetzt. Der Rat ist der Auffassung, daß 
durch eine Hochpreispolitik, wie sie gegenwärtig in 
der EG betrieben wird, 

— die landwirtschaftlich genutzte Fläche das öko-
nomisch vertretbare Maß überschreitet, 

— die Produktpalette eine Einengung erfuhr und 

— wahrscheinlich die spezielle Intensität der Land-
bewirtschaftung über das gesamtwirtschaftlich 
notwendige Maß hinaus gesteigert wurde. 

Diese drei wirtschaftlichen Tendenzen sind eng mit 
Umweltproblemen verbunden, die in Teil 4 ausführ-
lich dargelegt werden; die Lösung dieser Umwelt-
probleme wird auch eine Änderung der Rahmenbe-
dingungen erfordern, nicht zuletzt steht dabei eine 
Änderung der EG-Agrarpolitik zur Diskussion. 

142. Die finanz- und wirtschaftspolitische Kritik 
an den Kosten der landwirtschaftlichen Überschuß-
produktion für den europäischen Steuerzahler und 
für den Verbraucher wurde in zugespitzter Form im 
Jahresgutachten 1980/81 des Sachverständigenra-
tes zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung formuliert (SRWi, JG. 1980/81, Tz. 
417 ff.). Interessanterweise fand dabei der kritische 
Teil des Gutachtens (das unter Beteiligung maßgeb-
licher Agrarökonomen erarbeitet worden war) trotz 
seiner Schärfe grundsätzliche Zustimmung aus der 
Agrarökonomie. Dies erklärt sich vor allem daraus, 
daß auch unter agrarpolitischen Gesichtspunkten 
die Marktordnungs- und Preispolitik der Europäi-
schen Gemeinschaft inzwischen als eine Fehlent-
wicklung kritisiert wird, deren Kosten die Grenzen 
der Finanzierbarkeit und Legitimierbarkeit bereits 
überschritten haben, ohne daß dadurch die Einkom-
menslage der in der Landwirtschaft Tätigen nach-
haltig verbessert werden konnte (HENRICHSMEY-
ER, 1978; KOESTER und TANGERMANN, 1976 a, 
1976b; PRIEBE, 1979, 1975; SCHMITT, 1981a, 1981b; 
WEINSCHENCK, 1979; ZUREK, 1980). 

143. Die ergebnislosen Verhandlungen über eine 
Reform der EG-Agrarpolitik und über die Finanzie-
rung der Agrarausgaben beim Athener EG-Gipfel-
treffen Ende 1983 hatten eine erneute Zuspitzung 
der politischen Situation gebracht. Eine durchgrei-
fende Reform der EG-Agrarpolitik erscheint dring-
licher denn je. Ihre Durchsetzung ist allerdings 
nach wie vor schwierig; zu unterschiedlich sind die 
Interessen der einzelnen Mitgliedsländer. Gleich-
wohl war eine Zeitlang zu erwarten, daß die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit der Gemeinschaft 
durchgreifende Reformschritte erzwingen würde. 
Die im Jahre 1984 beschlossenen Maßnahmen las-
sen dies allerdings als zweifelhaft erscheinen (Ab-
schn. 5.7.3). 

2.1.1.4 Zur Reformdiskussion 

144. Während die Kritiker sich in der Analyse von 
Fehlentwicklungen der EG-Agrarpolitik weithin ei-
nig sind, gehen die Vorstellungen über die Richtung 
wünschenswerter Veränderungen weit auseinan-
der. Die Verteidiger des gegenwärtigen Systems ar-
gumentieren, daß die Agrarüberschüsse der Euro-
päischen Gemeinschaft ein grundsätzlich er-
wünschter Beitrag zur Nahrungsmittelversorgung 
in Europa und in der übrigen Welt sind. Deshalb 
komme es darauf an, durch eine verstärkte Export-
förderung und eine verstärkte Nahrungsmittelhilfe 
an die Länder der Dritten Welt die Absatzmöglich-
keiten zu erweitern. Diesen Argumenten für eine 
Fortsetzung der Überschußproduktion ist der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutach-
ten 1980/81 mit ausführlicher Begründung entge-
gengetreten. Er hat darauf hingewiesen, daß durch 
die Einfuhrschranken der Europäischen Gemein-
schaft und insbesondere durch den Export europäi-
scher Produkte zu Dumpingpreisen die Entwick-
lungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Pro-
duktion gerade auch in der Dritten Welt behindert 
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werden, und er hat daran erinnert, daß die zweifel-
los notwendige humanitäre Nahrungsmittelhilfe 
sehr viel kostengünstiger wäre, wenn die geliefer-
ten Nahrungsmittel zu niedrigen Preisen auf dem 
Weltmarkt anstatt zu hohen Preisen in der Europäi-
schen Gemeinschaft beschafft würden. Im gleichen 
Zusammenhang haben die Wirtschaftssachverstän-
digen sich auch gegen eine Rechtfertigung der 
Überschußproduktion mit dem Argument der Ver-
sorgungssicherheit innerhalb der EG gewandt. Sie 
verweisen einerseits darauf, daß die intensiv betrie-
bene Agrarproduktion Europas in starkem Maße 
von einer sicheren Versorgung mit Mineralöl, Dün-
gemittel und anderen Vorleistungen abhängig und 
deshalb ebenfalls krisenanfällig sei, und daß im üb-
rigen im Krisenfall durch Verzicht auf einen Teil 
der Veredlungsproduktion die Nahrungsmittelver-
sorgung durchaus mittels einer anderen Zusam-
mensetzung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
gesichert werden könnte (SRWi, JG. 1980/81, Tz. 
485 ff.). 

145. Fast alle Reformvorschläge zielen auf einen 
Abbau der Überschüsse durch Verminderung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung, wobei allerdings 
höchst unterschiedliche Wege ins Auge gefaßt wer-
den: 

— zum einen der „Übergang zum Prinzip des 
Marktausgleiches" über eine Reform der Preis-
politik, 

— zum anderen die mengenmäßige Begrenzung 
der landwirtschaftlichen Produktion bzw. des 
Produktionsmitteleinsatzes durch administra-
tive Maßnahmen. Derzeit wird nur eine Begren-
zung der Produktmengen, nicht aber des Pro-
duktionsmitteleinsatzes (etwa in Form von Be-
schränkungen der Anbaufläche oder des Dünge-
mittel-Einsatzes) politisch diskutiert. 

146. Der Wirtschafts-Sachverständigenrat lehnt 
eine Kontingentierung der landwirtschaftlichen 
Produktion als „im Prinzip unvereinbar mit einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung" grundsätzlich ab. 
Die EG-Agrarpolitik ginge damit vollends zu den 
Prinzipien gelenkter Wirtschaft über, indem die Be-
seitigung des Preis- und Absatzrisikos der Land-
wirtschaft konsequenterweise mit einer verbindli-
chen Anbauplanung kombiniert würde. 

147. Aber auch praktisch bestehen erhebliche Be-
denken. Selbst wenn knappe Kontingente tatsäch-
lich durchgesetzt werden könnten (eine Annahme, 
die angesichts der Erfahrungen mit der zu hohen 
Quotenfestsetzung in der Zuckermarktordnung 
zweifelhaft ist), würde dadurch eine Mehrproduk-
tion noch nicht unterbunden. Diese müßte lediglich 
zu i. d. R. deutlich unter den Garantiepreisen liegen-
den Marktpreisen abgesetzt werden. Der daraus re-
sultierende „Mischpreis" käme also für die Gesamt-
produktion einer indirekten Preissenkung gleich. 
Insofern könnten Kontingentierungen sogar als in-
stitutionelle Absicherung einer restriktiven Preis-
politik verstanden werden, ihre Gefahren liegen al-
lerdings darin, daß sie nicht nur als Bremse für 
Preissteigerungen, sondern auch der Durchsetzung 

von Preisanhebungen über eine Preisspaltung die-
nen können (SRWi, JG. 1983/84, Tz. 589). 

148. Demgegenüber läuft das vom Wirtschafts

-

Sachverständigenrat und von der Mehrheit des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
favorisierte „Prinzip des Marktausgleichs" im we-
sentlichen darauf hinaus, daß Preisrisiko bei Über-
schußproduktion wiederherzustellen, wenn auch 
nur schrittweise (vgl. Abschn. 5.7.2). 

Zwar soll der Außenschutz des europäischen Agrar-
marktes grundsätzlich beibehalten und nur im Rah-
men einer vorsichtigen Liberalisierung schrittweise 
vermindert werden, aber es soll bei Überschüssen 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft die Ex-
portsubventionierung entfallen und die Interven-
tionspflichten der staatlichen Einfuhr- und Vorrats-
stellen sollen ganz beseitigt oder nur bei wesentlich 
niedrigeren Garantiepreisen aufrechterhalten wer-
den (SRWi, JG. 1980/81, Tz. 444 ff.). 

Im Gegensatz zu der erwähnten Garantiemengen-
regelung für Milch (März 1984) würde in diesem 
System eine zu hohe Produktion auf den Preis für 
die gesamte produzierte Menge durchschlagen und 
so zu größeren Einkommensverlusten für die An-
bieter führen (Abschn. 5.7.2). 

149. Die agrarpolitischen, wirtschaftspolitischen 
und finanzpolitischen Implikationen dieser beiden 
wichtigsten Vorschläge zur Reform der europäi-
schen Agrarpolitik sind im Rahmen eines Umwelt-
gutachtens nicht weiter zu erörtern. Wesentlich in 
unserem Zusammenhang ist die beiden Vorschlags-
richtungen gemeinsame Tendenz zur Senkung der 
europäischen Agrarpreise und damit zum Abbau 
preisbedingter Produktionsanreize. Beide Vorschlä-
ge, sowohl die am Marktgleichgewicht orientierte 
Preissenkung als auch die Kontingentierung sind 
deshalb, unbeschadet einer sehr unterschiedlichen 
ökonomischen Bewertung unter umweltpolitischen 
Gesichtspunkten zu begrüßen. Wenn die genannten 
Strategien bei der Reduzierung der Produktionsan-
reize allerdings erfolgreich sein sollen, müssen sie 
zwangsläufig auch mit erheblichen Einkommens-
einbußen der Landwirte verbunden sein. Drastische 
Preissenkungen wie auch Mengenbegrenzungen 
lassen sich deshalb vermutlich nur dann durchset-
zen, wenn die Einkommensverluste der Landwirte 
durch Ausgleichszahlungen ausgeglichen werden. 
Neben Zahlungen nach dem Bundessozialhilfege-
setz und der im Rahmen des „Bergbauernpro-
gramms" gewährten Ausgleichszulage in besonders 
benachteiligten Regionen (Tz. 163), die bereits jetzt 
von einem Teil der Landwirte in Anspruch genom-
men werden können, werden in der agrarwissen-
schaftlichen Diskussion auch generelle, personen- 
oder flächengebundene Einkommensübertragun-
gen diskutiert. Auf die einzelnen Vorschläge zur 
Reform der EG-Agrarpolitik sowie die agrarpoliti-
schen Entscheidungen des Jahres 1984 geht der Rat 
ausführlich in Kap. 5.7 ein, wobei eine umweltpoliti-
sche Bewertung und dementsprechend gezielte 
Ausgestaltung der einzelnen Reformstrategien im 
Vordergrund steht. 
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2.1.2 Agrarstrukturpolitik 

2.1.2.1 Bedeutung der Agrarstrukturpolitik für die 
Umwelt 

150. Während der Zusammenhang der Agrar-
markt- und Agrarpreispolitik mit den Umweltpro-
blemen der Landwirtschaft eher indirekt und ab-
strakt ist und deshalb oft unterschätzt wird, er-
scheint der Zusammenhang zwischen Agrarstruk-
turpolitik und den Zielen der Umweltpolitik direk-
ter und konkreter. Dies zeigen zahlreiche umwelt-
politisch bedenkliche Auswirkungen der Agrar-
strukturpolitik: 

— Die einzelbetriebliche Förderung erfolgte im 
starkem Maße über die Begünstigung der Inve-
stitionen und erhöhte somit den Mechanisie-
rungsgrad der Bodenbewirtschaftung und der 
Viehhaltung. 

Die institutionelle Flurbereinigung ermöglichte 
in ihrer ursprünglichen Form den großflächigen 
Anbau und unterstützte die ökologische „Aus-
räumung" der Landschaft. Dies gilt insbeson-
dere für die Weinbergflurbereinigung und die 
durch sie hervorgerufene Einebnung artenrei-
cher Terrassenlandschaften. 

Die Förderung wasserwirtschaftlicher und kul-
turbautechnischer Maßnahmen erleichterte die 
Dränage von Feuchtgebieten, die Begradigung 
und Kanalisierung natürlicher Wasserläufe und 
die Asphaltierung der Feld- und Waldwege. 

— Die Förderung des Küstenschutzes führte zur 
Eindeichung ökologisch wertvoller und uner-
setzlicher Teile des Wattenmeeres. 

151. Aus der Sicht der Umweltpolitik muß die bis-
herige Ausgestaltung der Agrarstrukturpolitik in 
vieler Hinsicht als gefährliche Ergänzung der EG-
Agrarpreispolitik angesehen werden. Verstärkte sie 
doch die negativen Umwelteffekte in jenen Berei-
chen, die trotz hoher Agrarpreise die Schwelle der 
einzelbetrieblichen Rentabilität noch nicht erreich-
ten, oder die ohnehin nur der überbetrieblichen 
Entscheidung zugänglich waren. Gerade wegen ih-
rer größeren Konkretheit erlaubt die Agrarstruk-
turpolitik aber auch die Intervention des Umwelt-
schutzes im Einzelfall und führt dann entweder zu 
entscheidbaren Konflikten im Planungsprozeß (wie 
bei Eindeichungsmaßnahmen im Wattenmeer) oder 
zur Aufnahme von Umweltzielen in den Kriterien-
katalog der Agrarstrukturpolitik selbst (Abschn. 
5.7.5). 

152. Quantitativ betrachtet darf freilich die Bedeu-
tung der Agrarstrukturpolitik nicht überschätzt 
werden. Während im Rahmen der Agrarmarktord-
nung der EG im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland 1983 Ausgaben in Höhe von 6,4 Mrd 
DM getätigt wurden, haben Bund und Länder im 
gleichen Jahr gemeinsam für die Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" nur 1,9 Mrd DM aufgebracht 
(Agrarbericht 1984, Tz. 180, 277). 

In den ersten zehn Jahren seit ihrem Bestehen (von 
1973 bis 1982) verausgabte die Gemeinschaftsauf-
gabe aber immerhin ein Gesamtvolumen von 20,2 
Mrd DM, wovon ca. 13,3 Mrd DM auf den Bund ent-
fielen. Hinzu kamen noch ca. 1,5 Mrd DM (davon 
0,94 Mrd DM vom Bund) im Rahmen des Pro-
gramms für Zukunftsinvestitionen in den Jahren 
1977 bis 1982 (BML, 1984). 

Vom Gesamtvolumen waren in diesem Berichtszeit-
raum 18,6 Mrd DM für agrarstrukturelle Maßnah-
men eingeplant worden. Unter diesen standen in 
sachlicher Hinsicht die wasserwirtschaftlichen und 
kulturbautechnischen Maßnahmen mit 6,04 Mrd 
DM (29%) an der Spitze, gefolgt von den einzelbe-
trieblichen Maßnahmen mit 5,45 Mrd DM (27 %) und 
der Flurbereinigung mit 5,26 Mrd DM (26 %) und 
1,84 Mrd DM (9 %) für den Küstenschutz. Insgesamt 
können 64 % aller bereitgestellten Haushaltsmittel 
den infrastrukturellen Maßnahmen zugeordnet 
werden, 27 % entfielen auf einzelbetriebliche Maß-
nahmen. Die für einzelbetriebliche Maßnahmen 
vorgesehenen Mittelansätze lagen 1981 und 1982 
über den Anteilen der Maßnahmenblöcke der Was-
serwirtschaft und Flurbereinigung. Im Bereich der 
einzelbetrieblichen Investitionsförderung wurden 
von 1974 bis 1982 fast 48 000 „entwicklungsfähige 
landwirtschaftliche Betriebe" und damit ca. 13% der 
1982 bestehenden Vollerwerbsbetriebe gefördert. 

153. Während die Zuständigkeiten für die Agrar-
markt- und Agrarpreispolitik zum überwiegenden 
Teil bei der Europäischen Gemeinschaft liegen, 
sind die nationalstaatlichen Zuständigkeiten im Be-
reich der Agrarstrukturpolitik noch relativ weitge-
hend erhalten geblieben. Offenbar sehen die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft in 
strukturpolitischen Subventionen eine Möglichkeit 
zum Ausgleich der Spannungen, die sich aus ein-
heitlichen Marktordnungen bei unterschiedlichen 
Erzeugungsstrukturen ergeben; sie setzen deshalb 
den Bemühungen um Vereinheitlichung hinhalten-
den Widerstand entgegen (PABSCH, 1975). Die Not-
wendigkeit einer aktiven Agrarstrukturpolitik 
wurde zwar schon bei Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gesehen, wie aus 
der gemeinsamen Entschließung der Agrarminister 
auf der Konferenz in Stresa 1958 hervorgeht. Aller-
dings gelang es der EG-Kommission erst mit dem 
Mansholt-Plan, die Diskussion um die Agrarstruk-
turpolitik verstärkt in Gang zu bringen und die 
Grundlage einer gemeinsamen Agrarstrukturpoli-
tik 1972 in den sogenannten sozio-strukturellen 
Richtlinien festzulegen. Diese und die im Jahre 
1975 verabschiedete Bergbauernrichtlinie regeln 
die Förderung und finanzielle Beteiligung der EG in 
folgenden Bereichen: 

— Einzelbetriebliche Investitionsförderung (Richt-
linie 72/159/EWG) 

— Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstä-
tigkeit und Verwendung der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche für Zwecke der Strukturver-
besserung (Richtlinie 72/160/EWG) 

— Sozio-ökonomische Beratung und Information 
(Richtlinie 72/161/EWG) 
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— Ausgleich ständiger natürlicher Nachteile, Er-
haltung der Landbewirtschaftung und eines Mi-
nimums an Bevölkerungsdichte (Richtlinie 75/ 
268/EWG). 

1981 wurden die sozio-strukturellen Richtlinien an-
gepaßt, was insbesondere für die Modernisierungs-
richtlinie (Richtlinie 72/159/EWG) Konsequenzen 
hatte. 

154. Diese Richtlinien bilden den Rahmen der na-
tionalen Strukturpolitik. Zu ihrer Durchführung er-
hielt die Bundesrepublik Deutschland von 1973-
1982 ca. 579 Mio DM Erstattungen aus dem Europäi-
schen Ausrichtungs- und Garantiefond für die 
Landwirtschaft (EAGFL). Die Strukturrichtlinien, 
die im April 1982 hätten auslaufen sollen, wurden 
verlängert. Wie weitgehend der nationale Einfluß 
auf die Gestaltung der Agrarstrukturpolitik erhal-
ten geblieben ist, geht daraus hervor, daß die Mit-
gliedsländer mit i.d.R. 75% des benötigten Finanzvo-
lumens einer EG-Maßnahme die finanzielle Haupt-
last tragen. 

155. Trotz erheblicher Unterschiede in den histo-
risch gewachsenen nationalen Planungs-, Durch-
führungs- und Finanzierungssystemen für den 
Agrarsektor und der teilweise erheblichen Unter-
schiede in der Ausgestaltung und Vielfalt der natio-
nalen Maßnahmen orientiert sich die Agrarstruk-
turpolitik in allen EG-Ländern in erster Linie an 
der Modernisierung der landwirtschaftlichen Be-
triebe und dabei am Konzept des „entwicklungsfä-
higen Betriebs". Als „entwicklungsfähig" gilt da-
nach ein Betrieb, dessen Inhaber Landwirtschaft 
als Hauptberuf betreibt, eine ausreichende berufli-
che Qualifikation besitzt, sich zur Buchführung ver-
pflichtet und — als Kernstück — einen Betriebsent-
wicklungsplan aufstellt, in dem nachgewiesen wird, 
daß nach seiner Erfüllung mit dem Betrieb minde-
stens ein außerlandwirtschaftlichen Berufen ver-
gleichbares Arbeitseinkommen (Förderschwelle), 
grundsätzlich für eine oder zwei Vollarbeitskräfte, 
erwirtschaftet werden kann (BALZ et al., 1981). De 
facto wurden aber in der Bundesrepublik Deutsch-
land sowie in den einzelnen Mitgliedsländern die 
Auswahlkriterien so modifiziert, daß ein recht gro-
ßer Teil der Betriebe an dieser Form der Struktur-
politik partizipieren kann. 

156. Aufgrund der verschiedentlich geäußerten 
Kritik an der einzelbetrieblichen Investitionsförde-
rung, insbesondere an der Benachteiligung kleine-
rer Betriebe und von Zu- und Nebenerwerbsland-
wirten, wurden die Förderkriterien neuerdings 
überprüft und die Förderkriterien weiter verändert. 
In der Bundesrepublik Deutschland wird nunmehr 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es künftig 
Ziel der Agrarstrukturpolitik sein müsse, die „wirt-
schaftliche Existenz" einer möglichst großen Zahl 
bäuerlicher Betriebe zu sichern (Agrarbericht 1984, 
Tz. 176). 

157. In der Bundesrepublik wurden die Grundzüge 
der heutigen Agrarstrukturpolitik während der 
sechziger Jahre entwickelt, nachdem der EWG-Ver-

trag die bis dahin nach dem Landwirtschaftsgesetz 
praktizierten, unmittelbar einkommenswirksamen 
Subventionen ausgeschlossen oder beschränkt hat-
te. Angesichts der allgemein unterstellten klimati-
schen und strukturellen Benachteiligung der deut-
schen Landwirtschaft auf dem gemeinsamen 
Agrarmarkt ging es nun darum, durch ein breites 
Angebot einzelbetrieblicher und überbetrieblicher 
Fördermaßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit der 
leistungsfähigen Vollerwerbsbetriebe zu erhöhen 
und zugleich den landwirtschaftlichen Struktur-
wandel zu beschleunigen (REISSERT und SCHNA-
BEL, 1976). Da Bund und Länder im Bereich der 
Agrarstrukturpolitik gleichermaßen engagiert wa-
ren, lag es bei der Finanzverfassungsreform von 
1969 auch nahe, diesen Aufgabenbereich als „Ge-
meinschaftsaufgabe" von Bund und Ländern zu in-
stitutionalisieren. Seitdem partizipiert die Agrar-
strukturpolitik an den Vor- und Nachteilen der für 
den deutschen Föderalismus charakteristischen 
„Politikverflechtungen" zwischen Bund und Län-
dern (SCHARPF et al., 1976). 

158. Zu den Vorteilen gehörte bis vor kurzem die 
verläßliche Finanzierungsperspektive auf der 
Grundlage einer von Bund und Ländern gemein-
sam getragenen mehrjährigen Rahmenplanung, die 
die Agrarstrukturpolitik gegenüber einem mögli-
chen Wechsel politischer Prioritäten weitgehend 
immunisierte. Zu den Nachteilen gehört der hohe 
Konsensbedarf aller Entscheidungen innerhalb der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes", der eine grundle-
gende Überprüfung und Veränderung der Pro-
grammstruktur außerordentlich schwierig macht. 
In der agrarpolitischen Diskussion werden dabei 
insbesondere zwei Aspekte kritisiert, die auch unter 
umweltpolitischen Gesichtspunkten problematisch 
erscheinen: die regionale Verteilung der Fördermit-
tel und das Gewicht und die Kriterien der einzelbe-
trieblichen Investitionsförderung. 

2.1.2.2 Mängel der Agrarstrukturpolitik unter 
Umweltgesichtspunkten 

159. Bei der regionalen Verteilung wurden die 
Länderanteile an den Fördermitteln des Bundes, 
die sich vor Beginn der Gemeinschaftsaufgabe eher 
zufällig entwickelt hatten, weitgehend übernom-
men und fortgeschrieben. Zwar war Anfang der 
siebziger Jahre eine Bund/Länder-Arbeitsgruppe 
„Programmplanung" auf Grund von Kosten-Wirk-
samkeits-Analysen der einzelnen Programme und 
der regionalen Bedarfsunterschiede zu Vorschlägen 
gekommen, die eine erheblich stärkere Begünsti-
gung der agrarstrukturell benachteiligten süddeut-
schen Länder bedeutet hätten, aber diese Vor-
schläge ließen sich gegen den Widerstand der nord-
deutschen Länder politisch nicht mehr durchsetzen 
(MÜLLER, 1978; REISSERT und SCHNABEL, 
1976). So kam es, daß bei der Verteilung der Förder-
mittel im Zeitraum 1973 bis 1982 die agrarstruktu-
rell bevorzugten norddeutschen Länder (Schleswig-
Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
die Stadtstaaten Hamburg und Bremen) noch ca. 
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45% der Bundes- und Landesmittel (Ist-Ausgaben) 
in Anspruch nahmen (Tab. 2.8). 

Diese räumliche Mittelverteilung steht nicht nur im 
Widerspruch zu den agrarstrukturellen Problem-
stellungen. Sie hat mit größter Wahrscheinlichkeit 
den Intensivierungsprozeß in jenen Gebieten ver-
stärkt, die, begünstigt durch die historische Aus-
gangssituation und die EG-Preispolitik, bereits in 
der Vergangenheit ein hohes Ausmaß an Bodenbe-
wirtschaftungsintensität aufwiesen. 

160. Die einzelbetriebliche Förderung bildet seit 
Mitte der sechziger Jahre das Kernstück der agrar-
strukturpolitischen Konzeption in der Bundesrepu-
blik Deutschland und zielte ursprünglich darauf ab, 
leistungsfähigere Betriebseinheiten zu schaffen 
und diese dann durch den Ausbau der überbetriebli-
chen Infrastruktur und durch die Flurbereinigung 
weiter zu unterstützen. Diese Konzeption, der auf 
EG-Ebene der „Mansholt-Plan" entsprochen hatte, 
ist in der agrarpolitischen Diskussion jedoch um-
stritten. Manche sehen in ihr eine Anknüpfung an 
das Leitbild des „Erbhofes" und kritisieren die Dis-
kriminierung von Zu- und Nebenerwerbsbetrieben 

auch unter agrarsozialpolitischen Gesichtspunkten 
(PRIEBE, 1979). Kritisiert wurde bis zur Anpassung 
der EG-Modernisierungsrichtlinien im Juni 1981 
auch das Fehlen einer wirksamen „Prosperitäts-
schranke", wodurch die verfügbaren Mittel in erster 
Linie auf die ohnehin investitionsbereiten, beson-
ders leistungsfähigen Betriebe gelenkt wurden 
(GROLIG, 1980; RIEMANN, 1978). Der Wissen-
schaftliche Beirat beim Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten hatte deshalb 
in seinem Gutachten „Investitionshilfen als Mittel 
der Agrarstrukturpolitik" (1977) sogar die Einstel-
lung der einzelbetrieblichen Investitionshilfen emp-
fohlen. Dieser Kritik wurde neuerdings teilweise 
entsprochen, beispielsweise durch die erwähnte Ab-
schaffung der Förderschwelle, das Entfallen des 
bisherigen Betriebsentwicklungsplanes und die 
Neuregelung der Prosperitätsschwelle (Agrarbe-
richt, 1984). 

161. Wie in den Teilen 1, 3 und 4 ausgeführt, hat 
die Modernisierung der Landwirtschaft die aus der 
Landwirtschaft resultierenden Umweltprobleme 
verschärft. Diese Modernisierung ist durch die ein- 

Tabelle 2.8 

Verteilung der Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes nach ausgewählten Maßnahmegruppen und Bundesländern 

Istausgaben 1973-1982 

SH NS NW HE RP BW BY SA  ins

-

gesamt 2) 

Flurbereinigung 
einschl. agrarstruktu- 
relle Vorplanung 	 214,9 529,7 909,6 289,0 523,7 835,7 1 997,5 45,5 5 345,4 

(26,9 %) 
Einzelbetriebliche 
Maßnahmen 	 473,2 1032,9 510,6 321,5 361,4 846,9 1582,4 43,3 5199,8 

(25,8 %) 
Verbesserung der 
Marktstruktur 	 49,2 217,7 86,8 28,6 97,9 210,0 152,8 3,1 876,7 

( 4,3 %) 

Wasserwirtschaft 
und kulturbaut. 
Maßnahmen 	 641,5 1 497,5 694,5 684,4 614,3 830,1 1 153,8 83,3 6 244,1 

(31,0 %) 
Forstliche 
Maßnahmen 	 10,6 38,4 11,2 30,0 39,6 59,5 79,5 2,7 272,9 

( 1,4 %) 
Küstenschutz 	 668,7 986,1 - - - - - - 1841,4 

( 9,1 %) 

Insgesamt 1) 	 2 144,1 4 423,6 2 254,5 1 376,8 1 662,6 2 857,4 4 982,3 179,8 20 173,3 
(10,6 %) (21,9 %) (11,2 %) (6,8 %) (8,2 %) (14,2 %) (24,7 %) (0,9 %) (100 %) 

1) Unter Einschluß sonstiger Maßnahmen (in Klammern Anteilswerte in %) 
2) Inklusive Stadtstaaten 

Quelle: BML, 1984, verändert 
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zelbetriebliche Förderung beschleunigt worden und 
hat insbesondere zur Anschaffung größerer Ma-
schinen, zur Betriebsflächenausdehnung sowie zur 
Vergrößerung der Viehbestände (Förderungsaus-
schluß von Investitionen zur Kapazitätsausweitung 
in der Milchviehhaltung erst zum 1. November 1982 
eingebaut) geführt. 

Mit der Förderung war regelmäßig eine Spezialisie

-

rung der Betriebe und damit auch eine Beeinträch

-

tigung der landwirtschaftlichen Vielfalt verbunden. 

162. Nicht eindeutig beantwortet werden kann die 
Frage, inwieweit der Ausschluß der Zu- und Neben-
erwerbsbetriebe umweltpolitisch nachteilig wirkt. 
Dies wäre der Fall, wenn die Zu- und Nebener-
werbsbetriebe weniger intensiv als die Vollerwerbs

-

betriebe wirtschaften würden. Dies kann jedoch 
nicht für alle Betriebe dieser Erwerbsart unterstellt 
werden, da nicht nur die Betriebsgröße, sondern 
auch das Anbauverhältnis, das Betriebssystem und 
die standörtlichen Gegebenheiten einen Einfluß auf 
die Bodenbewirtschaftsintensität ausüben. Insofern 
ist die Begünstigung der Zu- und Nebenerwerbsbe-
triebe ein zu unspezifisches Mittel zur Durchset-
zung umweltpolitischer Ziele. 

Nach Ansicht des Rates sollte aber in Zukunft bei 
der einzelbetrieblichen Förderung eine umwelt-
schonende Bewirtschaftung sowie die Erhaltung 
schutzwürdiger Biotope und Landschaftselemente 
auf der Fläche des Betriebes durch entsprechende 
Auflagen gesichert werden. 

163. Einen wichtigen Ansatz zu einer umweltpoli-
tisch wünschenswerten Neuorientierung der EG-
Agrarstrukturpolitik stellt die 1975 verabschiedete 
Richtlinie über die Förderung der Landwirtschaft 
in Berggebieten und in bestimmten benachteiligten 
Gebieten (Richtlinie 75/268 EWG-Bergbauernricht-
linie) dar. Ihre Bedeutung besteht zum einen darin, 
daß in den bezeichneten Regionen die Bedingungen 
der einzelbetrieblichen Investitionsförderung ver-
bessert werden und bei der Beurteilung der langfri-
stigen Entwicklungsfähigkeit der Betriebe auch ein 
gewisser Anteil des außerlandwirtschaftlichen Ein-
kommens berücksichtigt wird. In diesem Rahmen 
können hier also auch Zu- und Nebenerwerbsbetrie-
be gefördert werden. Zum anderen erhalten land-
wirtschaftliche Betriebe in besonders benachteilig-
ten Teilräumen eine „Ausgleichszulage", die stän-
dige natürliche Nachteile kompensieren und da-
durch zur Aufrechterhaltung der Landbewirtschaf-
tung beitragen soll. 

164. Unter ökologischen Gesichtspunkten ist diese 
Ausgleichszulage von besonderem Interesse, weil 
sie im Gegensatz zur übrigen einzelbetrieblichen 
Förderung weniger an die Vornahme produktivi-
tätssteigernder Investitionen (und im Gegensatz 
zur Agrarpreispolitik auch nicht an das tatsächlich 
erreichte Produktionsvolumen) anknüpft. Die Höhe 
der Förderung wird stattdessen an den Umfang be-
stimmter Produktionsfaktoren (etwa an Viehbe-
stand oder Fläche) gekoppelt. Es kann hier also 
eine verhältnismäßig extensive Form der Landbe-
wirtschaftung subventioniert werden, die im Ver

-

gleich zum Intensiv-Ackerbau ökologisch grund-
sätzlich attraktiver erscheint. Kritisiert wird aller-
dings die nicht völlig produktionsneutrale Vergabe 
der Zulage, die besonders extensive Bewirtschaf-
tungsformen nach wie vor benachteiligt (PRIEBE 
und SEIBERT, 1982). Die Ausgleichszulage wurde 
am 1. Januar 1983 auf 1,473 Mio ha LF, d. h. auf 
10,9 % der gesamten LF des Bundesgebietes angebo-
ten (BML, 1984). Sie erreichte mit einem Mittelauf-
wand von 107,2 Mio DM im Jahre 1983 nur einen 
Anteil von etwa 5,6 % an den Ausgabenansätzen der 
Agrarstrukturpolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland. Trotz der bisher sehr bescheidenen 
Aufwendungen und der Kritik an der Bemessungs-
grundlage demonstriert die Ausgleichszulage des 
„Bergbauernprogramms" aber die Grundelemente 
einer ökologisch attraktiveren Option der Agrarpo-
litik: Sie gestattet die direkte und gezielte Verbesse-
rung der Einkommenslage strukturell benachteilig-
ter landwirtschaftlicher Betriebe ohne gleichzeitig 
eine Intensivierung und Ausweitung der Über-
schußproduktion auszulösen, und sie ermöglicht die 
weitere Landbewirtschaftung in jenen von der Na-
tur benachteiligten Regionen, in denen eine ge-
winnorientierte Landwirtschaft trotz der im Ver-
gleich zum Weltmarktniveau überhöhten EG-Agrar-
preise nicht mehr rentabel wäre (LANGENDORF, 
1983; PRIEBE, 1979; PRIEBE und SEIBERT, 1982; 
THOROE, 1981; WEINSCHENCK, 1979). Eine wei-
tergehende Diskussion solcher Konzepte unter Um-
weltgesichtspunkten nimmt der Rat im Abschn. 5.7 
vor. 

2.2 Die Nachfrage nach inländischen 
Agrarprodukten 

2.2.1 Einführung in die 
Nachfrage-Angebots-Fragestellung 

165. Hinter den landwirtschaftlichen Aktivitäten, 
von denen die verschiedenen umweltpolitischen Ef-
fekte ausgehen, stehen als Antriebskräfte eine 
große Zahl sehr unterschiedlicher Einflußgrößen: 
die nationale oder die von der Europäischen Ge-
meinschaft betriebene Agrarpolitik (Kap. 2.1), Än-
derungen der Nachfrage nach Agrarerzeugnissen, 
die Einkommensansprüche der in der Landwirt-
schaft tätigen Erwerbspersonen und Preisänderun-
gen für die landwirtschaftlichen Betriebsmittel. 
Eine prognostische Studie der landwirtschaftlichen 
Produktionstrends mit gleichzeitiger Auswertung 
der umweltpolitischen Konsequenzen liegt für die 
Bundesrepublik Deutschland nicht vor. Daher müs-
sen im folgenden zahlreiche einzelne Fragen geson-
dert behandelt werden. 

166. Diese Fragen betreffen umfangreiche Teilge-
biete der Agrarökonomie. Die notwendige Ein-
schränkung erfolgt zum einen dadurch, daß die ver-
mutlich umweltrelevanten Fragen hervorgehoben 
werden, und zum anderen in der Weise, daß auch 
ihnen nur soweit nachgegangen wird, als einige ge-
wichtige Einflüsse herausgestellt werden. Als um-
weltrelevant werden landwirtschaftliche Aktivitä-
ten dann angesehen, wenn sie gesundheitliche Risi- 
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ken mit sich bringen, zu Belastungen des Natur-
haushaltes führen oder die durch landwirtschaftli-
che Nutzung geprägte Kulturlandschaft beeinträch-
tigen. 

167. Landwirtschaftliche Produkte werden zuneh-
mend vom Ernährungsgewerbe (einschließlich dem 
zuliefernden Handel) und weniger vom Verbrau-
cher unmittelbar oder von dem ihn beliefernden 
Handel nachgefragt. Wenn früher die landwirt-
schaftliche Produktion unmittelbarer durch den 
Verbraucher bestimmt wurde, so ist durch die jüng-
sten Verschiebungen in der Nachfragestruktur die 
Agrarproduktion weitgehend durch andere Fakto-
ren determiniert. Ihre Kenntnis ist erforderlich, 
wenn auf umweltbeeinträchtigende landwirtschaft-
liche Aktivitäten von der Nachfrageseite her Ein-
fluß genommen werden soll. Im folgenden soll da-
her gezeigt werden, wie die Determinanten der 
Nachfrage auf die landwirtschaftliche Produktions-
änderung eingewirkt haben. Im Agrarsektor wird 
die Produktion außer durch die Nachfrageentwick-
lung und den technischen Fortschritt vor allem 
auch durch die agrar(markt)politischen Rahmenbe-
dingungen bestimmt (Abschn. 2.1.1). So existieren 
bei vielen Agrarprodukten erhebliche Mengenun-
terschiede zwischen inländischer Produktion und 
inländischem Verbrauch, die über Interventionen 
aufgefangen werden. Aus diesem Grunde lassen 
sich für den Fall, daß bei der Produktion eines die-
ser Güter Umweltbeeinträchtigungen auftreten, aus 
einem Rückgang des Verbrauchs keine dämpfen-
den Impulse für die inländische Agrarproduktion 
ableiten. 

168. Außer durch diese stark politisch bestimmten 
Vorgänge ist der Einfluß der Endnachfrager auf 
Preise, Qualität und Struktur der Agrarproduktion 
dadurch vermindert, daß nicht mehr wie in frühe-
ren Zeiten ein weitgehend unmittelbarer Bezug 
zwischen der Endnachfrage nach Nahrungsmitteln 
und der Nachfrage nach Agrarerzeugnissen be-
steht. Eine Änderung der Ausgaben privater Haus-
halte für Nahrungsmittel führt nicht mehr mit Si-
cherheit zu einer ungefähr entsprechenden Ände-
rung der Nachfrage nach Agrarerzeugnissen. Da-
zwischen hat sich zunehmend das Ernährungsge-
werbe geschoben, und damit werden zahlreiche wei-
tere Wirtschaftsbereiche beeinflußt, die als Vorliefe-
ranten des Ernährungsgewerbes auftreten 
(Abb. 2.1) 

169. Die sinkende Bedeutung des Absatzes an den 
Endverbraucher, der 1960 noch ca. 36 % des land-
wirtschaftlichen Bruttoproduktionswertes aus-
machte (THIMM und BESCH, 1971), und die Zu-
nahme des Absatzes unverarbeiteter Nahrungsmit-
tel an das Ernährungsgewerbe geben einen Hin-
weis darauf, daß sich eine Änderung in den Ernäh-
rungs- bzw. Kaufgewohnheiten der inländischen 
Konsumenten möglicherweise nur noch geringfügig 
auf die Nachfrage nach inländischen Agrarerzeug-
nissen auswirkt. Die Änderung kann außer zu mehr 
oder weniger Importen von Nahrungsmitteln zu An-
passungen im Ernährungsgewerbe mit Folgen für 
dessen Import, Wertschöpfung oder gewerbliche 

Vorleistung führen, ohne die inländische Landwirt-
schaft nennenswert zu tangieren. Lagerhaltung 
bzw. Ex- und Import von Agrarerzeugnissen sind 
stark politisch determiniert, daher ergibt sich eine 
abgeschwächte Beziehung zwischen inländischer 
Nachfrage nach Nahrungsmitteln und dem inländi-
schen Angebot an Agrarerzeugnissen. Zusätzlich 
wird die Landwirtschaft durch den sinkenden An-
teil der Nahrungsmittelausgaben am Einkommen 
getroffen; so ist der Anteil der Ausgaben für Nah-
rungsmittel am verfügbaren Einkommen für einen 
4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt mit mittlerem 
Einkommen des Haushaltsvorstands von 27 % im 
Jahre 1969 auf 18 % im Jahre 1983 gesunken (Stati-
stisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutsch-
land, 1970/1984). Das in der Bundesrepublik 
Deutschland absetzbare Volumen von inländischen 
Agrarprodukten stößt schon von daher an Sätti-
gungsgrenzen. 

170. Eine Prognose der Verbrauchsentwicklung 
bei ausgewählten Nahrungsmittelgruppen läßt für 
die Zukunft folgende Tendenzen erwarten: 
(1) Ein bedeutender Einfluß auf den Nahrungsmit-

telverbrauch ergibt sich aus der zu erwarten-
den Stagnation bzw. Abnahme der Bevölke-
rungszahl. 

(2) Der zweite Einfluß, der gegen eine zukünftige 
Erhöhung des Nahrungsmittelverbrauchs 
spricht, geht von den Einkommenselastizitäten 
aus. Im Bereich der niedrigen Einkommen wer-
den Einkommenszuwächse noch stark für 
Mehrausgaben bei Nahrungsmitteln genutzt, 
bei hohen Einkommen dagegen erfolgt allen-
falls eine qualitative Umschichtung (WÖHL-
KEN, 1981). Außerdem dürfte die gegenwärtige 
Wirtschaftssituation eine zumindest ver-
brauchsstagnierende Wirkung haben. 

(3) Ein weiterer wichtiger Faktor, der die zukünf-
tige Nahrungsmittelnachfrage wesentlich be-
einflussen wird, sind die veränderten Ver-
brauchsgewohnheiten der Konsumenten. Für 
die Vergangenheit läßt sich eine deutliche Ten-
denz weg vom pflanzlichen Erzeugnis und von 
Grundnahrungsmitteln zu den veredelten tieri-
schen und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
erkennen. Die quantitativen Auswirkungen die-
ser Verbrauchsänderungen auf die einzelne 
Agrarproduktnachfrage lassen sich nicht exakt 
abschätzen. 
— Bei den pflanzlichen Erzeugnissen wird sich 

der Verbrauch von Kartoffeln und Getreide 
nur wenig verändern. Während bei Getreide 
vermutlich eine Verbrauchsuntergrenze er-
reicht ist, wird der Nachfragerückgang nach 
Speisekartoffeln durch die erhöhte Nach-
frage nach weiterverarbeiteten Erzeugnis-
sen (Pommes frites, Kartoffelchips, usw.) 
kompensiert. Auch der Zuckerverbrauch 
dürfte keine Zunahmen erzielen, da er wohl 
eine Sättigungsgrenze erreicht hat. Im Be-
reich Obst und Gemüse sind noch Ver-
brauchssteigerungen möglich, die allerdings 
produktspezifisch sehr unterschiedlich aus-
fallen können. 
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Abb. 2.1 

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1981; Statistisches Jahrbuch 1982 für 
die Bundesrepublik Deutschland; Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, Reihe S. 5, Material- und Waren-
eingang im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe 1978 

In der Pflanzenproduktion sind die Absatz-
möglichkeiten im Nahrungsmittelbereich 
somit stark eingeschränkt. Allenfalls bei 
Obst und Gemüse sind Absatzsteigerungen 
möglich, wobei allerdings bedacht werden 
muß, daß der inländische Selbstversor-
gungsgrad Ende der siebziger Jahre bei 
knapp 50 % für Obst und bei 33 % für Ge-
müse lag (HAMM, 1983). Die Verbrauchsstei-
gerungen kommen somit u. U. nicht der in-
ländischen Agrarproduktion zugute, da ei-
nerseits Konkurrenzvorteile der ausländi-
schen Erzeuger vorhanden sind und ande-
rerseits Möglichkeiten einer Importsubsti-
tution der inländischen Landwirtschaft, 
beispielsweise für Südfrüchte, nicht gegeben 
sind. 

— Bei den tierischen Erzeugnissen dürfte die 
zukünfte Verbrauchsentwicklung sehr un-
terschiedlich aussehen. Während bei Milch-
erzeugnissen leichte Verbrauchserhöhungen 
zu erwarten sind, dürfte im Eierverbrauch 
eine Sättigungsgrenze erreicht sein. Ein 
Grund für die zu erwartende Stagnation im 
Eierverbrauch liegt auch in der Tatsache, 
daß bei steigenden Einkommen Eier zuneh-
mend durch Fleisch substituiert werden. Für 
Fleisch sieht die zukünftige Verbrauchsent-
wicklung immer noch relativ günstig aus, 
auch wenn nicht so starke Verbrauchszu-
nahmen wie in der Vergangenheit erzielt 
werden können und die Entwicklung bei 
den einzelnen Fleischarten unterschiedlich 
ausfallen dürfte. Folglich muß, wenn diese 
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Nachfrage zu einer Nachfrage nach entspre-
chenden inländischen Agrarerzeugnissen 
führt (s. Abschn. 2.2.2), den spezifischen Um-
weltaspekten der Tier- und Futtermittelpro-
duktion besondere Aufmerksamkeit gewid-
met werden. 

2.2.2 Abnehmer von Agrarprodukten für die 
menschliche Ernährung 

2.2.2.1 Direktabsatz beim Verbraucher 

171. Die Landwirtschaft ist zunehmend weniger 
für sich allein Quelle von Nahrungsmitteln. Viel-
mehr wurde sie von einem Lieferanten konsumrei-
fer Güter zu einem endverbraucherfernen Rohstoff-
produzenten, dessen Produkte in eine große Zahl 
von Weiterverarbeitungs- und Handelsprozessen 
eingehen. 

So ist die früher bedeutendste Absatzform der 
Landwirtschaft, der Direktabsatz (Verkauf ab Hof, 
über den Wochenmarkt, über Einzelhandelsge-
schäfte usf.), heute nur noch für wenige Produkte 
von Bedeutung. Dies ist auch umweltpolitisch be-
deutsam, weil eine direkte Beziehung zwischen 
Konsument und Landwirtschaft über unverarbei-
tete Agrarerzeugnisse oder eigene Weiterverarbei-
tung seitens der Landwirtschaft besonders geeignet 
ist, über Verbraucheraufklärung, wachsendes Um-
weltbewußtsein usf. unmittelbare Signale von den 
Nachfragern zur Landwirtschaft zu lenken und so 
die Umweltprobleme der Landwirtschaft zu beein-
flussen. 

172. Alle Formen des Direktabsatzes sind in der 
Regel für den Erzeuger mit erhöhten Vermark-
tungskosten (Verpackung, Aufbereitung, Transport, 
Zeit für den Verkauf usw.) verbunden, die er über 
höhere Preise ausgleichen muß und häufig auch 
ausgleichen kann. Die Heterogenität der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse läßt keine allgemeingülti-
gen Aussagen über das Absatzsystem der landwirt-
schaftlichen Produkte insgesamt und vor allem den 
Direktabsatz zu. Den höchsten Anteil weist der Di-
rektabsatz bei Eiern und Kartoffeln auf. Bei den 
Eiern beträgt dieser Anteil kontinuierlich etwa 60%. 
Auch in Zukunft wird kaum mit einer Abnahme des 
Direktabsatzes an Groß- und Einzelverbraucher, 
Gaststätten und Einzelhandelsgeschäfte zu rechnen 
sein, da die Erzeuger in zunehmendem Maße Ver-
marktungs- (Sortierung, Verpackung) und Vertei-
lungsfunktionen (Wochenmarktverkauf) überneh-
men. — Der Direktabsatzanteil bei Kartoffeln, der 
Mitte der sechziger Jahre noch etwa 50 % betrug, 
sank auf 21 % im Jahre 1979/80. Hier muß mit einer 
weiteren Abnahme gerechnet werden, da der Spei-
sekartoffeldirektverbrauch neben der Substitution 
durch Reis und Teigwaren auch der Konkurrenz 
von vorgefertigten Kartoffelgerichten ausgesetzt 
ist. Bei Obst und Gemüse ist der Direktweg vom 
Erzeuger zum Verbraucher, der in Form des Wo-
chenmarktes zwar immer noch vorhanden ist, 
durch die anderen Vertriebswege stark zurückge-
drängt. Bei den übrigen landwirtschaftlichen Pro-

dukten ist der Direktabsatz nur von geringer Be-
deutung. 

173. Einschränkend muß hier erwähnt werden, 
dal3 ein hoher Anteil des Direktabsatzes noch 
nichts über die durch die Produktion erzeugten Um-
weltprobleme aussagt (ein Beispiel ist die Hühner-
haltung in Großbeständen, die mit großen Umwelt-
belastungen verbunden ist), denn die Verbraucher 
richten ihre Nahrungsmittelnachfrage auch nach 
anderen Maßstäben als umweltschonende Produk-
tion. Eine umweltfreundlichere Produktion würde 
erst über ein verändertes Umweltbewußtsein des 
Verbrauchers und daraus nachfolgenden Druck auf 
den Erzeuger erfolgen. 

2.2.2.2 Das Ernährungsgewerbe als Abnehmer von 
Agrarerzeugnissen 

174. In den letzten Jahren ist der Anteil der Ver-
kaufserlöse der Landwirtschaft an den Verbrau-
cherausgaben für Nahrungsmittel inländischer 
Herkunft für alle Produkte gesunken (s. Tab. 2.9). 
Am höchsten ist der Erlösanteil des Erzeugers noch 
bei Eiern, Milch und Speisekartoffeln, also bei je-
nen Produkten, die den geringsten Verarbeitungs-
bedarf haben. Doch selbst bei ihnen ist der Anteil 
der Verkaufserlöse zurückgegangen. Diese Tendenz 
dürfte auch in Zukunft anhalten, da die der Land-
wirtschaft nachgelagerten Wirtschaftsbereiche Er-
nährungsgewerbe und Handel immer mehr arbeits-
intensive Dienstleistungen übernahmen, während 
sich die Landwirtschaft zu einem spezialisierten 
Zulieferer entwickelte. 

Tab. 2.9 

Anteil der Verkaufserlöse der Landwirtschaft an 
den Verbraucherausgaben für ausgewählte 

Nahrungsmittel inländischer Herkunft 

Anteile in 

1970/71 1981/82 

Aus Tierproduktion 	 52,1 51,9 
Fleisch und -waren 	 47,5 47,8 
Milch und -erzeugnisse 	 56,3 56,8 
Eier 	 84,5 78,6 

Aus Pflanzenproduktion 	 26,6 18,5 
Brotgetreide und 
-erzeugnisse 	 14,0 10,3 
Speisekartoffeln 	 62,7 47,4 
Zuckerrüben und Zucker . 42,1 40,8 

Aus Pflanzen- und 
Tierproduktion 
(ohne Obst und Gemüse) . 47,0 43,8 

Quelle: Materialband zum Agrarbericht 1984, Tab. 152, 
S. 144, verändert 
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175. Wenn man in genereller Form fragt, welche 
umweltpolitischen Folgerungen aus den Verände-
rungen im Ernährungsgewerbe zu ziehen sind, so 
lassen sich zwei Problemkreise voneinander tren-
nen: 

— Mit der Weiterverarbeitung und Distribution 
von Nahrungsmitteln sind unmittelbar und mit-
telbar Umweltbelastungen verbunden. Produkti-
onsabfälle, Abwasserbelastungen, Geruchsemis-
sionen, Verpackungsmüll oder Nahrungsmittel-
zusätze sind als Beispiele anzuführen. 

— Durch spezielle Rohstoffanforderungen der Er-
nährungsindustrie kommt es zu Produktionsver-
änderungen in der Landwirtschaft, die Umwelt-
probleme nach sich ziehen können. 

Unter der Fragestellung dieses Gutachtens ist nur 
der zweite Problemkreis von Bedeutung. Allerdings 
ist auch für seine Behandlung erforderlich, den 
Strukturveränderungen im umfangreichen Bereich 
des Ernährungsgewerbes nachzugeben und zu fra-
gen: 

— Welche Entwicklung nimmt das Ernährungsge-
werbe insgesamt nach Volumen, Rohstoffinput, 
Exportanteil usf.? 

— Welche Wirtschaftsbereiche im Ernährungsge-
werbe tragen diese Entwicklung? 

Die Beantwortung dieser Fragen dient zum einen 
dazu, abzuschätzen, wieweit die einzelnen Bereiche 
der landwirtschaftlichen Produktion zu- oder ab-
nehmenden Produktionsanreizen ausgesetzt sind. 
Zum anderen sind mit diesen quantitativen Anfor-
derungen oft spezielle Qualitätsanforderungen ver-
bunden (Bevorzugung bestimmter Sorten, Gleich-
mäßigkeit, schönes Aussehen usf.). Beide Aspekte 
sind umweltpolitisch von Bedeutung. 

176. Das Ernährungsgewerbe umfaßt das Produ-
zierende Ernährungsgewerbe (Ernährungsindu-
strie und Großunternehmen des Ernährungshand-
werks) und das Ernährungshandwerk. Die Bedeu-
tung des Ernährungsgewerbes für den landwirt-
schaftlichen Absatz kommt schon darin zum Aus-
druck, daß es ca. 90% der zur Ernährung bestimm-
ten Verkaufsmengen der inländischen Landwirt-
schaft aufnimmt und erst nach Be- oder Verarbei-
tung dem Konsum zuführt (Agrarbericht, 1984, Tz. 
116). 

Eines der Merkmale, durch die sich das Produzie-
rende Ernährungsgewerbe von weiten Teilen der 
übrigen Industrie unterscheidet, ist die hohe Roh-
stoffintensität; sie ist zugleich einer der Gründe für 
den hohen Anteil der Vorleistungen insgesamt am 
Produktionswert dieses Wirtschaftszweiges. Die 
Roh- und Hilfsstoffe des Produzierenden Ernäh-
rungsgewerbes stammen zum größten Teil aus der 
inländischen Landwirtschaft. 1978 kamen 44,4 % des 
Material- und Wareneingangs des Ernährungsge-
werbes aus der Land- und Forstwirtschaft (einschl. 
Fischereierzeugnisse), während 40,1 % Nahrungs- 
und Genußmittel wiederum aus dem Ernährungsge-
werbe waren. 

Die Wachstumsmöglichkeiten des Ernährungsge-
werbes werden nicht nur durch die inländische 
Nachfrage nach Nahrungsmitteln bestimmt, son-
dern auch durch die Exportmöglichkeiten beein-
flußt. Durch die gestiegenen Exportanstrengungen 
werden die durch den hohen Sättigungsgrad der 
Nachfrage nach Nahrungsmitteln verminderten 
Wachstumsmöglichkeiten dieser Wirtschaftsgruppe 
und damit die Absatzmöglichkeiten der entspre-
chenden landwirtschaftlichen Produkte verbessert. 

177. Das Produzierende Ernährungsgewerbe be-
steht nach der üblichen Gruppierung aus ca. 40 
Branchen, die sich in ihrem strukturellen Aufbau 
und dem Anteil landwirtschaftlicher Produkte an 
der Verarbeitung stark unterscheiden (Tab. 2.10, mit 
größeren Wirtschaftszweigen, aufgebaut nach dem 
Vorleistungsanteil). Einige Wirtschaftszweige um-
fassen nur einzelne Bearbeitungsstufen (Schlach-
tung, Mahlen), so daß die dahinter stehenden Ab-
nehmer dieser Unternehmen erst als eigentliche 
Nachfrager der — bereits (teilweise) bearbeiteten 
— landwirtschaftlichen Produkte gelten können. 
Nimmt man beide Stufen zusammen, so zeigen sich 
hohe Wachstumsraten des Umsatzes bei den Molke-
reien und Folgeindustrien, im Bereich Schlachthäu-
ser und Fleischwaren, und bei der Herstellung von 
Spirituosen und Wein. Unterdurchschnittlich wuch-
sen dagegen die auf Getreide und Kartoffeln beru-
henden Wirtschaftszweige. 

In der Rohstoffintensität liegen die genannten eher 
einstufigen Bereiche (Schlachthäuser, Mühlen) not-
wendigerweise vorn. Doch auch Molkerei- und 
Fleischwaren zeigen einen überdurchschnittlichen 
Rohstoffeinsatz, so daß das vermutliche weitere 
Wachstum dieses Teils der Nahrungsmittel zu einer 
entsprechend hohen Aufnahme an Agrarerzeugnis-
sen führen dürfte. 

178. Aus dieser Entwicklung lassen sich einige 
umweltpolitische Annahmen ableiten. Zunächst 
einmal bedeutet vermehrter Absatz an die Ernäh-
rungsindustrie, daß die Partien größer, in der Quali-
tät einheitlicher und zu einem bestimmten Zeit-
punkt verfügbar sein müssen als etwa beim Direkt-
absatz. Ob diese Tatbestände allerdings auch be-
stimmende Faktoren für die Verminderung der Sor-
tenvielfalt, eine Änderung der Schlaggröße und den 
Einsatz größerer Maschinen sind, läßt sich nicht 
quantitativ bestimmen. Ebenso unbestimmt ist der 
Einfluß dieser Entwicklung auf den Einsatz von 
Dünger und Pflanzenschutzmitteln, der stark von 
den Anforderungen des Ernährungsgewerbes ab-
hängt. Der Rat mißt diesen Faktoren dennoch ein 
erhebliches Gewicht bei. 

179. Die Vorstellung, daß der Verbraucher durch 
seine Anforderungen an das Sortiment und an die 
Qualität der Nahrungsmittel unmittelbare Signale 
an die Landwirtschaft gibt, trifft immer weniger zu. 
Damit erweitert sich die Umweltproblematik im 
Nahrungsmittelbereich um die auf die Verarbeitung 
zurückzuführenden Fremdstoffe (z. B. Haltbarkeit 
erhöhende Zusätze). Die umweltpolitische Bedeu-
tung der Ernährungsindustrie liegt also sowohl im 
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Tab. 2.10 

Struktur des Produzierenden Ernährungsgewerbes 1) 

Wirtschaftszweig 
(H. v. = Herstellung von) 

nach dem 
Vorleistungsanteil g 

Umsatz in Mio DM 

Verande -rung in 
1977-803) 

 
Zahl der 
Un ter 

 nehmen 

Vorleistungen 

19602) 1980 3 ) 

Roh- und 
Hilfsstoffe, 
fremdbezo

-

gene Vor

-

produkte4 ) 
 

Material- 
und  Waren

-

eingang 
in % 1978 

insgesamt  Anteil  

Material- 
und Waren

-

Umsatz

-

anteil 
in % 1978 

Export
-quote 

Umsatz 
anteil 

in % 1980 

Vorleistungsanteil 60 % und darunter 
Brauerei 	 3 955 12 154 5,6 567 65,3 32,4 2,8 

H. u. Verarb. von Wein 	 309 1 593 20,7 36 61,8 42,8 4,8 

Alkoholbrennerei 5) 	 134 201 7,5 12 66,0 46,7 2,2 

H. v. Spirituosen 5) 	 1 278 5 464 20,7 93 83,8 49,7 1,1 

H. v. Backwaren incl. Dauerbackwaren 804 6 362 11,9 769 79,9 49,9 4,1 

H. v. Nährmitteln incl. Teigwaren 	 1 117 3 917 12,1 60 79,1 56,3 9,2 

Stärke- und Kartoffelerzeugnisse 5) 	 296 1 882 9,6 34 83,5 60 12,4 

Vorleistungsanteil 
über 60% und unter 80% 

Obst- und Gemüseverarbeitung 5) 	 909 4 909 18,1 196 72,3 67,7 6,6 

Fleischwarenindustrie incl. Fleischerei 2 105 12 495 10,8 677 92,8 70,9 1,3 

Zuckerindustrie 	 1 870 4 680 12,6 36 95,2 72,1 17,6 

H. v. Margarine und a. Nahrungsfetten 1 303 2 366 3,0 17 83,3 73,8 1,9 

H. v. Futtermitteln 5) 	 1 277 8 643 23,0 129 99,9 78,5 4,6 

Vorleistungsanteil 
80 % und darüber 

H. v. Dauermilch, Milchpräparaten u. 
Schmelzkäse 	 962 5 563 10,7 43 87,2 83,1 18,9 

Mahl- und Schälmühlen 	 2 418 3 557 11,4 74 95,2 83,2 19,2 

Molkerei und Käserei 	 4 413 18 378 25,6 286 91,9 84,9 8,8 

Schlachthäuser 	 - 6 817 30,4 101 97,9 86,8 5,3 

Ölmühlen, H. v. Speiseöl 	 917 4 768 6,3 14 96,2 96,3 32,8 

Nicht aufgeführte Wirtschaftszweige 6 ) 	 27 834 - 624 - - - 
Produzierendes Ernährungsgewerbe 
insgesamt 	 30 072 2 ) 131 583 15,2 3 768 87,5 67,7 7,5 
nachrichtlich: 
Produzierendes 
Gewerbe insgesamt 	 - 1 196 500 24,2 36 595 87,3 49,7 24,3 

1) Ernährungsindustrie und Ernährungshandwerk, überwiegend Betriebe von Unternehmen ab 20 Beschäftigte 
2) Umsatz der Ernährungsindustrie nach hauptbeteiligten Industriezweigen 
3) Ohne Mehrwertsteuer 
4) Einschließlich Handelsware 
5) Betriebe von Unternehmen ab 10 Beschäftigte 
6) Talgschmälzerei; Fischverarbeitung; H. v. Süßwaren; Verarbeitung von Kaffee und Tee; Mälzereien; Mineralwasser, 

Limonaden u. a. 

Quelle: Statistische Jahrbücher über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, 
Reihe S. 5, Material- und Wareneingang im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe 1978; z. T. eigene Berech-
nungen 
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verminderten Einfluß des Verbrauchers auf Vor-
gänge in der Landwirtschaft als auch in der Schaf-
fung neuer, nicht die Landwirtschaft tangierender 
Umweltprobleme. 

180. Von Bedeutung wäre in diesem Zusammen-
hang somit eine stärkere Berücksichtigung ökologi-
scher Interessen seitens der Ernährungsindustrie, 
die bisher bei ihrer Nachfrage nach Agrarproduk-
ten eine geringe Rolle spielen. Diese Forderung läßt 
sich auch aus der Tatsache ableiten, daß viele Nah-
rungsmittel mit hohem Verarbeitungsgrad inzwi-
schen zu Markenartikeln geworden sind, für deren 
Zusammensetzung, gleichbleibende Qualität usf. in 
den Augen des Verbrauchers primär der Markenar-
tikelhersteller verantwortlich gemacht wird und 
weniger der Lieferant des einen oder anderen Vor-
produktes, als der die Landwirtschaft zunehmend 
fungiert. Damit eröffnet sich umgekehrt auch die 
Chance, umweltfreundliche Produkte als Markenar-
tikel einzuführen und zu progagieren (Tz. 205) und 
auf diese Weise wiederum spezielle Anreize für die 
Landwirtschaft zu schaffen, umweltfreundlich vor-
zugehen. Voraussetzung ist allerdings eine ausrei-
chende Nachfrage nach diesen Produkten. 

2.2.2.3 Der Absatz von Agrarerzeugnissen beim 
Handel 

181. Den Handel mit Agrarerzeugnissen kann 
man unter dem Aspekt „Landwirtschaft und Um-
welt" in zwei Gruppen einteilen. Zum einen gibt es 
Fälle, in denen der Handel Agrarprodukte ohne ei-
gene Vertriebspolitik und Produktgestaltung wei-
tergibt, wie etwa bei Großmarktverkäufen an Groß-
verbraucher oder bei manchen Umsätzen des Land-
handels. Hier gehen die Anstöße allein vom Abneh-
mer, also dem Verbraucher, dem Ernährungsge-
werbe usf. aus, und umweltpolitische Effekte einer 
induzierten Zu- oder Abnahme bei den entspre-
chenden Agrarprodukten sind ihnen als Verursa-
chern zuzordnen. Unter diesem Aspekt ist der selb-
ständige Landhandel und der genossenschaftliche 
Handel mit solchen Agrarerzeugnissen, die an die 
weiterverarbeitende Ernährungsindustrie im In-
oder Ausland geliefert werden, umweltpolitisch 
wahrscheinlich nicht allzu bedeutsam, da der Han-
del sich in dem einzukaufenden Volumen und in 
den Anforderungen an die Produkte an die Wün-
sche seiner Abnehmer hält, so daß diese zu untersu-
chen sind. Die Situation ist insoweit der beim Di-
rektabsatz (Tz. 171 ff.) ähnlich. 

Zum anderen, und dies ist der häufigere Fall, rea-
giert der Handel zwar auch und vornehmlich auf 
die Wünsche seiner Kunden, beeinflußt diese aber 
zugleich selbst durch Art und Umfang seines Ange-
bots. Gerade diese Funktion des Handels ist unter 
Umweltaspekten bedeutsam, wie beispielsweise die 
Diskussion um Sinn und Umweltrelevanz der Han-
delsklassen bei Obst und Gemüse zeigt. Im Vorder-
grund steht hier folglich der Lebensmittelhandel. 

182. Die tiefgreifende Strukturveränderung des 
Lebensmittelhandels drückte sich schon bald auch  

in den zunehmenden Zusammenschlüssen der ein-
zelwirtschaftlichen Lebensmitteleinzelhändler zu 
Einkaufsgenossenschaften und freiwilligen Ketten 
und Gruppen aus. Gleichlaufend mit dieser Ent-
wicklung nahm die Zahl der Selbstbedienungslä-
den, Verbrauchermärkte und Discountläden zu, die 
Anfang der 60er Jahre noch kaum bekannt waren 
und Mitte der 70er Jahre schon etwa ein Drittel des 
Gesamtumsatzes auf sich vereinigten (Agrarbe-
richt, 1977). Die starken Zuwachsraten haben sich 
in den vergangenen Jahren allerdings etwas abge-
flacht, wobei die Tendenz zum Großbetrieb weiter-
gehen dürfte. Die Unternehmen versuchen, durch 
diese Betriebsformen weiter in die Kostendegres-
sion zu gelangen und ihre Marktstellung auszubau-
en. Damit steigt die Möglichkeit, auf Art und Quali-
tät der Agrarerzeugnisse Einfluß zu nehmen, also 
bestimmte Sorten Obst und Gemüse bevorzugt an-
bauen zu lassen, stärkere äußere oder geschmackli-
che Qualitätsmerkmale zu bevorzugen usf. 

2.2.3 Zur Bedeutung der Exporte und 
Interventionskäufe 

183. Exporte und Interventionskäufe im Bereich 
der Nahrungswirtschaft weisen auf keine zusätzli-
chen Abnehmerinstitutionen für landwirtschaftli-
che Produkte hin. Vielmehr erfolgt der Export der 
veredelten und unveredelten Agrarerzeugnisse wie-
derum durch Handel und Ernährungsgewerbe, und 
auch die Interventionskäufe bilden nur eine Zwi-
schenstufe zu weiteren Verwendungen. Dennoch 
sind beide Verwendungsformen von spezieller Be-
deutung. 

Die Relevanz der Interventionskäufe wurde bei der 
Behandlung der Agrarpolitik deutlich (Kap. 2.1). Of-
fene oder versteckte Preisgarantien in Verbindung 
mit Interventionskäufen bilden einen großen An-
reiz, die Produktion auszuweiten. Soweit dies zu hö-
herer als unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
oder produktionsneutralen Förderungssystemen zu 
erwartender Produktion führt, sind die zusätzlichen 
Umweltbeeinträchtigungen letztlich der Politik an-
zulasten. 

184. Wird ein Agrarerzeugnis aufgrund agrarpoli-
tischer Maßnahmen exportiert, so gilt hinsichtlich 
der umweltpolitischen Bedeutung das Gleiche wie 
bei den Interventionskäufen. Ist der Export dage-
gen Ausdruck echter Auslandsnachfrage, so ist wie 
bei jeder nichtlandwirtschaftlichen Exportproduk-
tion, die Umwelteffekte mit sich bringt, zu argu-
mentieren. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

(1) Die Umweltpolitik hat in dem betroffenen Um-
weltsektor den erwünschten Wirkungsgrad 
noch nicht erreicht. Dies gilt sicherlich für Teil-
bereiche der durch die Landwirtschaft verur-
sachten Umweltbelastungen. Dann sind aller-
dings die entsprechenden umweltpolitischen 
Maßnahmen zu ergreifen, und es können nicht 
die Exporte bzw. die durch sie ausgelösten 
Agrarproduktionen als Ursache der Umweltbe-
einträchtigungen angesehen werden. Gehen 
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die Exporte nach Einführung der Maßnahmen 
zurück, so ist dies der Preis für höhere Umwelt-
qualität, der bei der umweltpolitischen Ent-
scheidung zu berücksichtigen ist. 

(2) Die Umweltpolitik hat ihren erwünschten Wir-
kungsgrad erreicht, d. h. die verbleibenden Um-
weltbeeinträchtigungen werden als hinnehm-
bar eingestuft. Wenn dabei nach dem Kosten-
anlastungsprinzip verfahren wurde (SRU, 
1978), so kann davon ausgegangen werden, daß 
die Vorteile des Exports die Umweltzusatzko-
sten überkompensieren. 

185. Unter den inländischen Agrarerzeugnissen 
gibt es nur zwei bedeutende Nettoexportposten, die 
Müllerei- und Molkereierzeugnisse. Während man 
bei den Müllereierzeugnissen vermuten kann, daß 
ihre Erwirtschaftung nicht mit besonderes hohen 
Umwelteffekten verbunden war, muß eine Beurtei-
lung der Umweltproblematik des zweiten Postens 
im Zusammenhang mit der Futtermittelproblema-
tik erfolgen. 

2.2.4 Die Nachfrage nach inländischen 
Futtermitteln 

2.2.4.1 Die Struktur der inländischen Beschaffung 
und Verwendung von Futtermitteln 

186. Wie die Nachfrage nach den übrigen deut-
schen Agrarprodukten ist auch die Nachfrage nach 
Futtermitteln hier nur insoweit zu behandeln, wie 
sie ursächlich ist für das Auftreten von Umweltpro-
blemen. Dabei sind die Folgen der Verwendung von 
Futtermitteln wie sie etwa in der Massentierhal-
tung zu beobachten sind, an anderer Stelle zu be-
handeln (Kap. 3.5, Teil 4). Der umweltpolitische Be-
zug liegt an dieser Stelle im Effekt der Nachfrage 
auf die flächenabhängige Futterproduktion und 
zeigt sich 

— durch die verbreitete Umwandlung von Grün-
land in Ackerfutterflächen, insbesondere für den 
Maisanbau, 

— durch eine spürbare regionale Konzentration 
dieser Entwicklung und 

— durch eine Erhöhung des Einsatzes von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln. 

Somit interessiert unter Umweltaspekten sowohl 
die Entwicklung der gesamten flächenabhängigen 
Futterproduktion, als auch der Stellenwert der ein-
zelnen Pflanzenarten. Die Futtermittelproblematik 
ist auch deshalb von Bedeutung, weil die Nachfra-
gen nach Futtermitteln als abgeleitete Nachfrage 
von den Entwicklungsaussichten beim Absatz von 
Erzeugnissen aus der tierischen Produktion profi-
tiert. 

187. Im Gegensatz zu anderen Bereichen der 
Agrarproduktion, in denen durch Mindestpreise 
und Interventionskäufe der Ausgleich zwischen 
marktlichem Angebot und marktlicher Nachfrage 
sehr stark gestört ist, wird die Untersuchung der 

Nachfrage nach Futtermitteln dadurch vereinfacht, 
daß gut zwei Drittel der inländischen Produktion 
sofort wieder betriebsintern verwendet werden (s. 
Tab. 2.11). Nur der geringere Teil geht an andere 
landwirtschaftliche Betriebe oder die Futtermittel

-

industrie, und der Anteil des Exports ist minimal. 
Die inländischen Futtermittel gehen also fast aus-
schließlich in den inländischen Bedarf und decken 
diesen zu knapp 80 % ab. Daher ist die Entwicklung 
der inländischen Tierproduktion die hauptsächliche 
Determinante der Nachfrage nach inländischen 
Futtermitteln. 

188. Die überdurchschnittlichen Wachstumsraten 
der Erzeugnisse aus der Tierproduktion (Fleisch, 
Molkereiprodukte, Eier) in der Vergangenheit und 
günstige Absatzerwartungen für die Zukunft (s. 
auch Abschn. 2.2.1) dürften auch weiterhin positive 
Auswirkungen auf die Nachfrage nach Futtermit-
teln haben. Inwieweit durch diese Entwicklungs-
aussichten speziell die inländische Produktion von 
Futterpflanzen und -mitteln gesteigert wird, hängt 
dann noch von der Importnachfrage nach ausländi-
schen Futtermitteln und deren Bestimmungsgrö-
ßen ab. 

189. Für die Entwicklung der Nachfrage nach den 
einzelnen Futtermitteln (Tab. 2.11), die jeweils ei-
gene Umwelteffekte mit sich bringen könnten, tre-
ten spezifische Erklärungsgrößen hinzu. Der Rück-
gang der Direktverfütterung von Getreide ist eine 
Folge der Tatsache, daß die Betriebe sich speziali-
siert haben und zunehmend entweder Vieh halten 
oder Getreide anbauen; er wird durch den Zuwachs 
des gehandelten Futtergetreides weitgehend kom-
pensiert. Der Anstieg des „Grün- und Saftfutters" 
ist wohl durch den vermehrten Anbau von Silomais 
zu erklären und der Rückgang der Hackfrüchte 
(ohne Kartoffeln) durch den verringerten Anbau 
von Futterrüben, der gegenüber dem weitgehend 
mechanisierbaren Maisanbau zu teuer wurde. 

190. Im Zuge einer Aufstockung der Viehbestände 
werden zunehmend weitere Futtermittel in die Ver-
wendung einbezogen. Bei der Rinderhaltung steht 
am Anfang eine Intensivierung der Grünlandnut-
zung. Für die Bullenmast und Schweinehaltung 
lohnt sich der ortsnahe Maisanbau, zumal er durch 
Sortenverbesserung und Grünfütterung in immer 
weiter nördlich gelegenen Regionen nutzbar wurde. 
Reichen diese Futtermittel nicht aus, so wird Wei-
zen auch über größere Entfernungen hinzugekauft. 
— Unter umweltpolitischen Aspekten ist hier dar-
auf zu verweisen, daß eine bisher nicht oder kaum 
genutze Quelle für Futtermittel in den — hygie-
nisch unbedenklichen, aber organisch hoch belaste-
ten — Abwässern aus der Nahrungsmittelindustrie 
zu erschließen ist. Nach neueren Erkenntnissen 
können verdauliche eiweißhaltige Futterstoffe für 
die Schweinemast sogar aus einer neuartigen Auf-
bereitung von Rinder- und Schweinegülle herge-
stellt werden. Dadurch würde zugleich das Gülle-
problem (Kap. 3.5; Abschn. 4.2.5.3, 5.3.1.5) entschärft. 

191. Abgesehen von den bisher angesprochenen 
Futtermitteln reichen die derzeit zur Futterproduk- 
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Tab. 2.11 

Inländische Verwendung von Futtermitteln 
(Mengen in 1000 t Getreideeinheiten und Prozent; jeweils erste Zahl: Wirtschaftsjahr 1980/81; 

jeweils zweite Zahl: Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 1970-74) 

Quelle: Fachverband der Futtermittelindustrie e. V. Mischfutter-Tabellarium, verschiedene Jahrgänge 

tion genutzten Flächen in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht aus, um für den Umfang der heu-
tigen Tierhaltung ausreichende Mengen an hoch-
wertigen eiweißhaltigen Futtermitteln selbst herzu-
stellen (vgl. Abschn. 1.1.3). Um den hohen Proteinbe-
darf für Tiere, die eine hohe Milchleistung bringen 
und große Gewichtszunahme in der Mast erzielen 
sollen, zu decken, ist der landwirtschaftliche Be-
trieb auf den Zukauf betriebsexterner Futtermittel 
angewiesen. Dieser kann sich auf Futtergetreide 
und Kraftfuttermittel inländischer Herkunft sowie 
Importe ausländischer Futtermittel erstrecken 
(s. Tab. 2.11). In einer Gesamtbilanz zeigt sich, daß 
die Ausweitung der Viehbestände bis zum heutigen 
Niveau nur möglich war, weil in wachsendem Um-
fang auf ausländische Futtermittel zurückgegriffen 
wurde. Da diese in Seehafennähe besonders preis-
günstig sind, tragen sie zu der regionalen Konzen

-

tration der Viehhaltung im norddeutschen Tiefland 
und den damit verbundenen Umweltproblemen ver-
stärkt bei. 

2.2.4.2 Mögliche Entwicklung des 
Futtergetreideverbrauchs 

192. Die Getreideverfütterung, die seit Anfang der 
60er Jahre stark gestiegen ist, erreichte im Zeit-
raum 1970/74 ihren Höhepunkt mit einem Anteil 
von 31 % am gesamten Futteraufkommen, der dann 
in den folgenden Jahren wieder bis auf 28 % in 1978/ 
79 absank (Tab. 2.12), obgleich die mengenmäßige 
Entwicklung in etwa konstant geblieben ist. Die 
Gründe für diese Stagnation liegen vor allem in den 
über die Zeit geringer gewordenen Wachstumsra-
ten der tierischen Erzeugung und an der gestiege- 
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Tab 2.12 

Struktur des Futteraufkommens 

A. Futteraufkommen aus Inlandserzeugung und 
Einfuhren in GE; Zahlen in Klammern: Anteile 
am Futteraufkommen insgesamt in % 

Durchschnitt 
1970-74 

Durchschnitt 
1974-78 1978/79 

Getreide 	 15 841 (31,1) 16 245 (30,0) 16 094 (28,1) 
Kraft- 
futter 	 7 127 (14,0) 9 346 (17,2) 11 583 (20,2) 
Grün- u. 
Saftfutter 	 26 371 (51,8) 27 187 (50,1) 28 099 (49,0) 
Milch aller 
Art 	 1 591 (3,1) 1 451 (2,7) 1 523 (2,7) 

B. Anteil der Getreidearten am Futtergetreide (in 
GE und in %) 

Durchschnitt 
1970-74 

Durchschnitt 
1974-78 1978/79 

Roggen 	 1 579 (10,0) 1 184 (7,3) 1 029 ( 6,4) 
Weizen 	 3 457 (21,8) 3 037 (18,7) 2 980 (18,5) 
Hafer 	 4 146 (26,2) 3 927 (24,2) 3 822 (23,7) 
Gerste 	 4 500 (28,4) 5 840 (35,9) 6 412 (39,8) 
Mais 	 2 104 (13,3) 2 199 (13,5) 1 817 (11,3) 
- inlän- 

disch 	 504 ( 3,2) 459 ( 2,8) 551 ( 3,4) 
- auslän- 

disch 	 1 600 (10,1) 1 740 (10,7) 1 266 (7,9) 
Sonstiges . 55 ( 0,3) 58 ( 0,4) 34 ( 0,3) 

Quelle: PORWOLL und WÖHLKEN, 1981 

nen Substitution des Futtergetreides insbesondere 
durch Ölkuchen und Tapioka, die ihrerseits in er-
ster Linie auf den hohen EG-Getreidepreis zurück-
zuführen ist, der die Wettbewerbskraft dieser Sub-
stitutionsprodukte stärkte. 

193. In der Vergangenheit hat es einen Rückgang 
des Anteils der Importe am Futtergetreide von 27 % 
im Jahre 1970/71 über 20 % im Jahre 1975/76 auf 
13 % im Jahre 1982/83 gegeben (Statistisches Jahr-
buch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
1972/1984). Dieser Rückgang dürfte sich in Zukunft 
fortsetzen, da in der Bundesrepublik Deutschland 
mit einem stärkeren Anstieg bei der Produktion als 
beim Bedarf an Futtermitteln gerechnet wird. Aus 
diesen Gründen ist mit einer verstärkten Nachfrage 
nach Futtergetreide aus inländischer Erzeugung zu 
rechnen, dann nämlich, wenn die Nachfrage nach 
Futtermitteln insgesamt zumindest konstant bleibt 
und es nicht zu einer erheblichen Preisminderung 
bei den Getreidesubstituten kommt, die dieser Ent-
wicklung entgegenwirken könnte. 

194. In gewissem Maße hängt folglich die Nach-
frage nach inländischen landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen, insbesondere Futtergetreide, auch von 
der Preisentwicklung bei Tapioka und Ölkuchen 
(darunter vor allem Sojaschrot) ab, die bei der 
Mischfutterherstellung als Substitutionsprodukte 
für Getreide eingesetzt werden. 

Vor allem die hohe Wettbewerbskraft von Tapioka 
durch den günstigen Preis gegenüber dem inländi-
schen Futtergetreide hat in der Vergangenheit wie-
derholt zu Diskussionen über Einfuhrbelastungen 
dieses Produkts geführt. Der Verbrauch von Ta-
pioka ist in den 70er Jahren stark angestiegen, er-
reichte im Jahre 1978/79 seinen Höchststand, war 
danach aber aufgrund der höheren Preise in den 
folgenden beiden Jahren erstmals wieder rückläu-
fig. Doch bereits im Wirtschaftsjahr 1981/82 lagen 
die Einfuhrmengen über denen des Jahres 1978/79. 
Die zukünftige Entwicklung der Nachfrage nach 
Futtergetreide hängt somit auch von der EG-Markt-
politik ab, wenn es nicht zu einer weiteren Verdrän-
gung durch die Substitute und damit Erhöhung der 
Getreideüberschüsse kommen soll. 

195. Die Konsequenzen einer durch die EG erfol-
genden Vertreuerung der Getreidesubstitute wür-
den unter Umweltaspekten in zwei Richtungen wei-
sen. Zum einen wird die Vorteilhaftigkeit der Mas-
sentierproduktion in der Bundesrepublik Deutsch-
land durch die Verteuerung der Futtermittel sinken 
und die damit zusammenhängenden Umwelteffekte 
werden sich etwas reduzieren. Zum anderen wird 
der inländische Anbau von Mais und Futtergetreide 
dadurch begünstigt. Es ist dann die Frage, wieweit 
dieser zusätzliche Anbau dem Mais zugute kommt, 
oder wieweit er sich auf das weniger stark umwelt-
relevante Getreide erstreckt. Sicherlich werden 
aber, wie bei jeder Erschwerung von Agrarimpor-
ten, der Druck in Richtung auf intensivere Landbe-
wirtschaftung und damit die Umweltproblematik in 
gewissem Maße zunehmen. 

2.2.5 Struktur und Entwicklung des 
Absatzmarktes insgesamt 

Steigende Nachfragemacht der Abnehmer 
und Stärkung der Erzeugerseite 

196. Während die landwirtschaftlichen Erzeuger 
früher die Vermarktung ihrer Produkte in Form des 
Direktabsatzes unverarbeiteter Erzeugnisse zum 
großen Teil selbst übernahmen, wird diese Funk-
tion heute zunehmend durch die oben beschriebe-
nen nachgelagerten Wirtschaftsbereiche ausge-
führt. Aus diesem Grunde wird der Handlungsspiel-
raum der Landwirtschaft auf der Absatzseite im-
mer geringer. Auf der einen Seite nimmt die Nach-
fragemacht des Ernährungsgewerbes und des Han-
dels durch den starken Konzentrationsprozeß zu 
und drängt die Landwirtschaft fast vollständig in 
die Rolle des Zulieferers, andererseits stellen diese 
beiden Bereiche aufgrund von veränderten Ver-
brauchergewohnheiten und damit geänderten Ab-
satzmöglichkeiten besondere Anforderungen an Art 
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und Qualität der Produkte. Da die Vermarktungsko-
sten der Agrarprodukte inzwischen fast genauso 
hoch sind wie die Produktionskosten, liegt es im 
Interesse aller an der Vermarktung Beteiligten, ko-
stensparende Markteinrichtungen und verbesserte 
Informationssysteme zur Marktübersicht zu schaf-
fen. Dadurch werden zusätzliche Anforderungen an 
das vermarktungsgerechte Verhalten der Erzeuger 
gestellt. 

197. Diese Entwicklung bedeutet, daß zahlreiche 
umweltbeeinflussende Aktivitäten der Landwirt-
schaft nicht mehr Ergebnis ihrer eigenen Entschei-
dung über Produktpalette, Absatzstsrategie usf. 
sind, sondern in direkter Weise von den mächtige-
ren Marktpartnern vorgeschrieben werden können. 
Dies wird bei der Art der Qualitätsanforderungen 
an die Produkte besonders deutlich. 

198. Die Konzentrationsprozesse im Ernährungs-
gewerbe und Handel haben zu einer Veränderung 
der Machtkonstellationen auf den Abstzmärkten ei-
niger landwirtschaftlicher Erzeugnisse geführt. 
Diese Situation ist dadurch gekennzeichnet, daß ei-
ner großen Zahl von Landwirten eine geringe Zahl 
von Abnehmern gegenübersteht, wodurch letzteren 
die Möglichkeit offensteht, nur bestimmte Erzeuger 
zum Zuge kommen zu lassen, Verkaufspreise fest-
zusetzen und Sonderkonditionen zu erzwingen, da 
die landwirtschaftlichen Produzenten auf den Ab-
satz ihrer Erzeugnisse angewiesen sind. Außerdem 
besteht für diese Branchen die Möglichkeit, bei 
Nichterfüllung ihrer Anforderungen auf das auslän-
dische Angebot auszuweichen; denn vor allem im 
Rahmen der EG stehen der deutschen Landwirt-
schaft traditionelle Agrarexportländer gegenüber, 
die schon länger über die notwendigen Absatzorga-
nisationen verfügen. 

199. Aus diesen Gründen wurde es als bedeutsam 
angesehen, die Marktstellung der deutschen Land-
wirtschaft durch gezielte Maßnahmen zu verbes-
sern. Da die Eigeninitiative in diesem Bereich nicht 
auszureichen schien, griff die Agrarpolitik ein, um 
eine Anpassung der Landwirtschaft und auch des 
Ernährungsgewerbes an die Erfordernisse des 
Marktes herbeizuführen. Ein möglicher Weg zur 
Steigerung der Marktmacht der Landwirte besteht 
in der Bildung von Erzeugergemeinschaften. 

Eine umweltpolitische Relevanz der Erzeugerge-
meinschaften ergibt sich, wenn eine Einflußnahme 
auf die Produktionsbedingungen der Mitgliedsbe-
triebe dahin gehend erfolgt, einheitliche Sorten und 
Zuchtmaterial zu verwenden, was zu einer Vermin-
derung der Sorten- und Rassenvielfalt führt. Außer-
dem geht damit u. U. ein erhöhter Dünge-, Pflanzen-
schutzmittel- und Tierpharmakaeinsatz einher. 

200. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung 
der landwirtschaftlichen Marktstellung wäre ein 
verstärkter Ausbau der Vertragslandwirtschaft, 
d. h. eine vertikale Kooperation zwischen den ein-
zelnen Marktstufen. Diese Zusammenarbeit min-
dert für die Landwirtschaft das Absatzrisiko. Um 
ein Gleichgewicht der Marktpartner zu schaffen, 

müßte auf landwirtschaftlicher Seite die Vertrags-
aushandlung am besten durch Erzeugergemein-
schaften erfolgen. 

201. Es muß allerdings festgestellt werden, daß die 
beschriebenen Maßnahmen wenig Erfolg hatten. 
Der Anteil des Vertragsanbaus ist bisher niedrig 
und die Bedeutung der Erzeugergemeinschaften be-
grenzt, lediglich bei einigen Produktgruppen wie 
Wein, Obst und Gemüse ist die Zahl der organisier-
ten Betriebe höher. 

Anforderungen an das landwirtschaftliche 
Angebot 

202. Die deutsche Landwirtschaft muß aus den 
oben geschilderten Veränderungen im Absatzbe-
reich ihre Konsequenzen ziehen. Die Anforderun-
gen an das Angebot, die vom Handel kommen, be-
stehen in der Zusammensetzung der landwirt-
schaftlichen Produkte zu großen einheitlichen Par-
tien. Wichtig ist außerdem, daß der Markt kontinu-
ierlich und rechtzeitig beliefert werden kann; dies 
gilt insbesondere für Obst und Gemüse, d. h. für 
Produkte mit größtenteils geringer Haltbarkeit. 

203. Dieses Problem gilt in noch stärkerem Maße 
für das Ernährungsgewerbe. Vor allem die obst- 
und gemüseverarbeitende Industrie ist auf die 
pünktliche und kontinuierliche Belieferung mit den 
landwirtschaftlichen Produkten angewiesen, um ge-
gen die ausländische Konkurrenz bestehen zu kön-
nen. Aus diesem Grunde wird in bestimmten Pro-
duktgruppen auch das Ernährungsgewerbe daran 
interessiert sein, langfristige Liefer- bzw. Abnahme-
verträge mit der Landwirtschaft abzuschließen 
(Vertragslandwirtschaft). Für die Landwirtschaft 
bedeutet dies eine Absatzgarantie und den Schutz 
vor der ausländischen Konkurrenz. Spezielle Anfor-
derungen des Ernährungsgewerbes an die von der 
Landwirtschaft gelieferten Rohstoffe können sich 
auf die Produktsorten, die Produktmengen und die 
Produktqualität beziehen. 

204. Auswirkungen auf die landwirtschaftliche 
Produktion, die sich aus den Anforderungen des 
Verarbeitenden Gewerbes und des Handels erge-
ben, sind um so wahrscheinlicher, je enger die Ver-
flechtungen zwischen Ernährungsindustrie und 
-handel und der Landwirtschaft ausgeprägt sind. 
Mit vertikalen Verschmelzungen und festen Liefer-
verträgen, die zweifellos ökonomische Vorteile für 
die Landwirte mit sich bringen können, sind aber 
auch Möglichkeiten direkter Einflußnahme gege-
ben. Die Beschäftigung von Spezialisten durch die 
Ernährungsindustrie, deren Aufgabe es ist, Bezie-
hungen zu den Landwirten zu pflegen und sie pro-
duktionstechnisch zu beraten, könnte ebenfalls als 
Instrument zur Einflußnahme auf die landwirt-
schaftliche Produktion genutzt werden. Der mögli-
che Einfluß auf die Umwelt läßt sich nicht mit Si-
cherheit vorhersagen und hängt von den einzelnen 
Früchten ab. Problematisch scheint allerdings die 
Tendenz insbesondere bei Obst und Gemüse, die 
Erntezeitpunkte möglichst weit über ihren natürli- 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

chen Erntezeitraum auszudehnen. Wenn sich aus 
solch engen, ökonomisch durchaus sinnvollen Ver-
flechtungen Abhängigkeiten entwickeln, scheint die 
Besorgnis nicht völlig unberechtigt zu sein, daß zu-
künftig — überspitzt formuliert — in verstärktem 
Maße nicht mehr das verarbeitet wird, was in der 
Landwirtschaft wächst, sondern daß wachsen muß, 
was verarbeitet werden kann. 

205. Veränderte Qualitätsanforderungen an die 
landwirtschaftlichen Produkte folgen letztlich gro-
ßenteils aus den gewandelten Verbrauchergewohn-
heiten. In Zukunft werden gesteigerte Ansprüche 
an Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte 
erhoben werden, die z. B. Lagerfähigkeit, Haltbar-
keit, Kocheigenschaften oder Frische betreffen. Da-
her muß in stärkerem Maße darauf geachtet wer-
den, inwieweit diese geänderten Produktanforde-
rungen Umweltrisiken mit sich bringen. Umweltpo-
litische Bedenken müssen vor allem dann auftre-
ten, wenn das Freisein von Schäden, die Sauberkeit, 
.das Aussehen des landwirtschaftlichen Produkts 
mit einem hohen Einsatz an Pflanzenschutzmitteln 
erkauft werden müssen. Hier könnte u. a. eine stär-
kere Verbraucherberatung eintreten, die darlegt, 
daß „äußere" Qualität eines Produkts nicht mit Ge-
schmack oder Rückstandsfreiheit übereinstimmen 
muß und mit welchen umweltbezogenen Belastun-
gen die intensive Behandlung der Produkte u. U. 
verbunden ist. Die gleichen Argumente gelten für 
das Ernährungsgewerbe, das durch zunehmenden 
Einsatz von Konservierungs- und anderen chemi-
schen Stoffen ähnliche Belastungen herbeiführen 
kann. Die stärkere Rolle der Ernährungsindustrie 
könnte also auch einen Ansatzpunkt bilden, um-
weltfreundlich produzierte Produkte als Markenar-
tikel zu entwickeln, sofern ein entsprechender 
Markt umweltbewußter Käufer auch längerfristig 
besteht. Auf jeden Fall sollten nachweislich rück-
standsfreie Lebensmittel und Agrarprodukte stär-
keren Markencharakter erhalten, da hierfür ein 
Markt wegen des unmittelbaren Nutzens für den 
Verbraucher wahrscheinlich langfristig vorhanden 
sein dürfte. 

2.2.6 Die Bedeutung des Beratungswesens 
auf der Absatzseite 

206. Die Beratung in der Landwirtschaft richtet 
sich in erster Linie auf Fragen, die mit den Produk-
tionsmöglichkeiten des einzelnen Betriebs zusam-
menhängen (Abschn. 2.3.4) und eher am Rande auf 
den Absatz. Während im außerlandwirtschaftlichen 
Bereich die Überlegungen zu den Absatzmöglich-
keiten Ausgangspunkt jeder betriebswirtschaftli-
chen Entscheidung sind, hat in der Landwirtschaft 
die Kalkulation, welche Produktionsmengen mit 
welchen Verfahren bei gegebenen Betriebskapazi-
täten (Personal, Fläche, Kapital, Fähigkeit des Be-
triebsleiters) hergestellt werden können, deutlich 
Vorrang. Die Frage der Absatzmöglichkeiten, d. h. 
wie und wo die landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
am besten vermarktet werden können, tritt dahin-
ter zurück. Diese Vorgehensweise, die sich in der 

Aufgabengewichtung innerhalb der Beratung wie-
derfindet (Abschn. 2.3.4), wird durch die Markt- und 
Preispolitik (insbesondere die Interventionen) er-
leichtert, weil das Preisrisiko weitgehend ausge-
schaltet ist. Da auch die umweltpolitischen Konse-
quenzen, die sich aus den Anforderungen der Nach-
frageseite an die landwirtschaftliche Produktion er-
geben (z. B. Spritzungen, um bestimmte Handels-
klassennormen zu erfüllen), vergleichsweise weni-
ger bedeutend sind, soll das Beratungswesen auf 
der Absatzseite nur kurz abgehandelt werden. 

207. Die besonderen absatzseitigen Rahmenbedin-
gungen für die Landwirtschaft, wie sie oben be-
schrieben wurden (Abschn. 2.2.5), müssen ihren 
Ausdruck im Beratungswesen finden. Die Schaf-
fung von Vermarktungsmöglichkeiten, vielfach 
auch als Agrarmarketing bezeichnet, wird im 
Agrarbereich durch folgende strukturelle 
Bedingungen erschwert (BESCH, 1981): 

— Die vielseitige Wirtschaftsweise der in der Land-
wirtschaft vorwiegend vorhandenen Kleinbe-
triebe erschwert eine Spezialisierung und damit 
Marktausrichtung. 

— Wegen der Homogenität der landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse ergeben sich für den Einzelbe-
trieb kaum Möglichkeiten, sich von den anderen 
Erzeugern abzuheben. 

— Eine aktive Preisgestaltung, um größere Markt-
anteile zu erlangen, wird durch die Mindest-
preispolitik verhindert. 

— Der abnehmende Anteil des Direktabsatzes an 
der Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse vermindert die Möglichkeiten, unmittelbar 
auf Verbraucherwünsche einzugehen. 

208. Unter Berücksichtigung dieser Restriktionen 
wirkt die Beratung auf die Landwirtschaft ein, um 
deren Absatzmöglichkeiten zu verbessern. Dabei 
stehen folgende Aufgaben im Vordergrund: 

(1) Den Landwirten muß gezielt eine laufende 
Marktübersicht gewährt werden. Diese sollte 
über die Möglichkeiten und Marktaussichten 
informieren und einen Einblick in komplizierte 
Marktabläufe (z. B. Bestimmungsgründe von 
Preisänderungen) schaffen. Möglichkeiten zur 
Vermittlung dieser Informationen können 
Landfunk, Fachzeitungen und die Weiterbil-
dung der Landwirte in Beratungsseminaren 
sein. 

(2) Die Produktionsempfehlungen der Berater 
müssen sich am Marktgeschehen orientieren, 
damit der Landwirt Qualität und Angebotsvolu-
men den Absatzmöglichkeien und Preisent-
wicklungen anpassen kann. 

(3) Die Beratung sollte verstärkt auf die Intensi-
vierung der genossenschaftlichen Zusammen-
arbeit der Einzelbetriebe (z. B. in Erzeugerge-
meinschaften) zielen, um die Rationalisierung 
der Vermarktung zu fördern. Soweit Einzelbe-
triebe oder Betriebszusammenschlüsse Liefe-
rungsverträge mit den nachgelagerten Wirt- 
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schaftszweigen Ernährungsindustrie und Han-
del abschließen, können sie von den Beratern 
unterstützt werden, da sie auch Kenntnisse 
über Produktions- und Absatzbedingungen die-
ser Bereiche besitzen. 

(4) Diese Anforderungen an die landwirtschaftli-
chen Berater lassen sich nur dann erfüllen, 
wenn ihre entsprechende Aus- und Weiterbil-
dung gewährleistet wird. Die wachsende Be-
deutung der Marktberatung aufgrund der geän-
derten Rahmenbedingungen (Abschn. 2.2.5) 
muß ihren Niederschlag auch in der Ausbil-
dung der Berater finden (FREDEMANN, 1982). 

209. Eine gute Möglichkeit, den marktorientierten 
Fragen mehr Gewicht zu verschaffen, wird darin 
gesehen, eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
der Centralen Marketinggesellschaft der deutschen 
Agrarwirtschaft (CMA), die Fachkenntnisse über 
absatzwirtschaftliche Fragen hat und selbst Marke-
ting- und Verkaufsforschung betreibt, und der Offi-
zialberatung, die den Vorteil der Ortsnähe und Re-
gionalkenntnis besitzt, zu fördern (FREDEMANN, 
1982). 
Durch diese Maßnahmen der Verbesserung der 
Marktstruktur (Rationalisierung der Vermarktung, 
Konzentration des Angebots an landwirtschaftli-
chen Produkten) kann die Marktstellung der Land-
wirte gegenüber den Marktpartnern und damit 
auch die Wettbewerbsposition gegenüber ausländi-
schen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die mit 
den inländischen Produzenten um den Absatz an 
die Ernährungsindustrie und den Handel konkur-
rieren, gestärkt werden. 

210. Bei allen diesen im Zeitablauf an Bedeutung 
gewinnenden Aspekten der Beratung auf der Ab-
satzseite spielen zum Bedauern des Rates umwelt-
politische Belange in der offiziellen Beratung bis-
her kaum eine Rolle. Bei Obst und Gemüse bestim-
men die vorgegebenen Handelsklassen die inten-
sive Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, und 
die Vorteilhaftigkeit der Massentierhaltung indu-
ziert einen teilweise problematischen Anbau von 
Pflanzen für Futterzwecke (Mais, Abschn. 2.2.4) und 
bringt regional erhebliche Schwierigkeiten bei der 
Gülleverwendung mit sich. Insoweit sollte auch die 
absatzseitige landwirtschaftliche Beratung einen 
Beitrag zur Verminderung der Umweltbeeinträchti-
gung leisten. 

2.3 Volkswirtschaftliche Einflüsse auf 
den Einsatz der Produktions-
faktoren in der inländischen 
Agrarerzeugung 

2.3.1 Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen der 
landwirtschaftlichen Produktion 

211. Das für die Stellung der Landwirtschaft lang-
fristig bedeutsamste Kennzeichen der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik 

Deutschland dürfte das Wachstum des realen Pro-
Kopf-Einkommens sein. Von 1950 bis 1980 wuchs 
das nominelle Volkseinkommen von DM 1 640 auf 
DM 18 769 je Einwohner, also auf mehr als das Elf-
fache, während im gleichen Zeitraum die Preise für 
die Lebenshaltung nur um etwa das Zweieinhalbfa-
che stiegen. 

212. Langfristige reale Einkommenssteigerungen 
über ein niedriges Einkommensniveau hinaus ha-
ben zur Folge, daß der Anteil der Nahrungsmittel-
ausgaben am Gesamtbudget der privaten Haus-
halte sinkt und das Wachstum der Nahrungswirt-
schaft (Landwirtschaft und Ernährungsgewerbe) 
unter dem Druchschnittswert bleibt. Für manche 
Produkte kann der Verbrauch sogar mengenmäßig 
zurückgehen. Hinzu kommt, daß sich die Struktur 
der Nahrungsmittelindustrie in Richtung auf stär-
ker veredelte Produkte verändert, wodurch die 
Nachfrage nach Agrarerzeugnissen selbst sich an-
teilsmäßig verringert. 
Wenn also der Anteil der Landwirtschaft größer 
sein soll, als bei dieser Nachfragesituation unter 
Marktbedingungen möglich wäre, sind staatliche 
Maßnahmen erforderlich. 

213. Die Tatsache, daß Einkommenssteigerungen 
überwiegend im nichtlandwirtschaftlichen Bereich 
erfolgten, hat für die Landwirtschaft weitere Kon-
sequenzen. Einige von ihnen sind positiv: 
— Aufgrund der hinter der Einkommenssteigerung 

stehenden Produktivitätssteigerung konnte die 
gewerbliche Wirtschaft Inputgüter für die Land-
wirtschaft wie Maschinen oder Düngemittel 
über lange Zeit ständig billiger bereitstellen. 

— Von Vorteil ist der allgemeine Einkommensan-
stieg für die Landwirtschaft wie für jeden 
schrumpfenden Wirtschaftszweig insofern, als 
er für die öffentlichen Haushalte die finanzielle 
Möglichkeit schafft, Anpassungsvorgänge durch 
Subventionen zu vermeiden oder zu erleichtern, 
soweit dazu die politische Bereitschaft besteht. 

— Der Wachstumsprozeß des nichtlandwirtschaftli-
chen Sektors wirkte gleichzeitig auf den ländli-
chen Raum in der Weise zurück, daß dort die 
Schaffung gewerblicher Arbeitsplätze begün-
stigt und damit sowohl Zu- und Nebenerwerb, 
als auch Arbeitsplatzwechsel ohne Abwande-
rung möglich wurde. 

214. Zugleich brachte die allgemeine Einkom-
menssteigerung aber auch negative Wirkungen auf 
die Landwirtschaft mit sich: 
— Wenn eine Agrar- oder Raumordnungspolitik 

eine Mindesteinwohnerdichte im ländlichen 
Raum erhalten will, wirkt sich das außerland-
wirtschaftliche Einkommensniveau als Bela-
stung aus, wenn die Beschäftigung außerhalb 
der Landwirtschaft lohnender und nur außer-
halb des ländlichen Raumes möglich ist. Dann 
besteht die Gefahr der Entleerung ländlicher 
Räume. 

— Die steigenden Einkommen außerhalb der Land-
wirtschaft sind indirekt auch die Ursache für 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

einen zunehmenden Flächenbedarf je Einwoh-
ner und damit für eine zunehmende Umwid-
mung landwirtschaftlichen Bodens sowohl im 
öffentlichen Sektor, etwa für den Straßenbau, 
als auch im privaten Bereich. Diese Umwid-
mung betrifft überproportional die guten land-
wirtschaftlichen Böden, da diese Vorgänge vor 
allem in Ballungsgebieten (einschließlich ihrer 
expandierenden Randzonen) ablaufen, die ihrer-
seits historisch betrachtet bis zur Entwicklung 
der Eisenbahn meist nur dort entstehen konn-
ten, wo gute Böden Überschüsse für eine Stadt-
bevölkerung entstehen ließen (Kap. 1.1). 

215. Vor allem wenn hohe Inflationsraten zusam-
men mit hohen Arbeitslosenquoten auftreten (Stag-
flation), ergeben sich negative Auswirkungen auf 
die Landwirtschaft. Sie liegen vor allem in der bei 
allgemeiner Arbeitslosigkeit abnehmenden Ten-
denz zur Abwanderung aus der Landwirtschaft. 
Diese Tendenz ist für die Landwirtschaft in ihrer 
jetzigen Struktur eher von Nachteil (Abschn. 
2.3.2.1). Die gleichzeitige gesamtwirtschaftliche 
Preisniveausteigerung verteuert zudem die Input-
güter und erschwert damit von der Kostenseite her 
die Einkommenserzielung in der Landwirtschaft. 
Außerdem verringern stagnierende Steuereinnah-
men den finanziellen Spielraum für agrarpolitische 
Maßnahmen. 

216. In diesem gesamtwirtschaftlichen Rahmen 
und beeinflußt durch die Agrarpolitik (Kap. 2.1) war 
die Entwicklung der deutschen Landwirtschaft 
nach dem Zweiten Weltkrieg bis vor wenigen Jah-
ren von stetigen Anreizen zur arbeitssparenden 
Mechanisierung und zu einer auf Betriebsvergröße-
rung und ertragssteigernden Produktionsmitteln 
(Dünger, Pflanzenschutzmittel, Tierpharmaka usw.) 
beruhenden Mehrproduktion gekennzeichnet 
(Kap. 1.2). 

217. In der Bundesrepublik Deutschland und spä-
ter in der EG führte die staatliche Agrarpolitik für 
zunehmend mehr Produkte die Preisstützungs- und 
Abnahmesteuerungsmaßnahmen ein (Kap. 2.1), so 
daß die einzelbetriebliche Strategie der Gewinnma-
ximierung zur Produktionsmaximierung wurde, die 
zu zusätzlichen umweltpolitischen Effekten auf-
grund der dadurch ausgelösten intensiven Flächen-
nutzung führte. Soweit Umweltbeeinträchtigungen 
also vom Produktionsniveau abhängen, ist ihre 
Höhe nicht nur Folge der angeführten gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, sondern zugleich Konse-
quenz einer staatlichen Entscheidung für eine be-
stimmte unter mehreren agrarpolitischen Strate-
gien, der folglich auch die Umweltwirkungen zu ei-
nem entsprechenden Teil anzulasten sind. 

218. Neuere Entwicklungen, die u. a. mit der Erdöl-
preiserhöhung, der mittelfristigen Abflachung der 
Weltkonjunktur und den damit zusammenhängen-
den Strukturänderungen der Gesamtwirtschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland einsetzten, schei-
nen die Produktionsbedingungen in der Landwirt-
schaft spürbar zu ändern. Diese Tendenzen seien in 
vier Punkten zusammengefaßt: 

(1) Die Preise für Agrarerzeugnisse sind in den 
letzten Jahren relativ zum gesamten Preisni-
veau mehr als zuvor zurückgeblieben und wer-
den möglicherweise auch in Zukunft mit insge-
samt geringeren Raten steigen als in der Ver-
gangenheit. 

(2) Die Preise für landwirtschaftliche Betriebsmit-
tel steigen überwiegend weiterhin an. Damit 
öffnet sich die „Preisschere" noch stärker. 

(3) Soweit die Steigerung der Inputkosten ertrags-
steigernde Produktionsmittel betrifft, besteht 
der Ausweg zur Erhaltung bzw. Steigerung des 
Einkommens überwiegend in der Kostensen-
kung. Nur im Maße, wie Erzeugerpreissteige-
rungen bzw. technischer Fortschritt eintreten, 
wird eine Inputsteigerung z. T. wieder renta-
bel. 

(4) Es ist denkbar, daß sich durch den Zwang zur 
Kostensenkung in einigen Produktionsberei-
chen durchaus ein Anreiz zur Minderung der 
Vorleistungen ergibt. Dadurch könnte sich die 
Umweltbelastung ohne zusätzliche umweltpoli-
tische Maßnahmen etwas vermindern oder sich 
zumindest der Zuwachs der Belastung verrin-
gern. 

219. Eine Bestätigung dieser Tendenzen, die an-
hand der jeweils neuesten Zahlen genau zu über-
prüfen sind, wäre mit vielfältigen Einflüssen auf die 
Umweltbelastung verbunden. 

Im Bereich der ertragssteigernden und ertragssi-
chernden Produktionsmittel wie z. B. Dünger, Pflan-
zenschutzmittel usw. ist bei weiterem Öffnen der 
Preisschere mit einem Abflachen der Intensivie-
rung zu rechnen. Beim Düngereinsatz hat mögli-
cherweiser ein Viertel der Betriebe (ohne Obst- und 
Gemüsebau) bereits die Grenze erreicht, an der der 
monetäre Zusatzerlös (Wertgrenzprodukt) die zu-
sätzlichen Düngerkosten (Einkaufspreis und Aus-
bringungskosten) nicht mehr deckt; weitere 50 % nä-
hern sich diesem Punkt. Auch die Pflanzenschutz-
mittelkosten haben gelegentlich „Düngerniveau" er-
reicht, so daß hier Ähnliches gilt; die Ursache liegt 
dabei weniger im Preisniveau, sondern eher in den 
für notwendig erachteten Mengen bei bestimmten 
Kulturen. 

220. Als Folge der geschilderten Preisentwicklung 
wird daher zunehmend die Strategie verfolgt, bei 
ertragssteigernden Produktionsmitteln die Kosten 
zu senken. Dies war bis vor wenigen Jahren eine 
ungewöhnliche Strategie, die aber anscheinend in-
zwischen eine erhebliche Bedeutung erlangt hat. 
Zwar werden auch die zuvor erwähnten Maßnah-
men weiterhin auf ihren Einkommensbeitrag ge-
prüft und oft noch ausgebaut, aber sie scheinen ihre 
große — lange Zeit durch viele Landwirte kaum 
geprüfte — Vorteilhaftigkeit z. T. eingebüßt zu ha-
ben. Bessere und sparsamere Düngerausbringungs-
techniken, sparsamere Pflanzenschutzmittelein-
sätze als bisher, besser dosierte und abgestimmte 
Fütterung und erste Überlegungen zu weniger 
engen Fruchtfolgen mit entsprechend geringerem 
Einsatz von Erzeugnissen der Agrochemie werden 
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angesichts der Kostenbelastung anscheinend ver-
stärkt diskutiert, z. T. aber noch nicht als wirt-
schaftlich angesehen (STEFFEN und SCHULTE, 
1982). 
Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß diese Aussa-
gen vor allem für Ackerkulturen gelten, die aber 
1983 immerhin 59,9 % der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche umfaßten (vgl. Kap. 3.1). Die Grünland-
wirtschaft ist zwiespältig zu beurteilen, da es hier 
Tendenzen zu stärkerer Düngung mit nachfolgen-
der Silierung zu geben scheint. Auf die Sonderkul-
turen, die hier nicht im einzelnen behandelt wer-
den, lassen sich diese Tendenzen ebenso wie auf 
Gemüse- und Obstbau ohnehin nicht uneinge-
schränkt übertragen. 

221. Eine besondere Rolle spielt auch die Massen

-

tierhaltung mit ihren spezifischen Umweltproble-
men. Sie treten vor allem durch die regionale Kon-
zentration auf, die beispielsweise die Verwertung 
der tierischen Ausscheidungen erschwert. Der Kon-
zentrationsprozeß scheint bei der Schweinehaltung 
unter eher technischem Aspekt noch sehr weit ge-
hen zu können, findet aber unter einzelbetriebli-
chen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen sicherlich 
vorher seinen Optimalpunkt. Wie weit der Konzen-
trationsprozeß gehen kann, ist aus Beispielen der 
UdSSR zu entnehmen, wo je zentraler Massentier-
haltung bis zu 500 000 Mastschweineplätze vorgese-
hen sind. Bei der Rinderhaltung begrenzt der erfor-
derliche Rauhfutteranteil mit seinen Transporter-
fordernissen die regionale Konzentration. Die Pro-
duktionsanreize für die genannten Bereiche der 
Tierproduktion sind jedenfalls nach wie vor hoch (s. 
Kap. 2.1) und die Bedingungen günstig, weil viele 
der hierzu erforderlichen Futtermittel nach wie vor 
auch in der Rohproduktstufe preisgünstig sind. Den 
mit der Massentierhaltung verbundenen Umwelt-
problemen ist daher weiterhin große Aufmerksam-
keit zu widmen. 

2.3.2 ökonomische Bestimmungsfaktoren 
des Produktionsmitteleinsatzes in der 
Landwirtschaft 

2.3.2.1 Der verminderte Einsatz des Faktors Arbeit 

222. Die Tatsache, daß der auf die Landwirtschaft 
entfallende Anteil der Erwerbstätigen von 24,7 % im 
Jahre 1950 auf 5,0 % im Jahre 1982 gesunken ist 
(Statistisches Bundesamt, Lange Reihen 1976 und 
Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, 1983), gibt einen Hinweis auf 
den Grad der Anpassung, dem dieser Sektor unter-
worfen ist. Die Haupttriebfedern dürften das außer-
halb der Landwirtschaft erzielbare Einkommen 
und der arbeitssparende technische Fortschritt im 
Bereich der landwirtschaftlichen Betriebsmittel ge-
wesen sein. Arbeitskraftfreisetzungen aus der 
Landwirtschaft vollziehen sich in den letzten bei-
den Jahrzehnten nur zu einem sehr geringen Anteil 
durch Ausscheiden von familienfremden Arbeits-
kräften, überwiegend dagegen durch Abwanderung 
von Familienarbeitskräften aus bestehenden Be-

trieben, durch Alter oder sonstige Gründe bedingte 
Betriebsaufgabe sowie durch teilweise außerland-
wirtschaftliche Tätigkeit beim Übergang zum Ne-
benerwerb. 

223. Der direkte Zusammenhang zwischen Frei-
setzung von Familienarbeitskräften und strukturel-
lem Wandel wird von der Nebenerwerbslandwirt-
schaft unterbrochen, die 1983 ca. 13 % der bewirt-
schafteten Fläche und 40 % aller landwirtschaftli-
chen Betriebe ab 1 ha LF umfaßte (Agrarbericht 
1984, Tz. 8). Der Übergang zum Nebenerwerb ver-
hindert weitgehend die Flächenfreigabe zugunsten 
aufstockungswilliger Vollerwerbs-Landwirte und 
verlangsamt so die Verschiebung der Betriebsgrö-
ßenstruktur. 

Während die Impulse zu Arbeitsfreisetzungen von 
innerlandwirtschaftlichen Veränderungen selbst, 
von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und 
den Opportunitätskosten des Arbeitseinsatzes in 
der Landwirtschaft ausgehen, sind die Gründe für 
einen Übergang zum Nebenerwerb noch vielschich-
tiger. Ausschlaggebend für die Beschäftigung au-
ßerhalb der Landwirtschaft dürfte das Einkom-
mensmotiv sein, soweit geeignete Arbeitsplätze zur 
Verfügung stehen. Die Flächenausstattung der Ne-
benerwerbsbetriebe ist in der Regel geringer als die 
der Vollerwerbsbetriebe, ein großer Teil der Neben-
erwerbsbetriebe konzentriert sich darüber hinaus 
auf für die Landwirtschaft ungünstige Standorte, 
etwa in Mittelgebirgslagen. Als alleinige Einkom-
mensbasis reichen diese Betriebe nicht aus bzw. 
bleiben mit der Entwicklung des technischen Fort-
schritts (der hier häufig nicht eingesetzt werden 
kann) immer weiter hinter der allgemeinen Ein-
kommenssteigerung zurück. Umgekehrt weisen 
diese Regionen häufig auch ein unterdurchschnittli-
ches Lohn- und Einkommensniveau im außerland-
wirtschaftlichen Bereich auf; das Nebenerwerbsein-
kommen wird damit häufig zum notwendigen Be-
standteil des Familieneinkommens. Darüber hinaus 
wird durch die Nebenerwerbslandwirtschaft das au-
ßerlandwirtschaftliche Arbeitsplatzrisiko etwas ab-
gemildert. Die Sicherheit der außerlandwirtschaftli-
chen Arbeitsplätze dürfte somit großen Einfluß auf 
die Stabilität der Nebenerwerbslandwirtschaft ha-
ben. Soweit nicht außerökonomische Motive (Hob-
bylandwirtschaft) stärker durchschlagen, wird von 
einer günstigen Arbeitsmarktsituation die Aufgabe-
bereitschaft auch nebenerwerblicher Landwirte po-
sitiv beeinflußt. 

224. In engem Zusammenhang mit der Einkom-
mensentwicklung und der künftigen Arbeitskräfte-
mobilität steht die bestehende landwirtschaftliche 
Betriebsgrößenstruktur (Kap. 1.2). Je weiter der 
strukturelle Wandel bereits fortgeschritten ist, de-
sto geringer sind voraussichtlich die zu erwarten-
den Abwanderungsraten. Allerdings kann davon 
ausgegangen werden, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland die „optimalen Betriebsgrößen" (die 
sich im übrigen bisher mit der technischen Ent-
wicklung ständig nach oben verschoben haben; vgl. 
BRANDES, 1978) von der Mehrzahl der Betriebe 
noch nicht erreicht sind, so daß von dieser Seite der 
strukturelle Wandel noch nicht gebremst wird. 
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Wenn gegenwärtig eine Verlangsamung des Prozes-
ses der Abwanderung und Betriebsaufgabe und in-
soweit des Betriebsgrößenwandels beobachtet wird, 
scheint dies weniger Ausdruck einer Trendumkehr, 
sondern eher die Folge der gesamtwirtschaftlichen 
Arbeitsmarktlage zu sein. 

2.32.2 Einsatzbedingungen beim Faktor Boden 

225. Durch die erhebliche Verminderung landwirt-
schaftlicher Nutzflächen seit Anfang der 60er Jahre 
sind der Landwirtschaft zum Teil fruchtbare Böden 
verlorengegangen (Kap. 3.1). Diese Verminderung 
der Anbauflächen zugunsten beispielsweise außer

-

landwirtschaftlicher Ausdehnung von Siedlungs- 
und Verkehrsflächen hat regional konzentriert 
stattgefunden. Besonders in den Ballungsgebieten 
ist eine Veränderung landwirtschaftlicher durch an-
dere Bodennutzungen zu beobachten, wobei vorwie-
gend mittlere bis beste Böden von der Nutzungsum-
widmung betroffen sein dürften. Umweltpolitisch 
ist es weniger interessant, den absoluten Flächen-
einsatz in der Landwirtschaft zu verfolgen, sondern 
die Aufmerksamkeit der jeweiligen Ausschöpfungs-
quote der Agrarlandschaft zuzuwenden (Kap. 4.1 
und 5.2). 

226. Außerdem wurden durch Brachfallenlassen 
Flächen aus der Nutzung genommen. Während die 
durch außerlandwirtschaftlichen Bodenbedarf ver-
lorengehenden Flächen im Regelfall der landwirt-
schaftlichen Nutzung auch zu späteren Zeitpunkten 
nicht mehr zur Verfügung stehen, ist die Bearbei-
tung brachfallender Flächen grundsätzlich wieder 
möglich. Hierbei handelt es sich jedoch vorwiegend 
um Grenzertragsböden — Böden niedriger Qualität 
oder den modernen Bearbeitungstechniken nicht 
mehr zugängliche Lagen —, auf denen Flächen- und 
Arbeitsproduktivität nicht mehr gesteigert werden 
können und deren Bewirtschaftung daher betriebs-
wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Die Aufgabe 
dieser Flächen erfolgt vor allem im Zusammenhang 
mit der Aufgabe ganzer Betriebe und der Abwande-
rung von Arbeitskräften. Es ist zu erwarten, daß mit 
einer Verlangsamung des strukturellen Wandels im 
Agrarbereich das Brachfallen langsamer zunimmt 
als bisher (Abschn. 1.1.6). 

227. Mit der trotz eines gewissen Bracheanteils 
fortschreitenden Nutzungskonkurrenz um den 
knappen Boden gingen im Zeitraum von 1975 bis 
1982, insbesondere bis 1980, erhebliche Kaufpreis-
steigerungen für landwirtschaftlichen Grundbesitz 
einher (Tab. 2.13). Sie erleichtern zwar einerseits 
die Auflösung landwirtschaftlicher Betriebe und er-
höhen tendenziell die Bodenmobilität, sofern dem 
nicht inflationsbedingte und steuerliche Überlegun-
gen entgegenstehen. Andererseits erschweren sie 
aber die Vergrößerung der verbleibenden Betriebe, 
soweit sie durch Zukauf von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen erfolgen. Die extrem hohen Kaufpreis-
steigerungen bis 1980 dürften zumindest zum Teil 
auch mit der außerlandwirtschaftlichen Boden-
nachfrage aufgrund einer inflationsbedingten 
Flucht in Sachwerte zusammenhängen. 

Tab. 2.13 

Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz, 
Pachtpreise der Vollerwerbsbetriebe und Anteile 

der Pachtfläche an der LF 1975-1982 

Kaufwerte 1 ) f. 
landwirtschaftl. 

Grundbesitz 
(ohne Gebäude 
und Inventar) 

Pachtpreise der 
Vollerwerbs

-

betriebe 
Anteil der 

Pacht

-

flächen 
a. d. LF 

in 
(alle DM je ha DM je ha 

Jahr Fläche 
d. landw. Jahr zugepach

-

teter Betriebe) 
Nutzung Fläche 

1975 	17 193 1975/76 	237 29,1 

1977 	22 160 1977/78 	269 29,8 

1979 	30 474 1979/80 	286 30,4 

1980 	36 036 1980/81 	304 . 
1981 	39 245 1981/82 	331 31,7 

1982 	37 105 1982/83 	344 38,0 

1 ) Ohne Hamburg, Bremen, Berlin 

Quelle: Agrarberichte 1983 und 1984; Statistisches Jahr-
buch über Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten, verschiedene Jahrgänge 

228. Demgegenüber wird die Entwicklung der 
Pachtpreise, die im gleichen Zeitraum ebenfalls er-
heblich anstiegen (Tab. 2.13), vorwiegend von inner-
landwirtschaftlichen Verschiebungen von Bodenan-
gebot und -nachfrage bestimmt, d. h. die Pacht-
preise zeigen die Verknappung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen besonders deutlich an. 

229. Preissteigernde Einflüsse sowohl auf Kauf-
als auch auf Pachtwerte landwirtschaftlicher Nutz-
flächen gingen bisher auch von Veränderungen der 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus 
(Abschn. 2.3.1). Wenn als Folge geringeren gesamt-
wirtschaftlichen Wachstums und hoher Arbeitslo-
sigkeit die Abwanderungsrate bei landwirtschaftli-
chen Arbeitskräften zurückgeht, resultieren daraus 
sinkendes Angebot und steigende Nachfrage bei 
landwirtschaftlicher Nutzfläche und mehr oder we-
niger starke Steigerungen der Kauf- bzw. Pacht-
preise. 

230. Die Erhöhung der Flächenausstattung land-
wirtschaftlicher Betriebe ging im Zeitraum 1966 bis 
1980 mit einer Steigerung der Pachtanteile an der 
bewirtschafteten Fläche einher. Insbesondere in 
den größeren Betrieben wurde der Bodenbedarf zu-
nehmend über Pacht, weniger mit Landkauf ge-
deckt. Während die Nutzung eigenen Bodens eine 
Vernachlässigung der kalkulatorischen Kosten er-
möglicht, gehen diese Kosten — da mit Ausgaben 
verbunden — bei der Bewirtschaftung von gepach-
tetem Land in die Wirtschaftlichkeitsrechnungen 
der Betriebe ein. Sowohl die andauernde Zunahme 
der Pachtpreise als auch die Liquiditätswirksam-
keit voraussichtlich weiter steigender Pachtanteile 
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werden eine kostenbewußtere Bewirtschaftung er-
zwingen. 

231. Da der flächenbezogene Arbeitseinsatz in der 
Landwirtschaft in den letzten 20 Jahren abgenom-
men hat und auch weiterhin sinken wird (Abschn. 
2.3.2), haben demgemäß diejenigen Produktions-
zweige die stärkste Produktionsausdehnung erfah-
ren, bei denen neben hoher Flächenproduktivität 
die größten Steigerungen der Arbeitsproduktivität 
erzielbar waren, also die Veredlungswirtschaft und 
diejenigen pflanzlichen Produktionszweige, bei de-
nen ein hoher Mechanisierungsgrad der Bodenbe-
arbeitungs- und Erntevorgänge realisiert werden 
konnte. Weiterhin begünstigen sowohl die Kosten 
der Maschinennutzung als auch die technisch be-
dingten Flächenvergrößerungen (Kap. 3.1) nach wie 
vor die einzelbetriebliche Spezialisierung auf einen 
oder wenige landwirtschaftliche Produktionszwei-
ge. Im Zusammenhang damit ist die Tendenz einer 
weiteren Differenzierung der Agrarlandschaft in 
extensiv bewirtschaftete Flächen (Nebenerwerb 
z. B. in Mittelgebirgslagen) einerseits und intensi-
ver genutzte Flächen (hochwertige Acker- und 
Grünlandflächen in relativen Flachlagen) anderer-
seits zu erwarten (WEINSCHENCK, 1982). 

232. Die Entwicklungen in der Verwendung und 
Entlohnung der Faktoren Arbeit und Boden haben 
bereits eine unmittelbare Beziehung zu den Um-
weltproblemen der Landwirtschaft aufzuweisen. 
Sinkender Arbeitseinsatz und abnehmende land-
wirtschaftliche Nutzfläche bilden außerdem den 
Hintergrund für die stärkere Verwendung der Be-
triebsmittel, die ihrerseits in einem engen Bezug zu 
Umwelteffekten der Landwirtschaft stehen. 

2.3.2.3 Der Betriebsmitteleinsatz in der 
Landwirtschaft 

Der Betriebsmitteleinsatz im Überblick 

233. In der Landwirtschaft fallen unter Ausgaben-
gesichtspunkten die beiden Faktoren Arbeit und 
Boden nicht so sehr ins Gewicht. Demgegenüber 
spielen der Kapitaldienst (Zinsen und Tilgungen) 
sowie die laufenden Ausgaben für Betriebsmittel 
eine größere Rolle. Dabei stiegen die Zinsausgaben 
von 1973/74 bis 1982/83 um 76 %, die Nettoverbind-
lichkeiten um fast 75 %. Bezogen auf das gesamte 
Vorleistungsvolumen betrugen die Zinsausgaben 
damit 1982/83 ca. 10 %. Das gesamte Vorleistungsvo-
lumen (in jeweiligen Preisen) belief sich 1982/83 auf 
33,7 Mrd DM und hat sich damit gegenüber dem 
Durchschnitt der Jahre 1971/72 bis 1973/74 (17,7 
Mrd DM) fast verdoppelt. Den stärksten Anstieg 
erfuhren hierbei (bei den Vorleistungskomponen-
ten mit einem Anteil von mehr als 10 % der gesam-
ten Vorleistungen) der Energie- (um 144 %), Dünge-
mittel- (um 81 %) und Futtermitteleinsatz (um 73 %) 
sowie der Unterhalt der Maschinen (um 70 %). Men-
genmäßig (Vorleistungen in Preisen von 1976) 
wuchsen von den bedeutenden Vorleistungsposten, 
bezogen auf den Durchschnitt der Jahre 1971/72 bis 

1973/74, der Futtermitteleinsatz um 35 %, der Ener-
gieeinsatz um 12 % und der Düngemitteleinsatz um 
6 % (Materialband zum Agrarbericht, 1984, Tab. 24). 

234. Die unterschiedliche Nutzungsdauer der Be-
triebsmittel (etwa Dünger im Vergleich zu Landma-
schinen) bedeutet unterschiedliche Verteilung des 
Finanzierungsaufwands. Ein höherer Mechanisie-
rungsgrad bedingt einen höheren Kapitaleinsatz als 
eine Intensivierung über höheren Düngereinsatz, 
weil der Düngereinsatz sich bei normaler Ernte mit 
jeder Ernte amortisieren kann, der Einsatz einer 
Maschine dagegen erst über ihre gesamte Nut-
zungszeit bzw. ihre Leistungsvorrat. Nicht zuletzt 
daher variiert der Einfluß der einzelnen Determi-
nanten des Kapitaleinsatzes nach den einzelnen 
Kategorien von Betriebsmitteln. Als die wichtigsten 
Determinanten des Kapitaleinsatzes in der Land-
wirtschaft werden angesehen: 

— Preise und Verfügbarkeiten der Faktoren Arbeit 
und Boden unter den Bedingungen des struktu-
rellen Wandels, 

— Ausmaß und Geschwindigkeit des mechanisch- 
und biologisch-technischen Fortschritts; Nut-
zungsdauer und Ersatzbedarf der mehrjährig 
nutzbaren Betriebsmittel, 

— Betriebsmittelpreise, 

— erwarteter zusätzlicher Gewinn, 

— realisierter Gewinn, 

— Zinssatz und 

— Verhältnis von Eigen- zu Fremdfinanzierung. 

Der Einsatz langfristiger Investitionsgüter 
bei veränderter Ertragslage 

235. Die Investitionstätigkeit in der deutschen 
Landwirtschaft verlief bisher in Schüben, die sich 
vor allem mit strukturellen Veränderungen des ge-
samten Faktoreinsatzes und der anteilsmäßigen 
Verschiebung der Produktionszweige erklären las-
sen. Während bis zur Mitte der 60er Jahre die Inve-
stitionstätigkeit (Bauten und Ausrüstungen) durch 
den notwendigen Ersatz von Arbeit durch Kapital 
innerhalb bestehender Betriebe beschleunigt wur-
de, ist für die Jahre bis etwa 1975 verringerte Inve-
stitionstätigkeit festzustellen. Der Investitionsbe-
darf ging zum einen aufgrund der noch bestehen-
den hohen Ausstattung zurück, zum anderen lagen 
die Chancen zur Einkommenssteigerung in diesen 
Jahren vor allem in der Flächenaufstockung. 

Ab Mitte der 70er Jahre beginnt ein neuer Investi-
tionsschub. Die Abschwächung des strukturellen 
Wandels in der Landwirtschaft und die Flächen-
knappheit (Tz. 225 ff.) bewirkten bei günstiger Er-
tragslage eine Intensivierung der Produktion, ins-
besondere eine starke Ausdehnung der Veredlungs-
produktion. Dieser Trend ist bis einschließlich 
1979/80 ungebrochen sichtbar. 

Im Wirtschaftsjahr 1980/81 erfolgte ein starker 
Rückgang der Investitionstätigkeit, der vor allem 
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auf die verschlechterte Ertragslage in der Land-
wirtschaft zurückzuführen war. Nach diesem tem-
porären Rückgang wurde im Wirtschaftsjahr 
1982/83 aufgrund der verbesserten Einkommenssi-
tuation, des niedrigen Zinsniveaus und der Investi-
tionszulagen das bisher höchste Niveau von 1979/80 
wieder erreicht (Agrarbericht, 1984, Tz. 19). Aller-
dings erscheint langfristig aufgrund der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung und der damit zusam-
menhängenden angespannten Budgetsituation der 
öffentlichen Haushalte in den EG-Staaten ein Zu-
rückbleiben der weitgehend administrierten Erzeu-
gerpreise hinter den fortschreitend steigenden Be-
triebsmittelpreisen zumindest nicht unwahrschein-
lich. 

236. Auf der anderen Seite könnte der zurücklie-
genden Phase erhöhter Investitionstätigkeit eine 
verminderte Investitionstätigkeit in der Landwirt-
schaft folgen. Inzwischen ist ein sehr hohes Mecha-
nisierungsniveau erreicht worden, das auf Dauer 
den Investitionsbedarf drosseln müßte (SCHRA-
DER, 1982). Im übrigen führt eine aufgrund verän-
derter Ertragslage zeitweise notwendige Einspa-
rung wie 1980/81 aber nicht zu einer Verlangsa-
mung des technischen Fortschritts. Auch ermögli-
chen die zunehmenden Zusammenschlüsse in Ma-
schinenringen oder der Einsatz von Lohnunterneh-
men eine bessere Auslastung der weitgehend un-
teilbaren Ausrüstungsbestände und bei damit stei-
gender Rentabilität eventuell sogar die Nutzung 
modernerer und kapitalintensiverer Ausrüstungen 
als bisher. - Über die Zeit ist also nicht mit einer 
Rückentwicklung der Produktions- und insbeson-
dere der Bodenbearbeitungstechnik zu rechnen. In

-

nerhalb des gesamten Investitionsvolumens kann 
man eine Vergrößerung des Anteils kostensparen-
der Investitionen erwarten. 

237. Analog zur Entwicklung energiesparender 
Technik für Industrie und private Haushalte wird 
in der Landwirtschaft der Einsatz energiesparen-
den technischen Fortschritts weiter zunehmen und 
die Investitionen bestimmter energiesparender 
Ausrüstungsgüter stimulieren. Auch bei den übri-
gen Vorleistungen sind kostensparende Investitio-
nen jetzt rentabler. So werden sparsamere Ausbrin-
gungstechniken für Düngung und Pflanzenschutz 
sowie vorteilhaftere und zusätzliche Investitionen 
in die Fütterungstechnik, um Futtermittel zu spa-
ren, erwartet. Im Gegensatz zu früheren Typen von 
Investitionen, die wegen der damit verbundenen 
Vergrößerung der Schläge und intensiven Bodenbe-
arbeitung umweltpolitisch bedenkliche Folgen hat-
ten, könnte diese neuere Entwicklung eine gewisse 
Entlastung beinhalten. 

Der Betriebsmitteleinsatz für die laufende 
Produktion (Vorleistungen) 

238. Der Kapitaleinsatz für Vorleistungen (Be-
triebsmittel für die laufende Produktion, d. h. für 
Düngemittel, Pflanzenschutz, Energie, Futtermittel 
und Unterhaltungsausgaben) ist etwa dreimal so 
hoch wie der für Investitionen. Das Gewicht der ein-
zelnen Vorleistungen hat sich seit 1965/66 deutlich 
verschoben (s. Tab. 2.14). Die stärkste Änderung er-
fuhr der Anteil der Energieausgaben, der von 7 
auf 17 % anstieg. Eine annähernd gleiche starke, 

Tab. 2.14 

Struktur der Vorleistungen (Betriebsmittel für die laufende Produktion) 

Vorleistungen Unterhaltung 

Wirtschafts- 
insgesamt 

(Betriebsmittel) Futtermittel Düngemittel Pflanzen
-schutzmittel Energie 2 ) Wirtschafts- 

fahr für die laufende gebäude Maschinen 
Produktion 

in % in % Mio DM 1 ) 

1965/66 14 846 41,8 14,5 1,2 7,0 4,8 16,9 

1971/72 15 894 37,2 1.5,3 2,0 12,8 3,8 13,1 

1976/77 26 140 42,9 14,1 2,4 13,0 3,2 10,8 

1977/78 25 834 39,8 14,1 2,7 13,7 3,4 11,8 

1978/79 27 274 39,9 13,7 2,7 14,0 3,1 11,8 

1979/80 29839 37,8 14,1 2,6 15,8 2,9 11,1 

1980/81 31 056 36,1 15,3 2,7 16,5 2,8 10,8 

1981/82 32 505 35,4 14,4 2,7 17,5 3,0 11,1 

1982/83 3 ) 33 673 35,1 13,8 2,7 17,1 3,5 11,2 

1) Ab 1970/71 ohne Subventionen, ab 1975/76 außerdem ohne Mehrwertsteuer 
2) Für Dieselkraftstoff unverbilligter Preis 
3) Vorläufig 

Quelle: Materialband zum Agrarbericht, verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen 



Deutscher Bundestag - 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613  

aber gegenläufige Entwicklung gab es bei der Un-
terhaltung der Maschinen, deren Ausgabenanteil 
von ca. 17 % auf 11 % sank. Der Anteil der Futtermit-
tel, der größte Posten unter den Vorleistungen, sank 
ab, während der Anteil für Pflanzenschutzmittel 
leicht zunahm, seit 1977 aber konstant ist. Der An-
teil der Düngemittel blieb ebenfalls in etwa kon-
stant. Die Posten, bei denen vom Volumen her Ein-
sparungen am lohnendsten sind, betreffen vor al-
lem die Futtermittel, dann Energie, Dünger und die 
Unterhaltungskosten für Bauten und Maschinen. 
Mit weitem Abstand folgen Pflanzenschutzmittel; 
einige weitere Posten mit geringer Umweltrelevanz, 
z. B. Saatgut, machen den restlichen Anteil aus. 

239. Hinter diesen Anteilsverschiebungen stehen 
sehr verschiedene Realentwicklungen, da sich die 
Preise für die einzelnen Vorleistungen unterschied-
lich entwickelt haben (s. Tab. 2.15). Da auch die Ein-
satzdeterminanten der einzelnen Vorleistungskate-
gorien z. T. stark voneinander abweichen, ist eine 
gesonderte Darstellung angebracht. Unter umwelt-
politischen Gesichtspunkten wird dabei auf die 
Düngung besonderes Gewicht gelegt. 

Düngereinsatz 

240. Die mit vermehrter Mineraldüngung einher-
gehenden Ertragszuwächse in der pflanzlichen Pro-
duktion verlaufen annähernd gemäß dem ursprüng-
lich für die Landwirtschaft erarbeiteten Ertragsge-
setz: Bei konstantem Einsatz aller übrigen Produk-
tionsfaktoren wächst der Flächenertrag mit stei-
genden Düngergaben bis zum Maximalertrag an. 
Eine weitergehende Düngung hat lediglich stei-
gende Kosten und meist sogar ein Absinken der 
Gesamterträge zur Folge. Jenseits dieses erzielba-
ren mengenmäßigen Höchstertrags ist zusätzliche 
Düngung daher selbst unter der Bedingung eines 
Düngerpreises von Null in jedem Fall unwirtschaft-
lich (Abschn. 3.3.1). Aber auch in dem Bereich, in 
dem die Erträge noch ansteigen, wirkt sich zusätzli-
che Düngung nicht mehr notwendig gewinnstei-
gernd aus, sobald die unrealistische Annahme ko-
stenloser Düngung aufgegeben wird; dies resultiert 
aus dem Verlauf der allgemein gültigen Ertrags-
funktion, bei der sinkende Grenzerträge (im ökono-
misch relevanten Bereich) unterstellt werden. Ent-
scheidend für die Entwicklung der Gewinnzu- 

Tab. 2.15 

Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
(Ausgabenindex, 1970 = 100) 

Durchschnitt 3) 

70 72 74 76 78 80 82 

Waren und Dienstleistungen für die 
laufende Produktion (Vorleistungen) 

Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 	 100 110,0 137,2 157,5 154,8 174,2 204,4 

Futtermittel 	 100 101,6 124,1 136,9 130,5 134,6 146,4 

Saatgut 	 100 95,9 104,7 142,9 140,0 144,0 156,2 

Nutz- und Zuchtvieh 	 100 116,2 117,7 138,7 145,6 137,6 152,3 

Pflanzenschutzmittel 	 100 108,7 110,7 143,7 117,9 114,4 150,5 

Brenn- und Treibstoffel) 	 100 109,1 147,8 166,7 171,6 252,6 308,9 

Unterhaltung der Maschinen 
und Geräte 2) 	 100 117,6 145,1 164,3 184,2 206,0 231,2 

Neubauten und neue Maschinen 
Neubau landwirtschaftlicher 
Betriebsgebäude 	 100 118,8 135,9 144,4 163,0 197,3 215,9 

Neuanschaffung größerer Maschinen 
(einschl. Kfz) 	 100 112,3 130,9 149,5 161,7 173,6 192,4 

Betriebsmittel insgesamt 	 100 110,0 131,2 147,9 153,1 169,1 190,5 

Preisindex für die Lebenshaltung 	 100 111,1 127,1 140,8 149,9 164,7 184,3 

1) Einschließlich Schmierstoffe und elektrischer Strom 
2) Einschließlich technische Hilfsmaterialien 
3) Einschließlich Umsatzsteuer 

Quelle: Statistische Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutschland, verschiedene Jahrgänge; eigene Umrechnungen 
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wächse in Folge erhöhter Düngung ist in diesem 
Bereich das Verhältnis der Kosten je zusätzlich ein-
gesetzter Düngereinheit zu dem damit erzielten zu-
sätzlichen Erlös. Das Gewinnmaximum ist erreicht, 
sobald Wertgrenzprodukt und Grenzkosten der Pro-
duktionssteigerung infolge vermehrter Düngung 
gleich sind, die Kosten zusätzlicher Düngergaben 
also den erzielbaren monetären Ertragszuwachs 
aufzehren. 

241. In dieser Entscheidungssituation führen stei-
gende Preise für Mineraldünger bei Konstanz aller 
anderen Einflüsse zu einer Verminderung der Dün-
gernachfrage, während steigende Erzeugerpreise 
eine gleichgerichtete Veränderung der Mineraldün-
gernachfrage bewirken. 
Bestimmend für die Entwicklung des Mineraldün-
gerverbrauchs in der gesamten Landwirtschaft sind 
neben direkten Preis- (und Liquiditätseinflüssen 
die Veränderungen der relativen Preise und Pro

-

duktivitäten aller übrigen eingesetzten Produkti-
onsfaktoren. Aufgrund der voneinander z. T. stark 
abweichenden Ertragsverläufe und des unter-
schiedlichen Entzugs der verschiedenen Nährstoffe 
durch die einzelnen Kulturen wirken sich kostenbe-
dingte Veränderungen der Anbauverhältnisse auch 
auf die Düngernachfrage aus. 

242. Eine die Einsatzmengen senkende Wirkung 
der erheblichen Preissteigerungen seit 1962 ist 
nicht zu erkennen, wahrscheinlich weil durch die 
hohe Rentabilität des Düngereinsatzes, insbeson-
dere bedingt durch die gestiegene Produktivität so-
wie durch gestiegene Produktpreise, die Preiselasti-
zität der Nachfrage gering war. Im Betrachtungs-
zeitraum gehen starke Preiserhöhungen mit — 
wenn auch sehr unterschiedlichen — Düngungszu-
wächsen bei den Hauptnährstoffen Stickstoff und 
Phosphat wie auch beim ausgabenmäßig weniger 
bedeutenden Kali und Kalk einher (Tab. 2.16). 

Tab. 2.16 

Struktur und Entwicklung des Düngereinsatzes 

Struktur Entwicklungen (prozentuale Steigerungen) 
Düngerart 1980/81 1960/61-1970/71 3 ) 1970/71-1980/81 1960/61-1980/81 

Mengen in 
1 000 t 

Nährstoff 

Stickstoff 	 1 551 83 37 151 
Phosphat 	 837 38 – 8 26 
Kali 	 1 144 18 – 3 14 
Düngekalk 	 1 138 26 69 113 

Durchschnittpreis 
in DM/t 

Nährstoff 1) 2) 

Stickstoff 	 1 681 –10 61 45 
Phosphat 	 1 552 14 110 139 
Kali 	 593 13 70 93 
Düngekalk 	 141 34 99 166 

Ausgaben 
in Mio DM 1 ) 

Stickstoff 	 2 607 65 120 264 
Phosphat 	 1 300 57 93 202 
Kali 	 679 33 64 119 
Düngekalk 	 161 71 235 475 

Zusammen 	 4 747 56 105 220 

1) Ohne Umsatzsteuer. Einschl. Verpackungskosten und Kleinmengenzuschläge (bis 1975/76 = 10 %, ab 1976/77 
= 5 %) 

2) Gewogener Durchschnittspreis aufgrund der Bruttolistenpreise und der gelieferten Mengen der einzelnen Dünger-
arten 

3) Ab Januar 1968 einschl. Umsatzsteuer 

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnun-
gen 
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243. Der Anteil der Düngerausgaben an den ge-
samten Vorleistungsausgaben ist seit 1965 in etwa 
gleich geblieben (14,5 % im Jahre 1965 gegenüber 
13,8 % in 1983). Mit einem Ausgabenvolumen von 
4,6 Mrd DM im Wirtschaftsjahr 1982/83 stellen die 
Düngerausgaben einen bedeutenden Anteil der 
Vorleistungen dar. Für den Fall, daß die Erlöse 
nachhaltig sinken, würde sich auf Dauer ein ge-
naueres Abwägen von Grenzkosten und Grenzerlös 
und nach Möglichkeit Einsparungen bei den Han-
delsdüngerausgaben durchsetzen. Erste Versuche, 
die Ausgaben (und bei weiterhin steigenden Dün-
gerpreisen den realen Düngereintrag) zu senken, 
zeigen sich in der vermehrten Anwendung von Bo-
denanalysen. Darüber hinaus wird von landwirt-
schaftlichen Fachzeitschriften der Einsatz dünger-
sparender Ausbringungsmethoden empfohlen. Nä-
here Ausführungen hierzu sind in Kap. 3.3 und 
Abschn. 4.2.5 zu finden. 

244. Die für alle Düngerarten zu beobachtenden 
Preissteigerungen erhöhen den Wert des wirt-
schaftseigenen Düngers, dessen Aufkommen mit 
der gestiegenen Veredlungsproduktion entspre-
chend zunahm. Beides kann zukünftig eine ver-
stärkte Nährstoffzufuhr über die Ausbringung von 
Mist und Gülle bewirken, die Düngung erfolgt da-
mit in indirekter Form über die Futtermittel. Die 
Spezialisierung im Bereich der Veredlung führt al-
lerdings zu regional konzentriertem Anfall von 
Wirtschaftsdünger und entsprechenden Umweltbe-
lastungen (Kap. 3.3, 3.5 und Teil 4). 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

245. Mit einem Anteil der Ausgaben für Pflanzen-
schutzmittel an den gesamten Vorleistungen von 
nur 2,7% im Wirtschaftsjahr 1982/83 (Tab.2.14) lie-
gen die durchschnittlichen Kosten für Pflanzen-
schutzmittel weit unterhalb derer für Düngemittel. 
Allerdings hat sich der Ausgabenanteil seit 1965 
mehr als verdoppelt, und die monetären Ausgaben 
haben sich im gleichen Zeitraum sogar verfünf-
facht. Diese Steigerung dürfte vorwiegend auf men-
genmäßigen Mehreinsatz zurückzuführen sein, da 
bisher nur relativ geringe Steigerungen der Ein-
kaufspreise zu verzeichnen waren. Die Einsatzmen-
gen variieren allerdings zwischen verschiedenen 
Kulturarten und Anbauregionen stark, und dement-
sprechend sind die Pflanzenschutzmittelkosten in 
einigen Kulturen und Regionen wesentlich höher 
als im Durchschnitt (Kap. 3.4). 

246. Generelle Aussagen über Bestimmungs-
gründe und voraussichtliche Entwicklungstenden-
zen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln sind 
wesentlich schwieriger zu treffen als über die des 
Düngereinsatzes. Schon die Ziele von Pflanzen-
schutzmaßnahmen sind höchst unterschiedlich. Ur-
sprünglich wurden weitgehend nur Ertragsverluste 
durch Schädlinge und Unkräuter vermieden und 
die Lagerbestände vor Krankheitsbefall geschützt 
(Risikominderung). Dann jedoch wurden zuneh-
mend auch Maßnahmen zur „Qualitätsverbesse-
rung" der Produkte (z. B. Behandlung der Frucht-
schalen aus optischen Gründen) vorgenommen, 

Pflanzenschutzmittel zur Sicherung des düngungs-
bedingten Mehrertrags ausgebracht (u. a. Halmstär-
kung bei Getreide) und mittels chemischer statt me-
chanischer Unkrautvertilgung eine Verringerung 
des Arbeitseinsatzes angestrebt (DIERCKS, 1980). 
Im Gegensatz zum Düngereinsatz läßt sich für 
Pflanzenschutzmaßnahmen nicht so leicht ein „opti-
males Einsatzniveau" im Sinne der unter Kosten-
Ertrags-Überlegungen richtigen Menge je Einsatz 
ableiten. Hier stellt sich vielmehr die Frage nach 
dem Einsatz überhaupt. Wird die Anwendung not-
wendig, sind entsprechende Mindestmengen je 
Ausbringung erforderlich, da geringere Ausbrin-
gungsmengen nicht die angestrebte Wirkung erzie-
len (ORTMAIER und THOMA, 1980). Einsparungen 
sind daher in diesem Bereich weniger über die Va-
riation der spezifischen Ausbringungsmenge mög-
lich, als vielmehr über die verminderte Aufbrin-
gungshäufigkeit bis hin zum Verzicht auf einzelne 
Maßnahmen. 

Einsatz von Energie 

247. Mit einem Anteil von 17 % im Wirtschaftsjahr 
1982/83 am gesamten Vorleistungsvolumen gegen-
über 7 % im Jahr 1965 (s. Tab. 2.14) kommt dem 
Energieverbrauch unter Kostengesichtspunkten re-
lativ große Bedeutung zu (vom indirekten Energie-
verbrauch durch Düngemittel etc. wird hier abgese-
hen; vgl. dazu etwa WERSCHNITZKY, 1982). Die 
Ausgaben für Energie überstiegen 1982/83 die Dün-
gerausgaben um etwa 1,1 Mrd DM, im Gegensatz zu 
1965, als die Energieausgaben nur knapp die Hälfte 
der Düngerkosten ausmachten. Die Umkehr des 
Verhältnisses erfolgte vor allem durch die seit etwa 
1973 stark ansteigenden Energiepreise. Allerdings 
wachsen auch in diesem Vorleistungsbereich die 
Einsatzmengen. 

248. Da mit einem deutlichen Rückgang der Ener-
giepreise mittelfristig kaum gerechnet werden 
kann, sind — zumindest bei anhaltend ungünstigen 
Einkommenserwartungen in der westdeutschen 
Landwirtschaft — zunehmend Energieeinsparungs-
versuche zu erwarten, die zum einen durch effekti-
veren und sparsameren Einsatz der vorhandenen 
Ausrüstungen realisiert werden können. Einer Ver-
ringerung der Bearbeitungsintensität stehen dage-
gen höhere Aufwendungen für andere Pflegemaß-
nahmen gegenüber, so daß Einsparungen hier u. U. 
nicht von Vorteil sind (WERSCHNITZKY, 1982). In-
vestitionen zum Zwecke der Nutzung eigener Ener-
gie (Wärmetauscher, Biogasgewinnung usw.) wer-
den in größerem Umfang erst bei weiter steigenden 
Energiepreisen rentabel. Unter der derzeit gegebe-
nen Liquiditätssituation sind solche Investitionen 
außerdem vermutlich nur für wenige Betriebe mög-
lich. Mit einer Verbesserung der Einkommen land-
wirtschaftlicher Betriebe ist jedoch mit vermehr-
tem Einsatz dieser Technik zu rechnen. 

Futtermittel 

249. Der Anteil der Futtermittel an den gesamten 
Vorleistungsausgaben beträgt 35,1 % (1982/83). Er ist 
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seit 1965/66 leicht gesunken (s. Tab. 2.14), wobei im 
Zeitablauf relativ große Schwankungen feststellbar 
sind, die zum Teil mit witterungsbedingten Ertrags-
schwankungen beim Anbau wirtschaftseigenen 
Futters zu erklären sein dürften. Der Verbrauch an 
Futtermitteln insgesamt ist seit 1970 gleichzeitig 
mit dem Anwachsen der Veredlungsproduktion 
bzw. der gesamten tierischen Produktion gestiegen. 
Dementsprechend hängt die weitere Entwicklung 
des Futtermitteleinsatzes von den zukünftigen Zu-
wächsen dieser Produktionen ab. Sowohl unter 
agrarökonomischen als auch unter umweltpoliti-
schen Gesichtspunkten ist die Zusammensetzung 
und die Herkunft der verbrauchten Futtermittel be-
deutsam, beispielsweise die Tatsache, daß der Mais 
z. T. aus Inlandanbau, Sojaschrot dagegen aus Im-
porten stammt. Dabei ist nicht nur der Inlandanbau 
„umweltwirksam", sondern auch die Futtermittel

-

importe tragen über die regional konzentrierte 
Tierhaltung und den dadurch vermehrten Anfall 
von Wirtschaftsdüngern zu Umweltbelastungen 
bei. 

250. Die wichtigste Determinante des Importan-
teils ist das Preisverhältnis von inländischen und 
ausländischen Futtermitteln. Dieses Preisverhält-
nis wird von einer Reihe von Faktoren bestimmt, 
wie u. a. den Produktions-, Transport- und Lagerko-
sten und kurzfristig natürlich den Witterungsver-
hältnissen. Der Importanteil an Futtermitteln, der 
seit 1970/71 ca. 20% beträgt, wird darüber hinaus 
von der Struktur der tierischen Produktion beein-
flußt. Während die Haltung von Rauhfutterfressern 
zumindest z. T. die Verwendung wirtschaftseigenen 
Futters erfordert (daher die Standortabhängigkeit), 
kann flächenunabhängige Veredlungsproduktion 
standortunabhängig und allein mit Zukauffutter-
mitteln — auch aus Importen — betrieben werden. 

2.3.3 Engpaßfaktoren und 
Faktorproduktivitäten 

251. Der starke Strukturwandel in der Landwirt-
schaft, der zunehmende Umweltbelastungen mit 
sich gebracht hat, ist die Folge sich wandelnder 
Knappheitsverhältnisse bei den zuvor betrachteten 
Produktionsmitteln, die ihrerseits wiederum in 
starkem Maße vom technischen Fortschritt be-
stimmt wurden. Bei der Verknappung eines oder 
mehrerer Faktoren werden diese Faktoren in Ver-
wendungen mit höherer (Teil-)Produktivität über-
führt bzw. ihre Produktivität durch eine andere 
Kombination mit den reichlicher vorhandenen Pro-
duktionsmitteln erhöht. Dabei hängt die Kombina-
tion aller Faktoren von der relativen Vorteilhaftig-
keit (Grenzkosten im Vergleich zum Grenzerlös) 
der verschiedenen Produktionszweige ab. 

252. Der Einfluß der Knappheitsverhältnisse bei 
den Produktionsmitteln auf die Entwicklung land-
wirtschaftlicher Produktionszweige und -verfahren 
ist für die letzten 20 Jahre deutlich sichtbar. Je nach 
Verfügbarkeit von Arbeit, Boden und Kapital haben 
sich die landwirtschaftliche Produktion und die dort 

verwendeten Strategien zur Erzielung höherer Ein-
kommen gewandelt (BEUSMANN, 1981): 

— Bis etwa zur Mitte der 60er Jahre erfolgte die 
Steigerung der Pro-Kopf-Einkommen über die 
Abwanderung von Lohnarbeitskräften (oder 
Übergang zum Nebenerwerb) und vor allem 
über die Substitution von Arbeit durch Kapital 
innerhalb bestehender Betriebe; dies bedeutete 
eine zunehmende Vorleistungsabhängigkeit. 

— Im Zeitablauf wurden immer mehr Familienar-
beitskräfte vom Abwanderungssog erfaßt. Diese 
Tendenz verstärkte sich gegen Ende der 60er 
Jahre und ging bis etwa Anfang der 70er Jahre 
mit beschleunigter Veränderung der Betriebs-
größenstruktur einher. In dieser Phase wurden 
höhere Einkommen vor allem durch Flächenauf-
stockung und Ausdehnung der Produktion (bei 
besserer Auslastung der Maschinen und Geräte) 
realisiert. Das Investitionsvolumen nahm, z. T. 
aufgrund der bereits hohen Ausstattung, ab. 

— Mitte bis Ende der 70er Jahre verlangsamte sich 
diese Form des Strukturwandels. Die seither zu 
beobachtende Verringerung der Arbeitskräfte-
und Flächenmobilität führte, solange die land-
wirtschaftlichen Einkommensverhältnisse gut 
waren, zu einer Erhöhung der Veredlungspro-
duktion. Dies zeigte sich statistisch in wieder 
steigenden Bruttoanlageinvestitionen. 

253. Neben diesen knappheitsbedingten Verschie-
bungen vollzieht sich parallel in allen Phasen der 
Entwicklung eine zunehmende Mechanisierung 
und Spezialisierung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion. Gerade die Spezialisierung der Betriebe 
auf wenige oder einen Produktionszweig, zuletzt zu-
sammen mit der Intensivierung der Produktion, be-
wirken eine weitere Erhöhung der Abhängigkeit 
von innerlandwirtschaftlichen und außerlandwirt-
schaftlichen Vorleistungen (Jungvieh, Futtermittel, 
Energie usw.). Bei guter Liquiditätslage war der ra-
pide Anstieg einiger Vorleistungskosten für die 
Mehrzahl der Betriebe noch tragbar. Dies ändert 
sich jedoch mit verschlechterter Ertragslage und 
der daraus resultierenden Liquiditätsverknappung. 

254. In den beiden ersten der beschriebenen Pha-
sen war Arbeit knapp im Verhältnis zum Kapital. 
Erst in der letzten Phase haben sich die Knapp-
heitsverhältnisse gewandelt: Boden wird durch stei-
genden Betriebsmitteleinsatz ersetzt. An der Flä-
chenknappheit für Betriebsvergrößerungen hat 
sich auch in den letzten Jahren — bei nach wie vor 
geringen Abwanderungsraten — nichts geändert. 

255. Der zumindest zeitweise Rückgang der Inve-
stitionstätigkeit im Ausrüstungsbereich ging nicht 
mit einer Veränderung der Bodennutzung einher, 
weil die Möglichkeit zur Kostensenkung sich vor 
allem bei mobilen Investitionsgütern ergab, wo 
über Gemeinschaftsinvestitionen (z. B. Maschinen-
ringe) verschiedener Art der Ausnutzungsgrad der 
Geräte erhöht wird. Möglicherweise wird dadurch 
sogar der Einsatz des mechanisch-technischen 
Fortschritts in der Landwirtschaft erneut geför-
dert. 
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256. Außerdem sind — zumindest teilweise — Ein-
sparungsversuche beim Einsatz von Vorleistungen 
zu erwarten. Solange die Anstrengungen, den Vor-
leistungseinsatz zu mindern, bei gegebener Produk-
tionsstruktur erfolgen, könnte dies einen partiellen 
Rückgang der Umweltbelastung bedeuten. Aus der 
Beobachtung der landwirtschaftlichen Entwicklung 
seit 1960 läßt sich aber der Schluß ziehen, daß auf 
mittlere Frist einer Veränderung der Faktorknapp-
heiten auch eine Veränderung der Produktion 
(nach Zweigen und Verfahren) folgt. Die Einkom-
menseinbußen in einigen der vergangenen (und 
möglicherweise auch der kommenden) Jahre und 
der dadurch eingeengte Finanzierungsspielraum 
würden an sich zu einer Abwanderung von Arbeits-
kräften führen. Dieser Ausweg steht bei der gegebe-
nen Arbeitsmarktsituation nicht offen. Dadurch 
wird ein Suchprozeß in Richtung auf die verschie-
densten Kostensenkungsmöglichkeiten eingeleitet. 
Welche Vorleistungskomponenten davon besonders 
betroffen sein werden und welche Anpassungen der 
Produktionsstruktur folgen, läßt sich gegenwärtig 
nicht übersehen. 

257. Diese Notwendigkeit einer Steigerung der Be-
triebsmittelproduktivität ergibt sich möglicher-
weise parallel zu einem Absinken der Produktivitä-
ten der Faktoren Boden und Arbeit. Aufgrund der 
nach wie vor herrschenden Flächenknappheit bei 
verlangsamtem Betriebsgrößenstrukturwandel 
wird jedoch die Flächenproduktivität ebenso wie 
die Arbeitsproduktivität nicht abnehmen dürfen, so-
fern die bisher erzielten Einkommen auch nur an-
nähernd gehalten werden sollen. Möglicherweise 
sinkt aber die Arbeitsproduktivität ein wenig (oder 
steigt in geringerem Maße) durch den Übergang zu 
arbeitsintensiveren Produktionszweigen insbeson-
dere in Betrieben mit geringer Flächenausstattung. 
Für eine solche Tendenz spricht insbesondere die 
verlangsamte Abwanderung mit den dadurch ge-
stiegenen Reserven an einsetzbaren Arbeitsstun-
den. Vorbedingung wäre, daß die auszuweitenden, 
relativ arbeitsintensiven, u. U. flächenunabhängi-
gen Produktionen nicht einen hohen komplementä-
ren Bedarf für Finanzierungsmittel mit sich brin-
gen. 

258. Zu prüfen wäre schließlich, inwieweit dem 
Trend zu Kosteneinsparungen im Betriebsmittelbe-
reich heute nicht schon außerhalb der konventio-
nellen Landwirtschaft — wenn auch nicht aus Ko-
stengründen — im „alternativen" Landbau Rech-
nung getragen wird. Darüber hinaus gewinnt dieser 
Teilsektor gegenüber der konventionellen Land-
wirtschaft durch den bekanntermaßen höheren 
Preisspielraum an Vorteilhaftigkeit. Wenn von sei-
ten der Nachfrage nach Nahrungsmitteln diese 
Tendenz verstärkt wird (steigendes Umweltbewußt-
sein könnte in diese Richtung wirken), so wäre ein 
gewisser Wandel innerhalb der landwirtschaftli-
chen Produktion auch unter einzelwirtschaftlichen 
Gewinnüberlegungen denkbar. Die „alternative" 
Produktion wäre damit nicht mehr von niedrigen 
Einkommen der Erzeuger abhängig, sondern würde 
konkurrenzfähig und insoweit zu einem „normalen" 
Produktionszweig. Wieweit diese Konkurrenzfähig

-

keit letztlich geht, hängt allerdings von der Lösung 
weiterer Probleme ab, wie beispielsweise der Orga-
nisation der Maschinennutzung in Ringen (bei evtl. 
vereinzelten Produktionsstätten) und der Ver-
marktung. 

2.3.4 Die Bedeutung des Beratungswesens 
auf der Produktionsseite 

259. Unter Umweltgesichtspunkten ist die Bera-
tung auf der Produktionsseite vermutlich bedeutsa-
mer als diejenige auf der Absatzseite. Dies gilt so-
wohl für die Beeinflussung innerbetrieblicher Tat-
bestände als auch für empfohlene überbetriebliche 
Maßnahmen. Von Bedeutung ist hier u. a.: 

— die Wahl der Produktionszweige und -verfahren, 
also etwa ein empfohlener Übergang von der 
Grünland- zur Ackerwirtschaft, 

— die Beeinflussung des Betriebsmitteleinsatzes, 
seien es Investitionen (einschl. möglicher Finan-
zierungshilfen) oder Betriebsmittel für die lau-
fende Produktion, also etwa Dünge- und Pflan-
zenschutzberatung, 

— der Bereich der überbetrieblichen Maßnahmen; 
hier ist insbesondere die auf Flurbereinigung 
abzielende Beratung zu nennen. 

Differenzierungen der Beratungsergebnisse und 
damit der ausgelösten umweltpolitischen Effekte 
resultieren dabei zum einen aus der Interessenlage 
bzw. der unterschiedlichen Aufgabe der beratenden 
Organisation einerseits sowie aus der Inanspruch-
nahme und Aufnahmebereitschaft in verschiedenen 
Betriebstypen. 

260. Die landwirtschaftliche Beratung bezieht sich 
in erster Linie auf den landwirtschaftlichen Betrieb 
und seine Produktionsmöglichkeiten. Die Bera-
tungstätigkeiten erfolgen durch die amtliche oder 
Offizialberatung, Genossenschaftsberatung und die 
Firmenberatung (vor allem auf der Beschaffungs-
seite). Je nach Beratungsstelle liegen unterschiedli-
che Zielsetzungen und Beratungsschwerpunkte vor, 
die im folgenden näher erläutert werden sollen. 

Amtliche Beratung 

261. Die Aufgabe der Offizialberatung liegt darin, 
den landwirtchaftlichen Betrieben Entscheidungs-
hilfen bei ihren betrieblichen Entscheidungen auf 
sozialem, wirtschaftlichem oder technischem Ge-
biet zu liefern. Die Beratung zielt somit darauf ab, 
die eigenverantwortlichen Entscheidungen der Be-
triebsleiter zu fördern und die betriebliche Renta-
bilität zu steigern. 

Die Beratung ist in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich organisiert. Während in Nord-
deutschland der Staat die Beratung an Landwirt-
schaftskammern (Körperschaften des öffentlichen 
Rechts) übergab, ist er in Süddeutschland selbst 
Träger der Beratung (Landwirtschaftsministerien 
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bzw. nachgeordnete Behörden). Einen Überblick 
über die Beraterzahl nach Bundesländern gibt 
Tab. 2.17. 

Tab. 2.17 

Landwirtschaftliche Beratungskräfte 
nach Bundesländern 

Länder-, 
Kammer- Beratungs- Insgesamt 

Land und  Reg.- bezirke 
Bez.-Ebene 

1973 1979 1973 1979 1973 1979 

Schleswig- 
Holstein 	 38 40 152 157 190 197 
Niedersachsen . 175 199 321 376 496 575 
Nordrhein- 
Westfalen 	 139 170 479 499 618 669 
Hessen 	 94 86 401 318 495 404 
Rheinland-Pfalz 96 144 351 269 447 415 
Saarland 	 5 4 22 18 27 22 
Baden- 
Württemberg 	 69 32 599 654 668 684 
Bayern 	 170 300 1 002 981 1 172 1 281 
Hamburg 	 14 5 9 7 23 12 
Bremen 	 — 4 3 — 3 4 
Berlin (West) . . 20 15 — — 20 15 

Bundesgebiet 	 820 999 3 339 3 279 4 159 4 278 

Quelle: SYDOW, 1979 

262. Während es in der Gesamtzahl der Berater 
nicht zu großen Veränderungen gekommen ist, so 
sind doch z. T. erhebliche Verschiebungen zwischen 
den einzelnen Fachbereichen, die wie folgt geglie-
dert sind, zu verzeichnen: 

— Betriebswirtschaftliche Beratung 
(Betriebsplanung, Betriebsorganisation, Investi-
tions- und Finanzierungsfolgen, Arbeitswirt-
schaft, Förderungsmöglichkeiten, Erfolgskon-
trolle), 

— Produktionstechnische Beratung 
(Sortenwahl, Düngung, Pflanzenschutz, Boden-
bearbeitung und -pflege bei der pflanzlichen 
Produktion; Zucht, Haltung, Fütterung bei der 
tierischen Produktion), 

— Sozio-ökonomische Beratung 
(Erarbeitung von Betriebs- und Familienanaly-
sen, Information über sozio-ökonomische Situa-
tion, Ausscheiden aus der Landwirtschaft, Hin-
weise auf außerlandwirtschaftliche Einkom-
mensmöglichkeiten und Umschulungsvorausset-
zungen), 

— Marktwirtschaftliche Beratung 
(Bezug, Absatz), 

— Ländlich-hauswirtschaftliche Beratung 
(Mitwirkung bei sozio-ökonomischer Beratung, 
Familie, Haushalt, Ernährung), 

— Überbetriebliche Zusammenarbeit 
(Beratung bei Gründung, Tätigkeit und Zusam-
menwirken von Selbsthilfeeinrichtungen wie 
Maschinen- und Betriebshilfsringen sowie Er-
zeugergemeinschaften). 

Tab. 2.18 zeigt die Entwicklung und Verteilung der 
landwirtschaftlichen Beratungskräfte nach Fachbe-
reichen. 

Auffallend ist vor allem der Trend zu stärkerer Spe-
zialisierung der Berater, der sich in der starken 
Abnahme der nicht spezialisierten, allgemeinen 
Landwirtschaftsberater und der Zunahme der Be-
raterzahl in der Tierhaltung und -fütterung und der 
Bodenfruchtbarkeit, im Acker- und Pflanzenbau 
zeigt. Von umweltpolitischer Bedeutung ist die 
starke Zunahme der Berater im Bereich Land-
schaftsschutz und -pflege und im Bereich der Ver-
besserung der Agrarstruktur, wobei allerdings fest-
zustellen ist, daß ihr Anteil an der Gesamtzahl im-
mer noch gering ist. 

263. Die Offizialberatung ist vor allem am be-
triebswirtschaftlichen Erfolg orientiert. Unter die-
sen Bedingungen können Umweltschutzbelange auf 
zwei Wegen Eingang finden: 

1. Wenn die agrar- und umweltpolitischen Rah-
menbedingungen mit positiver Wirkung auf die 
umweltpolitischen Ziele geändert werden, muß 
der Berater sie in die betriebswirtschaftliche Be-
ratung einbeziehen (s. entsprechende Ausfüh-
rungen in Teil 5). 

2. Bei unveränderten agrar- und umweltpoliti-
schen Rahmenbedingungen kann man versu-
chen, Umweltgesichtspunkte zur Geltung zu 
bringen, soweit sie mit dem betriebswirtschaftli-
chen Erfolg nicht in größerem Konflikt stehen. 

Soweit der Betriebserfolg überwiegend durch Inten-
sivierung und Spezialisierung angestrebt wird, 
führt dies tendenziell zu umweltbelastenden Neben-
effekten. 

264. Die amtlichen Berater können im Gegensatz 
zu den Firmenberatern (s. u.), deren Erfolg haupt-
sächlich am Umsatz gemessen wird, durch ihre Un-
gebundenheit und Freiheit von wirtschaftlichen In-
teressen oder einseitigen Gruppeninteressen ihrem 
Beratungsauftrag objektiv nachkommen und sind 
von daher in der Lage, auch umweltpolitische Be-
lange in ihre Tätigkeit aufzunehmen. Wenn z. B. bei 
der Beratung über Investitionen oder den Einsatz 
von Betriebsmitteln der größtmögliche wirtschaftli-
che Erfolg angestrebt wird, kann dies zu umweltpo-
litisch positiven Ergebnissen führen, wenn Schäd-
lingsbekämpfung statt durch Pflanzenschutzmittel 
durch Fruchtwechsel oder ackerbauliche Maßnah-
men vorgenommen wird oder wenn Ausgaben für 
Handelsdünger durch die Verwendung von Dung- 
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Tab. 2.18 

Landwirtschaftliche Beratungskräfte nach Fachbereichen 
(Stichtag jeweils 1. Januar) 

Länder-, Kammer und 
Reg.-Bez.-Ebene Beratungsbezirke Insgesamt 

1973 1979 1973 1979 1973 1979 

Koordinierungsreferenten 	 112 66 — — 112 66 
Allg. Landwirtschaft nicht spez. 	 — — 857 595 857 595 
Tierzucht 	 98 81 371 334 469 415 

-haltung u. -fütterung 	 43 83 172 236 215 319 
Geflügelwirtschaft, Kleintierzucht 35 23 22 28 57 51 
Bodenfruchtbarkeit, 
Acker- u. Pflanzenbau 	 32 117 269 294 301 411 
Grünland, Futterbau 	 5 13 12 3 17 16 
Pflanzenschutz 	 127 134 310 190 437 324 
Obst- u. Gartenbau 	 89 96 190 201 279 279 
Weinbau, Sonderkulturen 	 6 18 99 89 105 107 
Betriebs- u. Arbeitswirtschaft 	 37 56 444 413 481 469 
Landtechnik 	 28 35 63 79 91 114 
Bauwesen 	 52 46 39 59 91 105 
Verbesserung der Agrarstruktur . 25 47 161 210 186 257 
Landschaftsschutz u. -pflege 	 8 47 26 90 34 137 
Sozio-ökonomische Beratung 	 17 21 84 243 101 264 
Landjugendarbeit, 
Aus- u. Weiterbildung 	 32 48 122 113 154 161 
Marktfragen 	 17 19 — — 17 19 
Fischereiwesen 	 23 12 — — 23 12 
Waldwirtschaft 	 15 12 98 91 113 103 
Sonstiges 	 19 25 — 11 19 36 

Gesamtsumme 	 820 999 3 339 3 279 4 159 4 278 

Quelle: SYDOW, 1979 

überschuß eines Nachbarbetriebs eingespart wer-
den können. Inwieweit die Berater umweltbezogene 
Gesichtspunkte in ihre Tätigkeit einfließen lassen, 
dürfte vor allem von folgenden Punkten abhängen: 

— Umweltpolitisches Interesse des einzelnen Bera-
ters, 

— Interesse der übergeordneten Stellen an Um-
weltschutzbelangen, 

— Intensität der Umweltauswirkungen des jeweili-
gen Fachbereichs und 

— Berücksichtigung umweltpolitischer Fragen in 
der Berateraus- und -weiterbildung. 

265. Für ein umweltbewußtes Verhalten der Land

-

wirte erscheint es auf Dauer als erfolgverspre

-

chend, wenn den Landwirten von qualifizierten Be-
ratern ein umweltbewußtes Denken und Handeln 
nahegebracht wird. Dazu wäre eine betriebswirt-
schaftliche Einzelberatung besonders wichtig, die 
auch wegen der veränderten strukturellen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse und der zunehmenden 
Spezialisierung erforderlich wäre. Dagegen ist neu-
erdings wegen des Zwangs der Effizienzsteigerung 
(Personalknappheit) wieder eher eine Tendenz zur 
Gruppenberatung erkennbar. 

266. Eine Studie der Agrarsozialen Gesellschaft 
kommt in einer allerdings nicht repräsentativen Be-
fragung von Landwirten und Beratern in Hessen zu 
der Auffassung, daß der Stellenwert des Umwelt-
schutzes in der Aus- und Fortbildung der Landwirte 
wie auch der Berater in Hessen offensichtlich bis-
her zu gering sei (BRACHMANN und ZIMMER- 
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MANN, 1984). Diese Tatsache dürfte auch darin be-
gründet sein, daß nach Ansicht beider Gruppen von 
der Agrarproduktion keine umfassenden Gefähr-
dungen der Umwelt ausgehen. So werden Schad-
stoffbelastungen durch Immissionen von Industrie, 
Verkehr und Haushalten von den Beratern als „gra-
vierendstes Umweltschutzproblem in der Landwirt-
schaft" angesprochen und erst zweitrangig Pro-
bleme aus der Verwendung von Pflanzenschutzmit-
teln und Tierarzneien (BRACHMANN und ZIM-
MERMANN, 1984). 

Hier müßte die Umweltpolitik ansetzen, um bereits 
in der Beratungsausbildung auf Umweltprobleme 
durch die Landbewirtschaftung hinzuweisen und 
dadurch dem Umweltschutz einen höheren Stellen-
wert beizumessen; denn daß die Beratung zur Lö-
sung von Umweltproblemen beitragen kann, wird 
von beiden Seiten unterstrichen. Schwierigkeiten 
bei der Verfolgung umweltbezogener Maßnahmen 
in der Agrarproduktion werden in erster Linie in 
„ökonomischen" Zwängen gesehen. 

267. Unabhängig von dem allgemeinen Beratungs-
wesen der Landwirtschaftskammern und -ämter 
besteht eine gesonderte Beratung und Aufklärung 
auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes und des Vor-
ratsschutzes durch den Pflanzenschutzdienst der 
Länder nach § 19 Pflanzenschutzgesetz, dem auch 
insgesamt die Durchführung dieses Gesetzes ob-
liegt. Zu den Aufgaben des Pflanzenschutzdienstes 
gehören daher z. B. auch: 

— die Berichterstattung über das Auftreten und 
die Verbreitung von Schadorganismen und 
Krankheiten, 

— die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln sowie 
von Geräten und Verfahren des Pflanzenschut-
zes und des Vorratsschutzes, 

— die Überwachung des Verkehrs mit Pflanzen-
schutzmitteln und 

— die Durchführung der erforderlichen Untersu

-

chungen und Versuche (§ 19 Abs. 2 PflSchG). 

Ziel dieser speziellen Beratung ist die Abwendung 
wirtschaftlicher Schäden durch Schadorganismen 
und Krankheiten an Pflanzen wie an Pflanzener-
zeugnissen, zugleich auch die Anwendung chemi-
scher Mittel „nach Vorschrift". Die Empfehlungen 
sind aber keineswegs auf die Anwendung chemi-
scher Mittel beschränkt. Vielmehr gehören dazu 
auch acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen im 
weitesten Sinne, die für die Gesunderhaltung der 
Pflanzen von Bedeutung sind; unter Umweltge-
sichtspunkten sollte diesen Verfahrensweisen er-
höhte Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Genossenschaftliche Beratung 

268. Da nach § 1 Genossenschaftsgesetz die Ge-
nossenschaften die Aufgabe haben, den wirtschaft-
lichen Erwerb ihrer Mitglieder zu fördern, dürfte 
sich die Beratung in erster Linie lediglich auf Mit-
glieder beziehen und außerdem vor allem mit Blick 

auf die Produktionsmöglichkeiten des Betriebs und 
die Marktanforderungen an landwirtschaftliche Er-
zeugnisse erfolgen. Die Qualität der Beratung ist 
allerdings sehr unterschiedlich; die Weiterbildung 
der Verkäufer in großen Lager- und Verkaufsstellen 
wird konsequenter und gezielter durchgeführt als 
bei den Angestellten der kleineren örtlichen Genos-
senschaften. 

269. Im Gegensatz zur ungebundenen staatlichen 
Beratung besitzt die genossenschaftliche Beratung 
vielfach verkaufsorientierten Charakter, weil die 
Genossenschaften auch als Anbieter von Betriebs-
mitteln auftreten und im Bereich von Agrartechnik 
und Bauwesen ein breit gefächertes Verkaufspro-
gramm besitzen. Dadurch kann es durchaus zu In-
teressenkonflikten zwischen Anbietern und Kun-
den kommen. 

Inwieweit bei der genossenschaftlichen Beratung 
Umweltschutzbelange berücksichtigt werden, 
dürfte wiederum von der Interessenlage und Kennt-
nis des Beraters und der Intensität der Umweltaus-
wirkungen des jeweiligen Beratungsgegenstandes 
abhängen. 

Beratung durch private Unternehmen 

270. Stärker noch als bei der genossenschaftlichen 
Beratung kommen bei der Firmenberatung Quali-
tätsunterschiede zum Vorschein. Die Firmen, die 
Beratungsleistungen anbieten, streben mit dieser 
Beratung vornehmlich Produktwerbung und damit 
Absatzsteigerung an. Während bei einigen Firmen 
die Beratungsdienste vom Verkauf getrennt sind 
und über qualifiziertes Personal verfügen, ist bei 
anderen die Beratung mit dem Verkauf verbunden, 
wobei sie über mehr oder weniger geschultes Perso-
nal erfolgt. Außerdem richtet sich die Firmenbera-
tung immer auf die eigenen Firmenprodukte. Un-
terschiede gibt es auch zwischen den einzelnen In-
dustriebranchen, von denen die für Umwelteffekte 
wichtigsten abgehandelt werden sollen. 

271. In der Düngemittelindustrie wird die Bera-
tung nicht für den einzelnen Landwirt (außer bei 
Großbetrieben), sondern für Handel und Genossen-
schaften durchgeführt. Das Beraternetz der 
Düngerindustrie verfügt über einen guten Kontakt 
zur Offizialberatung und wird nicht als Konkurrenz 
angesehen. Der Landwirt soll nicht nur zum Kauf 
des Düngers angeregt werden, sondern auch zur 
sinnvollen Anwendung, so daß insbesondere wegen 
der stark gestiegenen Preise implizit positive Um-
weltaspekte hinzutreten können. Per saldo dürfte 
aber wegen der oft noch nicht voll ausgenützten 
Spielräume für eine rentabilitätssteigernde Dün-
gung der belastende Effekt überwiegen. 

272. Die Beratung der Pflanzenschutzmittelin-
dustrie ist sehr unterschiedlich organisiert, je nach 
Größe und Marktanteil der Firmen. Sie wird sowohl 
über Einzel- als auch über Gruppenberatungen ver-
mittelt, wobei sie in erster Linie stark auf Firmen-
produkte bezogen ist. Auch in diesem Bereich 
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dürfte der absatzfördernde und damit in der Regel 
umweltbelastende Effekt überwiegen, doch könnte 
auch hier über die Beratung das Umweltbewußtsein 
der Landwirte vorangetrieben werden, beispiels-
weise über Informationen zu umweltschonenden 
Präparaten. Dagegen würde eine Beratung zum „in-
tegrierten Pflanzenbau", d. h. zum Nebeneinander 
von biologischen, mechanischen und chemischen 
Maßnahmen, häufig den Umsatz senken. 

273. Auch die Landmaschinenindustrie — als ein 
wichtiger Lieferant der Landwirtschaft — betreibt 
eine intensive Beratung. Diese führt in der Regel 
zum Einsatz größerer und schwererer Geräte. Sie 
sind für den Landwirt wegen der größeren Schlag-
kraft attraktiv und erlauben es ihm notwendige Ar-
beiten bei optimalem Wetter und Bodenzustand 
durchzuführen. Für den Berater schließlich sind die 
größeren Einheiten vom Umsatz her besonders loh-
nend. Somit ist von der Beratung kaum zu erwar-
ten, daß sie von sich aus vom Kauf schwererer Ma-
schinen abrät, weil mit ihrem Einsatz bei schwieri-
ger Witterung nachteilige Folgen für den Boden 
verbunden sind. Umweltpolitisch wäre aber schon 
etwas gewonnen, wenn wenigstens auf die beson-
ders negativen Folgen ihres Einsatzes bei ungünsti-
ger Witterung hingewiesen würde. 

274. Die Ernährungsindustrie, die den Landwirt 
als Lieferanten von Vor- und Rohprodukten berät 
und insoweit zur Absatzberatung zählt (Ab-
schn. 2.2.6), berät aber zugleich auch zum Einsatz 
von Produktionsmitteln. Dabei entsprechen ihre 
Ziele etwa denen der Offizialberatung. Die Rat-
schläge des Industrieberaters genießen jedoch hö-
here Verbindlichkeit, da das Unternehmen selbst 
als Nachfrager auftritt. Häufig ergibt sich die hö-
here Verbindlichkeit schon dadurch, daß in einem 
Anbauvertrag zwischen Landwirt und Unterneh-
men die Befolgung der Ratschläge zur Pflicht ge-
macht wird. Dies kann sich in positiven wie negati-
ven Umwelteffekten äußern. So ist es z. B. einer 
westdeutschen Zuckerfabrik (Ameln) gelungen, den 
Düngemittelverbrauch drastisch zu senken (1976: 
234 kg Stickstoff/ha, 1980: 179 kg Stickstoff/ha), da 
der Gehalt an Stickstoff, Kalium und Natrium die 
Ausbeutbarkeit der Zuckerrüben mindert (weil er 
das Kristallisieren der Saccharose hindert). Nega-
tive Umwelteffekte sind dann zu vermuten, wenn 
die Sortenvielfalt eingeengt und durch vorgegebene 
Erntetermine zusätzlicher Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln notwendig wird (Tz. 178, 
204). 

275. Insgesamt wird die Firmenberatung anpas-
sungsfähiger und vor allem auch flexibler durchge-
führt als die Offizialberatung, die feste Beratungs-
zeiten besitzt und aus Haftungsgründen oft eher 
zurückhaltend ist. 

Inanspruchnahme der Beratung 

276. Die Beratung, die allen Landwirten gleicher

-

maßen offensteht, wird sehr unterschiedlich in  An

-spruch genommen. Einen Überblick vermittelt 
Tab. 2.19. 

Tab. 2.19 

Zusammenhang zwischen einzelbetrieblicher 
Entwicklung und Kontakt zur Beratung 

kein 
Kontakt 
zur Be

-

ratung 

gelegent

-

lich Kon

-

takt zur 
Beratung 

regel

-

mäßig 
Kontakt 
zur Be

-

ratung 

v. H. 

Vollerwerbsbetriebe 
1973 und 1977 	 15 52 35 
Abstiegsbetriebe 
1973 VE 
1977 UE 	 27 53 20 
Aufstiegsbetriebe 
1973 UE 
1977 VE 	 22 51 27 

Übergangsbetriebe 
1973 und 1977 	 34 51 15 

Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland, 1979, nach 
SOEK, 1973 und 1977 

Es wird deutlich, daß in erster Linie einkommens-
starke Betriebe den Kontakt zur Beratung suchen. 
Ein Ansatz zur Beseitigung dieses Mißstandes 
könnte in der sog. Angebotsberatung liegen, wo-
nach unaufgeforderte Beratungsbesuche bei Betrie-
ben abestattet werden, die aus statistischen Unter-
lagen als einkommensschwache erkannt worden 
sind (PAHMEYER und LEIFERT, 1979). 

Weiterhin dürfte die Inanspruchnahme der Bera-
tung abhängen von 

— der Qualifikation des Betriebsleiters, 

— der Betriebsgröße und 

— der Organisationsform (Spezialisierung) des Be-
triebs. 

277. Mit steigender Qualifikation und Spezialisie-
rung des Betriebsleiters wird die Umsetzungsmög-
lichkeit der Beratung vermutlich zunehmen, ebenso 
mit steigender Betriebsgröße, wobei Vollerwerbs-
betriebe regelmäßige Beratung eher in Anspruch 
nehmen als Nebenerwerbsbetriebe. Die in Tab. 2.19 
zum Ausdruck kommende Beratungsstruktur kann 
sich unter Umweltaspekten unterschiedlich auswir-
ken. Auf der einen Seite ist anzunehmen, daß die 
einkommensstarken Betriebe, die die Beratung 
stark in Anspruch nehmen, beim Betriebsmittelein-
satz bereits sehr weit gegangen sind, so daß durch 
die Beratung eine Übernutzung festgestellt wird. 
Auf der anderen Seite sind bei kleineren einkom-
mensschwachen Betrieben am ehesten Spielräume 
für den rentabilitätssteigernden Einstaz von Dün-
ger und Pflanzenschutzmitteln zu vermuten, die 
durch intensivere Beratung erst ausgenutzt wür-
den. 
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3 	Moderne Landbewirtschaftung als Quelle von Umweltbelastungen 

3.1 Strukturelle Umstellungen in der 
Nutzung und Bewirtschaftung des 
Landes 

3.1.1 Änderungen der Bodennutzung und 
Bewirtschaftung 

278. Fast die Hälfte (49%) der Gesamtfläche der 
Bundesrepublik Deutschland wird landwirtschaft-
lich genutzt. Insofern geht von der Landwirtschaft 
ein beachtlicher Einfluß auf die Umwelt, insbeson-
dere aber auf die Lebensräume vieler Tiere und 
Pflanzen aus. Aus diesem Grunde sollen nachste-
hend die wichtigsten Änderungen der Bodennut-
zung bzw. Bewirtschaftung dargestellt werden. 

279. Seit Anfang der sechziger Jahre nimmt die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) im Bundes-
gebiet ab (vgl. Tab. 3.1, Abb. 3.1). Im Zeitraum von 
1973 bis 1983 betrug die durchschnittliche jährliche 
Änderungsrate –1,05 %. Einige der hierbei zu beob-
achtenden Entwicklungssprünge sind Ausdruck 
von Änderungen in der Definition der Bodennut-
zungsstatistik (1970 und 1979). Etwa zwei Drittel der 
aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschie-
denen Flächen fanden als Siedlungs- und Verkehrs-
fläche Verwendung, das restliche Drittel fiel brach 
oder wurde aufgeforstet, ein kleiner Teil auch in 
Gewässer, z. B. Fischteiche umgewandelt (NEAN

-

DER, 1983). Die jährlich anfallenden Brachflächen 
lassen sich nicht genau bestimmen. Sie betrugen 
nach Schätzungen (NEANDER, 1983) in der ersten 
Hälfte der siebziger Jahre ca. 17 000 ha/a, nahmen 
danach aber ab (s. Abschn. 1.1.6). 

280. Die Art der Nutzung der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche für die pflanzliche Produktion hat 
sich hinsichtlich der Hauptkulturarten seit der Zeit 
kurz vor dem zweiten Weltkrieg nur geringfügig ge-
ändert (vgl. Tab. 3.1, Abb. 3.2). 1972 entfielen von der 
gesamten landwirtschaftlichen Fläche der in die 
Landwirtschaftszählung einbezogenen landwirt-
schaftlichen Betriebe des Bundesgebietes 56,1 % auf 
Ackerland, 40,0% auf Dauergrünland und nur 3,9% 
auf die übrigen Kulturarten. 1983 betrugen die ent-
sprechenden Werte 59,9 % (7,233 Mio ha Ackerland), 
38,4 % (4,630 Mio ha Dauergrünland) und 1,7% (0,217 
Mio ha übrige Kulturen). 

281. Aus der relativen statistischen Konstanz der 
Flächennutzungsstruktur hinsichtlich der Haupt-
kulturarten der pflanzlichen Produktion darf je-
doch nicht auf eine konstante räumliche Nutzungs-
struktur geschlossen werden. Die Ackerfläche ver-
ringerte sich in oder in der Nähe von Verdichtungs-
gebieten, weil Ackerland für den Bau von Straßen, 
Häusern und Industrieanlagen benötigt wurde, und 
auf wenig produktiven oder marktfernen Böden we- 

Abb. 3.1 

Quelle: SRU, nach: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1983 
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Tab. 3.1 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1) nach Kulturarten 
im Zeitraum von 1935/38 bis 1983 

Jahr Acker

-

land2) 
Garten

-

land 3 ) 
Obst

-

anlagen Rebland Wiesen4) Vieh

-

weiden 5 ) 

Baum

-

schulen 
und Korb

-

weiden 6 ) 

Landw. 
genutzte 
Fläche 
insg. 

1 000 ha 
Bundesgebiet 7 ) 

D 1935/38 	 8 609 309 67 81 3 624 1 909 13 14 612 
1951 	 7 975 418 69 66 3 625 1 958 11 14 122 
1959 o. S. 	 7 996 400 68 76 3 612 2 033 12 14 197 
1959 m. S 	 8 074 408 70 76 3 653 2 039 12 14 331 
1960 	 7 979 405 74 78 3 652 2 053 13 14 254 

Bundesgebiet 

1965 	 7 653 419 97 83 3 828 1 977 14 14 071 
1970 	 7 539 341 92 89 3 340 2 160 17 13 578 

1972 	 7 561 334 87 94 3 237 2 149 18 13 480 
1973 	 7 552 330 84 96 3 210 2 137 19 13 428 
1974 	 7 553 325 83 99 3 114 2 150 20 13 344 
1975 	 7 538 322 79 100 3 099 2 146 21 13 303 

1976 	 7 532 319 78 100 3 079 2 140 21 13 270 
1977 	 7 497 318 73 102 2 906 2 299 23 13 218 
1978 	 7 506 317 73 102 2 875 2 279 23 13 176 
1979 8 ) 	 7 290 52 65 96 2 645 2 152 23 12 314 

1980 	 7 270 52 55 96 2 610 2 144 23 12 248 
1981 	 7 263 47 53 98 2 576 2 138 22 12 197 
1982 	 7 244 46 52 99 2 554 2 121 22 12 137 
1983 	 7 233 41 51 101 2 552 2 078 24 12 079 

Anteil in % 

Bundesgebiet 7) 
1907 9 ) 	 66,0 2,3 23,6 8,1 . 100 
1925 9 ) 	 60,5 2,5 24,7 12,3 . 100 

D 1935/38 	 58,9 2,1 0,4 0,6 24,8 13,1 0,1 100 

1951 	 56,5 2,9 0,5 0,5 25,6 13,9 0,1 100 
1959 o. S. 	 56,3 2,8 0,5 0,5 25,5 14,3 0,1 100 

1959 m. S 	 56,3 2,8 0,5 0,5 25,5 14,3 0,1 100 
1960 	 56,0 2,8 0,5 0,6 25,6 14,4 0,1 100 

Bundesgebiet 

1965 	 54, 4 3, 0 0,7 0,6 272 140 01 100 
1970 	 55,5 2,5 0,7 0,7 24,6 15,9 0,1 100 

1972 	 56,1 2,5 0,6 0,7 24,0 16,0 0,1 100 
1973 	 56,2 2,5 0,6 0,7 24,0 15,9 0,1 100 
1974 	 56,6 2,4 0,6 0,7 23,4 16,1 0,2 100 
1975 	 56,7 2,4 0,6 0,7 23,3 16,1 0,2 100 

1976 	 56,7 2,4 0,6 0,8 23,2 16,1 0,2 100 
1977 	 56,7 2,4 0,5 0,8 22,0 17,4 0,2 100 
1978 	 57, 0 2,4 0, 5 0, 8 21,8 17, 3 02 100 
1979 	 59,2 0,4 0,5 0,8 21,5 17,5 0,1 100 

1980 	 59,4 0,4 0,4 0,8 21,3 17,5 0,2 100 
1981 	 59,6 0,4 0,4 0,8 21,1 17,5 0,2 100 
1982 	 59,7 0,4 0,4 0,8 21,0 17,5 0,2 100 
1983 	 59,9 0,3 0,4 0,8 21,2 17,2 0,2 100 

1) Bis einschließlich 1969 landwirtschaftliche Nutzfläche, ab 1970 landwirtschaftlich genutzte Fläche. 
2 ) Ab 1970 ohne die nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

3) Haus- und Kleingärten sowie private Parkanlagen, Rasenflächen usw., ab 1970 ohne private Parkanlagen, Ziergärten. 
4) Einschließlich Streuwiesen, ab 1965 auch einschließlich Hutungen. 
5) Bis einschließlich 1964 auch Almen und Hutungen; ab 1965 nur Viehweiden, einschließlich Almen und nicht genutztes Dauergrünland; 

ab 1970 einschließlich Mähweiden (Vorjahre enthalten nur z. T. Mähweiden). 
6) Baumschulen sowie Korbweidenanlagen, ab 1970 einschließlich Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen. o. S. = ohne Saarland; 

m. S. = mit Saarland. 
7) Ohne Berlin (West). 
8) Ab 1979 Änderung der Erfassungsgrenze, vergleiche Vorbemerkungen Seite 75. 
9 ) Nach den landwirtschaftlichen Betriebszählungen einschließlich der Betriebe unter 0,5 ha Gesamtfläche. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, BML (221) 

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1984 
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Abb. 3.2 

Quelle: SRU, nach: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1983 

gen mangelnder Bewirtschaftungsrentabilität. Um-
gekehrt wurde aber auch noch in wirtschaftlich 
günstigen Lagen durch Meliorationen und die Be-
seitigung „unproduktiver" Grenz- und Übergangs-
bereiche zwischen den Feldern bzw. an ihren Rän-
dern die landwirtschaftlich genutzte Fläche ausge-
dehnt oder Grünland zu Ackerland umgebrochen. 
Damit werden und wurden jedoch, wie im Ab-
schn. 3.1.3 und Kap. 4.1 noch aufzuzeigen ist, zahlrei-
che Sonderstandorte von seltenen Tieren und 
Pflanzen beseitigt und negative Umwelteffekte aus-
gelöst. 

282. Von der Gesamtfläche der Bundesrepublik 
Deutschland wurden Anfang der achtziger Jahre ca. 
29% für Ackerbau verwendet. In Abb. 3.3 werden die 
räumlichen Schwerpunkte des Ackerbaues darge-
stellt (vgl. auch Abschn. 4.3.2.2, Abb. 4.24). 

283. Ende der siebziger Jahre (1979) verfügten 
etwa 69 % aller landwirtschaftlichen Betriebe mit 
landwirtschaftlich genutzter Fläche über Flächen 
der beiden Kulturarten Ackerland und Dauergrün-
land, 1971 hatte dieser Anteil noch 76,1 % betragen 
(Statistisches Bundesamt, 1982 a). Die Dauergrün-
landfläche nahm hierbei vor allem in den Betrieben 
mit weniger als 30 ha landwirtschaftlich genutzter 
Fläche ab, während sie sich bei den Betrieben mit 
30 ha und mehr landwirtschaftlich genutzter Fläche 

vergrößerte. Aber nur ca. die Hälfte des Dauergrün-
landes der kleineren Betriebe wurde von den auf-
stockenden Betrieben aufgenommen, der Rest 
wurde entweder in Ackerland verwandelt oder auf-
geforstet (Statistisches Bundesamt, 1982a). 

284. Unter Umweltaspekten wird die Grünland-
nutzung im Vergleich zum Ackerbau positiver ein-
geschätzt (BOSCH, 1975; KNAUER, 1983; Ab-
schn. 1.1.2). Es muß jedoch berücksichtigt werden, 
daß die Nutzung des verbleibenden Dauergrünlan-
des zunehmend intensiviert wird und seine positive 
Einschätzung aufhebt (Abschn. 4.1.2). Die außeror-
dentlich große Vielfalt der überkommenen Grün-
landtypen und -standorte, z. B. die artenreichen 
Feucht- und Frischwiesen, Borstgras- und Trocken-
rasen, die Grasfluren des Berglandes und der Fluß-
auen (ELLENBERG, 1978; SUKOPP, 1981) werden 
durch Melioration, Düngung und geänderte Mähpe-
riodik in einheitliches „Intensivgrünland" umge-
wandelt, was den Verlust zahlreicher Grünlandbio-
tope bedeutet (Abschn. 4.1.2). Konkurrenzschwache 
Grünlandpflanzen werden dann häufig von dünger-
liebenden Arten überwachsen und ausgemerzt, was 
zu einer Floren- und dann auch zu einer Faunenver-
armung führt. Ein weiterer Nachteil der Nutzungs-
intensivierung im Dauergrünland besteht darin, 
daß sie den Ackerfutterbau mit den bodenpflegli-
chen Futterpflanzen Klee, Klee-Gras, Luzerne und 
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Abb. 3.3 

Quelle: SRU 
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Esparsette überflüssig machte und den Verlust öko-
logisch wertvoller Fruchtfolgeglieder veranlaßte 
(Abschn. 3.1.2). Mit dem Aufkommen des Grün- oder 
Silomais-Anbaues kehrte der Futterbau zwar wie-
der auf den Acker zurück, aber in einer weit weni-
ger bodenpfleglichen Form und sogar mit der Ten-
denz zur Monokultur. 

285. Neben der Veränderung der räumlichen Nut-
zungsstruktur ist aber auch ein Trend zur Speziali-
sierung zu registrieren. Wie bereits betont wurde, 
geht hierdurch die Landschaftsvielfalt verloren, 
und es besteht die Gefahr einer einseitigen Bewirt-
schaftung des Bodens bzw. der Beseitigung von un-
terschiedlichen Lebensräumen für Tiere und Pflan-
zen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Spe-
zialisierungstrend sich in Betriebsgrößenkatego-
rien unterschiedlich abspielt. 

Definiert man Spezialbetriebe als Betriebe, die 75 
und mehr Prozent des Standarddeckungsbeitrages 
aus einem der vier Produktionsbereiche Markt-
fruchtanbau, Futterbau, Veredlung oder Dauerkul-
tur beziehen, so ist deren Anteil an der Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe von 1971 bis 1979 von 
27,3 % auf 45,3 % angewachsen (NEANDER, 1983). 
Gliedert man die Spezialbetriebe des Jahres 1979 
auf verschiedene Größenklassen (gemäß landwirt-
schaftlich genutzter Fläche) auf, so lagen die An-
teile in den Größenklassen 

— von 1 bis 2 ha LF 	bei 72,5% 

— von 2 bis 5 ha LF 	bei 54,5% 

— von 50 und mehr ha LF bei 44,9%. 

Das zeigt, daß viele moderne Verfahren landwirt-
schaftlicher Produktion erst dann effizient einge-
setzt werden können, wenn gewisse Mindestpro-
duktionsmengen erzielt werden. Das verlangt vor 
allem von kleineren und mittleren Betrieben eine 
Spezialisierung. 

286. Unter Umweltgesichtspunkten fällt besonders 
ins Gewicht, daß im Zuge der Spezialisierung die 
alte, ökologisch vorteilhafte Kopplung von Pflan-
zenbau und Viehhaltung (Abschn. 1.1.3.2, Tz. 37), ins-
besondere in Mittel- und Großbetrieben intensiver 
Ackerbau- und Sonderkulturgebiete, mehr und 
mehr aufgegeben wird. Nach dem Ergebnis der 
Agrarberichterstattung 1979 wirtschafteten 16,4% 
der landwirtschaftlichen Betriebe viehlos, was einer 
Zunahme von ca. 5% bezogen auf 1971 entspricht 
(Tab. 3.12, Abschn. 3.1.4). Diese Tendenz läßt sich 
auch daraus ableiten, daß die Marktfruchtbetriebe 
im statistischen Mittel mit 40 ha LF/Betrieb fast 
doppelt so viel Fläche umfassen wie die Futterbau-
betriebe (24 ha/Betrieb) und die Veredlungsbetriebe 
(21 ha/Betrieb). Ferner ist der Viehbesatz in Gebie-
ten mit überdurchschnittlich hoher Flächenausstat-
tung der Betriebe oft besonders niedrig. Der Anteil 
der landwirtschaftlichen Betriebe, die Viehhaltung 
ohne oder mit höchstens 1 ha LF betreiben, ist da-
gegen mit 2,1 % zwar relativ klein. Als Verursacher 
von Dung- bzw. Gülleüberschüssen können sie je-
doch erhebliche Umweltbelastungen verursachen 
(Abschn. 3.1.4; 4.2.3.5; Kap. 4.3; 4.4). 

287. Bei der Nutzung des Ackerlandes lassen sich 
beachtliche Änderungen beobachten, die vor allem 
aus arbeitswirtschaftlichen Gründen erfolgten (Ab-
schn. 2.3.2). Wie Tab. 3.2 und  Abb. 3.4 deutlich ma-
chen, ist daher seit Anfang der fünfziger Jahre vor 
allem der Getreidebau anteilsmäßig gewachsen und 
umfaßt heute ca. 70 % des gesamten Ackerlandes. 
Die neuere, leicht rückläufige Entwicklung läßt je-
doch die Schlußfolgerung zu, daß mit diesem An-
teilswert wahrscheinlich bestimmte ackerbauliche 
oder betriebswirtschaftliche Grenzen des Getreide-
baues erreicht worden sind (Statistisches Bundes-
amt, 1983a). Innerhalb des Getreidebaues gewannen 
vor allem Weizen und Gerste an Bedeutung. 
Demgegenüber verloren Roggen sowie Hülsen-
früchte und Feldgemüse, Kartoffeln und Futter-
hackfrüchte und insbesondere Luzerne, Klee und 
Kleegras anteilsmäßig an Bedeutung (NEANDER, 
1983). Hinter dieser Entwicklung verbergen sich 
Änderungen der Verbrauchsgewohnheiten (etwa 
rückläufiger Kartoffelkonsum), züchterische Er-
folge (etwa bei Raps und Wintergerste), neue An-
bau-, Pflege-, Ernte- und Ernteverwertungstechni-
ken (z. B. bei Zuckerrüben und Mais), sowie vor 
allem auch unterschiedliche Stützungsniveaus der 
Erzeugerpreise. Bei den Feldfrüchten wurde der er-
osionsmindernde Feldfutterbau (Klee, Kleegras, Lu-
zerne) durch den erosionsfördernden Mais ver-
drängt (HEGE, 1981). Auf dieser Basis hat sich als 
eigene hochspezialisierte Produktionsform der Be-
triebszweig Silomais-Rindviehmast in den letzten 
10 Jahren geradezu stürmisch entwickelt. Er erfor-
dert allerdings für Stallbauten oder -modernisierun-
gen, Fütterungsanlagen, Futter- bzw. Silageräume 
und Güllebehälter einen hohen Kapitaleinsatz (Ab-
schn. 3.1.4). 

288. Beim flächenmäßig bedeutungsvollen Getrei-
debau sind im letzten Jahrzehnt auch hinsichtlich 
der Betriebsgrößenbeteiligung wichtige Umschich-
tungen festzustellen. Während nämlich in den Be-
trieben unter 30 ha landwirtschaftlich genutzter 
Fläche die Getreidebaufläche in den letzten Jahren 
deutlich abnahm, verzeichneten die Betriebsgrö-
ßenklassen von 30 bis 50 ha, insbesondere aber von 
50 ha und mehr landwirtschaftlich genutzter Fläche 
einen klaren Zuwachs (Statistisches Bundesamt, 
1982a). Für die flächenmäßige Ausdehnung des Ge-
treidebaus sowie des Grün- oder Silomais zeichnen 
vor allem die Mechanisierungsvorteile verantwort-
lich. Sie betreffen die Bestell-, Pflege- und Erntear-
beiten samt den Nachfolgearbeiten (Einlagern, Ver-
füttern). Beim Einsatz von Maschinen im Gemein-
schaftsbesitz oder im Besitz von Lohnunternehmen 
können die hochtechnisierten Anbauverfahren 
auch auf kleineren und mittleren Anbauflächen 
(wichtig für die Maisproduktion) angewendet wer-
den (Statistisches Bundesamt, 1982a). Bei den Fut-
terhackfrüchten sind derartige Mechanisierungs-
vorteile weniger gegeben. Daneben zeichnen sich 
diese Produkte durch eine geringere Lagerfähigkeit 
aus. Mit Ausnahme von Grün- und Silomais ist der 
Flächenanteil der Futterpflanzen daher rückläufig. 
Diese Entwicklungstendenzen sind mit gewichtigen 
ökologischen Risiken verbunden, die in Teil 4 be-
handelt werden. 
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Tab. 3.2 

Nutzung des Ackerlandes nach Hauptgruppen des Anbaus 
im Zeitraum von 1935/38 bis 1983 

Jahr 
Getreide 
einschl. 
Körner

-

mais 

Hülsen

-

früchte 1) 
Hack

-

früchte 

Gemüse 
und 

Garten

-

gewächse 

Handels

-

gewächse 2 ) 
Futter

-

pflanzen Brache 3 ) Ackerland 
insgesamt 

1 000 ha 
Bundesgebiet 4 ) 
D 1935/38 	 5 152 100 1 910 81 89 1 223 54 8 609 

1951 	 4 368 74 2 006 76 107 1 291 53 7 975 
1959 o. S.  	 4 934 34 1 856 82 68 977 45 7 996 
1959 m. S. 	 4 965 35 1 872 82 68 989 64 8 074 
1960 	 4 899 29 1 859 100 61 954 77 7 979 

Bundesgebiet 
1965 	 4 924 39 1 503 86 86 919 96 7 653 
1970 	 5 184 30 1 261 82 117 839 26 7 ) 7 539 7 ) 

1972 	 5 303 23 1 151 80 145 840 19 7 561 
1973 	 5 286 26 1 227 80 147 870 17 7 653 
1974 	 5 298 32 1 112 77 150 870 15 7 553 
1975 	 5 293 28 1 100 75 131 895 16 7 538 

1976 	 5 275 22 1 099 71 131 921 14 7 532 
1977 	 5 280 15 1 050 71 139 928 13 7 497 
1978 	 5 333 15 963 70 154 960 12 7 506 
1979 5) 	 5 234 13 847 58 157 970 12 7 290 

1980 	 5 212 11 815 51 169 1 003 9 7 270 
1981 	 5 130 11 831 54 187 1 041 10 7 263 
1982 	 5 069 13 790 54 222 1 086 9 7 244 
1983 	 5 044 13 743 56 263 1 104 10 7 233 

Anteil in  % 

Bundesgebiet 4) 
1907 6 ) 	 (58,7) 8) . (13,1) 9) . . 11,6 3,8 100 
1925 6 ) 	 (58,4) 8) (14,0) 9) 10,9 2,9 100 

D 1935/38 	 59,8 1,2 22,2 1,0 1,0 14,2 0,6 100 

1951 	 54,8 0,9 25,2 0,9 1,3 16,2 0,7 100 
1959 o. S. 	 61,7 0,4 23,2 1,0 0,9 12,2 0,6 100 

1959 m. S. 	 61,5 0,4 23,2 1,0 0,9 12,2 0,8 100 
1960 	 61,4 0,4 23,3 1,2 0,7 12,0 1,0 100 

Bundesgebiet 
1965 	 64,4 0,5 19,6 1,1 1,1 12,0 1,3 100 
1970 	 68,8 0,4 16,7 1,1 1,6 11,1 0,3 100 

1972 	 70,1 0,3 15,2 1,1 1,9 11,1 0,3 100 
1973 	 69,1 0,3 16,0 1,0 1,9 11,4 0,3 100 
1974 	 70,2 0,4 14,7 1,0 2,0 11,5 0,2 100 
1975 	 70,2 0,4 14,6 1,0 1,7 11,9 0,2 100 

1976 	 70,1 0,3 14,6 0,9 1,7 12,2 0,2 100 
1977 	 70,4 0,2 14,0 0,9 1,9 12,4 0,2 100 
1978 	 71 , 0 0, 2 12, 8 0, 9 2, 1 12,8 02 100 
1979 	 71,8 0,2 11,6 0,8 2,1 13,3 0,2 100 

1980 	 71,7 0,2 11,2 0,7 2,3 13,8 0,1 100 
1981 	 70,6 0,2 11,4 0,7 2,6 14,3 0,1 100 
1982 	 70,0 0,2 10,9 0,7 3,1 15,0 0,1 100 
1983 	 69,7 0,2 10,3 0,8 3,6 15,3 0,1 100 

1) Sowie „alle anderen Arten von Getreide und Hülsenfrüchten". 
2 ) Ölfrüchte, Hopfen und andere Handelsgewächse, z. B. Rüben und Gräser zur Samengewinnung, Heil- und Gewürzpflanzen. 
3) Brache, auch sonstige nicht bestellte Ackerflächen sowie Hauptfeldfrüchte, die zum Umpflügen bestimmt sind. 

4) Ohne Berlin. 
5) Ab 1979 Änderung der Erfassungsgrenze, vergleiche Vorbemerkungen Seite 75. 
6) Nach den landwirtschaftlichen Betriebszählungen einschließlich der Betriebe unter 0,5 ha Gesamtfläche. 
7) Ohne Flächen, die aus sozialen, wirtschaftlichen oder anderen Gründen brachliegen (Sozialbrache). 
8) Ohne Menggetreide und Körnermais. 

9) Nur Kartoffeln und Zuckerrüben. 
o. S. = ohne Saarland; m. S. = mit Saarland. 	 Quelle: Statistisches Bundesamt, BML (221) 

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1984 
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Abb. 3.4 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 1984, unveröffentl. 

289. Die übrigen Kulturarten, nämlich Gartenland, 
Obstanlagen und Rebland spielen in der Bundesre-
publik Deutschland flächenmäßig nur eine geringe 
Rolle. Mit ihnen ist jedoch in der Regel die pflan-
zenbauliche Bodennutzung für längere Zeit festge-
legt und durch eine meist besonders intensive Be-
wirtschaftung ausgezeichnet. Im Gartenbau, vor al-
lem im Gemüsebau, ist der Düngemitteleinsatz 
überdurchschnittlich hoch (Kap. 3.3), während im 
Obst- und Weinbau ein besonders starker Einsatz 
von chemischen Pflanzenschutzmitteln üblich ist. 
Vor allem bei regionaler Konzentration — die aber 
bei diesen Kulturarten häufig vorkommt — verur-
sachen sie infolge dieser Bewirtschaftungsintensi-
tät z. T. erhebliche Umweltprobleme und Risiken 
(Kap. 4.3; 4.4). 

3.1.2 Vereinfachung der Fruchtfolgen im 
Ackerbau 

290. Im Zusammenhang mit der Veränderung der 
Anbauverhältnisse und mit dem Trend zur Speziali

-

sierung ist auch eine Vereinfachung oder „Veren-
gung" der Fruchtfolgen zu beobachten, d. h. der zeit-
lichen Aufeinanderfolge der auf einem Acker im 
Laufe der Jahre angebauten Fruchtarten. Wie in 
Abschn. 1.1.3.2 erläutert, hatte sich seit Ende des 
18. Jahrhunderts ein regelmäßiger Fruchtwechsel 
im Anbau durchgesetzt und bewährt, um die dem 
Ackerbau innewohnenden Gefahren einseitiger Bo-
denausnutzung, der Bodenmüdigkeit und des Auf-
baues spezifischer Krankheits- und Schädlings-
herde zu vermindern. Zugleich wurde damit ver-
sucht, die Vielfalt der natürlichen Vegetation durch 
ein geordnetes zeitliches Nacheinander und Neben-
einander der Kulturpflanzen nachzuahmen 
(DIERCKS, 1983). 

291. Der vielseitige Fruchtwechsel in der Frucht-
folge, die für jedes Feld bis zu sieben und mehr 
„Fruchtfolgeglieder" in verschiedenen Kombinatio-
nen, d. h. regelrechte Anbausysteme, vorsah, war 
Ausdruck einer ökologisch sinnvollen Anpassung 
der pflanzenbaulichen Erzeugung an Klima und Bo-
den. Er wurde zugleich dadurch gefördert, daß sich 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

der deutsche Landwirtschafts-Betrieb zwischen 
1850 und 1950 unter den gegebenen wirtschaftlichen 
bzw. agrarpolitischen Rahmenbedingungen zu ei-
nem „Verbundbetrieb" entwickelte, der mehrere Be-
triebszweige in guter Abstimmung vereinigte und 
so die Erzeugungsrisiken herabsetzte. Bei der rela-
tiv niedrigen speziellen Intensität der Bewirtschaf-
tung waren diese Verbundsysteme nicht nur der 
Garant hoher Stabilität der Bodenfruchtbarkeit, 
sondern auch geringer allgemeiner Umweltbela-
stung. Damit wurde ein gewisser Ausgleich für das 
im Ackerbau enthaltene „naturwidrige Element" 
(ANDREAE, 1984) ermöglicht. Zur traditionellen 
Anbauvielfalt der deutschen Landwirtschaftsbe-
triebe trug allerdings auch das Streben nach be-
trieblicher Selbstversorgung bei, das bis in die 
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich sinn-
voll war und später aus traditionellen Gründen bis 
nach dem 2. Weltkrieg beibehalten wurde. 

292. Die etwa ab 1950 einsetzende und sich rasch 
verstärkende betriebliche Spezialisierung (Ab-
schn. 1.2.4) führte zwangsläufig auch zu einer Ver-
einfachung der Fruchtfolgen. Gleichzeitig setzte 
sich die Auffassung durch, daß die mit vielgliedri-
gen Fruchtfolgen angestrebten oder erzielten Be-
wirtschaftungsvorteile auch mit anderen Maßnah-
men erreicht werden konnten. Wirksame und bil-
lige chemische Bekämpfungsmittel gegen Schädlin-
ge, Krankheiten und Unkräuter machten die 
Fruchtfolge als Maßnahme zu deren Zurückdrän-
gung offensichtlich weitgehend entbehrlich. Die 
Wirkung bodenlockernder oder -aufschließender 
Fruchtfolgeglieder konnte durch „schlagkräftigere", 
durch Motorantrieb gelieferte Bodenbearbeitung 
ersetzt werden. Den Dünger- und Humusausgleich 
der Fruchtfolge übernahmen gezielte Mineraldün-
gung, Stroh- und Gründüngung. Damit schien es 
nicht mehr nachteilig zu sein, Getreide oder Mais 
drei- bis viermal nacheinander auf dem gleichen 
Feld oder sogar ununterbrochen anzubauen. 

293. Es haben sich aber auch die pflanzenbauli-
chen Voraussetzungen der Fruchtfolge geändert. 
Der früher hohe „Vorfruchtwert" von Hackfrüchten 
wie Kartoffeln und Rüben hat sich mit der Verände-
rung der Anbauverfahren (Herbizidanwendung 
statt Hacken) vermindert. Bei dem neu hinzuge-
kommenen Mais hat er sich z. B. durch Erosionsbe-
günstigung auf hängigen Feldern sogar ins Gegen-
teil verkehrt. Getreide bewirkt dagegen eine bes-
sere Bodenbedeckung und hinterläßt dank dichte-
rer Saat weit mehr Wurzelrückstände als früher, ist 
also nicht mehr so eng auf die erwähnte Vorfrucht-
wirkung der Hackfrüchte angewiesen. Sein Vor

-

fruchtwert wird nach KÄMPF (1980) in erster Linie 
nach dichter und feinfaseriger Krumendurchwurze-
lung und Anteil an Wurzel- und Stoppelrückständen 
beurteilt; hinzu kommt die richtig ausgebrachte re-
gelmäßige Strohdüngung, die einer alle drei Jahre 
erfolgenden Stallmistdüngung sogar überlegen sein 
soll. 

294. Schließlich wirkte auch die moderne Land-
technik der Aufrechterhaltung vielgliedriger 
Fruchtfolgesysteme entgegen. So erfordern Vollern

-

temaschinen wie Mähdrescher und Rübenroder 
große Flächen der gleichen Fruchtart, da sie nur für 
einen oder wenige Arbeitsgänge geeignet sind und 
kurze Rüst-, Wege- und Verlustzeiten verlangen. 
Die dadurch erzwungenen großen und wenigen 
Schläge (Abschn. 3.1.3.3) fördern die Tendenz zu en-
gen Fruchtfolgen. 

295. Der zunehmende Getreideanteil am Acker-
bau veranlaßte die Entwicklung getreidereicher 
Fruchtfolgen, wie sie z. B. in Abb. 3.5 unter besonde-
rer Berücksichtigung des Weizens dargestellt ist. 
Hierbei war es zunächst das Ziel, den Weizen auf 
eine für die gefürchteten pilzlichen „Fußkrankhei-
ten" nicht anfällige Vorfrucht wie Blattfrüchte, 
Mais, Hafer, Kleegras oder Grassamen folgen zu 
lassen. Sowohl in der waagerechten als auch in der 
senkrechten Richtung des Entwicklungsschemas 
der Abb. 3.5 ergibt sich jedoch eine zunehmende Ge-
fährdung vor allem durch Zunahme der erwähnten 
Fußkrankheiten, die dann spezielle Bekämpfungs-
maßnahmen durch Einsatz von Fungiziden erfor-
dern (Kap. 5.4). 

296. Die sich spezialisierenden Betriebe, die die 
genannten neuen technischen und chemischen Mit-
tel und Maßnahmen rasch aufgriffen, empfanden 
die Regeln vielseitiger Fruchtfolgen immer mehr 
als eine Fessel. Bezeichnenderweise wurde den 
Pflanzenbauwissenschaftlern, die weiterhin die 
Vorzüge vielfältiger Fruchtfolgen hervorhoben, von 
der landwirtschaftlichen Praxis vorgeworfen, das 
„Märchen der Fruchtfolge" weiter zu pflegen 
(DIERCKS, 1983); es kam das geflügelte Wort auf 
„gesunde Fruchtfolge — kranker Betrieb". 

297. Zur heutigen Fruchtfolge-Gestaltung trägt 
auch die Einordnung der Fruchtarten in das EG-
Agrarpreisgefüge wesentlich bei. So ist vor allem 
die beachtliche Ausweitung des Anteiles des Rap-
ses, der in Schleswig-Holstein über 20 % der Acker-
fläche einnimmt, und der Zuckerrüben ohne die 
Preisbeschlüsse der EG-Agrarminister nicht zu er-
kären. Wurden doch noch am 17. Mai 1983 die 
Preise für Zucker und Raps für das Wirtschaftsjahr 
1983/84 um 4 % angehoben (Agrarbericht 1984). In 
der Zwischenzeit (Beschlüsse des Rates von Ende 
März 1984) wurde Raps in die Garantieschwellenre-
gelung einbezogen und die Grundpreise für Zucker-
rüben sowie der Interventionspreis für Weißzucker 
auf dem Stand des Wirtschaftsjahres 1983/84 fest-
gesetzt. Ob sich hieraus eine Umkehr in der Expan-
sion dieser Produkte ergeben wird, ist gegenwärtig 
schwer abzuschätzen. Angesichts der Ineffizienz 
bisheriger Maßnahmen (Zuckerrübenkontingentie-
rung) wird man eher von einer Fortsetzung des bis-
herigen Trends ausgehen müssen. 

298. Im Unterschied zum Anbauverhältnis, dem 
prozentualen Anteil der einzelnen Kulturarten auf 
dem Ackerland im gleichen Jahr, werden weder die 
Kombinationsmöglichkeiten der Feldfrüchte in der 
Fruchtfolge noch deren Veränderungen bisher sta-
tistisch erfaßt, so daß die Fruchtfolge-Verengungen 
datenmäßig unzureichend belegt sind. 
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Abb. 3.5 

Quelle: DEBRUCK et al., 1981 
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3.1.3 Flurbereinigung 1) 

3.1.3.1 Allgemeine Entwicklungstendenzen 

299. Das Hauptziel der Flurbereinigung ist nach 
§ 1 FlurbG (1976): Zur Verbesserung der Produkti-
ons- und Arbeitsbedingungen in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemei-
nen Landeskultur und der Landentwicklung kann 
ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen nach 
diesem Gesetz neugeordnet werden (Flurbereini-
gung). 

300. Die institutionalisierte, d. h. behördlich durch-
geführte, und die nicht institutionalisierte, betriebs-
eigene Flurbereinigung wird als eine jener Maß-
nahmen angesehen, die wichtige Voraussetzungen 
für die Anwendung des mechanisch-technischen 
Fortschritts im Ackerbau und für die Rationalisie-
rung der pflanzlichen Produktion schufen (AUERN-
HAMMER, 1975). Gehen doch von der Maschinen-
bewirtschaftung beachtliche Anforderungen an 
Schlaggröße, Schlagform und Tragfähigkeit des Bo-
dens aus. Im Zeitraum von 1950 bis Anfang der 
achtziger Jahre stieg die Zahl der Schlepper je 
100 ha von 1 auf 11 an (SCHÖN, 1981), und von 1960 
bis 1980 wuchs die Schlepperleistung je ha LF um 

1 ) In diesem Abschnitt wurde auf ein externes Gutachten 
von Prof. Dr. G. Kaule, Stuttgart, zurückgegriffen. 

281 % (NEANDER, 1983). Aus diesem Grunde war 
die Flurbereinigung in starkem Maße auf die An-
passung der Grundbesitzstruktur und der Feldein-
teilung an die technischen und betriebswirtschaftli-
chen Erfordernisse moderner Landbewirtschaftung 
ausgerichtet. Diesem Zweck diente insbesondere 
die Zusammenlegung zersplitterten Grundbesitzes 
und die nach Lage, Form und Größe adäquate Neu-
gestaltung unwirtschaftlich geformter Grundstük-
ke. Die durch diese Maßnahmen im Zeitraum von 
1945 bis 1982 betroffene Fläche (bereinigte Fläche) 
beträgt über 7,8 Mio ha, das sind immerhin ca. zwei 
Drittel der heute landwirtschaftlich genutzten Flä-
che (Materialband zum Agrarbericht 1984, Tab. 125). 
In die gleiche Richtung zielte auch der Ausbau des 
Wegenetzes. Er erreichte nicht nur die Verkürzung 
der Hof-Feld- bzw. Feld-Feld-Entfernung, sondern 
ermöglichte bei entsprechender Verfestigung bzw. 
Belagssituation erst den Einsatz von Großmaschi-
nen und senkte den Reparaturaufwand. 

301. Bezieht man sich allein auf die Phase der seit 
1973 von Bund und Ländern gemeinsam durchge-
führten Agrarstrukturpolitik, belief sich die Fläche 
der durch Schlußfeststellung in den Jahren 1973 bis 
1982 abgeschlossenen Verfahren auf rund 2,1 Mio 
ha (BML, 1984). Ende 1983 standen noch 3,941 Mio 
ha in 4 258 anhängigen Verfahren (Tab. 3.3). Die Be-
teiligungsfläche (ohne Rebland) je Teilnehmer um-
faßte hierbei im Bundesdurchschnitt 3 ha, die 

Tab. 3.3 

Anhängige Verfahren der Flurbereinigung 

Jahr 

Stand
Jahresbeginn 1) 

Durch Schluß

-

feststellung 
abgeschlossen eingeleitet Stand am Jahresschluß 

Zahl 1 000 ha Zahl 1 000 ha Zahl 1 000 ha Zahl 1 000 ha 
davon zugeteilt 

Zahl 1 000 ha 

1970 4 881 3 870 399 221 400 278 4 859 3 925 
1975 4 957 4 252 257 174 324 281 4 994 4 333 2 712 2 291 
1976 4 994 4 333 339 224 320 227 4 947 4 336 2 744 2 341 
1977 4 947 4 336 347 216 330 232 4 917 4 353 2 605 2 227 
1978 4 917 4 353 288 216 282 199 4 865 4 340 2 594 2 239 
1979 4 864 4 339 300 207 311 239 4 863 4 373 2 541 2 225 
1980 4 862 4 372 343 238 184 114 4 681 4 242 2 436 2 221 
1981 4 681 4 242 330 223 130 84 4 475 4 103 2 323 2 181 
1982 4 475 4 102 323 209 190 92 4 333 3 994 2 220 2 118 
1983 4 333 3 994 287 214 221 153 4 258 3 941 2 152 2 104 

Durchschnitt 
1970 bis 1983 4 838 4 187 334 217 295 213 4 779 4 184 2 198 2 216 

1 ) Abweichungen in Zahl und Fläche der anhängigen Verfahren am Jahresbeginn gegenüber dem Ende des Vorjahres 
beruhen auf der Einstellung von Verfahren (§ 9 FlurbG) oder auf Änderungen von Flurbereinigungsgebieten während 
des Vorjahres (§ 8 FlurbG). 

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1983; BML, Jahresbericht über Flurberei-
nigung 1983; eigene Berechnungen 
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durchschnittliche Gebietsgröße der etwa 2 900 Ver-
fahren ca. 730 ha (BML, 1984). Die rückläufige Ten-
denz bei der Anordnung neuer Flurbereinigungs-
verfahren in den Jahren 1980 und 1981 setzte sich 
1982 und 1983 nicht fort, vielmehr stieg die Zahl der 
1982 angeordneten Verfahren gegenüber dem Vor-
jahr wieder um etwa 50%; 1983 gegenüber 1982 be-
trug die Zunahme etwa 15% (Tab. 3.3). Der Rück-
gang war teilweise Ausdruck eines Wandels in der 
Flurbereinigungspolitik als auch Folge des Tatbe-
standes, daß die Vorbereitungsphase immer schwie-
riger und die Mittelzuwendung immer geringer 
wurden. Der neuere Anstieg zeigt aber, daß die Zu-
rückhaltung in den Vorjahren möglicherweise ei-
nen Stau dringlicher neuer Verfahren zur Folge 
hatte. Für die Bodenordnungsverfahren haben 
Bund und Länder von 1973 bis einschließlich 1982 
rd. 5,3 Mrd DM ausgegeben (BML, 1984). 

302. Verfolgt man die Entwicklung der institutio-
nalisierten Flurbereinigung von 1970 bis 1983 
(Tab. 3.3), so werden im Bundesgebiet im Durch-
schnitt jährlich etwa 4 800 Verfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz — ohne freiwilligen Land-
tausch — bearbeitet. Diese Verfahren umfassen im 
Jahr zusammen durchschnittlich etwa 4,2 Mio ha. 
Von den ca. 4 800 Verfahren werden jährlich ca. 330 
abgeschlossen. Eine etwa gleiche Anzahl (ca. 300) 
neuer Verfahren wird angeordnet. Seit 1980 ist die 
Anzahl der jährlich angeordneten neuen Verfahren 
allerdings deutlich niedriger als die der jährlich ab-
geschlossenen. Der jährliche „Umsatz" beträgt etwa 
7 %, was einer durchschnittlichen Verfahrensdauer 
von 15 Jahren entspricht. Diese Verfahrensdauer 
muß man grob in drei Phasen unterteilen: eine Pla-
nungs- und Einleitungsphase (3-5 Jahre), eine 
Durchführungsphase (5-7 Jahre), in der der Aus-
bau und die Zuteilung erfolgen, sowie eine Schluß- 
oder Nachbereitungsphase (4-7 Jahre), in der die 
grundbuchrechtlichen und finanziellen Probleme 
abgewickelt werden (BML, 1980). 
Die durchschnittliche Fläche der jährlich abge

-

schlossenen oder in der Zuteilung stehenden Flur

-bereinigung beträgt ca. 217 000 ha (1970 bis 1983). 
Auf dieser Fläche, die 0,86 % der Gesamtfläche des 
Bundesgebietes ausmacht, wird also im Rahmen 
von Flurbereinigungsverfahren ständig die Land-
schaftsstruktur geändert. Im Vergleich dazu umfaßt 
die jährlich hinzukommende Siedlungsfläche im 
Durchschnitt der Jahre 1970 bis 1978 nur 36 100 ha, 
das sind 0,15 % der Gesamtfläche des Bundesgebie-
tes. 

303. Es ist schwierig, die „Flurbereinigungswelle" 
im Hinblick auf die Intensität der Landschaftsein-
griffe zu beurteilen. Im Vergleich zu einer neuen 
Siedlungsfläche kann der Eingriff geringer sein. Es 
ist aber zu berücksichtigen, daß in der sog. Durch-
führungsphase der Flurbereinigung eine relativ 
enge zeitliche und räumliche Konzentration der 
Eingriffe erfolgt, die zumindest in der bisherigen 
Praxis einen negativen Einfluß auf die Populatio-
nen von Tieren und Pflanzen ausgeübt hat. Es ist 
manchen Pflanzen und Tieren nur schwer möglich, 
sich den neuen Bedingungen ausreichend rasch an-
zupassen oder neue Lebensräume zu besiedeln. 
Eine Reduzierung und Verdünnung der Populatio-
nen kann die Folge sein, wenn dem Problem der 
Biotopvernichtung nicht ausreichend Rechnung ge-
tragen wird. 
Unverkennbar ist jedoch die Tatsache, daß man 
sich darum bemüht, ökologischen Anliegen Rech-
nung zu tragen. So betrug z. B. die Fläche jener 
Flurbereinigungen, in denen über den normalen 
Umfang hinaus Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege durchgeführt wurden 
(sog. Verbundverfahren), 1982 etwa 200 000 ha, d. h. 
ca. 5 % der anhängigen Verfahrensfläche (BML, 
1984). 

3.1.3.2 Die unterschiedlichen 
Flurbereinigungsverfahren 

Das Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) erlaubt ver-
schiedene Verfahren (Tab. 3.4): 
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Tab. 3.4 

Art der Flurbereinigungsverfahren, Stand 1983 

Land 

Am Jahresschluß anhängige Verfahren 

Flurbereinigung 
nach §§ 1, 37 
oder § 86 (3) 

FlurbG 

Vereinfachte Flur

-b

ereinigung nach 
§ 86 (1) FlurbG 

Bereitstellung von 
Land in großem 

Umfang nach § 87 
oder § 90 FlurbG 

Beschleunigte Zusammenlegung 
nach § 91 FlurbG 

darunter mit Be 
auftragung geeig-
neter Stellen nach 

§ 99 (2) FlurbG 

Zahl ha Zahl ha Zahl ha Zahl ha Zahl ha 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Schleswig- 
Holstein 	 276 305 381 7 	3 949 1 	439 34 24 592 	3 4 159 
Niedersachsen 	 233 407 576 51 	38 208 57 	63 621 54 29 971 	48 26 102 
Nordrhein- 
Westfalen 	 232 522 261 29 	13 518 52 	108 304 1 12 	— — 
Hessen 	 240 173 090 24 	7 262 83 	40 813 — — 	— — 

Rheinland-Pfalz 	 373 168 858 20 	5 281 17 	8 090 52 21 784 	34 15 209 
Baden- 
Württemberg 	 364 281 838 13 	4 496 166 	172 250 92 117 305 	90 117 094 
Bayern 	 1 361 1 102 788 19 	8 999 235 	236 455 118 36 719 	115 36 397 
Saarland 	 22 18 714 3 	1 007 — 	— 29 17 851 	21 11 470 

Bundesgebiet 
(ohne Berlin/ 
West) 	 3 101 2 980 506 166 	82 720 611 	629 972 380 248 234 	311 210 431 

dagegen 1982 	 3 207 3 079 842 172 	79 982 567 	597 690 387 236 243 	346 216 265 
1981 	 3 349 3 203 405 174 	81 411 540 	568 015 412 249 686 	367 229 392 
1980 	 3 528 3 362 008 172 	81 721 507 	521 630 474 276 813 	395 236 507 
1979 	 3 656 3 467 318 180 	88 507 512 	522 742 515 294 424 	430 255 085 

Quelle: BML, Jahresbericht über Flurbereinigung 1983 

304. Die Verfahren nach §§ 1, 37 FlurbG (Klassi-
sche Verfahren), die den Schwerpunkt der Boden-
neuordnung darstellen, dienen vorwiegend dem 
Hauptziel der Flurbereinigung: der Verbesserung 
der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der 
Land- und Forstwirtschaft (Tab. 3.5). Dies geschieht 
über eine Neueinteilung der Feldmark, die Zusam-
menlegung zersplitterten und unwirtschaftlich ge-
formten Grundbesitzes und die Neugestaltung der 
Schläge. Selbst wenn gemäß § 37 (1) FlurbG den 
Interessen der allgemeinen Landeskultur, der 
Landentwicklung bzw. dem Wohl der Allgemeinheit 
Rechnung zu tragen ist, steht bei diesem klassi-
schen Verfahren die ökonomische Orientierung im 
Vordergrund. 

305. Im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren 
gemäß § 86 (1) FlurbG kann eine Flurbereinigung 
durchgeführt werden, um die durch Anlegung, Än-
derung oder Beseitigung von Eisenbahnen, Stra-
ßenbahnen, Straßen, Wegen, Gewässern oder durch 
ähnliche Maßnahmen für die allgemeine Landes-
kultur entstehenden oder entstandenen Nachteile 
zu beseitigen oder um notwendige Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu er-
möglichen. Der Begriff der Landeskultur umfaßt 
hierbei neben den ökonomischen auch die ökologi-
schen Aspekte (SEELE et al, 1982). Dieses Verfah-
ren könnte daher in starkem Maße dafür eingesetzt 
werden, um auch für ökologische Ausgleichsmaß-
nahmen Flächen bereitzustellen. Diese gesetzgebe- 
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Tab. 3.5 

Anteile der unterschiedlichen Flurbereinigungs

-

verfahren an den anhängigen Verfahren 
in Prozent, 

1975 bis 1983 (Bundesdurchschnitt) 

§§ 1, 37 § 87 § 86 § 91 

a) nach Fläche 

1983 75,6 16,0 2,1 6,3 

1982 77,1 15,0 2,0 5,9 

1981 78,1 13,8 2,0 6,1 

1980 79,3 12,3 1,9 6,5 

1979 79,3 12,0 2,0 6,7 

1978 80,0 10,9 2,1 7,0 

1977 80,8 10,0 2,1 7,1 

1976 81,2 9,4 2,0 7,4 

1975 82,2 8,6 2,0 7,2 

b) nach Anzahl 

1983 72,8 14,3 3,9 8,9 

1982 74,0 13,1 4,0 8,9 

1981 74,8 12,1 3,9 9,2 

1980 75,4 10,8 3,7 10,1 

1979 75,2 10,5 3,7 10,6 

1978 75,0 9,4 3,9 11,7 

1977 75,4 8,5 3,9 12,2 

1976 75,4 7,8 4,0 12,8 

1975 76,5 7,0 3,9 12,6 

Quelle: BML, 1980; eigene Berechnungen gemäß Tab. 3.3 
und 3.4 

rische Möglichkeit wurde bis jetzt jedoch nur unzu-
länglich genutzt. Der Grund scheint vor allem in der 
unbefriedigenden planerischen Konkretisierung 
des ökologischen Ziels zu liegen (ALBERT, 1982; 
SEELE et al, 1982). 

306. Ein weiteres Verfahren betrifft die Bereitstel-
lung von Land in großem Umfange für Unterneh-
men (§ 87 FlurbG). Werden z. B. ländliche Grund-
stücke in großem Umfange enteignet, kann ein 
Flurbereinigungsverfahren eingeleitet werden, um 
den entstehenden Landverlust auf einen größeren 
Kreis von Eigentümern zu verteilen oder Nachteile 
für die allgemeine Landeskultur (und damit auch 
für ökologische Belange) zu vermeiden. Auch hier 
bieten sich Ansätze zur Verwirklichung von ökolo-
gischen Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen eines 
flurbereinigungsrechtlichen Verfahrens. Die Praxis 
der Unternehmensflurbereinigung läßt bis jetzt je-
doch erkennen, daß diese Verfahren eher von dem 
Ziel geprägt werden, die den Landwirten drohenden 
ökonomischen Enteignungswirkungen zu mildern. 

In ihrem Verlauf kommt es nicht selten zur Zerstö-
rung ökologisch wertvoller Biotope, denn der Ver-
lust landwirtschaftlicher Nutzfläche großen Um-
fangs kann häufig nicht innerhalb der bestehenden 
landwirtschaftlichen Nutzfläche aufgefangen wer-
den. Die Versuchung, durch Meliorationen hier 
neue landwirtschaftliche Intensivflächen zu gewin-
nen, ist daher groß. So wurden in Flurbereinigungs-
verfahren des Voralpenlandes im Zuge des Baues 
der Autobahn München-Garmisch Flächen entwäs-
sert und dadurch wertvolle Streuwiesen und Puffer-
zonen im geplanten Naturschutzgebiet Murnauer 
Moos zerstört. Dies führte zur Vernichtung des 
größten und tiefsten Quelltopfes in Bayern. Ähnli-
che Beispiele lassen sich auch aus anderen Bundes-
ländern anführen. Zahl und Fläche von Flurbereini-
gungsverfahren, die der Bereitstellung von Land in 
erheblichem Umfang dienen, steigen weiterhin. 
Diese Verfahren sind aus ökologischer Sicht als be-
sonders kritisch einzustufen. 

307. Die beschleunigte Zusammenlegung nach § 91 
FlurbG schließlich, die wiederum der zentralen Auf-
gabe der Flurbereinigung entspricht, nämlich zer-
splitterten Besitz zusammenzuführen, nimmt zur 
Zeit nur geringe Anteile des Gesamtflurbereini-
gungsgebietes ein. Dieser Verfahrenstyp kann auch 
angewandt werden, um notwendige Maßnahmen 
des Naturschutzes durchzuführen. 

308. Zusammenfassend kann festgestellt werden: 

Sachlicher Schwerpunkt bei den Bodenordnungs-
verfahren nach dem FlurbG bildeten im Zeitraum 
1975 bis 1983 im Bundesdurchschnitt mit ca. 80 % 
immer noch die umfassenden Verfahren nach §§ 1, 
37 oder § 86 Abs. (1) FlurbG. Von einer rückläufigen 
Tendenz der Flurbereinigung kann noch nicht ge-
sprochen werden, da neuerdings (1982/83) die Zahl 
der angeordneten Verfahren wieder ansteigt. Die 
abgeschlossenen Verfahren berühren (im Sinne ei-
nes Eingriffs in die Landschaftsstruktur) im Durch-
schnitt jährlich ca. 0,9 % der Gesamtfläche des Bun-
desgebietes und beeinflussen aufgrund der Bünde-
lungseffekte längerfristig doch einen beachtlichen 
Teil der Landschaft. Bemühungen, dem Anliegen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege Rech-
nung zu tragen, sind unverkennbar, gemessen am 
Flächenanteil jedoch noch relativ gering. 

3.1.3.3 Einzelmaßnahmen der Flurbereinigung 

Vergrößerung der Schläge 

309. Eine der wichtigsten Kenngrößen der Flurge-
staltung ist die Größe der Schläge. Unter Schlägen 
versteht man hierbei die räumlich voneinander ge-
trennt liegenden landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen, die einheitlich bewirtschaftet werden. 

Schlaggröße und Schlagform bestimmen unter den 
gegenwärtigen technischen Voraussetzungen den 
Arbeitszeitbedarf. Je kleiner die Schlaggröße ist, 
desto negativer wirkt sich hierbei eine ungünstige 
Schlagform aus. Bei kleineren Grundstücken gilt 
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das Rechteck mit einem Seitenverhältnis von 5:1 
(Länge zu Breite) als betriebswirtschaftlich opti-
male Schlagform. Dies bedingt auch die Präferenz 
für parallelen Verlauf der Längsgrenzen der Schlä-
ge. Bei Zugrundelegung der optimalen Schlagform 
ergibt sich für den Getreide-Hackfruchtbaubereich 
vor allem beim Übergang von 0,5 auf 2,0 ha Parzel-
lengröße eine gravierende Zeitersparnis (Arbeitsge-
meinschaft Flurbereinigung, 1982). Der Wechsel von 
5 auf 10 ha - Schläge bringt demgegenüber nur 
noch geringe Arbeitszeitgewinne. Unter ökonomi-
schen Überlegungen liegt die optimale Schlaggröße 
daher zwischen 2 und 5 ha, in Abhängigkeit von der 
Topographie, der Kulturart und der Fruchtfolge teil-
weise darüber und darunter (Abschn. 5.2.3.1). 

310. Zwischen der Schlagvergrößerung und der 
Flurbereinigung besteht ein Zusammenhang, wobei 
aber festgehalten werden muß, daß sich ein beacht-
licher Teil der Flurveränderung auch losgelöst von 
der institutionalisierten Flurbereinigung abspielt, 
ohne daß hierfür genauere Zahlen vorliegen. Die 
institutionalisierte Flurbereinigung findet aber des-
wegen das besondere Interesse der Naturschützer, 
weil sie den Charakter eines legalisierten Eingriffes 
in die Landschaft besitzt und in manchen Fällen, 
denkt man etwa an die Flurbereinigung der Reb-
berge des Kaiserstuhls in Südbaden, beachtliche 
Biotopveränderungen und -vernichtungen nach sich 
zog. 

311. Bedauerlicherweise gibt es über die Entwick-
lung der durchschnittlichen Schlaggröße weder auf 
Bundes- noch auf Länderebene laufende und syste-
matische Erhebungen. Auch die Agrarberichterstat-
tung klammert diesen umweltpolitisch interessan-
ten Tatbestand aus ihrem Erhebungsprogramm 
aus. Ähnliches gilt für die Flurbereinigungsstati-
stik. Der dort verwendete Begriff „Besitzstück" 
stellt nämlich nur auf die zusammenhängend be-
wirtschaftbare Fläche ab und kann aus mehreren 
Schlägen bestehen. Man kann höchstens unterstel-
len, daß zwischen der Durchschnittsgröße der Be-
sitzstücke und der durchschnittlichen Schlaggröße 
ein positiver korrelativer Zusammenhang besteht. 
Geht man von dieser Annahme aus, muß die durch-
schnittliche Schlaggröße angewachsen sein, denn 
die durch die institutionalisierte Zusammenlegung 
erzielte Durchschnittsgröße der Besitzstücke jener 
Grundeigentümer, die mit mehr als 2 ha Land an 
der Bereinigung beteiligt waren, betrug in den Jah-
ren 1975 bis 1983 2,6 ha, wobei je nach Besitzzer-
splitterung Zusammenlegungsverhältnisse von 
1,6:1 bis 6:1 erforderlich waren, um auf diesen 
Durchschnittswert zu kommen (Tab. 3.6). 

312. Um genauere Aussagen zur Schlaggrößensi-
tuation vornehmen zu können, muß man auf verein-
zelt vorliegende Befragungen zurückgreifen. Sie 
zeigen, daß die durchschnittliche Schlaggröße stati-
stisch doch wesentlich durch die Betriebsgröße und 
regionale Lage bestimmt wird. So liegt bei Betrie-
ben der Größenklasse 10 bis 20 ha LF die durch-
schnittliche Schlaggröße bei 1,4 ha, bei Betrieben 
mit 100 ha LF und mehr hingegen bei 8,2 ha. Hier-
bei können jedoch beachtliche regionale Unter- 

Tab. 3.6 

Beteiligungsfläche und Größe der Besitzstücke vor 
und nach der Flurbereinigung - Durchschnitts- 

werte nach Bundesländern 1975 bis 1983 

Land 

Durch-
schnittliche 

Beteili

-gungsflä-

che1
) 

(ohne 
Rebland) 

Durchschnitts

-

größe der (Besitzstücken2) 

Zusammen

-

legungs

-

verhältnis 

ha/Teilneh

-

mer 

vor nach 

der Flurbereini- 
gung ha 

Schleswig-Holstein 	 6,5 4,1 	6,4 1 : 1,6 

Niedersachsen 	 5,4 1,9 	4,1 1 : 2,2 

Nordrhein-Westfalen 3,1 2,0 	4,7 1 : 2,4 

Hessen 	 2,4 0,6 	1,8 1 : 3,0 
Rheinland-Pfalz 	 1,7 0,3 	1,2 1 : 4,0 

Baden-Württemberg 2,6 0,4 	1,8 1 : 4,5 

Bayern 	 3,9 0,8 	2,4 1 : 3,0 
Saarland 	 1,3 0,2 	1,2 1 : 6,0 

Bundesgebiet 	 3,2 0,8 	2,6 1 : 3,25 

1) aller Teilnehmer 
2) der Teilnehmer mit mehr als 2 ha Beteiligungsfläche 

Quelle: BML, Jahresbericht über Flurbereinigung 1975-
1983; eigene Berechnungen 

schiede auftreten. So ist die durchschnittliche 
Schlaggröße bei den Betrieben mit 10 bis 20 ha LF 
in Schleswig-Holstein mehr als dreimal so hoch wie 
in Baden-Württemberg. In einem durch Großbe-
triebe charakterisierten Gebiet von Ostholstein 
stellten KNAUER und STACHOW (1984) auf 565 ha 
nur 5 Kulturen und 19 Schläge mit einer Durch-
schnittsgröße von 29,7 ha fest, dagegen in einem be-
nachbarten Gebiet mit „bäuerlicher" Betriebsstruk-
tur auf 396 ha 10 Kulturen und 88 Schläge von 
durchschnittlich 4,5 ha Größe. 

Die durch Flurbereinigung geschaffene Gliederung 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche ergab im 
Bundesdurchschnitt der Jahre 1975 bis 1979 (bei rd. 
90 % der Bereinigungsfläche) ca. 40 Besitzstücke je 
100 ha, in Einzelfällen jedoch auch nur 15 Besitz-
stücke. Hieraus kann tendenziell auf eine Schlag-
vergrößerung sowie auf einen beachtlichen Um-
strukturierungseffekt der Landschaft geschlossen 
werden. Insbesondere kam es zur Vernichtung von 
Grenzbiotopen und Kleinlebensräumen. 

313. Über die durch Flurbereinigung bedingte Ver-
größerung der Besitzstücke liegen statistische Da-
ten vor. Tab. 3.6 verdeutlicht, daß zwischen 1975 und 
1983 signifikante Änderungen im Flächenverhältnis 
eintraten. So bewegt sich das Zusammenlegungs-
verhältnis im norddeutschen Tiefland um 2 :1, in 
Süddeutschland und im Mittelgebirge um 4 :1 bis 
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6 :1. Der Trend zu größeren Schlägen hält an. Vieles 
deutet jedoch darauf hin, daß die mit einer weiteren 
Schlagvergrößerung verbundene Arbeitszeitverkür-
zung im Vergleich zur Arbeitsvorbereitung, Wege

-

zeit und Verlustzeit nur noch geringfügig ist 
(KNAUER, 1983; Arbeitsgemeinschaft Flurbereini-
gung, 1982). 

Die Auswirkungen der Schlagvergrößerung auf Na-
turhaushalt und Lebensräume sowie auf die Boden-
qualität werden in Teil 4 behandelt. 

Wirtschaftswegebau 

314. Ein „Reizthema" (KAULE, 1983) in der Flur-
bereinigungsdiskussion ist der Wirtschaftswegebau. 
Der Durchschnittswert für die Längen der neu er-
bauten ländlichen Wirtschaftswege in km je 100 ha 
Fläche nach der Flurbereinigung betrug für die 
Jahre 1975 bis 1983 im Bundesdurchschnitt 4,9 km. 

In Ländern mit hohem Anteil von Sonderkulturen 
(etwa Rheinland-Pfalz) stieg dieser Wert auf 8,7 km 
Wegelänge an. Im Bundesdurchschnitt war jeweils 
etwa ein Viertel dieser Wege schwer bzw. leicht und 
der Rest nicht befestigt (Tab. 3.7). Ca. 73 % der länd-
lichen Wirtschaftswege der Bundesrepublik 
Deutschland werden im Rahmen der Flurbereini-
gung hergestellt. 

Tab. 3.7 

Länge der Wirtschaftswege pro 100 ha Fläche 

davon 

Land insge- nicht samt schwer leicht befe- 
stigt 

Schleswig-Holstein 	 2,5 1,6 0,6 0,3 
Niedersachsen 	 3,2 1,7 0,7 0,8 
Nordrhein-Westfalen 3,6 1,5 1,4 0,7 
Hessen 	 6,2 1,4 0,8 4,0 
Rheinland-Pfalz 	 8,7 1,8 0,4 6,5 
Baden-Württemberg 6,4 1,5 2,3 2,6 
Bayern 	 4,6 0,9 1,3 2,4 
Saarland 	 4,1 1,4 0,9 1,8 

Bundesgebiet 	 4,9 1,3 1,3 2,3 

Quelle: BML, Jahresbericht über Flurbereinigung 1975-
1983; eigene Berechnungen 

315. Die ökologischen Vorbehalte gegen den Wege-
bau gründen sich auf die Zerschneidungswirkung, 
die Wege mit hartem Belag auf Kleintier-Populatio-
nen ausüben (Abschn. 4.1.2) sowie auf die insbeson-
dere durch nichtlandwirtschaftliche Benutzung der 
Wege, z. B. in Fremdenverkehrgebieten, wodurch 
eine erhebliche Beunruhigung in die Landschaft 
hineingetragen wird. 

Gewässerausbau 

316. Im Rahmen der Flurbereinigung spielt der 
Ausbau des Gewässernetzes bzw. des Netzes ge-
meinschaftlicher Anlagen zur Binnenentwässerung 
(Gewässer, Bäche, Gräben, Rohrleitungen) eine 
wichtige Rolle. Als Folge solcher Maßnahmen fin-
det häufig eine bedenkliche Einschränkung der na-
türlichen Lebensgrundlagen von Tieren und Pflan-
zen statt. Die durchschnittliche Länge dieser Anla-
gen pro 100 ha Bereinigungsfläche betrug im Zeit-
raum 1975 bis 1983 ca. 1,3 km. 

In den Flurbereinigungsverfahren 1983 wurden von 
2 430 km Wasserläufen (Bäche, Gräben, Rohrleitun-
gen) 1 305 km, also etwa die Hälfte, neu hergestellt 
(Tab. 3.8). Dies führte zu vielfachen Änderungen, 
z. B.: 
Bäche 	in begradigte Bäche, Gräben, 

Rohrleitungen 
Gräben mit natur- 
nahem Bewuchs in Gräben mit artenarmem 

Saum 
Gräben 	in Rohrleitungen 

317. Der Gewässerausbau ist in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich. Allein in Nieder-
sachsen stand 1981 ein Investitionsvolumen von 
63 Mio DM für den Ausgleich des Wasserabflusses 
und den Schutz gegen Wasser zur Verfügung. In der 
Norddeutschen Tiefebene, besonders in Schleswig-
Holstein, sind die Gewässer zum größten Teil be-
reits verrohrt und die verbleibenden Gräben sehr 
artenarme Vorfluter. Naturbelassene Wasserläufe 
besitzen Ausnahmecharakter. Dies trifft auch für 
weite Teile Süddeutschlands zu. Immerhin ist dort 
der Anteil begradigter Bäche und Gräben mit einer 
artenreichen Begleitflora und -fauna noch höher. 
Werden auch, wie etwa in den sechziger Jahren, die 
sehr gut erhaltenen Bäche nicht mehr so stark 
durch die Flurbereinigung betroffen, ist der Verän-
derungsdruck aber immer noch erheblich. 

Meliorationen 

318. Im Rahmen fast aller Flurbereinigungsver-
fahren werden auch Verbesserungen des Boden- 
und Wasserhaushalts (Meliorationen) durchgeführt. 
Zu diesen gehören insbesondere Umbruch, Unter-
grundlockerung, Dränung, Bewässerung und Pla-
nierung in Weinbergen. Ein Beispiel für die im 
Jahre 1983 durchgeführten Maßnahmen gibt Tab. 
3.9. 

Die Entwicklung dieser Meliorationsmaßnahmen 
seit 1975 ist in Tab. 3.10 dargestellt. Der jährliche 
Anteil der verbesserten Flächen an der Verfahrens-
fläche mit Besitzeinweisung im Berichtsjahr liegt 
zwischen 7 % und 10%. Für die anteilsmäßig bedeu-
tendsten Maßnahmen (Umbruch, Dränage) bele-
gen die Zahlen eine wieder steigende Tendenz seit 
1978/79. 

Neben den in der Flurbereinigung durchgeführten 
Meliorationen gibt es noch zahlreiche Eingriffe, die 
auf Eigeninitiative der Landwirte zurückzuführen 
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Tab. 3.8 

Zur Verbesserung der Agrarstruktur im Jahre 1983 hergestellte gemeinschaftliche Anlagen 

Wege/Straßen  Gewässer Wind-, Klima- und 
Landschaftsschutzanlagen 

Anlagen insgesamt 

schwer leicht nicht Wasser

-

läufe, 
Bäche, 
Gräben 

und Rohr- 

Seen, 
Teiche 

und 
Weiher 

Reihen-
bepflan

-

zungen 
(z. B. Wind 

schutz- 

Flächenbepflanzungen 
und Feldgehölze 

(ohne Aufforstungen) befestigt 
leitungen streifen) 

km ha km Zahl ha 

1 2 
1 	

3 4 5 6 7 8 9 

neuer Gesamtstand .... 8 918 2 511 2 316 4 091 2 430 698 1 838 	2 658 	451 

darunter in der Flur- 
bereinigung hergestellt 5 718 1 345 1 742 2 631 1 305 202 859 	1 794 	211 

Quelle: BML, Jahresbericht über Flurbereinigung 1983 

Tab. 3.9 

Meliorationsmaßnahmen im Rahmen der im Jahre 1983 durchgeführten Flurbereinigung 1) 
(ohne Saarland) 

Insgesamt davon durch 
verbesserte 

Flächen Umbruch Untergrund- 
Lockerung Dränung Bewässerung Planierung 

in Weinbergen Sonstiges 

ha 

1 2 3 4 5 6 7 

19 386 5 403 	204 12 568 	305 	845 	3 635 

1) Flächen, auf denen mehrere Maßnahmen durchgeführt werden, sind in Spalten 1-7 mehrfach enthalten; deshalb 
Spalte 1 < Σ Spalten 1-7. 

Quelle: BML, Jahresbericht über Flurbereinigung 1983 

Tab. 3.10 

Im Rahmen der Flurbereinigung durchgeführte Meliorationsmaßnahmen 1975 bis 1983 
.(ohne Saarland) 

1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 

in ha 

Insgesamt 	 19 386 11 619 14 629 22 130 18 983 14 281 16 725 19 074 19 503 

in v. H. der Verfahrensfläche 

verbesserte Flächen 	 10,5 6,9 8,4 10,5 8,8 6,7 8,6 8,3 9,0 

in v. H. der verbesserten Fläche 

davon: 
Umbruch 	 28 16 27 37 19 15 13 12 13 

Untergrundlockerung 	 1 3 3 5 8 12 4 4 7 

Dränung 	 65 65 56 44 52 62 58 70 61 

Bewässerung 	 2 1 3 2 — — — 1 — 

Planierung in 
Weinbergen 	 4 5 4 6 9 7 9 6 8 

Sonstige 	 19 21 19 15 32 22 25 25 23 

Quelle: BML, Jahresbericht über Flurbereinigung 1976-1983; eigene Berechnungen 
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sind. Der Umfang dieser Meliorationen wird stati-
stisch nicht erfaßt und ist daher nur aus Einzelbei-
spielen bekannt. Die Techniken der Meliorationen 
werden in Abschn. 3.2.2 behandelt. 

3.1.4 Wandel der Viehhaltung 

319. Die tierische Produktion spielt in der Land-
wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland eine 
beachtliche Rolle. Wie Tab. 3.11 zeigt, waren im 
Durchschnitt der letzten Jahre etwa 80 % der insge-
samt erzeugten Nahrungsmittel tierischer Her-
kunft. Insofern stellt die Viehhaltung für viele land-
wirtschaftliche Betriebe einen wichtigen, wenn 
nicht sogar den wichtigsten Produktionszweig dar. 

320. Die Auswertung der verfügbaren statisti-
schen Unterlagen (z. B. Tab. 3.12) läßt erkennen, daß 
die Viehhaltung durch einige spezifische Entwick-
lungstrends geprägt wird, die umweltpolitisch von 
Interesse sind und sich wie folgt umschreiben las-
sen (Agra-Europe, 1982; WEIERS, 1982): 

- Bei Abnahme der Zahl der Viehhalter und 
gleichzeitiger Zunahme des durchschnittlichen 
Viehbestandes je Halter beschleunigt sich die 
Tendenz zu größeren Einheiten. 

- In der Bundesrepublik Deutschland zeigt sich 
diese Tendenz vor allem bei der Mastgeflügel-
produktion und der Legehennenhaltung; sie ist 
auch bei der Schweinemast deutlich erkennbar. 

- Die Tendenz zur betrieblichen Spezialisierung 
auf eine oder zwei Tierarten schreitet voran. 

- Die regionale Konzentration der Viehhaltung ist 
beachtlich (BAUERSACHS, 1982; ORT, 1983; 
v. SCHILLING, 1982). 

Gemäß den Ergebnissen der Landwirtschaftszäh-
lung 1971 und der Agrarberichterstattungen 1979 
und 1983 nahm der Anteil der viehhaltenden Be-
triebe an allen landwirtschaftlichen Betrieben von 

Tab. 3.11 

Pflanzliche und tierische Nahrungsmittel- 
produktion, berechnet in Getreideeinheiten 

Mio t 

Wirtschaftsjahr 
Nahrungsmittelproduktion 

pflanzlich tierisch insgesamt 

1971/72 11,89 46,51 58,40 
1972/73 11,52 47,45 58,97 
1973/74 12,30 48,61 60,91 
1974/75 12,59 48,52 61,10 

1975/76 12,15 49,63 61,78 
1976/77 11,02 50,30 61,32 
1977/78 13,31 51,29 64,60 
1978/79 14,18 53,49 67,67 

1979/80 13,62 55,04 68,66 
1980/81 13,79 55,59 69,38 
1981/82 14,18 54,57 68,75 
1982/83 16,53 57,12 73,65 

Quelle: Auszug aus: Statistisches Jahrbuch für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten, 1984 

88,7% (1971) über 83,6 % (1979) auf 82,1% (1983) ab 
(Tab. 3.12). 

321. Gliedert man die Viehhaltung nach einzelnen 
Zweigen auf, kommt der Haltung von Rindern im 
Jahre 1983 mit 60,5 % (1979: 63,2 %) und von Schwei-
nen mit 55,8% (1979: 59,6%) der Betriebe die größte 
Bedeutung zu (Tab. 3.12). Rechnet man die verschie-
denen Vieharten und -kategorien auf eine gemein-
same gewichtete Bezugszahl, nämlich auf die Groß- 
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Tab. 3.12 
Viehhaltende landwirtschaftliche Betriebe 1) nach Haltungszweigen 

Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971 sowie der Agrarberichterstattungen 1979 und 1983 
(Totaler Erhebungsteil) 

Gegenstand der Nachweisung Jahr 2 ) Insgesamt 
Landw. genutzte Fläche von ... bis unter ... ha 

50 und 0-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-50 mehr 

Anzahl 
Landw. Betriebe insgesamt 1 ) 	 1983 785 729 134 877 139 954 136 033 167 041 97 027 76 026 34 771 

und zwar mit: 
Viehhaltung überhaupt 3 ) 	 1983 644 933 62 112 105 226 121 062 158 199 93 776 73 184 31 374 
Pferden 4) 	 1983 71 655 7 223 10 860 9 771 13 627 10 163 11 604 8 407 
Rindvieh insgesamt 	 1983 475 633 16 429 58 297 91 932 136 832 83 843 63 990 24 310 

darunter: Milchkühe 5) 	 1983 394 577 9 276 42 011 76 399 119 895 74 642 54 549 17 805 
Schafen 6) 	 1983 38 291 6 699 8 133 6 202 6 362 3 725 3 918 3 252 
Schweinen insgesamt 	 1983 438 488 38 237 70 154 86 864 112 884 65 472 47 369 17 508 

darunter: Zuchtsauen 7)  	 1983 177 481 10 694 16 391 29 553 53 656 35 586 24 399 7 202 
Legehennen 8) 	 1983 322 364 32 595 55 615 67 218 84 822 44 531 28 180 9 403 
Schlacht- und Masthähnen 
und -hühnern 9) 	 1983 58 528 6 190 10 794 13 059 15 619 7 294 4 211 1 361 

Anteil der Haltungszweige in 
Viehhaltung überhaupt 3) 	 1971 88, 7 60,4 87,9 96,0 98,3 98,8 98,2 94,8 

1979 83,6 47,7 78,5 91,1 95,8 97,1 96,7 90,8 
1983 82,1 46,1 75,2 89,0 94,7 96,6 96,3 90,2 

Pferden 4) 	 1971 9,0 3,2 5,9 8,9 11,5 13,1 16,1 24,1 
1979 9,1 5,1 7,1 7,0 8,2 11,2 16,8 26,9 
1983 9,1 5,4 7,8 7,2 8,2 10,5 15,3 24,2 

Rindvieh insgesamt 	 1971 73,8 22,6 67,3 87,5 94,0 94,7 91,6 80,6 
1979 63,2 13,0 46,6 72,0 84,8 88,1 85,8 71,0 
1983 60,5 12,2 41,7 67,6 81,9 86,4 84,2 69,9 

darunter: Milchkühe 5) 	 1971 66,4 16,0 57,5 80,6 88,6 88,7 81,9 60,4 
1979 53,2 7,7 35,0 61,6 75,6 78,6 72,8 50,0 
1983 50,2 6,9 30,0 56,2 71,8 76,9 71,8 51,2 

Schafen 6) 	 1971 2,6 2,6 2,3 2,0 2,2 3,1 4,9 9,6 
1979 4,5 4,5 5,1 4,0 3,6 3,9 5,6 9,7 
1983 4,9 5,0 5,8 4,6 3,8 3,8 5,2 9,4 

Schweinen insgesamt 	 1971 69,9 34,6 63,2 79,8 85,9 85,4 80,5 67,0 
1979 59,6 29,7 54,3 67,8 72,2 71,7 66,4 53,1 
1983 55,8 28,3 50,1 63,9 67,6 67,5 62,3 50,4 

darunter: Zuchtsauen 7 ) 	 1971 32,5 6,2 13,7 32,3 53,4 58,6 53,0 37,9 
1979 24,7 7,2 12,2 23,6 36,6 40,9 35,7 23,2 
1983 22,6 7,9 11,7 21,7 32,1 36,7 32,1 20,7 

Legehennen 8) 	 1971 67,5 43,6 65,8 76,6 78,6 73,8 66,7 53,1 
1979 45,1 26,2 43,7 53,7 55,3 50,2 41,4 29,8 
1983 41,0 24,2 39,7 49,4 50,8 45,9 37,1 27,0 

Schlacht- und Masthähnen 
und -hühnern 9 ) 	 1971 2,8 1,1 1,8 2,9 3,9 4,3 4,2 3,8 

1979 9,0 5,2 9,0 11,5 11,4 9,2 7,0 4,5 
1983 7,4 4,6 7,7 9,6 9,4 7,5 5,5 3,9 

1) Landwirtschaftliche Betriebe in der Abgrenzung nach der Hauptproduktionsrichtung (HPR) mit 1 ha landwirtschaft-
lich genutzter Fläche (LF) und mehr; unterhalb 1 ha LF (einschl. der Betriebe ohne LF) nur landwirtschaftliche 
Betriebe, deren natürliche Erzeugungseinheiten mindestens dem durchschnittlichen Wert einer jährlichen landwirt-
schaftlichen Markterzeugung von 1 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche entsprechen. 

2) 1971: Ergebnisse der LZ-Grunderhebung im Mai 1971; 1979: Angaben übernommen aus der allgemeinen Viehzählung 
am 3. Dezember 1979; 1983: Angaben übernommen aus der Viehzählung am 3. Dezember 1982. 

3) Der nachfolgend aufgeführten Tierarten. 
4) Einschl. Ponys und Kleinpferde. 
5) Ohne Ammen- und Mutterkühe. 
6) Jeden Alters. 
7) Und zur Zucht bestimmte Jungsauen mit 50 kg und mehr Lebendgewicht. 
8) 1 /2 Jahr und älter. 
9) Einschl. der hierfür bestimmten Küken und sonstige Hähne. 1971: „Masthähnchen und -hühnchen (einschl. der hier-

für bestimmten Küken)". 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 1985 
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Tab. 3.13 

Viehbestand der landwirtschaftlichen Betriebe in Großvieheinheiten 1) 
Ergebnis der Agrarberichterstattung 1983 (Totaler Erhebungsteil) 2) 

Landw. genutzte Fläche von ... bis unter ... ha 
Gegenstand 

der Nachweisung Insgesamt 
0-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50 und 

mehr 

Großvieheinheiten 
Großvieheinheiten 
insgesamt 	 13 483 506 311 976 370 981 992 136 2 971 332 3 157 051 3 552 559 2 127 471 

Rauhfutterfresser 
zusammen 	 10 678 861 91 741 274 922 793 745 2 464 696 2 588 582 2 855 170 1 610 005 

Pferde 	 233 630 17 893 32 334 30 775 46 326 30 177 36 965 39 160 
Rindvieh 	 10 359 864 65 003 232 926 752 553 2 404 408 2 550 065 2 806 248 1 548 661 
Schafe 	 85 367 8 845 9 662 10 417 13 962 8 340 11 957 22 184 

Schweine 	 2 485 328 77 227 81 462 176 229 475 219 540 100 661 708 473 383 
Geflügel 	 319 317 143 008 14 597 22 162 31 417 28 369 35 681 44 083 

Anteil der Vieharten an den Großvieheinheiten insgesamt 
Großvieheinheiten 
insgesamt 	 100 100 100 100 100 100 100 100 

Rauhfutterfresser 
zusammen 	 79,2 29,4 74,1 80,0 82,9 82,0 80,4 75,7 

Pferde 	 1,7 5,7 8,7 3,1 1,6 1,0 1,0 1,8 
Rindvieh 	 76,8 20,8 62,8 75,9 80,9 80,8 79,0 72,8 
Schafe 	 0,6 2,8 2,6 1,0 0,5 0,3 0,3 1,0 

Schweine 	 18,4 24,8 22,0 17,8 16,0 17,1 18,6 22,3 
Geflügel 	 2,4 45,8 3,9 2,2 1,1 0,9 1,0 2,1 

Großvieheinheiten je 100 ha LF 
Großvieheinheiten 
insgesamt 	 112 206 80 100 122 133 124 78 

Rauhfutterfresser 
zusammen 	 89 61 59 80 101 109 99 59 

Pferde 	 2 12 7 3 2 1 1 1 
Rindvieh 	 86 43 50 76 99 107 98 57 
Schafe 	 1 6 2 1 1 0 0 1 

Schweine 	 21 51 17 18 20 23 23 17 
Geflügel 	 3 94 3 2 1 1 1 2 

Landwirtschaftszählung 1971 = 100 
Großvieheinheiten 
insgesamt 	 101,9 122,9 54,8 60,3 70,5 106,9 157,8 171,6 

Rauhfutterfresser 
zusammen 	 99,2 80,7 49,8 57,6 70,3 106,6 156,2 168,6 

Pferde 	 136,9 179,4 152,7 105,9 102,8 121,8 178,0 196,9 
Rindvieh 	 98,5 66,9 44,5 56,1 69,7 106,5 156,1 170,1 
Schafe 	 109,9 132,6 128,0 124,8 114,5 99,3 123,1 89,6 

Schweine 	 118,1 132,7 82,5 77,6 74,1 114,8 174,8 206,5 
Geflügel 	 86,0 174,5 54,6 56,3 45,7 52,4 79,2 79,4 

1) Landwirtschaftliche Betriebe in der Abgrenzung nach der Hauptproduktionsrichtung (HPR) mit 1 ha landwirtschaft-
lich genutzter Fläche (LF) und mehr; unterhalb 1 ha LF (einschl. der Betriebe ohne LF) nur landwirtschaftliche 
Betriebe, deren Erzeugungseinheiten mindestens dem durchschnittlichen Wert einer jährlichen landwirtschaftlichen 
Markterzeugung von 1 ha LF entsprechen. 

2) Angaben übernommen aus der Viehzählung am 3. Dezember 1982. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 1985 
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vieheinheit (GV) 1) um, zeigt Tabelle 3.13, daß die 
Viehhaltung zwischen 1971 und 1983 nur um 1,9% 
zugenommen hat. Rindvieh (Anteil 1983: 76,8 %) und 
Schweine (Anteil 1983: 18,4 %) nehmen mit einem 
Anteil von zusammen 95,2 % an der gesamten Vieh-
haltung auch hier die dominierende Position ein. 
Legt man die Großvieheinheiten auf je 100 ha LF 
um, ergibt sich im Zeitraum von 1971 bis 1983 ein 
steigender Flächenbesatz (vgl. Abb. 3.6). 

322. Hinter diesen Durchschnittszahlen verbergen 
sich gravierende Umschichtungen bei den Betriebs-
größenklassen. Die viehlose Wirtschaft dominiert 
vor allem in den untersten Betriebgrößenkatego-
rien 0 bis 2 ha und 2 bis 5 ha LF (Tab. 3.12). Der 
Anteil der viehlos wirtschaftenden Betriebe hat in 
den 70er Jahren deutlich zugenommen. Dies liegt 
einmal daran, daß in dieser Betriebsgrößenklasse 

1 ) Eine Großvieheinheit entspricht Vieh mit einem Le-
bendgewicht von 500 kg, für das ganzjährige Haltung 
unterstellt wird. 

der Garten- und Weinbau und andere auf ertragrei-
che Kulturen spezialisierte Betriebe, die zumeist 
auf eine Viehhaltung verzichten, vorherrschen. Zum 
anderen gibt ein immer größerer Teil der im Neben-
oder Zuerwerb bewirtschafteten Betriebe die ar-
beitsaufwendige Viehhaltung auf. Den geringsten 
Anteil viehlos wirtschaftender Landwirtschaftsbe-
triebe beobachtet man demgegenüber in den Be-
triebsgrößenklassen von 10 bis 20 ha und 20 bis 
50 ha LF (5,3 % bzw. 3,5 % der Betriebe); in diesen 
konzentriert sich die bäuerliche Viehhaltung in zu-
nehmendem Maße. 

323. Gliedert man nach den einzelnen Viehhal-
tungszweigen auf, so liegt bei den unteren Betriebs-
größenklassen der Anteil der Betriebe mit Schwei-
nehaltung über jenem mit Rinderhaltung. Dies ist 
vor allem darauf zurückzuführen, daß die Schwei-
nehaltung geringere Anforderungen an die Versor-
gung mit wirtschaftseigenem Futter stellt und sich 
durch einen geringeren manuellen Arbeitsaufwand 
auszeichnet. 

Abb. 3.6 

Quelle: SRU, nach: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1983 
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324. Angesichts der beachtlichen Milchüber-
schüsse der letzten Jahre kommt der Milchkuhhal-
tung besondere Bedeutung zu. Von 1965 bis 1971 
(vgl. Tab. 3.14 und 3.15 sowie Abb. 3.7) hat der Milch-
kuhbestand um 6 % abgenommen. Von 1971 bis 
heute ist er relativ konstant. Gleichzeitig wuchs 
aber der Durchschnittsbestand je Betrieb von 5,9 im 
Jahre 1965 bzw. 7,7 im Jahre 1971 auf 14,0 Tiere im 
Jahre 1983 an. Die Betriebe mit 1 bis 4 Milchkühen 
und mit 5 bis 10 Milchkühen stellten 1979 noch rund 
57 % der Betriebe mit Milchkuhhaltung und ein 
knappes Viertel des Bestandes an Milchkühen dar; 
ihr Milchkuhbestand hat sich jedoch in den siebzi-
ger Jahren etwa halbiert. Deutliche Bestandauf-
stockungen, die grob einer Verdoppelung entspre-
chen, lassen sich demgegenüber für den gleichen 
Zeitraum bei der Betriebsgrößenklasse 20 bis 39 
Milchkühe beobachten. Rund drei Viertel aller 
Milchkühe dieser Bestandsgrößenklasse bzw. rund 
ein Viertel aller Milchkühe selbst entfielen hierbei 
auf die Betriebsgrößenklasse 20 bis 50 ha landwirt-
schaftlich genutzter Fläche. Noch stärker sind die 
Aufstockungen, gemessen an der Zahl der Betriebe 
als auch an der Zahl der Milchkühe, in der Be-
standsgrößenklasse 40 und mehr Milchkühe je Be-
trieb. Obwohl diese Bestandsgrößenklasse sowohl 
hinsichtlich der Zahl der Milchkühe als auch der 
Betriebe mit 11,4% aller Milchkühe bzw. 2,6% aller 
Betriebe noch keine überragende Bedeutung ein-
nimmt, ist doch unverkennbar ein Konzentrations-
trend festzustellen. 

325. Gegenüber der Rindvieh- bzw. Milchkuhhal-
tung hat der Schweinebestand in der Bundesrepu-
blik Deutschland deutlich zugenommen (vgl. 
Tab. 3.15). Dieser Zweig der tierischen Produktion 
ist weniger als die Rinder-, Pferde- und Schafhal-
tung an die wirtschaftseigene Futtergrundlage ge-
bunden, sondern wird heute wie die Geflügelhal-
tung immer mehr als flächenunabhängige Verede-
lung auf Zukauffutterbasis betrieben (Statistisches 
Bundesamt, 1982b). Der Bestand je Halter erhöhte 
sich gegenüber 1950 auf etwa das Achtfache, gegen-
über 1975 immerhin noch um 40% (Tab. 3.15). 

326. Größere Veränderungen traten in den siebzi-
ger Jahren auch bei der Geflügelhaltung ein. So hat 
sich bei der Haltung von Legehennen die Zahl der 
Betriebe fast halbiert, die durchschnittliche Anzahl 
der Legehennen je Betrieb aber von rund 70 auf 
rund 106 Tiere erhöht. Gliedert man nach Betriebs-
größenkategorien auf, kann gefolgert werden, daß 
jene Legehennenhaltung, die allein oder überwie-
gend der Selbstversorgung dient (Bestandsgrößen-
klasse bis 99 Tiere), erheblich abnahm (Statisti-
sches Bundesamt, 1982b). Zwar stellt diese untere 
Bestandsgröße immer noch 95 % aller Betriebe mit 
Legehennen dar. Auf sie entfallen aber nur noch 
rund 15 % aller Legehennen. Fast 82 % aller Lege-
hennen sind aufgrund der spezifischen Kostende-
gression auf die oberste Bestandsgrößenklasse (500 
und mehr Legehennen) konzentriert, die nur 1,6 % 
aller Betriebe mit Legehennen umfaßt. 1981 entfie-
len ca. 14 % aller Legehennen auf Betriebe mit 
200 000 und mehr Tieren, die alle eine Betriebs-
größe von unter 5 ha LF aufwiesen. 

Tab. 3.14 

Milchkuhhaltung nach Betriebsgrößenklassen 1) 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 2 ) 
von ... bis unter ... ha Insge- Jahr 

unter 2 5 10 20 50 samt 
2  bis bis bis bis und 

5 10 20 50 mehr 

Betriebe mit Milchkuhhaltung 1 000 

1965 88 233 263 278 126 14 1 001 
1967 75 201 242 269 129 13 929 
1969 58 167 209 255 136 13 838 
1971 31 130 172 224 144 13 714 
1973 35 99 144 195 144 14 631 
1975 29 83 127 175 144 14 572 
1977 24 69 111 160 141 15 519 
1979 17 54 94 142 134 15 456 
1981 11 48 84 129 133 16 423 
1983 9 42 76 120 129 18 395 

Bestand an Milchkühen 1 000 

1965 141 585 1 194 2 060 1 520 354 5 854 
1967 126 530 1 148 2 102 1 626 333 5 865 
1969 109 443 1 009 2 114 1 836 336 5 846 
1971 54 340 828 1 918 2 008 332 5 480 
1973 91 271 711 1 776 2 256 381 5 486 
1975 72 235 646 1 657 2 376 410 5 395 
1977 60 202 587 1 591 2 516 462 5 417 
1979 42 170 534 1 541 2 637 519 5 442 
1981 32 157 489 1 441 2 724 599 5 442 
1983 26 137 451 1 376 2 821 705 5 517 

Anteil am Gesamtbestand in 

1965 2,4 10,0 20,4 35,2 26,0 6,0 100 
1967 2,1 9,0 19,6 35,8 27,7 .5,8 100 
1969 1,9 7,6 17,3 36,1 31,4 5,7 100 
1971 1,0 6,2 15,1 35,0 36,7 6,1 100 
1973 1,7 4,9 13,0 32,4 41,1 6,9 100 
1975 1,3 4,4 12,0 30,7 44,0 7,6 100 
1977 1,1 3,7 10,8 29,4 46,5 8,5 100 
1979 0,8 3,1 9,8 28,3 48,5 9,5 100 
1981 0,6 2,9 9,0 26,5 50,0 11,0 100 
1983 0,5 2,5 8,2 24,9 51,1 12,8 100 

Durchschnittlich je Betrieb in Stück 

1965 1,6 2,5 4,5 7,4 12,1 25,5 5,9 
1967 1,7 2,6 4,7 7,8 12,6 25,6 6,3 
1969 1,9 2,7 4,8 8,3 13,5 25,8 7,0 
1971 1,7 2,6 4,8 8,6 14,0 26,0 7,7 
1973 2,6 2,7 4,9 9,1 15,7 27,2 8,7 
1975 2,5 2,8 5,1 9,5 16,5 29,3 9,4 
1977 2,5 2,9 5,3 10,0 17,8 31,6 10,4 
1979 2,5 3,1 5,7 10,8 19,7 35,3 11,9 
1981 2,9 3,3 5,8 11,2 20,5 37,4 12,9 
1983 2,9 3,3 5,9 11,5 21,9 39,2 14,0 

1) Dezember-Zählung. 
2) Bis einschließlich 1969 landwirtschaftliche Nutzfläche. 

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, 1982; Statistisches Bundesamt 
1983b, FS 3, Reihe 2.1.3. 
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Tab. 3.15 
Viehhalter, Viehbestand und Durchschnittsbestand je Halter 

Bundesrepublik Deutschland; jeweils Dezemberzählung 

Bundesgebiet 

ohne einschließlich 
Vorgang 

Saarland und Berlin (West) 

1950  1955 1965 1975 1977 1979 

Halter (Tsd) 
Rindviehhalter 	 1 536 1 396 1 052 	654 606 554 

darunter 
Milchkuhhalter 1) 	 . 1001 	572 519 456 

Schweinehalter 	 2 394 2 121 1 349 	684 621 547 
darunter 

Zuchtsauenhalter 1 ) 	 . . . 	273 254 219 
Mastschweinehalter 1 ) 	 . . . 	483 436 390 

Geflügelhalter 	 . 4 023 2 332 	734 659 547 
darunter 

Hühnerhalter 	 . 3 404 1 981 	633 566 473 
Legehennenhalter 1 ) 	 . . 1 954 	608 540 434 
Masthühnerhalter 1 ) 	 . . . 	146 120 90 
darunter 

mit 500 u. m. 	 . . 1,42 	1,09 1,07 0,89 

Bestand (Tsd) 
Rinder 	 11 149 11 552 13 680 	14 493 14 763 15 050 

darunter 
Milchkühe 1 ) 	 . . 5 854 	5 395 5 417 5 442 

Schweine 	 11 890 14 593 17 783 	19 805 21 386 22 374 
darunter 

Zuchtsauen 1 ) 	 . . . 	2 210 2 472 2 605 
Mastschweine 1 ) 	 . . . 	6 798 7 389 7 772 

Geflügel 	 51 891 56 040 85 246 	90 826 92 563 87 862 
darunter 

Hühner 	 48 064 52 302 82 295 	88 705 90 295 84 932 
Legehennen 1 ) 	 44 761 49 663 62 240 	51 840 48 538 45 820 
Masthühner 1 ) 	 3 303 2 639 9 705 	20 577 24 444 23 972 
darunter 

mit 500 u. m. 	 . . 8 925 	20 121 24 077 23 565 

Bestand je Halter 2) (Stück) 
Rinder 	 7,3 8,3 13,0 	22,2 24,4 27,2 

darunter 
Milchkühe 	 . . 5,8 	9,4 10,4 11,9 

Schweine 	 5,0 6,9 13,1 	29,0 34,4 40,9 
darunter 

Zuchtsauen 	 . . . 	8,1 9,7 11,9 
Mastschweine 	 . . . 	14,1 16,9 19,9 

Geflügel 	 . 13,9 36,6 	123,7 140,5 160,6 
darunter 

Hühner 	 . 15,4 41,5 	140,1 159,5 179,6 
Legehennen 	 . . 31,9 	85,3 89,9 105,6 
Masthühner 	 . . . 	140,9 203,7 266,4 
darunter 

mit 500 u. m. 	 . . 6 281 	18 528 22 481 26 567 

1) Nach den Sonderauswertungen der Viehzählungsergebnisse. 
2) Von Tieren der in der Vorspalte genannten Art und Bestandsgröße. 

Quelle: WÖHLKEN und PORWOLL, 1981 
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Abb. 3.7 

Quelle: SRU, nach: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1983 

327. Mit diesem Konzentrationsprozeß ist auch 
ein Trend zur „flächenunabhängigen Großtierhal-
tung" verbunden. Bei der Rindviehhaltung ist nach 
WOHLKEN und PORWOLL (1981) die Zahl der 
Rindviehhalter mit mehr als 40 Tieren in den siebzi-
ger Jahren zwar deutlich gestiegen und umfaßt 
heute etwa 58 % des gesamten Rindviehbestandes 
(vgl. Tab. 3.16). Doch bleibt die Zahl der Rindvieh-
halter, die in dieser Bestandsgrößenklasse mit einer 
Flächenausstattung von unter 1 ha LF wirtschaften, 
noch sehr gering. Sie betrug, wie Tab. 3.17 deutlich 
macht, Ende der siebziger Jahre nicht mehr als 
1 Promille aller Rindviehhalter sowie weniger als 
65 000 Tiere. 

328. Bei den Milchkühen ist der Trend zur Kon-
zentration, gemessen am Bestand pro ha LF, zwar 
unverkennbar, der Anteil sog. „Milchfabriken" im 
Sinne flächenunabhängiger Milchkuhhaltung je-
doch immer noch gering. So lag der Anteil der 
Milchkuhhalter mit 20 und mehr Milchkühen, die 
der Betriebsgrößenklasse unter 1 ha LF angehören, 
Ende der siebziger Jahre (vgl. Tab. 3.17) noch unter 
0,5 Promille und umfaßte nur knapp mehr als ein 
Promille der Milchkühe. 

329. Auch in der Schweinehaltung erreichte der 
Anteil der Halter mit 200 und mehr Tieren in Be-
trieben unter 1 ha LF nicht den 0,5-Promille-Wert. 
Der Anteil der von ihnen gehaltenen Schweine lag 
knapp bei 1,5% des gesamten Schweinebestandes. 
Diese Feststellung kann trotz eines deutlichen Kon-
zentrationsprozesses auch auf die Zuchtsauen- und 
Mastschweinehaltung übertragen werden (WÖHL-
KEN und PORWOLL, 1981). 

330. Anders stellt sich die Situation bei der Geflü-
gelhaltung dar. Schon in den sechziger Jahren gab 
es Betriebe mit 3 000 und mehr Legehennen. Ohne 
die Selbstversorgerbetriebe lag der Anteil der Lege-
hennenhalter mit Großbeständen Ende der siebzi-
ger Jahre bei 1,5%. Auf diese entfielen aber knapp 
70% aller Legehennen. 1981 hatten knapp 1 200 Be-
triebe mehr als 5 000 Legehennen, darunter 97 mit 
50 000 bis unter 200 000 und 6 mit mehr als 200 000 
Stück (Agra-Europe, 1982). Darin kommt eine be-
reits beachtliche Konzentration der Legehennen-
haltung zum Ausdruck. Der Anteil der Legehennen 
in flächenunabhängigen Großbeständen (Betriebe 
unter 1 ha LF) betrug 1979 etwa 35% aller Legehen-
nen. 
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Tab. 3.16 

Viehhaltung in größeren Beständen 1) 

Vorgang 1965 1969 1973  1975 1977 1979 

Rindvieh ab 40 Tiere 2) 
Rindviehhalter (Tsd) 	 . 95,4 106,5 117,5 128,4 

dgl. % aller Halter 3) 	 . . 13,4 16,3 19,4 23,2 

Rindvieh (Tsd) 	 . . 5 852 6 699 7 642 8 651 
dgl. % des gesamten Bestands 4) . . 40,8 46,2 51,8 57,5 

Milchkühe ab 20 Tiere 2) 
Milchkuhhalter (Tsd) 	 18,37 26,96 53,71 61,66 71,33 83,50 

dgl. % aller Halter 3) 	 1,8 3,2 8,5 10,8 13,7 18,3 
Milchkühe (Tsd) 	 543 776 1 466 1 710 2 037 2 475 

dgl. % des gesamten Bestands 4) 9,3 13,3 26,7 31,7 37,6 45,5 

Schweine ab 200 Tiere 
Schweinehalter (Tsd) 	 3,36 7,69 13,20 14,90 19,31 24,09 

dgl. % aller Halter 3) 	 0,25 0,71 1,69 2,18 3,11 4,40 

Schweine (Tsd) 	 1 105 2 541 4 739 5 487 7 290 9 374 
dgl. % des gesamten Bestands 4 ) 6,2 13,2 23,2 27,7 34,1 42,0 

Zuchtsauen ab 20 Tiere 
Zuchtsauenhalter (Tsd.) 	 . 14,00 24,02 27,98 35,09 39,69 

dgl. aller Halter 3 ) 	  . 3,6 7,9 10,3 13,8 18,1 

Zuchtsauen (Tsd) 	 . 435 822 993 1 309 1 600 
dgl. % des gesamten Bestands 4) . 22,0 38,5 44,9 53,0 61,4 

Mastschweine ab 200 Tiere 
Mastschweinehalter 	 . . 3 565 4 289 5 636 7 266 

dgl. % aller Halter 3) 	 . . 0,64 0,89 1,29 1,86 

Mastschweine (Tsd) 	 . . 1 216 1 478 1 959 2 526 
dgl. % des gesamten Bestands 4) . . 17,7 21,7 26,5 32,5 

Legehennen ab 3 Tsd Tiere 
Legehennenhalter 	 1 260 2 409 2 368 2 271 2 276 2 039 

dgl. % aller Halter 3) 	 0,06 0,17 0,32 0,37 0,42 0,47 
der Halter 5) 	 0,21 0,61 1,03 1,13 1,33 1,47 

Legehennen (Mill.) 	 8,00 23,78 33,39 28,70 31,96 31,57 
dgl. % des gesamten Bestands 4) 12,9 37,8 60,0 55,4 65,6 69,2 

des Bestands 6) 	 16,1 44,9 66,0 60,3 71,2 74,2 

Masthühner ab 25 Tsd Tiere 
Masthühnerhalter 	 44 128 214 202 211 211 

dgl. % aller Halter 3) 	 . . 0,11 0,14 0,18 0,24 
der Halter 7 ) 	 3,1 8,8 17,0 18,6 19,7 23,8 

Masthühner (Mill.) 	 1,57 5,80 13,69 13,01 16,67 17,74 
dgl. % des gesamten Bestands 4) . . 60,1 63,2 68,2 74,4 

des Bestands 8) 	 17,6 35,8 61,7 64,7 69,2 75,3 

1) Sonderauswertung der Viehzählung im Dezember. 
2) Bis 1969 ab 41 bzw. 21 Tiere. 
3) Halter der betreffenden Tierart in allen Betriebsgrößenklassen. 
4) Des gesamten Bestands der betreffenden Tierart in allen Betriebsgrößenklassen. 
5) Halter mit 20 und mehr Tieren. 
6) Des Bestands in Haltungen mit 20 und mehr Tieren. 
7) Halter mit 500 und mehr Tieren. 
8) Des Bestands in Haltungen mit 500 und mehr Tieren. 

Quelle: WOHLKEN und PORWOLL, 1981 
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Tab. 3.17 

Große Viehbestände in flächenarmen Betrieben 1) 

Betriebe mit einer LN bzw. LF 

Vorgang unter 0,5 ha unter 1 ha 

1965 1969 1969 1975 1977 1979 

Rindvieh ab 40 Tiere 2 ) 
Rindviehhalter 	 . . . 687 625 416 

dgl. % aller Halter 3 ) 	 . . . 0,11 0,10 0,08 

Rindvieh (Tsd) 	 . . . 62,33 64,05 53,22 
dgl. % d. gesamten Bestands 4 ) . . . . 0,43 0,43 0,35 

Milchkühe ab 20 Tiere 2 ) 
Milchkuhhalter 	 32 78 79 151 232 125 

dgl. % aller Halter 3) 	 0,00 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 

Milchkühe 	 1 203 3 182 3 204 4 430 7 162 3 989 
dgl. % d. gesamten Bestands 4 ) 	 0,02 0,05 0,05 0,08 0,13 0,07 

Schweine ab 200 Tiere 
Schweinehalter 	 207 385 418 535 542 506 

dgl. % aller Halter 3 ) 	 0,02 0,04 0,04 0,08 0,09 0,09 

Schweine (Tsd.) 	 95,9 171,3 184,7 270,8 304,7 324,6 
dgl. % d. gesamten Bestands 4 ) 	 0,54 0,89 0,96 1,37 1,42 1,45 

Zuchtsauen ab 20 Tiere 
Zuchtsauenhalter 	 . 103 124 555 550 509 

dgl. % aller Halter 3) 	 . 0,03 0,03 0,20 0,22 0,20 

Zuchtsauen (Tsd) 	 . 4,49 5,08 25,21 26,81 25,90 
dgl. % d. gesamten Bestands 4) . . 0,23 0,26 1,14 1,08 0,99 

Mastschweine ab 200 Tiere 
Mastschweinehalter 	 . . . 259 276 282 

dgl. % aller Halter 3 ) 	 . . . 0,05 0,06 0,07 
Mastschweine (Tsd) 	 . . . 122,0 135,3 156,3 

dgl. % d. gesamten Bestands 4) . . . . 1,79 1,83 2,01 

Legehennen ab 3 Tsd. Tiere 
Legehennenhalter 	 265 571 617 541 517 436 

dgl. % aller Halter 3 ) 	 0,01 0,04 0,04 0,09 0,10 0,10 
der Halter 5 ) 	 0,04 0,14 0,16 0,27 0,30 0,31 

Legehennen (Mill.) 	 2,05 9,63 9,98 16,58 15,13 15,92 
dgl. % d. gesamten Bestands 4) 	 3,3 15,3 15,9 32,0 31,0 34,9 

des Bestands 6 ) 	 4,1 18,2 18,8 34,9 33,7 37,4 

Masthühner ab 25 Tsd Tiere 
Masthühnerhalter 	 14 28 29 78 88 90 

dgl. % aller Halter 3) 	 . . . 0,05 0,07 0,10 
der Halter 7 ) 	 0,99 1,92 1,99 7,18 8,22 10,15 

Masthühner (Mill.) 	 0,44 2,03 2,15 7,91 11,05 11,75 
dgl. % d. gesamten Bestands 4) . . . . 38,4 45,2 49,3 

des Bestands 8 ) 	 4,9 12,5 13,3 39,3 45,9 49,9 

1) Sonderauswertung der Viehzählung im Dezember. 
2) Bis 1969 ab 41 bzw. 21 Tiere. 
3) Halter der betreffenden Tierart in allen Betriebsgrößenklassen. 
4) Des gesamten Bestands der betreffenden Tierart in allen Betriebsgrößenklassen. 
5) Halter mit 20 und mehr Tieren. 
6) Des Bestands in Haltungen mit 20 und mehr Tieren. 
7 ) Halter mit 500 und mehr Tieren. 
8) Des Bestands in Haltungen mit 500 und mehr Tieren. 

Quelle: WÖHLKEN und PORWOLL, 1981 
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Noch deutlicher ist die Konzentration der Masthüh-
nerhaltung in flächenunabhängigen Betrieben. So 
wurde 1979 etwa die Hälfte aller Masthühner in 
Betrieben mit 25 000 und mehr Tieren und weniger 
als 1 ha LF gehalten. 

331. Diese Konzentrationsprozesse in der Tierhal-
tung werden noch von einem Spezialisierungstrend 
begleitet. So hat in den siebziger Jahren (vgl. 
Tab. 3.18) die Anzahl der Viehkategorien, die im 
Durchschnitt aller Betriebe gehalten wurden, von 
4,2 (1971) auf 3,7 (1979) abgenommen. Der Speziali-
sierungstrend ist in allen Betriebsgrößenklassen zu 
beobachten. Das höchste Spezialisierungsausmaß 
wurde in Betrieben mit 100 und mehr ha LF und 
Betrieben von 2 bis 5 ha LF erreicht. 

332. Die Viehhaltung ist immer mit gewissen Um-
weltbelastungen verbunden, die sich bei flächenun-
abhängiger Tierhaltung und auch mit zunehmender 
Größe der Bestände zu ernsten Problemen entwik-
keln. Hierbei ist hinsichtlich der Emissionsquellen 
zwischen punktuellen (Stallbauten) und großflächi-
gen Quellen (Ausbringungsflächen) zu unterschei-
den. Letztere können bei Ausbringung von Flüssig-
mist den Wohn- und Erholungswert weiter Land-
schaftsbereiche beeinträchtigen (Kap. 4.4). Auf sol-
che großflächigen Auswirkungen wurde bereits An-
fang der siebziger Jahre hinsichtlich des Landkrei- 

Tab. 3.18 

Spezialisierung der Tierhaltung 

Vergleichbare Viehkategorien 
Landwirtschaftlich 

genutzte Fläche 
(Merkmale) 1 ) im Durchschnitt 

je landw. Betrieb 

1971 1979 1979 gegen

-

über 1971 
von ... bis 

unter ... ha 
Anzahl % 

0 	bis 1,3 1,6 + 24,2 

0,01 

	

bis 	1 0,4 0,4 + 5,3 
1 	bis 	2 1,1 0,9 - 16,2 

2 	bis 	5 2,7 2,0 - 23,7 

5 	bis 	10 4,5 3,8 - 16,5 

10 	bis 	15 6,0 5,0 - 15,6 

15 	bis 	20 6,6 5,7 - 14,1 

20 	bis 	30 6,8 5,9 - 13,3 

30 	bis 	50 6,7 5,7 - 14,7 

50 	bis 100 5,8 4,8 - 18,2 

100 und mehr 4,6 2,8 - 38,2 

Durchschnitt aller 
landw. Betriebe 4,2 3,7 - 11,2 

1 ) Insgesamt 14 Merkmale (Rinder 8, Schafe 1, Schwei-
ne 3, Masthähnchen und -hühnchen 1, Gänse, Enten, 
Truthühner 1). 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 1982 b  

ses Vechta mit seinen hohe Besatzdichten von 
Nutztieren hingewiesen (WITTER, 1978). 

333. Im engeren Nachbarschaftsbereich flächen-
unabhängiger Großbestände können auch Ge-
räuschbelästigungen auftreten, die auf den Einsatz 
von Maschinen (Ventilatoren) bzw. auf die Tiere zu-
rückzuführen sind. Zu Fütterzeiten werden Ge-
räuschpegel bis zu 100 dB (A) erreicht, wobei das 
Geräuschmaximum bei Schweinen im Bereich der 
größten Hörempfindlichkeit des Menschen liegt 
(WITTER, 1978). Die Geräuschbelästigungen sind 
im Gegensatz zu den Geruchseinwirkungen besser 
zu messen und zu bewältigen. Bei der industriellen 
Massentierhaltung wird auch eine Luftbelastung 
durch Stäube beobachtet, die jedoch primär die in 
der Landwirtschaft Tätigen betrifft (Kap. 4.4). 

334. Das schwerwiegendste Umweltbelastungspro-
blem der tierischen Produktion verbindet sich aber 
mit dem Anfall bzw. der Beseitigung der Abfälle 
und Ausscheidungen. Obwohl aus pflanzenbauli-
cher Sicht den meisten dieser Abfälle zunächst ein 
positiver Wert zugemessen werden kann, da sie als 
Dünger die Leistungsfähigkeit des Bodens zu erhö-
hen vermögen, ergeben sich negative Effekte, wenn 
der Eintrag in den Boden in einer spezifischen Er-
scheinungsform sowie in zu hoher Konzentration 
erfolgt. 

Hinsichtlich der Erscheinungsform ist vor allem 
das Vordringen der Flüssigentmistung zu erwäh-
nen, das den Anfall großer Güllemengen zur Folge 
hat (vgl. Kap. 3.3 und 3.5). Diese Art der Entmistung 
steht vor allem im Zusammenhang mit dem Über-
gang der herkömmlichen arbeitsintensiven Tierhal-
tung zur kapitalintensiven und arbeitssparenden 
Massentierhaltung. Dieser Wandel umfaßt die sog. 
„innere Aufstockung" der Betriebe, d. h. Ausweitung 
vorhandener Stallkapazitäten durch weitgehende 
Ausschöpfung vorhandener baulicher oder techni-
scher Gegebenheiten und die Neuerrichtung von ra-
tionalisierten Betrieben der Massentierhaltung auf 
der grünen Wiese (WITTER, 1978). Derartige Be-
standsaufstockungen erlauben, zumindest inner-
halb bestimmter Größenordnungen, eine optimale 
Ausnutzung des Prinzips der Kostendegression und 
zwar insbesondere durch Mechanisierung der Füt-
terung und Entmistung. Bei der mechanisierten 
Entmistung werden die Tiere in Ställen mit Teil-
oder Vollspaltenböden (Mastschweine) oder in 
durchlässigen Käfigen (Batteriehaltung in den Ge-
flügelbetrieben) gehalten. Die Ausscheidungen fal-
len durch die Bodenöffnungen in einen Treibmist-
kanal oder auf eine feste Fläche mit mechanischer 
Unterflurentmistung. In den meisten Fällen werden 
die Ausscheidungen mit Wasser unterhalb oder au-
ßerhalb der Stallgebäude in Gruben oder spezielle 
Behälter geschwemmt und als Flüssigmist gelagert. 
Die häufig unzureichende Lagerkapazität hat zur 
Folge, daß immer wieder Gülle zu Zeitpunkten aus-
gebracht werden muß, an denen sie weder im Bo-
den umgesetzt noch von den Pflanzen benötigt wird 
und daher Umweltbelastungen verursacht (Kap. 3.3, 
3.5). Außerdem sind die Landwirte angesichts der 
hohen Gülletransportkosten bestrebt, sie möglichst 
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auf benachbarte Ackerflächen bzw. Grünlandflä-
chen aufzubringen. Vor allem die Verregnung und 
Versprühung bewirken Geruchsbelästigungen. 

Bei regionaler Konzentration der tierischen Pro-
duktion kann es zu einem regionalen Gülleanfall 
kommen, der deutlich über den regionalen Dünge-
mittelbedarf hinausgeht und zu sog. „Gülleüber-
schußgebieten" führt. Hier besteht die Gefahr, daß 
die landwirtschaftliche Nutzfläche als Deponieflä-
che mißbraucht wird und eine „Überdüngung" er-
folgt, mit der sich vielfältige Belastungseffekte ver-
binden. 

3.2 Bodenbearbeitung und 
Bodenverbesserung (Melioration) 

3.2.1 Regelmäßige Bodenbearbeitung 

3.2.1.1 Definition, Ziele und Bestandteile der 
Bodenbearbeitung 

335. Die in der Regel alljährlich durchgeführte Bo-
denbearbeitung ist eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für den Anbau von Kulturpflanzen. Sie be-
steht aus' vom Pflanzenbauer gesteuerten mechani-
schen, chemischen 1 ) und biologischen Maßnahmen 
und Prozessen, die optimale Wachstumsbedingun-
gen für die Kulturpflanze im Boden schaffen sol-
len: 

— Um Standraum, Licht, Nährstoffe und Boden-
wasser für die Kulturpflanze zu reservieren bzw. 
die Konkurrenz auszuschalten, werden alle an-
deren Pflanzen beseitigt. 

— Für das Wachstum der Kulturpflanze soll ein 
optimales und stabiles Bodengefüge geschaffen 
werden, um eine ausreichende Nährstoff-, Was-
ser-, Wärme- und Luftzufuhr zu ihren Wurzeln 
bzw. eine gute Durchwurzelbarkeit zu ermögli-
chen. 

Eine optimale Bodenbearbeitung sollte auch die Er-
haltung bzw. Erhöhung der langfristigen Boden-
fruchtbarkeit (Abschn. 1.1.3) anstreben (EHLERS, 
1982). Die Bearbeitungsintensität ist bei kurzlebi-
gen Kulturen des Acker- und Gartenbaus am höch-
sten. 

336. Durch die regelmäßige Bodenbearbeitung 
werden die acker- und gartenbaulich genutzten Bö-
den in zwei „Schichten" geteilt: 

— den von der (Grund-) Bodenbearbeitung stets er-
faßten Oberboden, auch Krumenschicht, Acker-
krume oder einfach „Krume", zuweilen auch 
Mutterboden genannt; 

— den von der Bodenbearbeitung in der Regel 
nicht erfaßten Unterboden. 

1 ) Unter chemischen Bodenbearbeitungsmaßnahmen 
werden Einträge von Chemikalien verstanden, die ent-
weder die Bodenstruktur verändern (z. B. Kalkung) 
oder die mechanische Bodenbearbeitung zumindest 
teilweise ersetzen (Unkrautbekämpfungsmittel). 

Diese Aufteilung verwischt die Gliederung des na-
türlich entwickelten Bodenprofils in Horizonte. Die 
Aufmerksamkeit der Agrarwissenschaft und der 
landwirtschaftlichen Praxis ist traditionell auf die 
Krume als Objekt der Bearbeitung und als Grund-
lage des Ertrages konzentriert. Seit ca. 100 Jahren 
ist empirisch und experimentell belegt, daß mit zu-
nehmender Krumenvertiefung die Erträge in ge-
wissen Grenzen fruchtspezifisch steigen. Dieses Er-
tragssteigerungspotential stößt heute an vor allem 
ökologisch bedingte Grenzen (SOMMER et al., 
1981). ALTEMÜLLER (1984) rechnet bei Krumen-
vertiefung auf mehr als 30 bis 35 cm nicht mehr mit 
nennenswerten ertragssteigernden Wirkungen. 

Darüber hinaus darf bei der Konzentration der Be-
trachtung auf die Krume nicht übersehen werden, 
daß wesentliche Eigenschaften und Vorgänge, die 
die Bodenfruchtbarkeit bestimmen (Abschn. 1.1.32), 
wie z. B. Wasser- und Nährstoffhaushalt sowie 
Durchwurzelung auch den Unterboden einbeziehen. 
Auch im Ackerboden muß die Gesamtheit des Bo-
denprofils bzw. des „Solums" beachtet werden. 

337. Die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung 
gliedert sich in zwei Hauptabschnitte: 

— Die Primär- oder Grundbodenbearbeitung dient 
der Wiederauflockerung des Bodens nach der 
Ernte. 

— Die Sekundär- oder Nachbearbeitung dient der 
Saatbettherrichtung und der Pflege der auf-
wachsenden Kulturen. 

Im einzelnen hat die Bodenbearbeitung folgende 
Aufgaben (DAMBROTH, 1982; DIEZ, 1983a; FRE-
DE, 1981; VOGT, 1983): 

— Lockerung, Homogenisierung und Rückverfesti-
gung des Bodens 

— Einarbeitung von Pflanzenresten und Düngern 
(zum Teil auch Pflanzenschutzmitteln) 

— Regelung des Luft- und Wasserhaushaltes 

— Unkraut- und Schädlingsbekämpfung 

— Erhaltung der Tragfähigkeit für das Befahren 

— Vorbereitung des Bodens zur Nachfrucht 

— Saatbettherrichtung 

— Anregung mikrobieller Abbauvorgänge. 

Diese Aufgaben werden in der Praxis jedoch nicht 
gleichrangig behandelt. 

338. In Anbetracht der unterschiedlichen Stand-
ortverhältnisse, der Kulturpflanzen, der Fruchtfol-
gen und der Bodenbearbeitungsgeräte haben sich 
verschiedene Auffassungen über die Bodenbearbei-
tung herausgebildet. Eine zunehmende Bedeutung 
haben auch betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte 
gewonnen. Die neuere Entwicklung agrartechni-
scher, -biologischer und -chemischer Verfahren hat 
in der landwirtschaftlichen Praxis ein kaum noch 
überschaubares — und wissenschaftlich nur schwer 
überprüfbares — Experimentieren in der Bodenbe- 
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arbeitung ausgelöst (MEYER, 1983). Dies zeigt sich 
auch in einer deutlichen Steigerung der Bearbei-
tungsintensität (DAMBROTH, 1982; DIEZ, 1983 b). 

339. Bestimmte Aufgaben der mechanischen Bo-
denbearbeitung wie Lockerung oder Gefügestabili-
sierung können teilweise oder ganz den Bodenorga-
nismen überlassen werden (DAMBROTH, 1982; 
DIEZ, 1983 b). Auf die Bedeutung der Pflanzenwur-
zeln als natürlicher Bodenstrukturverbesserer muß 
in diesem Zusammenhang besonders hingewiesen 
werden. Diese Bedeutung der Bodenorganismen 
und Pflanzenwurzeln wird insbesondere vom alter-
nativen Landbau erkannt und steht dort im Gegen-
satz zum konventionellen Landbau im Vordergund 
der Bodenpflege (DIERCKS, 1983; SRU, 1978). 

Kurze Bewertung wichtiger Bodenbearbei-
tungsmaßnahmen 

340. Im Vordergrund der Grundbodenbearbeitung 
stehen Wiederauflockerungs- sowie Rückverfesti-
gungsmaßnahmen zur zweckmäßigen Gestaltung 
des Bodengefüges und der Porengrößenverteilung. 
Damit soll zugleich der Bodenverdichtung durch 
das Befahren mit schweren landwirtschaftlichen 
Maschinen entgegengewirkt werden. Die Locke-
rung wird in der Bundesrepublik Deutschland über-
wiegend durch wendende (Pflug) oder wühlende 
Werkzeuge (Grubber) durchgeführt. Allerdings ver

-

ursacht jede mechanische Lockerungsarbeit auch 
immer neue Verdichtungen im Ober- und Unterbo-
den, die dann erneut beseitigt werden müssen. 

341. Die gegenwärtige intensive lockernde Boden-
bearbeitung mittels schwerer Schlepper führt auf 
vielen Standorten zu Gefügeschäden durch Boden-
verdichtungen (Abschn. 4.2.4.1), wodurch sich der 
Gefügezustand zunehmend verschlechtert (BRUNE, 
1983; EHLERS, 1982). In der landwirtschaftlichen 
Praxis ist die Ansicht weit verbreitet, daß diese Bo-
denverdichtungen durch mechanische Zerkleine-
rung in der Sekundärbearbeitung rückgängig ge-
macht werden könnten (Abschn. 3.2.1.3). Dies trifft 
jedoch nicht zu, denn diese Maßnahmen führen le-
diglich zu Bodenentmischung und sinkender Trag-
fähigkeit (Abschn. 4.2.4.1), weil günstigeres Gefüge 
mechanisch nicht erzeugt, nur zerstört werden 
kann (FREDE, 1982). 

342. Zur Rückverfestigung dienen Liegenlassen 
(Sackung) sowie Bearbeitung mit speziellen ver-
dichtenden Geräten z. B. Krumenpacker, Walzen, 
die den Anschluß des Saathorizontes an die wasser-
führende Bodenschicht sicherstellen sollen. 

343. Von besonderer Bedeutung für die Durchlüf-
tung des Bodens und die Speicherung von Nährstof-
fen und Wasser ist die Porengrößenverteilung (Tab. 
3.19). Dieser sollte zukünftig stärkere Beachtung ge- 

Tab. 3.19 

Optimale Porengrößenverteilung in landwirtschaftlich genutzten Böden 

Porenklassen Größe Hauptaufgaben Verteilung 

Weitporen > 30 µm Durchlüftung Bei einem idealen Strukturzustand sind 
(ständige Zufuhr Weit- und Mittelporen so verteilt, daß bei 
von 02, Abfuhr von ausreichender Durchlüftung genügend 
CO2), Leitbahnen leicht pflanzenverfügbares Wasser vorhan- 
für Pflanzen- den ist. Für eine Parabraunerde aus Löß 
wurzeln würde dieses bedeuten, daß mindestens 

Mittelporen 30-3 µm Speicherung von 8 Vol. % luftführender Grobporen mit einer 
leicht pflanzenver- guten Durchgängigkeit (Kontinuität) und 
fügbarem Wasser netzförmiger Verteilung vorhanden sind. 
(Abfuhr von über- Diese 8 Vol. % entsprächen bei einer 30 cm 
schüssigem Was- tiefen Krume 24 1/m 2 . 
ser, kapillare Was- 
ser- und Nährstoff- 
nachlieferung an Mittel- und Engporen, die pflanzenverfüg- 
die Pflanzenwur- bares Wasser speichern können, sollten 
zel), nach Wasser- mindestens 20 Vol. % ausmachen ( = 60 1/ 
entzug luftführend m2  in der Krume). Der Anteil der Engporen 

Engporen 3-0,2 µm Speicherung von 
mit Totwasser sollte möglichst gering 
sein. 

(Speicher- schwer pflanzen- 
wasser) verfügbarem Was- 

ser 
Engporen < 0,2 µm Speicherung von 
(Totwasser) Totwasser 

Quelle: FREDE, 1982 
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schenkt werden. Abb. 3.8 zeigt die Porenstruktur 
von zwei Böden gleichen Gesamtporenvolumens bei 
unterschiedlicher Porengrößenverteilung. Zwei Bö-
den können gleichgroßen Porenraum besitzen, die 
Ausführung der Hohlräume kann jedoch sehr un-
terschiedlich sein. 

Abb. 3.8 

Quelle: RID, 1984 

Nach FREDE (1981, 1982) beeinflussen die Poren-
größenverteilung und die Porenkontinuität auch die 
Verzahnung der Krume mit dem Unterboden. Die 
Krumenvertiefung als ertragsbildender Faktor darf 
deshalb nicht losgelöst von der Porengrößenvertei-
lung betrachtet werden. 

Nach KAHNT (1981c) und DAMBROTH (1982) 
kommt der natürlich gewachsenen Verzahnung der 
Krume mit dem Unterboden eine viel größere Be-
deutung zu als der mechanischen und chemischen 
Krumenvertiefung. 

344. Ebenfalls weit verbreitet ist auch die Ansicht, 
daß die Bodenbearbeitung einer Entmischung der 
Bodenkrume und Verlagerung feiner und feinster 
Bodenteilchen entgegenwirken soll (VOGT, 1983). 
Der durch das Pflügen wieder nach oben gebrachte 
Feinboden ist allerdings erosionsanfälliger, und das 
Bodenleben der nach unten verbrachten Krumen

-

schichten wird beeinträchtigt. Aus diesen Gründen 
spricht sich v. BOGUSLAWSKI (1981) gegen das 
Wenden als allgemeine Maßnahme der Bodenbear-
beitung aus. DIEZ (1983b) führt die Erosionsanfäl-
ligkeit tief gewendeten Bodens auf die Humusver-
dünnung durch schwach humosen Unterboden zu-
rück, weil die Gefügestabilität mit sinkendem Hu-
musgehalt abnimmt. 

345. Eine weitere Aufgabe der Bodenbearbeitung 
ist das Einarbeiten organischer sowie anorgani-
scher Materialien (Ernterückstände, Wirtschafts- 
und Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel, Kompost 
u. ä.). Dies geschieht meist durch Einpflügen. Zu-
gleich soll die Ackerkrume homogenisiert sowie 
eine „saubere Oberfläche für den störungsfreien 
Einsatz der Folgegeräte" geschaffen werden 
(VOGT, 1983). Angestrebt wird eine tiefe Schüttung 
feinzerkleinerter Bodenaggregate hohen Nährstoff-
gehaltes und homogener Verteilung aller zugeführ-
ten Substanzen, damit den Samen gleiche Wachs-
tumsbedingungen angeboten werden.  

346. Die intensive Bodenbearbeitung beeinflußt 
die Ackerbegleitflora und -fauna in unterschiedli-
cher Weise: 
— Wenden und Zerkleinern des Bodens vernichten 

viele Unkräuter durch Zuschütten, Ausreißen so-
wie Vergraben dünnschaliger Samen, fördern je-
doch die mehrjährigen, rhizombildenden Wur-
zelunkräuter sowie die Unkräuter mit hartscha-
ligen Samen. Tiefe Homogenisierung bewirkt 
eine gleichmäßige Verteilung der Unkrautsamen 
in der ganzen Krume. 

— Tierische Bodenschädlinge werden gestört 
(Feld-, Wühlmäuse) oder vernichtet (Acker-
schnecken, Insekten, zum Teil als Eier, Larven 
oder Kokons). Gleichzeitig werden jedoch auch 
nützliche bzw. für die Gefügebildung unerläßli-
che Bodenlebewesen ebenfalls beeinträchtigt 
oder vernichtet (z. B. Regenwürmer). Flach ein-
gearbeitete Ernterückstände fördern biogene 
Gefügebildungsprozesse, können jedoch auch 
die Massenvermehrung wirbelloser Tiere begün-
stigen (HORNIG, 1984). 

— Bodenbärtige Pflanzenkrankheitserreger (Pilze, 
Viren) können durch eine tiefwendende Boden-
bearbeitung zeitweilig ausgeschaltet werden 
(HOFFMANN und SCHMUTTERER, 1983). 

347. Eine gezielte mechanische Unkrautbekämp-
fung in wachsenden Kulturen ist das Hacken, das 
früher manuell durchgeführt und in den 50er Jah-
ren motorisiert wurde. Die bisher als Hackfrüchte 
bezeichneten Kulturen wie Kartoffeln, Rüben, Mais, 
Feldgemüse werden seit der Entwicklung der che-
mischen Unkrautbekämpfung fast nur noch verein-
zelt in Betrieben gehackt, die auf den Einsatz von 
Herbiziden verzichten. In neuerer Zeit wurden, 
hauptsächlich für den Rübenanbau, Hackautoma-
ten entwickelt, die den Herbizideinsatz drastisch re-
duzieren helfen. Eine ähnliche Entwicklung deutet 
sich auch beim Mais an. 

348. Die intensive Bodenbearbeitung wird auch 
als eine notwendige Steuerung des Luft- und Was-
serhaushaltes des Bodens verstanden. Die in den 
Boden eingebrachten anorganischen und organi-
schen Substanzen (Dünger, Stroh, Stoppeln) müs-
sen mikrobiell umgesetzt werden. Die Umsetzung 
verläuft aerob, also unter Luftzufuhr (Humusum-
satz, Nitrifikation) und in feuchtem Milieu. Sofern 
der Anteil dränender und luftführender, biogen ent-
standener Grobporen im Boden gering ist, kommt 
der Bodenbelüftung durch Intensivbodenbearbei-
tung eine entscheidende Rolle zu; dadurch werden 
Kapillarsysteme zerstört und die Wasserverdun-
stung unterbrochen. Diese Effekte dürfen aller-
dings nicht isoliert betrachtet werden; die mit der 
intensiven, mehrfachen Bodenbearbeitung zusam-
menhängenden negativen Einflüsse auf das Boden-
gefüge werden im Abschn. 4.2.4.1 erörtert. 

349. Auf die Einarbeitung von Rest- und Hilfsstof-
fen folgt die Herrichtung eines ebenen Saatbettes 
als Sekundärbodenbearbeitung. 

Bei der konventionellen Saatbettherrichtung wird 
die Bodenoberfläche nach dem Pflügen drei- bis 
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viermal mit Schleppe, Egge, Grubber oder Fräse 
und Walze im Zeitraum von ca. 14 Tagen bearbeitet, 
um ein ebenes, feinkrümeliges Saatbett zu erzielen. 
Mit jedem Bearbeitungsschritt wird der Boden al-
lerdings auch neuer Belastung durch Befahren und 
mechanische Zerkleinerung ausgesetzt, deren nega-
tive Folgen im Abschn. 4.2.4.1 beschrieben werden. 

Bei der Saat werden mit dem Saatgut oft auch 
Pflanzenschutzmittel oder Dünger ausgebracht, die 
eine optimale Keimung sichern sollen. 

350. Ein weiteres Verfahren der Bodenbearbei-
tung ist die Stoppelbearbeitung. Sie folgt nach der 
Ernte von Fruchtarten, die Stoppel- und Wurzel-
rückstände hinterlassen. Die Stoppelbearbeitung 
soll, nach der Gefügeverschlechterung des Bodens, 
die während der Abreife der Bestände und durch 
den Bodendruck der Erntegeräte entstanden ist, 
durch 

— verrottungsgerechtes Einarbeiten der Pflanzen-
rückstände 

— Verbesserung des physikalischen Bodenzustan-
des 

— Aktivierung der biologisch-physikalischen Pro-
zesse 

— Reduzierung der Verdunstung 

— Erleichterung der Aufnahme von Niederschlä-
gen 

— Auskeimen von Unkrautsamen 

erneut die Krümelbildung und Bodenverbesserung 
einleiten und eine Unkrautreduzierung erreichen. 
Sie dient gleichzeitig als Vorbereitung für die 
Grundbodenbearbeitung. Die zeitliche Abfolge der 
Bodenbearbeitung ist in Tab. 3.20 zusammenge-
stellt. 

Tab. 3.20 

Zeitliche Abfolge der Grundboden- und Saatbettbearbeitung 

Quelle: BAEUMER (1978) 
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3.2.1.2 Maschinen und Geräte zur regelmäßigen 
Bodenbearbeitung 

351. Der größte Intensivierungsschub in der Ge-
schichte der Landwirtschaft wurde dadurch ausge-
löst, daß die tierische Zugkraft seit Anfang dieses 
Jahrhunderts erst langsam, dann in den 50er Jah-
ren allgemein durch maschinelle Zugkraft ersetzt 
wurde. 

Mit Ausnahme selbstfahrender Erntemaschinen 
(Mähdrescher, Feldhäcksler und Roder) sind alle 
landtechnischen Geräte für den Erwerbs-, Land-
und Gartenbau gezogene, geschobene oder getra-
gene Maschinen. Das vollständige Bodenbearbei-
tungsgerät besteht daher aus dem Antriebs- und 
dem Bearbeitungsteil. 

3.2.1.2.1 Die Zugmaschine (Ackerschlepper) 

352. Zahl und Stärke der Zugmaschinen sind in 
der Bundesrepublik Deutschland in den letzten ca. 
30 Jahren stark gestiegen. Abb. 3.9 zeigt die Ent-
wicklung des Schlepperbestandes von 1953 bis 1984. 
Mit ca. 1,3 Mio. Schleppern wurde die Sättigungs-
grenze erreicht; damit ist der stückzahlenmäßige 
Bestandsaufbau als abgeschlossen zu betrachten 
(MÜHLBAUER und HENZE, 1981). 

Die Nennleistung der Neubauschlepper erhöhte 
sich von 1956 bis 1982 von durchschnittlich ca. 
15 kW auf ca. 53 kW je Schlepper (BOLLING und 
SÖHNE, 1982; s. Abb. 3.10). 

353. 85 % aller neu produzierten Schlepper liegen 
im Leistungsbereich von 30 kW bis 90 kW (BOL-
LING und SÖHNE, 1982). Neuanschaffungen be-
rücksichtigen meistens einen zusätzlichen Lei-
stungsbedarf, für den vor allem technologische 
Gründe (z. B. immer größere und schwerere Anbau-
geräte sowie Bodenverdichtungen) verantwortlich 
sind, der jedoch auch im Zusammenhang mit der 
Veränderung der landwirtschaftlichen Betriebsgrö-
ßenstruktur sowie des Arbeitskräftebesatzes zu se-
hen ist (MÜHLBAUER und HENZE, 1981). Diesem 
Trend entsprechen auch die Umschichtungen in 
den Leistungsklassen der Schlepper: Während in 
den Leistungsklassen unter 25 kW der Bestand 
ständig abnimmt, steigt er insbesondere in den Lei-
stungsklassen über 38 kW stark an (Statistisches 
Bundesamt, 1981, Fachserie 3, Reihe 2.3). Die Folge 
ist ein Anwachsen der Schiepperleistung je ha LF, 
das trotz des Bestandsrückganges weiter zunehmen 
wird, weil der Leistungsanstieg die Stückzahlab-
nahme wahrscheinlich noch für eine Reihe von Jah-
ren kompensieren wird (ebenda; vgl. Abb. 3.11). 

Abb. 3.9 

Quelle: MÜHLBAUER und HENZE, 1981; ergänzt für die Jahre 1980 bis 1984 
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Abb. 3.10 

Quelle: SRU, nach MÜHLBAUER und HENZE, 1981 (alle Schlepper) und SÖHNE und RENIUS, 1983 (Neubau-
schlepper) 

Abb. 3.11 

Quelle: SRU, nach MÜHLBAUER und HENZE, 1981; ergänzt für die Jahre 1980 bis 1982 
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Abb. 3.12 

Quelle: SRU, nach SÖHNE und PIETSCH, 1975 und SÖHNE, 1983 

354. Die Entwicklung des Schlepperfahrwerks ist 
in den letzten 35 Jahren gekennzeichnet durch die 
starke Abnahme des sog. Leistungsgewichtes sowie 
durch ein breites Vordringen des Allradantriebes 
anstelle des früher ausschließlich verwendeten Hin-
terradantriebes (SÖHNE und RENIUS, 1983). 

Das Leistungsgewicht, wie die auf die Nennleistung 
bezogene Schleppermasse bezeichnet wird, hat des-
halb stark abgenommen, weil mit steigender Lei-
stung das Gewicht nur unterproportional zunahm 
(Abb. 3.12). Dies bedeutet einerseits, daß das Schlep-
pergewicht trotz Leistungszunahme relativ mäßig 
anstieg, wodurch sich tiefwirkende Bodenverdich-
tungen begrenzen ließen, andererseits erhöhte sich 
die Gefahr des Knetens durch den Radschlupf we-
gen ungenügender Achslast („Adhäsionsgewicht") 
der Treibräder. 

Der verfahrenstechnische Vorteil des Allradantrie-
bes liegt insbesondere darin, daß sich bei gleicher 
Motorleistung die Zugkraft und die effektive Zuglei-
stung — die „Schlagkraft" — erhöhen lassen: Das 
gesamte Schleppergewicht wird zur Traktion ge-
nutzt, der Schlupf der Treibräder wird kleiner. Das 
Leistungsgewicht der Allradschlepper (mit inte-
grierten Vollkabinen) liegt z. Zt. höher als bei Hin

-

terradschleppern (mit Schutzrahmen). Dies kann 
sich nachteilig auf die Bodenbelastung auswirken, 
wenn bei ungünstigen Bodenverhältnissen schwere 
Zugarbeiten erledigt werden. 

Zahl und Leistung der Schlepper je Betrieb stiegen 
in den letzten 30 Jahren von durchschnittlich unter 
1 Schlepper auf zwei bis drei Schlepper mit einer 
Gesamtleistung bis ca. 200 kW an (OLFE, 1983). 

355. Trotz großer regionaler Unterschiede z. B. 
zwischen Grünland- und Ackerbaugebieten steht 
die bundesdeutsche Landwirtschaft in der Schlep-
perleistungsdichte an der Spitze der EG (Abb. 3.13) 
und ist damit außerordentlich stark motorisiert; ei-
nige Autoren sprechen bereits von einer Übermoto-
risierung (MÜHLBAUER und HENZE, 1981). 

356. Die Ausstattung der Betriebe mit Schleppern 
wird im wesentlichen von der Betriebsgröße und 
dem Arbeitskräftebesatz bestimmt (Abb. 3.14 und 
3.15; AUERNHAMMER, 1983; KUTZBACH und 
SCHROGL, 1981; OLFE, 1983). 

357. Außerdem werden Zahl und Leistung der 
Schlepper im Betrieb von den Bodennutzungsfor- 
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Abb. 3.13 

Quelle: OLFE, 1983 

Abb. 3.14 Abb. 3.15 

Quelle: OLFE, 1983 Quelle: OLFE, 1983 
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men und Bodenverhältnissen beeinflußt (Abb. 3.16). 
Die Gesamtschlepperleistung nimmt in der Reihe 
Hackfruchtbau > Getreidebau > Futterbau > 
Grünland je nach Schwerpunkt in der Bodennut-
zung bzw. betrieblicher Spezialisierung ab (OLFE, 
1983). 

In Betrieben mit mehreren Schleppern und im 
überbetrieblichen Schleppereinsatz wird der je-
weils stärkste Schlepper vorwiegend zur Bodenbe-
arbeitung, z. B. zum Pflügen und zur Saatbetther-
richtung, und zu Schwertransporten eingesetzt, ins-
besondere in der Leistungsklasse über 100 kW. Die 
leistungsschwächeren Schlepper werden dagegen 
für Düngung, Pflegearbeiten, Pflanzenschutz u. ä. 
verwendet. 

358. Das Durchschnittsalter aller zugelassenen 
Ackerschlepper betrug 1981 in der Bundesrepublik 
13,7 Jahre (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, 1982), bei 
größeren Schleppern über 40 kW Nennleistung da-
gegen nur zwischen zwei und vier Jahren (AUERN-
HAMMER, 1983). 

Bei Schlepper-Neuanschaffungen spielen Prestige-
gesichtspunkte und das soziale Umfeld eine nicht 
zu unterschätzende Rolle, die Größe und Leistung 
der Schlepper mitbestimmen (FREDE, pers. Mitt. 
1984). 

Bauweise und Gewicht der Schlepper 

359. Bei dem heute noch weit verbreiteten Hinter-
radantrieb wird die Zugkraft durch hohes Adhä-
sionsgewicht und große Reifen mit tiefem Profil bei 
relativ niedrigen Geschwindigkeiten (bis max. 10 
bis 15 km/h) abgegeben. Dagegen ermöglicht der 
Allradantrieb, der sich zunehmend durchsetzt, eine 
wirksamere und gleichmäßigere Kraftübertragung 
auf den Boden. Bei dieser treten unvermeidliche 
Verluste durch Rollwiderstand und Radschlupf 
(„Durchdrehen" der Räder) auf. Letzterer kann auf 
feinkörnigen Böden (Ton, Schluff) und bei hohem 
Wassergehalt 20 bis 40 % betragen. Dies bezeichnet 
man als „Kneten"; es führt zu Gefügezerstörung im 
Bereich der Radspur. Ein höheres Schlepperge-
wicht hilft zwar den Radschlupf vermindern, führt 
aber zu stärkerer Bodenbelastung und tiefreichen-
den Bodenverdichtungen. 

Der oberflächennahe Bodendruck läßt sich durch 
vergrößerte Auflagefläche mittels breiterer Reifen, 
Zwillingsbereifung oder Gitterräder, ganz entschei-
dend aber mittels Niederdruckreifen vermindern 
(KOLLER, 1984; MACHE, 1983a; RENIUS, 1983a). 
Die Verwendung von Zwillingsbereifung und 
Niederdruckreifen stößt auf Zulassungsschwierig-
keiten. 

360. Das höhere Gewicht der heutigen leistungs-
starken Schlepper, Maschinen und vollbeladenen 
Ackerwagen usw. wird allerdings erst in tiefen Bo-
denschichten aufgefangen, so daß Unterbodenver-
dichtungen zunehmen (BOLLING und SÖHNE, 
1982; HARTGE und SOMMER, 1980). Nach RENIUS 
(1983a, 1983b) sollte daher in erster Linie das Ge-
wicht vermindert werden, auch wenn dadurch mehr 

Abb. 3.16 

Quelle: KUTZBACH und SCHROGL, 1981 

Radschlupf in Kauf genommen werden muß (s. 
noch: STEINKAMPF, 1982). 

Mit Hilfe von Seilzügen (DIEZ, 1982b), die früher 
bei der Verwendung des Dampfpfluges üblich wa-
ren und heute noch in Weinbergen eingesetzt wer-
den, ließen sich die genannten Bodenverdichtungen 
vermeiden. Der technische Aufwand wäre aller-
dings erheblich und würde eine Vergrößerung der 
Schläge begünstigen, die wegen der Erosionsförde-
rung und der Ausräumung der Landschaft uner-
wünscht ist. 

3.2.1.2.2 Geräte zur Grundbodenbearbeitung 

361. Das universale Grundbodenbearbeitungsge-
rät ist seit langem der Pflug. Er schafft in der Regel 
jedoch kein günstiges Keimbett für das Saatgut; der 
grobschollig-furchig hinterlassene Boden muß vor 
der Bestellung saatgerecht gestaltet werden. 

In neuerer Zeit werden neben dem Pflug noch an-
dere Geräte zur Grundbodenbearbeitung wie Grub-
ber und Fräsen eingesetzt. Einen Überblick über 
die heute verwendeten Geräte gibt Tab. 3.21. 

362. Es wird intensiv diskutiert, ob und unter wel-
chen Bedingungen auf das Pflügen verzichtet wer-
den kann (GOLISCH, 1983; KOLLER, 1983a und b; 
MACHE, 1983b; VOGT, 1983 usw.) oder sogar muß 
(KAHNT, 1981a) und statt dessen andere Bodenbe-
arbeitungsgeräte vorzuziehen sind. In erosionsge-
fährdeten Lagen und auf schweren Böden ist der 
Pflugersatz ohne Ertragsminderung möglich 
(GOLISCH; 1983, MACHE, 1983b). Im Extremfall 
unterbleibt die Grundbodenbearbeitung völlig („Di-
rektsaat"), sonst beschränkt sie sich auf die Boden-
lockerung („reduzierte Bodenbearbeitung", vgl. Ab-
schn. 3.2.1.3). 

363. Hinsichtlich der Wirkungsweise der Geräte 
im einzelnen wird auf die Literatur verwiesen (v. 
BOGUSLAWSKI, 1981; VOGT, 1983). Generell han-
delt es sich um Lockerungs-, Krümelungs-, Wende- 
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Tab. 3.21 

Wichtige Geräte zur Grundbodenbearbeitung und ihre technischen Daten 
(nach ESTLER) 

Technische Daten 

günstige Schnitt- Spez. 
Flächen- Erforder- 

Arbeits- Arbeits- breite leistung liche 
spezifische Gerät Bauform tiefe Geschwin- Strich- je m Schlepper- cm digkeit 

km/h abstand Arbeits

-

breite leistung 
cm  ha/h m kW/m 

Pflüge Scharpflug Beet- und 25 bis 40 5 bis 7 30 bis 40 0,5 15 bis 25 
Drehpflug mit 
Untergrund- 
lockerer 50 5 bis 7 30 bis 40 0,5 20 bis 25 
Zwei-Schicht- 
Pflug 25 bis 35 5 bis 6 35 0,5 15 bis 25 
Tiefpflug 45 bis 70 3 bis 5 40 bis 50 0,5 30 bis 40 

Scheibenpflug Anbaubeet- 
pflug 30 5 bis 7 25 0,5 15 bis 20 

Zapfwellen- Spaten- 
pflug maschine 40 2 bis 4 30 0,2 bis 0,3 30 

Grubber mit starren Schäl- 
Scharen grubber 10 bis 20 8 bis 12 20 bis 25 0,5 20 

Pflug- 
grubber 20 bis 30 8 bis 10 30 bis 35 0,5 25 
(Schwer) 
Tief- 
lockerer 65 bis 95 3 bis 4 60 bis 90 0,2 bis 0,3 30 bis 75 

mit bewegli- Tiefl. (Hub- 
chen Scharen schar) Mittel- 

grubber  65 bis 90 2 bis 3 60 bis 90 0,1 bis 0,2 40 bis 60 

Geräte Ackerfräsen Ackerfräse 15 bis 25 6 bis 8 — 0,5 25 bis 30 
mit rotie- Überkopf- 
renden fräse 20 bis 25 3 bis 4 — 0,4 25 bis 30 
Werk- 

Horizontal- Kreisel- zeugen 

fräse grubber 15 bis 20 6 bis 8 — 0,5 25 bis 30 

Grubberfräse Fräsgrubber 

Zinkenrotor Zinkenrotor- 
egge 

Spezialausführungen 

Quelle: VOGT, 1983, ergänzt 
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sowie Mischeffekte in unterschiedlichem Maße. Bei 
Geräten mit rotierenden Werkzeugen kommt noch 
eine starke mechanische Zerkleinerung von Boden-
aggregaten hinzu, die allerdings die Gefahr der Ver-
schlämmung, Tonverlagerung und Erosion vergrö-
ßert (BRÜNE, 1983; DEECKE, 1981; DIEZ, 1983b; 
TEBRÜGGE, 1981). 

364. Die Güte der Grundbodenbearbeitung hängt 
von der Bodenart, dem Feuchtezustand, der Bear-
beitungstiefe und -intensität sowie der Fahrge-
schwindigkeit des Schleppers ab. In der Regel ent-
steht eine rauhe, furchige, grobschollige Oberfläche, 
die bei schweren Böden die Gefügebildung durch 
Frosteinwirkung fördert (ALTEMÜLLER, 1983). 

365. Mit einigen wenigen Ausnahmen haben alle 
Schlepper-Pflug-Kombinationen den Nachteil, daß 
der Schlepper mit einer Fahrspur in der ausge-
räumten Pflugfurche fährt und damit im gepflügten 
Boden eine Radsohlenverdichtung zurückbleibt. 
Das hohe Gewicht der mehrscharigen Pflüge verur-
sacht, wenn es nicht auf dem Schlepper abgestützt 
wird, die gefürchteten Pflugsohlen, die zu einer 
Trennung zwischen Oberboden (Krume) und Unter-
boden führen. Die Übertragung des Pfluggewichtes 
auf den Schlepper verstärkt hingegen die erwähnte 
Radsohlenverdichtung (BOLLING, 1984). Das 
Durchziehen des Pfluges durch den Boden mittels 
hoher Schlepperzugkraft führt außerdem zu „Bo-
denverschmierungen".  

3.2.1.2.3 Geräte zur Saatbettbereitung 

366. Ausgehend vom Zustand des Bodens nach der 
Grundbodenbearbeitung erfolgt der Aufbau des 
Saatbettes in der Oberkrume von 10-12 cm Tiefe 
gemäß Abb. 3.17 mit folgenden Aufgaben: 

— Einebnen der Oberfläche des Ackers 

— Unkrautbekämpfung 

— Einarbeiten von Düngern, Pflanzenresten und 
evtl. von Pflanzenschutzmitteln 

— Verfestigung bzw. Rückverfestigung der gelok-
kerten Schicht der Oberkrume mit Anschluß an 
die Unterkrume (Bodenschluß) zur Sicherung 
des Wasseraufstiegs 

— Herstellung eines feinkrümeligen Saatbettes 
von 2-6 cm Mächtigkeit unter Berücksichti-
gung der Korngröße und der Lichtansprüche der 
jeweiligen keimenden Samen. 

Für diese Aufgaben stehen zahlreiche und vielsei-
tige Geräte zur Verfügung (Tab. 3.22). 

Die geschilderte Folge der Arbeiten gilt vornehm-
lich bei der kurz nach dem Pflügen erfolgenden 
Saatbettbereitung für die Herbstaussaat. Für die 
Frühjahrsaussaat liegt der Boden in einem mehr 
oder weniger stark abgesetzten Zustand vor. Des-
halb stehen bei den Frühjahrsarbeiten nach dem 
Abschleppen zunächst die Lockerung — verbunden 

Abb. 3.17 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 
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Tab. 3.22 

Bearbeitungsgeräte zur Saatbettbereitung 
(in Anlehnung an die Literatur) 

Geräte  Technik und Funktion 

Pflugnachläufer 
Krumenpacker Keilförmige Stahlringe von 70 bis 90 cm Durchmesser auf Achse in Abstän- 

den von 15 bis 18 cm; verdichten je nach Gewicht und Bodenzustand auf 8 bis 
20 cm. 

Notzonegge (Sternwälzegge) 2 bis 3 Achsen mit versetzt angeordneten 5- bis 6zackigen Sternen, Durchmes- 
ser 25 bis 30 cm; verdichten obere Krumenschicht, Krümelstruktur. 

Packerkombinationen Krumenpacker + Notzonegge oder Krümelwalze, verdichten Krümelstruk- 
tur. 

Zinkengeräte 
Ackeregge (leicht, mittel- 16 bis 18 cm lange Zinken im Abstand von etwa 25 cm in gestaffelten Reihen 
schwer, schwer) versetzt angeordnet, Strichabstand von 4 bis 6 cm. 

Grobe Bodenaggregate durch Anprall zerschlagen, Arbeitsgeschwindigkeit 
8 km/h und mehr, vorwiegend auf leichten und mittleren Böden. 

Löffelegge Stärkere, unten löffelartig verbreiterte Zinken. 
Für verschlämmte, verkrustete und schwere Böden. 

Federzinkenegge (Gareegge) 4 bis 5 Reihen kleiner federnder Grubberzinken, Strichabstand ca. 5 cm. Für 
alle Böden geeignet, Krümelstruktur. 

Winkelmesseregge Neuere Eggenbauweise, aus Gareegge entwickelt, winkelige Hackmesser mit 
(Hackegge) Tiefeneinstellung, auf Wälzeggen abgestützt, besonders geeignet für Saatbett 

zu Rüben. 
Gliederegge Durch Glieder anpassungsfähig an Unebenheiten des Bodens. 
(Netzegge, Striegel) Unkrautbekämpfung im Getreide- und Kartoffelbau, Einarbeiten von Boden- 

herbiziden vor Rübensaat. 
Feingrubber (s. auch Tab. 50) Wegen des größeren Tiefganges Einsatz zu Kartoffeln, be- 

grenzt zu Mais. 
Eggen mit ablaufenden 
Werkzeugen 
Spatenrollegge Vornehmlich für Saatbettbereitung bei Herbstaussaat, auf schwere Böden 
Scheibenegge durch Zapfwellengeräte zunehmend ersetzt (s. auch Tab. 50). 
Multitiller Neukonstruktion zur Saatbettbereitung auf schweren Böden, je zwei ver- 

setzte Reihen Rotorsterne (gezackte Stahlscheiben), dazwischen Spiralfeder- 
zinken (KÖLLER, 1979). 

Eggen mit Zapfwellenantrieb 
Rüttelegge (Pendelegge) 2 bis 4 Zinkenbalken mit 20 bis 30 cm langen Zinken bewegen sich gegenläu- 

fig hin und her. Durch Anschlag wird der Boden gut gekrümelt, eingeebnet, 
Schlepperspuren beseitigt. 

Taumelegge Zinkenträger mit je zwei Eggenzinken werden durch Taumellager in eine 
seitliche Hin- und Herbewegung versetzt. Für schwere Böden nur bedingt 
geeignet. 

Kreiselegge Kreisende, ineinandergreifende Zinkenelemente bearbeiten den Boden je 
nach Umdrehungsgeschwindigkeit und Vorfahrt entsprechend intensiv. 

Bodenfräse Im Herbst auf harten und steinigen Böden, im Frühjahr zur Einarbeitung 
überwinterter Zwischenfrüchte. 

Zinkenrotor (Zinkenfräse) Bei sehr feuchtem Boden kann zur Verhinderung von Schmierschichten die 
Messerwelle der Fräse durch eine Zinkenwelle ausgetauscht werden. 

Wälzeggen (Krümelwalzen) 
Schrägstabwälzegge Einsatz in verschiedenen Saatbettkombinationen; Verdichtung und Krümel- 
Zahnwälzegge struktur der oberen Krumeschicht, regulieren Arbeitstiefe der Grundgeräte; 
Drahtwälzegge Verwendung je nach Bodenart. 
Wendelstabwälzegge 
Walzen 
Glattwalzen Im Ackerbau wenig benutzt — Moorbö- 

den 
Rauhwalzen 
Ringelwalze Schneidende Ringe auf einer Welle 

	

Verdichten des Saatbettes, 
Sternwalze Gezackte Ringelwalze 

	

Tiefenwirkung 5 bis 15 cm, 
Cambridgewalze Ringe und Zackenscheiben 

	

Anwalzen des Saatbettes zu 
wechselnd angeordnet 

	

Rüben und Feinsämereien. 
Croskillwalze Glatte Scheiben und Nockenscheiben 

durch keilförmige Nocken verbunden. 

Schleppen (Schleifen) In verschiedener Ausführung, Einebnen der rauhen Furche im Frühjahr för- 
dert Krümelstruktur, Abtrocknung und Erwärmung sowie Keimen von Un- 
krautsamen. 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 
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Tab. 323 

Verfahrenstechnik der Aussaat 

Verfahrens- 
technik 

Maschinen: Anhängedrill- — mit Zugdeichsel am Schlepper, Schaltmechanik zur Fernbedie- 
maschine nung 
Anbaudrill- 	— mit Dreipunktkraftheber, direkt an Schlepper oder Bodenbear- 
maschinen beitungsgerät, durch 2 Stützräder getragen 
Aufbaudrill- — am Rahmen von sekundären Bodenbearbeitungsgräten oder Ge- 
maschinen räteträgern befestigt, keine Stützräder 

Saatgut- Nockenräder — Regulierung der Auswurfmenge durch vielstufiges Schaltge- 
Zuteilung triebe 

Schubräder — Regulierung der Auswurfmenge durch seitliches Verschieben 
der Schubradrollen 

Wurfförderung — Blechschaufeln an der Innenseite von rotierenden konischen 
Wurfschalen fördern das vom Saatgutbehälter einfließende Saat- 
gut zu den Saatleitungen 

Pneumatische — Zellenradschleuse gibt dosierte Saatmenge in den Luftstrom ei- 
Förderung nes Radialgebläses. Durch Aufprall auf Verteilerkopf Zuleitung 

zu Drillscharen 

DRILLSAAT BANDSAAT BREITSAAT EINZELKORNSAAT 

Saatgut- Schleppschar, Nor- Gänsefußschar Gänsefußschar im unregelmäßigen 
Ablage maldrillschar Verband 

mit Pendelstütze Prallkörper im so breit ausgelegt, (in England seit 
gegen das Verstop- Scharauslauf ver- daß Samenbänder 1976) Zellenräder 
fen und Tiefenbe- teilt Samen auf aneinandergrenzen 
grenzer Bandbreite von 

etwa 7,5 cm 
Säbelschar Räumschar Frässäeinrichtung in der Bundesrepu- 
mit Pendelstütze räumen Boden auf breitgestreutes blik Deutschland 
kufenartig nach Bandbreite (ca. Saatgut wird einge- 1979 Vorschlag ei- 
vorn ausgezogene 7,5 cm) breitstreuen fräst oder einge- nes Prototyps mit 
Scharschneide durch Prallkörper, rührt (Kreiselegge) Säwalze 

Zustreicher 
Zweischeibenschar Grubberschare im regelmäßigen 
rollt über Pflanzen- heben Boden- Verband 
reste, dringt in har- schicht an, ca. 4 cm Rechteckverband 
ten Boden, Erdab- breites Saatband Quadratverband 
streifer bei sehr Dreieckverband 
feuchten Böden 

Fräsdrillen 
Saatgut wird in ab- 
fließenden Erd- 
strom geleitet, 2 bis 
4 cm breit 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 
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mit der Einarbeitung von Düngern — mit Feingrub-
ber und Eggen sowie der Bodenschluß der oberen 
Krumenschicht im Vordergrund. 

3.2.1.2.4 Geräte für Saat-, Pflege- und Erntemaßnahmen 
einschließlich Transportarbeiten 

Saat 

367. Die Saattechnik richtet sich in erster Linie 
nach der Art der Kulturpflanze und hat dabei Saat-
korngröße, Saattiefe, Saatdichte sowie die Saatver-
teilung (Drill-, Band- oder Breitsaat) zu berücksich-
tigen (Abb. 3.18). 

Abb. 3.18 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 

Die verschiedenen Verfahren und Techniken der 
Aussaat sind in Tab. 3.23 zusammengestellt. Für Ge-
treide wird in der Regel das Drillsaatverfahren an-
gewendet, während Rüben und Mais durch Einzel-
kornsaat ausgebracht werden. 

368. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, 
daß sich die Saattechnik allgemein zu einer Präzi-
sionsarbeit entwickelt hat. Für den störungsfreien 
Ablauf der Aussaat verlangen die Sämaschinen 
eine völlig ebene und gleichmäßige Oberfläche, den 
sog. reinen Tisch. Dies kann in der Tendenz dazu 
führen, daß die Ansprüche der Sämaschinen über 
diejenigen der keimenden Saat gestellt werden 
(DAMBROTH, 1982). 

Bei einigen Kulturpflanzen wie Kartoffeln, Feldge-
müse, Reben, Obstbäumen und Zierpflanzen erfolgt 
die Vermehrung durch vegetative Organe (Knollen, 
Stecklinge) oder Samenaufzucht unter Glas mit 
späterem Pikieren bzw. Aussetzen. Dazu werden 
spezielle Pflanz- und Setzmaschinen verwendet. 

Pflegemaßnahmen 

369. In den letzten 30 Jahren haben sich die Pfle-
gemaßnahmen, soweit sie mit mechanischen Ein-
griffen in den Boden verbunden sind, grundlegend 

gewandelt. So wurde z. B. das Hacken des Bodens 
bei den daher als Hackfrüchte bezeichneten Kul-
turen — mit Ausnahme der Häufelkultur Kartoffel 
— fast völlig durch chemische Maßnahmen ersetzt. 
Damit entfielen auch positive Wirkungen wie Bo-
denbelüftung und Verminderung der Krustenbil-
dung. Andererseits werden Nachteile des Hackens 
wie beschleunigter Humusabbau vermieden. Durch 
Entwicklung neuartiger Hackautomaten kann die 
mechanische Bodenpflege eventuell wieder wirt-
schaftlich werden. 

Bei der Ausbringung von Handelsdüngern, Mist, 
Gülle und Klärschlamm werden die Acker mit 
schweren Fahrzeugen befahren, die Bodenverdich-
tungen verursachen. 

Erntearbeiten 

370. Alle Erntemaschinen und mit Erntegut bela-
dene Wagen, ob selbstfahrend oder mit Schleppern 
gezogen, sind schwer und belasten den Boden. Das 
Gesamtgewicht der Ackerwagen hat sich in den 
letzten 25 Jahren mehr als verdoppelt (Tab. 3.24). 

Tab. 3.24 

Gesamtgewicht unterschiedlicher Ackerwagen 
1956 und 1981 

Jahr 
Ackerwagen-Größenklassen 

leicht mittelschwer schwer 

1956 3 t 	4t 	6 t 
1981 4 bis 6 t 	7 bis 10 t 	12 bis 16 t 

Quelle: BOLLING und SÖHNE, 1982 

Außerdem findet bei der Ernte von Rüben und Kar-
toffeln ein mechanischer Eingriff in den Boden 
statt. Ein besonderes Problem stellt die Ernte spät-
räumender Früchte wie Rüben und Mais dar, weil 
der Boden zu den Erntezeiten oft tiefgründig feucht 
und damit wenig tragfähig ist. Die Räder der schwe-
ren Maschinen einschl. Ackerwagen sinken tief in 
den Boden ein und verursachen auf bindigen Böden 
schwere, schon äußerlich sichtbare Bodenschäden 
(BRUNE, 1983). 

Gesamtbewertung 

371. Die Mechanisierung und immer vollkomme-
nere gerätemäßige Ausstattung aller im Ackerbau 
erforderlichen Saat-, Pflege- und Erntemaßnahmen 
einschließlich der damit verbundenen Transportar-
beiten haben außerordentliche Arbeitserleichterun-
gen und arbeitswirtschaftliche Vorteile mit sich ge-
bracht. Sie haben aber die mechanische Belastung 
der Ackerböden sowohl durch häufigeres Befahren 
als auch durch eine erhöhte Fahrspurdichte bei zu-
nehmendem Gewicht der Geräte und Transport-
fahrzeuge z. T. wesentlich verstärkt (Abschn. 4.2.4). 
Die Erntemaschinen sind bei Getreide und Futter- 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

pflanzen selbstfahrende leistungsfähige Einheiten 
(Mähdrescher, Feldhäcksler, Roder) mit größeren 
Arbeitsbreiten; in wenigen Fällen sind sie schlep-
pergezogen. Neben der Erntemaschine muß ein Ak-
kerwagen mitfahren, um die Ernte aufzunehmen. 
Die Ernte späträumender Früchte (Rüben, Mais) 
verursacht oft grobe Bodenmißhandlungen (BRÜ-
NE, 1983) wegen der zu feuchten Herbstwitterung, 
insbesondere, wenn die leistungsstarken Erntema-
schinen witterungsunabhängig eingesetzt werden. 
Schwere vollbeladene Roder und Ackerwagen 
(Rübenernte) führen zu deutlicher Vergrößerung 
des Schadens (RENIUS, 1983a). Auch die Ausbrin-
gung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, Gülle 
und Klärschlamm kann bei größeren Arbeitsbrei-
ten, bzw. mit entsprechend großen Behältern, wie 
sie vor allem bei Ausführungen durch Lohnunter-
nehmer vorkommen, „Massengütertransport auf 
dem Acker" bedeuten (BOLLING, 1984). 
Dem Rat erscheint daher ein Umdenken in der 
Landtechnik angebracht, das nicht nur technische, 
sondern auch organisatorische Maßnahmen des Ge-
räteeinsatzes einbeziehen muß. So ließe sich mit 
gut organisiertem Nachschub des Zu- und Abtrans-
ports vermeiden, daß große Massen von Dünger-
und Spritzbrühevorräten sowie von Erntegut auf 
den Ackerböden bewegt werden (KOLLER, 1984). 
Hierzu gehören auch bessere Abstimmungen zwi-
schen den Geräten hinsichtlich der Gewichte und 
Arbeitsbreiten. 

3.2.1.2.5 Bodenbearbeitung nach der Ernte 

372. In der Regel erfolgt vor der Grundbodenbear-
beitung für die Folgefrucht ein eigener Bodenbear-
beitungsgang, die Nacherntebearbeitung. Bei Kör-
nerfrüchten einschl. Mais spricht man von Stoppel-
bearbeitung. Diese Maßnahmen sollen die Ernte-
rückstände sowie keimende Unkräuter in den Bo-
den bringen, um ihren frühzeitigen Abbau einzulei-
ten. Zugleich wird durch Unterbrechung der Kapil-
laren die Gefahr hoher Wasserverluste des Bodens 
herabgesetzt sowie der Lufthaushalt und die damit 
biologische Aktivität verbessert, die wiederum für 
den Abbau der Ernterückstände und Wurzelreste 
Voraussetzung ist. Die dafür erforderliche Bearbei-
tungstiefe wird zwar unterschiedlich bewertet, all-
gemein wird aber zu einer flachen Einarbeitung der 
Ernterückstände geraten, die für deren baldigen 
Abbau förderlich ist. Dies kann mit der Ausbrin-
gung von Gülle kombiniert werden (vgl. Kap. 3.3, 
3.5). 
Schließlich werden die durch Mähdrusch auf dem 
Feld verteilten Unkraut- und Ausfallgetreidesamen 
zum Keimem angeregt, und können dann vor der 
Folgefrucht mechanisch, chemisch oder thermisch 
vernichtet werden. 

373. Über die verschiedenen Geräte zur Stoppelbe-
arbeitung und ihre Eignung gibt Tab. 3.25 Aufschluß 
(v. BOGUSLASWSKI, 1981). Von einem Fräseinsatz 
sollte abgeraten werden (FREDE, pers. Mitt. 1984), 
weil fräsartige Bodenbearbeitungswerkzeuge 
schwere Bodengefügeschäden hervorrufen (Ab-
schn. 4.2.3) und außerdem die Vermehrung von Wur-
zelunkräutern fördern. 

Tab. 3.25 

Eignung verschiedener Geräte für die 
Funktionen der Stoppelbearbeitung 

Bearbeitungsziel 

Keimbett  Bestel- Ein- Gerät  für Un- lung arbeiten kraut n. Zwi- 
Ausfall- schen- organ. 

Substanz getr. frucht 

1. Schälpflug 	 + + + – 
2. Scheibenschälpflug 	 + + + + 
3. Scheibenegge 	 + + + + + 
4. Spatenrollegge 	 + + + + 
5. Bodenfräse 	 + + + 
6. Feingrubber 	 + + + – 
7. Schwergrubber 	 + + + + + 
8. Grubberfräse 

+ Rotagrubber 	 + + + 

+ + gut bis sehr gut geeignet 
+ weniger gut geeignet 
— nicht geeignet 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 

374. Die Bodenbearbeitung nach der Ernte steht 
in engem Zusammenhang mit der Fruchtfolge bzw. 
der jeweiligen Zwischen- oder Hauptfrucht und 
muß auf deren Bedürfnisse abgestimmt werden 
(Abschn. 3.1.2). Bei späträumenden Früchten (Rü-
ben, Körnermais) kann die Nacherntebearbeitung 
unterbleiben und von der Grundbodenbearbeitung 
für die Folgefrucht mit übernommen werden. 

3.2.1.3 Neuartige Bodenbearbeitungssysteme 

375. Wie in Abschn. 3.2.1.2.2 bereits angedeutet, 
wird intensiv diskutiert, ob und inwieweit die heute 
allgemein praktizierte Bodenbearbeitung geändert 
werden soll. Dazu gibt es mehrere Gründe: 

— Bodengefügeschäden als Folge hoher „Schlag-
kraft" und hohen Gewichtes der Geräte 

— unzureichende Tragfähigkeit des Bodens 

— Erosionsschäden als Folge von Gefügeschäden 

— keine Notwendigkeit wendender Bodenbearbei-
tung 

— Nachteile des Pflügens bei humidem Klima, 
schwerem Boden und getreidebetonten Frucht-
folgen 

— Kostensenkung 

— Energie- und Arbeitszeiteinsparung 

— Schonung der Bodenlebewesen insbesondere als 
gefügestabilisierender Elemente 
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Dementsprechend werden verschiedene neue Bear-
beitungstechniken und -systeme entwickelt und 
auch schon erprobt, die in jeweils unterschiedli-
chem Maße sowohl die Intensität als auch die Ko-
sten der Bodenbearbeitung allgemein oder nur be-
züglich des Energie- oder Zeitaufwandes senken 
helfen können. 

376. Als echte Alternativen zur herkömmlichen 
Bodenbearbeitung können nur diejenigen Verfah-
ren gelten, die auf einen Großteil der bisher als not-
wendig erachteten Verfahrensschritte (s. Ab-
schn. 3.2.1.2) verzichten. Für diese Alternativen gibt 
es in der Literatur und in der Praxis zahlreiche 
Bezeichnungen, wie pfluglose, pflugarme, Minimal-, 
konservierende Bodenbearbeitung sowie Direkt

-

saatverfahren usw. (v. BOGUSLAWSKI, 1981; DAM-
BROTH, 1982; KAHNT, 1976, 1981a, b, c; VOGT, 
1983). 

Gemäß ihrer Zielsetzung werden diese vielen Ver-
fahren in zwei Hauptgruppen gegliedert: 

1. Verfahren zur Verminderung des Arbeitsauf-
wandes für die Bodenbearbeitung (vorwiegend 
ökonomische Zielsetzung) 

2. Verfahren zur Verminderung der Intensität der 
Eingriffe in den Boden (vorwiegend bodenökolo-
gische Zielsetzung). 

377. Eine Bewertung der vielen Verfahren und ih-
rer Varianten kann nach Gesichtspunkten der Wirt-
schaftlichkeit, der erzielbaren Erträge, der Ero-
sionsanfälligkeit und des Aufwandes für chemische 
Hilfsmittel erfolgen. Aus Umweltgesichtspunkten 
sollte der Bewertung in erster Linie der Gefügezu-
stand des Bodens zugrunde gelegt werden. Von ihm 
hängen zahlreiche weitere umweltrelevante Boden-
eigenschaften ab wie z. B. Porenvolumen, Porengrö-
ßenverteilung, Wasser- und Nährstoffspeicherung, 
biologische Aktivität (s. Abschn. 1.1.3 und Kap. 4.2). 

378. Den Anforderungen an die Erhaltung eines 
optimalen Gefügezustandes entsprechen am besten 
die intensitätsreduzierten Verfahren der Gruppe 2 
(BRUNE, 1983; DIEZ, 1982; MACHE, 1983b; MER-
KES, 1983; SOMMER et al., 1982; SOMMER und 
ZACH, 1983), insbesondere diejenigen, die durch ge-
zielte Förderung biogener Gefügebildungsprozesse 
auf die tiefwendende Grundbodenbearbeitung ver-
zichten. Bei diesen Verfahren wird die Saat als 
Fräs- oder Direktsaat in eine abgefrorene oder me-
chanisch/chemisch/thermisch abgetötete Zwischen-
frucht-Narbe, evtl. unter eine verrottete Stroh-
schicht eingebracht. Diese „Mulchsaatverfahren" 
werden in den USA und Kanada seit 20 Jahren mit 
sehr gutem Erfolg praktiziert und sind unter dem 
Namen „conservation tillage" bekannt. In der Bun-
desrepublik Deutschland bemüht sich die Arbeits-
gruppe DAMBROTH, SOMMER, MÜLLER und 
ZACH seit einigen Jahren erfolgreich, dieses Ver-
fahren den hiesigen Bedingungen anzupassen. Sie 
bezeichnet es als „konservierende Bodenbearbei-
tung". 

379. Nach bisheriger Praxis in intensitätsbegrenz-
ter Bodenbearbeitung lassen sich folgende Erfah-
rungen feststellen: 

— Dicht gelagertes, aber mit biogenen Porensyste-
men stark durchsetztes Gefüge (hoher Regen-
wurmbesatz!). 

— Hohe Tragfähigkeit, gute Befahrbarkeit. 

— Hohe Wasserdurchlässigkeit. 

— Geringere Verschlämmung und Verkrustung. 
Weniger Erosionsprobleme. 

— Trotz anfänglich höheren Leistungsbedarfs der 
Maschinen geringerer Energieaufwand über die 
ganze Kulturperiode; später Senkung des Lei-
stungsbedarfs möglich. 

— Erhöhtes Verunkrautungsrisiko. 

— Abnahme der Stickstoff-Mineralisierungslei-
stung und erhöhte Stickstoff-Akkumulation im 
Boden. 

— Im allgemeinen keine Ertragsminderung. 

— Höhere Deckungsbeiträge. 

— Zumindest zeitweiliger Verzicht auf späträu-
mende Früchte in engen Fruchtfolgen (Rüben — 
Winterweizen — Wintergerste). 

380. Ein völliger Verzicht auf den Pflug, also all-
jährliche Direktsaat ist ohne Risiko stärkerer Er-
tragseinbußen nur unter besonders günstigen Vor-
aussetzungen möglich (Boden, Klima und Technik). 
Wo dagegen die Standortbedingungen weniger gün-
stig sind (und diese Fälle überwiegen), wird man die 
konventionelle Bodenbearbeitung nicht so extrem 
stark vereinfachen können, um im Sinne von 
KAHNT (1976) nach der Devise zu handeln: „Soviel 
wie notwendig, aber so wenig wie möglich". Das 
bedeutet einen sinnvollen Wechsel der verschie-
denen Verfahren, also weder alljährlich die Direkt-
saat, noch vor jeder Hauptfrucht unbedingt die Ver-
wendung des Pflugs (DIERCKS, 1983; KAHNT, 
1984). 

Als vorläufiges Ergebnis kann festgestellt werden, 
daß intensitätsreduzierte Bodenbearbeitungssy-
steme standortbedingt einige bemerkenswerte um-
weltrelevante Vorteile gegenüber intensitätsbeton-
ten, konventionellen Verfahren aufweisen können. 

3.2.2 Bodenverbesserung (Melioration) 

3.2.2.1 Definition und Ziele 

381. Zu den mechanisch-technischen Eingriffen in 
die Böden zählen neben der periodischen Bodenbe-
arbeitung auch die — oft nur einmaligen oder in 
großen Zeitabständen wiederholten — Melioratio-
nen. Mit ihrer Hilfe sollen Ertragsfähigkeit und Er-
tragssicherheit landwirtschaftlich genutzter Böden 
entweder erst hergestellt werden („Urbarmachung" 
unter Verlust naturbetonter Flächen, s. Kap. 4.1) 
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oder nachhaltig verbessert werden, um eine intensi-
vere Nutzung zu ermöglichen. Das letztgenannte 
Ziel steht heute im Vordergrund. 

Trotz einer über 200jährigen Tradition der Meliora-
tionen steht nach LÜDERS (1982) eine genauere 
Definition des Begriffes noch aus. Er unterscheidet 
zwischen Bodenmelioration und Standortmeliora-
tion. Bodenmelioration besteht in technischen Ein-
griffen in den Boden zwecks nachhaltiger Verände-
rung der Bodeneigenschaften; Standortmelioration 
umfaßt technische Maßnahmen zur Beeinflussung 
der Standortfaktoren Klima und Relief ohne di-
rekte Veränderung des Bodens selbst. 

382. Ziel von landwirtschaftlichen Bodenmeliora-
tionen sind hauptsächlich Verbesserungen der Bo-
denwasserverhältnisse und des Bodengefüges, d. h. 
der räumlichen Anordnung der festen Bodenbe-
standteile (vgl. Abschn. 4.2.4). Demgemäß werden 
sie nach KUNTZE et al. (1981) in Hydromelioratio-
nen und Gefügemeliorationen unterteilt. Mit beiden 
werden oft auch Verbesserungen des Nährstoff-
haushaltes (Meliorationskalkung, -düngung) ver-
bunden. 

Hydromeliorationen umfassen Entwässerung und 
auch Bewässerung, die eigentlich eine Standortme-
lioration ist. Die Entwässerung, die auch aus Um-
weltgesichtspunkten wichtiger ist, erfolgt oberir-
disch durch Gräben oder unterirdisch mittels Drä-
nung, die mit Rohren oder rohrlos durchgeführt 
wird. 

Gefügemeliorationen werden unterschieden 

— nach der Tiefe des Eingriffes in die Böden 
— in Krumenmeliorationen (Eingriff bis 40 cm 

Tiefe) 
— in Unterbodenmeliorationen (Eingriff mehr 

als 40 cm Tiefe) 
— in Untergrundmeliorationen (Eingriff unter-

halb des Ober- und Unterbodens) 

— nach der Art des Eingriffes in die Böden 
— mechanisch durch Tieflockerung, Tiefpflügen 

oder Tiefumbruch (Profilmelioration) 
— chemisch durch Meliorationskalkung 
— biologisch durch Anbau tiefwurzelnder Pflan-

zen. 

Ein wichtiges Ziel aller Meliorationsmaßnahmen ist 
auch die Verbesserung der Tragfähigkeit der Böden 
für schwere Maschinen und Geräte insbesondere 
bei ackerbaulicher Nutzung. Auch Umbruch und 
Neuaussaat von Grünland sowie Umwandlung von 
Grünland in Ackerland werden oft als Melioration 
bezeichnet. 

383. Nach einer Umfrage bei Meliorationsunter-
nehmen beliefen sich die Meliorationsflächen in der 
Bundesrepublik Deutschland im Durchschnitt der 
siebziger Jahre auf ca. 350 000 ha pro Jahr 
(KUNTZE, 1981). Davon entfielen auf 
Hydromeliorationen 	ca. 80 000 ha 
Gefügemeliorationen 	ca. 10 000 ha 

Meliorationskalkungen 	ca. 10 000 ha 
Nicht spezifizierte Meliorationen 
im Rahmen von Flurbereinigungen ca. 250 000 ha. 

Im folgenden gibt der Rat einen Überblick über die 
wichtigsten Meliorationsmaßnahmen und -verfah-
ren. 

3.2.2.2 Die wichtigsten Meliorationsverfahren 

Hydromelioration 

384. Hydromelioration bedeutet in der Bundesre-
publik Deutschland in der Regel Entwässerung, in 
einigen Gebieten, vor allem in trockenen Perioden, 
auch Bewässerung (Abschn. 1.1.6). In Sonderfällen 
sind Flächen, die zu wirksam entwässert wurden, 
bewässerungsbedürftig geworden; ein bekanntes 
Beispiel ist das Hessische Ried. 

Die Entwässerung bezweckt nach DIEZ (1981) das 
Ableiten von überschüssigem, für die landwirt-
schaftliche Nutzung als schädlich angesehenem Bo-
denwasser. Dies kann entweder durch Grundwas-
ser oder durch Stauwasser bzw. -nässe bedingt sein; 
für die Wahl des Meliorationsverfahrens, nämlich 
Grabenentwässerung oder Dränung, ist diese Un-
terscheidung wesentlich. 

Zur Beseitigung von Grundnässe genügt eine Ab-
senkung des Grundwasserspiegels; bei staunassen 
Böden muß die Melioration nicht nur auf die Ablei-
tung des Stauwassers sondern auch auf eine Gefü-
geverbesserung, d. h. eine Erhöhung der Wasser-
durchlässigkeit und Wasserspeicherfähigkeit des 
Staukörpers abzielen. 

385. Voraussetzung jeder Wasserableitung ist das 
Vorhandensein einer ausreichenden Vorflut (natür-
liche Gewässer, Gräben). Flächen, die so tief liegen, 
daß das Wasser nicht mit natürlichem Gefälle ab-
fließen kann, sind durch Schöpfwerke entwässer-
bar, im allgemeinen aber von der Melioration aus-
zuschließen. 

386. Die Grabenentwässerung erfolgt durch ein 
Netz von Gräben. Deren Tiefe richtet sich nach dem 
angestrebten Grundwasserstand und berücksich-
tigt ein evtl. Sacken des Bodens bei der Entwässe-
rung (z. B. bei Moorböden). Der Abstand der Ab-
zugsgräben (Beetgräben) liegt je nach Bodenart 
und Gefälle zwischen etwa 20 m und 100 m. Zu viele 
Gräben stören jedoch die Bewirtschaftung. Wenn es 
die Gefälle- und Bodenverhältnisse zulassen, wer-
den daher Dränleitungen bevorzugt. Meist be-
stimmt das vorhandene Gefälle die Entwässerungs-
art, da das Mindestgefälle für einen Dränsauger 
etwa 2 Promille, für einen Beetgraben dagegen 
etwa 0,3 Promille beträgt. 

387. Die Rohrdränung ist das gebräuchlichste Ver-
fahren zu Entwässerung grundwasservernäßter Bö-
den. Ihr Ziel ist die Senkung des Grundwasserspie-
gels für Ackerland auf etwa 0,8-1,2 m, für Grün-
land auf etwa 0,4-0,8 m. Die unteren Grenzwerte 
gelten für mittlere und schwere Böden mit starkem 
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Kapillarwasseranstieg und hohen Anforderungen 
an Befahrbarkeit bzw. Trittfestigkeit. Die ange-
strebte Grundwasserabsenkung ist abhängig von 
der Dräntiefe, dem Dränabstand und der Durchläs-
sigkeit des Bodens. Bei staunassen Böden liegen die 
undurchlässigen Schichten häufig so hoch, daß eine 
befriedigende Wasserableitung nur mit unwirt-
schaftlich engen Dränabständen zu erreichen wäre. 
Die Rohrdränung hat auf solchen Standorten nur in 
Kombination mit anderen Meliorationsverfahren 
ihre Berechtigung. 

Die Dräntiefe ( = Mindesttiefe der Rohre) liegt je 
nach Boden- und Kulturart (Einwachsen von Wur-
zeln ist unerwünscht!) zwischen 0,8 und 1,5 m. Je 
nach Ursache der Vernässung wird wie bei der Gra-
benentwässerung ein mehr oder weniger systemati-
sches Netz von Leitungen angelegt: parallele, bis zu 
200 m lange „Sauger", die quer zu einer etwaigen 
Grundwasserströmung verlaufen und je nach Bo-
denart im Abstand von 6 m bis über 30 m liegen, 
nehmen das Wasser auf und geben es an die in etwa 
quer dazu verlaufenden, bis etwa 1 000 m langen 
„Sammler" weiter. Diese Form der Dränung wird 
als systematische Dränung oder Systemdränung 
bezeichnet. 

RID (1984) bemerkt dazu: „Im Laufe der Jahre hat 
der Begriff Systemdränung einen unguten Klang 
erhalten, weil er wenig Flexibilität gegenüber Tat-
sachen des Bestehens einer ungeheueren Vielfalt 
von zunächst einheitlich erscheinenden Landschaf-
ten und Bodentypen an den Tag legt. Es gibt eine 
ganze Anzahl von Meliorationsverfahren, von de-
nen jedes für sich allein oder auch in Kombination 
eine untersuchte und bekannte Wirkung besitzt, so 
daß die Systemdränung nicht unbesehen übernom-
men werden muß." 

388. Bei der rohrlosen Dränung wird ein Locke-
rungsschar mit Preßkopf durch den Boden gezogen, 
der eine Röhre ausformt; daher rührt die Bezeich-
nung „Maulwurfsdränung". Die Tiefe dieser Röhren 
beträgt etwa 60 cm, ihr Abstand ca. 2 m. Sie müssen 
so angelegt werden, daß sie in einen Vorfluter oder 
Sammler ausmünden. 

Die rohrlose Dränung hat sich bewährt 

— auf mittleren und schweren Böden (Plastizität 
wichtig für Ausformung und Erhaltung der Röh-
ren), 

— wo klima- oder reliefbedingt die Böden für eine 
Tieflockerung nicht genügend austrocknen, 

— auf stark zersetzten Moorböden. 

Wesentliche Vorteile der rohrlosen Dränung sind 
die geringen Kosten und der geringe Zugkraftbe-
darf (ab etwa 40 kW) für ihre Herstellung. Nachteile 
sind eine begrenzte Lebensdauer (unter günstigen 
Voraussetzungen 10 Jahre und mehr). 

389. Nach EGGELSMANN (1981) ermöglichten 
Entwässerung und Dränung auf nicht wenigen Bö-
den erst die mechanisierte landwirtschaftliche 
Nutzung, beseitigten Nutzungserschwernisse und 
dienten zugleich der Ertragssicherung. Dennoch 

muß nach KUNTZE (1981) darauf geachtet werden, 
den Wachtumsfaktor Wasser trotz Entwässerung 
im Optimum zu halten. 

Es bleibt festzustellen, daß alle Entwässerungssy-
steme einer gründlichen, die lokalen Gegebenhei-
ten berücksichtigenden Planung und Pflege bedür-
fen und Zurückhaltung bei sytematischen Dränun-
gen geboten ist, wie auch der umfangreichen Arbeit 
von HEBESTREIT (1979, 1980, 1982) über die Umge-
staltung des Wasserhaushalts von Mineralböden zu 
entnehmen ist. 

Bewässerung (nach Enzyklopädie Naturwissen-
schaft und Technik) 

390. In niederschlagsarmen Gebieten muß den 
Kulturpflanzen das notwendige Wasser künstlich 
zugeführt werden. Der Wasserbedarf je Flächenein-
heit ist abhängig von Klima, Pflanzenart, Wachs-
tumsphase, Bodenverhältnissen und Bewässe-
rungsverfahren. Dazu kommen noch die Verluste 
bei der Wasserzuführung. In der Bundesrepublik 
Deutschland wurden Mitte der siebziger Jahre ca. 
250 000 ha LF künstlich bewässert (Abschn. 1.1.6). 

391. Man unterscheidet folgende Bewässerungsar-
ten 

Stau- und Rieselverfahren 

Die kurzfristige Überstauung von eventuell durch 
kleine Dämme begrenzten Flächen und der Einstau 
von Gräben zur Anfeuchtung des Bodens ist nur bei 
flachem oder sehr wenig geneigtem Gelände mög-
lich. Man kann zusätzlich zu den Gräben ein Sy-
stem von Furchen ziehen und diese mit einstauen. 
Ist das Gelände geneigt, so läßt man das Wasser 
durch Überstauen von Gräben über die Fläche oder 
durch Furchen (bis zu etwa 100 m weit) rieseln. Die 
Rieselgräben müssen auf eventuell künstlich ange-
legten Rücken oder in einem Hang geführt werden. 
Zur Ab- und Weiterleitung des überschüssigen Was-
sers ist noch ein System von Entwässerungsgräben 
notwendig; soweit möglich werden die Gräben für 
mehrere Zwecke angelegt. 

Beregnung 

Hierbei wird der natürliche Regen nachgeahmt, 
und man ist weitgehend unabhängig von der Gelän-
degestalt. Bestandteile in einer Beregnungsanlage 
sind: Vorratsbecken — Pumpenaggregat — Rohr-
netz — Regnergeräte. Kleine bewegliche Anlagen 
sind ohne Vorratsbecken und oft mit Dieselantrieb. 
Das Rohrnetz kann völlig ortsfest (unterirdisch) 
oder völlig beweglich sein und besteht dann aus 
dauernd umzusetzenden Rohren mit Schnellkup-
plungen bzw. auch Schlauchleitungen, oder es sind 
nur die Hauptleitungen im Boden fest verlegt. Die 
üblichen Drehstrahlregner haben Wurfweiten bis 
60 m und benötigen einen Druck von 20-70 m Was-
sersäule. Je nach Bedarf und entnehmbarer Was-
sermenge werden durch Umsetzen einer Anzahl 
von Regnern „Regengaben" auf die Fläche aufge-
bracht. 
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Die Beregnung hat gegenüber dem Stau- und Kie-
selverfahren einen weitaus geringeren Wasserbe-
darf, jedoch sehr hohe Betriebskosten bei ebenfalls 
sehr hohen Investitionskosten. 

Tropfbewässerung 

Diese Bewässerungsart hat in den letzten Jahren 
einen raschen Eingang in die Landwirtschaft trok-
kener Gebiete gefunden, da sie bei geringstem Was-
serverbrauch sehr hohe Erträge ermöglicht. Zur 
Wassergewinnung und -zuleitung benötigt man für 
eine Tropfbewässerungsanlage dieselben Einrich-
tungen wie für eine Beregnungsanlage. Der erfor-
derliche Wasserdruck ist jedoch geringer. Das Was-
ser gelangt von der Hauptzuleitung in Kunststoff-
schläuche mit 12 bis 20 mm Durchmesser. Diese 
Schläuche sind etwa 60 m bis 300 m lang, liegen in 
Abständen von 2 m bis 5 m voneinander und haben 
alle 30 cm bis 2,0 m einen eingebauten oder einge-
steckten Tropfer. Sie geben bei einem Druck von 1 
bis 2,5 bar 1 bis 8 Liter je Stunde Tropfwasser ab. 
Bei der Tropfbewässerung wird nur ein Teil der 
Bodenfläche befeuchtet, wobei nur eine oder we-
nige Pflanzen an einer Feuchtstelle stehen. Der Ge-
samtwirkungsgrad der Tropfbewässerung kann bis 
90 % reichen, so daß kaum Wasser verloren geht. Zu 
den großen Vorteilen der Methode gehört auch, daß 
dem Wasser die erforderlichen Pflanzennährstoffe 
beigemischt werden können. Eine breite Anwen-
dung des schon vor mehreren Jahrzehnten entwik-
kelten Prinzips der Tropfbewässerung wurde erst 
möglich mit der Entwicklung von preiswerten und 
dauerhaften Kunststoffen. Trotzdem können die In-
vestitionskosten einer Tropfbewässerung noch bis 
zum 3-fachen einer Beregnungsanlage reichen. 

Gefügemelioration (nach DIEZ, 1981; SCHULTE-
KARRING, 1984) 

392. Hierbei handelt es sich unter anderem um 
Verfahren, die Verdichtungen im Boden, vor allem 
im Unterboden durch Lockerung aufheben sollen 
bzw. Veränderungen im Bodenprofil bewirken. 

Tieflockerung 

Unter Tieflockerung versteht man das Aufbrechen 
verdichteter und wasserstauender Schichten des 
Unterbodens unterhalb von 40 cm Tiefe mit dem 
Ziel, den Wurzelraum zu vergrößern, die Speicherfä-
higkeit für nutzbares Bodenwasser zu erhöhen und 
die Wasserdurchlässigkeit und Durchlüftung zu 
verbessern. 

Die Lockerungstiefe beträgt etwa 70-80 cm, der 
Abstand der Lockerungsfurchen 75 cm. Es stehen 
ein- und mehrarmige Geräte bzw. Geräte mit star-
rem und beweglichem Lockerungsschar zur Verfü-
gung. Der Zugkraftbedarf ist sehr hoch: je Locke-
rungsarm bei starren Geräten und 80 cm Arbeits-
tiefe 60-100 kW (abhängig von Bodenfeuchte, Ton-
gehalt und Verdichtung), bei beweglichem Locke-
rungsschar etwas geringer. 

Der gewünschte Aufbruch des Gefüges wird nur 
erreicht, wenn der Boden bis in die Lockerungstiefe 

ausreichend abgetrocknet ist. Der günstigste Locke-
rungszeitpunkt ist deshalb im allgemeinen die Zeit 
der weitgehenden Erschöpfung der Bodenwasser-
vorräte durch die Vegetation, d. h. der Spätsommer 
und Herbst. 

Tiefgelockerter Boden saugt sich stark mit Wasser 
voll und ist in diesem Zustand sehr anfällig für 
mechanische Wiederverdichtung. Sein Gefüge 
braucht gewöhnlich einige Jahre Zeit, um sich zu 
stabilisieren, d. h. um sich so abzusetzen und durch 
Organismen verbaut zu werden, daß es tragfähig 
wird und doch durchlässig bleibt. 

Die Haltbarkeit des gelockerten Bodengefüges 
hängt außer von der Bodenart (Tongehalt minde-
stens 17 %) von einer Reihe von Folgemaßnahmen 
ab: 

— Vermeiden jeglichen Befahrens in zu feuchtem 
Zustand, 

— Meliorationskalkung mit einer auf die gesamte 
gelockerte Bodenschicht berechneten Kalkmen-
ge, 

— Anbau tief- und intensiv durchwurzelnder 
Früchte, 

— erhöhte Düngung zur Anregung des Wurzel-
wachstums, 

— Verzicht auf Pflügen in den ersten Jahren. 

Die Lockerung ist auch nur dann von Dauer, wenn 
das in den neu geschaffenen groben Poren sich 
sammelnde Sickerwasser abziehen kann. Aus die-
sem Grund werden Tieflockerungen normalerweise 
mit einer weitmaschigen Rohrdränung kombiniert. 

Nach RID (1984) erzielt die Tieflockerung eine ähn-
liche Wirkung wie der Maulwurfs-Dränpflug, doch 
beurteilt er ihr Ergebnis sehr kritisch: „Eine inten-
sive Lockerung bedeutet weder Gefügeverbesse-
rung, noch Erleichterung des Weges der Pflanzen-
wurzeln nach der Tiefe, noch überhaupt Bodenme-
lioration. Nach unseren Erfahrungen mit Tieflocke-
rung zerstört sie jedoch oft mehr als sie aufbaut. 
Zwei bis drei Lockerer an einer Raupe heben oft 
den erfaßten Boden vollkommen von der Unterlage 
ab. Das Bodengefüge muß in den folgenden Jahren 
völlig neu aufgebaut werden, alle physikalischen 
Abläufe werden unberechenbar. Wenn schon mit 
Tieflockerern gearbeitet wird, dann kommt es auf 
einen bodenschonenden Einsatz an und nicht auf 
die Dimension der Gefügezertrümmerung. Auch 
eine gut durchgeführte Tieflockerung muß nach 5 
bis 10 Jahren wiederholt werden, weil sich der was-
serableitende Effekt verliert." 

Tiefpflügen, Tiefumbruch (Profilmelioration) 

Zweck des Tiefpflügens kann sein: 

— verdichteten Unterboden zu lockern, 

— Unterbodenmaterial zur Verbesserung des Ober-
bodens an die Oberfläche zu bringen oder 

— humosen Oberboden zur Verbesserung der Was-
serhaltung in tiefere Schichten einzumischen. 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

Auf Mineralböden wurden mit dem Tiefpflügen 
gute Erfahrungen gemacht bei Podsolen (Ziel: Bre-
chung des verfestigten Ortsteinhorizontes) sowie 
bei armen Sandböden (Ziel: Verbesserung von 
Durchwurzelung und nutzbarer Feldkapazität). Da-
gegen ist das Tiefpflügen von Parabraunerden (Ziel: 
Erhöhung der Tongehalte in der Krume), wie WEI-
GELT (1981) berichtet, wirkungslos. 

Größere Bedeutung besitzt das Tiefpflügen bei der 
Melioration von Moorböden (Sandmischkultur), 
wenn geeigneter Mineralboden in erreichbarer 
Tiefe ansteht (Moormächtigkeit maximal 1,2 bis 
1,5 m). 

Durch das Tiefpflügen entsteht ein Bodenkörper 
von schräg geschichteten Mineralboden- und Torf-
lagen mit verbesserter Durchlässigkeit, erhöhter 
Tragfähigkeit und erweiterten Nutzungsmöglich-
keiten. 

Auf besonderen Standorten kann die Arbeitstiefe 
bis 2,5 m betragen (KUNTZE, 1983). Hierfür werden 
ganz individuell gebaute Pflüge eingesetzt, die bei 
größeren Arbeitsbreiten von mehreren Raupen-
schleppern (Gesamtleistung bis 1 000 kW) gezogen 
werden. 

Nach dem Tiefpflügen sind umfangreiche Planier

-

arbeiten erforderlich, die die Lockerung der Unter-
bodenmelioration teilweise aufheben. 

Die Profilmelioration führt nur dann zu nachhalti-
gem Erfolg, wenn nicht nur eine sorgfältige Boden-
diagnose vorausgegangen ist, sondern auch die 
Standortbedingungen in die Planung mit einbezo-
gen werden. 

Es hat sich jedoch immer wieder gezeigt, daß die 
großtechnischen, bis in den Untergrund reichenden 
Gefügemeliorationen, meist Lockerungsmaßnah-
men, keinen nachhaltigen Erfolg haben. Das gelok-
kerte Gefüge sackt im Verlauf der Kulturperiode, 
z. T. auch unter dem eigenen Gewicht, annähernd 
auf sein ursprüngliches Niveau zurück. Die Auf-
rechterhaltung des gelockerten Zustandes ist nur 
möglich, wenn die gelockerte Struktur biologisch 
stabilisiert wird (BOHNE und HARTGE, 1982). 

Grünlandumbruch (nach DLG-Merkblatt, 1980; 
KLAPP, 1971) (vgl. 4.1.1, 4.1.2) 

393. Ein Grünlandumbruch kann folgende Ziele 
verfolgen: 

— Grünlandverbesserung (z. B. mit Neuansaat) 

— Umwandlung von Grünland in Ackerland. 

Aufgrund der hohen Durchwurzelungsintensität, 
der hohen Produktion von Wurzelrückständen und 
der fehlenden Bodenbearbeitung findet sich unter 
Grünland ein stabiles Krümelgefüge im Oberboden. 
Bei Grünlandumbruch wird durch tiefes Umpflügen 
der alten Grasnarbe dieser humusreiche Oberboden 
in die Tiefe verlagert und durch Boden aus unteren 
Schichten ersetzt. 
Die Zerstörung der alten Narbe und die Bodenlok

-

kerung führen zu einem starken Abbau der organi

-

schen Substanz und damit zur Verringerung des 
Humusgehaltes und auch des Wassergehaltes. Eine 
Anreicherung stabiler Humusformen tritt kaum 
ein, weil der mikrobielle Humusabbau durch die 
Belüftung gefördert wird und die zerkleinernden 
Bodenlebewesen (Mesofauna) beeinträchtigt wer-
den. Der Humusverlust führt zu einer Gefügever-
schlechterung und damit zu einer Bodenverdich-
tung. 

394. Die Ackernutzung verstärkt die negativen 
Folgen des Umbruchs. Zunächst wird zwar durch 
die Zersetzung der alten Narbe und die damit ver-
bundene Stickstoff-Freisetzung ein hoher Anfangs-
ertrag erzielt. Der rasche Abbau der organischen 
Substanz führt aber zu Stickstoffverlusten und da-
durch zu schneller Abnahme des Stickstoffgehaltes 
im Boden. Die starke Freisetzung von Bodenstick-
stoff führt zu einer verstärkten Nitratauswaschung. 
Bei Sandböden z. B. kann sie bei 60-90 mg/l liegen 
(STREBEL und RENGER, 1982). Besonders in 
Brachperioden nach dem Umbruch von Dauergrün-
land kommt es zu erhöhten Nitratauswaschungen 
(FURRER und STAUFFER, 1971). Durch Zufuhr or-
ganischer Substanz und Düngung kann der Nitrat-
verlust jedoch ausgeglichen werden. 

395. Die Nachteile des Umpflügens lassen sich 
vermeiden, wenn die Grünlandvegetation durch 
Herbizide abgetötet wird. Dann ist die Wendung des 
Bodens überflüssig, und die günstigen Bodenver-
hältnisse bleiben bestehen. Allerdings erfordert 
diese Behandlung eine strikte Beachtung der An-
wendungsvorschriften, wenn sie unter Schonung 
des Bodenlebens erfolgen soll. Es ist auch zu be-
rücksichtigen, daß beim Einsatz von nicht wenden-
den Werkzeugen die zerkleinerte Grasnarbe in der 
obersten Bodenschicht verbleibt und vor allem bei 
Trockenheit die Keimung und Entwicklung der 
neuen Aussaat beeinträchtigt (MOTT und ERNST, 
1983). 

3.2.2.3 Meliorationsbedürftigkeit 

396. Meliorationsbedürftig ist ein Standort, wenn 
seine Ertragsfähigkeit nur Nutzungen mit niedri-
gen Deckungsbeiträgen unter großen Nutzungser-
schwernissen ermöglicht, melorationswürdig je-
doch nur dann, wenn Ausmaß und Kosten der Ein-
griffe mit Nachhaltigkeit, Wirkungsgrad und Nut-
zen der Maßnahmen in vernünftiger Beziehung ste-
hen (KUNTZE, 1983). 

Nach KUNTZE (1983) sind hauptsächlich die folgen-
den Bodentypen als melorationsbedürftig anzuse-
hen: 

— Gleye (nach Entwässerung ackerfähig) 
— Pseudogleye (nach kombinierter Hydro-, Unter-

boden- und Chemomelioration ackerfähig) 
— Parabraunerden (Tiefumbruch zur Tonanreiche-

rung; Melioration zur Leistungssteigerung) 
— Podsole (Tiefumbruch, Meliorationskalkung und 

-düngung, danach Ackerstandorte, beregnungs-
bedürftig) 
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— Pelosole 

— Marschen (zur Verdrängung des Salzwassers: 
Sielen) 

— Moore (hohe wiederholte Aufwendungen für die 
Rekultivierung, Instabilität; verschiedene Be-
sandungsmöglichkeiten). 

397. KUNTZE (1981) berichtete, daß von insge-
samt 6,3 Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, 
die er als meliorationsbedürftig einschätzte, bereits 
mehr als die Hälfte melioriert seien (Abschn. 1.1.6, 
Tz. 72). Er hebt hervor, daß die Melioration sich 
auch günstig auf den Gebietswasserhaushalt aus-
wirke. Eine großflächige Melioration von 1 000 ha, 
bei der das Grundwasser von 0,3 auf 1 m unter Flur 
abgesenkt wird, schaffe bei nur 5 Volumenprozent 
dränender Poren einen Infiltrations- und Speiche-
rungsraum für 350 000 m 3  Wasser. Dies entlaste den 
oberirdischen, oft zur Eutrophierung beitragenden 
raschen Zufluß des Niederschlagswassers in Ober-
flächengewässer. 

398. Der Rat hält dieser Überlegung entgegen, daß 
die Melioration zahlreiche naturbetonte Naß- und 
Feuchtbiotope beseitigt und zu einem oft unwieder-
bringlichen Verlust von daran gebundenen Pflan-
zen- und Tierarten führt (Abschn. 4.1.2). Er stellt 
fest, daß Meliorationsmaßnahmen immer noch 
nicht genügend auf ihre Umweltverträglichkeit und 
ihren tatsächlichen Nutzen geprüft werden (v. BO-
GUSLAWSKI, 1981; HARTGE und SCHREY, 1983; 
HEBESTREIT, 1979, 1980, 1982). 

3.3 Einsatz von Handels- und 
Wirtschaftsdüngern 

3.3.1 Aufgaben und Entwicklung der 
Düngung 

399. Nachhaltige landwirtschaftliche Bodennut-
zung und insbesondere regelmäßiger Anbau von 
Nutzpflanzen sind ohne Düngung nicht möglich. 
Ökologische und ökonomische Auffassungen stim-
men darin überein, daß die durch Ernte und Bewei-
dung sowie durch andere Vorgänge wie Bodenero-
sion, Auswaschung oder Verflüchtigung bewirkten 
Nährstoffverluste mittels Düngung ersetzt werden 
müssen (Abschn. 1.1.3.2). Ist also die Notwendigkeit 
der Düngung unumstritten, so gibt es doch tiefgrei-
fende Meinungsunterschiede über die Art und 
Höhe der Düngung. Jahrzehntelang ist heftig dar-
über diskutiert worden, ob rascher wirksame und 
genauer dosierbare mineralische oder die oft lang-
samer, aber vielseitiger wirkenden organischen 
Dünger bevorzugt werden sollten. Diese Diskussion 
wird zwischen Anhängern des alternativen und des 
„konventionellen" modernen Landbaues zwar fort-
gesetzt, ist aber heute weithin von derjenigen über 
die Verwendung der großen Gülleüberschüsse über-
lagert (Abschn. 3.3.4.2; Kap. 3.5). Lebhaft diskutiert 
wird auch die Frage, wie weit mit Hilfe der Dün-
gung die Erträge und die Ertragskraft der Böden 
gesteigert werden können und sollen. 

400. Bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts be-
ruhte die Düngung auf der gezielten Zufuhr organi-
scher Substanzen in die Böden (Abschn. 1.1.3.2), wo-
bei dem Stalldünger in Form des durch Rotte aufbe-
reiteten, festen Stallmistes die Hauptrolle zukam. 
Seitdem hat sich die mineralische Düngung, vor 
allem unter Verwendung industriell erzeugter Dün-
gemittel, immer stärker durchgesetzt und in Ver-
bindung mit dem biologisch- und mechanisch-tech-
nischen Fortschritt, insbesondere seit 1950, enorme 
Ertragssteigerungen (Tab. 3.26) ermöglicht. Der An-
teil der mineralischen Düngung an dieser Steige-
rung wird auf 40-60 % geschätzt. Dementsprechend 
trat die Bedeutung des Stallmistes als Dünger in 
den Hintergrund. Die im Zuge der betrieblichen 
Spezialisierung um sich greifende Trennung von 
Ackerbau und Viehhaltung (Kap. 1.2; 3.1) fördert die 
Abkehr vom Stallmist weiter. Seit Ende der 60er 
Jahre ist zudem infolge der Rationalisierung der 
Viehhaltung mit Einführung der Flüssigentmistung 
die Erzeugung von Stallmist bzw. Festmist stark 
zurückgegangen. 

401. Als nach wie vor erforderliche organische 
Dünger (Abschn. 3.3.4.2) erhalten die Ackerböden 
statt dessen in vermehrtem Maße pflanzliche Rest-
stoffe in Form der Ernterückstände, vor allem Wur-
zelmassen, deren Menge mit den erzielten Ertrags-
steigerungen erheblich zunahm und die ähnlich wie 
der Stallmist Ausgangssubstanzen für die Humus-
bildung darstellen. ANDREAE (1984) spricht von ei-
ner Umstellung der Humuswirtschaft vom Stalldün-
ger auf „Wurzelhumus". Nach WELTE (1984) sind 
Wurzelmassen die hochwertigsten Rohstoffe für die 
Humusbildung und dem Stalldünger in vieler Hin-
sicht überlegen. In jüngster Zeit zwingt der Anfall 
zunehmender Güllemengen wieder zu einer stärke-
ren Berücksichtigung der Stalldüngernährstoffe bei 
der Düngung. 

402. Indessen gilt der intensive Einsatz industriell 
erzeugter Handelsdünger (Abschn. 3.3.4.1) heute als 
eines der wesentlichen Merkmale moderner Land-
bewirtschaftung in den Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft. Die große betriebswirtschaftliche 
Bedeutung des Einsatzes mineralischer Düngemit-
tel ist seit ihrer Entdeckung unumstritten. In Anbe-
tracht von Agrarüberschüssen und Budgetbelastun-
gen der Europäischen Gemeinschaft sowie umwelt-
und energiepolitischen Aspekten können einzelbe-
triebliche Überlegungen jedoch nicht genügen. Das 
alleinige Kriterium für eine Düngung darf nicht der 
höchstmögliche Ertrag oder Gewinn sein; auch den 
ökologischen Konsequenzen muß Rechnung getra-
gen werden. Dabei ist neben der mineralischen 
auch die organische Düngung in die Betrachtung 
ihrer Umwelteffekte einzubeziehen (Abschn. 4.2.5). 
Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist auch die Frage 
bedeutsam, ob das Produktionsmittel Dünger ein 
geeigneter Ansatzpunkt zur Drosselung des Pro-
duktionszuwachses ist (GUTH und GUTH, 1983; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
1974; KUNTZE und VOSS, 1980; Statistisches Bun-
desamt, 1983). 

403. Die Umweltwirkungen der Düngung sind eng 
mit dem Ertragszuwachs verknüpft, da die Bezie- 
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hung zwischen Düngeraufwand und Ausnutzung 
durch die Pflanze nach dem Wirkungsgesetz der 
Wachstumsfaktoren nicht linear, sondern (Abb. 3.19 
und 3.20) im Sinne einer ansteigenden, dann sich 
abflachenden, schließlich wieder abfallenden Kurve 
verläuft (BUCHNER und STURM, 1980; FINCK, 
1979; KUNTZE und VOSS, 1980; OEHMICHEN, 
1983). Dies gilt für alle Pflanzennährstoffe. Der 
obere Teil der Kurve verläuft beim Stickstoff beson-
ders flach; daher ist jede weitere Ertragssteigerung 
mit einem überproportional steigenden Stickstoff-
düngeraufwand verbunden. 

Abb. 3.19 

Quelle: BUCHNER und STURM, 1980 

404. Unter rein ökonomischen Gesichtspunkten 
sind Mehraufwendungen an Düngemitteln zwecks 
Ertragssteigerungen so lange gerechtfertigt, wie sie 
durch erzielten Mehrerlös übertroffen werden 
(Kap. 2.3). Die ökologische Problematik eines rein 
ökonomisch orientierten Düngereinsatzes wird da-
durch deutlich, daß die letzten 10% Ertragssteige-
rung, die durch Stickstoffdüngung erzielt werden, 
mit einem bis zu 40 % höheren Aufwand erkauft 
werden (Kap. 4.2.5.2, Tz. 801). 

405. Für die Beziehungen zwischen dem durch 
Düngung beeinflußten Nährstoffgehalt im Boden 
bzw. in der Pflanze und dem Ertrag lassen sich aus 
dem Verlauf der Ertragskurve 4-5 Versorgungsbe-
reiche ableiten, denen eine bestimmte Düngung zu-
geordnet werden kann (Abb. 3.20). Jede Düngungs-
maßnahme muß mit der Ermittlung des jeweiligen 
Düngerbedarfs beginnen. 

3.3.2 Definition und Einteilung der 
Düngemittel 

406. Nach dem Düngemittelgesetz (§ 1 Abs.1 Nr. 1) 
sind Düngemittel Stoffe, die dazu bestimmt sind, 
unmittelbar oder mittelbar Nutzpflanzen zugeführt 
zu werden, um ihr Wachstum zu fördern, ihren Er-
trag zu erhöhen oder ihre Qualität zu verbessern. 
Düngemittel dürfen gewerbsmäßig nur in den Ver-
kehr gebracht werden, wenn sie einem Düngemit- 

Abb. 3.20 

Quelle: OEHMICHEN, 1983 
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teltyp entsprechen, der durch Rechtsverordnung zu-
gelassen ist. 

Dies gilt nicht für Wirtschaftsdünger, also tierische 
Ausscheidungen, Stallmist, Gülle, Jauche, Kompost 
sowie Stroh und ähnliche Reststoffe aus der pflanz-
lichen Produktion. Auch die Gründüngung zählt zu 
den Wirtschaftsdüngern. 

Klärschlämme, obwohl nährstoffhaltig und als Dün-
ger verwendet, werden vom Düngemittelgesetz 
nicht erfaßt; ihre Verwendung unterliegt dem Ab-
fallrecht. 

407. Es existiert eine große Vielfalt an Düngemit-
teltypen, die mit den verschiedenen regional und 
anbauspezifisch bedingten Ansprüchen der Pflan-
zen zu begründen ist. Nach der Typenliste lassen 
sich die Düngemittel in vier Gruppen einteilen: 

1. Mineralische Einnährstoffdünger 
Bei diesen Handelsdüngern handelt es sich um 
Produkte mit maßgeblichen Anteilen von Stick-
stoff oder Phosphor oder Kalium oder Kalk und 
Magnesium. 

2. Mineralische Mehrnährstoffdünger 
Unter diese Gruppe von Handelsdüngern fallen 
die Kombinationen mehrerer Hauptnährstoffe: 
NPK-Dünger, NP-Dünger, NK-Dünger (N = 
Stickstoff, P = Phosphor, K = Kali). 

3. Organische und organisch-mineralische Dünge-
mittel 

Diese Dünger werden durch Aufbereitung von 
tierischen und pflanzlischen Stoffen, z. B. Fi-
schen, Knochen, Blut, Guano, Lignin, „zu seu-
chenhygienisch unbedenklichen Produkten, frei 
von Krankheitskeimen" hergestellt. Dabei kom-
men teilweise auch Siedlungsabfälle, z. B. Müll 
und Klärschlamm zur Verwendung. 

4. Düngemittel mit Spurennährstoffen 
Diese Düngemittel enthalten bestimmte Min-
destmengen von Spurennährstoffen, die als Zu-
satz zu den Düngemitteltypen der Ziffern 1-3 
gegeben werden. 

In bezug auf mögliche Umweltbelastungen durch 
Düngemittel ist hervorzuheben, daß das Düngemit-
telgesetz zwar die Begriffsbestimmung, die Eintei-
lung und die Kennzeichnung der Düngemittel vor-
nimmt sowie durch eine Probenahme- und Analy-
senverordnung den Verkehr inländischer und im-
portierter Handelsdünger, aber nicht die Anwen-
dung auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
selbst regelt. 

408. In der landwirtschaftlichen Praxis werden die 
Dünger eingeteilt in: 

— Produkte aus den landwirtschaftlichen Betrie-
ben selbst (Wirtschaftsdünger, s. u. a—g und 
Abschn. 3.3.4.2) 

— Produkte aus Industrie und Gewerbe (Handels-
dünger, Abschn. 3.3.4.1). 

Die im landwirtschaftlichen Betrieb anfallenden fe-
sten und flüssigen Ausscheidungen der Tiere wer-
den als Wirtschaftsdünger je nach Aufstallungsart 
in Form von Festmist, Flüssigmist und Jauche ge-
nutzt. 

a) Festmist ist ein Gemisch aus Kot, wenig Harn 
und Einstreu, vor allem Getreidestroh, aber auch 
Torf, Laub, Sägemehl u. a. m. 

b) Flüssigmist (Gülle) ist ein Gemenge von Kot und 
Harn, das gelegentlich mit einem geringen An-
teil von Einstreu vermischt ist und zum Teil mit 
Wasser verdünnt gelagert, transportiert und aus-
gebracht wird. Je nach Art des Aufstallungs- 
bzw. Entmistungsverfahrens unterscheidet man 
zwischen Treibmist (ohne Wasserzusatz) und 
Schwemmist (mit Wasserzusatz). Von Vollgülle 
spricht man, wenn der gesamte Kot und Harn, 
von Harngülle, wenn nur ein geringer Kotanteil 
enthalten ist. Bei Dünngülle liegt — im Gegen-
satz zur Dickgülle — der Anteil der Trockensub-
stanz unter 7,5 Gewichtsprozent. 

c) Jauche fällt bei der Stallmisterzeugung an und 
ist der von den Tieren ausgeschiedene und von 
Kot und Einstreu getrennt aufgefangene Harn, 
einschließlich Sickerwasser aus der Mistlage-
rung und ggf. Reinigungswasser. 

Daneben können in landwirtschaftlichen Betrieben 
zahlreiche Reststoffe anfallen, die nicht der tieri-
schen Produktion entstammen, die aber gleichwohl 
als Dünger geeignet sind. Hierzu zählen z. B. die 
Rückstände der Obst- und Traubenverwertung teil-
weise nach Aufbereitung, insbesondere aber Silage-
sickersaft. 

d) Silagesickersaft entsteht bei der Konservierung 
von Grünfutter und Beiprodukten durch Vergä-
rung (Silage). Er ist ein saures Gemisch aus 
Haftwasser, Zellsaft des Siliergutes, gelösten 
und suspendierten, organischen Stoffen sowie in 
Lösung gegangenen und chemisch umgesetzten 
Silagezusatzmitteln. 

Unter die Gruppe der pflanzlichen Dünger, die im 
landwirtschaftlichen Betrieb anfallen oder zum 
Zwecke des Düngens erzeugt werden, fallen Stroh, 
Gründünger und die Komposte. 

e) Stroh wird zur Düngung kurz gehäckselt und 
häufig unter Zugabe von Mineraldünger, Jauche 
oder Gülle in den Boden eingearbeitet. 

f) Gründünger werden u. a. im Zwischenfruchtbau, 
durch Unter- und Stoppelsaaten gewonnen. 
Dazu werden Gräser, Kreuzblütler, Phacelia, 
Sonnenblumen u. a. m. sowie die als Stickstoff-
sammler wertvollen Kleearten und andere Legu-
minosen angebaut. Die erzeugte Pflanzenmasse 
kann ganz oder teilweise in den Boden eingear-
beitet werden. Nach Verfütterung der oberirdi-
schen Grünmasse verbleiben die Stoppel- und 
Wurzelmasse zur Gründüngung. Zur Gründün-
gung zählt auch das Einbringen von Rübenblät-
tern u. ä. 

g) Komposte entstehen dadurch, daß pflanzliche 
Reststoffe des landwirtschaftlichen Betriebes, 
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Blätter, Kartoffelkraut, Laub, Stroh, Stallmist 
und dergleichen in Mieten einer geregelten 
Rotte unterworfen werden. Nach der Reife wer-
den sie als Dünger — häufig unter Zumischung 
von Kalk — auf die landwirtschaftlichen Flä-
chen aufgebracht. 

Handelsdünger sind solche Dünger, die nicht dem 
landwirtschaftlichen Betrieb entstammen, sondern 
durch Erwerb von außen dem Betrieb zugeführt 
werden. Es handelt sich dabei um Produkte mine-
ralischer oder organischer Art und fester, flüssiger 
oder gasförmiger Konsistenz, die in einem Bearbei-
tungs- oder Aufbereitungsprozeß aus natürlichen 
Rohstoffen oder Fabrikationsrückständen gewon-
nen oder — wie z. B. die meisten Stickstoffdünger 
— synthetisch hergestellt werden. Von ihnen ma-
chen die sogenannten mineralischen Handelsdün-
ger die größte Menge aus, während die organischen 
Handelsdünger zurücktreten. Mineralische Han-
delsdünger sind salzartige, wasser- und nicht was-
serlösliche, überwiegend anorganische, aber auch 
nicht salzartige Verbindungen von Nährelementen. 

409. Im Unterschied zu den Wirtschaftsdüngern 
mit einer Vielzahl von Nährstoffen in relativ gerin-
gen, nicht genau bekannten Mengen enthalten die 
mineralischen Handelsdünger einige wenige Nähr-
stoffe in relativ hohen und genau bekannten Kon-
zentrationen; hierin begründet sich u. a. die im Ver-
gleich zu den Wirtschaftsdüngern bessere Steuer-
barkeit ihres Einsatzes (CRAMER et al., 1981; 
KUNTZE und VOSS, 1980; OEHMICHEN, 1983). 

3.3.3 Einsatz von Düngern 
in der Landwirtschaft 

3.3.3.1 Stand und Entwicklung 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Handelsdünger 

410. Die statistischen Angaben zum Düngemittel 

 

verbrauch spiegeln den in der Landwirtschaft er-
reichten durchschnittlichen Stand der Intensivie-
rung, ohne Differenzierung nach Bodennutzungs-
und Fruchtarten sowie regionalen Schwerpunkten 
des Düngemitteleinsatzes wider. Wie aus Tab. 3.26 
und Abb. 3.21 hervorgeht, hat sich der Aufwand an 
mineralischen Düngemitteln je ha landwirtschaft-
lich genutzter Fläche von 1950/51 bis 1982/83 bei 
Stickstoff von 25,6 auf 120,7, bei Phosphat von 29,6 
auf 61,0, bei Kali von 46,7 auf 85,5 und bei Kalk von 
47,5 auf 109,9 kg erhöht. 

Damit ergibt sich für Stickstoff mehr als eine Ver-
vierfachung des Düngeraufwandes in den letzten 30 
Jahren, während sich der Einsatz von Phosphat, 
Kali und Kalk etwa verdoppelte. Die neuesten Zah-
len zeigen, daß der Stickstoffaufwand seit 1980/81 
jedoch nicht mehr gestiegen ist. Im Wirtschaftsjahr 
1983/84 ist der Absatz von Stickstoffdüngern, als 
Nährstoff gerechnet, um 6% gegenüber 1982/83, d. h. 
auf 1,38 Mio t N gesunken. Das könnte mit der rela- 

Abb. 3.21 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 1983 

tiven Verteuerung der Stickstoffdüngemittel und 
mit ihrer gezielteren und sparsameren Anwendung 
zusammenhängen. Für Phosphat und Kali ist im 
Unterschied zum Stickstoff bereits seit Mitte der 
60er Jahre eine Stagnation im Verbrauch eingetre-
ten; gegen Ende des Betrachtungszeitraumes kann 
sogar eine rückläufige Tendenz im Einsatz von 
Phosphat und Kali beobachtet werden. Der Einsatz 
von Kalkdüngern ist zwar weiterhin gestiegen, aber 
nach OEHMICHEN (1983), gemessen am Kalkbe-
darf der Böden, immer noch unzureichend. 

411. Da die Arbeitskosten wesentlich stärker zuge-
nommen haben als die Nährstoffkosten, ist man be-
strebt, die Dünger nicht nur in optimaler Höhe und 
Verteilung, sondern auch so einfach und arbeitsspa-
rend wie möglich auszubringen. Vorteile in dieser 
Hinsicht bieten z. B. die Mehrnährstoffdünger, de-
ren Anteil in der Landwirtschaft bei Stickstoff von 
12% in 1950/51 auf 23% in 1982/83, bei Phosphat von 
11 auf 81 % und bei Kali von 6 auf 62 % gestiegen ist. 
Die alle drei Hauptnährstoffe enthaltenden Mehr-
nährstoffdünger werden auch als Volldünger be-
zeichnet. 
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Tab. 3.26 

Verbrauch an mineralischen Düngemitteln (gerechnet als Reinnährstoffe) und Ernteerträge 

Wirtschaftsjahr 1) 

Verbrauch an Nährstoffen 
in kg je ha landwirtschaftlich 

genutzter Fläche Nährstoffverhältnis 
im Düngungsaufwand 

Stickstoff :Phosphat: Kali  

Ernteerträge 1 ) 
dt je ha  

Anteil an der Acker 

 

fläche in % 

Stickstoff Phosphat Kali Kalk 3) 
(N) (P205) (K20) (CaO) Getreide Kartoffeln Getreide Kartoffeln 

1950/51 	 25,6 29,6 46,7 47,5 1 : 1,2 : 1,8 23,2 244,9 55,7 14,5 
1955/56 	 33,1 33,6 59,4 52,0 1 : 1,0 : 1,8 26,0 202,1 59,3 14,0 
1960/61 	 43,4 46,4 70,6 37,5 1 : 1,1 : 1,6 31,7 235,8 61,4 13,1 
1965/66 	 63,0 60,1 85,8 39,5 1 : 1,0 : 1,4 28,2 231,1 64,3 10,2 
1970/71 	 83,3 67,2 87,2 49,5 1 : 0,8 : 1,0 33,4 272,3 68,8 7,8 
1975/76 	 92,3 58,6 82,6 81,2 1 : 0,6 : 0,9 40,2 261,3 70,2 5,5 
1979/80 2 ) 	 120,0 74,1 98,0 104,8 1 : 0,6 : 0,8 43,7 316,0 71,8 3,8 

(1979/80) 2 ) 	 (112,5) (69,6) (91,8) (98,2) x x x x x 
1980/81 	 126,6 68,4 93,4 92,9 1: 0,5:0,7 44,3 259,4 71,7 3,5 
1981/82 	 108,5 61,7 86,5 101,9 1 : 0,6 : 0,8 44,5 308,9 70,6 3,4 
1982/83 	 120,7 61,0 85,8 109,9 1: 0,5:0,7 48,6 296,0 70,0 3,3 

1950 = 100 
1950/51 	 100 100 100 100 x 100 100 x x 
1955/56 	 129,3 113,5 127,2 109,5 x 112,1 82,5 x x 

1960/61 	 169,5 156,8 151,2 78,9 x 136,6 96,3 x x 
1965/66 	 246,1 203,0 183,7 83,2 x 121,6 94,4 x x 

1970/71 	 325,4 227,0 186,7 104,2 x 144,0 111,2 x x 
1975/76 	 360,5 198,0 176,9 170,9 x 173,3 106,7 x x 
1979/80 2 ) 	 468,8 250,3 209,9 220,6 x 188,4 129,0 x x 

(1979/80) 2 ) 	 (439,5) (235,1) (196,6) (206,7) x x x x x 
1980/81 	 494,5 231,1 200,0 195,6 x 190,9 105,9 x x 
1981/82 	 423,8 208,4 185,2 214,5 x 191,8 126,1 x x 
1982/83 	 471,5 206,1 173,7 231,4 x 209,5 120,9 x x 

1) Ernteerträge und Ackerfläche im Kalenderjahr. 
2) Ab 1979/80 zeitlicher Vergleich beeinträchtigt wegen methodischer Änderung der Bodennutzungserhebung. Die für 

1979/80 in Klammern gesetzten Angaben sind Schätzungen, die zu den Angaben vor 1979 methodisch vergleichbar 
sind. 

3) Ab 1979/80 sowie 1982/83 Berichtskreisergänzung bei der Kalkerfassung. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 1983 

412. Besonders auffällig im Nährstoffverbrauch 
der letzten Jahrzehnte ist die durch Intensivierung 
im Ackerbau hervorgerufene Verschiebung des 
Stickstoff : Phosphat : Kali-Verhältnisses (gemes-
sen als N, P205  und K20), das immer stärker zugun-
sten des Stickstoffs verschoben wurde (Tab.3.26). 

Diese Entwicklung läßt sich auf folgende Gründe 
zurückführen: 

- Der mögliche Höchstertrag wird bei Phosphat 
und Kali früher erreicht (Abb. 3.19). 

- Die Nährstoffe Phosphat und Kalium werden 
bei hohen Stickstoffgaben besser ausgenutzt als 
bei geringen. 

- Im Gegensatz zu Phosphat und Kali ist Stick-
stoff als Nitrat-Stickstoff leicht beweglich und 
wird vom Regenwasser, vor allem in der vegeta-
tionslosen Zeit, in tiefere Bodenschichten trans- 

portiert. Hinzu kommen Verluste durch Denitri-
fikation. Phosphat und Kali unterliegen solchen 
Verlusten kaum, so daß sie in größerem Umfang 
auf Vorrat gedüngt werden können. Stickstoff 
muß dagegen jährlich entsprechend dem Pflan-
zenbedarf neu zugeführt werden. 

- Die Düngung des Grünlandes, die stickstoffbe-
tont ist, wurde wesentlich intensiviert; Blatt-
früchte und Leguminosen sind zurückgegangen. 

- Die Anwendung von Wachstumsregulatoren und 
Fungiziden erlaubt gegenüber früher eine hö-
here N-Düngung des Getreides. 

- Die Änderung im Korn-Strohverhältnis zugun-
sten des Kornanteils verursacht eine stärkere 
Zunahme des N-Entzuges (hoher N-Anteil im 
Korn) und bedingt dadurch eine höhere Stick-
stoffzufuhr. 
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Wirtschaftsdünger 

413. Über den Einsatz von Wirtschaftsdüngern in 
der Landwirtschaft, wie tierische Ausscheidungen 
und Kompost, liegen nur unvollständige Angaben 
vor. Die Gründüngung sowie das Einpflügen von 
Stroh und anderen Reststoffen werden überhaupt 
nicht statistisch erfaßt. 

414. Die mit Stalldung ausgebrachten Nährstoffe 
beliefen sich, wenn die gleichmäßig auf ha landwirt-
schaftlich genutzter Fläche umgerechnet werden, 
im Jahr 1982/83 im Bundesgebiet auf 68,4 kg Stick-
stoff, 34,2 kg Phosphat und 95,7 kg Kali (Tab. 3.27). 
Bezogen auf die Zahlen der Tab. 3.26 entspricht dies 
bei Stickstoff 57 %, bei Phosphat 56% und bei Kali 
112% der durchschnittlichen mit Handelsdünger zu-
geführten Mengen. Für eine Gesamtbewertung der 
Nährstoffzufuhr durch Wirtschaftsdünger ist aller-
dings die unterschiedliche Pflanzenverfügbarkeit 
der verschiedenen Düngerarten zu berücksichtigen. 
Daneben ist die Förderung der Humusbildung 
durch organischen Dünger besonders zu beachten. 

Klärschlämme und Siedlungsabfälle 

415. Nach KLOKE et al. (1984) werden von den in 
der Bundesrepublik Deutschland anfallenden Klär-
schlämmen 38 % in der Landwirtschaft eingesetzt; 
die übrigen Mengen werden zu 49 % deponiert, 8% 
verbrannt und 2 % kompostiert. 

416. Der Nährstoffgehalt in Klärschlämmen 
schwankt erheblich. Als Mittelwert für Stickstoff 
werden ca. 25 kg/t, für Phosphor ca. 15 kg/t Trok 

 

kenmasse genannt (EL BASSAM und THOR-
MANN, 1979). SCHMID (1983) rechnet bei einer all-
gemein üblichen Ausbringung von 5 t Schlamm-
trockenmasse pro Hektar (einmal innerhalb von 3 
Jahren) je nach Schlammtyp mit einer Zufuhr von 
pflanzenverfügbarem Stickstoff von 20-200 kg/ha 
für das erste Jahr und einer Stickstoff-Nachwir-
kung von 20-70 kg/ha. 
Die hohen Phosphatgehalte von Klärschlämmen 
können bei regelmäßiger Anwendung dazu führen, 
daß jede weitere Phosphatdüngung überflüssig 
wird. Die Gehalte an Kalium und Magnesium sind 
vergleichsweise gering. Die organische Substanz in 
Klärschlämmen schwankt zwischen 25 und 75%. 
Bei vorschriftsmäßiger Ausbringung halten sich Zu-
fuhr und Abbau organischer Substanz etwa die 
Waage (SCHMID, 1983). 

417. Angesichts dieser Nährstoffgehalte liegt die 
Verwendung von Klärschlämmen im Interesse der 
Landwirtschaft, wobei allerdings die Gehalte an or-
ganischen und anorganischen Schadstoffen ihre 
Verwendung begrenzen (Abschn. 4.2.3.2). Das Auf-
bringen von Klärschlämmen auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden 
ist in der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) ge-
regelt, die allerdings nur die Aufbringungsmenge 
und den Schadstoffgehalt einiger Schwermetalle 
behandelt. 

418. Andere Siedlungsabfälle (Müllkomposte usw.) 
haben u. a. wegen ihres in der Regel hohen Schad-
stoffgehaltes für die Landwirtschaft keine große 
Bedeutung, obwohl ihr Nährstoffgehalt und ihr An-
teil an organischer Substanz durchaus für die land-
wirtschaftliche Bodenverbesserung von Interesse 
wären. 

Tab. 3.27 

Nährstoffzufuhr durch Stalldung 1) in kg Nährstoff je ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 

Nährstoffart 1975/76 2 ) 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 3) 1980/81 1981/82 1982/83 4 ) 

Stickstoff (N) 	 63,8 56,3 66,4 70,0 66,2 65,2 66,3 68,4 
Phosphat (P 205 ) 	 31,9 28,2 33,1 35,0 33,1 32,6 33,1 34,2 

Kali (K20) 	 89,4 78,8 92,8 98,0 92,7 91,2 92,7 95,7 

Kalk (CaO) 	 63,8 56,3 66,3 70,0 66,2 65,2 66,3 68,4 

1) Ohne Nährstoffzufuhr aus Jauche, Gründüngung und Stoppelrückständen. 
2) Ab 1975/76 methodische Änderung der Berechnung von Grün- und Silomais, daher mit Vorjahren nicht voll vergleich-

bar. 
3) Infolge Änderung der Bodennutzungshaupterhebung und der Ertragsschätzung für die Früchte, bei denen amtliche 

Ernteschätzungen nicht vorgenommen werden, ab 1979/80 mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar. 
4) Vorläufig. 

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1984 
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419. Insgesamt fallen jährlich die in Tab. 3.28 wie-
dergegebenen Mengen an Hauptnährstoffen durch 
Klärschlämme und Siedlungsabfälle an. 

Tab. 3.28 

Nährstoffmenge (t) in den Abfällen und Klär- 
schlämmen in der Bundesrepublik Deutschland 

Abfallart 
1000 t 

Trocken 
 masse 

Stick
-stoff 

Phos

-

phat Kalium 

Hausmüll 	 11 700 82 000 32 000 49 000 
Hausmüllähnl. 
Gewerbeabfälle 4 200 12 600 5 300 9 000 
Klärschlamm 	 1 800 43 000 26 600 3 000 
Abwasser 	 — 230 000 84 500 70 000 

Quelle: EL BASSAM und THORMANN, 1979 

Regionale Unterschiede 
im Handelsdüngerverbrauch 

420. Für die regionalen Unterschiede im Handels-
düngerverbrauch zeichnet sich nach den Berech-
nungen von WEINSCHENCK und GEBHARD 
(1984) folgendes Bild ab: 

Wie nicht anders zu erwarten, sind die Nährstoff-
aufwendungen aus Handelsdüngern in guten und 
sehr guten Ackerbaugebieten mit starkem Hack-
fruchtanteil (Zuckerrüben, Kartoffeln) und intensi-
vem Getreideanbau teilweise doppelt bis dreimal so 
hoch wie in den übrigen Gebieten der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

Bei der Interpretation der errechneten Werte muß 
darauf hingewiesen werden; daß der hohe Absatz in 
mittleren und großen Städten weniger den tatsäch-
lichen Verbrauch vor Ort wiedergibt. Er resultiert 
in den meisten Fällen sicher daraus, daß dort sehr 
oft Genossenschaft und Landhandel größere Ver-
kaufsstellen haben und ihre Ware auch an Land-
wirte der umliegenden Kreise absetzen können. 

421. Betrachtet man zunächst den Stickstoffein-
satz (Abb. 3.22), so ergibt sich, daß die Mehrzahl der 
Landkreise in den Aufwendungsbereich zwischen 
50 und 150 kg N/ha LF fällt. 

Schwerpunkte mit bis zu 200 und mehr kg/ha fin-
den sich in Schleswig-Holstein in den Kreisen Ost-
holstein, Stormarn, Lauenburg sowie Dithmar-
schen, in Niedersachsen in der Hildesheimer Börde 
mit den Kreisen Hildesheim, Peine, Holzminden, 
Northeim sowie in den Kreisen Göttingen, Helm-
stedt, Wolfenbüttel, Goslar, in Nordrhein-Westfalen 
in der Kölner Bucht und den Kreisen am Rande des 
Ruhrgebietes, in Rheinland-Pfalz und Hessen in 
den Kreisen Bad Dürkheim, südl. Weinstraße, Lud-
wigshafen, Frankfurt, Darmstadt, in Bayern neben 
Straubing, Deggendorf und Dingolfing in München, 
sowie in Neuburg-Schrobenhausen. 

Im Saarland und in Baden-Württemberg liegen nur 
einige Stadtkreise über der Grenze von 150 kg 
N/ha. Das hohe Aufwandsniveau der Stadtstaaten 
Hamburg und Bremen ist wohl in erster Linie auf 
das bereits erwähnte Vorhandensein größerer Ab-
satzunternehmen zurückzuführen. 

422. Der Phosphor- und der Kaliumeinsatz sind 
regional differenziert in den Abb. 3.23 und 3.24 dar-
gestellt. 

Regionale Unterschiede im Einsatz von 
Wirtschaftsdüngern und Klärschlämmen 

423. Für den Einsatz von Wirtschaftsdüngern er-
geben sich in den Gebieten mit außerordentlich 
hohem Viehbesatz regionale Schwerpunkte 
(Abb. 3.25). Vor allem bei flächenunabhängiger Tier-
haltung tritt der Gesichtspunkt der Düngung hinter 
den der betrieblich gebotenen Abfallbeseitigung 
deutlich zurück (Kap. 3.5). 

424. Klärschlämme werden wegen der hohen 
Transportkosten überwiegend im näheren Umkreis 
von Kläranlagen aufgebracht. Durch längerfristige 
Lieferverträge zwischen den Betreibern von Klär-
anlagen und landwirtschaftlichen Betrieben in der 
Nachbarschaft konzentrieren sich die Flächen mit 
regelmäßiger Klärschlammaufbringung teilweise 
noch stärker. 
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Abb. 3.22 

Quelle: WEINSCHENCK und GEBHARD, 1984 
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Abb. 3.23 

Quelle: WEINSCHENCK und GEBHARD, 1984 
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Abb. 3.24 

Quelle: WEINSCHENCK und GEBHARD, 1984 
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Abb. 3.25 

Quelle: BEF, 1984 (unveröffentl.) 
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3.3.3.2 Stand und Entwicklung 
des Einsatzes von Handelsdüngern 
in den Mitgliedstaaten der EG 

425. Wegen unzureichender Differenzierung des 
statistischen Materials ist für den internationalen 
Vergleich des Einsatzes mineralischer Dünger 
ebenfalls nur eine Durchschnittsbetrachtung mög-
lich. Der Verbrauch von Mineraldüngern in der EG 
hat in den letzten dreißig Jahren ständig zugenom-
men. Hinsichtlich des Verbrauchsniveaus, der Zu-
wachsraten und der Veränderungen des Nährstoff-
verhältnisses bei den Hauptnährstoffen bestehen 
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EG be-
trächtliche Unterschiede (Tab. 3.29). 

Zu Beginn des Betrachtungszeitraumes (1950/51) 
gehörten die Niederlande und Belgien/Luxemburg 
zu den Ländern mit dem höchsten, die Bundesrepu-
blik Deutschland, Dänemark und Großbritannien 
zu den Ländern mit mittlerem und Frankreich, Ita-
lien und Irland zu den Ländern mit dem niedrigsten 
Verbrauchsniveau. Die Spannweite des Gesamtdün-
gereinsatzes lag zwischen 188 kg/ha (Niederlande) 
und 20 kg/ha (Irland), was einem Verhältnis vom 
9 : 1 entspricht. Am Ende des Untersuchungszeit-
raumes hat sich das Verhältnis auf 3 : 1 verkleinert; 
die Bundesrepublik Deutschland hat zu den weiter-
hin führenden Ländern Niederlande und Belgien/ 
Luxemburg dichter aufgeschlossen. Frankreich und 
Dänemark bilden eine mittlere Gruppe, und Groß-
britannien, Italien und Irland repräsentieren die 
Mitgliedstaaten mit dem niedrigsten Verbrauchs-
niveau. 

Tab. 3.29 

Durchschnittlicher jährlicher Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft 
in den Mitgliedstaaten der EG 

Dünge

-

mittel/ 
Bundes

-

republik Belgien/  Däne- Frank- Nieder- 
Großbri

-

tannien Grie- EG Durch 
Wirtschafts Deutsch Luxem

-

burg mark reich Irland Italien lande und 
Nord- 

chen

-

land 
insge

-

samt 
schnitt 

EG jahr land Irland 

Verbrauch in 1000 t Nährstoff 
Stickstoff 

1950/51 361,6 79,5 70,0 306,0 8,1 155,0 166,0 219,0 22,0 1387,2 154,1 
1981/82 1 323,0 197,0 376,0 2 193,0 275,2 981,4 477,3 1 386,0 335,1 7 544,0 838,2 

Phosphat 
1950/51 417,7 83,6 83,0 444,0 61,0 310,0 120,0 430,0 19,0 1968,3 218,7 
1981/82 752,7 92,7 105,3 1677,1 141,6 694,7 80,7 445,0 155,5 4145,3 460,6 

Kali 
1950/51 659,0 152,5 101,0 413,0 21,0 20,0 155,0 230,0 4,4 1755,9 195,1 
1981/82 1054,9 140,2 136,4 1699,5 175,5 352,4 105,9 470,0 34,2 4169,0 463,2 

kg je ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 
Stickstoff 

1950/51 26 43 23 11 2 8 71 17 6 207 23 
1981/82 109 125 130 70 47 56 237 76 37 887 99 

Phosphat 
1950/51 30 44 27 15 13 15 51 34 5 234 25 
1981/82 62 59 36 53 24 40 40 24 17 355 39 

Kali 
1950/51 47 83 33 14 5 1 66 18 1 268 30 
1981/82 87 89 47 54 30 20 53 26 4 410 46 

Gesamt 
(N, P, K) 

1950/51 103 170 83 40 20 24 188 69 12 709 79 
1981/82 258 273 213 177 101 116 330 126 58 1 652 184 

Nährstoff-Verhältnis Stickstoff : Phosphat : Kali 
1950/51 1:1,2:1,8 1:1,1:1,9 1:1,2:1,4 1:1,5:1,3 1:7,5:2,6 1:2,0:0,1 1:0,7:0,9 1:2,0:1,1 1:0,9:0,1 1:1,1:1,3 1:1,1:1,3 
1981/82 1:0,6:0,8 1:0,5:0,7 1:0,3:0,4 1:0,8:0,8 1:0,5:0,6 1:0,7:0,4 1:0,2:0,2 1:0,3:0,3 1:0,5:0,1 1:0,4:0,5 1:0,4:0,5 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 1983, verändert 
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3.3.4 Zur betrieblichen Anwendung von 
Handels- und Wirtschaftsdüngern 

3.3.4.1 Handelsdünger 

426. Handelsdünger haben für die Landwirtschaft 
den Vorteil, daß sie jederzeit verfügbar, in ihren 
Nährstoffgehalten bekannt und über maschinelle 
Ausbringung leicht anwend- und dosierbar sind. In 
den hohen Verbrauchsmengen spiegeln sich diese 
Vorteile wider, was sich besonders deutlich beim 
Stickstoff zeigt. (Die weiteren Ausführungen stüt-
zen sich im wesentlichen auf die Arbeiten von: 
v. BOGUSLAWSKI, 1981; BUCHNER und STURM, 
1980; Expertengespräch des DLG-Fachbereichs 
Pflanzliche Produktion, 1982; Faustzahlen für Land-
wirtschaft und Gartenbau, 1980; KLAPP, 1967; 
KUNTZE und VOSS, 1980; MERKLE, 1984; Ministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
des Landes Schleswig-Holstein, 1982; OEHMI-
CHEN, 1983; SAUERBECK, 1984; VETTER, 1977; 
WELTE, 1984.) 

427. Während die Zufuhr organischer Substanzen 
als „Bodendüngung" (WELTE, 1984) bezeichnet 
wird, die zu einer ständigen, aber mengenmäßig 
schwer abschätzbaren Nährstoff-Freisetzung in die 
Bodenlösung führt und damit indirekt die Pflanzen-
ernährung sichert, gilt die mineralische Düngung 
seit LIEBIG als direkte Pflanzenernährung und da-
mit als „Pflanzendüngung". Da die Bodenlösung 
durch Abbau organischer Substanz und über den 
Ionenaustausch nicht oder nicht rasch genug die 
Nährstoffmengen erhält, die schnell wachsende, er-
tragsstarke Nutzpflanzen benötigen, wird sie durch 
Zufuhr leicht löslicher mineralischer Nährstoffe in 
ihrer Stoffkonzentration erhöht. 

428. Die Steuerung des Nährstoff-Umsatzes über 
die Bodenlösung orientiert sich vor allem am Ent-
zug durch die Kulturpflanzen und an der Sorption 
bestimmter Nährstoffe im Boden. Beide Meßgrößen 
sind jedoch für praktische Zwecke schwer anzu-
wenden. Der Nährstoffentzug gibt zwar an, wieviel 
Nährstoffe die Pflanzen aufgenommen haben, nicht 
aber, wieviel sie bei optimalen Witterungs- und Bo-
denbedingungen hätten aufnehmen können. Selbst 
dann ist der Entzug noch art- und sortenspezifisch 
(VOGL, 1982). Allein hieraus ergibt sich die Schwie-
rigkeit, bei gegebenem hohem Nährstoffgehalt des 
Bodens eine „Erhaltungsdüngung" auf den Nähr-
stoffentzug eines zu erwartenden Ertrages zu bezie-
hen oder gar ein „übliches Maß der landwirtschaft-
lichen Düngung" zu definieren, wie es z. B. im Ab-
fallbeseitigungsgesetz genannt wird. In der Praxis 
wird daher eine eher reichlichere Düngung bevor-
zugt, vor allem wenn noch eine hohe rasche Sorp-
tion wie beim Phosphat zu erwarten ist. 

429. Infolgedessen ist es in vielen landwirtschaft-
lich genutzten Böden durch eine den Pflanzenent-
zug z. T. weit übersteigende Düngung zu einer 
Nährstoffanreicherung gekommen. Sie war er-
wünscht, um auch bei ungünstigen Boden- und Wet-
terbedingungen hohe Erträge zu gewährleisten. 
Dieses Ziel ist heute weithin erreicht. Auch die Kru-

menvertiefung hat dazu beigetragen. Die pflanzen-
verfügbare Nährstoffmenge ist nämlich bei 

— 20 cm Krumentiefe und 25 mg Nährstoffen je 
100 g Boden, 

— 25 cm Krumentiefe und 20 mg Nährstoffen je 
100 g Boden 

jeweils gleich (HEGE und GRAF, 1984). 

Stickstoffdünger 

430. Der Hauptnährstoff Stickstoff (N) ist Schlüs-
selfaktor der landwirtschaftlichen Ertragssiche-
rung und -steigerung. In natürlichen, mineralischen 
Böden ist der Stickstoff zum größten Teil im Hu-
mus (mit 2 000-8 000, manchmal bis 12 000 kg 
N/ha) und in Mikororganismen (mit 50-150 kg 
N/ha) festgelegt und wird für die Pflanzenwurzeln 
erst dann zugänglich, wenn er mineralisiert, d. h. als 
Ammonium und Nitrat freigesetzt wird. Dies besor-
gen die Mikroorganismen mit einer jährlichen Rate 
von 1-3 % des Humusstickstoffvorrates und ver-
schaffen den Pflanzen dadurch eine langsam und 
stetig, aber nicht besonders reichlich fließende 
Stickstoffquelle. Zwischen dem Gehalt an Gesamt-
stickstoff und dem jeweils mineralisierten Anteil 
besteht im übrigen kein grundsätzlicher Zusam-
menhang (MAIDL, 1984). 

431. Grundsätzlich können von den Pflanzenwur-
zeln sowohl Nitrat- als auch Ammoniumionen auf-
genommen werden. Dabei ziehen die den höheren 
pH-Bereich des Bodens bevorzugenden Pflanzenar-
ten wie Zuckerrüben, Weizen, Gerste die Nitratform 
und die im schwach sauren Bereich optimal wach-
senden Pflanzenarten wie Kartoffeln, Roggen, Ha-
fer die Ammoniumform vor. 

432. Zu der Stickstoffzufuhr durch Mineralisie-
rung kommt noch ein Eintrag von Stickstoffverbin-
dungen aus den Niederschlägen von bis zu 25 kg 
N/ha • Jahr sowie die durch stickstoffbindende Mi-
kroorganismen biologisch verfügbar gemachten 
Luftstickstoffmengen von durchschnittlich 30 kg 
N/ha • Jahr (DOMSCH, 1983; vgl. Tz. 434). 

433. Für das Verständnis des Stickstoff-Verhal-
tens im Boden ist wesentlich, daß Nitratstickstoff 
als landwirtschaftlich wichtigste Stickstoffquelle 
nicht wie andere Nährstoffe austauschbar an Bo-
denteilchen gebunden wird. Was Pflanzen und Mi-
kroorganismen nicht sofort aufnehmen, verbleibt in 
der Bodenlösung, von wo es leicht durch Sickerwas-
ser in tiefere Bodenschichten oder ins Grundwasser 
tranportiert bzw. ausgewaschen werden kann; au-
ßerdem geht Nitrat-Stickstoff infolge Denitrifika-
tion auch gasförmig an die Luft verloren. 

Dieser Nicht-Speicherbarkeit von Nitratstickstoff 
wirkt die bodeninterne Regelung dadurch entgegen, 
daß der in organischen Resten oft reichlich vorhan-
dene Stickstoff durch die Humusbildung im Boden 
gehalten und davon jeweils, wie anfangs erwähnt, 
nur ein Bruchteil verfügbar gemacht wird. Um die-
sen konkurrieren die Mikroorganismen mit den 
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Pflanzenwurzeln, zwischen denen sich ein labiles 
Gleichgewicht einstellt. 

434. Der so limitierte verfügbare Stickstoffgehalt 
im Boden begrenzt auch das Pflanzenwachstum. In 
landwirtschaftlich genutzten Pflanzenbeständen, 
wo ein derart begrenztes Wachstum unerwünscht 
ist oder als nicht ausreichend erachtet wird, bemüht 
sich der Landwirt daher, die verfügbare Stickstoff-
menge zu erhöhen. Dazu hat er nur zwei Möglich-
keiten: 

— durch Bodenbearbeitung und -durchlüftung den 
Humusabbau und damit die Stickstoffminerali-
sationsrate zu steigern oder 

— durch Düngung rasch verfügbaren Stickstoff zu-
zuführen und die umlaufenden Mengen zu ver-
größern. 

Eine weitere Möglichkeit, die aber der Einschaltung 
eines eigenen Fruchtfolgegliedes bedarf, ist der An-
bau von Leguminosen, die über ihre Symbiose mit 
luftstickstoff-bindenden Bakterien durchschnittlich 
50 — 200 kg N/ha in den Boden bringen (DOMSCH, 
1983). 

435. Als vorteilhafteste Art der Stickstoffdüngung 
hat sich in der modernen Landwirtschaft die An-
wendung von Stickstoff-Handelsdüngern erwiesen, 
die in Tab. 3.30 aufgelistet sind. Von ihnen kommen 
in Mittel- und Westeuropa die sieben erstgenannten 
am häufigsten zum Einsatz. 

436. Die Stickstoffdünger unterscheiden sich hin-
sichtlich ihres Stickstoffgehaltes, ihrer N-Bindungs-
form und ihrer Nebenbestandteile. Ammoniumver-
bindungen unterliegen im Boden zunächst Um-
bauprozessen und sind erst danach voll pflanzen-
verfügbar, so daß Dünger auf dieser Basis langsa-
mer und nachhaltiger wirken als Nitratverbindun-
gen. Bei letzteren besteht deshalb eine erhöhte Aus-
waschungsgefahr. Harnstoff und Kalkstickstoff un-
terliegen ebenfalls zunächst Umsetzungen im Bo-
den, so daß auch sie als langsam wirkende Stick-
stoff-Quellen anzusehen sind. Kalkstickstoff hat au-
ßerdem durch seine Cyanamidphase eine herbizide 
und fungizide Wirkung (Kap. 3.4). Harnstoff wird in 
niedrigen Konzentrationen häufig als Blattdünger 
eingesetzt. Wasserfreies Ammoniak unterliegt we-
niger der Auswaschungsgefahr, da das Gas sofort 
von den Bodenkolloiden adsorbiert wird und die 
Nitrifizierung entsprechend langsamer stattfindet. 
Zur Ausbringung dieses Düngers sind allerdings 
Spezialgeräte notwendig, mit denen das verflüs-
sigte Gas über Zinken ca. 10-15 cm tief in den 
Boden eingebracht wird. 

437. Der Stickstoffdüngung kommt im Getreidean-
bau besondere Bedeutung zu. Intensiv wirtschaf-
tende Betriebe gehen dabei, um das Ertragspoten-
tial voll auszuschöpfen, bis in den Bereich der pflan-
zenverträglichen Höchstmenge. Weil die Stickstoff-
nachlieferung aus dem Boden nicht exakt vorherge-
sagt werden kann, ergibt sich daraus die Gefahr, 

Tab. 3.30 

Stickstoffdünger 

% Stick

-

stoff 
(ca.) 

N-Form Bemerkungen 

Kalksalpeter 	  16 Nitrat 
Natronsalpeter (Chilesalpeter) 	 16 Nitrat 
Schwefels. Ammoniak 	 21 Ammonium 
Kalkammonsalpeter 	 26 1 /2 Nitrat 

1 /2 Ammonium 
Ammonsulfatsalpeter 	 26 1 /4 Nitrat 

3 /4 Ammonium 
Kalkstickstoff (Perlkalkstickstoff, geölt und ungeölt) 	 21 Calciumcyanamid 55-60 % Ca0 

bis 3 % N als Nitrat 
Harnstoff (Urea) 	  46 Amid 
Stickstoffmagnesia (Stickstoffmagnesiumsulfat) 	 20 1 /3 Nitrat 8 % MgO 

2 /3 Ammonium 0,2 % Cu 
Ammoniakwasser 	  20 Ammonium ca. 18 Vol.-% N 
Ammoniakgas (flüssig) 	 82 Ammoniak ca. 50 Vol.-% N 
z. B. RUSTICA LIQUAMON 82 
Ammonnitrat-Harnstofflösung 	 28 1 /2 Amid ca. 36 Vol.-% N 
z. B. RUSTICA LIQUAMON 28 1 /4 Nitrat 

1 /4 Ammonium 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 
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daß die optimale N-Menge überschritten wird und 
es zu Lagergetreide und erhöhter Anfälligkeit ge-
genüber Krankheiten und Schädlingen kommt. Au-
ßerdem erhöht sich das Risiko der Nitratauswa-
schung. Um diesen Gefahren entgegenzuwirken 
und die Pflanze dann, wenn sie die höchsten Nähr-
stoffansprüche hat, optimal zu versorgen, wird die 
N-Düngung aufgeteilt. Über die Auswahl geeigneter 
N-Dünger und ihre Ausbringung in mehreren klei-
neren Gaben zum Zeitpunkt, in dem die Pflanzen 
das höchste Aneignungsvermögen bzw. Nährstoff-
bedürfnis haben, kann also, trotz hoher Gesamt-N-
Mengen, einer Auswaschung weitgehend entgegen-
gewirkt werden (MERKLE, 1984). 

438. Es sind durchaus Bemühungen zu erkennen, 
die durch Auswaschung und Denitrifikation beding-
ten Stickstoffverluste zu vermeiden. Dazu gehört 
der Einsatz langsam wirkender Stickstoffdünger 
wie z. B. Harnstoff und Ammoniumverbindungen. 
Die Umstellung auf Ammoniumdüngung hat aller-
dings verschiedene direkte und indirekte Auswir-
kungen auf Wachstum, Mineralstoffwechsel, Er-
tragsbildung und möglicherweise auch Krankheits-
anfälligkeit der Pflanzen. 

So wird Ammonium in Mengen zwischen 300 und 
1200 kg N/ha (0-30 cm Tiefe) an Tonmineralien ge-
bunden und daher weniger in die Tiefe verlagert, ist 
zugleich angeblich aber auch weniger pflanzenver-
fügbar (MAIDL, 1984). Dies fördert die Wurzelver-
zweigung (nicht Wurzellänge) in der Düngungszone, 
verursacht hier eine Senkung des pH-Wertes und 
eine bessere Phosphataufnahme, womit eine Ein-
schränkung des Befalls mit Pilzkrankheiten (Fuß-
krankheiten) verbunden ist. Der höhere Säuregrad 
senkt aber andererseits die Pufferfähigkeit der Bö-
den. 

439. Da die N-Versorgung der Pflanze von der Ge-
samheit der N-Verbindungen im Boden abhängig 
ist, wird in jüngster Zeit versucht, die Menge an 
mineralischem Stickstoff als Grundlage für die 
Festsetzung der jeweils erforderlichen N-Dünger-
menge zu bestimmen. Dabei ist die im Februar bis 
Anfang März vor der Vegetationzeit im durchwur-
zelten Bodenprofil festgestellte Menge an minera-
lisiertem Stickstoff (Nmin) mit der ersten N-Gabe 
auf etwa 120 kg/ha zu ergänzen. Die an diese „Nmin-
Methode" geknüpften großen Erwartungen sind je-
doch in der Praxis keineswegs überall erfüllt wor-
den. Sie funktioniert z. B. auf tiefgründigen (Löß-
lehm-) Böden, während sie bei sandigen bzw. flach-
gründigen Böden in der Regel versagt. In regelmä-
ßig mit Gülle gedüngten Böden kommt es mit der 
Zeit zu einer beträchtlichen Stickstoffnachliefe-
rung, welche die Aussagen der Nmin-Methode  als 
alleiniger Informationsbasis für die erforderliche 
Düngungshöhe in Frage stellt. Außerdem kostet 
eine einzige N min-Untersuchung z. Zt. etwa 50 DM 
und lohnt daher für kleinere Schläge oder weniger 
geeignete Böden kaum. Deshalb erscheint eine all-
gemeine Empfehlung oder gar Forderung regelmä-
ßiger Nmin-Untersuchungen wenig zweckdienlich 
(SAUERBECK, schriftl. Mitteilung, 1984). 

Phosphatdünger 

440. Der ertragsorientierte Bedarf landwirtschaft-
licher Kulturpflanzen an Phosphat (P) ist wesent-
lich niedriger als an Stickstoff. Es gibt aber über die 
Phosphatdüngung erhebliche Meinungsunterschie-
de, und zwar sowohl über die für die Ertragssiche-
rung anzustrebenden Phosphatgehalte im Boden 
als auch über die Bemessung der Phosphatdünger-
Mengen, die für die Erhaltung des Boden-Phosphat-
gehaltes erforderlich sind. Der Phosphatentzug 
liegt heute im Mittel der Fruchtfolge bei 65-80 kg/ 
ha, gemessen als P 205. Auch bei befriedigender 
Phosphatversorgung des Bodens wird in den Dün-
gungsempfehlungen zu einer „Erhaltungsgabe" in 
Höhe des 1,5fachen Pflanzenbedarfs geraten, weil 
Phosphat im Boden relativ stark festgelegt wird. 
Entscheidend für die Ausnutzungsquote der unter-
schiedlich löslichen P-Dünger ist der pH-Wert (Re-
aktions- bzw. Kalkzustand) des Bodens; die beste 
Verfügbarkeit findet sich bei pH 6,0-6,5. In stärker 
sauren Böden wird P in schwerlöslichen Alumini-
um- und Eisen-Phosphaten, in neutralen und alkali-
schen als Fluor- und Hydroxylapatit festgelegt. Hu-
mus erhöht die Verfügbarkeit von P und schränkt 
die Festlegung in Mineralkomplexen ein. 

441. Bei einem durchschnittlichen Verwertungs-
grad der Düngerphosphate von nur ca. 60% bleiben 
bis etwa 40% der ausgebrachten Mengen im Boden 
gebunden zurück, dessen Phosphatgehalt daher 
ständig — in der Bundesrepublik Deutschland bis-
her um jährlich ca. 1% des Gesamtbodenvorrates 
(BERNHARDT, 1978) — zugenommen hat. 

442. VOGL (1982) wies an repräsentativen Böden 
der Hallertau (Oberbayern) nach, daß auf tonhalti-
gen Böden die Erträge durch eine praxisübliche 
Phosphat- (und Kali-)Düngung auch bei Verabrei-
chung hoher Düngergaben nicht gesteuert wurden. 
Statt dessen wurden sie viel stärker durch Ände-
rungen der verfügbaren Wassermenge in verschie-
denen Bodentiefen sowie der Wasserdurchlässig-
keit beeinflußt. In einem Versuch war der Vorrat 
leichtlöslichen Phosphates in der Ackerkrume nach 
6 Jahren ohne Phosphatdüngung auf 15 kg/ha abge-
sunken, die theoretisch noch für eine Ernte reichen 
würden. Trotzdem konnte hier mit 30 dt Getreide/ 
ha ebensoviel geerntet werden wie in der Versuchs

-

Variante mit Phosphat-Höchstdüngung mit 153 kg 
P/ha! Nicht zuletzt aufgrund dieser Befunde sind 
inzwischen u. a. in Bayern die empfohlenen Phos-
phatdüngermengen herabgesetzt worden (HEGE 
und GRAF, 1984). 

443. Die zur Zeit in den Industrieländern ge-
bräuchlichen Phosphatdünger sind in Tab. 3.31 wie-
dergegeben. 

Kalkdünger 

444. Kalkdünger dienen meist weniger der Pflan-
zenernährung als vielmehr der Verbesserung des 
Pflanzenstandorts. Dies beruht auf den vielseitigen 
Wirkungen von Calcium auf das Reaktions- und 
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Tab. 3.31 

Phosphatdünger 

Formel des 
P-Anteils 

Bewerteter 
P-Anteil Gehalt Gehalt Neben- Handelsname (Anteil des Düngers in 

% P 
in 

% P2O5 bestandteile Bemerkungen 
am Dünger) löslich in 

Superphosphat Ca(H2PO4 ) 8 18 CaSO4  (50 %) grau, grob 
u. a. (30 %) Wasser zu mind. Oxide, H2O u. a. granuliert 

Triplephosphat 93 %; der Rest in Zwischenform 22 50 Oxide, H2O u. a. 
(Triplesuper- neutr. Ammon- des konzen- 
phosphat) nitrat trierten Super- 

phosphats mit 
mind. 11 % P 

Rhenania- 3 CaNaPO4  11 26 
phosphat (Ca2SiO4) alkalisches Na (12 %) grau, fein 

(90 %) Ammonnitrat Oxide, F u. a. granuliert 

Thomas- Ca3(PO4 ) 2  Citronensäure 7 15 Ca0 (5 %), Fe, Mg,  grau-schwarzes 
phosphat (Ca2SiO4) Mn u. a. Pulver; Dünger 

(75 %) ab 4,4 % P zu- 
gelassen 

Novaphos Ca(H2PO4 ) 2  Wasser (zu mind. 10 23 CaSO4, Oxide u. a. grau, granuliert 
(teilaufge- (40 %) 40 %), 
schlossenes + Apatit Citronensäure 
Rohphosphat) (etwa 30 %); 

konz. Säure 
(etwa 30 %) 

Hyperphos Apatit Ameisensäure 13 29 CaCO 3  (im Apatit graues Pulver 
(weicherdiges (zu 80 %); u. a.) (90 % feiner als 
Rohphosphat) (mind. zu 55 % f. 0,063 mm) z. T. 

Düngertyp) gekörnt 

weicherdige Apatit Ameisensäure 13 30 CaCO3  (im Apatit graues Pulver 
Rohphosphate (zu 40-55 %); u. a.) (90 % feiner als 
mit beschränk- konz. Säure (zu 0,16 mm), 
tem Anwen- 60-44 %) „Moordünger" 
dungsbereich 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 

Austauschvermögen, die Krümelung und die biolo-
gische Aktivität des Bodens, auf die Stabilisierung 
von Ton- und Humuskolloiden sowie auf die Verfüg-
barkeit der Nährstoffe. 

445. Calcium kommt sowohl als relativ gut wasser-
lösliches Calciumoxid (Ca0) als auch als weniger 
lösliches Calciumcarbonat (CaCO 3) zur Anwendung. 
Von den in Tab. 3.32 wiedergegebenen Kalkdünge-
mitteln ist der Einsatz von kohlensaurem Kalk — 
vornehmlich auf sandigen Böden — und von 
Branntkalk sowie Löschkalk auf feinerdereichen 
Böden am meisten verbreitet. 

Für die Wirkung der Kalk-Düngemittel im Boden 
ist die Feinheit der Vermahlung bzw. Körnung von 
Bedeutung. Die zu düngende Kalkmenge wird vom 
Reaktionszustand des Bodens sowie dem jeweiligen 
Nutzungssystem bestimmt. Der Kalkbedarf steigt 

übrigens mit dem Ton- und fällt mit dem Humusge-
halt der Böden. 

446. Nach Ziel und Ausmaß der Kalkung unter-
scheidet man zwischen 

— Aufkalkung bei starker Unterschreitung der ge-
forderten pH-Werte und 

— Erhaltungskalkung als Ersatz für die laufenden 
Ca-Verluste, in der Regel alle 3-4 Jahre in Höhe 
von 5-10 dt CaO/ha. 

447. Von den landwirtschaftlich genutzten Böden 
der Bundesrepublik Deutschland ist ein Drittel mä

-

ßig und ein Fünftel sogar stark kalkbedürftig 
(SAUERBECK, 1984). 

Bei der Bemessung der Kalkgaben ist zu berück

-

sichtigen, daß unter gemäßigt-kühlen Klimabedin- 
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Tab. 3.32 

Kalkdünger 

Bezeichnung 
des Düngemittels 

Gehalte in Prozent 

CaO CaCO3 MgO MgCO3 

Kohlensaurer 
Kalk (Kalk- 
mergel) 	 — 80-95 — — 
Magnesium- 
mergel 	 — 60-80 — 15 
Gemahlener 
Branntkalk 	 70-95 — — — 
Magnesium- 
Branntkalk 	 55-75 — 15 — 
Löschkalk 	 60-70 — — — 
Mischkalk 	 60-65 — — — 
Hüttenkalk 	 40-45 — 4-6 — 
Konverterkalk 40-44 — 3-5 — 
Scheide- 
schlamm 	 6 18 — — 
Algenkalk 	 32 — 2-3 — 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 

gungen alle Böden zu relativ rascher Entkalkung 
durch Auswaschung neigen. Diese beträgt in Ab-
hängigkeit von der Pufferungsfähigkeit der Böden 
in der Bundesrepublik Deutschland 100-200 kg, ge-
legentlich sogar bis 400 kg Ca/ha • Jahr, während 
die Ackerpflanzen nur 30-100 Ca/ha • Jahr ver-
brauchen. Die Auswaschung aller Basen steigt übri-
gens mit der Nitratauswaschung. Insgesamt gese-
hen ist eine regelmäßige Kalkung eine zwingende 
Notwendigkeit, ja ein aktiver Beitrag zum Boden-
schutz. 

448. Mit einigen Kalkdüngern wird dem Boden 
auch Magnesium (Mg) zugeführt (Tab. 3.32). Dar-
über hinaus stehen aber noch spezielle Mg-Dünger 
zur Verfügung (Magnesiumsulfat, Magnesiumchlo-
rid, Magnesiumgesteinsmehl) sowie Mehrnährstoff-
dünger, die Magnesium in unterschiedlicher Menge 
enthalten. Die Magnesium-Versorgung der Böden 
verdient insofern Beachtung, als die düngungsbe-
dingt höheren Erträge auch entsprechende Magne-
sium-Entzüge verursachen und die Bodenvorräte 
dieses Elementes sich erschöpfen können. Hack-
früchte, Mais und Grünland haben einen relativ ho-
hen Magnesiumbedarf, der bei diesen Kulturen 
über die übliche Düngung häufig nicht völlig ge-
deckt wird — vor allem wenn Stallmist fehlt, der 
relativ viel Magnesium(-oxid) enthält. 
Für die Mg-Düngung gilt, daß bei mäßigem Mg-
Mangel alle 2-4 Jahre 40-60 kg Mg/ha zur An-
wendung kommen. 

Kalidünger 

449. Kalidünger sind wasserlösliche Salze. Die 
wichtigsten Bindungsformen als Chlorid bzw. als 

Sulfat, meistens mit Natrium und Magnesium ver-
gesellschaftet, unterscheiden sich durch spezifische 
Wirkungen auf die einzelnen Kulturpflanzen. Wäh-
rend für die Futter- und Zuckerrüben das Chlorid 
nützlich ist, ist bei chloridempfindlichen Pflanzen 
wie der Kartoffel die Anwendung von Kaliumsulf at 

 zu bevorzugen; hier würde sich eine Anreicherung 
von Chlorid-Ionen negativ auf die Stärkebildung 
auswirken. 

Im allgemeinen ist die Anwendung der Kalidünger 
unproblematisch, wenn von der Fixierung auf be-
stimmten Böden mit Illit als vorwiegendem Tonmi-
neral abgesehen wird und somit normale Kaligaben 
unwirksam bleiben. Der Ausnutzungsgrad der Kali-
dünger liegt im ersten Jahr zwischen 50 und 60%. 
Unter Berücksichtigung von Auswaschungsverlu-
sten kann langfristig auf gut versorgten Böden mit 
voller Ausnutzung gerechnet werden. 

450. Von den in Tab. 3.33 wiedergegebenen Kali-
umdüngern kommen hauptsächlich die 40- und 
50 %igen Kalisalze (Kaliumchlorid mit den Begleit-
stoffen Natrium und Magnesium) zum Einsatz. 

Spurennährstoffe (Spurenelemente) 

451. Nicht selten findet sich eine unzureichende 
Versorgung mit den Spurenelementen Bor, Man-
gan, Zink, Kupfer und Molybdän, obwohl diese von 
den Pflanzen nur in sehr geringen Mengen benötigt 
werden. Ursache der Unterversorgung ist meist 
kein absoluter Mangel, sondern eine zu geringe 
Pflanzenverfügbarkeit. Ein Mangel kann im allge-
meinen durch eine rasch und gezielt wirkende 
Blattdüngung mit leicht löslichen Salzen behoben 
werden; dies wird in der Praxis oft mit dem Einsatz 
von chemischen Pflanzenschutzmitteln kombiniert. 

452. Eine Ergänzung der Bodenvorräte mit Spu-
renelementen kann mittels schwer löslicher Verbin-
dungen erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
die meisten dieser Spurenelemente bei saurer Bo-
denreaktion besser löslich sind, mit Ausnahme von 
Molybdän, das mehr bei neutraler Bodenreaktion 
verfügbar ist. Die für Kulturpflanzen aus anderen 
Gründen erwünschten und daher durch Kalkung 
aufrechterhaltenen Bodenreaktionen im neutralen 
Bereich sind daher für die Spurenelement-Verfüg-
barkeit nicht optimal. Daher bewirken die im Zuge 
der intensiveren Bodennutzung erhöhten Kalkga-
ben einen „induzierten" Mangel an Spurenelemen-
ten. Er tritt in der Bundesrepublik Deutschland 
häufiger auf als der absolute Mangel, obwohl die 
vermehrten Entzüge reichlich gedüngter Pflanzen-
bestände langfristig auch die Gefahr der Erschöp-
fung der Bodenvorräte an Spurenelementen herauf-
beschwören. 

3.3.4.2 Wirtschaftsdünger (Organische Dünger) 

453. Wirtschaftsdünger dienen in erster Linie der 
Pflege des Humusgehaltes der Böden, auf dessen 
Größe und vielseitige Bedeutung bereits in Ab-
schn. 1.1.3.2 hingewiesen wurde (vgl. auch Ab- 
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Tab. 3.33 

Kalidünger 

Formel 
Handelsname d. K-Anteils 

(Anteil am 
Gehalt 

in % K in % K20 Nebenbestandteile 
Dünger) 

40er Kalisalz KC1 (63%) 33 	40 NaCl 
Standard MgCl2 (20-30 %) 
(Kaliumchlorid) 

50er Kalisalz KC1 (80 %) 42 	50 NaCl etc. 
Standard u. „grob" (10-15 %) 
(Kaliumchlorid) 

Kaliumsulfat K2SO4  (93 %) 42 	50 Schwefel 
(18%) 

Rückstandkali K2SO4  17 	20 
K2CO3  etc. 

Kalimagnesia K2SO4  (80 %) 25 	30 MgO (10 %) 
„grob" 

Korn-Kali mit MgO 33 	40 MgO (5 %) 
Kaliumchlorid 
Magnesiumchlorid 

Kainit (Kalirohsalz) KC1 (20 %) 10 	12 NaCl (24 % Na2O) 
„grob" MgCl ( 6% MgO) 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 

schn. 4.2.2, 4.2.5.1). Davon abgesehen werden den Bö-
den mit den Wirtschaftsdüngern, wie schon er-
wähnt, auch beachtliche Mengen an Pflanzennähr-
stoffen zugeführt (Tz. 414). In zahlreichen Betrieben 
— nicht nur den „alternativ" wirtschaftenden — 
stellen sie weiterhin das tragende Fundament der 
Nährstoffzufuhr dar. 

Diese Wirkungen der Wirtschaftsdünger beruhen 
weniger auf dem Gehalt des Bodens an organischer 
Substanz als auf deren Umsatz. 60-70 % der in den 
Boden gelangenden organischen Substanzen ver-
schwinden durch Abbau binnen Jahresfrist wieder, 
stellen also „Nährhumus" dar; der Rest wird humifi-
ziert und bleibt als „Dauerhumus" längere Zeit er-
halten. Nach 10 Jahren sind z. B. noch 8-10% einer 
organischen Stoffzufuhr als „Dauerhumus" im Bo-
den vorhanden. Dieser besteht vor allem aus hoch-
molekularen Huminstoffen, die wegen ihrer hohen 
Pufferkapazität für Nähr- und Schadstoffe sowie ih-
rer sonstigen Bindungs- und Speicherfähigkeit für 
die Regelungsfunktion des Bodens von entschei-
dender Bedeutung sind. Davon hängt wiederum die 
nachhaltige Bodenfruchtbarkeit ab. 

Insbesondere fördert der Humusgehalt im Boden 
zwei für alle Bodenfunktionen wichtige Eigenschaf-
ten, nämlich das Speicher- und Sorptionsvermögen 
für Wasser bzw. Nähr- und Schadstoffe und die Bil-
dung stabiler Bodenaggregate. Die Beurteilung die-
ser Förderung hängt von der Bodenart ab. Die Stei-
gerung des Speicher- und Sorptionsvermögens ist 

für die leichten, sandigen Böden, die Bildung stabi-
ler Aggregate für die schweren, schlecht belüfteten 
Böden von besonderer Wichtigkeit. In tonreicheren 
Böden verbindet sich ein großer Teil der organi-
schen Substanz mit feinsten mineralischen Boden-
teilchen und ist dann gegen den Abbau sehr resi-
stent. Daher läßt sich in solchen Böden durch Zu-
fuhr organischer Massen leichter eine Humusanrei-
cherung erzielen und erhalten als in sandigen Bö-
den. In diesen wird wiederum infolge der von Natur 
aus besseren Durchlüftung der Humusabbau stär-
ker gefördert, andererseits ist hier aber die Menge 
der Ernterückstände höher als in schweren Böden, 
wozu wahrscheinlich die stärkere Wurzelverzwei-
gung in sandigen Böden beiträgt. Soweit hochpoly-
mere Huminstoffe, d. h. Dauerhumus, gebildet wer-
den, ist deren starke Wirkung auf die Verkittung 
der Bodenteilchen sehr wesentlich für die Boden-
funktionen; Tonböden werden dadurch auch besser 
bearbeitbar. Insgesamt ist daher der Humusbedarf 
in Sand- und in Tonböden jeweils größer als in den 
von Natur aus gefügestarken Lehmböden (WELTE, 
1984). 

454. Alle bisherigen Erfahrungen weisen darauf 
hin, daß der organischen Düngung vor allem eine 
ertragssichernde Wirkung zukommt; außerdem 
wird der Wirkungsgrad der Mineraldüngung gestei-
gert. Als optimale Form der Pflanzenernährung 
wird deshalb eine Kombination von organischer 
und mineralischer Düngung angesehen. 
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Stallmist 

455. Stallmist war früher der wichtigste Wirt-
schaftsdünger. Wert, Menge und Wirksamkeit des 
Stallmistes hängen von verschiedenen Faktoren ab: 
Tierart, Fütterung und Haltung der Tiere, Einstreu-
art, Gewinnung bzw. Behandlung des Mistes. Es 
wird zwischen Frischmist und reifem Mist, wie Sta-
pel- und Tiefstallmist, unterschieden (Tab. 3.34). 

Während der Lagerung macht der Stallmist einen 
Rotteprozeß durch, in dessen Verlauf durch Abbau 
der leicht angreifbaren organischen Stoffe eine Ver-
minderung ides Kohlenstoffs im Verhältnis zum 
Stickstoff erfolgt. Durch hohe Rottetemparaturen 
bis etwa 70° C werden die meisten Krankheits-
keime und Unkrautsamen vernichtet (Kap. 3.5; 
Tz. 538). 

456. Die organische Substanz guten Stallmists be-
steht zu etwa 60-70 % aus leicht zersetzbarem 

Nährhumus und zu 30-40 % aus schwerer abbauba-
ren Humusbestandteilen. Er stellt damit eine wirk-
same und nachhaltige Nahrungs- und Energiequelle 
für Bodenbakterien dar und verbessert bei richtiger 
Anwendung vor allem physikalische Bodeneigen-
schaften wie Krümelung, Wasserhaltevermögen, 
-durchlässigkeit, Luftführung, Erwärmbarkeit, Be-
arbeitbarkeit usw. 

457. Für die Pflanzenernährung liefert der Stall-
mist nicht nur Haupt-, sondern auch Spurennähr-
stoffe. Die Ausnutzung der Stallmistnährstoffe 
schwankt erheblich; sie ist bei jährlich zugeführten 
kleineren Mengen am günstigsten. Die Anwendung 
von Stallmist erfolgt jedoch in der Regel alle 2-3 
Jahre in Gaben von 200-400 dt/ha (1 m 3  verrotteter 
Stallmist wiegt 8-10 dt). Stallmist sollte möglichst 
rasch und zwar flach eingearbeitet werden, damit 
die Stickstoff-Verluste niedrig bleiben. Die besten 
„Stallmistverwerter" sind Kartoffeln und Rüben, 

Tab. 3.34 

Mittlerer Nährstoffgehalt einiger Wirtschaftsdünger 
In 100 Teilen sind enthalten: 

Dünger N P2O5 K2O  CaO MgO org. Subst. H2O  

Frischer Mist 
gemischt 	 0,40 0,20 0,60 0,45 0,14 20,0 76,0 
Rindvieh 	 0,40 0,20 0,50 0,45 0,10 20,3 77,3 
Pferd 	 0,60 0,28 0,53 0,25 0,14 25,4 71,3 
Schaf 	 0,80 0,23 0,67 0,33 0,18 31,8 64,3 
Schwein 	 0,55 0,75 0,50 0,40 0,20 18,0 80,0 
Tauben und Hühner 1,70 1,60 0,90 2,00 n. b. 0,3 56,0 
Enten und Gänse 	 0,80 1,00 0,80 1,30 n. b. 0,2 60,0 

Reifer Stallmist 
gemischt 	 0,50 0,25 0,65 0,60 0,18 18,0 75,0 
Stapelmist 
(Edelmist) 	 0,60 0,32 0,70 0,64 0,22 18,0 75,0 
Tiefstallmist 	 0,75 0,35 0,75 0,60 0,21 18,0 75,0 
Pferdemist 	 0,65 0,30 0,63 0,30 0,18 20,0 75,0 
Schafmist 	 0,85 0,33 0,80 0,35 0,20 20,0 75,0 
Hühnermist 
(83 % Kot + 17 % 
Einstreu, nach 
6 Mon. Lagerung) . . 2,79 2,84 1,48 n. b. n. b. n. b. n. b. 
Erdkompost 	 0,30 0,15 0,15 2-3 n. b. 10-50 30,0 
Torfkompost 	 0,30 0,70 0,30 0,60 0,03 8,0 30,0 
Klärschlamm 	 0,35 0,16 0,15 2,10 n. b. 19,0 65,0 
Müllerde 	 0,30 0,30 0,80 9,80 n. b. 7,0 20,0 

Außerdem enthält 1 dt Stallmist an Spurennährstoffen in g: 
Mn 
3-5 

Cu 
0,2-0,5 

Co 
ca. 0,02 

B 
0,3-0,6 

Mo 
0,01-0,05 

Zn 
1-2 

Quelle: Faustzahlen für Landwirtschaft und Gartenbau, 1980 
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aber auch Mais und Sonderkulturen wie Spargel 
und Hopfen. 

Jauche 

458. Die kalireiche, aber phosphatarme Jauche 
schwankt stark in ihrer Zusammensetzung; die an-
fallende Menge hängt von Tierart, Einstreumenge 
und Wasserzusatz ab. Die Nährstoffgehalte liegen 
bei 0,15-0,20% Stickstoff, 0,55% Kalium (als K 20) 
und 0,01-0,02 % Phosphat (als P 205); der Stickstoff 
ist zu mehr als 90% pflanzenverfügbar. Jauche eig-
net sich für die Düngung von Grünland, Mais, Rü-
ben und Zwischenfrüchten; wegen des hohen Chlo-
ridgehaltes sollte sie aber nicht im Kartoffelanbau 
verwendet werden, weil dadurch eine Verminde-
rung des Stärkegehaltes und des Speisewertes der 
Kartoffeln stattfindet. Um Verluste zu vermeiden, 
sollte die Ausbringung möglichst bei windstillem, 
kühlem Wetter erfolgen und die Jauche mit der 
Egge eingearbeitet werden. Die Gaben sollten 30 
m3/ha nicht überschreiten, außerdem sollten Ab-
stände von 2-3 Jahren eingehalten werden. 

Gülle 

459. Mit der aus arbeitswirtschaftlichen Gründen 
fortschreitenden Umstellung auf einstreuarme bzw. 
einstreulose Aufstallung mit Flüssigentmistung so-
wie mit der Vergrößerung der Tierbestände ist ein 
steigender Anfall von Gülle zu verzeichnen. 
Dabei unterscheidet man nach dem Verhältnis tieri-
sche Ausscheidungen zu Wasserzusatz zwischen 
Vollgülle (1 : 0 bis 1 : 0,5) 
Halbgülle (1 : 1) 
Dünngülle (1 : 3). 

460. In Abhängigkeit von Tierart, Fütterung, Lage-
rung und vor allem wegen verschiedener Gehalte  

an Trockensubstanz schwanken die Nährstoffge-
halte in der Gülle erheblich. Um trotz dieser 
Schwankungen die in den tierischen Ausscheidun-
gen enthaltenen Nährstoffgehalte richtig abzu-
schätzen, wurde als Bezugsgröße die „Düngergroß-
vieheinheit" (DGV) eingeführt. Sie wurde vom Ku-
ratorium für Technik und Bauwesen in der Land-
wirtschaft (KTBL) im Rahmen von § 15 des Abfall-
beseitigungsgesetzes zur Festlegung des „üblichen" 
und des „zulässigen Maßes" landwirtschaftlicher 
Düngung mit tierischen Ausscheidungen vorge-
schlagen. Die Werte berücksichtigen den Gehalt an 
organischer Substanz, Stickstoff und Phosphor in 
verschiedenen Gülle- und Rottemistarten. In der 
Fachliteratur werden üblicherweise die Nährstoff-
gehalte für drei DGV genannt, die ursprünglich als 
zulässiger Viehbesatz pro ha LF angesehen worden 
sind (Tab. 3.35). 

461. Demgegenüber haben sich die Länder Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen mit der ganz 
andersartigen Bezugsgröße der „Dungeinheit" (DE) 
von vornherein von dem Maßstab der wirklichen 
Nährstoffgehalte der Gülle entfernt. In der nord-
rhein-westfälischen Gülleverordnung wird unter ei-
ner Dungeinheit das Güllevolumen verstanden, das 
80 Kilogramm Stickstoff, bewertet als Gesamtstick-
stoff, enthält. Nach dem niedersächsischen Gülle-
Erlaß darf darüber hinaus eine Dungeinheit gleich-
zeitig nicht mehr als 70 kg Phosphat, bewertet als 
Gesamtphosphat, enthalten. Für die Berechnung 
der Dungeinheiten wird die Zahl der gehaltenen , 
Tiere bzw. die durchschnittliche Menge ihrer Aus-
scheidungen zugrundegelegt. Dabei sind die Tier-
zahlen jedoch durchweg zu großzügig angesetzt, so 
daß der tatsächliche Nährstoffanfall (80 kg N und 
70 kg P205  pro Dungeinheit) oftmals überschritten 
wird (Kap. 3.5). Wenn mit den nach der nordrhein-
westfälischen Gülleverordnung zugelassenen 
3 Dungeinheiten gedüngt wird, ergeben sich die in 

Tab. 3.35 

Anfall an ausbringbaren Nährstoffen (kg/Jahr) im Dung von 3 Düngergroßvieheinheiten 
(Kot und  Harn)  

Org. Trm. N P2O5 K2O  CaO MgO 

Rind, ganzjährig 3 870 282 144 357 132 42 
Rind, 200 Stalltage 2 190 159 81 201 75 24 
Schwein 	Gülle 2 550 236 173 103 135 38 
Legehennen 2 600 248 200 125 372 45 

Rind, ganzjährig 4 270 301 205 422 176 57 
Rind, 200 Stalltage 	

Rotte

-

mist 2 410 170 115 236 105 32 
Schwein 2 810 253 245 122 181 51 
Masthähnchen-Trockenkot 3 080 205 210 140 280 36 

geschätzte Verluste bei Rottemist 30 35 10 25 15 15 
bei Gülle 5 10 5 5 5 5 

Quelle: VETTER und KLASINK, 1975 
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Tab. 3.36 wiedergegebenen Nährstoffgaben je Hek-
tar, die dem Pflanzenbedarf gegenübergestellt sind. 
Da wesentlich mehr Nährstoffe ausgebracht wer-
den dürfen, als von den Pflanzen verwertet werden 
können, ergibt sich bei der Gülleausbringung we-
gen der hohen Stickstoffmobilität dieses Düngers 
die Gefahr entsprechend großer Stickstoffverluste. 
Beim Phosphat kommt es zu Anreicherungen im 
Boden. 

Tab. 3.36 

Nährstoffgaben bei 3 Dungeinheiten pro Hektar 
und Pflanzenbedarf 

Rinder- Schweine- Hühner- 
maximaler gülle gülle gülle 

Nährstoff Pflanzen- 3 DE = 3 DE = 3 DE = 
bedarf 4,5 21 300 

Rinder Schweine Hühner 
kg/ha • a kg/ha • a kg/ha • a kg/ha • a 

Stickstoff . 160-240 423 252 252 
Phosphat . 70— 90 216 189 201 

Quelle: BÖHNKE, persönliche Mitteilung, 1984 

462. Bei der Lagerung der Rohgülle tritt eine 
Schichtung ein; dabei setzt sich am Boden des Be-
hälters festes Material ab, darüber die Flüssigkeit 
und an der Oberfläche eine ziemlich feste 
Schwimmdecke aus organischer Substanz. Daher 
muß Gülle vor der Ausbringung gut durchmischt 
werden. 30-50 m 3/ha sollten dabei nicht über-
schritten werden. 

463. Schon bei der Lagerung der Rohgülle wird 
der organisch gebundene Stickstoff durch mikro-
bielle Umsetzungen überwiegend in mineralische 
Form überführt. Bezogen auf eine einheitliche Ver-
gleichsbasis (10% Trockensubstanz) entfallen 40-
70 % des Gesamtstickstoffs auf die Ammonium-
Form (Rindergülle ca. 45%, Schweine- und Hühner-
gülle ca. 65-70%). Dieser Stickstoff-Anteil ist in sei-
ner Wirkung dem Mineraldüngerstickstoff gleichzu-
setzen. Je kotreicher die Gülle ist, um so mehr ist 
der Gesamtstickstoff organisch gebunden und desto 
langsamer ist die Nachlieferung des verfügbaren 
Stickstoffs aus der Gülle; im allgemeinen geht man 
davon aus, daß im Folgejahr 1 /4 bis 1 /3 des in der 
Gülle vorhandenen organisch festgelegten Stick-
stoffs durch allmähliche Mineralisierung freige-
setzt wird. Der Ausnutzungsgrad des Güllestick-
stoffs ist im wesentlichen vom Ausbringungstermin 
abhängig. 

Bei Herbstanwendung kann im folgenden Jahr mit 
einer Ausnutzung von nur 25-30%, bei Frühjahrs-
anwendung dagegen mit 60-70 % gerechnet wer-
den. Die übrigen Mengen gehen durch Abfluß, Aus-
waschung und Denitrifikation verloren oder werden 
festgelegt. Optimal wäre demnach die Gülleanwen-
dung in angemessener Dosierung kurz vor Vegeta-
tionsbeginn oder im wachsenden Pflanzenbestand, 

weil nur dann eine gute Stickstoff-Ausnutzung ge-
währleistet werden kann. 

464. Da die Gülleausbringung aus betriebstechni-
schen und ökonomischen Gründen oft in der ungün-
stigen Jahreszeit erfolgt, kommt es zu hohen Stick-
stoffverlusten (Tz. 540). Wenn der leicht lösliche 
Gülle-Stickstoff im Herbst und Winter teilweise ver-
lorengeht, wird nicht selten im Frühjahr noch zu-
sätzlich mit mineralischem Stickstoff gedüngt. 

465. Die Verfügbarkeit der Gülle-Phosphate ist un-
terschiedlich. In Rinder- und Schweinegülle liegt 
sie bei ca. 80 % im Vergleich zu wasserlöslichen, 
anorganischen Phosphatformen. Hühnergülle ent-
hält entsprechend der Fütterung ca. 40 % des Ge-
samt-Phosphates in organischer Form vornehmlich 
als Phytin. Dieses wird im Boden langsam abge-
baut. Der Phosphatanteil in der Rinder- und 
Schweinegülle entspricht daher demjenigen voll 
aufgeschlossener Mineraldüngerphosphate. Das 
Kalium aller Güllearten ist zu 80-90% wasserlös-
lich und entspricht der Wirksamkeit in Mineraldün-
gern. 

466. Außerdem ist zu bemerken, daß in besonde-
rem Maße mit Schweinegülle aufgrund beträchtli-
cher Kupferzusätze zum Fertigfutter hohe Kupfer-
mengen in den Boden gelangen. Bei Gaben von 
3 Dungeinheiten werden jährlich auf einem Hektar 
100-1 200 g Cu, mit Schweinegülle bis zu 2 500 g Cu, 
dem Boden zugeführt (Abschn. 4.2.5.3). 

467. Die regionalen Unterschiede im Viehbesatz 
und damit auch im Anfall von tierischen Ausschei-
dungen sind in Abb. 3.25 dargestellt. Schwerpunkte 
der Tierhaltung im nord- und westdeutschen Raum 
sind vor allem durch die Konzentration von Schwei-
ne- und Geflügelhaltungen, z. T. auch von Rinder-
haltungen bedingt. In den Landkreisen Vechta und 
Borken liegt der Viehbesatz über 200 Großviehein-
heiten je 100 ha Landfläche. Im süddeutschen 
Raum ist im Württembergischen und Bayerischen 
Allgäu ein hoher Vieh-, vor allem Rinderbesatz fest-
zustellen (s. auch WEINSCHENCK und GEBHARD, 
1984). 

Strohdüngung 

468. Stroh enthält je nach Pflanzenart, Düngung, 
Erntezeitpunkt und Witterung mehr oder weniger 
große Nährstoffmengen (vgl. Tab. 3.37), so daß es 
teilweise auch als Futtermittel für Wiederkäuer ver-
wendet werden kann; dies spielt heute allerdings 
nur noch eine untergeordnete Rolle (Kap.3.5). Es ist 
um so nährstoffreicher, je weniger vollständig die 
Nährstoffverlagerung in das Korn erfolgte. 

Die Nutzung des Strohes als Einstreu im Stall zur 
Trocken-, Warm- und Sauberhaltung der Tiere geht 
mit der modernen Entmistung und auch mit der 
Aufgabe der Viehhaltung zurück. 

469. Infolge der Ausweitung des Getreidebaus ha-
ben sich seit etwa 1960 die anfallenden Strohmen-
gen erheblich erhöht und haben in Betrieben ohne 
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Tab. 3.37 

Nährstoffgehalte und Nährstoffentzüge von Stroh-, Kartoffelkraut- und Rübenblatternten. 
Langjährige Mittelwerte von ca. 20 Standorten 

Winter- Sommer- Winter- Sommer- Hafer Roggen Mais Raps Kartof- Zucker- Futter- 
Weizen Weizen Gerste Gerste fein rüben rüben 

Nährstoffgehalte in % zur Trockenmasse 
N 	0,40 	0,40 	0,45 0,47 0,45 0,40 1,00 0,55 1,80 2,30 2,22 

K 	1,00 	1,00 	1,75 1,80 2,50 1,10 1,90 2,50 3,00 3,50 3,49 

P 	0,08 	0,07 	0,10 0,12 0,17 0,11 0,15 0,12 0,18 0,30 0,24 

Mg 	0,08 	0,08 	0,10 0,15 0,15 0,10 0,30 0,18 0,65 0,60 0,80 

Ca 	0,20 	0,20 	0,33 0,35 0,35 0,23 0,60 1,15 2,50 1,00 1,43 

Na 	0,02 	0,02 	0,13 0,07 0,18 0,02 0,03 0,15 0,05 1,50 1,99 

dt/ha absolute Trockenmasse 
I 	55,0 	45,0 	45,0 35,0 50,0 55,0 60,0 50,0 30,0 75,0 45,0 

Nährstoffentzüge in kg/ha (Element): 
N 	22 	20 	20 17 23 22 60 30 55 170 100 
K 	55 	50 	80 65 125 60 114 125 90 260 157 
P 	4,5 	3,5 	4,5 4 8 6 9 7 5 22 11 
Mg 	4,5 	4 	4,5 5,5 7,5 5,5 18 9 20 45 36 
Ca 	11 	10 	15 12 18 13 36 57 75 75 65 
Na 	1 	1 	6 2,5 9 1 2 7,5 1,5 110 90 

Nährstoffentzüge in kg/ha (Oxid): 
N 	22 	20 	20 17 23 22 60 30 55 170 100 
K2O 	70 	60 	100 80 150 75 140 155 110 320 190 
P2O5 	11 	9 	11 10 20 15 23 15 12 50 25 
MgO 	7 	7 	7 9 12 9 30 15 33 75 60 
CaO 	15 	14 	20 17 25 18 50 80 105 105 90 
NaO 	1,5 	1,5 	8 3,5 12 1,5 2,5 10 2 150 120 

Kohlenstoff /Stickstoffverhältnis 
100 	100 	90 85 90 100 45 70 20 15 15 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI und DEBRUCK, 1977 

Viehhaltung zu einem Verwertungsproblem geführt 
(Tz. 561). Nur teilweise wird das Stroh heute wieder 
direkt in den Boden eingearbeitet. Um eine Schädi-
gung des Bodens zu verhindern, müssen an diese 
Strohdüngung folgende Anforderungen gestellt 
werden: 

- kurzes Häckseln (ca. 75% der Masse unter 8 cm), 
Stoppellänge nicht über 20 cm; 

- gleichmäßiges Verteilen; 

- flaches Einarbeiten, etwa 10-15 cm, gute Vermi-
schung mit dem Boden. 

So ausgebracht dient Stroh der Sicherung einer 
ausgeglichenen Humusbilanz und der Aufrechter-
haltung und Förderung der biologischen Aktivität 
im Boden. Da Stroh eine gute Kohlenstoff-, aber 
ungenügende Stickstoff-Quelle für Mikroorganis-
men darstellt, kommt es zur Festlegung von Stick- 

stoff in Bakterieneiweiß und damit zu einem ver-
minderten Stickstoffangebot für die angebaute Kul-
turpflanze. Um diese „Stickstoff-Sperre" zu vermei-
den, wird eine Strohausgleichsdüngung durchge-
führt. 

470. Als Maßstab für die Intensität des Rottepro-
zesses dient das C/N-Verhältnis, das mit Ausnahme 
von Maisstroh (C/N = 50-60 : 1) bei 100 : 1 liegt. 
Nach 180tägiger Rotte hat sich dieser Wert auf ein 
C/N-Verhältnis von ungefähr 12 : 1 verringert, so 
daß dann das gerottete Stroh gleich dem Stallmist 
wie eine langsam fließende Stickstoff-Quelle wirkt. 
Weiterhin wird bei diesem Rotteprozeß das Lignin 
über ligninähnliche Produkte in Huminsäuren um-
gewandelt. Da etwa 1 /5 der eingebrachten Stroh-
masse aus diesem langsam und schwer zersetzba-
ren Stoff besteht, verbleiben die Substanzen län-
gere Zeit im Boden und bewirken eine Bodenlocke- 
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rung. Allgemein gilt, daß durch wiederholte Stroh-
düngung die „strohverdauende Kraft" des Bodens 
deutlich erhöht wird. In der Praxis werden 50-70 
dt/ha Stroh verabreicht. 

Als möglicher negativer Effekt einer Strohdüngung 
wird die Freisetzung von Hemmstoffen beim Stroh-
abbau, die den Ertrag beeinträchtigen sollen, disku-
tiert. 

Gründüngung 

471. Für die Gründüngung werden in erster Linie 
Pflanzen des Zwischenfruchtbaues verwendet 
(Tab. 3.38). Lange Zeit erfolgte die Gründüngung 
fast ausschließlich mittels Leguminosen, um den 
von diesen mit Hilfe der Knöllchenbakterien gebun-
denen Luftstickstoff zu nutzen; heute werden auch 
Nichtleguminosen wie z. B. Olrettich und Sommer-
raps angebaut. Der Zwischenfruchtbau hat in den 
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Da ab 
1978 infolge einer Änderung des Statistikgesetzes 
die mit Zwischenfrüchten bestellten Ackerflächen 
vom Statistischen Bundesamt nicht mehr erfaßt 
werden, liegen keine genauen Daten über den Um-
fang des Zwischenfruchtbaues vor. Nach Schät-
zungen beträgt sein Flächenanteil heute zwischen 
15 und 20% der Ackerfläche bei gleichen Anteilen 

Tab. 3.38 

Zwischenfrüchte 

Fruchtart 

TM, dt/ha 
Stick

-stoff ober- Ernte- 
irdische rück- kg/ha 
Masse stände 

Stoppelfrüchte 
Kohlrüben 	 30-60 5-10 20-50 
Markstammkohl 
Erbsen/Wicken/ 
Bohnen/Platt- 
erbsen/Gemenge 	 24-40 5-12 40-70 
Sommerraps, 
Olrettich/Senf, 
Phacelia 	 30-50 8-12 15-30 
Mais/Sonnen- 
blumen 	 30-50 10-20 20-40 

Winter- 
zwischenfrüchte 

Winterraps, Rübsen, 
Futterroggen 	 30-50 10-15 10-20 
Wickroggen 	 60-80 20-30 25-40 

Untersaaten 
Kleearten 	 20-30 — 40-80 
Seradella 	 15-20 — 30-40 
Futtergräser 	 25-35 — 25-40 

Quelle: v. BOGUSLAWSKI, 1981 

von Gründüngung und Futterzwischenfruchtbau; 
bei beiden überwiegen die Stoppelfrüchte. 

472. Neben den allgemeinen Vorteilen der organi-
schen Düngung ist für die Gründung ihre erosions-
mindernde Wirkung hervorzuheben. Außerdem 
dient sie der Auflockerung einseitiger, hauptsäch-
lich getreidereicher Fruchtfolgen (Kap. 5.4). 

Die günstige Wirkung einer Gründüngung ist von 
den Standortverhältnissen, insbesondere den Nie-
derschlagsmengen, und der Einarbeitungstechnik 
abhängig. Ein optimaler Erfolg der Gründüngung 
wird durch Kombination mit Strohdüngung erzielt, 
weil sich beide in ihren Abbauvorgängen und Wir-
kungen ergänzen. 

Der Anbau von späträumenden Zwischenfrüchten 
trägt dazu bei, die in den Wintermonaten stattfin-
dende Nitratauswaschung zu vermindern. 

3.4 Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 1) 

3.4.1 Definitionen 

473. Unter den Faktoren, die die Entwicklung der 
Landwirtschaft im 20. Jahrhundert entscheidend 
prägten und zur Erklärung der enormen Steigerung 
der Flächenerträge und der Arbeitsproduktivität 
angeführt werden, kommt der chemischen Pflan-
zenbehandlung bzw. als wichtigem Teil hiervon 
dem (chemischen) Pflanzenschutz besondere Be-
deutung zu. Obwohl bereits um die Mitte des vori-
gen Jahrhunderts erstmals chemische Mittel zum 
Schutz der Kulturpflanzen verwendet wurden, be-
gann der Einsatz organisch-chemischer Pflanzen-
schutzmittel in großem Umfang jedoch erst nach 
1939, als u. a. die insektizide Wirkung von DDT und 
die herbizide Wirkung von Phenoxyessigsäure-De-
rivaten wie 2,4-D erkannt worden waren. 

474. In den zurückliegenden 30 Jahren erlangte 
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wach-
sende Bedeutung. Ihr Verbrauch stieg allein in den 
letzten 10 Jahren um mehr als 60 %. Sie sind schnel-
ler und im allgemeinen auch — wenn man nur den 
unmittelbaren Bekämpfungserfolg im Auge hat — 
sicherer wirksam als die früheren, vorwiegend 
pflanzenhygienischen Verfahren und lassen sich 
ferner unter sehr geringem Arbeitsaufwand einset-
zen. Ein wichtiger Faktor sind die, trotz Preisan-
stieg nach der Ölkrise 1973/74, im allgemeinen im-
mer noch relativ geringen Kosten im Gegensatz zu 
anderen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, z. B. 
den mineralischen Stickstoffdüngern. Auch wenn 
Pflanzenschutz und „Chemie" heute keineswegs 
identische Begriffe sind, so besteht doch kein Zwei-
fel, daß chemische Bekämpfungsmittel inzwischen 
eine dominierende Stellung im Pflanzenschutz in-
nehaben. 

1 ) Dieses Kapitel stützt sich weitgehend auf ein externes 
Gutachten: „Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln 
und die dabei auftretenden Umweltprobleme" von Prof. 
Dr. R. Diercks, München. 
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475. Pflanzenschutzmittel gehören nach der bei 
Abfassung dieses Gutachtens gültigen Definition 
im Pflanzenschutzgesetz zusammen mit den 
Wachstumsreglern zu den Pflanzenbehandlungs-
mitteln. Der Gesetzgeber definiert: 

Pflanzenschutzmittel: Stoffe, die dazu bestimmt 
sind, Pflanzen vor Schadorganismen oder Krank-
heiten oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganis-
men zu schützen; ausgenommen sind Wasser, Dün-
gemittel im Sinne des Düngemittelgesetzes und 
Stoffe, die dazu bestimmt sind, die Widerstandsfä-
higkeit von Pflanzen gegen Schadorganismen oder 
Krankheiten zu erhöhen, ohne toxisch zu wirken; 

Wachstumsregler: Stoffe, die dazu bestimmt sind, 
die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen, 
ohne ihrer Ernährung zu dienen; ausgenommen 
sind die bei den Pflanzenschutzmitteln aufgeführ-
ten Stoffe. 

Zu den Pflanzenschutzmitteln und Wachstumsreg-
lern gehören auch Stoffe, die diesen Mitteln bei 
ihrer Anwendung zugesetzt werden, um ihre Eigen-
schaften oder ihre Wirkungsweisen zu verändern. 
Dazu gehören Haft-, Netz-, Lösungsmittel sowie 
Füll- und Farbstoffe. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
die Wirkungsweise eines Pflanzenschutzmittels au-
ßer vom Wirkstoff auch vom Lösungs- oder Träger-
mittel bestimmt wird. Unter den Wirkstoffen gibt es 

anorganische oder organische Verbindungen, letz-
tere entweder aus Naturprodukten oder synthetisch 
hergestellt. 

476. Bei der für 1985 vorgesehenen Novellierung 
des Pflanzenschutzgesetzes sollen beide Stoffgrup-
pen als „Pflanzenschutzmittel" bezeichnet werden. 
Streng genommen handelt es sich um Mittel, die 
ausschließlich dem Schutz von Kulturpflanzen die-
nen und die folglich genauer „Kulturpflanzen-
schutzmittel" genannt werden müßten. Vor allem 
im internationalen Sprachgebrauch werden sie als 
Pestizide bezeichnet. 

477. Durch das Pflanzenschutzgesetz wird die Prü-
fung und Zulassung der Pflanzenschutzmittel gere-
gelt. Nur wenn sie von der Biologischen Bundesan-
stalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) im Ein-
vernehmen mit dem Bundesgesundheitsamt (BGA) 
in einem eigens vorgeschriebenen Verfahren ge-
prüft und zugelassen sind, dürfen Pflanzenschutz-
mittel eingeführt oder gewerbsmäßig vertrieben 
werden. 

478. 1983 gab es in der Bundesrepublik Deutsch-
land 1800 zugelassene Pflanzenschutzmittel, was 
gegenüber dem Jahre 1970 einer Steigerung um 
13 % entspricht (vgl. Tab. 3.39). Zahlenmäßig stehen 
die Unkrautbekämpfungsmittel (Herbizide) im Vor- 

Tab. 3.39 

Zugelassene Pflanzenschutzmittel 1) 

Anwendungszweck 
Bestand an zugelassenen Mitteln 

1970 1975 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Mittel gegen 
Insekten 	 448 376 401 403 414 407 410 376 
Spinnmilben 	 25 17 18 18 16 18 15 15 
Nematoden 	 10 9 9 10 13 15 16 16 
Schnecken 	 36 54 58 57 58 9 39 45 
Nagetiere 	 126 150 152 154 151 154 114 112 
Pilzkrankheiten 	 304 179 217 237 225 239 230 230 
Unkräuter 2 ) 	  476 549 683 722 735 768 781 815 
sonstige Schadorganismen 	 23 26 — — — — — — 

Saatgutbehandlungsmittel 	 79 53 67 69 73 72 52 56 

Abschreckmittel 	 42 40 47 47 47 46 39 40 

Keimhemmungsmittel 	 20 10 10 10 10 10 8 8 

Sonstige Wachstumsregler 	 — 34 61 52 42 43 46 45 

Mittel zur Veredelung und zum — — 30 34 30 31 27 34 
Wundverschluß 	 

Zusatzstoffe 	 — 7 7 6 7 7 7 8 

Zusammen ... 1 589 1 504 1 760 1 819 1 821 1 819 1 784 1 800 

1) Zugelassen durch die Biologische Bundesanstalt Braunschweig 
2) Einschließlich Mittel gegen unerwünschten Pflanzenwuchs 

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1984 
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dergrund, zu denen allein 815 Substanzen ein-
schließlich herbizider Wachstumsregler gehören. Es 
folgen die Mittel gegen Insekten und Milben (Insek-
tizide und Akarizide), Pilzkrankheiten (Fungizide), 
Nagetiere (Rodentizide), Schnecken (Molluskizide) 
und Nematoden (Nematizide). 

Herbizide 

479. Sowohl am mengenmäßigen Inlandabsatz, als 
auch an der Anzahl der Präparate gemessen kommt 
den Unkrautbekämpfungsmitteln, vor allem aus ar-
beitswirtschaftlichen Gründen, die größte Bedeu-
tung zu. 

Die Herbizide lassen sich einteilen 

— nach Art der Aufnahme durch die Pflanze in 
Blatt- und Bodenherbizide, 

— nach dem Zeitpunkt der Anwendung in Vorsaat-, 
Vorauflauf- und Nachauflaufherbizide, 

— in Stoffe, die das Wachstum, die Photosynthese, 
die Atmung oder die Keimung beeinflussen. 

Die große Zahl von Herbizidpräparaten hängt mit 
der ständigen Ausweitung der Anwendungsflächen 
bzw. -gebiete zusammen, ist aber auch Ausdruck für 
das Bestreben von Wissenschaft und Industrie, im-
mer selektiver wirkende Mittel zu entwickeln. To-
talherbizide, die auf alle Pflanzen toxisch wirken, 
werden vor allem außerhalb der Landwirtschaft auf 
sog. Nichtkulturland (Industriegelände, Gewässer, 
Straßenränder und Gleisanlagen) verwendet. Ein 
weiterer Einsatzbereich der Herbizide sind die Pri-
vatgärten. 

480. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-
weisen, daß sich die Unkrautdefinition aufgrund 
der Abhängigkeit der Acker-Unkrautflora von der 
Struktur der pflanzlichen Produktion laufend än-
dert und eine nicht unproblematische Wertung ent-
hält. Unter dem Aspekt des Naturschutzes handelt 
es sich bei den „Unkräutern" letztlich auch um Be-
standteile unserer Kulturlandschaften und damit 
um potentielle Schutzobjekte. Ihre Zahl wird auf 
260 bis 300 Pflanzenarten (EGGERS und NIE-
MANN, 1980) geschätzt und umfaßt etwa ein Zehn-
tel der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen 
der Bundesrepublik Deutschland. Sie werden unter 
ökonomischen Aspekten jedoch dann zu schädli-
chen Pflanzen, wenn ihr Auftreten sich derartig er-
tragsmindernd auswirkt, daß sich ihre Bekämpfung 
lohnt. 

Die durch den Unkrautbesatz hervorgerufenen Er-
tragseinbußen divergieren aber bei den einzelnen 
Kulturpflanzen. Besonders empfindlich auf Kon-
kurrenz um die Wachstumsfaktoren Nährstoffe, 
Wasser und Licht reagieren bestimmte Hackfrüchte 
(Zuckerrüben, Kartoffel, Mais), weniger der Winter-
weizen und noch weniger Erbse und Sommergerste 
(EGGERS und NIEMANN, 1980). Dies liegt vor al-
lem an der Anbautechnik (Saattermin, Saatmenge, 
Reihenabstand), wobei die geringere Anbaudichte 
und das langsamere Jugendwachstum von Zucker-
rübe oder Mais den Unkrautbesatz eher fördern als 

die größere Keimdichte bzw. der schnellere Wuchs 
der Sommergerste. Insofern verbindet sich vor al-
lem mit dem Vordringen bestimmter Reihenkultu-
ren (Mais) ein verstärkter Herbizideinsatz im Be-
reich der pflanzlichen Produktion. Auch die vollme-
chanisierte Erntetechnik erfordert weitgehende Un-
krautfreiheit der Bestände, bewirkt aber anderer-
seits auch eine Ausbreitung bestimmter Unkräuter, 
z. B. der Schadgräser durch Mähdrusch. 

Fungizide 

481. Gemessen am mengenmäßigen Inlandabsatz 
sind die Fungizide nach den Herbiziden am bedeut-
samsten. Es handelt sich hierbei um organische und 
anorganische Chemikalien, die das Wachstum von 
Pilzen hemmen oder diese abtöten sollen. Zunächst 
wurden Kupfer- und Schwefelverbindungen ver-
wendet, daneben auch arsen- und quecksilberhal-
tige Präparate. Nach 1930 wurden organische, zum 
Teil metallfreie Wirkstoffe eingeführt. In jüngster 
Zeit wird der Entwicklung sog. systemisch wirken-
der Mittel besonderes Gewicht zugemessen. Bei den 
letzteren handelt es sich um Präparate, die in die 
Pflanze eindringen, im Innern derselben transpor-
tiert werden und damit gegen Erreger wirken, die 
im Innern der Pflanzen leben. Die Mehrzahl der 
heute gebräuchlichen Fungizide gehört zu den sog. 
protektiven Mitteln (Oberflächenmittel), die vorbeu-
gend angewendet werden. Sie sollen die Schadwir-
kung des Pilzes verhindern, indem sie dessen Kei-
mung auf der Pflanze unterbinden. Diese Mittel 
dringen nicht in die Pflanze ein. 

482. In Abhängigkeit von der Anwendung lassen 
sich drei Typen von Fungiziden unterscheiden 
(SRU, 1978): 

— Blattfungizide, die als Stäube- oder Spritzmittel 
auf die oberirdischen Pflanzenteile ausgebracht 
werden, 

— Beizmittel, die am Saat- und Pflanzgut anhaf-
tende Erregerkeime abtöten sollen und die kei-
mende Saat bzw. Jungpflanzen gegen Erreger 
schützen, die vom Boden her angreifen, sowie 

— Bodenfungizide, die direkt in den Boden einge-
bracht werden, um dort lebende Pilze zu be-
kämpfen. 

Die Mehrzahl der zum Einsatz gelangenden Fungi-
zide sind Blattfungizide. Ihre Ausbringung erfolgt 
am häufigsten durch Spritzen. Bei Ausbringung 
durch Hubschrauber oder Flugzeuge besteht die 
Gefahr der Abdrift. Schwerpunktmäßig erfolgt der 
Einsatz aus der Luft bei Fungiziden im Weinbau, 
vor allem in Steillagen, in geringerem Umfang auch 
in Kartoffelbeständen. 

Insektizide, Akarizide 

483. Die große Zahl der zur Bekämpfung von In-
sekten und Milben zugelassenen Mittel erklärt sich 
aus der großen Artenzahl, der unterschiedlichen 
Empfindlichkeit der verschiedenen Insekten- und 
Milbenarten und der Mannigfaltigkeit der landbau- 
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technischen und hygienischen Gegebenheiten (UN-
TERSTENHÖFER, 1970). 

Nach Art ihrer Wirkung werden die Mittel in Fraß-, 
Atem- und Berührungsgifte eingeteilt. Es handelt 
sich um organische Wirkstoffe wie chlorierte Koh-
lenwasserstoffe, Phosphorsäureester, Carbamate, 
Pyrethroide usw. Neben den weiterhin vorherr-
schenden chemischen Insektiziden gibt es inzwi-
schen auch echte biologische Bekämpfungsmittel 
wie Bacillus thuringiensis gegen Raupen, Tricho-
gramma gegen den Maiszünsler. 

3.4.2 Der jährliche Absatz von 
Pflanzenschutzmitteln in der 
Bundesrepublik Deutschland 

484. Eine Spitzenstellung beim Absatz von Pflan-
zenschutzmitteln nehmen die Herbizide ein 
(Tab. 3.40). 1983 betrug ihr Absatz, bezogen auf die 
Menge aller herbiziden Wirkstoffe, 19 339 t. Das ent-
spricht einem Absatzanteil an allen Pflanzenschutz-
mitteln von ca. 62 %. Die Absatzmenge von Herbizi-
den ist gegenüber 1970 um 81 % gestiegen 
(Tab. 3.41). Es folgen die Fungizide, deren Absatz 
sich 1983 auf 7 572 t belief. Einen relativ geringen 

Tab. 3.40 

Inlandabsatz von Pflanzenschutzmitteln 
in der Bundesrepublik Deutschland 

1973 bis 1983 
Wirkstoffmengen in t 

Jahr Herbi
-z ide 

Fungi

-

zide 
Insekti

-

zide Andere Summe 

1973 14 918 5 133 2 098 2 266 24 415 
1974 16 894 6 144 1 615 2 070 26 723 
1975 15 700 5 291 1 648 2 342 24 981 
1976 14 906 5 400 2 073 2 597 24 976 
1977 16 876 5 706 2 143 2 839 27 564 
1978 18 234 6 918 2 175 3 056 30 383 
1979 20 510 7 112 2 341 3 687 33 650 
1980 20 857 6 549 2 341 3 183 32 930 
1981 19 507 7 012 2 405 2 871 31 795 
1982 17 776 7 211 1 948 2 429 29 364 
1983 19 339 7 572 2 152 2 287 31 350 

Quelle: Statistische Jahrbücher über Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, 1976 bis 1984 

Tab. 3.41 

Relative Veränderungen des Inlandabsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
in der Bundesrepublik Deutschland 

1975 bis 1983 
Wirkstoffmenge in t 

1970 = 100 

Pflanzenschutzmittel 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Herbizide 	 147 140 168 171 192 196 183 167 181 
Insektizide und Akarizide 

Chlorierte 
Kohlenwasserstoffe 	 48 49 67 65 62 61 56 42 40 
Organische 
Verbindungen 

der Phosphorsäure 	 148 193 217 172 178 160 143 160 176 
Carbolineen 
und Mineralöle 	 79 100 109 147 167 187 170 168 187 
Sonstige Insektizide . 	 98 115 158 193 216 214 303 122 144 

Fungizide 
anorganisch 	 70 79 73 87 86 73 75 70 66 
organisch 	 99 93 109 134 144 138 151 164 181 

Sonstige 
Pflanzenschutzmittel 	 245 272 294 320 385 333 300 254 239 

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1984 
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Anteil nehmen die Insektizide und alle übrigen Mit-
tel einschließlich Wachstumsregler ein. Die Ver-
kaufsmenge im Jahre 1983 betrug bei den Insektizi-
den 2 152 t, bei den übrigen Mitteln 2 287 t. Insge-
samt ergibt sich daraus für 1983 eine Verkaufs-
menge an Wirkstoffen in Höhe von 31 350 t. 

485. Die Entwicklung seit 1973 zeigt den schon 
Mitte der sechziger Jahre einsetzenden stetig an-
steigenden Trend des Inlandabsatzes bis zum Jahre 
1979, vorübergehend unterbrochen bei einigen 
Gruppen, insbesondere den Herbiziden und Fungi-
ziden, Mitte der 70er Jahre. Ihr vorübergehender 
Rückgang schlägt sich auch in einem 1975 und 1976 
um etwa 2 000 t verringerten Gesamtwirkstoffab-
satz nieder (Tab. 3.40). Man geht wohl nicht fehl in 
der Annahme, daß dies Folge der damaligen Ölkrise 
und des mit ihr verbundenen Preisanstiegs für 
Pflanzenschutzmittel gewesen ist. Offenbar reagiert 
die landwirtschaftliche Praxis in solchem Fall spon-
tan mit weniger großer Bereitschaft zur Anwen-
dung chemischer Mittel im Pflanzenschutz. Seit 
1980 ist der Gesamtabsatz nicht weiter angestiegen, 
Fungizide haben Zuwachsraten um + 5 % p. a. zu 
verzeichnen. Ob diese Stagnation von Dauer ist, 
läßt sich nur schwer beurteilen (Abschn. 3.4.4). Nach 
GOLD (1982) „liegen die Ursachen neben den Witte-
rungseinflüssen vor allem in der Tatsache begrün-
det, daß die Landwirtschaft beim Einkauf von 
Pflanzenschutzmitteln mehr als üblich gespart 
habe". Einen positiven Effekt sieht er darin, „daß 
man die Pflanzenschutzmittel orientiert an der Ve-
getationsentwicklung gezielter und im Sinne des in-
tegrierten Pflanzenschutzes einsetzen werde". 

486. Die Landwirtschaft als wichtigster Verbrau-
cher von Pflanzenschutzmitteln beeinflußt zwar die 
Entwicklung des Gesamtinlandabsatzes am stärk-
sten. Ob jedoch aus dem stagnierenden Gesamt-
trend allgemein auf eine gleichlaufende Entwick-
lung in allen wichtigen landwirtschaftlichen Erzeu-
gungsbereichen geschlossen werden kann, muß 
ohne Kenntnis der sich unter der Gesamtentwick-
lung verbergenden, möglicherweise gegenläufigen 
Einzeltrends offen bleiben. Außerdem ist zu beden-
ken, daß der mengenmäßige Rückgang, z. B. durch 
Ersatz weniger wirksamer durch stärker wirksame 
Stoffe, die möglichen ökologischen Belastungen 
nicht vermindert. Ohne detaillierte, anwendungs-
orientierte Daten über die Entwicklung für be-
stimmte Wirkstoffe, in bestimmten Kulturen und 
auch in einzelnen Regionen ist eine qualitative Be-
urteilung deshalb nur bedingt möglich. 

487. Eine Aufschlüsselung des Inlandabsatzes im 
Jahre 1981 nach Wirkstoffgruppen bringt die 
Tab. 3.42. Ökologisch bemerkenswerte Tatsachen 
sind: Unter den Herbiziden stehen weit im Vorder-
grund die Derivate cyclischer Carbonsäuren, bei 
den Fungiziden die organischen Verbindungen und 
bei den Insektiziden, wenn man von den vorwie-
gend im Obstbau eingesetzten Carbolineen und Mi-
neralölen absieht, die organische Phosphorverbin-
dungen. Unter den Insektiziden sind die chlorierten 
Kohlenwasserstoffe stark rückläufig. Bei den übri-

gen Mittelgruppen dominieren die Bodenentseu-
chungsmittel, dicht gefolgt von den Wachstumsre-
gulatoren. 

Tab. 3.42 

Aufschlüsselung des Inlandabsatzes 
von Pflanzenschutzmitteln 

in der Bundesrepubik Deutschland 
nach Wirkstoffgruppen 1981 

L Herbizide 	t Wirkstoff 
1. Derivate aliphatischer 

Carbonsäuren 	1 781,9 
2. Derivate cyclischer Carbonsäuren 7 497,5 
3. Harnstoffderivate 	3 269,7 
4. Aromatische Nitroverbindungen 	961,9 
5. Carbamate 	510,4 
6. Anilide 	402,4 
7. Heterocyclische Verbindungen 

mit höchstens drei N-Atomen 
im Ring 	3 886,5 

8. Sonstige organische Herbizide 	330,9 
9. Anorganische Herbizide 	865,5 

II. Fungizide 
1. Anorganische Substanzen 	2 547,2 
2. Organische Verbindungen 	4 464,6 

III. Insektizide und Akarizide ein-
schließlich Synergisten 

1. Chlorierte Kohlenwasserstoffe 	178,4 
2. Dienerbindungen 	0 
3. Chlorierte Ether 	4,3 
4. Chlorierte Alkohole und Ester 	16,3 
5. Organische Phosphor-

verbindungen 	663,3 
6. Carbamate 	171,3 
7. Organische Nitroverbindungen 	20,8 

8. Insektizide pflanzlicher Herkunft 
einschließlich verwandter Synthe- 
seprodukte 	26,2 

9. Carbolineen und Mineralöle 	744,9 
10. Sonstige Insektizide 

und Akarizide 	579,6 

IV. Sonstige 
1. Bodenentseuchungsmittel 	1349,8 
2. Molluskizide 	50,7 
3. Rodentizide 	32,9 
4. Wildverbiß- und Vergrämungs-

mittel 	337,0 
5. Wachstumsregulatoren 	1050,5 
6. Keimhemmungsmittel 	7,4 
7. Mittel zur Veredelung und 

zum Wundverschluß 	42,9 

Quelle: Verbandsinterne Statistik des Industrieverbandes 
Pflanzenschutz e. V. (IPS), 1982 
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3.4.3 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
in der Landwirtschaft 

488. Der Hauptanwendungsbereich von Herbizi-
den liegt im Ackerbau, vor allem im Getreide-, Rü-
ben- und Maisbau. So werden heute bereits in 70 bis 
80 % der Getreidefläche Herzbizide eingesetzt. Da 
aber im Bundesgebiet der Getreidebau 70 % der Ak-
kerfläche einnimmt, wird der Umfang der Herbizid-
anwendung vor allem vom Getreidebau bestimmt. 
Mais- und Rübenkulturen werden zur Einsparung 
eines zu hohen Pflegeaufwandes zu mehr als 90 
mit Herbiziden behandelt (BORNER et al., 1979). 
Auch im Raps- und Kartoffelbau wird heute meist 
nicht auf die Anwendung von Herbiziden verzichtet, 
dagegen hat die Herbizidanwendung im landwirt-
schaftlichen Grünland eine geringe Bedeutung 
(BEF, 1983). 

489. Haupteinsatzgebiete der Fungizide sind der 
Erwerbsobstbau, der Wein- und Hopfenbau sowie 
im Ackerbau die Kulturen Weizen und Kartoffeln. 
Im Umweltgutachten 1978 (SRU, 1978) war bereits 
darauf hingewiesen worden, daß die Fungizidsprit-
zung inzwischen auch im Getreidebau zunehmend 
als Routinemaßnahme Anwendung findet. Im Kar-
toffelbau ist die Mehrfachbehandlung der Fläche 
mit Fungiziden die Regel. Starke Verwendung fin-
den die Fungizide im gewerblichen Gemüsebau, 
und zwar sowohl im Freiland als auch unter Glas. 

490. Insektzide kommen in erster Linie in Obstan-
lagen, im Wein- und Hopfenbau, aber auch bei Zuk-
kerrüben, Kartoffeln, Raps, und neuerdings auch 
bei Getreide zum Einsatz. 

3.4.3.1 Umfang der Anwendung in den 
wichtigsten ackerbaulichen Kulturen 
der Bundesrepublik Deutschland 

491. Detaillierte Angaben, die die Entwicklung des 
Verbrauchs von Pflanzenschutzmitteln und der be-
handelten Flächen der Ackerbau- und Sonderkul-
turen in der Bundesrepublik Deutschland nach 
Wirkstoffen kontinuierlich darstellen, liegen nicht 
vor. Die Ergebnisse einzelner Erhebungen ermögli-
chen jedoch zumindest tendenzielle Aussagen über 
den Einsatz der Mittel nach Wirkstoffgruppen, Kul-
turarten und Regionen. 

Im Rahmen der „Landschaftsökologischen Modell-
untersuchung Ingolstadt" wurde in einigen Agrar-
gemeinden dieses Raumes 1978-1979 der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln genau ermittelt (SPITZ-
AUER, 1981). Etwa 90 % der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen wurden damit behandelt; der An-
teil persistenter Wirkstoffe lag bei 50 %, der chlo-
rierten Wirkstoffe bei 90 %, der Wuchsstoffherbizide 
bei 70 %. Im Durchschnitt wurden 3 verschiedene 
Wirkstoffe auf jeder Fläche, insgesamt etwa 40 ver-
schiedene eingesetzt. 

In den Jahren 1978 und 1979 hat die Biologische 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) 
in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst 

der Länder eine Befragungsaktion über den Um-
fang der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 
landwirtschaftlichen Betrieben im gesamten Bun-
desgebiet durchgeführt (HILLE, 1982). Bei der Er-
hebung wurden 1978 2 004, im Jahre 1979 1 991 Be-
triebe befragt. Die Rücklaufquote lag bei 80 %. Re-
gional gliedern sich die befragten Betriebe, dek-
kungsgleich mit den Dienstbezirken der Pflanzen-
schutzämter, in 37 Erhebungszonen auf. Über eine 
Hochrechnung wurde versucht, den Gesamtumfang 
der eingesetzten Mittel in jeder Kulturart zu ermit-
teln. Ob das trotz der anerkennenswerten Bemü-
hungen relativ geringe Stichprobenmaterial eine 
zuverlässige Grundlage zur Abschätzung des Mit-
teleinsatzes in der Praxis ist, bleibt offen. Da schon 
die Unterschiede in der Intensität der Produktion 
von Betrieb zu Betrieb sehr groß sein können, ande-
rerseits bei einer solchen Befragung erfahrungsge-
mäß aufgeschlossene, meist führende Betriebe be-
vorzugt werden, sind Fehlerquellen größeren Aus-
maßes nicht auszuschließen. 

492. Trotz solcher Bedenken sollen einige beispiel-
hafte Auswertungsergebnisse für den Ackerbau, die 
auf dieser Erhebung aufbauen, vorgestellt werden. 
In Tab. 3.43 sind die Daten über den Gesamtumfang 
der 1979 in den wichtigsten Ackerkulturen ausge-
brachten Wirkstoffmengen an Herbiziden, Fungizi-
den und Insektiziden dargestellt. Die Zahlen decken 
sich nicht mit denen des Inlandabsatzes 1979 (Tab. 

Tab. 3.43 

Die in den wichtigsten Ackerbaukulturen in der 
Bundesrepublik Deutschland 1979 ausgebrachten 
Mengen an Herbiziden, Fungiziden und Insektizi

-

den - Errechnet aus einzelbetrieblichen Erhebun

-

gen der Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft 

Wirkstoffmengen in t 
Kultur Herbi- Fungi- Insekti- 

zide 1 ) zide zide 

Winterweizen 	 4 221,9 1 387,3 87,7 
Sommerweizen 	 292,9 79,6 5,7 
Wintergerste 	 2 913,6 302,6 2,1 
Sommergerste 	 1 602,8 78,1 5,7 
Roggen 	 1003,1 103,2 0,7 
Hafer 	 1233,0 35,0 8,4 
Körnermais 	 178,2 1,1 3,9 
Silomais 	 816,7 6,3 15,2 
Raps 	 448,4 1,4 43,2 
Kartoffeln 	 275,2 1073,2 86,6 
Zuckerrüben 	 1560,4 6,5 211,0 
Futterrüben 	 492,5 1,3 31,0 

Insgesamt 	 15 038,7 3 075,6 501,2 

1 ) ohne Kalkstickstoff 

Quelle: HILLE, 1982 
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3.40), weil bei weitem nicht alle Pflanzenschutzmit-
tel nur im Ackerbau Anwendung finden. 

Drei Viertel der im Ackerbau verwendeten Herbi-
zidmenge entfallen nach dieser Erhebung auf Ge-
treide, davon mehr als ein Viertel auf Winterweizen. 
Auch bei Zuckerrüben werden beträchtliche Men-
gen angewendet. Bei den Fungiziden liegt der Win-
terweizen, gefolgt vom Kartoffelbau, weit an der 
Spitze. Der Hauptanteil der Insektizidmenge wird 
im Zuckerrübenbau verwendet. Ökologisch von Be-
deutung ist die Feststellung, daß in allen Kulturen 
nur wenige Wirkstoffe besonders häufig eingesetzt  

werden (HILLE, 1982). 

493. Neben der Aufgliederung der ausgebrachten 
gesamten Wirkstoffmengen nach Kulturarten ist 
eine weitergehende Aufschlüsselung des Ver-
brauchs nach einzelnen Wirkstoffen, nach behan-
delten Flächen innerhalb der Kulturen und nach 
Regionen ökologisch von Interesse. Zusätzliche 
Auswertungen des vorliegenden Datenmaterials für 
das Jahr 1979 ermöglichten die Abschätzung frucht-
artenspezifischer und länderspezifischer Anwen-

dungsunterschiede für 14 beispielhaft ausgewählte 
Wirkstoffe. Bei sechs Herbiziden, vier Fungiziden 
und vier Insektiziden zeigte sich, daß die Anwen-
dungsunterschiede für die meisten dieser Stoffe so-
wohl regional als auch fruchtartenspezifisch erheb-
lich sein können. Nachfolgend wird exemplarisch 
auf einige Ergebnisse der Auswertungen eingegan-
gen 1 ).  

Herbizide 

494. Die behandelten Flächenanteile und die spe-
zifischen Ausbringungsmengen (Intensität) für die 
im Getreide in großem Umfang verwendeten Wirk-
stoffe Dichlorprop (1979: geschätzt 2 480 t), Metha-
benzthiazuron (1 280 t), Dinoseb-acetat (575 t) und 
2,4,5-T (115 t) sind aufgeschlüsselt nach Bundeslän-
dern und Kulturen in Tab. 3.44 wiedergegeben. 

1 ) SRU (1984, unveröffentl.): Regionale Unterschiede bei 
der Anwendung ausgewählter Pflanzenbehandlungs-
mittel in wichtigen ackerbaulichen Kulturen der Bun-
desrepublik Deutschland im Jahre 1979. 

Tab. 3.44 

Geschätzter Anteil der mit Dichlorprop, Methabenzthiazuron, Dinoseb-acetat und 2,4,5-T 
behandelten Fläche in Prozent der jeweiligen Getreideanbaufläche und geschätzte Intensität (kg/ha/a) 

nach Bundesländern und nach Getreidekulturen für das Jahr 1979 

Wirkstoff Dichlorprop Methabenzthiazuron Dinoseb-acetat 2,4,5-T 

behandelter behandelter behandelter behandelter 
Land Flächen- 

anteil kg/ha/a Flächen

-

anteil kg/ha/a Flächen

-

anteil kg/ha/a Flächen

-

anteil kg/ha/a 
in % in % in % in % 

Schleswig-Holstein 	 24 1,6 18 2,4 7 1,8 9 0,3 
Niedersachsen 	 25 1,8 13 2,5 3 2,1 12 0,28 
Nordrhein-Westfalen . 	 17 1,9 22 2,5 6 1,9 2 0,28 
Hessen 	 27 1,7 15 1,9 7 2,0 2 0,36 
Rheinland-Pfalz 	 33 2,0 5 2,3 3 1,9 5 0,34 
Baden-Württemberg 	 32 2,0 9 2,0 5 1,9 14 0,28 
Bayern 	 27 2,0 8 2,3 9 2,1 14 0,17 

Bundesgebiet 	 26 1,9 13 2,4 6 2,0 10 0,25 

Kultur 
Winterweizen 	 30 1,9 19 2,1 5 2,0 11 0,24 
Sommerweizen 	 30 1,9 3 2,5 10 2,1 16 0,24 
Wintergerste 	 13 2,0 16 2,7 5 2,0 5 0,30 
Sommergerste 	 33 2,0 - - 7 2,1 15 0,20 
Roggen 	 22 1,7 16 2,5 2 2,0 6 0,30 
Hafer 	 30 1,9 - - 9 2,0 19 0,26 
Getreidemenge 	 24 2,0 - - 4 1,9 - - 

Getreide insgesamt 	 26 1,9 13 2,4 6 2,0 10 0,24 

Quelle: SRU, 1984, unveröffentl. 
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Aus den Zahlen läßt sich für die beiden quantitativ 
bedeutendsten Herbizide ein gegenläufiges regiona-
les Gefälle erkennen. Dichlorprop wird etwas stär-
ker in Süddeutschland, Methabenzthiazuron dage-
gen mehr in Nord- und Westdeutschland bei Winter-
getreide eingesetzt. Die Anwendung von Dinoseb-
acetat konzentriert sich auf Sommergetreide. Beim 
2,4,5-T läßt sich ebenfalls ein Schwerpunkt auf Som-
mergetreide vor allem in Süddeutschland feststel-
len, wobei die unterdurchschnittliche Intensität in 
Bayern auffällt. 

Im Maisanbau ist Atrazin mit 85 % der geschätzten 
Herbizidmenge (ca. 1 000 t, Tab. 3.43) der bedeutend-
ste herbizide Wirkstoff. Im Bundesdurchschnitt 
werden 90 % der Maisanbaufläche mit Atrazin be-
handelt, die durchschnittliche jährliche Ausbrin-
gungsmenge beträgt 1,3 kg/ha. Etwa die Hälfte der 
gesamten Wirkstoffmenge entfällt auf Bayern, das 
größte Maisanbaugebiet im Bundesgebiet (Anbau-
flächenanteil 48 %). 

495. Der Einsatz von Phenmedipham im Zucker-
rübenbau konzentriert sich auf die Anbaugebiete in 
Nord- und Westdeutschland. Mehr als drei Viertel 
der geschätzten Wirkstoffmenge (106 t) entfallen 
auf die Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen. Die in Tab. 3.45 wiederge-
gebenen Ergebnisse über die behandelten Flächen-
anteile und die Intensität verdeutlichen das Nord

-

Südgefälle bei der Anwendung dieses Wirkstoffs. 

Tab. 3.45 

Geschätzter Anteil der mit Phenmedipham behan

-

delten Fläche in Prozent der jeweiligen Zuckerrü

-

benanbaufläche und geschätzte Intensität nach 
Bundesländern für das Jahr 1979 

Bundesland 
behandelter 

Flächen

-

anteil in % 
kg/ha/a 

Schleswig-Holstein 	 68 1,2 
Niedersachsen 	 35 1,2 
Nordrhein-Westfalen 	 32 0,6 
Hessen 	 71 0,7 
Rheinland-Pfalz 	 20 0,8 
Baden-Württemberg 	 9 0,7 
Bayern 	 5 0,7 

Bundesgebiet 	 29 0,9 

Quelle: SRU, 1984, unveröffentl. 

Fungizide 

496. Im Umweltgutachten 1978 (SRU, 1978) wurde 
der mit Fungiziden behandelte Getreideflächenan-
teil in der Bundesrepublik Deutschland mit schät-
zungsweise 15-20 % angegeben. Die ermittelten Er-
gebnisse für das Jahr 1979 zeigen schon allein am 
Beispiel des Wirkstoffs Triadimefon, daß dieser An-

teil angestiegen ist. Sie bestätigen die damalige 
Aussage, daß die Fungizidspritzung vor allem in 
den intensiven Getreidebaugebieten Nord- und 
Westdeutschlands eine Routinemaßnahme dar-
stellt. Tab. 3.46 zeigt, daß durchschnittlich ein Drit-
tel der gesamten Getreidefläche und 45 % der Win-
terweizenfläche mit Triadimefon behandelt werden 
und daß bezüglich der behandelten Flächenanteile 
und Intensität ein deutliches Nord-Südgefälle be-
steht. 

Ebenfalls bestätigt hat sich die Voraussage im Um-
weltgutachten 1978, daß die Fungizidanwendung 
wesentlich zunehmen wird. Sowohl die Zahlen des 
Gesamtabsatzes (Tab. 3.40), als auch Ergebnisse der 
Auswertung der bayerischen Schlagkartei belegen 
für den Zeitraum 1978-1983 diesen Trend (Tz. 507, 
Abb. 3.27). 

497. Ein wichtiger fungizider Wirkstoff im Kartof-
felbau ist Maneb. Er wird gegen Kraut- und Knol-
lenfäule in der Regel mehrfach angewendet. Wäh-
rend die mit diesem Wirkstoff behandelten 
Flächenanteile in den Bundesländern relativ gering 
um den Durchschnitt von 34 % schwanken, ergeben 
sich für die jährliche spezifische Ausbringungs-
menge (Durchschnitt: 5,5 kg/ha/a) erhebliche regio-
nale Unterschiede. In Bayern, dem größten Kartof-
felanbaugebiet, ist die Intensität (3 kg/ha/a) um den 
Faktor 3 niedriger als in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen, die zwei Drittel der gesamten ge-
schätzten Wirkstoffmenge auf sich vereinen. Mit 
weniger als 1 kg/ha/a ist die Intensität in Hessen 
am niedrigsten. 

Tab. 3.46 

Geschätzter Anteil der mit Triadimefon 
behandelten Fläche in Prozent der jeweiligen 
Getreidebaufläche bzw. Winterweizenfläche 

und geschätzte Intensität nach Bundesländern 
für das Jahr 1979 

Getreide 
insgesamt Winterweizen 

behau- behan- 
Bundesland delter delter 

hen- kg/ha/a  chen-  kg/ha/a 
anteil anteil 
in % in % 

Schleswig-Holstein 	 62 0,21 70 0,26 
Niedersachsen 	 47 0,15 73 0,20 
Nordrhein-Westfalen 43 0,14 72 0,15 
Hessen 	 39 0,15 57 0,18 
Rheinland-Pfalz 	 15 0,12 23 0,12 
Baden-Württemberg 24 0,13 34 0,13 
Bayern 	 7 0,12 11 0,12 

Bundesgebiet 	 32 0,15 45 0,18 

Quelle: SRU, 1984, unveröffentl. 
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Insektizide 

498. Eine starke Konzentration auf den nieder-
sächsischen Zuckerrübenbau besteht für den im 
Ackerbau in nahezu allen Kulturen verbreitet ein-
gesetzten Wirkstoff Lindan. Bezogen auf die ge-
schätzte Wirkstoffgesamtmenge im Ackerbau (ca. 
120 t) entfallen rd. 42 % allein auf die Zuckerrüben-
flächen in Niedersachsen, die nur 2 % der gesamten 
Ackerbaufläche des Bundesgebietes ausmachen. 
Für den Wirkstoff Parathion-ethyl, der schwer-
punktmäßig im Winterweizen-, Raps- und Zuckerrü-
benbau Nord- und Westdeutschlands eingesetzt 
wird, ist die Sonderstellung des Rapsbaus in Schles-
wig-Holstein hervorzuheben. Auf diesen Anbauflä-
chen (0,5 % der Ackerfläche des Bundesgebietes) 
werden rd. 30 % der geschätzten Wirkstoffmenge 
ausgebracht. 

3.4.3.2 Beispielhafte Daten über die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln in Bayern 

499. Die betriebseigene Schlagkarteiführung, die 
sich in den letzten Jahren aus wirtschaftlichen 
Gründen immer stärker durchzusetzen beginnt, 
dient der Erhebung von Produktionsdaten in land-
wirtschaftlichen Betrieben. Da auch Daten über den 
Pflanzenschutz erhoben werden, kann die Schlag-
kartei als Berechnungsbasis für die Abschätzung 
des Umfangs chemischer Pflanzenschutzmaßnah-
men herangezogen werden. In Bayern existiert 
schon seit mehreren Jahren ein sehr umfangrei-
ches System der Schlagkarteiauswertung. Deshalb 
wurde zusätzlich zu den aus der genannten BBA-
Erhebung (Tz. 491) selektierten bayerischen Daten 
auf diese Auswertung zurückgegriffen, um beispiel-
haft für ein Bundesland Aufschluß über kleinräumi-
gere regionale Anwendungsunterschiede und jüng-
ste Entwicklungen des mengen- und flächenbezoge-
nen Einsatzes für Pflanzenschutzmittel geben zu 
können. Auch diese Daten können nicht unbedingt 
als repräsentativ gelten, weil Schlagkarteien mei-
stens, zumindest vorerst noch, von kostenbewußten, 
besonders qualifizierten Betriebsleitern geführt 
werden. 

Regionale Unterschiede der Anwendung in 
bayerischen Agrargebieten im Jahre 1979 1 ) 

500. Im allgemeinen wird davon ausgegangen, daß 
zwischen der Produktivität des natürlichen 
Standorts (Boden, Klima) und der Intensität der 
pflanzlichen Produktion ein positiver Zusammen-
hang besteht. Es muß daher aus ökologischer Sicht 
interessieren, ob sich dieser auch in Anwendungs-
umfang und -intensität für Pflanzenschutzmittel wi-
derspiegelt. Für das Jahr 1979 wurden deshalb die 
Daten aus den genannten Erhebungen zwölf bayeri-
schen Agrargebieten zugeordnet, für deren Abgren-
zung die natürlichen und wirtschaftlichen Standort-
verhältnisse maßgebend sind (Abb. 3.26). Entgegen 

1 ) Zu den vollständigen Ergebnissen siehe: EICHLER 
(1984): Regionale Unterschiede bei der Anwendung aus-
gewählter Pflanzenbehandlungsmittel in wichtigen ak-
kerbaulichen Kulturen Bayerns im Jahre 1979. 

der groben Regionalisierung nach Bundesländern 
bietet diese Raumgliederung eine bessere Grund-
lage für die Prüfung des o. g. Zusammenhangs. 

501. Teilergebnisse dieses modellhaften Untersu-
chungsansatzes deuten darauf hin, daß die These, 
auf Standorten mit hoher Produktivität würden 
Pflanzenschutzmittel generell verbreiteter und in-
tensiver als auf ungünstigeren Standorten einge-
setzt, pauschal nicht aufrechterhalten werden kann. 
Bei Differenzierung nach Wirkstoffgruppen und in-
nerhalb dieser nach einzelnen Wirkstoffen treten 
sehr unterschiedliche Tendenzen zutage. So läßt 
sich für die ausgewählten Herbizide in bestimmten 
Kulturen und für bestimmte Wirkstoffe nachwei-
sen, daß in Gebieten mit ungünstigen Standorten 
die Unkrautbekämpfung verbreiteter und intensi-
ver als in Gebieten mit günstigen Standorten ist. 
Dagegen werden die Fungizide und Insektizide 
überdurchschnittlich in Gebieten mit intensiver 
und spezialisierter Bewirtschaftung angewendet. 

Herbizide 

502. Im Winterweizen ist die Quote der mit den 
quantitativ bedeutenden Wirkstoffen Dichlorprop 
und Methabenzthiazuron behandelten Flächen in 
den für Weizenbau überdurchschnittlich geeigneten 
Gebieten niedriger als in den weniger geeigneten, 
meist auch kleineren Agrargebieten. Teilweise gilt 
das auch bezüglich der Intensität. In Tab. 3.47 sind 

Tab. 3.47 

Geschätzter Anteil der mit Methabenzthiazuron 
behandelten Flächen in Prozent der jeweiligen 
Winterweizenanbaufläche und geschätzte spezifi

-

sche Wirkstoffmenge sowie Nutzungseignung für 
Winterweizen nach neun bayerischen Agrargebie

-

ten für das Jahr 1979 

Agrargebiet 

behan

-

delter 
Flächen- 

anteil 
in% 

kg/ha/a 

Nut-
zungs-

eignung 
in % 

derLN 

Voralpines Hügelland 	 18 2,2 6 
Tertiär-Hügelland 	 4 1,4 58 
Gäugebiete 	 2 2,1 75 
Ostbayerisches 
Mittelgebirge I 	 33 1,8 2 

Ostbayerisches 
Mittelgebirge II 	 5 1,4 0 

Jura 	 1 2,1 13 

Nordbayerisches Hügel- 
land 	 42 2,4 6 
Fränkische Platten 	 4 2,3 29 
Spessart und Rhön 	 11 2,3 18 

Bayern 	 12 2,0 28 

Quelle: EICHLER, 1984 
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Abb. 3.26 

Quelle: WÜRFL et al., 1983 
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für Methabenzthiazuron die behandelten Winter-
weizenflächenanteile und spezifischen Ausbrin-
gungsmengen den jeweiligen Nutzungseignungen 
für Weizen in neun Agrargebieten gegenüberge-
stellt. Im Tertiär-Hügelland und in den Gäugebie-
ten, in denen die Standortbedingungen für Weizen 
am besten sind, liegen die behandelten Flächenan-
teile unter dem Durchschnitt. Die Ausbringungs-
menge pro Hektar ist unterdurchschnittlich bis 
durchschnittlich. Diese Gebiete sind im übrigen da-
durch gekennzeichnet, daß die Hektarflächen pro 
Betrieb, die durchschnittlichen Erträge auf Acker-
standorten, die Ackerflächenanteile mit günstigen 
Erzeugungsbedingungen und die Anteile der Voller-
werbsbetriebe in jedem Falle, z. T. sogar beträcht-
lich, über den Landesdurchschnitten liegen. 

Dagegen sind in Agrargebieten mit geringer Nut-
zungseignung und unterdurchschnittlichen Werten 
für die genannten anderen Kennzahlen die mit 
Methabenzthiazuron behandelten Flächenanteile 
und meist auch die Ausbringungsmengen pro Hek-
tar überdurchschnittlich hoch. Das gilt besonders 
für das Nordbayerische Hügelland, die Ostbayeri-
schen Mittelgebirge I und das Voralpine Hügelland 
(Abb. 3.26). 

Der beschriebene negative Zusammenhang läßt 
sich, wenn auch nicht so stark ausgeprägt, auch für 
2,4,5-T im Winterweizen und für Atrazin im Silo-
mais nachweisen. Dagegen besteht bei der Anwen-
dung von Dinoseb-acetat in der Sommergerste ein 
positiver Zusammenhang, mit abnehmender Nut-
zungseignung nimmt die behandelte Fläche also 
ab. 

Fungizide 

503. Captafol wurde in dem für Weizen geeignete-
ren und intensiver bewirtschafteten Gebiet Tertiär-
Hügelland stärker eingesetzt als in den ebenfalls 
großen, aber weniger geeigneten und weniger inten-
siv bewirtschafteten Gebieten Jura und Nordbayeri-
sches Hügelland. 

Fentinacetat gegen Kraut- und Knollenfäule im 
Kartoffelbau wurde in den Gebieten mit den günsti-
geren Standortbedingungen und der intensiveren 
Bewirtschaftung (Gäugebiete, Tertiär-Hügelland) 
erheblich häufiger und mit höheren Ausbringungs-
mengen angewendet als in Gebieten mit durch-
schnittlichen oder ungünstigeren Standorten. 

Insektizide 

504. Der Einsatz von Lindan konzentriert sich auf 
die für Zuckerrüben- und Silomaisbau spezialisier-
ten Gebiete Gäu, Fränkische Platten und Tertiär

-

Hügelland. 

Entwicklung der behandelten Flächen 
und der Wirkstoffmengen in den Jahren 
1978-1982 

505. Auf die Problematik, Rückschlüsse aus der in 
den letzten Jahren stagnierenden Entwicklung des 
Gesamtabsatzes auf die tatsächliche Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu 
ziehen, wurde bereits hingewiesen (Tz. 486). Mit den 
folgenden Beispielen, die sich wiederum auf Daten 
aus der bayerischen Schlagkartei stützen, soll für 
den Zeitraum 1978-1982, in dem der langjährige 
Anstieg des mengenmäßigen Gesamtabsatzes in 
eine Stagnation übergegangen ist, gezeigt werden, 
wie unterschiedlich die Entwicklung für einzelne 
Kulturen und Wirkstoffe verlaufen ist. Wegen des 
relativ kurzen Beobachtungszeitraums ist die Ab-
grenzung witterungsbedingter Einflüsse von ande-
ren Ursachen, die sich z. B. aus veränderter Anwen-
dungspraxis und Einsparungen ergeben haben, 
schwierig. 

Winterweizen 

506. Die Winterweizenanbaufläche hat in Bayern 
im Verlaufe der letzten sechs Jahre, mit Ausnahme 
des witterungsbedingten Rückgangs im Jahre 1982, 
kontinuierlich leicht zugenommen und war 1983 um 

Tab. 3.48 

Entwicklung der mit Dichlorprop, 2,4,5-T und 2,4-D behandelten Flächenanteile 
an der Winterweizenanbaufläche und der Intensität in Bayern 1978-1982 

Jahr 
Anbau

-

fläche 
ha 

Behandelte Flächenanteile 
in % der Anbaufläche Intensität (kg/ha/a) 

Dichlor 2,4,5-T 2,4-D Dichlor 2,4,5-T 2,4-D prop prop 

1978 408 973 47 23 8 1,66 0,20 0,39 
1979 412 404 45 15 7 1,72 0,20 0,40 
1980 424 947 38 20 16 1,83 0,21 0,58 
1981 433 958 43 19 9 1,74 0,20 0,44 
1982 333 714 41 17 6 1,85 0,18 0,58 
1983 450 380 — — — — — — 

Quelle: SRU, eigene Berechnungen aufgrund von Daten aus bayerischen Schlagkarteier-
hebungen 
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10 % größer als 1978. Am Beispiel von drei ausge-
wählten Herbiziden (Dichlorprop, 2,4,5-T, 2,4-D) läßt 
sich nachweisen, daß mit dieser Anbauflächenzu-
nahme offenbar keine entsprechende Zunahme der 
behandelten Flächenanteile verbunden war. 

Wie in Tab. 3.48 ausgewiesen, sind die mit Dichlor-
prop und mit 2,4,5-T behandelten Winterweizenflä-
chenanteile zurückgegangen, während die Verbrei-
tung des Wirkstoffs 2,4-D nach einem Gipfel im 
Jahre 1980 wieder auf das Ausgangsniveau zurück-
gefallen ist. Da sich die absoluten Aufwandmengen 
nicht proportional zur Flächenentwicklung verän-
dert haben, ist für Dichlorprop und 2,4-D eine Inten-
sitätssteigerung festzustellen, während die spezifi-
sche Menge bei 2,4,5-T relativ konstant blieb. 

Wegen fehlender Daten über die jährliche Auftei-
lung der Anbauflächen nach Agrargebieten (sie lie-
gen nur für 1979 vor) können regionale Abweichun-
gen vom Landestrend nicht näher bestimmt wer-
den. Unter der Annahme konstanter regionaler An-
bauflächenquoten vorgenommene Einzelauswer-
tungen deuten jedoch auf z. T. erhebliche regionale 
Abweichungen vom Gesamttrend hin (Beispiele: 
Zunahme bei 2,4,5-T im Jura und bei Dichlorprop im 
Spessart und in der Rhön; Abnahme von 2,4-D im 
Jura und Tertiär-Hügelland). 

507. Die Entwicklung des gesamten Fungizidein-
satzes und zweier ausgewählter Wirkstoffe (Capta-
fol, Triadimefon) im Winterweizen wird am Beispiel 
von zwei Agrargebieten dargestellt, die sich hin-
sichtlich der allgemeinen Erzeugungsbedingungen, 
besonders aber der Standortbedingungen für Win-
terweizen, deutlich unterscheiden. Dabei wurden 
wiederum die Anbauflächenquoten des Jahres 1979 
zugrunde gelegt. Während in den Gäugebieten die 
besten Ackerbaustandorte und die günstigsten Nut-
zungseignungen für Winterweizen vorliegen, sind 
im Nordbayerischen Hügelland die Ackerbaustand-
orte durchschnittlich und die Nutzungseignungen 
für Winterweizen weit unterdurchschnittlich. In bei

-
den Gebieten haben sowohl die mit Fungiziden be-
handelten Flächenanteile als auch die absoluten 
Wirkstoffmengen zugenommen, allerdings war die 
Zunahme im Nordbayerischen Hügelland wesent-
lich stärker. Dieser Trend zeigt sich auch, und zwar 
noch ausgeprägter, in der Anwendung der beiden 
ausgewählten Wirkstoffe Captafol und Triadimefon. 
Die in der vergleichenden Übersicht (Abb. 3.27) dar-
gestellte Entwicklung läßt vermuten, daß in den 
letzten Jahren die erwartete Ausschöpfung noch 
nicht ausgenutzter Einsatzreserven in weniger in-
tensiv bewirtschafteten Regionen mit ungünstige-
ren Standorten begonnen haben könnte und so eine 
Angleichung an das höhere Niveau in den Intensiv-
gebieten stattfindet. 

Zuckerrübe 

508. Der Zuckerrübenbau in Bayern konzentriert 
sich auf die Gebiete Tertiär-Hügelland Nord, Gäu-
gebiete und Fränkische Platten, die zusammen ei-
nen Anteil von 85 % auf sich vereinen. Die Anbau-
fläche ist von 1978-1982 relativ konstant geblieben, 
die Anwendung von Herbiziden insgesamt hat da-
gegen flächenmäßig leicht, mengenmäßig stärker 
zugenommen, was zu einer Erhöhung der Intensität 
führte. Bei der Betrachtung einzelner Wirkstoffe 
wurden z. T. erhebliche regionale Abweichungen 
vom Gesamttrend festgestellt (z. B. Triallat, TCA). 

Regional unterschiedlich verlief auch die Entwick-
lung des Lindaneinsatzes bei Zuckerrüben. Der be-
handelte Flächenanteil von 40 % im Jahre 1978 ist 
auf 6 % im Jahre 1982 und die eingesetzte Menge 
von 22 t auf 3 t zurückgegangen. Dieser Rückgang 
wurde vor allem bestimmt von der Reduzierung des 
Lindaneinsatzes im größten Anbaugebiet, den Gäu-
gebieten. Dagegen haben in den beiden anderen 
weniger intensiv genutzten Gebieten sowohl die be-
handelten Flächenanteile als auch die eingesetzten 
Mengen bis 1981 noch zugenommen (Abb. 3.28). 

Abb. 3.28 

Quelle: SRU, eigene Berechnungen aufgrund von Daten aus bayerischen Schlagkarteierhebungen 
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Abb. 3.27 

Quelle: SRU, eigene Berechnungen aufgrund von Daten aus bayerischen Schlagkarteierhebungen 
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Winterraps 

509. Entgegen der Entwicklung bei Lindan im 
Zuckerrübenbau hat die Anwendung von Insektizi-
den im Winterraps überproportional zur Anbauflä-
chenentwicklung zugenommen. Von 1978 bis 1982 
hat sich die Anbaufläche in Bayern nahezu verdrei-
facht, die mit Insektiziden behandelte Fläche aber 
versiebenfacht, der behandelte Flächenanteil mehr 
als verdoppelt und die eingesetzte Wirkstoffmenge 
mehr als vervierfacht. Die verstärkte Anwendung 
von Pyrethroiden, durch die bei wesentlich geringe-
ren Applikationsmengen eine höhere Wirksamkeit 
erreicht werden kann, hat zu einer Verringerung 
der Ausbringungsmenge pro Flächeneinheit ge-
führt (Abb. 3.29). 

Silomais 

510. Ebenfalls überproportional zur Anbau-
flächenentwicklung hat der stark verbreitete und 
intensive Einsatz des herbiziden Wirkstoffs Atrazin 
im Silomais zugenommen. Allerdings ist hier seit 
1980 eine Stagnation bzw. Trendumkehr zu beob-
achten. Obwohl die Anbaufläche noch immer zu-
nimmt, wächst die behandelte Fläche in den letzten 
Jahren nicht mehr und die Wirkstoffmenge nimmt 
ab, wie Abb. 3.30 zeigt. Dieser Landestrend gilt im 
wesentlichen für alle Agrargebiete. 

Entwicklung der Anwendungshäufigkeit 
in den Jahren 1978-1981 

511. Aufschluß über die relative Häufigkeit der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Voller-
werbsbetrieben geben Daten aus dem Winterwei-

zen- und Zuckerrübenbau, die ebenfalls aus der 
bayerischen Schlagkartei stammen. In vergleichba-
ren Betrieben anderer Bundesländer dürften die 
Ergebnisse vermutlich ähnlich ausfallen. Tab. 3.49 
zeigt die Entwicklung zunächst im Winterweizen-
bau: Bei den Herbiziden ist charakteristisch, daß 
sich die Zahl der Betriebe, die auf jeglichen Herbi-
zideinsatz verzichten, weiterhin verringert hat. Im 
Durchschnitt der Jahre 1978-1981 beträgt der An-
teil dieser Betriebe nur noch 3,8 %. Insbesondere 
fällt auf, daß sich die Zahl der Betriebe mit zwei-
oder sogar dreifacher Behandlung pro Jahr in  die-
sem Zeitabschnitt erhöht hat. Im Durchschnitt aller 
vier Jahre haben von allen Betrieben pro Jahr 
80,2 % einmal, 15,0 % zweimal und 1,0 % dreimal eine 
chemische Unkrautbekämpfung im Winterweizen 
durchgeführt. 

512. Bei den Fungiziden hat die Anwendung eben-
falls stark zugenommen. Im Jahre 1978 verzichteten 
noch 53 % aller Betriebe gänzlich auf die Bekämp-
fung pilzlicher Getreidekrankheiten. 1981 ging die 
Zahl dieser Betriebe auf 31 % zurück. Auch wenn 
sich dieser Wert aus den genannten Gründen nicht 
auf den gesamten Winterweizenanbau übertragen 
läßt, zeigt sich doch eine deutlich ansteigende Ten-
denz. 

513. Ähnliches trifft für die Insektizide zu, wenn-
gleich mit schwächerer Ausprägung. Die Zahl der 
Betriebe ohne jegliche Insektizidanwendung hat 
von 99,6 % im Jahre 1978 auf 82,6 % im Jahre 1981 
abgenommen. In diesem Zeitraum hat vereinzelt so-
gar ein Übergang von einmaliger zu mehrfacher 
Anwendung stattgefunden. Darin kommt offenbar 

Abb. 3.29 

Quelle: SRU, eigene Berechnungen aufgrund von Daten aus bayerischen Schlagkarteierhebungen 
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Abb. 3.30 

Quelle: SRU, eigene Berechnungen aufgrund von Daten aus bayerischen Schlagkarteierhebungen 

Tab. 3.49 

Relative Häufigkeit (Anzahl der Maßnahmen in %) 
der Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln 

in Winterweizen 1978-1981 in Bayern 

An- 
zahl Jahr 
der 0 

Maß- 78-81 
nah- 1978 1979 1980 1981 
men 

O x 5 4 4 2 3,8 
1 x 83 85 77 76 80,2 

Herbizide 
2 x 12 10 17 21 15,0 
3 x — 1 2 1 1,0 

0 x 53 65 45 31 48,5 
1 x 30 26 33 34 30,8 

Fungizide 
2 x 15 9 18 24 16,5 
3 x 2 — 4 11 4,2 

0 x 99,6 100 95,7 82,6 94,5 
Insektizide 1 x 0,4 — 4,0 14,0 4,6 

2 x — — 0,3 3,4 0,9 

0 x 40 47 38 41 41,5 
Wachstums - 
regulatoren 1 x 55 45 52 43 48,8 

2 x 5 8 10 16 9,7 

Quelle: nach PRESTELE, in DIERCKS, 1984 

eine Zunahme des Insektenbefalls beim Winterwei-
zen (Blattläuse, Gallmücken) zum Ausdruck. 

514. Auch bei den Wachstumsreglern zeichnet sich 
noch deutlicher eine Entwicklung zur Zweifach-An-
wendung ab (Steigerung von 5 % auf 16 % bis 1981). 
Die Ursache dürfte jedoch weitgehend im „Split-
ting"-Verfahren liegen, d. h. der Aufteilung der ge-
samten Wirkstoffmenge auf zwei zeitlich gestaffelte 
Gaben, die den Halmfestigungseffekt erhöhen. Dies 
bedeutet daher keinen Anstieg der jährlichen Wirk-
stoffmenge je Fläche. Der Anteil der Betriebe, der 
auf Wachstumsregler ganz verzichtet, ist mit 41,5 % 
relativ hoch. Offensichtlich ist dies aber Ausdruck 
des schon seit längerer Zeit wachsenden Angebots 
standfesterer Sorten. 

515. Die beim Winterweizen verwendeten Herbi-
zide zeichnen sich durch die größte Vielfalt an 
Wirkstoffen und möglichen Applikationskombina-
tionen aus. Darin zeigt sich, daß sich infolge selekti-
ver, artenspezifischer Wirkung einzelner Wirkstoffe 
das Artenspektrum der Unkräuter fortlaufend wan-
delte. Für die Unkrautbekämpfung ergibt sich dar-
aus der Zwang zum Wechsel der Wirkstoffe, aber 
auch zu Wirkstoffkombinationen, um sich den Ver-
schiebungen in der Zusammensetzung der Un-
krautflora anzupassen oder ihnen vorzubeugen. 
Auch Resistenzerscheinungen bei Unkräutern nach 
wiederholter Anwendung gleicher Wirkstoffe fallen 
heute schon, wenn auch erst vereinzelt, ins Gewicht. 
Das Ausweichen auf andere Wirkstoffe ist dann der 
einzige Weg, um der Schwierigkeiten Herr zu wer-
den, wenn man nicht zu traditionellen mechani-
schen und pflanzenbaulichen Bekämpfungsverfah-
ren zurückkehren will. 
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516. Ein Beispiel für den jährlichen Anteil der ver-
schiedenen Herbizidgruppen (nicht Wirkstoffe!) und 
-kombinationen an der chemischen Unkrautbe-
kämpfung in Winterweizen bieten wieder die 
Schlagkarteierhebungen. Die in der Tab. 3.50 aufge-
führten Daten dürften als weitgehend repräsentativ 
für das ganze Bundesgebiet gelten: 

Die ursprünglich im Winterweizen dominierenden 
reinen Wuchsstoffherbizide sind inzwischen an 
zweite Stelle gerückt. Deutlich kommt zum Aus-
druck, daß von 1978 bis 1980 die Anwendung weiter-
hin rückläufig war (von 33,2 auf 23,7 %). An erster 
Stelle stehen inzwischen die sog. Breitband-Herbi-
zide, die meistens eine Wirkstoffkombination dar-
stellen (oft mit einem Wuchsstoff als Partner). An-
teilmäßig hat sich ihre Anwendung in den drei Jah-
ren nicht wesentlich verändert (1980 = 32,7 %). An 
dritter Stelle folgen Kombinationen von Boden- und 
Wuchsstoffherbiziden, ebenfalls ohne gravierende 
Änderungen im Erhebungszeitraum (1980 = 
13,6 %). Auffallend jedoch ist der Anstieg der Kom-
binationen von Boden- und Breitbandherbiziden 
von 4,6 % auf 16,2 %. Man bemüht sich offensichtlich 
in der Praxis, durch immer „ausgeklügeltere" Kom-
binationen das Wirkungsspektrum zu erhöhen, um 
den zahlreicher gewordenen „Problemunkräutern" 
in einem Arbeitsgang begegnen zu können. Spezial-
mittel gegen Schadgräser sind in keinem der Be-
obachtungsj ahre zur Anwendung gekommen, ob

-
wohl die Ausbreitung grasartiger Unkräuter dau-
ernd zunimmt. Vermutlich reicht die gräserbe-
kämpfende Wirkung vieler Bodenherbizide und ih-
rer Kombinationen noch aus, so daß auf die geson-
derte Anwendung dieser Spezialmittel verzichtet 
werden kann. 

517. Über die Entwicklung in Zuckerrüben gibt die 
Tab. 3.51 Auskunft: Bei den Herbiziden, ohne die 
moderner Zuckerrübenbau aus Arbeitsgründen 
kaum noch betrieben werden kann, haben sich inso-
fern bemerkenswerte Veränderungen in der Zeit 
von 1978 bis 1981 ergeben, weil der Anteil der Be-
triebe mit dreifacher chemischer Unkrautbekämp-
fung sich stark erhöht hat (von 2 auf 12 %). Die 
Ursachen wird man in der selektiv bedingten Zu-
nahme sog. schwer bekämpfbarer Rübenunkräuter 
und -schadgräser zu suchen haben. Es ist nicht aus-
geschlossen, daß diese Tendenz anhält. 

518. Die Fungizid-Anwendung bei Zuckerrüben ist 
relativ unbedeutend und erstreckt sich vorwiegend 
auf die Bekämpfung der Cercospora-Blattflecken-
krankheit, die in Bayern nur in den Donauniede-
rungen auftritt und im übrigen Bundesgebiet na-
hezu unbekannt ist. Gleichwohl hat sich in Bayern 
die Zahl der Betriebe ohne Anwendung von 97 % im 
Jahre 1978 auf 87 % im Jahre 1981 verringert. Zu-
gleich kamen in den letzten Jahren vereinzelt auch 

Tab. 3.50 

Relative Häufigkeit der Anwendung verschiedener Herbizidgruppen bzw. -kombinationen 
in Winterweizen 1978-1980 in Bayern 

Anzahl Schläge relative Häufigkeit der Herbizidart bzw. Kombination 

absolut relativ 
Wuchs

-stoff 
Kon

-

takt- 
Breit

-

band- Boden-  
Boden- 

und 
Wuchs- 

stoff- 

Boden- 
und 

Kontakt-  

Boden-
und 

Breit- 
band- 

Spezial

-

gräser- 
Jahr 

Zahl 
der 

Spritzungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1978 eine 217 83,1 33,2 2,3 35,9 6,5 15,2 2,3 4,6 0 

zwei 31 11,9 
drei 0 0 

keine 13 5,0 

261 100,0 
1979 eine 349 84,7 26,1 3,2 33,2 7,5 10,6 6,0 13,5 0 

zwei 43 10,4 
drei 2 0,5 

keine 18 4,4 

412 100,0 
1980 eine 545 77,7 23,7 2,0 32,7 8,4 13,6 3,5 16,2 0 

zwei 108 15,4 
drei 18 2,6 

keine 30 4,3 

701 100,0 

Quelle: RUPPERT et al., in DIERCKS, 1984 
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Tab. 3.51 

Häufigkeit der Anwendung von 
Pflanzenbehandlungsmitteln in Zuckerrüben 

1978-1981 in Bayern 

An- 
zahl Jahr 
der 0 

Maß- 78-81 
nah- 1978 1979 1980 1981 
men 

O x 2 2 — 1 1,3 
1 x 59 65 58 50 58,0 

Herbizide 
2 x 37 31 32 37 34,3 
3 x 2 2 10 12 6,5 

0 x 97 94 83 87 90,2 
l x 3 6 15 11 8,8 

Fungizide 
2 x — — 2 1 0,8 
3 x — — — 1 0,2 

0 x 57 52 43 55 51,7 
1 x 41 41 41 31 38,5 

Insektizide 
2 x 2 6 11 10 7,3 
3 x — 1 5 4 2,5 

Quelle: nach PRESTELE, in DIERCKS, 1984 

Zwei- oder Dreifach-Behandlungen vor, die eine 
Cercospora-Bekämpfung bei anfälligen Sorten 
durchaus erfordern kann. 

519. Ganz anders sieht die Lage bei den Insektizi-
den aus. Der Anteil der Betriebe, die Insektizide 
eingesetzt haben, hat sich zwar in der Zeit von 1978 
bis 1981 nur unwesentlich verändert (Durch-
schnittswert = 48,3 %). Zugenommen haben jedoch 
die Zwei- und Dreifach-Anwendungen (Durch-
schnittswerte = 7,3 bzw. 2,5 %). Dies ist offenbar die 
Folge verstärkten Blattlausbefalls in den letzten 
Jahren, der auch die Virusinfektion (Vergilbungs-
krankheit) der Zuckerrüben erhöht. 

Entwicklung des wertmäßigen Aufwandes in 
den Jahren 1971/72 bis 1980/81 — 
aufgegliedert nach 11 bayerischen 
Wirtschaftsgebieten. 

520. Wie bereits erwähnt, wird im allgemeinen von 
engen Beziehungen zwischen Intensität der pflanz-
lichen Produktion und Produktivität des natürli-
chen Standorts (Boden, Klima) ausgegangen. Aus 
Bayern liegen für die Zeit von 1971/72 bis 1980/81 
Auswertungen von Buchführungsergebnissen in 
Haupterwerbsbetrieben vor, die Aufschluß darüber 
geben, wie sich diese Beziehungen in der Höhe der 
gesamten monetären Aufwendungen für Pflanzen-
schutzmittel widerspiegeln. Abb. 3.31 zeigt die 
graphische Darstellung dieser Auswertungen. 

521. Aufgegliedert sind die Daten (Aufwand pro 
Hektar und Jahr landwirtschaftlich genutzter Flä-

che) in 11 Wirtschaftsgebiete, für deren Abgrenzung 
die natürlichen Standortverhältnisse in Bayern 
maßgebend sind. Diese Wirtschaftsgebiete sind 
weitgehend identisch mit den in Abb. 3.26 ausgewie-
senen Agrargebieten. Als wichtigstes Merkmal die-
ser Analyse wird deutlich, daß zwischen den einzel-
nen Anbauregionen z. T. sehr extreme Unterschiede 
in den monetären Aufwendungen für chemischen 
Pflanzenschutz bestehen. Der Aufwand ist zwar 
überall im Laufe der 10 Jahre angestiegen, die Rela-
tionen zwischen den einzelnen Gebieten sind aber, 
mit wenigen Ausnahmen, nahezu gleich geblieben. 
Im Jahr 1980/81 zeichnete sich die Situation wie 
folgt ab: Die Extreme bilden das Alpenvorland mit 
nur wenigen DM/ha und die Gäulagen mit etwa 
135,— DM/ha. Dazwischen liegen, mit teilweise er-
heblichen Differenzierungen, die übrigen Wirt-
schaftsgebiete. Im unteren Drittel finden sich das 
Voralpine Hügelland, der Bayerische Wald und der 
Franken- und Oberpfälzer Wald (etwa 20,— bis 40,-
DM/ha), im oberen Drittel die Gebiete Spessart/ 
Südrhön und Schwäbisch-Bayerisches Hügelland 
(etwa 90,— bis 105,— DM/ha). Mit einem durch-
schnittlichen Aufwand in Höhe von etwa 70,— bis 
80,— DM/ha liegen die Keuperlandschaft, der Jura 
und das Ober- und Unterfränkische Hügelland in 
der Mitte dieses Spektrums. 

Fazit 

522. Die in den Abschnitten 3.4.3.1 und 3.4.3.2 dar-
gestellten Untersuchungen haben zwar nur Modell-
charakter, zeigen aber beispielhaft statistisch-me-
thodische Ansätze für weiterführende regionale 
und auch lokale Auswertungen auf. Aus den Ergeb-
nissen lassen sich nur in begrenztem Maß Schluß-
folgerungen ziehen, denn der geringe Stichproben

-

umfang und die ausgewählten Wirkstoffe geben 
kein genaues und vollständiges Bild der tatsächli-
chen Situation. Immerhin wird deutlich, daß detail-
lierte Daten über die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln wichtige Informationen über die 
Gründe ihres Einsatzes und über ökologische Kon-
sequenzen liefern können. 

523. Schon jetzt wird erkennbar, daß die Ausbrin-
gung von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf 
den Ackerflächen große Unterschiede aufweist und 
daß nicht wenige — und keineswegs nur alternativ 
wirtschaftende — Betriebe chemische Pflanzen-
schutzmaßnahmen in nur geringem Umfang durch-
führen oder sogar darauf verzichten. Die berech-
tigte Forderung, die ökologischen Funktionen in der 
Kulturlandschaft künftig zu verstärken, dürfte da-
her die Agrarpolitik vor weniger Schwierigkeiten 
stellen, als behauptet wird. 

524. Angesichts der Tatsache, daß die mit der jet-
zigen Zulassung von Pflanzenschutzmitteln verbun-
denen Prüfungen nur wenige Hinweise auf deren 
Umweltauswirkungen geben, muß aus der Sicht des 
Umwelt- und Naturschutzes die systematische Er-
fassung der Herkunft, des Verhaltens, der Auf-
nahme und der Wirkungen neuer Stoffe verbessert 
werden. Ein wesentlicher Bestandteil eines solchen 
Erfassungsprogramms müßten neben betriebsspe- 
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Abb. 3.31 

1 ) in Haupterwerbsbetrieben (zu Preisen von 1970) 

Quelle: RUPPERT und OSTNER, in DIERCKS, 1984 

zifischen Datenerhebungen auch genaue ökologi-
sche, insbesondere populationsökologische Unter-
suchungen sein. Der Rat empfiehlt daher den zu-
ständigen Behörden des Bundes und der Länder, 
derartige Untersuchungen, die die Entwicklung im 
Pflanzenschutzmittelbereich ständig begleiten 
müßten, im ganzen Bundesgebiet zu veranlassen. 

3.4.3.3 Der Nebenerwerbsbetrieb — eine 
Betriebsform mit geringerem Aufwand für 
Pflanzenschutzmittel? 

525. Der Anteil der Nebenerwerbsbetriebe an der 
schrumpfenden Gesamtzahl landwirtschaftlicher 

Betriebe ist in den letzten Jahrzehnten stetig ge-
stiegen. Nach den Ergebnissen im Agrarbericht 
1984 betrug er im Jahre 1982 schon 40 %. An der 
Gesamtfläche landwirtschaftlich genutzten Bodens 
(LF) im Bundesgebiet sind Nebenerwerbsbetriebe 
jedoch nur mit etwa 13 % beteiligt. Da die Bundesre-
gierung von der Vorstellung ausgeht, daß beim 
Übergang vom Haupt- zum Nebenerwerb „die au-
ßerbetrieblichen Erwerbseinkommen in den mei-
sten Fällen eine Extensivierung in der Landwirt-
schaft und Viehhaltung" ermöglichen (Agrarbericht, 
1982), ist die Frage naheliegend, ob auch der Pflan-
zenschutz mit chemischen Mitteln in Nebener-
werbsbetrieben weniger intensiv betrieben wird als 
in Haupterwerbsbetrieben. Wenn dies der Fall 
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wäre, ergäben sich daraus — trotz der relativ gerin-
gen Gesamtfläche — zweifellos ökologische Vortei-
le. 

526. Für entsprechende Vergleiche stehen Buch-
führungsergebnisse aus ausgewählten Betrieben 
zur Verfügung. Der Unternehmensaufwand für 
Pflanzenschutz im Wirtschaftsjahr 1980/81 wird im 
Agrarbericht 1982 (Materialband) für alle hauptbe-
ruflich bewirtschafteten Betriebe mit 96,— DM/ha 
LF und für nebenberuflich bewirtschaftete Betriebe 
mit 61,— DM/ha LF ausgewiesen. Für hauptberuf-
lich bewirtschaftete Marktfruchtbetriebe aller Be-
triebsgrößen beträgt der Durchschnittsaufwand 
180,— DM/ha LF, die Spanne reicht von 123,— bis 
210,— DM/ha LF. Entsprechende Nebenerwerbsbe-
triebe wenden im Durchschnitt 100,— DM/ha LF 
für Pflanzenschutz auf, eine Spanne wird nicht aus-
gewiesen. Der Vergleich der Durchschnittswerte be-
legt also eine höhere Pflanzenschutzintensität in 
Haupterwerbsbetrieben. 
Aus Bayern liegen Buchführungsergebnisse eben-
falls aus Marktfruchtbetrieben für das gleiche Wirt-
schaftsjahr vor (Bayer. Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, 1982). Aller-
dings beziehen sie sich nur auf Betriebsgrößen zwi-
schen 20 und 50 ha LF. In Haupterwerbsbetrieben 
liegt der Aufwand hier zwischen 117,— und 159,-
DM/ha LF, im Durchschnitt bei 141,— DM/ha LF. 
In Nebenerwerbsbetrieben beträgt der Durch-
schnitt 98,— DM/ha LF, die Spanne liegt zwischen 
66,— bis 167,— DM/ha LF. Auch in diesem — weil 
Großbetriebe über 50 ha LF unberücksichtigt blei-
ben — besser geeigneten Vergleich zeigt sich bei 
den Durchschnittswerten eine höhere Intensität in 
Haupterwerbsbetrieben. Betrachtet man allerdings 
die Spitzenwerte, stehen 167,— DM/ha LF in Ne-
benerwerbsbetrieben 159,— DM/ha LF in Haupter-
werbsbetrieben gegenüber. 

527. Aus diesen Zahlen kann geschlossen werden, 
daß einerseits die Mehrzahl der Nebenerwerbsbe-
triebe den Pflanzenschutz weniger intensiv prakti-
ziert als Haupterwerbsbetriebe. Andererseits kann 
keineswegs gefolgert werden, daß Nebenerwerbs

-

betriebe prinzipiell extensiver wirtschaften; es gibt 
Ausnahmen, die beweisen, daß bei der Bewirtschaf-
tung im Nebenerwerb der Aufwand für Pflanzen-
schutzmittel höher sein kann als im Haupterwerb. 
Fragt man nach den Gründen, so spielen wahr-
scheinlich die Art der Einkommenskombination 
(Höhe des außerlandwirtschaftlichen Einkommens) 
und die lokalen Möglichkeiten, überbetriebliche 
Pflanzenschutzeinrichtungen 	(Maschinenringe, 
Lohnunternehmer) in Anspruch zu nehmen, eine 
nicht unwichtige Rolle. 

3.4.4 Ausblick 

528. Mit DIERCKS (1984) beurteilt der Rat die zu-
künftigen Entwicklungstendenzen des chemischen 
Pflanzenschutzes wie folgt. 
Der Markt für Pflanzenschutzmittel zeigt im Bun

-

desgebiet schon heute Stagnationstendenzen. Alle 

Anzeichen sprechen dafür, daß der Gesamtabsatz in 
Zukunft kaum noch steigen wird. Auf Anwender-
ebene jedoch kann die künftige Situation je nach 
Betrieb verschieden sein. Fortschrittlichen Betrie-
ben wird es wahrscheinlich zunehmend gelingen, 
die Chancen des chemischen Pflanzenschutzes in-
telligenter zu nutzen als bisher, d. h. vor allem die 
Pflanzenschutzmittel nicht häufiger einzusetzen als 
es wirtschaftlich tatsächlich notwendig ist (Inte-
grierter Pflanzenschutz). Viele bislang weniger er-
folgreich wirtschaftende Betriebe werden dagegen 
gezwungen sein, die spezielle Intensität zu optimie-
ren und damit auch die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln, soweit sie von ihnen nur unzurei-
chend in Anspruch genommen waren, noch zu stei-
gern. 

529. Langfristig ist ein rückläufiger Gesamttrend 
in der Anwendung von chemischen Mitteln nicht 
auszuschließen, weil mit fortschreitenden Erkennt-
nissen auch biologische, biotechnische und andere 
alternative Mittel und Verfahren in den Vorder-
grund rücken könnten. Der chemische Pflanzen-
schutz wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit für 
sehr lange Zeit seine dominierende Rolle behalten. 
Dies wäre nur dann nicht der Fall, wenn agrarpoliti-
sche Korrekturen den Landbau vom Zwang ständi-
gen wirtschaftlichen Wachstums befreien würden. 

3.5 Reststoffe und Abfälle aus 
Tierhaltung und Pflanzenbau 

3.5.1 Einführung 

530. Die Entstehung und der Verbleib von Rest-
stoffen und Abfällen im landwirtschaftlichen Be-
trieb haben Auswirkungen auf die Schutzgüter der 
Umweltpolitik, z. B. das Wasser, den Boden und die 
Luft (Kap. 4.3, 4.2, 4.4). Diese Auswirkungen werden 
durch die immer stärkere Intensivierung und Spezi-
alisierung der Betriebe verschärft (Kap. 1.2, 3.1). Die 
früher selbstverständliche Kombination des Acker-
baus mit der Haltung düngerliefernder Tiere, die 
z. T. zugleich als Arbeitstiere eingesetzt werden 
konnten, war auch ökologisch vorteilhaft, da die 
Stoffkreisläufe in diesen Mischbetrieben relativ ge-
schlossen waren. Heute überwiegen stärker spezi-
alisierte Betriebe, in denen vorwiegend oder aus-
schließlich entweder die Tierhaltung oder der 
Pflanzenbau die Erwerbsgrundlage darstellen. 
Diese benötigen erhebliche außerbetriebliche Zu-
fuhren von Futtermitteln, Handelsdüngern und che-
mischen Pflanzenschutzmitteln sowie auch Ener-
gie, ohne aber die anfallenden Reststoffe im eige-
nen Betrieb vollständig verwerten zu können. Ins-
besondere die Betriebe mit sog. Massentierhaltung 
haben meist keine ausreichenden Landflächen, um 
die tierischen Ausscheidungen ökologisch verträg-
lich unterbringen zu können. Diese Abfälle werden 
damit zu einem Problem der Abfallbeseitigung. Der-
artige Schwierigkeiten entstehen aber auch schon 
in kleineren bäuerlichen Betrieben mit so großen 
Tierbeständen, daß die anfallenden Dungmengen 
nicht mehr auf den eigenen Betriebsflächen ver- 
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wertet werden können (vgl. Kap. 3.3, 4.2, Abschn. 
4.3.3, 5.3.1). In reinen Ackerbaubetrieben kann auch 
die Beseitigung des Strohs Probleme bereiten, da es 
nicht mehr als Einstreu in den Ställen verwendet 
wird. 

531. Abfälle lassen sich nicht vollständig vernich-
ten, sondern nur in andere Stoffe umwandeln, die 
letztlich im Boden, im Wasser oder in der Luft „un-
tergebracht" werden müssen. Abfallbehandlung be-
deutet daher auch Umweltbelastung. Technische 
Anlagen, wie Klär-, Müll- und Schlammbehand-
lungsanlagen, Anlagen zur Aufbereitung von Rück-
ständen aus der Tierhaltung usw. verbrauchen au-
ßerdem beträchtliche Energiemengen und verursa-
chen ihrerseits Emissionen. 

532. Ziel der Abfalltechnik ist es zunächst, diese 
Umwandlung so zu steuern, daß die End- und Ne-
benprodukte weniger belastend für die Umwelt sind 
als die ursprünglichen Abfallstoffe. Mit dem Ein-
satz der Abfalltechnik zur Wiedergewinnung von 
Gütern wird sie darüber hinaus zu einem Teil der 
allgemeinen Wirtschaft und damit zur Abfallwirt-
schaft. Deren Zielsetzung ist es, auf der Grundlage 
des Vergleichs von Kosten und ökologischem Nut-
zen bei möglichster Schonung der Rohstoffreserven 
die Umweltbelastung zu minimieren. Auch die Pro-
bleme der Entsorgung landwirtschaftlicher Rest-
stoffe und Abfälle können nur unter Berücksichti-
gung dieser abfallwirtschaftlichen Grundsätze ge-
löst werden. 

533. Die in der modernen Landwirtschaft anfallen-
den Reststoffe und Abfälle umfassen insbesondere 
tierische Ausscheidungen, Pflanzenreste und Sila-
gesickersäfte. Mit wenigen Ausnahmen bedürfen 
diese einer Aufbereitung mit entsprechendem 
Energieverbrauch, um als Nährstoff- und Humus-
dünger im Pflanzenbau eingesetzt werden zu kön-
nen. 

3.5.2 Tierische Ausscheidungen 

Ausgangssituation 

534. Seit jeher werden tierische Exkremente in 
der Dünger- und Humuswirtschaft der landwirt

-
schaftlichen Betriebe zur Erhaltung und Förderung 
der Ertragsleistung des Bodens verwendet (Ab-
schn. 1.1.3). Die in ihnen enthaltenen Pflanzennähr-
stoffe bilden auch heute noch ein beträchtliches 
Nährstoffpotential (Tab. 3.52; Abschn. 3.3.3.1). Die 
Menge der tierischen Ausscheidungen hat in vielen 
Betrieben jedoch einen derartigen Umfang ange-
nommen, daß die bislang selbstverständliche Ver-
wendung zur Pflege der Bodenfruchtbarkeit ihre 
Grenzen erreicht. Der sprunghafte Anstieg des An-
falls tierischer Exkremente seit etwa 1950 beruht 
insbesondere auf der auf billiges Importfutter zu-
rückzuführenden Vergrößerung der Tierbestände. 

535. In Tabelle 3.53 ist die Menge von Exkremen-
ten aufgeführt, die von den Nutztieren in der Bun-
desrepublik Deutschland zur Zeit produziert wird. 
Sie beträgt ca. 211 Mio t pro Jahr; etwa 81% entfal-
len auf Rinder, 13% auf Schweine und 3% auf Geflü-
gel. 

Ein erheblicher Anteil davon ist aus ökologischer 
Sicht insofern problematisch, als seine Ausbrin- 

Tab 3.53 

Nutztierbestand und Produktion von Exkrementen 
in der Bundesrepublik Deutschland 1980/1981 

Tierart 
Tierbe- 
stand 

in 1000 

Exkremente 

in Mio % 
GV 1 ) t/a 

Pferde 	 351 5,1 2,4 

Rindvieh 	 10 374 170,4 80,7 

Schafe 	 103 1,3 0,6 

Schweine 	 2 552 27,9 13,2 

Geflügel 	 354 6,5 3,1 

Gesamter 
Nutztierbestand 	 13 734 211,2 100 

1 ) GV = Großvieheinheit, 500 kg Lebendgewicht 

Quelle: RÜPRICH und STRAUCH, 1982 

Tab. 3.52 

Mit Kot und Harn durchschnittlich anfallende Nährstoffmengen (in kg) bei unterschiedlichen Tierarten 

N P205  K20 CaO MgO Cu 

je 1 GV Rind (an 200 Stalltagen) 	 46 24 56 25 7 0,005 
je 1 Mastschwein (an 365 Tagen) 	 11,0 7,6 6,5 7,3 2,4 0,054 
je 10 Hennen (an 365 Tagen) 	 8,0 6,8 3,9 13,2 1,4 0,007 
je 10 Masthähnchen (an 365 Tagen) 2,3 2,3 1,6 3,1 0,4 0,0024 

GV = GroBvieheinheit, 500 kg Lebendgewicht 

Quelle: VETTER und STEFFENS, 1982 
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gung die verfügbare Flächenkapazität überschrei-
tet. Wie groß dieser Anteil ist, läßt sich gegenwärtig 
nicht ermitteln. Allein die „besonders problemati-
schen" Ausscheidungsmengen aus Massentierhal-
tungen werden vom Bundesamt für Ernährung 
(persönliche Mitteilung) auf 3-4 Mio t geschätzt. 

536. Nach RÜPRICH und LÜBBE (1982) sind beim 
Umgang mit tierischen Exkrementen und deren 
Reststoffen folgende rechtliche Vorschriften zu be-
achten: 

a) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Nach § 2 Nr. 45 der 4. Verordnung zum BImSchG 
sind in einem förmlichen Verfahren genehmi-
gungsbedürftig: 
— Anlagen zum Halten oder der Aufzucht von 

Hennen oder von Mastgeflügel mit mehr als 
7 000 Hennenplätzen oder 14 000 Mastgeflü-
gelplätzen. 

— Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von 
Schweinen mit mehr als 700 (900) Mast-
schweineplätzen oder 280 (360) Sauenplätzen, 
Klammerwerte gelten für Festmistverfah-
ren. 

Nach der „Technischen Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft" (TA Luft) ist zwischen Tierhal-
tung und Wohngebäuden ein Abstand von 500 m 
einzuhalten. Flüssigmist darf nur in geschlosse-
nen Behältern ausgebracht und muß beim Aus-
bringen auf Ackerflächen unverzüglich eingear-
beitet werden; im Abstand von weniger als 500 m 
zu Wohnsiedlungen darf nur behandelter Flüs-
sigmist ausgebracht werden. Außerdem müssen 
diese Betriebe nachweisen, daß für die Verwer-
tung des Mistes ausreichend Flächen zur Verfü-
gung stehen. 

b) Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) 
Nach § 15 AbfG ist das Ausbringen von Jauche, 
Gülle und Stallmist auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Böden nicht als Abfallbeseitigung anzu-
sehen, solange das übliche Maß der landwirt-
schaftlichen Düngung nicht überschritten wird. 
Gleichwohl dürfen die Stoffe nur so beseitigt 
werden, „daß das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird" (§ 2 AbfG, Zielsetzung die-
ses Gesetzes). 
Den Ländern obliegt es, dieses Gesetz durch ent-
sprechende Verordnungen und Verwaltungsvor-
schriften auszufüllen (z. B. Nordrhein-Westfäli-
sche Gülleverordnung, Niedersächsischer Gül-
leerlaß). 

c) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
Von Bedeutung ist die generelle Verpflichtung, 
bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf 
ein Gewässer (Oberflächen- oder Grundwasser) 
verbunden sein können, die erforderliche Sorg-
falt anzuwenden, um eine Verunreinigung des 
Wassers oder eine sonstige nachteilige Verände-
rung seiner Eigenschaft zu verhüten. Das Einlei-
ten von Abwässern — auch tierischer Herkunft 
— in oberirdische Gewässer bedarf der Geneh-
migung. In Wasserschutzgebieten kann das 

Düngen der Grundstücke ganz verboten oder für 
beschränkt zulässig erklärt werden. 

d) Bauordnungsrecht 
Der Erlaß von Bauordnungen ist Sache der Bun-
desländer. In ihnen sind z. B. folgende Regelun-
gen enthalten: 
— Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet wer-

den, wenn die einwandfreie Beseitigung der 
Abwässer, Niederschlagswässer und der fe-
sten Abfälle dauernd gesichert ist. 

— Für Stalldung sind Dungstätten mit wasser-
dichten Böden und Wänden anzulegen. Flüs-
sige Abgänge aus Ställen und Dungstätten 
sind in Jauchegruben zu leiten, die keine Ver-
bindung zu anderen Abwasserleitungsanla-
gen haben dürfen. 

— Abstände zu Wasserversorgungsanlagen, 
Brunnen und Gewässern sind einzuhalten. 

e) Tierseuchenrecht 
In der Verordnung zum Schutz gegen die Ge-
fährdung durch Viehseuchen bei der Haltung 
großer Schweinebestände (Massentierhaltungs-
verordnung — Schweine), die ab 1250 Schweine 
gilt, ist § 15 „Behandlung des Düngers" von Be-
deutung: Dung darf frühestens drei Wochen, 
flüssige Abgänge dürfen frühestens acht Wo-
chen nach Ablagerung entfernt werden. Eine 
Verkürzung ist nur möglich, wenn die Tierseu-
chenerreger vorher abgetötet worden sind. 
Eine Lagerung ist nicht erforderlich für Dung 
und flüssige Abgänge, die auf landwirtschaftlich 
genutzte Flächen aufgebracht und sofort einge-
arbeitet werden oder einem Klärprozeß unter-
worfen werden, durch den Tierseuchenerreger 
abgetötet werden. 

537. Die genannten rechtlichen Regelungen sind 
insgesamt noch unzureichend. Die Regelungen 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gelten 
nur für Geflügel- und Schweinehaltungen und stel-
len vorrangig auf Belastungen durch Gerüche und 
Lärm ab. Die Vorschriften des Abfallbeseitigungs-
gesetzes erlauben es nur, die Spitzenbelastungen, 
die über das „übliche Maß der landwirtschaftlichen 
Düngung" hinausgehen, zu beschneiden. 

Das Wasserrecht stellt zwar sehr weitreichende 
Grundsätze auf, deren Vollzug aber noch nicht in 
jedem Fall durch technische Vorschriften handhab-
bar gemacht worden ist (siehe die eingehende Erör-
terung in Abschnitt 5.3.1). Das Bauordnungsrecht 
gilt für praktisch alle Tierhaltungen, da die meisten 
mit baulichen Anlagen verbunden sind, aber die 
Prüfung durch die Behörden und die Verpflichtun-
gen der Betreiber erstrecken sich nicht auf alle um-
weltrelevanten Aspekte. Die Massentierhaltungs-
verordnung nach Tierseuchengesetz erfaßt auch 
nicht alle hygienischen Risiken, die von größeren 
Tierhaltungen ausgehen können. Über diese Lük-
ken der rechtlichen Regelungen hinaus hat der Rat 
den Eindruck, daß der Vollzug der geltenden Vor-
schriften nicht umfassend und streng genug ist; der 
Rat verkennt nicht, daß wegen der Vielzahl der 
Tierhaltungen und der Schwierigkeiten einer Über- 
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wachung die zuständigen Behörden hier vor großen 
Schwierigkeiten stehen. 

Düngerformen 

538. Wie in Kapitel 3.3 näher erläutert, unterschei-
det man je nach Art der Aufstallung der Tiere und 
der Sammlung und Aufbereitung der Ausscheidun-
gen verschiedene Düngerformen. Festmist wird auf 
speziellen Lagerplätzen gestapelt. Während der La-
gerung wird er zu Rottemist. Je nach Art und 
Menge der Einstreu verläuft der Rottevorgang 
mehr anaerob oder aerob, wobei infolge biogener 
Erhitzung Temperaturen von 25-70 °C entstehen. 
Hohe Temperaturen beschleunigen den Prozeß der 
Entseuchung, bei der pathogene Keime vernichtet 
werden. Antibiotisch wirkende Ausscheidungspro-
dukte der Rotteorganismen unterstützen diesen 
Hygienisierungseffekt. Flüssigentmistung führt zur 
Entstehung von Gülle. Ihr biologisch-chemischer 
Ab- und Umbau verläuft ohne Temperaturanstieg 
und bewirkt daher im allgemeinen keine Entseu-
chung. Bei der Lagerung von Flüssigmist unter 
stark gehemmtem Luftzutritt entsteht Methan, das 
als Energieträger (Biogas) genutzt werden kann 
(TIETJEN, 1977; vgl. Tz. 545). 

Behandlung und Verwertung der Ausschei-
dungen im landwirtschaftlichen Betrieb 

539. In Geflügelstallungen mit Bodenhaltung der 
Hühner vermischt sich der Kot mit der Einstreu zu 
einem krümeligen Festmist, der problemlos mit üb-
lichen Miststreuern auf den Acker gebracht werden 
kann. Dasselbe gilt auch für die Exkremente aus 
Geflügelstallungen mit Kotgruben. 

In Geflügelstallungen mit Batteriehaltung entste-
hen bedeutende Kotmengen, die, falls sie nicht un-
mittelbar nach der Entstehung aufs Feld gebracht 
werden können, bis zur Weiterverwertung in ge-
schlossenen Gruben zu lagern sind. 

In Schweinestallungen fällt entweder Festmist an, 
der durch Einstreu von Stroh oder Holzabfällen 
(Sägemehl, Sägespäne) erzeugt wird, oder Flüssig

-

mist, der in Ställen mit Teil- oder Vollspaltenböden 
entsteht und in Vorratsbehältern gesammelt wird. 

540. Die Ausbringung der Gülle auf das Feld zu 
Zeiten, in denen eine Aufnahme der Nährstoffe 
durch Pflanzen möglich ist, setzt ausreichend di-
mensionierte Güllebehälter voraus, was jedoch viel-
fach nicht gewährleistet ist. Die Lagerdauer von 
Wirtschaftsdünger wird hauptsächlich von betrieb-
lichen Bedingungen (acker- und pflanzenbauliche, 
hygienische, arbeits- und betriebswirtschaftliche 
Gründe) bestimmt. Bei halbjähriger Stallhaltung 
der Tiere sollte der Lagerraum für mindestens 3 bis 
4 Monate ausreichen, in schnee- und frostreichen 
Gebieten des Mittelgebirges und im Hochgebirge 
ist eine Lagerdauer von etwa 6 Monaten erforder-
lich. Bei ganzjähriger Stallhaltung in Betrieben 
ohne landwirtschaftliche Nutzfläche verlängert sich 
die erforderliche Lagerdauer auf mindestens 11 Mo-
nate. Für die Bemessung des Lagerraumes gelten 
die Werte der Tab. 3.54. Bei Gülle ist gegenüber 
Festmist einschließlich Jauche etwa 2 bis 3 mal 
mehr wasserdichter Grubenraum erforderlich. 
Ferner ist die Lagerkapazität für Gülle bei Errei-
chen der maximalen Grubenfüllhöhe erschöpft, 
während die Stapelhöhe für Festmist nicht so starr 
begrenzt ist. Die Lagerung von Festmist über einen 
ausreichenden Zeitraum ist also einfacher realisier-
bar als die Lagerung von Flüssigmist. 

Gülle erfordert wegen ihrer Neigung zur Entmi-
schung (Kap. 3.3) eine Homogenisierung und bei 
der Ausbringung eine gleichmäßige Verteilung der 
Flüssigkeit auf den Boden. Beide Forderungen wer-
den in der Praxis immer noch unzureichend er-
füllt. 

Bei der Sammlung und Verwertung der Ausschei-
dungen können Umweltbelastungen in Form von 
Gerüchen, Aerosolen, Staub und durch Ansiedlung 
von unerwünschten Organismen entstehen (Kap. 
4.4). 

Tab. 3.54 

Bemessung des Lagerraumes für Wirtschaftsdünger 

Art des Düngers bei 
einmonatiger Lagerung je GV Rind Schwein Huhn 

Stallmist 
Dungplatte in m2  
(bei 2,5 m Stapelhöhe) 	 0,5-0,7 etwa 0,5 	— 

Jauche 
Grubenraum in m3 	 0,5-0,7 0,4-0,7 	— 

Gülle 
Grubenraum in m3  
(bei Treibmistverfahren) 	 1,5 1,25 	2,5-3,0 1 ) 

1 ) Mindestens 50 % Wasserzusatz 	Quelle: RÜPRICH und LÜBBE, 1982 
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Behandlung und Verwertung der Ausschei-
dungen mit großtechnischen Methoden 

541. Wo die Ausscheidungsmengen so groß sind, 
daß sie nicht mehr im landwirtschaftlichen Betrieb 
oder Betriebsverbund als Dünger aufs Feld ge-
bracht werden können, müssen großtechnische Be-
handlungs- und Entsorgungsmethoden angewendet 
werden. 

Kot aus Geflügelstallungen kann durch Heißluft 
oder Warmluft getrocknet und dann als Streudün-
ger verwertet werden. Solche Trocknungsanlagen 
sind jedoch nicht nur kostspielig in der Anschaf-
fung, sondern auch im Betrieb (hoher Verschleiß); 
außerdem entstehen beim Trocknungsvorgang ag-
gressive Brüden und starke geruchsemissionen, die 
nur durch kostspielige Desodorierungsanlagen be-
hoben werden können (BLANKEN et al., 1972). 

542. Eine weitere Möglichkeit der Entsorgung von 
Hühnermist ist die aerobe Behandlung in Form der 
gemeinsamen Kompostierung mit anderen organi-
schen Abfällen, z. B. mit Hausmüll, Holzabfällen, 
u. a. Der stickstoffreiche Hühnerkot bildet in der 
Mischung mit kohlenstoffreichen, aber stickstoffar-
men Abfällen ein für die Kompostierung ideales 
Substrat, das in Kompostwerken zu Humusdünger 
aufbereitet werden kann. 

543. Die Umwälzbelüftung eignet sich zur Behand-
lung aller Arten von Flüssigmist (Rinder-, Hühner- 
und Schweineflüssigmist). Dabei wird Luft in so fei-
ner Verteilung und nur in solchen Mengen dem 
Substrat zugeführt, daß es in der Flüssigkeit durch 
mikrobielle Vorgänge zu einer Temperaturerhö-
hung kommt. Damit werden nicht nur eine Stabili-
sierung der instabilen, leicht abbaubaren Inhalts-
stoffe und eine Desodorierung, sondern auch eine 
wirksame Entseuchung (Desinfektion) erreicht 
(MÜLLER et al., 1975). Der belüftete Flüssigmist 
kann deshalb direkt als Dünger aufs Feld gebracht 
werden. Mit Hilfe von Fällungsmitteln kann aber 
auch ein stabilisierter, geruchsfreier und leicht ent-
wässerbarer Schlamm gewonnen werden, der eben-
falls als Dünger dient. 

Zentrale Gülleaufbereitung 

544. In Gebieten mit starker Konzentration von 
großen Tierhaltungen bzw. hohem Viehbesatz (Kap. 
3.3, Abb. 3.25) fallen so hohe Güllemengen an, daß 
eine zentrale Güllesammlung, -aufbereitung und 
-verwertung erforderlich wird. 

Verfahrenstechnisch relativ einfach ist eine Samm-
lung der Gülle in dichten Vorbecken und eine Tren-
nung in Feststoffe und Flüssigdung mit Dekantier-
zentrifugen. Diese Aufbereitung erfordert jedoch 
eine ständige Wartung der Geräte. Die Feststoffe 
können kompostiert werden, ggf. in Mischung mit 
anderen organischen Abfällen. Der Kompost ist ein 
problemlos lagerfähiger und wertvoller Humus-
und Nährstoffdünger. Der flüssige Dung kann in 
belüfteten Becken über einen längeren Zeitraum 
gespeichert und in Abhängigkeit von der Boden-
nutzung und der Fruchtfolge verteilt und bedarfsge-

recht ausgebracht werden. Voraussetzung dafür ist 
eine für mindestens 6 Monate ausreichende Gülle-
lagerkapazität. 

Die Wirtschaftlichkeit nimmt mit der Größe der An-
lage zu. Ein weiterer Vorteil besteht in der Ver-
gleichmäßigung der Düngerqualität, weil die Gülle 
der verschiedenen Tierarten vermischt und die un-
terschiedlichen Nährstoffgehalte ausgeglichen wer-
den. Allerdings verlängern sich mit der Größe der 
Anlage auch die Transportwege und erhöhen sich 
die Transportkosten. Eine zentrale Gülleaufberei-
tung kann mit Biogaserzeugung verbunden wer-
den. 

Biogas-Anlagen 

545. Beim bakteriellen, anaeroben Abbau von or-
ganischem Material entsteht über niedermoleku-
lare Zwischenstufen Biogas, ein Gemisch aus Met-
han und Kohlendioxid. Dieser technisch nutzbare 
Abbauprozeß ist in der Natur weit verbreitet (z. B. 
in Seesedimenten, Hochmooren, Sümpfen etc.). Er 
wird sowohl zur Reinigung organisch belasteter Ab-
wässer und zur Stabilisierung von Abwasser-
schlämmen als auch zur Energieproduktion ge-
nutzt, denn ca. 90 % der Energieinhalte der organi-
schen Ausgangsstoffe bleiben im Methan erhalten. 

Bei der Biogaserzeugung ist grundsätzlich zu unter-
scheiden, ob sie primär zur Energieerzeugung oder 
zur Gülleaufbereitung betrieben wird. Steht das 
Ziel der Gülleaufbereitung aus Umweltgründen und 
nicht zur Energieerzeugung im Vordergrund, wird 
man kurze Faulzeiten wählen, so daß ein Großteil 
des erzeugten Methangases benötigt wird, um den 
Prozeß bei optimalen Temperaturen ablaufen zu 
lassen. 

546. Biogasanlagen in einzelnen landwirtschaftli-
chen Betrieben dienen heute der Energieproduk-
tion. Ihr Nutzen errechnet sich aus den jährlichen 
Kosten und dem Wert der gewonnenen Energie. 
Nach bisheriger Erfahrung wird eine positive Bi-
lanz nur in Betrieben mit einer parallel zum Jahres

-

gang des Öl- und Strombedarfs verlaufenden Bio-
gasproduktion erreicht. 

547. Die Biogaserzeugung aus Gülle mit dem End-
produkt Faulschlamm hat aber Vorteile, die unter 
Umweltgesichtspunkten wichtiger sind als die oft 
bescheidene Netto-Energieausbeute: 

— Die Geruchsintensität nimmt mit zunehmender 
Faulzeit ab. Dem Faulschlamm fehlt der typi-
sche, penetrante Schweine- und Hühnermistge-
ruch. 

— Die Gehalte an Stickstoff, Phosphat und Kalium 
bleiben, wenn sich keine Sink- und Schwimm-
schichten aufbauen, unverändert. Stickstoff liegt 
jedoch im Faulschlamm hauptsächlich in der 
Ammoniumform vor und ist daher besser pflan-
zenverfügbar als der Güllestickstoff. Der Umset-
zungsgrad ist von der Faulzeit abhängig. 
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— Der Faulschlamm ist homogener und dünnflüs-
siger als die Gülle, was eine höhere Verteilge-
nauigkeit ermöglicht. 

— Je nach Prozeßsteuerung tritt eine unterschied-
lich starke Abtötung von Wurmeiern, Bakterien 
und Unkrautsamen ein. 

Zum Nährstoffgehalt 
von tierischen Ausscheidungen 

548. In landwirtschaftlichen Mischbetrieben wird 
in der Regel der gesamte Wirtschaftsdünger zur Er-
haltung der Bodenfruchtbarkeit auf die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche ausgebracht. Im allge-
meinen wird bei den heutigen Ertragshöhen der 
Nährstoffbedarf der Pflanzen damit nicht gedeckt. 
Zur Bedarfsgerechten Bemessung der Gesamtdün-
gung sind genaue Kenntnisse über die Nährstoffge-
halte der Wirtschaftsdünger erforderlich (Kap. 3.3, 
Abschn. 5.3.1). 

549. Um Unterschiede im Nährstoffgehalt der tie-
rischen Auscheidungen in der Praxis abschätzen zu 
können, wurde der Begriff „Düngergroßvieheinheit" 
(DGV) geschaffen (Kap. 3.3). Eine DGV entspricht 
höchstens 80 kg Stickstoff, bewertet als Gesamt-
stickstoff und 70 kg Phosphat, bewertet als P205, 
die von einer festgelegten Tierzahl pro Jahr produ-
ziert werden. von dieser Einheit weicht die den Vor-
schriften zur Regelung der Gülleausbringung zu-
grunde liegende „Dungeinheit" (DE) zwar nicht im 
anrechenbaren Nährstoffgehalt, aber in den defi-
nierten Tierzahlen ab (Tab. 3.55). Die Tieranzahl, 
die einer Dungeinheit zugrunde gelegt wird, ist — 
bezogen auf den Nährstoffinhalt der Ausscheidun-
gen — zu großzügig bemessen (Tz. 461, vgl. auch 
Tab. 3.36). Dies beruht darauf, daß bei Rindern le-
diglich die Haltung von 200 Stalltagen im Jahr an-
gerechnet wird. Bei den übrigen Tierarten gehen 
die Tierzahlen von der Annahme einer Rottemist-
produktion aus, bei der größere Nährstoffverluste 
als bei der Gülle auftreten. In den Vorschriften, die 
das Aufbringen von Gülle regeln, sind jeweils 
3 DE/ha • Jahr als Obergrenze festgelegt. Infolge 
der oben genannten großzügigen Umrechnung auf 
Tierzahlen, welche die von den verschiedenen Tie-
ren ausgeschiedenen Nährstoffmengen unreali-
stisch niedrig einschätzt, muß mit einer Überschrei-
tung der pro Hektar vorgesehenen Höchstmengen 
an Stickstoff (240 kg) und Phospat (210 kg) bereits 
bei Einhaltung der zulässigen Ausbringung von 
3 Dungeinheiten gerechnet werden. 

Hygienische Fragen 

550. Je stärker die Konzentration von Tieren einer 
Art auf engem Raum ist, desto größer ist das Risiko 
des Auftretens von Infektionskrankheiten. Ungün-
stiges Stallklima, falsche Fütterung, unzulängliche 
Haltungssysteme erhöhen dieses Risiko. 

Ein typisches Beispiel ist die Salmonellose: Diese 
Seuche dringt in der Bundesrepublik Deutschland 
und auch im übrigen Europa immer weiter vor. Ins-
besondere in größeren Mastschweinebeständen 

Tab 3.55 

Tierzahlen pro Düngergroßvieheinheit (DGV) bei 
Gülle- und Rottemistproduktion nach KTBL; Tier

-

zahlen pro Dungeinheit (DE) nach der Nordrhein

-

Westfälischen Gülleverordnung 

Tierzahl pro 

DGV 
DE 

Gülle Rottem. 

Rinder (über 2 Jahre) 	 1 1,5 1,5 
Jungrinder 

(über 3 Monate 
bis 2 Jahre) 	 2 3 3 

Kälber (bis 3 Monate) . 6 9 9 
Zuchtsauen (mit 

Ferkeln bis 20 kg) 	 2 3 3 
Schweine (über 20 kg) 	 6 9 7 
Legehennen 	 100 100 100 
Junghennen 	 200 200 300 
Masthähnchen 	 333 333 300 
Mastenten 	 150 150 150 
Mastputen 	 100 100 100 

Quelle: Zusammenstellung SRU 

tritt sie vermehrt auf. Es gibt Schätzungen, daß bis 
zu 30 % und mehr Schlachtschweine heute mit Sal-
monellen befallen sind (STRAUCH, 1982). Die Erre-
ger werden meistens durch den Darm ausgeschie-
den. Bei den Viehhaltungen mit Einstreu und Fest-
mistbereitung bieten sich kaum seuchenhygieni-
sche Probleme, weil bei der Rotte des Mistes die 
Erreger durch die Selbsterhitzung abgetötet wer-
den. Dieser Effekt fehlt beim Flüssigmist, der damit 
eindeutig ein seuchenhygienisches Risiko darstel-
len kann. Er sollte daher, falls keine weiteren Hy-
gienisierungsmaßnahmen getroffen werden, aus-
schließlich auf Ackerland ausgebracht und sofort 
eingearbeitet werden. Zum Rohverzehr bestimmte 
Kulturen dürfen dort nicht angebaut werden. Auf 
die Entseuchung von Flüssigmist durch Belüftung 
ist bereits eingegangen worden (Tz. 543). 

Eine Ausfaulung zur Biogasgewinnung bei Tempe-
raturen von 30-40°C führt jedoch mit ziemlicher 
Wahrscheinlichkeit nicht zur sicheren Vernichtung 
der Krankheitserreger (STRAUCH, 1982). Eine wei-
tere Möglichkeit zur Entseuchung des Flüssigmi-
stes besteht im Einsatz chemischer Desinfektions-
mittel. Sie werden auf Grund gesetzlicher Bestim-
mungen bei anzeigepflichtigen Seuchen vom Amts-
tierarzt vorgeschrieben. Manche dieser Mittel kön-
nen jedoch pflanzenschädlich wirken. 

Aufzucht- und Schlachtabfälle 

551. Als weitere bei der tierischen Produktion an

-

fallende Reststoffe und Abfälle sind die Aufzucht- 
und die Schlachtabfälle zu nennen, die entspre- 
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chend dem Tierkörperbeseitigungsgesetz behandelt 
und beseitigt werden. Da Schlachthöfe und Tierkör-
perbeseitigungsanlagen nicht zur Landwirtschaft 
gerechnet werden, wird in diesem Gutachten darauf 
nicht näher eingegangen. 

3.5.3 Sickersäfte aus der Futterkonservierung 

552. Die landwirtschaftlichen Betriebe sind seit je-
her bestrebt, einen Teil des Frischfutters zu konser-
vieren, um Vorräte für den Winter anzulegen. Die 
Futterkonservierung kann durch Trocknung oder 
durch Gärfutterbereitung im Silo (Silage) erfolgen. 
Die Trocknung von Futterpflanzen, wie sie beim 
Heu angewendet wird, stellt kaum eine Umweltbe-
lastung dar. Bei der Silagebereitung hingegen ent-
stehen Sickersäfte, die zu einer gravierenden und 
bisher weithin unterschätzten Belastung von Was-
ser, Boden und Luft führen können, wenn sie nicht 
einwandfrei behandelt werden. 

553. Der grundlegende Prozeß zur Herstellung von 
Gärfutter beruht, ähnlich wie bei der Herstellung 
von Sauerkraut, auf einer Milchsäurekaltvergä-
rung. Diese Säurekonservierung verhindert den 
weiteren mikrobiellen Abbau der organischen Fut-
terinhaltsstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Ei-
weiße. Gärfutter ist als hochwertiges Futtermittel 
für die deutsche Landwirtschaft von erheblicher 
Bedeutung (HOFMEISTER und SOEDER, 1983). 

Entstehung, Menge und Zusammensetzung 

554. Nach HOFMEISTER und SOEDER (1983) 
werden in der Bundesrepublik Deutschland jährlich 

mehr als 5 Mio t Gärfutter erzeugt, was einem 
Frischmassevolumen (Siloraum) von über 25 Mio 
Kubikmeter entspricht. 

Zur Silage gelangen von Mai bis Juni hauptsächlich 
Gras, Klee-Gras, Grüngetreide, Klee und Luzerne 
und von September bis November Mais, Rüben, Rü-
benblätter, Erbsen-Wicken-Gemenge, Raps, Rübsen 
und Kohl (HOFMEISTER und SOEDER, 1983; 
KÜNTZEL und ZIMMER, 1972). 

555. Bei allen Feucht- und Naß-Silagen von Grün-
futter mit mehr als 70 % Wassergehalt bilden sich 
während des Gärvorganges Sickersäfte und Gär-
gase. Der Sickersaft besteht anfänglich aus einem 
Gemisch von Haftwasser und Zellsaft und enthält 
gelöste und suspendierte Stoffe, darunter z. B. Mi-
neralstoffe und organische Verbindungen, wie 
Milchsäure, Essigsäure, Buttersäure. HOFMEI-
STER und SOEDER (1983) schätzen die gesamte 
Menge an Silosickersaft auf etwa 8 Mio Kubikme-
ter jährlich (0,3 m 3  Gärsaft/m 3  Siloraum). 

Bei einem Trockensubstanzgehalt im Frischgut von 
mehr als 30 % wird kein Sickersaft mehr gebildet. 
Große Sickersaftmengen entstehen jedoch bei der 
Silage von sehr jungem Grünfutter, Stoppelrüben 
usw., wie aus Tab. 3.56 ersichtlich. Unter Berück-
sichtigung der verschiedenen Futterarten und der 
Ablaufgeschwindigkeit der Sickersäfte ergibt sich 
ein durchschnittlicher Gehalt an Trockensubstanz 
im Sickersaft von 4,5-5,5 %. Gegen Ende der Silier

-

zeit und bei Futterarten mit geringer Saftbildung 
kann er 6,5-7,5 % erreichen. 

556. Im Vergleich zu kommunalem Abwasser wei-
sen Silosickersäfte eine sehr hohe Konzentration 

Tab. 3.56 	Richtwerte für den Anfall von Sickersäften bei verschiedenen Silagen 

Siliergut 
Trocken

-

substanz

-

gehalt 
v. H. 

Saftanfall 
in v. H. 

der 
Füllmasse 

Naßsilagen 
a. Rübenblatt, 	Stoppelrüben, 	Naßschnitzel, 	rohe 

Kartoffel, Zwischenfrüchte, sehr junges Halmfut- 
ter 	  bis max. 20 30 

b. Weidegras, Kleegras, Luzerne, Grünmais, Pflück- 
erbsenkraut, Grüngetreide u. a. 	 bis max. 20 10 

Angewelkte Silagen 
Gras, Kleegras, Luzerne, Gärmais, gedämpfte 
Kartoffel u. a. 	 25-30 5 

Stark vorgewelkte Silagen 
auch 	gültig 	für 	Feuchtgetreide, 	Maiskolben- 
schrot 	  über 35 0 

Für Naßsilagen ergeben sich demnach, bezogen auf die Anbaufläche, folgende 
Saftmengen: 

Zuckerrübenblatt 	 10 m3/ha 
Zwischenfrüchte und Grünmais  	4 m3/ha 
Gras, Kleegras  	3 m3/ha 

Quelle: KÜNTZEL und ZIMMER, 1972 
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an abbaubaren organischen Stoffen auf. Ihre 
Menge beträgt 70-75 % der Trockensubstanz (vgl. 
Abschn. 4.3.3.3). 

557. Der Mineralstoffgehalt verschiedener Sicker-
säfte schwankt wenig. Nach KÜNTZEL und ZIM-
MER (1972) enthält 1 m3  Sickersaft u. a. etwa 
1 — 2 kg Gesamt-Stickstoff 
0,5 — 1,5 kg Gesamt-Phosphor 
3,5 — 6 kg Kalium 
3,5 — 7 kg Chlorid. 

Behandlung der Silosickersäfte 

558. Sickersäfte dürfen nicht in eine Kanalisation, 
in Sickerschächte oder gar direkt in die Gewässer 
abgeleitet werden. Aufgrund ihres hohen Nährstoff-
gehaltes sollten sie möglichst vollständig in den 
landwirtschaftlichen Stoffkreislauf zurückgeführt 
werden. Da es sich um aggressive Reststoffe mit 
niedrigem ph-Wert sowie hohem Puffervermögen 
handelt, wird im allgemeinen ihre Einleitung in 
Güllegruben und ihre Verwertung zusammen mit 
der basisch reagierenden Gülle empfohlen. Wo dies 
nicht möglich ist, müssen Silosäfte in einem dichten 
abflußlosen Behälter gelagert werden, der mit ei-
nem säurebeständigen Schutzanstrich versehen 
ist. 

559. Bei unsachgemäßer Aufbringung von Sicker-
säften auf landwirtschaftlich genutzte Flächen 
kann es zu Schädigungen des Bodens, wie z. B. ver-
mindertem Gasaustausch durch Bodenverschläm-
mung und Porenverstopfung kommen. Pflanzen 
können durch den niedrigen ph-Wert geschädigt 
werden (HOFMEISTER und SOEDER, 1983). 

560. Eine klärtechnische Behandlung der Sicker-
säfte ist sehr problematisch. Die Einleitung in kom-
munale Kläranlagen ist unzulässig. Auch bei star-
ker Verdünnung mit Abwasser verhindert das 
große Pufferungsvermögen der Sickersäfte eine ge-
nügende Erhöhung des ph-Wertes, was zu Korro-
sionsschäden in den Leitungen führt. Ganz abgese-
hen davon, würden durch den hohen Gehalt an or-
ganischen abbaubaren Stoffen die üblichen Klär-
prozesse gestört (Tz. 1012). 

Auch durch Fällen mit Kalk, Eisen(III)chlorid, Ei-
sen(II)sulfat oder Aluminiumsulfat läßt sich der 
Gärsaft nicht befriedigend reinigen (HOFMEI-
STER und SOEDER, 1983). 

Dagegen eignet sich nach BARDTKE und TIETJEN 
(1977) der Oxidationsgraben zur Behandlung von 
Silosäften, und zwar auf Grund der langen Aufent-
haltszeit und des großen Puffervolumens. Auch 
Teichanlagen mit intensiver Belüftung bieten Aus-
sicht auf Erfolg (HOFMEISTER und SOEDER, 
1983). 

Eine Möglichkeit, von der in der Zukunft wahr-
scheinlich vermehrt Gebrauch gemacht wird, ist die 
anaerobe Behandlung der Silosäfte zusammen mit 
tierischen Ausscheidungen und/oder Klärschlamm 
in Biogasanlagen (beheizte Faulanlagen). 

3.5.4 Erntereste 

Strohmengen 

561. Nach Schätzungen von DEBRUCK (1980) fie-
len in der Mitte der siebziger Jahre in der Bundes-
republik Deutschland jährlich etwa 26 Mio t Stroh 
an. Davon wurden mit schon damals abnehmender 
Tendenz ca. 70 % zur Einstreu und als Futterstroh 
verwendet. Weitere 20 % wurden im Acker eingear-
beitet und die restlichen 10 % verbrannt oder indu-
striell verwertet. 

Infolge der Zunahme des Getreideanbaus rechnet 
DEBRUCK bis zum Jahre 1990 mit einem Strohan-
fall von mindestens 30 Mio t. Wenn der Strohbedarf 
für die Einstreu einerseits wegen Aufgabe der Vieh-
haltung in großen Ackerbaubetrieben, andererseits 
wegen der Umstellung auf stroharme oder strohlose 
Aufstallung in Tierhaltungsbetrieben weiter ab-
nimmt, könnte ein Strohüberschuß von 10 Mio t auf-
treten. 

562. Es müssen daher Mittel und Wege gesucht 
werden, diese Überschußmengen ökologisch und 
wirtschaftlich sinnvoll zu verwerten, sei es im land-
wirtschaftlichen Bereich oder als Rohstoffe für eine 
industrielle Verwendung. DAMBROTH (pers. Mit-
teilung) geht davon aus, daß alles Stroh als Dünger 
in den Boden eingearbeitet werden kann. 

Nutzung von Ernteresten im landwirtschaft-
lichen Betrieb (Düngung s. Kap. 3.3) 

563. Für die Verwertung der verschiedenen Ernte-
reste im landwirtschaftlichen Betrieb bestehen 
heute nach CANDINAS und JOZIC (1980) folgende 
Möglichkeiten: 

Weizen- und Gerstenstroh 

Als Futtermittel für Wiederkäuer ist dieses Stroh 
nach entsprechender Aufbereitung gut geeignet. 
Zur Verbesserung der Verdaulichkeit sollte es 
durch Aufschlußverfahren (Behandlung mit Na-
tronlauge oder Ammoniak) aufbereitet werden. In 
einigen Gegenden der Bundesrepublik wird dies 
mit gutem Erfolg praktiziert (DEBRUCK, 1980). 
Derart vorbehandeltes Stroh ist in seinem Futter-
wert mit mäßigem Heu zu vergleichen. 

Die Eignung des Strohs als Einstreu ist unbestrit-
ten. Nachträgliche Einspeisung in eine Biogasan-
lage ist möglich, hingegen nicht die direkte und aus-
schließliche Vergärung im Reaktor, weil das C/N-
Verhältnis viel zu weit ist und damit die anaeroben 
Abbauprozesse zu langsam verlaufen. In viehlosen 
Betrieben, die einen Ersatz für Stallmist brauchen, 
kommt auch die Strohkompostierung in Frage, die 
jedoch nur unter Zusatz von Stickstoff zur Einen-
gung des C/N-Verhältnisses gelingt. 

Körnermaisstroh 

Es wird meistens auf dem Felde belassen und un-
tergepflügt. Der hohe Wassergehalt von 50-70 % 
und der für eine natürliche Trocknung auf dem 
Felde ungünstige Erntezeitpunkt (eine künstliche 
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Trocknung ist kaum vertretbar) lassen eine Ver-
brennung nicht zu. Da der Futterwert etwa demje-
nigen von mittlerem Wiesenheu entspricht, eignet 
sich Körnermaisstroh gut als Rauhfutteranteil, am 
besten in silierter Form. Neben der Verwertung als 
Dünger und Futter kommen auch die Kompost- und 
die Biogasbereitung in Frage. 

Rapsstroh 

Es wird ebenfalls meistens auf dem Felde belassen. 
Sein Futterwert ist gering (grob und hart, Verdau-
lichkeit und Nährstoffe ungünstig) und der Wasser-
gehalt hoch (60-70 %). Deshalb ist es auch für Heiz-
zwecke ungeeignet. Rapsstroh verrottet gut und ist 
daher für Kompostbereitung (evtl. auch Biogasbe-
reitung) geeignet. 

Kartoffelkraut 

Da der Wassergehalt ziemlich hoch ist (40-70 %) 
und eine natürliche Trocknung wegen des Ernte-
zeitpunktes entfällt, kommt es als Brennmaterial 
nicht in Frage. Als siliertes Futtermittel ist es je-
doch trotz des hohen Solaninanteils von ca. 5 mg/kg 
TS geeignet. Dank der guten Abbaubarkeit kann es 
auch für Kompost- und Biogasbereitung verwertet 
werden. 

Erbs- und Bohnenstroh 

Wie bei allen Leguminosen besitzt das Stroh dieser 
Arten gute Rotteeigenschaften und übt eine gün-
stige Wirkung auf den Boden aus. Der Futterwert 
von Hülsenfrüchtestroh ist relativ hoch (protein-
reich und besser verdaulich als alle anderen Stroh-
arten). Ackerbohnenstroh hingegen ist als Futter 
ungeeignet, weil es hartstengelig ist und viele Roh-
fasern enthält. 

Rübenblatt 

Es ist als Futter und Dünger gut geeignet. In der 
Bundesrepublik Deutschland werden 65 % des Zuk-
kerrübenblattes verfüttert, 35 % verbleiben auf dem 

Feld. Eine Silage ist möglich. Da Rübenblätter in 
kurzer Zeit anaerob abbaubar sind, eignen sie sich 
ebenfalls für Biogasbereitung. 

In Tabelle 3.57 sind die grundsätzlichen Möglichkei-
ten der Verwertung der verschiedenen Erntereste 
kurz zusammengefaßt. 

Technische Strohverwertung 

564. Grundsätzlich könnte Stroh für die Herstel-
lung von Bau- und Isolierplatten, zur Energiegewin-
nung, zur Herstellung von Zellstoff und Furfurol 
etc. verwendet werden (v. BOGUSLAWSKI und 
DEBRUCK, 1977). 

565. Getreidestroh ist infolge seines hohen Gehal-
tes an Trockensubstanz und der auf Grund eines 
günstigen Erntezeitpunktes möglichen natürlichen 
Trocknung auf dem Felde grundsätzlich für eine 
thermische Verwertung (Verbrennung, Vergasung, 
Verkohlung) geeignet. In landwirtschaftlichen Be-
trieben könnte diese Strohart als Energieträger in 
speziellen Strohöfen als Wärmequelle für die Behei-
zung von Gebäuden, für die Heubelüftung und für 
die Trocknung von Grüngut und Getreide Verwen-
dung finden. 

Unter der Annahme, daß 20 % der jährlichen Stroh-
erzeugung in der Bundesrepublik Deutschland für 
die Energiegewinnung eingesetzt würden, ent-
spricht das Energiepotential etwa 1,5 Mio t Heizöl. 
Dem Einsatz von Stroh zu Heizzwecken in großen 
Anlagen stehen jedoch die regional und zeitlich un-
terschiedliche Verfügbarkeit, das hohe Transport-
volumen und eine kostspielige Technik zur Rauch-
gasreinigung entgegen (vgl. SRU, 1981, Tz. 376; 
STREHLER, 1983). Von kleinen Strohverbren-
nungsanlagen ist wegen der erheblichen Emissions-
probleme abzuraten. 

566. Insgesamt stellt der Rat fest, daß eine Ver-
wendung des Strohs zu Heizzwecken wegen der 
Schadstoffemissionen nicht empfohlen werden 
kann; vielmehr sollte nach dem Prinzip des Stoff-
kreislaufs die ackerbauliche Verwertung des Strohs 
im Vordergrund stehen. 

Tab. 3.57 

Verfahren der Verwertung von Ernteresten im landwirtschaftlichen Betrieb 

Verwertung 

Ver

-

fütterung Einstreu Kompost Düngung Biogas Nutz

-

verbrennung 

Getreidestroharten 	 + + + + +1) + 
Maisstroh 	 + – + + + – 

Rapsstroh 	 – + + + + ( – ) 
Rübenlaub 	 + – – + + – 

Kartoffelkraut 	 + – + + + – 

Hülsenfrüchtestroh 	 + – + + – – 

1) Über Verwertung als Einstreu 	 Quelle: CANDINAS und JOZIC, 1980 
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4 Auswirkungen moderner Landbewirtschaftung auf die Schutzgüter der 
Umweltpolitik 

4.1 Auswirkungen der modernen 
Landbewirtschaftung auf den 
Naturhaushalt, die Lebensräume 
und das Landschaftsbild 

4.1.1 Naturhaushalt 

567. Die für einen ausgewogenen, funktionieren-
den Naturhaushalt (Abschn. 1.1.2) typischen Ener-
gieübertragungen und Kreisläufe, wie z. B. die 
Einstrahlung, Reflexion und Fixierung der Sonnen-
ernergie, die Kreisläufe des Wassers, des Sauerstof-
fes sowie anderer gasförmiger oder fester Stoffe, 
vor allem Nährstoffe, und das davon mitbedingte 
Verteilungsmuster der Ökosysteme in der Land-
schaft werden durch jede landwirtschaftliche Nut-
zung unvermeidbar beeinträchtigt und gestört. 

568. Diese Störungen des Naturhaushaltes und die 
Versuche ihrer Beseitigung sind bereits in Ab-
schn. 1.1.3.2 am Beispiel der Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit dargestellt worden. Sie waren vor al-
lem auf weitgehende Wiederherstellung der 
zwangsläufig, z. B. durch Entnahme und Abtrans-
port des Erntegutes aufgebrochenen Stoffkreisläufe 
gerichtet. Dies gelang in der früher üblichen Kom-
bination von Ackerbau und Tierhaltung mittels 
Viehdung und Ernterückständen sowie guter Hu-
muswirtschaft wenigstens teilweise. Mit der mine-
ralischen Düngung und vor allem der Spezialisie-
rung der landwirtschaftlichen Betriebe werden die 
Stoffkreisläufe weiter aufgebrochen. Dies zeigt sich 
am Auftreten früher unbekannter Abfall- und 
-beseitigungsprobleme, sichtbar am Stroh in spezi-
alisierten Getreidebaubetrieben, an Silorückstän-
den, tierischen Exkrementen oder Gülle in der spe-
zialisierten Tierhaltung. Die Beseitigung dieser 
„Nebenprodukte" beeinträchtigt wesentliche Funk-
tionen im Naturhaushalt, z. B. im Boden, im Grund-
wasser und in Gewässern, teilweise auch in der 
Luft, durch Fäulnis, Verschmutzung, Eutrophierung 
und Geruchsbelästigung (Kap. 3.5, Abschn. 4.2.5, 
Kap. 4.3 und 4.4). 

Die Beseitigung erfordert z. T. sogar eigene Anla-
gen, z. B. zur Strohverwertung und Gülleaufberei-
tung, die wiederum eigene Transportvorgänge und 
mit diesen zusammen weitere Emissionen erzeu-
gen. 

569. Die heutige Bodenbearbeitung (Kap. 3.2), 
Düngung (Kap. 3.3) und Schädlingsbekämpfung 
(Kap. 3.4) belasten den Naturhaushalt ebenfalls und 
zwar um so stärker, je größer die zu behandelnden 
Flächen und die eingebrachten Stoffmengen sind. 
Der Düngereinsatz ist in den letzten 50 Jahren teil-
weise um das Acht- bis Zehnfache gesteigert wor

-

den, um höhere Erträge zu erzielen. Daß die Ausge-
wogenheit des Naturhaushaltes durch derartig er-
höhte Stoffzufuhren beeinflußt wird, zeigt sich 
nicht nur an Erscheinungen wie der Nitratzunahme 
im Grundwasser, sondern auch an Folgeproblemen 
im Pflanzenbau selbst. So begünstigt z. B. jede Dün-
gung eines Ackers auch die Unkräuter, die dann 
wieder bekämpft werden müssen. Dies muß selek-
tiv erfolgen, um die Kulturpflanzen zu schonen, be-
günstigt aber dadurch andere Unkräuter, die erneut 
zurückgedrängt werden müssen. Jede Düngung be-
schleunigt das Wachstum der Kulturpflanzen, die 
dadurch begehrenswerter und anfälliger für pflan-
zenfressende Tiere und Mikroorganismen werden, 
die ebenfalls niederzuhalten sind. Mit der chemi-
schen Bekämpfung der Unkräuter und Schädlinge 
werden Fremdstoffe in die Stroffkreislauf-Systeme 
eingeschleust, und zwar in wachsenden Mengen. 
Dies geschah zunächst ohne Rücksicht darauf, ob 
sie für den Naturhaushalt verträglich sind, und 
ohne Kenntnis von dessen Zusammenhängen. Sind 
die Bekämpfungsmittel persistent, so verbleiben sie 
als Rückstände im Boden oder können, oft unter 
Anreicherung, durch Nahrungsketten weitergege-
ben werden. So konnte DDT im Körper von Pingui-
nen der Antarktis nachgewiesen werden, wo dieses 
Mittel niemals angewendet wurde. Sind die Mittel 
dagegen rasch wirksam, so kann dies mit einer un-
erwünschten Breitenwirkung und Beeinträchtigung 
anderer Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen ver-
bunden sein. 

Jede Bodenbearbeitung, die eine Entblößung des 
Bodens von der schützenden Pflanzendecke dar-
stellt, kann Erosion durch Wasser oder Wind und 
Bodenverlust im Agrar-Ökosystem, unerwünschte 
Bodenzufuhr oder Eutrophierung in benachbarten 
Systemen, vor allem Gewässern, bedeuten. 

570. Diese Beeinträchtigungen des Naturhaushal-
tes nehmen zu, wenn die Agrar-Ökosysteme über 
große Flächen hinweg völlig einheitlich gestaltet 
und behandelt werden. Die Ausbringung von Dün-
gern und Pflanzenschutzmitteln ist für den Natur-
haushalt um so nachteiliger, je größer die Ausbrin-
gungsfläche ist, weil er dadurch um so größere 
Stoffmengen, darunter Fremdstoffe, zum gleichen 
Zeitpunkt empfängt. Ebenso wächst die Höhe der 
Bodenerosion mit der Größe der bearbeiteten Flä-
che. Die Gefahr der Belastung des Naturhaushaltes 
erhöht sich demnach mit der Größe der Schläge 
(Abschn. 3.1.3). 

571. Wegen seiner Komplexität versperrt sich der 
Naturhaushalt sektoralen Einzeluntersuchungen, 
die die klare kausale Zuordnung eines Faktors zu 
einem Wirkungsphänomen zum Ziel haben (KAU-
LE, 1983). In den Versuchen zur Klärung der Ursa-
chen der neuartigen Waldschäden (Sondergutach- 
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ten des Rates von Sachverständigen für Umweltfra-
gen, SRU, 1983) ist diese Schwierigkeit allgemein 
bewußt geworden. Daher sind auch Naturhaushalts-
Bilanzen und die Einflüsse der Landwirtschaft auf 
diese höchstens in Annäherungen erreichbar. Im-
merhin ist sicher, daß die modernen Agrarökosy-
steme durch ihre Emissionen, durch Bewirtschaf-
tungseingriffe und deren Folgen die Böden 
(Kap. 4.2), das Grundwasser (Abschn. 4.3.2), die 
Oberflächengewässer (Abschn. 4.3.3) und auch die 
Luft (Kap. 4.4) als wesentliche Bereiche des Natur-
haushaltes belasten. Besonders stark werden aber 
die Lebensräume wildlebender Pflanzen und Tiere 
als Regulatoren des Naturhaushaltes beeinträch-
tigt, geschädigt oder gar vernichtet und eine Um-
weltverarmung heraufbeschworen, deren Ausmaß 
im nächsten Abschnitt dargestellt werden soll. 

4.1.2 Lebensräume (Arten- und 
Biotopgefährdung) 

4.1.2.1 Artengefährdung und Rote Listen 

572. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz vom 
20. Dezember 1976 sind Schutz und Pflege wild-
wachsender Pflanzen und wildlebender Tiere einer 
der Grundsätze des Naturschutzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 10) 
und Gegenstand eines eigenen (5.) Abschnittes des 
Gesetzes (§ 20-26). Ausdrücklich werden die Pflan-
zen und Tiere hier als „Teil des Naturhaushaltes" 
bezeichnet und der „Artenschutz", wie dieser Aufga-
benbereich des Naturschutzes heißt, damit in einen 
größeren ökologischen Zusammenhang gestellt. Im 
Reichsnaturschutzgesetz von 1935, das als Landes-
recht bis in die 1970er Jahre in der Bundesrepublik 
fortgalt, beschränkte sich der Artenschutz noch auf 
„Pflanzen und nichtjagdbare Tiere ..., deren Erhal-
tung wegen ihrer Seltenheit, Schönheit, Eigenart 
oder wegen ihrer wissenschaftlichen, heimatlichen, 
forst- oder jagdlichen Bedeutung im allgemeinen 
Interesse liegt" (§ 1 RNG). 

573. Auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land kommen nach MOLLENHAUER (1980) etwa 
27 350 Pflanzen- und 38 900 Tierarten vor; andere 
Autoren nennen 17 000 Pflanzen- und zwischen 
40 000 und 50 000 Tierarten. Die Differenzen beru-
hen darauf, daß bei den sog. niederen Organismen 
(z. B. Pilze, Algen, Rädertiere, Urtiere, Spinnen, 
Würmer) entweder nicht alle Arten bekannt oder 
die Artenabgrenzungen umstritten sind. Allein 
Pilze und Algen bestreiten aber rund 80 % des ge-
samten Pflanzenartenbestandes. Die für den Stoff-
abbau und Humusaufbau so wichtigen Bakterien 
und Strahlenpilze des Bodens (Abschn. 4.2.2.3) sind 
bei diesen Berechnungen überhaupt nicht berück-
sichtigt. Die biologische Forschung der letzten 100 
Jahre hat bei ihrer Fixierung auf die Suche nach 
allgemeinen Naturgesetzen die Untersuchung der 
Artenvielfalt weitgehend vernachlässigt. 

Einigermaßen gesichert sind nur die Artenzahlen 
der Blüten- und Farnpflanzen (2 700), Wirbeltiere 
(500), bestimmter Insektengruppen z. B. Libellen 
(80), Groß-Schmetterlinge (1 300) und Weichtiere 

(301) (nach BLAB et al., 1984). Auch bei ihnen ist 
aber meist nicht bekannt, mit wievielen Individuen 
die einzelnen Arten in der Bundesrepublik Deutsch-
land vertreten, d. h. wie selten oder häufig sie tat-
sächlich sind. 

574. Seit etwa 1960 mehren sich die Beobachtun-
gen über einen verstärkten, sich zum Teil beschleu-
nigenden Rückgang vieler Tier- und Pflanzenarten, 
auch solcher, die bisher wenig oder nicht beachtet 
wurden. Um diesen Rückgang möglichst genau zu 
dokumentieren, begann die Internationale Natur-
schutz-Union (IUCN) Mitte der 1960er Jahre mit 
einer Erfassung aller in ihrer Existenz gefährdeten 
und seltenen Arten in „Roten Listen". Der Gefähr-
dungsgrad wird dabei auf Grund populations- und 
verbreitungsökologischer Kriterien nach fünf Kate-
gorien definiert: ausgestorben, vom Aussterben be-
droht, stark gefährdet, gefährdet und potentiell ge-
fährdet (TIGGES, 1981). Ab 1970 übernahmen die 
Mitgliedsländer der IUCN die Erarbeitung nationa-
ler Roter Listen. Die erste zusammenfassende 
„Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in 
der Bundesrepublik Deutschland" wurde 1977 vor-
gelegt und brachte bestürzende Ergebnisse. 44 % al-
ler Wirbeltiere, 33 % der Großschmetterlinge, 51 % 
der Libellen und 26 % der Blüten- und Farnpflanzen 
mußten in die ersten vier Gefährdungsstufen einge-
reiht werden. Die 1984 erschienene Neubearbeitung 
der Roten Liste hat diese Zahlen nicht nur bestä-
tigt, sondern sogar eine Zunahme der Gefährdung 
um jeweils 2-5% festgestellt (BLAB et al., 1977 und 
1984). 

575. Angesichts der jedem Ökologen bekannten 
Schwierigkeiten von Populationszählungen — nicht 
einmal die Stärke der Rehpopulation kann trotz 
aller Bemühungen der Inhaber von 40 000 Jagdre-
vieren bis heute genau ermittelt werden — können 
die Roten Listen nur auf Schätzungen und der Aus-
wertungen vieler Einzelbeobachtungen beruhen, 
wie ihre Verfasser auch ausdrücklich betonen. Dazu 
kommen die in Tz. 573 erwähnten Probleme der Er-
fassung „niederer" Arten. So täuschen manche Ro-
ten Listen einen in Wirklichkeit noch nicht gegebe-
nen gehobenen Kenntnisstand vor (GREUTER, 
1981) oder könnten gar den Eindruck erwecken, als 
sei die Forschung hier bereits abgeschlossen — ob-
wohl sie intensiviert werden müßte. Schwäche der 
nationalen Roten Liste ist, daß sie sich nicht auf die 
natürlichen Verbreitungsgebiete der Arten, die sich 
nicht mit den politischen Grenzen decken, beziehen; 
eine in der Bundesrepublik vom Aussterben be-
drohte Art kann anderswo häufig sein. Dies entbin-
det allerdings nicht von Schutzmaßnahmen in der 
Bundesrepublik, da die am Rande eines Verbrei-
tungsgebietes lebenden Organismen oft besondere 
biologische Merkmale besitzen. 

576. Trotz dieser Mängel haben die Roten Listen 
sowohl in der Fachwelt als auch in der breiteren 
Öffentlichkeit große Wirkungen gezeigt. Durch 
diese systematische und quantitative Darstellung 
des Artenverlustes wurden die Arbeit des Natur-
schutzes auf ein breites Artenspektrum gerichtet 
und die Funktionen der Arten im gesamten Natur- 
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haushalt stärker berücksichtigt. Diese Neuorientie-
rung ist zu begrüßen und sollte weiter fortgesetzt 
werden. Der Rat empfiehlt, die Roten Listen zu-
künftig auf die natürlichen Verbreitungsgebiete zu 
beziehen und die Erforschung der Gefährdungsfak-
toren und sinnvoller Gegenmaßnahmen zu verstär-
ken (vgl. NOWAK, 1983). 

577. Verschiedentlich wird den Roten Listen — 
insbesondere von potentiellen Verursachern des Ar-
tenrückganges — entgegengehalten, daß sie ganz 
einseitig das Aussterben von Arten darstellen und 
das Neuerscheinen von Arten verschweigen wür-
den; außerdem sei das Aussterben ein normaler 
Vorgang, der zu allen Zeiten stattgefunden habe. 
Dazu stellt der Rat fest, daß nach allen verfügbaren 
Unterlagen sich das Aussterben der Arten seit 
200-300 Jahren zunehmend beschleunigt und kei-
neswegs durch Neuauftreten oder Einwanderung 
von Arten kompensiert wird. Aussterbende und 
neuerscheinende Arten können qualitativ nicht ge-
geneinander aufgewogen werden. Die erstgenann-
ten sind meist hochspezialisierte, seltene Formen, 
die neu erscheinenden dagegen oft massenhaft auf-
tretende Kulturfolger, wie z. B. die Hirse-„Ungrä-
ser" in Maisfeldern. 

578. Das eigentliche, viel zu wenig angesprochene 
Problem der Roten Listen liegt darin, daß die Sel-
tenheit einer Art zum obersten, gar alleinigen Prin-
zip der Naturschutzarbeit erhoben wird und damit 
praktisch der „Normalbestand" der Arten mittlerer 
bis hoher Häufigkeit der Nichtbeachtung verfällt 
und erst Aufmerksamkeit erhält, wenn diese eben-
falls gefährdet sind (KONOLD, 1983). 

579. Der Rat vertritt die Auffassung, daß die Natur 
um ihrer selbst willen zu schützen ist und damit 
grundsätzlich auch alle Arten Schutz verdienen. 
Ausgehend von ethischen oder religiösen Grundhal-
tungen bedarf diese Feststellung keiner weiteren 
Erläuterung. 

580. Mit ausreichend großer Wahrscheinlichkeit 
ist zwar anzunehmen, daß alle Arten Funktionsträ-
ger der Ökosysteme (Abschn. 1.1.7.2) sind, aber die 
unterschiedliche Bedeutung und Rolle der Arten in 
diesem Geschehen ist höchstens teilweise abzu-
schätzen und überdies mit den gerade erwähnten 
Ungewißheiten über die Artenkenntnis belastet. 
Zwar kommen bestimmten Arten oder Artengrup-
pen von Pflanzen und Tieren in den Ökosystemen 
Schlüsselfunktionen zu, die man nach ihrer Indivi-
duenzahl, Biomasse, Bedeutung in der Selbstrege-
lung, Stellung in den Nahrungsketten o. ä. ermitteln 
kann. Für die Bäume im Wald oder die Gräser in 
der Wiese ist dies einleuchtend. Aber die übrigen 
Arten sind deswegen nicht weniger wichtig oder gar 
entbehrlich. 

581. Traditionell ist die Bedeutung von Pflanzen- 
und Tierarten zuerst an menschlichen Interessen 
gemessen worden. Auf ihnen beruht die Einteilung 
der Arten in nutzbare oder nützliche (z. B. Getrei-
de), angenehme (Rosen), lästige (Stechmücken), 
schädliche (Bandwürmer) und gefährliche (Tuber

- kulose-Bakterien). Die beiden letztgenannten Kate-
gorien stehen bei Bezug auf den Menschen selbst 
von vornherein außerhalb von Artenschutz-Überle-
gungen. Zahlreiche Pflanzen- und Tierarten lassen 
sich aber auch in die übrigen Kategorien nicht ein-
fügen, so daß solche Kriterien für den Artenschutz 
viel zu einseitig sind. 

582. Für die Nachteile oder Schädlichkeit fort-
schreitender Artenverluste gibt es weitaus umfas-
sendere Gesichtspunkte. So steht in den wildleben-
den Pflanzen- und Tierarten ein kaum ermeßbares 
Potential für neue Nutz-Organismen zur Verfügung, 
u. a. als Rohstoff-, Energie- , Nahrungs- und Heilmit-
tel-Lieferanten. Vorhandene Nutzpflanzen und 
-tiere bedürfen zur Resistenzzüchtung und Erbgut-
auffrischung immer wieder der Einkreuzung von 
Wildarten. Bestimmte Wildarten sind für die biolo-
gische Schädlingsbekämpfung von Bedeutung. 
Wildlebende Arten, vor allem Pflanzen, dienen als 
Anzeiger von Umweltzuständen oder -veränderun-
gen (vgl. Sondergutachten „Waldschäden und Luft-
verunreinigungen", SRU, 1983, Abschn. 3.5.2). Wild-
arten liefern wichtige Erkenntnisse über Anpassun-
gen und andere Organismus-Umwelt-Beziehungen, 
deren Ergebnisse für den Menschen, seine Nutz-
pflanzen und -tiere notwendig sind. Schließlich er-
füllt die „wilde" Natur auch ästhetische Bedürfnis-
se, da die Erlebniswelt der Menschen im techni-
schen Zeitalter, vielleicht mehr als zuvor, mit ihr 
verbunden ist. 

Ein weiteres wichtiges Argument ergibt sich aus 
der Verantwortung für künftige Generationen. Sie 
gebietet, keine irreversiblen Veränderungen auf der 
Erde zu schaffen oder zuzulassen, durch die künfti-
gen Generationen wesentliche Möglichkeiten der 
Lebensbewältigung genommen werden. Artenverlu-
ste sind irreversibel, da keine Art neu geschaffen 
werden kann. 

583. Trotz der überzeugenden Argumente für den 
Artenschutz wird dieser immer wieder unter einen 
größeren Begründungszwang gestellt als andere 
Schutz- oder Sicherungsbemühungen. So genießt 
der Wald insgesamt einen kaum bestrittenen 
Schutz, darüber hinaus werden noch besondere 
Schutzwälder ausgewiesen. Auch hochwertige land-
wirtschaftlich genutzte Böden oder Grundwasser

-

vorkommen genießen einen nahezu selbstverständ-
lichen Schutz. 

4.1.2.2 Ursachen des Artenrückganges — 
Biotopgefährdung 

584. Das Ausmaß des Artenrückganges hat selbst 
die Fachleute der Ökologie und des Naturschutzes 
überrascht. Nach allen bisher vorliegenden Er-
kenntnissen, die insbesondere an den relativ gut 
erforschten Gruppen der Blüten- und Farnpflanzen, 
der Vögel, Amphibien und Großschmetterlinge ge-
wonnen wurden, beruht der Artenrückgang über-
wiegend auf der Beeinträchtigung, Einschränkung 
und Zerstörung ihrer Lebensräume („Biotope"), also 
auf indirekten Ursachen. Gewollte Schädigungen 
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von Pflanzen- und Tier-Individuen treten demge-
genüber zurück. 

585. Der Grund dieses Lebensraum-Schwundes 
liegt in der Intensivierung und flächenmäßigen 
Ausdehnung der Landnutzung und in der Verdrän-
gung von weniger einträglichen durch rentablere 
Nutzungen: von Wald und Grünland durch Acker, 
von Acker durch Bauland oder Verkehrsfläche. Die 
eigentliche Ursache dieser Vorgänge ist in der all-
gemeinen Wertsteigerung des Landes und in dem 
Streben nach möglichst hohen Grundrenten zu su-
chen. 

586. Die für die wildlebenden Arten erforderlichen 
Biotope sind in der Praxis räumlich schwer abzu-
grenzen und zu klassifizieren. Im allgemeinen geht 

man bei der Biotop-Abgrenzung und -Einteilung 
von der Pflanzendecke und von ihrer Gliederung in 
Pflanzengesellschaften aus, deren Zusammenset-
zung und Verteilung in der Landschaft gut bekannt 
sind. Für Pflanzenarten sind Klima- und Bodenver-
hältnisse maßgebend, darüber hinaus tragen die 
Pflanzen durch ihre eigenen Strukturen (Sprosse, 
Stämme, Blätter) auch selbst zur Biotopbildung bei. 
Für Tierarten sind die pflanzlichen Strukturen oft 
ebenso bestimmend wie Klima und Boden und lie-
fern den Pflanzenverzehrern darüber hinaus noch 
ihre Nahrung. Sehr bewegliche Tierarten mit häufi-
gem Ortswechsel (meist Tierverzehrer) sind dage-
gen weniger an pflanzliche Strukturen bzw. Biotope 
gebunden. 

Sowohl die in Abschn. 1.1.7.2 (Tz. 86 ff.) erwähnte 
Kartierung „schutzwürdiger Biotope" als auch die 

Tab. 4.1 

Die wichtigsten Pflanzenformationen der Bundesrepublik Deutschland (ohne Wälder) 
in der Rangfolge ihrer Gefährdung 

Bezeichnung Natürlich

-

keitsgrad 

Anteil verschollener und 
gefährdeter Arten 

am Artenbestand am Gesamt- 
der Formation  % artenbestand 

der BRD % 

1. Nährstoffarme Moore einschl. Waldmoore bzw. 
Bruchwälder 	  N  58,9 12,9 

2. Vegetation nährstoffarmer Still- und Fließgewäs- 
ser mit ihren Uferbereichen 	 N, HN 

3. Trocken- und Halbtrockenrasen (Kalk-Magerra- 
sen; Kraut- und Grasfluren trocken-warmer Sand-, 
Kies- und Felsstandorte; Binnendünen) 	 HN, N 41,2 20,0 

4. Vegetation der Meeresküsten und Salzstellen im 
Binnenland 	  N, HN 44,4 4,3 

5. Vegetation periodisch trockenfallender Teichbö- 
den, Kiesbänke und Flußanschwemmungen 	 N *) 39,7 3,8 

6. Vegetation nährstoffreicher Gewässer mit ihren 
Uferbereichen 	 N, HN 35,5 6,6 

7. Feuchtwiesen einschl. Streuwiesen 	 HN, A 33,8 7,4 
8. Alpine Vegetation oberhalb der Waldgrenze 	 N, HN 28,5 9,2 
9. Ackerwildkraut- und kurzlebige Ruderal-Vegeta- 

tion 	  A, HN 24,2 9,2 
10. Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen (trocken 

bis feucht) 	  HN, N 28,4 4,5 
11. Wärmeliebende 	Gehölzvegetation 	und 	Wald- 

säume 	  N 24,0 6,6 
12. Tritt- und Kriechpflanzenrasen 	 A 23,7 2,1 
13. Quellfluren 	  N 19,4 0,5 
14. Ausdauernde Ruderal-, Stauden- und Kahlschlag- 

fluren 	  A, HN 10,6 3,0 
15. Frischwiesen und -weiden (Wirtschaftsgrünland) A 9,5 0,2 
16. Quecken-Trockenfluren an Wegrändern, Böschun- 

gen und auf alten Brachflächen 	 A, HN 9,6 0,1 

N = naturnah; HN = halbnatürlich; A = anthropogen; *) indirekt anthropogen 	Quelle: SUKOPP et al., 1978, verändert 
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Ermittlung der Lebensräume gefährdeter Arten 
durch die Bearbeiter der Roten Listen (Tz. 574) stüt-
zen sich weitgehend auf die Kennzeichnung der Le-
bensräume durch Pflanzengesellschaften oder 
Pflanzenformationen. Dabei erweist es sich als 
zweckmäßig, diese nach dem Grad der menschli-
chen Beeinflussung einzuteilen, wie in Ab-
schn. 1.1.7.2 (Tz. 82 f.) für die Ökosysteme der Agrar-
landschaft erläutert wurde; danach fallen für die 
Praxis Lebensräume und Ökosysteme auch häufig 
zusammen. Es werden anthropogene von naturbe-
tonten Lebensräumen unterschieden, die letztge-
nannten weiter in naturnahe und halbnatürliche 
unterteilt. Naturnahe Lebensräume erhalten sich in 
der Regel selbst, wenn sie von schädlichen Außen-
einflüssen geschützt werden. Halbnatürliche Le-
bensräume erfordern zusätzlich aber bestimmte 
Außeneinflüsse („Management"), und antropogene 
Lebensräume sind vollständig vom Menschen ab-
hängig. 

587. SUKOPP et al. (1978) haben die Pflanzen-
Lebensräume der Bundesrepublik in 20 Pflanzen-
formationen oder Vegetationskomplexe unterteilt; 
die wichtigsten sind in Tab. 4.1 in der Rangfolge 
ihrer Gefährdung aufgeführt. Fast die Hälfte der 
2 700 höheren Pflanzenarten kommt nur jeweils in 
einer einzigen Formation vor. 

588. Die Formationen sind in der Landschaft häu-
fig in nur kleinen, manchmal sogar winzigen Ein-
zelbeständen anzutreffen und dabei unterschiedlich 
auf die naturräumlichen Einheiten der Bundesrepu-
blik verteilt. So wird man in den aus Kalkgesteinen 
aufgebauten Mittelgebirgen wie der Schwäbischen 
und Fränkischen Alb keine nährstoffarmen Moore 
oder gar Küstenvegetation antreffen, dafür um so 
häufiger Trocken- bzw. Halbtrockenrasen und wär-
meliebende Gehölzvegetation. Die Gefährdung der 
Formation läßt sich daher gut regionalisieren. 

589. Schwierig ist die Einordnung tierischer (Teil-) 
Lebensstätten, die nicht durch lebende Vegetation 
geprägt sind, z. B. Schlick- und Brandungsufer von 
Seen und Flüssen, senkrechte Erdaufschlüsse, Steil-
hänge, Abbruch- und Terrassenkanten, offene 
Sand-, Kies- oder Rohbodenflächen, Totholz u. ä. 
Für zoologische Zwecke sind daher abweichende 
Biotop-Einteilungen und Klassifizierungen vorge-
legt worden (z. B. BLAB, 1984; HABER, 1963; HEY-
DEMANN, 1980). Dies ist insofern gerechtfertigt, als 
nicht alle Biotope von Tieren, vor allem von Tierver-
zehrern, mittels der Vegetation gekennzeichnet 
werden können. 

590. Für den relativ am einfachsten abschätzbaren 
Rückgang von 581 der 822 Pflanzenarten der Roten 
Liste haben SUKOPP et al. (1978) 20 ökologische 
Einflüsse überwiegend menschlichen Ursprungs 
identifiziert und auf 15 Verursacher zurückgeführt 
(vgl. SUKOPP, 1981; Abb. 4.1 a und b). Allein zwei 
Drittel dieser Pflanzenarten werden durch die bei-
den Einflüsse „Beseitigung von Sonderstandorten" 
sowie „Entwässerung" (Abschn. 3.2.2) gefährdet. 
Von den oben genannten Pflanzenformationen sind 

z. B. durch Artengefährdung und -verluste betrof-
fen. 

Trockenrasen 	mit 86 Arten 

Feuchtwiesen 	mit 41 Arten 

Ruderalfluren 	mit 39 Arten 

Kriechpflanzenrasen 	mit 17 Arten 

wärmeliebende Stauden

-

fluren und Gebüsche 	mit 23 Arten 

Als Hauptverursacher des Arten- und Biotoprück-
ganges erweist sich eindeutig die Landwirtschaft 
mit allen für sie durchgeführten landschaftsverän-
dernden Maßnahmen wie Flurbereinigung, Wirt-
schaftswegebau und Melioration (Kap. 3.1, 3.2). Ih-
ren Einwirkungen wird die Gefährdung von 339 
Pflanzenarten (58,3 %) angelastet. Dies ist nicht 
überraschend angesichts der Tatsache, daß die Ver-
breitung wildlebender Arten selbst bei nur punktu-
ellen Vorkommen flächengebunden ist und daher 
zwangsläufig von einer so großflächig stattfinden-
den Nutzung wie der Landwirtschaft besonders be-
troffen wird. 

591. Selbstverständlich ist der Einfluß der Land-
wirtschaft auf den Artenbestand regional unter-
schiedlich. Am stärksten wirkt er sich in den natur-
räumlichen Einheiten aus, die sich besonders gut 
für die landwirtschaftliche Nutzung eignen und als 
typische „Agrargebiete" (vgl. Abschn. 3.1.1, Abb. 3.3) 
im wesentlichen auch Gegenstand dieses Gutach-
tens sind. Für den Landkreis Osnabrück hat WE-
BER (1979) einen Vergleich des Pflanzenartenbe-
standes der Zeiträume 1870/90 bis 1950 bis 1971/78 
vorgenommen und den Rückgang dokumentiert. 
Insgesamt sind in diesem Gebiet 993 wildwach

-

sende Pflanzenarten nachgewiesen worden. Wäh-
rend davon zwischen 1870 und 1950 nur 14 Arten 
verschwanden, stieg die Zahl der nicht mehr auf-
findbaren Arten seit 1950 auf 131. Weitere 50 Arten 
sind (Stand 1978) vom Verschwinden unmittelbar 
bedroht. 74 stark gefährdet und 108 in rascher Ab-
nahme begriffen, weil ihre Wuchsorte zu mehr als 
90 % abgenommen haben. Die Ursachen dieses 
Rückganges konnte WEBER für 377 Arten wie folgt 
abschätzen: 

321 Arten (85 %) Landwirtschaft allein oder zu-
sammen mit anderen Ursachen 

176 Arten (47 %) Entwässerung 

168 Arten (45 %) Beseitigung 	„unproduktiver" 
Flächen und Übergangsbereiche 

129 Arten (34 %) Düngung und dadurch bedingte 
Wettbewerbsverschiebung in 
den Pflanzenbeständen 

63 Arten (17 %) Bewirtschaftungsumstellungen 
im Grünland, Umwandlung von 
Grundland in Acker, Aufgabe al-
ter Kulturfrüchte 

32 Arten (8 %) Einsatz von Herbiziden. 
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Abb. 4.1 

Quelle: SUKOPP, 1981 

(Da den einzelnen Ursachen mehrere Arten zuge-
ordnet werden, übersteigt die Summe 377 bzw. 
100 %.) 

592. Der Rückgang betrifft auch die landwirt-
schaftlichen Kulturpflanzen, von denen nach DAM-
BROTH (1981) in diesem Jahrhundert 50 Arten aus 
dem Anbau bzw. den Fruchtfolgesystemen ver-
schwunden sind — mit ihnen auch die zugehörige 
Ackerbegleitflora (Abschn. 4.1.2.4). 

593. Der Artenrückgang der Pflanzen bedingt 
selbstverständlich auch einen solchen der Tiere, für 
die die Pflanzen Nahrung liefern und Deckung dar-
stellen, und die oft an bestimmte Pflanzenarten ge-
bunden sind. Nach einer Faustregel von HEYDE-
MANN (1980) ist bei Ausfall einer Pflanzenart mit 
dem Verschwinden von 10-12 Tierarten zu rech-
nen, so daß die Einwirkungen der Landwirtschaft 
auf die Tierarten überproportional größer sein kön-
nen. 

594. Inzwischen liegen aber auch Angaben über 
die unmittelbaren Ursachen des Rückganges von 
Tierarten vor. Für 78 vom Aussterben bedrohte, 
stark bedrohte und bedrohte Vogelarten ist nach 
FRESE (1983) die moderne Landwirtschaft die 
Hauptgefährdungsquelle, wobei 75 % der Schadens-
einwirkungen in Veränderungen der Biotope liegen. 
Genannt werden 

— Entwässerung von Feuchtgebieten 

— Intensivierung der Grünlandnutzung 

— Umwandlung von Grünland in Ackerland 

— Vergrößerung der Felder und damit verbundene 
„Ausräumung" der Landschaft 

— Anwendung von Unkraut- und Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln. 

Gefährdete Vogelarten sind nach HAARMANN 
(1979) zu 90 % Arten der Feuchtgebiete, die zu 43 % 
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von Entwässerungen betroffen sind; bei 6 % der Ar-
ten sind diese alleinige Gefährdungsursache. Im 
Rheinland ist die Landwirtschaft Verursacher der 
Gefährdung für 63,5 % der gefährdeten Vogelarten 
(MILDENBERGER, 1982). 

595. Nach BLAB und KUDRNA (1982) sind von 
den 200 heimischen Tagfalter- und Widderchen-Ar-
ten 91 (45 %) gefährdet, wobei die Landwirtschaft 
(vor allem Grünlandintensivierung, Flur- und Reb-
flurbereinigung, landwirtschaftlich motivierte Ent-
wässerungen und Pestizideinsatz, besonders im 
Wein- und Obstbau) einen Anteil von etwa 69 % an 
der Verursachung erreicht. 

596. Bezüglich der Gefährdung von Tierarten ist 
zu berücksichtigen, daß eine Anzahl von Arten sich 
nicht nur in einem einzigen Biotop bzw. Ökosystem 
aufhält, sondern zwei oder mehr Teil-Lebensstätten 
benötigen, die meist räumlich benachbart sein müs-
sen. So müssen Frösche, Kröten und Libellen zur 
Fortpflanzung Gewässer aufsuchen können. Rauch-
schwalben sind typisch für Bauernhöfe, benötigen 
aber hofnahe Viehweiden, Lehmpfützen (liefern 
Nestbaumaterial) und von außen zugängliche Vieh-
ställe. 

597. Während man die Zunahme der Artenverlu-
ste und -gefährdung anhand alter Nachweise, Be-
stimmungsbücher und in Museen und wissen-
schaftlichen Instituten vorhandener Sammlungen 
für höhere Pflanzen und einige Tiergruppen eini-
germaßen gut nachweisen kann, sind die Biotopver-
luste und -gefährdungen schwer und erst seit jüng-
ster Zeit erfaßbar, nachdem ab 1975 systematische 
Biotopkartierungen (Abschn. 1.1.7.2) durchgeführt 
wurden; diese sind aber nach dem Rote-Listen-Prin-
zip auf schützwürdige bzw. gefährdete Biotope be-
schränkt und stellen daher keine Gesamterfassung 
dar. Über frühere Zustände und Entwicklungen von 
Biotopen, die man als Vergleichsbasis benötigen 
würde, ist wenig bekannt. Wie der Rat in Abschn. 
1.1.7.2 betont hat, sind ja auch Felder und Wiesen 
Biotope vieler Pflanzen- und Tierarten, die dort bis 
zum Einsetzen der modernen Nutzungsintensivie-
rung und „Chemisierung" — soweit sie keine 
„Schädlinge" waren — einigermaßen ungestört, 
zeitweilig oder ständig leben konnten. 

598. In Agrarlandschaften beläuft sich der Flä-
chenanteil der kartierten, als schutzwürdig angese-
henen Biotope durchschnittlich auf 3-5 % (HA-
BER, 1983) und ist nur in ausgesprochenen Hecken-
landschaften höher. So schätzte TERHARDT (1979) 
für die Agrargebiete des Münsterlandes den Anteil 
der Wallhecken, Feldgehölze, kleiner Bauernwälder, 
Ufergehölze und der Eichenhaine der Gehöfte auf 
durchschnittlich ca. 14,5 %; diese wurden aber nicht 
dem Maßstab der Schutzwürdigkeit unterworfen 
und haben inzwischen auch, z. T. erheblich, abge-
nommen. 

599. Wegen des relativ kleinen Maßstabes vieler 
Biotopkartierungen (1 :50 000) und der Beschrän-
kung auf Schutzwürdigkeit blieben zunächst zahl-
reiche kleinere Strukturen unberücksichtigt, die als  

„naturnahe Landschaftsbestandteile" oder als „glie-
dernde und belebende Landschaftselemente" 
punktförmig bis netzartig die Agrarlandschaft 
durchsetzen. 

Hierzu gehören Einzelbäume, Baumgruppen (3-20 
Bäume), Baumreihen (mehr als 4 Bäume), Hecken 
einschließlich Wallhecken (bis 15 m breit, in Schles-
wig-Holstein Knicks genannt; von Zeit zu Zeit zu-
rückgeschnitten), Gehölzstreifen (bis 30 m breit), 
Gehölzgruppen (bis 300 m 2), Feldgehölze (300-2 500 
m2), Obstgehölzgruppen bzw. „Streuobstbestände", 
Gras- und Krautfluren bzw. -raine (bis 2 500 m 2), 
ferner Bäche (bis 20 m breit), Kleingewässer bis 
2 ha Größe, Gewässerränder bei Gewässern ab 2 ha 
Größe, von unbelebten Elementen auch Felsen, 
Steinhaufen, Steinriegel und Dolinen. 

Diese kleinen Landschaftsbestandteile haben eben-
falls Biotopfunktionen für eine Anzahl von Pflan-
zen- und (meist kleineren) Tierarten. Da sie sich 
häufig linienhaft an den Rändern von Nutzflächen, 
Wäldern, Wegen oder Gräben entlangziehen, wer-
den sie auch als „Saumbiotope" angesprochen. 

600. In Nordrhein-Westfalen wird die Fläche der 
allein an Straßen- und Wegrändern befindlichen 
Saumbiotope auf 40 000 ha geschätzt, auf denen re-
gelmäßig im Durchschnitt 400 Pflanzenarten (25 % 
der Gefäßpflanzenarten des Landes) und eine über-
durchschnittlich artenreiche Insektenfauna anzu-
treffen sind (KREMER, 1984). 

601. Daneben haben solche naturnahen Klein-
strukturen, vor allem wenn sie aus Gehölzen beste-
hen, auch wichtige landschaftsökologische Funktio-
nen z. B. durch Windbremsung, Luftdurchwirbelung 
und -vermischung, Staubauffang, Schutz vor Boden-
abschwemmung und durch Schattenwurf (KAULE, 
1983). Darüber hinaus sind sie gemeinsam mit den 
schutzwürdigen Biotopen von wesentlicher Bedeu-
tung für das optische Erscheinungsbild von Agrar-
landschaften, vor allem dort, wo dieses nur wenig 
vom Relief oder Gewässern geprägt ist (Abschn. 
1.1.7.1). 

602. In den letzten Jahren werden die naturnahen 
Landschaftsbestandteile oder Kleinstrukturen ins-
besondere im Zusammenhang mit Flurbereini-
gungsverfahren systematisch erfaßt und bewertet 
und somit in die Biotopkartierung einbezogen 
(AUWECK, 1978 und 1979; GROTHE et al., 1979; 
SÖHNGEN, 1975). Sie fallen häufig der Schlagver-
größerung (Abschn. 3.1.3) oder dem Wegebau zum 
Opfer. Das führt zur sog. Ausräumung der Land-
schaft (Abschn. 1.1.7.1 und 4.1.2.3). Als „durchschnitt-
liche" Ausstattung einer Agrarlandschaft mit 
Kleinstrukturen, die nicht unterschritten werden 
soll, gelten 7-15 solcher Gebilde oder ein Flächen-
anteil von 1,5-3 % je km 2  (AUWECK, 1979). 

603. Obwohl eine umfassende Auswertung der Er-
gebnisse der Biotopkartierung in der Bundesrepu-
blik Deutschland noch aussteht, darf angenommen 
werden, daß die in Tab. 4.1 aufgeführten naturna-
hen und halbnatürlichen Pflanzenformationen (mit 
Ausnahme der alpinen und der Küstenvegetation) 
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sich zum großen Teil in den „schutzwürdigen Bioto-
pen" und „Kleinstrukturen" finden. Dies bedeutet, 
daß diese Formationen mit der großen Zahl der 
zugehörigen Pflanzen- und daran gebundenen Tier-
arten auf einen außerordentlich kleinen Flächenan-
teil der Agrarlandschaft beschränkt sind, der in 
manchen Gebieten 2 % unterschreitet. In den ersten 
sieben der in Tab. 4.1 genannten Pflanzenformatio-
nen kommen allein zwei Drittel der hochgradig ge-
fährdeten Pflanzenarten vor. 

604. Welche großen Schutzleistungen von relativ 
kleinen Flächen erbracht werden müssen, zeigt fol-
gendes Beispiel aus Niedersachsen: 

164 als schutzwürdig erkannte Halbtrockenrasen 
nehmen nur 0,02 % der Landesfläche ein; sie beher-
bergen jedoch 16 % aller höheren Pflanzen-, 25 
aller Schnecken-, 33 % aller Tagfalter- und 50 % aller 
Heuschreckenarten des Landes. 

In Bayern kommen sogar 38 % der gefährdeten hö-
heren Pflanzen in den Trockenrasen vor, die 0,26 % 
(18 000 ha) der Landesfläche bedecken. 

605. Die als schutzwürdig bezeichneten Biotope 
sind nur zu einem sehr kleinen Teil tatsächlich un-
ter Naturschutz gestellt worden; ein weiterer gerin-
ger Teil konnte in Flurbereinigungsverfahren gesi-
chert werden. Die übrigen nehmen, wie Testunter-
suchungen in einigen bayerischen Landkreisen zei-
gen und in einem Bericht an den Bayerischen 
Landtag bestätigt wurde (DICK, 1983; WEIGER und 
FROBEL, 1983), weiter ab oder werden beeinträch-
tigt, und zwar wiederum überwiegend durch Ein-
wirkung der Landwirtschaft. 

606. In den z. Z. bestehenden 1 850 Naturschutzge-
bieten (Stand: 1. 1. 1984) befinden sich nur 35-40 % 
der gefährdeten Pflanzen- und Tierarten. Dieser 
Befund beweist einen erheblichen Mangel an Na-
turschutzgebieten. Dabei ist auch darauf hinzuwei-
sen, daß das Vorkommen einer geschützten Art in 
einem Naturschutzgebiet nichts über ihre jeweilige 
Häufigkeit und über die Sicherheit ihrer Existenz 
aussagt. Da 50 % aller Naturschutzgebiete kleiner 
als 20 ha, 19 % sogar unter 5 ha groß sind, bieten sie 
z. B. für größere oder sehr scheue und störungsemp-
findliche Tierarten kaum genügend Raum bzw. 
Schutz. 

607. Von 92 Naturschutzgebieten Schleswig-Hol-
steins waren 48 % von einer Zunahme schädlicher 
Eingriffe und Konflikte betroffen, 21 % sogar von 
starker Zunahme. Als solche Eingriffe werden ge-
nannt: schädlicher Düngereintrag (32 %), Müllabla-
gerung (30 %), Trittschäden (27 %), Beweidung 
(24 %), Grabenräumung (21 %) (MEHL, 1984). Eine 
Untersuchung der 30 geschützten Moore und nähr-
stoffarmen Gewässer der Westfälischen Bucht von 
1976 bis 1979 ergab, daß durchschnittlich drei, maxi-
mal 14 von 38 Pflanzenarten der Roten Liste seit 
der Unterschutzstellung verschwunden sind (WIT-
TIG, 1980 a und b); als Hauptursache wird die Nähr-
stoffanreicherung angegeben. 

608. Derzeit laufen Bemühungen, Rote Listen von 
Pflanzengesellschaften aufzustellen, die teilweise 
auch als Rote Listen von Biotopen ausgewertet wer-
den können. Als erstes Bundesland hat Schleswig

-

Holstein eine solche Liste vorgelegt (DIERSSEN, 
1983). Danach sind 80 % der dort vorkommenden 
Pflanzengesellschaften mehr oder weniger gefähr-
det, und nicht einmal 10 % sind in Naturschutzge-
bieten ausreichend gesichert. Die Rote Liste der 
Pflanzengesellschaften von Böhmen (MORAVEC, 
1983), das eine mit Süddeutschland vergleichbare 
Landschafts- und Nutzungsstruktur hat, weist nach, 
daß von 560 Pflanzenassoziationen nur 35 % nicht 
gefährdet sind; 18 Gesellschaften sind verschwun-
den und 106 vom Aussterben bedroht (MORAVEC, 
1983). Der Rat empfiehlt, die Aufstellung Roter Li-
sten von Pflanzengesellschaften bzw. Biotopen we-
gen ihres hohen Aussagewertes zu beschleunigen. 
Sie zeigen, daß der Biotopschwund größer ist als 
der Artenschwund und sich auch stärker beschleu-
nigt. 

4.1.2.3 Landwirtschaftliche Aktivitäten, die zur 
Arten- und Biotopgefährdung in der 
Agrarlandschaft führen 

609. Der Rat stellt in den folgenden Ausführungen 
beispielhaft einige landwirtschaftliche Aktivitäten 
und deren Auswirkungen vor, die für die Arten- und 
Biotopverarmung in der Agrarlandschaft nach sei-
ner Auffassung in besonders hohem Maße verant-
wortlich sind. Es sind dies 

— die Verkleinerung, Zersplitterung und Beseiti-
gung naturbetonter Biotope 

— die Entwertung naturbetonter Biotope durch 
Änderungen ihres Wasser- und Nährstoffhaus-
haltes 

— die moderne Grünlandbewirtschaftung 

— die Intensivierung der ackerbaulichen Nutzung. 

Verkleinerung, Zersplitterung und 
Beseitigung naturbetonter Biotope 

610. Eine schwerwiegende Beeinträchtigung der 
Biotope wildlebender Pflanzen- und Tierarten ist 
die Verkleinerung und Zersplitterung von naturbe-
tonten Biotopflächen, die sog. Verinselung (MA-
DER, 1980). Zum Verständnis dieses Vorganges 
muß man sich klar machen, daß jede Art ein natür-
liches, kartenmäßig darstellbares Verbreitungsge-
biet besitzt, innerhalb dessen die Individuen alle 
geeigneten Lebensstätten oder Biotope besiedeln. 
Zwischen diesen Biotopen wandern in einer Natur-
landschaft die Tiere (als Individuen) und die Pflan-
zen (als Samen, Pollen, Sporen) ständig hin und her. 
So wird Erbgut ausgetauscht und der Zusammen-
hang der Population, d. h. des Gesamtbestandes der 
Individuen jeder Art gewahrt. 

611. Durch die Umwandlung großer Teile der Na-
turlandschaft in Nutzflächen, die für viele Arten 
nicht als Biotope geeignet sind, kommt es zwangs- 
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läufig zu einer Schrumpfung der Biotope, deren Flä-
che dadurch ständig abnimmt. Gleichzeitig erfolgt 
eine starke Zersplitterung von bisher zusammen-
hängenden Lebensstätten in immer kleinere „Bio-
top-Inseln", zwischen denen immer größere Nutzflä-
chen liegen (BURGESS und SHARPE, 1981; RING-
LER, 1981a; Abb. 4.2). 

Die Folge dieses Vorganges ist zunächst eine im-
mer stärkere Hemmung des genetischen Austau-
sches innerhalb der Population, da intensiv bewirt-
schaftete Nutzflächen für viele Arten unüberwind-
bare Hindernisse darstellen. Untersuchungen von 
ZENKER (1982) am Niederrhein ergaben z. B., daß 
Acker,  die zwischen kleinen Wäldchen oder Feldge-
hölzen liegen, von den dort brütenden Vogelarten 
nicht mehr überflogen werden, wenn sie breiter als 
250 m sind. Dies hat auch Auswirkungen auf den 
Pflanzenschutz: SCHMUTTERER (mündl. Mitt., 
1982) sieht eine Ursache des starken Blattlausbe-
falls der Getreidefelder in Norddeutschland darin, 
daß die sehr großen Schläge eine „Verdünnung" der 
natürlichen Blattlausfeinde zur Folge haben, die in 
den naturnahen Biotopen der Raine und Hecken 
ansässig sind. 

Eine noch stärkere Trennwirkung haben mit Beton 
oder Bitumen befestigte Straßen, die von zahlrei-

chen an der Bodenoberfläche laufenden Kleintieren 
wegen des fremdartigen Substrates und seiner ganz 
andersartigen Temperatur-, Belichtungs- und 
Feuchtigkeitsverhältnisse gemieden und nicht 
überquert werden (MADER, 1979); dies gilt auch für 
ländliche Wirtschaftswege mit Hartdecken (KAU-
LE, 1983), die zu etwa 75 % im Rahmen von Flurbe-
reinigungsverfahren gebaut werden. Die in den 
Jahren 1975 bis 1979 neu erbauten Wirtschaftswege 
hatten eine durchschnittliche Länge von 4,8 km je 
km2  Fläche, in Ländern mit hohem Anteil an Son-
derkulturen (z. B. Rheinland-Pfalz) bis 8,7 km. Ca. 
25 % davon waren schwer, ca. 27 % leicht, der Rest 
nicht befestigt (KAULE, 1983). Eine Untersuchung 
von 82 km2  zu mindestens 80 % intensiv ackerbau-
lich genutzten Gebietes am Niederrhein (BOR-
CHERT, 1980) ergab für den Zeitraum 1938 bis 
1976 

— eine Abnahme der Graswege um 755 m/km 2 
 (19 %) 

— eine Abnahme der Sand-Kies-Wege um 898 m/ 
km2  (40,5 %) 

— eine Zunahme der Asphaltwege um 942 m/km 2 
 (247,9 %). 

Abb. 4.2 

Quelle: CURTIS, 1956 



Drucksache  10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

Die Folge dieser Biotoptrennungen und -zerschnei-
dungen ist eine wachsende Isolierung kleiner Teil-
populationen voneinander, so daß Inzuchterschei-
nungen auftreten können und die Population 
schwächen. 

612. Eine zweite Beeinträchtigung der Population 
liegt in der Kleinheit der zersplitterten Biotope be-
gründet. Eine überlebensfähige Teilpopulation von 
Pflanzen oder Tieren bedarf einer Mindestzahl von 
Individuen und zugleich einer Mindestfläche, die 
nicht unterschritten werden dürfen. So ist z. B. als 
Mindestgröße einer überlebensfähigen Teilpopula-
tion von Feldgrillen die Zahl von 600 Tieren berech-
net worden, für die theoretisch 3 ha Trockenrasen

-

Fläche erforderlich sind, wenn man die Reviergröße 
der einzelnen Grillen berücksichtigt (WANDELER, 
1983). Pflanzenpopulationen, die weniger störungs-
anfällig sind als Tiere, kommen mit kleineren Min-
destflächen aus (WITSCHEL, 1979). Sie können je-
doch stark betroffen sein, wenn die erforderlichen 
Bestäuber wie z. B. Bienen oder Hummeln ausblei-
ben. 

613. Durch teilweisen Umbruch einer Wiese im 
Steigerwald in Ackerland, wobei die Wiesenfläche 
von 2 750 auf 600 m 2  (um 78 %) abnahm, verschwan-
den ca. 47 % der Spinnen- und 33 % der Laufkäfer

-

Arten, deren Mindestareal unterschritten wurde. 
Allerdings kam es auch zu einer Neubesiedlung, die 
jedoch nur Kleinspinnen und in sehr geringem Um-
fang größere Spinnen und Laufkäfer umfaßte. Die 
Neubesiedler waren weit verbreitete Kulturland-Ar-
ten, während die verschwundenen Arten seltene 
Spezialisten darstellten (MÜHLENBERG und 
WERRES, 1983). 

614. Hier liegt eine Erklärung dafür, daß sehr 
kleinflächige isolierte Einzelbiotope für den Arten-
schutz wertlos werden, weil selbst bei strengen 
Schutzmaßnahmen viele Populationen unweiger-
lich infolge Inzucht oder Unterschreitung der Min-
destzahlen und -flächenansprüche zugrunde gehen. 
Dieser Prozeß kann nur gebremst werden, wenn 
eine netzartige Verknüpfung dieser Biotopinseln 
untereinander und mit größeren schutzwürdigen 
Biotopen mittels linienhafter „Saumbiotope" 
(Tz. 599 f.) und einer „Kammerung" der Agrarland-
schaft erhalten bleibt. 

615. Die Biotop-Verinselung beeinträchtigt auch 
Tierarten, die sich normalerweise auf Ackern und 
Grünlandflächen aufhalten, bei Gefahr oder Störun-
gen aber in angrenzenden Hecken, Feldgehölzen 
oder Feldrainen Schutz suchen. Dies ist erforder-
lich, wenn z. B. Gras oder Getreide maschinell ge-
mäht wird, wobei große Flächen in kurzer Zeit völ-
lig verändert werden. Ihre plötzliche Freiräumung 
kann das Niederwild erheblich belasten oder dezi-
mieren, wenn es keinen Schutz mehr findet. 

616. Auch naturnahe oder halbnatürliche Waldbe-
stände verlieren an Fläche. Die Waldgesetze unter-
werfen die Rodung zwar einer Genehmigung, die 
aber offenbar relativ großzügig erteilt wird. 

In Nordrhein-Westfalen gingen im Zeitraum 1974 
bis 1982 17 % (1 305 ha) der Waldflächenverluste, im 
waldarmen Münsterland sogar 53 % (660 ha) auf das 
Konto der Landwirtschaft (ZIEREN, 1984); die Ver-
luste nahmen innerhalb dieser Periode jedoch ab 
und wurden schließlich durch Aufforstungen zu-
mindest flächenmäßig ausgeglichen. 

Es erfolgen aber auch illegale Rodungen auf klein-
sten Flächen, die kaum bemerkt werden. So sind in 
den Auenwäldern an der unteren Isar bei einzelnen 
Beständen Jahr für Jahr 3-5 m breite Streifen un-
bemerkt gerodet worden, und erst nach etwa 10 
Jahren wurde man gewahr, wie sehr der Waldbe-
stand abgenommen hatte. 

617. Zahlreiche naturbetonte Biotope und Klein-
strukturen der Agrarlandschaft wurden und wer-
den im Zuge der Intensivierung und Rationalisie-
rung der landwirtschaftlichen Nutzung als störende 
Hindernisse nicht nur verkleinert, sondern direkt 
beseitigt. Einen wesentlichen Anteil daran hat die 
Schlagvergrößerung (Abschn. 3.1.3) im Zusammen-
hang mit dem Wege- und Gewässerbau. Ihr sind 
zahlreiche Feldraine, Hecken, Alleen und Gebüsche 
zum Opfer gefallen, viele Kleingewässer wurden 
verrohrt und zugeschüttet. Genaue Unterlagen dar-
über sind spärlich, weil nur wenige Bestandsauf-
nahmen vorliegen. Der Rat nennt zwei Beispiele, 
die keine Einzelfälle darstellen dürften. 

618. In einem von SCHAFFER und ZETTLER 
(1984) untersuchten 8 km 2  großen landwirtschaft-
lich genutzten Gebiet im Unterallgäu nördlich Otto-
beuren wurden 

— 43 km Raine beseitigt 

— 24 km Hecken gerodet 

— 8,5 ha Gebüsche abgeschlagen 

— 17,1 km Bäche verrohrt 

— 6 km Bäche begradigt 

— 85 ha Feuchtwiesen dräniert (siehe Tz. 629 ff. 
und 635 ff.) 

— 12,6 ha sog. Ödland in Grünland umgewandelt. 

Diese Maßnahmen sind schon vor ca. 100 Jahren 
begonnen, aber seit 1950 zunehmend beschleunigt 
worden. Wie die Verfasser betonen, zogen sämtliche 
Veränderungen bis 1970 „keine oder nur geringe 
Belastungen des Naturhaushaltes nach sich". Seit 
1970 erfolgt eine spürbare Zunahme der Rodungen. 
Das Gebiet, das früher einen Ackeranteil von 85 
hatte, wird heute zu 90 % als Grünland genutzt, ent-
hält keine Feuchtwiesen, Quellaustritte und Einzel-
bäume mehr, und sogar Mulden und kleine Boden-
erhebungen sind eingeebnet. 

619. Das zweite Beispiel betrifft die Knick-(Hek-
ken-5Landschaft in Schleswig-Holstein (RIEDEL, 
1978). Hier sollen durch das Landschaftspflegege-
setz von 1973 und besonders einen Erlaß von 1978, 
durch den die Knickbewertung geregelt wurde, die 
Flurbereinigungsbehörden die Ziele des Natur- 
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schutzes und der Landschaftspflege besonders be-
achten. Die Untersuchung einzelner Verfahren er-
gab jedoch, daß die angestrebte Mindestlänge der 
Knicks von 60 m/ha tatsächlich nur selten erreicht 
wird. Der Ersatz von gerodeten Knicks durch ebene 
Hecken und durch Flächenpflanzungen ist kein Er-
satz für eingewachsene Lebensräume. Eine Neube-
siedlung von Hecken ist aufgrund der Intensität 
moderner Landbewirtschaftung sehr erschwert, für 
viele Organismengruppen unmöglich. 

620. Die Verlagerung des Interesses auf einen auf-
fälligen Lebensraumtyp (Wallhecken, Knicks) ver-
leitete außerdem dazu, andere zu vernachlässigen 
(Tümpel, Feuchtgebiete, trockene Grasraine); sie 
gingen überproportional zurück. Selbst Gewässer 
werden, wenn auch in Ausnahmen und als Härte-
fälle deklariert, weiterhin verrohrt. 

Beispielhafte Verfahren, die bei erheblichen Ver-
besserungen für die Landwirtschaft gegenüber frü-
heren Verfahren tatsächlich geringere Beeinträch-
tigungen von Biotopen ergeben haben, stehen wei-
terhin Normalverfahren gegenüber, bei denen ein 
tragfähiger Kompromiß zwischen Naturschutz und 
Teilnehmergemeinschaft nicht zustande kommt. 

621. Zur weiteren Erläuterung sei RIEDEL (1978) 
wie folgt zitiert: 

„Den Knicks bekommt als Waldersatz eine hohe 
Bedeutung im Landschaftshaushalt der waldarmen 
Schleswiger Landschaft zu. Sie sind ein wichtiger 
Zufluchtsort für Vögel und Kleintierwelt, sie sind 
ein Sperriegel gegen Unkrautsamen und Schädlin-
ge, sie sind wichtig als Wind- und Verschwem-
mungsschutz. Der eigenartige Charakter einer 
Knicklandschaft besitzt zunehmenden Reiz für Be-
sucher. Die zu weit gehende Ausräumung der 
Knicks durch Flurbereinigungsverfahren wird 
heute bedauert. Man strebt wieder Knickdichten 
an, die zwischen 60 und 80 m pro ha liegen. Unter 
diesen Wert sind heute viele Knicksysteme in wèi-
ten Teilen der Schleswiger Landschaft ge-
schrumpft. Dies wird auch durch Abb. 4.3 a und b 
verdeutlicht. Abb. 4.3 a zeigt das Knicknetz im 
Raum Idstedt im Jahre 1954. Die intensiv genutzte 
Kulturlandschaft ist von einem engen Knicknetz, 
sei es auf der Geest, sei es im Hügelland, durchzo-
gen. Knicks säumen beidseitig vielfach Straßen und 
Wege. Nur die Moore, Heiden, Waldstücke und Ort-
schaften fallen aus diesem dichten Knicknetz her-
aus. Hier wird die langjährige Pionierarbeit des 
Knickverbandes Idstedt-Neuberend deutlich. Das 
Knicknetz hatte im Untersuchungsgebiet (Fläche 
21,25 km2) noch eine Ausdehnung von 162 000 m. 
Das entsprach einer Knickdichte von 76,23 m/ha. 
Das ist keineswegs ein Wert, der auf eine Über-
dichte hinweist. Dieses Knicknetz hat sich bis zum 
heutigen Tage (Stand 1978) stark verringert, wie 
Abb. 4.3 b ausweist. Es beträgt heute nur noch 
105 525 m, das entspricht einer Knickdichte von 
49,66 m/ha. Auch dieser Zustand erscheint noch 
günstig. Man muß jedoch wissen, daß nach der Kar-
tierung 35 550 m Knick nur als höchst unvollstän-
dig, lückenhaft oder in schlechtem Pflegezustand 

bezeichnet werden konnte, somit in seiner Schutz-
funktion nahezu bis völlig ausfällt. Wenn man ledig-
lich die gut erhaltenen Knicks heranzieht, ergibt 
sich heute nur noch eine Knickdichte von 69 973 m 
im Gesamtgebiet, das entspricht einer Knickdichte 
von 32,92 m/ha. Hier ist die Grenze der ökologisch 
sinnvollen Knickdichte deutlich unterschritten, 
wenn auch noch kein hoffnungsloser Zustand ein-
getreten ist. Bedenklich stimmt der vernachlässigte 
Pflegezustand vieler Knicks, deren auch heute noch 
wichtige ökologische Funktionen vielfach nicht ge-
sehen werden. Allerdings ist in Zukunft zu fragen, 
wer für die Erhaltung der Knicks zuständig ist, ob 
es gerechtfertigt ist, diesen Aufwand an Arbeitszeit 
und Kosten nur der Landwirtschaft allein zuzumu-
ten". 

622. In Schleswig-Holstein sind von den etwa 
75 000 km Knicks, die im Jahre 1950 vorhanden wa-
ren, innerhalb von 25 Jahren noch 50 000 km ver-
blieben (EIGNER, 1978). Auch aus anderen typi-
schen Heckenlandschaften werden starke Hecken-
verluste berichtet. In Oberfranken haben REIF et 
al. (1982) je nach den verschiedenen Naturräumen 
Verminderungen zwischen 41 und 64 % festgestellt. 
Dies ist eine schwerwiegende ökologische und auch 
optisch-ästhetische Verarmung. In Hecken kommen 
mehr Gehölzarten vor als in Wäldern, so daß sich 
eine kaum zu übertreffende Nahrungsvielfalt für 
Pflanzenfresser auf kleinem Raum ergibt, zu der 
auch die reiche Fruchtbildung der Heckensträucher 
beiträgt (ZWÖLFER, 1982). Hecken haben ein eige-
nes Mikroklima, bieten Deckung und Schutz für 
viele Tierarten, Nistplätze, Aussichts- und Singwar-
ten für Vögel. 

623. Die Gesamtzahl der heckenbewohnenden 
Tierarten beträgt nach Untersuchungen in süddeut-
schen Feldhecken ca. 900, wobei die Insekten deut-
lich überwiegen (ROTTER und KNEITZ, 1977). Un-
ter ihnen sind viele Vertilger von Schadinsekten, 
z. B. Blattlausfeinde, die hier einen ganzjährigen 
Lebensraum finden. Alte Hecken im Niederrheinge-
biet sind von 66-86 Vogelpaaren/km besiedelt, 
Pappelreihen dagegen nur von 4 Paaren/km (ZEN-
KER, 1982). In schleswig-holsteinischen Knicks 
kann alle 30 m ein brütendes Vogelpaar angetroffen 
werden. Die oben erwähnte Beseitigung von 25 000 
Knicks würde bei einer Hochrechnung einem jähr-
lichen Verlust von etwa 800 000 Vogelbruten gleich-
kommen (EIGNER, 1978). 

624. Der Rat ist nicht der Meinung, daß jede 
Hecke erhalten werden muß. In manchen Gebieten 
ist das überkommene Heckennetz für eine ratio-
nelle Landbewirtschaftung tatsächlich zu dicht und 
verträgt daher eine Auflockerung, ohne Charakter 
und Wert der Heckenlandschaft wesentlich zu 
schmälern. Für bestimmte Gebiete sind je nach den 
naturräumlichen Gegebenheiten erwünschte Hek-
kendichten ermittelt worden, die nicht unterschrit-
ten werden sollten, so für Schleswig-Holstein 
60-80 m, für das nord-bayerische Muschelkalkge-
biet 30-35 m, für den Sandsteinkeuper 10-15 m je 
ha (EIGNER, 1982; ZWÖLFER, 1982). In neueren 
Flurbereinigungsverfahren werden vermehrt alte 
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Abb. 4.3 

Quelle: RIEDEL, 1978 

Hecken erhalten und ggf. verpflanzt; diese Entwick-
lung ist zu fördern. 

625. Ähnliche Verluste mit vergleichbaren Folgen 
für den Artenrückgang haben die Kleingewässer 
und -moore in der Agrarlandschaft zu verzeichnen, 
die durch Auffüllen, Verschütten oder als Folge von 
Entwässerungen der Umgebung vollständig oder 
teilweise verschwinden. Innerhalb von nur 10 Jah-
ren gingen 50 % der Kleingewässer in verschie-
denen Gebieten Westfalens (FELDMANN, 1976), im 
Zeitraum 1856 bis 1974 54 % eiszeitlicher Kleinge

-

wässer und -moore in „Toteiskessel" im Gebiet von 
Wasserburg/Inn verloren (RINGLER, 1976). Seit 
1950 haben in den Landkreisen Augsburg, Pfafen-
hofen, Neuburg/Donau und Ebersberg die Amphi-
bien-Laichplätze um ca. 50 % abgenommen. Quellen 
und Quellmoore sind in Bayern um 90 % geschwun-
den. Um Feuchtbiotope vor der Randwirkung von in 
der Umgebung durchgeführten Entwässerungen zu 
schützen, sind Schutzzonen erforderlich, die u. U. 
größer sein können als der Biotop. Für Moore wur-
den Schutzzonenbreiten von über 80 m bei schwer 
durchlässigen Hochmooren, bis zu 350 m bei Quell- 
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und Bruchmooren berechnet, die in der Regel feh-
len und daher die Schutzfähigkeit in Frage stellen 
(KUNTZE, 1981). 

Gewässerufer und Moore werden außerdem durch 
Vieheintrieb, Verbiß und Dung, vor allem durch 
Viehtritt geschädigt und verändert. So sind z. B. in 
den Allgäuer Alpen bereits 47 % der wichtigsten 
Moore durch Weidevieh stark zerstampft, teilweise 
auch morphologisch verändert (RINGLER, 1981 b). 

626. Nicht meliorationsfähige Feuchtbiotope sowie 
viele Trockenrasen und Heiden werden häufig auf-
geforstet und werden durch den aufwachsenden 
Wald vollständig verändert, da alle lichtliebenden 
Pflanzen- und Tierarten verschwinden. Die Nach-
teile solcher Erstaufforstungen werden häufig un-
terschätzt, da die Wieder- oder Neubegründung von 
Wäldern wegen der „Wohlfahrtswirkungen" des 
Waldes und der verbreiteten Waldschäden grund-
sätzlich als positiv angesehen werden. 

627. Aufforstung sowie Umwandlung in Grünland 
und Acker haben die früher weit verbreiteten 
Zwergstrauchheiden in Norddeutschland bis auf 
winzige Reste völlig beseitigt. Die größten zusam-
menhängenden Heideflächen konnten im 194 km2  
großen Naturschutzgebiet Lüneburger Heide um 
Wilsede erhalten werden, nehmen aber auch dort 
nicht mehr als 21 % des Gesamtgebietes ein, das 
Ende des 18. Jahrhunderts zu 78 % von Heide be-
wachsen war. Versuche zur Wiederausdehnung der 
Heideflächen, die Waldrodungen erfordern würden, 
stoßen auf Schwierigkeiten, weil das Gebiet in Nie-
dersachsen zugleich das Naturschutzgebiet mit dem 
größten Waldanteil (ca. 65 %) ist (Deutscher Rat für 
Landespflege, 1985). 

628. Ein für den Artenschutz äußerst schwerwie-
gender Biotopverlust ergibt sich aus der Beseiti-
gung alter hochstämmiger Obstbaumhaine, die als 
„Streuobstbestände" in vielen Teilen der Bundesre-
publik, z. B. in Baden-Württemberg, Hessen oder 
Nordbayern, geradezu landschaftsprägend waren 
und die Dörfer und Gehöfte in ihre Umgebung ein-
betteten. Da sie oft mit extensiver Grünlandnut-
zung (Tz. 635 ff.) kombiniert waren, stellten sie viel-
fältige Lebensräume mit einer sehr artenreichen 
Vogel- und Kleintierwelt dar. Alte Obstgärten be-
herbergen 30-40 Vogelarten, u. a. Steinkauz und 
Mittelspecht. Da die Pflege- und Erntearbeiten in 
diesen alten Obstbaumbeständen nicht rationali-
siert werden konnten, die Erträge mengenmäßig 
weit hinter modernen Niederstamm-Plantagen zu-
rückblieben und die Vernachlässigung gelegentlich 
Pflanzenschutzprobleme verursachte, wurde die 
Rodung der Streuobstbestände sogar mit staatli-
chen Prämien gefördert. Dadurch gingen in Baden-
Württemberg von 1957 bis 1974 allein 16 000 von 
130 000 ha verloren. Hinzu kommen der nicht er-
faßte natürliche Abgang und der ohne Zuschüsse 
beseitigte Bestand (THIELCKE, 1983), so daß der 
Rückgang mehr als 50 % erreichen dürfte. 

Entwertung naturbetonter Biotope durch 
Veränderung ihres Wasser- oder Nährstoff-
haushaltes 

629. Nicht wenige ungefährdet erscheinende na-
turbetonte Biotope der Agrarlandschaft erweisen 
sich bei näherer Betrachtung ihres Artenbestandes 
und von dessen Entwicklungstendenzen als für den 
Artenschutz nur noch begrenzt geeignet. Insbeson-
dere kleinflächige Biotope (Tz. 610 ff.) werden unge-
wollt von Veränderungen des Landschaftshaushal-
tes in ihrer unmittelbaren Umgebung mitbetroffen, 
weil in der Regel Puffer- oder Ausgleichszonen bzw. 
-streifen fehlen. Dies gilt vor allem für Ent- und 
Bewässerungen. Kaum vermeidbar ist auch das 
Einwehen oder Einschwemmen von Dünger, nähr-
stoffreichem Boden oder Pflanzenschutzmitteln in 
solche Biotope. Die oft zu beobachtende Ablagerung 
von Ernteresten oder organischen Abfällen aus der 
Landwirtschaft und die Anlage von Erdsilos in oder 
am Rande naturbetonter Flächen ist dagegen ver-
meidbar und zu unterlassen. 

630. Soweit naturbetonte Biotope in Naturschutz-
gebieten und Naturdenkmälern sowie in National-
parken liegen, kann man davon ausgehen, daß die 
entsprechenden Rechtsverordnungen in der Regel 
den Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmit-
teln ausschließen. Dies gilt selbst dann, wenn be-
stimmte Nutzungen in solchen Schutzgebieten er-
laubt bleiben oder sogar zur Erreichung des Schutz-
zieles notwendig sind. Unbefriedigend ist dagegen 
die Situation bei den „Geschützten Landschaftsbe-
standteilen", die gegenüber den oben genannten 
Schutzkategorien von vornherein auf eine gerin-
gere Schutzintensität angelegt sind. 

Dagegen werden viele naturbetonte Biotope, die 
nicht in Schutzgebieten liegen, einschließlich eines 
Teiles der geschützten Landschaftsbestandteile, ge-
düngt und mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. In 
der Regel werden sie dadurch so stark verändert, 
daß sie ihren naturbetonten Charakter verlieren. 
Anlaß ist die allgemeine Intensivierung der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung, oft angetrieben 
durch die Mobilisierung der letzten Produktionsre-
serven der landwirtschaftlichen Betriebe, die sich 
gezwungen sehen, auch bisher nicht oder nur ober-
flächlich genutzte Restflächen in die Nutzung ein-
zubeziehen. Dies geschieht häufig in Verbindung 
mit anderen Eingriffen, z. B. Entwässerung, Auffül-
lung, Heckenrodung etc. 

Selbst wenn naturbetonte Biotope weiterhin nicht 
oder nur extensiv, d. h. ohne Düngung, genutzt wer-
den, werden sie doch oft mit Schädlings- oder Un-
krautbekämpfungsmitteln behandelt, um — meist 
zu Unrecht — vermutete Schädlings- oder Unkraut-
herde zu beseitigen. Dies führt zur Anreicherung 
systemfremder Stoffe und zu Verminderungen 
bzw. Verschiebungen der Artenzahlen und -verhält-
nisse. 

631. Stoffliche Einwirkungen indirekter Art sind 
weniger offensichtlich und schwieriger erfaßbar, 
aber vor allem langfristig schwerwiegender als die 
direkten Einwirkungen, zumal sie auch oft länger 
andauern. 
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Zu den indirekten Einwirkungen gehören zunächst 
Austrag oder Abdrift von Düngern und/oder Pflan-
zenschutzmitteln von Agrarflächen in benachbarte 
naturbetonte Biotope. Dünger-Eintrag in naturbe-
tonte Biotope ist vor allem dann schädlich, wenn 
diese nährstoffarm (oligotroph bis mesotroph) sind. 
In bewegtem Relief werden tiefer liegende naturbe-
tonte Biotope, z. B. in Senken, Mulden oder Tälchen, 
durch intensive Düngung höher liegender Felder 
oder Wiesen bei Abschwemmung fast immer beein-
trächtigt. Dadurch sind z. B. im Allgäu und in Ober-
schwaben zahlreiche nährstoffarme Moore und 
Kleingewässer entwertet worden (KONOLD und 
OBERMANN, 1983). Aber selbst in nährstoffreichen 
naturbetonten Biotopen verändert sich der Arten-
bestand durch Förderung stickstoffliebenderPflan-
zen wie Brennessel und Holunder, die andere Arten 
unterdrücken; der „Biotopwert" wird vermindert. 

632. Viele gefährdete Pflanzen- und Tierarten sind 
stärker wärme- und lichtbedürftig und weichen vor 
wettbewerbsstarken Arten des Kulturlandes auf 
„magere", d. h. nährstoffarme Standorte aus, wo sie 
wegen geringerer Nährstoffansprüche noch gut ge-
deihen können (ELLENBERG jr., 1983). Die seit 
1950 erfolgende allgemeine Nährstoffanreicherung 
der Agrarlandschaft (Abschn. 4.2.2.2) beseitigt sol-
che Standorte immer mehr und nimmt wegen der 
erwähnten Randeinwirkungen auch viele kleinflä-
chige, geschützte Biotope nicht davon aus. Nähr-
stoffarme Gewässer und Moore sind von dieser Ent-
wertung doppelt betroffen, weil nicht nur ihr Nähr-
stoff-, sondern durch Entwässerungen auch ihr 
Wasserhaushalt verändert wird. 

Die Nährstoffanreicherung in nährstoffarmen Grä-
ben und Bächen führt nicht nur zum Verschwinden 
seltener Arten, sondern begünstigt auch die sog. 
Verkrautung, die den Wasserabfluß und die Vorflut 
hemmt. Daher werden auch seitens der Wasserwirt-
schaft entlang dieser Gewässer ungedüngte 2-3 m 
breite Schutzstreifen gefordert, die den Nährstof-
feintrag aus angrenzenden Äckern und Weiden ver-
mindern (KUNTZE, 1984). 

633. Noch schädlicher ist der Eintrag von Pflan-
zenschutzmitteln, deren Aufgabe es ja ist, be-
stimmte Organismen(gruppen) auszuschalten. 
MOORE (1977) beobachtete einmal eine Demon-
strations-Aufbringung von relativ großkörnigen 
granulierten Pestiziden vom Flugzeug unter idealen 
Bedingungen; die Streuung betrug selbst dann bis 
zu 20 m vom Zielgebiet. Auch durch Verflüchtigung 
(Abschn. 4.4.2.2) können viele Pestizide über be-
trächtliche Entfernungen ausgebreitet werden. Be-
sonders nachteilig sind mehrfache Anwendungen 
hintereinander, vor allem bei persistenteren Ver-
bindungen. 

634. Nicht selten verstärkt die Nachlässigkeit der 
Landbewirtschafter solche Schadwirkungen, indem 
Dünger und Pflanzenschutzmittel nicht bestim-
mungsgemäß und nicht sachgerecht ausgebracht 
werden. Auch werden immer noch Dünger- und 
Pflanzenschutzmittelbehälter oder -verpackungen 
in Hecken oder Feldrainen gelagert oder in Gewäs-
ser entleert bzw. darin gespült. 

Moderne Gründlandbewirtschaftung 

635. Unter den Biotopen der Agrarlandschaft 
kommt dem Dauergrünland ein relativ großer Bio-
topwert zu, weil selbst in intensiv genutzten Wiesen 
und Weiden die Häufigkeit und Stärke der Bewirt-
schaftungseingriffe nicht diejenigen des Ackerlan-
des (vgl. Tz. 646 ff. und Abschn. 4.2.4.1) erreichen. 
Außerdem ist wegen der Bodenruhe und der dauer-
haften Pflanzenbedeckung ein hohes Nahrungsan-
gebot für Tiere vorhanden. Grünland ist in der Re-
gel durch Beweidung und Mand im Laufe der Zeit 
aus Wald hervorgegangen und früher praktisch 
nicht durch Ansaat geschaffen worden. Bedingt 
durch die unterschiedlichen Standorte, Klima- und 
Bodenverhältnisse sowie durch verschiedenartige 
Beweidungsintensität, Schnitthäufigkeit oder 
Pflege entstand eine ungewöhnlich große Zahl von 
Grünlandtypen, die von der Pflanzensoziologie ge-
nau untersucht wurden (z. B. ELLENBERG, 1978; 
KLAPP, 1965). Zu ihnen gehören die wohl arten-
reichsten Pflanzengesellschaften Mitteleuropas, die 
durch ihre jahreszeitliche Buntblumigkeit auch das 
Landschaftsbild und -erlebnis prägten. OBERDÖR-
FER (1983) unterscheidet in seiner pflanzensoziolo

-

gischen Einteilung 57 verschiedene Grünland-Ein-
heiten als „Assoziationen", die er zu 17 „Verbänden" 
zusammenfaßt. In diesem gibt es nach MEISEL 
(1984) allein 680 Arten von Blüten- und Farnpflan-
zen, davon 428 Arten im extensiv bewirtschafteten 
— d. h. unregelmäßig genutzten und ungedüngten 
— und nur 91 im regelmäßig genutzten und gedüng-
ten Grünland. 

636. An diese Grünland-Bestände sind jeweils 
auch zahlreiche Tierarten gebunden, die hier ihre 
Nahrungsbiotope haben (z. B. Storch, Bussard) oder 
ihren ständigen Lebensraum finden, wie z. B. 
Brachvogel, Braunkehlchen und andere „Wiesen-
brüter", dazu eine Fülle von Kleintieren, von Mäu-
sen und Amphibien über Schmetterlinge, Käfer, 
Heuschrecken, Spinnen, Ameisen, Hummeln bis zu 
Schnecken. 

637. Seit 1950 nimmt das Grünland in vielen Ge-
bieten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, 
durch Umbruch in Acker, Aufforstung Nutzungsauf-
gabe und „Verbuschung" ab. Nach MEISEL (1984) 
beträgt diese Abnahme insgesamt ca. 15%. Allein 
von 1973 bis 1983 gingen die 

— Wiesen um 658 000 ha (20,5%) 

— Weiden um 59 000 ha (3 %) 

zurück (Statistisches Jahrbuch über Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 1984). Im Münsterland 
verminderte sich das Grünland von 1949 bis 1979 
von 230 000 auf 170 000 ha (TERHARDT, 1979). Inso-
fern unterliegt auch das Grünland der in Tz. 610 ff. 
erläuterten Tendenz zur Biotopverkleinerung und 
Zersplitterung. Es ist zu befürchten, daß diese Ten-
denz durch die Maßnahmen zum Abbau der Milch

-

Überproduktion verstärkt wird und insbesondere in 
Großbetrieben weitere Grünlandflächen umgebro-
chen werden (ERZ, 1984), obwohl, die zunehmende 
Umwandlung von Dauergrünland in „unsicheres 
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Ackerland" selbst seitens der Kulturtechnik als be-
denklich angesehen wird (KUNTZE, 1984). 

638. Andererseits wird die früher so vielseitige 
Grünlandnutzung mit Hilfe von Entwässerung, Drä-
nierung, Düngung und Nutzungsänderung verein-
heitlicht. Wiesen und Dauerweiden werden in Mäh-
weiden umgewandelt, alte Nutzungsformen, z. B. die 
Streumand oder die Beweidung durch wandernde 
Schafherden, einschränkt oder eingestellt. Magere 
Grasfluren wie Pfeifengraswiesen und Halbtrok-
kenrasen können auf geeigneten Standorten in 
2-3 Jahren unter fast vollständigem Artenaus-
tausch in Fettwiesen umgewandelt werden. Die 
Rückverwandlung in Magerwiesen würde dagegen 
Jahrzehnte erfordern und wahrscheinlich sehr un-
vollständig verlaufen (SCHIEFER, 1984). Erst wenn 
der Ertrag unter 35 dt Heu je ha absinkt, kann man 
wieder von Magerrasen sprechen; deren Arten 
müßten z. T. erst wieder einwandern, was nicht im-
mer möglich ist. 

639. Durch solche Intensivierungen wird der Ar-
tenbestand stark beeinflußt. So veränderte sich im 
norddeutschen Grünland das mittlere Gräser-Kräu-
ter-Verhältnis von 70 : 30 auf 85 : 15. Unter den 
Kräutern dominiert oft der Löwenzahn. Die Vorver-
legung des ersten Wiesenschnittes vor die Blütezeit 
entzieht vielen Wiesenkräutern die Möglichkeit zur 
Blüten- und Samenbildung und hat außerdem nega-
tive Auswirkungen auf blütenbesuchende Insekten 
und die Buntheit des Landschaftsbildes. 

640. Mehr und mehr wird Dauergrünland durch 
Ansaatgrünland ersetzt, für das nur 6 Arten, für 
Weidenutzung sogar nur 4, als uneingeschränkt an-
saatwürdig empfohlen werden. 

641. Durch diese Grünland-Intensivierung geht 
die Zahl der vorher genannten (Tz. 635) 57 Grün-
land-Assoziationen OBERDORFERs (1984) auf 7 zu-
rück; von den 17 Grünland-Verbänden bleiben nur 
noch 2. Die Flächenverluste der gefährdeten Grün-
landtypen im norddeutschen Tiefland betragen 
nach SUKOPP (1981) 70-90 %. Von den 680 Grün-
landpflanzenarten hält MEISEL (1984), 157 (= 23 %) 
für gefährdet. Allerdings haben die meisten der an 
Extensivgrünland (Halbtrockenrasen, Streuwiesen, 
Borstgrasrasen u. a.) gebundenen, heute gefährde-
ten Arten bereits vor 1950 einen ganz erheblichen 
Rückgang ihres Lebensraumes erlitten, der größer 
war als nach 1950. Viele dieser Arten sind auch frü-
her schon seltene, nur an wenigen Stellen anzutref-
fende, empfindliche Arten mit Bindung an be-
stimmte Böden und spezifische Nutzungen gewe-
sen. Die Verluste nach 1950 sind aber deshalb so 
schwerwiegend, weil sie die wenigen Restbestände 
noch dezimieren. 

642. Die Auswirkungen der Grünland-Intensivie-
rung auf die artenreiche Tierwelt seien beispielhaft 
an der Gefährdung der Wiesenvögel aufgezeigt 
(BLAB, 1984; GLUTZ v. BLOTZHEIM, 1983; KU-
SCHERT, 1983; RANFTL, 1981). Zu ihnen gehören 
eine Anzahl von Schnepfenvögeln (Limicolen), die 
ursprünglich in Mooren vorkamen und dann auch 

feuchtes Grünland mit weichem Boden besiedelten, 
das z. T. aus Mooren hervorging. Die langschnäbli-
gen Arten wie Brachvogel, Uferschnepfe, Bekassi-
ne, Rot- und Grünschenkel durchstochern den Bo-
den zur Nahrungssuche, die in festem, austrocknen-
den Boden nicht möglich ist. Ein weiteres Erforder-
nis sind ausgedehnte, übersichtliche Grünlandflä-
chen, damit Feinde rechtzeitig bemerkt werden; die 
Nähe höherer Busch- oder gar Baumbestände und 
Hecken wird von vielen Limicolen gemieden. Inso-
fern tragen Hecken, die sonst wertvolle Biotope dar-
stellen (Tz. 610 ff.), in flächenmäßig schrumpfendem 
Grünland noch zur Gefährdung von Wiesenvögeln 
bei. Weiterhin sind eine uneinheitliche, unebene 
Oberfläche mit Wechsel zwischen nassen und 
feuchten Stellen sowie ein nicht zu dichter, relativ 
niedriger (6-8 cm) Graswuchs erwünscht, wie er 
im Frühjahr und Frühsommer für die sich nur lang-
sam erwärmenden Feuchtbiotope typisch ist. Hier 
können sich die Jungvögel leicht bewegen, viel Nah-
rung finden und notfalls auch Deckung suchen. 

Alle diese Voraussetzungen werden durch die In-
tensivierung der Grünlandbewirtschaftung besei-
tigt. Dränierung verfestigt den weichen Boden; ver-
stärkte Düngung erzeugt einen früh und rasch auf-
wachsenden dichten Graswuchs, der die Vögel, vor 
allem die Jungvögel, an der Nahrungssuche und so-
gar bei der Fortbewegung hindert. Das zur Boden-
verfestigung notwendige Walzen und die Vorverle-
gung des ersten Schnittes der Wiesen zerstört zahl-
reiche Nester und Jungvögel, die sich vor den 
schnell herannahenden Mähmaschinen nicht retten 
können. Die Öffentlichkeit registriert dies nur am 
Verlust der Rehkitze; das Reh gehört aber nicht zu 
den gefährdeten Arten. 

Die verstärkte Beweidung zerstört ebenfalls Vogel-
bruten, die bei 4 Rindern/ha um 50 % zurückgehen; 
0,6-1 Stück/ha während der Brutzeit wären dage-
gen erträglich. Dem Umbruch des Grünlandes in 
Ackerland kann sich nur der Kiebitz anpassen, des-
sen Bruterfolg dort aber nach schweizerischen Un-
tersuchungen von den erforderlichen 0,8 Jungen pro 
Paar auf 0,35 zurückgeht; vor allem bei trockener 
Witterung verhungern die meisten Küken in den 
nahrungsarmen Äckern (Tz. 649 ff.) in den ersten 10 
Tagen. 

643. Die Wiesenbrüter sind daher in sehr starkem 
Rückgang und aus manchen Gebieten völlig ver-
schwunden. Z. B. nahm im gründlandreichen Eider-
Treene-Gebiet südöstlich von Husum seit 1970 die 
Bekassine von 4 000 auf 400 Brutpaare ab, der 
Kampfläufer brütet dort nicht mehr (KUSCHERT, 
1983). Besondere Aufmerksamkeit hat der Rück-
gang des Großen Brachvogels gefunden, der z. B. in 
Bayern südlich der Donau noch um die letzte Jahr-
hundertwende als „gemein" bezeichnet wurde und 
heute nur noch in wenigen hundert Brutpaaren an-
zutreffen ist, deren Bruterfolge überdies fast stän-
dig beeinträchtigt werden (MAGERL, 1981). 

Der Weißstorch ist geradezu als Symbol der Vergeb-
lichkeit eines Artenschutzes ohne Biotopschutz zu 
betrachten. Während die Vögel selbst und ihre Brut-
stätten den bestmöglichen Schutz genießen, verlie- 
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ren sie durch Gründland-Rückgang und -Intensivie-
rung fast ihre gesamten Nahrungsbiotope und da-
mit ihre eigentliche Existenzgrundlage, so daß der 
Storchenbestand rapide zurückgeht (BEZZEL, 
1982). 

644. Da die Erhaltung von Feuchtgebieten gesetz-
lich nicht gesichert werden konnte, wurde in Bay-
ern ein „Wiesenbrüterprogramm" verwirklicht, das 
hier beispielhaft für ähnliche Maßnahmen anderer 
Bundesländer genannt sei. Die Landwirte erhalten 
finanzielle Entschädigungen, wenn sie die in ihrem 
Besitz stehenden Brut- und Futterplätze von Wie-
senbrütern — und zwar nur die durchschnittlich 
2 ha großen „Kernzonen" — in der Zeit zwischen 
20.3. und 16.6. nicht bewirtschaften. 

Die mühsame Verwirklichung des Programms wird 
von OERTEL (1984) anschaulich geschildert. Im Be-
reich der Isarmündung bei Deggendorf, wo 1980 94 
Brachvogel-Brutpaare nachgewiesen wurden, muß-
ten über 300 Besitzer der 111 „Kernzonen" von ins-
gesamt 220 ha ermittelt und aufgesucht werden. Die 
personelle Kapazität der unteren Naturschutzbe-
hörde reichte nur für die rechtzeitige Kontaktauf-
nahme mit 50 Landwirten aus; es kamen schließlich 
nur 19 Verträge zustande, die nur 13 von 220 ha 
Gründlandfläche abdeckten. 

645. Der Rat kann auf die Gefährdung der reichen 
Kleintierwelt des Grünlandes nicht eingehen und 
beschränkt sich auf den Hinweis, daß die wirt-
schaftliche Begünstigung der Gräser gegenüber 
den krautigen Pflanzen vielen an diese gebundenen 
Tierarten die Nahrungsgrundlage entzieht. Auch 
die Düngung benachteiligt sie. Nahrungspflanzen 
von Schmetterlingsraupen werden von diesen ver-
schmäht, wenn sie gedüngt werden. Harnstoff- und 
ammoniumhaltige Dünger haben nach SCHMIDT 
(1983) Auswirkungen auf Eiablage, Embryonalent-
wicklung und Schlupfraten von Heuschrecken. In 
Franken hat zweimalige Gülleausbringung auf Wie-
sen jedes Heuschreckenleben verhindert. Weitere 
Einzelheiten sind in den Büchern von TISCHLER 
(1980) und BLAB (1984) zu finden. 

Intensivierung der ackerbaulichen Nutzung 

646. Nur im Ackerbau sowie auch im Obst-, Wein-, 
Hopfen- und Gemüsebau findet in großem Umfange 
eine direkte und regelmäßige Bekämpfung wildle-
bender Pflanzen- und Tierarten statt. Sie richtet 
sich gegen solche Arten, die das Gedeihen, insbe-
sondere die Ertragsbildung der Kulturpflanzen be-
einträchtigen, schädigen oder verhindern. Dies ge-
schieht seit alters her mit allen verfügbaren und 
geeigneten Maßnahmen und Mitteln. Etwa seit 1950 
hat die chemische Bekämpfung mittels Pestiziden 
stark zugenommen. 

647. Die wildwachsende Ackerbegleitflora steht in 
Nährstoff-, Wasser-, Licht- und Raum-Konkurrenz 
zu den Kulturpflanzen und wird daher unter dem 
Begriff „Unkraut" zusammengefaßt. Die korrektere 
Bezeichnung „Ackerwildkräuter" setzt sich nur 

langsam durch. Zur Ackerbegleitflora gehören ca. 
300 Arten, von denen 87 auf der Roten Liste stehen; 
15 davon gelten als verschollen. Diese Gefährdung 
und dieses Verschwinden beruhen nicht allein auf 
Bekämpfung, sondern auch auf der Aufgabe oder 
Abnahme bestimmter Kulturen; allein die Aufgabe 
des Flachsanbaus hat zum Verschwinden von fünf 
daran gebundenen Begleitarten geführt. Die Einen-
gung der Fruchtfolgen bedingt ebenfalls eine Ab-
nahme der Ackerwildkraut-Gesellschaften. Eine 
spezifische Ackerwildkraut-Gesellschaft flachgrün-
diger, trocken-warmer Kalkböden mit bunt blühen-
den Arten hat stark abgenommen, weil die Acker-
nutzung dieser Standorte zurückgeht. 

648. Etwa 40 Arten sind bereits vor 1950 stark zu-
rückgegangen oder gebietsweise verschwunden, 
und zwar vor allem durch Saatgutreinigung und 
sorgfältigere Bodenbearbeitung, unter ihnen die 
Kornrade. Auch veränderte Aussaattermine und 
frühzeitiger Stoppelumbruch wirken dabei mit. 

Seit 1950 hat vor allem die Herbizid-Anwendung 
den Artenbestand der Ackerbegleitflora weiter ver-
mindert. CALLAUCH (1981) schreibt ihr einen 
Rückgang von 68% der Arten zu, während 26% 
keine Veränderungen zeigen und 6 % sogar zuneh-
men. Dies sind die sog. Problemunkräuter wie z. B. 
Ackerschachtelhalm, Ackerkratzdistel, Klebkraut, 
Hühnerhirse. Die stärkste Artenverarmung wird in 
hochertragsfähigen Getreidekulturen und insbeson-
der in Rüben- und Maisfeldern festgestellt. Die Per-
sistenz der im Maisanbau bevorzugt verwendeten 
Herbizide Simazin und Atrazin wirkt sogar noch 
auf die nachfolgenden Kulturen. Die Artenverar-
mung der Ackerbegleitflora ist aber nicht immer 
mit einem Rückgang der Verunkrautung verbun-
den, da die übrig bleibenden Arten häufig mit ho-
hen Individuenzahlen auftreten. Dies erschwert die 
Identifizierung der Ackerwildkraut-Gesellschaften 
und auch ihre Verwendung als Zeigerpflanzen 
(MEISEL, 1978 und 1979; OTTE, 1984). 

Die starke Wirkung der Herbizid-Anwendung auf 
den Artenbestand zeigt sich bei deren Unterlas-
sung. Die Aussparung von 2-3 m breiten Acker

-

Randstreifen in der Eifel führte innerhalb von 2-3 
Jahren zu einer Zunahme der Wildkrautarten um 
70-100% und zu einer Verdoppelung bis Verdreifa-
chung der Individuenzahl (SCHUMACHER, 1980). 
Davon werden allerdings nur solche Arten begün-
stigt, deren Samen lange im Boden schlummern 
und keimfähig bleiben (DAMBROTH, 1984). In Ak-
kern des alternativen Landbaues, wo statt chemi-
scher nur eine mechanische Unkrautbekämpfung 
erfolgt, ist die Artenzahl der Ackerwildkräuter häu-
fig bis zu doppelt so hoch wie in mit Herbiziden 
behandelten Kulturen (CALLAUCH, 1981; MEISEL, 
1978 und 1979). In weniger ertragreichen Gebieten, 
z. B. in den unteren Mittelgebirgslagen, werden all-
gemein weniger starke qualitative Veränderungen 
der Ackerbegleitflora und nur eine geringe Verän-
derung des Verunkrautungsgrades festgestellt 
(KOCK, 1984). Auch hier zeigt sich aber eine Ab-
nahme der Häufigkeit der Arten(gruppen) feuchter, 
saurer, nährstoffarmer und extensiv bewirtschafte- 
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ter Äcker sowie eine Zunahme der Häufigkeit nähr-stoffliebender oder indifferenter Arten(gruppen). 

Insgesamt ist die Artenvielfalt der Ackerbegleitflo-
ra, der viele Acker ihr buntblumiges Erscheinungs-
bild verdanken, durch eine Verminderung der Arten 
um ca. 50% stark nivelliert worden. Durch das Vor-
herrschen einiger weniger „Problemunkräuter" 
wirkt die heutige Ackerbegleitflora noch einförmi-
ger als die Artenzahl vermuten läßt. 

649. Die Verarmung der Ackerbegleitflora hat er-
hebliche Auswirkungen auf die Tierwelt der Agrar-
landschaft, da viele Tierarten damit ihre Nahrungs-
basis verlieren (BEF, 1983). Der Rückgang der Reb-
hühner beruht teilweise auf fehlender Insektennah-
rung für die Küken; die Insekten waren an Acker-
wildkräuter gebunden (SCHUBERT, 1983). Die 
Feldhasen, deren Jahresstrecke zwischen 1974 und 
1982 von 1,3 Mio auf 800 000 abgenommen hat, lei-
den in Gebieten mit großflächigen, fast unkraut-
freien Mais-, Rüben und Weizenfeldern an Nah-
rungsmangel, der sich noch verschlimmert, wenn 
die Stoppeln nach der Ernte rasch umgebrochen 
werden. Die Hasen drängen sich dann auf wenigen 
noch Asung und Deckung gewährenden Flächen zu-
sammen, wo sie einen nicht artgemäßen Dichtegrad 
erreichen und durch Infektionen oder Parasitenbe-
fall geschwächt werden (EISFELD, 1984). 

650. Gerade im Ackerland gilt die bereits er-
wähnte Faustregel von HEYDEMANN (1983), wo-
nach von jeder Ackerwildkrautart durchschnittlich 
12 pflanzenfressende Tierarten leben. Von diesen 
hängt wiederum die Existenz ebenso vieler tierfres-
sender oder parasitischer Arten ab. Dazu kommt 
noch eine größere Anzahl blütenbesuchender Klein-
tierarten. Allein für die Ackerwinde wurden 30 ab-
hängige Arten nachgewiesen und für eine von die-
sen wiederum 13 mögliche Parasiten-Arten (LEIN, 
1982). Auf diesen vielfach verknüpften Nahrungs-
ketten beruhen die Möglichkeiten der biologischen 
Schädlingsbekämpfung. Dabei garantieren die Ak-
kerwildkräuter für die pflanzenfressenden Tiere 
eine Nahrungsgrundlage auch in den Monaten, in 
denen keine Kulturpflanzen anwesend sind. Die an 
und von Wildkräutern lebenden Tiere bedingen also 
das ständige Vorhandensein einer Fauna, die bei 
plötzlichem Anschwellen einer Schädlingspopula-
tion regulierend wirken kann. Allein 15 % der mittel-
europäischen Laufkäfer kommen in Ackerbiotopen 
vor. Zur Schonung dieser Agrarfauna gibt es keine 
Bekämpfungsmittel, die selektiv genug sind. 

651. Da die Ackerwildkräuter und die von ihnen 
abhängige Kleintierwelt an den Acker als Biotop 
gebunden sind, ist der für naturbetonte Biotope ent-
wickelte Biotopschutz für sie wirkungslos. Die Er-
haltung der Ackerbegleitflora ist in einem gewissen 
Umfange nur möglich, wenn eine Anbauvielfalt mit 
zeitlich und räumlich wechselnden individuellen 
Bewirtschaftungsweisen auf nicht zu großen Schlä-
gen aufrechterhalten werden kann (O TTE, 1984). 

652. Grundsätzlich ähnliche Überlegungen kön-
nen für die pflanzenfressenden und -parasitieren-

den Tiere der Äcker angeführt werden, die durch 
Pestizide bekämpft werden (Umweltgutachten des 
SRU, 1978, Tz. 71). Die größere Selektivität, gerin-
gere Anwendungsmenge und gezieltere Anwen-
dung von Insektiziden haben die Belastungssitua-
tion der Ackertierwelt von dieser Seite her etwas 
entspannt; durch die Vergrößerung der Schläge und 
die Vereinheitlichung der Fruchtfolgen, in Verbin-
dung mit dem Nahrungsentzug durch die Bekämp-
fung der Ackerwildkräuter hat sie sich insgesamt 
aber verschärft. Nach wie vor werden durch Pesti-
zide vorwiegend spezialisierte Arten getötet, wäh-
rend einige weit verbreitete Arten sogar gefördert 
werden können. 

653. Mindestens genauso bedenklich sind indi-
rekte Einwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf 
wildlebende Tiere, die durch Unterbrechung oder 
Zerstörung biozönotischer Zusammenhänge verur-
sacht werden. Der Einsatz von Pestiziden in Ackern 
trifft zahlreiche Pflanzen und Tiere, die für die 
agrarische Erzeugung bedeutungslos scheinen, aber 
wichtige Funktionen für die Aufrechterhaltung und 
Verknüpfung der Ökosysteme in der Landschaft ha-
ben. Z. B. suchen viele in kleinen naturbetonten 
Biotopen ansässige Tiere ihre Nahrung auch im an-
grenzenden Kulturland. Durch Düngung und Pflan-
zenschutz wird diese Nahrungsgrundlage entweder 
qualitativ verändert oder geschmälert oder gar be-
seitigt. Dadurch werden Nahrungsketten unterbro-
chen und Gleichgewichte gestört. Eine zu starke 
Verminderung bestimmter Pflanzen und Tiere, die 
als „Unkräuter" bzw. „Schädlinge" bekämpft wer-
den, gefährdet die Existenz der von ihnen lebenden 
Tierarten. Dies fördert wiederum die Unkräuter 
bzw. Schädlinge und fordert neue Pestizid-Einsätze 
heraus. 

654. Auch werden durch Pestizide geschwächte 
Tiere von den von ihnen lebenden Tieren häufig 
leichter erbeutet und verzehrt. Dadurch reichern 
sich die Pestizide in diesen an, führen zu deren 
Schädigung oder werden in der Nahrungskette zum 
Teil unter weiterer Anreicherung weitergegeben. 
Schließlich erreichen sie auch die Endglieder der 
Nahrungsketten. Diese sind ohnehin seltener, ha-
ben in der Regel nur kleine Populationen und eine 
langsame Generationsfolge. Deshalb tritt bei ihnen 
nur selten Resistenz gegen Pflanzenschutzmittel 
auf, und sie können sich stofflichen Einwirkungen, 
gegen die sie häufig auch empfindlich sind, kaum 
entziehen. 

655. So ließ nach Versuchen von GRUE et al. 
(1982) die Fütterungsaktivität von weiblichen Sta-
ren, die durch Organophosphat-Insektizide getötete 
oder geschwächte Insekten aufgenommen hatten, 
in der Versorgung der Nestjungen merkbar nach. 
Die Vögel flogen seltener zur Futtersuche und blie-
ben länger vom Nest entfernt als nicht vergiftete 
Stare. Ihre Jungen hatten um 9 % geringere Ge-
wichtszunahmen und damit geringere Überlebens-
chancen. Die Verhaltensänderung der Altvögel wird 
auf Hemmung der Cholinesterase-Aktivität im Hirn 
zurückgeführt. 
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4.1.2.4 Schlußbetrachtung 

656. Durch die seit 1950 beschleunigt einsetzende 
Intensivierung und Rationalisierung der agrari-
schen Landnutzung wird der Naturhaushalt auf 
großen Flächen stärker als je verändert. Stoffkreis-
läufe landwirtschaftlicher Nutzflächen werden wei-
ter aufgebrochen, Abfallprobleme durch Stroh oder 
Gülle nehmen zu, Grundwasser und Oberflächenge-
wässer erhalten höhere Stoffeinträge und erleiden 
Qualitätsverluste. Durch vermehrten Einsatz von 
Düngern und Pflanzenschutzmitteln kommt es 
auch zu einer entsprechend stärkeren Belastung 
der verbleibenden Stoffkreislauf-Segmente. Da-
durch werden die ohnehin labilen Gleichgewichte 
zwischen Kulturpflanzen, ihren natürlichen Kon-
kurrenten und Gegenspielern einerseits und den 
übrigen wildlebenden Pflanzen- und Tierarten an-
dererseits noch unsicherer gestaltet und immer grö-
ßere Lenkungs- und Wiederherstellungs-Eingriffe 
herausgefordert. 

657. Ein herausragendes Kennzeichen dieser be-
denklichen Entwicklung ist die starke Abnahme 
zahlreicher wildlebender Pflanzen- und Tierarten, 
die bei 30 bis 50% von ihnen ein existenzbedrohen-
des, in Roten Listen dokumentiertes Ausmaß er-
reicht. Nur relativ wenige Arten nehmen zu und 
werden als „Kulturfolger" nicht selten lästig oder 
schädlich. An den Ursachen dieses Artenrückgan-
ges hat die moderne Landwirtschaft wegen der gro-
ßen von ihr bewirtschafteten Flächen und der In-
tensität der Behandlung den Hauptanteil. 

658. Direkt bekämpft werden nur eine Anzahl 
pflanzenfressender oder -befallender Arten, die 
Kulturpflanzen schädigen und daher Konkurrenten 
des Menschen sind. Für diese sind die Agrar-Ökosy-
steme genau so gut geeignete Lebensstätten wie für 
die Nutzpflanzen, denen der Landwirt mit allen Mit-
teln, vorwiegend Pestiziden, die alleinige Vorherr-
schaft zu sichern versucht. Dies gefährdet oder be-
einträchtigt direkt oder indirekt jedoch auch die 
Existenz zahlreicher nicht schädlicher oder sogar 
erwünschter Arten, zu denen auch die natürlichen 
Gegenspieler der Schädlinge gehören, und er-
schwert dadurch die biologische Schädlingsbe-
kämpfung. Über Nahrungsketten werden Rück-
stände persistenter Pestizide auch an Tierarten au-
ßerhalb der Agrar-Ökosysteme weitergegeben. 

659. Der größte Teil des Artenrückganges in der 
Agrarlandschaft wird auf indirektem Wege, d. h. 
durch Beeinträchtigung, Verkleinerung, Zersplitte-
rung und/oder Beseitigung naturbetonter Biotope 
verursacht. Diese Veränderungen wiegen um so 
schwerer, weil viele dieser Biotope auf einer relativ 
kleinen Fläche einen hohen Artenreichtum aufwei-
sen; folglich kann eine geringe Ausdehnung der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche den Arten-
reichtum stark beeinträchtigen. Der Biotopschwund 
verläuft erheblich rascher als der Artenrückgang, 
wird aber im Gegensatz zu diesem erst seit 1975 
durch Biotopkartierung systematisch erfaßt. Einen 
besonders starken Rückgang haben gerade die 
halbnatürlichen Biotope wie Trockenrasen, Streu-
wiesen, Zwergstrauchheiden, Torfstichmoore und 

Niederwälder zu verzeichnen, die erst durch be-
stimmte landwirtschaftliche Nutzungen aus den na-
türlichen Ökosystemen hervorgingen und ohne sol-
che Eingriffe nicht existieren können. Unter der 
modernen Nutzungsweise können sie nicht mehr 
entstehen und oft nur mit großem Aufwand erhal-
ten werden. Ihren Biotopwert und Artenreichtum 
zeigt ein Beispiel aus Niedersachsen: 164 schutz-
würdige Halbtrockenrasen, die nur 0,02 % der Lan-
desfläche bedecken, beherbergen 16 % aller Blüten-
pflanzen-, 25 % aller Schnecken-, 33 % aller Tages-
schmetterlings- und 50 % aller Heuschreckenarten 
des Landes, die sich außerhalb dieses Biotops nicht 
mehr halten können. 

660. Einen weiteren großen Artenverlust bedingt 
die Intensivierung und Vereinheitlichung der Grün-
landnutzung, durch die die überkommene Vielfalt 
der Grünlandtypen bis auf einen kleinen Rest be-
seitigt wird. Von 57 Grünland-Assoziationen — ein-
schließlich der oben erwähnten halbnatürlichen Ty-
pen — bleiben nur 7 übrig; von 680 auf Grünland 
vorkommenden Pflanzenarten sind 519 gefährdet. 
In drastischer Weise nehmen die Bestände der an 
Wiesen gebundenen Vogelarten wie Weißstorch, 
Brachvogel oder Braunkehlchen ab; die letzten Be-
stände versucht man z. B. in Bayern durch ein „Wie-
senbrüterprogramm" zu retten, mit dessen Hilfe 
den Landwirten der Verzicht auf die intensive 
Grünlandbewirtschaftung entschädigt wird. 

661. Nur etwa 35 bis 40 % der gefährdeten Pflan-
zen- und Tierarten sind in Naturschutzgebieten ge-
sichert, aber auch dort oft nur unvollkommen. Die 
1 850 Naturschutzgebiete der Bundesrepublik 
Deutschland nehmen nur knapp 1 % ihrer Fläche 
ein und sind zu einem großen Teil so klein — 19 % 
unter 5 ha —, daß sie schädlichen Randeinwirkun-
gen offenstehen, so daß empfindliche Arten trotz 
Schutz oft verschwinden. In kleinflächigen Bioto-
pen gehen wildlebende Tierpopulationen wegen Iso-
lierung von anderen Populationsteilen durch In-
zucht und auch wegen Unterschreitung der artge-
mäßen Mindestgröße der Population allmählich zu-
grunde. 

662. Für das Verschwinden und den Rückgang der 
Arten und Biotope ist häufig die Summe vieler klei-
ner, örtlich begrenzter Eingriffe und die Intensität 
und Handhabung von als solchen zulässigen agra-
rischen 	Landnutzungsformen 	verantwortlich 
(PLACHTER, 1983). Dazu gehört auch der Verlust 
der traditionellen Abstufung der Nutzungsintensi-
tät vom Dorf zur Gemarkungsgrenze mit ihrem 
Kultur- 	und zugleich Nährstoffgradienten 
(RANFTL, 1981). 

Besonders betroffen hiervon sind Arten, die nähr-
stoffarme Verhältnisse, „Ödflächen", überdurch-
schnittlich trockene oder feuchte Standorte bevor-
zugen oder besiedeln können und oft nur dort vor 
Wettbewerb anderer Arten geschützt sind. Unter 
den Tieren sind Bodenbrüter, Spitzenglieder von 
Nahrungsketten wie Greifvögel, Eulen, Libellen so-
wie Spezialisten für selten werdende Nahrung, z. B. 
für große Insekten oder für während der ganzen 
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Vegetationszeit verfügbaren Blütennektar, betrof-
fen. 

663. Diese Intensivierungen werden durch agrar-
strukturelle Verbesserungen, insbesondere Flurbe-
reinigungen bewirkt oder gefördert und haben den 
dafür verantwortlichen Institutionen aus der Sicht 
des Naturschutzes einen schlechten Ruf eingetra-
gen. Wenn auch die heutigen Flurbereinigungs-
Maßnahmen unter Naturschutzaspekten weitaus 
weniger Kritik erhalten, so schaffen sie dennoch die 
Voraussetzung für weitere Bewirtschaftungs-Inten-
sivierungen, mit denen häufig eine weitere Vermin-
derung der Artenvielfalt herbeigeführt wird 
(KNAUER, 1983). Daher mußte die Feststellung, daß 
36,4 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche der 
Bundesrepublik (Stand 1975; KAULE, 1983) noch 
flurbereinigungsbedürftig seien (davon 13,1 % als 
„Zweitbereinigung"), seitens des Naturschutzes mit 
Besorgnis aufgenommen werden. 

664. Angesichts der enormen Arten- und Biotop-
verluste oder -rückgänge gelangt der Rat zu dem 
Schluß, daß die Landwirtschaft offenbar nicht über-
all in der Lage ist, eine im Sinne des Naturschutzge-
setzes ordnungsgemäße Landbewirtschaftung 
durchzuführen, die den Zielen dieses Gesetzes, u. a. 
der Sicherung des Naturhaushaltes, einer artenrei-
chen Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit der Landschaft dient. Da an-
dererseits diese Ziele auch nicht ohne die Mitwir-
kung der Landwirtschaft erreicht werden können, 
müssen die Landwirte durch Vorschriften, mate-
rielle Anreize und Bewußtseinsbildung dazu ge-
bracht werden, diese Ziele zu beachten und sich zu 
eigen zu machen. Dies wird dadurch erschwert, daß 
die Landwirtschaft am Arten- und Biotopschutz — 
im Gegensatz zum Bodenschutz — allenfalls ein ge-
ringes Eigeninteresse hat. 

4.2 Auswirkungen auf die 
Bodenqualität 1) 

4.2.1 Allgemeine Bemerkungen zu 
Bodenbelastungen und zum 
Bodenschutz 

665. Der Boden ist eine unverzichtbare Grundlage 
der landwirtschaftlichen Erzeugung, insbesondere 
des Pflanzenbaus. Daher wäre zu erwarten, daß 
sich die Auswirkungen der Landbewirtschaftung 
auf die Böden — im Gegensatz zu den Auswirkun-
gen auf die naturbetonten Biotope (Kap. 4.1) — in 
den Grenzen halten, die durch das Interesse der 
Landwirtschaft an der Erhaltung der Erzeugungsfä-
higkeit der Böden gesetzt sind. Dies mag ein we- 

1 ) In Kap. 4.2 stützt sich der Rat auf folgende externe Gut-
achten: Prof. Dr. H. J. Altemüller: „Der Gefügezustand 
als Kriterium für Funktionen und Güte des Bodens"; 
Prof. Dr. K. H. Domsch: „Funktionen und Belastbarkeit 
des Bodens aus der Sicht der Bodenmikrobiologie"; 
Prof. Dr. D. Sauerbeck: „Funktionen, Güte und Belast-
barkeit des Bodens aus agrikulturchemischer Sicht"; 
Prof. Dr. E. Welte: „Düngung und Umwelt". 

sentlicher Grund dafür gewesen sein, daß sich die 
umweltpolitische Vorsorge bis etwa 1980 auf die 
Umweltbereiche Wasser und Luft konzentrierte, ob-
wohl die Wichtigkeit des Bodens „als Sammelbek-
ken aller Immissionen und gleichzeitig als Filter für 
das Grundwasser" (GEIL, 1984) durchaus bekannt 
war. 

666. Vor allem im Zusammenhang mit den neuar-
tigen Waldschäden (vgl. Sondergutachten des Ra-
tes, SRU, 1983), als deren Auslöser zunächst die 
wachsende Bodenversauerung durch Immissionen 
angesehen wurde, ist der Stellenwert des Bodens 
als Schutzgut der Umweltpolitik erheblich gestie-
gen und hat vielseitige, intensive Bemühungen um 
einen wirksamen „Bodenschutz" ausgelöst. Dazu 
möchte der Rat im Rahmen dieses Gutachtens 
Grundlagen und Entscheidungshilfen liefern, be-
schränkt sich dabei gemäß der Themenstellung al-
lerdings auf die Böden bzw. Bodenflächen, die unter 
dem Einfluß landwirtschaftlicher Nutzung stehen. 
Er legt dazu die in Abschn. 1.1.3 gegebene Bodende-
finition zugrunde, wonach Boden ein ungleicharti-
ger, hohlraumreicher, belebter „Körper" ist und sich 
deswegen von den „Umweltmedien" Luft und Was-
ser grundsätzlich unterscheidet. 

667. Vor allem betont der Rat die Notwendigkeit 
der begrifflichen Trennung der verschiedenen, 
ebenfalls schon in Abschn. 1.1.3 erwähnten Boden-
funktionen, die in der öffentlichen Bodenschutzdis-
kussion häufig vermengt werden und daher nach-
stehend ausführlich erläutert seien (Abschn. 4.2.2). 

Böden haben drei Hauptfunktionen zu erfüllen: 

— Regelung im Naturhaushalt (Ausgleich be-
stimmter Eingriffe, Filterung, Pufferung) 

— Produktion pflanzlicher Substanz (Verankerung 
der Pflanzen; Bereitstellung bodengebundener 
Nährstoffe für die Pflanzen) 

— Gewährung von Lebensraum, insbesondere für 
die stoffabbauenden und humusbildenden Orga-
nismen. 

Hinzu kommen einige weitere Funktionen geringe-
rer Bedeutung wie z. B. Lieferung von Rohstoffen 
wie Humus, Torf oder „Erde" für gärtnerische 
Zwecke. 

Gelegentlich wird auch die Inanspruchnahme von 
Boden als Baugrund, Verkehrs-, Abgrabungs- oder 
Ablagerungsfläche zu den Bodenfunktionen ge-
zählt. Doch erfordern diese keine der vorher aufge-
führten Bodenfunktionen, sondern Flächenfunktio-
nen, vor denen Boden oft gerade geschützt werden 
soll. Boden- und Flächenfunktionen werden auch 
im eigentumsrechtlichen Sinne nicht klar unter-
schieden, wie der Doppelbegriff „Grund und Boden" 
beweist. Er umfaßt sowohl die Bedeutung des Bo-
dens als Produktionsgrundlage als auch die Nut-
zung einer zunächst mit Boden bedeckten Fläche 
als Baugrund. Wegen der „körperhaften" und beleb-
ten Eigenschaft des Bodens ist es nicht richtig, ihn 
nur als Fläche zu betrachten, wie es oft geschieht. 
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668. Die Bodenfunktionen sind eng miteinander 
verknüpft, werden aber von einem gegebenen Bo-
den je nach den gestellten Anforderungen unter-
schiedlich erfüllt. Daher ist „Bodengüte" als allge-
meines Bodenmerkmal und als Maßstab des Boden-
schutzes schwieriger zu vereinbaren als z. B. Ge-
wässergüte. Abgesehen von den irreversiblen Bo-
denschäden, die sämtliche Bodenfunktionen tref-
fen, wie z. B. die Erosion, kann auch die Belastbar-
keit des Bodens nicht allgemein definiert werden. 

669. Die dem Boden drohenden Gefahren, die 
durch einen verstärkten „Bodenschutz" abgewendet 
werden sollen, müssen jedoch nicht nur nach den 
Bodenfunktionen, sondern auch hinsichtlich der ak-
tuellen und zukünftigen Bodennutzung betrachtet 
werden, die die Gefahren sowohl auslösen als auch 
mildern oder verstärken. In der öffentlichen Dis-
kussion wird diesen etwas verwickelten Zusam-
menhängen nicht immer klar genug Rechnung ge-
tragen. So wird einerseits die Landwirtschaft als 
Verursacher von Bodengefährdungen bezeichnet, 
andererseits aber die Beeinträchtigung der Boden-
fruchtbarkeit, und damit der landwirtschaftlichen 
Bodennutzung, z. B. durch Immissionen, als eine 
der größten Gefahren für den Boden schlechthin 
bezeichnet. Im ersten Fall steht die Regelungsfunk-
tion des Bodens, im zweiten die Produktionsfunk-
tion im Vordergrund der Betrachtung. Doch in bei-
den Fällen geht es nur um einen Teil der Böden: im 
ersten Fall um die landwirtschaftlich genutzten Bö-
den, die 48,6 % der Fläche der Bundesrepublik aus-
machen, im zweiten oft sogar nur um die Ackerbö-
den (einschl. Obstanlagen und Rebland), d. h. 29,7% 
Flächenanteil, weil der Begriff Bodenfruchtbarkeit 
meist nur auf diese bezogen wird (Abschn. 1.1.3.2). 

670. Um die Auswirkungen der landwirtschaftli-
chen Nutzung im Zusammenhang mit der allgemei-
nen Bodengefährdung verständlich zu machen, er-
scheint folgende Darstellung zweckmäßig (Abb. 4.4). 
Im Vordergrund der aktuellen Bodenschutz-Diskus-
sion steht die Besorgnis um die zunehmende Im-
missionsbelastung aller Böden, insbesondere durch 
Säurebildner, Schwermetalle und organische Che-
mikalien. Die Besorgnis gilt einerseits dem Wald 
und den — wegen der Langlebigkeit des Waldes — 
davon besonders stark geprägten Waldböden, die 
ca. 29,5 % der Fläche der Bundesrepublik bedecken. 
Sie wird ausgelöst durch die Bedeutung des Waldes 
für die Holzerzeugung sowie seine tragende Rolle 
im Naturhaushalt. Andererseits gilt die Besorgnis 
auch den landwirtschaftlich genutzten Böden, weil 
eine Beeinträchtigung der Qualität oder gar eine 
Vergiftung der darin wachsenden Nahrungs- und 
Futterpflanzen durch Immissionen erfolgen kann 
oder befürchtet wird. Immissionen schädigen 
Bäume und landwirtschaftliche Nutzpflanzen aber 
auch direkt, d. h. ohne Umweg über den Boden. Zu 
dieser allgemeinen Belastung aller Böden aus der 
Luft kommen örtlich weitere stoffliche Belastungen 
im Nahbereich spezieller Emittenten sowie durch 
Abfälle, Klär- und Baggerschlämme. 
Von allen diesen Belastungen sind die landwirt-
schaftlich genutzten Böden mitbetroffen. Doch 
diese unterliegen zusätzlich den mit der Bodenbe-
wirtschaftung unvermeidlich verbundenen und da- 

für typischen Eingriffen, die nach ihrem Sinn und 
Ziel zwar nicht als Belastungen gedacht sind, aber 
in Wirklichkeit solche darstellen. Sie sind sowohl 
stofflicher als auch mechanischer Art. Im Acker-
land, in Obstanlagen und Rebland (ca. 29,7 % der 
Gesamtfläche bzw. 61,1 % der LF) erfolgen mit in-
tensiver Bodenbearbeitung, häufiger Befahrung 
und intensiver Anwendung von Düngern und Pflan-
zenschutzmitteln die stärksten Eingriffe. Im Dauer-
grünland (18,6 % der Gesamtfläche bzw. 38,3 % der 
LF) findet eine Bodenbearbeitung (Umbruch) nur 
selten statt, es wird auch weniger häufig befahren 
und seltener mit Pestiziden behandelt als Acker-
land. Der Vollständigkeit halber wird erwähnt, daß 
Dünger- und Pestizideintrag zunehmend auch in 
viele Waldböden erfolgen, die außerdem bei Durch-
forstung und Holzernte auch durch Befahrung 
schwer belastet und z. T. geschädigt werden; im 
Vergleich zu Acker- und Grünlandböden geschieht 
dies aber nur in erheblich größeren Zeitabständen. 

Von allen nicht durch Siedlungen, Industrie und 
Verkehr beanspruchten Böden unterliegen daher 
die Ackerböden (einschl. Obstanlagen und Reb-
land), d. h. ca. 29,7 % der Fläche der Bundesrepublik 
Deutschland, dem Höchstmaß der Eingriffe und Be-
lastungen (Abb. 4.4). Die unterschiedlichen, land-
wirtschaftlich und außerlandwirtschaftlich verur-
sachten Eingriffe dürfen jedoch nicht einfach ad-
diert werden. Eine Anzahl landwirtschaftlicher Bo-
denbearbeitungs- und Pflegemaßnahmen ist durch-
aus geeignet, die Wirkung außerlandwirtschaftli-
cher Bodenbelastungen abzuschwächen oder sogar 
auszugleichen. Insbesondere die regelmäßige Zu-
fuhr organischer Stoffe und die Kalkung der Böden 
stärken deren Vermögen zur Bindung, Neutralisie-
rung oder — soweit dies in Frage kommt — zum 
Abbau von schädlichen Stoffeinträgen. Auf diese 
Weise dient die landwirtschaftliche Bodenbehand-
lung, auch wenn sie mehr auf die Produktionsfunk-
tion zielt, der Regelungsfunktion der Böden. 

671. Allerdings kann die Landwirtschaft die von 
ihr nicht verursachten Stoffeinträge, die sie als 
schädliche Vor- oder Grundbelastungen der land-
wirtschaftlich genutzten Böden ansehen muß, auf 
die Dauer weder auffangen noch gar ausgleichen. 
Sie dringt daher, und zwar zur Erhaltung der Pro-
duktionsfunktion der Böden, auf eine allgemeine, 
wirksame Emissionsbegrenzung und ist darin mit 
den Institutionen und Verbänden des Umweltschut-
zes einig. Diese werfen der Landwirtschaft anderer-
seits vor, die Böden durch zu intensive Nutzung 
ihrerseits zu stark zu belasten und meinen dabei, 
oft unausgesprochen, die Beeinträchtigung der Re-
gelungs- und Lebensraumfunktion. Denn es kann 
der Landwirtschaft wohl nicht unterstellt werden, 
die Produktionsfunktion der Böden dauerhaft und 
bewußt zu beeinträchtigen. 

Insofern ergibt sich bezüglich der Auswirkungen 
moderner Landbewirtschaftung auf die Böden ein 
etwas verwickeltes Bild. Um dieses zu klären, sollen 
zunächt die Bodenfunktionen, sodann die allgemei-
nen Belastungen und schließlich die spezifisch 
landwirtschaftlichen Belastungen dieser Boden-
funktionen dargestellt werden. 
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Abb. 4.4 

Quelle: SRU 

4.2.2 Die Bodenfunktionen 

4.2.2.1 Die Regelungsfunktion des Bodens im 
Naturhaushalt 

672. Aus der Sicht des Umweltschutzes steht die 
Regelungsfunktion des Bodens, die eng mit der Le-
bensraumfunktion (Abschn. 4.2.2.3) verknüpft ist, im 
höheren Rang als die Produktionsfunktion. Die Re-
gelungsfunktion erfaßt alle auf und in den Boden 
gelangenden stofflichen und nichtstofflichen Ein-
träge und Einflüsse sowie die davon ausgelösten 
bodeneigenen Vorgänge. Sie umschließt mehrere 
Teilfunktionen, die auch in den Bezeichnungen 
Ausgleichs-, Filter- und Puffervermögen des Bodens 
(SAUERBECK, 1984) zum Ausdruck kommen. Da-
her ist es zweckmäßig, diese vielfältige Regelungs-
funktion aufzugliedern in eine physikalisch-mecha-
nische Teilfunktion als Regelungsfunktion im enge-
ren Sinne und eine chemisch-biologische Teilfunk-
tion, die von SCHEFFER (1975) Transformator-
Funktion genannt wurde. 

673. Wichtige Bestandteile der Regelungsfunktion 
im engeren Sinne (physikalisch-mechanische Teil-
funktion) sind 

— Regelung der Bodentemperatur und des Wärme-
haushaltes in der untersten Luft- und der ober-
sten Bodenschicht durch Wärmeabsorption, -lei-
tung und -rückstrahlung; 

— Regelung von Abfluß und Einsickerung des Nie-
derschlags- und Zuflußwassers in Abhängigkeit 
von Hohlraumvolumen und Porengröße des Bo- 
dens; 

— Regelung des Wasserhaushaltes durch Auf-
nahme (Einsickerung) des Niederschlagswas-
sers und dessen Verteilung als Sicker-, Haft- und 
Filmwasser einschließlich Rückverdunstung und 
Abfluß in Abhängigkeit von Porengehalt und 
-größe. Das Bodenwasser („Bodenlösung") speist 
als Haftwasser die Mehrzahl der Pflanzen und 
Bodenorganismen und als Sickerwasser das 
Grundwasser; 

— Regelung des Transportes aller beweglichen 
Stoffe im Boden, der überwiegend senkrecht, 
z. T. aber auch seitwärts erfolgt; 

— mechanische Zurückhaltung (Filterung) von im 
Wasser enthaltenen festen oder kolloidalen Teil-
chen in Abhängigkeit von Porengröße und -ver-
teilung im Boden; 
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— Regelung der Bodendurchlüftung; 

— Auffangen von mechanischen Belastungsfolgen. 

Von besonderer Bedeutung für die Regelungsfunk-
tion im engeren Sinne ist die Filterung von Stoffen 
durch den Boden. Sie steht in enger Verbindung mit 
der Wasserbewegung daher mit den Porengrößen. 
Tonreiche Böden haben eine hohe Filterwirkung, 
aber wegen der feinen Poren und der geringen Was-
serdurchlässigkeit eine geringe Filterleistung. 
Diese ist dagegen in grobkörnigen Böden hoch, aber 
die Wirksamkeit ist wesentlich geringer. Zur Filter-
wirkung trägt wesentlich auch ein gutes, hohlraum-
stabilisierendes Bodengefüge (Abschn. 4.2.4) bei, 
das von der Anwesenheit von organischer Substanz, 
Carbonaten sowie Eisen- und Aluminium-Oxiden 
und -Hydroxiden abhängt. 

674. Die Transformator-Funktion (chemisch-biolo-
gische Teilfunktion) ist mit diesen physikalisch-me-
chanischen Regelungsvorgängen eng verbunden, 
unterscheidet sich aber von ihnen dadurch, daß ein-
getragene Stoffe durch sie auf chemischem oder 
biologischem Wege in ihren Konzentrationen ver-
ändert, festgelegt (gespeichert) oder umgewandelt 
werden. Wichtige Beispiele solcher Transformatio-
nen, die z. T. als „Pufferwirkungen" bezeichnet wer-
den, sind 

— Sorption von Stoffen an Bodenteilchen im Aus-
tausch mit der Bodenlösung; 

— Einbau von Stoffen in Humus- oder Tonteilchen 
oder in daraus gebildete Aggregate; 

— chemische Bindung oder Fällung (Löslichkeits-
änderung) von Stoffen; 

— teilweiser oder vollständiger Abbau bzw. Umbau 
von Stoffen. 

Die von dieser Funktion erfaßten Stoffe können bo-
deneigene oder dem Boden zugeführte Substanzen 
sein, zu denen auch die mineralischen oder organi-
schen Dünger sowie Pflanzenschutzmittel und son-
stige, dem Boden zugesetzte Stoffe gehören. In der 
chemischen Bindung oder im Abbau von Schadstof-
fen und der damit erzielten Entlastung des Natur-
haushaltes kommt der wichtige Beitrag der Trans-
formator-Funktion des Bodens zum Umweltschutz 
zum Ausdruck. Durch sie wird der Boden zu einer 
„Schadstoff-Senke" gemacht (Tz. 718). 

675. Die chemische Pufferwirkung ist unmittelbar 
abhängig vom Gehalt der Böden an Humusstoffen, 
Tonmineralen, Ton-Humus-Komplexen, Eisen- und 
Aluminium-Oxiden und -Hydroxiden, die sämtlich 
die Fähigkeit zur sorptiven oder zur chemischen 
Bindung von Stoffen besitzen. Die größte Bindungs-
kapazität kommt den Huminstoffen zu. Sie können 
auch mehrwertige Schwermetalle sowie Pestizide 
dauerhaft binden. Sorbierte Herbizide lassen sich 
z. B. von Huminstoffen kaum, von Tonmineralen 
leichter wieder desorbieren. Eine sehr feste Bin-
dung und weitgehende „Maskierung" positiv gelade-
ner (kationischer) Pestizide erfolgt allerdings durch 
Einlagerung in die Zwischenschichten von aufge-

weiteten Tonmineralen (BRUMMER, 1978; Ab-
schn. 4.2.6.1). 

Die Sorption an den Außenflächen der Tonminerale 
ist dagegen leichter reversibel; da diese überwie-
gend negative Ladungen tragen, herrscht Kationen-
umtausch vor. Die wichtigsten umtauschbaren Ka-
tionen sind Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, 
Wasserstoff, Aluminium, Ammonium und Eisen. 
Die Summe der basisch wirkenden Kationen Calci-
um, Magnesium, Kalium und Natrium heißt Basen-
sättigung; Calcium ist daran in der Regel zu 80 % 
beteiligt. Je höher die Basensättigung ist, um so 
geringer ist der mit den Säurebildnern Wasserstoff 
und Aluminium belegte Anteil der Tonminerale 
(KUNTZE et al., 1981), um so geringer auch die 
Gefahr der Bodenversauerung. 

Die Stärke der sorptiven Bindung nimmt u. a. mit 
der Wertigkeit der umtauschbaren Ionen zu: zwei-
wertiges Calcium wird z. B. stärker gebunden als 
einwertiges Natrium. Die Pufferwirkung als solche 
zeigt sich in der Fähigkeit sorptionsstarker Böden, 
Stoffe, die im Überschuß in der Bodenlösung vor-
handen sind, vorübergehend zu binden, sie ggf. aber 
auch in löslicher Form wieder abzugeben. Auf zu 
hohen Stoffkonzentrationen in der Bodenlösung be-
ruht deren eventuelle Schadwirkung z. B. durch 
Schädigung von Pflanzenwurzeln oder Auswa-
schung ins Grundwasser. Blei und Quecksilber wer-
den im Boden zum Glück sehr fest gebunden, an-
dernfalls genügten bereits sehr geringe Gehalte in 
der Bodenlösung, um eine starke Gefährdung her-
vorzurufen. 

676. Auf den biologischen Beitrag zur Transforma-
tor-Funktion (Abschn. 4.2.6.2) kann an dieser Stelle 
nicht eingegangen werden. Hier genügt die Fest-
stellung, daß ein ausreichender Tongehalt (Teilchen 
< 2 µm) und Humusgehalt von größter Wichtigkeit 
für die Transformator-Funktion ist. Einer Tonverar-
mung oder -verlagerung und einem Humusschwund 
sind daher in jedem Boden, seiner Zusammenset-
zung gemäß, möglichst entgegenzuwirken. Das gilt 
auch für die Erhöhung des Säuregehaltes im Boden, 
chemisch ausgedrückt der Konzentration freier 
Wasserstoff-Ionen in der Bodenlösung (ph-Wert). 

677. Die Regelungsfunktion des Bodens ist im ein-
zelnen und in ihrer Gesamtheit dem allgemeinen 
Verständnis nicht leicht zugänglich, zumal die mei-
sten zugehörigen Vorgänge nicht sichtbar sind und 
daher nur indirekt erfaßt werden können. So ist 
eine Beeinträchtigung der Regelungsfunktion z. B. 
eher an Veränderungen des Stoffgehaltes im Sik-
ker- oder Grundwasser erkennbar als an Verände-
rungen im Boden selbst. Bodenforschung ist außer-
dem nicht selten mit einer Störung oder gar Zerstö-
rung des gewachsenen Bodengefüges verbunden. 

4.2.2.2 Die Produktionsfunktion des Bodens 

678. Die Produktionsfunktion wird aus landwirt-
schaftlicher Sicht meist mit dem Begriff „Boden-
fruchtbarkeit" umschrieben, der bereits früher er- 
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läutert wurde. Praktisch wird er nur für Ackerbö-
den angewendet. Dies ist wahrscheinlich dadurch 
begründet, daß im Ackerland wegen der jährlichen 
Ernte und Bodenbearbeitung, die j a starke Ein-
griffe in das Agrar-Ökosystem darstellen, beson-
ders große Anstrengungen zur Aufrechterhaltung 
der Produktionsfunktion unternommen werden 
müssen. Andererseits sind Ackerböden in beson-
ders wirksamer Weise an die Produktionsfunktion 
angepaßt worden, vor allem durch die Homogenisie-
rung des Oberbodens, der als weitgehend einheitli-
cher Bodenhorizont (A r) erscheint, sowie durch bo-
denchemische Veränderungen, z. B. Gehalt an orga-
nischer Substanz, Humusqualität, pH-Wert, z. T. 
auch Umtauschkapazität bzw. Basensättigung. 
Diese Veränderungen, verglichen mit Grünland-
und Waldböden, zeigt Abb. 4.5. Charakteristisch 
sind die Verengung des C/N-Verhältnisses, die eine 
Verbesserung der Humusqualität bedeutet und die 
Erhöhung des pH-Wertes. Beide Veränderungen be-
günstigen auch die Regelungsfunktion der Ackerbö-
den und zeigen dadurch, daß die Stärkung der Pro-
duktionsfunktion und die Erhöhung der Boden-
fruchtbarkeit möglich sind und nicht zwangsläufig 
zu Lasten jener erfolgen müssen. 

679. Ökonomisch gesehen ist Ackerbau bei guter 
Technisierung das rationellste Verfahren der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung (KUNTZE et al., 
1981). Dies hat in den letzten 30 Jahren vielseitige, 
noch anhaltende Bemühungen zur Verstärkung der 
Produktionsfunktion der Ackerböden veranlaßt, wo-
bei diese in höherem Maße als jemals zuvor beein-
flußt und umgestaltet werden (SCHMIDT, 1984). 
Großflächige Meliorationen, Einsatz neuer Maschi-
nen und Maschinensysteme zur Bodenbearbeitung, 
Vertiefung des Oberbodens bzw. der Ackerkrume 
auf 35--40 cm, verstärkte Düngung und Umstellung 
in den verwendeten organischen und mineralischen. 
Stoffzufuhren sind die Hauptkennzeichen dieser 
Veränderungen. Von Natur nährstoffarme, z. T. 
sorptionsschwache, sandige Böden wurden durch 
intensive Düngung und Bewirtschaftung auf ein ho-
hes Ertragsniveau gebracht (Abb. 4.6), dessen Er-
haltung allerdings auch größerer Aufwendungen 
bedarf (SAUERBECK, 1984). Solche Möglichkeiten 
verführen auch zur Ausweitung des Ackerbaues auf 
Standorte, die selbst mit hohem meliorativen Auf-
wand unsichere Ackerböden bleiben (KUNTZE et 
al., 1981). 

Abb. 4.5 

Quelle: SCHMIDT, 1984, verändert 
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Abb. 4.6 

Quelle: SCHUFFELEN, 1958 

Zur traditionellen Homogenisierung des Ackerbo-
dens tritt somit eine Vereinheitlichung der Nähr-
stoff- und Wasserhaushalte der Ackerlandschaften 
im Sinne einer allgemeinen „Eutrophierung" 
(HAMPICKE, 1979), die auch das Dauergrünland er-
faßt und darüber hinaus auch die in der Agrarland-
schaft gelegenen naturbetonten Kleinbiotope durch 
seitlichen Stoffeintrag beeinträchtigt. Oligotrophe 
(nährstoffarme) Böden verschwinden oder bleiben 
auf die Wälder beschränkt, sofern nicht auch hier 
allgemein zur Düngung übergegangen wird. Pro-
duktionsschwache Böden haben offenbar kaum 
noch eine Existenzberechtigung, obwohl sie ihrer 
standortgemäßen Regelungs- und Lebensraum-
funktion voll genügen und gerade diese durch Stär-
kung der Produktionsfunktion beeinträchtigt wer-
den können. 

4.2.2.3 Die Lebensraumfunktion des Bodens 

680. Der Boden ist Lebensraum einerseits für die 
Pflanzenwurzeln, die der Wasserversorgung, Ernäh-
rung und Verankerung der Pflanzen dienen, ande-
rerseits für eine riesige Zahl vielfältiger, meist sehr 
kleiner Organismen. Diese werden insgesamt als 
„Edaphon" (Abschn. 1.1.3.1, Tz. 25) und nach ihrer 
Hauptleistung als „Destruenten" bezeichnet. Im Ge-
gensatz zu den Organismen, die als grüne Pflanzen 
oder als Tiere organische Substanzen, sog. Bio-
masse aufbauen, zerlegen die Destruenten diese 
nach dem Absterben wieder in einfache chemische 
Verbindungen wie Ammoniak, Phosphat, Wasser 
oder Kohlendioxid, die von den grünen Pflanzen 
erneut zum Biomasseaufbau verwendet werden 
(können). Ohne Destruenten gäbe es keinen Stoff-
kreislauf und eine riesige Anhäufung toter organi-
scher Substanzen mit der Folge einer Blockierung 
der darin enthaltenen Nährstoffe. 

Die Destruenten vollbringen aber nicht nur Abbau-, 
sondern auch bestimmte Aufbauleistungen, die in 
der Bildung von Humus zum Ausdruck kommen. 
Dieser ist wiederum unverzichtbare Grundlage ei

- ner stabilen Bodenstruktur und für die Regelungs-
funktion, mit ihr auch für die Produktionsfunktion 
des Bodens (Abschn. 4.2.2.1 und 4.2.2.2). 

681. Trotz dieser unentbehrlichen Leistungen sind 
die Destruenten — mit Ausnahme der Regenwür-
mer und der Fruchtkörper von höheren Pilzen — 
relativ wenig bekannt. Der Hauptgrund dafür liegt 
in ihrer Kleinheit und Unauffälligkeit sowie in der 
Tatsache, daß sie im Boden jedem Blick entzogen 
sind. Die Masse des Edaphons befindet sich in den 
obersten 20-30 Zentimetern des Bodenprofils bzw. 
der Ackerkrume, doch auch in 1 m Tiéfe und darun-
ter sind noch Bodenorganismen anzutreffen. Ge-
wichtsmäßig entfallen durchschnittlich 75 % des 
Edaphons auf Mikroorganismen, im wesentlichen 
Bakterien und Pilze, die oft als „Mikroben" und 
(nicht ganz exakt) auch als „Mikroflora" bezeichnet 
werden; der Rest ist die Bodenfauna (DÜNGER, 
1983). DOMSCH (1983) nennt ein Gewichtsverhält-
nis von 95 % Mikroorganismen zu 5 % Bodentieren. 

Bodenmikroorganismen 

682. Zählungen von Bodenbakterien, die durch be-
sondere Farbstoffe in Bodenaufschwemmungen mi-
kroskopisch sichtbar gemacht werden können, er-
gaben mehrere Milliarden Individuen je Gramm 
Boden (HABER, 1959). Die Oberfläche der Boden-
teilchen erreichen je nach Teilchengröße bis 500 m 2 

 je Gramm Boden und stellen daher eine große Be-
siedlungsfläche für die im Durchschnitt 0,5-2 .µm 
großen Bodenbakterien dar, die mit einer 10-
100 µm dünnen Filmwasserschicht überzogen ist. 
Die Zahl der Pilze, die als 2-4, manchmal bis 11 p.m 
dünne Fäden (Hyphen) die Bodenteilchen umklei-
den und die Poren durchziehen (KJØLLER und 
STRUVE, 1982), ist schwer zu ermitteln. In den 
obersten Bodenschichten, in deren Hohlräume noch 
Licht eindringen kann, kommen auch einzellige Al-
gen (Blau-, Grün- und Kieselalgen) in durchschnitt-
lichen Zahlen von 10 000 je cm 3  Boden vor, die gele-
gentlich die Bodenteilchen grün schimmern lassen. 

683. In Ackerböden überwiegen unter den Mikro-
organismen die Bodenbakterien. Es gibt kugel-, el-
lipsen-, stäbchen-, faden-, spiral- und kommaför-
mige Bakterien, die oft aneinandergereiht oder in 
Kolonien auftreten. Nach dem Aussehen sind sie 
jedoch oft nicht eindeutig zu bestimmen. Daher 
werden sie nach bestimmten biologischen Eigenar-
ten oder Leistungen eingeteilt und unterschieden, 
z. B. Fähigkeit zur Sporenbildung, zur Färbbarkeit 
mit bestimmten Farbstoffen oder Abhängigkeit 
vom Sauerstoffgehalt im Boden. So unterscheidet 
man sauerstoffliebende und -meidende (aerobe und 
anaerobe) Bakterien, zwischen denen die fakultativ 
anaeroben Arten stehen, die sowohl mit als auch 
ohne Sauerstoff existieren können. 

684. Die mikrobiellen Leistungen, die von be-
stimmten Mikroorganismen erbracht und auch ex-
perimentell nachgewiesen werden können, beste-
hen z. B. in der Zersetzung von Cellulose, Pektin, 
Stärke, Fett und Eiweiß. Der Eiweißabbau beginnt 
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mit der Ammonifikation, die über Aminosäuren auf 
verschiedenen chemischen Wegen zu Ammoniak 
führt; zusätzlich werden auch Schwefelwasserstoff 
und Phosphat freigesetzt. Ammoniak wird von den 
Bakterien z. T. selbst genutzt, der Rest wird nitrifi-
ziert, d. h. über Nitrit in Nitrat umgewandelt. An 
jedem Abbau- bzw. Umwandlungsschritt sind an-
dere Bakterien beteiligt. Nitrat kann bakteriell 
durch Denitrifikation unter anaeroben Verhältnis-
sen zu Stickoxiden oder zu molekularem, gasförmi-
gem Stickstoff abgebaut werden, wofür aber organi-
sche Kohlenstoffverbindungen als Wasserstoffdo-
natoren erforderlich sind (Abschn. 4.3.2.3). 

Weitere Abbauleistungen spezieller Bakterien be-
stehen in der Zerlegung von Harnstoff, Harnsäure, 
Methan und anderen Kohlenwasserstoffen mit Ket-
ten- oder Ringstrukturen. Fast alle in der Natur vor-
kommenden chemischen Verbindungen und sogar 
viele vom Menschen hergestellte organische Sub-
stanzen sind mikrobiell abbaubar. 

685. Neben den Abbauleistungen sind die Luft-
stickstoffbindung, d. h. die Umwandlung des gasför-
migen Stickstoffes in pflanzenverfügbare Stick-
stofformen, und die mehrstufige Humusbildung 
(Humifizierung) wichtige mikrobielle Aufbaulei-
stungen. Viele Bakterien geben Enzyme in den Bo-
den ab, die wichtige stoffliche Umsetzungen veran-
lassen; andere Bakterien sondern Schleime ab, die 
zur Verkittung von Bodenteilchen beitragen und 
das Bodengefüge festigen. 

686. Der von den Mikroorganismen bewirkte Ab-
bau organischer Stoffe dient aber nicht, wie oft an-
genommen, in erster Linie der Kohlendioxid- und 
Nährstoffbereitstellung für die höheren Pflanzen, 
mit deren Bedarf er auch nicht synchronisiert ist, 
sondern der Deckung des eigenen Bedarfs, der an-
gesichts der großen Mikroben-Biomasse hoch ist 
und in Naturböden im allgemeinen nicht einmal 
ausreichend gedeckt wird. Die in den Mikroorganis-
men vorhandenen Nährstoffmengen werden für 

— Stickstoff auf (25 – ) 108 ( – 400) kg/ha, 

— Phosphat auf ( 7 – ) 83 ( – 120) kg/ha, 

— Kalium auf ( 6 – ) 70 ( – 100) kg/ha 

geschätzt (DOMSCH, 1983). Diese entsprechen 
ziemlich genau dem Anteil, der aus dem Bodenge-
samtvorrat dieser Stoffe jährlich umgesetzt wird, 
nämlich 1,5-2 %. Nur der Stickstoffvorrat kann 
durch die mikrobielle Luftstickstoffbindung vergrö-
ßert werden. Aus diesen Gründen können Zahl und 
Aktivität der Mikroorganismen im Boden durch 
Düngung gefördert werden. 

687. Mit den Bodenmikroorganismen verfügen die 
Ökosysteme über eine ungewöhnlich vielseitige und 
robuste Gruppe von Lebewesen, die sich durch eine 
Vielfalt von Stoffwechselleistungen, hohe Anpas-
sungsfähigkeit, ein breit gefächertes biochemisches 
Potential mit ausgeprägter Arbeitsteilung sowie 
durch wirkungsvolle Überlebensmechanismen 
dank sehr kurzer Generationszeiten auszeichnen. 
Damit fördern sie die Belastbarkeit und Regelungs

- fähigkeit der Böden. Im allgemeinen sind Mikroor-
ganismen an ihren Aktivitäten erkennbar und meß-
bar, weniger an ihrem Vorhandensein und ihrer Ar-
tenzugehörigkeit, die über Leistungen und Tätigkei-
ten nicht viel aussagen. Vorstellungen über Arten-
vielfalt und Artenrückgang, die bei höheren Pflan-
zen und Tieren heute eine wichtige Rolle spielen 
(Abschn. 4.1.2), haben für Mikroorganismen nur 
eine untergeordnete Bedeutung. Ein Artenrückgang 
ist bei ihnen bisher nicht erkennbar und angesichts 
der raschen Vermehrungsfähigkeit durch Teilung 
vermutlich nicht zu erwarten. Das Konzept der Ro-
ten Listen ist deswegen hier nicht anwendbar 
(DOMSCH, 1983). 

Bodentiere 

688. Trotz ihres relativ geringen Anteiles an der 
Biomasse der Bodenorganismen zeichnen sich die 
Bodentiere gegenüber den Mikroorganismen durch 
eine außerordentliche Vielfalt von Formen, Größen 
und Arten aus (DUNGER, 1983). Sie werden nach 
ihrer Körpergröße unterteilt in die Gruppen der 

— Mikrofauna (kleiner als 0,2 mm) 

— Mesofauna (zwischen 0,2 und 4 mm) 

— Makrofauna (zwischen 4 und 50 mm). 

Die im Boden vorkommenden Säugetiere, z. B. 
Maulwurf und Mäuse, werden als Megafauna be-
zeichnet. 

689. Die kleinsten Vertreter der Mikrofauna, z. B. 
Amöben, Geißel- und Wimpertierchen, besiedeln die 
Oberflächen der Bodenteilchen und die sie überzie-
henden Wasserfilme in großen Individuenzahlen, 
die etwa die Hälfte derjenigen der Bodenbakterien 
erreichen können. Diese dienen ihnen als Haupt-
nahrung. Die übrige Mikro-, die Meso- und die mei-
sten Vertreter der Makrofauna sind auf die Boden-
hohlräume als Lebensraum angewiesen. Nur die 
Regenwürmer, größere Insektenlarven und Tau-
sendfüßer (Diplopoden) vermögen aktiv Gänge bzw. 
Röhren im Boden zu wühlen und sogar zu unterhal-
ten. 

Eine nach Größen geordnete Übersicht der wichtig-
sten Gruppen der Meso- und Makrofauna landwirt-
schaftlich genutzter Böden gibt Tab. 4.2. 

690. Auf die große Arten- und Funktionenvielfalt 
der Bodentiere kann nicht näher eingegangen wer-
den, zumal sie noch nicht restlos bekannt ist. Nach 
DUNGER (1983) sind allein von 1964 bis 1982 ca. 
10 000 Arten neu beschrieben worden. Unter der 
Mesofauna sind die Fadenwürmer (Nematoden) be-
sonders zahlreich und vielseitig; man kennt etwa 
10 000 Arten, die jeweils entweder Pilze, Bakterien 
oder Algen verzehren oder andere Bodentiere er-
beuten oder auch an Pflanzenwurzeln saugen. Die 
nächstkleinere Gruppe stellen die Bodenmilben, die 
vor allem totes Pflanzenmaterial einschließlich der 
daran sitzenden Mikroorganismen fressen; einige 
Arten („Raubmilben") erbeuten andere Bodentiere. 
Fast ausschließlich auf totes Pflanzenmaterial, Pilz- 
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Tab. 4.2 

Nach Größen geordnete Übersicht der wichtigsten Gruppen der 
Meso- und Makrofauna landwirtschaftlich genutzter Böden und 

ihre durchschnittliche Individuenzahl 

Größen

-

bereich 
mm 

Bezeichnung 
Durchschn. 

Individuenzahl 
je m2 Bodenoberfläche 
und Besiedlungstiefe 

0,1— 1 Rädertierchen (Rotatoria) 10 000— 25 000 
0,2— 2 Fadenwürmer (Nematoda) 1-3 Mio. 
0,2— 3 Milben (Acari) 70 000-100 000 
0,4— 3 Springschwänze (Collembola) 50 000-100 000 
1 — 40 Kleinwürmer (Enchytraeidae) 30 000-100 000 
1 — 80 Fliegen- und Mückenlarven (Diptera) 100— 	300 
1 — 80 Käfer(larven) 300— 	800 
2 — 80 Schnecken (Gastropoda, nur im Grünland) 50 
3 — 80 Tausendfüßer (Diplopoda) 50 
3 — 80 Hundertfüßer (Chilopoda) 30 

20 —150 Regenwürmer (Lumbricidae) 100— 	450 

Quelle: Zusammenstellung nach BABEL, 1982; DUNGER, 1983; LUXTON und PETERSEN, 
1982 

hyphen und Bakterien sind die Springschwänze 
(Collembolen) angewiesen. Eine Vorstellung von 
der Verbreitung dieser beiden Gruppen geben die 
Untersuchungen von HERGARTEN (1984), der an 
5 Standorten im Niederrheingebiet 2 000 Bodenpro-
ben zu je 50 cm3  auf Bodentiere untersuchte. Er 
fand insgesamt 19 461 Tiere, davon 55,8 % Milben, 
36,6 % Springschwänze und 7,5 % sonstige Arten. Al-
lein die Springschwänze waren mit 62 Arten vertre-
ten. 

691. Eine ausführlichere Erwähnung verdienen 
die Regenwürmer, die mit ca. 95 % den größten Mas-
senanteil an den Bodentieren einnehmen. In mine-
ralisch gedüngten Ackerböden findet man 250-300 
Individuen/m 2, mit einem Frischgewicht von ca. 
120 g/m 2, in organisch gedüngten Ackerböden über 
400 Individuen mit bis zu 180 g/m 2 . In Mitteleuropa 
gibt es 5 Regenwurm-Gattungen mit 25-30 häufi-
ger anzutreffenden Arten, die sich in drei Lebens-
formtypen einteilen lassen (DUNGER, 1983): 

— Streubewohner, nur bis 3 cm lang, oberflächlich 
in Streu, Mulch und Mist lebend, kurzlebig, ra-
sche Vermehrung; z. B. Eisenia foetida, Lumbri-
cus castaneus, Dendrobaena-Arten. 

— Tiefgräber, mit bis 45 cm Länge die größten Re-
genwürmer, langlebig mit langsamer Vermeh-
rung. Sie graben bis 8 m tief reichende Röhren, 
in die sie sich bei Trockenheit oder Gefahr rasch 
zurückziehen. Ihre Nahrung in Form größerer 
organischer Reste, z. B. toter Blätter, Holzstück-
chen, nehmen sie nur an der Bodenoberfläche 
auf. Zu dieser Gruppe gehört die in Äckern ver-
breitete Art Allolobophora longa und der häufi-

ger in Dauerkulturen anzutreffende große Re-
genwurm (Lumbricus terrestris). 

— Mineralbodenbewohner, bis 15 cm lang, von 
mittlerer Lebensdauer und Vermehrung und gu-
ter Grabefähigkeit. Sie leben im mineralischen 
Boden bis zu 30-50 cm Tiefe und fressen sowohl 
mineralische als auch organische Partikel. 
Hierzu gehören vorwiegend Allolobophora-Ar-
ten (außer A. longa), Octolabium lacteum, O. 
cyaneum. 

Die Tiefgräber und Mineralbodenbewohner unter 
den Regenwürmern sind von größter Wichtigkeit 
für die Ausbildung eines optimalen Bodengefüges 
(Abschn. 4.2.4.1). Das Porenvolumen wird durch die 
Wurmröhren zwar nur um 5 % vergrößert, doch die 
Wasserkapazität und vor allem die Dränage der Bö-
den werden 4- bis 10fach erhöht. Auf 1 m 2  Boden 
kommen nach PETERS (1984 und 1985) 200-500 
Wurmröhren, nach DUNGER (1983) sogar 600-
1000; die Zahl der Röhren, die relativ dauerhaft 
sind, ist aber meist höher als die der lebenden Wür-
mer. 

Noch bedeutender ist die Rolle der grabenden Re-
genwürmer bei der ständigen Durchmischung des 
Bodens und bei der Humusbildung. Sie produzieren 
täglich Kotkrümel in einer Menge von 10-30 % des 
Lebendgewichtes, die z. T. an der Oberfläche abge-
legt werden und pro Jahr auf unbearbeiteten Böden 
einer Auflage von 1-5 mm entsprechen, die 
GRAFF (1984) auf 1 kg/ha beziffert; dazu kommt 
das 20-25fache im Bodeninneren. In alten Grün-
landböden können die oberen Dezimeter fast aus-
schließlich aus Wurmkot bestehen (EDWARDS und 
LOFTY, 1977). Die Kotkrümel sind stabiler als an- 
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dere Bodenpartikel und zeichnen sich durch eine 
erhöhte Konzentration von Nährstoffen und sogar 
durch höhere Pflanzenverfügbarkeit derselben aus; 
sie werden auch bevorzugt von Mikroorganismen 
besiedelt. NIKLAS (1980) wies nach, daß Regenwür-
mer (Lumbricus terrestris) in Obstgärten das 
herbstliche Fallaub bis zum Januar vollständig in 
ihre Röhren hineingezogen und damit in den Boden 
eingebracht, großenteils auch verzehrt hatten. Da-
mit dienten die Würmer sogar dem Pflanzenschutz, 
denn an den toten Blättern überwintern die Sporen 
des Apfelschorfpilzes und anderer holzbewohnen-
der Pilze, die im Boden unschädlich gemacht wer-
den. 

692. Die Regenwürmer und andere Gruppen der 
Makro- und Mesofauna werden in Ackerböden in-
folge Bodenverdichtungen sowie durch Pestizide 
und andere Schadstoffe zunehmend in ihrer Exi-
stenz beeinträchtigt (Abschn. 4.2.3.2, 4.2.4.1 und 
4.2.6.2). Ohnehin weisen Ackerböden in der Regel 
eine 5-10fach geringere Besiedlung mit größeren 
Bodentieren (Individuen) auf als die humusreichen, 
wenig gestörten Grünlandböden (BRAUNS, 1968; 
TISCHLER, 1955). Dennoch werden Bodentiere bis-
her kaum als schutzwürdige Organismen angese-
hen und erscheinen auch nicht auf Roten Listen. 
Sie bedürfen daher vermehrter Aufmerksamkeit 
seitens des Artenschutzes. 

Wechselwirkungen 

693. Die Vielzahl der Bodenorganismen ist in viel-
fältigen Wechselwirkungen miteinander verbunden. 
Einerseits ernähren sie sich teilweise voneinander, 
andererseits wirken sie bei der Zerkleinerung und 
dem Abbau der toten Pflanzenreste und beim Auf-
bau von Humus zusammen. Die Effizienz der Mi-
kroben hängt vom Vorhandensein entsprechender 
Substanzen ab, die dank der Beweglichkeit und der 
Transportfähigkeit von Tieren immer wieder an die 
wenig beweglichen Mikroorganismen herangeführt 
werden; auch können diese ihrerseits durch Tiere 
im Boden bewegt werden. Ferner reichern sich Mi-
kroorganismen in den Kotkrümeln der Tiere an, 
weil beim Durchgang der Tiernahrung durch den 
Darm nicht nur organische und mineralische Be-
standteile innig miteinander vermischt, sondern 
auch günstige Entwicklungsbedingungen für Bakte-
rien geschaffen werden. 

694. Die innere Ungleichartigkeit des Bodens, be-
dingt durch die Bodenhorizonte und innerhalb die-
ser durch die jeweils unterschiedliche Größe, Ge-
stalt und räumliche Anordnung der festen Boden-
teilchen und der wasser- und luftführenden Hohl-
räume (Tz. 741 ff.) veranlaßt eine sehr ungleichmä-
ßige Verteilung der Mikroorganismen innerhalb 
des Bodens. An bestimmten Stellen konzentrieren 
sie sich sehr stark, so vor allem in der unmittelba-
ren Nachbarschaft der Wurzeln, der sog. Rhizosphä-
re, sowie dort, wo leicht abbaubare tote organische 
Substanzen angehäuft sind, die durch Einarbeiten 
von Ernterückständen, Stallmist, Gründüngung 
u. a. m. in den Boden geraten. Hier können sich die 

Mikroorganismen außerordentlich rasch vermeh-
ren, manchmal sogar innerhalb weniger Stunden, 
aber nach Erschöpfung der Nahrungsquelle in 
kurzer Zeit auch wieder stark abnehmen. 

695. Die Mikroben-Besiedlung des Bodens ist da-
her räumlich wie zeitlich großen Schwankungen 
unterworfen. Diese wirken sich auch auf die Boden-
tiere aus, die sich, wie z. B. Protozoen, viele Nemato-
den, Collembolen und Milben, von Mikroorganis-
men ernähren und bei deren Zunahme ebenfalls 
stärker vermehren. 

696. Auf den hohen Stoffumsatz- und Wachstums-
leistungen der Bodenorganismen beruht wesentlich 
die Pufferleistung des Bodens, die am vielseitigsten 
bei einer relativ großen Zahl der Arten bzw. Funk-
tionsgruppen ist. Darüber hinaus bewirkt die 
Aktivität der Bodentiere eine „biogene Aufhöhung" 
des Bodens, bei deren Minderung oder Ausfall eine 
Krumenverdichtung eintritt (GRAFF und 
HARTGE, 1974). 

4.2.3 Zum Vergleich: Nicht 
landwirtschaftlich verursachte 
Bodenbelastungen — Säurebildner, 
Schwermetalle, organische 
Chemikalien 

4.2.3.1 Belastung durch Säurebildner 

697. Seit der „Saure Regen" oder, genauer gesagt, 
die saure Deposition aus der Luft als eine der 
Hauptursachen vieler neuartiger Waldschäden er-
kannt wurde (SRU, 1983) und außerdem die erste 
umfassende Hypothese zur Entstehung dieser 
Schäden von der immissionsbedingten Bodenver-
sauerung ausging (ULRICH, 1982), wird der Säu-
reeintrag in die Böden mit besorgter Aufmerksam-
keit verfolgt. Dabei hat es sich eingebürgert, diesen 
mit Hilfe der Emission bzw. Deposition von Schwe-
feldioxid (SO2), Stickstoffoxiden (NOx) oder aus den 
pH-Werten der Niederschläge zu berechnen. Die 
Emission würde, als Schwefel- und Salpetersäure 
nach den Angaben des SRU (1983) berechnet, einem 
durchschnittlichen Säureeintrag von etwa 4,5 kmol 
Säurewasserstoff (H+) je ha und Jahr entspre-
chen. 

698. Was sich an Säurebildnern in der Atmo-
sphäre findet (65 % SO 2, 30 % NOx und 5 % anderer 
Stoffe wie z. B. Fluor und Chlor), erreicht aber den 
Boden nur zum Teil als Säure. Daher wird nur ein 
tatsächlicher durchschnittlicher Säureeintrag von 
0,4-0,7 kmol H+ /ha • Jahr gemessen (NÜRNBERG 
et al., 1983, nach SAUERBECK, 1984), der selbst in 
stark immissionsbelasteten Gebieten wie dem 
Ruhrgebiet durchschnittlich 1,3 kmol nicht über-
schreitet. Zu diesem Säureeintrag kommen die 
trockene Sedimentation auf sowie die Sorption von 
Säurebildnern durch den Boden und die darauf 
wachsenden Pflanzen (Interzeption) mit einem 
durchschnittlichen Betrag von 0,5-1,0 kmol H+/ 
ha • Jahr, der wiederum in städtisch-industriellen 
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Gebieten höher sein dürfte. Insgesamt übersteigt 
der tatsächliche Säureeintrag aus der Luft in die 
landwirtschaftlichen Böden im Durchschnitt 
1,5-2,0 kmol/ha • Jahr wahrscheinlich nicht. 

699. Ackerböden und landwirtschaftliche Pflan-
zenbestände sind gegen diesen Säureeintrag we-
sentlich weniger empfindlich als Wälder und viele 
Waldböden. In Wäldern ist infolge der großen Blatt-
und Zweigoberfläche die Interzeption und Deposi-
tion von Luftschadstoffen ganz erheblich größer als 
in landwirtschaftlichen Pflanzenbeständen und 
summiert sich — wegen der langen Existenz der 
Wälder — über Jahrzehnte hinweg. Darüber hinaus 
sind viele Waldböden von Natur aus und/oder durch 
jahrhundertelange wenig pflegliche Nutzung be-
dingt bereits stark sauer und nährstoffarm; zusätz-
liche Stoff-, vor allem Säureeinträge sind für sie 
daher besonders schädlich. 

700. Bereits unterhalb pH 5,0 beginnt im Boden 
eine rasche Verminderung der Kationen-Umtausch-
kapazität als Folge der Bildung polymerer Alumini-
um-Hydroxo-Kationen und der Verdrängung und 
Auswaschung sorbierter Calcium-, Magnesium- und 
anderer Alkali- und Erdalkali-Ionen. Unterhalb pH 
4,2 folgt schließlich der Aluminium-Pufferbereich, 
in dem Säuren zum Tonzerfall und zugleich zur 
Freisetzung von Aluminium führen (ULRICH et al., 
1979). 

Diese Situation kommt jedoch in landwirtschaftlich 
genutzten Böden kaum vor, da diese in der Regel im 
Carbonat- bzw. Silikat-Pufferbereich (pH 8,0-5,0) 
liegen. Ca. 14 % aller Böden enthalten sogar noch 
entstehungsbedingt fein verteiltes Calciumcarbo-
nat, das alle intern gebildete und von außen einge-
tragene Säure rasch und vollständig neutralisiert, 
ohne den pH-Wert wesentlich zu beeinflussen. Die-
ses Carbonat-Puffervermögen bindet nicht weniger 
als 300 kmol H+/ha für jedes Prozent CaCO 3  in je 
10 cm Bodentiefe und reicht bei Säureeinträgen von 
1-2 kmol/ha • Jahr noch lange Zeit aus. Auch ent-
kalkte Böden (pH 6,2-5,0) besitzen durch die beim 
Silikatzerfall freigesetzten Basen noch eine be-
trächtliche, wenn auch wesentlich geringere Puffer-
kapazität für Säuren. 

701. Allein weil der pH-Wert landwirtschaftlich ge-
nutzter Böden, insbesondere Ackerböden, um 1-3 
Einheiten höher liegt als der sehr vieler Wald- oder 
„Natur"böden, sind sie hinsichtlich der Wirkung der 
Säureeinträge nicht mit diesen vergleichbar. 1 kmol 
H + verzehrt zwar grundsätzlich Basen im Wert von 
50 kg Ca CO3, die früher oder später ersetzt werden 
müssen. Bei einem durchschnittlichen Säureeintrag 
aus der Luft von 2 kmol H + /ha -Jahr werden also 
100 kg CaCO 3/ha -Jahr zur Neutralisation benötigt 
— keineswegs aber die aus den Schwefel-Emissio-
nen oder -Immissionen errechneten 220 bzw. 172 kg 
CaCO 3, mit deren Angabe sich die Landwirtschaft 
gelegentlich als weiteres „Opfer" der Säure-Immis-
sionen darzustellen versuchte. 

Dies ist schon deswegen nicht unbedingt gerecht-
fertigt, weil eine Säuremenge von 2 kmol/ha im 
landwirtschaftlich genutzten Boden auch im Falle 

der Nitrifikation und anschließenden Auswaschung 
von 14 kg Ammoniumstickstoff/ha erzeugt und zu-
rückgelassen wird (SAUERBECK, 1984). Überdies 
erfolgt in landwirtschaftlich genutzten Böden als 
Folge der Entnahme von Ernteprodukten naturge-
mäß eine vermehrte Säureproduktion, die durch in-
tensive mineralische Düngung, vor allem mit Stick-
stoff, gefördert wird. Der Säureeintrag aus der Luft 
macht deshalb im Durchschnitt nur 10-20 % dieser 
bodeneigenen Säureproduktion landwirtschaftli-
cher Böden aus. 

702. Die daher schon seit Jahrhunderten notwen-
dige Kalkung der Ackerböden wirkt ihrer Versaue

-

rung entgegen und ist im Prinzip in der Lage, den 
Säureeintrag aus der Luft mit zu neutralisieren, so-
fern das Verhalten aller übrigen Bodenbestandteile 
und mit ihm die Regelungsfunktion der Böden ge-
bührend beachtet werden. 

Diese Ausführungen bedeuten nicht, daß der Säu-
reeintrag aus der Luft allgemein hinnehmbar oder 
gar unbedenklich wäre. Er bedarf rascher und wirk-
samer Verminderung, weil gerade die Wälder und 
die Waldböden nicht oder nicht mehr in der Lage 
sind, ihn effektiv zu kompensieren oder zu mildern, 
wie es die landwirtschaftlich genutzten Böden noch 
auf absehbare Zeit — doch auch nicht unbegrenzt 
— vermögen. 

4.2.3.2 Belastung durch Schwermetalle 

Herkunft und Ausbreitung 

703. Eine besonders gefürchtete Gruppe von Bo-
denschadstoffen sind die Schwermetalle, denn sie 
sind z. T. bereits in kleinen Mengen giftig und kön-
nen im Boden weder abgebaut noch insgesamt aus 
dem Boden wieder entfernt werden. Ihre tatsächli-
che Schadwirkung ist jedoch sehr unterschiedlich 
und hängt von ihrem Verhalten im Boden ab. Ein 
kleiner Teil der Schwermetalle wird z. B. von Pflan-
zen aufgenommen, ein anderer ins Grundwasser 
ausgewaschen. Dies verlangsamt oder vermindert 
zwar die Schwermetallanhäufung im Boden, bela-
stet aber die Nahrungsketten und das Trinkwasser. 
Es ändert auch nichts an der Tatsache, daß die 
Ansammlung von Schwermetallen im Boden irre-
versibel ist. 

704. Alle Schwermetalle sind Naturstoffe und 
kommen daher in Spuren praktisch überall vor. An 
bestimmten Stellen der Erdkruste treten sie auch in 
höheren Konzentrationen auf, in der Regel jedoch 
in schwerlöslichen chemischen Bindungsformen 
mit vergleichsweise geringer biologischer Verfüg-
barkeit. Dennoch gelangen sie an solchen Stellen 
auch in Böden und Gewässer und beeinträchtigen 
natürliche Lebensgemeinschaften. Sie veranlassen 
aber lokal auch physiologische Anpassungen einzel-
ner Pflanzen- und Tierarten an relativ hohe 
Schwermetallgehalte (Beispiel: Zinkveilchen), die 
damit zu Schwermetall-Bioindikatoren werden. 
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705. Zum Umweltproblem werden Schwermetalle 
dadurch, daß sie von ihren lokalisierten Vorkom-
men durch Bergbau, Verarbeitung und industrielle 
Verwendung, meist als Abfälle, mehr oder weniger 
weit in der Biosphäre verteilt werden. Sekundär 
kommt es dann oft wieder zu einer Anreicherung — 
oft  über Nahrungsketten — und zu einer Verstär-
kung der Gefahr einer Schad- oder Giftwirkung. 
Besonders schwermetallbelastet oder -verseucht 
sind Flächen im Bereich von Erzbergwerken oder 
Erzverhüttungs- bzw. Metallverarbeitungs-Anlagen 
z. B. im Nordharz bei Oker-Harlingerode, in Nor-
denham, Stolberg, Besigheim, Leimen, Rastatt und 
im Ruhrgebiet. 

706. Fragt man nach der Herkunft und räumli-
chen Verbreitung von Schwermetallkontaminatio-
nen im Boden, so ergeben sich mit mengenmäßig 
abnehmender Bedeutung die folgenden Quellen: 

a) natürlich: 
1. Verwitterung von Gesteinen und Erzen (re-

gional) 
2. Vulkantätigkeit (regional/global) 

b) anthropogen: 
3. Metallerzeugung und -verarbeitung (lokal) 
4. industrielle Emissionen (regional) 
5. Industrieabfälle (lokal) 
6. Kraftwerke und Hausbrand (regional) 
7. Siedlungsabfälle (lokal) 

8. Fluß- und Hafenschlämme (lokal) 
9. Kraftverkehr (regional/global) 

10. Dünger, Pflanzenschutzmittel und Futter-
mittel (lokal/regional). 

Daraus ergibt sich, daß die Schwermetalle den Bo-
den aus der Luft, über das Wasser — durch Bewäs-
serung, Beregnung und Überschwemmungen — 
und — stärker lokalisiert — über Abfälle und Abla-
gerungen aller Art erreichen. Die Landwirtschaft 
ist am Schwermetall-Eintrag nur in geringem Um-
fang beteiligt, und zwar über Dünger und Pflanzen-
schutz- sowie Futtermittel. Den Düngern sind aller-
dings auch schwermetallhaltige Siedlungsabfälle, 
Klär-, Fluß- und Hafenschlämme hinzuzuzählen, die 
von Landwirten aus eigener Entscheidung zur Dün-
gung oder Bodenverbesserung verwendet werden. 

707. Zahlreiche Schwermetalle gelangen, wie viele 
andere Schadstoffe, aus der Luft auf und in den 
Boden; dieser Transportweg ermöglicht auch die 
weiträumigste Verteilung und hat gerade wegen 
des Zusammenhanges mit den neuartigen Wald-
schäden eine wachsende Beunruhigung ausgelöst, 
die auch die Landwirtschaft erfaßt. Die Deposition 
von Schwermetallen in der freien Landschaft ist 
ausführlich im Sondergutachten „Waldschäden und 
Luftverunreinigungen" (SRU, 1983) dargestellt. 
Abb. 4.7 zeigt die Vielzahl der Elemente, die allein in 
Kohle-Flugasche enthalten sind, bringt aber auch 
ihre sehr unterschiedlichen, über mehrere Zehner-
potenzen reichenden Konzentrationen zum Aus-
druck (KLOKE, 1981). Die räumliche Ausbreitung 

Abb. 4.7 

Quelle: KLOKE, 1981 

der Elemente wird von ihrer Bindung an Staubteil-
chen, deren Schwere und Sinkgeschwindigkeit be-
stimmt. Dies sagt aber noch nichts über die tatsäch-
liche räumliche Verteilung des Stoffeintrages aus. 
Im allgemeinen ist mit einer raschen Abnahme des 
Eintrages und damit der Schadstoffgehalte in Luft, 
Böden und Pflanzen mit zunehmender Entfernung 
von Emissionsquellen zu rechnen (Abb. 4.8). 
KLOKE (1977, 1984) hat daraus geschlossen, daß 7% 
des Bundesgebietes, bestehend aus einem ca. 3 km 
breiten Gürtel um städtisch-industrielle Gebiete 
und aus einem 50 m breiten Streifen beiderseits der 
Bundesfernstraßen potentiell mit Schadstoffen be-
lastet seien. Diese Angabe ist seitdem oft zitiert und 
fälschlich als Beginn eines „Bodensterbens" be-
zeichnet, dazu allein auf landwirtschaftlich ge-
nutzte Böden bezogen worden — verbunden mit der 
Befürchtung, hier die Nahrungsmittelerzeugung in 
absehbarer Zeit einstellen zu müssen. 

Abb. 4.8 

Quelle: KLOKE, 1975 
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Zwar ist gerade im Zusammenhang mit Schwerme-
tallen keine Befürchtung leicht zu nehmen; doch ist 
aus der Angabe von KLOKE lediglich zu folgern, 
daß die genannten 7% Fläche besonders aufmerk-
sam überwacht werden müssen. Die wirklich meß-
bar oder gar in kritischem Umfang belastete Ge-
samtfläche der Böden liegt einschließlich geolo-
gisch bedingter Kontaminationen in der Regel noch 
weit unter 2 % (Tab. 4.3) und umfaßt auch schon alle 
mit Siedlungsabfällen, insbesondere Klärschläm-
men beschickten Flächen, die also nicht nur aus der 
Luft Schwermetalle erhalten. 

708. Damit ist bereits die zweite wesentliche 
Schwermetall-Belastungsquelle genannt, nämlich 
die Siedlungs- und Industrie-Abfälle. Nach BRÜM-
MER (1984) betragen die jährlichen Abfallmengen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Hausmüll u. ä. 	32 Mio t 
Produktionsabfälle 	50 Mio t 
Klärschlamm (flüssig) 	47 Mio m3  
Baggerschlamm (flüssig) 30 Mio m 3 . 

Tab. 4.3 

Anteile von Bodenproben (in %) 
mit Schwermetallgehalten über den Grenzwerten 

der Klärschlammverordnung (vgl. Tab. 4.5) 

Element 
Hessen 

ca. 2 000 Pr. 

Baden

-

Württemberg 

3 000 Pr. 

LWK 
Weser-Ems 
25 000 bzw. 
50 000 Pr. 

Cd 0,1 1,6 0,1 
Cr 0 1,5 — 
Cu 0,1 0,4 0,04 
Hg 0 0 — 
Ni 0,1 14,9 — 
Pb 0,2 1,8 — 
Zn 0,1 1,9 — 

Quelle: VETTER, 1983, in SAUERBECK, 1984 

709. Der größte Teil dieser Abfälle wird heute 
„ordnungsgemäß" deponiert und sollte daher keine 
Umweltbelastungen verursachen. Es muß jedoch 
nachdrücklich betont werden, daß weiterhin Schad-
stoffe und auch Schwermetalle aus früheren Abfall-
kippen, die nach heutigem Wissensstand nicht sorg-
fältig angelegt wurden und z. T. in Vergessenheit 
geraden sind, Böden und Grundwasser belasten 
können. Dies mag flächenmäßig kein besonders 
großes Problem sein, aber die hiervon möglicher-
weise ausgehenden Gefährdungen müssen dennoch 
unter Kontrolle gebracht werden (HECHT, 1984; 
STAMMLER, 1984). 

710. Für landwirtschaftlich genutzte Böden sind 
von den genannten Abfallmengen und den darin 
enthaltenen Schadstoffen etwa 38 % des Klär-
schlammes (KLOKE et al., 1984), 1-3% des Haus-

mülls (THORMANN und KLOKE, 1979) sowie ein 
Teil der Baggerschlämme von Bedeutung. 

711. Nach SCHWEIGER (1984) dürfte die landwirt-
schaftliche Verwertbarkeit der tatsächlich produ-
zierten Klärschlämme bei etwa 50 % liegen. Von den 
zur Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen vorgesehenen und von der LUFA Augu-
stenburg nach 1980 untersuchten Schlämmen wur-
den 80 % als „geeignet" bezeichnet. Mit Klärschläm-
men werden aber höchstens 4% der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche gedüngt; in Baden-Württemberg 
haben sogar nur ca. 2% jemals Klärschlamm erhal-
ten. Die Aufbringung erfolgt aus Transportgründen 
fast nur in siedlungsnahen Gebieten. 

Wegen des Schwermetallgehaltes vieler Klär-
schlämme führt die Klärschlammzufuhr zu einer 
Anreicherung von Schwermetallen in den Böden. 
Diese muß für Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksil-
ber, Blei und Zink nach der am 1. 4. 1983 in Kraft 
getretenen Klärschlammverordnung regelmäßig 
kontrolliert werden — was nicht bedeutet, daß sie 
verhindert wird. Ihr Ausmaß soll sich jedoch sowohl 
für den Boden als auch für die darauf wachsenden 
Pflanzen im Rahmen des Duldbaren bewegen (vgl. 
Tab. 4.4 und 4.5). 

Tab. 4.4 
Gesamtgehalte und Orientierungsdaten 

(Richtwerte) für tolerierbare Gesamtgehalte 
von Schwermetallen in Kulturböden 

Gesamtgehalt im 
lufttrockenen Boden in mg/kg *) 

beson- 
Element dere, tolerier- 

häufig bzw. bar 
kontami- (Richt- 

nierte wert) 
Böden 

As Arsen 	 0,1 — 	20 8 000 20 
Cd Cadmium 0,01— 1 200 3 
Co Cobalt 	 1 — 	10 800 50 
Cr Chrom 	 2 — 	50 20 000 100 
Cu Kupfer 	 1 — 	20 22 000 100 
Hg Quecksil- 

ber 	 0,01— 1 500 2 
Mo Molybdän 0,2 — 5 200 5 
Ni Nickel 	 2 — 50 10 000 50 
Pb Blei 	 0,1 — 20 4 000 100 
Se Selen 	 0,01— 5 1200 10 
Sn Zinn 	 1 	— 20 800 50 

Tl Thallium . 0,01— 0,5 40 1 
Ti Titan 	 10 	—5 000 20 000 5 000 
V Vanadium 10 	— 100 1 000 50 
Zn Zink 	 3 — 50 20 000 300 

*) 1 mg/kg bzw. ppm = 3 kg Schwermetall/ha, für eine 
Bodendichte von 1,5 kg/dm 3  und 2 dm Bodentiefe 

Quelle: KLOKE, 1980, verändert 
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Tab. 4.5 

Höchstzulässige bzw. empfohlene Grenzen für Schwermetalle in den Klärschlämmen 
verschiedener europäischer Länder (Angaben in mg/kg Trockensubstanz) 

Element D F B NL DK Suo N S GB*) 
EG-Vorschl. 

Leit- Grenz- 
wert wert 

As 10 10 10 10 
Cd 20 15 10 10 30 30 15 	15 5 20 40 
Co 20 20 10 50 
Cr 1200 200 500 500 500 1 000 1 000 1 000  750 
Cu 1 200 1 500 500 600 700 3 000 300 280 1 000 1 500 
Hg 25 8 10 10 25 7 	8 2 16 
Mn 500 500 3 000 
Ni 200 100 100 100 500 500 70 300 400 
Pb 1200 300 300 500 1200 1200 300 	300 1 000  
Se 25 5 750 1 000 
Zn 3 000 3 000 2 000 2 000 6 000 5 000 10 000 560 2 500 3 000 

*) Zahlen für GB nicht in mg/kg Trockenmasse, sondern in kg/ha binnen 30 Jahren 	Quelle: SAUERBECK, 1984 

712. Nach Untersuchungen in Baden-Württemberg 
(zitiert bei SCHMID, 1983) werden in Klärschlamm-
proben im Mittel die von der Klärschlammverord-
nung vorgeschriebenen Grenzwerte bei Zink zu 
42 %, bei Kupfer zu 22 % und bei den übrigen Ele-
menten zu weniger als 20% ausgeschöpft. Die 
durchschnittliche jährliche Zufuhr von Schwerme-
tallen durch Klärschlammaufbringung mit Schläm-
men mittlerer Belastung würde somit bei regelmä-
ßig behandelten Flächen für 

— Blei 	(Pb) 	267 	g/ha • Jahr 
— Cadmium 	(Cd) 	5,8 g/ha • Jahr 
— Chrom 	(Cr) 	135 	g/ha • Jahr 
— Kupfer 	(Cu) 	443 	g/ha • Jahr 
— Nickel 	(Ni) 	57 	g/ha • Jahr 
— Quecksilber 	(Hg) 	3 	g/ha • Jahr 
— Zink 	(Zn) 	2 100 	g/ha • Jahr 

betragen (SCHMID, 1983). In den Ackerböden wer-
den die Grenzwerte bei Nickel zu 60%, Chrom zu 
37 %, Blei zu 35 %, Zink zu 27 %, den übrigen Elemen-
ten zu 20 % und weniger erreicht. Durchaus ver-
gleichbare Bodenwerte werden von THORMANN, 
zitiert bei HÄFFELIN (1983), genannt. In annä-
hernd 2 % aller Böden werden die Grenzwerte bei 
einigen Schwermetallen überschritten (EL BAS-
SAM und DAMBROTH, 1981). 

713. SCHWEIGER (1984) stellt einen eindeutig 
meßbaren Anstieg der Schwermetallgehalte in 
den in bisher üblicher Weise mit Klärschlämmen 
gedüngten Ackerböden, je nach Element um ca. 
10-20 %, gegenüber ungedüngten fest. In absoluten 
Zahlen ist dieser Anstieg jedoch gering, so daß bei 
einer regelmäßigen Klärschlammausbringung von 
Schlämmen mit Schwermetallgehalten in Höhe der 

Grenzwerte der Klärschlammverordnung auf Bö-
den mit mittleren Ausgangsgehalten die Boden-
grenzwerte in der Ackerkrume (ca. 30 cm) für Blei, 
Kupfer und Chrom nach etwa 150, für Quecksilber 
und Zink nach etwa 200 und für Cadmium und Nik-
kel nach mehr als 350 Jahren erreicht würden 
(THORMANN, zitiert bei HÄFFELIN, 1983). Für 
Grünland reduzieren sich diese Werte entsprechend 
der dort geringer mächtigen Bodenkrume (ca. 10 
cm) auf ein Drittel (vgl. EL BASSAM und DAM-
BROTH, 1981). 

714. Angesichts dieser „beruhigenden" Zahlen 
weist der Rat jedoch darauf hin, daß Klärschlämme 
zahlreiche toxische und schwer abbaubare organi-
sche Verbindungen enthalten, die in der Klär-
schlammverordnung überhaupt nicht berücksich-
tigt werden (Abschn. 4.2.3.3). 

715. Stark mit Schwermetallen belastet sind Fluß- 
und Hafensedimente, die durch Baggerarbeiten an 
Land gebracht oder aufgespült werden. Nach Tab. 
4.6 liegen die Schwermetallgehalte von Bagger-
schlämmen aus dem Hamburger Hafen z. T. 
8- bis 10fach über den höchstzulässigen Werten der 
Klärschlammverordnung. Nach SALOMONS, zit. in 
SAUERBECK (1984) fallen allein in Hamburg jähr-
lich 11 Mio t Baggerschlamm an, der auf niedrig 
gelegenen Flächen dick aufgespült und dann be-
pflanzt und landwirtschaftlich genutzt wird (GOH-
REN, 1981, zit. in SAUERBECK, 1984). 

716. Landwirtschaftlich genutzte Flächen in Fluß-
auen werden nicht selten durch Hochwasser über-
flutet und mit FluBablagerungen überdeckt, die 
Schwermetalle enthalten. Untersuchungen am Nie-
derrhein ergaben als Vergleich der Schwermetall- 
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Tab. 4.6 
Schwermetallgehalte im Baggerschlamm 

der Hafenstadt Hamburg (Angaben in mg/kg TS) 

Element Bagger

-

schlamm 
höchstzuläss. 

in Böden Faktor 

Zn 1 500-2 500 300 8 
Cd 7— 	25 3 8 
Pb 150— 250 100 3 
Cr 150— 300 100 3 
Cu 250— 600 100 6 
Ni 50— 100 50 2 
Hg 10— 	20 2 10 
As 50-150 (20) (8) 

Quelle: SAUERBECK, 1984, nach GÜHREN, 1981 

gehalte im Boden einer hochwasserbelasteten und 
einer unbelasteten Fläche 
an Blei 	160 bzw. 36 mg/kg Trockenmasse, 
an Cadmium 3,6 bzw. 0,4 mg/kg Trockenmasse, 
an Zink 	576 bzw. 106 mg/kg Trockenmasse. 
Höchstwerte lagen bei 512 mg Blei, 9,08 mg Cad-
mium und 1032 mg Zink je kg trockenen Boden und 
60 mg Blei, 1,82 mg Cadmium und 298 mg Zink je kg 
Trockensubstanz von Weidepflanzen. Bei diesen 
konnte der Schwermetallgehalt jedoch durch Abwa-
schen auf 33 %, 40 % bzw. 62 % vermindert werden 
(BUCHNER und RIESS, 1984). Die Flächen in Über-
schwemmungsgebieten weisen stärkere Schwerme-
tallanreicherungen auf als mit Klärschlamm be-
schickte oder sehr stark immissionsbelastete Flä-
chen im Rhein-Ruhr-Gebiet. 33 % der Bodenproben 
aus Hochwassergebieten am Niederrhein liegen 
über dem Cadmium-Grenzwert der Klärschlamm-
verordnung (CLAUSSEN, 1983). 

Die in Düngern und Pflanzenschutzmitteln enthal-
tenen Schwermetalle werden in Abschn. 4.2.5 und 
4.2.6 besprochen. 

Wirkung auf die Produktions- und 
Regelungsfunktion des Bodens 

717. An dieser Stelle muß das Problem der natürli-
chen Schwermetall-Gehalte der Böden, der Gehalte 
in besonders schwermetallverseuchten Böden und 
der Grenz- und Richtwerte angesprochen werden. 
KLOKE (1980 und 1984) hat zahlreiche Angaben 
über die unter Normalbedingungen häufig gefunde-
nen Schwermetall-Gesamtgehalte in Kulturböden 
zusammengestellt und daraus als vorläufig „tole-
rierbar" anzusehende Richtwerte abgeleitet. Diese 
tragen jedoch den unterschiedlichen Bodeneigen-
schaften und damit auch der Verfügbarkeit der 
Schwermetalle (Tz. 718 ff.) nur ungenügend Rech-
nung. Andererseits sind sie aber nicht generell als 
Grenzwerte für eine beginnende Giftwirkung zu 
verstehen, sondern entsprechen im wesentlichen 
den oberen der unter Normalbedingungen noch 
häufig gefundenen Werte. Sie sind in Tab. 4.4 zu-
sammengestellt und mit Gehalten von besonders 

stark verseuchten Böden lokaler Vorkommen ver-
glichen. Ein Boden, dessen Gehalte bei dem einen 
oder anderen Schwermetall die Richtwerte über-
steigt, muß demnach nicht notwendigerweise be-
reits Nahrungs- oder Futterpflanzen hervorbringen, 
deren Genuß toxikologisch bedenklich wäre. Nur 
bei dem gefährlichsten aller Schwermetalle, dem 
Cadmium, auf das an anderer Stelle noch eingegan-
gen wird, erscheint der Richtwert von 3 mg/kg bzw. 
ppm zu wenig differenziert; er ist für neutrale und 
tonhaltige Böden wahrscheinlich zu tief angesetzt, 
für saure, sandige Böden eindeutig zu hoch (Tz. 720) 
(SAUERBECK, 1984). 

Diese Richtwerte sind vorerst als höchstzulässige 
Schwermetallgehalte für mit Klärschlamm be-
schickte Böden auch der bereits erwähnten Klär-
schlammverordnung zugrunde gelegt worden. Wie 
wenig aber diese Grenzwerte toxikologisch be-
gründbar sind, zeigt sich u. a. daran, daß die ent-
sprechenden Grenz- und Richtwerte für Schwerme-
talle in Klärschlämmen verschiedener europäischer 
Länder sehr verschieden sind (Tab. 4.5). 

718. Davon abgesehen muß auch das Verhalten im 
Boden berücksichtigt werden. Einmal in den Boden 
gelangte Schwermetalle bleiben dort weitgehend 
gefangen, weil sie, wie in Abb. 4.9 dargestellt, größ-
tenteils in unlösliche Bindungsformen übergeführt 
werden. Daher sagt der Schwermetall-Gesamtge-
halt nur wenig über seine tatsächliche Schad- oder 
Giftwirkung aus, sondern beweist zunächst nur die 
wirksame Fähigkeit des Bodens zur Schadstoff-Ad-
sorption, als Aspekt seiner Regelungsfunktion. Erst 
wenn Bodenorganismen geschädigt werden oder 
Schwermetalle in Pflanzen oder im Grundwasser 
erscheinen, kann von einer Schad- oder Giftwir-
kung die Rede sein. Eine solche geht fast nur von 
dem im Bodenwasser gelösten Anteil aus, der bei 
den meisten Schwermetallen ziemlich gering ist 
und überdies nicht von allen Pflanzen in gleich gro-
ßen Mengen aufgenommen wird. 

719. Die Pflanzenverfügbarkeit wird wiederum 
von bodenchemischen Eigenschaften sehr stark be-
einflußt, die die Mobilität oder das „Mobilitätsrisi-
ko" (SCHLICHTING, 1984) der Schwermetalle be-
stimmen — die übrigens nicht für alle gleich sind. 
Hierfür sind vor allem pH-Wert, Kationen-Um-
tauschkapazität, Ton- und Humusgehalt sowie die 

Abb. 4.9 

Quelle: SAUERBECK, 1984, nach HODGSON, 1972 
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Eisen- und Mangan-Mengen im Boden maßgebend. 
Die Schwermetallverfügbarkeit wird durch zuneh-
mende Versauerung beträchtlich erhöht, durch 
hohe pH-Werte aber stark gesenkt. 
Da die landwirtschaftliche Bodennutzung gerade 
die genannten bodenchemischen Eigenschaften, 
insbesondere pH-Wert und Gehalt an organischer 
Substanz beeinflußt, kann sie damit auch die 
Schwermetall-Verfügbarkeit teilweise steuern und 
so die Regelungsfunktion der Böden stärken. Die 
regelmäßige Kalkung, die die im Boden gebildete 
und die aus der Luft eingetragene Säure (Abschn. 
4.2.3.1) neutralisiert, ist für die Festlegung von 
Schwermetallen von besonderer Bedeutung. Sie hat 
allerdings auf leichten (sandigen) Böden Grenzen, 
weil dort neben den schädlichen Schwermetallen 
auch einige für die Pflanzen notwendige Spurenele-
mente wie Bor, Mangan, Kupfer und Zink zu stark 
fixiert werden und Mangelerscheinungen zur Folge 
haben. 

720. Um das Gefährdungspotential der Schwerme

-

talle vollends richtig einzuschätzen, muß man ihren 
Übergang vom Boden in die Pflanzen und die für 

Pflanzen und die davon lebenden Tiere jeweils kri-
tischen Schwermetallkonzentrationen kennen. Da-
bei ergibt sich, daß Arsen, Chrom, Quecksilber und 
Blei in Böden normalerweise so stark festgehalten 
werden, daß ihre Aufnahme durch Pflanzen nur bei 
ganz extrem hohen Bodenanreicherungen von toxi-
kologischer Bedeutung ist. Das gilt auch bis zu ei-
nem gewissen Grade für Kupfer und Nickel, obwohl 
diese leichter aufgenommen werden. Zu dieser Auf-
nahmeschranke zwischen Boden und Pflanze 
kommt bei Chrom, Quecksilber und Blei noch eine 
weitere Schranke beim Übergang von der Wurzel in 
die oberirdischen Teile. Diese beiden Schranken 
bieten einen ziemlich weitgehenden Schutz für die 
Weitergabe der genannten Schwermetalle aus Bö-
den in die Nahrungskette. 

Nur Cadmium, Thallium und Zink werden von eini-
gen Pflanzen aus dem Boden angereichert und be-
dürfen daher besonderer Aufmerksamkeit. Wegen 
seiner weiten Verbreitung und Gefährlichkeit gilt 
dies vor allem für Cadmium. Auch die Bodenart 
spielt dabei eine Rolle. Bei gleich hohen Schwerme-
tallgehalten entnehmen die Pflanzen aus sorptions- 

Verhalten und Bedeutung der wichtigsten Schwermetalle 	Tab. 4.7 
im System Boden — Pflanze — Tier 

Ele- 
ment 

mögl. Eintrag Festlegung in Toxizität für prakt. 
Bedeutung Abfälle Staub Böden 1 	Wurzeln Pflanzen Tiere 

As gering gering hoch gering mittel mittel gering *) 
Cd gering gering gering mittel hoch sehr hoch kritisch 

bis mittel bis mittel bis mittel bis hoch 
Co gering gering hoch mittel mittel gering gering 

bis hoch 
Cr gering gering hoch hoch gering gering gering *) 

bis mittel 
Cu mittel gering hoch mittel mittel mittel gering 

bis hoch bis mittel *) 
F gering gering hoch mittel gering mittel gering *) 
Hg gering gering hoch hoch hoch hoch mittel *) 

bis mittel 
Mo gering gering gering gering gering mittel gering 

bis mittel 
Ni gering gering mittel gering mittel gering gering 

bis mittel bis hoch bis mittel bis mittel *) 
Pb mittel mittel hoch hoch gering mittel mittel *) 

bis hoch bis hoch 
Se gering gering mittel mittel gering hoch gering 

bis hoch 
Tl gering gering mittel ? mittel hoch mittel 

bis hoch 
V gering gering mittel hoch mittel gering gering 
Zn hoch mittel mittel gering mittel gering mittel *) 

bis hoch 

*) = Transferbarriere in Böden und/oder Pflanzen 
Quelle: SAUERBECK, 1984, nach ALLAWAY, 1968 und CHANEY, 1980 
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schwachen Sandböden wesentlich mehr Cadmium 
und auch andere Schwermetalle als aus Lehm- oder 
Tonböden. 

721. Schließlich ist noch zu berücksichtigen, daß 
verschiedene Schwermetalle, vor allem Blei, auch 
über eingeatmeten Feinstaub und durch Verzehren 
von Pflanzen, die äußerlich mit Staub oder Deposi-
tionen verunreinigt sind, in die Nahrungskette ge-
langen, d. h. ohne „Umweg" über den Boden. 

722. Tab. 4.7 gibt eine Übersicht über Verhalten 
und Bedeutung von Schwermetallen im System Bo-
den-Pflanze-Tier. Zusätzlich zeigt Abb. 4.10 die un-
terschiedliche Anreicherung und Einlagerung von 
Cadmium in verschiedene Pflanzenteile des Som-
merweizens und in die Fraktionen des Mahlgutes 
bei Bodengehalten von 2 und 4 ppm Cd. Für weitere 
Einzelheiten sei auf den Materialienband zum Gut-
achten verwiesen (SAUERBECK, 1984). 

723. Die aus verschiedenen Quellen in den Boden 
gelangenden Schwermetallmengen sind nach den 
im Schrifttum vorliegenden, z. T. wenig überein-
stimmenden Angaben in Tab. 4.8. zusammengefaßt. 
Demgemäß stellen die angegebenen Zahlen nur 
grobe Durchschnittswerte dar, die im Einzelfall er-
heblich höher oder niedriger sein können. Während 
Deposition und Düngung auf allen landwirtschaft-
lich genutzten Böden zu Schwermetalleinträgen 
führen, spielt die Klärschlammaufbringung nur auf 
etwa 2 bis 4 % der landwirtschaftlich genutzten Flä-
che eine Rolle; dort kann sie jedoch den größten 
Beitrag liefern. Die Zufuhr von Kupfer über kupfer-
haltige Fungizide (in Tab. 4.8 nicht dargestellt) ist 
nur in Wein- und Hopfenbaugebieten von Bedeu-
tung; sie kann dort allerdings bei intensiver Sprit-
zung bis zu 30 kg/ha • a betragen (BIHLER, 1984; vgl. 
Tz. 835). In Ackerbaugebieten gelangen lediglich zu 
Kartoffeln nennenswerte Mengen kupferhaltiger 

Abb. 4.10 

Quelle: STYPEREK et al., 1983 

Fungizide — wenn auch nicht regelmäßig — zum 
Einsatz (Daten bei BBA, unveröffentlicht). Lokale 
Schwermetalleinträge über Siedlungsabfälle und 
Flußschlämme (Tz. 708 ff. und 715 f.) bleiben in der 
Übersicht ebenfalls unberücksichtigt. 

Schwermetalle können dem Boden durch die Ernte 
entzogen werden oder ihn infolge Auswaschung 
und mit dem Dränwasser wieder verlassen (Tab. 
4.8). Ein Teil bleibt jedoch für immer im Boden 
zurück. Eine Bilanzierungsrechnung hat SAUER-
BECK (1984) nach Angaben von HOVMAND (1984) 
beispielhaft für Dänemark durchgeführt und Zeit-
räume bis zum Erreichen der in der Bundesrepu-
blik Deutschland z. Z. gültigen Grenzwerte von 
mehreren hundert bis über tausend Jahre berech-
net. Es kann jedoch nicht Ziel der Umweltpolitik 
sein, solche Anreicherungzeiträume etwa auszu-
schöpfen. Der Rat erinnert daran, daß Böden von 
Schwermetallen nicht „gereinigt" werden können. 
Darüber hinaus sind solche Zeiträume nicht allge-
mein gültig, sondern für durch Klärschlämme stark 
belastete Böden und bei den wesentlich höheren 
Schwermetall-Einträgen in siedlungs- und indu-
strienahen Gebieten erheblich kürzer. 

724. Die Schwermetall-Belastung der Böden ist im 
größten Teil aller landwirtschaftlich genutzten Bö-
den zwar noch unbedenklich (s. Tab. 4.3). Aber sie 
kann sich ohne wirksame Verminderung der derzei-
tigen Schwermetall-Emissionen nur verschlechtern. 
Unbestreitbar erhöhen sich z. B. die Cadmiumge-
halte vieler siedlungs- und industrienaher Böden 
ziemlich rasch. Der Bodengrenzwert für Cadmium 
nach der Klärschlammverordnung (12 600 g/ha Ak-
kerkrume) wird zwar im Durchschnitt nur etwa zu 
7-10 % erreicht (HÄFFELIN, 1983; SCHMID, 1983). 
Nach Schätzungen von VETTER et al. (1983 a) wird 
er aber auf etwa 0,2 bis 0,4 % der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der Bundesrepublik Deutsch-
land bereits überschritten. Ca. 11,8 % der Bodenpro-
ben von „belasteten", doch nur 0,08 % der Proben 
aus „unbelasteten" Gebieten zeigten Grenzwert-
überschreitungen. Ein unter dem Grenzwert liegen-
der Cadmiumgehalt des Bodens gewährleistet frei-
lich nicht, daß die darauf wachsenden Pflanzen un-
bedenkliche Cadmiummengen enthalten, denn die 
Cadmium-Aufnahme in die Pflanzen ist, wie er-
wähnt, nicht nur vom Schwermetallgehalt, sondern 
auch von der chemischen Bindungsform dieses 
Schwermetalls sowie vom Säuregrad und Humus-
gehalt des Bodens abhängig. 

725. Wenn die mittlere Cadmium-Belastung der 
Bevölkerung von Industrieländern tatsächlich be-
reits 40 % der von der Welt-Gesundheits-Organisa-
tion (WHO) als tolerierbar angesehenen Menge er-
reicht hat, dann darf angesichts der Tatsache, daß 
80 % dieses Cadmiums aus der pflanzlichen Nah-
rung stammt, der durchschnittliche Cadmium-Ge-
halt deutscher Böden (Tab. 4.4) höchstens auf das 
Dreifache des jetzigen steigen. Dies wäre insgesamt 
gesehen nur ein Anstieg auf 1-1,5 ppm und ist bei 
Fortdauer der gegenwärtigen Cadmiumemissionen 
günstigstenfalls eine Frage von Jahrzehnten 
(SAUERBECK, 1984). 
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Tab. 4.8 

Schwermetallgehalte landwirtschaftlich genutzter Böden; jährliche Schwermetallzufuhren durch 
Deposition, Düngung und Klärschlammaufbringung; jährliche Austräge bei der Ernte 

sowie durch Auswaschung und Dränwasser 

Pb Cd Cr f 	Cu Ni Hg Zn 

Schwermetallgehalt im 
Boden (103  g/ha) 1 ) 

durchschnittlicher 
Ausgangsgehalt 2 ) 	 126 0,84 126 126 84 0,21 210 

(147) (1,26) (155,4) (84) (126) (0,42) (336) 
Richtwerte nach 
KLOKE = Grenzwert 
AbfKlärV (Tz. 717) 	 420 12,6 420 420 210 8,4 1 260 

durchschnittl. Gesamtde- 
position (g/ha • a) 3) 	 140-250 4-15 (12) 4) 30-100 18-45 (0,35) 4 ) 280-1 100 
durchschnittl. Düngung 
(g/ha • a) 

Mineraldüngers) 	 1,2 3-5 n.b. 236 4,1 n.b. 35 
organischer 
Dünger 6 ) 7 ) 	 (6,1) 6 ) (0,7) 6) n.b. 113-452 7 ) (7,1) 6 ) n.b. 678-1 017 7) 

Klärschlammauf- 
bringung (g/ha • a) 

durchschnittl. Zufuhr 
auf regelmäßig behan- 
delte Flächen 8 ) 	 267 5,8 135 443 57 3 2 100 
max. zulässige Zufuhr 
nach AbfKlärV 	 2 000 33,3 2 000 2 000 333,3 41,7 5 000 

durchschnittl. Entzug 
bei Ernte (g/ha • a) 9 ) 	 1-80 0,3-8(3) 10 ) 1-10 30-150 10-30 0,2-1,5 100-500 
durchschnittl. Austrag 
durch Auswaschung 
und Dränwasser 
(g/ha • a) 11 ) 	 5,1 0,5 n.b. 12 16,6 n.b. 155 

n.b. = nicht bekannt 
1) Für eine Bodenmächtigkeit von 28 cm und ein Litergewicht des Bodens von 1,5 kg =^ 4 200 t/ha. 
2) Quelle: HÄFFELIN, 1983; Klammerwerte für Baden-Württemberg (SCHMID, 1983). 
3) Niedriger Wert für eher ländliche Gebiete, hoher Wert für Ballungsgebiete bzw. deren Randzonen; Quellen bei SRU, 

1983; FBW, 1984. 
4) Einzelwert für den Solling; Quelle: ULRICH et al., 1979. 
5) Bei Pb, Cu, Ni, Zn Angaben für Dänemark, bei Cd für die Bundesrepublik Deutschland; Quelle: SAUERBECK, 1984; 

vgl. Abschn. 4.2.5.2. 
6) Angaben für Dänemark; Eingangsdaten: käufliche Futtermittel plus Wirtschaftsfutter; Quelle: SAUERBECK, 1984. 
7) Werte für die Bundesrepublik Deutschland; bei Gülleproduktion und durchschnittlichem Viehbesatz mit 1,13 GV/ha; 

Quelle: Faustzahlen für die Landwirtschaft, 1980; BEF, pers. Mitt.; vgl. Abschnitt 4.2.5.3. 
8) Werte für Baden-Württemberg; Quelle: SCHMID, 1983. 
9) Quelle: EL BASSAM, 1982. 

10) Durchschnittswert; Quelle: UBA, 1982. 
11) Angaben für Dänemark; Quelle: SAUERBECK, 1984. 	Quelle: SRU, aus verschiedenen Zusammenstellungen 

726. Was also dringend erforderlich ist, ist kein 
weiterer Streit um Grenzwerte, sondern eine wirk-
same Herabsetzung aller Schwermetall-Immissio-
nen möglichst auf eine Menge, die keinerlei nen-
nenswerte Anreicherungen in Böden und Pflanzen 
mehr bewirkt. Bis dies durchgesetzt wird, müssen 
die Luftreinhaltungs-, Abfall- und Abwassergesetze 
den Eintrag noch wesentlich schärfer reglementie-
ren. Nur dann ist es auch möglich, Klärschlämme 
und Abwässer auf Dauer landwirtschaftlich zu ver-
wenden, was zur Schließung unterbrochener Stoff-
kreisläufe grundsätzlich erwünscht ist. Für die 
dann noch verbleibenden geringen Schwermetall

-

Einträge darf auf die Bindungsfähigkeit des Bodens 
als Teil seiner Regelungsfunktion vertraut werden, 
vorausgesetzt, daß diese durch eine entsprechende 
Behandlung des Bodens erhalten und gepflegt 
wird. 

Wirkung der Schwermetalle auf 
Bodenorganismen 

727. Hinsichtlich der toxischen Wirkung von 
Schwermetallen auf Mikroorganismen ist zu beach

-

ten, daß sie nicht auf Einzelwesen, sondern auf Po- 
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pulationen treffen. Diese reagieren darauf durch 
Ausbildung schwermetallverträglicher Stämme. 
Abb. 4.11 zeigt die Zusammenhänge zwischen dem 
Anteil cadmiumresistenter Bakterienstämme und 
ihrer Herkunft aus Böden mit steigenden Cad-
miumgehalten. 

Abb. 4.11 

Quelle: DOMSCH, 1983, nach OLSEN und THORNTON, 
1982 

Die Bodenmikroorganismen sind gegen Schwerme-
talle sehr unterschiedlich empfindlich; die Bewer-
tung der Empfindlichkeit gegen Schwermetalle ist 
ähnlich wie die gegen Pestizide (Abschn. 4.2.6.2) 
recht schwierig. COPPOLA (1983 und 1984) zählt 
eine Reihe widersprüchlicher Befunde auf, betont 
aber, daß weniger die Mikrobenzahlen als die mi-
krobiellen Aktivitäten wie Ammonifizierung, Nitri-
fizierung und Luftstickstoffbindung (Abschn. 4.2.2.3) 
durch Schwermetalle gehemmt werden. 

Die Nitrifizierung wird vorwiegend bei Schwerme-
tallgehalten verlangsamt, die über den gegenwärti-
gen Richtwerten liegen, und zwar in sauren Böden 
(pH 5,4-5,8) stärker als in neutralen bis schwach 
alkalischen (pH 7,0-7,8), wo Schwermetalle stark 
festgelegt werden. Da die Nitrifizierung nur von we-
nigen Mikroorganismen-Arten geleistet wird, ist sie 
besonders störanfällig und kaum kompensierbar 
(DOMSCH, 1983). Die Luftstickstoffbindung durch 
symbiontische Mikroorganismen wird durch Cad-
mium ab 3 µg/g Trockensubstanz gehemmt. Der 
laut Klärschlammverordnung als vorläufig tragbar 
angesehene Cadmiumgehalt von 3 ppm ist boden-
mikrobiologisch unbedenklich. Weitere Angaben 
über Schwermetallwirkungen sind bei DOMSCH 
(1983) zu finden. 

728. Insgesamt erweisen sich Bodenpilze im Mit-
tel als schwermetalltoleranter als Bodenbakterien. 
Mit steigender Schwermetallbelastung vermindert 
sich die Artenvielfalt der Bodenmikroorganismen. 
Allerdings kann der direkte Einfluß von Schwerme-
tall-Toxizität auf Mikroorganismen unter Gelände-

bedingungen durch indirekte Einwirkungen, z. B. 
veränderte Pflanzendecke, verminderte Zufuhr von 
Ernterückständen, pH-Wert-Verschiebungen, über-
lagert und daher oft nur schwer erkannt werden. 

729. Regenwürmer reichern einige Schwermetalle 
aus Böden an. Für Zink wurden Anreicherungsfak-
toren von 4 bis 13, für Cadmium von 11 bis 22 nach-
gewiesen (VAN HOOK, 1974). Ein Vergleich der Re-
genwürmer (Lumbricus rubellus) zweier unter-
schiedlich schwermetallbelasteter Standorte ergab 
folgende Konzentrationen in µg/g Trockengewicht 
(REICHARD, 1983): 

	

Cadmium 	Blei 	Zink 

Breininger Berg 
bei Aachen 	542 	11 576 	100 775 
Bischmisheim 
(Saarland) 	0,5 	1,2 	14. 

Durch diese Anreicherungen gelangen die Schwer-
metalle über Tiere, die Regenwürmer verzehren, in 
die Nahrungsketten. 

4.2.3.3 Belastung durch organische Chemikalien 

730. Zu den mit größter Besorgnis verfolgten Um-
weltschadstoffen gehören auch organische Chemi-
kalien, die in einer kaum übersehbaren Anzahl und 
Menge hergestellt werden und sich in der Umwelt 
verteilen. Als besonders gefährlich gelten, und zwar 
wegen ihrer hohen Stabilität, die Gruppen der poly-
zyklischen 	aromatischen 	Kohlenwasserstoffe 
(PAK) und der organischen Halogenverbindungen 
wie Pentachlorphenol, chlorierte Dioxine und poly-
chlorierte Biphenyle (PCB). Alle diese Verbindun-
gen erreichen in geringen Mengen als Immissionen 
aus der Luft, durch trockene Deposition und durch 
Niederschläge den Boden. In größeren Mengen er-
folgt ihr Eintrag durch Müllkomposte, Fluß-, Hafen- 
und Klärschlämme und ist daher lokalisierbar. Die 
Ausbringung solcher Komposte oder Schlämme auf 
Grünland und Acker belastet Böden und Nahrungs-
ketten in analoger Weise zu den Schwermetallen. Je 
nach Herkunft der Substanzen und nach dem Indu-
strialisierungsgrad eines Gebietes streuen die Bo-
dengehalte allerdings in weiten Grenzen. 

731. Von den polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK) finden sich meßbare Men-
gen in fast allen Böden der Bundesrepublik 
Deutschland zwischen unter 50 und über 5 000 µg/ 
kg (ppb), in der obersten Humusschicht von Wald-
böden infolge der Filterwirkung des Waldes und der 
Anreicherung in der Streu sogar 1,8-2,4 ppm. Teil-
weise sind diese PAKs zwar natürlichen Ursprungs, 
doch tragen Verbrennungsabgase, Industrie- und 
Siedlungsabfälle ebenfalls zum PAK-Eintrag in den 
Boden bei, der deshalb in den vergangenen 40 Jah-
ren zugenommen hat. Infolge Bindung an die Hu-
minstoffe ist trotz langer Persistenz die Aufnahme 
von PAKs durch Pflanzenwurzeln sehr gering, und 
wegen der sehr geringen Wasserlöslichkeit wird 
eine Weiterleitung in das Wurzelinnere und in die 
oberirdischen Pflanzenteile überdies auf ein Mini- 
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mum beschränkt. Daher können Getreide und an-
dere Pflanzen, von denen nur die Früchte genossen 
werden, auch auf Böden mit höheren PAK-Gehal-
ten ohne Bedenken angebaut werden. 

732. PAKs können nachweisbar durch Mikroorga-
nismen abgebaut werden, so daß eine unbegrenzte 
Anreicherung offenbar unwahrscheinlich und mit 
ernsten PAK-Problemen im Boden nicht zu rechnen 
ist, wenn die Regelungs- und Lebensraumfunktion 
der Böden beachtet werden. Eine wirksame Kon-
trolle der PAK-Einträge und -Gehalte ist jedoch not-
wendig. 

733. Im Gegensatz zu den PAKs sind die polychlo-
rierten Biphenyle (PCB) fast ausschließlich anthro-
pogener Herkunft. Ihre Stabilität nimmt mit dem 
Chlorierungsgrad enorm zu, ebenso auch ihre Gif-
tigkeit. So besitzt z. B. das 2,4,3',4'-Tetrachlor-5-hy-
droxybiphenyl einen LD 50-Wert von 0,43 g/kg Maus 
(oral), das Aroclor 1262 (Handelsname) einen LD 50

-Wert von 11,3 g/kg Ratte (oral). Durch Summenan-
gaben, die alle PCBs zusammenfassen, werden sol-
che Giftigkeitsunterschiede freilich verwischt. 

734. Obwohl die offene Verwendung der PCBs 
(Handelsnamen z. B. Clophen, Aroclor, Phenochlor, 
Sovol, Kanechlor, Fenchlor) seit 1978 verboten wur-
de, lassen sich PCBs in vielen Böden und häufig in 
Klärschlämmen, Müllkomposten und Flußsedimen-
ten nachweisen (vgl. MALISCH, 1981; SCHEUNERT 
und KLEIN, 1979; VETTER et al., 1983 b). Spitzen-
werte sind gebunden an Altlastgebiete, ungesetzli-
ches Inverkehrbringen und auch Unkenntnis man-
cher Anwender. Es reichern sich aber offenbar nur 
die höher chlorierten Biphenyle im Boden an. Die 
Durchschnittsgehalte landwirtschaflich genutzter 
Böden sind glücklicherweise noch sehr gering. Ähn-
lich wie die PAHs sind sie wenig wasserlöslich und 
sehr fest an Humusbestandteile gebunden, so daß 
sie auch von Pflanzen kaum aufgenommen wer-
den. 

735. Eine ernstzunehmende Kontaminations-
quelle für PCBs könnten bestimmte Klärschlämme 
sein, deren verstärkte Überwachung notwendig ist. 
In den USA wird z. B. ein Grenzwert von 10 ppm 
PCBs in für landwirtschaftliche Verwendung zuge-
lassenen Schlämmen diskutiert. Nach Düngung von 
Grünland mit PCB-haltigen Schlämmen und regel-
widriger unmittelbarer Beweidung sind in Milch 
und Fett der Weidetiere größere PCB-Konzentratio-
nen nachgewiesen worden. 

736. Der Ersatz der PCBs durch andere Stoffe so-
wie die Umstellung auf niederchlorierte Biphenyle, 
die rascher abbaubar und leichter flüchtig sind, 
dürfte die Bodenbelastung aus Abfällen künftig 
stark vermindern. Allerdings werden die nieder-
chlorierten Verbindungen von Pflanzen leichter 
aufgenommen, doch selbst in Wurzelfrüchten wie 
Möhren nicht selektiv angereichert. Eine verbrei-
tete Gefahr für den Boden kann daher bei den 
PCBs wohl ausgeschlossen werden. 

737. PCBs wurden in zahlreichen Tierarten, insbe-
sondere in den Endgliedern von Nahrungsketten in 
Konzentrationen von über 5 ppm nachgewiesen. Da 
die Wirkung von PCBs von ihrem Chlorierungsgrad 
beeinflußt wird, sind nicht in allen Fällen deutliche 
Beziehungen zwischen Rückstandswerten und 
Schadwirkungen herzustellen. Ein Beispiel aus dem 
Landkreis Stade und dem Saarland zeigt Abb. 4.12. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, daß solche Ge-
halte auch durch oberirdische PCB-Verunreinigun-
gen von Pflanzen durch Staub hervorgerufen sein 
können und nicht notwendigerweise auf eine PCB-
Aufnahme aus dem Boden zurückgehen. Dafür 
spricht z. B. der Vergleich von PCB-Gehalten in und 
an Pflanzen von Fernstraßenrändern und von entle-
genen Gebieten der Alpen (Tab. 4.9). 

Kritische PCB-Anreicherungen aus Böden über 
Pflanzen und Tiere sind bisher nicht sicher nachge-
wiesen worden (SAUERBECK, 1984). 

Tab. 4.9 

PCB-Gehalte im und am Pflanzenmaterial von Fernstraßenrändern 
und von entlegenen Alpengebieten 

Proben aus der Nähe der Autobahn 
(Oberbayern) Proben aus den Bayerischen Alpen 

Pflanzenmaterial m gPCB/kg TS Pflanzenmaterial 
mg PCB/kg 

Moos 0,13 Moos 0,06 
Heidekraut 0,28 Heidekraut 0,08 
Himbeerblätter 0,15-0,27 Himbeerblätter 0,11 
Lärchennadeln 0,95 Lärchennadeln 0,17 
Binsen 0,12 Binsen 0,07 
Gras 0,20-0,46 Farn 0,08-0,15 

Quelle: SCHEUNERT und KLEIN, 1979 
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Abb. 4.12 

Quelle: SRU nach MÜLLER et al., 1984, ergänzt 
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738. Allgemein kann auch für andere organische 
Chemikalien grundsätzlich auf die Regelungsfunk-
tion der Böden, d. h. auf Bindung und Abbau, ver-
traut werden; der Vielfalt von Mikroorganismen im 
Boden widersteht auf die Dauer kaum eine organi-
sche Substanz. Gefährlich wird die Situation dann, 
wenn die Konzentration bestimmter toxischer 
Stoffe so ansteigt, daß die Aktivität von Bodenorga-
nismen erheblich und langfristig gehemmt wird 
oder gar zum Erliegen kommt. Dieser Zustand muß 
unter allen Umständen ausgeschlossen werden. Da-
her dürfen vor allem schwer abbaubare Fremdstof-
fe, wie hoch kondensierte oder hoch chlorierte, ins-
besondere aromatische Kohlenwasserstoffe, nicht 
in wesentlichen Konzentrationen in den Boden ge-
langen. 

4.2.4 Physikalisch-mechanische 
Auswirkungen der 
Landbewirtschaftung auf den Boden 
und Bodenverluste 

4.2.4.1 Auswirkungen auf den Gefügezustand des 
Bodens 

739. Der landwirtschaftliche und gärtnerische An-
bau ein- und mehrjähriger Nutzpflanzen, hier unter 
dem Begriff Ackerbau eingeordnet, erfordert stän-
dige und intensive mechanische Eingriffe in den 
Boden, wie sie in dieser Intensität und Regelmäßig-
keit kein anderer Bodennutzer vornimmt. Sie beste-
hen einerseits aus der primären und sekundären 
Bodenbearbeitung, andererseits aus der dafür und 
für alle anderen Bewirtschaftungsmaßnahmen not-
wendigen Befahrung der Felder mit Fahrzeugen 
und Geräten. Auch in mehrjährigen oder Dauerkul-
turen wie Obstanlagen, Hopfengärten und Rebland 
sind Bodenbearbeitung und Befahrung erforderlich. 
Bei der Bewirtschaftung von Dauergrünland- und 
Waldböden findet, von gelegentlichen meliorativen 
Eingriffen abgesehen, keine Bodenbearbeitung 
statt; hier beschränkt sich die mechanische Einwir-
kung auf Befahrung, die zudem weniger häufig und 
im Walde bisher auch nicht so großflächig erfolgt 
wie im Ackerbau. 

740. Die Folgen dieser mechanischen Eingriffe 
sind vielfach und bedingen oder verstärken sich 
z. T. gegenseitig: 

— ständige Störung, j a Zerstörung eines durch bo-
deneigene Vorgänge aufgebauten Bodengefüges 
durch die Bodenbearbeitung; 

— Bodenverdichtung infolge Befahrung des Bo-
dens zum Zwecke der Bodenbearbeitung und 
-bewirtschaftung; 

— Zwang zur Wiederauflockerung von Bodenver-
dichtungen durch Bodenbearbeitung und Befah-
rung; 

— Bodenerosion durch Wasser und Wind infolge 
Entblößung des Bodens von schützender Vegeta-
tion, durch Bodenbearbeitung und -lockerung 
(Abschn. 4.2.42). 

Bodengefüge und Porengrößen 

741. Die „kritische Größe", um die es bei diesen 
mechanischen Bodenbelastungen und ihren Folgen 
geht, ist der Gefügezustand der Böden. Wie bereits 
in Abschn. 1.1.3 erwähnt, ist Boden keine kompakte 
Materie im physikalischen oder chemischen Sinn, 
sondern ein verwickelt aufgebautes, vielfältig beleb-
tes Gefüge aus festen Teilchen und deren Aggrega-
ten verschiedener Größe und ebenfalls unterschied-
lich großen, mit Wasser und Luft gefüllten Hohlräu-
men oder „Poren". Obwohl der Boden die in ihm 
verankerte Vegetation und seine mit der Tiefe 
wachsende Eigenlast zu tragen hat, ist in den mei-
sten Grünland- und Waldböden mit zunehmender 
Tiefe nur eine langsame Zunahme der Dichtlage-
rung zu beobachten. In den „gewachsenen" Gefügen 
dieser Böden besitzen die Bodenbestandteile eine 
feste gegenseitige Bindung, wodurch auch die Hohl-
räume stabil erhalten bleiben. Vom Zustand des Bo-
dengefüges hängen alle Bodenfunktionen ab. 

742. Ein optimales Bodengefüge, das zugleich Fe-
stigkeit, Porosität und Durchlässigkeit des Bodens 
gewährleistet, muß — auch und gerade in intensiv 
genutzten Böden — folgenden Anforderungen ge-
nügen: 

— gute Aufnahmefähigkeit für Niederschlagswas-
ser, auch bei Starkregen, und gute Wasserein-
sickerung 

— gute Durchlüftung, vor allem im durchwurzelten 
Raum, auch nach Wassersättigung 

— gute Verzahnung der Bodenhorizonte bzw. von 
Ober- und Unterboden, ohne Ausbildung ver-
dichteter Zonen mit Staunässebildung 

— Widerstandsfähigkeit gegen Verschlämmung, 
Verkrustung sowie gegen Erosion durch Wasser 
und Wind. 

Für den modernen landwirtschaftlichen Pflanzen-
bau sind außerdem eine gute Durchwurzelbarkeit 
und eine gute Tragfähigkeit für Ackerschlepper, 
Erntemaschinen und andere Fahrzeuge — auch bei 
nassem Boden — erforderlich. 

743. Ein „Idealzustand" des Bodengefüges läßt 
sich wegen der Vielfalt der Bodentypen und Boden-
arten nicht allgemein definieren. Man kann aber 
von einer idealen Porengrößenverteilung ausgehen, 
wie sie in Abschn. 3.2.1.1 (Tz. 343, Tab. 3.19) darge-
stellt ist (s. auch Abb. 4.13). 

744. Ein optimales Boden- oder Krümelgefüge 
kann nicht ohne wesentliche Mitgestaltung von Bo-
denorganismen, namentlich Bodentieren entstehen. 
Ihre biomechanische Tätigkeit wirkt der natürli-
chen Sackungstendenz der Bodenteilchen und da-
mit der physikalischen Lagerungsdichte entgegen 
(HILDEBRAND, 1983; HILDEBRAND und WIE-
BEL, 1982). Besonders bedeutsam ist die Tätigkeit 
von Pflanzenwurzeln und von Regenwürmern, die 
ein Hohlraumsystem schaffen, das überwiegend 
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Abb. 4.13 

Quelle: FREDE, 1982 
aus mehr oder minder senkrechten Röhren besteht 
und eine hohe Kontinuität bedingt. Dadurch wird 
bei nicht zu hohem Tongehalt, der zu Quellungen 
führt, auch eine gute Dränierung erzielt. Röhrenför-
mige Hohlraumsysteme, vor allem die von Regen-
würmern geschaffenen und stabilisierten Gänge 
(vgl. Tz. 691f.), überdauern meist als einzige der grö-
beren Hohlräume eine Übernässung des Bodens 
und sind daher für die Ableitung überschüssigen 
Wassers sehr wichtig. Die Feinwurzeln der Pflan-
zen dringen ebenfalls nur in die Grobporen ein. Den 
Wurzelhaaren sind dagegen — je nach dem Wasser-/ 
Luft-Zustand — auch noch Mittelporen zugänglich 
(BRUNE, 1983; DAMBROTH, 1982; DIEZ, 1983a und 
b; HILDEBRAND und WIEBEL, 1982). 

745. In Ackerböden können jedoch solche bioge-
nen Gefügebildungsprozesse wegen der beständi-
gen Einwirkungen der Bodenbearbeitung, Verdich-
tung und Wiederauflockerung nur sehr selten wirk-
sam werden. Hier wird das Bodengefüge daher 
weitgehend durch externe mechanische Einwirkun-
gen bestimmt, deren Ziel neben der Durchmischung 
der Ackerkrume vor allem die Beseitigung der stän-
dig neu auftretenden Verdichtungen ist. 

Bodenverdichtung 

746. Eine Bodenverdichtung im engeren Sinne ist 
die Verminderung des Anteiles luftführender Poren 
durch Druckkräfte, im weiteren Sinne jeder zu 
dicht gelagerte, wenig durchlässige Bereich im Bo-
den, auch aufgrund von Porenverstopfung. Sie ist 
infolge der Störung des Luft- und Wasserhaushaltes 
für sämtliche Bodenfunktionen nachteilig (HAR

-BACH, 1983). 

747. Zahlreiche Beobachtungen und Untersuchun-
gen der letzten Jahre zeigen, daß Gefügeschäden 
durch Verdichtungen in vielen Ackerböden erheb-
lich zugenommen haben (ANGERMAYR, 1982; 
BRUNE, 1983; EHLERS, 1982; HARRACH, 1983; 
MEYER und FREDE, 1984). Sie gehen auf verschie-
dene Einwirkungen zurück: 

— Eigengewicht des Bodens, vor allem Sackung 
nach zu intensiver Bearbeitung und Zerkleine-
rung; als allgemeine Krumenverdichtung be-
kannt (ANGERMAYR, 1982) 

— Bodenpressung durch Belastung durch Fahr-
zeug-, Geräte- und Transportgut-Gewicht (SOM-
MER et al., 1981), sowohl im Ober- als auch im 
Unterboden 

— Walken oder Kneten der Bodenoberfläche oder 
tieferer Schichten, vor allem in der Pflugfurche, 
bei der Kraftübertragung von der Maschine auf 
den Boden (BRUNE, 1983; FREDE, 1982; LEUTZ 
et al., 1980) 

— Verschlämmung oder Verkrustung mit Poren-
verstopfung an der Bodenoberfläche, infolge zu 
feiner Zerkleinerung des Bodens oder Entmi-
schung der Bodenteilchen (ANGERMAYR, 1982; 
HARRACH, 1983) 

— Porenverstopfung in tieferen Schichten durch 
Feinboden-Einspülung ' (v. BOGUSLAWSKI, 
1981). 

Alle diese Erscheinungsformen von Bodenverdich-
tungen kann man entweder durch Augenschein 
mittels der „Spatendiagnose" (DIEZ, 1983 a; HAR-
RACH, 1983) sowie durch Messungen der Boden-
dichte, der Porengrößenverteilung und auch der 
biologischen Aktivität feststellen (FREDE, 1982; 
HILDEBRAND und WIEBEL, 1982). 

Ursachen der Bodenverdichtung 

748. Eine Hauptursache der zunehmenden Boden-
verdichtungen liegt im Einsatz immer schwererer 
Fahrzeuge und im häufigeren Befahren der Äcker. 
Die in der Landwirtschaft seit langem bekannte 
Verdichtung der Pflugsohle hat sich im modernen, 
mechanisierten Ackerbau in eine „Schleppersohlen-
verdichtung" (Schleppersohle) verwandelt. Der 
Pflug allein bewirkt nur sehr geringe Verdichtungs-
effekte im Boden. Von viel größerer Bedeutung ist 
der Raddruck der Schlepper, der nicht allein vom 
Flächendruck, sondern auch von der Gesamtlast 
(z. B. Fahrzeuggewicht) abhängig ist. Diese ent-
scheidet mehr über die Tiefenwirkung einer Ver-
dichtung, während der Flächendruck die Verdich-
tungsstärke bewirkt (SÖHNE, 1953). 

749. 1956 betrug die durchschnittliche Schlepper-
nennleistung 15 kW bei ca. 1,4 t Gewicht, 1982 dage-
gen 53 kW bei etwa 3,3 t. Das bedeutet, daß das Ge-
wicht-Leistungs-Verhältnis von 95 kg/kW (1956) auf 
ca. 70 kg/kW (1982) abnahm und die Leistungsreser-
ve zunahm. Dies führt aber auch leichter zum 
Durchdrehen der Räder und damit zu stärkeren 
Verdichtungen in der Fahrspur. Selbst bei Bela-
stung mit mittleren Schleppergewichten wird be-
reits das als optimal angesehene Porenvolumen des 
Bodens vermindert (Tab. 4.10). Entscheidend ist da-
bei der relativ größere Verlust an luftführenden 
Poren. 
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Tab. 4.10 

Optimales Porenvolumen und 
Bodenverdichtung durch Schlepper 

a) Optimales Porenvolumen bzw. optimale Boden-
dichte für die Pflanzen 

Boden- Gesamtporen- Luftkapazität Bodendichte 
art volumen bei 0,1 at g/cm 3  Boden g in Vol. % in Vol. % 

Sand . 40 15 1,60 
Lehm 45 10 1,45 
Ton .. 47 12 1,40 

b) Durchschnittswerte der Bodenverdichtung 
durch Schlepper (22 bis 44 kW) 

Boden- Gesamtporen- Luftkapazität Bodendichte 
art volumen bei 0,1 at g/cm3  Boden g in Vol. % in Vol. % 

Sand . 38 12 1,65 
Lehm und 42 und 

5  
und 1,55  weniger weniger mehr 

Ton .. 40 5 1,59 

Quelle: ALTEMÜLLER, 1984, verändert 

750. Die zahlreichen Arbeitsgänge intensiver 
Landwirtschaft für Bodenbearbeitung, Düngung, 
Pflanzenschutz und Ernte haben dazu geführt, daß 
die Felder häufiger als früher mit schweren Schlep-
pern und Geräten befahren werden müssen. Lei-
stungsstarke Schlepper erlauben den Einsatz 
schwerer Ackerwagen für den Erntegut-, Dünger-
und Gülletransport. Deren Gesamtgewicht stieg von 
3-6 t (1956) auf bis zu 16 t (1981) (BOLLING und 
SÖHNE, 1982). Bei der Ernte von Silomais mit bis 
zu 70 % Wassergehalt der Pflanzen müssen z. B. 
über 600 dt Erntegut je Hektar vom Feld gefahren 
werden. Bei einreihiger Beerntung überfahren 
schwere Schlepper und Ackerwagen das gesamte 
Feld Spur an Spur. Anschließend folgt dann oft 
noch die Gülleausbringung mit bis zu 15 t (ZEIT-
LER, 1984), nach anderen Angaben (BOLLING, 
1984) bis zu 22 t schweren Gülletankwagen. Nach 
MORSTEIN und RATZKE (1980, zit. nach FIED-
LER, 1984) sind Transportfahrzeuge und -anhänger, 
die den 3- bis 5fachen Auflagedruck eines Standard-
schleppers erreichen, die Hauptverursacher von 
Schadverdichtungen. 

751. Nach ANGERMAYR (1982) kommen Boden-
verdichtungen aber auch durch falsche oder einsei-
tige Fruchtfolgen zustande. Als besonders gefüge-
verschlechternde Fruchtfolgeglieder müssen die 
häufig angebauten Reihenfrüchte Mais und Rüben 
angesehen werden. Mit ihrer Zunahme in der 
Fruchtfolge wächst auch die Gefahr der Bodenver-
dichtungen. 

752. Ein gewisser Ausgleich mechanischer Boden-
belastungen wird durch den Scherwiderstand zwi- 

schen den Bodenpartikeln geleistet. Dieser ist um 
so größer, je mehr die Partikel von der Kugelform 
abweichen und je höher der Humusgehalt ist. Dazu 
kommen Reibungswiderstände, die in Schluffen 
und Tonen aber mit zunehmender Feuchte geringer 
werden (HORN, 1985). 

Auswirkungen der Bodenverdichtung 

753. Alle Verdichtungswirkungen betreffen haupt-
sächlich den Bereich der Grobporen und reichen 
nur bei schluffreichen Bodenarten, zu denen aber 
viele bevorzugte Ackerböden gehören, noch in den 
Bereich der weiteren Mittelporen hinein (Abb. 4.14). 
Daher sind die schluffreichen Böden gegen Ver-
dichtung am empfindlichsten. Erst mit höheren 
Tongehalten (etwa oberhalb 20 %) nimmt diese 
Empfindlichkeit ab, weil die stärkere Wasserbin-
dung und -füllung die Verdichtungen auffängt. Au-
ßerdem verleihen die Quellung und Schrumpfung 
der Tonteilchen bei Befeuchtung bzw. Trocknung 
dem Boden die Kraft einer Eigenbewegung, die RID 
(1984) als „Selbstverteidigung gegenüber dem 
Druck der Maschinen" bezeichnet und 10 % des Po-
renraumes erfassen kann. Diese Bewegung ist also 
oft umfangreicher als der Einfluß der Bodennut-
zung. 

754. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die wegen 
ihrer Fruchtbarkeit hochgeschätzten Parabrauner-
den aus Löß in ihrer vorausgegangenen Entwick-
lung als Waldböden einer Tonverarmung bis zu 
50 cm Tiefe ausgesetzt waren. Die Tongehalte san-
ken z. T. unter 16 %, die Schluffanteile stiegen bis 
84 %. Ähnliches gilt für schiuffreiche Reste von ehe-
mals stärkeren Lößdecken, die auf verschiedenem 
geologischen Untergrund aufliegen. Hier können 
die Tongehalte sogar bis auf 5 % erniedrigt sein, oft 
mit Mangel an organischer Substanz verbunden. 
Derartige Bodenverhältnisse bedingen eine geringe 
Gefügestabilität, die durch Ackerbaumaßnahmen 
nur schwer zu beeinflussen ist. 

Solche Böden sind nicht nur gegen Verdichtung, 
sondern auch gegen Verschlämmung an der Ober-
fläche empfindlich. In Zeiten ohne Pflanzenbe-
wuchs kommt es nach stärkeren Regenfällen in 
ebenen Lagen zu einer Dichtschlämmung der Bo-
denoberfläche. Der Gasaustausch wird vermindert, 
im Bodeninneren entsteht Luftmangel; durch Tren-
nung und Sortierung der Korngrößen bilden sich 
feingeschichtete, dünne Krusten auf der Boden-
oberfläche, die wiederum häufigere Lockerungs-
maßnahmen erfordern. 

755. Die Auswirkungen dieser Verdichtungen sind 
bisher schwer abzuschätzen und haben daher zu 
widersprüchlichen Aussagen geführt. Wie 
SCHLICHTING (1984) hervorhebt, vermindert die 
Bodenverdichtung die Stabilität der Bodenaggre-
gate und damit des Gefüges, sowie die Einsickerung 
von Wasser. Dadurch werden der oberflächliche 
Wasserabfluß und mit ihm die Erosion, sowie die 
Ausbildung von Staunässe begünstigt. Die Aggre-
gatstabilität hängt wiederum stark von der „Le- 
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Abb. 4.14 

Quelle: SRU nach ALTEMÜLLER, 1984, verändert 
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bendverbauung", d. h. Verklebung der Bodenkrümel 
durch Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen, 
ab. Diese werden in verdichteten Böden durch Luft-
mangel geschädigt. Störungen des Bodenlebens und 
Porenverlust machen vorhandene Nährstoffe für 
Pflanzenwurzeln unzugänglich und bedingen hö-
here Düngeraufwendungen (SAUERBECK, 1984). 
Diese Feststellungen zeigen, daß die Regelungs- 
und die Lebensraumfunktion des Bodens überwie-
gend, z. T. stark beeinträchtigt werden. Sandböden 
sind von diesen Beeinträchtigungen weniger betrof-
fen, aber dafür empfindlicher in der Regelung stoff-
licher Belastungen (Abschn. 4.2.5). 

756. Bezüglich der Auswirkungen auf die Produk-
tionsfunktion ergibt sich kein so eindeutiges Bild. 
Trotz allgemeiner Zunahme der Bodenverdichtun-
gen sind auch die Erträge der Ackerkulturen gestie-
gen. Dazu trägt sicherlich bei, daß die Verdichtun-
gen soweit möglich immer wieder beseitigt wurden. 

Lockerer Boden ist aber wiederum stärker verdich-
tungsempfindlich. Widersprüchliche Angaben über 
Verdichtungsfolgen rühren auch daher, daß in trok-
kenen Jahren eine stärkere Zusammendrückung 
des Bodens („Bodenschluß") das Pflanzenwachstum 
begünstigt, in nassen Jahren aber hemmt. SOM-
MER et al. (1981) haben eine tabellarische Über-
sicht über die von ihnen negativ und positiv gewer-
teten Auswirkungen von Bodenverdichtungen gege-
ben (Tab. 4.11). Insgesamt sind die äußerst viel-
schichtigen Beziehungen zwischen Bodenverdich-
tung und Ertrag noch nicht völlig durchschaubar 
(ALTEMÜLLER, 1984). 

Wiederauflockerung von 
Bodenverdichtungen 

757. Unbestreitbar ist, daß Verdichtungen weder 
hingenommen noch bagatellisiert werden können; 
ihre weitgehende Vermeidung ist aber wichtiger als 

Tab. 4.11 

Auswirkungen von Bodenverdichtungen 

negativ positiv 

Wind nach der Bodenbearbei- gröbere Schollen nach 
tung u. U. zu feiner Bo- der Bodenbearbeitung 
den sind erosionshemmend 

Erosion 
Wasser verminderte Infiltra- 

tionsrate und dadurch 
Oberflächenabfluß 

Bodentemperatur langsamere Erwärmung 2-3° höhere Tempera- 
im Frühjahr turen unter trockenen 

u. kühlen Bedingungen 
Wasserhaushalt reduzierte Infiltrations- etwas höherer Wasser- 

rate, Staunässe, gerin- gehalt unter trockenen 
ger Luftgehalt, Reduk- Bedingungen, bessere 
tionszonen Porenkontinuität 

Keimung schlechter unter feuch- Boden/Saatkontakt 
ten Bedingungen besser 

Pflanzenwachstum Mobilität v. Stoffen schlechter insbesondere bessere Herbizidwir- 
bei Phosphor und Ka- kung unter trockenen 
lium Bedingungen 

Wurzelwachstum gehemmt insbesondere geringere Auswinte- 
bei Knollen- und Wur- rung 
zelfrüchten 

Ertrag geringer bei starken höher bei abgesetztem 
Verdichtungen insbe- Boden 
sondere unt. feuchten 
Bedingungen 

höherer Zugkraftbedarf, geringerer Rollwider- 
größerer Schlupf; Treib- stand und Schlupf 

Energieeinsatz Stoffbedarf, Verschleiß 
und Bodenbearbei- 
tungsaufwand größer 

Quelle: SOMMER et al., 1981 
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die Beseitigung. Diese erfolgt durch mechanische 
Wiederauflockerung und erhielt starke Antriebe 
durch die erheblich gestiegene Schlagkraft der Bo-
denbearbeitung. Damit war auch eine Vergröße-
rung der Bearbeitungstiefe verbunden, von der zu-
gleich eine bessere Untergrund- bzw. Sohlenlocke-
rung erhofft wurde. Nach Erhebungen von SOM-
MER und ZACH (1983) auf etwa 140 Standorten ist 
die Bearbeitungstiefe von 1952 bis 1982 von 25 auf 
35 cm vergrößert worden. Dadurch ist aber die Ver-
dichtung nur in größere Tiefe verlagert worden und 
hat sogar im Durchschnitt noch zugenommen, und 
zwar von 1,57 auf bis zu 1,64 g/cm 3  Trockenraumge-
wicht. Förderlich ist dabei der vergrößerte Wurzel-
raum für die Ackerpflanzen, und tiefere Durchwur-
zelung hat auch vermehrte Humusbildung aus Wur-
zelresten zur Folge (SAUERGECK, 1984). Doch er-
fordert eine tiefere Ackerkrume auch mehr Dünger 
und höheren technischen Aufwand zu ihrer Pflege; 
nachteilig ist ferner die geringere Tragfähigkeit tie-
fer Ackerkrumen — vor allem in nassen Jahren — 
für die Befahrung, die neue Verdichtungen er-
zeugt. 

758. Der heutige Gefügezustand der Ackerböden 
muß nach ALTEMÜLLER (1984) zwar nicht grund-
sätzlich als negativ bewertet werden, doch befürch-
tet er vor allem in intensiv genutzten Ackerbauge-
bieten mit schluffreichen Böden weitere Gefügever-
schlechterungen. Dahinter steht die von verschie-
denen Fachleuten bestätigte Auffassung, daß ein 
ackerbaulich günstiges Bodengefüge allein auf me-
chanischem Wege, d. h. durch lockernde Bodenbear-
beitung, nicht erzeugt, sondern dadurch eher ver-
schlechtert werden kann (BRÜNE, 1983; FREDE, 
1982). MEYER (1984) betrachtet als dauerhaft nach-
teilige Folgen für die Bodenfruchtbarkeit die Ver-
dichtungen sowohl des sog. primären Aggregatgefü-
ges des Oberbodens als auch der Pflug- bzw. Schlep-
persohle, die durch kein Gerät wieder zu beheben 
sind. Außerdem rügt er die abnehmende Homogeni-
tät der Krume als Folge vernachlässigter Vermi-
schungsarbeit, unter der letztlich auch die biologi-
sche Bodentätigkeit leidet. Nach DOMSCH (1983) 
liegt die optimale Bodendichte für sauerstoffabhän-
gige Umsetzungen bei 1,05 bis 1,25 g/cm 3 ; Befahren 
hat aber Dichten bis zu 1,90 g/cm 3  hervorgerufen. 
Für die Beseitigung solcher Verdichtungen wird 
nach Schätzungen von WEICHEL (pers. Mitt., 1984) 
allein ca. 20 % der — ohnehin erhöhten — Schlag-
kraft der Maschinen benötigt, ohne aber, wie er-
wähnt, das erwünschte Bodengefüge dadurch her-
zustellen. 

759. Die Berechtigung solcher Besorgnis wird 
durch spektakuläre Verdichtungsschäden unterstri-
chen, die zwar nicht verallgemeinerbar, aber doch 
bezeichnend für den falschen landtechnisch-agrar-
ökonomischen Optimismus der späten 60er Jahre 
sind. 

In Niederbayern waren nach 10- bis 15jährigem 
Maisanbau bis 40 cm tief reichende Verdichtungen 
eingetreten, die Ertragsrückgänge um 30-40 % zur 
Folge hatten. Sie konnten trotz erhöhten Zugkraft-
einsatzes beim Pflügen, das „statt krümelndem 

Wenden nur noch speckiges Drehen des Bodens" 
(ZEITLER, 1984) bewirkte, nicht beseitigt werden. 
Auch Kalkung half nicht, da der Humusspiegel ge-
sunken und der Tonanteil zu niedrig war. 

Unterbodenlockerung erwies sich als nicht möglich. 
Es blieb nur die Einschränkung des ökonomisch so 
lohnenden Silomaisanbaues mit seiner Koppelung 
an die Rinderhaltung, d. h. eine Rücknahme der Be-
wirtschaftungsintensität, und nicht der Ausweg auf 
schwerere Schlepper oder größere Arbeitsbreiten. 
Tatsächlich zögerten die Landwirte nicht, die Kon-
sequenz zu ziehen und den Maisanteil von 60 bis 
70 % auf 25 bis 20 % einzuschränken. 

760. Derartige Fehlentwicklungen sind nach 
MEYER (1984) insbesondere auf die Vernachlässi-
gung alter ackerbaulicher Erfahrungen zurückzu-
führen, die gegenüber den verlockenden Aussichten 
verstärkter Zug- und vermehrter Schlagkraft, neuer 
Antriebsformen für die Geräte und hoher Flächen-
leistungen in den Hintergrund traten. Der techni-
sche Ablauf der Bearbeitung und nicht ihre Wir-
kung wurde so zum Qualitätsmerkmal. Damit wird 
die Notwendigkeit der Bodenlockerung nicht in 
Frage gestellt. Schwere Böden müssen, vor allem 
nach Anbau von Reihenfrüchten, tief gelockert und 
durchlüftet werden, was nur mechanisch geschehen 
kann; hier kann auf die Wirkung von Tiefwurzlern 
und Regenwürmern nicht gewartet werden. 

761. ALTEMÜLLER (1984) weist jedoch darauf 
hin, daß die mechanische Wiederauflockerung (au-
ßer bei Sandböden) bei weitem nicht das gesamte 
Spektrum der von der Verdichtung betroffenen 
Grobporen wiederherstellt, sondern nur den Be-
reich der weitesten Grobporen (Abb. 4.14). Die Wie-
derherstellung des Bodengefüges im Bereich der 
kleineren Poren ist stets ein längerfristiger Vor-
gang und bedarf der Mitwirkung der Bodenorganis-
men, d. h. der Lebensraumfunktion des Bodens. In-
folge Einengung der Grobporen wird der biologi-
sche Lockerungsvorgang jedoch nachhaltig gestört. 

762. Diese bodeneigene, weitgehend biogene Gefü-
gebildung bedarf aber der Bodenruhe, so daß die 
Notwendigkeit der Bodenlockerung nach Verdich-
tung oder Dichtschlämmung und die Notwendigkeit 
größerer Bodenruhe in einem ständigen Gegensatz 
stehen. Daher muß die Bodenbearbeitung und 
-bewirtschaftung zukünftig stärker auf die Vermei-
dung von Verdichtungen, vor allem durch Ein-
schränkung des Befahrens, ausgerichtet werden als 
bisher. Unter heutigen Produktionsbedingungen 
sind nach SOMMER et al. (1981) durch die Boden-
bearbeitung keine erheblichen Ertragssteigerungen 
mehr zu erwarten. Daher gewinnt die Einschrän-
kung der Intensität der Bodenbearbeitung an Wich-
tigkeit. Dies erfordert eine Rückbesinnung auf den 
hohen Wert der biologischen Gefügebildung ein-
schließlich der Nutzung der pflanzlichen Rest-
stoffe. 

763. Unklar ist, wie lange Bodenverdichtungen er-
halten bleiben oder — vorausgesetzt, daß keine 
neue Druckbelastung erfolgt — durch bodeneigene 
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Kräfte abgebaut werden. Bei der Befahrung von 
Waldböden mit schweren Holzerntemaschinen war 
man davon ausgegangen, daß die Zeitabschnitte der 
Nichtbefahrung für eine Wiederherstellung des ge-
schädigten Gefüges durch biologische Lockerungs-
prozesse ausreichen. Diese Annahme hat sich vor 
allem für Lößlehme als unrichtig erwiesen (HIL-
DEBRAND und WIEBEL, 1982); infolge der Einen-
gung der Grobporen war die biologische Lockerung 
nachhaltig gestört. In Waldböden aus lehmigen 
Sanden bis schluffig-tonigen Lehmen, die durch Be-
fahrung um 20 % verdichtet wurden, traten erst 
nach 12 Jahren wieder die ursprünglichen Gefüge-
zustände ein (HILDEBRAND, 1983). 

Die Äußerung von RID (1984), daß es keine durch 
Raddruck oder -schlupf dauergeschädigten Äcker 
gebe, muß angesichts solcher Beobachtungen als zu 
optimistisch bezeichnet werden. Alle neuen Bear-
beitungstechniken sind daran zu messen, ob sie die 
für alle Bodenfunktionen förderlichen Bodeneigen-
schaften erhalten oder gar verbessern (KUNTZE et 
al., 1981). 

Wirkungen der Bodenbearbeitung auf die 
Lebensraumfunktion 

764. Die durch Befahren mit schwerem Gerät ver-
ursachte Bodenverdichtung wirkt vor allem auf 
schweren Böden sehr nachteilig auf die Bodenorga-
nismen. Die Aktivitäten der Mikroflora und -fauna 
werden durch Hemmung der Durchlüftung und 
Sauerstoffmangel beeinträchtigt. Die Meso- und 
Makrofauna wird direkt durch Druck geschädigt. 
Besonders betroffen sind die Regenwürmer. 

Nach Feststellungen von SPREIER et al. (1984) wa-
ren die Böden von Feldrändern, auf denen die 
Schlepper wenden, ärmer an Regenwürmern als in 
der Feldmitte, wo kein zusätzlicher Wendedruck er-
folgt; heckenbestandene Feldränder, die beim Wen-
den ausgespart wurden, hatten den höchsten Re-
genwurmbesatz. Auch Milben und Collembolen 
werden nach Angaben bei DUNGER (1983) durch 
Druck direkt geschädigt. Wiederauflockerung der 
Schadensbereiche führte erst nach 3-6 Monaten 
zu einer Neubesiedlung. Je dichter die Druckspuren 
im Acker liegen, um so geringere Teile der Fauna 
stehen zur Neubesiedlung zur Verfügung. 

765. Die mechanische Lockerung der Böden wirkt 
sich, von der kurzen „Schockwirkung" des Eingriffs 
abgesehen, in der Regel günstig für die Bodenorga-
nismen aus. Nur größere Regenwürmer werden 
durch die Bearbeitungsgeräte regelmäßig zer-
schnitten und zerstückelt, und zwar durch rotie-
rende Geräte wie Fräsen stärker als durch Pflüge 
(PETERS, 1984 und 1985). Diese ständige Dezimie-
rung der Regenwürmer ist der Grund dafür, daß 
Äcker weniger mit Regenwürmern besiedelt sind 
als Grünland und Dauerkulturen; nur bei Minimal-
bodenbearbeitung haben auch Äcker einen ähnlich 
hohen Regenwurmbesatz (Tab. 4.12). 

Tab. 4.12 

Regenwurmbesatz und Regenwurmlebendgewicht 
je ha bei verschiedenen Bearbeitungsgeräten bzw. 
Bestellungsverfahren und dreijähriger Anwendung 

Bearbeitungsgerät 
bzw. Bestellungsverfahren 

Regenwurm- 
besatz 
Ind./ha 

Regenwurm- 
Lebendgewicht 

kg/ha 

Pflug 	 130 800 42,5 
Fräse 	 181 900 87,1 
Direktsaat mit 
Herbizidbehandlung 	 639 400 225,5 

Quelle: BICK und BROCKSIEPER, 1979, verändert 

766. Die von der Bodenbearbeitung nicht betroffe-
nen Regenwürmer, vor allem die Mineralbodenfor-
men (Tz. 691), profitieren in ihrer Aktivität und Zahl 
wiederum von der Bodenlockerung. Pflügen im 
Frühjahr bewirkte nach Untersuchungen im Rhein-
land einen Rückgang der Regenwurm-Biomasse um 
25 %, der Individuen um 33 %, doch nach zwei Mona-
ten war die Biomasse fast wieder auf dem vorheri-
gen Stand. Dabei wirkt die Einbringung organi-
scher Substanz förderlich (PETERS, 1984 und 1985). 
Folgt auf das Pflügen unmittelbar Trockenheit oder 
Frost, so wird die Bodenfauna stärker dezimiert 
und braucht mehr Zeit zur Regeneration. 

767. Wasserführung und Durchlüftung des Unter-
bodens können nach PETERS (1984 und 1985) unter 
der derzeitigen Fruchtfolgegestaltung im Rhein-
land ohne tiefwurzelnde Pflanzen nur durch tiefgra-
bende Regenwürmer aufrechterhalten werden. In 
den meisten Ackerböden ist von diesen nur Lumbri-
cus terrestris vertreten, aber aufgrund der intensi-
ven Bodenbearbeitung und der Empfindlichkeit ge-
gen Pestizide in so geringen Mengen, daß er diese 
Aufgabe nicht im erwünschten Maße wahrnehmen 
kann. Das Verschwinden dieser Art könnte nur 
durch eine weitere Intensivierung der mechani-
schen Bodenbearbeitung wettgemacht werden. 

4.2.4.2 Verstärkte Bodenerosion als Folge 
intensiver Landbewirtschaftung 

768. Ein Prozeß der Bodendegradation, der zwar 
an vielen Stellen der Erde natürlich vorkommt, 
weltweit aber oft erst durch Nutzung der Böden 
ausgelöst oder verstärkt wurde, ist der Abtrag von 
Bodenmaterial an der Oberfläche durch Wasser 
oder Wind: die Bodenerosion (SCHEFFER und 
SCHACHTSCHABEL, 1982). Auch ihr Schwerpunkt 
liegt, ähnlich wie bei der Bodenverdichtung, im Ak-
kerbau. 

769. Generell läßt sich das Erosionsgeschehen in 
drei Phasen einteilen: 

— Bildung von erodierbarem Bodenmaterial 
— Transport und 
— Ablagerung des Materials. 
In ihren Mechanismen weichen Wasser- und Wind-
erosion jedoch voneinander ab. 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

Wassererosion 

770. Bei der Erosion durch Wasser ist zwischen 
zwei Erscheinungen zu unterscheiden: 

— der Wirkung der aufschlagenden Regentropfen 
(Tropfenaufprall) 

— der Wirkung des fließenden Wassers (Oberflä-
chenabfluß). 

Beim Tropfenaufprall auf den ungeschützten Boden 
verwandelt sich die kinetische Energie des Trop-
fens 

— in absorbierte Energie, die die Zerstörung der 
Bodenaggregate und die Erhöhung des Anteils 
von Partikeln im erodierbaren Korngrößenbe-
reich bewirkt; 

— in Bewegungsenergie feiner Bodenpartikel (Bo-
denkolloide), die unter wechselndem Winkel 
seitlich 1,5 bis 2 m weit weggeschleudert werden 
(Spritzerosion). 

Diese Zerstörung der Bodenstruktur führt zur Ver-
schlämmung der Bodenoberfläche, wodurch die 
Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens herabgesetzt 
und der Oberflächenabfluß verstärkt wird. Neben 
den niederschlagsbedingten Einflüssen erhöht sich 
der Oberflächenabfluß auch durch Verkrustungen 
des Bodens und Verdichtungen (Radspuren). Mit 
dem abfließenden Wasser werden die Bodenteil-
chen hangabwärts transportiert und am Unterhang 
größtenteils wieder abgelagert (Abb. 4.15). 

771. In Abhängigkeit von den standörtlichen Ge-
gebenheiten können folgende Erosionsformen auf-
treten 

— flächenhafte Erosion (Rillenerosion) 

— linienhafte Erosion (Grabenerosion), in weite-
rem Sinne auch die Anlandung (Akkumulation). 

772. In der Bundesrepublik Deutschland ist insbe-
sondere die flächenhafte Erosion weit verbreitet 
(DIEZ, 1983b; HASSENPFLUG und SCHEFFER, 
1982; MERKES, 1983). Sie macht sich jedoch im Ver 

lauf eines Wirtschaftsjahres kaum bemerkbar und 
wird daher als schleichende Erosion bezeichnet 
(DIEZ, 1982). Schon 1 mm Bodenverlust entspricht 
einem Abtrag von 15 t/ha (bei einer mittleren Bo-
dendichte von 1,5 t/m 3); es wurden jedoch bei spek-
takulären Starkregenereignissen Abtragswerte bis 
über 500 t/ha und Ereignis gemessen (HASSEN-
PFLUG und SCHEFFER, 1982). Aber auch ein ge-
ringerer Bodenabtrag über längere Zeit führt zu 
empfindlichen Verlusten an Mutterboden samt In-
haltsstoffen, wie NEUMEISTER (1984) für die Ab-
tragswerte 1, 5 und 10 t/ha und die Bodendichten 1,2 
und 1,7 t/m3  — als Eckwerte für Ackerkrumen — 
berechnet hat (Tab. 4.13). 1 mm Bodenabtrag ent-
spricht dem Verlust von etwa 10 kg Phosphat, 20 kg 
Stickstoff und 100-200 kg Kohlenstoff je ha (FIED-
LER, 1984). 

Tab. 4.13 

Bodenabtragshöhe durch Erosion 
nach 1, 10 und 100 Jahren 

Postu

-

lierter 
Boden- 

Boden

-

dichte 

Abtrag in Millimetern nach 

abtrag t/m 3  1 Jahr 10 Jahren 100 Jahren 
t/ha • a 

10 1,2 0,83 	8,3 	83 
1,7 0,59 	5,9 	59 

5 1,2 0,42 	4,2 	42 
1,7 0,30 	3,0 	30 

1 1,2 0,08 	0,8 	8 
1,7 0,06 	0,6 	6 

Quelle: NEUMEISTER, 1984 

773. Um das Ausmaß der Erosion abschätzen und 
geeignete Schutzmaßnahmen einleiten zu können, 
ist es notwendig, entsprechende Schätzverfahren 
anzuwenden. Ein Verfahren zur Vorausschätzung 
des Bodenabtrages durch Wasser wurde in den USA 
von WISCHMEIER und SMITH (1978) entwickelt 

Abb. 4.15 

Quelle: DIEZ, 1982, verändert 
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und von SCHWERTMANN (1981) an bayerische 
Verhältnisse angepaßt (vgl. auch DIEZ, 1982). 

Durch langjährige Abtragsmessungen auf Stan-
dardparzellen und den Vergleich mit einer Vielzahl 
von Standortparametern konnten die folgenden 
sechs wichtigsten erosionsbeeinflussenden Fakto-
ren ermittelt werden: 

— Charakteristika des Regengeschehens = R-Fak-
tor 

— Eigenschaften des Bodens = K-Faktor 

— Morphologie des Hanges = L- und S-Faktor 

— Bedeckung und Bearbeitung des Bodens = 
C-Faktor 

— Art der Erosionsschutzmaßnahmen = P-Fak-
tor. 

Die Beziehung des gemessenen Bodenabtrags zu 
diesen Faktoren wurde quantifiziert und zu einer 
Abtragsgleichung zusammengefügt: 

A=R•K•L•S•C•P. 

Hierin bedeuten im einzelnen 

A 	= Jährlicher Bodenabtrag pro Schlag in t/ha 

R 	= Regen- und Oberflächenabflußfaktor 
Er stellt ein Maß für die Erosivität der Nieder-
schläge dar und wird aus der kinetischen Energie 
(Intensität und Menge) und der maximalen 
30-Minuten-Intensität der einzelnen erosiven 
Niederschläge errechnet. 

K 	= Bodenerodierbarkeitsfaktor 
Er ist ein Maß für die Erodierbarkeit eines Bo-
dens und wird aus folgenden Bodenkenngrößen 
ermittelt 

— Gehalt an Schluff- und Feinstsand 

— Gehalt an Sand 

— Gehalt an organischer Substanz 

— Aggregatgröße 

— Permeabilität (Wasserdurchlässigkeit). 

L • S = Topographiefaktor 
Er wird aus der Länge und der Neigung eines 
Hangs berechnet. 

C 	= Bedeckungs- und Bearbeitungsfaktor 
Mit diesem Faktor werden beliebige Kulturver-
fahren (Kulturpflanze, Bedeckungsgrad, Bearbei-
tung etc.) berücksichtigt. 

P 	= Erosionsschutzfaktor 
Erosionsschutzmaßnahmen wie Konturbearbei-
tung, Terrassierung etc. fließen in diesen Faktor 
ein. 

774. Aus den gewonnenen Daten läßt sich ein län-
gerfristiger Erosionsschutzplan für jeden Standort 
erarbeiten (s. unter „Erosionsschutzmaßnahmen", 
Abschn. 5.3.3). Dabei ist die Frage zu beantworten, 
ob es ein tolerierbares jährliches Höchstmaß des 
Bodenabtrages gibt. Nach SCHMITT und WITT-
MANN (1981) richtet sich dieses im wesentlichen 
nach der Gründigkeit des Bodenprofils unter der 
Voraussetzung, daß das Ertragspotential in einem 

Zeitraum von etwa 300-500 Jahren nicht entschei-
dend geschwächt wird. Auf flachgründigen Standor-
ten sollte jede Bodenerosion vermieden werden. 

In den USA überschreitet das als tolerierbar festge-
setzte jährliche Höchstmaß nirgendwo 11,2 t/ha, 
wird aber als willkürlich kritisiert (LARSON et al., 
1983). Es entspricht keineswegs der Bodenneubil-
dung, die auf weniger als 1 t/ha • a geschätzt wird, 
wie auch folgende Berechnung von NEUMEISTER 
(1984) zeigt: Unsere Böden haben sich unter den 
natürlichen Bedingungen des Holozäns in ca. 10 000 
Jahren entwickelt. Ihre Mächtigkeit beträgt unge-
fähr 80 cm. Für einen Zeitraum von 100 Jahren 
kann demzufolge die Bildung (Profilvertiefung) von 
0,8 bis 1,0 cm angenommen werden. Insgesamt ist 
der Betrag der Bodenbildung im Holozän aber grö-
ßer, da mit einem natürlichen Abtrag von mehr als 
10 cm selbst auf völlig ebenen Flächen zu rechnen 
ist. Betrachtet man nochmals die Werte in Tab. 4.13, 
besonders die für 100 Jahre, so würden sich nur bei 
einem Abtrag von 1 t/ha • a Abtrag und Profilver-
tiefung die Waage halten. Darüber hinaus ist es 
unklar, welchen Betrag die natürliche Profilvertie-
fung unter den heutigen Nutzungsformen erreicht. 
In jedem Falle wird dabei vorausgesetzt, daß eine 
genügend große Mächtigkeit von solchem Locker-
material zur Verfügung steht, das in einen qualita-
tiv anspruchsvollen Boden umgewandelt werden 
kann. In den Mittelgebirgen und im Hügelland ist 
dies häufig nicht gegeben. 

Winderosion 

775. Bei der Winderosion werden erodierbare Bo-
denteilchen durch den Winddruck in Bewegung ge-
setzt. Sie lösen eine Kettenreaktion aus, die zu lawi-
nenartig anschwellender Abtrennung weiterer Teil-
chen („Sandstrahlgebläse-Effekt") führt, die sofort 
in höhere Schichten der bodennahen Luft geschleu-
dert und infolge der dort herrschenden größeren 
Windgeschwindigkeit mitgerissen und wegtrans-
portiert werden (BREBURDA, 1983). Die Bodenteil-
chen sind je nach Korngröße unterschiedlich ero-
sionsempfindlich. 

776. Zur Winderosion kommt es, wenn folgende 
Voraussetzungen zusammentreffen (DIEZ, 1982). 

— mangelnde Bodenbedeckung (insbesondere bei 
den Reihenfrüchten Rüben, Mais, Kartoffeln 
bzw. nach der Ernte) 

— trockene Bodenoberfläche mit lose liegenden 
Bodenteilchen (Körner, Aggregate) in verblasba-
ren Größenordnungen (ca. 0,1-0,5 mm Durch-
messer der Fein- und Mittelsandfraktion sowie 
leichte Humus- und Torfpartikel) 

— Überschreitung einer kritischen Windgeschwin-
digkeit, die ausreicht, die entsprechenden Bo-
denteilchen in Bewegung zu setzen; sie ist 
abhängig von der standortstypischen Boden-
feuchte. 

777. Der langfristige Schaden durch Winderosion 
ist auf den Verlust der nährstoffreichen Schluff-, 
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Ton- und Humuskolloide zurückzuführen. Inner-
halb eines Jahres, in mehreren Erosionsereignis-
sen, wurden Ton- und Schluffverluste des Oberbo-
dens (A) zu 80-90 %, Humusverluste zu 60-70 % 
und Feinsandauswehungen zu 25 % gemessen 
(CAPELLE UND LÜDERS, 1981). 

778. Modelle zur Vorausschätzung des Bodenab-
trages durch Wind wurden bisher nicht erarbeitet. 
Lediglich für norddeutsche Moorböden verwendet 
man Relativzahlen für die Charakterisierung des 
Gefährdungsgrades (Tab. 4.14). 

Tab. 4.14 

Potentielle Erosionsgefährdung der Moore 
durch Wind in Abhängigkeit von der Torfart 

und dem Zersetzungsgrad des Torfes 

Torf art 
Zersetzungsgrad 

7-8 9-10 

Hochmoor 	 2 3 
Niedermoor 	 3 4 

0 = keine 
1 = sehr gering 
2 = gering 
3 = mittel 
4 = hoch 
5 = sehr hoch 	Quelle: DIEZ, 1982 

Erosionsanfällige Böden und Standorte 

779. Die besonders erosionsgefährdeten Gebiete 
lassen sich anhand der Bodenkarten der Bundesre-
publik Deutschland kartographisch darstellen 
(RICHTER, 1965). Die erosionsanfälligen Bodenar-
ten werden hier nach RICHTER (1976) aufgelistet: 

Geringe Abspülungsanfälligkeit 

— grusige, anlehmige bis lehmige Sande, sehr ske-
lettreich, auf Trachyttuffen 

— Lehme bis tonige Lehme, skelettreich, auf kar-
bonatischem Ausgangsgestein (Kalkstein, Dolo-
mit, Kalkmergel). 

Mäßige Abspülungsanfälligkeit 

— schluffige und sandige Lehme bis Lehme, ske-
lettreich, auf basischen, intermediären und sau-
ren Magmagesteinen, auf Tonschiefern, Grau-
wacken und kristallinen Schiefern 

— lehmige Sande, allgemein skelettarm, auf Ge-
schiebesanden und Terrassenabsätzen, auch auf 
Quarziten und quarzitischen Sandsteinen, dann 
jedoch skelettreicher 

— Lehme bis tonige Lehme und Tone; skelettarm, 
auf silikatischem Ausgangsgestein (Ton, Letten, 
Mergel). 

Erhöhte Abspülungsanfälligkeit 

— schluff-sandige Lehme bis Lehme, vorwiegend 
skelettarm, auf Schottern, Terrassenabsätzen, 
Moränen, Gehängelehm, tonigem Sandstein so-
wie auf Basalt und Kalkstein mit Lößbeimen-
gung 

— schluffige bis sandige Lehme, skelettarm, auf 
Sandstein, z. T. mit Lößbeimengung. 

Starke Abspülungsanfälligkeit 

— Schluffe und schluffige Lehme auf Löß und auf 
Böden mit starker LöBbeimengung, skelettarm. 

Geringe bis mäßige Auswehungsanfälligkeit 

— Sande bis lehmige Sande in grundwassernaher 
Lage oder mit Staunässe über schwerem Unter-
boden oder mit höherem Skelettanteil. 

Erhöhte bis starke Auswehungsanfälligkeit 

— Sande auf Flugsanddecken, Sandern und Fluß-
terrassen an trockenem Standort 

— stark entwässertes, vermulmtes Niedermoor 
und Böden auf Almkalk; beide sind oft ver-
mischt. 

Hinzu kommen Relief und Kultur als mitprägende 
Faktoren. 

780. Am weitesten ist die Erosionsforschung und 
-kartierung in Bayern fortgeschritten. In diesem 
Bundesland befinden sich folgende Erosionsge-
biete: 

— niederbayerisches Gäubodengebiet (Windero-
sion) 

— Steillagen im Bayerischen Wald (Wasserero-
sion) 

— das tertiäre Hügelland (Wassererosion) mit 
leicht abschwemmbaren Böden, sich ausdehnen-
den Mais-(Silomais-)anbau und Hopfenbau 

— neugeordnete Weinberge (mit den größten Was-
sererosionsproblemen) 

(KRIMMER, 1982). 

781. Die Zunahme der Bodenerosion in der Bun-
desrepublik Deutschland in den letzten Jahren re-
sultiert aus agrarpolitischen Rahmenbedingungen, 
die zu Umstellungen in den Betrieben und der Be-
günstigung von erosionsfördernden Maßnahmen 
führten (DIEZ, 1982; RUPPERT, 1982) z. B.: 

— Vergrößerung der Schläge und ihre Ausrichtung 
in Fallinie im Zuge der Flurbereinigung, insbe-
sondere, wenn sie mit der Beseitigung von 
Hangstufen, Hecken und Gräben verbunden war 
(Beschleunigungseffekt, fehlender Windschutz) 

— Umwandlung von Grünland in Ackerland, wel-
ches, je nach Fruchtart, nur noch an 50-100 
Tagen im Jahr eine geschlossene Pflanzendecke 
trägt; parallel dazu 
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— Entwässerung mit starker Grundwasserabsen-
kung 

— Zunahme der Kulturarten mit später und unvoll-
ständiger Bodenbedeckung (Mais, Rüben) sowie 
Anhäufung solcher Kulturen in engen Fruchtfol-
gen („Reinkulturen") in erosionsgefährdeten La-
gen 

— Zunahme von Sonderkulturen ohne jegliche Bo-
denbedeckung (Wein, Hopfen, Spargel, Obst) in 
erosionsgefährdeten Lagen 

— stetige Zunahme der Schlepperleistung und des 
-gewichts, zusammen mit sinkender Tragfähig-
keit tiefer und intensiver bearbeiteter Böden bei 
steigendem Fahrverkehr auf den Schlägen (Bo-
denverdichtungen, Fahrspurrinnen) (s. Abschn. 
4.2.4.1) 

— Intensivierung der Bodenbearbeitung, soweit sie 
den Humusschwund begünstigt und das Boden-
gefüge verschlechtert (Förderung der Erosions-
anfälligkeit durch zu starke, zu feine, zu häufige 
Bodenbearbeitung) 

— hoher Gülleanfall der Veredelungsbetriebe 
zwingt zur Gülleausbringung auf Maisfeldern; 
die benetzte Oberfläche wird zwar geschützt, 
läßt aber Versickerung oft nicht zu (zu schneller, 
hoher Oberflächenabfluß, große Schäden) 

— Folienkulturen begünstigen die Wassererosion 
an Stellen, wo die Folienbedeckung fehlt. 

Auswirkungen der Bodenerosionen 

782. Bodenerosion hat unmittelbare oder mittel-
bare Folgen auf den Boden, auf die Pflanzen und 
Pflanzengesellschaften, auf Luft und Gewässer und 
schließlich auf den wirtschaftlichen Erfolg der land-
wirtschaftlichen Nutzung: 

— Verluste des durchwurzelbaren Bodens (Profil-
verkürzung) und damit vermindertes Wasser-
speicher- und -filtervermögen; Ersatz des Kru-
menverlustes durch Heraufpflügen von oft min-
derwertigem Unterboden 

— Verarmung des Bodens an Humus, Tonkolloiden 
bzw. generell an Pflanzennährstoffen (Entmi-
schung, Verlagerung) 

— Verschmutzung von angrenzenden Biotopen 
(Säume, Gewässer usw.) mit nährstoffreichen 
Feinbodenablagerungen 

— Luftverschmutzung (bei Winderosion) 

— zunehmende Uneinheitlichkeit der Schläge (Be-
stellungs- und Ernteerschwernisse); auf großen 
Schlägen im Grundmoränengebiet des norddeut-
schen Tieflandes entfallen 40-60 % der Fläche 
auf Erosions- oder Ablagerungsbereiche 
(SCHMIDT, 1984) 

— Minderung der Erträge und der Ertragssicher-
heit 

— Verletzung, Entwurzelung, Dichtschlämmung, 
Zuschüttung/-deckung und Verschmutzung von 
Kulturpflanzen 

— Dichtschlämmung des Bodens im Ablagerungs-
bereich (Beeinträchtigung des Bodenluft-/Was-
serhaushalts) 

— erschwerte Befahrbarkeit der Schläge durch 
Erosionsrinnen und Feinbodenablagerungen 
(Schwemmgut, Flugsand) 

— Verschüttung von Entwässerungssystemen und 
Wirtschaftswegen. 

783. Das Phänomen der Bodenerosion und not-
wendiger Schutzmaßnahmen wurde früh erkannt, 
aber immer wieder vergessen: 

„Die Äcker, welche an den Hängen der Berge lie-
gen, sind häufig trocken und mager, weil die Mut-
tererde nach den Tälern abfließt, und deswegen ha-
ben auch die Täler fetteren Boden. Deswegen soll 
man die an Hängen liegenden Acker mit Transver-
salfurchen durchziehen, damit in den Furchen die 
Nährflüssigkeit zurückgehalten wird. Sehr verstän-
dige Leute ... (wissen, daß) die großen Schollen 
nicht so zerkleinert werden (sollten), daß der Boden 
durch den Regen ins Tal hinabgeschwemmt wird 
und dabei die Saat zugrunde geht." (ALBERTUS 
MAGNUS, 1193-1280, zitiert in RICHTER und 
SPERLING, 1976). 

784. Da die Bodenneubildung durch Verwitterung 
außerordentlich langsam voranschreitet, bedeutet 
Bodenerosion stets einen irreversiblen Bodenver-
lust und damit Minderung der Bodenfruchtbarkeit 
(DIEZ, 1982; HARRACH, 1982). 

4.2.5 Wirkungen der Düngung auf den Boden 

785. Die in den letzten 100 Jahren durch Düngung 
erzielten Ertragssteigerungen im landwirtschaftli-
chen und gärtnerischen Pflanzenbau (vgl. Abschn. 
3.3.3.1, Abb. 3.26) sind zwar ein eindrucksvoller Be-
weis für die Nutzung des biologisch-technischen 
Fortschritts, werden aus ökologischer Sicht aber 
insbesondere aus zwei Gründen kritisiert: 

— Die von der Natur gegebene und durch frühere 
landwirtschaftliche Einwirkungen bedingte öko-
logische Vielfalt der Böden und die darin ru-
hende Bereicherung der Agrarlandschaft sind 
vermindert worden (Abschn. 4.1.2). 

— Die Regelungs- und die Lebensraumfunktion 
der Böden sind vielfach durch einseitige Beto-
nung der Produktionsfunktion beeinträchtigt 
worden. 

Hinsichtlich des „Bodenschutzes" wird vor allem 
die Gefahr einer Überdüngung beschworen, die zu-
nächst in einer übermäßigen Anwendung minerali-
scher Dünger, neuerdings mehr flüssiger organi-
scher Dünger (Gülle) gesehen wird. Andererseits 
werden Befürchtungen über einen zunehmenden 
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Humusschwund in den Ackerböden laut, der zu 
einer Schädigung aller Bodenfunktionen führen 
würde. 

4.2.5.1 Organische Düngung und Humusgehalt des 
Bodens 

786. Über den derzeitigen Humusgehalt und 
-haushalt und die darauf bezogene Fruchtbarkeit 
der Ackerböden gibt es erhebliche Auffassungsge-
gensätze. Einerseits wird festgestellt, daß unsere 
Ackerböden noch nie in einem so guten Fruchtbar-
keitszustand waren wie jetzt und daß man mit die-
sem mehr als zufrieden sein könne (z. B. SEYRER 
et al., 1984). Andererseits heißt es, daß der Humus-
gehalt der landwirtschaftlichen Böden unter den 
modernen Produktionsbedingungen gesunken sei 
und die „natürliche Fruchtbarkeit" eindeutig abge-
nommen habe (z. B. WEICHEL, 1984). Allerdings 
räumen auch die Vertreter der erstgenannten Auf-
fassung ein, daß in intensiven Ackerbaugebieten 
die Gefahr einer negativen Humusbilanz heraufzie-
he, wenn der Mais- und Hackfruchtanbau weiter 
zunimmt (Tz. 792). 

787. Nach sorgfältiger Prüfung der verfügbaren 
Unterlagen stellt der Rat zu diesen Widersprüchen 
zunächst fest, daß es an einer breiten und repräsen-
tativen Datengrundlage über die Humussituation 
fehlt. Da im Humusgehalt des Bodens relativ lang-
same und langfristige, zudem sehr schwer feststell-
bare Änderungen stattfinden (DIEZ und BACH-
THALER, 1978), ist er nicht — wie die Nährstoffge-
halte — in die Routine-Untersuchungen der land-
wirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungs-
stationen einbezogen worden. Zur Beurteilung des 
Humushaushaltes von Ackerböden muß daher von 
den wenigen Dauerversuchen agrarwissenschaftli-
cher Institute (BECK, 1984 a) ausgegangen werden. 
Sie erlauben aber, zusammen mit vielen Erfah-
rungsbefunden, einige allgemeine Aussagen. 

Ferner ist die Humusdiskussion auch mit einer An-
zahl von Mißverständnissen belastet. So haben mi-
neralische Ackerböden fast immer einen niedrige-
ren Humusgehalt als Grünland- oder Waldböden 
(Tab. 4.15 und  Abb. 4.5), weil die regelmäßige, den 
Boden durchmischende und durchlüftende Bearbei-
tung den Humusabbau fördert, die Ackerpflanzen 
weniger organische Rückstände hinterlassen und 
die Unterdrückung der Ackerbegleitflora, gleichgül-
tig ob auf mechanischem oder chemischem Wege, 
die Zufuhr organischer Substanz weiter mindert. 
Insofern führen Grünlandumbruch oder Waldro-
dung mit nachfolgender Ackernutzung zwangsläu-
fig zu Humusabbau und zu einer Senkung des Hu-
musgehaltes, der manchmal weniger als die Hälfte 
des Ausgangsgehaltes beträgt, so daß der ursprüng-
liche Gehalt nicht als Maßstab dienen kann. 

Schließlich ist der Humusgehalt von Ackerböden 
nur begrenzt steuerbar; eine beliebige Humusanrei-
cherung ist qualitativ und quantitativ nicht möglich. 
Durch Düngung und humusmehrende Fruchtfolge 
wird der Humusgehalt in der Regel um höchstens 
20 %, d. h. absolut um wenige Zehntel Gewichtspro- 

Tab. 4.15 

Humusgehalte verschiedener Böden 

Vegetation 
bzw. 

Nutzung 
Humusform 

Organische 
Substanz in 
der Krume 

% 

Organische 
Substanz bis 

1 m Tiefe 
dt/ha 

Acker Mull 2 	1 600 
Laubwald Moder 4 	2 000 

Nadel- 
wald Rohhumus 6 	2 400 
Grünland Mull/Moder 7 	3 500 
Moor schwach 

zersetzter Torf 98 	4 900 
Moor stark 

zersetzter Torf 95 	11 400 

Quelle: KUNTZE et al., 1981, verändert 

zent, gesteigert. Je nach Art der Zufuhr organischer 
Substanz stellt er sich nach einigen Jahrzehnten 
bei gleichbleibender Behandlung auf ein konstantes 
Niveau ein. Es gelang z. B. auch nicht, Böden durch 
Zufuhr besonders gut verrotteter „Edelmiste" oder 
Komposte mit dauerhaften Huminstoffen anzurei-
chern. Die Wirkung selbst kleiner Steigerungen des 
Humusgehaltes darf freilich nicht unterschätzt wer-
den. Schon eine Erhöhung um 10 % hat sehr gün-
stige Auswirkungen auf die Bearbeitbarkeit, Gefü-
gestabilität und den Verschlämmungswiderstand 
z. B. von schluffreichen Böden aus Lößlehm und er-
brachte in Versuchen eine 20-80 %ige Steigerung 
der Stickstoff-Mineralisation und der biologischen 
Aktivität. Dabei kommt es weniger auf den Gesamt-
humusgehalt als auf den Gehalt an rasch abbauba-
rem „Nährhumus" an, da die genannten günstigen 
Wirkungen auf ständigem Humusumsatz und nicht 
so sehr auf langwährender Humusexistenz beruhen 
(SAUERBECK, 1984). 

788. Angesichts dieser günstigen Wirkungen auf 
alle Bodenfunktionen hält der Rat eine sorgfältige 
Humuswirtschaft und -pflege in den Ackerböden 
für dringend erforderlich. Gerade bei intensiver 
Wirtschaftsweise ist für eine ständige Zufuhr orga-
nischer Substanzen zu sorgen. Dabei ist deren 
Menge wichtiger als ihre Art. Dies bedeutet jedoch 
nicht, daß ein unter bestimmten Umständen ent-
standenes Humusniveau um jeden Preis erhalten 
werden müßte. 

789. Immer wieder wird behauptet, daß der Hu-
musabbau durch alleinige Verwendung minera-
lischer Dünger beschleunigt werde. Die genannten 
Dauerversuche liefern dafür keine Bestätigung. In 
der Regel bewirkt die Mineraldüngung, wie schon 
erwähnt, mit der erhöhten Produktion an Biomasse 
auch einen vermehrten Anfall von Ernterückstän-
den und damit von Humusrohstoffen. Dementspre-
chend zeigen die Dauerversuche selbst bei alleini-
ger Mineraldüngung eine leichte Zunahme der or-
ganischen Bodensubstanz (BECK, 1984 a). Die Aus- 
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nahme betrifft einen Sandboden, der gemäß den 
Ausführungen in Abschn. 3.3.4.2 (Tz. 453) infolge 
stärkerer Erwärmung und Durchlüftung durch ei-
nen rascheren Humusabbau gekennzeichnet ist; 
hier hat die Mineraldüngung nicht ausgereicht, die 
Bildung von genügenden Mengen von Humusroh-
stoffen zu veranlassen, aber nicht selbst den Hu-
musabbau gefördert. 

790. Wie die genannten Dauerversuche und zahl-
reiche andere Düngungsversuche zeigen, erzeugt 
und erhält die Kombination mineralischer und or-
ganischer Düngung mehr Humus im Boden als jede 
Düngungsweise allein und ist auch ertragsfördernd. 
So ist bei optimaler Mineraldüngung von Zuckerrü-
ben durch organische Düngung, vor allem mit Stall-
mist, eine Ertragssteigerung und zugleich eine Mi-
neraldünger-Einsparung von 50-70 kg/ha zu er-
warten (MAIDL, 1984). Als Ursache wird die Förde-
rung der Mikroorganismen-Tätigkeit, die Vermeh-
rung der Regenwürmer und die dadurch mitbe-
wirkte Verbesserung des Bodengefüges angeführt. 
Das „antiphytopathogene Potential" des Ackerbo-
dens kann mit ausschließlich mineralischer Dün-
gung nicht im gleichen Umfang wie mit organischer 
Düngung erhalten werden. 

791. Am geringsten ist der Humusgehalt der Bö-
den, die außer den Pflanzenrückständen keine orga-
nischen Substanzen erhalten. Nach SAUERBECK 
(1984) ist aber nicht zu befürchten, daß der Humus 
aus Ackerböden vollständig verschwinden könnte. 
Es stellt sich immer ein Gleichgewicht ein, daß von 
der in den Boden gelangenden Menge an Pflanzen-
rückständen und der Humusabbaurate abhängt. 

792. Von großem Einfluß auf den Humusgehalt 
des Bodens sind daher die Fruchtfolge (Abschn. 
3.1.2; Kap. 5.4) und die Bodenbearbeitung (Kap. 3.2). 
Mit erhöhtem Anteil von Hack- bzw. Blattfrüchten 
in der Fruchtfolge wächst die Humuszehrung, weil 
diese Früchte — abgesehen von den als organischer 
Dünger verwendbaren Rübenblättern — mit ca. 
8-10 dt/ha nur geringe Mengen an humusbilden-
den Ernterückständen hinterlassen. Das zur Un-
krautbekämpfung erforderliche Hacken bewirkte 
außerdem eine erhöhte, den Humusabbau beschleu-
nigende Bodenlockerung und -belüftung. Hierin 
liegt auch eine Erklärung dafür, daß z. B. Zuckerrü-
ben, wie in Tz. 790 gezeigt, auf zusätzliche organi-
sche Düngung so positiv reagieren. Die Ersetzung 
des Hackens duch Herbizide hat zu einer vermin-
derten Humuszehrung geführt, deren Bedeutung 
gegen die Nachteile chemischer Unkrautbekämp-
fung (vgl. Abschn. 4.1.2.3, Tz. 647 ff.) abzuwägen ist. 
Getreide hinterläßt mit Stoppeln und Wurzeln dage-
gen 15-25 dt/ha organischer Rückstände; der Ge-
treidebau bewirkt zudem einen vergleichsweise 
langsamen Humusabbau. 

Über Humusabbau durch langjährigen Maisanbau 
liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor, 
da sich der moderne, großflächige Maisanbau in der 
Bundesrepublik erst ab etwa 1970 durchsetzte. Dau-
erversuche mit Körnermais-Monokultur in Illinois/ 
USA zeigen — allerdings unter mit Mitteleuropa 

nicht vergleichbaren Klimaverhältnissen — einen 
z. T. starken Rückgang der Humusgehalte (BECK, 
1984 a). 

793. Den höchstmöglichen Humusgehalt in Acker-
böden erreicht man durch Anbau mehrjähriger 
Feldfutterpflanzen wie Klee oder Luzerne oder 
durch periodische Grasansaat. Diese Kulturen ha-
ben außerdem den Vorteil, keine technisch-mecha-
nische Bodenbearbeitung zu erfordern, wodurch 
mehr Bodenruhe erzielt und auch Energie einge-
spart wird. Ferner verhindern sie die Erosion. Auch 
wird kein Herbizid- und Insektizid- und nur be-
grenzter Fungizid-Einsatz benötigt. Klee und Lu-
zerne brauchen außerdem keine mineralische 
Stickstoffdüngung. Tab. 4.16 zeigt Humusgehalte in 
verschiedenen Fruchtfolgen. 

794. Vorteilhaft für die Humuserhaltung ist auch 
die bereits im Zusammenhang mit der Gefügestabi-
lität (Abschn. 4.2.4.1) empfohlene Einschränkung 
der Bodenbearbeitung durch Anwendung der sog. 
Minimalbodenbearbeitung in ihren verschiedenen 
Varianten einschließlich der „konservierenden Bo-
denbearbeitung" (DAMBROTH, 1984), wie sie teil-
weise bereits praktiziert werden. Durch sie kann es 
in den obersten 5-10 cm der Ackerkrume zu deutli-
chen Humusanreicherungen kommen. Dies er-
scheint dem Rat wertvoller als die durch tiefe Bo-
denbearbeitung erzielbare tiefere Durchwurzelung 
und damit auch tiefer reichende Humusbildung, die 
überdies mit erheblicher Beeinträchtigung humus-
und gefügebildender Bodenorganismen erkauft 
wird. 

795. Angesichts der außerordentlich großen Be-
deutung des Humus stellt der Rat fest, daß vorhan-
dene Möglichkeiten zur Versorgung des Bodens mit 
organischer Substanz in Gebieten mit überwiegen-
dem Ackerbau und einseitigen Fruchtfolgen nicht 
mehr überall wahrgenommen werden und daher 
beachtliche Bodenverschlechterungen zu befürch-
ten sind. In verschlämmungs- und erosionsgefähr-
deten Lagen ist eine solche Nachlässigkeit kaum zu 
verantworten. Andererseits merkt der Rat an, daß 
die Betriebe des alternativen Landbaues eine vor-
bildliche Behandlung der organischen Substanz 
und Humuspflege praktizieren, weil sie ihre Böden 
fast ausschließlich auf diesem Wege mit Nährstof-
fen versorgen. In der „konventionellen" Landwirt-
schaft werden organische Dünger nicht immer — 
weder bezüglich der organischen Stoffe als solcher 
noch der in ihnen enthaltenen Nährstoffe — opti-
mal eingesetzt (VETTER, 1984). Statt dessen wird, 
lange Zeit unterstützt von einer einseitigen, von der 
Düngemittelindustrie stark beeinflußten Düngebe-
ratung (Abschn. 2.2.6), den mineralischen Düngern 
der Vorzug gegeben. Dabei wird oft darauf hinge-
wiesen, daß die organischen Dünger hinsichtlich 
der Nährstoff-Freisetzung und vor allem der mine-
ralischen Stickstoffversorgung schwer zu dosieren 
seien und außerdem eine unkontrollierte Langzeit-
wirkung hätten, die auch Düngerauswaschung zur 
Folge haben könnte. Eine derartige „Abschreckung" 
vor organischen Düngern hält der Rat für übertrie-
ben. 
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Tab. 4.16 
Humusgehalte in Abhängigkeit von der Fruchtfolge bei Puch/Obb. 

Fruchtfolgeform 
Versuchs

-

dauer 
seit 

Laufzeit 
Jahre 

Humusgehalt 

% relativ 

Verbesserte 3-Felderwirtschaft mit Stallmist 
und Kleegras 	  1953 23 2,33 100 
Fruchtwechsel mit Kleegras, Zwischenfrucht und Stroh . 1953 23 2,30 94 
Fruchtfolge 	a) mit Stallmist (275 dt/ha alle 4 J.) 	 1961 15 2,17 93 
mit 87,5 % Getr. 
u. Zwischenfr. 	b) mit Stroh 	 1961 15 2,00 86 
Leguminosen-Daueranbau (Ackerbohnen-Erbsen) 	 1953 23 2,10 90 
Getreide-Daueranbau (seit 1968 nur Weizen mit Stroh) 	 1953 23 1,97 85 
Körnermais mit Stroh, Daueranbau 	 1963 11 2,02 87 
Kartoffeln 	a) mit Stallmist (90 dt/ha • a) 	 1953 23 2,25 97 
Daueranbau 	b) ohne Stallmist 	 1953 23 1,83 79 
Zuckerrüben 	a) mit Blatt 	 1969 7 2,00 86 
Daueranbau 	b) ohne Blatt 	 1969 7 1,83 79 
Brache 	a) Grünbrache (2 x pflügen) 	 1953 23 2,10 90 

b) Schwarzbrache (8-10 x grubbern u. 
schälen) 	 1953 23 1,40 80 

Dauerwiese (nach vorheriger Ackernutzung) 	 1953 23 2,90 124 

Quelle: DIEZ und BACHTHALER, 1978 

796. Bestimmte Böden, vor allem im Gartenbau 
sowie in Hausgärten und Parkanlagen, erhalten re-
gelmäßig eine Zufuhr organischer Substanzen in 
Form von Hoch- oder Niedermoortorf, der oft zu-
sätzlich mit Nährstoffen angereichert und als „Torf-
dünger" vertrieben wird. Auch Waldhumus wird im 
Gartenbau zur Bodenverbesserung eingesetzt. In 
dieser Verwendung natürlich entstandene Substra-
te, die sich nur sehr langsam neu bilden, sieht der 
Rat eine unnötige Verschwendung wertvoller natür-
licher Ressourcen, die im Falle des Torfes noch mit 
einer irreversiblen Zerstörung naturbetonter Bio-
tope verbunden ist. Mit wenigen Ausnahmen, z. B. 
Herstellung von bestimmten Kultursubstraten für 
den Gartenbau, kann die Torf- und Walderde-Ver-
wendung durch organische Reststoffe der Land-
wirtschaft, der Holzindustrie und des Gartenbaues, 
die entsprechend zu kompostieren sind, ersetzt 
werden. 

4.2.5.2 Zur Wirkung der mineralischen Düngung 

797. Wie in Abschn. 3.3.4.1 ausgeführt, wird mittels 
Zufuhr leicht löslicher mineralischer Nährstoffe die 
Stoffkonzentration der Bodenlösung erhöht. Dies 
stärkt die Produktionsfunktion des Bodens und 
zeigt sich in steigenden Erträgen. Hinsichtlich der 
Regelungsfunktion muß aber beachtet werden, daß 
Austausch und Bindung von Nährstoff-Ionen zwi-
schen Bodenteilchen und Bodenlösung auf chemi-
schen Gleichgewichts-Reaktionen beruhen. Eine 
Anreicherung der Bodenlösung verschiebt die 
Gleichgewichts-Einstellung und hemmt überdies 
mikrobielle Prozesse, die dieser zugrunde liegen. 

798. Auf diese Überlegung gründen sich die insbe-
sondere seitens des alternativen Landbaues zum 
Ausdruck gebrachte Zurückhaltung oder Ableh-
nung gegenüber einer Anreicherung der Bodenlö-
sung mit leichtlöslichen mineralischen Düngern. In 
Form von Gülle (Abschn. 4.2.5.3) erfolgt nunmehr 
aber ebenfalls eine Anreicherung mit rasch verfüg-
baren Nährstoffen, so daß sich der Gegensatz orga-
nische/mineralische Düngung jetzt mehr in einen 
Gegensatz zwischen langsam und rasch verfügba-
ren bzw. verfügbar gemachten Nährstoffen ver-
schiebt. Bezüglich der Regelungsfunktion werden 
damit die Böden stärker als je zuvor zu „Durchlauf-
systemen" (KICKUTH, 1973) und damit zugleich 
auch zu Emissionsquellen, während sie bisher vor 
allem als „Ruffang- und Fixierungssysteme" dien-
ten. 

799. Die Erhöhung der verfügbaren Stickstoffmen-
ge, ganz gleich auf welchem Wege, führt, falls sie 
nicht rasch von den Pflanzenwurzeln oder Mikroor-
ganismen aufgenommen wird, bei Regen oder Be-
regnung zur Erhöhung der Nitratauswaschung und 
anderer unproduktiver Stickstoffverluste. Um dies 
zu vermeiden, muß die Stickstoffdüngung stets be-
darfsgerecht dosiert werden. Dies gelingt jedoch 
selbst unter idealen Versuchsbedingungen nur bis 
zu einem gewissen Grade. Sowohl die Stickstoffmi-
neralisation als auch die Wirkung des Stickstoff-
düngers sind witterungsabhängig und können nur 
schlecht vorausgesagt werden. Dies verleitet zu vor-
sorglich hohen Stickstoffaufwendungen, die über 
die pflanzenphysiologischen und produktionstech-
nischen Erfordernisse hinausgehen (TIMMER- 
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Abb. 4.16 

Quelle: SAUERBECK, 1984 

MANN, 1981) und dann zu vermehrter Auswa-
schung führen können. 

800. Die Stickstoffbewegungen oder -flüsse im Bo-
den können anhand der einzelnen „Pools" des Stick-
stoffkreislaufes (Abb. 4.16) veranschaulicht werden, 
die je nach Boden und Humusgehalt unterschied-
lich groß und nur schwer abzuschätzen sind. Die 
Verschiebung der Stickstoffmengen zwischen den 
Pools verläuft unterschiedlich schnell. Aufgrund 
dieser vielfältigen Zusammenhänge ist die kon-
krete Stickstoffbilanz von Ackerböden nur mit 
ziemlich geringer Genauigkeit zu quantifizieren. 
Die Ausnutzungsrate von Mineraldüngerstickstoff 
kann im Anwendungsjahr zwischen 25 und 70 % 
schwanken; durchschnittlich werden 60 % erreicht. 
Die Auswaschung liegt unter günstigen Umständen 
bei nur 6 %, kann jedoch in Extremfällen 60 % betra-
gen. Ähnliches gilt für die gasförmigen Stickstoff-
verluste durch Denitrifikation. 
Aus diesen Gründen ist die Frage nur schwer zu 
beantworten, bis zu welchem Grad man diesen von 
Natur aus mit Verlusten behafteten Stickstoffkreis-
lauf zwecks Ertragssteigerung intensivieren, d. h. 
seine Menge vergrößern und seine Umsetzung be-
schleunigen darf. Auch bei einer guten Berechnung 
des Stickstoffbedarfes kann es zu einem unpro-
duktiven Stickstoffüberschuß im Boden und zu Aus-
waschungen ins Grundwasser kommen (Abschn. 
4.3.2.3). 

801. Trotz solcher Unsicherheiten über Stickstoff-
ausnutzung und -verhalten im Boden wird die 
Landwirtschaft weiterhin zu reichlichem Einsatz 
mineralischer Stickstoffdünger und zu den vor al-
lem mit ihrer Hilfe erzielbaren Höchsterträgen an- 

geregt (JUNGEHÜLSING, 1984). Tatsächlich ergibt 
eine ökonomische Betrachtung, daß das „ökonomi-
sche Optimum" des Stickstoffaufwandes im Getrei-
debau fast mit den durch Stickstoffdüngung über-
haupt erzielbaren Maximalerträgen identisch ist. 
Allein dies macht den Stickstoff zum ökologisch 
problematischsten aller Pflanzennährstoffe. Ein 
derartiger Düngereinsatz ist ökologisch schon des-
halb fragwürdig, weil die letzten 10 % Ertragssteige-
rung im sich abflachenden Teil der Ertragskurve 
(Abb. 4.17) mit einem bis zu 40 % höheren Dünger-
aufwand erkauft werden müssen (SAUERBECK, 
1984). Dabei sinkt, wie die Abbildung (eine Prinzip-
skizze) zeigt, die unmittelbare Düngerausnutzung 
durch die Pflanzen beträchtlich, wenn diese auch 
durch sinnvoll aufgeteilte Düngergaben bis zu ei-
nem gewissen Grade verbessert werden kann. Der 
nicht ausgenutzte Stickstoff geht allerdings nicht 
völlig verloren, sondern ersetzt die durch Entzug 
und Auswaschung bewirkten Stickstoffverluste — 
wobei diese Vermehrung des Boden-Stickstoffvor-
rates aber die Verlustgefahr wiederum steigert. 

802. Daß die Landwirtschaft diese ökologische 
Stickstoff-Problematik lange Zeit nur wenig beach-
tet hat, dürfte darin begründet liegen, daß die Ak-
kerböden als solche durch die steigenden Stickstoff-
mengen und -umsätze nicht geschädigt werden. 
Nach bisherigen Erfahrungen wird jedenfalls die 
Produktionsfunktion der Böden nicht beeinträch-
tigt, während die Regelungsfunktion darin zum 
Ausdruck kommt, daß der überschüssige Mineral-
stickstoff durch Auswaschung und Denitrifikation 
wieder aus dem Boden verschwindet. Auf die Le-
bensraumfunktion wird gesondert eingegangen 
(Abschn. 4.2.5.4). 
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Abb. 4.17 

Quelle: SAUERBECK, 1984 

Diese „Entlastung des Bodens" erfolgt aber auf Ko-
sten anderer Bereiche des Gesamt-Ökosystems, die 
durch Stickstoffeinträge beeinträchtigt und geschä-
digt werden, nämlich des Grundwassers (Abschn. 
4.3.2), der Oberflächengewässer (Abschn. 4.3.3), der 
naturbetonten Biotope (Abschn. 4.1.2), aber auch des 
im stark gedüngten Boden wachsenden Pflanzenbe-
standes selbst. 

803. Nach der ökologischen Faktorenwirkungs- 
oder Optimumkurve (ODUM und OVERBECK, 
1980), die als ökologische Entsprechung des Geset-
zes vom abnehmenden Ertragszuwachs gilt, führen 
überhöhte Nährstoffmengen zu schlechterem Ge-
deihen der Pflanzen und zu Ertragsminderungen. 
Zu hohe, einseitige Stickstoffaufnahmen durch die 
Pflanzen verursachen bei vielen Ackerfrüchten 
Qualitätseinbußen, im Getreidebau das „Lagern" 
der Halme, das wieder den Einsatz von Halmfesti-
gern erfordert, und z. T. auch eine erhöhte Krank-
heits- und Schädlingsdisposition, die einen ver-
stärkten Pflanzenschutzaufwand notwendig macht. 
Eigentümlicherweise werden die durch Stickstoff-
Unterversorgung bedingten Ertragseinbußen in der 
Praxis überschätzt und mehr gefürchtet als die 
durch Überversorgung hervorgerufenen Minderun-
gen, die man unterschätzt (WELTE, 1984). 

804. Nach dem Eindruck des Rates beruht die teil-
weise Überversorgung mit Stickstoff weniger auf 
hohen mineralischen Stickstoffgaben als auf zu gro-

ßen und dazu schlecht dosierten Güllegaben (Ab-
schn. 4.2.5.3). Da die anfallende Gülle nur landwirt-
schaftlich verwertet — und nicht anderweitig „be-
seitigt" — werden sollte, muß deren Stickstoffgehalt 
künftig wesentlich besser berücksichtigt werden als 
bisher und — soweit ökologisch notwendig — die 
Mineraldüngung entsprechend zurückgenommen 
werden. Aus derselben Überlegung kann eine len-
kende Beeinflussung der Stickstoffdüngung auch 
nur bei den mineralischen Stickstoffdüngern anset-
zen (Abschn. 5.3.1.4). 

805. Die mineralische Stickstoffdüngung beein-
flußt schließlich auch den Säuregehalt, weil der 
Stickstoffkreislauf im Boden eng mit dem Kreislauf 
der Wasserstoff-Ionen (H + ) als Hauptsäurebildner 
verknüpft ist (Abb. 4.18). Von daher gesehen sind 
nitrathaltige Düngemittel, die den pH-Wert anhe-
ben, vorteilhafter als Ammoniumdünger, die ihn 
eher senken. Jedenfalls hat eine vermehrte Nitrat-
auswaschung bei Überversorgung auch höhere Ba-
senverluste zur Folge. Verstärkt wird diese Tendenz 
dadurch, daß früher weit verbreitete kalkhaltige 
Dünger wie Kalkstickstoff und Thomasphosphat 
kaum noch verwendet werden. Die Basen-Versor-
gung bzw. Kalkung der Böden erfordert daher auch 
aus diesen Gründen vermehrte Aufmerksamkeit 
(vgl. Abschn. 4.2.3.1). 

806. Im Gegensatz zur Stickstoffdüngung führt die 
mineralische Phosphatdüngung wegen der starken 
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Abb. 4.18 

Quelle: SAUERBECK, 1984; in Anlehnung an BECKER, 1983 

Festlegung des Phosphates im Boden (Abschn. 
3.3.4.1, Tz. 440) zu einer Phosphatanreicherung der 
Böden. Diese ist erheblich und sogar größer als viel-
fach angegeben wird, da meist nur der leicht lösli-
che Phosphatanteil gemessen wird. Ihre Wirkung 
auf die Bodenfunktionen ist aber noch nicht abzuse-
hen. Vorläufig bewährt sich hier die Regelungs-
funktion des Bodens im Sinne einer „Phosphat-Sen-
ke". Eine weitere Phosphatzunahme im Boden wird 
häufig durch Gülle bedingt (Abschn. 4.2.5.3). Bei 
übermäßiger Phosphatanreicherung im Oberboden 
wächst im Laufe der Zeit auch die Verlagerung in 
den Untergrund. In jedem Fall ist der Eintrag ero-
dierten phosphatreichen Bodens höchst schädlich 
für angrenzende nährstoffarme Biotope, vor allem 
Moore und Gewässer. 

807. In der letzten Zeit ist die Düngung mit mine-
ralischen Phosphaten wegen deren Schwermetall-
Gehalten, vor allem Cadmium, aber auch Zink, Kup-
fer, Quecksilber, Arsen und Uran in Verruf geraten. 
Rohphosphate enthalten je nach Herkunft und geo-
logischer Entstehung Cadmium-Gehalte von unter 1 
bis 75, in einzelnen Fällen sogar bis 150 mg/kg 
(ppm) (Tab. 4.17), 400-6 000 ppm Zink, 10 bis 
1 000 ppm Quecksilber und bis zu 300 ppm Arsen. 
Für Cadmium ergab sich für 1979 nach den in der 
Tabelle genannten Phosphatherkünften und -men-
gen rein rechnerisch eine Belastung von etwa 36 t, 
die sich auf ca. 12 Mio ha landwirtschaftlich genutz-
ter Fläche je nach Düngungsintensität verteilte. 
Seitdem ist sowohl die mineralische Phosphatdün-
gung vermindert als auch die Einfuhr cadmiumär-
merer Rohphosphate verstärkt worden, so daß die 

rechnerische Belastung auf 21 t/Jahr sank. Diese 
Pauschalzahl sagt aber noch nichts über den tat-
sächlichen phosphatbedingten Cadmium-Eintrag 
im Einzelfall aus. 

Bei einer Düngungsintensität von durchschnittlich 
61, maximal 120 kg P2O5/ha • a und unter Berück-
sichtigung der Haupt-Phosphatherkünfte ist in der 
Bundesrepublik Deutschland mit einem durch-
schnittlichen Eintrag von 3-5 g Cadmium pro ha 
und Jahr und nur in wenigen Ausnahmefällen mit 
mehr als 12 g zu rechnen. Als tolerierbarer Gesamt-
gehalt in mit Klärschlamm gedüngten Böden wer-
den z. Z. 12 600 g/ha angesehen (Tab. 4.8). Daraus 
ergibt sich, daß die Anreicherung der landwirt-
schaftlich genutzten Böden mit Cadmium durch 
Phosphatdünger sehr gering ist; auch für Zink, Ar-
sen und Uran gilt diese Feststellung. Weit bedenkli-
cher ist die Cadmiumbelastung durch Klär-
schlämme und evtl. Müllkomposte (vgl. Abschn. 
4.2.3.2). 

808. Da der Eintrag aber irreversibel und Cad-
mium besonders gefährlich ist, fordert der Rat eine 
verstärkte, sorgfältige Überwachung dieser Ent-
wicklung und empfiehlt, Phosphate mit höheren 
Cadmiumgehalten nicht für die Düngung zu ver-
wenden. Bilanzmäßig stellt der Rat fest, daß der 
Cadmium-Eintrag aus Phosphatdüngern fast 
ebenso groß ist wie derjenige aus Luftverunreini-
gungen (Abschn. 4.2.3.2). 

809. Auch über andere mineralische Dünger wer-
den übrigens Schwermetalle eingetragen. Für N-
Dünger werden 0,8 mg Blei/kg und für Magnesium- 
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Tab. 4.17  

Zur Düngemittelproduktion in der Bundesrepublik Deutschland verwendete Rohphosphate und die hierin  
enthaltenen Mengen an Cadmium; für die Jahre 1979-1981  

103  t Ware t Cd im Rohphosphat  
Herkunftsland  Gehalt Cd  1979 1980 1981 1979 1980 1981  

1 	USA 	 32,5 8 767 708 706 6,1 5,7 5,6  
2 	Marokko 	 31,7 22 297 378 311 6,5 8,3 6,8 
3 	Israel 	 32,1 23 169 108 103 3,9 2,5 2,4 
4 

	

UdSSR 	 39,4 < 1 150 172 195 0,2 0,2 0,2  
5 	Togo 	 36,6 65 158 130 92 10,3 8,5 6,0  
6 	Senegal 	 (33) 75 115 50 - 8,6 3,8 - 
7 	Tunesien 	 (33) 30 8 11 - 0,2 0,3 - 
8 	Südafrika 	 36,5 3 - 20 64 - 0,1 0,2 
9 	Syrien 	 30,6 8 - 16 11 - 0,1 0,1 

10 	Sonstige 	 (33) 27 8 3 - 0,2 0,1 -  

Summe Rohphosphat 	 1 672 1 596 1 482 
Summe Cadmium 	 36 30 21 

Quelle: SAUERBECK, 1982 

Gesteinsmehl 3,3 mg Blei/kg angegeben (HEIGE-
NER et al., zitiert bei BEF, 1980). Nach ISERMANN 
und VETTER (UBA, 1982) sollen jedoch über organi-
sche Dünger mehr Schwermetalle in die Böden ge-
langen als über Mineraldünger (Abschn. 4.2.5.3). 

4.2.5.3 Die Auswirkungen der Gülle  

810. Seit der Einführung der Flüssigentmistung 
der Viehställe und der gleichzeitigen ständigen Ver-
größerung oder regionalen Konzentration der Vieh-
bestände ist ein rasch wachsender Anfall großer 
Güllemengen zu verzeichnen, deren Verbleib und 
Verwendung große Probleme aufwirft (Kap. 3.5). 
Die traditionelle Verwendung tierischer Exkre-
mente als Dünger stieß bei Gülle aus mehreren 
Gründen auf Schwierigkeiten: 

- Viele Landwirte hatten sich zu sehr an einen 
Ackerbau ohne tierischen Dünger gewöhnt 
(HOFFMANN, 1984). Als relativ plötzlich Gülle 
in großen Mengen anfiel, überwog der Zwang zu 
ihrer „Beseitigung" denjenigen ihrer überlegten 
Verwendung als Dünger. 

- Ergänzung oder gar Ersatz der im eigenen Be-
trieb erzeugten Futtermittel durch Zukauf von 
Handelsfutter vergrößerte nicht nur die Viehbe-
stände, sondern auch die Dungproduktion. Diese 
übersteigt häufig den Düngerbedarf der im eige-
nen Betrieb angebauten Pflanzen. Das betriebli-
che Gleichgewicht Futtererzeugung - tierische 
Produktion - Dungerzeugung - betriebseigene 
Dungverwendung wurde aufgehoben (VETTER, 
1984).  

- Durch Vergrößerung der Tierbestände nicht nur 
in einzelnen Betrieben, sondern in ganzen Ge- 

bieten wurde auch regional der Düngerbedarf 
der Pflanzenbestände weit überschritten (vgl. 
Abschn. 3.3.3.1, Abb. 3.25). 

- Die Landwirte waren von alters her den Um-
gang mit Festmist (Stallmist) gewohnt, der sich 
ohne größeren Aufwand monatelang bis zum 
passenden Ausbringungstermin stapeln läßt und 
dabei zugleich durch Rotte aufbereitet wird. 
Gülle entsteht dagegen in größeren Mengen und 
bedarf für die Lagerung besonderer, dichter und 
teurer Behälter mit möglichst großem Fassungs-
vermögen. Reicht dieses nicht aus, muß die 
Gülle ohne Rücksicht auf den passenden Be-
darfszeitpunkt ausgebracht werden. 

- Gülle ist qualitativ und anwendungsmäßig ein 
völlig anderer Dünger als Stallmist und in ihrer 
Wirkung einer Nährlösung oder einem Mineral-
dünger sehr ähnlich. Der richtige Umgang mit 
Gülle mußte erst ausprobiert und erlernt wer-
den. Daß dies nicht rasch genug möglich war, ist 
ein Hauptgrund für die vielen Klagen über Belä-
stigungen oder gar Schäden durch Gülle (VET-
TER, 1984). 

811. Alle diese Gründe wirkten dahin gehend zu-
sammen, daß viele Acker- und Grünlandflächen zu-
nächst weit mehr als „Beseitigungsflächen" für 
Gülle angesehen wurden, statt diese gezielt zu de-
ren Düngung einzusetzen. Vor allem hofnahe Nutz-
flächen und solche, die auch bei nasser Witterung 
gut befahrbar blieben, wurden mit Gülle überlastet. 
Sie läuft in Bodenvertiefungen leicht zusammen, 
sickert aber wegen grobporenverstopfender 
Schwebstoffe und einer sich bildenden Güllehaut 
langsamer in den Boden ein als Wasser (FIEDLER, 

 1984). Auf gut durchlässigen Böden kann es nach 
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WELTE (1984) bei überhöhter Güllezufuhr sogar zu 
Beeinträchtigungen des Bodengefüges und des Gas-
austausches im Boden kommen. 

812. Vor allem hat aber die mehr beseitigungs- als 
düngungsorientierte Güllezufuhr gebietsweise eine 
übermäßige Nährstoffanreicherung der Böden be-
wirkt, die auf dem hohen Gehalt der Gülle an rasch 
verfügbaren Nährstoffen beruht, der zunächst un-
terschätzt wurde. Als ökologisch kritischstes Ele-
ment erwies sich wiederum der Stickstoff, der aus 
Gülle zu durchschnittlich 50 % sofort pflanzenver-
fügbar ist (Tab. 4.18), während der Rest organisch 
gebunden ist und erst nach und nach mineralisiert 
wird. Die Angaben über die Mineralisierbarkeit des 
organischen Güllestickstoffes gehen allerdings aus-
einander. 

Tab. 4.18 

Pflanzenverfügbarkeit von Stickstoff (N) 
in organischen Düngern 

(in % des gesamten Stickstoffgehaltes) 

mineralisch organisch N 

Dünger N 
sofort rasch langsam 

verfügbar verfügbar 

Stallmist 	 10 46 	44 
Rindergülle 	 50 25 	25 
Schweinegülle 	 51 34 	15 
Hühnergülle 	 54 32 	14 
Jauche 	 94 3 	3 

Quelle: SAUERBECK, 1984, nach SLUIJSMANS und KO-
LENBRANDER, 1977 

813. Gemäß ihrem mineralischen Stickstoffgehalt 
muß die Gülleausbringung genau so dosiert und auf 
den Pflanzenbedarf abgestimmt werden wie mine-
ralischer Stickstoffdünger (MEYER, 1984). Auf die 
damit grundsätzlich verbundenen Schwierigkeiten 
wurde bereits hingewiesen (Abschn. 4.2.5.2). Sie 
werden bei Gülle durch die Lagerungsprobleme 
bzw. den Ausbringungszwang verschärft. Daher hat 
die Gülleausbringung die unproduktiven Stickstoff-
verluste und die dadurch bedingten Umweltpro-
bleme erheblich vergrößert (Kap. 3.3, 3.5). Es wird 
versucht, diese Probleme durch behördliche Len-
kung der Gülleausbringung, wie z. B. in Niedersach-
sen und Nordrhein-Westfalen, zu lösen. Die in Nie-
dersachsen festgesetzte Obergrenze von 3 Dungein-
heiten (DE) je Hektar ist nach Auffassung des Ra-
tes zu hoch und selbst dann nicht akzeptabel, wenn 
eine zeit- und fruchtartengerechte Ausbringung der 
entsprechenden Düngermengen gewährleistet ist. 
Im übrigen kann die Gülleausbringung nicht län-
derweise, sondern eher nach klimatischen Anbau-
gebieten geregelt werden. 

Ein striktes Gülle-Ausbringungsverbot während 
des Winters, so verständlich es ist, bewirkt zwangs-
läufig eine stärkere Gülleausbringung im Spätsom-
mer und Herbst. Vor allem bei warmer Witterung 

wird der Güllestickstoff noch im Laufe des Herb-
stes nitrifiziert und steht dann bei Anbruch des 
Winters „auswaschungsbereit" zur Verfügung. Auch 
bei Gülle-Ausbringung im März/April ist keines-
wegs gewährleistet, daß der nicht speicherbare 
Stickstoff sofort von Pflanzen aufgenommen wird. 
Auf die Auswaschungsfragen wird in Kap. 4.3 ge-
nauer eingegangen. 

814. Selbst bei optimaler Dosierung aber bleibt die 
Gülle, wenn sie aufgrund hohen Tierbesatzes über 
viele Jahre hinweg angewendet wird, in allen Böden 
eine Gefahrenquelle für die Bodenfruchtbarkeit 
und für das Grundwasser. Die in der Gülle enthalte-
nen organischen Stickstoffverbindungen häufen 
sich nämlich über Jahre hinweg in den Oberböden 
an, weil sie nur in geringen Mengen mineralisierbar 
sind. Damit wird ein „Mineralisations-Potential" 
aufgebaut, das noch Jahre nach der Einstellung jeg-
licher Gülledüngung die mit Stickstoff „überfütter-
ten" Böden zu unkontrollierbaren Nitratquellen 
werden läßt. Versuche haben gezeigt, daß selbst 
zwei Jahre nach Einstellung der Gülledüngung und 
ohne jede weitere Stickstoffdüngung angebaute 
Zuckerrüben immer noch Qualitätsverluste durch 
Stickstoff-Überangebot zeigten, d. h. typische Über-
düngungsschäden. 

Daher ist es auch nicht zweckmäßig, eine volle 
Stickstoffversorgung der Pflanzen allein mit Gülle-
stickstoff vorzunehmen, weil der mit der Gülle aus-
gebrachte Anteil organischen Stickstoffes sich im 
Boden anreichert und z. T. erst nach längeren Zeit-
räumen umgesetzt wird (MEYER, 1984). 

815. Sehr hohe Güllegaben — und zwar vor allem 
von Schweine- und Hühnergülle — bewirken neben 
der Stickstoffzufuhr eine Phosphat-Überversorgung 
der Böden. So liefert die Gülledüngung mit 3 Dung-
einheiten ca. 210 kg Phosphat (als P 205) je ha, die 
Pflanzen brauchen im Durchschnitt aber nur 60 bis 
70 kg. Auf leichten Böden wurde eine Phosphat-
Anreicherung von 3-5 kg/ha je 10 kg Güllephos-
phatgabe gemessen (FIEDLER, 1984). Auch diese 
Phosphatmengen werden im Boden fest gebunden; 
über Belastungsgrenzen für Güllephosphat ist noch 
wenig bekannt. Bei andauernder Zufuhr ist mit ei-
ner in die Tiefe fortschreitenden Anreicherungs-
front zu rechnen, vor allem bei wassergesättigtem, 
humusreichem Boden. 

816. Rindergülle bewirkt eine besonders reichli-
che Kalium-Zufuhr in die Böden, die sekundär zu 
Magnesium-Mangel führen kann. In analoger Weise 
bedingt Hühnergülle eine sehr hohe Calcium-Zu-
fuhr mit der möglichen Folge des Mangan-Mangels. 
Es werden aber nicht nur solche Nährstoff-Un-
gleichgewichte verursacht, sondern auf dem Weg 
über die Gülle gelangen auch mineralische Tierfut-
terzusätze in die Böden. Fertigfutter für Schweine 
enthält zwischen 100 und 850 mg/kg Kupfer, das in 
die Gülle übergeht. Wenn darin keine Änderung 
eintritt, können Böden auch bei nur 3 DE in ca. 30 
Jahren um 10 mg Cu/kg angereichert werden. Der 
noch tragbare Kupfergehalt landwirtschaftlich ge-
nutzter Böden sollte 100 mg/kg nicht überschreiten. 
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Dieser Wert ist für leichte Sandböden bereits ein-
deutig zu hoch (SAUERBECK, 1984). 

817. Auch andere Schwermetalle gelangen mit 
Gülle sowie anderen Wirtschaftsdüngern in die Bö-
den. Nach ISERMANN sowie VETTER (in UBA, 
1982) ist z. B. bezogen auf Phosphat in organischen 
Düngern ebensoviel oder mehr Cadmium enthalten 
als in mineralischen. In stark mit Gülle gedüngten 
Böden sind nach diesen Autoren im Gegensatz zu 
mineralisch gedüngten Cadmiumanreicherungen 
nachweisbar. Die Bleigehalte von wirtschaftseige-
nen Düngern schwanken zwischen 0,6-6 mg Pb/kg 
(HEIGENER et al., zitiert bei BEF, 1980). Bei einer 
Düngung mit 3 Dungeinheiten/ha • Jahr würden 
nach diesen Werten in Abhängigkeit von der Tier-
art und dem Kontaminationsgrad rein rechnerisch 
etwa 20 bis mehr als 200 g Pb/ha • Jahr dem Boden 
zugeführt. 

Aufgrund des Fehlens von ausreichendem Daten-
material erscheint es dem Rat erforderlich, die 
Schwermetallgehalte einzelner Wirtschaftsdünger 
— vor allem auch in Abhängigkeit von der Her-
kunft und vom Kontaminationsgrad des Tierfutters 
— zu erfassen, um ihren Beitrag am Schwermetall-
eintrag in den Boden genauer abschätzen zu kön-
nen. 

818. Die in der Gülle enthaltene organische Sub-
stanz trägt selbstverständlich zur Humusbildung 
im Boden bei, ist jedoch im Vergleich zu Stallmist 
leichter abbaubar (C/N-Verhältnis 10 oder kleiner). 
Dementsprechend erreicht die humusbildende Lei-
stung der Gülle im Durchschnitt nur 60 % derjeni-
gen des Stallmistes (FIEDLER, 1984). Bei der häufi-
gen Kombination Silomais — Gülledüngung wer-
den durch die Ernte z. B. 170 dt Trockenmasse ent-
zogen, aber durch Gülle nur 60-70 dt Trocken-
masse zurückgeführt (ESTLER, 1985). Stallmist 
wäre hier günstiger, zumal er langfristig größere 
Stickstoffvorräte im Boden hinterläßt (SAUER-
BECK, 1984), obwohl bei seiner Lagerung „Rottever-
luste" von durchschnittlich 15 % der Trockensub-
stanz und 20 % des Stickstoffes — in Extremfällen 
sogar 50-60 % — entstehen (WELTE, 1984). 

819. Insgesamt gesehen ist bei Gülleverwendung 
die Gefahr einer „Überdüngung" am größten — grö-
ßer als bei mineralischen Düngern, die ja nicht „be-
seitigt" werden müssen, sondern dosiert gegeben 
werden. Sie beruht aber nicht auf der organischen 
Düngung, sondern auf der mengenmäßig schwer 
abschätzbaren und daher schlecht kontrollierbaren 
Zufuhr von rasch verfügbaren Nährstoffen, insbe-
sondere Stickstoff. Überdüngung bedeutet aber we-
niger eine Beeinträchtigung der Produktions- und 
Regelungsfunktion des Bodens als eine Schädigung 
des Grundwassers, der Oberflächengewässer und 
des Pflanzenwachstums. Eine echte Überschußsi-
tuation für Gülle betrifft bisher nur höchstens 5 % 
der Gülleverwendungsfälle (TIMMERMANN, 
mündl. Mitt., 1984). 

820. Erst seit kurzem wird durch die Agrarfor-
schung und -beratung darauf hingewirkt, die Gülle 
angesichts ihres hohen Düngerwertes so optimal 

wie möglich und auch in ökonomisch richtiger 
Weise für die Ernährung der landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen einschließlich des Grünlandes anzu-
wenden (KLING und STEINHAUSER, 1984; VET-
TER, 1984), statt sie zu beseitigen und die Böden 
damit zu überlasten. Trotzdem betont der Rat, daß 
die Güllemengen lokal und sogar regional zu groß 
sind und mit weiterer Intensivierung der Tierhal-
tung zu übergroßen Beständen zunehmen werden. 
Die Einschränkung dieser Entwicklung erscheint 
dringend erforderlich. Insoweit der Gülleanfall und 
seine Inhaltsstoffe auf importiertes Futter zurück-
gehen, handelt es sich aus ökologischer Sicht um 
einen riesigen Nährstoff-Transfer aus den Futterex-
portländern in die Böden der Bundesrepublik 
Deutschland, der auf der einen Seite zu Nährstoff-
verarmungen, auf der anderen zu zum Teil extre-
men Nährstoffanreicherungen führt. Bei einer sol-
chen Wirtschaftsweise wird der Landwirt, der einst 
vorwiegend ein Düngersammler war, zu einem eu-
trophierenden Düngerausbreiter und Emittenten 
(HARMS et al., 1984). 

4.2.5.4 Wirkungen der Düngung auf die 
Lebensraumfunktion des Bodens 

821. Die Zufuhr organischer Substanzen in die Bö-
den stellt gleichsam eine „Fütterung" der Bodenor-
ganismen dar und wirkt fast immer förderlich auf 
ihre Zahl und Aktivität. Gründüngung und Rüben-
blätter liefern vorwiegend leicht zersetzliche Bakte-
riennahrung, so daß sie die Bakterienzahl und -bio-
masse stärker begünstigen als die Bodenfauna. 
Diese wird dagegen durch Stallmist ganz besonders 
gefördert. PETERS (1984 und 1985) stellt daher die 
Frage, ob Stroh, Gründüngung und Rübenblätter 
aus bodenbiologischer Sicht ein gleichwertiger Er-
satz für Stallmist sind. 

822. Die Zufuhr von Gülle muß differenzierter be-
trachtet werden. Eine Güllegabe von 55 t/ha einmal 
im Jahr förderte im Grünland ausgewählte Popula-
tionen von Collembolen und Milben, die Regen-
wurm-Biomasse nahm um 33 % zu, bei 110 t/ha in 6 
Gaben sogar um 95%. Noch höhere Güllemengen 
verminderten die Regenwurm-Biomasse dagegen 
um fast 40 %. Rinder- und Schweinegülle wirkt auf 
die Regenwürmer und die Mesofauna toxisch. Bei 
starken Güllezufuhren ist auch eine Austreibung 
der Regenwürmer aus dem Boden beobachtet wor-
den (BAUCHHENSS, 1983). 

823. Mineralische Düngung ist für die Bodenmi-
kroorganismen im allgemeinen unschädlich; nega-
tive Einflüsse auf mikrobielle Stoffumsetzungen 
sind bisher nicht beobachtet worden (DOMSCH, 
1983). Eine Ausnahme bildet die Stickstoffbindung 
durch frei im Boden lebende Bakterien, z. B. Azoto-
bacter, die durch mineralische Stickstoffdüngung 
gehemmt wird. Dadurch gehen dem Boden bis zu 30 
kg Stickstoff/ha • Jahr, der aus der Luft stammt, 
verloren. Die symbiontischen Stickstoffbinder, z. B. 
die Knöllchenbakterien, deren Bindungsleistung 
wesentlich höher ist, werden durch mineralische 
Stickstoffdüngung nur wenig beeinträchtigt, weil 
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sie in den Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüt-
ler (Klee, Luzerne) vor der Einwirkung der Dünger 
geschützt sind. 

824. Düngung mit Kalkstickstoff, dessen wirksa-
mer Bestandteil Cyanamid ist, und mit wasser-
freiem Ammoniak löst kurze Depressionen der Bo-
denorganismen aus, die aber nach kurzer Zeit wie-
der abklingen (DOMSCH, 1983; MOLLER und 
GRUHN, 1969). 

825. Der Cellulose-Abbau im Boden, bei dem Koh-
lenstoff freigesetzt wird, wird durch Mineraldün-
gung nach Angaben bei DOMSCH (1983) stets ge-
fördert. Dies beruht darauf, daß die Bodenbakterien 
selbst auch mineralische Stoffe aufnehmen, für de-
ren Fixierung aber Kohlenstoff benötigen, der in 
Ackerböden in mikrobiell verwertbarer Form meist 
knapp ist. Umgekehrt kommt es bei Zufuhr leicht 
zersetzlicher, aber stickstoffarmer organischer Sub-
stanz, wie z. B. Stroh, für die Pflanzen zu einer soge-
nannten Stickstoffsperre, weil die Mikroorganis-
men, die dann plötzlich aktiviert werden, den ver-
fügbaren Stickstoff an sich reißen. Davon abgese-
hen, vermögen Bodenbakterien aus dem Nährstoff-
angebot im Boden mineralische Stoffe nur soweit 
zu binden, wie es der chemischen Zusammenset-
zung ihrer Biomasse entspricht. Ein Nährstoffüber-
schuß kann dadurch also nur unwesentlich abge-
baut werden. 

826. Im nicht durchwurzelten, oft dichter gelager-
ten, sauerstoffarmen Unterboden wird das mit dem 
Sickerwasser hinuntertransportierte Nitrat durch 
denitrifizierende Mikroorganismen zu molekula-
rem Stickstoff abgebaut und dadurch am Eintrag 
ins Grundwasser gehindert. Für diesen Vorgang 
sind ebenfalls organische Kohlenstoffverbindungen 
erforderlich, deren Menge im Unterboden aber be-
grenzt und möglicherweise erschöpfbar ist. Auf die 
dadurch bedingte Problematik des Grundwasser-
schutzes wird in Abschn. 4.3.2.3 (Tz. 906 ff.) einge-
gangen. 

827. Größere Bodentiere können bei direktem 
Hautkontakt tödliche Schädigungen durch minera-
lische Dünger erleiden, doch betrifft dies nur einen 
sehr geringen Prozentsatz der Bodenfauna. Über 
das durch Mineraldüngung geförderte Pflanzen-
wachstum und die Vermehrung der pflanzlichen 
Biomasse, vor allem der Wurzelmasse, kommt es zu 
einer Vermehrung der Bodenbakterien und damit 
der Nahrungsgrundlage vieler Bodentiere, so daß 
diese insgesamt ebenfalls durch Mineraldünger be-
günstigt werden. 

828. Nach HERGARTEN (1984 und 1985) ist nicht 
zu klären, ob mineralische oder organische Dün-
gung für Bodentiere vorteilhafter ist, da bestimmte 
Arten mehr durch die eine, andere mehr durch die 
andere Düngungsweise gefördert werden. In Ver-
gleichen alternativ und konventionell bewirtschaf-
teter Acker im Rheinland fand er z. B. keine Unter-
schiede in der Collembolenfauna; lediglich eine Art, 
die als „Rotteanzeiger" bekannt ist, stellte sich nach 
einer Stallmistgabe dominant ein. POMMER 

(mündl. Mitt., 1984) berichtete dagegen aus Ver-
gleichen konventionell und alternativ bewirtschaf-
teter Böden in Bayern, daß die letzteren in der 
Artenvielfalt, der Biomasse und der Individuenzahl 
von Regenwürmern deutlich höhere Werte aufwie-
sen. 

4.2.6. Wirkungen des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln 

4.2.6.1 Wirkungen auf die Regelungs- und 
Produktionsfunktion des Bodens 

829. In fast allen landwirtschaftlich genutzten Bö-
den können Pflanzenschutzmittel (Pestizide) und 
andere chemische Pflanzenbehandlungsmittel in — 
meist geringen — Mengen gefunden werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß nur ein Teil dieser Mittel 
direkt auf oder in den Boden appliziert wird, z. B. 
zur Unkrautbekämpfung und Entseuchung. Sonst 
gelangen Pestizide auf dem Wege über die oberirdi-
sche Anwendung, durch Abtropfen oder Abspülung 
durch Regen oder Tau von Pflanzen sowie über 
damit behaftete Pflanzenreste auf und in den Bo-
den. Vorausgesetzt, daß die Mittel sachgerecht an-
gewendet werden, erhält der Boden jährlich im 
Durchschnitt 1-3 kg/ha an Pestizid-Wirkstoffen, 
d. h. 1-3 mg/dm2  (SAUERBECK, 1984); das ent-
spricht einem Gehalt von 2-3 mg/kg in den ober-
sten 15 cm. Diese Angabe ist insofern irreführend, 
weil die Pestizide nur selten gleichmäßig in dieser 
Schicht verteilt werden, sondern sich in der ober-
sten Bodenschicht von wenigen Millimetern kon-
zentrieren. Hier können Konzentrationen von über 
20 mg/kg bzw. ppm erreicht werden; die hier leben-
den Bodentiere und Mikroorganismen sind daher 
dem Einfluß höherer Pestizid-Konzentrationen als 
erste ausgesetzt (MALKOMES, 1981; vgl. Ab-
schn. 4.2.62). Auch flächenhafte Bodenerosion (Ab-
schn. 4.2.4.2) erfaßt zuerst diese Bodenschicht, deren 
Abtrag in benachbarte naturnahe Biotope oder Ge-
wässer schädlich für diese ist. 

830. Das weitere Verhalten der Pestizide und ihr 
Einfluß auf die Bodenfunktionen hängen außer von 
ihrer Menge vor allem von ihrer Persistenz, d. h. 
ihrem Widerstand gegen Abbau oder Zerfall, ab. Die 
Persistenz einiger wichtiger organischer Pestizid-
Wirkstoffe zeigt Tab. 4.19. Pestizide werden aber re-
gelmäßig eingesetzt, so daß Persistenz in Bezie-
hung zur jeweils nächsten Anwendung gesetzt wer-
den muß; daraus ergibt sich die Möglichkeit der 
Anreicherung im Boden. Wenn im Zeitraum zwi-
schen zwei Anwendungen desselben Pestizides 
mindestens die Hälfte der eingesetzten Menge ver-
schwindet, wird eine Anreicherung vermieden. Hier 
tritt die Regelungsfunktion des Bodens in Erschei-
nung. 

831. Die Regelungsfunktion zeigt sich einmal im 
mikrobiellen Abbau der Pestizidsubstanzen. Man-
che davon können bestimmten Mikroorganismen 
sogar als Energiequellen dienen, und diese können 
in Anpassung an das ihnen zunächst fremde Sub-
strat ihre Abbauleistung sogar steigern. Häufig 
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Tab. 4.19 

Persistenz gängiger organischer Pestizidwirkstoffe 
(Zeiträume für einen Substanzschwund von 75-100 %) 

Herbizide Fungizide 

Bipyridyl-Derivate 	4 	—12 m (Di-)Thiocarbamate 	1— 4 w 
s-Triazine 	2 	—18 m Benzimidazole 	2— 6 w 
s-Triazole 	2— 4 w Phthalimid-Derivate 	2 w— 2 m 
Phenoxyfettsäuren 	2 w— 6 m 
Benzoesäuren 	3 	—12 m Insektizide 

Chlorkohlenwasserstoffe 	1 w-30 a Picolinsäurederivate 	4 	—18 m 
Phenole 	2 w— 5 a organische P-Ester 	1 w— 3 m 
Benzole 	1 	—10 a Methylcarbamate 	1— 7 m 
Phenylcarbamate 	2 w— 3 m 
Thiocarbamate 	1 	— 5 m 
Acylanilide 	1 	— 2 m 
(Phenyl-)Harnstoffderivate 	2 	—12 m w Mo m 

= Monate m 	onnate
ate 

Dinitroaniline 	2 	—12 m a 	= Jahre 

Quelle: SAUERBECK, 1984, nach OTTOW, 1982 

werden die Pestizidwirkstoffe jedoch lediglich co-
metabolisch durch Mikroorganismen umgesetzt, 
wobei die zu deren Entwicklung erforderliche Ener-
gie von der organischen Substanz des Bodens gelie-
fert wird. Diese wirkt daher abbaufördernd auf die 
Pestizide (BEF, 1983) und beweist damit einmal 
mehr die Wichtigkeit organischer Düngung (Ab-
schn. 4.2.5.1). 

Zum anderen zeigt sich die Regelungsfunktion in 
der Sorption von Pestiziden an Humusteilchen und 
Tonmineralien. Soweit diese — als Austausch-Ad

-

sorption — umkehrbar ist, wird dadurch eine Verzö-
gerung der Abbauvorgänge und auch einer Auswa-
schung ins Grundwasser (Abschn. 4.3.2) bewirkt. 
Daneben kennt man seit einiger Zeit aber auch eine 
durch Kondensation in Huminstoffen herbeigeführ-
te, ungewöhnlich feste Bindung von Pestizidbe-
standteilen, die nicht mehr austauschbar noch ex-
trahierbar sind und dadurch dem Abbau weitge-
hend entzogen werden. Tab. 4.20 zeigt den Anteil 
solcher „gebundener Rückstände" einiger Pestizide, 
die nach mindestens einmonatiger Umsetzungszeit 
durch keinerlei Extraktionsmethoden mehr aus 

Tab. 4.20 

Anteil gebundener Rückstände von einigen Pestiziden im Boden 
(% des 14C der Ausgangszubstanz) 

Herbizide % Insektizide % 

2,4-D 	 28 Carbaryl 	 32-49 
3,4-Dichloranilin 	 90 DDT 	 25 
Dinitramin 	 8-55 Fenitrothion 	 50 
Isopropalin 	 27 Fonofos 	 35 
Methabenzthiazuron 	 41 Methylparathion 	 32 
Pirimicarb 	 70 Parathion 	 18-45 
Oxyzalin 	 35-56 Phorat 	 26 
PCP 	 45 Phosalon 	 80 
Prometryn 	 43 
Propanil 	 73 
Trifluralin 	 38-72 

Quelle: SAUERBECK, 1984, nach KHAN, 1982 
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dem Boden freigesetzt werden konnten und deswe-
gen besser als „verborgene Rückstände" zu bezeich-
nen wären. 

Dieser Befund ist einerseits ein Beweis für die 
Wirksamkeit der bodeneigenen Regelung, anderer-
seits aber auch beunruhigend. Denn er zeigt, daß 
das „Verschwinden" mancher Pestizide auf einer 
solchen verborgenen, festen Bindung beruhen 
könnte und ein Abbau sozusagen vorgetäuscht 
wird. Z. B. werden die Spaltprodukte des Insektizi-
des Methylparathion, das als solches als nicht persi-
stent, d. h. als abbaubar gilt, auf diese Weise dem 
Abbau großenteils entzogen; ihr langfristiges Ver-
halten bleibt somit unbekannt. Das Verhalten der 
sehr persistenten Substanzen Endrin und DDT, die 
nur langsam abgebaut werden, kann wegen ihrer 
steten Extrahierbarkeit dagegen ständig verfolgt 
werden. 

832. Mit fortgesetztem Pestizid-Eintrag ist eine 
Zunahme dieser verborgenen Rückstände zu erwar-
ten. Noch nicht absehbar ist, ob und unter welchen 
Bedingungen sie später einmal wieder freigesetzt, 
für Lebewesen verfügbar oder gar noch als Pesti-
zide wirksam werden können. Die Situation bleibt 
grundsätzlich so lange kritisch, wie die erwähnte 
Bindung von Pestizid-Rückständen deren Wieder-
freisetzung mit anschließendem Abbau bilanzmä-
ßig übersteigt; denn so lange muß mit einer fortdau-
ernden Akkumulation gerechnet werden. Dies ist 
z. Z. noch für eine ganze Reihe von Stoffen der Fall. 
Hier liegt eine ernste Wissenslücke vor, die rasch 
geschlossen werden muß, um Schädlichkeit oder 
Unschädlichkeit der Bindungsprodukte endgültig 
nachweisen zu können. 

833. Zwar sind in biologisch aktiven Böden mit 
ausreichendem Humus- und Tongehalt auch bei in-
tensivem Pestizideinsatz bislang kaum ernstzuneh-
mende Belastungserscheinungen zu erkennen. Die 
in den letzten 10 Jahren überall nachweisbaren 
Mengen hoch persistenter Pestizide aus hoch chlo-
rierten Kohlenwasserstoffen, die in der Bundesre-
publik Deutschland allerdings schon seit Jahren 
nicht mehr zugelassen und von der Anwendung 
ausgeschlossen sind, nehmen alljährlich ab 
(DIERCKS, 1984); nach fünf Jahren war z. B. beta-
HCH zu etwa 80 % abgebaut, schneller als nach der 
berechneten Abbaugeschwindigkeit (KAMPE, 
1985). Dennoch empfiehlt der Rat, sich durch solche 
Befunde nicht in falscher Sicherheit wiegen zu las-
sen, auch wenn gemäß Abb. 4.19 die Bindungsfähig-
keit, d. h. die Regelungsfunktion aktiver Böden aller 
Voraussicht nach für die „aktuelle Entgiftung " die-
ser Fremdstoffe noch für längere Zeit ausreichen 
dürfte. Das jüngst erfolgte Anwendungsverbot für 
Paraquat und Deiquat in der Bundesrepublik 
Deutschland weist darauf hin, daß die Situation mit 
großer Aufmerksamkeit verfolgt werden muß. 

834. Der Rat weist ferner darauf hin, daß — wie 
auch KAMPE (1985) hervorhebt — für Pestizid-Ein-
träge in die Böden kein Überwachungs- bzw. Moni-
toring-Programm existiert und der Kenntnisstand 
bisher nur auf vielen Einzelbefunden beruht. In den 
USA, wo die Pestizid-Einsätze, vor allem mit chlo- 

Abb. 4.19 

Quelle: FÜHR et al., 1985, verändert 

rierten Kohlenwasserstoffen, höher als in der Bun-
desrepublik Deutschland waren, lief bereits von 
1968 bis 1973 ein Monitoring-Programm (CAREY, 
1979, nach DOMSCH, 1983). Es ergab weit verbreite-
te, wenn auch geringe Gehalte an Pestiziden in 
landwirtschaftich genutzten Böden, z. B. 15-7 ppb 
DDT, 3-1 ppb Aldrin, 9-7 ppb Dieldrin und 3-2 
ppb Toxaphen in geometrischen Mittelwerten für 
1968-1973 in 34 Staaten der USA. Angesichts der 
heutigen Pestizidspritzfolgen, die in intensiven Nut-
zungssystemen 7-10 Spritzungen im Jahr mit 1-4 
kg Wirkstoff je Hektar umfassen, sowie im Hinblick 
auf die Unwägbarkeit der verborgenen Rückstände 
und die noch unzureichend beantworteten Fragen 
nach der Wirkung vieler Pestizide auf das Bodenle-
ben (Abschn. 4.2.6.2) hält der Rat eine genauere 
Überwachung der Pestizid-Anwendung für drin-
gend erforderlich. Davon abgesehen empfiehlt der 
Rat, den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel, 
vor allem von Insektiziden und Fungiziden, vorsorg-
lich so weit wie möglich zu reduzieren (vgl. 
DIERCKS, 1984; SAUERBECK, 1984). 

835. Einzelne Pestizide enthalten Schwermetalle 
und haben stellenweise zu Schwermetallanhäufun-
gen im Boden geführt (vgl. Abschn. 4.2.3.2). Zahlrei-
che Weinberge und Hopfengärten sind durch lang-
jährige Kupferspritzungen gegen Mehltau so stark 
mit diesem Schwermetall belastet, daß dort andere 
Kulturpflanzen nicht mehr oder nur schlecht gedei-
hen. In Hopfengärten wurden früher jährlich bis zu 
37 kg Kupfer je ha ausgebracht. Die Verwendung 
kupferhaltiger Fungizide ist allerdings seit 20 Jah-
ren stark zurückgegangen. Vom Hopfen abgesehen, 
ist der Einsatz von Kupfermitteln inzwischen ge-
setzlich auf zwei Spritzungen je Jahr eingeschränkt 
worden; längerfristig ist vorgesehen, diese Mittel 
gänzlich aus dem Verkehr zu ziehen. Wein und Hop-
fen selbst nehmen Kupfer nur in geringen Mengen 
aus dem Boden auf. 

Viele Kupferspritzmittel werden übrigens aus Alt

-

kupfer hergestellt und enthalten nicht selten auch 
noch andere Schwermetalle einschließlich Cad- 
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mium (FÜHR, 1984, zit. nach SAUERBECK, briefl. 
Mitt., 1984). 

Flächenmäßig weiter verbreitet waren quecksilber-
haltige Fungizide für die Saatgutbeizung. Der Ein-
trag in die Ackerböden betrug aber nur 0,8-6,8 g 
Quecksilber je ha und Jahr und war damit relativ 
unbedeutend; außerdem nehmen die Pflanzen 
kaum etwas davon auf. Seit April 1982 dürfen diese 
Mittel nicht mehr angewendet werden. 

Einige metallorganische Pestizide, z. B. verschie-
dene Dithiocarbamate, enthalten jedoch immer 
noch gewisse Schwermetallmengen, die wie die frü-
her eingetragenen Mengen nach der Anwendung 
im Boden zurückbleiben und der Regelungsfunk-
tion, d. h. der festen Bindung im Boden (Ab-
schn. 4.2.3.2), anvertraut werden müssen. 

4.2.6.2 Wirkungen auf die Lebensraumfunktion 
des Bodens 

836. Das bezüglich der Produktions- und Rege-
lungsfunktion gezeichnete Wirkungsbild des Pesti-
zid-Eintrages ist für die Wirkung auf Bodenorganis-
men ungewisser und daher beunruhigender. 

Bodenmikroorganismen 

837. Die genaue Ermittlung von Pestizidwirkun-
gen auf Bodenmikroorganismen ist ungewöhnlich 
schwierig. Bereits unter natürlichen Bedingungen 
kommen Rückgänge von Bakterien-Populationen 
von 90% in kurzer Zeit vor (DOMSCH, 1983; HA-
BER, 1959). Solche „normalen" Mengenschwankun-
gen sind vom Einfluß und von den Auswirkungen 
von Schadstoffen nicht mit der erforderlichen Ge-
nauigkeit abzugrenzen (SCHUBERT, 1983). Oft wer-
den die Wirkungen nicht an den Mikroorganismen 
selbst, sondern an bestimmten, relativ leicht meßba-
ren Aktivitäten wie Kohlendioxid-Abgabe oder Sau-
erstoffverbrauch erfaßt. Dies sagt jedoch nichts 
über die mögliche Schädigung empfindlicher Arten 
aus; resistentere Arten können sich stärker ver-
mehrt haben und dadurch die gemessene Kohlen-
dioxid-Abgabe der Population unverändert erschei-
nen lassen. Hinzu kommt die Fähigkeit mancher 
Bodenmikroben, sich durch Bildung von Dauerfor-
men vor gewissen Schadeinflüssen zu schützen. 

838. Tatsächlich verursachen Pestizide in der Bo-
denlebewelt sehr unterschiedliche Reaktionen, die 
keine einheitliche Beurteilung gestatten. Schädi-
gungen bestimmter Gruppen stehen Förderungen 
anderer entgegen. Eine Anzahl, von Pestiziden 
kann von Mikroorganismen abgebaut werden und 
dabei sogar als Energiequelle dienen, was ihre Ver-
mehrung fördert. In anderen Fällen ziehen die Mi-
kroorganismen keinen Nutzen aus der beim Abbau 
freiwerdenden Energie und vermehren sich nicht, 
werden aber auch nicht beeinträchtigt. Die Abbau-
geschwindigkeit wird maßgeblich durch die mikro-
bielle Aktivität des Bodens bestimmt, die ihrerseits 
von Art und Menge der organischen Substanz 

(Wirtschaftsdünger, Stroh- und Gründüngung), 
Feuchtigkeit und Wärme abhängt. 

Eine Pestizid-Anreicherung im Boden kann durch 
mikrobiellen Abbau nur dann verhindert werden, 
wenn die zugeführte Menge bis zur nächsten An-
wendung um wenigstens 50% abgebaut wird. Die 
bisherigen Befunde mit einzelnen Wirkstoffen und 
Wirkstoffkombinationen stützen im wesentlichen 
die Gültigkeit dieser Annahme. Die fest in Ton-
oder Humuspartikel eingebauten „verborgenen 
Rückstände" (Tz. 831 f.) werden von solchem Abbau 
jedoch nicht erfaßt. 

839. Die Wirkungsuntersuchungen werden weiter

-

hin dadurch stark erschwert, daß sich die Pestizide 
— wie übrigens auch andere Schadstoffe, z. B. 
Schwermetalle (Tz. 674 f.; Abschn. 4.2.3.2) — im Bo-
den sehr ungleichmäßig verteilen (Abschn. 4.2.6.1) 
und gewisse Mikro-Bereiche überhaupt nicht errei-
chen. Wie schon erwähnt, nimmt ihre Konzentra-
tion auch mit zunehmender Bodentiefe allgemein 
ab. Außerdem vermindert sie sich gemäß ihrer Ab-
baugeschwindigkeit, Festlegung und auch durch 
oberflächlichen Austrag. Dieser beträgt bei schwer-
löslichen Herbiziden bis 5% der Anwendungsmen-
ge, bei chlorierten Kohlenwasserstoffen 1 %, sonst 
höchstens etwa 0,5%. Sodann ist von der Pestizid-
menge auch immer nur ein Teil für toxische Neben-
effekte wirksam, die in der Regel über die Bodenlö-
sung vermittelt werden. Dies setzt wiederum die 
Einstellung von Lösungsgleichgewichten voraus. 

840. Ein- und wenigzellige Organismen besitzen 
besonders große Fähigkeiten zur Anpassung an un-
günstige Umweltbedingungen und zur Selbstregu-
lierung ihrer Populationsgröße. Rückgänge nach 
natürlichen Belastungen wie Austrocknung oder 
starken Temperaturänderungen werden häufig 
nach 20-30 Tagen wieder ausgeglichen. Daher muß 
die Mindestbeobachtungsdauer zur Feststellung 
von Schadstoffwirkungen auf Mikroorganismen 60 
Tage betragen. Vorausgesetzt, daß die Wirkung re-
versibel ist, die Population sich also wieder erholen 
kann, wird nach DOMSCH (1983) eine Wirkung 
von 

— bis zu 30 Tagen als unbedeutend 

— 31 bis 60 Tagen als tolerierbar und 

— über 60 Tagen als kritisch 

eingestuft. 

Erheblich gravierender sind die persistenten Wir-
kungen, die innerhalb als ausreichend angesehener 
Beobachtungszeiträume nicht wieder ausgeglichen 
werden. Sie sind für natürliche Belastungen nicht 
typisch und lassen daher weit eher auf Fremdein-
flüsse schließen. 

841. Fast alle bisher vorliegenden Befunde über 
Schad- oder Giftwirkungen von Pestiziden auf Bo-
denmikroorganismen entstammen Versuchen oder 
Prüfungen im Laboratorium unter kontrollierten 
Bedingungen. Nach Möglichkeit werden Meßgrößen 
verwendet, die mit der Bodenfruchtbarkeit in Ver- 
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bindung stehen. Von DOMSCH (1980) wurden Da-
ten über ca. 100 Pestizid-Wirkstoffe in 1 281 Wir-
kungsfällen ausgewertet. Er fand 40 % persistente 
und nur 15% reversible Wirkungen. 

Von den reversiblen Wirkungen wurden 5 % wegen 
einer Erholungszeit von mehr als 60 Tagen als „kri-
tisch" eingestuft; unter ihnen waren Depressionen 
der Nitrifikation und von einigen Bodenpilz-Popula-
tionen. 

Bei den über 500 Fällen mit persistenten Wirkun-
gen traten an den betroffenen Mikroorganismen 
Schädigungen oder Defizite auf, die zu 36 % als un-
bedenklich und zu 57 % als tolerierbar angesehen 
wurden, weil die Wahrscheinlichkeit einer Erholung 
relativ groß war. 7 % wurden als „kritisch" einge-
stuft. Sie betrafen vorwiegend Bodenentseuchungs-
mittel und z. T. Fungizide, die insbesondere sehr 
empfindliche Mikroorganismen bzw. mikrobielle 
Aktivitäten wie Nitrifikation, Luftstickstoffbindung 
und Abbau organischer Substanzen beeinträchtig-
ten oder schädigten. 

842. Wie weit diese in Laboratoriums-Versuchen 
ermittelten Befunde auch unter Feldbedingungen 
unter Berücksichtigung der üblichen Pestizid-Auf-
wandmengen gültig sind, läßt sich bisher kaum ab-
schätzen. KÜHLE (1983) hält es nicht für möglich, 
Belastungsgrade von Bodenorganismen durch Pe-
stizide mit Hilfe vergleichender Freilanduntersu-
chungen zu bestimmen, um Schadbilder zu erstel-
len und Schädigungstrends zu erfassen. Dazu sei 
die Zahl der Einflüsse, der Wirkungen und der be-
troffenen Organismen zu groß und zu verschieden-
artig. Außerdem läßt sich die Anwendungs- und Be-
lastungsgeschichte der meisten „Agrochemikalien" 
mangels geeigneter Unterlagen nicht ermitteln, so 
daß ein Vergleich mit der Vergangenheit ausfällt. 

843. Im Zusammenhang mit Untersuchungen über 
Veränderungen des Humusgehaltes bei unter-
schiedlicher Bodenbewirtschaftung hat BECK 
(1984b) Methoden entwickelt, mit denen die Aktivi-
tät von Bodenmikroorganismen auch mittels Frei-
landuntersuchungen abgeschätzt werden kann. Mit 
Hilfe der von ihm jeweils berechneten „Bodenmi-
krobiologischen Kennzahl" konnte er z. B. im Ver-
gleich dreier verschiedener Systeme einer 5jähri-
gen Fruchtfolge feststellen, daß bei einem gezielten 
Einsatz des chemischen Pflanzenschutzes eine hö-
here mikrobielle Biomasse im Boden vorhanden 
war als bei einer vorbeugenden (und daher reichli-
cheren) Anwendung. Eine 13jährige Beobachtung 
bodenmikrobiologischer Biomasse-Veränderungen 
in herbizid-behandelten Ackerböden ergab keine 
signifikanten Unterschiede. 

Über die Gefährdung bestimmter Arten von Mikro-
organismen sagen die bodenmikrobiologischen 
Kennzahlen wenig aus. Es gibt aber bisher keine 
Hinweise auf einen Artenrückgang oder auf schutz-
bedürftige Arten; dies ist bei ihrer hohen und ra-
schen Teilungsfähigkeit und leichten Ausbreitung 
auch wenig wahrscheinlich. Dagegen ist mit Stö-
rungen der Vergesellschaftung der Arten bzw. des 
Artenverhältnisses durchaus zu rechnen. 

844. Wenn die Abbaubarkeit der meisten Pestizide 
im Bereich von Monaten liegt, aber in manchen 
Kulturen 5-10 Pestizid-Anwendungen im Jahr die 
Regel sind, so ist zu befürchten, daß die Auswirkun-
gen auf Bodenorganismen stärker sind, als dies auf-
grund von Versuchen angenommen wird. Hinzu 
kommt, daß die Wirkung von Abbauprodukten un-
zureichend bekannt ist; für das Herbizid Trifluralin 
wurden bisher 28 verschiedene Abbauprodukte ge-
funden. Atrazin wird von Mikroorganismen che-
misch leicht verändert, aber dann nicht weiter ab-
gebaut. Wahrscheinlich beruht darauf seine lange 
Nachwirkung. Es vergehen 10 Monate, bis das Bo-
denleben nach Atrazin-Anwendung 75 % seiner ur-
sprünglichen Aktivität wiedererlangt hat (BIEDER-
MANN et al., 1984). 

Schließlich sind auch mögliche synergistische Wir-
kungen mehrerer im gleichen Zeitraum angewen-
deter Pflanzenschutzmittel zu beachten. So können 
verschiedene Herbizide in tonreichen Böden die 
Nitrifikation hemmen. Über derartige Wirkungen 
ist aber bisher wenig bekannt. 

845. Ingesamt zeigen Pflanzenschutzmittel keine 
einheitliche, verallgemeinerbare Wirkung auf Akti-
vitäten, Biomasse und Zahl der Bodenmikroorga-
nismen. Die vom Probennahme-Zeitpunkt beding-
ten Schwankungen dieser Meßgrößen sind in der 
Regel wesentlich größer als die durch Pflanzen-
schutzmittel bewirkten Veränderungen. Gravieren-
der sind die fördernden Einflüsse enger Fruchtfol-
gen auf die — meist pilzlichen — Erreger von Pflan-
zenkrankheiten: Das Angebot an lebendem Wirts-
gewebe nimmt zu, Wachstum und Vermehrung von 
Parasiten werden damit erleichtert; die wirtsfreien 
Zeiten werden verkürzt und das Überleben von Pa-
rasiten gefördert (Kap. 5.4). Die gleichen Effekte 
werden auch bei anderen pflanzenpathogenen Or-
ganismen beobachtet (DOMSCH, 1983). Sie lösen 
dann wieder den Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln aus. 

846. Der Rat hält bezüglich der Folgewirkungen 
von Pflanzenschutzmitteln eine vorsichtige und dif-
ferenzierende Beurteilung für erforderlich. Für die 
Feststellung einer Giftwirkung sollte nicht die im 
Laboratorium ermittelte tödliche Dosis, sondern der 
Nachweis der Unwirksamkeit von in der Praxis vor-
kommenden Dosierungen oder Konzentrationen zu-
grundegelegt werden (vgl. DOMSCH, 1983). Auch 
wenn bei den heute zugelassenen Pflanzenschutz-
mitteln keine nennenswerten Anreicherungen be-
obachtet wurden, ist noch nicht geklärt, welche 
Konzentrationen im Boden zu für das Bodenleben 
nicht mehr tragbaren Nebenwirkungen führen kön-
nen. Einer möglichen Gefährdung des Bodenlebens 
durch Pestizid-Rückstände und deren Nebenwir-
kungen sollte dadurch vorgebeugt werden, daß Prä-
parate mit gleichem Wirkstoff nicht mehrere Jahre 
hintereinander auf der gleichen Fläche angewendet 
werden (MALKOMES unf PESTEMER, 1984). 

Bodenfauna 

847. Die im vorigen Abschnit erläuterten Kennt-
nislücken und Ungewißheiten über das Verhalten 
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von Pestiziden im Boden gelten auch für die Beur-
teilung von deren Wirkung auf die Bodentiere, vor 
allem die Meso- und Makrofauna. 

Bodentiere können Chemikalien durch direkten 
Kontakt mit der Körperoberfläche, durch Auf-
nahme mit der Nahrung oder, falls es sich um flüch-
tige Substanzen handelt, auch mit der Atemluft auf-
nehmen. Die Wirkung so aufgenommener Pestizide 
zeigt nach BICK und BROCKSIEPER (1979) und 
BABEL (1982) ein sehr uneinheitliches Bild. In ca. 
75 % der von diesen Autoren zitierten oder unter-
suchten Fälle wurde keine oder keine deutliche 
Schädigung der jeweils betrachteten Tiergruppen 
festgestellt. In einigen anderen Fällen waren die 
Tiere nach wenigen Tagen abgetötet. Zwischen die-
sen Extremen liegen zahlreiche Beobachtungen von 
Rückgängen der Individuen- und Artenzahlen im 
Laufe von Monaten nach der Pestizid-Anwendung. 
Solche Rückgänge waren aber nach wenigen weite-
ren Monaten wieder ausgeglichen, sofern die An-
wendung nicht wiederholt wurde. 

848. BABEL (1982) vermutet allerdings eine hohe 
Dunkelziffer von Pestizid-Schadeinflüssen auf Bo-
dentiere, und P. MÜLLER (mündl. Mitt., 1984) fand 
kein Pflanzenschutzmittel, das die Meso- oder Ma-
krofauna nicht irgendwie beeinflußt. Obwohl sich 
die Zahl der Veröffentlichungen über Pestizid-Ne-
benwirkungen in den letzten Jahren häuft, sind und 
werden nicht alle der so zahlreichen Bodentiergrup-
pen (Abschn. 4.2.2.3, Tab. 4.2) gleich gründlich unter-
sucht. Wahrscheinlich ist aber, daß die Pestizide die 
Vielfalt der Bodenfauna insgesamt verringern, da-
bei die größeren Tiere reduzieren und die kleinen 
begünstigen. Dies kann auch eine Verminderung 
der „biologischen Pufferung" gegen Schädlinge be-
deuten. 

849. Eine große Zahl von Untersuchungen ist der 
Wirkung von Herbiziden gewidmet, da diese be-
kanntlich den größten Teil der im Ackerbau ver-
wendeten Pflanzenschutzmittel ausmachen. Ihre 
Wirkung auf die Bodenfauna wird aber häufig 
falsch eingeschätzt, da ein echter Vergleich zwi-
schen mit Herbiziden behandelten und unbehandel-
ten Flächen nicht immer möglich ist und darüber 
hinaus in der Aussage auch davon abhängt, ob die 
Wirkung auf den Einfluß des Herbizides oder auf 
die Beseitigung der Unkräuter zurückzuführen ist; 
im letztgenannten Fall würde sie ja auch bei einer 
mechanischen Unkrautbekämpfung gelten. 

Die Untersuchungen über den Einfluß von Herbizi-
den wie MCPA, 2,4-D und Dinitroorthokresol 
(DNOC) auf Collembolen und Bodenmilben ergeben 
vollkommen widersprüchliche Befunde (BEF, 1983; 
BROWN, 1978; DUMPERT, 1980; KARG, 1964). Si-
mazin-Anwendungen in Mengen von 2-4,5 kg/ha 
verursachten überwiegend, aber nicht in allen Fäl-
len, abnehmende Zahlen von Collembolen und Mil-
ben. Triazine, vor allem Atrazin, wirken noch stär-
ker auf sie ein. Die Collembolen als bedeutendste 
Mesofauna-Gruppe werden nach HERGARTEN 
(1984 und 1985) von Pflanzenschutzmittel-Anwen-
dungen, die nicht direkt dem Boden zuteil werden, 
nur unbedeutend beeinflußt; der Einfluß werde von 

anderen Bewirtschaftungsmaßnahmen so überla-
gert, daß er nicht quantifiziert werden könne. 

850. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Pestizid-
wirkungen auf Regenwürmer, die wegen ihrer Be-
deutung für die Humusbildung, Bodendurchmi-
schung und -durchlüftung wichtigste Bodentier-
gruppe. Die verschiedenen Arten und ökologischen 
Gruppen der Regenwürmer (Abschn. 4.2.2.3, Tz. 691) 
reagieren sehr unterschiedlich auf die Substanzen. 
Die Prüfung einer möglichen Schadwirkung durch 
„den" Regenwurmtest ist daher ohne Aussagewert, 
wenn die getestete Art nicht angegeben wird; oft 
wird nur Eisenia foetida, eine kleinere, oberflächen-
nah lebende Art verwendet, die aber nicht repräsen-
tativ für alle Regenwürmer und für Ackerböden we-
nig typisch ist. 

851. Eine Schädigung von Regenwürmern mehre-
rer Arten durch Herbizide ist nach dreijährigen Un-
tersuchungen von SCHWERDTLE (zit. nach PE-
TERS, 1984 und 1985) mit Paraquat, Deiquat, Atra-
zin und 2,4-D wenig wahrscheinlich. Monuron er-
wies sich dagegen als toxisch. Propham, Chlorpro-
pham oder DNOC in Anwendungsmengen von 2-4 
kg/ha töteten Lumbricus castaneus zu 30-40%, 
hatten aber keine Wirkung auf Allolobophora caligi-
nosa. Simazin in Mengen von über 13 kg/ha war für 
Lumbricus-Arten wirkungslos (Angaben nach 
BROWN, 1978). 

852. Dagegen löschen die Fungizide Benomyl und 
Thiophanat die Population von Lumbricus terrestis 
fast völlig aus und schädigen auch andere Arten 
stark. Eine Gefährdung durch Insektizide wurde 
z. B. für Parathion (E 605), Carbofuran und Aldicarb 
nachgewiesen. Besonderer Aufmerksamkeit bedarf 
die hohe Empfindlichkeit des Großen Regenwurms 
(Lumbricus terrestris), der stärker als alle anderen 
Arten durch Pflanzenschutzmittel gefährdet und 
geschädigt wird (PETERS, 1984 und 1985). Er ist in 
Grünlandböden und Böden von Dauerkulturen, z. B. 
Obstanlagen, am häufigsten. Seine meist senkrecht 
verlaufenden Gänge reichen sehr tief. NIKLAS 
(1980) zeigte, daß diese Regenwürmer das herbstli-
che Fallaub der Obstbäume bis zum Januar voll-
ständig in ihre Gänge hineingezogen und damit in 
den Boden eingebracht haben. Zugleich reduzieren 
sie damit die Sporen des im Fallaub überwintern-
den Apfelschorfpilzes und anderer holzbewohnen-
der Pilze, haben also auch eine biologische Pflan-
zenschutzwirkung. 

Die Anwendung von Fungiziden in Obstanlagen, die 
bis zu 15mal im Jahr erfolgt, mit Mengen von 1 500 
bis 2 000 1/ha  wirkte vor allem bei Benzimidazolen 
(z. B. Benomyl) toxisch auf die Würmer. Die Spritz-
flüssigkeit dringt in die senkrechten Röhren leicht 
ein. Die Dichte ausgewachsener Lumbricus terres

-

tris nahm um 83 % ab; Jungtiere werden nur gering-
fügig beeinflußt. Die toxische Wirkung war bei Do-
sierungen, die die Wurmzahl noch nicht nachweis-
bar beeinflußten, bereits an der Verzögerung der 
Fallaub-Beseitigung erkennbar. Andere Regen-
wurm-Arten wurden um 59% vermindert. Dagegen 
wurden Enchytraeiden und Kleinarthropoden (Mil- 
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ben, Collembolen) durch Benomyl nicht geschädigt, 
in einigen Fällen scheinbar sogar gefördert. Die 
Fungizide Captan, Triforin und Dodin erwiesen sich 
bei jährlich fünfmaliger Anwendung in 5 Jahren als 
nicht toxisch, Captafol bei jährlich zweimaliger An-
wendung in drei Jahren ebenfalls nicht (NIKLAS, 
1980). 

853. Regenwürmer akkumulieren Pestizide in ih-
ren Körpern, auch wenn sie keine Schädigungs-
symptome zeigen. Es wurden in ihnen durchschnitt-
lich 5-10fach höhere Konzentrationen als im Bo-
den nachgewiesen. Da Regenwürmer vielen Wirbel-
tieren als Nahrung dienen, geraten die Pestizide, 
sofern sie persistent sind, auf diese Weise auch in 
Nahrungsketten außerhalb des Bodens. Dieser Vor-
gang ist infolge verstärkter Verwendung rasch ab-
baubarer Pestizide seltener geworden. 

854. Insgesamt betrachtet stellt der Rat für die 
Bodenfauna eine größere Gefährdung durch Pflan-
zenschutzmittel fest als für die Bodenmikroorganis-
men. Die Bodentiere sind aber eigenartigerweise 
bisher nicht in Artenschutz-Überlegungen einbezo-
gen worden (vgl. Tz. 692). Eine Schonung oder sogar 
Förderung der Bodenfauna zeigt sich bei „alternati-
ven" Landbaumethoden oder auch nur bei einer An-
näherung an diese (BABEL, 1982). 

Andererseits liegt in der großen Ungleichartigkeit 
des Lebensraumes Boden und seiner sehr ungleich-
mäßigen, manchmal von Zentimeter zu Zentimeter 
und von Tag zu Tag wechselnden Besiedlung mit 
Lebewesen nach Auffassung des Rates wesentlich 
die relative Unempfindlichkeit der Böden gegen 
stoffliche Belastungen begründet. Dagegen ist zu 
erwarten, daß mechanische Belastungen, insbeson-
dere Verdichtungen, die über größere Bodenberei-
che das Hohlraumvolumen verkleinern und die Bo-
denteilchen verformen, die Lebensraumfunktion 
des Bodens erheblich beeinträchtigen. 

4.2.7 Schlußbetrachtung 

855. Der Boden ist eine unverzichtbare Grundlage 
der landwirtschaftlichen Erzeugung und damit 
auch der menschlichen Ernährung. Daneben hat er 
noch zwei weitere Hauptfunktionen zu erfüllen: die 
Regelung der Stoffumsätze und -umwandlungen im 
Naturhaushalt (z. B. Filterung, Pufferung) sowie die 
Gewährung von Lebensraum für eine artenreiche 
Kleinlebewelt, die für den Abbau organischer Rest-
stoffe und die Humusbildung unentbehrlich ist. 
Diese beiden Funktionen verdienen aus der Sicht 
des Umweltschutzes einen höheren Rang und soll-
ten auch auf landwirtschaftlich genutzten Böden so 
wenig wie möglich beeinträchtigt werden, werden 
aber dort oft nicht ausreichend beachtet. 

856. Die dem Boden drohenden Gefahren müssen 
jedoch nicht nur nach den Bodenfunktionen, son-
dern auch hinsichtlich der aktuellen und künftigen 
Bodennutzung betrachtet werden. Die Landwirt-
schaft ist einerseits Verursacher von Bodengefähr-
dungen, wie Bodenerosion, Bodenverdichtung und 

Schadstoffeintrag zeigen. Andererseits ist sie aber 
auch Betroffener, weil die landwirtschaftlich ge-
nutzten Böden durch nichtlandwirtschaftliche Im-
missionen, wie Säurebildner, Schwermetalle und or-
ganische Chemikalien, belastet werden sowie teil-
weise auch durch Überbauung verlorengehen. Im 
vorliegenden Gutachten stehen die Auswirkungen 
der Landwirtschaft im Vordergrund; die allgemei-
nen Bodengefährdungen, die in der Bodenschutz

-

Diskussion von zentraler Bedeutung sind, werden 
nur bezüglich der Immissionsbelastung landwirt-
schaftlicher Böden einbezogen. Dabei ergibt sich, 
daß eine sorgfältige landwirtschaftliche Boden-
pflege manche Immissionswirkungen auffangen 
oder abmildern kann; denn die regelmäßige Zufuhr 
von organischen Substanzen und von Kalk in Ak-
kerböden stärkt ihr Vermögen zur Bindung oder 
Neutralisierung von Schadstoffen und — soweit 
diese abbaubar sind — auch deren Abbau. 

857. Erhebliche landwirtschaftlich verursachte 
Bodenbelastungen treten insbesondere im Acker-
land durch die mechanischen Eingriffe der Boden-
bearbeitung und Befahrung auf. Es kommt zu Stö-
rungen, ja Zerstörungen des natürlichen Bodenge-
füges infolge Bodenverdichtung und ständiger me-
chanischer Wiederauflockerung, die gemeinsam mit 
der Entblößung des Bodens zugleich die Boden-
erosion fördern. 

Bodenverdichtungen im Oberboden und in der 
Schleppersohle haben infolge der häufigen Befah-
rung mit schweren Schleppern und Ackerwagen so-
wie bedingt durch verstärkten Anbau sog. Reihen-
früchte wie Mais und Rüben nachweislich zuge-
nommen. Sie begünstigen den oberflächlichen Was-
serabfluß und mit ihm die Erosion sowie die Ausbil-
dung von Staunässe und hemmen die Grundwasser-
bildung. Durch Pressung und Porenverkleinerung 
beeinträchtigen sie die Existenz der Bodentiere und 
verschlechtern damit die Wachstumsbedingungen 
für Kulturpflanzen. Daher müssen Bodenverdich-
tungen durch Lockerung stets wieder aufgehoben 
werden. Es zeigt sich aber, daß ein günstiges Boden-
gefüge allein durch mechanische Lockerungsmaß-
nahmen nicht aufrechterhalten werden kann, son-
dern die Mitwirkung biogener Gefügebildungspro-
zesse insbesondere durch tiefwurzelnde Pflanzen 
und Regenwurmtätigkeit erfordert. Daher gewin-
nen neue Bodenbearbeitungstechniken mit einge-
schränkter Eingriffsintensität an Bedeutung. 

858. Eine besonders schwerwiegende Bodenschä-
digung stellt die Bodenerosion durch Wasser und 
Wind dar. Sie nimmt besorgniserregend zu und ist 
vor allem auf die Vergrößerung der Schläge und 
vermehrte Bearbeitung in der Fallinie, auf die Um-
wandlung von Grünland in Acker, auf zunehmen-
den Anbau von Reihenfrüchten wie Mais und Rü-
ben sowie auf intensivere Bodenbearbeitung zu-
rückzuführen. Wassererosion tritt vor allem bei 
Starkregen und zugleich geringer Bodenbedeckung 
und zu locker oder zu dicht gelagertem Boden in 
hängigen Lagen auf. Winderosion wird durch große 
Schläge in ebenem Gelände ohne Windschutz in 
Zeiten geringer Bodenbedeckung vorwiegend auf 
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leichten Böden gefördert. Jede Erosion bedingt ei-
nen irreversiblen Boden- und damit Nährstoff- und 
Humusverlust. Sie führt u. a. zur Minderung der Er-
träge bzw. der Ertragssicherheit und erschwert die 
Bewirtschaftung — auch dadurch, daß verlagerter 
Boden immer wieder zurückgeschafft werden muß. 
Sie beeinträchtigt aber auch angrenzende Biotope 
durch Ablagerung nährstoffreichen Feinbodens 
und durch Eutrophierung (Abschn. 4.1.2.3) und schä-
digt Entwässerungssysteme und Wirtschaftswege 
durch Verschüttung. 

859. Pflanzenproduktion ist ohne Düngung nicht 
denkbar, durch die Nährstoffentzüge wieder ausge-
glichen werden. Neben der mineralischen Düngung 
mit einzelnen Nährstoffen spielt die regelmäßige 
Versorgung der Böden mit organischen Substanzen 
eine wichtige Rolle, weil diese über die Humusbil-
dung für die Regelungsfunktion von Bedeutung 
sind und außerdem eine langfristige Nährstoff-
quelle für Bodenorganismen und Nutzpflanzen dar-
stellen. 
Die Humuswirtschaft und -pflege ist vor allem in 
Ackerböden wichtig, die in der Regel niedrige Hu-
musgehalte haben und durch Humusschwund in-
folge intensiver Bearbeitung und Bewirtschaftung 
besonders gefährdet würden. Für eine allgemeine 
Humusabnahme in Ackerböden liegen aber bisher 
keine Nachweise vor. Der Rat stellt jedoch fest, daß 
vorhandene Möglichkeiten zur Versorgung des Bo-
dens mit organischen Substanzen in Gebieten mit 
überwiegendem Ackerbau nicht überall wahrge-
nommen werden. Bereits geringfügige Änderungen 
im Humusgehalt infolge unterlassener Humus-
pflege z. B. durch eine ungünstige Fruchtfolge, 
durch mangelnde Zufuhr organischer Substanz 
oder durch zu starke Bodenbearbeitung haben 
nachteilige Folgen; die Regelungsfunktion für 
Nähr- und Schadstoffe wird beeinträchtigt und die 
damit in enger Beziehung stehende Lebensraum-
funktion für die Bodenlebewelt eingeschränkt. Ins-
besondere in verschlämmungs- und erosionsgefähr-
deten Lagen sind durch Humusverlust bedingte Bo-
denverschlechterungen kaum zu verantworten. 

Hinsichtlich der Nährstoffzufuhr und ihrer Folgen 
ist vor allem die starke Anwendung leichtlöslicher 
mineralischer Dünger und/oder hoher Güllegaben 
hervorzuheben. Die Anreicherung des Bodens mit 
Nährstoffen, wie sie durch eine über den Pflanzen-
verbrauch hinausgehende Düngung jeder Art ge-
schieht, ist aus landwirtschaftlicher Sicht grund-
sätzlich solange erwünscht, wie sie die Produktions-
funktion des Bodens stärkt und die im Boden wur-
zelnden Pflanzen keine Überdüngungsschäden auf-
weisen. Für benachbarte Systembereiche kann dies 
bereits belastend sein, wie sich an erhöhten Nähr-
stoffgehalten im Sicker- und Grundwasser zeigt. 
Dies gilt vor allem für das im Boden nicht speicher-
bare Nitrat, aber in Böden schwacher Bindungs-
kraft auch für Kalium und Phosphat. Ihr Erschei-
nen im Grundwasser ist eine Grundwasserbeein-
trächtigung, während der Boden funktionsfähig 
bleibt. 

Nachteiliger für den Boden ist die Calcium-Auswa-
schung, da dieses Nähr-, Puffer- und gefügeför-

dernde Element nicht durch einen der mikrobiellen 
Stickstoffbindung analogen Prozeß im Boden selbst 
ergänzt wird und daher durch regelmäßige Kalkung 
zugeführt werden muß. Im Gegensatz zu Nitrat und 
Calcium wird Phosphat im Boden in der Regel fest 
gebunden und ist vielfach schon so stark angerei-
chert, daß eine Phosphatdüngung kaum noch erfor-
derlich wäre. Wie weit diese Phosphatanreicherung 
den Boden auf die Dauer schädigt, ist nicht be-
kannt. 

Die Bodenorganismen werden im allgemeinen 
durch organische und mineralische Düngung be-
günstigt mit Ausnahme von übermäßiger Güllezu-
fuhr, die entweder zu Luftmangel führt oder sogar 
toxisch wirken kann. 

860. Größere Aufmerksamkeit erregt der Eintrag 
von Schwermetallen, vorwiegend Cadmium, durch 
die Düngung. Die Cadmium-Zufuhr mit der mine-
ralischen Phosphatdüngung beträgt im Durch-
schnitt aber nur 3-5 g/ha • Jahr und liegt damit in 
der Größenordnung des allgemeinen immissionsbe-
dingten Eintrages sowie auch des Cadmium-Austra-
ges durch die Ernte. 

861. Unerwünschte und/oder schädliche Wirkun-
gen hat die landwirtschaftliche Nährstoffanreiche-
rung von ursprünglich nährstoffarmen Böden 
(„Aufdüngung") dann, wenn sie ohne Beachtung der 
Regelungsfunktion erfolgt. Die starke Nährstoffzu-
fuhr zu sandigen, schwach gepufferten Böden, die 
dadurch in intensive Nutzung genommen werden 
konnten, führt wegen ihrer geringeren Regelungs-
fähigkeit zu einer höheren Nährstoffauswaschung, 
wie sie vor allem in den norddeutschen Pleistozän-
sandgebieten verbreitet ist. Ausgerechnet hier ent-
standen wegen der Nähe zu den Häfen, über die die 
Futtermitteleinfuhren kommen, die großen Tierhal-
tungen mit ihrem riesigen Gülleanfall und dem 
wohl höchsten Nährstoffeintrag, den Böden über-
haupt erfahren und der nicht nur zu hohen Grund-
wasserbelastungen führt, sondern auch Gefüge-
schäden verursachen kann. 

Hier wird die natürliche Rolle des Bodens, durch 
Stoffbindung oder -abbau den Naturhaushalt zu 
entlasten, geradezu in die eines wirksamen Emit-
tenten verkehrt. Dies ist auch ein schwerwiegender 
Verstoß gegen eine von SCHLICHTING (1972) auf-
gestellte Regel, wonach für alle Substanzen, die 
über den Boden wieder in die natürlichen Stoff-
kreisläufe einbezogen werden, „wuchsfördernde 
Umsetzung ohne Belastung von Luft und Wasser" 
oder „oberboden-stabilisierende Anreicherung ohne 
Wuchshemmung" maßgebend sein müssen. Die 
Aufdüngung nährstoffarmer Böden ist auch ohne 
Überdüngung eine praktisch kaum reversible Ver-
änderung, die aber als eine Bodenumwandlung, 
nicht als Bodenschädigung anzusehen ist. Diese 
Umwandlung beraubt allerdings, ähnlich wie die 
Entwässerung nasser oder feuchter Böden, die 
Landschaft zahlreicher Sonderstandorte mit ihrer 
typischen Pflanzen- und Tierwelt. 

862. Gegenüber dem Ausmaß der Nährstoffein-
träge und -umsetzungen sind die Einträge von che- 
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mischen Pflanzenschutzmitteln quantitativ um Grö-
ßenordnungen geringer. Ihr Verhalten im Boden 
wird seinerseits auch wieder durch die Regelungs-
funktion gesteuert. Sie sorgt nämlich maßgeblich 
dafür, daß Pestizide oder ihre Metaboliten unter 
Mitwirkung der Bodenmikroorganismen abgebaut 
oder aber im Boden festgelegt werden. Wie weit mit 
der Festlegung eine endgültige Desaktivierung der 
Substanzen verbunden ist, bedarf weiterer Untersu-
chungen. Einige Wirkstoffe werden so fest in Ton-
und Humusteilchen eingebaut, daß sie mit den übli-
chen Methoden nicht mehr nachweisbar sind 
(,,bound residues" oder verborgene Rückstände) 
und daher für abgebaut angesehen wurden. Ihr wei-
teres Verhalten ist mit einem bisher nicht abschätz-
baren Risiko behaftet. Die weitere Anreicherung 
mit Pestiziden kann zu einer allmählichen Erschöp-
fung oder gar zum Verlust des Regelungsvermö-
gens des Bodens führen. Da vereinzelt bereits Kon-
taminationen des Grundwassers beobachtet wur-
den (Abschn. 4.3.2.4), ist zu befürchten, daß unter 
bestimmten Bedingungen selbst die übliche Ver-
wendung von Pflanzenschutzmitteln im Boden 
nicht mehr abgepuffert wird. Dies ist Grund genug, 
um die Zufuhr chemischer Pflanzenschutzmittel in 
den Boden nicht weiter zu steigern, sondern einzu-
schränken. 

Die Wirkungen der Pflanzenschutzmittel auf die 
Lebensraumfunktion des Bodens ergeben nach den 
bisherigen Befunden ein uneinheitliches Bild. Die 
Bodenmikroorganismen sind infolge ihrer hohen 
Teilungsfähigkeit im allgemeinen nur wenig von 
Pestiziden beeinträchtigt, zumal diese sich im Bo-
den sehr ungleichmäßig verteilen und ihre Konzen-
tration mit der Tiefe rasch abnimmt. Stärker betrof-
fen ist dagegen die Bodenfauna. Insbesondere Re-
genwürmer werden durch eine Anzahl von Wirk-
stoffen geschädigt, z. B. durch das Fungizid Beno-
myl. Durch Anreicherung in Bodentieren gelangen 
diese Wirkstoffe auch in Nahrungsketten außerhalb 
des Bodens. 

863. Einzelne Pestizide enthalten Schwermetalle 
und haben stellenweise zu Schwermetallanhäufun-
gen im Boden geführt. Hervorzuheben ist die Kup-
ferbelastung der Böden zahlreicher Weinberge und 
Hopfengärten durch (auch gegenwärtig noch im 
Handel befindliche) kupferhaltige Fungizide. Dort 
ist die Lebensraumfunktion des Bodens z. T. stark 
beeinträchtigt, auch wenn es an den Kulturpflanzen 
selbst noch nicht zu Schäden kommt. 

864. Im Vergleich der Stoffeinträge hält der Rat 
mit FIEDLER (1984) organische Flüssigdünger und 
leichtlösliche Stickstoffdünger für eine schwerwie-
gendere Belastung der Böden als chemische Pflan-
zenschutzmittel, weil die Fälle zu hoher und nicht 
zeitgerechter Düngerausbringung — entgegen wis-
senschaftlichen Düngungsempfehlungen — häufi-
ger sind. Nach neuesten Forschungsergebnissen 
kann der Aufwand für Mineral- bzw. Handelsdun

-

ger und für chemische Pflanzenschutzmittel we

-

sentlich gesenkt werden, wenn der Landwirt den 
Ertrag seiner Kulturen nicht prophylaktisch, son-
dern gezielt in Abhängigkeit von den Ergebnissen 
einer Bodenuntersuchung, von der jeweils voraus-
gegangenen Bewirtschaftung und von der Witte-
rung zu sichern versucht (REINER, 1984). 

So werden bei der bisherigen Anwendung minerali-
scher Dünger die Nährstoffe aus den Wirtschafts-
düngern, aus Ernterückständen und Zwischen-
fruchtbau nicht oder unzureichend berücksichtigt. 
Wenn dies jedoch geschieht, ergeben sich z. T. er-
hebliche Einsparungsmöglichkeiten. Für 100 vieh-
starke Betriebe aus dem Landkreis Landshut auf 
knapp 4')/o von dessen landwirtschaftlich genutzer 
Fläche ist z. B. eine Einsparung von 

— 210 t Phosphat (als P2  O5) 
entsprechend 320 000 DM, 

— 350 t Kali (als K2O) entsprechend 210 000 DM, 

— 73 t Stickstoff 	entsprechend 116 000 DM, 

insgesamt 633 t (Reinnährstoff) entsprechend 
646 000 DM ermittelt worden, ohne daß Ertragsmin-
derungen zu erwarten sind (REINER, 1984). 

Die Möglichkeiten können mit Hilfe einer gezielten 
Beratung, die sich neuer EDV-gestützter Planungs- 
und Prognosemodelle bedient, in differenzierter 
Form schlagweise verwirklicht und dem Landwirt 
mittels Bildschirmtext vermittelt werden (REINER 
und MANGSTL, 1984). Auch der Einsatz von Herbi-
ziden kann vermutlich auf die Hälfte der derzeiti-
gen Jahresmenge von 15 000 t vermindert werden, 
zumal aus vielen Versuchen bekannt ist, daß nach 
ca. 30 % der Unkrautbekämpfungen keine Ertrags-
erhöhungen der Kulturpflanzen oder sogar Minder-
erträge eintraten. 

865. Zusammenfassend stellt der Rat fest, daß 
eine langfristige Schädigung der Regelungs- und 
Lebensraumfunktion der Böden infolge nachteili-
ger Beeinflussung durch landwirtschaftliche Nut-
zung nicht ausgeschlossen werden kann. Dabei sind 
die mechanischen Belastungen und Schädigungen 
und die Bodenerosion auf die Dauer bedenklicher 
als die stofflichen Belastungen. Praktisch irrever-
sible Schädigungen stellen die Bodenerosion und 
der Schwermetalleintrag dar. Die übrigen Einwir-
kungen moderner Landbewirtschaftung auf die Bö-
den sind zwar reversibel, aber insbesondere im Fall 
der Verdichtung, des zu großen Gülleeintrages und 
der verborgenen Pestizid-Rückstände nicht hin-
nehmbar. 

In jedem Fall bedeutet Bodenschutz in erster Linie 
eine Pflege und Stärkung der Regelungsfunktion 
der Böden. Da die Landwirtschaft von allen biologi-
schen Bodennutzern die Böden am intensivsten 
und auf den größten Flächen beansprucht, ist sie 
auf die Regelungsfunktion der Böden ganz beson-
ders zu verpflichten und von ihrer einseitigen Aus-
richtung auf die Produktionsfunktion zu lösen. 
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4.3 Auswirkungen der 
Landbewirtschaftung auf 
Grundwässer und 
Oberflächengewässer 

4.3.1 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 

4.3.1.1 Zur Situation des Wasserhaushaltes 

866. In der Bundesrepublik Deutschland bestehen 
wegen der gleichmäßig hohen Niederschläge von 
ca. 800 mm/a und der hydrogeologisch günstigen 
Bodenverhältnisse keine generellen Mengenpro-
bleme für den Wasserhaushalt. Dies gilt insbeson-
dere für Gebiete mit überwiegend ländlicher Struk-
tur. Örtlich kann jedoch das natürliche Verhältnis 
von Niederschlag, Abfluß und Verdunstung erheb-
lich vom Bundesdurchschnitt abweichen. Dort muß 
zur Optimierung der Standortverhältnisse regulie-
rend in den Gebietswasserhaushalt eingegriffen 
werden. Da das Wasserdargebot aus den Nieder-
schlägen nicht vermehrbar ist, sind regelnde Ein-
griffe nur beim Abfluß und bei der Verdunstung 
möglich. Die Komponenten des Wasserhaushaltes 
sind sehr vielfältig, und es bestehen zwischen den 
einzelnen Faktoren zahlreiche Wechselwirkungen. 

4.3.1.2 Einflüsse verschiedener Nutzungen auf 
Verdunstung und Grundwasserneubildung 

867. Die Wasserbilanz land- und forstwirtschaft-
lich genutzter Flächen wird maßgeblich durch die 
Art der Nutzung bestimmt. Bei bewachsenen Flä-
chen bestehen Wechselbeziehungen zwischen den 
verschiedenen Verdunstungs- und Niederschlags-
anteilen. Vom Gesamtniederschlag wird ein Teil be-
reits durch die Pflanzenoberflächen aufgefangen 
und verdunstet dort. Bei Fichtenwäldern kann die-
ser Interzeptionsanteil z. B. bis zu 50 % des Nieder-
schlags ausmachen (LAMBRECHT et al., 1979), wo-
durch entsprechend weniger Wasser auf den Boden 
kommt. Die Einzelwerte streuen allerdings sehr 
stark und sind von Art, Dichte und Alter der Pflan-
zenbestände und von der Jahreszeit abhängig. Die 
Interzeptionsverdunstung ist am höchsten bei im-
mergrünen Waldbeständen, sie nimmt ab über 
Laubwälder, Grünland und Ackerland bis zur 
Schwarzbrache, wo keine Pflanzen den Nieder-
schlag zurückhalten. 

868. Dagegen wird die Bodenverdunstung durch 
Pflanzen infolge Schattenwirkung und Windbre-
chung verringert. Die höchste Bodenverdunstung 
hat ein unbewachsener, kapillar mit Wasser gesät-
tigter Boden (z. B. Schwarzbrache nach Unkraut-
vernichtung) mit umgerechnet ca. 400 mm/a. Eine 
noch junge Dauerbrache liegt bei etwa 250 mm/a; 
die Bodenverdunstung nimmt dann mit zunehmen-
dem Bewuchs auf einen Durchschnittswert von 
100 mm/a ab und liegt im Wald mit Streudecke nur 
bei etwa 70 mm/a. 

869. Wesentlich höhere Verdunstungswerte kön-
nen sich durch die Pflanzenverdunstung ergeben. 
Sie kann während der Vegetationszeit eine Versik-

kerung von Wasser bis zum Grundwasser ganz un-
terbinden, auch bei sachgerechter künstlicher Be-
wässerung. Allerdings wird die Pflanzenverdun-
stung durch Witterungs- und Bodenverhältnisse 
stark beeinflußt. Die vorliegenden Meßwerte 
streuen stark und erfassen meistens die Summe 
aus Boden- und Pflanzenverdunstung. 

870. Die Gesamtverdunstung aus den Pflanzenbe-
ständen wird aus den Niederschlägen und aus dem 
Grundwasser gespeist. Sie nimmt mit der verfügba-
ren Wassermenge zu und erreicht bei Fichtenwäl-
dern oder nassen Wiesen Spitzenwerte von etwa 
650 mm/a (LAMBRECHT et al., 1979). 
Die Gesamtverdunstung der Vegetation (einschließ-
lich der Interzeptionsverdunstung) und des Bodens 
in der Bundesrepublik Deutschland beträgt im 
langjährigen Mittel 519 mm (HÄCKEL, 1985; Abb. 
4.20); 1 mm Verdunstung entspricht 248 Mio. m 3 

 Wasser. Standort- und witterungsbedingt können 
starke Unterschiede auftreten, da sich die einzelnen 
Anteile von Abfluß und Verdunstung mit den aktu-
ellen Niederschlagshöhen verändern. 
Außerdem ist die Gesamtverdunstung vom Bearbei-
tungszustand des Bodens und auch von der Boden-
art abhängig. Deshalb weichen die Angaben der 
Wasserbilanzen für bewirtschaftete Böden mehr 
oder weniger stark von hydrologischen Durch-
schnittswerten ab. Eine direkte Verdunstungsmes-
sung ohne Eingriff in die natürlichen Verhältnisse 
ist kaum möglich, insbesondere nicht die Aufteilung 
in Bodenverdunstung und Pflanzenverdunstung. Es 
können nur Rückschlüsse aus Messungen an 
gleichartigen Böden mit und ohne Bewuchs gezo-
gen werden. In Abb. 4.21 sind Werte der Gesamtver-
dunstung von verschiedenen bedeckten Flächen zu

-

sammengestellt. 

871. Der nicht zur Verdunstung kommende Nie-
derschlag fließt oberirdisch oder unterirdisch ab. 
Dementsprechend ergeben sich in Anlehnung an 
Abb. 4.21 die geringsten Abflüsse beim Wald und die 
höchsten beim unbewachsenen Boden. Dies gilt 
auch für die Grundwasserneubildung, da sie im we-
sentlichen durch die unmittelbare Versickerung 
von Niederschlägen erfolgt. Darüber hinaus findet 
ein wechselseitiger Austausch zwischen Grundwas-
ser und Oberflächengewässer statt, entsprechend 
dem jeweiligen Wasserspiegelgefälle. 

872. Trotz ihrer hohen Verdunstung haben Wälder 
auch in mengenmäßiger Hinsicht günstige Wirkun-
gen auf den Wasserhaushalt. Die Versickerungs-
und Speicherfähigkeit von Waldböden vergleichmä-
ßigt den Wasserabfluß nach starken Regenfällen, 
wodurch die Hochwasserwellen reduziert und das 
nutzbare Wasserdargebot erhöht werden. Beson-
dere Bedeutung kommt der Versickerungsleistung 
bei Bergwäldern zu — in den Alpen wurde nachge-
wiesen, daß sie um Größenordnungen höher liegt 
als auf Almen — weil sie zugleich Erosionsschutz, 
Hochwasserschutz und natürliche Wasserspeiche-
rung für die Täler bedeutet. Erhaltung oder Erneue-
rung der Bergwälder kann billiger sein als Gewäs-
serverbauung und Anlage von Talsperren zum 
Hochwasserschutz. 
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Abb. 4.20 

Quelle: HÄCKEL, 1985 

873. Eine Umstellung von Wald oder Grünland auf 
Ackerland beeinflußt also den Grundwasserhaus-
halt. Die Versickerung von Niederschlagswasser in 
das Grundwasser ist in einem Ackerboden insbe-
sondere nach grobscholligem Umbruch wesentlich 
höher und ungleichmäßiger als bei Grünland oder 
Wald. Dadurch erhöht sich allerdings die Gefahr 
der Nährstoffauswaschung bei starken Nieder-
schlägen. Auch Art und Intensität der Nutzung ha-
ben einen Einfluß auf die Wasserbilanz (Abschn. 

Abb. 4.21 

Quelle: nach BAUMGARTNER, 1967, zitiert in LAM-
BRECHT et al., 1979 

1.1.4, Tz. 50f.). Er bezieht sich sowohl auf die Ver-
dunstung als auch auf die verschiedenen Anteile 
des Oberflächen- und Untergrundabflusses. 

Die Aufteilung des Wasserabflusses wird auch 
durch die Wurzeltiefe der Pflanzen beeinflußt. Tief-
wurzelnde Pflanzen hinterlassen nach dem Abster-
ben der unterirdischen Pflanzenteile tiefreichende 
Wurzelgänge, durch die der Sickerwasseranteil er-
höht wird. Auf die Wasseraufnahme des Bodens 
wirken sich auch die Gänge von erdbewohnenden 
Tieren günstig aus. 

874. Zu einer ungünstigen Verlagerung des Ab-
flusses vom Sickerwasser zum Oberflächenabfluß 
kommt es durch Bodenverdichtungen, die durch das 
Befahren mit schweren Fahrzeugen (Schlepper, 
Maschinen, Transportanhänger) entstehen. Dabei 
ist zwischen Krumen- und Unterbodenverdichtun-
gen zu unterscheiden (Abschn. 3.2.1.2.1 und 4.2.4.1). 

Die Wasserleitfähigkeit ist bei einem Grundwasser-
leiter aus Sand und Kies ohne Feinanteile eine 
rechnerisch erfaßbare Funktion des Porenvolu-
mens. Bei einem Ackerboden mit hohem Anteil an 
Schluff oder Ton und organischem Material nimmt 
sie mit zunehmender Verdichtung des Bodens stär-
ker ab als die nach dem Porenvolumen berechnete 
(HILDEBRAND, 1983). Es müssen also mit zuneh- 
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mender Lagerungsdichte zusätzliche Faktoren die 
Wasserleitfähigkeit hemmen. Dabei kommt haupt-
sächlich eine abnehmende Vernetzung der einzel-
nen Poren, d. h. eine Verminderung der durchge-
henden Porenkanäle in Betracht. Die Untergrund-
verdichtung führt dazu, daß sich das versickernde 
Wasser bei stärkeren Niederschlägen an der Pflug-
sohle staut und den Oberboden vernäßt. Dies kann 
bis zu vollständigem Einstau des Oberbodens mit 
Oberflächenabfluß und Bodenabtrag (Wasserero-
sion) führen. Alle Maßnahmen zur Verbesserung 
und Pflege der Bodenstruktur gegen eine Bodenero-
sion durch Wasser sind daher gleichzeitig förderlich 
für die Grundwasserneubildung. 

4.3.1.3 Auswirkungen von Meliorationen 

875. In vielen Gebieten der Bundesrepublik 
Deutschland erwies sich der Bodenwasserhaushalt 
als ungünstig oder hinderlich für die landwirt-
schaftliche Nutzung (vgl. Abschn. 1.1.5). Er wurde 
daher durch kulturtechnische Maßnahmen wie Ent-
und Bewässerung verändert und optimal geregelt 
(Abschn. 3.2.2). Oft sind damit auch Nutzungsände-
rungen, vor allem Umbruch von Grünland in Acker-
land verbunden. Diese Hydromeliorationen beein-
flussen selbstverständlich den Gebietswasserhaus-
halt und dürfen daher nicht nur aus landwirtschaft-
licher Sicht betrachtet werden. 

876. Die Entwässerung dient nicht nur der Steige-
rung des Pflanzenertrags, sie erhöht auch die me-
chanische Tragfähigkeit (Befahrbarkeit) der Böden 
und vermindert die Anfälligkeit gegen Wasserero-
sion und Krumenverdichtung. Entwässerungen 
werden nicht nur in der Landwirtschaft durchge-
führt, sondern sie schützen auch Siedlungs-, Indu-
strie-, Erholungs-, Sport- und Verkehrsanlagen. 
Konkrete Aussagen zum Einfluß von Hydromelio-
rationen sind in der Regel dadurch erschwert oder 
unmöglich, daß gleichzeitig mit der Dränung in den 
erschlossenen Gebieten verschiedene andere was-
serbauliche sowie Siedlungs- und Verkehrsmaßnah-
men durchgeführt werden und eine Trennung der 
jeweiligen Einflüsse kaum vorgenommen werden 
kann (LAMBRECHT et al., 1979). 

877. Die Auswirkungen von Entwässerungsmaß-
nahmen müssen unterschiedlich beurteilt werden. 
Durch eine Dränung wird zunächst der ursprüngli-
che Oberflächenabfluß weitgehend in die Drän-
stränge verlagert. Dies führt in der Regel zu einer 
Vergleichmäßigung des gesamten Abflusses (LAM-
BRECHT et al., 1979). Aus ökonomischer Sicht sind 
Entwässerungen meistens vorteilhaft. Jedoch ver-
ändert jede Entwässerung die Landschaft, insbe-
sondere gefährdet sie Feuchtbiotope. Durch eine 
Dränung zum Zweck des Kulturartenwechsels z. B. 
von Grünland zu Ackerland werden gleichzeitig der 
Bodenwasserabfluß und die Umsetzungsprozesse 
im Boden verstärkt, was die Gefahr des Austrags 
von Düngern und Pflanzenschutzmitteln in Grund- 
und Oberflächengewässer erhöht. 

878. Zu den Entwässerungsmaßnahmen zählt 
auch der Gewässerausbau, vor allem auch im Rah-

men von Flurbereinigungen. Viele Beispiele im Ge-
wässerausbau haben gezeigt, daß ein Eingriff in ein 
Gewässer nicht nur als technische Maßnahme gese-
hen werden darf, sondern daß die Zusammenhänge 
in und am Lebensraum Gewässer (Wasser, Boden, 
Vegetation, Lebewesen) berücksichtigt werden 
müssen. Weiterhin ist die Dynamik des fließenden 
Wassers zu beachten, damit Uferabbrüche, großräu-
mige Grundwasserabsenkungen durch Sohlenver-
tiefungen und Überschwemmungen durch Ablage-
rungen vermieden werden. Jede Maßnahme, die 
den natürlichen Kräften des Wassers entgegen-
steht, muß mit großen Unterhaltungskosten erkauft 
werden (BRETSCHNEIDER, 1982). 

879. Die Regulierung kleiner Gewässer im ländli-
chen Bereich umfaßt in erster Linie Sicherungs-
maßnahmen an Sohle und Ufer sowie das Schaffen 
günstiger Vorflut. Dabei sollte bevorzugt der Le-
bendverbau verwendet werden, bei dem eine Pflan-
zendecke nicht nur Ufer, Böschungen und Vorlän-
der sowie Hänge sichert, sondern auch als wert-
voller Biotop wirken kann. Dagegen sind Kanalisie-
rungen und Verrohrungen abzulehnen. 

880. Neben den unmittelbaren Zielen des Gewäs-
serausbaues, die Grundwasserverhältnisse für die 
Vegetation zu verbessern und Hochwässer schadlos 
abzuführen, muß noch ein weiterer Nebeneffekt be-
achtet werden. Grünland in Flußauen oder Hoch-
wasserabflußgebieten, die längere Zeit nicht über-
schwemmt wurden, wird häufig in Ackerland umge-
wandelt. Dies widerspricht dem Grundsatz, Über-
schwemmungsgebiete mit einer dauerhaften Vege-
tation zu begrünen, die den bestmöglichen Ero-
sionsschutz gewährleistet. In den Auen großer 
Flüsse mit sehr breiten Hochwasserabflußgebieten 
ist dies jedoch aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
immer zu erreichen. In solchen Fällen ist es zweck-
mäßig, zwischen dem eigentlichen Hochwasser-Ab-
flußbereich mit stärkerer Strömung und dem Über-
schwemmungsbereich zu unterscheiden, wo das 
Hochwasser nur wenig strömt. Hier wäre eine ak-
kerbauliche Nutzung tragbar, wenn die Haupthoch-
wasserzeiten nicht gerade in die Monate fallen, in 
denen die Äcker keine oder eine wenig entwickelte 
Pflanzendecke (z. B. auflaufende Saat) tragen und 
die Gefahr der Bodenabschwemmung am größten 
ist. Die ackerbaulich genutzten Überschwemmungs-
bereiche sollten nicht durch Dämme vom Hochwas-
serabflußbereich abgetrennt werden, da sie nach 
wie vor als Hochwasserrückhalteräume zur Dämp-
fung von Hochwasserspitzen benötigt werden. Sind 
örtlich abflußbeschleunigende Maßnahmen nicht zu 
vermeiden, dann müssen auch die Auswirkungen 
auf unterhalb liegende Gewässerstrecken berück-
sichtigt werden, da sonst weitere Schutzmaßnah-
men erforderlich sein können. 

881. Neben der Entwässerung dient auch die Be-
wässerung dazu, der Pflanze möglichst optimale Be-
dingungen für hohe Erträge und bessere Qualität 
zu schaffen. 

Gegenwärtig werden etwa 250 000 ha oder 2,1 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche der Bundesre- 
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publik Deutschland bewässert, wovon 125 000 ha in 
der Norddeutschen Tiefebene liegen. Darin nicht 
enthalten sind Obst- und Gartenbaubetriebe sowie 
Betriebe unter 2 ha. Etwa zwei Drittel der Wasser-
menge entstammen dem Grundwasser und ein 
Drittel dem Oberflächenwasser. Der durchschnittli-
che jährliche Bedarf an Bewässerungswasser be-
trägt etwa 210 Mio m3  (BML, 1979; WINJE, 1982) 
(s. Abschn. 1.1.4.2, 1.1.6). Er entspricht 5 % der För-
dermenge der öffentlichen Wasserversorgungsun-
ternehmen oder einem täglichen Wasserbedarf von 
9,5 Liter pro Einwohner. 

882. In der Bundesrepublik Deutschland hat man 
bisher noch keine lang andauernden und intensiven 
Grundwasserabsenkungen durch landwirtschaftli-
che Bewässerungen festgestellt (WOLFF, 1982). 
Neuere Untersuchungen im Landkreis Uelzen 
(BRÜHMANN, 1982) weisen aber darauf hin, daß 
zumindest in Trockenjahren gebietsweise ein Ab-
sinken der Grundwasserstände zu beobachten war, 
das nicht allein aus dem Niederschlagsdefizit zu 
erklären ist. Eine Bilanzierung ergab, daß hier die 
landwirtschaftliche Beregnung mit etwa 15 % am 
Grundwasserverlust beteiligt war. Von der Bereg-
nungswassermenge fließen bis zu 30 % dem Grund-
wasser wieder zu, während 70 % verdunsten und 
von den Pflanzen verbraucht werden. Es ist zu er-
warten, daß es zumindest gebietsweise zu einer ver-
stärkten Nutzungskonkurrenz zwischen öffentli-
cher Wasserversorgung und landwirtschaftlicher 
Beregnung kommen kann. 

Ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge-
fördertes Forschungsvorhaben zur Tropfbewässe-
rung hat gezeigt, daß bei vergleichbaren Erträgen 
gegenüber der herkömmlichen Beregnung bis zu 
30 % Wasser und bis zu 80 % Energie eingespart 
werden können. Der Kapital- und Arbeitsaufwand 
und somit die Verfahrenskosten liegen aber weit 
höher. 

883. Allgemein sollte angestrebt werden, das Ober-
flächenwasser am direkten und schnellen Abfluß zu 
hindern, damit es möglichst lange Zeit nutzbar zur 
Verfügung steht. Neben den ackerbaulichen Maß-
nahmen zur Verringerung des oberflächlichen Was-
serabflusses ist die Zunahme der versiegelten Flä-
chen auf das notwendigste Maß einzuschränken 
und die Versickerung von Niederschlagswasser 
durch ausgleichende Maßnahmen zu fördern. 

884. Obwohl die Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Maßnahmen und ihren Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt seit langem bekannt 
sind, ist die konsequente Vermeidung nachteiliger 
Folgen noch nicht selbstverständlich. Ohne Rang-
folge nach Häufigkeit oder Reichweite seien daher 
zusammenfassend die wesentlichsten landwirt-
schaftlichen Maßnahmen mit nachteiligen Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt zusammenge-
stellt: 
— Durch Umwandlung von Wald und Grünland in 

Ackerland ergeben sich Beeinträchtigungen für 
die Grundwasserneubildung, ferner verstärken 
sich erosionsbedingte Einträge in die Oberflä-
chengewässer. 

— Befahren der Äcker mit schweren Geräten ver-
dichtet den Boden. Dadurch verringert sich die 
Einsickerung des Niederschlagswassers, und es 
kommt zu verstärktem Oberflächenabfluß mit 
Bodenerosion. 

— Feuchtbiotope — auch kleinsten Ausmaßes — 
werden beseitigt, um den Wirtschaftswert des 
Bodens zu erhöhen. Gleichzeitig werden stark 
nährstoffhaltige Dränwässer abgeführt. 

— Abflußverbesserung durch Kanalisierung oder 
Verrohrung kleinerer Gewässer zerstört ihre 
Funktion als Lebensraum. Sohlen und Ufer der 
Gewässer werden bevorzugt durch technische 
Maßnahmen befestigt, statt sie durch Lebend-
verbau zu sichern. 

— Ausbauten kleinerer Wasserläufe im Zuge von 
Flurbereinigungen erfolgen ohne Berücksichti-
gung der Dynamik des fließenden Wassers, was 
auf einer längeren Fließstrecke wechselweise zu 
Uferabbrüchen, Überschwemmungen oder Soh-
lenvertiefungen mit Grundwasserabsenkungen 
führt. 

— Umwandlung von Grünland in Ackerland führt 
in Hochwasserabflußgebieten bei Hochwasser 
zu verstärkter Erosion und zu einer bedenkli-
chen Verschlechterung der Grundwasserquali-
tät. 

4.3.2 Auswirkungen auf die 
Grundwasserqualität 

4.3.2.1 Grundwasservorkommen und 
Schutzbedürftigkeit (Beurteilungskriterien) 

Definition 

885. Grundwasser gilt seit Jahrtausenden als das 
beste Wasser für die Nutzung zu häuslichen und 
gewerblichen Zwecken. Echtes Grundwasser mit ei-
ner ausreichenden Verweilzeit im Untergrund ist 
von Natur aus, d. h. ohne nachteilige zivilisatorisch 
bedingte Veränderungen, frei von gesundheitsge-
fährdenden Eigenschaften und nach seiner Her-
kunft und Beschaffenheit zur Nutzung als Trink-
wasser für Menschen und Haustiere geeignet 
(Tz. 891). Im vortechnischen Zeitalter stand Grund-
wasser zur menschlichen Nutzung nur dort zur Ver-
fügung, wo es im freien Gefälle auf natürliche 
Weise als Quelle zutage trat. So galt für die Men-
schen seit jeher eine Quelle als Inbegriff der Rein-
heit, der Gesundheit, der labenden Kühle und des 
guten Geschmacks. 

Grundwasser ist alles unterirdische Wasser, das in 
unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem 
Untergrund steht, das Hohlräume der Erdrinde zu-
sammenhängend ausfüllt und nur der Schwerkraft 
unterliegt. 

Nach der Herkunft des Wassers im Boden wird un-
terschieden zwischen echtem Grundwasser aus der 
Versickerung von Niederschlägen, künstlich ange-
reichertem Grundwasser, das mittels Versicke- 
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rungsbecken oder Schluckbrunnen aus oberirdi-
schem Wasser entsteht, und uferfiltriertem Wasser, 
das aus einem oberirdischen Gewässer natürlich 
oder künstlich durch Ufer oder Sohle in den Unter-
grund gelangt ist. 

Die örtlich anzutreffende Grundwasserqualität 
wird durch die natürlichen biologischen und chemi-
schen Prozesse im Wasserkreislauf bestimmt, kann 
aber maßgeblich beeinflußt werden durch die vom 
Regen aus der Luft ausgewaschenen Verunreini-
gungen und durch die menschlichen Tätigkeiten im 
Einzugsgebiet. Die folgenden Ausführungen bezie-
hen sich auf das natürlich gebildete Grundwasser. 

Grundwasservorkommen 

886. Die ergiebigen Grundwasservorkommen sind 
nicht gleichmäßig über die Bundesrepublik 
Deutschland verteilt (Abb. 4.22). Die größten Grund-
wasservorkommen befinden sich im norddeutschen 
Raum nördlich der Mittelgebirge, in der Niederrhei-
nischen Bucht, im Oberrheingraben und im süd-
deutschen Raum, und zwar als Karstwasser in der 
Schwäbisch-Fränkischen Alb sowie als Porenwas-
ser im Molassebecken zwischen Alpennordrand 
und Donau. Diese Flächen überdecken knapp 40 % 
der Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland 
und werden in weiten Bereichen flächendeckend 
landwirtschaftlich intensiv genutzt (Tz. 899, 
Abb. 4.24). Die übrigen Gebiete weisen mittlere bis 
kleinere Grundwasservorkommen auf, die aber z. T. 
große regionale Bedeutung haben. 

887. In den großstädtischen Ballungsräumen rei-
chen die natürlichen Grundwasservorräte häufig 
nicht mehr zur Deckung des häuslichen und indu-
striellen Wasserbedarfs aus. Die Wassergewin-
nungsanlagen sind vielfach von den Siedlungsge-
bieten eingekreist worden, so daß eine Erweiterung 
zur Deckung des gestiegenen Wasserbedarfs sehr 
erschwert ist. Zudem besteht in Ballungsgebieten 
eine erhöhte Gefahr der Grundwasserverschmut-
zung durch die unterschiedlichsten Einrichtungen, 
Vorgänge und Nutzungen. Eine Wassergewinnungs-
anlage in der Nähe der großstädtischen Ballungsge-
biete führt daher zwangsläufig zu Interessenkon-
flikten. 

Die scheinbar einfachste und zunehmend gewählte 
Lösung besteht darin, das in den Ballungsräumen 
benötigte Wasser in entfernter liegenden, land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Gebieten zu gewin-
nen. In der Regel stoßen aber solche Vorhaben auf 
erhebliche Widerstände. Diese können sowohl auf 
ökologischen als auch auf wirtschaftlichen Verlu-
sten beruhen. Flächenmäßig ist die Landwirtschaft 
am stärksten betroffen, zumal ergiebige Grundwas-
servorkommen häufig in Talauen mit fruchtbaren 
Böden liegen. Allerdings sind mit wirtschaftlichen 
Einschränkungen, z. B. einer Verhinderung der In-
tensivierung der Landnutzung, oft auch ökologische 
Vorteile verbunden. Hier müssen durch koordi-
nierte und zum Teil überregionale Planungen Lö-
sungsmöglichkeiten zwischen den konkurrierenden 
Raumnutzungen gefunden werden. 

Schutzbedürftigkeit 

888. Die Wasserversorgungsunternehmen in der 
Bundesrepublik Deutschland fördern ihr Wasser zu 
70 % aus Grund- und Quellwasser und zu 11 % aus 
angereichertem Grundwasser, den Rest aus Ober-
flächengewässern. Von den Wasserwerken werden 
jährlich etwa 3,2 Mrd m 3  Wasser aus dem Boden 
geholt, zusätzlich fördert die Industrie etwa 2,8 Mrd 
m3  Grund- und Quellwasser jährlich. Diese Zahlen 
lassen erkennen, daß unsachgemäße Eingriffe in 
den Grundwasserhaushalt zu folgenschweren Stö-
rungen führen können. Hinzu kommt, daß die Fließ-
vorgänge des Grundwassers im Untergrund nur un-
vollständig zu erfassen sind. Bei verstärkter Was-
serentnahme aus einem bislang unbeeinflußten 
Grundwasserleiter kann sich das Einzugsgebiet bis 
in Bereiche ausdehnen, zu denen vorher keine Ver-
bindung vermutet wurde. Dadurch können sich ei-
nerseits in dem hinzugekommenen Einzugsgebiet 
unvorhergesehene Grundwasserabsenkungen erge-
ben, andererseits können aus diesem Gebiet Grund-
wasserverunreinigungen in die vorhandenen 
Grundwasserfassungen gelangen. Die Wanderung 
von Verunreinigungen, die in den Boden eingedrun-
gen sind, läßt sich nicht immer sicher verfolgen 
oder gar vorhersagen. 

Schon aus Gründen der Vorsorge ist für die Trink-
wassergewinnung jedes Grundwasservorkommen 
schutzbedürftig. Wie weit dieser vorsorgende 
Schutz gehen muß und welche Maßnahmen er bein-
haltet, hängt ab von der Bedeutung des Grundwas-
servorkommens für eine derzeitige oder künftige 
Nutzung und von den natürlichen Gegebenheiten 
hinsichtlich der Verschmutzungsempfindlichkeit 
des Grundwasserleiters. 

889. Dem Schutz des Grundwassers kommt gegen-
über konkurrierenden Interessen entscheidendes 
Gewicht zu. Dabei müssen die Prioritäten in Bal-
lungsgebieten teilweise etwas anders gesetzt wer-
den als in ländlichen Gebieten. Die Schutzvorschrif-
ten für eine Trinkwassergewinnungsanlage schrän-
ken viele andere mögliche Nutzungen des Einzugs-
gebiets der Anlage ein. Je dichter ein Einzugsgebiet 
besiedelt und je intensiver es genutzt ist, desto eher 
sind Gefährdungen und Beeinträchtigungen des 
Grundwassers zu befürchten. Es gilt abzuwägen, 
welche Nutzungen in einem industriellen Ballungs-
gebiet oder am Stadtrand dem Wohl der Allgemein-
heit dienlicher sind. Neben der reinen Kosten

-

Nutzen-Analyse, ob ein Grundwasservorkommen 
schutzwürdig ist, und neben den hydrologischen Be-
langen des Wasserhaushalts sind dabei auch sozial-
politische Auswirkungen zu beachten. 

Der Zwang, einerseits bestimmten Funktionen flä-
chenhaft Vorrang einzuräumen, andererseits auf-
grund der Vielfalt der Anforderungen möglichst 
Mehrfachnutzungen zuzulassen, ist größer gewor-
den (WOHLRAB, 1981a). Bei der Suche nach einer 
Lösung der Probleme muß man sich vergegenwärti-
gen, daß sowohl die Trinkwasserversorgung als 
auch die Landwirtschaft das Ziel verfolgen, jeweils 
auf wirtschaftliche Weise Lebensmittel zu produzie-
ren, an die höchste qualitative Anforderungen zu 
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Abb. 4.22 

Quelle: BMBau, 1980, verändert 
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stellen sind (KAMPE, 1982). Die Konkurrenz um 
Flächen zwischen Landbau und Wassergewinnung 
kann wegen der erheblichen Flächenansprüche 
nicht durch planerische Maßnahmen allein gelöst 
werden, vielmehr kommt es darauf an, durch Re-
geln für eine umweltschonende Landbewirtschaf-
tung einerseits (vgl. Abschn. 5.6.3) und durch eine 
schonende Wassergewinnung andererseits die Ver-
träglichkeit beider wieder herzustellen bzw. zu 
sichern. 

890. Grundwasservorkommen sind aber nicht nur 
unter dem Gesichtspunkt der Wassergewinnung als 
schutzwürdig anzusehen, sie stellen auch einen ei-
genen Lebensraum dar, der verschiedene Ökosy-
steme beherbergt, deren Artenreichtum und Bela-
stungsgrenzen noch wenig bekannt sind. Ihre Lei-
stungsfähigkeit ist es aber, welcher neben der Fil-
terfähigkeit der Deckschichten die Qualität des 
Grundwassers zu verdanken ist. Sie hat daher 
große Bedeutung für die Trinkwassergewinnung 
und beeinflußt indirekt die Qualität der Oberflä-
chengewässer. Je höher die Einträge von organi-
schem Material und Nährstoffen ins Grundwasser 
werden, um so wichtiger wird es, das Reinigungs-
vermögen dieser Grundwasserökosysteme zu erhal-
ten (Abschn. 4.3.2.4). 

Beurteilungskriterien der 
Grundwasserqualität 

891. Die Qualitätsbeurteilung eines Grundwassers 
geschieht fast ausschließlich unter dem Gesichts-
punkt seiner Nutzung. Während ein Oberflächenge-
wässer vielen Zwecken zur gleichen Zeit dienen 
kann, werden Grundwässer fast ausschließlich für 
die öffentliche Wasserversorgung, für die Industrie-
wasserversorgung oder für landwirtschaftliche 
Zwecke genutzt. Nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
kommt unter allen Nutzungen der Trinkwasserver-
sorgung die höchste Priorität zu. 

Die Beurteilungskriterien der Grundwasserqualität 
werden daher aus der Eignung als Trinkwasser her-
geleitet. Die Güteanforderungen werden in „DIN 
2000, Zentrale Trinkwasserversorgung" formuliert 
und lassen sich in dem Satz zusammenfassen: 

„Ein Wasser im natürlichen Wasserkreislauf, 
das in keiner Weise anthropogen beeinträchtigt 
wird". 

892. Jede zivilisatorisch bedingte Einflußnahme 
auf die Beschaffenheit des Grundwassers, die zu 
einer nachteiligen Veränderung führt, ist folglich 
als Belastung anzusehen. Daher wird seitens der 
Wasserversorgungsunternehmen die Maximalfor-
derung erhoben, daß ein Grundwasser vor jeder sol-
chen Belastung geschützt werden muß. Dieser Ma-
xime der Trinkwasserversorgung steht entgegen, 
daß etwa die Hälfte der Fläche der Bundesrepublik 
Deutschland landwirtschaftliche Nutzfläche ist, wo 
das Niederschlagswasser in seinem natürlichen 
Kreislauf zunächst den landwirtschaftlich bearbei-
teten Boden durchsickern muß, bevor es in den 
Grundwasserleiter gelangt. 

893. Zum Schutz des Grundwassers vor den ge-
nannten Belastungen sieht das Wasserhaushaltsge-
setz für die Trinkwassergewinnung die Ausweisung 
von Wasserschutzgebieten vor, die in drei Schutzzo-
nen unterteilt werden. Der gesamte Flächenbedarf 
für Wasserschutzgebiete beträgt in der Bundesre-
publik Deutschland für alle Schutzzonen zusammen 
10,9 % (Tab. 4.21) (BMI, 1982). Tatsächlich als 
Schutzgebiete rechtskräftig ausgewiesen sind ledig-
lich etwa 5 %. 

Tab. 4.21 

Flächenbedarf für Wasserschutzgebiete der Trink

-

wassergewinnungsanlagen in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Schutzgebiete für 

Gesamt- 
erforder- 

licher Trink- 
Schutzzone Grund- wasser- fläche Flächen- 

wasser tal- km2  anteil 
km2  sperren in % 

km2  

I + II 3 261 511 3 772 1,5 
III 21 980 1 285 23 265 9,4 
I + II + III 25 241 1 796 27 037 10,9 

Anmerkung: 
Nicht einbezogen ist die Zone III B, deren Fläche, wenn 
ausgewiesen, meist größer ist als Zone III A. Vernachläs-
sigt sind auch die Schutzgebiete für Seen. 

Quelle: BMI, 1982 

Für die Schutzzonen I und II, in denen die Nut-
zungsbeschränkungen weit über die Vorschriften 
des allgemeinen Gewässerschutzes hinausgehen, 
ist der Flächenanteil von 1,5 % vergleichsweise ge-
ring. Die Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete 
sind jedoch noch unzureichend auf die landwirt-
schaftliche Nutzung abgestimmt. Insbesondere 
wäre eine Erweiterung des Maßnahmenkatalogs 
auf den Schutz des Grundwassers vor erhöhten Ni-
trateinträgen notwendig. 

4.3.2.2 Überblick über Belastungen des 
Grundwassers durch die Landwirtschaft 

894. Da sich Siedlungs- und Verkehrsflächen kei-
nesfalls für Grundwassergewinnungsgebiete eig-
nen, liegen die für die Grundwassergewinnung 
nutzbaren Einzugsgebiete fast ausschließlich unter 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Bei 
dieser Flächennutzung ist eine konsequente Tren-
nung von Landwirtschaftsflächen und Wasserein-
zugsgebieten nicht möglich, aber auch nicht überall 
erforderlich. Abgesehen von zahlreichen flachen 
Einzelbrunnen, die aus oberflächennahem Grund-
wasser, teilweise mit direktem Kontakt zum Haft-
wasser, gespeist werden, sind stärkere Grundwas-
serverschmutzungen durch die Landwirtschaft mit 
schädlichen Beeinflussungen der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung bisher nur in Problemge-
bieten festgestellt worden. Das sind fast ausschließ- 
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lich Gebiete mit Intensiv- und Sonderkulturen, mit 
ausgesprochen auswaschungsgefährdeten Böden 
oder solche mit konzentrierter Tierhaltung. Die ne-
gative Bewertung der Verhältnisse in diesen Pro-
blemgebieten darf nicht auf die gesamte landwirt-
schaftlich genutzte Fläche übertragen werden. Die 
bestehenden Gefährdungen müssen beseitigt wer-
den. Sie sind aber auch als Anlaß für Schutzmaß-
nahmen in noch nicht gefährdeten Gebieten zu 
werten. 

895. Bei den Auswirkungen von Wasserinhalts-
stoffen hinsichtlich der Eignung des Wassers zur 
Trinkwassergewinnung wird häufig unterschieden 
nach Stoffen mit toxischer Wirkung und Stoffen mit 
störender Wirkung. Folgende Stoffeinträge aus der 
Landwirtschaft sind besonders zu nennen: 

Stoffe mit toxischer Wirkung 

— Nitrat, Nitrit 

— Pflanzenschutzmittel 

— Schwermetalle; 

Stoffe mit störender Wirkung 

— Phosphate 

— Eisen 

— Mangan 

— Magnesium 

— Calcium 

— Natrium 

— Chlorid 

— Sulfat, Sulfit 

— Huminsäuren; 

Keime (Mikroorganismen). 

Im Haftwasser der Wurzelzone können alle aufge-
führten Stoffe in unterschiedlicher Konzentration 
auftreten. In tiefe Bodenzonen verlagert werden 
können nur Stoffe, die vom Boden nicht festgehal-
ten werden. Der Umfang der Nährstoffestlegung 
bzw. -verlagerung ist vom Sorptionsvermögen des 
Bodens abhängig. Die Anlagerung von Nährstoffen 
an die Bodenteilchen ist reversibel, d. h. angelagerte 
Nährstoffe können auch wieder im Bodenwasser 
gelöst werden (BRAMM, 1981). 

896. Organische Stoffe aus Wirtschaftsdüngern 
werden im allgemeinen bereits in der obersten Bo-
denschicht festgehalten und durch biologische Pro-
zesse abgebaut. Mineralische Nährstoffe und Spu-
renelemente werden vom Boden unterschiedlich zu-
rückgehalten. Besonders stark gebunden werden 
Phosphat und Schwermetalle. Auch die Kationen 
Kalium und Ammonium werden gut fixiert. Kaum 
zurückgehalten werden dagegen die Anionen Ni-
trat, Chlorid und Sulfat (FURRER, 1978; vgl. Kap. 
3.3, Abschn. 4.2.5). 
897. Die in der Wurzelzone nicht von den Pflanzen 
aufgenommenen Nitrate versickern in tiefere Bo-

denschichten und können in solchen Mengen in das 
Grundwasser gelangen, daß die für Trinkwasser 
geltende zulässige Höchstkonzentration um ein 
Mehrfaches überschritten wird. 

In sauerstoffarmen Bodenschichten mit ausrei-
chendem Gehalt an biologisch abbaubaren organi-
schen Verbindungen können die Nitrate durch bio-
logische Denitrifikation zu elementarem Stickstoff 
abgebaut werden (Tz. 906 ff.). Der aus dem Grund-
wasserleiter nach oben ausgasende Stickstoff ver-
hindert ein weiteres Eindringen von Luftsauerstoff 
in den Untergrund. Enthält das Bodenmaterial Ei-
sensulfide, meist als Pyrit, kann bei Abwesenheit 
von Sauerstoff eine bakteriell katalysierte Denitri-
fikation mit Pyrit als Reduktionsmittel stattfinden. 
Dadurch wird zwar die Nitratkonzentration im 
Grundwasser verringert, als Folgeprodukte treten 
aber höhere Sulfat- und Eisenkonzentrationen auf. 
Ihre Höhe ist nach Abb. 4.23 mit der Größe der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche im Einzugsgebiet 
korreliert (KOLLE, 1982a und b; KÖLLE und 
SCHREECK, 1982). 

Eine Erhöhung der Chloridwerte in Grundwässern 
unter landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebie-
ten kann zwar nachgewiesen werden, die Chlorid-
konzentrationen liegen aber weit unter den ge-
schmacklichen oder gesundheitlichen Grenzwerten 
und weit niedriger als im Uferfiltrat von salzbela-
steten Oberflächengewässern. 

Abb. 4.23 

Quelle: KÖLLE, 1982 b 

898. Zum Schutz von Trinkwassergewinnungsan-
lagen gelten die Richtlinien für Trinkwasserschutz-
gebiete, 1. Teil „Schutzgebiete für Grundwasser". 
Darin werden die Gefährdungen des Grundwassers 
allgemein, ohne spezielle Bewertung aufgezählt. 
Aus dem Bereich der Landwirtschaft werden insbe-
sondere folgende Gefahrenherde genannt: 

— Abschwemmung und Auswaschung, u. a. aus 
dem Boden, aus organischen Düngemitteln (Gül-
le, Jauche, Stallmist, Klärschlamm, Müllkom-
post) und aus mineralischen Düngemitteln 
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— Anwendung chemischer Mittel für Pflanzen-
schutz, für Unkraut- und Schädlingsbekämpfung 
sowie zur Wachstumsregelung 

— Abwasserlandbehandlung, Abwasserverregnung, 
Abwasserversenkung, Abwasserversickerung, 
Abwassergruben, Untergrundverrieselung, Sand-
filtergräben, Abwassersammlung, Einleiten von 
Abwasser oder anderen gelösten und ungelösten 
Stoffen in den Untergrund und in oberirdische 
Gewässer 

— Intensive Beweidung mit örtlichen Viehan-
sammlungen, Massentierhaltung 

— Gärfuttermieten und -silos; Gartenbaubetriebe, 
Kleingärten 

— Einzelanwesen. 

Die ganannten Fakten stellen Gefahrenherde für 
das gesamte Grundwassereinzugsgebiet dar, sind 
aber nach den geltenden Richtlinien nur in der en-
geren Schutzzone (Zone II) größtenteils und im Fas-
sungsbereich (Zone I) generell nicht tragbar. Die 
Richtlinien wurden 1975 herausgegeben und bedür-
fen inzwischen einer Anpassung an den heutigen 
Kenntnisstand. Insbesondere ist in den Richtlinien 
die Nitratproblematik noch nicht berücksichtigt. 

4.3.2.3 Einfluß der Stickstoffdüngung 

899. Bei den Düngemitteln sind für das Grundwas-
ser hauptsächlich die Stickstoffverbindungen pro-
blematisch. Nitrat ist im Boden sehr leicht beweg-
lich. Es kann in kurzer Zeit von den Pflanzen aufge-
nommen, aber auch vom Sickerwasser ausgewa-
schen werden (Kap. 3.3, Abschn. 4.2.5). 

Die Nitratgehalte von Grundwässern unter 
landwirtschaftlich genutzten Gebieten 

900. Eine flächendeckende Bestandsaufnahme der 
Nitratgehalte des Grundwassers im Bundesgebiet 
fehlt bislang. 

Ein Vergleich der Karte der Nitratgehalte des 
Trinkwassers mit den Karten der Intensiv- und 
Sonderkulturen sowie der Zuckerrübenanbaufläche 
(Abb. 4.24) zeigt in weiten Bereichen eine Überdek-
kung der Gebiete erhöhter Nitratwerte im Trink-
wasser mit Gebieten, die einen erhöhten Anteil von 
Intensiv- und Sonderkulturflächen aufweisen. Da-
gegen zeigt sich mit Gebieten, in denen ein hoher 
Viehbestand zu verzeichnen ist (Abb. 4.24, unten 
rechts), keine grundsätzlich auffällige Überdek-
kung, da sich ein hoher Viehbestand in der Regel 
erst dann durch Nitratanreicherungen im Grund-
wasser bemerkbar macht, wenn es sich dabei nicht 
um Weidegang, sondern um Stallhaltung mit star-
ker Gülleausbringung handelt. Dies ist besonders 
im südoldenburgischen Raum der Fall, wo im obe-
ren Grundwasserleiter hohe Nitratbelastungen auf-
treten (FOERSTER, 1982). Betroffen davon sind 
hauptsächlich Hauswasserbrunnen, weshalb diese 
Belastungen nicht in der Karte der Nitratgehalte 
des Trinkwassers der öffentlichen Wasserversor-
gungsunternehmen vermerkt sind. 

901. Von der Nitratauswaschung aus landwirt-
schaftlich genutzten Böden sind besonders Gebiete 
mit leichten, sorptionsschwachen Böden betroffen, 
wie in der Niederrheinischen Bucht oder im Ober-
rheintal. Das geringe Wasserhaltevermögen dieser 
Böden begünstigt aber die Grundwasserneubildung. 
Daher werden gerade in solchen Gebieten viele 
Flachbrunnen betrieben, wie z. B. im Raum Krefeld. 
Hohe Nitratbelastungen der oberflächennah ge-
wonnenen Brunnenwässer sind weit verbreitet. 

Durch Einzelbrunnen werden z. B. in Nordrhein

-

Westfalen zwar nur etwa 3 % der Bevölkerung ent-
sprechend etwa 500 000 Einwohner mit Trinkwas-
ser versorgt, diese verteilen sich aber auf schät-
zungsweise 150 000 Einzelbrunnen. Eine vom Hy-
giene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen, 
durchgeführte Untersuchung von über 6 000 Einzel-
brunnen hat ergeben, daß die Nitratgehalte der 
Brunnenwässer ungefähr zu einem Drittel unter 
50 mg/1, zu einem Drittel zwischen 50 und 90 mg/l 
und zu einem Drittel über 90 mg/l lagen. Die höch-
ste Konzentration lag bei 280 mg/l. 

902. In landwirtschaftlich genutzten Gebieten mit 
darunter liegenden Lockergesteinsablagerungen 
(z. B. Sand, Kies) ist inzwischen auch in Wässern 
aus tieferen Brunnen der Nitratgehalt erhöht. Bei-
spiele sind das Gebiet Mönchengladbach/Krefeld 
(OBERMANN, 1981) und Fuhrberg bei Hannover 
(SONTHEIMER et al., 1982). 

903. Weitere gründliche Untersuchungen über die 
Nitratbelastung des Grundwassers wurden an ver-
schiedenen Stellen in Niedersachsen durchgeführt 
und seien nachstehend erläutert: 

In vier Brunnen des Wasserwerks Liebenau bei 
Nienburg/Weser mit ackerbaulich genutztem Ein-
zugsgebiet fand GROTH (1982a) für den Zeitraum 
von 1976 bis 1982 einen Anstieg der Nitratkonzen-
trationen um etwa 3 mg/1 je Jahr. Die Nitratgehalte 
im Rohwasser des Wasserwerks Holdorf/Krs. 
Vechta (14 Förderbrunnen, Entnahmetiefen 30 bis 
60 m unter Flur) sind seit Anlage des Wasserwerks 
1967/68 bis 1982 von im Mittel 8 mg/l auf inzwi-
schen 25 mg/l kontinuierlich angestiegen (FOER-
STER, 1982). Der Konzentrationsanstieg ist in Abb. 
4.25 dargestellt, er entspricht einer jährlichen An-
stiegsrate von etwa 1 mg/l. 

Über die Ergebnisse einer Bestandsaufnahme zur 
Gütesituation von Trinkwässern in Südost-Nieder-
sachsen berichtet WALTHER (1982). Es wurden 130 
Wassergewinnungsanlagen zentraler Ortsversor-
gungen untersucht. Die Verteilung der Anlagen 
über den Untersuchungsraum ist mit Angabe der 
Nitratkonzentrationen und ihres seit 1965 regi-
strierten qualitativen Anstiegs in  Abb. 4.26 darge-
stellt. Überschreitungen der für Nitrat festgesetzten 
Grenzwerte 50 bzw. 90 mg/l (s. Abschn. 4.3.4) kon-
zentrierten sich bei den untersuchten Brunnen 
hauptsächlich auf die Entnahmetiefen bis 50 m. 
Vom Nitratanstieg waren praktisch alle Tiefenbe-
reiche betroffen, wobei dieser in den größten Tiefen 
allerdings sehr gering war. Trendberechnungen für 
Brunnen in Ackerbaugebieten ergaben mittlere 
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Abb. 4.24 

Quelle: Zusammenstellung SRU 
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Abb. 4.25 

Quelle: FOERSTER, 1982 

jährliche Anstiegsraten für Nitrat zwischen 0,44 
und 1,86 mg/l. 

Abb. 4.26 

Quelle: WALTHER, 1982 

904. Eine Reihe weiterer veröffentlichter Beispiele 
erhöhter Nitratkonzentrationen im Grundwasser 
wurde von OBERMANN (1981) für den Zeitraum 
von 1953 bis 1977 zusammenfassend dargestellt. Die 
Beispiele belegen einen seit den 50er Jahren anstei-
genden Nitratgehalt des Grundwassers in der Bun-
desrepublik Deutschland. 

Der Nitratgehalt des Haft- und Sickerwassers im 
Bereich des Wurzelraumes unterliegt jahreszeitli-
chen Schwankungen durch die Nitrataufnahme der 
Pflanzen und durch den Wechsel zwischen Absin-
ken und Aufstieg des Wassers im kapillaren Saug-
raum. Die Kenntnisse über die Nitratverfrachtung 
in fließenden Grundwasserströmen über längere 
Zeiträume sowie über die Verweildauer des Nitrats 
im Untergrund sind noch lückenhaft. Nach Untersu-
hungen von OBERMANN (1981) findet der Stoff-
transport im Grundwasser in sich nur wenig vermi-
schenden Strömungsbahnen statt, wobei jede Strö-
mungsbahn einem bestimmten Versickerungsge-
biet zugeordnet werden kann. Das Prinzip der 
Grundwasserströmung bei den von OBERMANN 
untersuchten Wasserwerken ist in Abb. 4.27 darge-
stellt. 

Je tiefer die betrachtete Strömungsbahn unter der 
Geländeoberfläche liegt, desto weiter entfernt ist 
das zugehörige Grundwasserbildungsgebiet. Das 
dort vom Sickerwasser ausgewaschene Nitrat wan-
dert mit dem Grundwasser in der zugehörigen Strö-
mungsbahn in Richtung zum Förderbrunnen. Bei 
den üblichen Grundwasserfließgeschwindigkeiten 
von wenigen Dezimetern pro Tag tritt eine Nitrat-
belastung des tieferen Grundwassers am Förder-
brunnen erst lange Zeit nach der Versickerung auf. 
Bei schichtweisen Grundwasseruntersuchungen 
wurde allgemein festgestellt, daß die Nitratkonzen-
trationen mit der Tiefenlage der Grundwasser

-

schichten abnehmen (KUNTZE, 1978; OBERMANN, 
1981). 

Das Alter des Grundwassers, gemessen seit dem 
Eintritt an der Grundwasseroberfläche, nimmt mit 
der Tiefenlage der Strömungsbahnen zu. Das am 
tiefsten liegende Wasser war bei den Untersuchun-
gen von OBERMANN über 20 Jahre alt. Es gibt 
Wasserwerke, die noch wesentlich ältere Grund-
wässer fördern. Diese „alten" Grundwässer lassen 
die gegenwärtigen Nitratauswaschungen im zuge-
hörigen Grundwasserbildungsgebiet nicht erken-
nen. Daher sind die vorliegenden örtlichen Be-
standsaufnahmen vielleicht erste Anzeichen einer 
weiteren Zunahme der Nitratbelastung der Grund-
wässer. 

905. Die beobachtete Abnahme der Nitratkonzen-
trationen mit der Tiefe kann mehrere Ursachen ha-
ben, zum Beispiel 

— einen zeitlich unterschiedlichen Stoffeintrag in 
das Grundwasser, d. h. der Konzentrationsan-
stieg von den älteren zu den jüngeren Wasser-
schichten zeigt an, daß die Nitratbelastung des 
Grundwassers im Laufe der Jahre zugenommen 
hat (vgl. Abb. 4.27), 
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Abb. 4.27 

Quelle: OBERMANN, 1981 

— eine Reduktion des Nitratgehalts durch Umset-
zungs- und Austauschvorgänge im tieferen Un-
tergrund, d. h. bei einer längeren Aufenthaltszeit 
des Wassers im Untergrund verringert sich die 
Nitratkonzentration durch Denitrifikation. 

Denitrifikation im Boden und im 
Grundwasser 

906. In vielen Fällen ist die Denitrifikation des 
Sickerwassers bei der Bodenpassage und im 
Grundwasserleiter von großer Bedeutung für die 
Trinkwasserversorgung. Die in der Praxis festge-
stellte Differenz zwischen der Nitratauswaschung 
aus dem Oberboden und der mit dem Grundwasser 
geförderten Nitratfracht kann nur auf das natürli-
che Nitratabbauvermögen des nicht durchwurzel-
ten Unterbodens zurückgeführt werden. Vorstellun-
gen über das Ausmaß der Abbaureaktionen in den 
verschiedenen Bereichen des Bodens fehlen in der 
Regel völlig (BÖCKLE et al., 1984). 

907. Der Nitratabbau erfolgt durch Mikroorganis-
men, die ihren Sauerstoffbedarf bei abnehmendem 
Angebot von molekularem Sauerstoff durch Verat-
mung von Nitratsauerstoff decken. Dabei sind zwei 
Gruppen von Mikroorganismen zu unterscheiden. 
Es gibt die sehr artenreiche Mischflora verschie-
dener heterotropher Denitrifikanten, die organi-
schen Kohlenstoff zur Energiegewinnung und zum 
Aufbau von Zellsubstanzen benötigen. Daneben 
gibt es einige autotrophe Denitrifikanten, die den 
zum Einbau in die Bakterienbiomasse nötigen Koh-
lenstoff aus anorganischen Verbindungen wie Bi-
karbonate und Kohlensäure gewinnen, die norma-
lerweise im Grundwasser zu finden sind. Ihren 
Energiebedarf decken die autotrophen Bakterien 
durch die Oxidation reduzierter Schwefel-, Eisen-
oder Manganverbindungen oder von Wasserstoff. 

908. Wesentliches Endprodukt der Denitrifikation 
ist molekularer Stickstoff. In der obersten Boden-
schicht können auch Stickstoffoxide und (selten) 
Ammoniak entstehen. Das Ausmaß des Nitratab-
baus im Untergrund kann durch die Bestimmung 
des Gehaltes an gelöstem Stickstoff im Wasser 
nachgewiesen werden. Wenn im Grundwasser eine 

Stickstoffkonzentration festgestellt wird, die über 
der Sättigungskonzentration bei normaler Luftzu-
sammensetzung liegt, ist das ein sicheres Zeichen 
für Denitrifikationsvorgänge im Untergrund. Die 
Umsetzungsprozesse haben noch weitere Verände-
rungen im Chemismus eines Wassers zur Folge. 
Aus der Veränderung der Konzentrationsverhält-
nisse bestimmter Inhaltsstoffe zueinander können 
Rückschlüsse auf den Verlauf der Umsetzungspro-
zesse gezogen werden (KÖLLE et al., 1983; OBER-
MANN und BUNDERMANN, 1982). Bisher wurden 
jedoch nur bei wenigen Untersuchungen die maßge-
blichen Veränderungen von Art und Menge der 
Wasserinhaltsstoffe über den ganzen Verlauf der 
Bodenpassage des Wassers von der Bodenober-
fläche bis zu einem Brunnen zusammenhängend 
bestimmt. 

909. Bei Denitrifikationsvorgängen im Boden sind 
drei Bodenbereiche mit unterschiedlichen ökologi-
schen Bedingungen zu unterscheiden: 

— die obere, durchwurzelte Bodenschicht 

— die untere, vollständig mit Grundwasser gesät-
tigte Bodenschicht 

— eine dazwischen liegende, nicht durchwurzelte 
und nicht mit Wasser gesättigte Bodenschicht 
(Sickerschicht). 

910. Die ungesättigte Sickerschicht kann standort-
abhängig viele Meter mächtig sein, aber auch ganz 
fehlen. Je nach den ökologischen Bedingungen sind 
verschiedene Reaktionswege zur Denitrifikation 
möglich, die teilweise ineinandergreifen oder 
gleichzeitig ablaufen. Es können auch zeitlich zu-
einander versetzte Phasen auftreten, in denen ein-
zelne Reaktionen vorherrschen, wenn z. B. eine 
Bakterienpopulation die Stoffwechselprodukte ei-
ner anderen Population verwertet (KÖLLE et al., 
1983). 

911. In der oberen, durchwurzelten Bodenschicht 
wurde der Verlauf der Denitrifikation schon ver-
schiedentlich untersucht, da der Landwirtschaft 
durch Stickstoffausgasung 30 % und mehr des aus-
gebrachten Düngerstickstoffes verloren gehen kön-
nen. Darauf ist in Kap. 3.3 und Abschn. 4.2.5 einge-
gangen worden. 

912. Auch im Grundwasserumsatzraum kann eine 
beträchtliche Nitratreduktion stattfinden. So stell-
ten OBERMANN und BUNDERMANN (1982) eine 
Reduktion von durchschnittlich 140 mg Nitrat/1 im 
Bereich der Grundwasseroberfläche auf durch-
schnittlich 50 mg Nitrat/1 im Bereich der Grund-
wassersohle fest (Wasserwerk Mussum bei Mön-
chengladbach). KÖLLE et al. (1983) berichten über 
eine Reduktion, die von 320 mg Nitrat/1 unter der 
Ackerfläche bis zu nitratfreiem Wasser im Wasser-
werksbrunnen führt, jedoch mit einem starken Sul-
fatanstieg im Förderwasser verbunden (Fuhrberg 
bei Hannover) (Tz. 897). 

913. Über die Abbauprozesse in der ungesättigten, 
nicht durchwurzelten Bodenschicht, die zwischen 
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dem Wurzelraum und dem grundwassererfüllten 
Umsatzraum liegt, gibt es bislang keine allgemein-
gültigen Angaben. Diese Schicht liegt jenseits des 
Interessenbereichs der Landwirtschaft und nur mit-
telbar im Interessenbereich der Grundwasserge-
winnung. Aus diesem Bereich sind Bodenanalysen 
für die Landwirtschaft uninteressant und Wasser-
proben für Analysenzwecke nur mit hohem ver-
suchstechnischem Aufwand zu erhalten. Die Vor-
gänge in dieser Schicht wurden nur in Sonderfällen 
näher untersucht, z. B. im Nahbereich von Abfallde-
ponien oder nach Schadstoffversickerungen durch 
Unfälle. Daher lassen sich über Denitrifikationsvor-
gänge in der ungesättigten Bodenschicht nur Ver-
mutungen anstellen. 

914. Nach den bisherigen Erfahrungen wird die 
Denitrifikation mit organischem Kohlenstoff im-
mer dann vorherrschen, wenn ausreichende Men-
gen verwertbarer organischer Substanzen zur Ver-
fügung stehen. Das beruht auf der großen Arten-
vielfalt der heterotrophen Mischflora. Diese Mikro-
organismen gehen bei ausreichendem Angebot von 
organischer Substanz schon bei abnehmendem An-
gebot von molekularem Sauerstoff zur Veratmung 
von Nitratsauerstoff über (OBERMANN, 1984). Da-
gegen setzt die Denitrifikation mit anorganischen 
Substanzen, zu der nur wenige autotrophe Mikroor-
ganismen befähigt sind, erst bei völliger Abwesen-
heit von molekularem Sauerstoff ein. Die Reaktio-
nen finden nur unter selektiven Bedingungen statt, 
wenn das Nährstoffangebot für die heterotrophen 
Bakterien nicht mehr ausreicht, dafür aber entspre-
chende andere Stoffe zur Energiegewinnung (Ei-
sensulfid, Wasserstoff) und zum Einbau in die Bak-
terienbiomasse (Kohlensäure, Ammonium) vorlie-
gen. 

915. Der Stoffumsatz der heterotrophen Denitrifi-
kanten ist — bis auf die Sauerstoffquelle — iden-
tisch mit dem aeroben Kohlenstoffabbau (KAYSER 
und ERMEL, 1983). Aus den Reaktionsgleichungen 
läßt sich errechnen, daß theoretisch zur Reduktion 
von 100 mg Nitrat etwa 20 bis 25 mg Kohlenstoff 
erforderlich sind. Auf den dabei entstehenden mole-
kularen Stickstoff bezogen sind das je 1 mg gebilde-
ten Stickstoffs etwa 1 mg Kohlenstoff. Die Angaben 
aus der Praxis weichen von diesen Werten sowohl 
nach oben als auch nach unten ab. Da einerseits die 
Mikroorganismen die Kohlenstoffquelle nicht nur 
zur Energiegewinnung, sondern auch zum Aufbau 
von Zellsubstanz benötigen, nimmt man an, daß 
hierfür zusätzlich etwa 30 % des Kohlenstoffs ver-
braucht werden. Für je 1 mg gebildeten Stickstoff 
sollen in der Praxis 1 bis 4 mg oxidierbarer Kohlen-
stoff erforderlich sein (SAUERBECK, briefl. Mitt.). 
Andererseits liegt bei der biologischen Nitratentfer-
nung zur Trinkwasseraufbereitung der Verbrauch 
an organischer Substanz meistens unter dem theo-
retischen Wert, weil die Denitrifikanten in der Lage 
sind, ihren Kohlenstoffbedarf auch aus den Bikar-
bonaten und der Kohlensäure des Wassers zu dek-
ken (ROENNEFAHRT, 1982). 

916. Woher bei den örtlich festgestellten hohen 
Denitrifikationsraten im Unterboden und im 

Grundwasser die notwendigen erheblichen Mengen 
an organischem Kohlenstoff stammen, konnte bis-
her noch nicht nachgewiesen werden. Nimmt man 
einen natürlichen Kohlenstoffgehalt im Unterboden 
von 0,05 % an, so sind dies je 10 cm Bodenmächtig-
keit ca. 75 g/m2. Unsicher ist jedoch, wieviel davon 
für die Mikroorganismen verwertbar ist. Unklar ist 
ferner, ob die organischen Substanzen des Unterbo-
dens aus früheren Ab- und Umlagerungsvorgängen 
des Substrates stammen oder immer wieder durch 
Sickerwasser aus dem Oberboden, durch Wurzel-
röhren, Spalten und Klüfte — z. B. bei Gülledün-
gung — zugeführt werden. 

Da aus der durchwurzelten Bodenschicht in der Re-
gel nur geringe Kohlenstoffmengen ausgewaschen 
werden, befürchten BÖCKLE et al. (1984), daß im 
Untergrund ein organisches Substratreservoir ab-
gebaut wird, welches sich durch Adsorption oder 
Fällung in der Vergangenheit, d. h. möglicherweise 
innerhalb von Jahrzehnten, gebildet hat. Anderer-
seits leben seit erdgeschichtlichen Zeiten im Unter-
grund Organismen, denen die Selbstreinigung im 
Grundwasser zu verdanken ist. Die lebensnotwen-
digen Stoffe beziehen sie fortlaufend durch das vor-
beiströmende Wasser. Nur infolge ihrer Abbautätig-
keit konnte über so lange Zeiträume hinweg über-
haupt noch Grundwasser in sandig-kiesigen Lük-
kensystemen strömen, ohne daß eine Verstopfung 
der Bodenporen durch infiltrierende organische 
Zerfallsteile (Detritus) erfolgt ist (HUSMANN, 
1978). Erhöhte Einträge von organischen Substan-
zen bis in das Grundwasser konnten im Uferbe-
reich von Flüssen, bei der künstlichen Grundwas-
seranreicherung, im Nahbereich von Abfalldepo-
nien oder in flachen Hausbrunnen nachgewiesen 
werden. 

917. Das Wasser in tieferen Schichten von Grund-
wasserleitern enthält häufig viel Kohlensäure, aber 
keinen Sauerstoff. Bei Sauerstoffarmut im tieferen 
Grundwasser ist zu vermuten, daß der freie Sauer-
stoff in den darüber liegenden Bodenschichten 
nicht zum vollständigen Abbau der organischen 
Stoffe ausgereicht hat. Dann würden auch den De-
nitrifikanten in den tieferen, sauerstoffarmen Bo-
den- und Grundwasserbereichen abbaubare organi-
sche Verbindungen zur Verfügung stehen. Außer-
dem können die Denitrifikanten einige schwer ab-
baubare organische Verbindungen verwerten, z. B. 
Huminstoffe und Ligninderivate, die in den oberen 
Bodenschichten durch Um- und Abbauprozesse von 
organischen Reststoffen entstehen. Ob dieser fort-
laufende Nachschub lebensnotwendiger Stoffe für 
die Denitrifikation ausreicht, ist nicht bekannt. Es 
ist aber auch noch nicht bewiesen, daß im Unter-
grund ein Vorrat von abgelagertem organischem 
Material abgebaut wird. 

918. Neben den Nachweisen von örtlich sehr ho-
hen Denitrifikationsraten im Untergrund gibt es 
ebenfalls zahlreiche Beweise für eine Überbean-
spruchung oder das Fehlen des Nitratabbauvermö-
gens, insbesondere in Gebieten mit landwirtschaft-
lichen Intensiv- oder Sonderkulturen. Darüber hin-
aus ist der vielerorts feststellbare ständige Anstieg 
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der Nitratkonzentration im Grundwasser bedenk-
lich, selbst wenn er sich nur gering oder tendenziell 
zeigt. 

Viele Vorgänge im Boden und im Grundwasser ent-
ziehen sich einer direkten Beobachtung und kön-
nen auch in Feld- oder Laborversuchen nicht zutref-
fend simuliert werden. Ob sich langfristig ein 
Gleichgewicht einpendeln wird und welches Ge-
wicht die einzelnen Faktoren dabei haben könnten, 
kann nicht abschließend vorhergesagt werden. An-
gesichts dieser Ungewißheiten und der Gefahren 
weiterer Nitratanreicherungen fordert der Rat, der 
Denitrifizierung im Unterboden und ihren Voraus-
setzungen größte Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Folgerungen 

919. Aus den bisherigen Untersuchungsergebnis-
sen lassen sich zwei Folgerungen ziehen: 

1. Einzelwasserversorgungen oder Wasserwerke 
mit flachen Brunnen sind eher von Nitratanrei-
cherungen betroffen als Werke mit tiefen Brun-
nen. Günstig sind Grundwasserstockwerke mit 
schwerdurchlässigen Trennschichten. 

2. Da die Nitratreduktion im Grundwasser nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen stattfindet 
(z. B. sauerstoffarme Bereiche bei ausreichen-
dem Angebot organischer Substanz), ist nicht 
allgemein mit ihr zu rechnen. Bei einem sehr 
geringen Gehalt des Wassers und des Bodens an 
lebensnotwendigen Stoffen zur Energiegewin-
nung und zum Zellaufbau für denitrifizierende 
Mikroorganismen ist deren Zahl im Tiefen-
grundwasser so gering, daß ein mikrobieller Ver-
brauch von Nitrat und anderen Stoffen nicht ins 
Gewicht fällt. Es ist im Verlauf der Jahre auch in 
tieferen Grundwasserschichten mit erhöhten 
Nitratwerten zu rechnen. Auch eine sofortige 
Reduzierung des Nitrateintrags an der Boden-
oberfläche kann sich erst in einigen Jahren bis 
Jahrzehnten in den Wasserwerksbrunnen aus-
wirken. 

Die Stickstoffdüngung als Ursache erhöhter 
Nitratkonzentrationen in Grundwässern 

920. Von Laien wurde häufig die mineralische 
Düngung als Hauptursache für das Nitrat im 
Grundwasser angesehen; tatsächlich hängt dies 
aber vom gesamten Stickstoffhaushalt des Bodens 
ab, gleichgültig, ob Stickstoff in mineralischer oder 
organischer Form gedüngt wird (s. Kap. 3.3, Abschn. 
4.2.5). Außerdem gelangt Stickstoff durch stickstoff-
bindende Bakterien und durch Mineralisation von 
organischer Substanz in den Boden. 

921. Der Boden kann Nitrat, im Gegensatz zu an-
deren Stickstoff-Formen wie z. B. Ammonium, nicht 
festhalten, weshalb Stickstoff auch praktisch nur in 
Form von Nitrat ausgewaschen wird. Dies setzt vor-
aus, daß Wasser durch den Oberboden in tiefere 
Schichten versickert. Von wesentlichem Einfluß 

sind daher die Höhe, die Verteilung und die Häufig-
keit der Niederschläge. In unserem Klima ergibt 
sich die höchste Nitratauswaschung im Herbst und 
in milden, regenreichen Wintern, wenn die Bakte-
rientätigkeit im Boden noch nicht infolge zu niedri-
ger Temperaturen nachgelassen hat und der Pflan-
zenbedarf an Nährstoffen und Wasser gering ist. Es 
kommt sowohl zu stärkerer Sickerwasserbildung 
als auch zu erhöhten Nitratkonzentrationen im Sik-
kerwasser (BRAMM, 1981; TIMMERMANN, 1981). 
Die erhöhte Stickstoffauswaschung hält an bis zum 
Frühjahr, wenn die Vegetation wieder Wasser und 
Nährstoffe benötigt. Dann fließt fast kein Sicker-
wasser mehr zum Grundwasser ab, sondern es 
steigt Porensaugwasser vom Grundwasser zum 
Wurzelraum auf. Ein typisches Beispiel für den jah-
reszeitlichen Gang der Nitratauswaschung mit dem 
Sickerwasser aus ackerbaulich genutzten Flächen 
ist aus Abb. 4.28 zu ersehen. 

922. Wenn in den Perioden einer jahreszeitlich be-
dingt erhöhten Stickstoffauswaschung zusätzlich 
eine Stickstoffdüngung erfolgt, werden erhebliche 
Anteile davon ausgewaschen. Untersuchungsergeb-
nisse über die Stickstoffauswaschung in Abhängig-
keit vom Aufbringungszeitpunkt des Düngers sind 
in  Abb. 4.29 dargestellt. Der ausgewaschene Dün-
geranteil ist dort als „Verlust" von Dünger-Stick-
stoff bezeichnet, denn was für die Trinkwasserver-
sorgung eine Belastung ist, ist für die Landwirt-
schaft ein Verlust. Daher ist es für beide Bereiche 
von Vorteil, wenn die Stickstoffauswaschung so ge-
ring wie möglich gehalten wird. Es stehen genü-
gend Möglichkeiten dafür zur Verfügung, die auch 
auf die Produktivität der Landwirtschaft Rücksicht 
nehmen (s. Abschn. 5.3.1, Kap. 5.4). 

Abb. 4.28 

Quelle: FURRER, 1978 

923. Allgemein wurde festgestellt, daß unter stand-
ortgemäßer Wald- und Grünlandnutzung sowohl 
der Stickstoffaustrag als auch die Nitratkonzentra-
tion im Sickerwasser gering sind. Bei ackerbauli-
cher Nutzung mit normaler Bewirtschaftungsinten-
sität sind beide Belastungsparameter des Wassers 
etwas erhöht und steigen mit abnehmendem Anteil 
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Abb. 4.29 

Quelle: STADELMANN, 1978 

an gut deckenden Pflanzenbeständen in der Frucht-
folge und mit zunehmender Bewirtschaftungsinten-
sität an (KUNTZE, 1978; LAMBRECHT et al., 1979; 
OBERMANN, 1981; TIMMERMANN, 1981). Die Zu-

sammenhänge sind in Tab. 4.22 schematisch darge-
stellt. Intensives Pflanzenwachstum verringert un-
abhängig von den Bodeneigenschaften die Nähr-
stoffauswaschung sowohl durch Verringerung der 
Sickerwassermenge als auch durch Nährstoffent-
nahme aus der Bodenlösung. Dadurch kann sogar 
an gedüngten Standorten in der Vegetationsperiode 
eine geringere Nährstoffauswaschung auftreten als 
an ungedüngten Standorten, sofern mit der Dün-
gung die Vegetationsdichte erheblich zunimmt 
(BOYSEN, 1981). Was jedoch nicht von den Pflanzen 
aufgenommen wurde, steht nach der Ernte im Bo-
den als mobiler Stickstoff zur Verfügung. Dadurch 
ist die Stickstoffauswaschung in den vegetationslo-
sen Perioden aus gedüngtem Boden höher als aus 
ungedüngtem. Insofern kann aus gedüngtem Boden 
trotz verringerter Auswaschung während der Vege-
tationsperiode die gesamte Jahresfracht an ausge-
waschenem Stickstoff erhöht sein. 

924. Großen Einfluß auf die Stickstoffauswa-
schung hat das Wasserangebot während und nach 
der Vegetationsperiode. Bei trockener Witterung 
während der Vegetationsperiode nehmen selbst bei 

Tab. 4.22 

Einfluß des Bewuchses auf die Nitratauswaschung 

Pflanzenbestände und NO3-Fracht NO3 Konzentration Einfluß der 
Bewirtschaftungsintensität Boden

-

eigenschaften im Sickerwasser 
Fall: und der 

Düngung (kg/ha/a) Ø (mg NO3/l) 1 ) Schwankung 

I. Standortgemäße Laub- und Nadelwäl- gering gering gering 
der mit schonender Forstbewirtschaf- 
tung 
standortgemäßes 	Grünland 	(Wiese < 10 
und Weide) normale Nutzung 

II. Ackerfruchtfolgen mit relativ schnell 
und gut bodendeckenden Pflanzenbe- 
ständen 
a normale Bewirtschaftungs- >= I. 3) >= I 3) > I. 3 ) 

intensität 10-20 
b besonders intensive Bewirtschaf- > I. > I. ( > II.a) > I. 

tung (und entsprechend hohe Dün- 20-50 
gong; > 200 kg N/ha/a) 2) 

III. Ackerfruchtfolgen mit relativ gering I 
bodendeckenden 	Pflanzenbeständen 
und/oder Schwarzbrache I 
a normale Bewirtschaftungs- > I. > I. (—II. b) >> I. 

intensität 20-50 
b besonders intensive Bewirtschaf- >> I. >> I. ( > III.a) >> I. 

tung (und entsprechend hohe Dün- 
gung; > 300 kg N/ha/a) 2) > 50 ... > 100 . . 

1) Sehr pauschale Angaben, die je nach Wirksamkeit der anderen Einflußgrößen (Eigenschaften des durchwurzelten 
Bodenraumes und der ungesättigten Zone sowie Düngung) unter oder überschritten werden. 

2) Größenordnung 
3) vergleichbarer Fall 	Zunahme der Nitratbelastung 	Quelle: LAMBRECHT et al., 1979 
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geringen Düngergaben die Pflanzen nur wenig 
Stickstoff auf. Nicht verbrauchte Düngermengen 
bleiben im Oberboden zurück und werden bei wie-
der einsetzenden Regenfällen — weil sie von den 
Pflanzen so rasch nicht verwertet werden können 
— in tiefere Bodenschichten verlagert und bei leich-
ten Böden ausgewaschen. Dies kann nur durch Be-
regnung während der Trockenzeit vermieden wer-
den (BRAMM, 1981). 

Beregnung kann aber auch die Auswaschung ver-
stärken, indem nach der Ernte ein beregnungsbe-
dingter höherer Wassergehalt des Bodens zu einem 
eher einsetzenden und insgesamt erhöhten Sicker-
wasseranfall führt, der die Jahresmenge ausgewa-
schenen Nitrates erhöht. Wenn andererseits sich 
die Böden im Mai auf ca. 15°C erwärmen, wird ver-
mehrt Nitrat aus der organischen Substanz des Bo-
dens freigesetzt. Davon profitieren Wintergetreide, 
nicht aber Zuckerrüben und Mais, die zu dieser Zeit 
keinen Stickstoff brauchen. Hier genügt dann ein 
starker Regenfall, um die gesamte so gebildete Ni-
tratmenge, die 200 kg/ha, in Güllegebieten z. T. über 
500 kg/ha betragen kann, aus leichten Böden auszu-
waschen. Auf diesen ist daher allein die Einführung 
oder Verstärkung des Rüben- und Maisanbaues, 
d. h. ein Fruchtfolge-Problem, als gewichtigste Ursa-
che von Stickstoffverlusten anzusehen. Deren Ge-
fahr wird durch Beregnung ebenfalls vergrößert 
(MEYER, 1984). 

925. Die Ergebnisse von mehrjährigen Stickstoff-
düngungs- und Beregnungsversuchen der Bundes-
forschungsanstalt für Landwirtschaft sind in 
Abb. 4.30 dargestellt. Es zeigt sich deutlich, daß die 
Stickstoffauswaschung bei den Versuchen ohne Be-
regnung mit steigender Stickstoffdüngung zu-
nimmt. Gegenüber dem ungedüngten Acker N o  ist 
die Stickstoffauswaschung bei bedarfsgerechter 
Düngung N1  nur wenig höher, bei erhöhter Dün-
gung N2  jedoch sehr viel stärker. Bei der erhöhten 
Stickstoffgabe N 2  vermindert die Beregnung die 
Stickstoffauswaschung, da das schlechtere Wachs- 

Abb. 4.30 

Quelle: BRAMM, 1981 

turn  auf der unberegneten Parzelle weniger Dünger 
verbraucht und daher für eine Auswaschung ver-
fügbar macht (BRAMM, 1981). 

Im Rahmen der Stickstoffdüngungs- und Bereg-
nungsversuche wurde auch die jährliche Stickstoff-
auswaschung beim Anbau von Zwischenfrüchten 
untersucht. Sie kann je nach der Art der Zwischen-
früchte vermindert werden (s. Abb. 4.31). Im Obst- 
und Weinbau kann eine Verringerung der Stick-
stoffauswaschung durch Unterkulturen erreicht 
werden. Die geringsten Auswaschungsraten erge-
ben sich bei Dauerbegrünung. 

Abb. 4.31 

Quelle: BRAMM, 1981 

926. Nitrathaltiger Dünger und schnell nitrifi-
zierte Ammoniumdünger können bei falscher An-
wendung, z. B. zur Vorratsdüngung vor der Aussaat, 
zu erheblichen Grundwasserbelastungen führen. 
Die größere Gefahr für die Grundwasserbelastung 
mit Nitrat stellen jedoch die Ammonium und orga-
nischen Stickstoff enthaltenden Wirtschaftsdünger 
wie Stallmist, Jauche, Gülle, Kompost, Rübenblatt- 
und Gründüngung sowie Klärschlämme dar (STA-
DELMANN, 1981; TIMMERMANN, 1981). Hier ist 
besonders auf die Betriebe mit intensiver Tierhal-
tung hinzuweisen, bei denen der Anfall von Gülle 
den Düngerbedarf bei weitem überschreitet (s. Kap. 
3.5, Abschn. 4.2.5). 

Die Gefahr der Stickstoffauswaschung ist um so 
größer, je mehr leichtlösliche Stickstoffverbindun-
gen der organische Dünger enthält. Der Stickstoff 
liegt bei Festmist zu einem Viertel, bei Flüssigmist 
zu mehr als der Hälfte und bei Jauche zu nahezu 
95% als Ammoniumstickstoff vor (Bayer. Landes-
amt für Wasserwirtschaft, 1979). Nach dem Ausbrin-
gen von Jauche oder Gülle können sich so im Boden 
bedeutende Mengen des sehr leicht löslichen Nit-
rats bilden. Mit der Umstellung der Entmistungs-
verfahren von Festmist auf Schwemmentmistung 
nimmt daher die potentielle Gefahr einer Nitratbe-
lastung des Grundwassers zu. Die Problematik der 
Güllelagerung und der Ausbringung der Gülle im 
Winter wird in Abschn. 3.3..4.2 und 3.5.2 behandelt. 

Die Ausbringung von Festmist hat für den Grund

-

wasserschutz verschiedene Vorteile. Sie erhöht un

-

ter anderem den Humusgehalt des Bodens. Dies 
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führt insbesondere in leichten Böden zu einer Erhö-
hung der Wasserspeicherfähigkeit (Bayer. Landes-
amt für Wasserwirtschaft, 1979) und damit zu einer 
Verminderung der Auswaschung. 

927. Allgemein wird die organische Düngung 
meist zu wenig auf die Mineralisierungsbedingun-
gen abgestellt bzw. ist ihnen betrieblich und tech-
nisch schwer anzupassen, was bei Mineraldüngung 
nicht erforderlich ist. Bei richtiger Einschätzung 
der Nährstoffgehalte und -freisetzung sowie termin-
gerechter Ausbringung der organischen Dünger 
könnten nicht nur die Auswaschungen in das 
Grundwasser eingedämmt, sondern auch Mineral-
dünger eingespart werden. So kann es z. B. zu stär-
keren Stickstoffauswaschungen kommen, wenn 
nach Anbau von Leguminosen die zusätzliche bak-
terielle Stickstoff-Freisetzung aus den Wurzelrück-
ständen nicht mitberücksichtigt wird (JAGNOW 
und SOCHTIG, 1981). 

928. Der Nitrateintrag in das Grundwasser wird 
nicht allein durch die Düngung beeinflußt, sondern 
auch durch die Bodenbearbeitung und durch kultur-
technische Maßnahmen. Auf die großen natürlichen 
Vorräte an organischem Stickstoff im Boden wird 
in Tz. 982 hingewiesen. Entscheidend für die Pro-
zesse der Mineralisation, der Nitrifikation und der 
Denitrifikation ist der Lufthaushalt im Boden. 
Durch starke bodenbelüftende und -wendende Be-
arbeitung des Bodens werden die Mineralisation 
und die Nitrifikation gefördert. Weil nach einer der-
artigen Bodenbearbeitung zunächst kein Pflanzen-
wuchs vorhanden ist, kommt gleichzeitig ein erhöh-
ter Anteil der Niederschläge zur Versickerung. Da-
durch wird besonders in der herbstlichen Feuchtpe-
riode die Nitratauswaschung in das Grundwasser 
verstärkt. 

929. Auch bei einer Bodenentwässerung, die über 
das für die Pflanzen erforderliche Maß hinausgeht, 
z. B. zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens 
für den Einsatz schwerer Maschinen, erhöht sich 
die Bodendurchlüftung und damit die Mineralisa-
tion. In einem Versuch mit Niedermoorboden wurde 
bei ständig hohem Grundwasser praktisch kein Nit-
rat ausgetragen, bei ständig tiefem Grundwasser 
wurden dagegen sehr hohe Nitratmengen mobili-
siert (KUNTZE und SCHEFFER, 1981). Dagegen 
zeichnet sich grundwasser- oder staunässebeein-
flußtes Grünland wegen des teilweise anaeroben 
Bodenmilieus durch noch geringere Nitratauswa-
schungen aus als relativ flachgründige Laubwald-
standorte (WOHLRAB, 1981b). Sehr starke Nitrat-
anreicherungen des abfließenden Wassers ergeben 
sich, wenn Entwässerung und Bodenumbruch zu-
sammenkommen, z. B. in Niedermooren bei der 
Umwandlung von Grünland in Acker (TIMMER-
MANN, 1981). 

930. Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
daß für die Nitratbelastung des Grundwassers nicht 
allein die Düngung, insbesondere nicht allein die 
Mineraldüngung als Hauptursache angesehen wer-
den darf. Die Einflußfaktoren sind vielfältig und 
wirken meist nicht allein, sondern sind auf ver-

schiedene Weise miteinander verknüpft. Eine Ge-
genüberstellung der Einflußfaktoren für geringe 
und für höhere Sickerverluste an Düngerstickstoff, 
die den Stickstoffeinträgen in das Grundwasser 
entsprechen, enthält Tab. 4.23 (BRAMM, 1982). 

931. Bei den in Tab. 4.23 aufgeführten Faktoren, 
die die Düngerverluste beeinflussen und den in 
Tab. 4.22 weiter untergliederten Einflüssen des Be-
wuchses auf die Stickstoffauswaschung sind die 
Austragsraten örtlich sehr unterschiedlich. Allge-
meingültige Werte für bestimmte Pflanzenbestände 
oder Bodenarten können nicht angegeben werden. 
In einer von TIMMERMANN (1981) zitierten zu-
sammenfassenden Auswertung wird der durch-
schnittliche jährliche Stickstoff-Austrag bei Grün-
land auf 5, bei Getreide auf 22 und bei Hackfrüchten 
auf 34 kg/ha veranschlagt. Zum Vergleich zitiert 
TIMMERMANN noch eine Reihe weiterer Anga-
ben, welche die mehr als 100% betragende Schwan-
kungsbreite der Werte je  nach Boden, Standort und 
Form der Düngung verdeutlichen. 

932. Bei Trinkwassereinzugsgebieten mit ausge-
sprochen auswaschungsgefährdeten Böden ist 
durch Übergang auf eine extensive Bewirtschaf-
tung oder Nutzungsumstellung (Ackerland in Grün-
land) einem Nitrateintrag in das Grundwasser vor-
zubeugen. 

Andere Stickstoffquellen 

933. Neben dem flächenhaften Nitrateintrag aus 
der Düngung verursacht die Landwirtschaft punkt-
förmige Belastungen des Grundwassers insbeson-
dere aus Versickerung von Silagesickersäften bei 
Feldsilage sowie aus Hauskläranlagen einzeln lie-
gender Gehöfte. Solche Versickerungen stellen vor 
allem für die Hausbrunnen, die in der Regel ober-
flächennahes Grundwasser fördern, eine Gefahr 
dar. Silagesickersäfte können über Dränagen auch 
in Oberflächengewässer gelangen. Sie stellen eine 
sehr hohe organische Belastung dar, die im wesent-
lichen in der oberen belebten Bodenzone abgebaut 
wird. Durch deren Überlastung kann dort die Reini-
gungswirkung verringert oder sogar aufgehoben 
werden. Die Kenntnisse über die Wirkungen von 
Silagesickersaft aus Feldsilagen auf die Grundwas-
serqualität bedürfen dringend der Vertiefung. 

Bewertung 

934. Die Erörterung des Nitrat-Problems hat ge-
zeigt, daß Nitratauswaschung keinesfalls eine 
unvermeidliche Folge der Stickstoffdüngung ist. 
Vielmehr sind die Zusammenhänge vielfältig von 
anderen Faktoren beeinflußt, die sich z. T. auch 
steuern lassen. Sowohl durch pflanzenbauliche Vor-
aussetzungen, wie Anbau von Zwischenfrüchten, als 
auch durch die Düngungspraxis, wie termin- und 
bedarfsgerechte Ausbringung von Gülle, kann der 
Landwirt das Grundwasser schonen. Die Konse-
quenzen werden in Teil 5, insbesondere in 
Abschn. 5.3.1 und Kap. 5.4 aufgezeigt. 
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Tab. 4.23 

Beeinflussung der Sickerverluste an Düngerstickstoff durch verschiedene Faktoren 
(nach Handbuch Umweltaspekte der Düngemittelanwendung, 1976, verändert und ergänzt) 

Es sind zu erwarten 
Faktor 

geringe N-Sickerverluste höhere N-Sickerverluste 

Kultur Wüchsiger Bestand Schwachwüchsiger Bestand oder Bra- 
che 

Düngung zum wachsenden Bestand Düngung (Gesamtabgabe) zur Saat 
Grünland und andere mehrjährige Ackerland 
Futterpflanzenbestände 	sowie 	Zwi- 
schenfruchtbau 

Boden Ton-, Lehmboden Sandboden 
geringe Durchlässigkeit hohe Durchlässigkeit 
hoher Humusgehalt geringer Humusgehalt 
hohe Feldkapazität geringe Feldkapazität 

Termin der N-Gabe Zu Beginn der Hauptwachstumspe- zum Ende 
riode oder oder 
während intensiven Wachstums außerhalb des Wachstums (Herbst, 

Winter) 
Höhe der N-Gabe Empfohlene Menge oder weniger Mehr als empfohlene Menge 

Klimatische Wenig Sickerwasser Viel Sickerwasser 
Wasserbilanz 

Quelle: BRAMM, 1982 

4.3.2.4 Einfluß von Pflanzenschutzmitteln 

935. Der Schutz des Grundwassers vor Verunreini-
gungen durch Pflanzenschutzmittel ist geboten, 
weil das Grundwasser der Trinkwassergewinnung 
dient und Grundwasservorkommen verschiedene 
spezifische, oft labile Kleinorganismen-Gemein-
schaften beherbergen. Über deren Belastbarkeit 
durch Schadstoffe ist wenig bekannt (Tz. 890). 

936. Die Richtlinie der Europäischen Gemein-
schaften über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch (Richtlinie des Rates 80/ 
778/EWG) schreibt zum Schutz des Trinkwassers 
eine zulässige Höchstkonzentration für Pestizide 
und ähnliche Produkte von 0,1µg/1 je Substanz und 
0,5 µg/1 insgesamt vor. Nach Wortlaut der Richtlinie 
werden unter Pestiziden und ähnlichen Produkten 
Insektenvertilgungsmittel, Unkrautvertilgungsmit-
tel, Fungizide, PCBs und PCTs verstanden (Anhang 
I, Parameter 55). 

Durch diese Definition sind bestimmte Wirkstoffe 
wie Bodenentseuchungsmittel (Nematizide) ausge-
klammert. Bei der Übernahme der EG-Richtlinie in 
das deutschen Recht sollten alle zugelassenen 
Wirkstoffe im Sinne des Pflanzenschutzmittelgeset-
zes berücksichtigt werden. Dagegen sollten PCBs 
und PCTs herausgenommen und als eigene Sub-
stanzgruppen geführt werden. 

937. Geruch. Geschmack und Farbe des Trinkwas-
sers dürfen generell nicht beeinträchtigt werden 
und damit auch nicht durch Pflanzenschutzmittel 
— einschließlich ihrer Metaboliten und Formulie-
rungshilfsstoffe wie Lösungsmittel. 

Organoleptische Befunde (Geruch, Geschmack, Fär-
bung) treten oft weit unterhalb der analytischen 
Nachweisgrenze auf, so daß eine Zuordnung des 
Geruchs- bzw. Geschmacksbildners zu einer Sub-
stanz häufig problematisch ist (HERZEL, 1972). 

Belastungspfade 

938. Ob und in welchem Umfang Pflanzenschutz-
mittel, einschließlich ihrer Metaboliten und Formu-
lierungshilfsstoffe, bis ins Grundwasser gelangen, 
hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Pflanzen-
schutzmittel werden mit dem Sickerwasser trans-
portiert. Dabei müssen bestimmte Voraussetzungen 
gegeben sein, wie Persistenz, relativ gute Wasser-
löslichkeit der Substanz bei schwachem Adsorp-
tionsvermögen, niedriger Humus- und Tongehalt, 
schwachsorptive Deckschichten mit geringer Mäch-
tigkeit, hoher Grundwasserstand, durchgehende Po-
ren, Trockenrisse, Starkregen nach Ausbringung 
sowie schlechte Abbaubarkeit in kälteren, wasser-
führenden Bodenschichten (DIERCKS, 1983). 
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Diese generellen Überlegungen lassen sich noch 
präzisieren. Nach STRUIF et al. (1975) bzw. den bis-
herigen Ergebnissen eines US-Monitoring-Pro-
gramms (COHEN et al., 1984) ist eine Grundwasser-
kontamination durch Pflanzenschutzmittel mit ho-
her Wahrscheinlichkeit zu erwarten, wenn folgende 
Eigenschaften des Wirkstoffes bzw. des Standortes 
zusammentreffen: 

Wirkstoffeigenschaften 

- relativ hohe Wasserlöslichkeit 

— niedrige Werte der Boden/Wasser-Verteilungs-
koeffizienten K d  bzw. K., 1 ) 

— niedrige Löslichkeit des Wirkstoffdampfes in 
Wasser (niedriger Bunsenscher Löslichkeits-
koeffizient) 

— niedrige Adsorptionskonstante (Wirkstoff/Bo-
densubstrat) 

— Ausmaß der negativen Ladung des Wirkstoffes 
bei den im Boden vorherrschenden pH-Werten 

— Hydrolyse-Halbwertzeit > 20 Wochen 

— Photolyse-Halbwertzeit > 1 Woche 

— Halbwertzeit im Boden > 2-3 Wochen; 

Bodeneigenschaften und klimatische Bedingungen 
(Standortfaktoren) 

— Jährliche Wasserversickerungsmenge durch 
Niederschlag und Bewässerung 250 mm/a und 
mehr 

— Hohes Wasserversickerungsvermögen 

— Hohe Nitrat-Auswaschung, die auf die Möglich-
keit einer Grundwasserkontamination durch 
Pflanzenschutzmittel hinweist 

— Offener Grundwasserleiter bzw. durchlässige 
Deckschichten über diesem 

— Boden-pH-Werte, die den Wirkstoff bzw. dessen 
Metaboliten stabilisieren. 

Dementsprechend können nach QUENTIN et al. 
(1973) sowie HERZEL und SCHMIDT (1984) Boden-
typen mit hohen Humus- und Tongehalten als gün-
stige Schutzschichten für Grundwasserleiter einge-
stuft werden. Wo diese fehlen, bzw. die Grundwas-
serleiter Kluft- und vor allem Karstwasserleiter 
sind, kann es rasch zu einem Eintrag in das Grund-
wasser kommen. 

939. Der Gefahr von Grundwasserbelastungen 
durch Eintrag von Pflanzenschutzmitteln versucht 
die Genehmigungsbehörde durch Nutzungsaufla-
gen zu begegnen. Verbindliche wasserschutzbezo-
gene Anwendungsbeschränkungen und -verbote 
wurden nur für eine begrenzte Anzahl von Wirk-
stoffen erlassen; sie gelten jedoch nur in ausgewie-
senen Wasserschutzgebieten bzw. nur in einzelnen 

1 ) Kd /Corg  = Koc, wo Corg = Konzentration an organischer 
Substanz im Boden 

Schutzzonen. Über die Hälfte der im Handel befind-
lichen zugelassenen Pflanzenschutzmittel erhielt 
Wasserschutz-Auflagen, die jedoch keinen rechts-
verbindlichen Charakter besitzen. Grundlage für 
die Einstufung ist ein vereinfachtes Versickerungs-
modell (nach Merkblatt 37 der Biologischen Bun-
desanstalt), dessen Aussagekraft allerdings in 
Frage gestellt wird (HERZEL und SCHMIDT, 1980; 
MILDE, 1981). 

Befunde 

a) Analytische Befunde (Meßergebnisse) 

940. Angesichts der kaum überschaubaren Viel-
zahl der Wirkstoffe sowie ihrer Metaboliten und der 
im allgemeinen sehr niedrigen Konzentrationen ist 
eine umfassende Überwachung der Grundwasser-
vorkommen nicht möglich. Man beschränkt sich da-
her auf einige wenige zugelassene Wirkstoffe; auch 
ihre Metaboliten bleiben ausgeklammert, obwohl 
sie oft problematischer sind als die Wirkstoffe 
selbst (HERZEL, 1981; KUSSMAUL, 1981; RIPPEN 
et al., 1982). Die in der Bundesrepublik Deutschland 
erst in jüngster Zeit begonnen intensiveren Unter-
suchungen konzentrierten sich auf den herbiziden 
Wirkstoff Atrazin (vgl. Abschn. 3.4.3.1). 

941. Mit verbesserten Probeaufbereitungen bzw. 
unter Verwendung leistungsfähiger Analyseverfah-
ren werden die Nachweisgrenzen, soweit erforder-
lich, noch weiter gesenkt. Heute liegen sie, je nach 
Substanz und Meßmethode, zwischen 0,001 und 
51.4/1, wobei die häufig verwendeten Phenoxyessig-
säure-Herbizide die höchsten Nachweisgrenzen 
aufweisen. Damit sind die gegenwärtig zur Verfü-
gung stehenden Analyseverfahren nicht in der 
Lage, die Anforderungen der EG-Trinkwasserricht-
linie meßtechnisch zu überprüfen. Die Befunde sind 
oft nur organoleptisch wahrgenommene Verände-
rungen (Geruch, Geschmack, Farbe) nach Scha-
densfällen (vgl. Tab. 4.24). 

942. Die mit Kontrollaboratorien ausgerüsteten 
Wasserwerke überprüfen oft nur generell, inwiefern 
die angewandten Wasseraufbereitungsverfahren 
zur Eliminierung eventuell vorhandener Wirkstoffe 
geeignet sind. Bisher scheinen nur Aktivkohlefilter 
geeignet zu sein, um das ganze Spektrum der Pflan-
zenschutzmittel mit hohem Wirkungsgrad zurück-
zuhalten (BAUER, 1973; FLINSPACH und MEHL-
HORN, 1982) (s. Abb. 4.32). Die große Anzahl der 
kleinen Wasserwerke in ländlichen Gebieten (ca. 
12 000 Einheiten), die Grundwasser direkt ins Lei-
tungsnetz fördern, verfügen dagegen über keinerlei 
Kontroll- oder Eliminierungsmöglichkeiten. Ein An-
steigen der Wirkstoffkonzentration würde den Ein-
bau von Aktivkohlefiltern erforderlich machen 
(Landeswasserversorgung Stuttgart, pers. Mitt., 
1984). 

943. Bisher sind nur einige orientierende Untersu-
chungen über die Belastung des Grundwassers mit 
Pflanzenschutzmitteln durchgeführt worden. Sie 
zeigten eine Abnahme der Konzentration der „Alt- 
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Tab. 4.24 

Beispiele von Grundwasserkontaminationen bei Schadensfällen durch Pflanzenschutzmittel (PSM) 

Bereich Lokalisierung 
Kontaminationsursache; 

Wirkstoffe; 
Migrationsstrecke 

Ergebnisse, 
z. B. PSM-Menge in 

ng/1 (ppt); 
organoleptischer 

Befund 

Locker- quartäre Talsande und Kiese, PSM-Vergrabung; Toxaphen, > 2 000 • 10 3 ; 
gestein unbedeckt; Grundwasser 1 m Lindan, Mn-Salze der Äthylen- sehr deutlich 

unter Grund bis-Dithio-Carbaminsäure; 
30 m 

Sande, unbedeckt vermutlich Gerätereinigung sehr deutlich 
Kiese und Sande von End- PSM-Abfüllstation; DDT; 10 m > 1 000 • 10 3  
(Grund-)moräne, unbedeckt, lo- 
kale Stauer vorhanden; Grund- 
wasser > 5 m unter Grund, gute 
Versickerungsfaktoren 
Sande, z. T. bedeckt Lagerausschwemmung; DNOC 5 500 • 103  
quartäre Hochflächensande, PSM-Lagerung und Geräterei- sehr deutlich 
mehrere Teilstockwerke; Grund- nigung; 50 m 
wasser 2 m unter Grund, gute 
Versickerungsfaktoren 
pleistozäne Talsande und Kie- Gerätereinigung; Herbizide sehr deutlich 
se, z. T. unter Geschiebemergel- 
decke; Versickerungsfaktoren 
schlecht bis mittel 
pleistozäne Talsande und Kie- PSM-Lagerung; DDT und Lin- sehr deutlich 
se, Aulehmbedeckung (0-5 m); dan; 200 m 
Grundwasser 3 m unter Grund 
pleistozäne Sande und Kiese PSM-Lagerung; Natriumchlora- 200-1 000, 
unter ca. 35 m Geschiebemer- te, Parathion-methyl, DNOC; 300-1 000 
geldecke (inhomogen); Grund- 20-100 m Gelbfärbung 
wasser 35 m unter Grund 

Festgestein Buntsandstein; Grundwasser PSM-Lagerausschwemmung sehr deutlich 
23 m unter Grund 
Buntsandstein Ausschwemmung; Toxaphen sehr deutlich 
Muschelkalk PSM-Steinbruchverkippung; sehr deutlich 

500 m 
Muschelkalk PSM-Anmischung und Sprit- sehr deutlich 

zung 
Muschelkalk (Kalk- und Mer- PSM-Anmischung und Regel- sehr deutlich 
gelstein) anwendung; Chlorcholinchlorid 
Kalksteine des Zechsteinrand- PSM-Lagerung; Toxaphen sehr deutlich 
gebietes 
Keuper-Sandstein, Kalke usw. PSM-Lagerung; Toxaphen sehr deutlich 
in Tonsteinfolgen, Lockerge- 
steinsdecke; Grundwasser 4 m 
unter Grund 
altpaläozoische Phyllite, 	Ton- PSM-Lagerung sehr deutlich 
schiefer, Grauwacker 
altpaläozoisches Schieferge- PSM-Verkippung in Tagebruch sehr deutlich 
birge 
Granodiorite, verwittert, z. T. Gerätereinigung; chlorierte sehr deutlich 
kombiniert mit lokalem Rand- Kohlenwasserstoffe; 20 m 
pleistozän; Grundwasser 0,8 m 
unter Grund 

Quelle: MILDE, 1981; verändert 
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Abb. 4.32 

Thiodan = Endosulfan 	Quelle: BAUER, 1973 

lasten" von DDT und ähnlichen, seit längerem ver-
botenen Organochlorverbindungen (KUSSMAUL, 
1981; QUENTIN, 1978). 

944. In jüngster Zeit wurden Wirkstoffe von Pflan-
zenschutzmitteln, vorwiegend der Triazin-Herbi-
zide Atrazin und Simazin sowie von Phenoxyessig-
säurederivaten in verschiedenen karstwasserge-
speisten Grundwasservorkommen der Schwäbi-
schen Alb nachgewiesen (Chem. Untersuchungsan-
stalt Stuttgart, briefl. Mitt. 1984; GIESSL, 1984;Lan-
deswasserversorgung Stuttgart, briefl. Mitt. 1985). 
Die Werte liegen zwischen 0,001 µg/1 (Nachweis-
grenze) und 0,50 µg/1; die Simazin-Werte sind in der 
Regel niedriger als die des Atrazins. Die untersuch-
ten Böden werden meist in Mais/Getreide-Frucht-
folgen bewirtschaftet (vgl. Tab. 4.25). 

Tab. 4.26 
Atrazingehalte (in 14/1) in sechs Flachbrunnen der 
Niederen Geest Schleswig-Holsteins (Filtertiefen 
0,7-2,5 m unter Grund, auf Maisfeldern, Spritzter

-

min Mai 1984) 

Quelle: FRIESEL et al., 1985 

945. Im Rahmen eines Forschungsprojektes des 
Umweltbundesamtes wurde Atrazin in sechs Flach-
brunnen in Schleswig-Holstein und im Emsland 
festgestellt (Tab. 4.26). 

b) Ursachen der Kontamination 

946. Ursachen bekanntgewordener Grundwasser-
verunreinigungen durch Pflanzenschutzmittel sind 
nach MILDE (1981) und MILDE et al. (1982) vorwie-
gend unsachgemäße Anwendung sowie unvor-
schriftsmäßige Lagerung, Spritzbrühen- und Ver-
packungsbeseitigung, Gerätereinigung und derglei-
chen (Tab. 4.24). 

947. Neueste Untersuchungsergebnisse aus meh-
reren Bundesländern (Tz. 944 f.) zeigen allerdings, 
daß Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe auch nach Re- 

Tab. 4.25 

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in Grundwasservorkommen 
(aus Trinkwassergewinnungsanlagen) 

Grundwasser -
leiter Nutzung Entnahme-

monat Wirkstoffe 

1) Karst Wald Juli/ bis zu 17 µg/l 2,4,5-Trichlorphenoxyessig- 
August säure 

2) Lauterkies Getreide, Mais, Februar 0,3 µg/l Atrazin 
Obst April 0,2 µg/l Atrazin 

Mai 0,1 µg/l Atrazin, Simazin positiv 
Juli 0,4 µg/l Atrazin, Simazin positiv 
August 0,1 µg/l Atrazin, 0,08 µg/l Simazin 
September 0,2 µg/l Atrazin, 0,23 µg/l Simazin 

3) Sandsteine Mais Mai 0,1 µg/l Atrazin 
4) Lias alpha Getreide August 0,2 14/l Atrazin 

September 0,35 µg/l Atrazin 
5) Rheinkies Mais Mai 0,4 µg/l Atrazin 

Juli 0,4 14/l Atrazin 
August 0,3 1.tg/l Atrazin 

Quelle: Chem. Untersuchungsanstalt Stuttgart, briefl. Mitt., 1984 
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gelanwendungen häufig ins Grundwasser gelangen 
und die EG-Grenzwerte überschreiten können 
(Chem. Untersuchungsanstalt Stuttgart, briefl. Mitt. 
1984; FRIESEL et al., 1985; GIESSL, 1984; Landes-
wasserversorgung Stuttgart, briefl. Mitt. 1985). Die 
Untersuchungen wurden in intensiv bewirtschafte-
ten Getreide- und Maisanbaugebieten unterschied-
licher geologischer Formationen durchgeführt. In 
Baden-Württemberg wurden viele Stellen eines aus-
gedehnten Karstgebietes untersucht, in dem 
schnelle Wasserversickerung und hohe Grundwas-
sergeschwindigkeiten den Pflanzenschutzmittelein-
trag ins Grundwasser begünstigen. Leichte Sandbö-
den bzw. Moorböden mit relativ hohem Wasser-
stand dürften in den norddeutschen Untersu-
chungsgebieten für die positiven Befunde ebenfalls 
ausschlaggebend gewesen sein. Die kürzlich begon-
nenen Messungen im südbayerischen Tertiär-Hü-
gelland mit starkem Maisanbau auf schweren Bö-
den könnten zu einer Bestätigung dieser Annahme 
beitragen. 

948. Alle bisherigen Untersuchungen wurden aus 
Gründen der Trinkwasserhygiene durchgeführt. Es 
wurde immer wieder festgestellt, daß Pflanzen-
schutzmittel auch im Fassungs- und Zuflußbereich 
von Wassergewinnungsanlagen trotz Verbot durch 
die Zulassungsbehörde verwendet werden, weil sie 
in der Anwendungsbeschränkungsverordnung zum 
Pflanzenschutzgesetz nicht aufgeführt sind (vgl. 
BGBl I,  S. 2335/1980/, BGBl. I, S. 1125/1982/). 

949. Auch in den USA sind verschiedene Herbizi-
de, Insektizide und Nematizide, die auch in der 
Bundesrepublik Deutschland zugelassen sind, im 
Grundwasser nachgewiesen worden (COHEN et al., 
1984; SEVERN et al., 1983). Die US-Umweltbehörde 
EPA hat daraufhin mit einem flächendeckenden 
Überwachungs-Programm begonnen. 

Bewertung 

950. Die Befunde zeigen, daß bei ungünstiger Bo-
denbeschaffenheit Grundwasserverunreinigungen 
auch durch Regelanwendungen zumeist mäßig per-
sistenter Wirkstoffe verursacht wurden. Die gefun-
denen Konzentrationen stellen teilweise beträchtli-
che Überschreitungen künftig geltender Grenz-
werte dar. Eine Überschreitung des EG-Grenzwer-
tes für Trinkwasser von 0,1 µg/1 für die Einzelsub-
stanz bedeutet allerdings nicht zwangsläufig die 
Gefährdung der Gesundheit des Menschen. Die für 
Nahrungsmittel geltende Höchstmengenverord-
nung erlaubt Konzentrationen, die um Zehnerpo-
tenzen höher liegen (bezogen auf den gleichen 
Wirkstoff), toxikologisch begründet sind und ihrer-
seits noch einen Sicherheitsfaktor beinhalten. Eine 
Überschreitung des EG-Grenzwertes zwingt jedoch 
die Wasserwerke zu kostspieligen oder technisch 
aufwendigen Maßnahmen, wie Bau weiterer Reini-
gungsstufen oder Zumischung von unbelastetem 
Wasser, bzw. zur Sanierung des Einzugsgebietes 
(Entwurf der neuen Trinkwasserverordnung § 2 
Abs. 3, 1985). Für die Bewertung der gegenwärtigen 
Situation muß jedoch berücksichtigt werden, daß 

vorwiegend die persistenten und analytisch leichter 
nachweisbaren Substanzen gemessen werden, wäh-
rend analytisch schwieriger nachzuweisende, u. U. 
toxikologisch bedenklichere Wirkstoffe unberück-
sichtigt bleiben (GIESSL, 1984). 

951. Auch für die Zulassungspraxis ergibt sich 
eine Reihe wesentlicher offener Fragen. Der Begriff 
Persistenz muß neu definiert und die gegenwärtig 
üblichen Persistenztests sollten durch Untersu-
chungen in tiefen Bodenschichten und im Grund-
wasser ergänzt werden (Landeswasserversorgung 
Stuttgart, pers. Mitt. 1984; QUENTIN, 1978; STRUIF 
et al., 1975). 

Der modellhafte Versickerungstest nach dem BBA-
Merkblatt 37 kann diese Fragen nicht befriedigend 
beantworten. Weiterführende Forschungen und 
weitergehende Prüfungsanforderungen sind not-
wendig, um Belangen des Gesundheits- und Um-
weltschutzes besser Rechnung zu tragen (HERZEL, 
1981). Erforderlich wäre die Erweiterung der Unter-
suchungen für die Bereiche 

— Verhalten im Boden/Gestein (Bodenmikro- und 
-makrobiologische Tests, Filterwirkungstests) 

— Verhalten im Grundwasser (Persistenz-Trans-
port-Tests) 

— Grundwasser-Überwachung bei verbesserter 
Analytik (MILDE, pers. Mitt. 1984) 

— Bioakkumulations- und ökotoxikologische Pro-
fil-Analyse-Tests (KRAUS et al., 1981; MILDE, 
1981). 

952. Die obigen Befunde sind nicht repräsentativ 
und erlauben keine Verallgemeinerungen. Eine 
sehr viel bessere Datenbasis ist in einigen Jahren 
zu erwarten, wenn die laufenden Untersuchungen 
weitere Ergebnisse erbracht haben werden. Es ist 
abzusehen, daß die Meß- und Forschungstätigkeit 
durch die Sorgen der Fachwelt und durch die neuen 
Vorgaben aus der EG-Trinkwasserrichtlinie voran-
getrieben werden. 

4.3.2.5 Zusammenfassung 

953. Im ländlichen Raum ist das Grundwasser un-
trennbar mit den Vorgängen im jeweiligen Ökosy-
stem, insbesondere im Boden verbunden. In einem 
natürlichen oder naturnahen Ökosystem besteht 
ein dynamisches Gleichgewicht zwischen dem 
Stoffeintrag und dem Stoffaustrag. Das Grundwas-
ser enthält als Grundbelastung in geringer Konzen-
tration nahezu alle Stoffe, die als Nährstoffe oder 
Spurenelemente am biologischen Auf- und Abbau 
beteiligt sind, sowie gelöste Stoffe aus den verwit-
ternden Gesteinen. 

954. Durch Eingriffe in das Ökosystem wird das 
dynamische Gleichgewicht verändert, durch Zu-
sammenwirken verschiedener Eingriffe können 
sich die Auswirkungen mehrfach verstärken. Fast 
alle Eingriffe wirken sich zunächst auf den Wasser-
haushalt der oberen Bodenschicht und auf die Kon-
zentration der Inhaltsstoffe des Haftwassers aus. 
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Das Grundwasser ist davon je nach der Mobilität 
der Stoffe sehr unterschiedlich betroffen. 

955. Für die Trinkwasseraufbereitung sind solche 
Stoffe problematisch, die nicht mit der konventio-
nellen Aufbereitung, sondern nur mit technisch auf-
wendigen Verfahren bis unter die zulässigen 
Höchstkonzentrationen eliminiert werden können. 
Hierzu zählen in erster Linie Nitrat und chlorierte 
Kohlenwasserstoffe; die Konzentrationen von Chlo-
riden und Sulfaten liegen ohnehin meistens unter 
den geltenden Grenzwerten. Alle Stoffe, die bereits 
im Boden durch Adsorption oder Abbau mehr oder 
weniger aus dem Wasser entfernt werden, bereiten 
auch bei der technischen Wasserreinigung keine 
größeren Schwierigkeiten. 

956. Allgemein ist die Mineralstoffverlagerung im 
Boden von zahlreichen, sich gegenseitig beeinflus-
senden Faktoren abhängig, in erster Linie von der 
Witterung, den Bodeneigenschaften und von pflan-
zenbaulichen Maßnahmen. Bei mitteleuropäischen 
Klimaverhältnissen nimmt der Einfluß der ver-
schiedenen Faktoren etwa in folgender Reihenfolge 
ab (BRAMM, 1981; LAWA, 1982; REGER, 1982): 

— Jahresgang von Niederschlag, Verdunstung und 
Temperatur 

— Bewuchs (Art und Dauer) 

— Bodenart (Tongehalt, Sorptionskapazität) 

— Durchlässigkeit des Bodens 

— Nährstoffvorrat im Boden (Humusgehalt) 

— Mobilisierungs- und Festlegungsvermögen des 
Bodens (biologische Aktivität) 

— Düngung (Zeitpunkt, Höhe, Düngerform). 

957. Jede intensive landbauliche Bodennutzung 
führt zu einer Nährstoffanreicherung des Standor-
tes, also auch mit Stickstoff. Nitrat gelangt in der 
Regel aus allen Böden, die landwirtschaftlich ge-
nutzt werden, in höherer Konzentration in das 
Grundwasser als aus Naturböden. Für die Land-
wirtschaft gibt es verschiedene Möglichkeiten, die 
Nitratauswaschung in das Grundwasser zu reduzie-
ren, ohne die landbauliche Nutzung wesentlich ein-
schränken zu müssen, beispielsweise die genauere 
Berechnung des Düngerbedarfs, den Einsatz von 
Nitrifikationshemmern, den Anbau von Zwischen-
früchten. 

Die Begrenzung der Nitratzufuhr zum Sickerwas-
ser muß von der Kenntnis des gesamten Stickstoff-
haushalts und seiner Einflußfaktoren ausgehen. In 
Gebieten mit hoher Nitratbelastung des Grundwas-
sers werden Umstellungen in der landwirtschaftli-
chen Nutzung oder sogar Verzichte auf Höchster-
träge nicht zu umgehen sein. 

958. Die Belastungen des Bodens aus punktförmi-
gen Quellen durch Versickerungen, Feldsilagen 
oder von Abwässern aus dem Hofbereich können 
vor allem bei sorptionsschwachen Böden und 
Grundwasserleitern mit hoher Fließgeschwindig-

keit zu weitreichenden Grundwasserkontaminatio-
nen führen. 

959. In den letzten Jahren wurden vereinzelt 
Pflanzenschutzmittel im Grundwasser nachgewie-
sen, die von stoßartigen Versickerungen größerer 
Mengen, z. B. nach unzulässiger Beseitigung von 
Resten oder nach Unfällen, herrührten. In jüngster 
Zeit traten solche Kontaminationen jedoch auch 
nach Regelanwendungen von Pflanzenschutzmit-
teln auf. Diese kommen meist bei Standortbedin-
gungen vor, die den Eintrag der Mittel bis ins 
Grundwasser begünstigen. Sie weisen auf eine bis-
her unterschätzte Kontaminationsgefahr des 
Grundwassers hin, die bei der Trinkwassergewin-
nung und Einhaltung der Grenzwerte der EG-
Trinkwasserrichtlinie zu berücksichtigen ist. 

4.3.3 Auswirkungen auf die Qualität der 
Oberflächengewässer 

4.3.3.1 Schutzwürdigkeit und Gewässertypen 

960. Oberflächengewässer werden vielfältiger ge-
nutzt als Grundwässer. Dementsprechend ist auch 
die Beurteilung von möglichen Belastungen viel-
schichtiger. Während beim Grundwasser die Bela-
stungen durch die Landwirtschaft hauptsächlich 
nach der Beeinflussung der Wasserqualität für die 
Verwendung als Trinkwasser beurteilt werden, 
kommen bei einem Oberflächengewässer noch be-
stimmte Anforderungen für folgende andere Nut-
zungsarten hinzu: Betriebswasserversorgung ein-
schließlich Kühlwasser, Fischerei, Erholung und 
Freizeitgestaltung sowie landwirtschaftliche 
Zwecke. Weiterhin werden oberirdische Gewässer 
für die Schiffahrt und die Elektrizitätswirtschaft 
genutzt. Darüber hinaus müssen die Gewässer den 
Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes entspre-
chen. In dieser Hinsicht haben insbesondere die 
zahlreichen kleinen Gewässer in landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten eine besondere Bedeutung als 
naturbetonte Biotope bzw. Ökosysteme (Abschn. 
4.1.2) und als ökologische Ausgleichsräume. 

961. In einem naturnahen Gewässer-Ökosystem, 
das nicht oder nur geringfügig durch menschliche 
Einwirkungen beeinflußt wird, bestehen eigenge-
setzliche Regelungsprozesse, die ein Gleichgewicht 
in den Stoffkreisläufen und Energieflüssen auf-
rechterhalten (SRU, 1978, Tz. 31). Bei den aus der 
Landwirtschaft stammenden Belastungen handelt 
es sich im wesentlichen um Pflanzennährstoffe, die 
mit dem Oberflächenabfluß oder mit dem oberflä-
chennahen Bodenabfluß infolge Dränung aus den 
landwirtschaftlichen Nutzflächen in die Gewässer 
transportiert werden. Weitere Gefahrenherde stel-
len häusliche und betriebliche Abwässer der Land-
wirtschaft, Pflanzenschutzmittel und Mineralöle 
dar. 

962. Die Gesamtverschmutzung der Oberflächen-
gewässer ergibt sich aus den Belastungen durch die 
Landwirtschaft sowie aus häuslichen, gewerblichen 
und industriellen Abwässern. Als Vergleichsmaß- 
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stab der einzelnen organischen Verschmutzungs-
frachten mit biologisch abbaubaren Stoffen wird 
häufig der Einwohnergleichwert (EG) benutzt; das 
ist die biologisch abbaubare Schmutzfracht der von 
einem Einwohner täglich anfallenden Abwasser-
menge. 

963. Die Rohabwässer aus dem häuslichen Be-
reich erbringen ca. 60 Mio EG. Etwa 90 % der Ab-
wässer werden in Kläranlagen behandelt, davon 
mehr als 80 % biologisch (BMI, 1984). Als Gewässer-
belastung verbleiben danach etwa 15 Mio EG. 

Die mit häuslichen Abwässern vergleichbaren Roh-
abwässer aus Industrie und Gewerbe können ange-
nähert mit 50 Mio EG angesetzt werden, von denen 
ca. 50 % über öffentliche Abwasseranlagen in die 
Gewässer gelangen. In Nordrhein-Westfalen wird 
99 % der Industriewassermenge nach den Mindest-
anforderungen gereinigt (STOCK, 1985). Geht man 
für die Bundesrepublik Deutschland von einem Rei-
nigungsgrad zwischen 80 % und 90 % aus, werden 
die Gewässer aus dem industriellen Bereich mit 5 
bis 10 Mio EG belastet. 
Aus beiden Bereichen zusammen fallen also insge-
samt etwa 110 Mio EG biologisch leicht abbaubarer 
organischer Rohbelastung an, von denen nach der 
Reinigung in Kläranlagen noch ca. 20 bis 25 Mio EG 
als Restbelastung in die Oberflächengewässer ge-
langen. Die schwer oder nicht abbaubaren Substan-
zen dieser Abwässer werden bei dieser Betrachtung 
nicht berücksichtigt. 

964. Die Gewässerbelastungen aus der Landwirt-
schaft sind überwiegend auf flüssige oder feste or-
ganische Substanzen aus der Tierhaltung und auf 
Silagesickersäfte zurückzuführen, die nicht wieder 
in den terrestrischen Stoff- und Energiekreislauf 
zurückkehren. Dieser Anteil wird auf etwa 15 bis 20 
Mio EG (s. Abschn. 4.3.3.3) geschätzt. Damit liegt die 
Gewässerbelastung mit organischen Substanzen 
aus der Landwirtschaft zumindest in gleicher Grö-
ßenordnung wie die aus kommunalen und indu-
striellen Abwässern. Die in landwirtschaftlichen 
Abwässern enthaltenen organischen Stoffe sind in 
der Regel — z. T. nach Verdünnung — biologisch 
gut abbaubar. Künftige Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Qualität der Oberflächengewässer müssen 
den landwirtschaftlichen Bereich mit erfassen. 

965. Die Belastung einzelner Gewässer ist aus den 
Zahlen einer Gesamtbilanz nicht abzuleiten. Allge-
mein herrscht in größeren Flüssen die Abwasserbe-
lastung aus dem Kläranlagenbereich vor. Bei klei-
nen Gewässern außerhalb der Ballungszentren 
kann jedoch der landwirtschaftliche Einfluß be-
stimmend sein. Gerade durch die gute biologische 
Abbaubarkeit bzw. durch die düngende Wirkung 
der flüssigen und festen organischen Substanzen 
kann das biologische Gleichgewicht in einem Ober-
flächengewässer empfindlich gestört werden, bis 
zum vollständigen Sauerstoffaufbrauch mit anaero-
ben Faulvorgängen, dem sogenannten „Umkippen" 
des Gewässers. 

966. Bei Oberflächengewässern gibt es verschie-
dene Gewässertypen, auf die sich vom Menschen 

verursachte Belastungen unterschiedlich auswir-
ken. Das entscheidende Kriterium dabei ist die Auf-
enthaltszeit des Wassers in einem bestimmten Ab-
schnitt oder Bereich des Gewässers. Diese wird 
durch die Fließgeschwindigkeit bestimmt. Die 
Fließgeschwindigkeit ist maßgeblich für die 
Schleppkraft des Wassers bzw. für das Absetzver-
halten der Sinkstoffe, und sie beeinflußt den Sauer-
stoffaustausch zwischen Wasser und Luft und den 
Sauerstofftransport in tiefere Wasserschichten. Alle 
diese Faktoren sind ihrerseits wieder bestimmend 
für den Verlauf der chemisch-physikalischen Um-
setzungsprozesse in dem jeweiligen Gewässer. Da-
her wird bei Betrachtungen über die Auswirkungen 
von Verunreinigungen grundsätzlich nach „fließen-
den" und „stehenden" Gewässern unterschieden, 
wobei sehr langsam durchflossene Gewässerberei-
che, in denen die Fließgeschwindigkeit an mehr als 
etwa 2 bis 3 aufeinanderfolgenden Wochen im Som-
merhalbjahr unter 0,2 m/s abfällt, fast die gleichen 
Eigenschaften annehmen wie stehende Gewässer 
(DVWK, 1981). 

In den folgenden Ausführungen werden die mar-
kantesten Auswirkungen von erhöhten Nährstoff-
belastungen auf die Oberflächengewässer heraus-
gestellt. 

4.3.3.2 Pflanzennährstoffe in 
Oberflächengewässern 

4.3.3.2.1 Die natürliche Grundlast an 
Pflanzennährstoffen in Oberflächengewässern 
mit naturnahen Einzugsgebieten 

967. Durch Verwitterung der Festgesteine und 
durch natürliches Eindringen von organischer Sub-
stanz (Pflanzen, Bodenorganismen) in die Lücken 
des zerfallenen Ausgangsgesteins entstehen „Na-
turböden" (Abschn. 1.1.3.1). 

Die aus Gesteinen und derartigen Böden in die Ge-
wässer verfrachteten Nährstoffmengen können als 
„natürliche Grundlast" angesehen werden. Eine 
klare Abgrenzung zwischen dieser und diffuser an-
thropogener Befrachtung gelingt in den alten, seit 
Jahrhunderten genutzten Kulturlandschaften, mit 
denen wir es in Mitteleuropa zu tun haben, nur sehr 
schwer. Gänzlich ungestörte Naturlandschaften exi-
stieren hier nicht mehr. Will man die Nährstoffbela-
stung der Gewässer durch die Landwirtschaft beur-
teilen, dann muß man von einem Nährstoffabgang 
ausgehen, wie er auch im Falle einer naturnahen 
Vegetation bei entsprechend schonender Nutzung 
zu erwarten wäre. Der Transport der Nährstoffe 
aus den Böden in die Oberflächengewässer kann 
durch Auswaschung oder durch Abschwemmung 
geschehen. 

968. Auswaschung (vgl. Tz. 981 ff.) liegt vor, wenn 
gelöste Nährstoffe mit dem Bodenwasser den von 
den Pflanzen nutzbaren Bodenraum verlassen und 
dieses Wasser mit den Inhaltsstoffen bis zum 
Grundwasser versickert oder als oberflächennahes 
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Bodenwasser nach kurzem Fließweg wieder aus 
dem Boden austritt. Aus dem Boden ausgewaschen 
werden die Hauptnähr- und Spurenstoffe nur in 
Bindungsformen, die gut wasserlöslich sind. 

Die Nährstoffauswaschung aus dem Boden ist ne-
ben der Wasserbewegung im Boden auch abhängig 
von der Mobilität der Verbindungen. Diese wird 
durch die physikalischen, chemischen und biologi-
schen Eigenschaften des Bodens entscheidend be-
einflußt und ist somit standortspezifisch. Als beson-
ders beeinflussende Faktoren sind zu nennen: Bo-
denstruktur, Korngrößenverteilung, Porengrößen-
verteilung, Gehalt und Art der Tonminerale und der 
organischen Substanz, pH-Wert, Redoxpotential, 
biologische Aktivität und der Grad der Durchwurze-
lung des Bodens (BRAMM, 1981). Einzelheiten zu 
den Bodeneigenschaften sind in Abschn. 4.2.2 einge-
hender behandelt. Die Mobilität der Nährstoffe 
nimmt mit der Haftfestigkeit ihrer Ionen am Bo-
denmaterial in folgender Reihenfolge ab: 

Kationen: Na+ >K+>Mg2 +>Ca2 +>Al3 +>Fe3 + 

Anionen: Cl - > NO-3 > SO24- > PO34- . 

Aluminium und Phosphat werden am wenigsten 
verlagert. 

969. Die Auswaschung von Nährstoffen aus Natur-
böden mit naturnaher Vegetation ist äußerst gering, 
da bei der dauernden Bodenbedeckung durch die 
Pflanzen die von den Bodenorganismen minerali-
sierten Nährstoffe sofort wieder von den Pflanzen 
aufgenommen werden. Infolge der geringen Lös-
lichkeit und damit der geringen Auswaschbarkeit 
der mineralischen Phosphorverbindungen im Bo-
den sind die Gewässer von Natur aus so phosphat-
arm, daß die Dichte und Produktivität des Plank-
tons nur einen kleinen Bruchteil jener hohen Pro-
duktivität erreicht, die besonders in stehenden Ge-
wässern bei reichlicher Phosphatversorgung mög-
lich ist (OTTO, 1980). Auch die Stickstoffauswa-
schung ist bei dauernder Pflanzenbedeckung der 
Böden unbedeutend für die Oberflächengewässer. 

970. Abschwemmung (vgl. Tz. 984) ist der Trans-
port von gelösten oder ungelösten Nährstoffen 
durch oberflächlich abfließendes Wasser, das nicht 
in den Boden versickert. 

Häufig findet bei Oberflächenabfluß gleichzeitig 
eine Abschwemmung von festem Bodenmaterial 
und Pflanzenresten statt (Bodenerosion durch Was-
ser; vgl. Tz. 985 und Abschn. 4.2.4.2). Im Gegensatz 
zur Auswaschung ist der Nährstofftransport durch 
Abschwemmung nicht selektiv. Der Oberflächenab-
fluß ist auf bewachsenen Böden wesentlich gerin-
ger als auf unbewachsenen; da sich fast keine Nähr-
stoffe auf der Bodenoberfläche befinden, gibt es 
auch bei Starkregen oder Schneeschmelze keine 
unmittelbaren Nährstoffabschwemmungen. 

Über die vorwiegend bewaldeten Gebiete im Sauer-
land berichtet IMHOFF (1982), daß dort die Boden-
abschwemmungen minimal sind. In der seit 1913 
bestehenden Möhnetalsperre sammelte sich aus 
dem 432 km2  großen Einzugsgebiet in 70 Jahren 

eine Sedimentmenge an, die auf 0,5 Mio m 3  ge-
schätzt wird. Dagegen wurden im nur 50 Jahre al-
ten Baldeneysee bei Essen, mit einem Teileinzugs-
gebiet von 436 km2  bis zum oberhalb gelegenen, 2 
Jahre älteren Harkortsee, trotz seiner viel geringe-
ren Aufenthaltszeit und seiner schlechteren Absetz-
eigenschaften Ablagerungen von 3 Mio m 3  gemes-
sen. 

4.3.3.2.2 Der Eintrag von Pflanzennährstoffen in 
Oberflächengewässer mit landwirtschaftlich 
genutzten Einzugsgebieten 

971. Von den aus dem Bereich der Landwirtschaft 
in die Oberflächengewässer gelangenden Stoffe ha-
ben die Hauptnährelemente der Pflanzen Phosphor 
(P) und Stickstoff (N) und ihre Verbindungen hin-
sichtlich ihrer Menge, ihres flächenhaften Vorkom-
mens und ihrer Auswirkungen die weitaus größte 
Bedeutung. 

Außer den Pflanzennährstoffen können aus dem 
Bereich der Landwirtschaft örtlich begrenzt noch 
andere Störstoffe in die Gewässer gelangen, vor al-
lem organische Substanzen, Schwermetalle und Mi-
neralöle sowie Pflanzenschutzmittel, die in den Ab-
schnitten 4.3.3.3 bis 4.3.3.5 behandelt werden. 

Herkunft und Menge der Pflanzennährstoffe 

Phosphor 

972. Die Jahresmenge und Herkunft des Phos-
phors in den Gewässern der Bundesrepublik 
Deutschland sind für das Jahr 1975 in der Phos-
phatstudie der Fachgruppe Wasserchemie in der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker (1978) gemäß 
Tab. 4.27 angegeben. Daraus geht hervor, daß der 
natürliche Phosphateintrag in die Gewässer mit 3 % 
Anteil vom Gesamteintrag sehr gering ist. Dem ent-
spricht auch die Feststellung, daß natürliche Ge-
wässer meistens phosphatarm sind. 

Der überwiegende Anteil der Phosphatbelastung 
der Gewässer, nämlich mehr als 67 %, stammt aus 
den häuslichen Abwässern. Auf die Land- und 
Forstwirtschaft entfallen mit 17,1 % deutlich mehr 
als auf den industriellen Bereich mit 12,5 %. Nicht 
mit angesetzt für den Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft wurden 2,1 %, die aus Streusiedlungen 
ohne Kanalisation mit vorwiegend ländlicher 
Struktur in die Oberflächengewässer gelangen, da 
darin auch Campingplätze, Rastplätze, Wochenend-
häuser usw. enthalten sind. 

973. Aus der allgemeinen Feststellung der Her-
kunft des Phosphats in den Gewässern können aber 
keine Hinweise auf die Eutrophierungsgefährdung 
einzelner Gewässer abgeleitet werden, da die An-
teile der Phosphatbelastung jeweils sehr unter-
schiedlich sein können. So ist nach Tab. 4.27 etwa 
1 /3 der Phosphatbelastung aus dem Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft dem Bodenabtrag durch 
Erosion zuzuschreiben. Aus Ergebnissen eines 
sechsjährigen Forschungsprogramms (1972-1978) 
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Tab. 4.27 
Herkunft und Menge der Phosphate, umgerechnet auf Phosphor (P), die 1975 in die 

Gewässer der Bundesrepublik Deutschland gelangt sind 

Herkunft P in t/a % 

Häusliche Abwässer  
Kanalisation/Kläranlagen 	 67 600 65,3 

nicht kanalisierte Streusiedlungen 	 2 200 69 800 2,1 67,4 

Industrielle Abwässer  
Gewerbe, Industrie 	 10 500 10,1 

pflanzliche Produkte 	 2 500 13 000 2,4 12,5 

Natürlicher Eintrag  
Regenwasser über Mischkanal 	 800 0,8 

Regenwasser oberflächiger Abfluß 	 2 000 1,9 

Grundwasser 	  200 0,2 

Sonstiges (Fische, Baden) 	 100 3 100 0,1 3,0 

Land- und Forstwirtschaft  
Kanalisation/Kläranlagen 	 3 600 3,5 
Dränwasser 2 500 

2,4  
( 
	.) (8 600) (8,3) 

Erosion 6 100 5,9 

Pflanzenstreu 	  500 0,5 

Abschwemmung von Weiden und Viehtriebwegen 	 600 0,6 

tierische Ausscheidung direkt in Gewässer 	 4 100 4,0 

Fischzucht 	  200 17 600 0,2 17,1 

103 500 100 

Quelle: Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh, 1978 

des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Un-
tersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA) 
errechnen WELTE und TIMMERMANN (1983) eine 
Phosphatbelastung der Gewässer durch Dränwas-
ser und Erosion von etwa 2 600 t P/a. Dieser Wert 
liegt wesentlich niedriger als die in der Phosphat-
studie (Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh, 
1978) angesetzte Menge von 8 600 t P/a (Tab. 4.27). 

974. Allgemein ist in den kleinen Fließgewässern 
aus ländlichen Gebieten die Gesamtkonzentration 
des Phosphats gering, sie stammt dort aber größ-
tenteils aus dem Bereich der Landwirtschaft. Dage-
gen stammt der höhere Phosphatgehalt bei den grö-
ßeren Vorflutern hauptsächlich aus Abwassereinlei-
tungen und nur zu weniger als 5 % aus der Land-
wirtschaft (OTTO, 1980). 

Zum Vergleich der unterschiedlichen Gewässerbe-
lastungen wurden aus verschiedenen Literaturan-
gaben die in Tab. 4.28 wiedergegebenen Zahlen für 
die Phosphatgehalte in Fließgewässern zusammen

-

gestellt. 

975. Ähnliche Abstufungen für die Phosphatbela-
stung aus unterschiedlich genutzten Einzugsgebie-
ten ergeben sich für die Phosphatfrachten je ha 
Einzugsgebiet. Bei Untersuchungen an Talsperren-
zuläufen aus unbesiedeltem Wald-, Wiesen- und Ak-
kerland ergab sich eine Jahresfracht von umge-
rechnet 0,2 kg P/ha • a (BERNHARDT et al., 1969). 
Bei einem ähnlich strukturierten, jedoch dünn be-
siedelten Einzugsgebiet mit 70 E/km 2  wurde ein 
Wert von 0,4 kg P/ha • a ermittelt (GEGENMAN-
TEL, 1972). Das deckt sich auch mit weiteren Anga-
ben aus der Literatur, die von KUNTZE (1976) zi-
tiert werden (Tab. 4.29). 

976. Globale Betrachtungen für größere unter-
schiedlich strukturierte Einzugsgebiete ergeben 
keine unmittelbar aussagefähigen Werte, sie zeigen 
jedoch die Größenordnungen der Abstufungen an. 
Die mittlere Bevölkerungsdichte der Bundesrepu-
blik Deutschland lag 1980 bei 247 E/km 2  mit städti-
schen Verdichtungsräumen von über 3 000 E/km 2 . 
Mit den in Tab. 4.27 genannten Zahlen für die 
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Tab. 4.28 	Mittlere Phosphatkonzentrationen in mitteleuropäischen Gewässern mit 
unterschiedlich genutzten Einzugsgebieten (Größenordnungen) 

Gewässer und Einzugsgebiet PO34-P in µg/l Literatur 

naturnahes Einzugsgebiet 	 10 ALBERSMEYER, 1972; 
KUNTZE, 1978 

normale landwirtschaftliche Nutzung 	 20— 	40 BERNHARDT et al., 1969; 
WERNER, 1978 

landwirtschaftliche Nutzung, dünn besiedelt 
(Eifel-Rur) 	  80 GEGENMANTEL, 1972 

(20— 200) 
verschiedene Nutzung, dicht besiedelt 
(Industrie-Ruhr, freie Fließstrecken) 	 300— 400 NUSCH und KOPPE, 1978; 

(100-1 200) Ruhrwassergüte Berichte, 
verschiedene Jahrgänge, 
Ruhrverband 

Niederrhein (Grenze D/NL) 	 300— 600 SPREY, 1981 
Mittel von 35 schweizer. Flüssen 
mit Phosphateliminierung in Kläranlagen 	 145 PEDROLI, 1981 

Quelle: Zusammenstellung SRU 

Phosphorfrachten und einer Gesamtfläche der Bun-
desrepublik Deutschland von ca. 24 860 000 ha, wo-
von ca. 21 410 000 ha Flächen der Land- und Forst-
wirtschaft einschließlich des Garten- und Weinbaus 
sowie Moor- und Heideflächen sind, ergeben sich 
folgende Zahlen: 

— Gesamtphosphorfracht bezogen auf die Fläche 
der Bundesrepublik Deutschland 

— Phosphorfracht aus dem Bereich Land- und 
Forstwirtschaft bezogen auf die Landwirt-
schafts- und Waldfläche (s. o.) 

Der Globalwert für die Landwirtschafts- und Wald-
fläche liegt im oberen Bereich der Angaben in Tab. 
4.29 für landwirtschaftliche Nutzflächen; er kann 
also als Orientierungswert benutzt werden. Als Mit-
telwert für die Bundesrepublik Deutschland zeigt er 
im Vergleich zu den niedriger liegenden Einzelwer-
ten aus bestimmten Einzugsgebieten aber an, daß 
die Phosphorfracht gebietsweise wesentlich höher 
liegen kann, z. B. in Dränage- oder Erosionsgebie-
ten. Das wird auch durch die hohen Werte in Tab. 
4.29 für Moorböden bestätigt. 

Stickstoff 

977. Da die Umsetzungsprozesse im Stickstoff- 
kreislauf von vielen Faktoren abhängen, ist eine 

Tab. 4.29 	Phosphor-Frachten aus Niederschlägen und Abflüssen 

Herkunft Einzugsgebiet P (kg/ha • a) Literatur 
(s. bei KUNTZE) 

Niederschläge Berlin 0,13 Ottermann und Krysch 	1965 
(Regen, Schnee, Staub, Bodensee 0,45 Knorr und Klatte 	1963 
Pollen) 
Wald, Ödland Bayerischer Wald 0,11 Schwertmann 	1973 
(extensive LN) Stockacher Ach 0,03-0,08 Klett 	1965 
Landwirtschaftliche Stockacher Ach 0,04-0,07 Klett 	1965 
Nutzfläche Bodenseegebiet 0,18 Voss 	1963 
(Mineralböden) Wahnbachgebiet 0,5 Bernhardt 	1969 

Eschbachgebiet 0,2 Bernhardt 	1969 
Moorböden Hochmoor 1,1 Munk 	1972 
(bei LN) Hochmoor, 

junge Hochmoorkultur 4-5 Henkens 	1972 
Hochmoor, 
alte Hochmoorkulturen 6-7 Eggelsmann und Kuntze 	1972 

Quelle: KUNTZE, 1976 
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Tab. 4.30 

Herkunft und Menge des Stickstoffs berechnet als 
N in den Gewässern der Bundesrepublik Deutsch- 

land 

Jahres- davon gelangen An- 
tonnage in die teil 

Herkunft Gewässer 

t/a % ∆ tN/a % 

1. 	Häusliche 
Abwässer 	 240 000 50 120 000 22 

2. Landw. 
org. Dünger 
u. Fäkalien 	 650 000 8 52 000 10 

3. 	Mineral- 
dünger 	 1 100 000 5 55 000 10 

4. 	natürliche 
Mineralisation 

Ackerfläche 151 000 28 

Grünland 	 80 000 15 

Wald 	 59 000 12 

290 000 55 
5. Niederschläge 200 000 4 8 000 

3 
6. N-Fixierung 	 255 000 4 10 000 

Summe 	 2 455 000 535 000 100 

Quelle: BUCHNER, 1975 

einfache Mengenangabe der einzelnen in die Ge-
wässer gelangenden Stickstoffverbindungen nicht 
möglich. Auch eine konsequente Trennung nach 
Grundwässern und Oberflächengewässern ist höch-
stens für begrenzte Bereiche möglich, da zwischen 
Oberflächengewässern und oberflächennahen 
Grundwässern ein mengenmäßig kaum erfaßbarer 
Austausch stattfindet. Daher kann nur aus den fest-
gestellten Stickstoffverlusten verschiedener Böden 
und aus gemessenen Stickstoffkonzentrationen in 
Gewässern und Abwässern eine großräumige Bi-
lanzierung erfolgen, wobei zur Vergleichbarkeit alle 
Werte für die Stickstoffverbindungen auf den antei-
ligen Stickstoff (N) umgerechnet werden. 

978. Schätzungen der Herkunft und der Menge 
des Stickstoffs in den Gewässern der Bundesrepu-
blik Deutschland wurden von BUCHNER (1975) und 
von WOLTERS (1982) vorgenommen. Die Angaben 
unterscheiden sich sowohl in der Definition der 
Herkünfte als auch in der Aufteilung der Mengen-
anteile. Rechnet man die von WOLTERS angegebe-
nen Frachten (Tab. 4.31) für die Gesamtfläche der 
Bundesrepublik Deutschland (mit 248 600 km 2) aus, 
dann sind ohne den von WOLTERS mitberücksich-
tigten Industriewasseranteil die Gesamtfrachten 
nahezu gleich denen bei BUCHNER (Tab. 4.30). 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden 
Schätzungen liegt in der Aufteilung der Stickstoff-
auswaschung aus dem Boden. Während BUCHNER 
zwischen der natürlichen Mineralisation der Acker-, 

Tab. 4.31 

Herkunft und Menge des Stickstoffs in den Gewäs

-

sern der Bundesrepublik Deutschland 

Stickstoffauswaschung des Erdbodens 

spez. 
Aus- Flächen- Fracht 

Quelle wa- anteil kg/ 
schung % km /a 

kg/km2/a 

Landw. Nutzfläche 
ohne Dauergrünland 	 2 500 32,9 823 
Dauergrünland 
einschl. Parks 	 200 22,8 46 
Wald 	 200 29,0 58 
Ödland, Brache, Moor 	 200 4,5 9 

Σ 936 

Direkt den Gewässern zugeführte Stickstoff- 
Frachten 

Menge Ren- Fracht 
Quelle kg/ 

km2/a 
tention 

% 
kg/ 

km /a 

Atmosphärischer 	Nie- 
derschlag auf bebauten 
Flächen, Verkehrswe- 
gen und Gewässern 	 86 15 70 
Siedlungsabwasser 	 1 100 30 770 
Tierhaltung 	 540 30 380 
Industrieabwasser 

N aus Naturstoffen 	 300 30 210 
Primär-N 	 800 20 640 

E2070 

Quelle: WOLTERS, 1982 

Grünland- und Waldflächen sowie der organischen 
und der mineralischen Düngung unterscheidet, gibt 
WOLTERS nur die Gesamtwerte für die einzelnen 
Flächenanteile an. In Tab. 4.30 ist die Schätzung für 
die Stickstofffrachten allein aus der natürlichen Mi-
neralisation mit 290 000 t N/a höher als in Tab. 4.31 
die Summe der gesamten Stickstoffauswaschung 
des Erdbodens mit 233 000 t N/a (936 kg • 248 600 
km2). Nach BRAMM (1982) läßt sich dieser hohe 
Anteil der natürlichen Mineralisation des in der or-
ganischen Substanz des Bodens gebundenen Stick-
stoffs mit insgesamt 55 % der Stickstoffbelastung 
der Gewässer nicht ohne Düngung erklären. Die 
natürliche Mineralisation des Bodens wäre bei Ak-
kerflächen mit Sicherheit geringer, wenn zunächst 
nicht durch langjährige Düngung ein höheres Stick-
stoffpotential aufgebaut worden wäre. 

Legt man die Schätzwerte der Tab. 4.31 für eine 
Bilanzierung zugrunde, dann verringern sich die 
Prozentanteile der Stickstofffrachten, die der Land-
und Forstwirtschaft zuzurechnen sind, da in dieser 
Abschätzung der Gesamtbelastung der Anteil der 
Industrieabwässer mit enthalten ist, der mit 850 kg/ 
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km2• a etwa die gleiche Größenordnung hat wie der 
aus landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Dauer-
grünland mit 823 kg/km2  • a. Die Stickstoffbelastung 
der Gewässer ist aber immer noch zu fast 1 /3 auf 
Stickstoffauswaschungen aus dem Erdboden zu-
rückführen. Daher sind grundsätzlich in jedem Ge-
wässer Stickstoffverbindungen vorhanden. Erhöhte 
Stickstoffkonzentrationen werden jedoch häufig in 
Gewässern mit vorwiegend landwirtschaftlich ge-
nutzten Einzugsgebieten festgestellt (LAWA, 1982). 
Neben den Stickstoffauswaschungen aus dem Erd-
boden müssen noch die direkt den Gewässern zuge-
führten Stickstofffrachten aus der Tierhaltung dem 
landwirtschaftlichen Bereich zugerechnet werden 
(Tab. 4.31 : 380 kg/km 2  • a). Zu erhöhten Stickstoff-
frachten kann es insbesondere kommen 

— in Gegenden mit konzentrierter Tierhaltung und 
hohem Anfall an Wirtschaftsdüngern (z. B. Süd-
oldenburg), 

— in Weinbaugebieten, vor allem in flachgründigen 
Steilhanglagen (z. B. Mosel), 

— in Gegenden mit intensivem Gemüseanbau auf 
sorptionsschwachen Böden mit oberflächenna-
hem Grundwasser (z. B. Niederrheinische 
Bucht). 

Transport der Nährstoffe in 
Oberflächengewässer 

979. Der Transport der Nährstoffe in Gewässer 
kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Punkt-
förmige Einträge, wie Einleitung von Jauche und 
Gülle, unmittelbare Einleitung von häuslichen Ab-
wässern aus ländlichen Streusiedlungen ohne Ka-
nalisation und Abfluß von Niederschlagswässern 
können durch geeignete Maßnahmen weitgehend 
vermieden werden. Dagegen lassen sich linienhafte 
Nährstoffausträge aus den Böden in die Gewässer, 
insbesondere durch Dränwässer nicht vollständig 
verhindern, sondern lediglich verringern. 

980. Art und Umfang des Nährstoffaustrags aus 
dem Boden sind abhängig von der Bodenart, dem 
Pflanzenbestand und der Form und Intensität der 
Bodenbearbeitung. Für unterschiedlich genutzte 
Teilflächen im Einzugsgebiet der Ruhr wurden von 
IMHOFF (1982) die in Tab. 4.32 zusammengestellten 

Tab. 4.32 

Nährstoffaustrag unterschiedlich 
genutzter Flächen 

Nutzung P [kg/ 
(ha • a)] 

N [kg/ 
(ha • a)] 

org. C [kg/ 
(ha • a)] 

Forstwirt- 
schaft 	 0,1 10 15 
Landwirtschaft 1 35 60 
Siedlung*) 	 35 100 80 

*) Besiedlungsdichte 3 000 E/km 2  und biologische Reini-
gung 	Quelle: IMHOFF, 1982 

Nährstoffausträge angegeben. In den Gebieten mit 
landwirtschaftlicher Nutzung liegen auch nichtka-
nalisierte Streusiedlungen, so wie man sie im länd-
lichen Raum antrifft. 

981. Mit der Düngung werden die Hauptnährele-
mente Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium und 
Magnesium den Böden in größeren Mengen zuge-
führt, als Nebenbestandteile in Düngern auch Na-
trium, Schwefel und Chlor. Sie alle unterliegen ei-
ner mehr oder weniger starken Auswaschung. Wei-
terhin können alle mit der Düngung ausgebrachten 
Stoffe unabhängig von ihrer Bindungsform durch 
Abschwemmung in die Oberflächengewässer gelan-
gen. 

982. Die Auswaschung der beiden Hauptnährele-
mente Stickstoff und Phosphor über das Bodenwas-
ser in die Oberflächengewässer ist abhängig von 
den jeweils vorliegenden Bindungsformen dieser 
Elemente im Boden und vom unterschiedlichen 
Sorptionsvermögen der Böden gegenüber diesen. 

Wie bereits bei den Naturböden angeführt (Tz. 969), 
ist Phosphor aus dem Boden nur gering auswasch-
bar. Er liegt in den Böden in organischer und in 
anorganischer Bindung vor. Die Kulturböden ent-
halten in der Krume zwischen 300 und 5 000 kg 
P/ha (BOYSEN, 1981). Eine nennenswerte Verlage-
rung von Phosphor in tiefere Bodenschichten er-
folgt an den meisten Standorten nicht. Durch Phos-
phatdüngung kann die Phosphatauswaschung prak-
tisch nicht erhöht werden, außer in Böden mit ge-
ringen Gehalten an phosphatfällenden Ca-, Fe- und 
Al-lonen, z. B. in Moorböden (LAMBRECHT et al., 
1979), die nach Tab. 4.29 nahezu 100fach höhere 
Phosphorabgaben haben können als die übrigen 
landwirtschaftlich genutzten Böden. Das zeigt sich 
ebenfalls in Tab. 4.27, wonach nur 0,2 % der gesam-
ten Phosphatbelastung der Gewässer aus natürli-
chem Eintrag durch Grundwasser stammen, aber 
2,4 % aus Dränwasser. 

Der Stickstoff steht neben dem Kalium unter allen 
Nährstoffen, die die Pflanzen aus dem Boden bezie-
hen, mengenmäßig im Vordergrund. Der Stickstoff-
gehalt des Oberbodens schwankt, abhängig von 
Klima und Vegetation, zwischen etwa 600 und 
12 000 kg N/ha, im Durchschnitt zwischen 7 000 und 
10 000 kg N/ha (LAMBRECHT et al., 1979). Davon 
sind 90 %-95 % organisch gebunden und damit re-
lativ immobil (AMBERGER, 1974). Dagegen wird 
Nitrat nicht sorbiert, es liegt ausschließlich im Bo-
denwasser gelöst vor und kann daher leicht ausge-
waschen werden (AMBERGER, 1981). Im Gegen-
satz zur Nitratverlagerung in die Grundwässer 
(s. Abschn. 4.3.2.3) spielt jedoch die Nitratauswa-
schung aus dem Boden in die Oberflächengewässer 
unter Wirkungsgesichtspunkten in der Regel eine 
relativ geringe Rolle. 

983. In Weinbergsböden liegen die Auswaschungs-
raten für sämliche Nährstoffe höher als in anderen 
landwirtschaftlichen Kulturen (WALTER und 
RESCH, 1981). Als Ursachen für die hohe Auswa-
schung werden angegeben: Ein hoher Skelettanteil 
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des Bodens (unverwittertes Ausgangsgestein) von 
50 bis 70 % und damit geringes Wasserhaltevermö-
gen; ein hoher Anteil an Grobporen und damit hohe 
Fließgeschwindigkeit des Bodenwassers; geringe 
Sorptionskapazität des Bodens; ungünstige Dün-
gungspraxis, d. h. aus arbeitswirtschaftlichen Grün-
den zieht man am Steilhang die einmalige Düngung 
vor. 
Hauptursache für die hohe Auswaschungsrate beim 
Stickstoff ist die vergleichsweise große ausge-
brachte Menge von 200 bis 400 kg N/ha • a im Ver-
hältnis zu dem Entzug durch die Reben von 100 bis 
120 kg N/ha - a. So wurde in einem Weinberg bei 
Trier ein Stickstoffaustrag von 170 kg NO3-N/ha • a 
ermittelt (WALTER und RESCH, 1981). 
An den steilen Hängen kommt es zu einem stärke-
ren Oberflächenabfluß. Weiterhin ist die Bodenauf-
lage auf dem Ausgangsgestein verhältnismäßig 
dünn, was am Hangfuß, z. T. auch schon am Hang, 
zu einem Austritt von oberflächennahem Boden-
wasser führt. Die Untersuchungsbefunde belegen, 
daß Sickerwässer aus Weinbergsflächen zur Eutro-
phierung der Gewässer beitragen (WALTER und 
RESCH, 1981). 

984. Durch Abschwemmung kommt von den Kul-
turböden eine wesentlich höhere Nährstoffbela-
stung in die Oberflächengewässer als durch Auswa-
schung über das Bodenwasser. Unmittelbare Nähr-
stoffabschwemmungen treten vor allem dann auf, 
wenn Dünger (z. B. Gülle) auf schneebedeckte Flä-
chen, gefrorene Böden oder unmittelbar vor Stark-
regen, insbesondere im hängigen Gelände, ausge-
bracht werden. Unter besonders ungünstigen Ver-
hältnissen (z. B. bei Schneeschmelze) kann sogar 
der gesamte ausgebrachte Dünger abgeschwemmt 
werden. Selbst auf Grünland können, je nach der 
Geländeneigung und der Nähe zu einem Gewässer 
und je nach der Bewirtschaftung (Standweiden mit 
Trittverdichtungen), Abschwemmungen insbeson-
dere von Tierexkrementen und aufgebrachtem 
Dünger auftreten. 
Nach Tab. 4.27 sind 4,6 % der Gesamtphosphatfracht 
der Gewässer der Bundesrepublik Deutschland auf 
Abschwemmungen von Weiden und Viehtriebwe-
gen sowie auf direkt in die Gewässer abgesetzte tie-
rische Ausscheidungen zurückzuführen, das ist 
mehr als 1 /4 der gesamten Phosphatbelastung aus 
dem Bereich der Landwirtschaft. 
Für den Stickstoff in den Oberflächengewässern ist 
eine genaue Differenzierung seiner Herkunft 
schwierig, wie die unterschiedlichen Aufteilungen 
der Bilanzwerte in den Tabellen 4.30 und 4.31 erken-
nen lassen. Stickstoffverlagerungen in die Oberflä-
chengewässer durch Abschwemmungen ergeben 
sich nur bei unsachgemäßer Düngung, durch Ab-
läufe von Betriebsflächen und durch Einleitungen 
von Gülle und Silagesäften in die Gewässer. In den 
Gesamtbilanzen für die Bundesrepublik Deutsch-
land werden die direkt den Gewässern zugeführten 
Stickstoffmengen aus der Tierhaltung auf etwa 9 % 
bis 13 % geschätzt (s. Tab. 4.30 und 4.31). Die Nieder-
schlagswässer, die ja zur Abschwemmung führen, 
enthalten bereits Stickstoff, dessen Anteil auf 1,5 % 
bzw. 2,3 % der gesamten Stickstofffracht der Gewäs

-

ser geschätzt wird. Insgesamt kommen also 10 % bis 
15 % des Stickstoffs in den Gewässern aus unmittel-
baren Abschwemmungen. 

985. Die stärksten Nährstoffverlagerungen in die 
Oberflächengewässer entstehen durch Bodenero-
sion (vgl. Abschn. 4.2.4.2), wenn durch Oberflächen-
abfluß festes Bodenmaterial mit Nährstoffen abge-
schwemmt wird. Die Bodenerosion setzte vor allem 
mit der Einführung des Ackerbaues auf größeren 
Flächen an den Hängen ein. Beweis dafür sind die 
Auelehmablagerungen in den Flußtälern ackerbau-
lich genutzter Hügelländer und Mittelgebirge 
(KARL, 1981). Auf die hohen Gehalte der Kulturbö-
den an Phosphor und Stickstoff wurde schon im 
Zusammenhang mit der Auswaschung hingewiesen 
(Tz. 982). 

Durch Bodenerosion können verhältnismäßig große 
Phosphormengen in die Oberflächengewässer ge-
langen, nach Tab. 4.27 etwa 1 /3 des Gesamtphos-
phoreintrags aus dem Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft. Die Phosphoreinträge in die Gewässer 
sind örtlich und zeitlich sehr unterschiedlich. Sie 
hängen nicht nur von der Häufigkeit und Dauer der 
Niederschläge, sondern sehr entscheidend von ei-
ner ganzen Reihe weiterer Faktoren ab. Einige 
Werte für Gebiete mit unterschiedlicher Nutzungs-
struktur und unterschiedlichen Bodenarten sind in 
den Tabellen 4.28 und 4.29 zusammengestellt. 

Für die Stickstoffverluste des Bodens durch Ero-
sion ergeben sich etwas höhere Werte als für die 
Phosphorverluste, da der Stickstoffgehalt im Ober-
boden höher liegt als der Phosphorgehalt. Für einen 
jährlichen Bodenabtrag von 1 bis 30 t ha kann der 
Stickstoff-Eintrag in die Gewässer je nach Stick-
stoffgehalt des Oberbodens 0,3 bis 90 kg/ha • a betra-
gen. In der Regel liegen die Stickstoffverluste durch 
Oberflächenabfluß unter 20 kg/ha • a, jedoch können 
auch größere Stoffverfrachtungen, insbesondere im 
Weinbau stattfinden (LAWA, 1982). Wegen der ho-
hen Stickstoffausträge aus überdüngten Weinber-
gen, die bereits im Rahmen der Nährstoffauswa-
schung zur Sprache kamen (Tz. 983), werden inzwi-
schen von der Offizialberatung drastisch reduzierte 
Stickstoffgaben empfohlen. 

986. Regulierungen des Bodenwasserhaushalts 
zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Anbau-
bedingungen (Hydromeliorationen) werden im Hin-
blick auf die Belastung der Oberflächengewässer 
sehr unterschiedlich beurteilt. Durch die Verbesse-
rung der Standortbedingungen werden die Nähr-
stoffmineralisation im Boden und das Pflanzen-
wachstum intensiviert, was zur Vegetationszeit ins-
gesamt eine Gewässerentlastung erbringt. Im Win-
ter, bei zeitweilig höheren Grundwasserständen 
und gleichzeitiger Vegetationsruhe, kann der Stick-
stoffeintrag in die Oberflächengewässer höher sein 
als bei Oberflächenabfluß ohne Dränage. Der 
Phosphateintrag ist eher geringer, da Phosphat im 
Boden festgelegt wird und die Gefahr der oberfläch-
lichen Abschwemmung gering ist. Jedoch können 
im Winter bei Staunässe auch höhere Phosphatver-
luste eintreten. Neue Untersuchungen an Dränab-
flüssen haben ergeben, daß auf schweren, bindigen 
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Böden bei 400 mm Winterabfluß mit Phosphatverlu-
sten in Höhe von etwa 4 kg P/ha • a gerechnet wer-
den muß (LAWA, 1982). 

Abgesehen von einigen Extremfällen liegen die 
Phosphateinträge in die Gewässer aus ackerbaulich 
genutzten Gebieten in der Regel zwischen 0,05 und 
1,0 kg P/ha • a. Setzt man für unbesiedeltes Wald-, 
Wiesen- und Ackerland einen Wert von 0,2 kg 
P/ha • a an (BERNHARDT et al., 1969), ergibt sich 
bei einer Abflußhöhe von 300 bis 400 mm eine Phos-
phatkonzentration im abfließenden Wasser von 50 
bis 70 µg P/1. In einem stehenden Gewässer können 
unter Umständen bereits Phosphatkonzentrationen 
von 20 .Lg P/1 zu erheblichen Planktonproduktionen 
führen (Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh, 
1978). Konkrete Aussagen sind im Einzelfall nur 
durch Detailuntersuchungen in begrenzten Ein-
zugsgebieten zu erhalten. 

4.3.3.2.3 Auswirkungen von erhöhten 
Nährstoffzufuhren 

987. Gegenüber Stickstoff und Phosphor kommt 
allen anderen Nährstoffen nur eine untergeordnete 
Bedeutung für die Belastung der Oberflächenge-
wässer zu. Daher werden hier nur die beiden 
Hauptnährstoffe weiter betrachtet. Grundsätzlich 
enthält jedes unbeeinflußte Gewässer mit einem 
naturnahen Einzugsgebiet Phosphat und Stickstoff. 
Die Konzentrationen und die Frachtraten dieser 
Stoffe sind abhängig von der Höhe und jahreszeitli-
chen Verteilung der Niederschläge, der Bodenart 
und dem Bewuchs. Wasserpflanzen verwenden zum 
Aufbau ihrer organischen Substanz Stickstoff und 
Phosphor durchschnittlich im Gewichtsverhältnis 
7 : 1. In von Menschen unbeeinflußten Gewässern 
ist Phosphat häufig der produktionsbegrenzende 
Nährstoff, da die mineralischen Phosphate im Bo-
den als schwer lösliche Verbindungen vorliegen 
und nur in geringen Mengen ausgewaschen wer-
den. In diesen Gewässern liegt das Verhältnis N : P 
in der Größenrodnung 50 : 1 bis 80 : 1 (BOVAY, 
1973). 

Wenn sich die Phosphatzufuhr durch menschliche 
Eingriffe erhöht, hat das also in der Regel eine 
Erhöhung der pflanzlichen Produktion im Gewäs-
ser zur Folge, da neben dem Stickstoff meistens 
auch alle anderen Haupt- und Spurenelemente aus-
reichend vorhanden sind. Erst wenn sich das Ver-
hältnis N : P bis auf etwa 7 : 1 verringert hat, kann 
auch der Stickstoff zum wachstumsbegrenzenden 
Faktor werden. Durch das verstärkte Pflanzen-
wachstum werden bestimmte Nutzungsmöglichkei-
ten des Gewässers eingeschränkt, z. B. Fischerei, 
Schiffahrt oder Badebetrieb. Andererseits bewirkt 
der Aufbau von Pflanzenmasse durch Nährstoffent-
zug auch eine erwünschte „Selbstreinigung" im Ge-
wässer. Beim natürlichen Abbau der pflanzlichen 
Substanzen werden diese Nährstoffe jedoch wieder 
freigesetzt. 

988. Der Gehalt eines Gewässers an Nährstoffen 
wird als Trophie bezeichnet. Ein oligotrophes Ge-

wässer ist nährstoffarm, ein eutrophes ist nähr-
stoffreich. 

Eutrophierung nennt man die Erhöhung der Nähr-
stoffgehalte in einem Gewässer, vor allem an 
Phosphor- und Stickstoffverbindungen. Meist wird 
der Begriff im Sprachgebrauch auch auf deren Aus-
wirkungen erweitert. Die wichtigste Folge der Eu-
trophierung ist die Zunahme des Pflanzenwachs-
tums im Gewässer. 

989. Aus der Sicht des Gewässerschutzes sind 
auch Gehalt und Verhalten von Ammonium proble-
matisch. Es entsteht beim mikrobiellen Abbau von 
Eiweißstoffen und wird in sauerstoffhaltigem Was-
ser durch Bakterien über Nitrit zu Nitrat oxidiert. 
Zur Oxidation von 1 mg Ammonium werden 4,5 mg 
Sauerstoff verbraucht. Der Sauerstoffgehalt in ei-
nem Wasser von 10°C beträgt bei Sauerstoffsätti-
gung 11,3 mg/l. Durch die Ammonium-Oxidation, 
verbunden mit dem oxidativen Abbau weiterer or-
ganischer Substanzen, kann der in einem Gewässer 
enthaltene Sauerstoff, vor allem bei geringer Was-
serführung (geringe Sauerstoffzufuhr) und hoher 
Temperatur, schnell und unter Umständen vollstän-
dig aufgezehrt werden. Die Folgen sind Fischster-
ben, wie sie an zahlreichen Flüssen in der Bundes-
republik Deutschland immer wieder beobachtet 
werden können. 

Außer durch Sauerstoffzehrung führt unter be-
stimmten Umständen das Ammonium auch direkt 
durch Giftwirkung zu Fischsterben. In eutrophen 
Gewässern sind pH-Werte über 9 keine Seltenheit. 
Bei gleichzeitig hohen Ammoniumkonzentrationen 
wird ein Teil des Ammoniums in Ammoniak umge-
wandelt, das bereits in einer Konzentration von 
0,2 mg/1 für manche Fischarten und für Fischbrut 
giftig ist (Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft, 
1979). Auch Nitrit, das bei gehemmter Oxidation in 
hohen Konzentrationen auftreten kann, ist ab 
10 mg/1 fischtoxisch (LAWA, 1982). 

990. Der größte Teil des Ammoniums in den Ge-
wässern stammt aus kommunalen Abwässern. Aus 
dem Bereich der Landwirtschaft kommt Ammo-
nium durch oberflächliche Abschwemmung von 
Düngemitteln und durch Erosion sowie durch Ein-
leitungen von Gülle und Silagesäften in die Gewäs-
ser, nicht aber durch Auswaschung. 

991. Entsprechend den unterschiedlichen Gege-
benheiten der einzelnen Gewässertypen für die 
Nährstoffumsetzung und die Sauerstoffversorgung 
wirkt sich die Eutrophierung auf fließende und ste-
hende Gewässer unterschiedlich aus. 

Auswirkungen der Eutrophierung bei 
fließenden Gewässern 

992. Abgesehen von kleinen Bachläufen mit natur-
nahen Einzugsgebieten weisen fast alle fließenden 
Gewässer in Kulturlandschaften erhöhte Stickstoff-
und vor allem Phosphatgehalte auf. Die Eutrophie-
rungserscheinungen nehmen in Niedrigwasserzei-
ten mit abnehmender Fließgeschwindigkeit des 
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Wassers zu. Bei hohen und mittleren Abflüssen und 
entsprechend höheren Fließgeschwindigkeiten sind 
die Auswirkungen nicht so auffällig. 

993. Wegen der begrenzten Aufenthaltszeit des 
Wassers an einer bestimmten Stelle des Flußsy-
stems werden die Nährstoffe nicht voll ausgenutzt. 
Weiterhin ist der Lichteinfall, also die Energiezu-
fuhr für die Photosynthese, durch Turbulenzen und 
durch mitgeführte Trübstoffe des Wassers behin-
dert. Vermehrtes Algenwachstum erfolgt daher vor-
zugsweise in langsam durchflossenen Bereichen, 
z. B. in flachen Buchten, in Buhnenfeldern oder in 
teildurchflossenen Altarmen. Dort kann es außer-
dem auch zu stärkeren Verkrautungen kommen. 
Dadurch werden die Fließgeschwindigkeiten weiter 
herabgesetzt, wodurch es zur verstärkten Ablage-
rung sauerstoffzehrender Stoffe und zur Ansamm-
lung von Geschwemmsel kommt. Kritische Verhält-
nisse ergeben sich vor allem bei Windstille, da dann 
an der unbewegten Wasseroberfläche kaum noch 
ein Grenzflächenaustausch stattfindet. Dadurch 
kann es innerhalb kurzer Zeit zu völligem Sauer-
stoffschwund im Gewässer kommen (BÖHNKE, 
1965). 

Die Verkrautung stellt besonders in Flachlandflüs-
sen sowie Be- und Entwässerungsgräben ein be-
deutsames Abflußhindernis dar. Verstärkt durch 
die Ansammlung von Treibgut hat das bei stärke-
ren Regenfällen zu örtlichen Überschwemmungen 
geführt. Bei der Entkrautung der Gräben oder beim 
Losreißen durch Hochwässer können mit der Strö-
mung abdriftende Pflanzenmassen zur Verstopfung 
der Einlaufbauwerke von Trink- und Betriebswas-
serentnahmen sowie zur Beschädigung von Pum-
pen und Turbinen führen. 

Der Erholungswert verkrauteter Gewässer wird 
durch Behinderung des Wassersports, der Sportfi-
scherei und des Badebetriebs erheblich vermindert. 
Auf die durch nährstoffreiches Flußwasser entste-
henden Folgeprobleme für die Trinkwassergewin-
nung wird in Abschn. 4.3.4 gesondert eingegangen. 

Auswirkungen der Eutrophierung bei 
gestauten Fließgewässern mit geringer 
Wassertiefe 

994. Die Auswirkungen erhöhter Nährstoffkon-
zentrationen des Wassers werden maßgeblich 
durch die Fließgeschwindigkeit im Gewässer be-
stimmt. Durch den Aufstau eines Flusses ergeben 
sich verschiedene Vor- und Nachteile für die natür-
liche Selbstreinigung des Wassers. Insbesondere 
werden folgende Faktoren beeinflußt (DVWK, 1981; 
LIEBMANN und KEIZ, 1961): 

— Sauerstoffhaushalt: 
Im gestauten Fluß sind kaum turbulente Strö-
mungen vorhanden, wodurch sich der Sauer-
stoffeintrag je m 2  Oberfläche verringert. Diese 
verminderte Sauerstoffaufnahme wird aber 
durch die größere Wasseroberfläche des gestau-
ten Flußabschnittes zum Teil wieder ausgegli-
chen. Hinsichtlich des Sauerstoffhaushaltes sind 
bei geringen organischen Belastungen in Stau

-

haltungen nach LIEBMANN und KEIZ (1961) 
gegenüber freifließenden Flüssen kaum Beein-
trächtigungen zu erwarten. Bei einem mit biolo-
gisch abbaubaren Stoffen mäßig belasteten 
Flußwasser, das eine geringfügig höhere Sauer-
stoffzehrung aufweist, wird eine staubedingte 
Vergrößerung des Sauerstoffdefizits infolge der 
längeren Wirkungszeit dieser höheren Sauer-
stoffzehrung teilweise dadurch wieder ausgegli-
chen, daß sich der Sauerstoffübergang aus der 
Luft in das Wasser proportional dazu erhöht. Bei 
geringer bis mäßiger Belastung des Flußwassers 
(Wassergüteklasse II und besser; nach der Ge-
wässergütekarte der Bundesrepublik Deutsch-
land; siehe auch Umweltgutachten des SRU, 
1974, Tz. 138) und bei ausreichendem Sauerstoff-
gehalt des Wassers im Staubereich ergibt sich 
insgesamt eine positive Wirkung für die Selbst-
reinigung des Flußwassers. Für den Bereich un-
terhalb der Stauhaltung kann ein Sauerstoffde-
fizit durch Wehrüberfälle oder Turbinenbelüf-
tung vollständig ausgeglichen werden. Stärker 
belastete Flüsse können ohne zusätzliche Maß-
nahmen nicht aufgestaut werden, da die natürli-
che Selbstreinigungskraft im Staubereich über-
fordert würde. 

— Organische Schwebstoffe: 
Im Staubereich kommt es bei einem mit organi-
schen Schwebstoffen beladenen Flußwasser zu 
verstärkter Sedimentation. Dies wirkt sich für 
den Flußabschnitt unterhalb des Staues positiv 
aus. Die sedimentierten Schwebstoffe werden 
zum Teil abgebaut, führen jedoch auch zu einer 
Verringerung des Stauraumes. 

— Organische Abwässer: 
Im ungestauten Fluß kann eine Abwassereinlei-
tung als „Abwasserfahne" über weite Strecken 
transportiert werden. Das ist im gestauten Fluß 
nicht der Fall, da einerseits eine längere Abbau-
zeit zur Verfügung steht, andererseits Abwasser-
fahnen an den Stauwerken zerstört werden. 

— Pflanzenwuchs: 
In einem gestauten Fluß mit nährstoffhaltigem 
Wasser ist die Gefahr der Verkrautung und der 
Bildung von Algenblüten generell größer als in 
einem ungestauten Fluß. 

995. Allgemein kann man davon ausgehen, daß bei 
einem nicht oder nur gering belasteten Gewässer 
keine Nachteile durch eine Stauhaltung auftreten. 
Viele Flüsse haben jedoch keine so gute Wasserqua-
lität. In diesen Fällen sind Stauhaltungen gegen 
Euthrophierung in besonderem Maße anfällig, da 
sich die Belastungen und ihre Effekte akkumulie-
ren können. Die Folgen für das Gewässer entspre-
chen weitgehend der Eutrophierung stehender Ge-
wässer und werden im folgenden Abschnitt be-
schrieben (Tz. 999f.). 

Auswirkungen der Eutrophierung bei 
stehenden Gewässern 

996. Nach dem Nährstoffangebot, speziell nach 
dem Phosphat-Gehalt während des Frühjahrs bei 
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Tab. 4.33 

Trophiestufen stehender Gewässer 

Trophiestufe 

Phosphor-Gehalt 
(mg/l) geändert nach 

Thomas in 
Vollenweider 

(1968) 

Beurteilung nach „Die Gewässergütekarte 
der BRD, LAWA (1976)" 

oligotroph 	 kleiner 0,01 klare Seen, auch im Spätsommer in 
der Tiefe mit über 70 % 0 2-Sättigung 

mesotroph 	 0,01-0,03 Sichttiefe über 2 m, Tiefenwasser im 
Spätsommer mit 30 bis 70 % 0 2-Sätti- 
gung 

eutroph 	 0,03-0,1 hohe Planktonproduktion, Sichttiefe 
meist kleiner als 2 m, Tiefenwasser 
am Sommerende 0 bis 30 % 0 2-Sätti- 
gung 

polytroph 	 größer 0,1 Massenplanktonentwicklung, 	Sicht- 
tiefe sehr gering, Tiefenwasser 0 2- 
frei, zeitweise H 2S-Entwicklung 

Quelle: Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz des Landes  Rhein-
land-Pfalz,  1977 

weitgehend gleichmäßiger Wasserbeschaffenheit, 
werden die stehenden Gewässer in Trophiestufen 
eingeordnet, wie sie aus Tab. 4.33 hervorgehen. 

997. Neben der Phosphatkonzentration haben die 
Wassertemperatur und die Strahlungsintensität des 
Sonnenlichts (Globalstrahlung) den stärksten Ein-
fluß auf das Algenwachstum. Der Algengehalt des 
Wassers wird durch die Zellenzahl oder durch den 
Chlorophyllgehalt je Liter ausgedrückt. Ein Beispiel 
für die Abhängigkeit des Chlorophyllgehalts von 
der Globalstrahlung ist in Abb. 4.33 dargestellt. 

Abb. 4.33 

Anmerkung: 
Da die Ruhr in ihrem Mittel- und Unterlauf eine Reihe 
von Stauhaltungen aufweist, nähern sich die Verhältnisse 
denen stehender Gewässer an. 

Quelle: NUSCH und KOPPE, 1978 

Das Algenwachstum ist temperatur- und strah-
lungsbedingt grundsätzlich im Frühjahr und Som-
mer am stärksten. Das zeigen die Abb. 4.33 und 4.34 
beispielhaft, wobei aus Abb. 4.34 auch die unter-
schiedliche Artenzusammensetzung deutlich wird. 

Abb. 4.34 

I Quelle: BERNHARDT und WILHELMS, 1972 
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998. Bei tieferen stehenden Gewässern (Seen und 
Talsperren mit mehr als 10 bis 20 m Tiefe) stellt 
sich in den Sommermonaten eine temperaturbe-
dingte Schichtung ein, wie in Abb. 4.35 dargestellt. 
Durch die Sonneneinstrahlung wird zunächst die 
oberste Wasserschicht erwärmt. Der Wärmetrans-
port in tiefere Schichten erfolgt nur durch ober-
flächliche Umlagerung des Wasserkörpers infolge 
Windeinwirkung. Diese ist abhängig von der Größe 
und Lage der Wasseroberfläche zur Hauptwindrich-
tung. Infolge von Reibungsverlusten reicht die Um-
lagerung des Wassers nur bis zu einer Tiefe von 
etwa 5 bis 15 m. Diese obere Wasserschicht mit 
thermischen Ausgleichsbewegungen ist das „Epi-
limnion". Die Algenproduktion vollzieht sich nur in 
der erwärmten und belichteten oberen Wasser-
schicht. 

Abb. 4.35 

Quelle: MAECKELBURG, 1979 

Das epilimnische Wasser erwärmt sich im Sommer 
auf etwa 15 °C bis 20 °C.  Oberhalb 4 °C ist wärme-
res Wasser leichter als kälteres Wasser, es 
„schwimmt" also auf dem kälteren Tiefenwasser. 
Unter der wärmeren Wasserschicht geht der Was-
serkörper über eine verhältnismäßig dünne 
Sprungschicht von etwa 2 m (Metalimnion) in das 
kältere Tiefenwasser (Hypolimnion) über. Hier 
schwanken die Temperaturen nur wenig zwischen 
etwa 4 °C und 8 °C.  In dieser nur noch wenig durch

-

lichteten Wasserschicht findet durch Mineralisa-
tionsprozesse der Abbau des im Epilimnion gebilde-
ten und nach dem Absterben abgesunkenen organi-
schen Materials statt. 

In den Sommermonaten ist diese thermische 
Schichtung sehr stabil, der vertikale Wasseraus-
tausch ist stark gehemmt bzw. unterbrochen, man 
spricht von der „Sommerstagnation". Die Sauer-
stoffaufnahme aus der Luft ist auch unter normalen 
Witterungsbedingungen nur auf die obere Wasser-
schicht (Epilimnion) begrenzt, da ein Transport des 
Sauerstoffes ins Tiefenwasser durch die tempera-
turbedingte Schichtung des Wasserkörpers unter-
bunden wird. 

Erst im Herbst setzt mit der Abkühlung der oberen 
Wasserschicht und mit stärkerer Windeinwirkung 
wieder eine Umwälzung des gesamten Wasserkör-
pers ein. Dann wird sauerstoffhaltiges Wasser in 
tiefere Schichten transportiert. Diese „Vollzirkula-
tion" kann im Winter durch eine Abkühlung des 
Oberflächenwassers auf Temperaturen unter 
+ 4 °C und durch Eisbedeckung unterbrochen wer

-

den, was als „Winterstagnation" bezeichnet wird 
(BERNHARDT, 1981). 

999. Während der Stagnationsperioden, insbeson-
dere im Sommer, kommt es, wenn sauerstoffzeh-
rende organische Substanzen in größerer Menge in 
ein thermisch geschichtetes Gewässer gelangen 
oder wenn der Sauerstoffvorrat im Tiefenwasser 
/um Abbau der gebildeten Biomasse nicht aus-
reicht, zu einer Reihe voneinander abhängiger, che-
mischer und biologischer Prozesse, z. B.: 

— Sauerstoffschwund im Tiefenwasser oder am 
Gewässergrund (Übergang vom aeroben zum 
anaeroben Zustand), 

— Bildung einer anaeroben Faulschlammschicht 
durch Ablagerung von nicht oder nur unvollstän-
dig aerob abgebauter Biomasse, 

— Freisetzung von Faulgasen (z. B. Schwefelwas-
serstoff, Methan), 

— Remobilisierung von Metallen (z. B. Eisen und 
Mangan), 

— Remobilisierung von eutrophierenden Nährstof-
fen (z. B. Phosphaten) und 

— Anreicherung von Abbauprodukten (z. B. Koh-
lendioxid, Ammoniumionen) und gelösten orga-
nischen Verbindungen. 

Die freigesetzten gelösten Stoffe werden bei der 
nächsten Vollzirkulation im gesamten Wasserkör-
per des Sees verteilt. Je tiefer ein See ist, desto grö-
ßer ist der hypolimnische Sauerstoffvorrat, der zum 
aeroben Abbau der organischen Substanzen am Ge-
wässergrund zur Verfügung steht. Bei sonst 
gleichen äußeren Bedingungen sind daher tiefe 
Seen weniger eutrophierungsgefährdet als flache 
Seen (GROTH, 1982b). 

Flache Seen mit weniger als etwa 5 m Tiefe und 
flach auslaufenden langgezogenen Buchten sowie 
einer topographischen Lage, die den Windangriff 
stark erschwert und damit zur Verkürzung der Zir-
kulationsperiode führt, sind besonders eutrophie-
rungsgefährdet (BERNHARDT, 1981). 

1000. Sichtbare Merkmale der Eutrophierung ei-
nes Gewässers sind: 

— Verfärbung und Trübung des Wassers durch 
Massenentwicklung von Planktonalgen im 
freien Wasser, 

— Massenentwicklung von Algen und krautigen 
Wasserpflanzen am Grund oder im Uferbereich 
des Gewässers, 

— aufsteigende Faulgasblasen aus dem Boden-
schlamm. 

1001. Im LAWA-Arbeitsblatt „Einflüsse von Dün-
gern auf die Gewässergüte" (LAWA, 1982) sind die 
bedeutendsten Folgen der Eutrophierung wie folgt 
aufgeführt: 

— Aufbereitungsschwierigkeiten bei der Trink- 
und Brauchwassergewinnung: Bei Massenent- 
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wicklung von Planktonalgen kann z. B. durch 
Verkürzung der Filterlaufzeiten, Auftreten von 
Geruchs- und Geschmacksstoffen, Störung der 
Desinfektion sowie Wiederverkeimung in Ver-
sorgungsnetzen die Sicherheit der Trinkwasser-
versorgung beeinträchtigt werden. Deshalb ist 
bei der Nutzung eines stehenden Gewässers zur 
Trinkwassergewinnung ein schwach bis mäßig 
mit Nährstoffen belasteter Zustand anzustre-
ben. 

— Gefährdung des Fischbestandes: Sauerstoffman-
gel im Tiefenwasser von Seen und Talsperren 
und die Erhöhung des pH-Wertes durch assimi-
latorischen CO2-Entzug im Oberflächenwasser 
engen die Lebensbedingungen der Fische wäh-
rend der Sommerstagnation ein. Die natürliche 
Fortpflanzung bodenlaichender Fische wird 
durch Sauerstoffmangel am Gewässergrund ver-
hindert. Tagesperiodische Schwankungen des 
Sauerstoffgehaltes mit starker Sauerstoffüber-
sättigung während des Tages und Sauerstoff-
mangel während der Nacht führen in überdüng-
ten flachen Seen und Teichen häufig zu Fisch-
sterben. 

— Gefährdung von Warmblütern: Es sind Fälle be-
kannt geworden, bei denen es durch Bildung von 
Algentoxinen bei Menschen, die mit dem Wasser 
hocheutropher Gewässer in Berührung gekom-
men sind, zu Allergien, Verdauungsstörungen 
oder Hautkrankheiten gekommen ist. Vergiftun-
gen von Wasservögeln und Weidevieh sind eben-
falls auf Algentoxine zurückgeführt worden 
(WEIL, 1972). 

— Verminderung des Erholungswertes: Der Erho-
lungswert eutropher Gewässer ist durch unan-
sehnliche Algenansammlungen, besonders wenn 
sie an die Ufer angetrieben werden und dort fau-
len, stark herabgesetzt. Auch Trübung des Was-
sers — die EG-Richtlinie für Badegewässer 
schreibt eine Mindesttransparenz von 1 bis 1,5 m 
vor —, Behinderung durch flotierende Wasser-
pflanzen sowie aus dem Bodenschlamm aufstei-
gende Faulgase tragen dazu bei. Bei starker Ver-
krautung werden auch die Sportfischerei und 
der Wassersport beeinträchtigt. 

— Veränderung der Lebensgemeinschaften: Die 
Verschiebung des Artenspektrums der Fische 
von Salmoniden (z. B. Lachs, Forelle) zu den we-
niger geschätzten Cyprinidenarten (z. B. Weißfi-
sche) ist neben anderen ökonomisch weniger be-
deutsamen Änderungen in der Zusammenset-
zung der Biozönose eine Folge der Eutrophie-
rung. 

1002. Die Eutrophierungsprobleme wirken sich 
also in stehenden Gewässern wesentlich schwer-
wiegender aus als in fließenden Gewässern. Gene-
rell kann festgestellt werden, daß dem Phosphat in 
der Regel die Rolle des „Initialzünders der Eutro-
phierung" zukommt, während der Stickstoff dafür 
meist von sekundärer Bedeutung ist. Für stehende 
Gewässer mit unterschiedlichen Tiefen und unter-
schiedlichen Nutzungen gibt Tab. 4.34 Anhaltswerte 

Tab. 4.34 

Tolerierbare P- und N-Belastungen 
in Abhängigkeit von Tiefen und Nutzungen 

stehender Gewässer 

Flachseen bis 5 m Tiefe und Erholungsnutzung 
0,07 g P/m2  • a 	1,0 g N/m 2  • a 

Flachseen bis 5 m Tiefe mit Erholungsnutzung 
und Fischerei 

0,13 g P/m2  • a 	2,0 g N/m2  • a 
Flachseen bis 5 m Tiefe und ausreichenden 
Bedingungen für die Fischerei 

0,3 g P/m2  • a 	4,5 g N/m2  • a 
Geschichtete Seen bis 10 m Tiefe 

0,1 g P/m2  • a 	1,5 g N/m2  • a 
Geschichtete Seen bis 50 m Tiefe 

0,25 g P/m2  • a 	4,0 g N/m2  • a 
Geschichtete Seen bis 100 m Tiefe 

0,4 g P/m2  • a 	6,0 g N/m2  • a 

Quelle: KALBE, 1977, zitiert bei SRU, 1978 

für tolerierbare Phosphor- und Stickstoff-Belastun-
gen. 

Als obere Grenze der tolerierbaren Nährstoffkon-
zentrationen wird eine kritische Phosphorkonzen-
tration im See während der Frühjahrsvollzirkula-
tion von 10 bis 2011g P/1 (Fachgruppe Wasserchemie 
in der GDCh, 1978) und ein N/P-Verhältnis von etwa 
15:1 angesetzt. 

4.3.3.3 Abschwemmung und Ablauf organischer 
Substanzen von landwirtschaftlichen 
Betriebsflächen und -anlagen in 
Oberflächengewässer 

1003. Bei der Auswaschung bzw. Abschwemmung 
aus landwirtschaftlichen Nutzflächen (Acker, Grün-
land usw.) werden überwiegend mineralische, also 
rasch pflanzenverfügbare Nährstoffe ausgetragen 
(vgl. Abschn. 4.3.3.2.2, Tz. 982 ff.). Dagegen sind die 
Abschwemmungen und Abläufe von Betriebsflä-
chen und -anlagen (Hofflächen, Mistlagerplätzen, 
Futtersilos usw.) meistens Suspensionen oder Lö-
sungen mit mehr oder weniger hohen Konzentratio-
nen an organischen, biologisch abbaubaren Be-
standteilen und Nährstoffen in unterschiedlichen 
Bindungsformen. Die biologisch abbaubaren Stoffe 
werden in den Oberflächengewässern je nach 
Menge und Verdünnung mehr oder weniger rasch 
abgebaut, wobei den Gewässern Sauerstoff entzo-
gen wird. Dies kann zu Sauerstoffmangel und damit 
unmittelbar zu Fischsterben führen. Hauptursache 
von Fischsterben, auch in raschfließenden Flüssen 
(im Reg.-Bez. Schwaben), und dies ohne Unterbre-
chung seit 1970, ist der unsachgemäße Umgang mit 
Jauche und Silosickersaft durch die Landwirtschaft 
(WUTZER, 1983). Die weiteren Folgen des Sauer-
stoffmangels wurden ebenso wie die Auswirkungen 
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erhöhter Nährstoffkonzentrationen auf das Wachs-
tum von Algen und höheren Pflanzen bereits in Ab-
schn. 4.3.3.2.3 erläutert. 

1004. Folgende Belastungsquellen verursachen 
Abschwemmung und Ablauf organischer Substan-
zen von landwirtschaftlichen Betriebsflächen und 
-anlagen: 

— Abläufe von Hofabwässern und häuslichen Ab-
wässern bei Fehlen eines Kanalisationsan-
schlusses; 

— Abfluß von Niederschlagswasser mit Ab-
schwemmungen von Hof- und Verkehrsflächen, 
Düngersammelplätzen und offenen Lager-, Ver-
lade-, Sammel- und Verarbeitungsanlagen; 

— Einleitungen von Silagesickersaft, Jauche oder 
Gülle in Vorfluter oder Kanalisationen; 

— Kot- und Harnabgabe auf Wegen zwischen Stall 
und Weide und Abschwemmung bei nachfolgen-
den Niederschlägen; 

— Kot- und Harnabgabe unmittelbar an bzw. in als 
Tränke dienenden Gewässern. 

1005. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Kon-
zentrationen von häuslichen Abwässern liegen die 
Werte für Jauche und Gülle (Flüssigmist) durch-
schnittlich um die in Tab. 4.35 angegebenen Fakto-
ren höher. 

1006. Die Abschwemmung oder Einleitung von 
Jauche oder Gülle bringt zusätzlich eine hohe Bela-
stung der Fließgewässer durch den Eintrag von seu-
chenhygienisch bedenklichen Mikroorganismen 
wie speziellen Bakterien, Sporen, Pilzen und Viren. 
Sie können meist noch nach längerer Aufenthalts-
zeit im Gewässer nachgewiesen werden. Besonders 
die Zufuhr von Viren bildet einen erheblichen Unsi

-

cherheitsfaktor, da zur Zeit noch keine ausreichen-
den Kenntnisse über die Inaktivierung von Viren in 
oberirdischen Gewässern vorhanden sind und ihre 
Identifizierung z. T. noch nicht möglich ist (LAWA, 
1982). 

1007. Jedes Gewässer hat in Abhängigkeit seiner 
Wasserführung (l/s) eine bestimmte Selbstreini-
gungskraft. Je nach der zu erhaltenden Wasserqua-
lität des fließenden Gewässers schwankt die ver-
tretbare organische Belastung. Nach dem Umwelt-
programm der Bundesregierung soll für alle Ober-
flächengewässer zumindest die Güteklasse II ange-
strebt werden. Dies bedeutet, daß in kritischen Zei-
ten bei Niedrigwasserführung und hochsommerli-
chen bzw. herbstlichen Temperaturverhältnissen 
gefordert werden muß: 
— ein Sauerstoffgehalt von 

über 6 mg/1 
— eine organische Belastung von 

unter 6 mg BSB5/1 1 ). 
Als kritische Niedrigwasserführung wird ein Abfluß 
von etwa 70 % der mittleren Niedrigwasserführung 
angesehen. Dies entspricht je km 2  Fläche des Ein-
zugsgebietes einer Grundwasserabflußspende von 
1,6 1/s  (BÖHNKE, 1975). Geht man von diesen Vor-
aussetzungen aus, so ergibt sich eine erträgliche 
und vertretbare Belastung von 30 bis 40 Einwohner

-

gleichwerten (EG; vgl. Tz. 962) je nach Ausnutzung 
der Selbstreinigungskraft. Die Kenntnis der spezifi-
schen Selbstreinigungskraft, die jedem Abwasser-
erzeuger zur Verfügung steht, erlaubt eine Abschät-
zung der insgesamt zu erbringenden Reinigungs-
maßnahmen. Die folgende Betrachtung soll die Grö-
ßenordnungen der in der Bundesrepbulik Deutsch-
land insgesamt anfallenden Mengen an biologisch 

1 ) BSB5 (Biochemischer Sauerstoff-Bedarf der Organis

-

men beim Abbau der organischen Stoffe in 5 Tagen) 

Tab. 4.35 

Konzentrationsvergleich zwischen häuslichem Abwasser und Jauche bzw. Gülle 
verschiedener Tierarten (Durchschnittswerte) 

Art  
BSB5  N P2O5 

kg/m3  
P 

mg/l Faktor kg/m3  Faktor kg/m3  Faktor 

häusliches Abwasser 	 300 1 0,065 1 — 0,02 1 

Rinderjauche 	 3 000 10 4 60 0,1 0,04 2 

Schweinejauche 	 9 000 30 5 75 2 0,9 45 

Rindergülle 	 15 000 50 4 60 2 0,9 45 

Schweinegülle 	 30 000 100 5,5 85 4,5 2 100 

Hühnergülle 	 40 000 135 10 155 8 3,5 175 

Faktor = Jauche bzw. Gülle/Abwasser 

Quelle: Auswertung mehrerer Angaben aus Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft, 1979; Fachgruppe Wasserchemie in 
der GDCh, 1978; IMHOFF, 1979 
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abbaubaren, organischen Substanzen verdeutli-
chen, die entweder als nutzbringende Rohstoffe 
oder als belastende Reststoffe in den natürlichen 
Stoffkreislauf zurückgeführt werden. 

1008. Die in der Landwirtschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland als Kot und Harn anfallende Roh-
menge organischer Substanzen liegt bei umgerech-
net 180 Mio EG (s. Abb. 4.36). Im Herbst kommen 
aus der Silage von Grünfutter während 2 bis 3 Mo-
naten etwa 80 Mio EG hinzu. In dieser Zeit beträgt 
der Gesamtanfall organischer Substanzen umge-
rechnet 260 Mio EG. 

Abb. 4.36 

Quelle: BÖHNKE, 1973, aktualisiert 

Gemessen an der kommunalen Rohabwassermenge 
mit 60 Mio EG liegt der Anfall organischer Substan-
zen aus der Tierhaltung und aus Silagen zwischen 3 
und 4,5 mal höher. Die organisch abbaubaren Ab-
wässer aus Industrie und Gewerbe liegen etwa in 
der Größenordnung von 50 bis 60 Mio EG und ent-
sprechen damit der kommunalen Abwassermenge. 

Die flüssigen und festen organischen Substanzen 
aus den landwirtschaftlichen Betrieben werden 
zum allergrößten Teil (90-95 %) dem landwirt-
schaftlich genutzten Boden als Dünger wieder zuge-
führt. Die nicht verwerteten Anteile in der Größen-
ordnung von 15 bis 20 Mio EG müssen schadlos 
beseitigt, d. h. in geeigneter Weise verwertet oder 
deponiert werden. Trotz dieser Erkenntnis gelan-
gen noch häufig größere Anteile dieser Reststoffe in 
kommunale Kläranlagen und verursachen Be-
triebsstörungen; zum Teil gelangen sie auch direkt 
in die Gewässer. 

Das Maß der gegenwärtigen organischen Belastung 
aus Abwässern der Landwirtschaft einschließlich 
der Silage-Sickersäfte, aber unter Ausschluß der 
Auswaschung und Abschwemmung aus landwirt-
schaftlich genutzten Flächen, läßt sich anhand der 
spezifischen Belastungsdichte je km 2  verdeutli-
chen. 

Bezogen auf die in der Bundesrepublik Deutsch-
land landwirtschaftlich genutzte Fläche von ca. 

120 000 km2  entsprechend 49 % der Gesamtfläche 
ergeben sich bei einem Ansatz der Reststoffbela-
stung von 10 % des Ausgangswertes 

Die zweite Zahl entspricht beinahe der durch-
schnittlichen Bevölkerungsdichte in der Bundesre-
publik Deutschland (247 E/km 2 ). 

Geht man davon aus, daß eine Beanspruchung der 
Selbstreinigungskraft unserer Gewässer mit etwa 
30 bis 40, im Mittel 35 EG/km 2  vertretbar ist, sind 
die vorgenannten nicht verwerteten Abwässer aus 
der Landwirtschaft mit einem Wirkungsgrad von 
ca. 80 % zu reinigen. Dieser Wert ergibt sich aus fol-
gender Berechnung: 

Dieser Durchschnittswert von etwa 80 % unterliegt 
selbstverständlich ortsbedingten starken Schwan-
kungen. Er bringt aber zum Ausdruck, daß die 
Landwirtschaft ihre organischen Reststoffe mehr 
als bisher wiederzuverwerten oder eine umwelt-
schonende Entsorgung durchzuführen hat (s. Ab-
schn. 5.3.1). 

1009. Unter den organischen Reststoffen ist der 
Silage-Gärsaft (Sickersaft) besonders problema-
tisch. Er enthält etwa 1-2 g Gesamtstickstoff und 
0,5-1,5 g Gesamt-Phosphor je Liter sowie sehr 
hohe Konzentrationen an organischer Substanz, die 
einen hohen Sauerstoffbedarf beim biologischen 
Abbau bedingen. Der BSB5 liegt zwischen 22 000 
und über 100 000 mg/1, mit Durchschnittswerten 
zwischen 50 000 und 80 000 mg/1 (KÜNTZEL und 
ZIMMER, 1972; LAWA, 1982). Zur Berechnung der 
Einwohnergleichwerte kann Silage-Sickersaft mit 
mechanisch vorgeklärtem Abwasser verglichen 
werden, wofür als Einwohnergleichwert bei einer 
Tageswassermenge von 200 1 und einem BSB5 von 
40 g/d eine Konzentration von 200 mg BSB5/1 gilt. 

Die durchschnittliche BSB5-Konzentration des Sik-
kersaftes ist also 250 bis 400 mal höher als die von 
vergleichbarem häuslichen Abwasser. Als BSB5-
Fracht ausgedrückt bringt 1 m 3  Sickersaft mit 50 
bis 80 kg BSB5 eine organische Belastung, die der 
organischen Belastung von etwa 1 250 bis 2 000 Ein-
wohnergleichwerten entspricht. 

1010. Silage-Sickersäfte können, wenn sie in Ober-
flächengewässer oder ins Grundwasser gelangen, 
schwerwiegende Gewässerverunreinigungen (auch 
Fischsterben) verursachen. Auch Geschmacks-
beeinträchtigungen durch Chlorphenolverbindun-
gen in Trinkwasser, das mit Chlor behandelt wurde, 
sind bekannt. 

KÜNTZEL und ZIMMER (1972) kennzeichnen die 
durch Silosäfte verursachten möglichen Gewässer-
schäden wie folgt: 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

— Verwachsen und Verschlammen durch über-
reichliches Nährstoffangebot, insbesondere an 
Phosphor; 

— Wachstum von Schmutzwasserpilzen mit Schä-
den für Fischnahrung und Fischvermehrung; 

— Fischsterben, sofern der Sauerstoffgehalt be-
stimmte Grenzwerte unterschreitet, oder infolge 
direkt toxisch wirkender Stoffe, wie organischer 
Säuren, Ammoniak, Phenolen u. a.; 

— verstärktes Wachstum von Fäulnisbakterien bis 
zum Unbrauchbarwerden als Tränkwasser; 

— Vernichtung des gesamten höheren Lebens bei 
totalem Sauerstoffschwund, Gewässerverödung. 

Dazu tritt die Gefahr der Verseuchung von Trink-
wasserbrunnen und Quellen, wenn Sickersaft in das 
Grundwasser gelangt. 

1011. Das Ausmaß und die Art der Schäden hän-
gen in jedem einzelnen Fall von den folgenden Pa-
rametern ab: von der Gesamtmenge, von der zeitli-
chen Verteilung und Zusammensetzung des zuge-
leiteten Sickersaftes, insbesondere aber von der 
Verdünnungsmöglichkeit und dem Selbstreini-
gungsvermögen der betreffenden Gewässer. Das 
Ausmaß von Grundwasserschäden hängt dagegen 
weitgehend von der Belastbarkeit des Bodens bzw. 
seiner Filterwirkung ab (Abschn. 4.2.2.1). 

1012. Ein Einleiten von Gärsaft in Kanalisationen 
oder Kläranlagen ist ebenso wie das Einleiten von 
Jauche, Gülle oder Schwemmist nicht erlaubt, da 
die biologischen Abbauvorgänge als Folge der stoß-
weisen Überlastung der Kläranlagen mit organi-
schen Stoffen und der Ammoniaktoxizität gestört 
und Betonteile von Kanalisationen und Kläranla-
gen korrodiert werden. Die überaus hohe Konzen-
tration an organischen Bestandteilen im Gärsaft 
und in flüssigen Wirtschaftsdüngern überlastet 
schlagartig die biologische Reinigungsstufe einer 
Kläranlage. So sind Fälle bekannt, wo in der 
Herbstsaison die biologischen Klärstufen um den 
Faktor 5-6 überlastet wurden. 

1013. Infolge des hohen Gehaltes der Sickersäfte 
an leicht abbaubarer organischer Substanz bei 
niedrigem pH-Wert von etwa 4,0 in Verbindung mit 
einer leichten Verderblichkeit und dem diskontinu-
ierlichen Anfall sind bisher alle praktischen Versu-
che einer Verwertung über Verfütterung, Verhe-
fung u. ä. sowie eines Abbaus in Kläranlagen ge-
scheitert. Die Ausbringung des Silage-Sickersaftes 
auf Brache sowie auf Dauergrünland und auf Feld-
futterbestände ist derzeit der empfohlene Weg der 
Beseitigung (HOFMEISTER und SOEDER, 1983; 
KÜNTZEL, 1978). 

1014. Durch den schnellen Abbau der organischen 
Substanz des Gärsaftes wird der im Boden vorhan-
dene Sauerstoff rasch verbraucht. Dadurch wird bei 
der gleichzeitig starken Mineralisation die Denitri-
fizierung begünstigt, und es ergeben sich hohe 
Stickstoffverluste an die Atmosphäre. Daher ist 
auch bei hohen Gärsaftgaben eine Nitratauswa-

schung in das Grundwasser wenig wahrscheinlich 
(KÜNTZEL, 1978). Wegen der begrenzten Möglich-
keiten der Gärsaftverwertung bei örtlich z. T. sehr 
hohem Gärsaftanfall sind durch fahrlässigen Um-
gang oder durch verbotene Einleitungen immer 
wieder Schäden an Oberflächengewässern zu regi-
strieren. 

4.3.3.4 Gefährdung der Oberflächengewässer durch 
Schwermetalle und Mineralöle aus dem 
Bereich der Landwirtschaft 

Schwermetalle 

1015. Neben der Schwermetall-Belastung aus der 
Luft und durch Abwässer empfangen die Oberflä-
chengewässer auch landwirtschaftlich bedingte 
Schwermetall-Einträge durch Klärschlämme und 
Müllkomposte, die auf landwirtschaftlich genutzte 
Flächen aufgebracht werden, ferner durch be-
stimmte Dünge- und Pflanzenschutzmittel, sowie 
aus tierischem Dung, in den Schwermetalle aus 
Futterzusätzen gelangen. Die Problematik ist in Ab-
schn. 4.2.3.2 ausführlich behandelt. Hier sei nur er-
wähnt, daß nach KOPPE (in UBA, 1982) die Cadmi-
um-Konzentrationen in Quellwässern der Ruhr zwi-
schen 0,05 und 0,151tg/1 liegen und aufgrund von 
Auswaschungen aus landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen auf bis zu 0,51.1.g/1 anstiegen. Der Cadmium-
Grenzwert der EG-Trinkwasserrichtlinie beträgt 
5 µg/l. 

Bei Anwendung von Klärschlämmen und Müllkom-
posten auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist 
in der Regel nur dann mit Gewässerbelastungen 
durch Schwermetalle zu rechnen, wenn die Sub-
stanzen durch Abschwemmung in die Gewässer ge-
langen. 

Mineralöle 

1016. Eine weitere Gefährdung der Oberflächen-
gewässer wird in der Verwendung von Mineralölen 
gesehen. Grundsätzlich ist die Gefährdung in land-
wirtschaftlich genutzten Gebieten nicht größer als 
in Gebieten mit anderer Nutzung, verdient jedoch 
größere Aufmerksamkeit, weil die ländlichen Ge-
biete für den Wasserhaushalt und für den Gewäs-
serschutz eine größere Bedeutung als städtische 
Verdichtungszonen haben. 

1017. Die Gefährdung der Oberflächengewässer 
geht nicht von großen, spektakulären Ölunfällen 
aus, sondern von der Vielzahl der über das ganze 
Land verteilten Gefährdungsquellen. Aus den ver-
fügbaren statistischen Angaben (Schlepperbestand, 
Verbrauch an Diesel- und Heizöl) läßt sich ein jähr-
licher Durchsatz an Dieselkraftstoff und Heizöl von 
ca. 3 Mio m 3  errechnen, die im ländlichen Raum 
transportiert, gelagert und verbraucht werden. 

1018. Nach dem Umweltstatistikgesetz werden 
seit 1976 statistische Erhebungen über Unfälle beim 
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Lagern und beim Transport wassergefährdender 
Stoffe durchgeführt. Die Gesamtzahl dieser Unfälle 
im Zeitraum von 1976 bis 1981 lag im Mittel bei 
jährlich 1 680, mit relativ geringer Schwankungs-
breite. Etwa 2 /3 der Unfälle geschah bei der Lage-
rung und 1 /3 beim Transport. Bei den Lagerungsun-
fällen führen leichtes Heizöl und Dieselkraftstoff 
mit ca. 80 % der Fälle die Liste der beteiligten Stoffe 
mit weitem Abstand an. In etwa 100 bis 150 Fällen 
jährlich sind auch Wasserschutzgebiete betroffen. 
Da nur ca. 11 % des Inlandverbrauchs an Diesel-
kraftstoff zum Betrieb von Schleppern und land-
wirtschaftlichen Geräten verwendet werden, dürfte 
auch das Gefährdungspotential entsprechend nied-
rig liegen. Die Vielzahl von Schleppern und Geräten 
wird aber überall auf den Feldern und teilweise 
unmittelbar an den Oberflächengewässern einge-
setzt. Tropfverluste von Fahrzeugen und Geräten 
werden im Boden schadlos abgebaut. Bedenkliche 
Mineralölaustritte durch Unfälle oder Betriebsfeh-
ler sind jedoch nicht auszuschließen, wodurch auch 
örtlich erhebliche Belastungen von Gewässern auf-
treten können. 

4.3.3.5 Pflanzenschutzmittel in 
Oberflächengewässern 

Mögliche Kontaminationswege und 
-mechanismen 

1019. Rückstände von Pflanzenschutzmitteln bzw. 
ihrer Metaboliten können auf folgende Weise in die 
Oberflächengewässer gelangen (BEF, 1981; STÖ-
BER und REUPERT, 1978): 

bei landwirtschaftlichen Regelanwendungen nach 
Vorschrift: 

— Auswaschung der Wirkstoffe durch den Nieder-
schlag, mit darauffolgender Versickerung und 
Austritt mit Drän-, Quell- oder Hangwasser 

— Auswaschung der Wirkstoffe durch den Nieder-
schlag, mit darauffolgendem Oberflächenabfluß 
und Eintrag in einen Vorfluter (dominierend in 
Hanglagen) 

— Abschwemmung und Verwehung rückstandshal-
tiger Bodenpartikel mit anschließendem Eintrag 
in einen Vorfluter 

— direkte Verwehung (Abdrift) durch Wind, Ther-
mik und Verdunstung mit anschließendem Ein-
trag in einen Vorfluter 

— gezielte Einbringung als chemische Grabenent-
krautung (erlaubnispflichtige Maßnahme); 

bei menschlichem Fehlverhalten in der Landwirt-
schaft: 

— unsachgemäße Anwendung 

— fahrlässiger Umgang mit Restmengen, Verpak-
kungsmaterialien und bei der Gerätereinigung 

— Einleitung aus Gehöften in das kommunale Ka-
nalnetz oder in Sickergruben; 

bei Unfällen und Naturkatastrophen, bei Lagerung 
und Anwendung im Handel bzw. in der Landwirt-
schaft; 

bei Ausbringung auf Nichtkulturland, Parkanlagen, 
Garten- und Waldflächen; 

durch industrielle und kommunale Abwassereinlei-
tungen aus Hersteller- und Verarbeiterbetrieben so-
wie Klärwerken. 

1020. Ist ein Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff im 
Oberflächengewässer enthalten, unterliegt er ver-
schiedenen Abbau- und Eliminierungsprozessen. 

Nur der Abbau eines Wirkstoffs, d. h. seine chemi-
sche oder biologische Umwandlung in unwirksame 
Komponenten, entlastet das Gewässer und die Öko-
systeme, die mit dem Gewässer in Verbindung ste-
hen, auf Dauer. Viele andere Prozesse — Verflüchti-
gung in die Atmosphäre, Adsorption an Bodenmate-
rial und an Trübstoffen im Wasser, Inkorporation in 
Pflanzen und Tiere — bewirken zwar eine vorüber-
gehende Verringerung der Stoffkonzentration im 
Wasser. Diese Prozesse sind jedoch oftmals reversi-
bel und bedeuten deshalb keine dauerhafte Entla-
stung des Gewässers und der damit verknüpften 
Ökosysteme. Z. B. können die ursprüngliche Sub-
stanz oder ihre noch wirksamen Metaboliten durch 
Niederschlag aus der Atmosphäre oder durch Rück-
lösung im Boden wieder in das Wasser zurückgelan-
gen. 

1021. Der Gesetzgeber versucht, dem Eintrag von 
Pflanzenschutzmitteln in die Gewässer durch eine 
begrenzte Zulassung der Mittel vorzubeugen. Die 
wasserschutzbezogenen Auflagen der Zulassungs-
behörde sind jedoch für den Anwender nicht rechts-
verbindlich und daher praktisch nutzlos (vgl. Pflan-
zenschutzmittel im Grundwasser, Abschn. 4.3.2.4). 
Eine Ausnahme bildet die chemische Grabenent-
krautung, die aber seit der Einführung der generel-
len Erlaubnispflicht der Maßnahme (1976 bzw. 1980) 
ihre Bedeutung verloren hat (Ministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes 
Schleswig-Holstein, 1983). 

Schadwirkungen 

1022. Bei der Beurteilung der Schadwirkungen 
von Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewäs-
sern kann nach direkter und indirekter Wirkung 
auf verschiedene Lebewesen, Mensch, Säugetier, 
Fische, Fischnährtiere, Pflanzen, Klein- und 
Kleinstlebewesen sowie nach der Wirkung auf das 
aquatische Ökosystem als Ganzes (Wechselwirkun-
gen zwischen verschiedenen Spezies) unterschie-
den werden. Bei der Giftwirkung ist zu differenzie-
ren nach: akut toxisch, d. h. schon bei einmaliger 
Aufnahme wirksam, und chronisch toxisch, d. h. 
nach längerer ständiger Aufnahme stellen sich 
Schadwirkungen ein. 

1023. Wie bei der Auswirkung von Pflanzennähr

-

stoffen, ist auch bei der Auswirkung von toxischen 
Substanzen ein Unterschied zwischen fließenden 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

und stehenden Gewässern zu machen. In einem ste-
henden Gewässer können sich Giftstoffe über län-
gere Zeit auswirken, während bei einem fließenden 
Gewässer die Einwirkzeit eines Giftstoffes an einer 
bestimmten Stelle so kurz sein kann, daß keine grö-
ßeren Schadwirkungen entstehen. Ein wesentlicher 
Faktor ist die Konzentration des Giftstoffes im 
Wasser bzw. die Verdünnungskapazität des Gewäs-
sers, wobei neben dem Normalabfluß auch die jah-
reszeitliche Abflußganglinie mit Hoch- und Niedrig-
wässern zu berücksichtigen ist (BESCH, 1982). Die 
Gesamtwirkung kann sowohl durch die Konzentra-
tion als auch durch die Einwirkzeit einer Substanz 
bestimmt sein (Dosis). 

1024. Für die Eliminierung toxischer Substanzen 
spielt der Trophiezustand des Gewässers (Tz. 988) 
eine Rolle. So wird in stark eutrophen Seen der 
mikrobielle Abbau schneller vonstatten gehen als 
in einem oligotrophen Bergsee. Dort aber werden 
dafür durch Lichtwirkung abbaubare Substanzen 
bevorzugt eliminiert, die in einem eutrophen See 
mit geringer Lichtdurchlässigkeit eine längere Le-
bensdauer haben. Weiterhin wird in einem trüben 
Gewässer ein Teil der Schadstoffe von den Trüb-
stoffen adsorbiert und im Sediment festgelegt. Sedi-
mente mit hohem Gehalt an organischer Substanz 
adsorbieren besonders stark (BESCH, 1982). Es 
können durch Pflanzenschutzmittel auch indirekte 
Schadwirkungen auftreten (BENECKE, 1980; DUM-
PERT, 1980; KICKUTH, 1981). Z. B. kann der Ein-
satz von Herbiziden zur Gewässerentkrautung zu 
Sauerstoffmangel führen, wenn im Anschluß daran 
in größerem Umfang abgestorbenes Pflanzenmate-
rial im Gewässer abgebaut wird (GILLES, 1981); das 
dadurch hervorgerufene Sauerstoffdefizit schädigt 
das ganze aquatische Ökosystem. 

1025. Bei den vielfältigen Auswirkungen, die die 
etwa 320 Wirkstoffe der insgesamt ca. 1 800 Pflan-
zenschutzmittel einzeln oder kombiniert auf die Ge-
wässer selbst und auf die Nutzung des Wassers ha-
ben können, ist es kaum möglich, generelle Aussa-
gen zu machen, die über die allgemeinen Hinweise 
auf Bioakkumulation und Schadwirkung bestimm-
ter Stoffe und von Schwermetallen hinausgehen. 

Analytik und Befunde 

1026. Ein Nachweis der Gewässerkontamination 
durch landwirtschaftliche Tätigkeiten ist wegen der 
Vielzahl der zu berücksichtigenden Parameter mit 
ihren zeitlichen Schwankungen besonders schwie-
rig. 

Die überwiegende Mehrzahl der ca. 320 zugelasse-
nen Wirkstoffe wird bei Wasseranalysen nicht im 
Einzelstoffnachweis verfolgt, sondern nur in Sum-
men- und Gruppenparametern, so daß eine Konta-
mination der Oberflächengewässer durch einzelne 
Wirkstoffe in der Regel nicht unmittelbar nachge-
wiesen werden kann. Dies gilt auch für Wirkungs-
tests, wie Daphnientest und verschiedene Hemm-
tests. Die Überwachung der Gewässer der Gemein-
schaft nach der Richtlinie über die Ableitung be-

stimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer (EG-
Richtlinie Nr. 76/464/EWG vom 4. 5. 1976) erfolgt 
ebenfalls überwiegend nach Gruppennachweisme-
thoden. 

1027. Je nach Höhe der festgestellten Wirkstoff-
konzentrationen in den Gewässern kann nach Stoß-
belastungen und laufenden kleineren Stoffeinträ-
gen unterschieden werden. Die verfügbaren Nach-
weismethoden eignen sich nur begrenzt, den jewei-
ligen Verursacher von Gewässerkontaminationen 
zu ermitteln. Während Stoßbelastungen in größeren 
Gewässern eher auf zeitweilig hohe Abwasser- oder 
Reststoffeinleitungen im Zusammenhang mit der 
Herstellung und Verarbeitung der Mittel hinweisen, 
können laufende kleinere Einträge in kleinere Ge-
wässer mehr der Regelanwendung von Pflanzen-
schutzmitteln sowie Verwehungen, Abdrift, Ab-
schwemmung und Einleitungen durch unsachge-
mäße Handhabung in der Landwirtschaft zugerech-
net werden. 

1028. Die wenigen vorliegenden Daten über die 
Kontamination von Oberflächengewässern durch 
Pflanzenschutzmittel beziehen sich fast ausschließ-
lich auf größere Gewässer, z. B. STÖBER und 
SCHULTEN (1980), Tab. 4.36. Die Untersuchungser-
gebnisse der gegenwärtigen Überwachung des 
Rheins und einiger Zuflüsse werden zum größten 
Teil in den Jahresberichten verschiedener Arbeits-
gemeinschaften der Wasserwerke 1 ) veröffentlicht. 
Die Probenahmen erfolgen punktuell oder in der 
„fließenden Welle" (RIWA-Meßfahrten von Basel 
bis Rotterdam). Auf heute zugelassene Pflanzen-
schutzmittel weist die Erfassung der „cholinestera-
sehemmenden Stoffe" hin. Insektizide, Carbamate 
und Phosphorsäureester sowie einige ihrer Metabo-
liten, die ihre Wirkung auf Insekten durch Hem-
mung des Enzyms Cholinesterase entfalten, können 
summarisch in einem Hemmtest nachgewiesen 
werden (WEIL und SCHWEIGER, 1981). Die che-
misch nahe verwandten herbiziden Carbamate wer-
den jedoch nicht miterfaßt. Von der RIWA wurden 
im Rhein für das Jahr 1983 Werte zwischen 0,4 und 
1,0 µg/1 an cholinesterasehemmenden Stoffen ange-
geben (RIWA-Jahresbericht, 1982/1983). 

1029. Auf mehreren Flüssen (Untermain, Rhein, 
Lahn, Weser) wurden kürzlich Meßfahrten von der 
Hessischen Landesanstalt für Umwelt durchge-
führt. Frühere Main-Untersuchungen wurden 1982 
veröffentlicht (Hessische Landesanstalt für Um-
welt, 1982). Die Wassergüte der Ruhr, der Weser und 
der Elbe wird in Berichten des Ruhrverbandes bzw. 
der Länderarbeitsgemeinschaften (ARGE Weser/ 

1 ) Die Vereinigungen 
— RIWA (Vereinigung der niederländischen Wasser-

werke im Rheineinzugsgebiet) 
— ARW (Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke) 
— AWBR (Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Boden-

see-Rhein) 
sind in der 
— IAWR (Internationale Arbeitsgemeinschaft der 

Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet) 
zusammengeschlossen. 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

Tab. 4.36 

Phenylharnstoff-Herbizid-Nachweis 
im Rheinwasser 

(von August 1977 bis September 1978) 

Wirkstoff 

Zahl 
der 

unter

-

suchten 
Proben 

Zahl 
der 

Proben 
mit 

Herbi

-

zid- 

Herbizid-Kon

-

zentration im 
Rheinwasser 

min. max. 
nach- (ng/1) (ng/l) 
weis 

Buturon 	 18 1 — 76 
Chloroxuron 	 21 0 — — 
Chlorotoluron 	 36 36 14 230 
Diuron 	 34 33 10 196 
Linuron 	 28 28 23 209 
Methabenzthiazuron 10 2 47 62 
Metobromuron a ) 	 28 13 10 332 
Metoxuron 	 35 32 10 210 
Monolinuron b) 	 28 12 10 290 

a) Nachweis im Wasser April bis Juli 
b) Nachweis im Wasser März bis Mai 

Quelle: STÖRER und SCHULTEN, 1980, verändert 

Elbe) referiert. Der Parameter „Pestizide gesamt" 
wird hierbei nicht näher definiert; Werte unter 
0,1 µg/1 im Ruhrwasser wurden für 1983 angegeben 
(Ruhrwassergüte-Berichte, 1984). 

1030. In einem von 1977 bis 1982 durchgeführten 
Vorhaben der Bayerischen Landesanstalt für Was-
serforschung (BRAUN und GOSSLING, 1982) wur-
den die Gewässer Isar, Isarkanal, Loisach, Inn, 
Abens, Donau, Regen, Regnitz und Main an be-
stimmten Meßstellen auf PCBs und acht Pestizide, 
die mit Ausnahme von y-HCH (Lindan) und Para-
thion nicht mehr zugelassen bzw. ausdrücklich ver-
boten sind, untersucht. Die gefundenen Schadstoff-
konzentrationen wurden nach der EG-Richtlinie für 
Trinkwasser bewertet, nach der höchstens 0,1 14/1 
je Einzelsubstanz und höchstens 0,5 14/1 der 
Summe von PCBs und Pestiziden enthalten sein 
dürfen. Geringe Höchstwertüberschreitungen für 
die nachgewiesenen Pestizide wurden lediglich im 
Isarkanal festgestellt. Über den gesamten Untersu-
chungszeitraum betrachtet ergab sich für die 
Summe der Pestizide eine Zunahme der Frachten 
für den Inn, eine Abnahme für Isar, Isarkanal und 
Donau sowie keine Veränderung für die restlichen 
Flüsse. Zuordnungen der Pestizidfrachten in den 
Gewässern zu bestimmten Flächennutzungen im je-
weiligen Einzugsgebiet waren nicht möglich. 

1031. Der DVGW untersuchte den „Biozidgehalt 
in 19 deutschen Talsperren" im Zeitraum von 
1970-1972 (BERNHARDT und ZIEMONS, 1974). 
Gemessen wurden die Konzentrationen an einigen, 

mit Ausnahme von y-HCH (Lindan) nicht mehr zu-
gelassenen bzw. ausdrücklich verbotenen, Insektizi-
den Chlorkohlenwasserstoffen sowie Phosphor-
säureestern in den Zuflüssen, dem abgegebenen 
Trinkwasser sowie in Sedimenten, aber auch in 
pflanzlichem und tierischem Probematerial. Es 
konnten nur DDT, Dieldrin und Lindan im Bereich 
der Nachweisgrenzen (ca. 0,1 ng/l), d. h. deutlich un-
ter den derzeit geltenden Grenzwerten, gefunden 
werden. 

1032. Pflanzenschutzmittel können insbesondere 
in kleineren Oberflächengewässern Schäden verur-
sachen. Ergebnisse systematischer Untersuchun-
gen liegen nicht vor, allerdings wurde in der Ver-
gangenheit des öfteren über schwere Schäden 
(Fischsterben) berichtet (WEIL, 1976). Ursache hier-
für ist vor allem fahrlässiges Handeln (Ablassen 
von Spritzbrühen, unsachgemäßes Auswaschen von 
Geräten und Behältern) im landwirtschaftlichen 
Bereich. 

1033. STRUIF et al. (1975) berichten über die Kon-
tamination von Gewässern nach direkter Regenab-
schwemmung behandelter Felder bis zu einigen 
100 µg/1 im Oberflächengewässer. Es handelte sich 
vorwiegend um bis heute zugelassene herbizide 
Wirkstoffe der Phenoxyessigsäurederivate. Die 
Herbizidstudie des Bundesamtes für Ernährung 
und Forstwirtschaft (BEF, 1981) referiert Untersu-
chungsergebnisse von HURLE und JOHANNES 
(1979) über den Austrag in Oberflächengewässer. Er 
erfolgt über Dränsysteme oder bei schnell und di-
rekt abfließendem Regenwasser, wie dies z. B. in 
erosionsgefährdeten, flurbereinigten Lagen bzw. 
erosionsbegünstigten Kulturen (Mais, Wein, Rüben) 
häufig der Fall ist. In allen Fällen wurde ein Aus-
trag von Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen. 
Dränsysteme selbst werden darüber hinaus noch 
häufig chemisch entkrautet (Darstellung bei BEF, 
1981; GILLES, 1981). 

Auf einen möglichen Einfluß der Pflanzenschutz

-

mittel auf die aquatischen Mikroorganismen gibt es 
in der Literatur wenig Hinweise (BENECKE, 1980). 

1034. In den letzten Jahren meldeten auch einige 
Klärwerke Betriebsstörungen, nachdem größere 
Mengen von Pflanzenschutzmitteln — meistens 
durch Fahrlässigkeit oder Unfälle im Bereich der 
Landwirtschaft — in die Anlagen gelangt waren. 
Dies führte vor allem bei kleinen Klärwerken in 
ländlichen Gebieten zum Ausfall der biologischen 
Reinigungsstufen. Neben solchen akuten Störungen 
durch Pflanzenschutzmittel wurden bei zahlreichen 
Kläranlagen auch langanhaltende Störungen im 
Betrieb beobachtet, die mit großer Wahrscheinlich-
keit ebenfalls auf Pflanzenschutzmittel zurückzu-
führen waren. Dabei zeigten sich im wesentlichen 
Schädigungen des Belebtschlammes. Sie wurden 
vermutlich durch Reste von Pflanzenschutzmitteln 
verursacht, die offenbar auch aus dem Haus- und 
Kleingartenbereich über das Abwasser beseitigt 
wurden (LIERSCH, briefl. Mitt., 1984). Genauere 
Angaben sind z. Zt. noch nicht möglich, da es mit 
den bekannten Analysemethoden sehr schwierig 
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ist, aus komplexen Stoffgemischen wie Klär-
schlamm jene geringen Mengen von Pflanzen-
schutzmitteln zu erfassen, die offensichtlich zu ei-
ner länger anhaltenden Schädigung der Belebt-
schlämme führen können. 

Bewertung 

1035. Auf eine umfassende Bewertung der Be-
funde muß verzichtet werden. Es wird jedoch dar-
auf hingewiesen, daß die heute gängige Betrach-
tung mit Blickrichtung auf die Trinkwassergewin-
nung erfolgt und daher ökologische Belange nur 
unzureichend berücksichtigt. Den Betreibern von 
Wasserwerken sowie Kläranlagen bereitet eine 
große Anzahl anderer Stoffe anthropogenen Ur-
sprungs mehr Schwierigkeiten als die meisten 
Pflanzenschutzmittelrückstände. Allerdings können 
auch letztere den Betrieb der Anlagen empfindlich 
stören und die biologische Reinigung beeinträchti-
gen. Es wird beobachtet, daß z. B. die meisten Car-
bamate im Wasser langlebig sind und sich während 
der Wasseraufbereitung sehr schlecht entfernen 
lassen (WEIL und SCHWEIGER, 1981) sowie daß 
Atrazin die biologische Stufe der Klärwerke unver-
ändert quantitativ passiert (Landeswasserversor-
gung Stuttgart, pers. Mitt., 1984). 

1036. Eine Literaturstudie (DUMPERT, 1980) zeigt 
auf dem ökotoxikologischen Gebiet viele Erkennt-
nislücken hinsichtlich Prüfung, Zulassung und An-
wendung auf. Experimente von KICKUTH (1981) 
weisen die Beeinträchtigung von Fischnährtieren 
durch Pflanzenschutzmittel-Spuren weit unterhalb 
jeder toxischen Schwelle nach. Dieses Beispiel 
zeigt, daß die ökotoxikologischen Prüfmethoden zur 
Beurteilung der Risiken durch Pflanzenschutzmit-
tel-Rückstände wesentlich erweitert bzw. vervoll-
kommnet werden müssen. 

1037. Es wird vermutet, daß die potentiellen Ge-
fahren durch Pflanzenschutzmittel-Rückstände in 
Oberflächengewässern nicht im human-, sondern 
im ökotoxikologischen Bereich liegen. Ökotoxikolo-
gische Schädigungen durch Pflanzenschutzmittel 
sind jedoch nur in solchen Gewässern zu erwarten, 
die durch andere Schadstoffe oder Sauerstoffman-
gel noch weitgehend unbeeinträchtigt sind. 

4.3.3.6 Zusammenfassung 

1038. Die Auswirkungen der Belastungen von 
Oberflächengewässern müssen unter Berücksichti-
gung des Gewässertyps (schnell, langsam fließen-
des oder stehendes Gewässer), der überwiegenden 
Nutzungsarten (Trink- oder Betriebswassergewin-
flung,  Fischerei, Erholung, Bewässerung usw.) und 
der Anforderungen für Zwecke des Natur- und 
Landschaftsschutzes beurteilt werden. Unter den 
vorgenannten Gesichtspunkten können hier nur 
typische Situationen beispielhaft angeführt werden. 
Konkrete Einzelfälle erfordern spezielle Betrach-
tungen. 

1039. Bei den aus der Landwirtschaft stammen-
den Belastungen handelt es sich im wesentlichen 
um Pflanzennährstoffe, die mit dem Oberflächenab-
fluß oder mit dem oberflächennahen Bodenabfluß 
aus den landwirtschaftlichen Nutzflächen in die Ge-
wässer transportiert werden. In Einzelfällen kön-
nen durch Erosion oder unmittelbare Abspülung 
auch organische Substanzen von den Feldern in die 
Gewässer gelangen. Weitere Gefahrenherde stellen 
häusliche und betriebliche Abwässer, Pflanzen-
schutzmittel und Mineralöle dar. 

1040. Durch Auswaschung oder Abschwemmung 
gelangt von den auf die Felder ausgebrachten Han-
dels- und Wirtschaftsdüngern ein gewisser Anteil 
der mineralischen Nährstoffe in die Oberflächenge-
wässer. Bei bewachsenen Flächen sind die Dünger-
verluste gering. Bei unsachgemäßer Ausbringung 
auf durchnäßte oder gefrorene Böden im Herbst 
oder Winter kann jedoch ein großer Teil des aufge-
brachten Düngers in die Oberflächengewässer ab-
geschwemmt werden. 

1041. Von den Nährstoffen kommt Stickstoff und 
Phosphat die Hauptrolle zu, da deren Angebot be-
stimmend für das Pflanzenwachstum in den Gewäs-
sern ist. Grundsätzlich enthält jedes unbeeinflußte 
Gewässer mit einem naturnahen Einzugsgebiet nur 
minimale Phosphor- und Stickstoffmengen. Phos-
phat ist in den meisten Gewässern der produktions-
begrenzende Nährstoff. Daher setzt bei einer Erhö-
hung der Phosphatzufuhr ein verstärktes Pflanzen-
wachstum ein. 
Je langsamer die Gewässer fließen, desto besser 
können die Pflanzen das Nährstoffangebot ausnut-
zen. Deshalb werden stehende Gewässer durch er-
höhte Nährstoffkonzentrationen stärker beeinflußt 
als fließende Gewässer. Zusätzlich wirken stehende 
Gewässer als Nährstoffspeicher, da die von den 
Pflanzen aufgenommenen Nährstoffe nach dem Ab-
sterben der Pflanzen durch Abbauprozesse im Ge-
wässer wieder frei werden und erneut in den inne-
ren Nährstoffkreislauf eintreten. 

1042. Die Gesamtbilanz für die Bundesrepublik 
Deutschland ergibt, daß von der Phosphorbelastung 
der Gewässer 67,4 % aus häuslichen Abwässern 
stammen, 17,1 % aus der Land- und Forstwirtschaft 
und 12,5 % aus dem industriellen Bereich (Tab. 4.27). 
Diese Aufteilung gilt aber nur für größere Flüsse. In 
kleinen Bächen aus unbesiedelten Einzugsgebieten 
kann die gesamte Phosphatfracht aus den landwirt-
schaftlich genutzten Flächen stammen. 

1043. Die Angaben in der Literatur zur Herkunft 
des Stickstoffs in den Gewässern streuen stärker 
als die für Phosphor wegen der sehr komplexen 
Umverteilungsprozesse des Stickstoffs im Boden, in 
den Gewässern und in den Abwasserbehandlungs-
anlagen. Bei dem aus dem Erdboden in die Gewäs-
ser gelangenden Stickstoff ist eine Unterscheidung 
nach natürlicher und anthropogener Herkunft 
kaum zu treffen, da z. B. durch eine Düngung der 
Bodenstickstoff mobilisiert werden kann, während 
der Düngerstickstoff im Boden verbleibt. Ohne 
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diese Zuordnung kann jedoch überschlägig ange-
setzt werden, daß ca. 50 % des Stickstoffs in den 
Gewässern aus dem Boden bzw. von landwirtschaft-
lichen Nutzflächen stammen. Weitere 10 % bis 15 
sind der Tierhaltung zuzuordnen (Tabellen 4.30 und 
4.31). Aus kommunalen und industriellen Abwäs-
sern stammen jeweils etwa 20 % der Stickstoffmen-
ge. Beim Stickstoff kommt also in jedem Fall der 
größte Teil aus dem landwirtschaftlichen Bereich in 
die Gewässer. 

1044. Die organischen Stofffrachten der Oberflä-
chengewässer in der Bundesrepublik Deutschland 
entstammen zu einem erheblichen Anteil dem Be-
reich der Landwirtschaft. Die in der Landwirtschaft 
der Bundesrepublik Deutschland in Form von tieri-
schen Ausscheidungen anfallende Menge organi-
scher Substanz entspricht umgerechnet etwa 300 
Mio Einwohnergleichwerten und steigt in den 
Herbstmonaten während der Zuckerrübenverarbei-
tung und der Silage von Grünfutter noch weiter an. 
Etwa 90 % bis 95 % der organischen Substanz wird 
als Wirtschaftsdünger wieder auf die Felder ausge-
bracht. Es verbleiben aber immer noch 15 bis 
30 Mio Einwohnergleichwerte, die umweltschonend 
entsorgt werden müssen. Da die landwirtschaftli-
chen Abwässer im Vergleich zu häuslichen Abwäs-
sern 10 bis über 100mal höher konzentriert sein 
können (Tab. 4.35), sind zeitweilige Überlastungen 
von ländlichen Kläranlagen nicht selten. Uner-
laubte oder unfallbedingte Einleitungen der Sub-
stanzen in Vorfluter führen immer wieder zu erheb-
lichen Gewässerschäden. 

1045. Die Gewässerbelastungen durch Schwerme-
talle stammen in Gewässern ohne Abwassereinlei-
tungen vor allem aus den Niederschlägen. Aus den 
Böden kommt nur eine geringe Grundlast, da 
Schwermetalle in den meisten Böden gut festgehal-
ten werden. Der größte Teil der Schwermetallfrach-
ten in den Gewässern stammt aus häuslichen und 
industriellen Abwässern. 

1046. Die Gefährdung der Gewässer durch Mine-
ralöle ist in landwirtschaftlich genutzten Gebieten 
nicht größer als in Gebieten mit anderer Nutzung; 
Unfälle sind nie völlig auszuschließen. Bezogen auf 
den gesamten Inlandverbrauch von Dieselkraftstoff 
ist das Gefährdungspotential in ländlichen Berei-
chen vergleichsweise gering. Tropfverluste von 
Fahrzeugen und Geräten werden im Boden relativ 
schnell abgebaut. 

1047. Gefährdungen der Gewässer durch Pflan-
zenschutzmittel ergeben sich hauptsächlich bei un-
sachgemäßer Anwendung, durch fahrlässigen Um-
gang mit Restmengen oder leeren Verpackungen 
und durch Reinigung der Geräte an offenen Gewäs-
sern; als Ursache treten aber auch Regelanwendun-
gen im Zusammenspiel mit Auswaschung, Ab-
schwemmung und Dränaustrag auf. 

Schadstoffeinträge von Pflanzenschutzmitteln aus 
der Landwirtschaft stellen insbesondere für kleine-
re, stehende oder langsam fließende Oberflächenge-
wässer ein wesentliches, aber zur Zeit nur lücken-

haft bekanntes Umweltgefährdungspotential dar. 
Das geltende Pflanzenschutzmittelrecht grenzt die 
Gefahren durch Regelanwendungen nur sehr be-
schränkt ein. Schon bei der Zulassung der Mittel 
sollte eine Reihe gewässerökologischer Parameter 
mitberücksichtigt werden. 

1048. Von allen Belastungen, die nicht den Pflan-
zennährstoffen oder den natürlichen organischen 
Substanzen zuzuordnen sind, tritt der Anteil aus 
der Landwirtschaft in dem Moment in den Hinter-
grund, wo auch häusliche oder industrielle Abwäs-
ser in die Oberflächengewässer gelangen. 

1049. Zusammenfassend kann für Oberflächenge-
wässer in landwirtschaftlich genutzten Gebieten ge-
sagt werden, daß Belastungen in erster Linie durch 
organische Substanzen und Nährstoffe aus Wirt-
schafts- und Handelsdüngern und aus Betriebsab-
wässern hervorgerufen werden. Die Ursachen sind 
meist unsachgemäße Lagerung und Anwendung 
dieser Substanzen sowie unerlaubte oder fahrläs-
sige Handlungen. Das Gefährdungspotential liegt in 
den großen Mengen, den hohen Stoffkonzentratio-
nen und dem großflächig verteilten Vorkommen 
dieser Substanzen. Gefährdet sind insbesondere 
stehende und langsam fließende Gewässer sowie 
kleine Vorfluter mit geringer natürlicher Wasser-
führung. 

4.3.4 Folgeprobleme für die 
Trinkwassergewinnung 

Schutz der Wasserqualität in 
Wassergewinnungsgebieten 

1050. Unter den zahlreichen Funktionen, die das 
Wasser für das gesamte Leben auf der Erde erfüllt, 
kommt der Nutzung als Trinkwasser eine herausra-
gende Bedeutung zu. Etwa 70 % bis 80 % des 
menschlichen Flüssigkeitsbedarfs werden durch 
die Aufnahme von Trinkwasser gedeckt. Wasser für 
diese Nutzung zählt daher rechtlich zu den Lebens-
mitteln. Die gesetzlichen Anforderungen an das 
Trinkwasser werden primär für die Belange der 
Volksgesundheit gestellt, und zwar in seuchenhy-
gienischer und in toxikologischer Hinsicht. Dem 
einzelnen Verbraucher kommt es zusätzlich auf ein 
appetitliches, wohlschmeckendes Trinkwasser an. 
Bei den Wasserversorgungsunternehmen kommen 
noch betriebstechnische Anforderungen an die Be-
schaffenheit des Wassers hinzu; das Wasser soll 
keine Korrosionsschäden hervorrufen und im Rohr-
netz nicht zu Ablagerungen und Verkrustungen 
führen. 

1051. Güteprobleme für die Wasserversorgung tra-
ten lange Zeit nur bei der unmittelbaren oder mit-
telbaren Nutzung von Oberflächenwasser auf. Ein 
Grundwasser, das sich im natürlichen ungestörten 
Wasserkreislauf befindet, entspricht meist weitge-
hend den Idealanforderungen und ändert seine 
Qualität nur geringfügig infolge von klimatischen 
Veränderungen (Sommer und Winter). Für Grund- 
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wässer wurden nur lokale Belastungen durch unge-
ordnete Deponien, leichtfertigen Umgang mit Che-
mikalien, insbesondere Lösungsmitteln, und durch 
konzentrierte Ausbringung tierischer Abfallstoffe 
erwartet. Erst in jüngster Zeit sind in zunehmen-
dem Maße bedenkliche Verunreinigungen des 
Grundwassers nachgewiesen worden. 

1052. Verschlechterungen der Grundwasserquali-
tät machen gezielte Gegenmaßnahmen bei der 
Trinkwassergewinnung erförderlich, die minde-
stens zu fühlbaren Kostensteigerungen führen. Be-
sonders betroffen sind davon die kleinen — vielfach 
im ländlichen Raum liegenden — Wasserwerke, die 
ihr Wasser derzeit nicht aufbereiten und nicht auf 
andere Wassergewinnungsmöglichkeiten auswei-
chen können; ihnen fehlen in der Regel auch die 
personellen Voraussetzungen zur Überwachung 
technisch anspruchsvoller Aufbereitungsanlagen. 

1053. Im Interesse der öffentlichen Wasserversor-
gung können die Wasserbehörden in verwaltungs-
mäßig festgelegten Verfahren Wassergewinnungs-
gebiete als Wasserschutzgebiete rechtlich festset-
zen (§ 19 WHG) und zwar nicht nur für Gewässer, 
die bereits für die öffentliche Wasserversorgung ge-
nutzt werden, sondern auch für solche, deren Inan-
spruchnahme in sicherer Aussicht steht. 

Für viele Gewässer, die der öffentlichen Wasserver-
sorgung dienen, sind solche Wasserschutzgebiete 
noch nicht rechtlich festgesetzt, doch besteht für 
diese praktisch das gleiche Schutzbedürfnis wie bei 
rechtlich festgesetzten Wasserschutzgebieten. Viel-
fach gibt es gerade in den Ballungsräumen für die 
Wassergewinnungsanlagen keine rechtlich ausge-
wiesenen Trinkwasserschutzgebiete, da die Auswei-
sung dieser Gebiete hier aus strukturellen Gründen 
sehr schwierig und mit hohen Kosten verbunden 
ist. Auch ein Ankauf von Flächen der engeren 
Schutzzone durch das Versorgungsunternehmen ist 
in vielen Fällen nicht durchführbar. Eine unter ho-
hen Kosten verbesserte Aufbereitungstechnik er-
laubt oft zwar die Weiterführung des Betriebes, 
nicht aber eine dem gestiegenen Bedarf entspre-
chende Leistungssteigerung. Verbundsysteme mit 
bestehenden, noch nicht ausgelasteten Anlagen 
können an kommunalpolitischen Hindernissen 
scheitern. Kleinere Wassergewinnungsanlagen wer-
den häufig aus Gründen der Stadtentwicklung auf-
gegeben, wobei mit den stadtnahen Wassergewin-
nungsgebieten meist auch ökologisch wertvolle Flä-
chen verlorengehen. 

1054. Der zunächst einfachste Ausweg aus den ge-
nannten Schwierigkeiten besteht in zunehmendem 
Umfang darin, das in den verbrauchsreichen Gebie-
ten benötigte Wasser in entfernter liegenden land- 
und forstwirtschaftlich genutzten Gebieten zu ge-
winnen. Durch die Beschaffung großer Wassermen-
gen für die Ballungsgebiete aus entfernter liegen-
den Regionen werden die Forderungen des Trink-
wasserschutzes heute auf immer größere Bereiche 
der Bundesrepublik ausgedehnt. Dies gilt insbeson-
dere für Grundwassergewinnungsgebiete, da dort 
für eine dauernde unschädliche Grundwasserent-

nahme ein Gleichgewicht mit der natürlichen 
Grundwasserneubildung bestehen muß, wodurch 
sich für das Einzugsgebiet oft sehr große Flächen 
ergeben. 

1055. Störungen des natürlichen Wasserkreislau-
fes, gleichgültig ob in der Atmosphäre, im Boden 
oder im Gewässer, verändern die Wasserqualität, 
insbesondere kann Grundwasser in seiner besonde-
ren Eignung als Rohwasser für die Trinkwasserge-
winnung beeinträchtigt werden. Die üblichen Trink-
wasseraufbereitungsverfahren stellen eine örtliche 
und zeitliche Konzentration der natürlichen, im Bo-
den stattfindenden Vorgänge dar. Bei Wasserin-
haltsstoffen, die im Boden — selbst unter optimalen 
Bedingungen — nicht abgebaut oder festgelegt wer-
den, reicht auch die Aufbereitung mit den konven-
tionellen technischen Verfahren nicht aus. Derar-
tige anthropogene Störstoffe können teils mit auf-
wendigen mehrstufigen Aufbereitungsverfahren 
auf unschädliche Konzentrationen reduziert wer-
den, z. B. durch Ozonisierung und Aktivkohlefiltra-
tion, teils fehlen derzeit noch technisch und wirt-
schaftlich befriedigende Verfahren, z. B. für Nitrat 
und Chlorid. Darüber hinaus sind die oft zitierten 
hohen Kosten der neuen Technologien nicht das 
entscheidende Problem; die größten Schwierigkei-
ten liegen darin, daß die hoch technisierten Aufbe-
reitungsverfahren einer ständigen fachlichen Über-
wachung bedürfen, was nur bei großen Wasserwer-
ken personell gewährleistet ist. 

Die Aufbereitung des Wassers zu einem stets ein-
wandfreien Trinkwasser hat also durchaus ihre 
Grenzen. Bei den vielen kleinen Trinkwasserver-
sorgungen im ländlichen Raum sind die neuen 
Technologien praktisch kaum anwendbar. Erhöhte 
Nitratgehalte des Grundwassers treten aber bei-
spielsweise verstärkt im ländlichen Raum auf. Da-
her müssen bereits an das Rohwasser zur Trink-
wasseraufbereitung bestimmte Anforderungen ge-
stellt werden, um mit Sicherheit alle Vorschriften 
über die Qualität des abgegebenen Trinkwassers 
einhalten zu können. 

1056. Trotz aller neuen Technologien lassen sich 
die Probleme einer jederzeit einwandfreien Trink-
wasserversorgung nur dann wesentlich entschär-
fen, wenn die anthropogenen Einflüsse auf das Roh-
wasser gemildert werden. Von Bedeutung sind da-
bei insbesondere auch die Stoffe, die infolge eines 
erhöhten Einsatzes von Düngemitteln und infolge 
einer Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in 
Grund- und Oberflächenwässer gelangen können. 
Da die überwiegende Zahl der Grundwasserein-
zugsgebiete landwirtschaftlich genutzt wird, kön-
nen diese Substanzen in das Grundwasser gelan-
gen, ein Umstand, der die Wahl von Vermeidungs-
strategien entscheidend beeinflußt (s. Abschn. 5.3.1 
und Kap. 5.6). 

Das Nitratproblem bei der 
Trinkwasseraufbereitung 

1057. Unter den Düngemitteln sind hauptsächlich 
die Stickstoffverbindungen problematisch, da sie 
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erhöhte Nitratgehalte in Grundwässern verursa-
chen können (s. Kap. 3.3, Abschn. 4.3.2.3). Wegen der 
insgesamt steigenden Anforderungen an die Trink-
wasserqualität, insbesondere aber wegen der Neu-
festsetzung der Grenzwerte für die Nitratkonzen-
tration des Trinkwassers nach der EG-Richtlinie 
auf eine Richtzahl von 25 mg/l und eine zulässige 
Höchstkonzentration von 50 mg/l (bisher 90 mg/l), 
wurden in letzter Zeit verschiedene statistische Er-
hebungen über den Nitratgehalt der Trinkwässer in 
der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt 
(BGW, 1981; BIBIDAT, 1980; DARIMONT und SON-
NEBORN, 1981). Obwohl sich die einzelnen Erhe-
bungen nach dem Umfang des Datenmaterials, der 
Art der Datenerfassung und dem Auswertungsan-
satz unterscheiden, sind die Ergebnisse doch weit-
gehend ähnlich. 

1058. Die umfangreichste Datenerfassung wurde 
vom Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
des Bundesgesundheitsamtes für die Erstellung des 
Atlas' zur Trinkwasserqualität der Bundesrepublik 
Deutschland (Informationssystem „BIBIDAT") 
durchgeführt. Die dort angegebenen Werte sind in 
Abb. 4.37 aufgetragen. Danach liegt für 5 % der Be-
völkerung die Nitratkonzentration im Trinkwasser 
zeitweise oder dauernd über dem Grenzwert der 
EG-Richtlinie von 50 mg Nitrat je Liter. Eine Aus-
wertung der Daten nach der Größe der Versor-
gungsbetriebe ergab, daß höhere Nitratwerte nur 
bei kleineren Wasserwerken auftraten, von weni-
gen Ausnahmen abgesehen (AURAND et al., 1982). 

Abb. 4.37 

Quelle: SRU, nach BIBIDAT, 1980 

1059. Die technischen Möglichkeiten für Wasser-
werke zur Reduzierung des Nitrats im Trinkwasser 
sind nur begrenzt und zur Zeit wirtschaftlich noch 
nicht befriedigend. Grundsätzlich ist sowohl die An-
wendung von physikalisch-chemischen als auch von 
biologischen Verfahren möglich. Von den physika-
lisch-chemischen Verfahren kommen speziell die 
Umkehrosmose und der Ionenaustausch in Frage. 
Es handelt sich hierbei um eine Entsalzung des 
Wassers, durch die nicht allein die Nitrat-Ionen, 

sondern auch andere im Wasser enthaltene Ionen 
erfaßt werden, z. B. die für die Wasserhärte maß-
geblichen Calcium-Ionen. Die Verfahren sind tech-
nisch kompliziert und daher nur in größeren Was-
serwerken mit geschultem Fachpersonal durch-
führbar. Probleme ergeben sich bei der Ableitung 
der zum Schluß übrig bleibenden konzentrierten 
Salzsolen oder Regenerierlösungen. Die Minimal-
kosten der Aufbereitung für eine Verminderung des 
Nitratgehaltes von 100 auf 50 mg/l wurden von 
OBERMANN (1981) auf 0,60 DM/m 3  Wasser ge-
schätzt. Die Kosten werden entscheidend durch den 
Gesamtsalzgehalt des Rohwassers beeinflußt. Häu-
fig sind bei diesen speziellen Aufbereitungsverfah-
ren zusätzlich eine Vorbehandlung des Rohwassers 
und/oder eine Nachbehandlung des aufbereiteten 
Wassers erforderlich, wodurch sich die Gesamtko-
sten für die Aufbereitung um ein Mehrfaches erhö-
hen können. Für den konkreten Fall eines Wasser-
werks im Rheingau wurden von SONTHEIMER et 
al. (1982) die in Tab. 4.37 aufgeführten Kosten für 
verschiedene Aufbereitungsverfahren genannt. 

Tab. 4.37 

Kostengegenüberstellung für verschiedene 
Verfahren der Nitratverminderung im Trinkwasser 

Betriebs- Gesamt- 
Investi- kosten kosten 

Verfahren tionen (incl. (incl. 
Lohn- Kapi- 

Mio. DM kosten) tald.) 
DM/m3  DM/m3  

Umkehrosmose 	 9,0 1,1 2,3 
ohne Vor- und 
Nachreinigung 	 6,6 1,0 1,9 

Ionenaustausch 	 6,5 0,5 1,3 
ohne Nachreinigung 	 5,2 0,4 1,1 

Denitrifikation (mit 
Methanol) 	 9,2 0,3 1,5 

ohne Nachreinigung 	 6,8 0,2 1,1 

Denitrifikation*) 
Bodenpassage 	 1,0 0,1 0,2 
biol. AK-Filter 
+ Bodenpassage 	 2,0 0,3 0,6 

*) geschätzte Kosten für neuen Verfahrensvorschlag 

Quelle: SONTHEIMER et al., 1982 

1060. Neben den physikalisch-chemischen Aufbe-
reitungsverfahren zur Nitratverminderung im 
Trinkwasser wird versucht, biologische Aufberei-
tungsverfahren zu entwickeln, bei denen dem Was-
ser keine zusätzlichen Salze zugeführt werden und 
keine konzentrierten Salzlösungen als Abfallpro-
dukte anfallen. Hierzu zählen die Verfahren der mi-
krobiologischen Denitrifikation durch heterotrophe 
oder autotrophe Bakterien. 
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1061. Die heterotrophe Denitrifikation ist in der 
Abwassertechnik schon so lange bekannt wie das 
Belebtschlammverfahren und findet unter be-
stimmten Voraussetzungen auch im Boden statt. Je-
doch besteht bei der Anwendung dieses Verfahrens 
ein wesentlicher Unterschied zwischen Abwasser 
und Trinkwasser. Die nitratreduzierenden Mikroor-
ganismen verlangen als Nahrungsgrundlage einen 
bestimmten Gehalt an biologisch abbaubaren orga-
nischen Kohlenstoffverbindungen im Wasser. Diese 
Voraussetzung ist bei Abwässern fast immer erfüllt. 
Dagegen enthalten Grund- und Quellwässer in der 
Regel so geringe Gehalte an abbaubaren organi-
schen Kohlenstoffverbindungen, daß zur Durchfüh-
rung der heterotrophen biologischen Denitrifika-
tion ein Nährstoff zudosiert werden muß. Grund-
sätzlich sind alle abbaubaren organischen Verbin-
dungen als Nährstoffe geeignet. Für die Trinkwas-
seraufbereitung sollten bevorzugt natürliche Sub-
stanzen verwendet werden, z. B. Essigsäure, Zucker 
oder Melasse. Aus Kostengründen kommt aber fast 
ausschließlich Methanol in Frage (SCHWARZ, 1980; 
SONTHEIMER et al., 1982). Im biologischen Reak-
tor kommt es bei dem Verfahren zu einer Massen-
entwicklung von heterotrophen Bakterien, die sonst 
nicht im Grundwasser anzutreffen sind. Als Folge 
davon ist nicht auszuschließen, daß hygienisch be-
denkliche Mikroorganismen oder deren Stoffwech-
selprodukte in den Ablauf der Denitrifikations-An-
lage gelangen. Ferner muß verhindert werden, daß 
ungenutzte Reste der zudosierten Kohlenstoffquelle 
im Trinkwasser bleiben, da diese Nährstoffe zu er-
heblichen Verkeimungen im Trinkwasservertei-
lungsnetz führen können. Darüber hinaus ist Me-
thanol stark toxisch. Zur Sicherstellung einer ein-
wandfreien Trinkwasserversorgung muß daher der 
Denitrifikationsstufe noch eine aufwendige Nach-
behandlung folgen, die verfahrensmäßig einer An-
lage zur Aufbereitung eines Oberflächenwassers 
entspricht; in vergleichbarer Größenordnung liegen 
auch die zusätzlichen Betriebskosten. Bei kleineren 
Wasserversorgungsanlagen, die bisher ohne Trink-
wasseraufbereitung auskamen und in Zukunft al-
lein bei Nitrat die zulässige Höchstkonzentration 
überschreiten, würde das zu einer Vervielfachung 
des bisherigen Wasserpreises führen. 

1062. Weniger hygienische Bedenken bestehen ge-
gen die Nitrat-Reduktion mit autotrophen Bakte-
rien, welche die notwendige Energie für die chemi-
schen Reinigungsprozesse aus der Wasserstoffoxi-
dation beziehen (GINOCCHIO, 1980). Als Kohlen-
stoffquelle dienen diesen Bakterien die gelöste 
Kohlensäure bzw. die Bikarbonate, die in der Regel 
im Grundwasser enthalten sind. Das Verfahren ist 
bisher erst in einzelnen Versuchen erprobt worden 
und noch nicht Stand der Technik. 

Der Eintrag von Wasserstoff unmittelbar in das 
Grundwasser für die Nitratreduktion mit autotro-
phen Bakterien im Untergrund wäre eine Variante, 
die vor allem bei kleineren Wasserwerken einge-
setzt werden könnte. Die mikrobiologische Gefähr-
dung der Trinkwasserversorgung durch heterotro-
phe Bakterien, die bei Zufuhr von organischen Ver-
bindungen auftreten kann, würde bei diesem Ver-

fahren entfallen. Versuchsergebnisse liegen aller-
dings noch nicht vor. 

1063. Einfacher und kostengünstiger könnte ein 
Verfahren sein, das z. Z. in einem Forschungspro-
jekt bei einem Wasserwerk am Niederrhein erprobt 
wird. In einem anaerob-biologisch wirksamen Filter 
wird zunächst oberirdisch die Denitrifikation 
durchgeführt. Anschließend wird das Wasser in den 
Untergrund versickert. Bei der Bodenpassage muß 
das Wasser eine aerobe Fließstrecke durchlaufen, 
in der — wie bei einer künstlichen Grundwasseran-
reicherung — organische Reststoffe und Keime ab-
gebaut werden. Bei günstigen Untergrundverhält-
nissen könnte dieses Verfahren auch für kleinere 
Wasserwerke betriebstechnisch und wirtschaftlich 
vertretbar sein. 

1064. Insgesamt sind die hygienischen Bedenken 
gegen die mikrobiologische Denitrifikation aber 
noch nicht ganz ausgeräumt, da die Anreicherung 
des Wassers mit Mikroorganismen im Verlauf des 
Aufbereitungsprozesses den geltenden Prinzipien 
der Trinkwasseraufbereitung widerspricht. Die De-
nitrifikation des Trinkwassers — gleich mit wel-
chen technischen Hilfsmitteln — ist eine Notlösung, 
die zum Ausgleich eines schädlichen Eingriffs in 
den natürlichen Wasserkreislauf erforderlich ist. 
Diese „Reparatur" des Wassers darf nicht als lang-
fristige Lösung des Nitratproblems angesehen wer-
den. Die langfristige Lösung kann deswegen nur in 
einer Verminderung des Nitrateintrags in bereits 
belastete Grundwässer und im Schutz noch unbela-
steter Grundwässer vor höherem Nitrateintrag be-
stehen. Nach den bisherigen Trends muß allerdings 
mit einem weiteren Anstieg der Nitratkonzentra-
tion in den Grundwässern gerechnet werden, zu-
mindest ist keine schnelle Verminderung der Ni-
tratbelastung zu erwarten. Daher müssen auch die 
Möglichkeiten zur Aufbereitung nitrathaltiger 
Grundwässer in den kommenden Jahren verstärkt 
weiterentwickelt und praktisch erprobt werden. 

1065. Bis zur Praxisreife der neuen Verfahren zur 
Nitratreduktion im Trinkwasser besteht für die 
Wasserversorgungsunternehmen nur die Möglich-
keit, nitratreiches Wasser mit nitratarmem Wasser 
zu vermischen, um so die Nitratkonzentration zu 
vermindern. Diese Lösung des Nitratproblems kann 
ohne erheblichen bautechnischen Aufwand aber 
nur bei größeren Wasserwerken mit mehreren Was-
sergewinnungsstellen durchgeführt werden. Auch 
hier sind es wieder die kleinen Wasserversorgungs-
einrichtungen mit nur einer Rohwasserquelle, für 
die sich die Möglichkeit einer Mischung verschie-
dener Wässer nicht ergibt, es sei denn durch Bezug 
von Fremdwasser über Verbund- und Fernwasser-
leitungen. 

Die Mischung verschiedener Wässer bietet aller-
dings keine Gewähr für eine längerfristige Lösung 
des Nitratproblems, da sich im Laufe der Zeit auch 
im „Verdünnungswasser" erhöhte Nitratkonzentra-
tionen einstellen können. Die Strategie der Mi-
schung ändert langfristig nichts daran, daß eine 
Trinkwasserbelastung durch Nitrat nur durch eine 
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Sanierung des Grundwassereinzugsgebiets vermie-
den werden kann, wozu eine strikt am Schutz des 
Grundwassers orientierte Landbewirtschaftung er-
forderlich ist. 

1066. Als besonders gravierendes Problem stellt 
sich die Trinkwasserversorgung aus Einzelbrunnen 
dar. Wie in Abschn. 4.3.2.3 erläutert, sind die flachen 
Einzelbrunnen sehr stark durch Nitratauswaschun-
gen gefährdet, und die Zahl der betroffenen Brun-
nen dürfte in der Bundesrepublik in die Hundert-
tausende gehen. Wegen der exponierten Lage vieler 
Einzelgehöfte kommt der Anschluß an eine zentrale 
Wasserversorgung dort in der Regel kaum in Be-
tracht. In manchen Fällen würde eine Sanierung 
der Dung- bzw. Güllelagerstätten und eine räumli-
che Trennung vom Brunnen schon eine gewisse Ab-
hilfe schaffen. Auch eine Versorgung aus Regen-
wasserzisternen ist zu erwägen, soweit die Schad-
stoffbelastung der Luft diese früher weit verbrei-
tete Wasserversorgungsart heute noch zuläßt. Sonst 
bleibt nur ein Wasserbezug durch Tankwagen üb-
rig, wenigstens für das Trinkwasser von Mensch 
und Tier. Eine langfristige Lösung ist allein in einer 
verantwortungsbewußten Bewirtschaftung der 
Brunneneinzugsgebiete im Hinblick auf den größt-
möglichen Schutz des Grundwassers zu sehen. 

Weitere landwirtschaftlich bedingte 
Aufbereitungsschwierigkeiten 

1067. Neben der Belastung des Grundwassers 
durch Nitrat können auch erhöhte Belastungen der 
Oberflächengewässer mit Pflanzennährstoffen und 
organischen Substanzen Schwierigkeiten bei der 
Trinkwassergewinnung hervorrufen. So führt nähr-
stoffreiches Flußwasser bei der künstlichen Grund-
wasseranreicherung zu verstärktem Algenwachs-
tum auf den Langsamsandfilterbecken, wodurch die 
Filterlaufzeiten erheblich verkürzt werden; in den 
Brunnen zur Gewinnung von Uferfiltrat oder künst-
lich angereichertem Grundwasser bilden sich Al-
genbeläge an Wänden und Einbauteilen oder 
schleimbildende Bakterien an der Wasserober-
fläche aus. 

1068. Am Ende der Vegetationsperiode stellen ab-
gestorbene, faulende Pflanzen in eutrophierten Ge-
wässern häufig eine schwerwiegende Verunreini-
gung dar, die die Trinkwasseraufbereitung durch 
Geruchs- und Geschmacksstoffe beeinträchtigen 
kann. 

1069. Landwirtschaftlich bedingte Einträge von 
organischen Substanzen und Pflanzennährstoffen 
(Eutrophierung) bewirken direkt oder indirekt eine 
verstärkte Sauerstoffzehrung im Gewässer. Bei 
Sauerstoffmangel im Tiefenwasser oder am Gewäs-
sergrund kommt es zur Rücklösung störender Me-
talle, insbesondere von Eisen und Mangan. Das 
Rohwasser zur Trinkwassergewinnung wird vor-
zugsweise aus den unteren kälteren Wasserschich-
ten entnommen, in denen die höchsten Konzentra-
tionen der rückgelösten Metalle auftreten. Eisen 
und Mangan fallen nach einer Belüftung des Was-

sers als braune bis schwarze Hydroxidschlämme 
aus. Damit dieser Vorgang nicht erst in Trinkwas-
serbehältern oder beim Verbraucher geschieht, 
muß das Wasser vorher mit gesteigertem Kosten-
aufwand entsprechend aufbereitet werden. Erhöhte 
Eisen- und Mangangehalte treten auch bei der Ge-
winnung von Uferfiltrat auf, wenn das Wasser 
durch die anaerobe Faulschlammschicht am Ge-
wässerboden versickert. Das sauerstofffreie Wasser 
löst dann auf seinem Fließweg Eisen und Mangan 
aus dem Boden heraus. 

1070. Durch oberflächliche Abschwemmung von 
Düngemitteln und durch Erosion sowie durch Ein-
leitungen von Gülle und Silagesäften kommt aus 
dem Bereich der Landwirtschaft Ammonium in die 
Gewässer. Erhöhte Ammoniumgehalte der Rohwäs-
ser erschweren die Trinkwasseraufbereitung in 
mehrfacher Hinsicht. Die zulässige Höchstkonzen-
tration im Trinkwasser liegt mit 0,5 mg/l weit unter 
der für Nitrat. Ammonium ist stark sauerstoffzeh-
rend (vgl. Abschn. 4.3.3.2.3), bei der Oxidation von 
1 mg Ammonium entstehen 3,5 mg Nitrat. 

Bei ausreichendem Sauerstoffgehalt wird das Am-
monium in den Gewässern biologisch zu Nitrat 
oxidiert. Bei den biologischen Verfahren zur Trink-
wasseraufbereitung (Langsamfilter, biologisch be-
siedelte Aktivkohlefilter) laufen die gleichen Pro-
zesse ab wie im freien Gewässer. Der Sauerstoffge-
halt des Rohwassers reicht jedoch vielfach nicht 
zur Ammonium-Oxidation aus; das Wasser muß 
künstlich belüftet oder mit reinem Sauerstoff be-
gast werden. 

Ammonium kann auch durch Oxidation mit Chlor 
entfernt werden, wobei zur Oxidation von 1 mg Am-
monium-Stickstoff die fünf- bis zehnfache Menge 
an Chlor benötigt wird (SCHWARZ, 1980). Es bilden 
sich wenig beständige Chlor-Stickstoffverbindun-
gen (Chloramine), aus denen der Stickstoff freige-
setzt wird. Da derart aufzubereitende Wässer meist 
auch einen hohen Gehalt an organischen Verbin-
dungen aufweisen, wird durch die hohe Chlorzu-
gabe gleichzeitig die Bildung chlororganischer Ver-
bindungen begünstigt. Wegen deren gesundheitli-
cher Bedenklichkeit wird die Hochchlorung heute 
kaum noch angewendet. Die Desinfektion des Was-
sers mit niedriger Chlorkonzentration wird schon 
bei geringen Ammoniumgehalten gestört. Es bildet 
sich Monochloramin, das eine schwächere Desin-
fektionswirkung hat als freies Chlor. Im Vertei-
lungsnetz begünstigen ammoniumhaltige Wässer 
die Wiederverkeimung. 

Chlordioxid reagiert nicht mit Ammonium. Eine 
Oxidation des Ammoniums mit Ozon ist nur bei 
hohen pH-Werten über 9 möglich; dabei wird der 
Stickstoff nicht — wie bei der Oxidation mit Chlor 
— aus dem Wasser entfernt, sondern in Nitrat über-
führt. Für die Entfernung von Ammonium aus dem 
Wasser gibt es daher noch keine brauchbaren Alter-
nativen zu biologischen Verfahren. Die biologische 
Ammonium-Oxidation in einem sauerstoffhaltigen 
Oberflächengewässer oder bei der Trinkwasserauf-
bereitung führt aber nicht zur Elimination des 
Stickstoffs, sondern zur Bildung von Nitrat, das bei 
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höheren Konzentrationen im Trinkwasser seiner-
seits reduziert werden muß. Die Möglichkeiten zur 
Nitratentfernung wurden in Tz. 1059 ff. beschrie-
ben. 

1071. Zusätzliche Aufbereitungsmaßnahmen kön-
nen auch erforderlich werden, wenn das Rohwasser 
mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln bela-
stet ist, die neuerdings im Grundwasser nachgewie-
sen wurden (vgl. Abschn. 4.3.2.4). Hier scheinen bis-
her nur Aktivkohlefilter zum erforderlichen Aufbe-
reitungsziel zu führen. 

4.4 Auswirkungen auf die Luftqualität 

4.4.1 Luftqualität und Landwirtschaft 

1072. Während die Emissionen aus den Bereichen 
Industrie, Haushalt und Verkehr seit mehreren 
Jahren — zumindest weitgehend — gemessen und 
damit überwacht werden, fehlen gesicherte Anga-
ben über Emissionen aus der Landwirtschaft. Dies 
liegt zum Teil darin begründet, daß die Landwirt-
schaft bislang oft nur als Empfänger industrieller 
Emissionen angesehen wurde, zum Teil ist es eine 
Folge der besonderen Schwierigkeiten bei der Er-
fassung landwirtschaftlicher Emissionen. Darüber 
hinaus ergeben sich Abgrenzungsprobleme bei der 
Frage, welche Anteile der im Rahmen der Land-
wirtschaft erfolgenden biochemischen Stoffumset-
zungen als Emissionen und welche als Teil der na-
türlichen Stoffkreisläufe der Biosphäre angesehen 
werden sollen. Die messende Erfassung von Emis-
sionen aus der Landwirtschaft wird erschwert 
durch die große Zahl der Emittenten, durch ihren 
oft diffusen, darunter auch flächigen Charakter, 
durch die starken Schwankungen der Emissionsra-
ten der einzelnen Stoffe sowie durch die Vielzahl 
von Wechselwirkungen. 

Die landwirtschaftlichen Emissionen werden we-
sentlich beeinflußt durch: 

— meteorologische und klimatische Bedingungen 

— Bodenart, -gefüge und -feuchtigkeit 

— Bodenbearbeitung und Fruchtfolge 

— Art und Aufbringung von Düngern und Pflan-
zenschutzmitteln 

— die biologische Aktivität des Bodens 

— Typ und Intensität der Tierhaltung 

— Verfahren der Lagerung und Ausbringung von 
Tierexkrementen. 

1073. Für die Beeinflussung der Luft durch die 
Landwirtschaft spielen die Austauschvorgänge zwi-
schen Luft und Boden eine entscheidende Rolle; da-
bei ist der Boden nicht nur als Senke — wie hin-
sichtlich der Emissionen aus Industrie, Verkehr 
und Haushaltungen — sondern auch als Quelle be-
deutsam. 

1074. Die stoffliche Zusammensetzung der Atmo-
sphäre ist das Ergebnis einer langen biogeochemi-
schen Entwicklung (FABIAN, 1984). Sowohl die 
Hauptbestandteile der Luft (N2 , O2 , Ar) als auch die 
Spurengase (z. B. O 3 , N2O, CH4) stehen dabei in ei-
nem Gleichgewicht von Erzeugung, Verweilzeit und 
Umsetzung, das überwiegend auf den biochemi-
schen Produktionsvorgängen an der Erdoberfläche 
und den photochemischen Reaktionen in der Atmo-
sphäre beruht. 

Die trockene Luft setzt sich aus 9 wesentlichen Ele-
menten und Verbindungen zusammen; gemeinsam 
mit dem Gehalt an Wasserdampf bilden sie die 
Hauptmasse der Atmosphäre (Tab. 4.38). 

Tab. 4.38 

Natürliche Hauptbestandteile der trockenen Luft 
und deren Durchschnittskonzentrationen 

Stickstoff 	(N2 ) 78,09 Vol: % 
Sauerstoff 	(O2) 20,95 Vol.-% 
Argon 	(Ar) 0,93 Vol.-% 
Kohlen- 
dioxid 	(CO2 ) 300 	ppm 550 	mg/m3  
Neon 	(Ne) 18,2 ppm 15,2 	mg/m3  
Helium 	(He) 5,2 ppm 0,86 mg/m3  
Krypton 	(Kr) 1,1 	ppm 3,8 mg/m3  
Wasserstoff 	(H2) 0,5 ppm 0,04 mg/m3  
Xenon 	(Xe) 0,1 	ppm 0,56 mg/m3  

Quelle: nach HOUGHTON, 1977, verändert 

Neben diesen Hauptkomponenten enthält die At-
mosphäre eine Reihe von Spurengasen und Aeroso-
len (kleine feste und flüssige Partikel), deren Kon-
zentrationen je nach geographischen und klimati-
schen Gegebenheiten unterschiedlich sind und zum 
Teil eine ausgeprägte vertikale Variation aufwei-
sen. Tab. 4.39 enthält einige quantitative Angaben. 

1075. Die Konzentration und die Verteilung von 
Spurengasen und Aerosolen in der Atmosphäre 
sind durch menschliche Aktivitäten direkt und indi-
rekt beeinflußt: direkt durch stoffliche Emissionen, 
indirekt durch Eingriffe in die biologische Produk-
tion, z. B. durch Landwirtschaft, und die damit ver-
bundene Änderung der Intensität biogeochemi-
scher Stoffumsetzungen. 

1076. Eine umfassende Beurteilung des Einflusses 
der Landwirtschaft auf die Luftqualität ist wegen 
der großen Anzahl von Parametern nicht möglich. 
Daher können schwerpunktmäßig nur besonders 
umweltrelevante Emissionen betrachtet werden. 
Dazu gehören insbesondere diejenigen Verbindun-
gen, die im Zusammenhang mit photochemischen 
Reaktionen Einfluß auf die Bildung und den Abbau 
von Ozon haben und als Quellgase bezeichnet wer-
den (FABIAN, 1984). Die Kenntnis über deren Bil-
dungs- und Abbaumechanismen sowie deren Le- 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

bensdauer ist noch unvollständig und zum Teil um-
stritten. Einige Angaben verschiedener Autoren 
über globale Werte sind in Tab. 4.40 zusammenge-
stellt. 

Der Methan(CH 4)gehalt der Atmosphäre hat sich in 
den letzten 100 Jahren von etwa 0,7 ppm auf etwa 
1,5 ppm verdoppelt. Da Methan Wärmestrahlung 
absorbiert, wirkt dies in Richtung auf eine — aller-
dings sehr geringfügige — Erwärmung der Atmo-
sphäre. 

Die größten Wissenslücken bestehen beim Distick-
stoffoxid (N2O). Während man ursprünglich globale 
Bildungsraten von etwa 100 Mio t N 2O-N jährlich 
und eine troposphärische Senke von etwa 10 Mio t 
N2O-N jährlich annahm (BUCHNER und ISER-
MANN, 1980; CA.S.T., 1976), so daß eine weitere 
starke Senke vermißt wurde, geht man inzwischen 
von einer geringeren Produktionsrate um 10 Mio t 
aus (SEILER und CONRAD, 1981), die dann in Ein-
klang mit der bekannten Senke ist. Der jährliche 
Anstieg wird auf etwa 0,2 % geschätzt (WMO, 1982); 
das entspräche bereits ca. 30 % der troposphäri-
schen Senke. Wegen der großen Lebensdauer hat 
dieser Anstieg, sofern er sich bestätigt, erst langfri-
stig Auswirkungen. 

Tab. 4.39 

Durchschnittliche natürliche Spurenstoffgehalte 
der Luft (Angaben in mg/m 3) 

Ozon 	 0,02 —0,05 
Distickstoffoxid 	 0,5 
Stickstoffmonoxid 	 0,0002 
Stickstoffdioxid 	 0,001 —0,005 
Nitrat-Ionen 	 0,0001 
Ammoniak 	 0,005 
Ammonium-Ionen 	 0,001 
Schwefeldioxid 	 0,0005 
Sulfat-Ionen 	 0,001 
Schwefelwasserstoff 	 0,0003 
Schwefelkohlenstoff 	 0,00008-0,00014 
Dimethylsulfid 	 0,00011-0,00016 
Kohlenoxisulfid 	 0,0013 
Kohlenmonoxid 	 0,005 —0,1 
Methan 	 0,5 —1 
Kohlenwasserstoffe 
(ohne Methan) 	 0,001 
Stäube 	 0,001 —0,01 

Quelle: nach BECKER, 1977 sowie GRAEDEL, 1980, ver-
ändert 

4.4.2 Auswirkungen des Pflanzenbaus 

4.4.2.1 Dünger 

1077. Bei der Pflanzenproduktion treten Emissio-
nen aus großen Flächenquellen auf, insbesondere 
bei der Bodenbearbeitung, Bodenverbesserung, Ein-
bringung und Bearbeitung der Ernte sowie durch 
den Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmit-
teln. 

1078. Der Einsatz von Düngern kann sowohl bei 
ihrer Ausbringung als auch bei ihrer Umwandlung 
im Boden Emissionen verursachen. Im ersten Fall 
treten die Stoffe in chemisch unveränderter Form 
auf, während nach der Umwandlung Reaktionspro-
dukte emittiert werden. Entscheidend für die Höhe 
und Art der Emissionen ist dabei, in welcher Men-
ge, Zusammensetzung und Form die Dünger vorlie-
gen und mit welchen Verfahren sie ausgebracht 
werden. Dies gilt sowohl für Handels- als auch für 
Wirtschaftsdünger. 

1079. Die Ausbringung fester Handelsdünger 
kann Staubemissionen durch Abdriftvorgänge ver-
ursachen, wodurch Nährstoffe — insbesondere 
Phosphor und Stickstoff — in benachbarte Biotope 
oder Gewässer verfrachtet werden und zu deren 
Eutrophierung beitragen. Bei Verwendung grob 
granulierter Dünger sind die Emissionen gering, bei 
der Ausbringung flüssiger Handelsdünger ist mit 
ähnlichen Abdriftvorgängen zu rechnen wie bei 
Pflanzenschutzmitteln (Abschn. 4.4.3). Emissionen 
durch Verdunstung sind vor allem bei Ammoniak-
Flüssigdüngung zu erwarten, die in der Bundesre-
publik Deutschland allerdings nur in geringem Um-
fang erfolgt. 

1080. Bei der Ausbringung von Wirtschaftsdün-
gern werden neben Ammoniak vor allem geruchsin-
tensive Stickstoff- und Schwefelverbindungen wie 
Ammoniak, Schwefelwasserstoff und Mercaptane 
sowie organische Verbindungen und Keime emit-
tiert, wodurch zeitweise erhebliche Belastungen 
entstehen (vgl. Abschn. 4.4.3.2). 

1081. Emissionen aus der Umsetzung von Dün-
gern im Boden ergeben sich im wesentlichen nur 
bei Stickstoffdüngern durch die mikrobielle Bil-
dung von Distickstoffoxid (N2O, „Lachgas") als Zwi-
schenprodukt einerseits der Nitrifikation und ande-
rerseits der Denitrifikation. Der Emission von N 20 
kommt im Hinblick auf die photochemische Ozon-
bildung Bedeutung zu, weil N 20 in der Stratosphäre 
teilweise zu NO umgewandelt wird, das seinerseits 
mit Ozon reagiert. 

1082. Die Frage, in welchem Umfang Distickstoff-
oxid (N2O) als Folge der Düngung im landwirt-
schaftlichen Boden gebildet wird, ist von verschie-
denen Autoren untersucht worden. Die Ergebnisse 
von Labor- und Freilanduntersuchungen unter-
scheiden sich in quantitativer Hinsicht sehr stark. 

Erste Studien zur N 2O-Bildung in der Landwirt

-

schaft gingen davon aus, daß N 2O  im wesentlichen 
bei der Denitrifikation gebildet wird. Bei Denitrifi- 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613  

kationsverlusten von 10-15% und einem N 2O-N/N2
-N-Verhältnis von 1 /16 würden etwa 0,6-1,0% des 

Düngestickstoffs als N2O-N emittiert (CA.S.T., 
1976); BUCHNER und ISERMANN (1980) gehen bei 
gleichem N2O/N2-Verhältnis von Denitrifikationsra-
ten von 20-30% aus; dann würden bis zu 1,5% des 
Düngestickstoffs als N 20 freigesetzt. 

Neuere Untersuchungen bestätigen die starke Ab-
hängigkeit der Denitrifikation und des N 2O/N2-Ver-
hältnisses von Feuchtigkeit, Temperatur, löslichem 
organischem Material und pH-Wert des Bodens. Of-
fenbar sind die Denitrifikationsverluste auf Grün-
land mit bis zu 30 kg N/ha höher als auf Ackerland, 
bei niedrigen pH-Werten kann der N 2O-Anteil auf 
20-30% steigen (LIPPOLD et al., 1981). Ferner hat 
sich gezeigt, daß auf normal durchlüfteten Böden 

die N2O-Bildung bei der Nitrifikation von Ammo-
nium höher ist als bei der Denitrifikation von Nitrat 
(SEILER und CONRAD, 1981). Diese Autoren fan-
den aber zugleich sehr niedrige Freisetzungen für 
N20 in Höhe von 0,03% für Ammonium- und 0,01% 
für Nitratdünger. Modelluntersuchungen an ver-
schiedenen Böden ergaben für die Zeit kurz nach 
der Düngung Stickstofffreisetzungen von 5-15 mg 
N pro kg trockenen Bodens und Tag, entsprechend 
10-30 kg N/ha • Tag, mit einem Anteil von im Mit-
tel 23% N2O-N (COLBOURN et al., 1984; EL-DE-
MERDASH und OTTOW, 1983). Diese hohen Werte 
geben aber eher das Denitrifikationspotential der 
Bodenorganismen wieder als das Geschehen im 
Freiland. In Feldversuchen fanden COLBOURN et 
al. (1984) Denitrifikationsraten bis zu • 0,071g 
N/ha • Tag und N2O-N-Emissionen von etwa 1 kg 

Tab. 4.40 

Globale Angaben über den Haushalt einiger Spurengase 

Gas Konzen

-

tration 
Gesamt- Produktionsrate Senken Lebens

-

dauer Bemerkungen menge 

CH4  1,65 3,7-4 Sümpfe, Reisfelder, OH-Radikale in Wachstum 2%/a 
ppm Nh Mrd t Wiederkäuer, der Troposphäre; 
1,30 Bergbau; 450-1 800 Mio t/a 5-10 Jahre ERHALT, 1979 
ppm Sh 590-930 Mio t/a, 200-800 Mio t/a 7 Jahre FABIAN, 1984 

ggf. zusätzl. 150 Mio 
t/a durch Termiten 

CO 80-100 290 CH4-Oxidation, wird durch 2 Monate FABIAN, 1984 
ppb Nh Mio t Nh CnHm-Oxidation, Oxidation 
50-60 170 unvollst. Verbrenn.; umgewandelt 
ppb Sh Mio t Sh 1 820 Mio t/a Nh 

920 Mio t/a Sh 

H2  575 170 30-50 % photochem. Abbau im Boden 2 Jahre FABIAN, 1984 
ppb Nh Mio t Reakt. aus CH 4- U.  mit 65-81% der 
550 CnHm-Oxidation, Gesamtsenken, 
ppb Sh 45-55% unvollst. 18-33% photo- 

Verbrennung; chem. Reakt. mit 
43-134 Mio t/a OH-Radikalen in 

der Troposphäre; 
31-133 Mio t/a 

N2O-N 300-310 1 500 Nitrifikation, Stratosphäre; 100 Jahre Wachstum 
ppb Mio t Denitrifikation; 90% zu N2, 0,2 %/a 

10-20 Mio t/a 10% zu N2O; 
11 Mio t N/a FABIAN, 1984 

100 Mio t/a 15 Jahre BUCHNER und 
ISERMANN, 
1980 

10 Mio t/a SEILER und 
CONRAD, 1981 

NH3-N/ 2,5-5,5 0,5-1 tierische Deposition, 2 Wochen BÖTTGER et 
NH4  N µg/m3  Mio t N Exkremente, Oxidation, al., 1978 

Land Mineralisation, Absorption durch 
0,15-0,3 Ammonifikation; Pflanzen 
µg/m3  29 ± 6 Mio t/a 
Ozean 

Nh = Nordhalbkugel; Sh = Südhalbkugel 	 Quelle: Zusammenstellung SRU 
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N2O-N/ha • Jahr, entsprechend etwa 1 % der Dün-
gergabe. Die N2O-Bildung unter realistischen Feld-
bedingungen zu erfassen, wird sehr durch die un-
vermeidliche Abkapselung erschwert, die alle Gas-
austauschvorgänge — insbesondere die Sauerstoff-
versorgung und den N 2O-Transport — beeinflußt. 
Bei den Ergebnissen kann es sich daher um Arte-
fakte handeln. 

Für eine Abschätzung der N 2O-Emission aus der 
Düngung sind neben den Stickstoffgaben von 
durchschnittlich etwa 120 kg N/ha aus minerali-
schen und etwa 70 kg N/ha aus organischen Dün-
gern vor allem die angenommenen N 2O-Bildungsra-
ten entscheidend. Nach der Literatur erscheint ein 
Anteil von 0,2% bis 1 % des Gesamtstickstoffs reali-
stisch; dem entspräche eine Emission von 4,6 — 23 
kt N2O-N pro Jahr. 

4.4.2.2 Pflanzenschutzmittel 

1083. Belastungen der Luft durch Pflanzenschutz-
mittel können bei der Ausbringung durch Abdrift 
und Verdunstung, später auch durch Bildung von 
Reaktions- und Abbauprodukten auftreten. Die 
durch Abdrift bedingten Emissionen werden nach 
Direkt-, Thermik- und Verdunstungsabdrift unter-
schieden. 

1084. Emissionen durch Direkt- und Thermikab-
drift werden vor allem durch die Formulierung der 
Pflanzenschutzmittel und die Art der Ausbringung 
beeinflußt. Zu hohen Emissionen kommt es bei der 
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln — in der 
Regel als Lösungen — aus der Luft. Ebenfalls hohe 
Anteile abgedrifteter Pflanzenschutzmittel treten 
bei der Ausbringung vom Boden aus auf, wenn die 
Lösungen zu fein verdöst werden. Besonders bei 
der Herbizidanwendung wurden in unmittelbarer 
Nachbarschaft von behandelten Flächen starke 
Schädigungen an Kultur- und Wildpflanzen festge-
stellt, die durch Abdrift entstanden (NEURURER, 
1975). 

1085. Pflanzenschutzmittel können die Luft auch 
durch ihre Verdunstung belasten. Soweit es sich um 
schwerflüchtige Verbindungen handelt, die nach 
kurzer Zeit abgebaut werden, bleibt die Verdun-
stungsabdrift räumlich eng begrenzt (HURLE, 
1982). Persistente Verbindungen wie z. B. DDT kön-
nen dagegen durch Verdunstung weiträumig in die 
Atmosphäre gelangen. So stellte man bei DDT fest, 
daß der größte Teil der aufgebrachten Menge durch 
Sublimation vom Boden in die Atmosphäre trans-
portiert wird (TUNGE, 1975). Als Pflanzenschutz-
mittel wird DDT im Inland nicht mehr eingesetzt. 

1086. Pflanzenschutzmittel von mittlerer Lebens-
dauer, wie Harnstoff-Herbizide, die in der Bundes-
republik Deutschland weit verbreitet angewendet 
werden, lassen sich in der Deposition und im Re-
genwasser nachweisen. Nach orientierenden Mes-
sungen liegen die Depositionsraten in landwirt-
schaftlichen Gebieten höher als in städtischen Ge-

bieten ohne Produktionsanlagen für Pflanzen-
schutzmittel (LAHMANN und HERZEL, 1976). 

1087. Über Emissionen von Reaktions- und Ab-
bauprodukten, die im Boden bei der Umsetzung von 
Pflanzenschutzmitteln entstehen, liegen dem Rat 
keine Angaben vor. Im Nahbereich behandelter Flä-
chen treten häufig charakteristische Geruchsbelä-
stigungen auf, die durch Wirkstoffe, deren Abbau-
produkte oder Lösungsvermittler verursacht wer-
den. 

4.4.2.3 Bodenbearbeitung und Ernte 

1088. Bei der Bodenbearbeitung und bei Erntear-
beiten entstehen staubförmige Partikel des Bodens 
und des Pflanzenmaterials. Eine weitere wichtige 
Emissionsquelle stellen Traktoren und selbstfah-
rende Erntemaschinen dar. 

1089. Eine der Ursachen der Staubemission ist die 
Winderosion, deren Mechanismus eingehend in Ab-
schn. 4.2.4.2 behandelt wird. Qualitative Beurteilun-
gen der Erosionsgefährdung sowie zu den Auswir-
kungen und Schäden für Böden und Landwirtschaft 
sind vorhanden (DBG, 1981; DIEZ, 1984; DLG, 1981; 
v. JEDDELOH, 1980), quantitative Daten zur Staub-
emission in die Atmosphäre für den Bereich der 
Bundesrepulik Deutschland liegen jedoch nicht 
vor. 

1090. Bei bestimmten Erntearbeiten können kurz-
fristig hohe Staubemissionen auftreten, die vorwie-
gend den Landwirt selbst belasten. Beispielsweise 
wurden beim Mähdreschen Staubemissionen bis zu 
60 kg/ha gemessen, die aber durch Staubabscheider 
begrenzbar sind (HINZ, 1979). 

1091. Staubemissionen entstehen ferner bei der — 
heute unerwünschten — Verbrennung von Stroh 
auf dem Felde oder beim nur beschränkt zulässigen 
Flämmen. SCHADE und GLIWA (1978) geben einen 
Emissionsfaktor von 8,5 kg/t Trockensubstanz an. 
Bei diesen offenen Verbrennungen werden auch 
Kohlenmonoxid und gasförmige organische Verbin-
dungen emittiert. WELZEL und DAVIDS (1978) ge-
hen von einem Emissionsfaktor von 50 kg CO/t 
Trockensubstanz aus. Angaben zur Gesamtemis-
sion sind wegen der Unsicherheiten über die ver-
brannten Mengen kaum möglich. 

1092. Auch stationäre landwirtschaftliche Anlagen 
— insbesondere Getreide- und Grünfuttertrock-
nungsanlagen, Beiz-, Misch- und Mahlanlagen so-
wie Lager-, Förder- und Transporteinrichtungen — 
können über längere Zeiträume Staub in erhebli-
chen Mengen emittieren. Eine Trocknungsanlage 
kann bis zu 40 000 m 3/h Abluft bei Staubgehalten 
im Rohgas von bis zu 4 g/m3  emittieren (HINZ, 
1979). Der Grobstaub wird bei den meisten Anlagen 
durch Zyklone aus dem Abluftstrom entfernt, wobei 
die Staubabscheidegrade bei etwa 50 %, die Rest-
staubkonzentration bei 200 bis 700 mg/m 3  liegen, 
während der Feinstaubanteil ungehindert in die At-
mosphäre emittiert wird (HINZ, 1979; UBA, 1981). 
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1093. Eine wichtige Emissionsquelle sind die in 
der Landwirtschaft mobil oder stationär betriebe-
nen Verbrennungsmotoren. Repräsentative Emis-
sionsfaktoren für Traktoren stehen nicht zur Verfü-
gung. Unterstellt man, daß die spezifischen Emis-
sionen (kg Schadstoff/kg Kraftstoff) für landwirt-
schaftliche Traktoren in etwa den von LKW-Diesel-
motoren entsprechen, so lassen sich die Emissionen 
der Traktoren anhand des Kraftstoffverbrauchs der 
Landwirtschaft abschätzen. Legt man den Ver-
brauch von 1983 zugrunde (1,27 Mio t Diesel), so er-
geben sich mit den Emissionsfaktoren für Diesel-
motoren im Straßenverkehr nach Schätzungen des 
Umweltbundesamtes (UBA, 1981) Emissionen von 
7,6 kt SO2/a, 45,6 kt NO 2 /a, 38 kt CO/a, 15,2 kt 
CnHm/a und 3,3 kt Staub/a. Die Untersuchung der 
Emissionsfaktoren von LKW durch den TÜV Rhein-
land (1983) ergab für CO deutlich niedrigere, für 
NO. bei schweren Nutzfahrzeugen deutlich höhere, 
bei leichten Nutzfahrzeugen deutlich niedrigere 
Emissionsfaktoren als oben zugrunde gelegt. We-
gen des Trends zu stärkeren Traktoren werden da-
her Emissionen von jährlich 15 kt C nHm, 30 kt CO 
und 60 kt NO2  mit einer Sicherheitsgrenze von 
± 20% als realistisch angesehen. Die stationär ar-
beitenden Motoren erhöhen die Gesamtemissionen 
nur geringfügig. 

4.4.3 Tierhaltung 

4.4.3.1 Stallungen 

1094. Bei der Tierhaltung können staub- und parti-
kelförmige Emissionen auftreten, die bereits in ge-
ringer Konzentration geruchsbelästigend wirken 
und eventuell hygienisch bedenklich sind. Aus dem 
Bereich der Tierhaltung gelangen zwar nur geringe 
Staubmengen in die Atmosphäre, diese können je-
doch lokal besonders umweltbelastend sein. Sie ent-
halten zum Teil Keime und Bakterien, die eine un-
mittelbare Gefährdung von Mensch und Tier dar-
stellen können (MATTHES und PLATZ, 1979). 

1095. Gasförmige Emissionen entstehen im Ver-
dauungstrakt der Tiere sowie bei der Zersetzung 
von Tierexkrementen. Dabei sind vor allem ge-
ruchsintensive Stickstoff- und Schwefelverbindun-
gen wie Ammoniak, Amine, Schwefelwasserstoff 
und Mercaptane zu nennen sowie Methan aus dem 
Pansen von Rindern. Diese Gase werden bei der 
Lüftung der Ställe, ggf. auch bei der Belüftung von 
Gülle emittiert. 

1096. Die Emission von gasförmigen, schwefelhal-
tigen Verbindungen ist mengenmäßig von geringe-
rer Bedeutung als diejenige stickstoffhaltiger Ver-
bindungen; in der Nähe von Ställen sowie in Regio-
nen mit größerer Viehbesatzdichte können sie je-
doch erhebliche Geruchsbelästigungen verursa-
chen. Als Maßnahme zur Emissionsminderung ha-
ben sich Kompostfilter bewährt. Für Geflügel- und 
Schweinehaltungsbetriebe wurden in neuerer Zeit 
Richtlinien mit dem Ziel der Minderung der Emis-
sionen erarbeitet (VDI-Richtlinie 3472 für die Hal-

tung von Hühnern und VDI-Richtlinie 3471, Ent-
wurf 1984, für die Haltung von Schweinen). Die 
Richtlinien sehen Mindestabstände zu anderen 
Nutzungen, Abluftreinigung und Ableitungsbedin-
gungen vor und werden von den Behörden in Ge-
nehmigungsverfahren angewandt. 

1097. Über die Emission von Ammoniak mit der 
Stallentlüftung liegen keine umfassenden Angaben 
vor. Aus Untersuchungen des Stallklimas sind je-
doch typische Luftwechselraten und Ammoniakge-
halte bekannt, die zu einer groben Abschätzung 
herangezogen werden können. Für Schweineställe 
sind im Sommer 50m 3  Abluft/h - Schwein mit 
5-6 ppm NH3, im Winter 10 m 3  Abluft/h • Schwein 
mit 15-18 ppm NH3  typisch. Unter Berücksichti-
gung von Schwankungen kann man daraus folgern, 
daß zwischen 1 und 2 kg NH 3  pro Schweinestall

-

platz und Jahr emittiert werden. Diese Größenord-
nung wird bestätigt durch Bilanzierungen des 
Stickstoffs aus dem Schweinefutter (ZEISIG, pers. 
Mitt., 1985). 

Für Rinder sind im Sommer 250 m3  Abluft/h • GV 
mit 2-3 ppm NH 3, im Winter 60 m 3  Abluft/h • GV 
mit etwa 10 ppm NH 3  typisch; dem entspricht eine 
Emission von etwa 5 kg NH 3  pro Großvieheinheit 
und Jahr. Dies macht, gemessen am Stickstoffge-
halt des Futters, etwa 5% aus. 

Die Hochrechnung der spezifischen Ammoniak-
emissionen mit dem Viehbestand ergibt eine Ge-
samtemission aus der Stallabluft in Höhe von 
50-100 kt NH 3/a. 

1098. Als organische Verbindung wird hauptsäch-
lich Methan emittiert, das bei metabolischen Pro-
zessen entsteht. Dieses Gas wird bei der tierischen 
Verdauung vor allem durch Wiederkäuer produ-
ziert. In grober Näherung läßt sich folgende Ab-
schätzung zur Methanemission aufstellen: Nach 
KIRCHGESSNER (1982) werden bei Rindern etwa 
6 % der aufgenommenen Bruttoenergie als Methan 
abgegeben. Nimmt man für eine Milchkuh eine 
Bruttoenergieaufnahme von 270 MJ/Tag an, so ent-
fallen davon 6 % (= 16,2 MJ/Tag) auf Methan. Ver-
rechnet man dies mit einem Energiewert für Me-
than von 55,2 MJ/kg, ergibt sich eine Methanpro-
duktion von 0,293 kg/Tag. 

Unterstellt man für die Mastbullen und Färsen die 
halbe und für die Kälber ein Viertel der Energieauf-
nahme der Milchkühe und verrechnet mit den Be-
ständen, so erhält man eine Methanproduktion von 
0,97 Mio t CH 4/Jahr. Legt man andererseits als Un-
tergrenze die inländische Produktion von Wirt-
schaftsfutter in Höhe von 26,5 Mio t Getreideeinhei-
ten zugrunde (1982/83), so ergeben sich 0,48 Mio t 
CH4/Jahr. Unter Einbeziehung des Kraftfutters 
liegt dieser Wert aber deutlich höher. 

Eine weitere Abschätzung erhält man aus der Pro-
duktionsleistung der Rinder (Milch- und Schlacht-
vieh), die unter Verwendung des Getreideschlüssels 
etwa 35 Mio t Getreideeinheiten beträgt. Nach dem 
obigen Schlüssel ergeben sich daraus 0,64 Mio t 
CH4 /a. Da die Rate der Methanbildung auch vom 
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Alter der Rinder und vom Kraftfutteranteil ab-
hängt, dürfte die Methanbildungsrate zwischen 0,5 
und 1 Mio t CH4/a liegen. Diese Schätzung ist kom-
patibel mit den Angaben von EHHALT (1979), wo-
nach weltweit 100-200 Mio t CH 4  durch Wieder-
käuer gebildet werden. 

4.4.3.2 Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 

1099. Bei der Lagerung von Wirtschaftsdüngern 
entstehen geruchsintensive Stoffe, die bei der Aus-
bringung zu Belästigungen führen; über 90 Einzel-
komponenten wurden in der Gasphase nachgewie-
sen (SCHIRZ, 1979). Die wichtigsten Stoffe sind, wie 
bereits erwähnt, Ammoniak, Amine, Schwefelwas-
serstoff, Mercaptane und organische Säuren. Für 
die Abschätzung der Emissionen sind die Bildung 
der einzelnen Stoffe während der Zersetzung der 
Exkremente und die Art der Ausbringung entschei-
dend. Abschätzungen der emittierten Mengen für 
geruchsintensive Stoffe liegen dem Rat nicht vor. 
Durch geeignete Güllebehandlungsverfahren las-
sen sich deutliche Minderungen der geruchsintensi-
ven Emissionen erzielen (BLENDL, 1982; RÜP-
RICH, 1982). Auch rasche Einarbeitung vermindert 
die Geruchsemission nach der Ausbringung we-
sentlich. 

1100. Für die Ammoniak-Emission, die hinsicht-
lich der Menge die größte Bedeutung hat, läßt sich 
am ehesten eine quantitative Abschätzung geben. 
BÖTTGER et al. (1978) referieren zahlreiche Einzel-
ergebnisse und legen ihrer eigenen Abschätzung 
die Annahme zugrunde, daß 30 % des Stickstoffge-
halts der Exkremente im Stall, bei Lagerung und 
bei Ausbringung in Form von Ammoniak verloren-
gehen. Da etwa die Hälfte des Stickstoffs frischer 

Exkremente fest gebunden ist, entspricht dies einer 
Freisetzung von etwa 60 % des Ammoniaks und des 
Harnstoffs der frischen Exkremente. Für die Bun-
desrepublik Deutschland läßt sich der Stickstoffge-
halt der Exkremente aus der Tierhaltung auf 1,1 bis 
1,3 Mio t N abschätzen, woraus nach obiger An-
nahme eine Ammoniakemission von 0,4 bis 
0,5 Mio t/a erfolgt. 

Die Verdunstung von Ammoniak aus dem Boden 
nimmt mit fallender Temperatur, fallendem pH-
Wert, steigendem Wassergehalt der Gülle und zu-
nehmender Feuchte des Bodens, zunehmender 
Tiefe der Einarbeitung sowie steigender Pflanzen-
bedeckung ab. Bei geschickter Pflege und Ausbrin-
gung von Gülle lassen sich Ammoniak-Verluste un-
ter 30 % des Gesamt-Stickstoffgehaltes erreichen. 

4.4.4 Folgerungen 

1101. Belastungen der Luft durch die Landwirt-
schaft lassen sich nur schwer und auch dann nur 
näherungsweise erfassen. Dies beruht vor allem auf 
der Verknüpfung verschiedener Emissionen bzw. 
von deren Umwandlungsprodukten mit dem Boden 
und den dort ablaufenden natürlichen Vorgängen, 
d. h. zum Beispiel der Bodenbeschaffenheit, der Bo-
dentemperatur und -feuchte sowie der wechselnden 
biologischen Aktivität im Boden. 

Zur Bewertung der Belastungen sind diese zu-
nächst nach natürlich und menschlich bedingten 
Ursachen zu unterscheiden; wegen der angespro-
chenen starken Verflechtung zwischen der Land-
wirtschaft und den allgemeinen biochemischen 
Kreisläufen ist dies z. T. problematisch. Erschwe-
rend kommt hinzu, daß eine Reihe von Abbau- und 

Tab. 4.41 

Vergleich von Emissionen aus der Landwirtschaft mit Emissionen aus Industrie, 
Haushaltungen und Verkehr (Angaben in kt für 1982) 

emittierte Stoffe 
Kraft-, 
Fern

-
heiz

-werke 

Indu

-
strie 

Haus

-

halte , 
Klein 
ver

-braucher 

Ver

-
kehr Summe Landwirtschaft 

Staub 	 152 418 64 66 700 Traktoren 5-10 
Ernte, 
Verbrennung kA. 

Schwefeloxide (SO 2 ) 	 1 863 756 279 102 3 000 Traktoren 7,6 
Stickstoffverbindungen (N) 

NOR-N 	 261 132 35 515 943 Traktoren 18 
N20-N 	 k.A. k.A. k.A. kA. kA. Dünger 4,6-23 
NH3-N 	 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Tierhaltung, 350-400 

Dünger 
Kohlenmonoxid (CO) 	 33 1 115 1 722 5 330 8 200 Traktoren 20 
organische Verbindungen 

ohne CH4 	 10 448 518 624 1 600 Traktoren 15 
Methan (CH 4 ) 	 k.A. k.A. kA. k.A. k.A. Rinder 500-1 000 

k.A. = keine Angaben Quelle: BMI, 1984 sowie eigene Berechnungen 
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Umwandlungsreaktionen nur unzureichend geklärt 
sind (Düngerzersetzung, Pestizidumwandlung). 

1102. Abschließend zeigt Tab. 4.41 einige Emis-
sionsraten für die Bundesrepublik Deutschland, wo-
bei nach Möglichkeit Emissionen aus Industrie, 
Haushalt und Verkehr solchen aus der Landwirt-
schaft gegenübergestellt sind. Diese Gegenüberstel-
lung macht — bei aller Unsicherheit der Zahlen-
werte im einzelnen — deutlich, daß die landwirt-
schaftlich bedingten Emissionen entweder im Ver-
gleich zu den typischen industriellen Emissionen 
gering und/oder von anderer Art sind, nämlich eine 
Verstärkung der natürlichen biochemischen Kreis-
läufe darstellen — so insbeondere Distickstoffoxid, 
Ammoniak und Methan. Wie diese Emissionen der 
Landwirtschaft zu bewerten sind, ist wissenschaft-
lich noch nicht abschließend geklärt. 

4.5 Schadstoffe in Nahrungsmitteln 

4.5.1 Einleitung 

1103. In den letzten Jahren hat sich das Interesse 
der Öffentlichkeit zunehmend der Frage zuge-
wandt, ob die von der Landwirtschaft mit ihren mo-
dernen Produktionsmethoden erzeugten tierischen 
und pflanzlichen Nahrungsmittel als gesundheitlich 
bedenklich und qualitativ minderwertig einzuschät-
zen sind. Diese Diskussion wird insbesondere von 
der Sorge getragen, daß die industrielle Entwick-
lung der letzten Jahrzehnte zu einer Belastung der 
Umwelt und damit der Nahrungsmittel des Men-
schen geführt hat. Das Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetz sowie andere Gesetze des Bun-
des sehen vielseitige und sorgfältig angelegte Über-
wachungsmaßnahmen vor, die den Verbraucher vor 
gesundheitlichen Gefährdungen durch Rückstände 
und Verunreinigungen aus der Umwelt schützen. 
Die Durchführung der Überwachung obliegt den 
Bundesländern. Ein spezieller Länderausschuß be-
müht sich um die einheitliche Handhabung der Le-
bensmittelüberwachung. 

1104. Eine Vielzahl unterschiedlicher Eigenschaf-
ten, wie hygienische Beschaffenheit, Genuß- und 
Gebrauchswert sowie der Nährwert bestimmen die 
Qualität tierischer und pflanzlicher Nahrungsmit-
tel. Einige dieser Eigenschaften, wie etwa Fäulnis-
erscheinungen, sind äußerlich erkennbar, andere, 
wie Rückstände von Pflanzenschutzmitteln oder 
Arzneimittelrückstände in tierischen Nahrungsmit-
teln, sind es nicht. Obwohl im folgenden insbeson-
dere die Rückstände in Nahrungsmitteln aus land-
wirtschaftlicher Produktion im Mittelpunkt stehen, 
muß festgehalten werden, daß der Qualitätsbegriff 
wesentlich umfassender ist und auch geruchliche, 
geschmackliche und andere wertgebende Eigen-
schaften einschließt. 

1105. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß 
pflanzliche und tierische Nahrungsmittel natürliche 
oder synthetische Substanzen enthalten können, 
die je nach ihrer Konzentration als schädlich anzu-
sehen sind. Im Umweltgutachten des Rates (SRU, 
1978, Tz. 848 ff.) wurden Fremdstoffe in Lebensmit-
teln in drei Gruppen eingeteilt, nämlich in 

— Zusatzstoffe 

— Rückstände 

— Kontaminantien. 

Während Zusatzstoffe den Lebensmitteln zugege-
ben werden, um deren Qualität zu verbessern, wer-
den Rückstände definiert als „Reste von Substan-
zen, die absichtlich mit Nahrungsmitteln oder deren 
Vorprodukten in Berührung gebracht wurden. Der 
Gehalt dieser Stoffe in Lebensmitteln ist ebenso 
wie der der Zusatzstoffe direkt auf die Verwendung 
der Substanzen zurückzuführen, jedoch ist er im 
Unterschied zu Zusatzstoffen im Lebensmittel 
selbst nicht beabsichtigt". Beispiele für solche 
Rückstände sind Pflanzenschutzmittel und Tierarz-
neimittel, die zur Sicherung oder Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt wer-
den. 

Kontaminantien sind unerwünschte Stoffe, die über 
praktisch nicht steuerbare physikalische, chemi-
sche oder biologische Prozesse in Nahrungsmittel 
gelangen. Beispiele sind Schwermetalle aus dem 
natürlichen Schwermetallgehalt des Bodens. Dieser 
Schwermetallgehalt kann durch zusätzliche Konta-
mination, z. B. in der Nähe stark befahrener Stra-
ßen oder Ballungszentren, erhöht sein. Zu nennen 
sind an dieser Stelle auch die persistierenden chlor-
organischen Pestizide, die früher als Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt wurden, inzwischen aber 
verboten sind, jedoch wegen ihrer geringen Abbau-
barkeit in Böden und Nahrungsmitteln auch heute 
noch nachweisbar sind. 

1106. Aus der landwirtschaftlichen Produktion 
können folgende wichtige produktionsbedingte 
Stoffgruppen in die Nahrungsmittel gelangen: 

1. Pflanzenschutzmittel (Pestizide und Wachs-
tumsregler) und Düngemittel. 

2. Tierarzneimittel und Futtermittelzusatzstoffe, 
die in der Tierhaltung und -produktion zur Be-
kämpfung von Erkrankungen bzw. zur Ertrags-
steigerung eingesetzt werden. 

3. Mykotoxine (pilzliche Gifte), Schwermetalle und 
Gebrauchschemikalien, die durch unsachgemä-
ßen oder fahrlässigen Umgang bei Erzeugung, 
Verarbeitung oder Transport in Nahrungsmittel 
gelangen. 

1107. Zum Schutz des Verbrauchers vor solchen 
Rückständen und Kontaminationen hat der Bund 
Gesetze erlassen, die Schutzziele, Grundsätze der 
Beurteilung und Verfahren festsetzen. Durch zahl-
reiche, z. T. sehr detaillierte Verordnungen werden 
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diese Gesetze ausgefüllt und für die Behörden voll-
ziehbar gemacht. Die Bundesgesetzgebung wird 
durch die Gesetzgebung in den einzelnen Bundes-
ländern ergänzt. Bundesgesetze, die direkt oder in-
direkt den Verbraucher vor Fremdstoffrückständen 
und -kontaminationen schützen, sind 

— das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständege-
setz 

— das Pflanzenschutzgesetz 

— das Düngemittelgesetz 

— das DDT-Gesetz 

— das Arzneimittelgesetz, das die Regelungen für 
Tierarzneimittel enthält, und 

— das Futtermittelgesetz. 

Die Mehrzahl dieser Rechtsvorschriften regelt die 
Zulassung, das Inverkehrbringen und die Anwen-
dung von Stoffen, die der Sicherung oder Steige-
rung landwirtschaftlicher Erträge dienen. Die Be-
deutung solcher Regelungen in der Praxis soll am 
Beispiel der Pflanzenschutzmittel und Tierarznei-
mittel verdeutlicht werden: Ein Pflanzenschutzmit-
tel oder Tierarzneimittel wird nur dann zugelassen, 
wenn es bei bestimmungsgemäßer und sachgerech-
ter Anwendung keine schädlichen Auswirkungen 
für die Gesundheit von Mensch und Tier sowie 
keine sonstigen schädlichen Auswirkungen hat, die 
nach dem Stande der wissenschaftlichen Erkennt-
nis nicht vertretbar sind. Bei vielen biologisch ab-
baubaren Pflanzenschutz- und Tierarzneimitteln 
wird die Minderung der Rückstände auf ein unbe-
denkliches Maß dadurch erreicht, daß bei der Zulas-
sung dieser Mittel Wartezeiten festgesetzt werden, 
die verstreichen müssen, ehe nach erfolgter Mittel-
anwendung das Produkt zum Verkehr freigegeben 
werden kann. Die Wartezeiten werden bestimmt 
von der Geschwindigkeit, mit der ein Mittel abge-
baut wird. Die gesetzlichen Vorschriften für das In-
verkehrbringen sollen dafür sorgen, daß das Mittel 
nur zum sachkundigen Anwender und nicht in un-
befugte Hände gelangt. Bei falscher Anwendung 
aufgrund mangelnder Kenntnisse oder fehlendem 
Verantwortungsgefühl sind schädliche Auswirkun-
gen keineswegs ausgeschlossen. Diese Schädigun-
gen können zum einen den Anwender betreffen, 
d. h. den Landwirt, der das Mittel einsetzt, zum an-
deren den Verbraucher und zum dritten, wie in Ab-
schn. 4.1.2.3 erläutert, wildlebende Pflanzen- und 
Tierarten. Während für den Anwender gesundheitli-
che Schäden durch kurzzeitige Stoffaufnahme, z. B. 
beim unsachgemäßen Ausbringen eines Pflanzen-
schutzmittels mit der Folge einer akuten Vergiftung 
möglich sind, geht es beim Verbraucher mehr um 
die Langzeitwirkung von Rückstandsmengen, die 
fortlaufend mit der Nahrung aufgenommen werden. 
Da sich Rückstände, solange man chemischen 
Pflanzenschutz betreibt, im allgemeinen nicht ver-
meiden lassen, muß gewährleistet sein, daß Art, 
Zahl und Menge der einzelnen Rückstände die Ge-
sundheit des Menschen nicht gefährden. 

1108. Die Gesetze sehen über die genannten Rege-
lungen hinaus die Möglichkeit vor, die Fremdstoff-

belastung von Lebensmitteln durch Höchstmengen-
festsetzung zu begrenzen. So sind durch entspre-
chende Verordnungen zum Pflanzenschutzgesetz 
und zum Lebensmittel- und Bedarfsgegenständege-
setz Höchstmengen für Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln, Tierarzneimitteln und anderen po-
tentiellen Schadstoffen sowie ihren Abbau- und Re-
aktionsprodukten in Lebensmitteln festgesetzt wor-
den. Diese Höchstmengen von Rückständen dürfen 
beim Inverkehrbringen von Lebensmitteln nicht 
überschritten werden. In gleicher Weise werden in 
einer Verordnung zum Futtermittelgesetz Fremd-
stoffe in Futtermitteln durch die Festsetzung von 
Höchstmengen begrenzt. Durch diese Regelung soll 
der Übergang von Fremdstoffen aus Futtermitteln 
über tierische Produkte in die Nahrung des Men-
schen eingeschränkt werden. Die Einhaltung dieser 
festgesetzten Höchstmengen wird von der amtli-
chen Lebensmittelüberwachung, von den Betriebs-
laboratorien der Lebensmittelindustrie und von pri-
vaten Handelslaboratorien kontrolliert. 

1109. Für eine weitere Gruppe von Fremdstoffen 
gibt es dagegen nur Richtwerte, die von Fachgre-
mien empfohlen werden, aber rechtlich unverbind-
lich sind. Zu dieser Gruppe gehören z. B. Schwerme-
talle und die polychlorierten Biphenyle (PCB), die 
als Kontaminationen unbeabsichtigt und z. T. un-
vermeidbar in die Nahrung gelangen. Die Richt-
werte dienen der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung als Anhaltspunkte, um die Quellen überhöh-
ter Kontaminationen aufzuspüren. 

1110. Zwar ist schon im Umweltgutachten 1978 ge-
fordert worden, den Richtwerten einen rechtlich 
verbindlichen Charakter zu geben, jedoch zögert 
der Gesetzgeber, dieser Forderung nachzukommen, 
u. a. wegen der Problematik des Verursacherprin-
zips bei ubiquitär vorkommenden Stoffen, wie z. B. 
Schwermetallen. Nach Auffassung des Rates sollte 
die Rechtsverbindlichkeit der Richtwerte baldmög-
lichst festgelegt werden. 

4.5.2 Erforderliche Daten zur 
toxikologischen Bewertung 

4.5.2.1 Verfahren zur Erfassung der 
Rückstandssituation 

1111. Angesichts der zunehmenden Zahl von Che-
mikalien, die als Düngemittel, Pflanzenschutzmit-
tel, pharmakologisch wirksame Stoffe und Desin-
fektionsmittel in der Tierhaltung verwendet werden 
oder aus anderen Quellen in pflanzliche und tieri-
sche Nahrungsmittel gelangen, kommt der Lebens-
mittelüberwachung im Rahmen des Verbraucher-
schutzes große Bedeutung zu. 

Bei der amtlichen Lebensmittelüberwachung wird 
ein Stichprobensystem verwendet, weil die ständige 
lückenlose Prüfung aller Lebensmittel auf alle 
Schadstoffe einen unvorstellbar großen Aufwand 
erfordern würde. Die Untersuchungsergebnisse der 
amtlichen Kontrolle stammen weniger aus routine-
mäßig entnommenen Proben als aus gezielten Pro- 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

beentnahmen bei Verdacht von Rückständen oder 
Verunreinigungen der Nahrungsmittel. Dieses Ver-
fahren führt im Gegensatz zur Warenkorbanalyse 
im Rahmen eines Dauerprobenahmesystems nicht 
zu repräsentativen Werten. Bei der Auswertung der 
Daten ist daher zu berücksichtigen, daß der An-
schein einer Häufung von erhöhten Rückstands-
werten erweckt werden kann, die jedoch begrenzt 
ist und nicht eine Erhöhung der Gesamtbelastung 
bedeuten muß. Auch die von der Zentralen Erfas-
sungs- und Bewertungsstelle für Umweltchemika-
lien (ZEBS) des Bundesgesundheitsamtes vorgeleg-
ten Daten stammen aus dieser Form der Überwa-
chung. Dies wird in den ZEBS-Berichten folgender-
maßen betont: „Die Probenahme wird im allgemei-
nen nicht nach statistischen Gesichtspunkten vor-
genommen, sondern vornehmlich mit der Zielset-
zung der Kontrolle des Warenverkehrs". Diese 
Problematik ist bereits im Umweltgutachten 1978 
(SRU, 1978, Tz. 928) angesprochen worden und gilt 
weitgehend auch noch heute. Die aus „Verdachts-
stichproben" gewonnenen Werte sind daher kaum 
als repräsentativ für die jeweiligen Lebensmittel 
anzusehen und lassen weder eine allgemeine Aus-
sage über die Rückstandssituation in diesen betrof-
fenen Nahrungsmitteln zu, noch ermöglichen sie 
eine Aussage über die Belastung der Bevölkerung. 
Gegenwärtig wird daher über eine Verbesserung 
der Lebensmittelüberwachung durch Monitoring-
Programme diskutiert (KALLISCHNIGG und LE-
GEMANN, 1982; FAO/WHO, 1981). Von der FAO/ 
WHO wird dieses „Monitoring" folgendermaßen de-
finiert: 

„System von sich wiederholenden Beobachtungen, 
Messungen und Auswertungen, die zum Erreichen 
festgelegter Ziele mit Hilfe von zufällig ausgewähl-
ten Proben durchgeführt werden, die repräsentativ 
für das einzelne Lebensmittel oder für die Ernäh-
rung des Landes oder der Region als Ganzes sind." 

Dabei ist ein wichtiger Gesichtspunkt, daß auch der 
zeitliche Verlauf der Belastungssituation miterfaßt 
wird und damit Trends ermittelt werden können. 

1112. Um bestimmte Kontaminationsquellen aus-
findig zu machen, werden in der Bundesrepublik 
Deutschland gegenwärtig Produkte wie Milch, But-
ter, Getreide oder Bier auf bestimmte Rückstände 
untersucht. Ein Beispiel dafür sind die Milchun-
tersuchungen zur Feststellung der Quellen einer 
Hexachlorcyclohexan-Kontamination, die von der 
Bundesanstalt für Milchforschung in Kiel durchge-
führt werden. Bei flächendeckenden Untersuchun-
gen können neben den Kontaminationsquellen 
auch die momentanen Verbraucherbelastungen ab-
geschätzt werden. Zweifellos wäre eine Ausweitung 
dieser Untersuchungen auf alle Lebensmittel opti-
mal, wobei für die Probenahme ein engmaschiges 
Raster über die Bundesrepublik Deutschland gelegt 
würde. Dabei sollten nicht nur Substanzen, die von 
den Höchstmengenverordnungen erfaßt werden, 
untersucht werden, sondern auch alle anderen Stof-
fe, die als Problemstoffe bekannt geworden sind, sei 
es aufgrund ihrer Eigenschaften oder ihrer in der 
Umwelt befindlichen Menge. 

Dies ist jedoch wegen der hohen Kosten nicht 
durchführbar. Daher wird in der Fachwelt gegen-
wärtig eine „integrierte Lebensmittelkontrolle" mit 
drei Zielrichtungen diskutiert: 

— Vorwarnmonitoring 

— quellenorientiertes Monitoring 

— verbraucherorientiertes Monitoring. 

Im Vorwarnmonitoring, das sowohl wirkungs- als 
auch konzentrationsbezogen sein kann, soll festge-
stellt werden, ob Stoffe, die bisher nicht systema-
tisch untersucht worden sind, zu Problemstoffen 
werden könnten. Diese werden dann im quellen- 
und im verbraucherorientierten Monitoring in 
Grundnahrungsmitteln näher untersucht. 

Ziel des quellenorientierten Monitoring soll sein, 
den Weg der Schadstoffe bis hin zu den Lebensmit-
teln erkennbar zu machen. Durch die Probenahme 
in einem über die gesamte Bundesrepublik 
Deutschland gelegten Raster können gezielte Hin-
weise auf die Quellen der Kontamination und auf 
Abhilfemaßnahmen gewonnen werden. 

Das verbraucherorientierte Monitoring erfaßt 
schließlich die eigentliche Belastung des Verbrau-
chers mit Hilfe systematischer Stichproben, die 
Hochrechnungen aus Untersuchungsergebnissen 
von Einzellebensmitteln sowie von Mahlzeiten und 
vollständiger Mischkost erlauben. 

Die Ergebnisse dieser Monitoring-Programme soll-
ten um die Daten ergänzt werden, die im Rahmen 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung und der 
Selbstkontrollmaßnahmen von Erzeugern und Ver-
arbeitern gewonnen werden. Diese sind gegenwär-
tig nur schwer zugänglich; sie sollten in Zukunft 
regelmäßig veröffentlicht werden. 

Voraussetzung für diese Programme ist Einigkeit 
über die Verfahren der Probeentnahme, Analytik, 
Aufarbeitung der Daten und Weitergabe an eine 
zentrale Stelle. Nur so können die von den verschie-
densten Stellen in der Bundesrepublik Deutschland 
erhobenen Befunde vergleichend und zusammen-
fassend bewertet und die Entwicklungstendenzen 
der Belastung der Nahrungsmittel durch Schad-
stoffe ermittelt werden. 

1113. Weiterhin schlägt der Rat vor, auch freile-
bende Wildtiere in die Untersuchungen mit einzu-
beziehen. Im Gegensatz zu Nutztieren, die vor Um-
weltnoxen weitgehend abgeschirmt sind und deren 
Rückstandsgehalt durch das Futter bestimmt ist, 
das häufig aus anderen Gebieten stammt, sind 
Wildtiere der Kontamination ihres Lebensraumes 
stärker ausgesetzt. Damit dokumentieren sie häufig 
besser als die Nutztiere das lokale Belastungsmu-
ster, erleichtern die Suche nach Kontaminations-
quellen und erlauben eine Trend-Beobachtung der 
Rückstandssituation. 
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4.5.2.2 Tierversuche mit einmaliger und 
mehrfacher Applikation 

1114. Zur Bewertung der Giftigkeit einer Chemi-
kalie sind Versuche an Säugetieren unvermeidlich, 
weil die daran gewonnenen Erkenntnisse am ehe-
sten auf den Menschen übertragbar sind. In den 
meisten Fällen stimmt der Verlauf einer Vergiftung 
bei Mensch und höheren Säugetieren überein. Au-
ßerdem ist bisher kein Gift bekannt, das ausschließ-
lich für den Menschen toxisch wäre. Das Problem 
bei der Übertragung vom am Versuchstier gewon-
nenen Erkenntnisse auf den Menschen liegt weni-
ger im qualitativen als im quantitativen Bereich. 
Unterschiede zwischen einzelnen Tierarten und 
dem Menschen sind in erster Linie durch Unter-
schiede in der Toxikokinetik, d. h. Aufnahme, Ver-
teilung, Umsetzung und Ausscheidung eines Gift-
stoffes, bedingt. 

Daher ist das Risiko einer Fehleinschätzung toxi-
scher Wirkungen besonders groß, wenn man sich 
darauf beschränkt, nur die äußerlich sichtbaren 
bzw. meßbaren Wirkungen eines Schadstoffes zu 
erfassen und nicht, wie die moderne Toxikologie, 
neben der allgemeinen Giftwirkung auch deren 
Wirkungsmechanismus erforscht und wenn mög-
lich, mit entsprechenden Daten beim Menschen 
vergleicht. 

Ein weiterer möglicher Unsicherheitsfaktor bei der 
Übertragung liegt darin, daß die verwendeten Ver-
suchstiere zumeist eine kleine, genetisch homogene 
Gruppe darstellen, während die menschliche Popu-
lation groß und genetisch sehr heterogen ist. Ein-
zelne Menschen können daher durch genetische 
Prädisposition, Krankheit oder spezielle Lebensge-
wohnheiten empfindlicher sein als der Durch-
schnitt. 

Ein weiteres Problem stellen auch synergistische 
Effekte durch die Einwirkung mehrerer Chemika-
lien dar. 

1115. Diesen Unsicherheiten wird durch die Ein-
führung von Sicherheitsfaktoren Rechnung getra-
gen, die bei der Übertragung von Tierversuchser-
gebnissen auf den Menschen angewendet werden. 
Wie noch näher zu erläutern ist, wird im allgemei-
nen der Faktor 100 verwendet, indem davon ausge-
gangen wird, daß der Mensch grundsätzlich um den 
Faktor 10 empfindlicher ist als die empfindlichste 
Versuchstierart und durch einen weiteren Faktor 10 
die individuellen Unterschiede innerhalb der 
menschlichen Population berücksichtigt werden. 

Im allgemeinen ist damit auch eine eventuell hö-
here Empfindlichkeit von Kindern, Kranken oder 
Bevölkerungsgruppen mit extremen Eßgewohnhei-
ten berücksichtigt. 

Toxikokinetik 

1116. Wie bereits erwähnt, kommt der Toxikokine-
tik bei der Übertragung von Tierversuchen auf den 
Menschen erhebliche Bedeutung zu. Eine genaue 

Information über das toxikokinetische und stoff-
wechselmäßige Verhalten der Substanzen kann die 
Möglichkeit einer Fehleinschätzung toxischer Wir-
kungen für den Menschen vermindern. Toxikokine-
tische Daten werden gewonnen aus Untersuchun-
gen über 

— die Menge und Geschwindigkeit der Aufnahme 
der Substanz, 

— die Verteilung auf die verschiedenen Organe, 
Gewebe und Körperflüssigkeiten, 

— die Bindung an Gewebe und Proteine, die Meta-
bolisierung der Substanz und das Auftreten re-
aktiver oder entgifteter Stoffwechselprodukte, 

— die Elimination der Substanzen aus dem Orga-
nismus und die Geschwindigkeit dieser Vorgän-
ge. 

Weiterhin gehören dazu verschiedene biochemische 
Parameter wie 

— irreversible Bindungen der Chemikalie an Ma-
kromoleküle als Zeichen für die Reaktivität der 
Stoffwechselprodukte, 

— Wirkungen auf Enzymsysteme, 

— Wirkungen auf endogene Entgiftungsvorgänge 
wie Verbrauch und damit Senkung des Glut-
athiongehaltes. 

Zur Aufklärung des Metabolismus der Substanz 
sind besonders umfangreiche Untersuchungen not-
wendig. Dazu müssen die chemischen Strukturen 
der Stoffwechselprodukte aufgeklärt werden, die 
beim Abbau der Ausgangssubstanz bis zu den End-
metaboliten auftreten. Diese Information kann Auf-
schlüsse auf eventuell auftretende toxische Zwi-
schenprodukte geben. Dies ist für die Erkennung 
der Wirkungsmechanismen von besonderer Bedeu-
tung. 

Das Muster der Stoffwechselprodukte, die Elimina-
tionsgeschwindigkeit der Ausgangssubstanz und ih-
rer Metaboliten geben weiterhin wichtige Hinweise 
darauf, ob die Substanz relativ schnell ausgeschie-
den wird oder aber lange im Organismus verweilt 
und damit bei dauernder Zufuhr möglicherweise 
angereichert wird. 

Diese Untersuchungen sind im allgemeinen kompli-
ziert und müssen für die Einzelsubstanzen speziell 
zugeschnitten sein. Daher entsprechen starre Un-
tersuchungsschemata nicht dem Stand der toxikolo-
gischen Wissenschaft. 

Die Entscheidung, ob die zu untersuchende Sub-
stanz im Futter, über die Atemluft oder über die 
Haut dem Versuchstier zugeführt wird, hängt davon 
ab, wie die voraussichtliche Exposition des Men-
schen sein könnte. Dabei muß auch berücksichtigt 
werden, daß die Mittel, in denen die Testsubstanzen 
gelöst werden, selbst einen Einfluß auf die Toxiko-
kinetik der Testsubstanz haben können. Dies kann 
zu erheblichen Unterschieden in der Wirksamkeit 
führen. 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

Symptome bei akuter Vergiftung 

1117. Die akute Toxizität eines Stoffes wird durch 
einmalige Gabe der Testsubstanz ermittelt. Der Ap-
plikationsweg wie Mund, Lunge oder Haut richtet 
sich wieder nach der möglichen Exposition des 
Menschen. Bisher wurde im allgemeinen diejenige 
Menge des Stoffes ermittelt, die bei 50 % der Ver

-

suchtstiere zum Tode führte. Die so festgestellte 
LD50 bzw. LC 50  (letale Dosis bzw. Konzentration) ist 
die Grundlage für die amtliche Zuordnung einer 
Substanz zu einer Giftklasse. 

In den vergangenen Jahren ist dieses Verfahren zur 
Ermittlung der akuten Toxizität anhand der Be-
stimmung der LD 50  zunehmend in Frage gestellt 
worden. Dies wurde einerseits ausgelöst durch die 
Bemühungen, den Einsatz von Versuchstieren so 
weit wie möglich zu vermindern. Andererseits erga-
ben in verschiedenen Laboratorien durchgeführte 
Versuche mit identischen Chemikalien (sog. Ring-
versuche) in einigen Fällen mehr als zehnfache Un-
terschiede für die LD 50-Werte. Damit wird eine Ein-
teilung in Giftklassen anhand von LD 50-Werten 
nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht, sondern 
auch im Hinblick auf den Schutz des Menschen 
fragwürdig. Statt dessen ist für die Beurteilung der 
Gefährdung des Menschen bei einmaliger oder 
kurzfristiger wiederholter Einwirkung hoher Stoff-
mengen die genaue Kenntnis der Symptome, des 
Vergiftungsablaufs, der Heilungstendenz, der Be-
handlungsmöglichkeiten und des Auftretens von 
Spät- oder Dauerschäden erforderlich. 

Zwischen der toxischen oder tödlichen Dosis beim 
Versuchstier und beim Menschen bestehen keine 
eindeutigen quantitativen Beziehungen. Die gewon-
nenen Daten zur Dosis-Wirkungsbeziehung sollen 
zwar bei der Zuordnung der Chemikalien in eine 
Giftklasse berücksichtigt werden, dürfen aber nicht 
die einzige Entscheidungsgrundlage sein. 

Wenn nicht nur offen sichtbare und leicht meßbare 
Wirkungen erfaßt werden, sondern vielmehr sorg-
fältige pathologische und chemische Untersuchun-
gen aller Versuchstiere erfolgen, kann auch eine 
einmalige Verabreichung der Prüfsubstanz wert-
volle Erkenntnisse über die toxische Wirkung der 
Substanz vermitteln. Eine Neugestaltung der Prü-
fung der Toxizität, die von einer einmaligen Anwen-
dung der Prüfsubstanz ausgeht, wird gegenwärtig 
in nationalen und internationalen Gremien disku-
tiert. 

Wirkungen bei langdauernder Einwirkung 

1118. Die Risiken, mit denen der Umweltschutz 
hauptsächlich befaßt ist, sind weniger akute Vergif-
tungen als langdauernde Einwirkungen kleinerer 
Mengen von Stoffen mit möglichen Schadwirkun-
gen. Diese werden durch chronische Toxizitätstests 
ermittelt. 

Die Untersuchungen beinhalten im allgemeinen 
Versuche, bei denen die Substanz täglich über 
28 Tage, 90 Tage, bis zu zwei Jahren oder während 

der gesamten Lebenszeit den Tieren verabreicht 
wird. Die Prüfung der chronischen Toxizität erfor-
dert die Verabreichung der Testsubstanz in wenig-
stens drei verschiedenen Dosierungen, die niedrig-
ste im unwirksamen, die höchste im toxischen Be-
reich. Die Untersuchungen bei hoher Dosierung ge-
ben insbesondere Aufschluß darüber, ob dabei an-
dere Wirkungen auf den Organismus auftreten als 
bei niedrigen Gaben, die für die Exposition des 
Menschen relevant sind. In solchen Fällen haben 
die hohen Dosierungen keine Relevanz für den 
Menschen. Aus dem Versuch mit der niedrigsten 
Dosierung gewinnt man die für die Risikoermitt-
lung wichtige Dosis, die keinerlei Auswirkungen 
auf das Versuchstier hat. Sie ist für die Festlegung 
der auf Dauer duldbaren täglichen Aufnahme der 
Substanz (ADI) durch den Menschen die wichtigste 
Kenngröße. 

Bei den Langzeitversuchen werden eventuelle 
krebsauslösende Eigenschaften der Testsubstanz 
besonders intensiv überprüft. Darüber hinaus wird 
auch auf erbgutverändernde Eigenschaften (Muta-
genität) sowie Wirkungen auf die Nachkommen der 
Tiere (Teratogenität) geprüft. Da zwischen einzel-
nen Tierarten Unterschiede in der Empfindlichkeit 
bestehen können, sollen mindestens zwei Säuge-
tierarten in diesen Tests verwendet werden, wobei 
eine Tierart nicht zu den Nagetieren gehören darf. 

Die experimentelle Feststellung solcher Langzeit-
wirkungen ist mit erheblichem Aufwand verbun-
den. Während des Versuches müssen die Tiere stän-
dig beobachtet und Körpergewichtszunahme, Fut-
termenge, Trinkmenge und allgemeines Verhalten 
festgehalten werden. Bei Versuchsende werden die 
Tiere getötet, vollständig seziert und die Organe 
makroskopisch und histologisch untersucht. Weiter-
hin werden die Körperflüssigkeiten und Ausschei-
dungen sorgfältig auf substanzbezogene Verände-
rungen überprüft. 

Bei diesen Versuchen gibt es jedoch zahlreiche 
Schwierigkeiten in der Deutung von Wirkungen. 
Dazu gehören vor allem solche Wirkungen, die nur 
sehr spät zutage treten, wie die krebsauslösenden 
Effekte eines Stoffes, die sich oft erst nach Monaten 
bzw. Jahren und häufig nur undeutlich zu erkennen 
geben. Andere Wirkungen können zwar eindeutig 
erkennbar sein, aber in ihrer toxikologischen Be-
deutung nur schwer beurteilt werden. 

Eine Beurteilung solcher Befunde wird nur durch 
weitere gezielte Untersuchungen ermöglicht. Ge-
rade bei den Untersuchungen zur chronischen Toxi-
zität sind Aufwand und Zeitdauer bis zu einer be-
friedigenden Bewertung der Substanz nur selten 
voraussehbar. 

Reversibilität der toxischen Wirkungen 

1119. Besondere Bedeutung für die Bewertung der 
Gefährlichkeit eines Stoffes haben Erkenntnisse 
über die Reversibilität seiner toxischen Wirkungen. 
In den meisten Fällen kann davon ausgegangen 
werden, daß sich toxische Auswirkungen kleiner 
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Schadstoffmengen nach Beendigung der Exposition 
wieder zurückbilden. 

Davon abzutrennen ist die Wirkung krebserzeugen-
der Stoffe. Hier wird davon ausgegangen, daß auch 
die kleinste Menge zu einer bleibenden Schädigung 
führt. In diesen Fällen ist es nur eine Frage der 
Zeit, daß sich im Versuchstier oder beim exponier-
ten Menschen Tumoren entwickeln. Deshalb kön-
nen keine unwirksamen Höchstmengen für krebs-
auslösende Stoffe festgelegt werden. Sie werden da-
her als Nahrungsmittelzusätze oder Pflanzen-
schutzmittel nicht zugelassen bzw. sofort aus dem 
Verkehr gezogen, wenn sich Anhaltspunkte für eine 
solche Wirkung ergeben. Eine Verunreinigung der 
Nahrungsmittel durch krebsauslösende Stoffe aus 
anderen Quellen, z. B. durch die Nahrungszuberei-
tung, muß so niedrig wie möglich gehalten werden. 

4.5.2.3 Festlegung der höchsten duldbaren und 
geduldeten Rückstandsmengen 

1120. Das Prinzip der Festlegung zulässiger 
Höchstmengen von Rückständen ist bereits in den 
Umweltgutachten 1974 und 1978 (SRU, 1974, Tz. 
234 ff.; SRU, 1978, Tz. 859 ff.) im Detail beschrieben 
worden. Das Vorgehen beruht auf folgenden Erwä-
gungen: Wie bereits dargestellt wurde, hängt die 
Wirkung eines Schadstoffes von der aufgenomme-
nen Menge ab, aus der entsprechend dem Körper-
gewicht die Dosis resultiert. Die in Versuchen er-
mittelte unwirksame Höchstdosis wird als „maxi-
mum no effect level" bezeichnet. Er wird als höchste 
duldbare Tagesdosis in mg Wirkstoff je kg Körper-
gewicht des Tieres angegeben. Als nächster Schritt 
wird der nach dem englischen Begriff „acceptable 
daily intake" abgekürzte ADI-Wert bestimmt, d. h. 
die vom Menschen täglich aufgenommene Menge, 
die akzeptiert werden kann. Da der Mensch emp-
findlicher sein kann als das empfindlichste Ver-
suchstier, und unter Berücksichtigung besonders 
empfindlicher Bevölkerungsgruppen wird die im 
Tierversuch als unwirksam ermittelte Höchstdosis 
um einen Sicherheitsfaktor 100 verringert. Von die-
sem ADI-Wert geht die Berechnung der aus toxiko-
logischer Sicht maximal duldbaren Rückstandskon-
zentration in den verschiedenen Lebensmitteln aus. 
Dazu werden die Verzehrgewohnheiten des „Nor-
malverbrauchers" ermittelt und der durchschnittli-
che Tagesverzehr der einzelnen Lebensmittel fest-
gelegt. Unter Berücksichtigung eines durchschnitt-
lichen Körpergewichtes von 70 kg und des aus den 
Verzehrgewohnheiten ermittelten Tagesverzehrs 
des Durchschnittsverbrauchers in kg Lebensmittel/ 
Tag wird die maximal duldbare Schadstoffkonzen-
tration in einzelnen Nahrungsmitteln errechnet. 

1121. Häufig liegen die amtlich festgelegten 
Höchstmengen jedoch deutlich unter diesen Wer-
ten. Im Sinne des Prinzips „so wenig wie möglich" 
wird in diesen Fällen die bei vorschriftsmäßiger An-
wendung eines Mittels unvermeidbare Rückstands-
menge zugrundelegt. Die Überschreitung einer so 
festgelegten Höchstmenge bedeutet entgegen ver-
breiteten Vorstellungen wegen der zusätzlichen Si- 

cherheitsspanne noch weniger ein Gesundheitsri-
siko als die Überschreitung einer auf der ADI-Basis 
festgelegten Höchstmenge. 

Die Festlegung der amtlich zugelassenen Höchst-
mengen für den Verbraucher mit üblichen Verzehr-
gewohnheiten bedarf der ständigen Anpassung an 
den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis. 

1122. Problematisch ist die Berücksichtigung mög-
licherweise entstehender Kombinationswirkungen, 
wenn der Mensch gleichzeitig mehreren Schadstof-
fen gegenüber exponiert ist, da Wirkstoffe bisher in 
aller Regel als Einzelstoffe geprüft und die zulässi-
gen Höchstmengen entsprechend festgelegt wer-
den. 

Auf ein daraus resultierendes Problem der Höchst-
mengenbegrenzung hat der Rat bereits im Umwelt-
gutachten 1978 hingewiesen (SRU, 1978, Tz. 929). 
Die nach den jeweiligen Höchstmengenverordnun-
gen maximal zulässigen Werte eines Wirkstoffes 
sind unabhängig von den Rückständen anderer 
Wirkstoffe. Um eine Beanstandung seiner Produkte 
wegen der Überschreitung des geltenden Höchst-
wertes eines Wirkstoffes zu vermeiden, könnte ein 
Hersteller zur Erreichung eines bestimmten Zieles 
— etwa der Bekämpfung eines Schädlings — meh-
rere Wirkstoffe einsetzen. Dadurch könnten, ohne 
daß eine Beanstandung möglich wäre, sowohl die 
Summe der Rückstandsmengen als auch deren 
Schadwirkungen gleich oder sogar höher sein als 
beim Einsatz eines einzigen Wirkstoffes, der die 
Höchstmenge überschreitet. 

Wie in Abschn. 4.5.4 noch erörtert werden wird, 
sollte daher für solche Substanzen, deren Schadwir-
kungen auf gleichen Wirkungsmechanismen beru-
hen, eine Koppelung der einzelnen Höchstwerte 
vorgenommen werden. 

4.5.3 Situationsanalyse der Belastung durch 
einzelne Schadstoffe 

1123. Viele Fachleute vertreten die Auffassung, 
daß die menschlichen Nahrungsmittel bis auf we-
nige Ausnahmen nur geringfügig mit Schadstoffen 
belastet sind. In Einzelfällen sind jedoch nicht un-
bedenkliche Kontaminationen und Rückstände an 
Schwermetallen, Mykotoxinen, Nitrosaminen, poly-
zyklischen Kohlenwasserstoffen oder Tierarznei-
mitteln gefunden worden. Von den Pflanzenschutz-
mitteln sind nur solche Rückstände von Bedeutung, 
die von chemisch stabilen und daher schwer abbau-
baren und begrenzt ausscheidbaren chlorierten 
Kohlenwasserstoffen stammen. Diese Pestizide 
sind mit Ausnahme des Gamma-Hexachlorcyclohe-
xans (Gamma-HCH) nicht mehr zugelassen. Die 
Kommission für Pflanzenschutz-, Pflanzenbehand-
lungs- und Vorratsschutzmittel der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) weist aber darauf hin, 
daß direkte Schadwirkungen von den heute in Nah-
rungsmitteln nachgewiesenen Mengen der chlorier-
ten Kohlenwasserstoffe nicht zu erwarten sind. 
Nach Auffassung der Kommission zur Prüfung von 
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Rückständen in Lebensmitteln der Deutschen For-
schungsgemeinschaft können jedoch die Konzen-
trationen einiger chlorierter Kohlenwasserstoffe in 
der Frauenmilch bedenklich hoch sein. 

Fleisch und Fleischerzeugnisse haben nur dann 
eine Bedeutung als rückstandhaltige Nahrungsmit-
tel, wenn man auch Leber, Nieren und Fettgewebe 
mit einbezieht. Auch hier sind es die chemisch rela-
tiv stabilen und schlecht abbaubaren oder schlecht 
ausscheidbaren chlorierten Kohlenwasserstoffe so-
wie einige Schwermetalle, die besonders im Fettan-
teil der genannten Gewebe vorhanden sind. Der Ge-
halt an chlorierten Kohlenwasserstoffen in tieri-
schen Lebensmitteln ist vor allem durch die Konta-
mination der importierten Futtermittel mit hohem 
Fettanteil bedingt, z. B. Sojaschrot. 

Bei den Vorratsschutzmitteln, die zum Schutz gela-
gerter Nahrungsmittel dienen, ist auf die Rück-
stände von Ethylenoxid und seinen Umwandlungs-
produkten hinzuweisen; das Hauptabbauprodukt 
Ethylenchlorhydrin ist eine hochgiftige Substanz. 
Das Ausmaß der Gefährdung durch solche Vorrats-
schutzmittel ist bislang nicht abzuschätzen. 

Im folgenden soll zunächst die Situation von Rück-
ständen von Pflanzenschutzmitteln beschrieben 
und dann auf einige, durch die Rückstandsanalytik 
aufgedeckte oder in der Öffentlichkeit diskutierte 
Problemfälle eingegangen werden. 

4.5.3.1 Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und 
Düngemitteln 

Pflanzenschutzmittel 

1124. Bei der regelmäßigen Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln in der Landwirtschaft ist zu er-
warten, daß Reste davon in Nahrungsmitteln nach-
weisbar sind. Allerdings vertritt der Rat die Auffas-
sung, daß der Rahmen, den die zulässigen Höchst-
mengen prinzipiell erlauben, keinesfalls ausge-
schöpft werden sollte. Eine sachgerechte Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln, die eine Minimie-
rung der Rückstandsmengen garantiert, muß daher 
mit Nachdruck gefordert werden. 

1125. Die Überwachung der Rückstandssituation 
wird, wie eingangs erwähnt, von den verschieden-
sten privaten und staatlichen Untersuchungsstellen 
vorgenommen. Amtlich werden z. B. in der Bundes-
republik Deutschland jährlich etwa 10 000 Proben 
pflanzlicher Lebensmittel auf Rückstände unter-
sucht. Die Ergebnisse werden von den verschieden-
sten Institutionen des Bundes, der Länder und der 
Wissenschaft zusammengestellt, veröffentlicht und 
bewertet. So verfolgen die Kommissionen der Deut-
schen Forchungsgemeinschaft für Pflanzenschutz-, 
Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel so-
wie zur Prüfung von Rückständen in Lebensmitteln 
die Entwicklung und beschreiben die Situation in 
ihren Mitteilungen. Aus diesen Veröffentlichungen 
ist zu entnehmen, daß die Zahl der Höchstmengen-
überschreitungen bemerkenswert gering ist 

(FREHSE, 1980). Die eigentliche Situation wird als 
eher noch günstiger angesehen, da im allgemeinen 
nicht Plan- oder Zufallsproben untersucht werden, 
sondern es sich zumeist um Verdachts- oder Verfol-
gungsproben handelt. Im allgemeinen hängt das 
Vorkommen von Rückständen von der Art der che-
mischen Verbindung ab. So kommt die Kommission 
für Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und 
Vorratsschutzmittel zu dem Schluß (HAPKE, 1980), 
daß die leicht abbaubaren Pflanzenschutzmittel wie 
Herbizide, Organophosphate oder Thioharnstoffde-
rivate problemlos sind. Anders zu bewerten sind 
dagegen die chemisch stabilen, schlecht abbauba-
ren chlorierten Kohlenwasserstoffe, vor allem in 
tierischen Nahrungsmitteln. So lassen sich im Fett-
anteil der Milch immer DDT, seine Umwandlungs-
produkte DDE und DDD, Alpha-, Beta- und Gamma-
Hexachlorcyclohexan (HCH), Heptachlorepoxid, Al-
drin, Dieldrin, Toxaphen und Hexachlorbenzol 
nachweisen. Die HCH-Isomere, das Heptachlorepo-
xid und Dieldrin werden in Konzentrationen von 
0,05 mg/kg gefunden; DDT, seine Metaboliten und 
Hexachlorbenzol bis 0,2 mg/kg Fett. Organophos-
phate, Carbamate und Herbizide haben dagegen in 
Molkereiprodukten keine Bedeutung. 

Auch beim Fleisch und den Fleischerzeugnissen 
sind nur die genannten persistenten Pflanzen-
schutzmittel von Bedeutung. Sie finden sich im 
Fettanteil, den Lebern und Nieren. Im Geflügel-
fleisch liegen diese Verbindungen praktisch immer 
unterhalb der in der Höchstmengenverordnung 
festgelegten Grenzwerte (DFG, 1977). Nur bei älte-
ren Suppenhühnern werden diese Werte für Diel-
drin, Hexachlorbenzol, Gamma-Hexachlorcyclohe-
xan und DDT überschritten. In Fischen wurden im 
Muskelfleisch alle genannten Pestizide in Mengen 
von wenigen µg/kg gefunden, in Dorschleber waren 
sie in Einzelfällen jedoch erheblich höher. 

1126. Diese Kontaminationen stellen für Kinder 
und Erwachsene sicherlich keine gesundheitliche 
Gefährdung dar. Die Substanzen reichern sich je-
doch im menschlichen Fettgewebe an und sind da-
mit auch im Fettanteil der Frauenmilch enthalten 
und zwar in 10- bis 30fach höheren Konzentratio-
nen als in der Kuhmilch. Sie liegen damit z. T. ober-
halb der zulässigen Höchstmengen für Trinkmilch. 
Die Kommission zur Prüfung von Rückständen in 
Lebensmitteln der Deutschen Forschungsgemein-
schaft kommt zu dem Schluß, daß von den genann-
ten Verbindungen Beta-Hexachlorcyclohexan in der 
Muttermilch einen toxikologisch definierten 
Höchstwert überschreitet, der allerdings 250fach 
unterhalb der unwirksamen Höchstdosis liegt, der 
im Tierversuch ermittelt wurde. Auch bei Hexa-
chlorbenzol und DDT werden oft die zulässigen 
Höchstwerte erreicht oder überschritten. Bei diesen 
beiden Stoffen ist die Tendenz rückläufig. Die Korn-
mission schätzt jedoch den Wert des Stillens für die 
Entwicklung des Säuglings aus ernährungsphysio-
logischen, immunologischen und psychologischen 
Gründen höher ein als einen möglicherweise durch 
den Pestizidgehalt bedingten Schaden. Sie emp-
fiehlt daher, das Stillen nicht zugunsten einer indu-
striell hergestellten Nahrung einzuschränken 
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(DFG, 1984), fordert jedoch, die Ursachen für die 
hohen Gehalte an persistenten Pestiziden in der 
Frauenmilch aufzuspüren. 

1127. Dagegen spielen persistente Pflanzenschutz-
mittel in Getreide und Getreideprodukten keine 
Rolle. Sie sind auch wegen des geringen Fettanteils 
dieser Produkte nicht zu erwarten (DFG, 1980). Ver-
öffentlichungen der letzten Jahre bestätigen die ge-
nerelle Aussage der Kommission der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zur Prüfung von Rück-
ständen in Lebensmitteln, daß der Gehalt an Pflan-
zenschutzmitteln in pflanzlichen Nahrungsmitteln 
keinen Anlaß zur Besorgnis gibt (ANDRE, 1980; 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 1980; KAM-
PE, 1982; Landesanstalt für Umweltschutz des Lan-
des Baden-Württemberg, 1983; Ministerium für 
Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz des Lan-
des Hessen, 1984; Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, 
1984; SELENKA, 1983a; Sozialministerium des Lan-
des Niedersachsen, 1983; VETTER et al., 1983). Die 
Untersuchungen ergeben vielmehr, daß bei weniger 
als 3 % der Proben aus inländischer Produktion 
Überschreitungen der zulässigen Höchstmengen 
festgestellt werden und 90 % der Proben weniger als 
10 % der zulässigen Höchstmengen an Pflanzen-
schutzmitteln enthalten (Tab. 4.42). Bei 50 bis 80 % 
der Proben waren keine Rückstände feststellbar. 
Zumeist handelt es sich dabei jedoch um Proben, 
die untersucht worden sind, weil ein Verdacht auf 
erhöhte Rückstände bestand. Im Rahmen repräsen-
tativer Stichproben liegen die Überschreitungen 
der zulässigen Höchstmengen zumeist erheblich 
unter 1 % der untersuchten Proben (KAMPE, 1982; 
Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten, Rheinland-Pfalz, 1984). 

1128. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß 
die gesetzlichen Maßnahmen seit Einführung des 
DDT-Gesetzes 1972 eine schnelle Verbesserung der 
Rückstandssituation der persistenten Chlorkohlen-
wasserstoffe in pflanzlichen Nahrungsmitteln be-
wirkt haben. Auch bei Nahrungsmitteln tierischer 
Herkunft ist eine positive Entwicklung sichtbar. Die 
gefundenen Rückstände sind insgesamt gesehen 
unbedenklich. Bei der Frauenmilch müssen die 
Quellen der Kontamination durch Chlorkohlenwas-
serstoffe ausfindig gemacht und ihre Bedeutung 
aufgeklärt werden. 

Nitrat 

1129. Nitrat gelangt in den Boden als Mineraldün-
ger oder wird aus organischen Substanzen freige-
setzt. Pflanzliche Nahrungsmittel weisen unter-
schiedliche Nitratgehalte auf. So enthält Getreide 
durchschnittlich 20 mg/kg, Obst um 20 mg/kg, wäh-
rend im Blattgemüse in Extremfällen bis zu 
4 000 mg/kg Frischgewicht festgestellt worden sind. 
Durch Auswaschen aus dem Boden gelangt Nitrat 
in Oberflächen- und Grundwasser und damit ins 
Trinkwasser (s. Kap. 4.3). 

Die akute Toxizität von Nitrat ist gering und im 
Bereich der im Trinkwasser vorkommenden Kon-
zentrationen auch bei extrem hohen Werten prak-
tisch nicht gegeben (SELENKA, 1983 b). Entschei-
dend für die Toxizität von Nitrat ist die chemische 
Umwandlung in Nitrit. Nach Aufnahme aus dem 
Darm wird Nitrat zu etwa 85 % über die Nieren und 
der Rest teilweise von den Speicheldrüsen wieder 
ausgeschieden. In der Mundhöhle wird durch die 
dort vorhandenen Bakterien insbesondere beim Er- 

Tab. 4.42 

Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln, zusammengestellt aus den Jahresberichten 
der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt Karlsruhe 

Art der 
Lebensmittel Jahr Herkunft Zahl der 

Proben 

davon Proben mit Rückständen 

unter Höchst- über Höchst- 
mengen in v. H. mengen in v. H. 

Lebensmittel 1977 Inland 216 19,0 	1,4 
pflanzlicher Herkunft Ausland 594 51,5 	8,2 
(Gemüse und Obst) 1978 Inland 629 28,6 	0 

Ausland 938 43,3 	2,0 
Gemüse 1977 Inland 166 14,5 	1,8 

Ausland 280 40,4 	8,2 
1978 Inland 223 16,6 	0 

Ausland 312 51,9 	3,5 
Obst 1977 Inland 50 28,0 	0 
(ohne Citrusfrüchte) Ausland 255 41,6 	8,2 

1978 Inland 98 45,9 	0 
Ausland 375 42,4 	1,0 

Citrusfrüchte 1977 Inland und 59 64,4 	8,5 
1978 Ausland 102 49,0 	1,0 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 1980 
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wachsenen Nitrat zu Nitrit umgesetzt. Innerhalb 
von 24 Stunden können so bis zu 7 % des aufgenom-
menen Nitrats zu Nitrit reduziert werden (TAN-
NENBAUM et al., 1976; SPIEGELHALDER et al., 
1976). Die höchste Konzentration von Nitrat im 
Speichel wird 2-3 Stunden nach der Nitratauf-
nahme erreicht, um dann langsam wieder abzusin-
ken. Niedrige Zufuhr oder langsame Resorption 
können den Verlauf deutlich verzögern. Diese zeitli-
che Verschiebung bedeutet, daß Nitrit im Speichel 
erst dann verfügbar wird, wenn sich der Magen 
bereits wieder entleert hat. Dadurch ist auch ein 
Zusammentreffen von sekundären und tertiären 
Aminen aus leichtverdaulichen Eiweißprodukten 
im Magen mit Nitrit wenig wahrscheinlich (DFG, 
1982; SELENKA, 1983c). Gelangen zu diesem Zeit-
punkt jedoch Chemikalien mit sekundären und ter-
tiären Aminogruppen, wie Arzneimittel, in den Ma-
gen, sind optimale Bedingungen für eine Bildung 
von N-Nitrosoverbindungen gegeben. 

1130. Beim Säugling bildet sich kein oder nur sehr 
wenig Nitrit im Speichel. Die körpereigene Um-
wandlung von Nitrat zu Nitrit kann bei ihm daher 
fast nur im Magen-Darm-Trakt geschehen, wofür 
allerdings eine krankhaft veränderte Darmflora 
Voraussetzung ist. Eine weitere Möglichkeit der 
Nitritentstehung ist die Reduktion von Nitrat durch 
Bakterien in bakteriologisch nicht einwandfreiem 
Trinkwasser; dies kommt in der Bundesrepublik 
Deutschland höchstens in Einzelbrunnen vor 

Nitrit oxidiert den Blutbestandteil Hämoglobin zu 
Methämoglobin. Säuglinge sind davon besonders 
betroffen, weil diese Umwandlung in den ersten 
drei Lebensmonaten schneller abläuft als später 
und die physiologische Rückbildung von Methä-
moglobin zum Hämoglobin noch wenig ausgebildet 
ist. Je nach Methämoglobinkonzentration im Blut 
kann es zu einer Beeinträchtigung des Sauerstoff-
transportes und damit zur sogenannten Blausucht 
der Säuglinge kommen. Erste leichte Symptome ei-
ner Methämoglobinämie treten bei einem Methä-
moglobinspiegel von 10 % auf. Ein ausgeprägtes 
Krankheitsbild findet man erst bei einem Methä-
moglobinanteil von 30 %. In einem Trinkwasserver-
sorgungsgebiet mit hohen Nitratkonzentrationen 
(100-130 mg/1) fand man hingegen bei Säuglingen 
Maximalwerte von 6,6 % Methämoglobin (WHO/ 
FAO, 1972; TOUSSAINT und WÜRKERT, 1982). 
Auch bei Nitratkonzentrationen um 100 mg/l ist 
demnach ein ausreichender Sicherheitsabstand bis 
zum Auftreten erster Krankheitssymptome vorhan-
den. Dieser Sicherheitsabstand kann sich jedoch 
verringern, wenn zusätzlich zu einem hohen Nitrat-
gehalt im Trinkwasser andere Faktoren zur Methä-
moglobinbildung beitragen. Mögliche Faktoren 
sind 

— eine genetisch bedingte erhöhte Oxidierbarkeit 
des Hämoglobins, 

— Verwendung von Speisen oder Trinkwasser mit 
erhöhter Keimzahl, die einen erhöhten Nitritge-
halt verursachen kann, 

— weitere Nitratquellen (z. B. Beifütterung von 
Blattgemüse), 

— Konzentrationsanstieg des Nitrats beim Abko-
chen des Trinkwassers, 

— Zufuhr anderer Methämoglobinbildner (z. B. be-
stimmte Arzneimittel), 

— vermehrte bakterielle Reduktion von Nitrat zu 
Nitrit bei infektiösen Darmerkrankungen des 
Säuglings. 

Insgesamt ist festzustellen, daß in der Bundesrepu-
blik Deutschland seit vielen Jahren keine Todes-
fälle von Säuglingen infolge Methämoglobinämie 
durch Nitrat im Trinkwasser bekannt geworden 
sind. Auch eine durch Nitrat verursachte leichte 
Methämoglobinämie tritt relativ selten auf. Dies 
wird u. a. auch auf die verbesserten hygienischen 
Bedingungen bei der Zubereitung der Säuglings-
nahrung zurückgeführt (SELENKA, 1982 und 
1983b). Da diese Erkrankung vom Arzt leicht dia-
gnostiziert werden kann, dürfte auch die Dunkelzif-
fer gering sein. Wenn diese Erkrankung jedoch auf-
tritt, sollte den Ursachen gezielt nachgegangen wer-
den. 

1131. Experimentelle Untersuchungen in den letz-
ten Jahrzehnten haben ergeben, daß Nitrit im Ma-
gen-Darmtrakt mit verschiedenen in Nahrungsmit-
teln vorkommenden sekundären und tertiären Ami-
nen Nitrosamine bildet. 

Die mögliche Nitrosaminbildung im Körper ist sehr 
komplex und in ihrer Bedeutung bisher noch nicht 
abzuschätzen. Dabei ist jedoch auch zu berücksich-
tigen, daß reduzierende Verbindungen wie Vita-
min C, Sulfit, Cystein und andere Sulfhydrylverbin-
dungen sowie Azid und Harnstoff die Bildung von 
Nitrosaminen verhindern können. 

Epidemiologische Untersuchungen über den Zu-
sammenhang zwischen Nitratbelastung und Krebs 
kamen bisher zu wenig eindeutigen Aussagen. Eine 
Zusammenstellung des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums ergab, daß die verschiedenen Un-
tersuchungen im Ausland über den Zusammenhang 
zwischen Magenkrebs und Nitrataufnahme an ei-
ner kausalen Beziehung zweifeln lassen. Einerseits 
ist der Trend an Neuerkrankungen mit Magen-
krebs weltweit rückläufig, obwohl der Düngemittel-
verbrauch als Nitratquelle zugenommen hat. Ande-
rerseits ist es nach Meinung des Deutschen Krebs-
forschungszentrums nicht sinnvoll, die Wirkung 
von krebsauslösenden Stoffen, die mit der Nahrung 
aufgenommen werden, nur im Aufnahmeorgan 
(Magen) selbst zu suchen (FRENTZEL-BEYME, 
1981). Eine epidemiologische Studie in baden-würt-
tembergischen Wasserversorgungsgebieten mit 
mehr als 3 mg/l Nitrat im Trinkwasser ergab für 
Magen-, Dickdarm-, Enddarm- und Blasenkarzi-
nome keinen Zusammenhang zwischen Nitrat im 
Trinkwasser und Krebsmortalität. Die trotz steigen-
den Düngemitteleinsatzes rückläufige Magenkrebs

-

rate in Industrieländern in den letzten Jahrzehnten 
kann jedoch auch mit einer Verringerung der Ni-
tritbildung in fertigen Speisen wegen der Aufbe-
wahrung in Kühlschränken sowie mit dem gestie-
genen Gehalt der Nahrung an Vitamin C und E 
erklärt werden (WEISBURGER, 1979). 
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Belastung des Menschen mit Nitrat 

1132. In der EG-Trinkwasserrichtlinie ist der Ni-
tratgrenzwert auf 50 mg/l festgesetzt worden. Die-
ser Grenzwert wird mit Erlaß der neuen Trinkwas-
serverordnung voraussichtlich noch im Jahre 1985 
auch in der Bundesrepublik Deutschland gültig. 
Ausnahmegenehmigungen können jedoch eine 
Überschreitung zulassen. 

Bei einem Nitratgehalt von 50 mg/l und einer tägli-
chen Trinkwasseraufnahme von 2 1 erhält ein Er-
wachsener etwa 100 mg Nitrat. Nach einer Erhe-
bung der Datenbank des Bundesgesundheitsamtes 
BIBIDAT 1975-78 (WOLTER, 1981) steht etwa 95 % 
der Bundesbürger Trinkwasser mit einem Nitratge-
halt von 50 mg/l und weniger zur Verfügung. Das 
Trinkwasser für die restlichen 5 % enthält mehr als 
50 mg Nitrat/1 mit Spitzenwerten bis zu 300 mg/l. 
Dies kann zu Extremwerten von über 500 mg tägli-
cher Nitrataufnahme führen und damit ebensoviel 
wie durch Aufnahme mit Gemüse. 

1133. Schätzungen haben ergeben, daß im Normal-
fall etwa 70 bis 80 % der täglich aufgenommenen 
Nitratmenge nicht aus Trinkwasser, sondern aus 
Gemüse stammen. Man hat festgestellt, daß der Ni-
tratgehalt je nach Art und Kulturbedingungen um 
einen Faktor 10 bis 1000 schwanken kann, insbeson-
dere bei nitratspeichernden Gemüsen wie Rote 
Beete, Rettich, Spinat, Kopfsalat u. a. Vereinzelt ge-
messene Extremwerte bis zu 5 000 mg/kg Frischge-
wicht (BIEDERMANN et al., 1980) in Spinat, Man-
gold und Ackersalat würden bei einem täglichen 
Verzehr von 100 g/Tag allein eine Nitratzufuhr von 
500 mg bedeuten. Durch entsprechende Kulturbe-
dingungen und Düngemethodik könnte der Nitrat-
gehalt in den meisten Gemüsen erheblich geringer 
gehalten werden, so daß die tägliche Aufnahme 
50 mg Nitrat nicht übersteigt. 

1134. Der Nitratgehalt in Fleisch und Fleischer-
zeugnissen ist gering und trägt nicht erheblich zur 
täglichen Nitrataufnahme bei, genauso wenig wie 
die meisten Milchprodukte, die in der Regel nitrat-
arm sind. Allerdings ist nach der Käseverordnung 
für die Herstellung von Schnittkäse der Zusatz von 
Nitrat bis zu einer Menge von 200 mg/l Käserei-
milch zugelassen. 

1135. Der von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) festgelegte ADI-Wert für Nitrat entspricht 
3,65 mg/kg Körpergewicht. Das sind bei einem 70 kg 
schweren Erwachsenen 255,5 mg. Dieser Wert wird 
im allgemeinen nicht erreicht. Bei einseitigen Ver-
zehrgewohnheiten zusammen mit einer erhöhten 
Trinkwasserbelastung können jedoch Spitzenwerte 
einer täglichen Nitratzufuhr von mehr als 500 mg 
auftreten. Zur Vermeidung dieser hohen Werte, vor 
allem wegen der möglichen Bildung von Nitrosami-
nen aus Nitrit und Aminen im Magen, sollte die 
Exposition so gering wie möglich gehalten werden. 
Ein Grenzwert von 50 mg/l Nitrat im Trinkwasser 
entspräche nach Auffassung des Rates dieser For-
derung. Dem Gemüse ist wegen seines dominieren-
den Anteiles an der Nitratzufuhr erhöhte Aufmerk-
samkeit zu schenken. Möglichkeiten zur Senkung 

des Nitratgehaltes von Gemüse bieten sich durch 
veränderte Sortenwahl, vor allem durch geeignete 
Anbau- und Düngetechniken. Eine Höchstmengen

-

Verordnung für Nitrat in bestimmten pflanzlichen 
Lebensmitteln, die derzeit von der Bundesregierung 
erwogen wird, könnte die Nitratbelastung des Kon-
sumenten erheblich senken. Da ein nicht unerhebli-
cher Teil der Bevölkerung sich bevorzugt vegeta-
risch ernährt, erhält diese Maßnahme zusätzliche 
Bedeutung. 

4.5.3.2 Rückstände von Tierarzneimitteln und 
Futtermittelzusatzstoffen 

1136. In der Tierproduktion werde zur Bekämp-
fung oder Vorbeugung von Krankheiten und Parasi-
tenbefall pharmakologisch wirksame Stoffe einge-
setzt; außerdem finden Substanzen Verwendung, 
die das Wachstum bzw. die Mastleistung verbes-
sern. Beide Stoffgruppen können Rückstände in 
Nahrungsmitteln hinterlassen. Die Massentierhal-
tung fördert den Einsatz von Tierarzneimitteln in-
sofern, als zumeist kein einzelnes Tier behandelt 
wird, sondern im Regelfall der ganze Bestand das 
jeweilige Arzneimittel über Futter oder Trinkwas-
ser erhält. Die Anwendung von Wachstumsförde-
rern, zu denen antimikrobielle und hormonwirk-
same Substanzen wie die Östrogene gehören, wird 
durch verschiedene lebensmittel-, futtermittel- und 
arzneimittelrechtliche Vorschriften geregelt. Diese 
Regelungen sollen gewährleisten, daß bei vor- 
schriftsmäßigem Einsatz keine bedenklichen Rück-
stände entstehen. Das grundlegende Problem liegt 
jedoch darin, daß gewisse Substanzen, z. B. Kombi-
nationen von 17-Beta-Östradiol, Testosteron und 
Progesteron, die als Wachstumsförderer nicht zuge-
lassen sind, als Tierarzneimittel im Handel sind 
und deshalb als Wachstumsförderer mißbraucht 
werden können. 

1137. Die Überwachung der Lebensmittel auf 
Rückstände von Tierarzneimitteln und Futtermit-
telzusatzstoffen kann, ähnlich wie bei anderen 
Rückständen, immer nur auf Stichproben beruhen. 
Der analytische Nachweis von Pharmaka im 
Fleisch ist bei manchen Substanzen wegen der ge-
ringen Empfindlichkeit des Nachweisverfahrens 
kaum möglich. Die Konzentrationen von Pharmaka 
und ihren Metaboliten sind jedoch im Urin und Kot 
der Tiere meistens erheblich höher als im Fleisch, 
so daß diese Substanzen in den Ausscheidungen der 
Tiere leicht nachgewiesen werden können. Aus die-
sem Grunde sollte die Überwachung verstärkt im 
Erzeugerbetrieb tierischer Lebensmittel erfolgen; 
erforderlichenfalls sollten die rechtlichen Voraus-
setzungen dafür so schnell wie möglich geschaffen 
werden. 

1138. Zu den Antibiotika bzw. Chemotherapeutika 
gehören u. a. die Sulfonamide, Nitrofurane, Tetra-
cycline, Bacitracin, Erythromycin, Neomycin, Thylo-
sin und vor allem Chloramphenicol. Bei der Anwen-
dung dieser Substanzen in der Tierhaltung sind 
mehrere Probleme zu berücksichtigen, nämlich 
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— Rückstände in den tierischen Nahrungsmitteln, 

— Resistenzentwicklung der behandelten Mikroor-
ganismen gegenüber diesen Substanzen, 

— Wirkung der in den Ausscheidungen der behan-
delten Tiere vorhandenen Substanzen oder de-
ren Metaboliten auf andere Organismen. 

Toxikologisch besonders bedeutsam sind Rück-
stände von Chloramphenicol, Olaquindox und Car-
badox. Während Chloramphenicol-Rückstände mög-
licherweise das blutbildende System des Menschen 
schädigen können, haben Olaquindox und Carbadox 
erbgutverändernde, vielleicht auch krebserzeu-
gende Wirkungen. 

Die Resistenzentwicklung gegenüber den Chemo-
therapeutika hat zum Verbot des Einsatzes der Te-
tracycline als Futtermittelzusatzstoffe geführt. 

1139. Obwohl keine Zweifel an der biologischen 
Wirksamkeit der in den Ausscheidungsprodukten 
der behandelten Tiere noch vorhandenen Substan-
zen oder deren Metaboliten bestehen, ist über deren 
Schicksal nach erfolgter Elimination aus dem Tier-
körper wenig bekannt. Insbesondere ist ungeklärt, 
inwieweit die im Harn oder Kot ausgeschiedenen 
antimikrobiellen Stoffe zu biologischen Wirkungen 
führen können (KROKER, 1983; SOMOGGI, 1980). 
Bisher ist nur festgestellt worden, daß Antibiotika 
bzw. Chemotherapeutika oder Desinfektionsmittel 
auf die Biogasgewinnung wirken, nachdem solche 
Substanzen den Fermentern bzw. dem Klär-
schlamm zugesetzt worden waren. Dabei kam es 
teilweise zu erheblichen Reduzierungen der Zahl 
methanogener Keime (KANDLER et al., 1981; KRO-
KER, 1983). Einige der antimikrobiell wirksamen 
Chemotherapeutika werden allerdings im Tierkör-
per metabolisiert. Ob die mit Urin und Kot ausge-
schiedenen Metaboliten noch eine antimikrobielle 
Wirksamkeit besitzen, bedarf genauerer Untersu-
chungen. 

1140. Zur Bekämpfung des Wurmbefalles von Rin-
dern, insbesondere des Großen Leberegels werden 
Fasciolizide eingesetzt. Sie können zu Rückständen 
in der Milch führen. Diese Behandlung ist nur wir-
kungsvoll, wenn der gesamte Bestand und auch die 
Bestände der Nachbarbetriebe mit erfaßt werden. 
Dann muß allerdings mit dem Auftreten von Rück-
ständen in der Molkereimilch eines derartigen Be-
zirkes gerechnet werden. 

1141. Gegen Hautparasiten bei Milchtieren wer-
den Phosphorsäureester und Carbamate unter Be-
achtung entsprechender Wartezeiten eingesetzt. 
Auch Lindan wird hierfür verwendet, jedoch ist sein 
Einsatz gemäß der Verordnung über Stoffe mit 
pharmakologischer Wirkung bei Tieren, die der 
Milchgewinnung direkt dienen, verboten. 

1142. Für eine gesteigerte Umwandlung von Fut-
tereiweiß in Muskeleiweiß werden Anabolika einge-
setzt. Dadurch wird bei unveränderter Futtermenge 
das Schlachtgewicht erhöht. Von dieser Stoffgruppe 
sind östrogenwirksame Stilbene und Stilbenderi

-

vate als Futtermittelzusatzstoffe bei Schlachttieren 
nicht mehr zugelassen. Da zum Nachweis dieser 
Substanzen zunächst nur ein unspezifischer und 
aufwendiger biologischer Test zur Verfügung stand, 
sind bis 1980 nur wenige Untersuchungen durchge-
führt worden. Heute können diese Stoffe durch che-
misch-analytische Methoden leicht identifiziert 
werden. Die neuen Nachweisverfahren haben im 
Jahre 1980 auch zum Nachweis synthetischer Östro-
gene, insbesondere des Diethylstilböstrol im Kalb-
fleisch und in daraus hergestellter Babynahrung, 
geführt. Als dies allgemein bekannt wurde, ging im 
Spätherbst 1980 der Kalbfleischverzehr in der Bun-
desrepublik Deutschland um 50 % zurück. Rückblik-
kend ist jedoch festzustellen, daß die gefundenen 
Rückstandsmengen an Diethylstilböstrol im Kalb-
fleisch, die in einem Fall den Spitzenwert von 
2,5 mg/kg erreichten, zu keiner akuten Gefährdung 
der Bevölkerung einschließlich der Kleinkinder ge-
führt haben können. Die Rückstandsmengen waren 
zu gering, um eine hormonelle Wirkung auszu-
üben. 

4.5.3.3 Kontaminationen durch unsachgemäßen 
Umgang mit Lebensmitteln oder 
Chemikalien 

Pilzliche Gifte (Mykotoxine) 

1143. Die Aflatoxine sind eine Gruppe lebergifti-
ger und krebserzeugender Metaboliten, die von den 
Pilzen Aspergillus flavus und Aspergillus parasiti-
cus gebildet werden. Der am stärksten krebserzeu-
gende Metabolit ist das Aflatoxin B1, das in oder auf 
einer Reihe von landwirtschaftlichen Produkten er-
scheint. Aflatoxinbildende Pilze können unter gün-
stigen Bedingungen wie z. B. hohe Temperatur und 
Feuchtigkeit praktisch auf allen Lebensmitteln 
wachsen. Zum Schutz der Verbraucher ist seit 1977 
eine Aflatoxinverordnung in Kraft. Lebensmittel 
mit mehr als 10 µg/kg Aflatoxin Bi, B2, G1, G2 bzw. 
mit mehr als 5 µg/kg Aflatoxin Bi allein dürfen 
nicht als Lebensmittel in den Verkehr gebracht 
werden. 

Eine weitere Expositionsmöglichkeit des Menschen 
liegt darin, daß importierte Futtermittel, besonders 
aus Ölsaaten wie z. B. Soja und Erdnüsse häufig mit 
Aflatoxinen kontaminiert sind. Selbst bei geringen 
Gehalten im Futter sind in Kuhmilch Metaboliten 
des Aflatoxins Bi nachweisbar. Im Ernährungsbe-
richt 1980 wird angegeben, daß 40 von 200 Trink-
milchproben einen dieser Metaboliten in Konzen-
trationen von 0,003 bis 0,008 µg/1 enthielten (Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung, 1980). Daher sind 
durch eine Änderung der Futtermittelverordnung 
1983 die zulässigen Mengen von Aflatoxin Bi in Fut-
termitteln gesenkt worden. Ergänzungsfuttermittel 
für milchgebende Rinder, Schafe und Ziegen dürfen 
seither maximal 0,01 mg Aflatoxin Bi pro kg enthal-
ten. Für Einzelfuttermittel darf der Höchstgehalt 
0,2 mg/kg nicht überschreiten. 
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1144. Weitere Schimmelpilztoxine sind Palutin 
und Ochratoxine, die allerdings keine krebserzeu-
gende Wirkung besitzen. Palutin kommt in faulen-
dem Obst und in Fruchtsäften vor, Okratin in Wei-
zen, Gerste und Bier. Hohe Ochratoxin-A-Mengen 
in Lebensmitteln einiger Balkan-Regionen wurden 
mit nur dort auftretenden Nierenschädigungen in 
Verbindung gebracht. 

1145. Fusarien sind Pilze, die in Böden verbreitet 
vorkommen. Sie können Pflanzen, hauptsächlich 
Mais und andere Getreidearten, befallen und zu 
Pflanzenkrankheiten führen (THALMANN, 1983). 
Nach dem gegenwärtigen Wissensstand sind beson-
ders zwei Gruppen von Inhaltsstoffen von Fusarien 
wichtig, das hormonal wirksame Zearalenon und 
die vor allem hautgiftigen Trichothezene. Ihre Wir-
kungen wurden insbesondere an Schweinen unter-
sucht. Zearalenon ruft bei diesen Unfruchtbarkeit, 
Trichothezene schlechte Futteraufnahme, Erbre-
chen und Durchfall hervor. Die Stoffe wirken wei-
terhin hautreizend, verursachen Nervenschäden, 
Blutungen und Mißgeburten. Außerdem kann die 
Fähigkeit der Tiere zur Infektionsabwehr herabge-
setzt werden. Die Toxizität der Fusarientoxine für 
den Menschen ist bisher wenig bekannt. Um die 
Kontamination mit diesen Stoffen zu vermindern, 
sollten die getreideanbauenden Betriebe auf sie 
aufmerksam gemacht werden. Durch entspre-
chende Sortenwahl, geregelte Fruchtfolgen, Trock-
nung und Lagerung der Ernte kann die Möglichkeit 
einer Kontamination vermindert werden. 

1146. Mutterkorn ist die auf allen Getreidearten 
vorkommende, große schwarze Körner bildende 
Dauerform des Pilzes Claviceps purpurea. Da die 
giftigen Inhaltsstoffe beim Lagern des Getreides 
rasch an Wirksamheit verlieren, ist mit Vergiftun-
gen nur bei Verwendung frischgeernteten Getrei-
des zu rechnen. Im modernen Getreidebau wird 
Mutterkorn durch Fungizide zurückgehalten und 
beim Mähdrusch und bei der Getreideverarbeitung 
entfernt. Die letzte Mutterkornmassenvergiftung 
ereignete sich in Deutschland Ende des letzten 
Jahrhunderts mit etwa 500 Erkrankungen in Hes-
sen. Kürzlich ist eine Mutterkornvergiftung in den 
USA bei einer alternativ lebenden Gruppe, die ihr 
Getreide selbst gedroschen und weiterverarbeitet 
hat, beschrieben worden. 

1147. Die Entfernung von Mykotoxinen aus konta-
minierten Produkten ist bisher nur für Futtermittel 
erfolgversprechend (MÜLLER, 1983). Besonders 
wirksam und auch wirtschaftlich ist die Behand-
lung mit Ammoniak zur Entfernung von Aflatoxin 
und einigen anderen Mykotoxinen. 

Das einfachste Verfahren zur Minderung der Pilz-
gifte in landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist ein 
sorgfältiger Umgang mit Lebensmitteln, der das 
Keimen der Pilzsporen und das Pilzwachstum ver-
hindert. Dazu dienen die folgenden Maßnahmen: 

— Auf der Seite der Produzenten und Händler ist 
die rasche Trocknung bis zu einem niedrigeren 
Feuchtigkeitsgehalt notwendig, der dann einge-

halten werden muß. Befallene Futtermittel dür-
fen nicht verfüttert werden. 

— Für Haushalte und Verbraucher bestätigt der 
Rat die bekannten Empfehlungen: Lebensmittel 
sind kühl und trocken zu lagern; zubereitete 
Speisen sollten nicht lange aufbewahrt werden; 
befallene Lebensmittel sollten nicht verzehrt 
werden. 

Der Pilzbefall von Getreide und Futterpflanzen 
kann außerdem durch sachgemäßen Pflanzen-
schutz zurückgehalten werden. 

1148. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß 
Kontamination durch Mykotoxine zwar vereinzelt 
Anlaß zu Beanstandungen geben, insgesamt jedoch 
die Belastung der Nahrung durch Mykotoxine ge-
ring ist. Ob Kontaminationen durch Mykotoxine 
auftreten, hängt im wesentlichen von der Sorgfalt 
bei der Erzeugung, beim Transport und bei der La-
gerung ab. 

Schwermetalle 

1149. Schwermetalle wie Blei, Cadmium und 
Quecksilber sind weitverbreitet, so daß alle Lebens-
mittel geringe Mengen davon enthalten. Durch die 
industrielle Verarbeitung und Emission von 
Schwermetallen weisen jedoch einige unserer Le-
bensmittel heute im Durchschnitt höhere Blei-, Cad-
mium- und Quecksilbergehalte auf als vor 100 Jah-
ren. Die Landwirtschaft selbst trägt nur im gerin-
gen Maße zu diesen erhöhten Gehalten bei und 
zwar durch Klärschlamm mit hohen Schwermetall

-

gehalten sowie durch Düngemittel, wenn sie aus 
cadmiumhaltigen Rohphosphaten hergestellt wor-
den sind. 

Im einzelnen sind folgende Schwermetalle toxikolo-
gisch von Bedeutung: 

1150. Cadmium wird von der Pflanze überwiegend 
aus dem Boden aufgenommen und wird bevorzugt 
in den äußeren Pflanzenteilen wie Samenschale 
oder äußeren Blättern der Gemüse angereichert 
(SAUERBECK, 1984). Daher kann beispielsweise 
Weizenkleie mehr Cadmium enthalten als reines 
Weizenmehl. Auch eine Oberflächen-Kontamina-
tion durch cadmiumhaltigen Staub kommt vor. 

1151. Cadmium wird aus dem Magen-Darmkanal 
sehr wahrscheinlich über den gleichen Mechanis-
mus wie Calcium resorbiert. Im Organismus wird 
das Schwermetall in der Leber und vor allem in der 
Niere an ein Protein, das Metallothionein, gebun-
den und damit inaktiviert. Bei Überschreitung die-
ser Bindungskapazität, die in der Niere bei 200 µg 
Cadmium/g Frischgewebe liegt, ist mit Vergiftun-
gen zu rechnen. Da resorbiertes Cadmium prak-
tisch nicht aus dem Organismus ausgeschieden 
wird, sind die Gehalte in Leber und Niere abhängig 
vom Alter des Menschen bzw. des Tieres. 

Dementsprechend enthält die Niere eines normal 
belasteten Erwachsenen in der Bundesrepublik 
Deutschland im allgemeinen zwischen 10 und 501.4 
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Cadmium pro Gramm Frischgewebe. Bei der Be-
rechnung der täglichen, noch tolerierbaren Cadmi-
umaufnahme ist die Weltgesundheitsorganisation 
von einem Normalgehalt von 50 µg/g Niere ausge-
gangen. Diese Konzentration wird unter Berück-
sichtigung der Resorptions- und Ausscheidungsra-
ten dann nicht überschritten, wenn beim Erwachse-
nen die Cadmiumaufnahme pro Tag 1 lag/kg Kör-
pergewicht bzw. etwa 500 µg pro Woche beträgt. 

Nach Berechnungen der Zentralen Erfassungs- und 
Bewertungsstelle für Umweltchemikalien (KÄFER-
STEIN et al., 1979; WEIGERT et al., 1984) nimmt der 
normale Erwachsene weniger als 50 % dieser 
Menge auf. Diese Institution weist ferner darauf 
hin, daß Pilzesser, die 500 g Wildpilze pro Woche zu 
sich nehmen, allein damit eine Cadmiumaufnahme 
von 30-38 % des WHO-Wertes erreichen. Hierzu ist 
zu bemerken, daß das in den Pilzen in Chitinbin-
dung vorliegende Cadmium im Magen-Darm-Trakt 
nur in geringen Mengen resorbiert wird. Werden 
dagegen wöchentlich 125 g Schweinenieren mit ei-
nem durchschnittlichen Cadmiumgehalt von etwa 
1 mg/kg verzehrt, so werden allein dadurch 23 % des 
WHO-Wertes erreicht. Da im allgemeinen die Nie-
ren von älteren Rindern und vor allem von Rehwild 
noch höhere Cadmiumgehalte aufweisen, wieder-
holt der Rat seine im Umweltgutachten 1978 gege-
bene Empfehlung, solche Nieren nicht in Verkehr 
zu bringen (SRU, 1978, Tz. 933). Zigarettenraucher 
nehmen etwa doppelt so viel Cadmium in den Orga-
nismus auf wie nichtrauchende Durchschnittser-
wachsene. Dementsprechend enthalten ihre Nieren 
doppelt so viel Cadmium wie die von Nichtrau-
chern. 

1152. Um die Cadmiumbelastung der Nahrung zu 
begrenzen, müssen die Cadmiumemissionen ge-
senkt werden. Die Cadmiumbelastung von 
Schlachttieren kann begrenzt werden durch die 
Verwendung von Futtermitteln mit niedrigen Ge-
halten resorbierbaren Cadmiums sowie durch Ver-
zicht auf bestimmte Zubereitungsformen wie z. B. 
Kochen und Dämpfen von Schweinefutter. In die-
sem Zusammenhang hat die Kommission zur Prü-
fung von Rückständen in Lebensmitteln der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft darauf hingewie-
sen, daß Futter mit sehr hohem Anteil an Rüben-
blattsilage, Rübenblatt und Rüben bei Rindern zu 
wesentlich höheren Blei- und Cadmiumgehalten in 
Nieren und Lebern führt als Verfütterung gleich-
stark kontaminierter anderer Futtermittel. Ferner 
hat sie darauf aufmerksam gemacht, daß eine opti-
male Calciumversorgung bei Rindern und Schwei-
nen die Blei- und Cadmiumgehalte, vor allem in den 
Nieren, aber auch in der Leber, weniger stark an-
steigen läßt (DFG, 1983). 

Auf die Bedeutung von Düngemitteln für die Cad-
miumkontamination von Böden und Pflanzen wird 
in Abschn. 4.2.5.2 eingegangen. 

1153. Die Zufuhr kleiner in der Nahrung enthalte-
ner Mengen von Blei führt zu einer Aufnahme von 
etwa 10 % im Körper. Kinder resorbieren allerdings 
deutlich mehr, nämlich 40 bis 50 % (ALEXANDER, 
1974; Landesgewerbeanstalt Bayern, 1982; 

HASCHKE und STEFFAN, 1981). Die Hauptmenge 
des resorbierten Bleies wird in Form des schwerlös-
lichen tertiären Bleiphosphates im Knochen gebun-
den. Der Einbau und die Wiederfreisetzung des so 
deponierten Bleies entspricht grundsätzlich dem 
des Calciums. Dementsprechend führen alle Ein-
flüsse, die zum Knochenabbau führen, zu einer Wie-
derfreisetzung des Bleies. Dazu gehören körperli-
che Anstrengung, Infektionskrankheiten, Erkran-
kungen, die mit einer Übersäuerung des Organis-
mus verbunden sind usw. Andererseits bewirkt 
diese Depotfunktion des Knochens für Blei die Auf-
rechterhaltung einer relativ konstanten Bleikon-
zentration in Blut und Harn. Die Ablagerung des 
Bleies im Knochen kann damit als Entgiftung ange-
sehen werden. Bei konstanter hoher Bleiaufnahme 
stellt sich jedoch nach Monaten ein Sättigungszu-
stand auch der Knochen ein. Als obere Konzentra-
tion im Blut, die auch langfristig keine schädlichen 
Wirkungen zeigt, werden von der Weltgesundheits-
organisation 40 µg/100 ml angesehen. Akute Krank-
heitszeichen treten ab 100 µg/100 ml Blut auf, ent-
sprechend 1014/100 ml im Harn. Von inhaliertem 
Blei wird je nach Größe der Partikel, an die das Blei 
gebunden ist, bis zu einem Drittel der Menge in den 
Organismus aufgenommen (LEHNERT und SZAD-
KOWSKI, 1983; SRU, 1978, Tz. 183). Damit scheint 
die Bleiaufnahme von Nutztieren über die Atemluft 
kein wesentlicher Faktor der Bleibelastung zu sein. 
Ein gewichtiger Kontaminationsweg sind hingegen 
Futtermittel (HECHT, 1983). Eiweißfuttermittel und 
Eiweißkonzentrate für Mischfutter weisen erheb-
lich höhere Gehalte an Blei auf als die meisten 
anderen Futtermittel. Dies liegt möglicherweise 
daran, daß Sulfhydryl-Gruppen des Getreidepro-
teins die Schwermetalle zu binden vermögen. Im 
Getreidekorn ist Blei wie Quecksilber bevorzugt in 
den Randschichten gespeichert. Werden diese beim 
Mahlvorgang entfernt, entsteht ein von Schwerme-
tallen fast freies Mehl. Dagegen haben schalenrei-
che Nachmehle und Kleie einen bis zu 10fach höhe-
ren Schwermetallgehalt als das Mehl (DFG, 1980). 

Viele Nutzpflanzen werden mit Blei überwiegend 
über die Luft und weniger durch die Aufnahme aus 
dem Boden kontaminiert. Daher läßt sich die Kon-
tamination pflanzlicher Lebensmittel mit Blei, so-
weit es sich um Bleibromid und Bleioxid aus Abga-
sen von Kraftfahrzeugen handelt, zu einem Teil 
durch Waschen oder Entfernen der äußeren Blätter 
oder durch Schälen vermindern (Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung, 1980; KÄFERSTEIN et al., 
1979). 

1154. Die gegenwärtige Bleibelastung des Men-
schen über pflanzliche und tierische Nahrungsmit-
tel ist aus den Berichten der Zentralen Erfassungs-
und Bewertungsstelle für Umweltchemikalien des 
Bundesgesundheitsamtes (KÄFERSTEIN et al., 
1979; WEIGERT et. al., 1984) sowie der Bleistudie 
der Landesgewerbeanstalt Bayern zu entnehmen 
(BLAU, 1982). Dabei wird festgestellt, daß der 
durchschnittliche Blut-Bleispiegel in der Bundesre-
publik Deutschland gegenüber den Richtwerten der 
Weltgesundheitsorganisation sehr niedrig ist. Er be-
trägt bei beruflich nicht bleibelasteten Erwachse- 
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nen weniger als 15 µg/100 ml Blut (AURAND und 
HOFFMEISTER, 1980), während die von der  Welt-
ge sundheitsorganisation als unbedenklich angese-
henen Werte bei 4011g/100 ml Blut liegen. Die ge-
nannten Studien zeigen auch, daß in der unmittel-
baren Nachbarschaft industrieller Emittenten die 
Bleilast des Organismus zwar erhöht sein kann, je-
doch selbst dort in der Regel keine besorgniserre-
genden Werte erreicht. Besonders gefährdet sind 
hier allerdings Kinder, die über kontaminierte 
Spielplätze und Spielen auf bleihaltigen Halden be-
sonders exponiert sind. 

Das Expertenkomitee der Weltgesundheitsorgani-
sation hat als duldbare tägliche Aufnahmemenge 
an Blei für einen Erwachsenen 40014 aus Lebens-
mittel und 100 µg aus Trinkwasser vorgeschlagen 
und daraus eine duldbare wöchentliche Aufnahme 
von 50 µg/kg Körpergewicht errechnet. In Anpas-
sung an die Verhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland wurde eine vorläufig duldbare wö-
chentliche Aufnahmemenge von 3,5 mg für einen 
70 kg schweren Erwachsenen vorgeschlagen. Die 
Erhebungen der Zentralen Erfassungs- und Bewer-
tungsstelle für Umweltchemikalien (KÄFERSTEIN 
et al., 1979; WEIGERT et al., 1984) zeigen, daß die 
Aufnahmemengen des Durchschnittserwachsenen 
an Blei über Lebensmittel einschließlich Bier bei ca. 
25 % dieser Menge liegen. Ein neuer Bericht der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft kommt zu ähn-
lichen Werten (DFG, 1983). 

1155. Wegen des geringen Abstands der mittleren 
zur duldbaren täglichen Aufnahmemenge an Blei 
ist wünschenswert, die Bleikontaminationen von 
Böden und landwirtschaftlichen Produkten zu be-
grenzen. 

Durch die derzeit forcierte Einführung bleifreien 
Benzins könnte die Spitzenbelastung von Pflanzen 
und Böden in der Nähe vielbefahrener Straßen er-
heblich gemindert werden. In der gesamten Nah-
rung ist jedoch durch diese Maßnahme aller Erfah-
rung nach keine schnelle und spürbare Senkung 
der Bleibelastung zu erwarten. Nach der Reduzie-
rung des Bleigehaltes in Vergasertreibstoffen von 
0,4 g/1 auf 0,15 g/1 in den siebziger Jahren ist näm-
lich der Bleigehalt der Nahrung bis heute insge-
samt nicht nennenswert zurückgegangen (DFG, 
1983). Dies kann zum Teil dadurch erklärt werden, 
daß nur ein geringer Prozentsatz der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche von der Bleiemission der 
Kraftfahrzeuge direkt betroffen ist. 

Der Ersatz von Blei in Vergasertreibstoffen durch 
andere Antiklopfmittel ist die Voraussetzung für 
die katalytische Reinigung der Kraftfahrzeugab-
gase von Stickstoffoxiden und Kohlenmonoxid. Da-
neben wird die Einführung unverbleiten Benzins 
die Bleibelastung in der Nähe vielbefahrener Stra-
ßen und in Städten sowie den weiträumigen Ein-
trag von Blei in die Umwelt senken. 

1156. Quecksilber wird vom Menschen überwie-
gend mit der Nahrung aufgenommen. Die Konzen-

trationen von Quecksilber in pflanzlicher Nahrung 
sind gering und liegen meist in der Nähe der Nach-
weisgrenze (DFG, 1980; KÄFERSTEIN et al., 1979). 
Im Muskelfleisch von Schlachttieren sind die 
Quecksilberkonzentrationen im Durchschnitt ähn-
lich niedrig wie in pflanzlicher Nahrung. Eine An-
reicherung von Quecksilber findet man jedoch oft 
in Leber und Niere. So werden in der Leber je nach 
Tierart durchschnittlich 0,02-0,06 mg/kg an Queck-
silber gefunden. In Meeres- und Süßwasserfischen 
liegen die Quecksilberkonzentrationen im Mittel 
bei 0,1-0,3 mg/kg und damit sehr viel höher als in 
Produkten aus der landwirtschaftlichen Produktion. 
Um die Aufnahme von Quecksilber durch den Men-
schen zu begrenzen, wurde 1975 in einer Verord-
nung die Höchstmenge an Quecksilber in Fischen 
und anderen der Nahrung dienenden Meerestieren 
auf 1 mg/kg Frischgewicht festgelegt. Die Kommis-
sion zur Prüfung von Rückständen in Lebensmit-
teln der Deutschen Forschungsgemeinschaft stellte 
fest, daß der größte Anteil des Quecksilbers in der 
Nahrung durch Fischverzehr aufgenommen wird. 
Die durchschnittliche jährliche Aufnahmemenge an 
Quecksilber liegt bei 0,45 mg pro Person und damit 
weit unterhalb der von der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) als duldbar angesehenen jährlichen 
Aufnahmemenge von 18 mg Quecksilber pro Person 
(DFG, 1983). Im Unterschied zu der Kommission der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft kommt die 
Zentrale Erfassungs- und Bewertungsstelle für Um-
weltchemikalien aufgrund einer anderen Berech-
nungsmethode (Warenkorbanalyse) zu dem Ergeb-
nis, daß im Durchschnitt der WHO-Wert zu einem 
Drittel ausgelastet wird (WEIGERT et al., 1984). 
Trotz dieser Unterschiede kann der Schluß gezogen 
werden, daß die Belastung des Menschen durch 
Quecksilber im Durchschnitt gering und unbedenk-
lich ist. 

1157. Thalliumrückstände in der Nahrung haben 
nur in der unmittelbaren Umgebung bestimmter in-
dustrieller Emittenten eine Bedeutung (Zementwer-
ke, Kupferhütten, Schwefelsäurefabriken, Ziege-
leien). Rückstände durch die landwirtschaftliche 
Produktion spielen keine nennenswerte Rolle. Die 
mittlere Belastung des Menschen durch Thallium 
ist sehr gering (DFG, 1983). 

1158. Auch die Arsenbelastung der Nahrung ist 
für die menschliche Gesundheit ohne Bedeutung. 
Im Getreide und in Getreideprodukten sind die Ar-
sengehalte im Durchschnitt sehr gering. 

Wurden Mitte der siebziger Jahre in Schweine-
fleisch gegenüber Rindfleisch bis zu fünfmal hö-
here Arsenkonzentrationen gefunden, so werden 
diese Unterschiede mittlerweile nicht mehr beob-
achtet. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzufüh-
ren, daß das sehr arsenreiche Fischeiweiß im 
Schweinemastfutter durch arsenarmes Sojaeiweiß 
ersetzt worden ist und außerdem organische Arsen-
verbindungen bei der Schweinemast in geringerem 
Umfang eingesetzt werden als früher (DFG, 1983). 
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4.5.4 Stand der Diskussion über die 
Bewertung einer Exposition mit 
mehreren Schadstoffen. 

1159. Das gleichzeitige Vorhandensein von mehre-
ren Schadstoffen in Nahrungsmitteln kann zu einer 
Änderung der Wirkung der einzelnen Stoffe führen, 
so daß deren Gesamtwirkung größer oder geringer 
sein kann als die Summe der Wirkungen der einzel-
nen Stoffe. Die verschiedenen Kombinationswir-
kungen werden folgendermaßen gegliedert: 

Eine additive Wirkung ist gegeben, wenn die Wir-
kung der beiden Einzelsubstanzen gleich der 
Summe ihrer Einzelwirkungen ist. Dies ist zu er-
warten, wenn beide Substanzen den gleichen Wir-
kungsmechanismus besitzen. 

Ein synergistischer Effekt tritt auf, wenn die Wir-
kung der beiden Substanzen erheblich größer ist als 
die Summe der Wirkung jeder einzelnen Substanz. 
Eine Potenzierung liegt dann vor, wenn eine nicht-
toxische Substanz die Toxizität einer zweiten Sub-
stanz erheblich verstärkt. 

Mit Antagonismus wird die Situation beschrieben, 
wenn bei Anwesenheit von zwei Chemikalien die 
Wirkung einer Substanz vermindert wird oder sich 
beide in ihrer Wirkung gegenseitig abschwächen. 

1160. Eine umfassende Bewertung des gleichzeiti-
gen Vorhandenseins mehrerer Schadstoffe in 
pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln ist ge-
genwärtig nicht möglich. Die Kommission für 
Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vor-
ratsschutzmittel der Deutschen Forschungsgemein-
schaft hat die bis zum Jahre 1975 auf diesem Gebiet 
erschienene Literatur für Pestizide zusammenge-
tragen (KIMMERLE et al., 1975) und kommt zu fol-
genden Ergebnissen: 

1. Mehr als additive Effekte fanden sich nur bei 
Verabreichung hoher Dosen, d. h. Erhöhung der 
akuten Toxizität. Diese Kombinationen könnten 
eine Gefährdung für den Anwender darstellen, 
werden aber durch toxikologische Prüfung sol-
cher Mischpräparate erkannt. Dies führt zur 
Einstufung in die entsprechende Giftklasse. 

2. Alle bei mehrmaligen Gaben geprüften Kombi-
nationen ergaben in niedrigen Dosierungen nur 
additive Effekte. 

3. Die vorliegenden Untersuchungen ermöglichten 
es nicht, das Risiko für den Menschen durch 
Aufnahme von Rückständen über mehrfach pe-
stizid-behaftete Lebensmittel abzuschätzen. 

Die Toxikologen der Kommission hielten es daher 
für dringend erforderlich, das Problem mit geziel-
ten experimentellen Untersuchungen anzugehen. 
Die Diskussion über die zweckmäßigste Verfah-
rensweise ist bisher jedoch nicht abgeschlossen. 

Auch die US-amerikanische Kommission zur Fest-
setzung von maximalen Konzentrationen am Ar-
beitsplatz hat sich mit diesem Problem auseinan-
dergesetzt und empfiehlt, daß bei Anwesenheit von 
zwei oder mehr Substanzen, die auf das gleiche Or

-

gansystem wirken, von einer additiven Wirkung 
auszugehen ist. Ausnahmen sind nur dann zulässig, 
wenn die einzelnen Substanzen voneinander unab-
hängige Wirkungen, z. B. auf unterschiedliche Or-
gane des Körpers besitzen. 

Eine Literaturrecherche der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz über Experimente mit Kombinationen 
von Arbeitsstoffen ergab jedoch, daß bei Kombina-
tion von Einzelsubstanzen im subtoxischen Bereich 
keine additive Wirkung auftrat. Erst bei Konzentra-
tionen, die weit über den maximalen Arbeitsplatz-
konzentrationen lagen, waren additive bis überad-
ditive Wirkungen zu verzeichnen. 

1161. Vor diesem Hintergrund muß auch die Dis-
kussion um die Einführung einer Summenformel 
für Rückstände von Schadstoffen gesehen werden. 

Eine Summenformel soll festlegen, welche Gesamt-
menge von verschiedenen Substanzen z. B. in 
pflanzlichen Nahrungsmitteln aus toxikologischer 
Sicht zulässig ist und nicht überschritten werden 
darf. Ihre Anwendung ist nach den bisherigen Er-
kenntnissen nur unter bestimmten, in Ausnahme-
fällen gegebenen Voraussetzungen möglich. Die 
Kommission zur Prüfung von Rückständen in Le-
bensmitteln der Deutschen Forschungsgemein-
schaft verwendete das Prinzip der Summenformel 
z. B. bei der Bewertung der Kontamination der 
Frauenmilch mit Hexachlorcyclohexanen (HCH). 
Sie ging davon aus, daß diese Substanzen etwa ein 
Zehntel der übrigen persistenten Kohlenwasser-
stoffe wie Dieldrin, DDT, PCBs in der Frauenmilch 
ausmachen und daß die genannten chlorierten Koh-
lenwasserstoffe ein mit den Hexachlorcyclohexa-
nen übereinstimmendes Wirkungsspektrum besit-
zen. Der gemeinsame Angriffspunkt aller dieser 
Substanzen liegt in der Leber. Allerdings ist auch in 
diesem Falle die Verwendung des Summenwertes 
nur bedingt zulässig, da z. B. die unterschiedliche 
Abbaubarkeit der einzelnen Substanzen nicht be-
rücksichtigt wird und auch die übrigen toxikokine-
tischen Eigenschaften der einzelnen Substanzen 
wie Resorbierbarkeit usw. nicht übereinstimmen. 
Die übrigen Rückstände in der Frauenmilch wur-
den wegen ihrer von den persistenten Chlorkohlen-
wasserstoffen abweichenden Wirkungen nicht be-
rücksichtigt. 

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung des Prin-
zips der Summenformel sind Untersuchungen von 
Wasserverunreinigungen auf Cholinesterasehem-
mung und Mutagenität. Hier werden Wasserproben 
auf diese spezifischen Wirkungen hin überprüft, 
während alle übrigen vorhandenen Substanzen mit 
anderer Wirksamkeit unberücksichtigt bleiben. 

1162. Diese Beispiele verdeutlichen, daß Summen-
formeln für Rückstände in Nahrungsmitteln streng 
genommen nur für Substanzgruppen mit überein-
stimmenden Angriffspunkten, Wirkungsspektren 
und toxikokinetischem Verhalten möglich wären, 
eine Voraussetzung, die für die meisten Rückstände 
nicht gegeben ist. Während z. B. organische Phos-
phorsäureester die Cholinesterase hemmen, beein-
flussen andere Rückstände z. B. die Blutgerinnung, 
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sind Methämoglobinbildner oder haben Hormon-
wirkungen. Dazu kommt, daß die Rückstände verur-
sachenden Substanzen unterschiedliche Stabilitä-
ten in oder auf der Pflanze haben, unterschiedlich 
vom Menschen resorbiert oder ausgeschieden wer-
den und unterschiedliche Wirkungsintensitäten be-
sitzen. 

Unter diesen Bedingungen ist eine Summenformel 
für die gesamte Rückstandsmenge toxikologisch 
nicht vertretbar. Für bestimmte Substanzgruppen 
mit übereinstimmenden Wirkungsmechanismen, 
z. B. Cholinesterase-Hemmstoffe, sollten bei der 
Höchstmengenfestsetzung die Summen der Wir-
kungen der Einzelsubstanzen berücksichtigt wer-
den. 

Summenformeln können jedoch aus praktischen 
Gründen der Vorsorge sinnvoll sein, z. B. um zu ver-
hindern, daß Produzenten oder Verarbeiter Lebens-
mittelprodukte verschneiden, die mit verschiedenen 
Rückständen unterschiedlich belastet sind oder die 
wegen der Überschreitung von Höchstmengen je-
weils verschiedener Schadstoffe nicht verkehrsfä-
big wären. Mit Hilfe von Summenformeln könnte 
man z. B. auch die Rückstände von solchen Pflan-
zenschutzmitteln begrenzen, die gemeinsame uner-
wünschte Eigenschaften haben, z. B. Persistenz und 
Akkumulierbarkeit. 

4.6 Zusammenfassende Bewertung der 
Auswirkungen 

4.6.1 Von der modernen Landwirtschaft 
ausgehende Umweltbelastungen 

1163. Für die in den Kapiteln 4.1 bis 4.5 ausführ-
lich erläuterten Auswirkungen der modernen Land-
wirtschaft auf die Schutzgüter der Umweltpolitik ist 
typisch, daß sie meistens nicht punktuell, sondern 
großflächig bzw. großräumig auftreten. Allein diese 
Tatsache gebietet, die beobachteten oder sich ab-
zeichnenden Belastungen ernstzunehmen und ab-
zubauen. 

1164. Als schwerwiegendste Auswirkung erscheint 
dem Rat die Beeinträchtigung, Verkleinerung, Zer-
splitterung und Beseitigung naturbetonter Biotope 
und Landschaftsbestandteile des von der Landwirt-
schaft geprägten ländlichen Raumes. Sie ist die 
Hauptursache des starken Rückganges wildleben-
der Pflanzen- und Tierarten, deren weitere Existenz 
gemäß den Roten Listen zu 30 bis 50 % ihrer Arten-
zahl bedroht ist. Der Flächenanteil ihrer Biotope ist 
in intensiv genutzten Agrarlandschaften auf 2 bis 
3 % gesunken. Die einzelnen Biotope sind oft so 
klein, daß sie keine sicheren Lebensräume für viele 
Tiere mehr darstellen, während die dort wachsen-
den Pflanzen durch randlichen Eintrag von Dün-
gern und Pflanzenschutzmitteln beeinträchtigt wer-
den können; dies gilt vor allem für die von Natur 
aus nährstoffarmen Biotope. 

1165. Zahlreiche Biotope sind einst erst durch 
landwirtschaftliche Tätigkeiten wie Streumand, 
Schafbeweidung, Viehtrieb oder Einfriedung von 
Nutzflächen entstanden, darunter Halbtrockenra-
sen, Zwergstrauchheiden, Streuwiesen, Gebüsche 
und Hecken. Sie verdanken also der Landwirtschaft 
ihre Existenz, die diese heute offenbar nicht mehr 
gewährleisten kann. Zu diesen Biotopen gehören 
auch zahlreiche Grönlandformationen mit einer 
großen Artenfülle an Pflanzen (z. B. Orchideen, En-
ziane, Herbstzeitlosen) und Tieren (z. B. Weißstorch, 
Brachvogel, Libellen, Hummeln), die durch Intensi-
vierung der Grünlandnutzung, Umbruch in Acker 
oder Aufforstung bis auf kleine Reste beseitigt wer-
den. 

1166. In den 1 850 Naturschutzgebieten der Bun-
desrepublik mit knapp 1 % ihrer Fläche sind nur 35 
bis 40% der Arten in ihrer Existenz gesichert — 
aber nicht einmal hier vollständig, da fast keines 
dieser Gebiete gänzlich frei von Nutzungen oder 
Randeinwirkungen ist. 

1167. Die Bekämpfung von Ackerwildkräutern 
und -wildtieren ist zum Gedeihen und zur Ertragssi-
cherung der Kulturen unumgänglich, greift aber 
durch Entzug der Nahrungsbasis vieler Tiere, die 
auf die Ackerwildkräuter angewiesen sind, und 
durch Nebenwirkungen chemischer Bekämpfungs-
mittel auch tief in die Lebensgemeinschaften der 
Ackerflur ein, die durch Schlagvergrößerung und 
Einengung der Fruchtfolgen ohnehin an Arten — 
auch an Nutzpflanzenarten! — verarmt ist und an 
Biotopwert erheblich verloren hat. Dies erschwert 
auch die nunmehr stärker angestrebte biologische 
Schädlingsbekämpfung. 

1168. An zweiter Stelle der landwirtchaftlich ver-
ursachten Umweltbelastungen steht die zuneh-
mende Gefährdung des Grundwassers durch Ein-
trag von Nitrat und neuerdings, wenn auch noch 
vereinzelt, von Pestiziden. Sie steht in engem Zu-
sammenhang mit der Intensivierung der Stickstoff-
umsetzungen in landwirtschaftlich genutzten Bö-
den, die viele Wassereinzugsgebiete bedecken. 
Überschüssiges, d. h. von Pflanzen nicht aufgenom-
menes oder benötigtes Nitrat, das aus verschie-
denen — auch natürlichen, aber durch Düngung 
und Bodenbearbeitung aktivierten — Quellen 
stammt, wird vom Boden nicht gebunden und daher 
mit dem Sickerwasser zum Grundwasser transpor-
tiert. Vor allem unsachgemäße und unzeitige Gülle

-

ausbringung auf leichten Böden führt nach Nitrifi-
zierung zu starken Nitratauswaschungen. 

1169. Im nicht durchwurzelten Unterboden kann 
Nitrat durch Denitrifizierung abgebaut werden, 
wenn Kohlenstoffverbindungen vorhanden sind, 
und damit vom Eintrag ins Grundwassser fernge-
halten werden. Die Höhe und mögliche Erschöpf-
barkeit dieses Denitrifizierungsvermögens sind un-
bekannt, sein plötzliches Versagen, das zu verstärk-
tem Nitrateintrag führen würde, ist nicht ausge-
schlossen. Die Entfernung des Nitrates aus dem 
Grundwasser zum Zecke der Benutzung als Trink- 
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wasser ist schwierig und kostspielig und für klei-
nere Wasserwerke praktisch unerschwinglich. 

1170. Die dritte Gefährdungsstufe der landwirt-
schaftlichen Umweltbelastung nimmt der Boden 
ein, im wesentlichen nur die Ackerböden, d. h. ca. 
29% der Fläche der Bundesrepublik. Die intensi-
vierte Bodenbearbeitung im Wechsel von Bodenver-
dichtung durch schwere Maschinen und häufiges 
Befahren und ständiger Wiederauflockerung ver-
schlechtert das Bodengefüge, wozu auch die Veren-
gung der Fruchtfolgen mit Wegfall tiefwurzelnder 
Pflanzen beiträgt. Es kommt zu zunehmenden Un-
terbodenverdichtungen, die mechanisch nicht besei-
tigt werden können. Obwohl noch keine Ertrags-
minderungen festgestellt werden, beobachten die 
Fachleute Gefügeschäden mit Sorge. 

Der ausgedehnte Anbau von „Reihenfrüchten" wie 
Mais und Rüben, bei dem der Boden bis zur dichten 
Pflanzenbedeckung wochenlang ungeschützt liegt 
und auch unkrautfrei gehalten wird, hat die Boden-
erosion durch Wasser und Wind regional erheblich 
verstärkt. Sie stellt einen praktisch irreversiblen 
Bodenverlust dar; schon 1 mm Bodenabtrag ent-
spricht einem Verlust von durchschnittlich 15 t Bo-
den mit 10 kg Phosphat, 20 kg Stickstoff und 100 bis 
200 kg Kohlenstoff je Hektar. 

1171. Die stoffliche Belastung der Böden durch die 
Landwirtschaft darf ebenfalls nicht vernachlässigt 
werden. Besorgte Aufmerksamkeit verdient der Be-
fund, daß eine Anzahl von Pestizidwirkstoffen, die 
nicht mehr nachgewiesen werden konnten und da-
her für abgebaut gehalten wurden, in Wirklichkeit 
durch chemischen Einbau in Ton- und Humusparti-
kel als „verborgene Rückstände" (bound residues) 
mit noch unbekanntem weiteren Verhalten im Bo-
den verbleiben. 

1172. Die Bodenbelastung ist deswegen bedenk-
lich, weil die Böden nicht nur Grundlage der land-
wirtschaftlichen Produktion sind, sondern darüber 
hinaus der Regelung im Naturhaushalt durch Fil-
terung und Pufferung vieler Stoffe, darunter auch 
Schadstoffe dienen und Lebensraum einer großen 
Zahl von Kleinlebewesen sind, die als Zerleger toter 
organischer Substanzen und als Humusbildner un-
entbehrlich sind, aber seitens des Arten- und Bio-
topschutzes bisher vernachlässigt wurden. Von ih-
nen werden vor allem die größeren Bodentiere, dar-
unter die für ein stabiles Bodengefüge wesentlichen 
Regenwürmer, durch Bodenbearbeitung und 
-befahrung sowie durch bestimmte Pestizide stark 
dezimiert. 

Die Bodenbelastung steht insofern in engem Zu-
sammenhang mit der vorher erwähnten Grundwas-
serbeeinträchtigung. Böden sind „belebte Filterkör-
per" und regeln die Verteilung von Wasser mit den 
darin gelösten und suspendierten Stoffen durch Ab-
fluß und Versickerung. Daher muß auch der Grund-
wasserschutz mit der zweckmäßigen Behandlung 
dieses Filterkörpers beginnen. Die Filterleistung ist 

nicht unbegrenzt, der Filter selbst auch nicht erneu-
erbar. Er kann durch Schadstoffanreicherung wie 
durch Bodenpressung in seiner Wirkung ge-
schwächt werden. 

1173. Der vierte Platz unter den landwirtschaftli-
chen Umweltbelastungen kommt der Beeinträchti-
gung der Oberflächengewässer zu. Kleine Fließge-
wässer werden häufig verrohrt oder in Vorflutrin-
nen umgewandelt, büßen dadurch ihre Selbstreini-
gungskraft ein und gehen zugleich als Biotope ver-
loren, was auch die Folge der Zuschüttung von Tei-
chen und Weihern ist. Nährstoffreiche Dränwässer 
und Bodenabschwemmungen erhöhen die ohnehin 
große Nährstoffbelastung der Gewässer, die zur 
Verkrautung, zu erhöhtem Algenwuchs und in der 
Folge zu Sauerstoffmangel und der Möglichkeit des 
„Umkippens" der Gewässer führt, insbesondere in 
stehenden Gewässern. Immer häufiger werden 
auch Pflanzenschutzmittel in Oberflächengewäs-
sern nachgewiesen. Insgesamt verursacht die mo-
derne Landwirtschaft, von örtlichen Ausnahmen 
abgesehen, keine höheren, sondern meist geringere 
Gewässerbelastungen als andere Wirtschaftsberei-
che. Sie gefährdet aber die Gewässer und ihre Ufer-
bereiche als naturbetonte Biotope der Agrarland-
schaft — die jedoch in die erste Gefährdungskate-
gorie gehören. 

1174. Entgegen vielen Befürchtungen steht die Be-
einträchtigung der Nahrungsmittelqualität durch 
die moderne Landwirtschaft erst an fünfter Stelle 
der von dieser verursachten Umweltbelastungen; 
dabei ist zu berücksichtigen, daß Nahrungsmittel 
mehr ein Schutzgut der Gesundheits- als der Um-
weltpolitik sind. Der Schadstoffgehalt in inländisch 
erzeugten Nahrungsmitteln hat insgesamt stark ab-
genommen und ist weiter rückläufig, bedarf aber 
weiterhin größter Aufmerksamkeit. Die vieldisku-
tierte Nitratbelastung des Grundwassers ist, da das 
daraus gewonnene Trinkwasser ein Nahrungsmit-
tel ist, auch an dieser Stelle zu erwähnen, zugleich 
ist aber darauf hinzuweisen, daß 70 bis 80 % der Nit-
rataufnahme des Menschen aus Gemüse stammen. 
Im übrigen hängt der Schutz der Nahrungsmittel 
vor Schadstoffen weitgehend auch vom Boden-
schutz, vor allem von der Verhinderung des Schwer-
metall-Eintrages ab. 

1175. An letzter Stelle folgt schließlich die Bela-
stung der Luft durch landwirtschaftliche Aktivitä-
ten, hervorgerufen durch Staubemissionen aus Bo-
denbearbeitung, Transportvorgängen und Erntear-
beiten, durch Geruchsbelästigungen aus der Tier-
haltung und der Ausbringung von Gülle, durch Ab

-

drift von Pflanzenschutzmitteln (vor allem bei Aus-
bringung mit Flugzeugen) und durch Lärm- und Ab-
gas-Emissionen landwirtschaftlicher Maschinen. 

Aus dieser Rangfolge der Auswirkungen moderner 
Landwirtschaft auf die Umwelt ergeben sich die in 
Teil 5 erläuterten Maßnahmen und die Konsequen-
zen für die zukünftige Gestaltung einer in sich ver-
knüpften Agrar- und Umweltpolitik. 
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4.6.2. Zur Gegenüberstellung: Beurteilung 
der auf die Landwirtschaft 
einwirkenden Umweltbelastungen 

1176. Bei der Beurteilung der von der modernen 
Landwirtschaft verursachten Umweltbelastungen 
darf aber nicht vergessen werden, daß die landwirt-
schaftliche Erzeugung als solche und ihre Wirt-
schaftlichkeit ihrerseits in wachsendem Maße von 
allgemeinen Umweltschädigungen beeinträchtigt 
werden, die auf technisch-zivilisatorische Einflüsse 
zurückzuführen sind. Diese Umweltbelastungen er-
folgen überwiegend über das Medium Luft. Hier 
besteht ein Zusammenhang mit den neuartigen 
Waldschäden, die die Aufmerksamkeit für ver-
gleichbare Schädigungen in anderen Landschafts-
bereichen geschärft haben; denn Luftschadstoffe 
gehen grundsätzlich auf der gesamten Landesflä-
che nieder und nicht nur auf Wäldern, obwohl sie 
sich hier insbesondere durch die hohe Filterwir-
kung der Baumkronen stärker anreichern (vgl. Son-
dergutachten „Waldschäden und Luftverunreini-
gungen", SRU, 1983). 

1177. Zur Belastung des Bodens aus der Luft ist 
die These vertreten worden (KLOKE, 1977 und 
1984), daß nicht weniger als 7% des Bundesgebietes, 
nämlich ein ca. 3 km breiter Gürtel um Stadt- und 
Industriegebiete und ein 50 m breiter Streifen bei-
derseits der Hauptverkehrsstraßen, durch Immis-
sion und Deposition möglicherweise mit Luftschad-
stoffen belastet seien. Dabei wurde aber vorausge-
setzt, daß dort tatsächlich überall solche Schad-
stoffe emittiert werden. Umweltschutzverbände und 
Presse haben dies dahingehend interpretiert, daß 
7 % des Bundesgebietes bereits so stark belastet sei-
en, daß dort guten Gewissens gar keine Landwirt-
schaft mehr betrieben werden könne (RIBBE, 1984). 
Dies ist gegenwärtig jedoch übertrieben, liegt aber, 
wenn keine einschneidenden Emissionsminderun-
gen erfolgen, langfristig durchaus im Bereich des 
Möglichen (SAUERBECK, 1984). 

1178. Unter den Stoffeinträgen aus der Luft erre-
gen Schwermetalle wegen ihrer möglichen Giftwir-
kung und Nichtabbaubarkeit besondere Besorgnis. 
Dies gilt vor allem für Cadmium und Blei, deren 
Eintrag relativ zu ihrer möglichen Schadwirkung 
die Höhe anderer Schadstoffeinträge erreicht oder 
übertrifft. Hinzu kommen die Grundbelastung der 
Böden mit Schwermetallen sowie der Schwerme-
tall-Eintrag über Klärschlämme. Flußsedimente 
und in Flußauen über Hochwässer, auf die weiter 
unten eingegangen wird. 

Die Landwirtschaft kann jedoch ohne großen zu-
sätzlichen Aufwand im Rahmen der normalen Bo-
denbewirtschaftung, z. B. durch Kalkung und Hu-
muspflege, die Festlegung der Schadstoffe im Bo-
den fördern und damit zumindest teilweise verhin-
dern, daß die bisher in den Boden gelangten 
Schwermetalle in Grundwasser oder Pflanzen über-
gehen. Gefährlicher und weniger leicht zu vermei-
den ist die Aufnahme von Futterpflanzen, die mit 
Luftschadstoffen bzw. Schwermetallen behaftet 
sind, durch Weidevieh. Gefährdungen der menschli-
chen Gesundheit können allerdings weitgehend 

vermieden werden, wenn Leber und Nieren älterer 
Weidetiere vom Verzehr ausgeschlosen werden. 

1179. Weiterhin ist der Eintrag von Säure durch 
säurebildende Luftschadstoffe zu erwähnen. Da Ak-
kerböden jedoch meist noch weitgehend basenge-
sättigt sind oder gar freies Calciumcarbonat enthal-
ten, besitzen sie ein beträchtliches „Puffervermö-
gen" gegenüber Säuren. Außerdem werden Acker-
böden meist regelmäßig gekalkt. Die Wirkung des 
Säureeintrages auf diese Böden ist also nicht mit 
derjenigen auf — oft ohnehin bereits stark versau-
erte — Waldböden vergleichbar; dennoch besteht 
kein Zweifel, daß durch den Säureeintrag der Bo-
den langfristig beansprucht und auf längere Sicht 
dessen Degradation beschleunigt wird bzw. daß der 
Säureeintrag einen entsprechenden Kalkbedarf 
nach sich zieht (SAUERBECK, 1984). 

1180. In welchem Umfang sich die allgemeine 
Luftbelastung auf das Wachstum der landwirt-
schaftlich genutzten Pflanzen selbst auswirkt, ist 
bisher schwer zu beurteilen. Da es sich meist um 
kurzlebige Kulturen handelt, sind langanhaltende, 
sich akkumulierende Schadeinflüsse, wie sie in der 
Forstwirtschaft möglich sind, nicht zu erwarten. 
Trotzdem erscheinen unsichtbare Schädigungen 
durch die allgemeine Luftbelastung (vor allem 
durch SO2, NOx, Schwermetalle), die einmal ertrags-
wirksam werden können, im Rahmen des Mögli-
chen. Im Hinblick auf die untypische Verteilung 
von sekundären Luftverunreinigungen wie Photo-
oxidantien besteht ein Gefahrenpotential, dessen 
Bedeutung für die Landwirtschaft aufgrund fehlen-
der Beobachtungen und Untersuchungen kaum ab-
geschätzt werden kann. Überlegungen im Zusam-
menhang mit den neuartigen Waldschäden lassen 
es angezeigt erscheinen, diesem Problemkreis er-
höhte Aufmerksamkeit zu widmen. 

1181. Landwirtschaftlich genutzte Flächen erhal-
ten Schadstoffzufuhren nicht nur über die Luft. In 
einigen Gebieten der Bundesrepublik gibt es Flä-
chen, die durch Abraum und Abfälle aus jahrhun-
dertelangem Erzbergbau oder der anschließenden 
Erzverhüttung in geschichtlicher oder sogar erst in 
jüngerer Zeit mit Schwermetallen belastet worden 
sind. Bei kontaminierten Böden dieser Art werden 
die von KLOKE (1980 und 1984) als vorläufig „tole-
rierbar" angesehenen Richtwerte für einzelne 
Schwermetalle z. T. um ein Vielfaches überschrit-
ten. An diesen „Altlasten" läßt sich — von begrenz-
ten Sanierungsmaßnahmen abgesehen — kaum et-
was ändern, so daß diese lokalen Bereiche lediglich 
ausgewiesen und — soweit erforderlich — aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden 
sollten (SAUERBECK, 1984). 

Die Verwendung von Klärschlämmen in der Land-
wirtschaft, die allerdings nur auf ca. 4 % der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche erfolgt, kann eine 
Belastung landwirtschaftlich genutzter Böden aus 
nicht-landwirtschaftlichen Quellen, insbesondere 
durch Schwermetalle, darstellen. Da die Klär-
schlammaufbringung jedoch freiwillig erfolgt und 
der Landwirt diese im Rahmen der Bodenverbesse- 
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rung und wegen der hohen Nährstoffgehalte des 
Klärschlamms durchführt, muß sie ggf. auch als Be-
lastung durch die Landwirtschaft selbst angesehen 
werden. Gleiches gilt für die Aufnahme von Müll-
komposten und in noch höherem Maße von ausge-
baggerten Fluß- und Hafenschlämmen, sofern die 
Aufbringung freiwillig erfolgt. 

1182. Die nur lokale, hochwasserbedingte Ablage-
rung von Flußsedimenten auf (regelmäßig) über-
schwemmten landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Flußauen führt dort häufig zu erhöhten Schwer

-

metallgehalten im Boden. 33% der Bodenproben 
von Grünlandflächen in Überschwemmungsgebie-
ten am Niederrhein liegen über dem als vorläufig 
tolerierbar angesehenen Cadmium-Richtwert, 60 % 
der Proben über denjenigen für Blei und Zink 
(CLAUSSEN, 1983). Entlang anderer Flüsse, in de-
ren Einzugsgebiet sich größere Schwermetalleinlei-
ter befinden, ist die Situation vergleichbar. Dies 
kann vor allem bei Grünlandnutzung und ohnehin 
niedrigen Boden-ph-Werten zu erhöhter Aufnahme 

durch die Pflanzen und zur Überschreitung der 
Richtwerte in den Pflanzen führen. 

1183. Bei allen Schadstoff-, vor allem Schwerme-
tall-Einträgen in landwirtschaftlich genutzte Böden 
sind auch die Ausgangsbelastungen zu berücksich-
tigen. Diese liegen im allgemeinen erheblich unter 
den von KLOKE (1980) als „vorläufig tolerierbar" 
angesehenen Richtwerten, die zugleich Grenzwerte 
der Bodenbelastung nach der Klärschlammverord-
nung sind. 

1184. Eine Aufrechnung der von der Landwirt-
schaft zu tragenden und der von ihr verursachten 
Umweltbelastungen ist für die Lösung der Pro-
bleme nicht hilfreich. Umweltbelastungen aus allen 
Bereichen müssen entsprechend ihrer Gefährlich-
keit weitestmöglich und unverzüglich abgebaut 
werden. Daraus folgt, daß eine Ungleichbehandlung 
bei der Anwendung des Verursacherprinzips, wie 
sie nicht zuletzt wegen der Landwirtschaftsklau-
seln des Naturschutzrechtes zugunsten der Land-
wirtschaft bisher üblich ist, nicht länger hingenom-
men werden kann. 
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5 Konsequenzen für die Umwelt- und Agrarpolitik 

5.1 Forderungen an ein Gesamtkonzept 

5.1.1 Maßstäbe für die umweltpolitische 
Bewertung der Landwirtschaft 

1185. Die Auswirkungen der Landwirtschaft auf 
die Umwelt sind unterschiedlichsten Bewertungen 
ausgesetzt: 

— Aus strikt ökologischer Sicht wird z. B. der Ak-
kerbau oft als eine naturwidrige Form der Land-
nutzung betrachtet. Zwar wird nicht jede Form 
der Landbewirtschaftung gleich kritisch beur-
teilt, doch führt diese Betrachtungsweise dazu, 
daß die agrarische Landnutzung als schwerwie-
gender Eingriff in den Naturhaushalt gedeutet 
wird, der einer grundsätzlichen Bedürfnisprü-
fung unterworfen sein muß. 

— Aus landwirtschaftlicher Sicht wird dagegen oft 
die Auffassung vertreten, daß auch die moderne 
Landwirtschaft — abgesehen von einigen weni-
gen „schwarzen Schafen" — noch in Harmonie 
mit Natur und Landschaft stehe. Diese Auffas-
sung stützt sich auch auf die allgemeine Land-
wirtschaftsklausel des Bundesnaturschutzgeset-
zes (§ 1 Abs. 3), wonach der ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- 
und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeu-
tung zukommt und sie in der Regel den Zielen 
des Bundesnaturschutzgesetzes dient; entspre-
chend gilt ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung nicht als Eingriff in Natur und 
Landschaft (§ 8 Abs. 7). 

Obwohl diese gegensätzlichen Positionen jeweils 
eine partielle Berechtigung haben, kommt keine als 
Beurteilungsgrundlage für ein umweltpolitisches 
Forderungskonzept in Betracht. 

1186. Auch Ackerbau und Tierhaltung haben we-
sentlich dazu beigetragen, daß es in der Bundesre-
publik Deutschland heute keine natürlichen Öko-
systeme im strengen Sinne mehr gibt, nämlich sol-
che, die frei von menschlichen Einwirkungen exi-
stieren. Agrarisch genutztes Land kann nicht den 
naturnahen Ökosystemen zugerechnet werden, bei 
denen nur kleinere Abweichungen von dem natürli-
chen Zustand beobachtet werden. Jede landwirt-
schaftliche Nutzung führt zur Aufbrechung und 
räumlichen Trennung der Stoffkreisläufe, die an ge-
wachsene Ökosysteme gebunden sind. Das Zusam-
menspiel von Pflanzen, Tieren und Mikroorganis-
men als Träger des biochemischen Aufbaus, Um-
baus und Abbaus energiereicher Stoffe wird durch 
den Eingriff des Menschen verändert, teilweise ge-
zielt, teilweise als unvermeidliche Folge. Wenn im 
Agrarökosystem eines Ackers, ebenso wie in einem 
natürlichen Ökosystem, pflanzliche Nahrung aufge-
baut wird, geschieht dies nicht, um, wie in einem 

natürlichen Ökosystem, an Ort und Stelle wieder 
umgesetzt zu werden; der Verbrauch erfolgt viel-
mehr an anderer Stelle. Daraus entstehen in einer 
Kettenreaktion zahlreiche weitere Veränderungen 
des Naturhaushalts, die immer wieder korrigie-
rende Maßnahmen erfordern. 

Dieser ökologische Ansatz weist zutreffend darauf 
hin, daß agrarische Nutzungen wesentliche Verän-
derungen in natürlichen und naturbetonten Ökosy-
stembeständen bewirken, bedeutet jedoch nicht, 
daß diese Nutzungen grundsätzlich negativ zu be-
werten wären. Die Kulturlandschaft, die uns heute 
als Schutz- und erhaltenswürdig erscheint, ist weit-
gehend vom Menschen gestaltet. Der Reichtum der 
Arten und Lebensgemeinschaften ist auch auf eine 
Vielzahl früherer Eingriffe der Landwirtschaft zu-
rückzuführen. Es geht also nicht darum, eine ur-
sprüngliche Naturlandschaft zu beschwören, son-
dern die Vielfalt der aus vergangenen Jahrhunder-
ten überlieferten Kulturlandschaft zu bewahren 
bzw. zurückzugewinnen. Dies ist das Bezugssystem, 
das der Pflege des Landschaftsbildes, der Erhaltung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, sowie 
dem Arten- und Biotopschutz zugrunde zu legen ist 
(Kap. 1.1, 4.1). 

1187. Andererseits ist das von landwirtschaftli-
chen Kreisen häufig gezeichnete Bild einer nach 
wie vor bestehenden Harmonie zwischen Landwirt-
schaft und Umwelt völlig unzutreffend. Eine Fülle 
von geradezu revolutionären Maßnahmen zur Stei-
gerung der Arbeits- und Flächenproduktivität in 
der pflanzlichen und tierischen Produktion haben 
dieses Verhältnis in den letzten drei Jahrzehnten 
weitgehend aus dem Gleichgewicht gebracht. Na-
hezu alle staatlichen Planungen und Förderungen 
haben diese Entwicklung beschleunigt, angefangen 
von einer zunächst rein agrarökonomisch angeleg-
ten Flurbereinigung bis zu einem System von preis-
lichen Anreizen. Die weitreichenden umweltschäd-
lichen Auswirkungen dieser neuen agrarischen Re-
volution und ihre langfristigen Gefahren und Risi-
ken sind schon in den 70er Jahren deutlich in Er-
scheinung getreten. Daher war es eine gesetzgebe-
rische Fehlleistung, mit den Landwirtschaftsklau-
seln das Bild einer heilen landwirtschaftlich ge-
prägten Umwelt auch dann noch aufrechtzuerhal-
ten, als die Landwirtschaft Bild und Zustand der 
überkommenen Kulturlandschaft schon weithin 
verändert und beeinträchtigt hatte und laufend wei-
ter bedrohte. Aber gerade dieses falsche Signal zur 
falschen Zeit im falschen Gesetz — denn es handelt 
sich um ein Rahmengesetz für Naturschutz- und 
Landschaftspflege, nicht um ein Gesetz zur Förde-
rung der landwirtschaftlichen Erzeugung — hat we-
sentlich mit dazu beigetragen, daß sich die Land-
wirtschaft heute einer starken, teilweise auch über-
zogenen Kritik ausgesetzt sieht. Ein gesellschaftli- 
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cher Konsens darüber, wie die moderne Landwirt-
schaft in ein ausgewogenes Verhältnis zur Umwelt 
gebracht werden kann, ist noch nicht in Sicht. Es 
liegen jedoch heute bereits ausreichende Erkennt-
nisse vor, um neue Maßstäbe für die Agrar- und 
Umweltpolitik zu entwickeln. 

Dabei kann es nicht als ein vernünftiges, erst recht 
nicht als ein politisch erreichbares Ziel angesehen 
werden, Agrarstrukturen und -produktionsweisen 
wieder auf den Stand zurückzubringen, der noch in 
den 50er Jahren eine gewisse Harmonie zwischen 
Landwirtschaft und Umwelt gewährleistete. Die 
technische und wirtschaftliche Entwicklung im Be-
reich der Landwirtschaft soll nicht in Frage gestellt 
werden. Vielmehr geht es darum, den Flächenan-
spruch für intensive Landbewirtschaftung zu be-
grenzen und im übrigen die Möglichkeiten der 
Technik auszuschöpfen, um Schäden, Gefahren und 
Risiken für die Umwelt so gering wie möglich zu 
halten. Angesichts der Herausforderung, die mo-
derne Landwirtschaft für Naturhaushalt und Öko-
systeme bedeutet, handelt es sich aber keineswegs 
nur darum, einige Extreme und Mißbräuche zu be-
seitigen, vielmehr muß die landwirtschaftliche Pro-
duktionsweise auf breiter Front den umweltpoliti-
schen Erfordernissen angepaßt werden. Zwar ist 
keine Rückkehr zur Landwirtschaft der 50er Jahre 
geboten, wohl aber eine Umkehr des umweltbela-
stenden Trends. Selbst dann kommen in manchen 
Bereichen Maßnahmen schon zu spät, um der Zer-
störung der überkommenen Kulturlandschaft ent-
gegenzuwirken. Hier müssen neue Wege zur Wie-
derherstellung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts, der Artenvielfalt und der Biotope be-
schritten werden. Dies steht nach Überzeugung des 
Rates auch nicht im Widerspruch zu dem Ziel der 
Landwirtschaft, die Bevölkerung mit ausreichenden 
Mengen hochwertiger Nahrungsmittel zu angemes-
senen Preisen zu versorgen. 

5.1.2 Unterschiedliche 
„Belastungskategorien" aus 
umweltpolitischer Sicht 

1188. Eine solche Umkehr ist allerdings nicht für 
alle Bereiche der Landwirtschaft in gleichem Maße 
erforderlich. Die deutsche Landwirtschaft weist 
eine große Vielfalt der Standorte, der Betriebsstruk-
turen und der Produktionsweisen auf. Ein umwelt-
politischer Forderungskatalog kann daher nicht 
schematisch für alle Formen von Pflanzenbau und 
Tierhaltung in allen Gebieten aufgestellt werden. 
Aus umweltpolitischer Sicht erscheint es dennoch 
unerläßlich, in grob vereinfachender Weise drei Be-
lastungskategorien zu bilden, nach denen die vor-
handenen Produktionsweisen als wenig, als deut-
lich oder als erheblich umweltbelastend eingestuft 
werden. Entsprechend dieser Einstufung müssen 
die umweltpolitischen Forderungen differenziert 
werden. Die Kategorien sind zunächst nach dem 
Ist-Zustand zu bilden, d. h. der potentiell umweltbe-
lastenden Wirkung der Betriebsstrukturen und Be-
triebsweisen in der Gegenwart, unbeschadet der 

Möglichkeit, in der Zukunft durch gezielte landbau-
liche und technische Vorkehrungen die Umweltbe-
lastungen zu mindern. 

— Zur ersten Kategorie (wenig umweltbelastend) 
gehören diejenigen landwirtschaftlichen Betrie-
be, die vergleichsweise extensiv wirtschaften. 
Diese können im großen und ganzen noch als 
umweltverträglich betrachtet werden. 

— Zur zweiten Kategorie (deutlich umweltbela-
stend) zählen Betriebe, die in ihrer landwirt-
schaftlichen Produktionsweise sowohl im Be-
reich des Pflanzenbaus als auch der Tierhaltung 
einen hohen Intensitätsgrad erreicht haben. 
Hier müssen geeignete Nutzungsbeschränkun-
gen und Schutzvorschriften für eine umwelt-
schonende Landbewirtschaftung sorgen. In ei-
nem solchen Rahmen hat nach Ansicht des Ra-
tes auch eine intensive Landwirtschaft inner-
halb einer Industriegesellschaft ihren Platz. 
Gleichwohl ist hervorzuheben, daß es trotz aller 
gebotenen Anstrengungen nicht möglich sein 
wird, in diesem Bereich wieder zu einer in jeder 
Hinsicht umweltgerechten Landwirtschaft zu-
rückzufinden. 

— Zur dritten Belastungskategorie (erheblich um-
weltbelastend) gehören alle Produktionsweisen, 
die dauernd und unvermeidlich schwerwiegende 
Umweltbelastungen verursachen und darin 
manchen industriellen Produktionsstätten ver-
gleichbar sind. Im Bereich dieser Belastungska-
tegorie handelt es sich um (agrar-) industrielle 
Verhältnisse, deren Standorteigenschaften de-
nen industrieller Produktionsstätten vergleich-
bar sind. Soweit die von derartigen Produktions-
weisen ausgehenden schädlichen Auswirkun-
gen, Gefahren und Risiken nicht vermeidbar 
sind, müssen sie nach Art und Ausmaß der je-
weiligen Umweltbelastungen aus übergeordne-
ten volkswirtschaftlichen Gründen als hinnehm-
bar erscheinen, d. h. von Fall zu Fall gerechtfer-
tigt werden. 

Zur Versachlichung der Diskussion erscheint es un-
erläßlich, ein Forderungskonzept für die Landwirt-
schaft an diesen Belastungskategorien auszurich-
ten. Der Rat sieht es nicht als seine Aufgabe an, die 
einzelnen Kriterien, nach denen Betriebsstrukturen 
und Betriebsweisen in eine der drei Kategorien ein-
zuordnen sind, schon jetzt im einzelnen zu bestim-
men. Je höher der Intensitäts- und Spezialisie-
rungsgrad ist, desto größer wird im allgemeinen der 
Regelungsbedarf sein. Die Einstufung soll damit 
auch zum Ausdruck bringen, welche Regelungs- 
und Kontrolldichte zum Schutz der Umwelt jeweils 
künftig für erforderlich gehalten wird. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß in der Landwirtschaft weiter-
hin ein Trend zu stärkerer Intensivierung und da-
mit zu höherer Umweltbelastung erkennbar ist. Das 
bedeutet: Manche Produktionsweisen der ersten 
Kategorie, die heute noch als umweltverträglich 
eingestuft werden, verlagern sich immer mehr in 
die zweite Kategorie, die wegen ihrer Umweltbela-
stung bereits Beschränkungen unterliegen muß. Da 
die Intensivierung der Landwirtschaft noch nicht 
abgeschlossen ist, muß darüber hinaus weiterhin 
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auch mit Übergängen in die dritte Kategorie ge-
rechnet werden. 

1189. Zur ersten Kategorie gehören vor allem Be-
triebe mit ungünstigen Produktionsvoraussetzun-
gen in Mittel- und Hochgebirgslagen, in anderen 
Regionen solche Betriebe, die technische und wirt-
schaftliche Möglichkeiten der Erzeugung pflanzli-
cher und tierischer Produkte nicht vollständig aus-
geschöpft haben. Vor allem in der zweiten Gruppe 
ist jedoch auf lange Sicht der Intensivierungstrend 
wirksam. Auch die Aufgabe kleinerer Betriebe mit 
Übernahme der frei werdenden Flächen durch an-
dere kann einen Intensivierungsschub nach sich 
ziehen. 

Die Betriebe des alternativen Landbaus können 
überwiegend ebenfalls der ersten Kategorie zuge-
ordnet werden. Aber es würde zu weit gehen, allen 
Betrieben dieser Landbaurichtung von vornherein 
Umweltverträglichkeit der Produktionsweisen zu 
bescheinigen. Weithin wird zwar auf den Einsatz 
von Herbiziden verzichtet, aber nicht immer auf 
den Einsatz von Insekten- und Pilzbekämpfungs-
mitteln. 

1190. Zur zweiten Kategorie gehört die Mehrzahl 
der deutschen Landwirtschaftsbetriebe, deren Pro-
duktionsweisen sich an den Grenzen der Umweltbe-
lastung bewegen und diese nicht selten überschrei-
ten. Unter den derzeitigen, für die Landwirtschaft 
in der Industriegesellschaft gesetzten Rahmenbe-
dingungen ist diese Situation typisch, fordert aber 
umweltpolitische Gegenmaßnahmen wie Nutzungs-
beschränkungen und Schutzvorschriften heraus. 
Angesichts der Landwirtschaftsklauseln des Bun-
desnaturschutzgesetzes wird freilich auf eine Art 
Selbstverpflichtung der Landwirtschaft vertraut, 
die Umweltbelastung weitgehend zu vermeiden. So-
weit die eigenen Produktionsgrundlagen, wie z. B. 
die Bodenfruchtbarkeit oder die Produktqualität be-
troffen sind, kann einigermaßen auf diese Selbst-
kontrolle vertraut werden. Sie versagt aber weitge-
hend in bezug auf den Schutz des Grundwassers 
und der Oberflächengewässer sowie auf die Erhal-
tung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-
schaft einschließlich des Arten- und Biotopschutzes. 
Für die Erreichung dieser Umweltschutzziele kann 
dem Landwirt dieser Kategorie nicht stärker ver-
traut werden als einem umweltbelastenden Indu-
striebetrieb; dieser kann aber leichter daraufhin 
überwacht werden. Es ist unzweckmäßig, alle Land-
wirte dieser Kategorie flächendeckend ständig dar-
aufhin zu kontrollieren, ob sie bei der Landbewirt-
schaftung alle Grenzen beachten, die ihnen zum 
Schutz der Umwelt gezogen sind. Statt dessen müs-
sen Rahmenbedingungen geschaffen werden, in-
nerhalb derer auch ein intensiver Landwirtschafts-
betrieb wirtschaftlich und mit einem Minimum an 
Umweltbelastungen arbeiten und einen unbestritte-
nen Platz in einer umweltbewußten Industriegesell-
schaft finden kann. 

Die für diese Kategorie geltenden Nutzungsbe-
schränkungen und Schutzvorschriften müssen als 
Regeln umweltschonender Landbewirtschaftung 
(Kap. 5.6) formuliert werden. Erst solche konkreten 

Betreiberpflichten ermöglichen eine wirksame Ei-
genkontrolle und behördliche Überwachung. 

1191. Der dritten Kategorie sind im Bereich des 
Pflanzenbaus vor allem die Sonderkulturen wie 
Wein- und Hopfen- sowie intensiver Obst- und Ge-
müsebau zuzuordnen, im Bereich der tierischen 
Produktion jedenfalls alle flächenunabhängig be-
triebenen Tierhaltungen, ferner Tierhaltungen mit 
unzureichender Flächenausstattung sowie Rinder-
mast, soweit sie sich überwiegend auf Silomaisan-
bau stützt. In den Sonderkulturen gehen von den 
hohen Handelsdüngergaben sowie von der Intensi-
tät der chemischen Pflanzenbehandlung die größ-
ten Umweltbelastungen aus. Düngemittel und 
Pflanzenschutzmittel werden vielfach in Oberflä-
chengewässer abgeschwemmt; ihre Auswaschung 
in das Grundwasser bedroht in zunehmendem 
Maße die Wasserversorgung. Wind- und Wasserero-
sion verursachen erhebliche Bodenverluste. Ähnli-
che Probleme treten bei Maiskulturen, insbeson-
dere in Hanglagen, auf. 

In der flächenunabhängigen Tierhaltung treten 
Probleme der Abfallbeseitigung auf, die ähnliche 
Dimensionen wie bei dem industriellen Abwasser-
anfall erreichen können. An solchen agrarindu-
striellen Standorten werden die Böden außeror-
dentlich belastet. 

Betriebliche Spezialisierungen — sei es in Form 
von Sonderkulturen oder Tierhaltungen — sind 
häufig in bestimmten Regionen konzentriert, da-
durch werden die Umweltbelastungen noch weiter 
gesteigert. 

1192. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, 
daß Betriebe der dritten Kategorie dauernd Um-
weltbelastungen hervorrufen. Bei Sonderkulturen 
— häufig auch beim Maisanbau — führt die hohe 
Intensität der Bodennutzung dazu, daß sie ökolo-
gisch in vielen Fällen eher noch schlechter zu be-
werten sind als manche Industriegelände und Sied-
lungsflächen. 

Daher muß für Betriebe der dritten Kategorie ein 
weitergehender umweltpolitischer Forderungskata-
log aufgestellt werden: 

— Es muß jeweils politisch entschieden werden, ob 
die Ausdehnung von Sonderkulturen und die 
Ausweitung von flächenunabhängigen Tierhal-
tungen volkswirtschaftlich und von den Folgen 
für die Umwelt her noch vertretbar sind. 

— Betriebe dieser Kategorie müssen strengen, ggf. 
produktionsspezifischen, Betreiberpflichten ge-
nügen, die ihnen im Rahmen der jeweils ein-
schlägigen Genehmigungs- und Verwaltungsver-
fahren förmlich auferlegt werden müssen. So-
fern hier Lücken bestehen, sind die bestehenden 
Vorschriften zu ergänzen oder zu konkretisie-
ren. 

— Die vorgenannten Betreiberpflichten sollen 
auch in speziellen Regeln umweltschonender 
Landbewirtschaftung für Sonderkulturen und 
flächenunabhängige Tierhaltung zusammenge- 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

faßt werden, damit den Behörden Maßstäbe für 
die Abwicklung der Genehmigungs- und Verwal-
tungsverfahren an die Hand gegeben werden. 

— Die Einhaltung derartiger besonderer Betreiber-
pflichten bedarf regelmäßiger und strenger be-
hördlicher Überwachung. 

5.1.3 Schwerpunkte der erforderlichen 
Maßnahmen 

5.1.3.1 Flächen für naturbetonte Biotope 

1193. Infolge der revolutionären Veränderung der 
Landbewirtschaftung ist in den letzten Jahrzehnten 
ein dramatischer Verlust an Pflanzen- und Tierar-
ten sowie eine Verarmung der naturbetonten Bio-
tope eingetreten (Kapitel 4.1). Dieser Prozeß schrei-
tet fort. Er ist deshalb als schwerwiegend zu be-
trachten, weil er gänzlich irreversibel sein kann 
und weil Gegenmaßnahmen in der Regel lange Re-
generationszeiten benötigen. Ferner ist die Vielfalt 
der Wechselbeziehungen innerhalb der Ökosysteme 
und zwischen ihnen nur bruchstückhaft bekannt. 
Das Risiko weiterer unerwarteter Schäden im Na-
turhaushalt ist daher kaum kalkulierbar. 

Jeder intensive Pflanzenbau, auf den auch künftig 
nicht verzichtet werden kann, ist nicht nur zwangs-
läufig mit einer Verdrängung wildlebender Pflan-
zen und Tiere auf den bewirtschafteten Flächen 
verbunden, sondern bedroht darüber hinaus mit ei-
ner Vielzahl flächenübergreifender indirekter Ein-
wirkungen die naturbetonten Biotope der Agrar-
landschaft. Massive Eingriffe der Landwirtschaft in 
Standorte und Ökosystemgefüge, z. B. im Zuge der 
Flurbereinigung, werden durch mannigfaltige stoff-
liche Einwirkungen über Dünger und Pflanzen-
schutzmittel verstärkt. Die Isolierung von naturbe-
tonten Biotopen durch großflächige Acker, die für 
viele wildlebende Pflanzen und Tiere unbewohnbar 
sind, stellt nicht nur eine Einschränkung des Le-
bensraumes dar, sondern beeinträchtigt auch die 
Lebensraumfunktion der isolierten naturbetonten 
Biotope selbst. Darüber hinaus werden diese durch 
den Eintrag von Düngern und Pflanzenschutzmit-
teln auch dann weiter belastet, wenn die Einträge 
durch erfolgreiche Emissionsbegrenzung vermin-
dert werden. Die nicht mehr vermeidbaren Einträge 
mit ihren Verdrängungseffekten stellen eine stän-
dige Belastung dar (Kapitel 4.1). 

1194. Dem fortschreitenden Arten- und Biotopver-
lust kann nur begegnet werden, wenn der Bereit-
stellung und dem Schutz von zusätzlichen Flächen 
für naturbetonte Biotope höchste Priorität einge-
räumt wird. Die moderne intensive Landwirtschaft 
kann künftig gesellschaftliche Akzeptanz nur er-
warten, wenn zum Ausgleich ausreichende Flächen 
für naturbetonte Biotope zur Sicherung der Arten-
vielfalt und zur Aufrechterhaltung des Naturhaus-
haltes bereitgestellt werden. In manchen intensiv 
genutzten Gebieten sind solche Flächen noch vor-
handen und bedürfen dringend der Sicherung, in 
den anderen sind sie wieder herzustellen. In diesem 

Zusammenhang darf die Illusion nicht genährt wer-
den, es könnte genügen, im Rahmen großräumiger 
Betrachtung ganze Landesteile entweder dem 
Schutz des Naturhaushaltes und der Arten- und 
Biotopenvielfalt oder einer intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung zuzuordnen. Die zukünftige 
Agrarlandschaft muß vielmehr kleinräumig einen 
ausreichenden Bestand netzartig miteinander ver-
flochtener naturbetonter Biotope und Landschafts-
strukturen aufweisen. Diese umfassen zunächst 
größere ökologische Vorrangflächen, die im ländli-
chen Raum einen Anteil von im Durchschnitt 8 % 
der Fläche — ohne Wald-, Siedlungs- und Verkehrs-
flächen — erreichen sollen (Abschnitt 5.2.1.3). Diese 
ökologischen Vorrangflächen müssen durch weitere 
2-3 % kleinflächiger, punkt- und linienförmiger na-
turbetonter Biotope so miteinander verbunden wer-
den, daß wieder übergreifende biotische Zusam-
menhänge hergestellt werden. Schließlich ist eine 
Nutzungsbeschränkung an Ackerrändern geboten, 
um die Restbestände von Ackerbegleitflora und 
-fauna und zugleich angrenzende naturbetonte Bio-
tope vor einem Eintrag von Pflanzenschutzmitteln 
abzuschirmen. 

1195. In Kreisen der Landwirtschaft herrscht viel-
fach die Auffassung vor, solche Einschränkungen 
landwirtschaftlicher Nutzung seien stets und in 
vollem Umfang Fremdlasten und könnten nur ge-
gen Entschädigung auferlegt werden. In dieser All-
gemeinheit trifft dies nicht zu. Soweit es um Schutz 
vor Winderosion geht, liegen die Beschränkungen 
offensichtlich im Eigeninteresse des Landwirts; 
muß der Abschwemmung von Bodenbestandteilen 
Einhalt geboten werden, gilt das Gleiche. Auch der 
Gefahr, für die Verschmutzung von Oberflächenge-
wässern durch abgeschwemmte Düngemittel und 
Pflanzenschutzmittel verantwortlich gemacht zu 
werden, muß er schon aus Eigeninteresse begeg-
nen. Aber auch sonst decken sich Interessen des 
ökologischen Flächen- und des Bodenschutzes in 
erheblichem Umfang. Die agrarische Nutzung greift 
schon in der zweiten Belastungskategorie, erst 
recht in der dritten, in einem solchen Ausmaß in 
natürliche Lebenszusammenhänge ein, daß damit 
auch Risiken für die Bodenfruchtbarkeit auf lange 
Sicht nicht mehr ausgeschlossen werden können. 
Mit jedem Intensitätsschub rückt die Möglichkeit 
einer Destabilisierung auch der Agrarökosysteme 
selbst näher (vgl. Abschn. 1.1.7.3). Es ist daher ein 
Gebot der eigenen Vorsorge, daß die intensive 
agrarische Nutzung in übergreifende Zusammen-
hänge von vielfältig abgestuften „naturnahen" Öko-
systemen eingebettet bleibt. 

5.1.3.2 Emissionsbegrenzung 

1196. Nach der Sicherung der Flächen für natur-
betonte Biotope folgt als zweiter Schwerpunkt die 
Begrenzung der Emissionen aus der Landwirt-
schaft. Dies gilt unabhängig von der Tatsache, daß 
die Landwirtschaft selbst von Emissionen Dritter 
betroffen wird und die Betriebe bei Pflanzenbau 
und Tierhaltung in vielen Fällen nicht die einzigen 
Verursacher der Umweltbelastungen sind, die Ge- 
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genmaßnahmen erfordern. Hier steht die zuneh-
mende Nitratbelastung der Grundwasservorkom-
men durch Handels- und Wirtschaftsdünger im Vor-
dergrund. Aber auch das Abschwemmen von Dün-
gemitteln in Oberflächengewässer ist ein ernstes 
Problem. Dabei ist der Begriff der Überdüngung im 
landwirtschaftlichen Sinne von dem der Überdün-
gung im ökologischen Sinne scharf zu unterschei-
den. Im Rahmen einer umweltpolitischen Bewer-
tung kommt es darauf an, daß eine Überdüngung 
im ökologischen Sinne vermieden wird. Sicherlich 
ist nur wenig gewonnen, wenn den Landwirten be-
wußt ist, daß nicht mehr Stickstoff und Phosphat 
aufgebracht werden sollte, als es dem jeweiligen 
Pflanzenbedarf entspricht, denn landwirtschaftlich 
verursachte Eutrophierung von Oberflächengewäs-
sern und Nitratbelastung von Grundwässern kön-
nen damit allein nicht verläßlich ausgeschlossen 
werden. Wird der Schutz der Gewässer zum Maß-
stab genommen, müssen Landwirte je nach Stand-
ort erheblich unter der Schwelle der zur Erzielung 
wirtschaftlich optimaler Erträge erforderlichen 
Düngerzufuhr bleiben und damit Ertragseinbußen 
hinnehmen. Die Einhaltung einer solchen — gewäs-
serorientierten — Emissionsbegrenzung ist im in-
tensiven Pflanzenbau aber auch deshalb nicht gesi-
chert, weil jede Mengenabschätzung witterungsab-
hängig ist. Schon bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben der zweiten Kategorie kann daher keine abso-
lute Umweltverträglichkeit gewährleistet werden. 
Erst recht können alle sogenannten Dungüber-
schußbetriebe in besonderem Maße umweltgefähr-
det sein, sie gehören damit der dritten Kategorie an. 
Aber auch bei flächengebundenen Tierhaltungen 
kommt es darauf an, das rechte Maß für die Emis-
sionsbegrenzung und den richtigen Zeitpunkt zur 
Verwertung von Wirtschaftsdüngern zu finden und 
durchzusetzen. Maßgeblich muß auch hier ein Über-
düngungsbegriff im ökologischen Sinne sein. Selbst 
wenn ein Landwirt sich bemüht, solche Emissions-
grenzen einzuhalten, bleibt eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit, daß es zu Abschwemmungen von 
Gülle ins Oberflächengewässer und zur Nitratbela-
stung im Grundwasser kommt. 

1197. Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung im 
intensiven Pflanzenbau sind ferner geboten, um der 
Belastung der Umwelt durch Pflanzenschutzmittel 
entgegenzuwirken. Soweit ihr Einsatz zum Arten-
rückgang geführt hat, handelt es sich um definier-
bare Schäden. Darüber hinaus bleiben mit dem Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln weitere Gefahren 
und Risiken verbunden. Daher müssen alle An-
strengungen darauf gerichtet sein, diese Schäden, 
Gefahren und Risiken so gering wie möglich zu hal-
ten. Aber auch hier kann die Wahrscheinlichkeit 
von Unfällen, Mißbräuchen, Fehlanwendungen und 
Überdosierungen nicht auf Null gebracht werden; 
daher bleibt ein gewisses Maß an Umweltbelastung 
unvermeidlich. Außerdem treten Nebenwirkungen 
auf, die bei der Zulassung des Pflanzenschutzmit-
tels als vertretbar in Kauf genommen worden sind. 
Schließlich können sich Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen ergeben, mit denen niemand gerechnet hat 
und niemand rechnen konnte. Dies alles zeigt, daß 
intensiver Pflanzenbau als Emissionsquelle be- 

trachtet werden muß. Es genügt auch nicht, im inte-
grierten Pflanzenschutz wirtschaftliche Schadens-
schwellen zu ermitteln, an denen sich der Landwirt 
aus seinem eigenen wirtschaftlichen Interesse her-
aus orientieren soll. Das rechte Maß für die Emis-
sionsbegrenzung kann sich niemals allein aus wirt-
schaftlichen Schadensschwellen, sondern nur aus 
biotopschutz-, gewässerschutz- und bodenschutz-
spczifischen Kriterien ergeben. Auch Pflanzen-
schutzmittel-Anwendungen, die wirtschaftlich 
durchaus noch vernünftig sind, müssen u. U. in er-
heblichem Umfang eingeschränkt werden. 

1198. In die Gruppe der Betriebe der dritten Kate-
gorie gehören Sonderkulturen mit besonders häufi-
gem und besonders belastendem Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln. Hierzu sind insbesondere der 
Weinbau, der Hopfenanbau und intensive Obst- und 
Gemüsekulturen zu rechnen. Die Belastung des 
Grundwassers sowie die Auswirkungen auf Arten 
und Biotope sind so schwerwiegend, daß die Flä-
chen mit Sonderkulturen vielfach als agrarindu-
strielle Standorte angesehen werden müssen, die 
ebenso wie Siedlungs-, Industrie- oder Verkehrsflä-
chen ökologische Opferstrecken darstellen. Um 
diese „Opfer" auf die unmittelbare Umgebung der 
Standorte zu beschränken, sind strengere Maßstäbe 
der Emissionsbegrenzung geboten. Schließlich 
kann auch die Verhinderung von Bodenerosion als 
eine Form der Emissionsbegrenzung verstanden 
werden (Abschn. 5.3.3). 

5.1.3.3 Produktionsweisen 

1199. Im Bereich des Pflanzenbaus geht es zu-
nächst darum, die Umwidmung von Flächen zu Son-
derkulturen unter Kontrolle zu halten. Trotz aller 
Maßnahmen der Emissionsbegrenzung bleiben 
Sonderkulturen in der dritten Belastungskategorie; 
Schäden, Gefahren und Risiken in der Umwelt müs-
sen auf Dauer als unvermeidlich in Kauf genom-
men werden. Ein Übergang von herkömmlichen 
Nutzungsformen zu Sonderkulturen, wie Wein-, 
Hopfen- oder Obstanbau, sollte daher nur nach vor-
heriger Prüfung der damit verbundenen umweltbe-
lastenden Auswirkungen und auch nur bei entspre-
chendem Bedarf erfolgen. Dies muß unabhängig da-
von gelten, ob eine derartige Nutzungsänderung ei-
ner rechtlichen Genehmigung bedarf oder der 
freien Entscheidung des Landwirts unterliegt. Ins-
gesamt muß versucht werden, den Trend zu einer 
Spezialisierung der Betriebe auf diesem Feld aufzu-
halten. 

Die Anbausysteme im Pflanzenbau müssen nach 
der Konzeption des integrierten Pflanzenbaus ver-
ändert werden. Auch Betriebsstrukturen und Pro-
duktionsweisen, die der zweiten Belastungskatego-
rie zuzurechnen sind, können durch Maßnahmen 
der Emissionsbegrenzung allein auf Dauer nicht 
hinreichend umweltschonend werden. Hier stehen 
die Bemühungen um eine Erweiterung der Frucht-
folge im Vordergrund. Auch ein Zwischenfruchtan-
bau kann entlastend wirken. Hier sind bereits eine 
Fülle von Empfehlungen für eine umweltschonen-
dere Landbewirtschaftung erarbeitet worden. 
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Im Bereich der Tierhaltung muß insbesondere der 
verstärkt anzutreffenden regionalen und lokalen 
Konzentration Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Die Intensität der Umweltbelastung durch Tierhal-
tungen, die oftmals bereits für sich gesehen die 
Schwelle der Umweltverträglichkeit überschreiten, 
wird durch deren hohe Konzentration mehrerer Be-
triebe in bestimmten Regionen in erheblichem 
Maße gesteigert. Dies gilt zumindest im Hinblick 
auf die aus dieser Wirtschaftsform resultierenden 
Belastungen für Böden, Grundwasser und Oberflä-
chengewässer sowie Luft, die u. a. den hohen Anfall 
an tierischen Ausscheidungen sowie den mit einem 
intensiven Silomaisanbau einhergehenden Bela-
stungen nicht gewachsen sind. Zumindest unter Be-
rücksichtigung der Konzentrationswirkungen müs-
sen derartige Betriebe bzw. Produktionsstrukturen 
der dritten Belastungskategorie zugerechnet wer-
den; gleiches wird für eine Reihe einzelner Betriebe 
auch bei isolierter Betrachtung gelten müssen. Hier 
gilt es, sowohl die einzelbetrieblichen Belastungsef-
fekte durch geeignete Maßnahmen der Emissions-
begrenzung unter Kontrolle zu bringen, als auch 
Mittel und Wege zur Verhinderung neuer Konzen-
trierung und zur Entflechtung vorhandener Ballun-
gen zu finden. Insbesondere sollte für die Zukunft 
eine stärkere Kombination von Pflanzenbau und 
Tierhaltung im Sinne einer Annäherung an opti-
male einzelbetriebliche, wo möglich auch zwischen-
betriebliche, Stoffkreisläufe angestrebt werden. 

Was die Veränderung der landwirtschaftlichen Pro-
duktionsweisen angeht, besteht im übrigen ein er-
heblicher Bedarf an Forschung und Entwicklung. 

5.1.3.4 Informations- und Überwachungssystem 
für die Landwirtschaft 

1200. Landwirtschaftliche Betriebe der zweiten 
und erst recht der dritten Kategorie müssen künftig 
als Emittenten betrachtet werden, denen erhebliche 
Vermeidungsanstrengungen aufzuerlegen sind. Wie 
bereits hervorgehoben, geht es dabei nicht darum, 
Pflanzenbau und Tierhaltung flächendeckend einer 
ständigen polizeilichen Überwachung zu unterwer-
fen. Eine solche Forderung wäre überzogen, in der 
Praxis auch nicht durchsetzbar. Entscheidend ist, 
daß vorhandene Ansätze eines Informations- und 
Überwachungssystems weiter ausgebaut werden, 
damit das Ausmaß der Umweltbelastung im ländli-
chen Raum ermittelt sowie seine Entwicklung ver-
folgt werden können. Ein solches Informations- und 
Überwachungssystem ist schon notwendig, um 
nachweisliche Schadensfolgen festzustellen, aber 
auch Gefahrenquellen und Risiken aufzudecken, 
die umweltrechtlich relevant sind. Es dient auch 
einer sinnvollen Vorsorgepolitik: Diese wird erst da-
durch möglich, daß die Istbelastung feststeht und 
die Belastungstrends erkennbar werden. 

Ferner kommt es darauf an, bei Betrieben der zwei-
ten und erst recht der dritten Kategorie die Einhal-
tung der Auflagen zur Emissionsbegrenzung zu 
überwachen. Bei Betrieben der zweiten Kategorie 
wird man sich in der Regel mit Stichproben begnü-
gen; immerhin müssen die Unterlagen über alle 

umweltrelevanten Bewirtschaftungsmaßnahmen 
verfügbar sein. Je mehr sich Betriebe der zweiten 
Belastungskategorie den Grenzen der Belastbarkeit 
nähern, desto intensiver muß die Überwachung 
werden; so bedarf z. B. intensiver Ackerbau auf 
leichten Böden in der näheren Umgebung von Was-
sergewinnungsanlagen stets einer regelmäßigen 
Kontrolle der Nitratgehalte in Boden und Grund-
wasser. Betriebe der dritten Belastungskategorie 
bedürfen erst recht ständiger Überwachung. 

5.1.3.5 Streichung der Landwirtschaftsklauseln — 
Einführung von Regeln umweltschonender 
Landbewirtschaftung 

1201. Intensive Landwirtschaft kann künftig nur 
hingenommen werden, wenn die Betriebe noch vor-
handene naturbetonte Biotope schonen und dar-
über hinaus ausreichende Flächen für einen Biotop-
verbund ausgliedern. Ferner muß die Mehrzahl der 
modernen landwirtschaftlichen Betriebe, die Emis-
sionen verursachen, in Zukunft Betreiberpflichten 
anerkennen und erfüllen. Dazu bedarf es auch einer 
Korrektur der rechtlichen Rahmenbedingungen für 
das Verhältnis von Landwirtschaft und Umwelt. 
Zunächst sollten die Landwirtschaftsklauseln des 
Bundesnaturschutzgesetzes aufgehoben werden. 
Die Rolle der Landwirtschaft als Hauptverursache-
rin des Biotop- und Artenrückganges sowie als Mit-
verursacherin stofflicher Belastungen enthüllt die 
mit diesen Klauseln bewirkte weitgehende Frei-
zeichnung der landwirtschaftlichen Produktion von 
den Schutzbestimmungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes als gesetzgeberische Fehlentscheidung, die 
auch auf die Auslegung von Anforderungen aus an-
deren Gesetzen ausstrahlt. Die Anpassung der land-
wirtschaftlichen Produktion an die Notwendigkei-
ten des Umweltschutzes muß mit einer Ersetzung 
der Landwirtschaftsklauseln durch eine allgemeine 
Verpflichtung der Betriebe zur umweltschonenden 
Bewirtschaftung beginnen. Diese allgemeine Be-
treiberpflicht sollte durch eine spezielle ergänzt 
werden, die die Möglichkeit gibt, die Landwirtschaft 
an bestimmte, unter Beteiligung von Kreisen land-
wirtschaftlicher Fachleute zu erarbeitende „Regeln 
umweltschonender Landbewirtschaftung" zu bin-
den. Derartige Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung sind für die verschiedenen landwirt-
schaftlichen Betriebszweige zu formulieren und in 
einem geschlossenen Regelwerk zusammenzufas-
sen. Je nach Regelungsfähigkeit, Inhalt und Zielset-
zung sind die einzelnen Regeln mit unterschiedli-
chem Verbindlichkeitsgrad auszustatten. So kön-
nen z. B. ordnungspolitische Emissionsgrenzwerte 
rechtsverbindlich eingeführt und zugleich verschie-
dene Regeln für eine möglichst günstige Anpassung 
der Produktion an eben diese Grenzwerte angebo-
ten werden. 

5.1.3.6 Abbau ökonomischer Anreize zu weiterer 
Intensivierung 

1202. Der Rat ist der Auffassung, daß die wichtig-
sten umweltpolitischen Forderungen an die Land-
wirtschaft 
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— Sicherung und Freisetzung ausreichender Flä-
chen für naturbetonte Biotope 

— Emissionsbegrenzung für intensive Produk-
tionsweise 

— Erhöhung der Diversität der agrarischen Pro-
duktion, insbesondere durch Erweiterung der 
Fruchtfolgen 

den Zielen der Agrarpolitik nicht mehr grundsätz-
lich widersprechen. 

Die Agrarpolitik richtet ihre Anstrengungen nun- 
mehr darauf, die von ihr induzierte Überproduktion 
pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse abzubauen. 

Dies kann erreicht werden durch: 

— Herausnahme agrarisch genutzter Flächen aus 
der Produktion 

— Rücknahme der speziellen Intensität. 

Beide Möglichkeiten liegen auf der Linie der ge-
nannten umweltpolitischen Forderungen an die 
Landwirtschaft, so daß für das Verhältnis Agrarpo-
litik/Umweltpolitik in wesentlichen Bereichen eine 
Zielkonformität festgestellt werden kann. 

1203. Soweit die landwirtschaftlichen Betriebe 
verpflichtet werden, bestimmte Flächen zugunsten 
naturbetonter Biotope freizusetzen, läuft dies auf 
eine Verminderung der Produktionsfläche mit ei-
nem agrarpolitisch erwünschten Produktionsrück-
gang hinaus. Soweit Maßnahmen der Emissions-
begrenzung dazu führen, daß die Betriebe die spe-
zielle Intensität der landwirtschaftlichen Produk-
tion zurücknehmen müssen, trägt die daraus resul-
tierende Ertragsminderung auch zur Entlastung 
der staatlichen Agrarhaushalte bei. 

Nach Auffassung des Rates besteht aus umweltpoli-
tischer Sicht keine Veranlassung, eine weiterge-
hende Rücknahme der speziellen Intensität um ih-
rer selbst willen zu fordern, also auch dort, wo die 
mit jeder intensiven Landwirtschaft verbundenen 
umweltpolitischen Risiken hinnehmbar sind. 

1204. Allerdings ist zu befürchten, daß die Einhal-
tung der Betreiberpflichten und damit die Beach-
tung der Belastungsgrenzen für Boden, Gewässer 
und Lebensräume auch dann nicht gesichert sein 
wird, wenn Regeln umweltschonender Landbewirt-
schaftung formuliert, zum Teil verbindlich gemacht 
und insoweit auf ihre Einhaltung hinreichend über-
wacht werden. Ein Vollzugsdefizit ist unvermeidbar, 
ein Dunkelfeld unkontrollierter Umweltbelastun-
gen wird bleiben. 

Aus diesem Grunde hält der Rat es für geboten, 
eine Begrenzung der Emissionen auch über wirt-
schaftliche Anreize für eine Rücknahme der Inten-
sität sicherzustellen und zugleich die Maßnahmen 
der Agrarstrukturverbesserung in stärkerem Maße 
auf die an eine umweltschonende Landwirtschaft 
zu stellenden Forderungen auszurichten. 

Von den verschiedenen Möglichkeiten, eine Herab-
setzung der Bewirtschaftungsintensität über wirt-
schaftliche Anreize zu erreichen, befürwortet der 
Rat die Schaffung indirekter Anreize für einen zu-
rückhaltenden Einsatz von Stickstoffdünger. Ein 
geeignetes Mittel hierzu bildet die gezielte Verteue-
rung des Handelsdüngers in der Form einer Abgabe 
auf mineralische Stickstoffdünger. Sie würde nicht 
nur dazu führen, daß sich, bei entsprechend hoher 
Bemessung der Abgabe, die Ausschöpfung auch der 
letzten Ertragspotentiale seiner Ackerflächen für 
den Landwirt nicht mehr lohnt, sondern zugleich 
günstige Folgewirkungen für eine sinnvollere Ver-
wendung von Wirtschaftsdüngern haben und auch 
auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln begren-
zend wirken. Da die Verteuerung letztlich jedoch 
nur den aus umweltpolitischer Sicht kritischen 
Stickstoffeinsatz erfassen soll, erscheint es nach 
Auffassung des Rates geboten, den größten, weil 
unbedenklichen, Teil der Stickstoffverwendung auf 
dem Umweg über eine als Einkommensübertra-
gung ausgestaltete Ausgleichszahlung wieder frei-
zustellen. 

1205. Innerhalb der Agrarstrukturpolitik kommt 
der Verwendung der Mittel in der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" eine erhebliche Rolle auf dem Weg 
zu einer umweltschonenden Landwirtschaft zu. 
Diese sollte — ohne das Verursacherprinzip grund-
sätzlich in Frage zu stellen — künftig in jedem Fall 
stärker an umweltpolitischen Gesichtspunkten aus-
gerichtet sein. Dies gilt sowohl für jene Transfer-
zahlungen, die als Folge von Maßnahmen zur Her-
stellung des Marktgleichgewichts aus sozialen und 
gesellschaftlichen Gründen an die Landwirte zu lei-
sten sein werden, wie auch generell für die Bereit-
stellung von Mitteln für Maßnahmen der Agrar-
strukturverbesserung. Bei der Ausgestaltung der 
Transferzahlungen kommt aus umweltpolitischer 
Sicht den „Bewirtschaftungsbeiträgen" eine beson-
dere Bedeutung zu (Abschn. 5.7.6); im Rahmen der 
Mittelverwendung für sonstige Maßnahmen der 
Agrarstrukturverbesserung sollten auch die im 
Zuge der Schaffung eines Biotopverbundsystems 
durchzuführenden Maßnahmen Berücksichtigung 
finden. Hier ist eine entsprechende Umschichtung 
— nicht Aufstockung — der Mittel der Gemein-
schaftsaufgabe anzustreben. 

1206. Der Rat sieht mit Befriedigung, daß die not-
wendigen Maßnahmen für eine Reform der Agrar-
politik, auch soweit sie endogen veranlaßt sind, in 
wesentlichen Punkten den seitens der Umweltpoli-
tik an sie heranzutragenden Forderungen entspre-
chen. Er erblickt in dieser Konstellation eine gün-
stige Voraussetzung und eine große Chance, die 
Landwirtschaft in ihrem eigenen Interesse auf ei-
nen umweltpolitisch wünschenswerten Kurs zu 
bringen. 
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5.2 Biotopschutz und 
Landschaftspflege 

5.2.1 Zielvorstellungen für die Gestaltung 
der Agrarlandschaft 

5.2.1.1 Ausgangslage 

1207. Die Analyse der umweltrelevanten Auswir-
kungen landwirtschaftlicher Aktivitäten hat sicht-
bar gemacht, daß dem Wandel der Agrarlandschaft 
ein aus der Sicht des Umweltschutzes erhebliches 
Belastungspotential innewohnt. Hervorzuheben 
sind die negativen Folgewirkungen der Flurbereini-
gung, die lange Zeit zu einseitig auf die Verbesse-
rung der ökonomischen Grundlagen der landwirt-
schaftlichen Produktion gerichtet war. Die von den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgehen-
den Investitions- und Produktionsanreize fixierten 
die agrarstrukturellen Veränderungen fast aus-
schließlich auf eine Anpassung der standörtlichen 
Gegebenheiten an die Anforderungen der landtech-
nischen Entwicklung. Eine weitgehende standörtli-
che Nivellierung der Landwirtschaft bei ständiger 
Ausdehnung zusammenhängender Flächen land-
wirtschaftlicher Intensivproduktion war die Folge 
(Kap. 4.1). 

Die unter dem Druck landwirtschaftlicher Intensi-
vierungsbestrebungen mehr und mehr zurückge-
henden Bestände naturbetonter Biotope sind über-
dies ständig störenden Einflüssen aus den sie um-
gebenden landwirtschaftlichen Produktionsflächen 
ausgesetzt. Die eutrophierende Wirkung hoher 
Düngemittelgaben, die selektierende Wirkung von 
Pestiziden, die Folgewirkungen von Be- und Ent-
wässerungsmaßnahmen machen nicht Halt an den 
Grenzen der Produktionsflächen, sondern erstrek-
ken sich regelmäßig auf ihre Umgebung. Hier füh-
ren sie zu einer Veränderung der ökologisch be-
deutsamen Faktoren, in der Regel zu Lasten der 
Vielfalt der Biotope. 

1208. Die weitgehende Verarmung der Agrarland-
schaft markiert zugleich eine erhebliche Beein-
trächtigung eines stabilen Naturhaushaltes, insbe-
sondere wesentlicher Teile seines Selbstregula-
tionspotentials. Dies birgt zwangsläufig Gefahren, 
deren mögliche Auswirkungen zwar noch nicht voll-
ständig aufgezeigt werden können, aber keinesfalls 
unterschätzt werden dürfen. 

Diese Erkenntnisse liefern für die künftige Gestal-
tung der Agrarlandschaft deutliche Maßstäbe. Nach 
der langen Phase einseitiger Fixierung auf produk-
tionstechnische Verbesserungen hat sie in der Zu-
kunft in verstärktem Maße den grob vernachlässig-
ten ökologischen Ansprüchen Rechnung zu tragen. 
Hierbei kommt folgenden Gesichtspunkten eine be-
sondere Bedeutung zu: 

5.2.1.2 Aufgabenbereiche und Zielvorstellungen 
einer künftigen Gestaltung der 
Agrarlandschaft 

Arten- und Biotopschutz 

1209. Eine vorrangige Aufgabe erwächst aus der 
dringenden Notwendigkeit der Sicherung ausrei-
chenden Lebensraumes für ein möglichst großes 
Spektrum wildlebender Pflanzen- und Tierarten im 
gesamten ländlichen Raum. 

Hierbei geht es darum, den durch die landwirt-
schaftliche Intensivierung bedingten Entzug von 
Lebensraum durch Bereitstellung geeigneter Flä-
chen in ausreichendem Umfang und in zusammen-
hängender Form so zur Verfügung zu stellen, daß 
die Erhaltung und Wiederausbreitung der Arten ge-
sichert ist. Nur auf diese Weise läßt sich der für das 
Regulationspotential des Naturhaushaltes erforder-
liche Artenbestand in einem bescheidenen Umfang 
im gesamten ländlichen Raum erhalten bzw. wie-
derherstellen. Zugleich wird auch das durch die Ar-
ten repräsentierte genetische Potential gesichert, 
das für weitere biologische Entwicklungsprozesse 
unverzichtbar ist. 

Integrierter Pflanzenschutz 

1210. Artenvielfalt in der Agrarlandschaft ist zu-
gleich eine Grundvoraussetzung für den integrier-
ten Pflanzenschutz und damit für eine entspre-
chende Weiterentwicklung landwirtschaftlicher 
Produktionsmethoden unter Einbeziehung biologi-
scher Regulationsmechanismen. Diese erfordern 
die gleichzeitige Anwesenheit von Nützlings- und 
Schädlingspopulationen, die wiederum von hinrei-
chenden Lebensräumen für möglichst viele Arten 
abhängen. Dem integrierten Pflanzenschutz ge-
bührt gerade aus dem Gesichtspunkt des Umwelt-
schutzes heraus besondere Beachtung, da er Mög-
lichkeiten zur Reduzierung des Einsatzes chemi-
scher Pflanzenschutzmittel und zu stärkerer Nut-
zung der Selbstregulationskräfte des Naturhaushal-
tes bietet. Hier zeichnet sich ein Weg ab, der aus 
dem Kreis „Pflanzenschutzmittel — Instabilität des 
Ökosystems - mehr Pflanzenschutzmittel ..." her-
ausführen könnte. 

Erosionsschutz 

1211. Daß die Forderung nach Sicherstellung hin-
reichender naturbetonter Flächen in der Agrarland-
schaft auch den Interessen der Landwirtschaft 
dient, verdeutlicht insbesondere die Bodenerosion. 
Bodenerosion bedeutet immer Verlust an Boden-
substanz und häufig irreversiblen Verlust an Bo-
denfruchtbarkeit. Eine Neugestaltung der Agrar-
landschaft mit dem Ziel einer stärkeren Gliederung 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen kann hier als 
ein wirksames Gegenmittel angesehen werden. So 
vermögen Schutzstreifen mit dichtem, dauerndem 
Pflanzenbewuchs, z. B. Feldraine und Hecken, 
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ferner Gräben und Geländestufen einer weiträumi-
gen Bodenerosion entgegenzuwirken. Die Erhal-
tung und Neuanlage von Wallhecken und Knicks 
in hinreichenden Abständen bilden unverzicht-
bare Elemente eines wirksamen Schutzes gegen 
Erosion. 

Gewässerschutz 

1212. Mit dem Erosionsschutz eng verbunden ist 
der Gewässerschutz, denn die Belastung der Ge-
wässer durch den Eintrag vor allem eutrophieren-
der Stoffe aus den angrenzenden landwirtschaftli-
chen Nutzflächen ist nicht zuletzt eine Folge der 
Bodenerosion. Hier kann ein dichter naturnaher 
Bewuchs der Ufer einen mechanisch und biologisch 
wirkenden Schutz bilden. Im übrigen vermag eine 
Freistellung der Ufersäume von jeglicher landwirt-
schaftlicher Nutzung einer unmittelbaren Verunrei-
nigung der Gewässer vorzubeugen. 

Erhaltung einer reich gegliederten 
Landschaft für Erholungszwecke 

1213. Die hohe Bedeutung, die eine ästhetisch an-
sprechende Landschaft für die Erholung hat, wird 
allgemein anerkannt. Dem muß auch die Gestal-
tung der Agrarlandschaft Rechnung tragen. We-
sentliches Moment der Erholungswirkung bildet 
das Erleben einer möglichst reich gegliederten 
Landschaft als Gegensatz zu den oft eintönigen Er-
scheinungsformen städtischer Verdichtungsräume. 
Der Agrarlandschaft erwächst aus diesem Gesichts-
punkt eine besondere soziale Funktion, der sie prä-
genden Gestaltung eine soziale Aufgabe. 

Biotopverbundsystem als 
integrierende Lösung 

1214. Den genannten Anliegen kann durch die Ge-
staltung der Agrarlandschaft in einem entscheide-
nen Maße Rechnung getragen werden. Sie muß 
letztlich darauf zielen, einen in der gesamten Agrar-
landschaft hinreichenden Flächenbestand von in-
tensiver, teilweise auch von jeglicher, landwirt-
schaftlicher Nutzung freizustellen und auf diesem 
eine vielgestaltige Entwicklung zu ermöglichen. 

Hierbei reicht es angesichts der vielfältigen Zielvor-
stellungen — Artenschutz, integrierter Pflanzen-
schutz, Erosions- und Gewässerschutz sowie Erho-
lungslandschaft — keineswegs aus, an beliebiger 
Stelle einen bestimmten Flächenanteil von land-
wirtschaftlicher Nutzung auszunehmen. Vielmehr 
sind diese Flächen in ein geschlossenes, die ge-
samte Agrarlandschaft netzartig durchziehendes 
System einzubinden. Hierbei ist den jeweiligen 
standörtlichen Gegebenheiten und den vorhande-
nen naturbetonten Biotopen Rechnung zu tragen. 
Die Schaffung eines solchen Biotopverbundsy-
stems, das aus den ökologischen Vorrangflächen 
und den vernetzenden naturbetonten Biotopen 
besteht, ist eine in hohem Maße gestalterische Auf-
gabe. 

5.2.1.3 Inhaltliche Anforderungen an das 
Biotopverbundsystem 

Strukturelle Forderungen 

1215. Im Gegensatz zum traditionellen Natur-
schutz, der sich auf den Schutz einzelner Flächen 
und Bestände konzentriert, kommt es künftig bei 
der Herstellung eines geschlossenen Flächenver-
bundes zusätzlich darauf an, die Isolierung einzel-
ner Biotope und der auf ihnen lebenden Populatio-
nen zu verhindern. Erst der umfassende Verbund 
von Lebensräumen ermöglicht einen ständigen 
Standortwechsel der Arten und damit einen steten 
Austausch des vorhandenen genetischen Materials. 
Die nach wie vor unverzichtbaren großräumigen 
ökologischen Vorranggebiete, die vornehmlich als 
Naturschutzgebiete im ländlichen Raum verstreut 
liegen werden, sind daher durch ein möglichst dich-
tes Netz punkt- und linienförmiger naturbetonter 
Flächen zu ergänzen (vgl. Abschn. 4.1.2.3). Als derar-
tige Vernetzungselemente kommen verschiedene 
Landschaftsbestandteile in Betracht: 

— punktförmige Biotope, wie Tümpel, Quellen, Ein-
zelgehölze, Salzstellen 

— flächige Biotope, wie Feldholzinseln, Feuchtwie-
sen, Trockenrasen, Weiher, Kleinmoore 

— linienförmige Biotope, wie Hecken, Waldsäume, 
Gewässerufer, Feldraine, Ackerrandstreifen, Bö-
schungen, Hohlwege, Bäche und Gräben. 

Quantitative Forderungen 

1216. Der quantitative Flächenanspruch eines Bio-
topverbundsystems in der Agrarlandschaft bemißt 
sich entscheidend nach den spezifischen Bedürfnis-
sen der Erhaltung einer möglichst großen Arten-
vielfalt. Jedes Lebewesen benötigt einen artspezifi-
schen Lebensraum mit bestimmtem Mindestum-
fang. So müssen die Biotopvernetzungselemente 
eine gewisse Ausdehnung haben, um möglichst vie-
len Arten als Lebensraum dienen zu können. Die 
ökologischen Vorrangflächen müssen hinreichend 
groß sein, um gegenüber störenden Einflüssen von 
außen gefeit zu sein und um ihrer Refugienfunktion 
gerecht werden zu können. 

Noch vor einigen Jahrzehnten gewährte die ge-
samte ländliche Kulturlandschaft fast überall für 
eine große Zahl von wildlebenden Pflanzen- und 
Tierarten Nahrung und Schutz oder war zumindest 
als vorübergehender Aufenthaltsort geeignet; sie 
besaß insgesamt einen hohen „Biotopwert". Nur Ar-
ten mit Ansprüchen an bestimmte Biotope wie z. B. 
an nährstoffarme Böden oder Gewässer, sehr trok-
kene oder sehr nasse Standorte waren nicht überall 
anzutreffen, und manche dieser Arten galten schon 
immer als selten; doch die Zahl ihrer Lebensstätten 
war, vor allem in den ihnen entsprechenden Natur-
räumen, relativ groß. 

Aus diesem Grunde war der Artenschutz bis vor 
kurzem fast ausschließlich darauf gerichtet, schutz- 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

würdige Organismen vor direkter menschlicher Be-
einträchtigung, d. h. mutwilligem Vernichten, Ab-
pflücken und Ausgraben von Pflanzen, Belästigung 
und Fangen von Tieren sowie kommerzieller Ver-
wendung zu bewahren. Dies geschah weithin in der 
Annahme, daß die Lebensstätten der Arten in der 
Regel sicher wären und keiner besonderen gesetzli-
chen Sicherung bedürften. Auch nach der Novellie-
rung der Naturschutzgesetze in den 1970er Jahren 
wurde einem besonderen Biotopschutz zu wenig 
Gewicht beigemessen. 

1217. Erst die in den „Roten Listen" festgehaltene 
Gefährdung von 30-40 % der Arten zahlreicher 
Pflanzen- und Tiergruppen (BLAB et al., 1977 und 
1984) und die Ergebnisse der Kartierung schutzwür-
diger Biotope in der 2. Hälfte der 1970er Jahre (HA-
BER, 1983) begründeten die Erfordernisse für die 
Ausweisung spezifischer, vorrangig dem Arten-
schutz gewidmeter Flächen. Zugleich stellte sich die 
Frage nach der notwendigen Größe und Beschaf-
fenheit dieser Flächen. 

Schon 1936 hatte der Landschaftsarchitekt Alwin 
Seifert (ERZ, 1983) geschrieben: „Es müssen 5 oder 
10 % „Ödland", wenn man es schon so nennen will, 
bleiben ... (als) unerläßlich zur Erhaltung des Le-
bensgleichgewichtes". 1939 erhob er die Forderung 
nach einer Landschaftsstruktur, die 40 Jahre später 
als „Netz ökologischer Zellen" oder „Biotopverbund-
system" aus dem Konzept der „differenzierten Bo-
dennutzung" (HABER, 1972) abgeleitet und allge-
mein als „10 %-Forderung" des Naturschutzes be-
kannt wurde. Wie zu erwarten war, stieß sie vor 
allem bei der Landwirtschaft, die über den größten 
Anteil der Landesfläche verfügt, auf erheblichen 
Widerspruch. Immer wieder wird dabei auch der 
Vorwurf erhoben, diese Forderung sei nicht ausrei-
chend begründet. 

1218. Die zu sichernden Restflächen von 10 % stel-
len das ökologische Existenzminimum für zahlrei-
che wildlebende Pflanzen- und Tierarten dar, für 
eine Anzahl von Tierarten wird es sogar unter-
schritten. Die in Kap. 4.1 erläuterten Modelle der 
„Inselökologie" zeigen — gestützt durch zahlreiche 
empirische Befunde —, daß die Verringerung der 
Fläche zusammenhängender Lebensräume von 100 
auf 10 % eine solche Verminderung der an diese 
gebundenen Tierpopulationen zur Folge hat, daß 
für etwa 50 % der Arten die kritische Populations-
größe unterschritten wird. Dies bedeutet, daß für 
die so betroffenen Populationen auf Dauer ein sehr 
hohes Risiko besteht, lokal auszusterben. Umge-
kehrt bedeutet dies, daß, um mehr als 50 % der Tier-
arten zu erhalten, durchschnittlich 10 % der Fläche 
vorrangig dem Artenschutz vorbehalten bleiben 
müssen. In der Agrarlandschaft steht in vielen Ge-
bieten nicht einmal dieser Flächenanteil zur Verfü-
gung. Daher ist die Bereitstellung von durchschnitt-
lich 10 % der Fläche für naturbetonte Biotope eine 
Mindestanforderung, um die Voraussetzung für 
eine Neuansiedlung der für die Agrarlandschaft ty-
pischen Arten zu schaffen. 

Diese 10 % sind ein Durchschnittswert, der in den 
verschiedenen Naturräumen bzw. Agrargebieten 

variiert und von 5 % bis über 20 % schwanken kann. 
Diese Flächenforderung wird präzisiert durch fol-
gende Festlegungen: 

— Bezugsfläche ist die agrarische Kulturland-
schaft außerhalb zusammenhängender Wald-, 
Sumpf- und Moorgebiete sowie der großen Sied-
lungen und Industriegebiete. 

— Anrechenbar auf die Flächenforderung sind alle 
nicht intensiv genutzten Flächen, insbesondere 
kleinere Waldstücke bis ca. 1 ha Größe, Einzelge-
höfte mit Gärten und Bepflanzungen, alte Obst-
bestände („Streuobstbau"), landschaftliche Golf-
plätze, Damm- und Einschnittsböschungen von 
Verkehrswegen sowie deren Randbepflanzun-
gen, aufgelassene Abbaustätten und Ablage-
rungsplätze, Truppenübungsplätze (mit Aus-
nahme ihrer intensiv genutzten Teile) und 
Kleinflugplätze. 

Aus dieser Aufzählung ergibt sich, daß der Flächen-
anspruch zwischen 5 und 20 % in manchen Regio-
nen bereits durch vorhandene Biotope ganz oder 
überwiegend erfüllt ist. 

1219. Es muß allerdings dafür gesorgt werden, daß 
dieser Bestand auch gesichert wird und nicht im 
Zuge der landwirtschaftlichen Intensivierung verlo-
ren geht. Der größte Flächenbedarf entfällt von 
vornherein auf die ökologischen Vorrangflächen, 
für die nur in Ausnahmefällen intensiv bewirtschaf-
tete Flächen in Anspruch genommen werden. So-
weit extensiv bewirtschaftete Flächen beansprucht 
werden, bleibt ihre bisherige Nutzung im wesentli-
chen unverändert. Auch für die Biotopvernetzung 
stehen in vielen Gebieten noch geeignete Biotope 
zur Verfügung, deren Verknüpfung nur einen ver-
hältnismäßig geringen Flächenbedarf auslöst. In 
den intensiv genutzten Agrarlandschaften wird 
man jedoch zur Schaffung eines Biotopverbundsy-
stems auch auf intensiv genutzte Flächen zurück-
greifen müssen. Eine geschickte Landschaftspla-
nung hat viele Möglichkeiten, die für das Biotopver-
bundsystem erforderlichen Flächen so auszuwei-
sen, daß die landwirtschaftliche Nutzung relativ we-
nig beeinträchtigt wird. Viele der für die Biotopver-
netzung so bedeutsamen Kleinstrukturen, wie Ma-
gerrasen, Hangwiesen, Streuobstwiesen, Auwiesen, 
dulden durchaus eine landwirtschaftliche Nutzung, 
sofern diese ohne Intensivierung weitergeführt 
wird. Bei der 10 %-Forderung geht es daher weit 
mehr um die Sicherung vorhandener naturbetonter 
Flächen als um die Herausnahme von Flächen aus 
der landwirtschaftlichen Produktion. 

Unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge 
fordert der Rat die Schaffung eines Biotopverbund-
systems in der agrarischen Kulturlandschaft. Er 
unterstützt dabei den als „10 %-Forderung" be-
kanntgewordenen Anspruch, der von den Fachleu-
ten des Arten- und Biotopschutzes erhoben wird. 

Qualitative Forderungen 

1220. Der Schutz der Artenvielfalt setzt eine Viel-
zahl unterschiedlicher Biotope voraus. Daher sind 
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auch besondere Ansprüche an die Qualität der zu 
sichernden Flächen zu stellen. Die höchste Arten-
vielfalt findet sich in der Regel in alten Biotopen, 
die sich über Jahrzehnte hinweg ungestört entwik-
keln konnten. Bei einer Neugestaltung der Agrar-
landschaft ist dem Schutz des vorhandenen Biotop-
bestandes daher besondere Sorgfalt zu widmen. Die 
Schaffung neuer Biotope durch Pflanzungen kann 
die Qualität natürlich gewachsener Biotope in ab-
sehbarer Zeit nicht erreichen. 

1221. Je nach der vorherrschenden Art der land-
wirtschaftlichen Nutzung haben die folgenden 
Landschaftsbestandteile besonderen Wert (KAULE, 
1983): 

In Ackerbaugebieten und Gebieten mit Sonderkul-
turen 

— linienförmige Elemente (meist nur einige Meter 
breit): 
Feldraine und andere Gras- und Staudenraine, 
Hecken, Waldsäume (Strauch- und Stauden-
saum), Bach- und Grabensäume; 

— flächige Lebensräume: 
Auwiesen, Wiesen an Böschungen und Hängen, 
Flurgehölze, Streuobst-Wiesen, Brachflächen 
mit Gras- und Strauchformationen, Weiher; 

-- punktförmige Lebensräume: 
Einzelbäume und -sträucher, Tümpel; 

In Weinbaugebieten 

— linienförmige Elemente: 
Waldsäume oberhalb der Rebflächen, Hecken, 
Mauern und Böschungen; 

— flächige Lebensräume: 
Rippen mit Trockenrasen und Gebüschen, 
Schluchten mit Gebüschen und Wäldchen; 

In Grünlandgebieten 

— linienförmige Elemente: 
Bachsäume mit Gehölzen, Hochstauden oder 
Röhricht, Grabensäume mit diesen Formatio-
nen, Waldsäume (Gehölzmantel und Stauden-
saum), Raine mit Halbtrockenrasen bzw. andere 
Gras- oder Staudenformationen; 

— flächige Lebensräume: 
Naßwiesen, Seggenwiesen, Hochstaudenfluren, 
Salbei-Glatthaferwiesen, Halbtrockenrasen, 
Streuobst mit extensiven Wiesen, Au- und 
Bruchwälder bzw. ähnliche Bestände, Brachflä-
chen mit Hochstauden oder Strauchformatio-
nen, Quellhorizonte mit Streuwiesen, Seggen 
oder Stauden, Stillgewässer und ihre Verlan-
dungsgebiete; 

— punktförmige Lebensräume: 
Einzelbäume/-sträucher, Klein- und Kleinstge-
wässer, auch periodisch wassergefüllt. 

Diese Landschaftsbestandteile sollten als künftige 
Kernstücke eines Biotopverbundsystems so schnell 
wie möglich gesichert werden. 

5.2.1.4 Regionale Besonderheiten 

1222. Die vorgestellten unterschiedlichen Anforde-
rungen struktureller, quantitativer und qualitativer 
Art ergeben in ihrer Gesamtheit einen allgemeinen 
Rahmen für ein Flächenschutzprogramm. Dies muß 
entsprechend den regionalen Besonderheiten und 
Anforderungen weiter ausgearbeitet werden. So 
mag in Hanglagen der Erosionsschutz die Anforde-
rungen an das Flächenschutzkonzept in stärkerem 
Maße prägen als in Flachlagen, wo Artenschutz und 
Erholung mehr im Vordergrund stehen (Kap. 5.3). 
Auch die quantitativen Anforderungen eines Flä-
chenschutzkonzeptes sind den standörtlichen Be-
sonderheiten anzupassen. So bedürfen bestimmte 
Sonderkulturgebiete, die aufgrund ihrer hohen spe-
zifischen Bewirtschaftungsintensität auf den Kul-
turflächen nur wenigen Arten einen Lebensraum zu 
bieten vermögen, einer stärkeren Durchsetzung mit 
naturbetonten Landschaftselementen. Schließlich 
sollte in verhältnismäßig eng begrenzten Gebieten, 
an die aufgrund ihrer besonderen standörtlichen 
Gegebenheiten bestimmte Pflanzen- und Tierarten 
gebunden sind, ein höherer Anteil an Biotopen gesi-
chert werden; zu denken wäre hier z. B. an Wein-
baugebiete, auf die bestimmte wärmeliebende 
Pflanzen- und Tierarten strikt angewiesen sind. 

5.2.2 Instrumente zur Verwirklichung des 
Flächenanspruchs 

5.2.2.1 Herstellung eines Biotopverbundsystems 
als Aufgabe der Landschaftsplanung 

1223. Die Herstellung eines Biotopverbundsy-
stems erschöpft sich nicht in der Unterschutzstel-
lung bestimmter Landschaftsteile und in der An-
ordnung von vereinzelten Nutzungsbeschränkun-
gen. Die Aufgabe ist gestalterischer Natur: Die an-
gestrebten Ziele des Arten- und Biotopschutzes, des 
Schutzes von Boden und Gewässern und der Erhal-
tung des Landschaftsbildes sowie die Forderungen 
des integrierten Pflanzenschutzes können nur im 
Zuge einer umfassenden Landschaftsplanung ver-
wirklicht werden. Die ökologisch begründeten 
Raumansprüche stellen dabei eine Mindestforde-
rung dar. Dem fortschreitenden Arten- und Biotop-
verlust kann nur Einhalt geboten werden, wenn da-
für wieder nach Art und Umfang geeignete Flächen 
bereitgestellt werden, die ein geschlossenes Biotop-
verbundsystem darstellen. Damit ist zugleich ver-
deutlicht, daß im übrigen die Notwendigkeit moder-
ner und intensiver Landbewirtschaftung in der 
Agrarlandschaft nicht in Frage gestellt wird. Aller-
dings müssen die Flächenansprüche in quantitati-
ver und qualitativer Hinsicht gleichrangig berück-
sichtigt werden; es genügt nicht, wenn der Land-
schaftsplanung nur Flächen anheim gegeben wer-
den,  die aus ökonomischen Gründen aus der land-
wirtschaftlichen Produktion herausfallen. 

Das Dilemma besteht darin, daß einerseits Sofort-
maßnahmen getroffen werden müssen, um Arten 
und Biotope vor allem in intensiv genutzten Agrar-
landschaften vor dem vollständigen und endgülti- 
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gen Verlust zu bewahren, auf der anderen Seite 
Landschaftsplanung als ein Entwicklungsprozeß 
mit umfassenden und vielschichtigen Abwägungen 
ihrem Wesen nach nur in verhältnismäßig langen 
Zeiträumen verwirklicht werden kann. Höchste 
Dringlichkeit kommt daher einer Sicherung der 
ökologischen Vorrangflächen zu, die noch von Ar-
tenvielfalt und naturbetonten Biotopen geprägt 
sind; die Ausweisung als Naturschutzgebiete muß 
das Ziel sein. Sie bilden die „Kernfläche" des ange-
strebten Biotopverbundsystems. Aber auch die Si-
cherung oder Schaffung der einzelnen Biotope als 
verknüpfende Elemente des Systems muß sehr 
schnell in Angriff genommen werden, weil die noch 
vorhandenen Lebensräume zur Erhaltung vieler 
Arten nicht mehr ausreichen. Daher muß der 
Schutz der für eine solche Biotopverknüpfung ge-
eigneten Landschaftsbestandteile ebenfalls schnell 
erreicht werden. Die Landschaftsplanung muß au-
ßerdem in absehbarer Zeit ein umfassendes Flä-
chenschutzkonzept entwickeln, damit die einzelnen 
Ansprüche aus dem Zusammenhang verstanden 
und politisch besser durchgesetzt werden können. 

5.2.2.2 Schutz der ökologischen Vorrangflächen 

1224. Für den Schutz der ökologischen Vorrangflä-
chen bieten die Naturschutzgesetze mit der Ge-
bietsschutzkategorie „Naturschutzgebiet" ein geeig-
netes Sicherungsinstrument an. Die Ausweisung 
der Flächen muß ausreichende Pufferungszonen 
zur Abschirmung der eigentlichen ökologischen 
Vorrangflächen vor störenden Einflüssen von an-
grenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen her 
einschließen. Auch in Naturschutzgebieten sind 
Schutzanordnungen nicht schematisch aufzuerle-
gen, sondern den jeweiligen ökologischen Zielset-
zungen und standörtlichen Gegebenheiten anzupas-
sen. Keinesfalls sollen sie von vornherein jede 
agrarische Nutzung überall ausschließen. 

Eine Ausweisung als „Landschaftsschutzgebiet", die 
gerade nicht auf den Schutz einzelner Bestandteile, 
Lebensgemeinschaften und Biotope zugeschnitten 
ist, vermag den strengen Schutzanforderungen der 
ökologischen Vorrangflächen hingegen grundsätz-
lich nicht zu genügen. 

Allerdings sind die gesetzlichen Möglichkeiten, 
auch Landschaftsschutzgebiete mit einschneiden-
den und effizienten Schutzanordnungen festzuset-
zen, bisher noch nicht ausgeschöpft worden. Dabei 
dürfte die Landwirtschaftsklausel des § 15 Abs. 2 
BNatSchG eine wichtige Rolle gespielt haben. Mit 
dem Wegfall auch dieser Klausel würde der Weg 
eröffnet sein, die Landschaftsschutzgebiete auch in 
ihrer Funktion, zur Sicherung der Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts beizutragen, aufzuwerten. 
Sie könnten dann mit Schutzanordnungen ausge-
stattet werden, die jedenfalls die Pufferungszonen 
um ökologische Vorrangflächen wirksam absicher-
ten. 

1225. In allen Bundesländern ist die Landschafts

-

planung in die Landesplanung eingebunden, wenn 
auch in jeweils unterschiedlicher Weise. Ökologi

-

sche Vorrangflächen bedürfen wegen ihrer Größe 
und wegen der Notwendigkeit einer gezielten räum-
lichen Zuordnung zueinander in der Regel einer 
Berücksichtigung in der Landesplanung, und zwar 
auf der Ebene der Regionalplanung. So sind sie zum 
Beispiel in Nordrhein-Westfalen in den Gebietsent-
wicklungsplänen auszuweisen. Daher muß die 
Landschaftsplanung gegenüber der allgemeinen 
Landesplanung entschieden gestärkt werden. Denn 
wenn die Landschaftsplanung den Schutz der öko-
logischen Vorrangflächen auf der Ebene der Regio-
nalplanung nicht durchsetzen kann, fallen unver-
zichtbare Kerngebiete von vornherein aus dem Bio-
topverbundsystem aus. 

Die Position der Landschaftsplanung gegenüber 
der Landesplanung hängt in besonderem Maße von 
den Möglichkeiten ab, die ihr zur planerischen Vor-
bereitung eines Biotopverbundsystems eingeräumt 
sind. Je umfassender und konkreter der Schutz öko-
logischer Vorrangflächen begründet werden kann, 
um so größer ist die Aussicht, sich gegenüber kon-
kurrierenden Nutzungsansprüchen zu behaupten. 
Die Landschaftsplanung muß ihre Festsetzungen 
auf umfassende und parzellenscharfe Bestandser-
hebungen gründen, die die Entwicklung des jeweili-
gen Naturraumes, insbesondere seine Gefährdung, 
dartun und die noch vorhandenen naturbetonten 
Flächen aufzeigen. Der Rat empfiehlt, die inzwi-
schen in allen Bundesländern angelaufenen „Bio-
topkartierungen" in höherem Maße als bisher zu 
fördern, zu verfeinern und ältere Kartierungen fort-
zuschreiben. Die Ergebnisse der Biotopkartierung 
und -nachkartierung in Bayern aus dem Zeitraum 
von 1974-1981 verdeutlichen in anschaulicher 
Weise das Ausmaß des Verlustes von Biotopflächen 
auch infolge intensiver Landbewirtschaftung (WEI-
GER et al., 1983). Dieses Datenmaterial hat den Na-
turschutzbehörden aus ihrer Beweisnot geholfen 
und ihren Forderungen Nachdruck verliehen. 

1226. Die Naturschutzbehörden beklagen schon 
seit langem das Mißverhältnis zwischen der Bedeu-
tung ihres gesetzlichen Auftrages und ihrer perso-
nellen wie finanziellen Ausstattung. Sie haben sich 
durch den Einsatz freiwilliger Helfer bei der Biotop-
kartierung geholfen. So sehr dies zu begrüßen ist, 
wird doch die Qualität mancher Bestandserhebung 
oft dadurch gemindert, daß die Sachkenntnis dieser 
Helfer nicht ausreicht (HECKENROTH, 1983; COR-
DES, 1983). Dadurch wird die Zuverlässigkeit der 
Bestandserhebungen gefährdet und das Durchset-
zungsvermögen der Naturschutzbehörden weiter 
geschwächt. 

Der Rat empfiehlt daher, das biologisch ausgebil-
dete Personal der Naturschutzbehörden aufzustok-
ken und diesen ausreichende Mittel für die Fort-
schreibung und Ergänzung der wissenschaftlichen 
Grundlagen des Biotop- und Artenschutzes zur Ver-
fügung zu stellen. Dazu gehören insbesondere die 
Biotopkartierung einschließlich ihrer laufenden 
Überprüfung sowie die Roten Listen (Abschn. 4.1.2.1 
und 4.1.2.2), die ebenfalls der ständigen Kontrolle 
und Ergänzung bedürfen. Für sie empfiehlt der Rat 
auch methodische Verbesserungen; sie sollten künf-
tig mehr auf die natürlichen Verbreitungsgebiete 
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der Arten bezogen werden. Darüber hinaus ist die 
Erforschung der einzelnen Gefährdungsursachen 
der in die Roten Listen aufgenommenen Arten und 
die Entwicklung sinnvoller Maßnahmen gegen die 
Gefährdung zu verstärken. 

1227. Der Rat empfiehlt darüber hinaus, die Ver-
zahnung von Landschaftsplanung und Regionalpla-
nung in manchen Bundesländern zu überprüfen. 
Die Landschaftsplanung kann sich gegenüber kon-
kurrierenden Belangen auf der Ebene der Regional-
planung nur durchsetzen, wenn sie sich dabei auf in 
sich geschlossene Landschaftspläne stützt. Das ist 
der Fall, wenn die Naturschutzbehörden zunächst 
auf rein fachlicher Grundlage solche Landschafts-
pläne erarbeiten und erst diese in den Abwägungs-
prozeß der Landesplanung einbringen. Dieser Ziel-
vorstellung entspricht zum Beispiel das Saarländi-
sche Naturschutzgesetz. Nach § 8 Abs. 4 stellt die 
oberste Naturschutzbehörde Landschaftsrahmen-
pläne als geschlossenes Konzept auf, die in der Re-
gionalplanung weitaus mehr Gewicht als zahllose 
Einzelgutachten über örtliche Vorkommen und 
Schutzbedürftigkeiten haben. In Nordrhein-Westfa-
len erhalten die Landschaftspläne, die auf Kreis-
ebene als Satzung zu erlassen sind, als in sich ge-
schlossene Konzepte beachtliches Eigengewicht; 
wenn es auch an einer integrierten Landschaftsrah-
menplanung fehlt, kommt diesen Landschaftsplä-
nen in den Verfahren zur Aufstellung der Gebiets-
entwicklungspläne auch mehr Überzeugungskraft 
zu, als wenn man es mit einer Vielzahl von fachli-
chen Einzelbelangen zu tun hätte. In den Bundes-
ländern, in denen es der Landesplanungsbehörde 
vorbehalten ist, Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes von sich aus aufzugreifen, besteht 
wenig Aussicht, daß das Konzept eines Biotopver-
bundsystems bestimmenden Einfluß gewinnt. 
Daran ändert sich auch nichts dadurch, daß die 
überörtlichen raumbedeutsamen Erfordernisse und 
Maßnahmen im nachhinein in „Landschaftsrah-
menplänen als Teilen der Regionalpläne" darge-
stellt werden. 

1228. Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine Biotop-
kartierung nicht selten dazu führt, daß die Land-
wirte die betreffenden Landschaftsbestandteile be-
seitigen, bevor sie unter Schutz gestellt werden 
können. Angesichts der großen Bedeutung, die den 
noch vorhandenen naturbetonten Flächenbestän-
den als Kern- oder als Verbindungselemente für ein 
Biotopverbundsystem zukommen, erscheint es da-
her unerläßlich, sie bereits im Vorfeld endgültiger 
Schutzausweisung und landschaftsplanerischer Er-
fassung wirksam vor mutwilliger Beschädigung 
oder Zerstörung zu schützen. Der Rat empfiehlt da-
her, durch den Erlaß allgemeiner gesetzesunmittel-
barer und bußgeldbewehrter Veränderungssperren 
für die allgemein bestimmbaren und sichtbaren na-
turbetonten Biotope, wie Wallhecken, Tümpel, Ge-
ländestreifen, Feldholzinseln etc., der besonderen 
Dringlichkeit des Schutzerfordernisses Rechnung 
zu tragen. Für weniger leicht zu erkennende natur-
betonte Flächenbestände sollten entsprechende 
Veränderungssperren spätestens mit dem Beginn 
von Biotopkartierungen erlassen werden. Die hier

-

für erforderlichen Rechtsgrundlagen sollten landes-
rechtlich so schnell wie möglich geschaffen wer-
den. 

1229. Nicht selten wird das Ausmaß der Ansprü-
che an ertragreiche landwirtschaftliche Flächen, 
das sich aus der Sicherung ökologischer Vorrang-
flächen ergibt, überschätzt. Häufig sind solche Vor-
rangflächen noch vorhanden und müssen nur hin-
reichend unter Schutz gestellt werden; allenfalls 
sind sie durch kleinere Flächen oder Geländestrei-
fen zu arrondieren. In erheblichem Umfang sind 
ökologische Vorrangflächen sogar schon teilweise 
deshalb geschützt, weil sie zu Wasserschutzgebie-
ten gehören oder nach anderen Vorschriften Nut-
zungsbeschränkungen unterliegen. Oft wird man 
auf eine doppelte Unterschutzstellung verzichten 
können, wenn die Sicherung der Arten und naturbe-
tonten Biotope in dem schon bestehenden Netz von 
Nutzungsbeschränkungen, die in Wasserschutzge-
bieten durch Schutzanordnungen auferlegt werden, 
hinreichend bewirkt wird. Wasserschutzgebiete bie-
ten sich also als Bestandteile eines Biotopverbund-
systems an, ohne daß größere zusätzliche Beschrän-
kungen der landwirtschaftlichen Nutzung notwen-
dig werden. Vor allem gilt dies für Schutzanordnun-
gen innerhalb der Schutzzone II. 

1230. Entscheidend kommt es darauf an, ob die 
Landwirte die Veränderungssperren und Schutzan-
ordnungen für ökologische Vorrangflächen beach-
ten. Eine ständige Überwachung der geschützten 
Flächen kann kaum gewährleistet werden; sind ge-
schützte Landschaftsbestandteile einmal beseitigt, 
können sie auch durch Bußgeldbescheide nicht wie-
derhergestellt werden. Daher empfiehlt es sich, zu-
mindest die für ein Biotopverbundsystem wichtig-
sten Flächen aus dem Bewirtschaftungsinteresse 
ganz herauszunehmen. Aus diesem Grunde sollte 
der Ankauf von Flächen und ihre Übertragung auf 
geeignete Körperschaften oder Verbände stets ein 
vorrangiges Mittel zur Sicherung eines Biotopver-
bundsystems bleiben. Als geeignete Kaufobjekte 
bieten sich hierbei nicht nur die weitgehend noch 
naturbetonten, sondern auch intensiv genutzte und 
daher für eine Naturschutzgebietsausweisung 
selbst wenig geeignete Flächen an. Diese können in 
einem Regelflurbereinigungsverfahren oder in ei-
nem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren 
nach § 86 Flurbereinigungsgesetz gegen anderswo 
benötigte ökologisch wertvolle Flächen einge-
tauscht werden. Die Verwirklichung des angestreb-
ten Biotopverbundsystems sollte somit auch durch 
einen gezielten Ankauf bzw. Eintausch von ökologi-
schen Vorrangflächen gefördert werden. 

Der Rat empfiehlt, den Naturschutzbehörden für 
die Bildung eines solchen Grundstückstocks künf-
tig weitaus mehr Mittel als bisher zur Verfügung zu 
stellen. 

1231. Ferner erscheint es dem Rat aussichtsreich, 
die Landwirte gegen Entgelt zu bestimmten Nut-
zungsverzichten oder zur Vornahme bestimmter 
Pflegemaßnahmen zu verpflichten (vgl. hierzu auch 
die Ausführungen zu den Bewirtschaftungsbeiträ- 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

gen, Abschn. 5.7.6). Der Vorteil liegt darin, daß der 
aufwendige Ankauf von Flächen vermieden werden 
kann und die zu sichernden Flächen den Landwir-
ten weiterhin ein Einkommen bringen. Dies könnte 
ihre Bereitschaft erhöhen, an der Verwirklichung 
des Schutzkonzeptes für die ökologischen Vorrang-
flächen aktiv mitzuwirken. Auch im Hinblick auf 
die zu erwartenden Kosten erscheint dieser Weg 
sinnvoll. Der Rat bezieht sich hierzu auf eine Studie 
von HAMPICKE (1984), der unter Berücksichtigung 
künftiger Preisentwicklungen und unter Wahrung 
eines angemessenen Sicherheitsspielraumes die zu 
erwartenden Kosten mit jährlich ca. 1000,— DM 
pro Hektar veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich 
aus einem fiktiven Pachtpreis, der als Richtschnur 
für die den Landwirten zu bezahlende Entschädi-
gung herangezogen wird, sowie dem Entgelt für die 
Durchführung von Pflegemaßnahmen zusammen. 

Eine ähnliche Verpflichtung der Landwirte könnte 
auch unmittelbar im Rahmen einer pachtvertrag-
lichen Vereinbarung begründet werden. Als Gegen-
leistung wäre der vom Landwirt zu erbringende 
Pachtzins in Anpassung an konkret vereinbarte 
Nutzungsbeschränkungen herabzusetzen. In Anbe-
tracht des Umstandes, daß ein erheblicher Teil der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche von Pächtern be-
wirtschaftet wird (Abschn. 2.3.2.2), gewinnt diese 
Möglichkeit durchaus Bedeutung. Voraussetzung 
für ihre praktische Anwendung wäre allerdings der 
freiwillige Verzicht von Grundeigentümern auf die 
Erzielung von Spitzenpachten. In jedem Fall bietet 
die pachtvertragliche Vereinbarung von Nutzungs-
beschränkungen der öffentlichen Hand als Grund-
eigentümerin die Möglichkeit, einen erheblichen 
Beitrag zur Erhaltung von Arten und Biotopen zu 
leisten und insoweit eine Vorreiterrolle zu überneh-
men. 

5.2.2.3 Schutz kleinflächiger Vernetzungselemente 

1232. In einem Biotopverbundsystem müssen die 
ökologischen Vorranggebiete durch kleinflächige, li-
nien- und punktförmige, naturbetonte Landschafts-
strukturen miteinander verknüpft werden. In vielen 
Agrarlandschaften sind solche naturbetonten Land-
schaftsstrukturen durchaus noch vorhanden, aber 
in der Regel nicht in ausreichender Zahl und durch 
intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche oft 
voneinander getrennt. Hier muß erreicht werden, 
daß vorhandene Strukturen zu einem geschlosse-
nen Verbundsystem ergänzt werden und daß eine 
hinreichende rechtliche Sicherung der Flächen er-
folgt. Je größer der Anteil intensiv bewirtschafteter 
Nutzflächen in den Agrarlandschaften ist, desto hö-
her ist auch der Bedarf an solchen Ergänzungsflä-
chen zu veranschlagen; dabei kommt man nicht um-
hin, auch Flächen aus der bisherigen Intensivnut-
zung herauszunehmen, um daraus wieder naturbe-
tonte Landschaftsstrukturen entstehen zu lassen. 
In gänzlich ausgeräumten Agrarlandschaften sind 
nur noch vereinzelt naturbetonte Landschaftsstruk-
turen vorhanden. Dort setzt die Schaffung des Bio-
topverbundsystems in besonders hohem Maße eine 

Ausgliederung von Flächen aus der intensiven 
Landbewirtschaftung voraus. 

1233. Soweit noch kleinflächige Linien- und punkt-
förmige Landschaftsstrukturen vorhanden sind, 
kann die Sicherung vor allem dadurch erfolgen, daß 
sie nach den Naturschutzgesetzen als „geschützter 
Landschaftsbestandteil" ausgewiesen werden. Wer-
den bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen für 
die Biotopverknüpfung in Anspruch genommen, be-
dürfen sie ebenfalls hinreichender Sicherung als 
Bestandteile eines Biotopverbundsystems. Dabei 
könnten in der Verwaltungspraxis Zweifel auftau-
chen, ob solche Fälle von vornherein die Vorausset-
zungen für eine Unterschutzstellung als „geschütz-
ter Landschaftsbestandteil" erfüllen. Die ersten 
Pflegemaßnahmen, die dort getroffen werden kön-
nen, schaffen noch keine naturbetonten Biotope, 
sondern dienen nur dem Zweck, über lange Zeit-
räume hinweg eine Wiederbelebung der Artenviel-
falt zu ermöglichen. Die Abkehr vom bloßen konser-
vierenden Naturschutz, die in den neuen Natur-
schutzgesetzen ihren Niederschlag gefunden hat, 
rechtfertigt es sicherlich, auch solche Flächen zu 
schützen, die erst künftig zur Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und zur Abwehr schädlicher 
Einwirkungen wie Winderosion oder Abschwem-
mung beitragen werden. Sollten sich in der Verwal-
tungspraxis Schwierigkeiten ergeben, müßte in den 
Naturschutzgesetzen ausdrücklich klargestellt wer-
den, daß Biotopverbundflächen als Ganzes und 
auch im Hinblick auf ihre künftige ökologische 
Funktion geschützt werden können. 

1234. Der Rat hebt hervor, daß es grundsätzlich im 
Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Grundeigen-
tums liegt, daß auch Landwirte hinreichende Flä-
chen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes und der Vielfalt von Arten und Bioto-
pen bereitstellen. Im Interesse des allgemeinen 
Wohls muß ein Biotopverbund, soweit er noch voll-
ständig oder in Ansätzen besteht, erhalten bleiben. 
Soweit Landwirte die überkommene Agrarland-
schaft zu stark verändert oder sogar völlig ausge-
räumt haben, entspricht es dem Verursacherprin-
zip, Flächen in dem Maße aus der landwirtschaftli-
chen Nutzung wieder herauszunehmen, wie sie zur 
Sicherung eines leistungsfähigen Naturhaushaltes, 
zum Arten- und Biotopschutz gebraucht werden. 
Das gilt unabhängig davon, daß die volle Inan-
spruchnahme der Flächen und die Intensivierung 
der Produktion lange als unbedenklich gegolten ha-
ben und das Bewußtsein für die Notwendigkeit ei-
nes Biotopverbundsystems erst spät gewachsen ist. 
Auch der Umstand, daß vielfach staatliche Flurbe-
reinigungsmaßnahmen mit zur Ausräumung der 
Landschaft beigetragen haben, ändert nichts daran, 
daß die Wiederausgliederung der erforderlichen 
Flächen in den Verantwortungsbereich der Land-
wirte fällt. Die Sicherung eines leistungsfähigen 
Naturhaushaltes hängt aufs engste mit der langfri-
stigen Sicherung der Bodenfruchtbarkeit zusam-
men. Was zur Wiederherstellung eines wirksamen 
Biotopverbundes erforderlich ist, kann ein einsich-
tiger Landwirt nicht als fremde Last empfinden; es 
liegt in seinem eigenen Interesse, Böden, Arten und 
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Biotope funktionsfähig zu halten. Soweit nicht 
schon Gefahren erkennbar geworden sind, die der 
Substanz der Böden und dem Bodenleben drohen, 
ist es ein Gebot der Vorsorge, die landwirtschaftli-
che Produktion keinen zusätzlichen Umweltrisiken 
auszusetzen und die vorhandenen soweit wie mög-
lich abzubauen. 

1235. Der Rat ist jedoch der Auffassung, daß die 
Ergänzung und Sicherung der ökologischen Vor-
rangflächen im großen und ganzen nicht auf Kosten 
der Landwirtschaft gehen wird. Wie bereits erörtert, 
ist es Sache der Naturschutzbehörden, die noch er-
forderlichen ökologischen Vorrangflächen anzukau-
fen oder Nutzungsbeschränkungen auf vertragli-
chem Wege herbeizuführen. 

Dagegen empfiehlt der Rat, die Sicherung und ggf. 
die Ausgliederung kleinflächiger Elemente des Bio-
topverbundes grundsätzlich von jedem Landwirt zu 
fordern. Ankauf von Flächen dieses Typs und die 
Zahlung von Entschädigungen für Nutzungsbe-
schränkungen kommen danach eher ausnahms-
weise in Betracht; soweit Pflegemaßnahmen verein-
bart oder auferlegt werden, ist dies selbstverständ-
lich zu entgelten. Der Rat läßt sich bei dieser Emp-
fehlung vor allem von der Erwägung leiten, daß die 
Landwirtschaft ihren Beitrag dazu leisten muß, die 
ökologischen Risiken moderner Landbewirtschaf-
tung im Sinne einer Vorsorge zu vermindern. Dar-
aus folgt, daß noch vorhandene naturbetonte Bio-
tope und kleinflächige Strukturen so erhalten blei-
ben müssen, wie sie sind, ohne daß das förmliche 
Verbot einer Nutzungsänderung zu entschädigen 
ist. Wenn aber die Landwirte, die ökologisch wert-
volle Flächen, wie z. B. Wallhecken, Feuchtwiesen 
oder Tümpel, bisher geschont haben, auf mögliche 
Nutzungsänderungen ohne Entschädigung verzich-
ten müssen, kann man nicht diejenigen entschädi-
gen, die solche Flächen früher schon beseitigt ha-
ben. Vor allem in gänzlich ausgeräumten Agrar-
landschaften kann den Landwirten grundsätzlich 
zugemutet werden, hinreichende Flächen für die 
Biotopvernetzung aus der Bewirtschaftung auszu-
gliedern und sie für den Naturschutz bereitzustel-
len. 

1236. Der Rat ist der Überzeugung, daß es Auf-
gabe der Naturschutzbehörden sein muß, das Bio-
topverbundsystem mittels der Landschaftsplanung 
zu entwickeln und zu verwirklichen. Das gilt grund-
sätzlich auch für die kleinflächige Verknüpfung der 
ökologischen Vorrangflächen. Der Rat empfiehlt je-
doch, daß die Naturschutzbehörden sich bei der 
Durchsetzung des Biotopverbundes gegenüber den 
Landwirten des Instruments der Flurbereinigung 
bedienen. 

Für die Einschaltung der Flurbereinigungsbehör-
den sprechen vor allem folgende Gründe: 

— Ein leistungsfähiges Biotopverbundsystem kann 
nur entstehen, wenn von vorhandenen Biotopen 
als Verknüpfungselemente ausgegangen wird 
und spezifisch geeignete Ergänzungsflächen 
herangezogen werden. Daher ist es unvermeid-
lich, daß dem einen Landwirt mehr, dem ande

-

ren weniger Flächenverluste oder Nutzungsbe-
schränkungen erwachsen. Die Flurbereinigung 
ist gerade ein erprobtes Instrument, um durch 
den Austausch von Flächen sowie durch Aus-
gleichsbeträge eine im Ergebnis gerechte La-
stenverteilung herbeizuführen. 

— Die Flurbereinigungsverwaltung verfügt in weit 
höherem Maße als die Naturschutzbehörde über 
das erforderliche technische Personal, um die 
Biotopverknüpfung parzellenscharf durchzuset-
zen und die Verhandlungen mit den betroffenen 
Landwirten zu führen. 

— Im Flurbereinigungsverfahren bildet seit jeher 
gewissermaßen der Wege- und Gewässerplan 
das Gerüst für die Umstrukturierung der Agrar-
landschaft. Es bietet sich an, auch die Biotopver-
knüpfung zur infrastrukturellen Vorgabe für die 
Neuverteilung der Agrarflächen zu machen. 

— Ebenso wie die für Wege und Gewässer erforder-
lichen Flächen vorab aus der Verteilungsmasse 
ausgesondert werden, kann ein bestimmter An-
teil der für die Biotopverknüpfung erforderli-
chen Flächen vorab gesichert werden. 

1237. Entgegen verbreiteter Auffassung ist die 
Flurbereinigung schon nach geltendem Recht nicht 
darauf beschränkt, lediglich die Voraussetzungen 
für eine weitere Steigerung der landwirtschaftli-
chen Produktion zu schaffen. Zwar steht diese Ziel-
setzung in der Verwaltungspraxis nach wie vor im 
Vordergrund, das Flurbereinigungsrecht stellt aber 
verschiedene Verfahren zur Verfügung, die auch in 
den Dienst anderer als agrarökonomischer Zielset-
zung gestellt sind oder gestellt werden können. Erst 
recht bietet sich dies seit der Novelle des Flurberei-
nigungsgesetzes 1976 an, die unter anderem auf 
eine bessere Berücksichtigung von Belangen des 
Natur- und Landschaftsschutzes abzielte. 

Schon die Regelflurbereinigung ist nach § 1 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) in den Dienst anderer 
als nur ökonomischer Zielsetzungen gestellt: 

„Zur Verbesserung der Produktions- und Ar-
beitsbedingungen in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie zur Förderung der allgemeinen 
Landeskultur und Landentwicklung kann 
ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen 
nach diesem Gesetz neu geordnet werden (Flur-
bereinigung)". 

Die Förderung der allgemeinen Landeskultur ge-
hört zu den herkömmlichen Aufgaben der Flurbe-
reinigung. Der Begriff der „allgemeinen Landeskul-
tur" hat sich jedoch im Laufe der Zeit inhaltlich 
gewandelt. Während unter diesem Begriff früher 
die nachhaltige Erhöhung der Fruchtbarkeit und 
Ertragssicherheit landwirtschaftlicher Nutzflächen 
verstanden wurde, wird heute darin in zunehmen-
dem Maße die enge Verbindung zwischen Berück-
sichtigung der ökologischen Ausgleichsfunktion des 
ländlichen Raumes gesehen (Bundestagsdrucksa-
che 7/3020 zu Nr. 1). 

Dementsprechend umschreibt § 37 FlurbG den 
Handlungsrahmen der Flurbereinigung wie folgt: 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

„Das Flurbereinigungsgebiet ist unter Beach-
tung der jeweiligen Landschaftsstruktur neu zu 
gestalten, wie es den gegeneinander abzuwä-
genden Interessen der Beteiligten sowie den 
Interessen der allgemeinen Landeskultur und 
der Landentwicklung entspricht und wie es das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert." 

Durch das Erfordernis der Beachtung der Interes-
sen der allgemeinen Landeskultur und der Land-
entwicklung soll der veränderten Aufgabenstellung 
der Flurbereinigung Rechnung getragen werden. 
Der Flurbereinigung kommt die Aufgabe zu, die un-
terschiedlichen Interessen und Ansprüche der am 
Flurbereinigungsverfahren Beteiligten einzubezie-
hen und auszugleichen. Im Vordergrund stehen da-
bei die Interessen der allgemeinen Landeskultur 
und der Landentwicklung einerseits und die Inter-
essen der Beteiligten andererseits. Überdies sind 
die Erfordernisse des allgemeinen Wohls ein-
schließlich der Ernährungssicherung zu beachten 
(Bundestagsdrucksache 7/3020 zu Nr. 25). 

1238. Bereits die zitierten allgemeinen Bestim-
mungen über Zielsetzung und Handlungsrahmen 
der Flurbereinigung verdeutlichen die Komplexität 
der modernen Flurbereinigung. Sie ist umfassend 
und nicht auf die Verbesserung der Agrarstruktur 
im engeren Sinne beschränkt. Sie hat vielmehr da-
für zu sorgen, daß die vielschichtigen flächenbezo-
genen Interessen im ländlichen Raum durch eine 
sinnvolle Bodenordnung ausgeglichen werden 
(Bundestagsdrucksache 7/3020 Anlage 1, Seite 16). 
Die Flurbereinigung bildet damit das zentrale In-
strument der ländlichen Strukturpolitik und mithin 
das kraft eigenen Auftrags zur Wahrung der u. a. 
ökologisch begründeten Ansprüche an den ländli-
chen Raum berufene rechtliche Verfahren (vgl. 
LILOTTE, 1980). 

1239. Diesem Umstand trägt das Flurbereini-
gungsgesetz durch eine Reihe von Einzelvorschrif-
ten Rechnung, die ersichtlich darauf abzielen, die 
spezifisch ökologischen Belange innerhalb des 
komplexen Aufgabenverbundes der Flurbereini-
gung zu betonen: 

— Die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden wirken als Träger öffentli-
cher Belange bei der Durchführung der Flurbe-
reinigung mit (§ 2 Abs. 1). 

— Die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden und Stellen sind vor der An-
ordnung einer Flurbereinigung zu hören (§ 5 
Abs. 2). Gleichzeitig sollen sie über das geplante 
Flurbereinigungsverfahren unterrichtet werden. 
Sie sind ihrerseits verpflichtet, der Flurbereini-
gungsbehörde unverzüglich mitzuteilen, ob Pla-
nungen über Naturschutz und Landschafts-
pflege beabsichtigt sind oder bereits feststehen, 
die das Flurbereinigungsgebiet berühren (§ 5 
Abs. 3). 

— Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungs-
beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flur-
bereinigungsplanes gelten folgende Einschrän- 

kungen: Obstbäume, Beerensträucher, Rebstök-
ke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahme-
fällen, soweit landeskulturelle Belange, insbe-
sondere des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3). Bei unzulässigen Ein-
griffen muß die Flurbereinigungsbehörde Er-
satzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3). Im übri-
gen können Zuwiderhandlungen als Ordnungs-
widrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden 
(§ 154 Abs. 1 und 2). 

— Die Neugestaltung des Flurbereinigungsgebie-
tes steht unter der Verpflichtung, die jeweilige 
Landschaftsstruktur zu beachten und eine Ab-
wägung der Interessen der Beteiligten sowie der 
Belange der allgemeinen Landeskultur ein-
schließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vorzunehmen, wie es das Wohl der 
Allgemeinheit erfordert (§ 37 Abs. 1 Satz 1). 

— Bodenschützende sowie -verbessernde und land-
schaftsgestaltende Maßnahmen sind durchzu-
führen (§ 37 Abs. 1 Satz 2). 

— Bei der Durchführung der Neugestaltungsmaß-
nahmen hat die Flurbereinigungsbehörde die öf-
fentlichen Interessen zu wahren und hierbei den 
Erfordernissen des Umweltschutzes, des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, des Denk-
malschutzes, der Erholung sowie der Gestaltung 
des Orts- und Landschaftsbildes Rechnung zu 
tragen (§ 37 Abs. 2). 

— Die Veränderung natürlicher Gewässer darf nur 
aus wasserwirtschaftlichen Gründen unter Hin-
zuziehung von Sachverständigen erfolgen (§ 37 
Abs. 3). 

— Im Benehmen mit den für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Behörden und 
Organisationen stellt die Flurbereinigungsbe-
hörde unter gleichzeitiger Erörterung und mög-
licher Berücksichtigung der Ergebnisse von Vor-
planungen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege die allgemeinen Grundsätze für 
die zweckmäßige Neugestaltung des Flurberei-
nigungsgebietes auf (§ 38). 

— Für Anlagen, die dem Naturschutz, der Land-
schaftspflege und der Erholung dienen, kann 
Land in verhältnismäßig geringem Umfang im 
Flurbereinigungsverfahren bereitgestellt wer-
den (§ 40 Satz 1). Die Flurbereinigungsbehörde 
stellt einen Plan über die gemeinschaftlichen 
und öffentlichen Anlagen einschließlich land-
schaftsgestaltender Anlagen auf — Wege- und 
Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Be-
gleitplan — (§ 41 Abs. 1). Der Plan ist mit den für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 
Behörden und Organisationen zu erörtern (§ 41 
Abs. 2 Satz 1) und durch die obere Flurbereini-
gungsbehörde festzustellen bzw. zu genehmigen 
(§ 41 Abs. 3 und 4 Satz 1). 

— Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hop-
fenstöcke, Bodenaltertümer, Kulturdenkmale so- 
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wie Bäume, Feldgehölze und Hecken, deren Er-
haltung aus Gründen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege geboten ist, hat der Empfän-
ger der Landabfindung zu übernehmen (§ 50 
Abs. 1). 

1240. Neben der Regelflurbereinigung gibt es eine 
Reihe von Sonderverfahren, innerhalb derer eben-
falls Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
wahrgenommen werden können: 

— Ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
(§ 86 Abs. 1 FlurbG) kann durchgeführt werden, 
um die durch Großbaumaßnahmen für die allge-
meine Landeskultur einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege entstehen-
den oder entstandenen Nachteile zu beseitigen 
oder um notwendige Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege oder der Ge-
staltung des Orts- und Landschaftsbildes zu er-
möglichen. Im Unterschied zu einer Regelflurbe-
reinigung ist dieses Verfahren nicht nur durch 
eine vereinfachte Durchführung, sondern auch 
dadurch gekennzeichnet, daß § 86 Abs. 1 die Be-
hörde zur Anordnung von Teilflurbereinigungen 
ermächtigt, die aus bestimmtem Anlaß eingelei-
tet werden können und die einem besonderen 
Zweck dienen. 

— Eine Unternehmensflurbereinigung (§ 87 Abs. 1 
Satz 1 FlurbG) kann durchgeführt werden, wenn 
Nachteile für die allgemeine Landeskultur ein-
schließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, die durch das Unternehmen ent-
stehen, vermieden werden sollen. 

— Ein beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren 
(§ 91 FlurbG) kann durchgeführt werden, um 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu ermöglichen. Die Zusammenle-
gung kann auch eingeleitet werden, wenn die für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständige 
Behörde sie beantragt und die Zusammenlegung 
zugleich dem Interesse der betroffenen Grund-
stückseigentümer dient (§ 93 Abs. 1 FlurbG). 

1241. Im Ergebnis ist daher festzustellen: 

— In jedem Flurbereinigungsverfahren, gleichviel 
aus welchen Gründen es durchgeführt wird, 
kann eine von der Naturschutzbehörde geplante 
Biotopverknüpfung durchgesetzt werden. 

— Ein Flurbereinigungsverfahren kann auch allein 
zu dem Zweck eingeleitet werden, um ein Bio-
topverbundsystem zu schaffen oder zu vervoll-
ständigen. 

— In Gebieten, die bereits flurbereinigt sind, kann 
ein ergänzendes Flurbereinigungsverfahren 
durchgeführt werden, um die Biotopverknüp-
fung gewissermaßen nachzuschieben. 

1242. Entscheidend ist, daß die Naturschutzbehör-
den in einem Landschaftsplan ein in sich geschlos-
senes Biotopverbundsystem entwickeln und kon-
kretisieren, das für die Flurbereinigungsbehörden 
im wesentlichen verbindlich ist. Das schließt nicht 
aus, daß die Flurbereinigungsbehörde von dem 

Konzept in einzelnen Punkten abweicht, wenn die 
Naturschutzbehörde zustimmt; auch soll der Land-
schaftsplan nicht schon parzellenscharfe Vorgaben 
enthalten. Schon nach geltendem Recht wird ein 
Landschaftsplan mit einem in sich geschlossenen 
Biotopverbund im Flurbereinigungsverfahren mehr 
Gewicht haben, als es einzelnen ökologischen Be-
langen bisher zukam. Damit wird es auch der Flur-
bereinigungsbehörde leichter, für dieses Konzept in 
der Teilnehmergemeinschaft Verständnis zu wek-
ken. Es wäre aber wünschenswert, die grundsätzli-
che Verbindlichkeit des Landschaftsplanes für das 
Flurbereinigungsverfahren in einer Novelle des 
Flurbereinigungsgesetzes ausdrücklich festzule-
gen. 

1243. Ferner muß sichergestellt werden, daß für 
den Biotopverbund auch Flächen bereit gestellt 
werden, für die grundsätzlich keine Entschädigung 
zu leisten ist. Nach geltendem Flurbereinigungs-
recht ist dies nur in engen Grenzen möglich. Daher 
kommt einer Novellierung des Flurbereinigungsge-
setzes größte Bedeutung zu, die diesen Engpaß be-
seitigt. Anderenfalls ist kaum damit zu rechnen, 
daß die Flurbereinigungsbehörden die betreffenden 
Landschaftspläne durchzusetzen vermögen; eine 
Aufstockung ihrer Haushaltsmittel in einem sol-
chen Umfang, daß alle benötigten Flächen aufge-
kauft und alle Nutzungsbeschränkungen entschä-
digt werden, ist nicht zu erwarten. 

1244. Nach § 47 FlurbG haben die Landwirte den 
für gemeinschaftliche (§ 39) und öffentliche Anla-
gen (§ 40) erforderlichen Grund und Boden nach 
dem Verhältnis des Wertes ihrer alten Grundstücke 
zu dem Wert aller Grundstücke des Flurbereini-
gungsgebietes aufzubringen. Die Bereitstellung der 
für ein Biotopverbundsystem benötigten Flächen 
kann den Landwirten nach geltendem Recht daher 
nur abverlangt werden, wenn diese Flächen als ge-
meinschaftliche oder öffentliche Anlage gelten. 

Ferner kommt es darauf an, ob den Landwirten das 
Flächenopfer nach dem von der Rechtsprechung 
entwickelten Grundsätzen noch zugemutet werden 
kann. 

„Gemeinschaftliche Anlagen" setzen ein deutliches 
Eigeninteresse der Landwirte an ihrer Errichtung 
voraus. Darunter fallen vor allem Erschließungsan-
lagen, wie Wege und Straßen, aber auch Wasserläu-
fe, Bäche und Gräben. Derartige Anlagen gehören 
typischerweise zur Infrastruktur einer Landbewirt-
schaftung. Daher erhöhen sie den Wert der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen, so daß die Wertsteige-
rung den Flächenabzug wertmäßig weitgehend 
kompensiert (hierzu: Bundesverwaltungsgericht, 
Beschluß vom 9.07. 1964, RdL 1964, Seite 328 [329]). 
Naturbetonte Biotope und andere Landschaftsbe-
standteile können als gemeinschaftliche Anlagen 
angesehen werden, wenn sie der landwirtschaftli-
chen Nutzung unmittelbar dienen, wie z. B. Wall-
hecken und Feldraine, die die Bodenerosion min-
dern. Für den Biotopverbund werden unter dem Ge-
sichtspunkt einer weiterreichenden Vorsorge sicher 
mehr Flächen in Anspruch genommen, als solche, 
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für die sich ein solch enger Bezug zur landwirt-
schaftlichen Produktion herstellen läßt. 

„Öffentliche Anlagen" sind Wege, Straßen, Anlagen 
der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
und anderes. Nach § 40 Satz 1 FlurbG fallen darun-
ter auch Anlagen, die dem Naturschutz, der Land-
schaftspflege und der Erholung dienen. Werden Flä-
chen entzogen und einem anderen zu Eigentum zu-
gewiesen, brauchen die Landwirte den Flächenab-
zug nur dann gegen sich gelten zu lassen, soweit die 
Anlage „zugleich dem wirtschaftlichen Interesse 
der Teilnehmer dient". Darüber hinaus beschränkt 
das Gesetz den Anteil der öffentlichen Anlagen da-
durch, daß nur „Land in verhältnismäßig geringem 
Umfange" im Flurbereinigungsverfahren bereitge-
stellt zu werden braucht. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts kommt es auf das 
Verhältnis zwischen dem Wert der bereitzustellen-
den Fläche der öffentlichen Anlage und dem Wert 
der Gesamtfläche des Flurbereinigungsgebietes an 
(Urteil vom 26. 11. 1969, E 34, Seite 199 [201]). In der 
Regel darf der Anteil etwa 1,5 % des Wertes der 
Gesamtfläche nicht übersteigen. Beide Einschrän-
kungen schließen nach geltendem Recht die Mög-
lichkeit aus, die für den Biotopverbund benötigten 
Flächen, die nicht schon als „gemeinschaftliche An-
lagen" gelten können, als „öffentliche Anlagen" ent-
schädigungslos in Anspruch zu nehmen. 

1245. Möglichkeiten, diese Engpässe des gelten-
den Flurbereinigungsrechts im Wege der Ausle-
gung auszuweiten, könnte die Regelung über Aus-
gleichspflichten bieten, die § 8 BNatSchG grund-
sätzlich an jeden Eingriff in Natur und Landschaft 
knüpft. Im Rahmen einer Flurbereinigung werden 
in vielfältiger Weise Flächen so in Anspruch ge-
nommen, daß dies jeweils als Eingriff in Natur und 
Landschaft gelten muß und Ausgleichspflichten be-
gründet. Darüber hinaus kann man die Flurbereini-
gung als ganzes noch als zusätzlichen Eingriff in 
Natur und Landschaft betrachten, weil die damit 
insgesamt verbundenen ökologischen Auswirkun-
gen oft erheblich weiter reichen als die Summe der 
Einzelmaßnahmen; daraus könnten sich zusätzliche 
Ausgleichspflichten herleiten lassen. Soweit solche 
Ausgleichspflichten reichen, begründen sie zweifel-
los ein Eigeninteresse der beteiligten Landwirte 
daran, daß entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
getroffen werden. Denn grundsätzlich müssen nicht 
ausgleichsfähige Eingriffe unterbleiben. Auf diesem 
Wege könnten in Flurbereinigungsverfahren si-
cherlich eine Reihe von gemeinschaftlichen Anla-
gen und öffentlichen Anlagen vorgesehen werden, 
die dort bisher keinen Platz hatten. 

Das Verhältnis zwischen Flurbereinigungsrecht 
und Naturschutzrecht bereitet aber Auslegungs-
schwierigkeiten. Das beginnt bereits damit, daß das 
Flurbereinigungsrecht oft als Sonderrecht betrach-
tet wird, das die Anwendung des allgemeinen Na-
turschutzrechts begrenzt. Jedenfalls hat sich in der 
Behördenpraxis noch nicht durchsetzen lassen, daß 
auch die Flurbereinigung insgesamt als Eingriff in 
Natur und Landschaft beurteilt wird. Außerdem 
spielen für die Auslegung die Landwirtschafts-
klauseln des Naturschutzrechts eine erhebliche 

Rolle. Nach alledem kann man nicht davon ausge-
hen, daß der Flächenabzug im Flurbereinigungsver-
fahren über die Rechtsprechung wesentlich erhöht 
werden kann. Für „öffentliche Anlagen" bleibt die 
Begrenzung auf „Land in verhältnismäßig ge-
ringem Umfang" ohnehin eine unüberwindliche 
Hürde. 

1246. Der Rat fordert daher, in einer Novelle des 
Flurbereinigungsgesetzes den nach § 47 FlurbG zu-
lässigen Flächenabzug für gemeinschaftliche und 
öffentliche Anlagen auf die kleinflächigen linien-
und punktförmigen Landschaftsstrukturen auszu-
dehnen, die für einen Biotopverbund erforderlich 
sind. Nach Auffassung des Rates könnte dies durch 
Einfügung eines § 40 a geschehen, der den Flächen-
bedarf für den Biotopverbund beschreibt und be-
grenzt. Als Richtschnur für den durchschnittlichen 
Flächenbedarf gibt der Rat etwa 3 % der Gesamtflä-
che des Flurbereinigungsgebietes an. 

5.2.2.4 Schutz von Saumbiotopen an Feldrainen 
und Wegerändern 

1247. Das Biotopverbundsystem sollte dadurch er-
gänzt werden, daß im Ackerbau der Einsatz von 
Düngern und Pflanzenschutzmitteln an Feldrainen 
und Wegerändern beschränkt wird. Dadurch wird 
zusätzlicher Lebensraum für viele Pflanzen- und 
Tierarten geschaffen. 

Der Rat empfiehlt daher, entsprechende Regeln 
umweltschonender Landwirtschaft zu entwickeln 
(Abschn. 5.6.3). Die Beschränkung des Einsatzes 
von Düngern und Pflanzenschutzmitteln könnte 
etwa für Randflächen der Schläge bis zu einer 
Breite von 3 m gelten. 

Auch die Intensität der Bodenbearbeitung wird auf 
manchen Randflächen herabgesetzt werden müs-
sen. Das kommt insbesondere in Betracht, wenn 
dadurch eine Abschwemmung von Düngern und 
Pflanzenschutzmitteln sowie von Bodenbestandtei-
len in Oberflächengewässer vermindert werden 
kann. 

1248. Zusammenfassend stellt der Rat fest: 

Den immer noch fortschreitenden Verlust pflanzli-
cher und tierischer Arten aufzuhalten, ist das wich-
tigste Ziel der Umweltpolitik für den ländlichen 
Raum. Das vorgeschlagene Biotopverbundsystem 
orientiert sich weder an Leitbildern aus der Kultur-
landschaft des vergangenen Jahrhunderts noch an 
Wunschvorstellungen für künftige ideale Land-
schaften und Lebensgemeinschaften. Es stellt ein 
absolutes Mindestprogramm dar — wenn der Flä-
chenanspruch nicht in absehbarer Zeit verwirklicht 
wird, gehen wichtige überkommene Bestandteile 
der Natur unwiederbringlich verloren. Deshalb han-
delt es sich insoweit um Schadensumkehr und die 
Abwehr unmittelbar drohender weiterer Gefahren. 
Gleichzeitig stellen die Bemühungen um das Ober-
leben der Arten allerdings auch ein wichtiges Ele-
ment der Umweltvorsorge dar, soweit nämlich die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu schüt- 
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zen ist. Niemand kann vorhersagen, welche ökosy-
stemaren Kettenreaktionen weitere Artenverluste 
mit sich bringen würden. 

5.2.3 Ergänzende und unterstützende 
Maßnahmen 

1249. Es wurde bereits mehrmals betont, daß der 
Flächenanspruch von durchschnittlich 10 % für die 
Herstellung und Sicherung eines Biotopverbundsy-
stems eine umweltpolitische Minimalforderung dar-
stellt. Dabei handelt es sich um eine allenfalls mit-
telfristig zu erfüllende Aufgabe. Den drängenden 
Anliegen des Arten- und Biotopschutzes kann da-
mit noch nicht in jeder Hinsicht entsprochen wer-
den. Neben der Herstellung eines Biotopverbundsy-
stems selbst kommt daher verschiedenen ergänzen-
den bzw. unterstützenden Maßnahmen Bedeutung 
zu. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Mög-
lichkeiten, Maßnahmen der landwirtschaftlichen 
Infrastrukturverbesserung künftig gezielter an um-
weltpolitischen Belangen auszurichten und der For-
derung nach einem Biotopverbundsystem anzupas-
sen. 

5.2.3.1 Umweltgerechte Schlaggrößen 

1250. Im Rahmen der Intensivierung der Land-
wirtschaft während der letzten Jahrzehnte sind die 
Schläge erheblich vergrößert worden. Vor allem im 
Zuge der Flurbereinigung sind unter der Zielset

-

zung „Verbesserung der Produktions- und Arbeits-
bedingungen in der Landwirtschaft" auf den Ein-
satz von Großmaschinen zugeschnittene Schläge 
entstanden. Dies war und ist in der Regel weiterhin 
mit schwerwiegenden Verlusten naturbetonter Bio-
tope verbunden, weil natürliche Hindernisse wie 
Geländestufen, Böschungen, Hecken und nichtge-
nutze Landschaftselemente ausgeräumt werden. 
Daher muß neben der Schaffung eines Biotopver-
bundsystems gefordert werden, daß aus ökologi-
scher Sicht überdimensionierte Schläge wieder ver-
kleinert werden; in erster Linie kommt es darauf 
an, in der Flurbereinigung den weiter wachsenden 
Trend zur Herstellung größerer Schläge zu bre-
chen. 

Die arbeits- und betriebswirtschaftlichen Vorteile 
übergroßer Schläge dürfen nicht überschätzt wer-
den. Je größer die Schläge werden, um so geringer 
ist im allgemeinen der damit noch erzielbare Ratio-
nalisierungsgewinn. Unterstellt man in einem 
20 ha-Hackfruchtbetrieb z. B. rechteckige Schläge 
mit einem konstanten Seitenverhältnis von 1 : 10 
(Breite:Länge), so sinkt bei Vergrößerung des 
Schlages von 0,2 ha auf 1 ha der Gesamtarbeitszeit-
bedarf um ca. 25 %, während eine weitere Vergröße-
rung auf 3 ha lediglich 4 % zusätzlicher Einsparung 
bringt (Abb. 5.1). Größere Schläge bedeuten bei die-
ser Betriebsgröße kaum noch eine Verringerung 
der Arbeitsbelastung. 

Mit zunehmender Größe der Schläge nimmt auch 
die Bedeutung des Seitenverhältnisses für den Ar- 

Abb. 5.1 

Quelle: WEINSCHENCK und GEBHARD, 1984, nach GINDELE, 1972 
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beitszeitbedarf immer mehr ab. Während bei einem 
0,5 ha großen Schlag der Übergang von 1 : 1 auf 
1 : 10 (Breite : Länge) noch ca. 20 % Zeiteinsparung 
bringt, beträgt dieser Wert bei einem 3 ha großen 
Schlag nur noch ca. 8 %. Da mit einer Veränderung 
der Schlaggröße in der Praxis meistens auch eine 
Veränderung der Seitenverhältnisse verbunden ist, 
errechnet sich die Änderung im Arbeitszeitbedarf 
aus einer Kombination beider Größen (WEIN-
SCHENCK und GEBHARD, 1984). 

Ferner haben Größe und Form der Schläge im Zu-
sammenhang mit der dadurch vorgegebenen Bear-
beitungsrichtung entscheidenden Einfluß auf die 
Bodenerosion. Insbesondere in Hanglagen ver-
stärkt sich die Erosion, wenn die Längsseiten der 
Schläge quer zu den Höhenlinien gelegt werden, 
was zur Erleichterung des Maschineneinsatzes häu-
fig geschieht (KAULE, 1983). 

1251. Der Rat fordert daher, daß für die Gestal-
tung der Schlaggrößen praktikable Regeln umwelt-
schonender Landbewirtschaftung entwickelt und 
formuliert werden (Abschn. 5.6.3). Entsprechende 
Grundsätze müssen künftig auch bei der Flurberei-
nigung berücksichtigt werden. In diesem Zusam-
menhang hält der Rat folgende Forderungen für 
gerechtfertigt: 

— In keinem Fall sollten Schläge eine Größe von 10 
ha überschreiten. 

— Die durchschnittliche Schlaggröße muß weit 
darunter liegen. Die Vergrößerung eines Schla-
ges sollte in der Regel schon dann unterbleiben, 
wenn dadurch nur relativ unbedeutende zusätz-
liche Einsparungen zu erreichen sind. 

— In der Vergangenheit entstandene übergroße 
Schläge sollten wieder geteilt werden. Das 
kommt insbesondere in Betracht, wenn im Wege 
der Landschaftsplanung und ggf. einer sich voll-
ziehenden Flurbereinigung Flächen für den Bio-
topverbund bereitgestellt werden müssen. 

Die Begrenzung der Schlaggrößen erhöht die Mög-
lichkeiten zur Durchsetzung der Agrarlandschaft 
mit Feldrainen oder Hecken, die wesentlich zu ei-
nem Biotopverbundsystem beitragen. Nach WEIN-
SCHENCK und GEBHARD (1984) halten sich die 
monetären Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
in Grenzen, wenn dieses Prinzip nicht schematisch 
gehandhabt, sondern in bestehende Flur- und Land-
schaftsformen sinnvoll eingepaßt wird. Die monetä-
ren Auswirkungen sind vermutlich kleiner als die 
psychologischen Effekte einer als „störend" emp-
fundenen Hecke. 

5.2.3.2 Wirtschaftswegebau 

1252. Auch der Wirtschaftswegebau hat in der 
Vergangenheit vielfach dazu geführt, daß Lebens-
räume für viele Arten verlorengingen und Biotope 
beseitigt oder in ihrer ökologischen Funktion beein-
trächtigt wurden. Da das Wegenetz häufig in der 
Flurbereinigung festgelegt wird, kommt es hier ent-
scheidend darauf an, die Kriterien für die Aufstel

-

lung des Wegeplans neu zu bestimmen. Während 
man Wirtschaftswege bisher oft gerade über natur-
betonte Flächen gelegt hat, um die landwirtschaft-
lich nutzbaren Flächen zu vergrößern, muß es künf-
tig darum gehen, noch vorhandene Restbiotope für 
Pflanzen und Tiere möglichst zu erhalten. In die-
sem Zusammenhang kommt es nicht nur darauf an, 
möglichst wenig naturbetonte Flächen für den Wirt-
schaftswegebau in Anspruch zu nehmen, sondern 
auch darauf, die Zerschneidung zusammenhängen-
der Biotope zu vermeiden. 

Durch gezielte Führung der Wirtschaftswege zwi-
schen landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen 
und naturbetonten Biotopen kann eine ökologisch 
durchaus sinnvolle Trennwirkung herbeigeführt 
werden. Die Biotope sind einer Abdrift von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln weniger ausgesetzt. 
Eine Zerschneidungswirkung wird vermieden, die 
unvermeidliche Trennwirkung läßt sich ökologisch 
sinnvoll nutzen (KAULE, 1983). 

Je nach Art und Beschaffenheit können Wirt-
schaftswege auch eine eigene Lebensraumfunktion 
entfalten. Das trifft in vollem Umfang für unbefe-
stigte Wege zu, bei befestigten für die säumenden 
Bankette und Böschungen. Insgesamt ergibt sich 
die in Tab. 5.1 dargestellte ökologische Bewertung 
von Wirtschaftswegen. 

1253. Der Rat fordert daher, den Wirtschaftswege-
bau künftig an folgenden Kriterien auszurichten: 

— Für den Wirtschaftswegebau sollten naturbe-
tonte Flächen so wenig wie möglich in Anspruch 
genommen werden. 

— Die Zerschneidung von naturbetonten Biotopen 
muß vermieden werden. Im Gegenteil ist eine 
ökologisch erwünschte Trennwirkung zwischen 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen 
und Biotopen auszunutzen. 

— Auf die schwere Befestigung von Wirtschaftswe-
gen ist so weit wie möglich zu verzichten. Eine 
leichte Befestigung muß auch dann hingenom-
men werden, wenn damit arbeitstechnische Er-
schwernisse verbunden sind. 

— Innerhalb intensiv genutzter Anbaugebiete soll-
ten bei befestigten Wegen breite Bankette aus-
gewiesen werden, die einer natürlichen Entwick-
lung zu überlassen sind. 

— Innerhalb naturbetonter Biotopflächen sowie 
extensiv genutzter Grünlandflächen ist die Her-
stellung schwerbefestigter Wege grundsätzlich 
zu unterlassen. 

Soweit der Wirtschaftswegebau durch die Bereit-
stellung finanzieller Mittel des Bundes und der 
Länder unterstützt wird, erscheint eine Überprü-
fung der Förderungsrichtlinien geboten. Sie müs-
sen den vorgenannten Grundsätzen eines umwelt-
schonenden Wirtschaftswegebaus angepaßt wer-
den. 
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Tab. 5.1 

Ökologische Bewe rtung von Wirtschaftswegen 

Anlage u. Ausbau der 
Wirtschaftswege 

Bewertung in Intensiv

-

ackergebieten 
Bewertung in naturnahen 

Biotopen u. Extensiv

-

grünland 

a) schwer befestigt positiv, der Saum wird von mehr negativ, Biotopzerschneidung, 
breite Bankette Arten genutzt als die Kultur- Ruderalisierung 

fläche 
b) schwer befestigt neutral negativ, Biotopzerschneidung, 

schmale Bankette Ruderalisierung 
c) leicht befestigt wie a), für manche Arten ist die Ruderalisierungseffekt, z. T. 

breite Bankette Trennwirkung von Schotterwegen geringer als bei a) 
geringer 

d) leicht befestigt neutral bis positiv kann bei geringer Befahrung 
schmale Bankette besser eingebunden werden aber 

je nach Lage auch sehr stören 
e) nicht befestigt positiv, Lebensraum für mehr Ar- je nach Ausgangsmaterial unter- 

ten als die Kulturfläche schiedlich, kann selber einen 
wichtigen Lebensraum darstellen 

Quelle: KAULE, 1983 

5.2.3.3 Gewässerausbau in Agrarlandschaften 

1254. Im Rahmen der Verbesserung der Produkti-
ons- und Arbeitsbedingungen der Landwirtschaft 
haben wasserbauliche Maßnahmen stets eine große 
Rolle gespielt. Im Jahre 1981 ist z. B. in den anhän-
gigen Flurbereinigungsverfahren nicht weniger als 
die Hälfte der vorhandenen Wasserläufe wesentlich 
verändert worden. Die Maßnahmen reichen von ei-
ner Begradigung der Bäche über ihre oft saumlose 
Kanalisierung bis hin zu einer vollständigen Ver-
rohrung ganzer Gewässerteile. In der Norddeut-
schen Tiefebene, besonders in Schleswig- Holstein, 
sind die Gewässer schon zum größten Teil verrohrt; 
die noch vorhandenen Gräben sind oft saumlose, 
artenarme Vorfluter; naturbelassene Wasserläufe 
bilden eine seltene Ausnahme. In Süddeutschland 
ist die Lage etwas günstiger (KAULE, 1983). 

1255. Wegen ihres hohen Biotopwertes sind natur-
betonte Gewässer einschließlich ihrer Uferrandzo-
nen unbedingt zu erhalten. Gleichzeitig sollten An-
strengungen zu einer Renaturierung bereits ver-
bauter oder gar verrohrter Wasserläufe unternom-
men werden. Der Rat begrüßt es, daß einige Bun-
desländer Initiativen in dieser Richtung bereits er-
griffen haben. Entsprechende Maßnahmen richten 
sich sowohl auf eine Wiederanpassung der Fließge-
schwindigkeiten an die ursprünglichen natürlichen 
Verhältnisse als auch auf die Gestaltung der Ufer-
randzonen, ihrer Profile und ihres Bewuchses. Die 
Begradigung von Bächen sollte gänzlich untersagt, 
die Befestigung von Ufern nur zugelassen werden, 
soweit dies unbedingt erforderlich scheint. Eine 
Überprüfung der Förderungsrichtlinien für den Ge-
wässerausbau ist dringend geboten. Soweit in man-
chen Bundesländern ökologische Kriterien bereits 
aufgenommen sind, müssen die Mittelansätze er

-

höht werden, um einen wirksameren Vollzug zu er-
möglichen. 

5.2.3.4 Arten- und Biotopschutz in städtischen 
und dörflichen Siedlungen 

1256. Die Herstellung eines ökologisch voll wirk-
samen Biotopverbundsystems wird erst über lange 
Zeiträume erreichbar sein. Schon die Landschafts-
planung, erst recht deren Verwirklichung in natur-
schutzrechtlichen und in Flurbereinigungsverfah-
ren oder auch auf anderem Wege, wird lange dau-
ern. Die natürliche Wiederbesiedlung der Biotop-
verbundflächen, die aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung ausgegliedert werden müssen, ist ein au-
ßerordentlich langfristiger Prozeß. Es besteht die 
Gefahr, daß bis dahin weitere Arten verschwunden 
sein werden, die sich bisher noch in vorhandenen 
ökologischen Vorrangflächen und naturbetonten 
Biotopen erhalten haben. Daher ist es geboten, zu-
mindest in der Übergangszeit zusätzliche Lebens-
räume zu schaffen, in denen Arten überleben kön-
nen. 

1257. Der Rat fordert daher, daß in der Novelle 
zum Pflanzenschutzgesetz folgende Regelungen ge-
troffen werden: 

— In öffentlichen Grün- und Parkanlagen dürfen 
Herbizide künftig grundsätzlich nicht mehr ver-
wendet werden. 

— In privaten Gärten sowie in öffentlichen Dauer-
kleingärten ist der Einsatz von Herbiziden künf-
tig erheblich einzuschränken. 

— Der Einsatz von Insektiziden und Fungiziden ist 
innerhalb städtischer und dörflicher Siedlungen 
ausschließlich zugelassenen Fachbetrieben vor-
zubehalten. 
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5.2.4 Konsequenzen für sonstige 
Flächenansprüche 

1258. Obwohl Kap. 5.2 die Sicherung naturbetonter 
Biotope vor der landwirtschaftlichen Intensivierung 
oder anderweitiger landwirtschaftlicher Beanspru-
chung behandelte, möchte der Rat die Verluste her-
vorheben, die naturbetonte Landschaftsteile durch 
Siedlung, Industrie und Verkehr erleiden. Es wäre 
widersinnig, wenn die vor landwirtschaftlicher 
Inanspruchnahme bewahrten naturbetonten Bio-
tope anderen Nutzungen geopfert würden. Ebenso 
wäre es verfehlt, wenn die nach dem Flächenkon-
zept des Rates ohnehin in ihren Ausweitungsten-
denzen beschränkte Landwirtschaft fortlaufend 
Flächen, insbesondere solche hoher Bodenfrucht-
barkeit, an andere Nutzungen abgeben müßte. Da-
her fordert der Rat als unerläßliche Ergänzung sei-
nes hier vorgestellten Flächenkonzeptes eine dra-
stische Begrenzung solcher Formen nichtlandwirt-
schaftlichen „Flächenverbrauchs", um mehr Le-
bensraum für gefährdete Pflanzen- und Tierarten 
zu erhalten. 

5.3 Begrenzung der Emissionen aus 
der Landwirtschaft 

5.3.1 Maßnahmen zur umweltschonenden 
Düngung 

5.3.1.1 Einführung 

1259. Wie in den vorangegangenen Kapiteln wie-
derholt betont wurde, ist die Düngung einer der 
bestimmenden Faktoren intensiver Landbewirt-
schaftung; allerdings hat sie nicht nur zu einer 
sprunghaften Ertragssteigerung beigetragen, son-
dern auch die mit der Landwirtschaft verbundenen 
Umweltbelastungen vergrößert. Diese ergeben sich 
u. a. daraus, daß häufig einseitig ertragsorientiert 
gedüngt wird und standörtliche Besonderheiten wie 
Bodeneigenschaften, Lage und Grundwasserflurab-
stand, aber auch der unterschiedliche Bedarf der 
verschiedenen Kulturarten nicht hinreichend be-
rücksichtigt werden. Bei der Ausbringung von Gülle 
in Dungüberschußbetrieben tritt der Gesichtspunkt 
der Pflanzenernährung hinter dem der Güllebesei-
tigung zurück. Regional gesehen ergeben sich dar-
aus erhebliche Nährstoffeinträge in das Grundwas-
ser und in die Oberflächengewässer; darüber hin-
aus gefährden sie den Naturhaushalt, indem nähr

-

stoffarme Standorte in ihrer Existenz bedroht wer-
den. 

1260. Als vorrangiges Problem ist die infolge stei-
genden Nitratgehaltes der natürlichen Wasservor-
kommen wachsende Gefährdung der Trinkwasser-
versorgung zu nennen. Dies kommt auch zum Aus-
druck in der EG-Richtlinie vom Juli 1980 (Richtlinie 
des Rates über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch), mit deren Umsetzung in 
nationales Recht in Kürze zu rechnen ist. Der dann 
gültige Wert der zulässigen Höchstkonzentration 
für Nitrat im Wasser für den menschlichen Ge- 

brauch liegt mit 50 mg/l erheblich unter dem der-
zeit in der Bundesrepublik nach der Trinkwasser-
verordnung vom Januar 1975 gültigen Wert von 
90 mg/l. Ein beachtlicher Teil der Wassergewin-
nungsanlagen läuft danach Gefahr, für die öffentli-
che Trinkwasserversorgung auszufallen. 

1261. Die besondere Rolle der Landwirtschaft als 
Verursacherin der Nitratbelastung des Grundwas-
sers kann nicht mehr in Frage gestellt werden. Das 
Nitrat stammt aus Wirtschaftsdüngern, wie Gülle, 
Jauche, Mist, aus Handelsdüngern und Klär-
schlamm sowie aus der Mineralisation von Ernte-
rückständen und Humus. 

1262. Die Nitratbelastung des Grundwassers stellt 
nicht die einzige Folgewirkung der landwirtschaftli-
chen Düngung dar. Phosphatreiches Material des 
landwirtschaftlich genutzten Bodens gelangt durch 
Abschwemmung in Oberflächengewässer und trägt 
zu deren Eutrophierung bei. Auch die weiteren in 
Düngern anzutreffenden Begleit- und Schadstoffe 
können Grundwasser und Oberflächengewässer be-
lasten. 

1263. Die aufgezeigten Auswirkungen der Dün-
gung machen es nach Ansicht des Rates unumgäng-
lich, diese in Zukunft stärker als bisher staatlicher 
Kontrolle zu unterstellen. Deren Ziel muß es sein, 
die Überdüngung der Böden soweit wie möglich zu 
unterbinden. Damit ist sowohl die „Überdüngung 
im landwirtschaftlichen Sinne" als auch die „Über-
düngung im ökologischen Sinne" angesprochen. Die 
erstgenannte bedeutet eine das wirtschaftliche Op-
timum des Pflanzenertrages überschreitende Zu-
fuhr von Nährstoffen. Der Begriff der Überdüngung 
im ökologischen Sinne muß sich am Schutz des 
Grundwassers und der Oberflächengewässer orien-
tieren; daher ist jede Ausbringung von Handels- 
und Wirtschaftsdüngern, die zur Verunreinigung 
von Grundwasser oder Oberflächengewässern 
führt, eine Überdüngung im ökologischen Sinne. 

5.3.1.2 Möglichkeiten zur Kontrolle der 
landwirtschaftlichen Düngung nach dem 
Recht der Abfallbeseitigung 

1264. Die Ausbringung von Jauche, Gülle und 
Stallmist unterliegt nach § 15 Abfallbeseitigungsge-
setz (AbfG) insoweit abfallrechtlichen Vorschriften, 
als das „übliche Maß der landwirtschaftlichen Dün-
gung" überschritten wird. Solange dieses übliche 
Maß nicht überschritten wird, greift das Abfallrecht 
also überhaupt nicht ein; wenn es überschritten 
wird, ist die Aufbringung nicht etwa allgemein ver-
boten, sondern hat so zu erfolgen, daß das Wohl der 
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird, insbeson-
dere dadurch, daß 

1. die Gesundheit der Menschen gefährdet und ihr 
Wohlbefinden beeinträchtigt, 

2. Nutztiere, Vögel, Wild und Fische gefährdet, 

3. Gewässer, Boden und Nutzpflanzen schädlich 
beeinflußt, 
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4. schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigung oder Lärm herbeigeführt, 

5. die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sowie des Städtebaus nicht ge-
wahrt oder 

6. die öffentliche Sicherheit und Ordnung sonst ge-
fährdet oder gestört werden. 

In Ergänzung dieser Vorschriften ermächtigt § 15 
Abs. 2 AbfG den Bundesminister des Innern zur 
Wahrung des Wohls der Allgemeinheit, Vorschrif-
ten über die Abgabe und das Aufbringen von Jau-
che, Gülle und Stallmist zu erlassen. Gemäß § 15 
Abs. 3 AbfG können die Landesregierungen Verord-
nungen über die Abgabe und das Aufbringen dieser 
Stoffe erlassen, soweit der Bundesminister des In-
nern von der Ermächtigung nach § 15 Abs. 2 keinen 
Gebrauch macht, wiederum nur insoweit, als das 
„übliche Maß der landwirtschaftlichen Düngung" 
überschritten wird. 

Im einzelnen können diese Verordnungen die Ab-
gabe und das Aufbringen 

1. bestimmter Stoffe nach Maßgabe von Merkma-
len wie 
— Schadstoffe im Stoff und im Boden 
— Betriebsgröße 
— Viehbestand 
— verfügbare Flächen und ihre Nutzung 
— Aufbringungsart und -zeit und 
— natürliche Standortverhältnisse 

beschränken oder verbieten, 

2. abhängig machen 
— von einer Untersuchung, Desinfektion oder 

Entgiftung dieser Stoffe 
— von der Einhaltung bestimmter Qualitätsan-

forderungen 
— von einer Untersuchung des Bodens oder ei-

ner anderen geeigneten Maßnahme. 

1265. Die ursprüngliche Absicht des Bundesmini-
sters des Innern, bezüglich der Ausbringung von 
Wirtschaftsdünger im Vollzug des § 15 (2) eine bun-
deseinheitliche Regelung zu treffen, scheiterte am 
Widerstand der Länder, so daß die Landesregierun-
gen nunmehr zum Erlaß derartiger Regelungen 
aufgerufen sind. Als erstes Bundesland hat Nord-
rhein-Westfalen mit seiner Verordnung über das 
Aufbringen von Gülle und Jauche (Gülle-Verord-
nung) vom März 1984 von dieser Regelungsbefugnis 
Gebrauch gemacht; zuvor hatte bereits Niedersach-
sen einen Runderlaß zur Vereinheitlichung der Be-
hördenpraxis erlassen; dasselbe Ziel verfolgt die 
Flüssigmistrichtlinie des Landes Schleswig-Hol-
stein. 

1266. Der Rat weist darauf hin, daß sich der abfall-
rechtliche Schlüsselbegriff des „üblichen Maßes der 
landwirtschaftlichen Düngung" weder am Pflanzen-
bedarf noch am Gewässerschutz orientiert, sondern 
auf die in vieler Hinsicht unbefriedigende Praxis 

der Aufbringung von Wirtschaftsdüngern abhebt. 
Damit wird den Verordnungsgebern ein Rechtsbe-
griff vorgegeben, der nicht nur eine außerordent-
liche Bandbreite der Auslegungsmöglichkeiten bie-
tet, sondern die herkömmliche Düngepraxis auch 
dort zum Maßstab nimmt, wo bereits Umweltschä-
den erkennbar geworden sind. Jeder Verordnungs-
geber setzt sich damit leicht dem Vorwurf aus, ent-
weder die abfallrechtliche Ermächtigung zu über-
schreiten, oder hinter den Erfordernissen des Um-
weltschutzes zurückzubleiben. Dennoch bietet ein€ 
solche Verordnung eine sinnvolle Möglichkeit zur 
Begrenzung besonders problematischer Ausbrin-
gungspraktiken und damit auch zur Schärfung des 
Umweltbewußtseins der Landwirte. 

1267. Der Rat begrüßt die vom Lande Nordrhein-
Westfalen ergriffene Initiative und empfiehlt auch 
den übrigen Bundesländern, solche Verordnungen 
zu erlassen. 

1268. Die Konkretisierung des „üblichen Maßes 
der landwirtschaftlichen Düngung" wird zum ent-
scheidenden Faktor für die abfallrechtliche Be-
schränkung und Überwachung der Ausbringung 
von Wirtschaftsdüngern. Hierzu fordert der Rat, 
daß sich die Regelungen in der Verordnung von den 
in der Landwirtschaft üblichen Düngepraktiken lö-
sen und sich einerseits am Pflanzenbedarf, anderer-
seits daran orientieren, daß die größten Gefahren 
für das Grundwasser schon im Vorfeld des wasser-
rechtlichen Vollzuges durch abfallbehördliche Kon-
trollen abgefangen werden müssen. Das entspricht 
auch den Grundsätzen der Abfallwirtschaft (Ab-
schn. 3.5.1) sowie den Zielsetzungen des § 2 AbfG. 
Auch der Niedersächsische Runderlaß nimmt auf 
beide Zielsetzungen Bezug. 

1269. Als Leitwert zur Bestimmung des „üblichen 
Maßes der landwirtschaftlichen Düngung" mit Wirt-
schaftsdüngern und damit als Schwelle zu einer ab-
fallrechtlichen Regelung der Düngepraxis erscheint 
dem Rat ein Wert von 1,5-2 Dungeinheiten/Hektar 
als angemessen. Hierbei wird von einem Nährstoff-
gehalt von nicht mehr als 80 kg Stickstoff, bewertet 
als Gesamtstickstoff und nicht mehr als 70 kg 
Phosphat, bewertet als Gesamtphosphat, pro Dung-
einheit (DE) ausgegangen. Dieser Wert sollte den 
schon jetzt zu erlassenden Rechtsverordnungen 
nach § 15 Abs. 2 AbfG als allgemeiner Richtwert zu-
grunde gelegt werden. Die in diesem Zusammen-
hang diskutierte und im Fall der nordrhein-westfä-
lischen Gülleverordnung bereits angewandte Größe 
von 3 DE/ha erscheint demgegenüber als zu hoch 
(Kap. 3.3, 3.5). Darüber hinaus weist der Rat darauf 
hin, daß bei einer Begrenzung der Düngung nach 
Möglichkeit von den tatsächlichen Nährstoffgehal-
ten auszugehen ist; bei einer hilfsweisen Umrech-
nung auf Tierzahlen ist darauf zu achten, daß die 
Nährstoffgehalte nicht zu niedrig angesetzt wer-
den. 

Neben der Möglichkeit, die Aufbringung von Wirt-
schaftsdüngern in allgemeinverbindlicher Weise 
durch Verordnungen nach § 15 Abs. 3 zu regeln, er-
mächtigt § 15 Abs. 5 AbfG die zuständigen Behör- 
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den, das Aufbringen von Jauche, Gülle und Stall-
mist durch Einzelfallentscheidung zu verbieten 
oder zu beschränken, wenn „das übliche Maß der 
landwirtschaftlichen Düngung" überschritten wird 
und dadurch insbesondere eine schädliche Beein-
flussung von Gewässern zu besorgen ist. Der ein-
heitlichen Anwendung dieser Ermächtigung dient 
der bereits erwähnte Runderlaß des Ministers für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes 
Niedersachsen. 

Gegenüber dem möglichen Regelungsinhalt einer 
Verordnung nach § 15 Abs. 3 unterscheidet sich eine 
Verfügung im Vollzug dieser Vorschrift vornehm-
lich in ihrer Einzelfallbezogenheit. Gleich jener be-
trifft ihr Anwendungsbereich dagegen lediglich die 
Aufbringung der genannten Wirtschaftsdünger jen-
seits des „üblichen Maßes der landwirtschaftlichen 
Düngung". Die sich aus dieser weiten Fassung des 
Anwendungsbereichs der Vorschrift ergebenden 
Schwierigkeiten hat der Rat bereits im Zusammen-
hang seiner Ausführungen zu § 15 Abs. 3 AbfG dar-
gestellt. Sie gelten in gleichem Maße für den Voll-
zug von § 15 Abs. 5. Insbesondere gilt auch hier, daß 
die Ermächtigung allenfalls Möglichkeiten zur Be-
grenzung besonders problematischer Ausbrin-
gungspraktiken bietet. Insoweit müssen ihre Mög-
lichkeiten jedoch hinter denen der Verordnungser-
mächtigung des § 15 Abs. 3 zurückbleiben. Es leuch-
tet unmittelbar ein, daß eine Verordnung, die sich in 
allgemeinverbindlicher Weise an alle Landwirte 
richtet, über ihren speziellen Regelungsinhalt hin-
aus in besonderem Maße dazu geeignet ist, das Be-
wußtsein der Landwirte für die mit der Düngung 
verbundenen Probleme für die Umwelt zu wecken 
und damit einen wertvollen Nebeneffekt zu erzie-
len. Eine vergleichbare Austrahlungwirkung kann 
von einer Einzelfallregelung nicht erwartet werden. 
Der Rat ist daher der Ansicht, daß eine Ausschöp-
fung der Ermächtigung des § 15 Abs. 5 in vielen Ein-
zelfällen keinesfalls den Erlaß von Verordnungen 
im Vollzug des § 15 Abs. 3 zu ersetzen vermag. So-
weit die komplexeren, standortbezogenen Beson-
derheiten aus der Sicht des Gewässerschutzes Ein-
zelfallregelungen bezüglich der zulässigen und ver-
tretbaren Düngung erforderlich machen, ist auf die 
Möglichkeiten des wasserrechtlichen Instrumenta-
riums zu verweisen. Dem Wasserrecht kommt inso-
weit eine dem § 15 Abs. 5 AbfG vorrangige Bedeu-
tung zu. Ferner müssen Einzelregelungen aus 
Gründen des Gewässerschutzes den Wasserbehör-
den vorbehalten werden, die zur Bewirtschaftung 
des Grundwassers berufen sind und — anders als 
die Abfallbehörden — die jeweiligen hydrologi-
schen Zusammenhänge sachverständig beurteilen 
können. Die Bedeutung des § 15 Abs. 5 AbfG wird 
danach jedenfalls in dem Maße abnehmen, in dem 
die Vorschriften des Wasserrechts im Zuge ihrer 
weiteren Fortschreibung den Anforderungen eines 
wirksamen praktischen Vollzuges angepaßt wer-
den. 

1270. Nach allem kann ein wirksamer Vollzug der 
bestehenden abfallrechtlichen Vorschriften zur Re-
gelung und Überwachung der Düngung mit Wirt-
schaftsdüngern zur Zeit noch nicht festgestellt wer-
den. 

1271. Während die Ausbringung von Jauche, Gülle 
und Stallmist erst abfallrechtlicher Regelung und 
Überwachung unterliegt, wenn „das übliche Maß 
der landwirtschaftlichen Düngung" überschritten 
ist, unterliegt die Ausbringung von Klärschlamm 
dem Abfallrecht ohne eine solche Einschränkung. 
Sie ist nach § 2 Abs. 1 AbfG unzulässig, sobald da-
durch das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt 
wird. Nach § 15 Abs. 5 AbfG kann die zuständige 
Behörde das Aufbringen von Klärschlamm verbie-
ten oder beschränken, wenn überhöhte Nährstoff-
einträge und damit eine Gefährdung des Grund-
wassers zu befürchten ist. Auf der Grundlage der 
Ermächtigung nach § 15 Abs. 2 AbfG ist im Jahre 
1982 die Klärschlammverordnung erlassen worden, 
die allerdings zuvörderst den Schutz des Bodens 
vor dem Eintrag von Schwermetallen bezweckt, zu-
gleich aber auch die über Klärschlamm eingebrach-
ten Nährstoffe begrenzt. Im Einzelfall kann die zu-
ständige Behörde nach § 15 Abs. 5 AbfG das Auf-
bringen von Klärschlamm auch gezielt verbieten 
oder beschränken, wenn überhöhte Nährstoffein-
träge und damit eine Gefährdung des Grundwas-
sers und der Oberflächengewässer zu befürchten 
sind. 

1272. Die Aufbringung von Handelsdüngern wird 
vom Abfallrecht nicht erfaßt. 

5.3.1.3 Möglichkeiten zur Kontrolle der 
landwirtschaftlichen Düngung im Vollzug 
wasserrechtlicher Vorschriften 

1273. Während die abfallrechtlichen Vorschriften 
lediglich eine Kontrolle der Düngung mit Wirt-
schaftsdüngern sowie mit Klärschlamm ermögli-
chen und bezogen auf die Wirtschaftsdünger den 
Bereich des „üblichen Maßes der landwirtschaftli-
chen Düngung" aus der abfallrechtlichen Regelung 
und Überwachung ausklammern, bietet das Wasser-
recht weiterreichende Eingriffsmöglichkeiten. Das 
wasserrechtliche Instrumentarium erfaßt grund-
sätzlich jede landwirtschaftliche Düngung, unab-
hängig von der Art der aufzubringenden Dünger 
und von der üblichen Düngepraxis, sofern eine Be-
lastung des Wasserhaushalts zu befürchten ist. Im 
einzelnen stellt das Wasserrecht zwei Hebel zur Be-
schränkung der Düngung zur Verfügung, die an 
sich bei konsequentem Vollzug einen hinreichen-
den Schutz vor den wesentlichen, von der Düngung 
ausgehenden Gefahren gewährleisten könnten. 

Beschränkung der Düngung in 
Wasserschutzgebieten 

1274. Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) können in Wasserschutzgebieten be-
stimmte Handlungen verboten oder für nur be-
schränkt zulässig erklärt werden. Nach § 19 Abs. 1 
WHG können Wasserschutzgebiete festgesetzt wer-
den, soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfor-
dert, Gewässer im Interesse der derzeit bestehen-
den oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung 
vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen, das 
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Grundwasser anzureichern oder das schädliche Ab-
fließen von Niederschlagswasser zu verhüten. In 
der Praxis der Schutzgebietsfestsetzungen steht die 
Zwecksetzung „im Interesse der öffentlichen Was-
serversorgung" eindeutig im Vordergrund. Das 
Spektrum der nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 WHG mögli-
chen konkreten Schutzanordnungen ist breit. Es 
können bestimmte Handlungen gänzlich untersagt 
oder einem Genehmigungsvorbehalt unterworfen 
werden; die sodann erforderlichen Genehmigungen 
können unter Festsetzung von Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden; schließlich können Anzei-
ge- und Nachweispflichten begründet werden. Da-
mit bieten sich alle Möglichkeiten, den schädlichen 
Auswirkungen der Düngung auf Grundwasser und 
Oberflächengewässer im Geltungsbereich von Was-
serschutzgebieten wirksam zu begegnen. Dies 
kommt zugleich auch den von wasserrechtlichen 
Vorschriften nicht unmittelbar erfaßten Schutzgü-
tern Boden und Biotope zugute. 

1275. Nach den DVGW-Richtlinien für Trinkwas-
serschutzgebiete (Arbeitsblätter W 101 betr. Schutz-
gebiete für Grundwasser, W 102 betr. Schutzgebiete 
für Trinkwassertalsperren sowie W 103 betr. 
Schutzgebiete für Seen, 1975) wird ein Wasser-
schutzgebiet nach Art, Ort und Untergrundbeschaf-
fenheit in drei Schutzzonen gegliedert, 

— den Fassungsbereich (Zone I) 

— die engere Schutzzone (Zone II) 

— die weitere Schutzzone (Zone III), wobei letztere 
wiederum in die Bereiche III A und III B unter-
teilt werden kann. 

In Zone I ist die Aufbringung von Wirtschaftsdün-
gern verboten, während in den Zonen II und III bis-
her konkrete Beschränkungen des Düngemittelein-
satzes nicht allgemein vorgesehen sind. Nach der 
Richtlinie W 101 sind in der Zone II nicht tragbar 
und dementsprechend in den bestehenden Schutz-
verordnungen zu verbieten: 

— Die Aufbringung von Wirtschaftsdünger, sofern 
diese nicht sofort verteilt werden oder die Ge-
fahr ihrer oberirdischen Abschwemmung in den 
Fassungsbereich besteht; 

— eine „Überdüngung"; 

— die offene Lagerung und unsachgemäße Anwen-
dung von Mineraldüngern. 

In der Schutzzone III wird eine „Massentierhal-
tung" ausgeschlossen, die dementsprechend in Was-
serschutzgebieten ebenfalls verboten wird. Eine De-
finition der Begriffe „Überdüngung" und „Massen-
tierhaltung" fehlt allerdings. 

1276. Seit langem wird beklagt, daß die Auswei-
sung von Wasserschutzgebieten weit hinter den 
Schutzerfordernissen zurückbleibt. Nach dem Was-
serversorgungsbericht des BMI 1982 beträgt der ge-
samte Flächenbedarf für die Festsetzung von Was-
serschutzgebieten für alle Schutzzonen zusammen 
genommen 10,9 % der Gesamtfläche der Bundesre-
publik Deutschland. Tatsächlich als Schutzgebiet 

ausgewiesen sind demgegenüber lediglich 4,8 % der 
Gesamtfläche. Die Gründe für dieses augenscheinli-
che Defizit sind vielschichtig. Im ländlichen Raum 
wehrt sich vor allem die Landwirtschaft gegen 
Schutzanordnungen, die die Nutzung einschränken. 
Ein beachtlicher Anteil der Einzugsgebiete der be-
stehenden Wassergewinnungsanlagen liegt in Sied-
lungsbereichen, was bei einer konsequenten Aus-
weisungspraxis auf der Grundlage der DVGW-
Richtlinien auch dort zu erheblichen Nutzungsbe-
schränkungen führen müßte; der Widerstand der 
Betroffenen ist ebenfalls schwer zu überwinden. 
Ein weiterer Grund liegt darin, daß die mit 
einer Wasserschutzgebietsfestsetzung verbundenen 
Schutzanordnungen Entschädigungsansprüche be-
gründen können. Die Entschädigungslasten werden 
in der Praxis den Wasserversorgungsunternehmen 
aufgebürdet, die deshalb selbst davon absehen, 
Schutzanordnungen in dem an sich erforderlichen 
Umfang zu verlangen. Ohne Festsetzung weiterer 
Schutzgebiete und ohne Ausweitung bestehender 
Schutzgebiete wird das Überdüngungsproblem 
nicht zu bewältigen sein. Hier besteht ein politi-
scher Handlungsbedarf; es müssen Rechtsverord-
nungen erlassen werden. 

1277. Auch soweit Wasserschutzgebiete ausgewie-
sen sind, bleiben die Schutzanordnungen oft wir-
kungslos. Der Rat empfiehlt daher, die Düngung in 
Wasserschutzgebieten in größerem Umfang als bis-
her an eine Düngegenehmigung zu binden. Darin 
wird ein verbindlicher Düngeplan festgesetzt, der 
konkrete Bestimmungen über Art, Ausmaß und 
Zeitpunkt der jeweils zulässigen Düngung enthal-
ten muß. Darüber hinaus ist der Landwirt zu ver-
pflichten, Nachweis über die jährlich aufgebrachten 
Düngermengen zu führen. Ziel einer solchen Dün-
gung nach Plan soll eine dem Pflanzenbedarf und 
dem Speichervermögen der Böden angepaßte 
Düngepraxis sein. Da der Düngereinsatz je nach 
den standörtlichen Gegebenheiten und Kulturarten 
unterhalb des wirtschaftlichen Optimums liegen 
kann, sind damit für die Betriebe ggf. Ertragseinbu-
ßen verbunden, die jedoch in der Regel nach dem 
Verursacherprinzip hingenommen werden müssen. 

1278. Schutzanordnungen in Wasserschutzgebie-
ten müssen auch solche Tierhaltungen erfassen, die 
aufgrund hohen Anfalls von Wirtschaftsdüngern 
ein erhebliches Belastungspotential darstellen kön-
nen. Dies betrifft in erster Linie Dungüberschuß-
betriebe, bei denen ein Mißverhältnis zwischen 
Viehbesatz und Aufbringungsfläche besteht. Für 
diese Betriebe ist ein Genehmigungsvorbehalt er-
forderlich; die Genehmigungspflicht sollte in Was-
serschutzgebieten bei einem Verhältnis von Tier-
zahl und verfügbare Fläche einsetzen, das 1 Dung-
einheit pro Hektar landwirtschaftlich genutzter 
Fläche (1 DE/ha LF) entspricht. Im Gehemigungs-
bescheid sind dem Landwirt verbindliche Dünge- 
und Entsorgungspläne sowie konkrete Nachweis-
pflichten aufzuerlegen. 

1279. Die eingangs erwähnten DVGW-Richtlinien 
bedürfen dringend der Überarbeitung und Ergän-
zung unter Berücksichtigung der oben genannten 
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Gesichtspunkte. Im übrigen erinnert der Rat an die 
ohnehin allgemein anerkannte Zielvorstellung, die 
Wasserschutzgebiete auszuweiten (vgl. Kap. 4.3). 

Beschränkung der Düngung außerhalb von 
Wasserschutzgebieten 

1280. Auch außerhalb von Wasserschutzgebieten 
ist eine gezielte wasserrechtliche Kontrolle der 
Düngung zum Schutz des Grund- und Oberflächen-
wassers vor Stoffeinträgen möglich. § 3 Abs. 2 Nr. 2 
WHG unterstellt alle Maßnahmen einer Erlaubnis-
pflicht, „die geeignet sind, dauernd oder in einem 
nicht nur unerheblichen Ausmaß schädliche Verän-
derungen der physikalischen, chemischen oder bio-
logischen Beschaffenheit des Wassers herbeizufüh-
ren". 

Eine Erlaubnisbedürftigkeit für jegliche Düngung 
läßt sich aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG sicherlich nicht 
herleiten. Andererseits setzt die Erlaubnispflicht 
auch nicht erst ein, wenn „das übliche Maß land-

. wirtschaftlicher  Düngung" überschritten wird, da 
eine schädliche Veränderung des Wassers oft auch 
bereits weit unterhalb dieser Schwelle bewirkt wer-
den kann. Die Erlaubnispflicht richtet sich dement-
sprechend nach den jeweiligen standörtlichen Ge-
gebenheiten, Bodenbeschaffenheit und Grundwas-
serflurabstand, Art, Menge und Zeitpunkt der Dün-
gung sowie Art und Wachstumszustand der Pflan-
zen. 

Die Bestimmung der Schwelle, von der ab die Er-
laubnispflicht einsetzt, bereitet im Einzelfall 
Schwierigkeiten. Das hat dazu geführt, daß die Vor-
schrift bisher überhaupt noch nicht auf landwirt-
schaftliche Gefährdungstatbestände angewandt 
wird, selbst dort nicht, wo Überdüngung nachweis-
lich zu Gewässerverunreinigungen geführt hat. 

Der Rat hält es für dringend geboten, die Erlaub-
nispflicht gegenüber den Landwirten so bald wie 
möglich in folgenden typischen Gefährdungstatbe-
ständen geltend zu machen: 

— Dungüberschußbetriebe mit einem Wirtschafts-
düngeranfall von mehr als 2 DE/ha LF; 

— bestimmte Intensivkulturen, wie Mais, Hopfen, 
Wein, Feldgemüse und Obst, im weiteren Ein-
wirkungsbereich von Wassergewinnungsanla-
gen; 

— Lagen mit durchlässigen, flachgründigen Bö-
den; 

— Lagen mit geringem Grundwasserflurabstand; 

— Lagen, von denen über eine Bodenentwässerung 
besondere Gefahren für die aufnehmenden 
Oberflächengewässer ausgehen. 

Im Erlaubnisbescheid müssen konkrete Auflagen 
über Art und Ausmaß der zulässigen Düngung fest-
gelegt sein. 

1281. Um die Einleitung entsprechender Erlaub- 
nisverfahren zu gewährleisten, müssen die Wasser- 

behörden die Betriebsinhaber dazu veranlassen, 
entsprechende Erlaubnisanträge zu stellen. Die er-
forderlichen rechtlichen Grundlagen sind im jewei-
ligen Landesrecht enthalten. 

Für die Sicherstellung eines in diesem Sinne konse-
quenten Vollzuges des § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG ist es 
nach Ansicht des Rates jedoch unerläßlich, die Vor-
schrift gerade im Bezug auf Maßnahmen im Be-
reich der Landwirtschaft in vollzugsgerechter 
Weise zu konkretisieren. Insoweit kommt es ent-
scheidend darauf an, den Wasserbehörden hinrei-
chend bestimmte Maßstäbe für die Anwendung der 
Vorschrift in der Praxis an die Hand zu geben. Ent-
sprechende Vorschläge sind im Rahmen der Dis-
kussion um eine 5. Novelle des WHG bereits erör-
tert worden. Der Rat fordert die Bundesregierung, 
den Bundestag und den Bundesrat auf, den nachfol-
gend genannten Gesichtspunkten für eine Fort-
schreibung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 bei der Novelle Rech-
nung zu tragen. 

— Die Bundesregierung sollte ausdrücklich beauf-
tragt werden, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu bestimmen, wel-
che Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft 
als Benutzungen anzusehen sind. 

— Um die Verordnungsermächtigung mit einem 
Höchstmaß an Bestimmtheit auszustatten und 
der Verordnungsgebung somit klare Vorgaben 
für das wasserwirtschaftlich Erforderliche zu 
geben, sollten die Gefährdungstatbestände 
— Dungüberschußbetriebe und 
— intensive landwirtschaftliche Nutzung in La-

gen mit besonderer Grundwassergefährdung 

in das Gesetz selbst aufgenommen werden. Es 
ist dann Sache der Verordnungsgebung, diese 
Gefährdungstatbestände zu präzisieren und ggf. 
zu ergänzen. 

5.3.1.4 Allgemeine Empfehlungen einer 
umweltschonenden Düngung 

1282. Über die dargestellten Möglichkeiten einer 
abfall- und wasserrechtlichen Regelung hinaus muß 
auch die übrige Düngepraxis den Erfordernissen ei-
ner umweltschonenden Landbewirtschaftung ge-
recht werden. Vor allem wird es Aufgabe der land-
wirtschaftlichen Beratung sein, entsprechende 
Empfehlungen auzuarbeiten und diese den Land-
wirten nahezubringen. Einige grundsätzliche Über-
legungen für solche Empfehlungen seien nachste-
hend angeführt: 

— Die Berücksichtigung der pflanzenverfügbaren 
Nährstoffe im Boden, insbesondere des Stick-
stoffs, bei der Bemessung der Düngergaben für 
eine landwirtschaftliche Kultur. 

— Eine regelmäßige Bestimmung der Nährstoffge-
halte in den aufzubringenden wirtschaftseige-
nen Düngern und Klärschlämmen und ihre An-
rechnung bei der Ermittlung des zusätzlichen 
Handelsdüngerbedarfs. 
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— Eine Verbesserung der Anbausysteme, insbe-
sondere durch eine Ausweitung der Fruchtfolge 
(Kap. 5.4). 

— Die Anhäufung von Stallmist an Gewässerufern 
zu unterlassen. 

— Entlang von Bächen, Gräben und sonstigen Ge-
wässern sowie in der Umgebung nährstoffarmer 
Biotope einen 3-5 m breiten Randstreifen von 
der Düngung auszunehmen. 

5.3.1.5 Gülleaufbereitung als Ausweg 

1283. Schon nach heutigen Maßstäben besteht in 
einigen Regionen ein ausgeprägtes Mißverhältnis 
zwischen den tierischen Ausscheidungen, die über-
wiegend in flüssiger Form als Gülle anfallen und 
den für die Aufbringung zur Verfügung stehenden 
Flächen. Dieses Mißverhältnis wird sich verschär-
fen, wenn die vom Rat aufgezeigten Grenzen einer 
umweltverträglichen Aufbringung von Gülle beach-
tet werden. Für die landwirtschaftliche Tierhaltung 
bleiben dann nur zwei Möglichkeiten: 

— Herabsetzung der Viehbesatzdichte 

— Entsorgung der überschüssigen Gülle entweder 
innerhalb des Betriebes oder in noch zu schaf-
fenden zentralen Anlagen. 

1284. Eine umweltschonende Entsorgung der 
Gülle erfordert in der Regel deren Aufbereitung. 
Diese Aufbereitung ist zu unterscheiden von der 
Güllebehandlung, die aus hygienischen Gründen 
und zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen er-
forderlich ist (vgl. Abschn. 3.5.2). 

Aus der Sicht des Umweltschutzes verfolgt die Auf-
bereitung der Gülle folgende Ziele: 

— Eine Abtrennung der festen Bestandteile und 
deren Kompostierung, um Lagerung, Transport 
und Verkauf zu ermöglichen. 

— Eine Verringerung der verbleibenden Nähr-
stoffe in der flüssigen Phase. 

— Eine leichtere und besser dosierbare Ausbrin-
gung der flüssigen Phase. 

— Eine Einstellung definierter Nährstoffgehalte in 
beiden Phasen. 

1285. Falls eine Unterbringung auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen auch dann nicht möglich ist, 
müßte eine abwassertechnische Behandlung der 
flüssigen Phase bis zur unschädlichen Einleitung in 
die Gewässer erfolgen; die Kosten wären den Gül-
leproduzenten anzulasten. 

1286. Zur Aufbereitung können Verfahren ver-
wendet werden, die aus der Abwassertechnik be-
kannt sind. Sowohl mit als auch ohne Abtrennung 
der Feststoffe bietet sich eine anaerobe Ausfaulung 
der Gülle an. 

Die Ausfaulung hat folgende Vorteile: 

— Verminderung der Geruchsbelastung und der 
pathogenen Keime. 

— Verbesserung des Düngers, so daß die Nähr-
stoffe in einer für die Pflanzen besser nutzbaren 
Form vorliegen. 

— Das entstehende Biogas (Methan) kann als 
Energiequelle genutzt werden. 

— Durch Mischung von Gülle verschiedener Tier-
arten läßt sich das NPK-Verhältnis günstig be-
einflussen, d. h. anpassen an die Bedürfnisse der 
jeweiligen Kulturen. 

Die herkömmliche aerobe Behandlung mit der not-
wendigen Schlammbehandlung erscheint unter Be-
rücksichtigung aller Kosten und des geringen 
Nutzens zur Zeit weniger empfehlenswert. 

1287. Bau und Betrieb von Anlagen zur Aufberei-
tung überschüssiger Gülle verursachen erhebliche 
Kosten. Diese kann der Tierhalter vermeiden, wenn 
er den Tierbestand herabsetzt und der Aufbrin-
gungsfläche anpaßt. Andernfalls bleibt nur die Mög-
lichkeit, die Kosten durch Verwendung des Me-
thans und Verkauf der kompostierten Feststoffe so-
weit wie möglich zu senken. 

Die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen hängt u. a. 
von folgenden Faktoren ab: 

— Schaffung der organisatorischen und techni-
schen Voraussetzungen für größere, zentrale An-
lagen, die Gülle aus mehreren Betrieben zusam-
men aufarbeiten. 

— Erschließung von Absatzmöglichkeiten für Me-
than und Komposte. 

Wenn die vom Rat als unerläßlich angesehenen Be-
schränkungen der Gülleverwendung durchgesetzt 
werden, dürfte auch dies mittelbar dazu führen, daß 
sich die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen erhöht. 

Eine Mitbehandlung der überschüssigen Gülle oder 
der verbleibenden flüssigen Phase in kommunalen 
Kläranlagen ist nicht sinnvoll, da die anteiligen Ko-
sten zu hoch wären; allein schon aus diesem 
Grunde sollte diese ausgeschlossen werden. 

1288. Jüngste Untersuchungen haben eine weitere 
Möglichkeit zur nutzbringenden Verwertung der 
Gülle aufgezeigt. Rinder- und Schweinegülle kön-
nen durch eine neuartige Verfahrenskombination 
zunächst in „Bioschlamm" überführt und dann 
durch ein spezielles Aufbereitungsverfahren zu pro-
teinhaltigem Futtermittel verarbeitet werden. Das 
Verfahren bietet gleichzeitig mehrere Vorteile, von 
denen hier nur zwei genannt seien: 

— Bei betriebsinterner Wiederverwendung der 
Futtermittel verringert sich der Bedarf an be-
triebsexternen Kraftfuttermitteln, wodurch der 
innerbetriebliche Stoffkreislauf ausgeglichener 
wird. 

— Der Stickstoffgehalt der zur Ausbringung ver-
bleibenden flüssigen Phase wird um etwa 90 % 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache  10/3613 

reduziert, wodurch sich die Gefahr der Gewäs-
serbelastung mit Nitraten verringert. 

Das Verfahren wurde bisher erst in Pilotanlagen 
mit Erfolg getestet, ein Großversuch steht bevor. 

1289. Zusammenfassend stellt der Rat fest: 

Der Schutz des Grundwassers vor Verunreinigun-
gen muß umfassend sein. Ausnahmeregelungen für 
die Landwirtschaft und für den Nitrateintrag kön-
nen grundsätzlich nicht erwogen werden. Daher 
müssen Maßnahmen gegen die Überdüngung mit 
Handelsdünger und Wirtschaftsdünger getroffen 
werden, um dem allenthalben zu beobachtenden 
Anstieg der Nitratgehalte im Grundwasser zu be-
gegnen. Dabei handelt es sich um die Abwehr un-
mittelbar drohender Gefahren, nicht etwa nur dar-
um, möglichen zukünftigen Umweltbelastungen 
vorzubeugen. Allerdings ist es auch ein Gebot der 
Vorsorge, zum Schutz der Böden, insbesondere zur 
Sicherung des Denitrifizierungsvermögens der tie-
feren Bodenschichten auf lange Sicht der Überdün-
gung entgegenzuwirken. Die Wasserbehörden müs-
sen vor allem dazu veranlaßt werden, die Düngepra-
xis in Fällen besonderer, aktueller Grundwasserge-
fährdung unter Kontrolle zu bringen. Darüber hin-
aus sollte das Instrument der Stickstoffabgabe ein-
gesetzt werden, um den für die Grundwassergefähr-
dung mitursächlichen Trend zu weiterer Intensivie-
rung und Ertragssteigerung aufzuhalten. 

5.3.2 Empfehlungen zum Komplex 
Pflanzenschutzmittel 

5.32.1 Einführung 

1290. Die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels 
setzt nach bisher geltendem Recht voraus, daß es 
bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter An-
wendung hinreichend wirksam ist, Erfordernisse 
des Gesundheitsschutzes von Mensch und Tier 
nicht entgegenstehen und das Mittel keine nicht 
vertretbaren sonstigen schädlichen Auswirkungen 
besitzt. Diese Voraussetzungen gewährleisten, daß 
neu zugelassene Pflanzenschutzmittel nach den be-
stehenden Richtlinien geprüft worden sind. Aller-
dings ist davon auszugehen, daß es sich um biolo-
gisch aktive Stoffe handelt, die nur in Ausnahmefäl-
len so spezifisch wirken, daß nicht auch andere Or-
ganismen in mehr oder minder geringem Ausmaß 
geschädigt werden können. Außerdem ist mit einer 
Kontamination des Bodens, des Wassers und der 
landwirtschaftlichen Produkte zu rechnen. Der Rat 
ist der Meinung, daß das Risiko dieser Auswirkun-
gen vermindert werden muß. Zunächst kommt es 
darauf an, die Kenntnis der Wirkungen von Pflan-
zenschutzmitteln auf die belebte und unbelebte Um-
welt zu erweitern und daraus Folgerungen für die 
Zulassung zu ziehen. In der Praxis sind die Krite-
rien für eine bestimmungsgemäße und sachge-
rechte Anwendung der Substanzen zu verbessern. 

1291. Besondere Bedeutung zur Verminderung 
des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln kommt 

dem Integrierten Pflanzenschutz zu. Der Rat unter-
stützt daher alle Anstrengungen, biologische, pflan-
zenzüchterische und anbautechnische Maßnahmen 
zu diesem Zwecke weiterzuentwickeln und zu kom-
binieren. Entwicklungszustand und Ziele dieser Be-
mühungen in der Bundesrepublik Deutschland 
wurden kürzlich zusammengestellt (BML, 1983; 
FRANZ, 1984). 

5.3.2.2 Zulassung 

1292. Gegenwärtig sind in der Bundesrepublik 
Deutschland etwa 1800 Pflanzenschutzmittel auf 
der Basis von etwa 300 Wirkstoffen zugelassen. Im 
Interesse einer bestimmungsgemäßen und sachge-
rechten Anwendung sollte die Zulassung von Sub-
stanzen, die durch die Entwicklung spezifisch wir-
kender Stoffe überflüssig werden, nicht nach Ab-
lauf erneuert werden. 

1293. Von der vorgesehenen Novellierung des 
Pflanzenschutzgesetzes selbst sind noch keine 
grundlegenden Änderungen bei der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln zu erwarten. Die ausdrückli-
che Erwähnung des Schutzes des Naturhaushaltes 
in den Zweckbestimmungen bedeutet jedoch eine 
Hervorhebung und Verstärkung dieses Gesichts-
punktes, der bisher nur mit der Bezeichnung „Ab-
wehr der sonstigen schädlichen Auswirkungen" ab-
gedeckt wurde. Obwohl das Zulassungsverfahren 
weiter entwickelt werden wird, um dem Auftreten 
nicht hinnehmbarer Schadwirkungen von Pflanzen-
schutzmitteln zu begegnen, kann man nicht davon 
ausgehen, daß damit alle Schäden für die Umwelt 
erfaßt werden können. Vor allem muß damit ge-
rechnet werden, daß immer wieder Schadwirkun-
gen auftreten, die nicht vorhersehbar waren, und 
die deshalb auch nicht bei der Entscheidung über 
die Zulassung, über Gebrauchsinformationen und 
Anwendungsbeschränkungen berücksichtigt wer-
den konnten. Beim Einsatz neuer Wirkstoffe kann 
vielfach erst der „Großversuch" der praktischen An-
wendung nach der Zulassung alle Anhaltspunkte 
dafür erbringen, wie sich das Pflanzenschutzmittel 
im ganzen auf den Naturhaushalt und die sonstigen 
Schutzgüter des Bundesnaturschutzgesetzes aus-
wirkt. Grundsätzlich sollten neue Pflanzenschutz-
mittel daher zunächst nur auf 5 Jahre zugelassen 
werden; der Bundesgesetzgeber sollte in der No-
velle zum Pflanzenschutzgesetz keinen weiterge-
henden Rechtsanspruch einräumen. Innerhalb die-
ser Zeit können ausreichende Erfahrungen gesam-
melt und bei der Entscheidung über eine Neuzulas-
sung berücksichtigt werden. In diesem Zusammen-
hang kommt der Verpflichtung des Antragstellers 
nach § 13 Abs. 4 Reg. Entw. eine besondere Bedeu-
tung zu, der Biologischen Bundesanstalt Änderun-
gen gegenüber den Angaben und Unterlagen nach 
§ 12 Abs. 3 unverzüglich anzuzeigen. Dadurch wer-
den Hersteller und Vertreiber verpflichtet, nachtei-
lige Wirkungen auf den Naturhaushalt, auf Arten 
und Biotope, die im Zeitpunkt der Zulassung noch 
nicht bekannt waren, gegenüber der Biologischen 
Bundesanstalt zu offenbaren, sobald ihnen diese 
aus Rückmeldungen der Verkäufer oder der An- 
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wender bekannt werden. Dabei ist insbesondere si-
cherzustellen, daß alles anfallende Material weiter-
zugeben ist, aus dem sich Anhaltspunkte für eine 
Neubewertung durch die Zulassungsbehörden erge-
ben können, nicht nur solche Hinweise, die der An-
tragsteller selbst für relevant hält. 

1294. Der Rat ist der Auffassung, daß bei der Wei-
terentwicklung des Zulassungswesens darauf hin-
gearbeitet werden sollte, eine Reihe von noch z. Zt. 
bestehenden Informationsdefiziten abzubauen: 

a) Untersuchungen an freilebenden Tieren haben 
bisher nur wenige Arten einbezogen. Zwar wer-
den regelmäßig Untersuchungen an einzelnen 
Vogel- und Fischarten vorgenommen; Ergeb-
nisse über Untersuchungen an anderen Spezies 
werden jedoch, nicht zuletzt wegen der allgemei-
nen Bedenken gegen Tierexperimente, kaum 
vorgelegt, Prüfrichtlinien sind nicht vorhanden. 

b) Obwohl Auswirkungen der Pflanzenschutzmittel 
auf einzelne Glieder der Nahrungskette vorge-
legt werden müssen, brauchen Untersuchungen 
über die Wirkung auf die gesamte Nahrungs-
kette und damit komplexere Bereiche des ökosy-
stems bisher nicht durchgeführt zu werden. 

c) Die Untersuchungen der Wirkung auf Nutzar-
thropoden ist bisher nicht obligatorisch. Sie wird 
nur in solchen Fällen vorgenommen, bei denen 
der Anmelder eine entsprechende Kennzeich-
nung des Mittels vornehmen will. 

d) Die Prüfung der Auswirkung von Pflanzen-
schutzmitteln auf die Bodenfauna und -flora, ins-
besondere die Regenerationsfähigkeit der Bo-
denbiozönose, ist unzureichend. 

e) Die Vorgänge der Adsorption und Desorption 
von Wirkstoffen an Bodenpartikeln, die Pro-
bleme der Anlagerung von Wirkstoffen und de-
ren Abbauprodukten an Bodeninhaltsstoffe, die 
mögliche Remobilisierung und die damit ver-
bundene Pflanzenverfügbarkeit sowie der Über-
gang ins Grundwasser sind zumeist wenig be-
kannt. 

f) Der Einfluß der Mittel auf Oberflächengewässer 
wie ihre Selbstreinigungsfähigkeit, Sauerstoff-
gehalt, pH-Wert, Gesamtstickstoff und andere 
Parameter wird nur ungenügend untersucht. 

g) Die Wirkung auf wildwachsende niedere Pflan-
zen wie Algen und Flechten wird bisher nicht 
untersucht. 

1295. Der Rat ist der Auffassung, daß viele dieser 
Informationen nicht bereits zum Zeitpunkt der 
Erstzulassung vorgelegt werden können. Sie sind 
durch besondere Untersuchungen und aus den 
Erfahrungen des „Großversuches" innerhalb von 
5 Jahren nach der Zulassung zu gewinnen. Die Er-
gebnisse bilden die Grundlage für die Entscheidung 
über die Neuzulassung. 

5.3.2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der 
Kriterien zur bestimmungsgemäßen 
Anwendung 

1296 Bei allen Pflanzenschutzmitteln ist mit feh-
lerhaften und wirtschaftlich unnötigen Anwendun-
gen in erheblichem Umfange zu rechnen. Es wird 
z. B. geschätzt, daß gegenwärtig etwa 50 % der 
durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen mit 
Herbiziden überflüssig sind (DIERCKS, 1984). Da-
her kann eine genauere Definition der Anwen-
dungskriterien zu einer erheblichen Verminderung 
des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln führen. 

Um die Kriterien der Anwendung zu präzisieren, 
sollten 

a) die Diagnose der Pflanzenerkrankungen und 
der Kenntnisstand über entsprechende Gegen-
maßnahmen verbessert werden, 

b) Prognosen über die Zeitpunkte des Auftretens 
der Schaderreger oder Unkräuter, über die 
Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts und 
über die mögliche Schadenshöhe verbessert 
werden, 

c) wirtschaftliche Schadensschwellen definiert und 
fortgeschrieben werden, um zumindest unwirt-
schaftliche Behandlungen zu vermeiden, 

d) vorbeugende Kulturmaßnahmen der Pflanzen-
hygiene zur Herabsetzung der Schadenswahr-
scheinlichkeit verstärkt eingesetzt werden (inte-
grierte Anbausysteme), 

e) zur Weiterentwicklung der Grundlagen und Ver-
fahren des integrierten Pflanzenschutzes ver-
stärkte Forschungsanstrengungen unternom-
men werden; Bund und Länder müssen dafür 
mehr Forschungsmittel bereitstellen, 

f) die durch Forschung gewonnenen Erkenntnisse 
zum integrierten Pflanzenschutz in praxisreife 
Anwendungsverfahren weiterentwickelt und so 
schnell wie möglich in die landwirtschaftliche 
Praxis eingeführt werden; dazu ist es erforder-
lich, verstärkt Modellvorhaben mit öffentlichen 
Mitteln zu fördern, 

g) ein leistungsfähiges Beratungssystem als 
Grundvoraussetzung für die breite Anwendung 
des integrierten Pflanzenschutzes in der land-
wirtschaftlichen Praxis mit Vorrang eingerichtet 
bzw. das bestehende entsprechend ausgebaut 
werden; den Ländern wird dringend empfohlen, 
so schnell wie möglich die personellen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen für ein lei-
stungsfähiges Beratungssystem im integrierten 
Pflanzenschutz zu schaffen. 

1297. Als eine grundsätzliche Strategie für die 
Verminderung der Umweltbelastung wird die Ein-
teilung der chemischen Pflanzenschutzmittel in 
Klassen verschiedener Umweltgefährlichkeit ange-
sehen, für die unterschiedliche Anwendungskrite-
rien definiert und unterschiedliche Anwendungs-
beschränkungen festgesetzt werden könnten. For-
mulierungen von Wirkstoffen der Klasse I sollten 
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dann nur an Personen mit nachgewiesener Sach-
kunde abgegeben und auch nur von ihnen einge-
setzt werden dürfen. Formulierungen von Wirkstof-
fen der Klasse II benötigten diesen Sachkunde-
Nachweis nicht, dürften jedoch nur in der Landwirt-
schaft eingesetzt werden. Formulierungen von 
Wirkstoffen der Klasse III wären auch außerhalb 
der Landwirtschaft anwendbar. Darüber hinaus 
wäre eine danach abgestufte Überwachung der An-
wendung vorstellbar. 

5.3.2.4 Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
sachgerechten Anwendung 

1298. Wesentliche Voraussetzungen für einen 
sachgerechten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
sind geeignete Ausbringungstechniken, zu denen 
verfeinerte Zubereitungen sowie konstruktiv fort-
schrittliche Geräte gehören, die sorgfältig zu war-
ten sind. Die Möglichkeiten zur Minderung der ver-
brauchten Mengen bei gleichbleibendem Effekt 
werden bei weitem nicht ausgeschöpft. Bedauerli-
cherweise gibt es keine ausreichenden Anreize für 
solche Fortschritte. Daher sollten die Anwender 
nachprüfbaren Verpflichtungen genügen, zu denen 
insbesondere Nachweis von Zuverlässigkeit und 
Sachkunde, Fortbildung und geordneter Entsor-
gung der Reste gehören muß. Daher sind Regeln für 
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu ent-
wickeln, die Bestandteil der allgemeinen Regeln 
umweltschonender Landbewirtschaftung werden. 

1299. Der Rat begrüßt die Einführung einer allge-
meinen Anwenderpflicht zur Vermeidung von Um-
weltschäden, wie sie im Regierungsentwurf der No-
velle zum Pflanzenschutzgesetz vorgesehen ist. 
Hier muß das Vorsorgeprinzip „so wenig wie mög-
lich" verwirklicht werden. Es muß bezweifelt wer-
den, ob die Anwendung „nach guter fachlicher Pra-
xis" (§ 6 Abs. 1 Satz 1 d. Entw.) die Pflichtenlage in 
einer geeigneten Weise umschreibt. Schon Neben-
erwerbslandwirte mit geringen Anbauflächen, erst 
recht nichtgewerbliche Gärtner, dürften überfor-
dert sein, wenn man ihr Verhalten an Maßstäben 
mißt, die an die „gute Laborpraxis" Anlehnung su-
chen. Sinnvoller wäre demgegenüber, die allge-
meine Betreiberpflicht so zu umschreiben, wie dies 
§ 22 BImSchG für das Verbot vermeidbarer Um-
welteinwirkungen oder § 1 a WHG für das Verbot 
vermeidbarer Gewässerverunreinigungen vorse-
hen. Ergänzend tritt das Verbot der Anwendung im 
Einzelfall hinzu, das auf konkrete Schutzbedürftig-
keiten abstellt: Nach § 6 Abs. 1 Satz 2 d. Entw. dür-
fen Pflanzenschutzmittel nicht angewandt werden, 
„soweit der Anwender damit rechnen muß, daß ihre 
Anwendung schädliche Auswirkungen auf die Ge-
sundheit von Mensch oder Tier oder auf Grundwas-
ser oder sonstige erhebliche schädliche Auswirkun-
gen, insbesondere auf Wasser, Boden, Luft, Tier-
oder Pflanzenarten, hat."  Unter beiden Gesichts-
punkten muß die Erfüllung der Anwenderpflicht 
durch Gebrauchsinformationen unterstützt werden, 
die unmißverständliche Angaben über die bestim-
mungsgemäße und sachgerechte Anwendung ent-
halten müssen (§ 13 Abs. 3 Nr. 1 a). 

Im einzelnen empfiehlt der Rat folgende Maßnah-
men: 

— Verbesserung der amtlichen Beratung mit dem 
Ziel, bei den Anwendern das Verständnis für 
ökologische Zusammenhänge zu stärken und die 
Bereitschaft zu umweltschonendem Verhalten 
zu fördern, 

— Regelmäßige Wartung und Überwachung der 
Geräte, 

— Verbesserung und Verfeinerung der Anwen-
dungstechnik. 

1300. Ein besonderes Problem stellt die Rück-
nahme und ordnungsgemäße Entsorgung der Ver-
packungen mit darin enthaltenen Resten der Pflan-
zenschutzmittel dar. Gut zwei Drittel des Pflanzen-
schutzmittelabsatzes (bezogen auf die Wirkstoff

-menge) werden als Flüssigformulierung vertrieben 
und in Einwegverpackungen ausgeliefert. Die Rück-
nahme dieser Verpackungen ist nicht vorgesehen. 
Dies gilt auch für Verpackungen von Feststoffprä-
paraten. Um die bestehenden Probleme für die Ab-
fallbeseitigung zu mindern und um Verunreinigun-
gen von Böden und Gewässern durch Pflanzen-
schutzmittelreste vorzubeugen, empfiehlt der Rat 
folgende Schritte: 

1) Pflanzenschutzmittel sollten so weit als tech-
nisch möglich und sinnvoll als Granulat vertrie-
ben werden. Dadurch wäre gewährleistet, daß 
nach dem Entleeren die in den Behältern ver-
bleibenden Mittelreste minimiert werden und 
die verschütteten Mengen wieder aufgenommen 
werden können. Dieser Grundsatz sollte von den 
zuständigen Behörden bei der Zulassung beach-
tet werden. 

2) Alle Granulate und möglichst auch die Flüssig-
formulierungen sollten im Bereich der Land-
wirtschaft in standardisierten, festen Kunst-
stoffbehältern vertrieben werden. Die Rück-
nahme der Behälter durch Händler und Herstel-
ler sollte vorgeschrieben werden. Falls eine sol-
che Vorschrift nicht ausreicht, um einen ord-
nungsgemäßen Rücklauf dieser Art von Sonder-
müll zu gewährleisten, muß ein Pfandsystem 
eingeführt werden. Die Hersteller und Händler 
müssen für eine schadlose Beseitigung Sorge 
tragen, soweit die Verpackungen nicht wieder 
verwendet werden können. 

3) Die Auslieferung an sachkundige Großabneh-
mer (z. B. Lohnunternehmen) sollte mit Tank-
fahrzeugen erfolgen, sofern das mit den Grund-
sätzen des Transports gefährlicher Güter verein-
bar ist. 

4) Das Verbot der Einleitung von Spülflüssigkeits-
resten in Gewässer oder in die Kanalisation 
muß durchgesetzt werden. Die Granulatformu-
lierung wird ohnehin den Spülaufwand min-
dern. 

5) Die Verwirklichung obenstehender Pflichten im 
einzelnen ist gemäß dem Verursacherprinzip 
und wegen der Sachkunde Aufgabe von Herstel- 
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lern, Händlern und Anwendern. Diese sollten 
unabhängig davon, ob die nötigen rechtlichen 
Vorschriften bereits in Kraft sind, umgehend ein 
Konzept entwickeln, in dem insbesondere die 
Vereinheitlichung der Behälter, die Organisa-
tion der Rückführung, der Anteil der Wiederver-
wendung bzw. -verwertung sowie die umwelt-
schonende Reinigung der Behälter dargelegt 
werden müßte. Die Hersteller sollten überdies 
alsbald erklären, in welchem Maß sie Granulat-
formulierungen einführen können. 

1301. Auch bei der Herstellung und Anwendung 
der Pflanzenschutzmittel sind weitere Verbesserun-
gen im Gange, die zur Herabsetzung der erforderli-
chen Wirkstoffmenge je Flächeneinheit und zur 
Verminderung der Abdrift führen können: 

— Weiterentwicklung der selektiven Anwendungs-
technik durch Verwendung von Granulaten so-
wie durch Saatgutpillierung, 

— Einführung von Formulierungshilfsstoffen oder 
Zusätzen, die das Eindringen der Wirkstoffe in 
das Pflanzengewebe oder in die Schädlinge er-
leichtern, 

— Verbesserung der Haftfähigkeit der Spritzlö-
sung z. B. durch elektrostatische Aufladung der 
Spritztropfen. 

Der Rat begrüßt die hier sichtbaren Ansätze und 
fordert weitere Anstrengungen in der vorgezeigten 
Richtung. 

1302. Falls die genannten Maßnahmen zur Be-
grenzung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
nicht den erwarteten Erfolg zeigen, sollten ökono-
mische Anreize angestrebt werden. So könnten: 

— Pflanzenschutzmittel mit einer Abgabe belegt 
werden. Eine Verteuerung der Pflanzenschutz-
mittel durch eine Abgabe ist allerdings schwie-
rig zu konzipieren. Sie sind im Verhältnis zu 
ihrer ertragsichernden Wirkung billig, so daß 
eine Abgabe zu einer Vervielfachung des Preises 
führen müßte. Auch wären für eine solche Ab-
gabe die Pflanzenschutzmittel sehr genau in 
Schädlichkeitsklassen einzuordnen, um eine 
ausreichend präzise Bemessungsgrundlage im 
Sinne des Abgabenrechts zu ergeben; eine sol-
che genaue Kategorisierung ist sicherlich sehr 
schwierig. Schließlich sind die erforderlichen 
Mengen und damit die Packungen relativ klein, 
so daß ein erheblicher Schmuggel unvermeidbar 
wäre. 

— Qualitätsnormen und Handelsklassen landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse so geändert werden, 
daß die äußere Qualität der Produkte weniger 
gewichtet wird, da z. B. im Obstbau etwa 50 
der Pflanzenschutzmaßnahmen der äußeren 
Qualität dienen. 

5.3.2.5 Alternative Pflanzenschutzmaßnahmen 

1303. Um die Verwendung chemischer Pflanzen

-

schutzmittel weiter einzuschränken, empfiehlt der 

Rat, die Entwicklung alternativer Pflanzenschutz-
maßnahmen mehr als bisher zu unterstützen. Zu 
diesen Verfahren, die z. T. noch einer weiteren Er-
forschung und Erprobung bedürfen, gehören: 

— Bekämpfung von Schädlingen durch Einsatz ih-
rer natürlichen Feinde (Parasiten, Prädatoren, 
Mikroorganismen und Viren), 

— Anlockung von Schädlingen mittels Lockstoffen 
(Pheromone) und gezielte Vernichtung, 

— Bekämpfung von Schadinsekten durch gezielte 
Eingriffe in wichtige Lebensfunktionen wie 
Häutung, Verpuppung und Fortpflanzung, 

— Fernhaltung von Schadorganismen durch Resi-
stenzzüchtung einschließlich der Ausnutzung 
und Förderung natürlicher Abwehrmechanis-
men, z. B. durch Pflanzeninhaltsstoffe (Allomo-
ne, Phytoalexine). 

1304. Zusammenfassend stellt der Rat fest: 
Die Zulassungspflicht für Pflanzenschutzmittel, die 
Anwendungsbeschränkungen und die Offizialbera-
tung haben es nicht vermocht, Umweltschäden ver-
läßlich auszuschließen. Auch für die Zukunft blei-
ben viele Gefahrenquellen bestehen. Zur Gefahren-
abwehr werden weitere Gegenmaßnahmen getrof-
fen werden müssen, so etwa gegen Abdrift und Ab-
schwemmung, Überdosierung und vorschriftswidri-
gen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Darüber 
hinaus bleibt es ein Gebot der Vorsorge, daß so 
wenig wie möglich chemische Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden. Der Schutz der Böden fordert es 
insbesondere, daß die Meso- und Makrofauna in 
bestmöglichem Umfang erhalten bleibt. Ferner 
kommt es darauf an, der Anreicherung von gebun-
denen Rückständen (bound residues) im Boden ent-
gegenzuwirken. Trotz des hohen Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln werden die lebensmittel-
rechtlichen Grenzwerte für Rückstände in der Re-
gel eingehalten werden; dennoch sollten in der 
landwirtschaftlichen Produktion auch in Zukunft 
Anstrengungen unternommen werden, um den Ein-
satz solcher Mittel soweit wie möglich zu reduzie-
ren. 

5.3.3 Maßnahmen gegen Erosion 

5.3.3.1 Erosion — ein unterschätztes Problem 

1305. Die Änderungen der Bodenbewirtschaftung 
in den letzten beiden Jahrzehnten haben die Ero-
sionsgefahr erheblich verstärkt. Tatsächlich ist eine 
Zunahme der Bodenerosion — in erster Linie durch 
Wasser, aber auch durch Wind — im größeren Teil 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Bun-
desrepublik Deutschland unverkennbar. Dabei ist 
besonders auf die Bodenverluste durch flächenhaf-
te, schleichende Erosion hinzuweisen, die in ihrem 
Ausmaß immer noch verkannt werden. 

Das Erosionsproblem muß daher verstärkt in das 
Bewußtsein der Landwirte, der landwirtschaftli-
chen Fachbehörden, der landwirtschaftlichen Bera- 
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tung und nicht zuletzt der Agrarpolitik gerückt wer-
den. Zwar ist Bodenerosion in einem gewissen Um-
fang ein natürlicher Vorgang. Viele Formen der 
Landbewirtschaftung, die ihrerseits wiederum von 
agrarpolitischen Rahmenbedingungen beeinflußt 
werden, wirken sich jedoch beschleunigend auf den 
Erosionsprozeß aus. 

5.3.3.2 Bestandsaufnahme und Erosionsvorhersage 

1306. Als erster Schritt sollten die Erodierbar-
keits-Erhebungen aus den Jahren 1948, 1965 und 
1976 (RICHTER, 1976) unter Berücksichtigung 
neuer Bewertungsverfahren auf den neuesten 
Stand gebracht werden. Der Rat verweist hierzu auf 
das Verfahren von WISCHMEIER und SMITH 
(1978), das RICHTER (1965) zitiert und SCHWERT-
MANN und Mitarbeiter (1981) an mitteleuropäische 
Verhältnisse angepaßt haben (Abschn. 4.2.4.3). Mit 
seiner Hilfe können Gebiete hoher Erodierbarkeit 
der Böden und erosionsfördernder Niederschlags

-

Intensitäten in Karten kleineren Maßstabs darge-
stellt werden, wie z. B. in der Standortkundlichen 
Bodenkarte von Bayern 1 : 25000 (WITTMANN und 
HOFFMANN, 1981) oder der Isoerodentkarte von 
Bayern (ROGLER und SCHWERTMANN, 1981). 
Erosionsvorhersagen als solche werden für den lo-
kalen Bereich im Maßstab 1 : 5000 oder größer und 
sogar schlagbezogen erstellt. 

Als zweiten Schritt empfiehlt der Rat den Aufbau 
einer systematischen Bodenerosions-Beobachtung 
(Kap. 5.5). 

5.3.3.3 Voraussetzungen für einen verbesserten 
Erosionsschutz 

1307. Beim vorbeugenden Erosionsschutz kommt 
der Landschaftsgestaltung eine sehr große Bedeu-
tung zu. In der Flurbereinigung könnten die kultur-
bautechnischen Möglichkeiten für eine Minderung 
der Erosion geschaffen werden (Abschn. 4.2.2.3). In 
Gefahrengebieten müssen notfalls weitere admi-
nistrative Möglichkeiten zum Erosionsschutz erwo-
gen werden. 

Auf erosionsgefährdeten Standorten sollten be-
triebswirtschaftliche Zwänge der Notwendigkeit 
des Erosionsschutzes untergeordnet werden. Für 
die Planung von Bewirtschaftungs- und Schutzmaß-
nahmen darf nicht das wirtschaftlich tolerierbare 
Maß der Erosion als Leitgröße dienen; unter Um-
weltschutzgesichtspunkten sollte vielmehr das ab-
solut erreichbare Mindestmaß an Bodenabtrag ge-
fordert werden. Der betriebliche Erosionsschutz-
plan muß die ganze Betriebsorganisation erfassen. 
Dies bedarf Kenntnisse und Einsichten, die von ei-
ner für den Erosionsschutz geschulten Beratung 
übermittelt werden können. 

Der Rat ist sich der Schwierigkeiten bewußt, die der 
vorrangige Erosionsschutz für die Landbewirtschaf-
tung mit sich bringt. Mehraufwand, Arbeits- und 
Ernteerschwernisse müssen u. U. in Kauf genom-
men werden. Der Rat erachtet den Erosionsschutz 

jedoch als Sorgfaltspflicht des Betreibers und for-
dert die konsequente Durchführung von Schutz-
maßnahmen, wie sie in den folgenden Abschnitten 
zusammengefaßt werden. 

Um dem Bodenabtrag wirksam zu begegnen, bedarf 
es einer auf Langfristigkeit angelegten Strategie, 
die die gesamte Betriebsorganisation umfassen 
muß, d. h. einzelne Punkte des nachstehenden Maß-
nahmenkataloges müssen sich allein noch nicht un-
bedingt günstig auswirken. Je stärker die Erosions-
gefährdung, um so wichtiger ist es, den Anbau ero-
sionsfördernder Kulturen — insbesondere den 
Mais-, Hopfen- und Weinbau — einzuschränken. 
Kurzfristig erzielbare Mehrerträge dürfen nicht 
dazu verführen, die Nachhaltigkeit der Boden-
fruchtbarkeit aufs Spiel zu setzen. 

5.3.3.4 Maßnahmen gegen Bodenerosion 

1308. Die Maßnahmen gegen die Abspülung glie-
dern sich in ackerbauliche, vom Landwirt jederzeit 
anwendbare Vorkehrungen und in kulturtechnische 
Eingriffe. Letztere sind aufwendiger und oft nur in 
Zusammenhang mit der Flurbereinigung zu ver-
wirklichen. In winderosionsgefährdeten Gebieten 
müssen darüber hinaus spezielle Maßnahmen er-
griffen werden. 

1309. Ackerbauliche Maßnahmen gegen die 
Abspülung: 

a) Bodenpflege und Verbesserung der Bodenstruk-
tur sind gleichzeitig wichtige Maßnahmen zur 
Erhöhung der Abspülungsresistenz und der Lei-
stungsfähigkeit. Die Bildung einer stabilen 
Krümmelstruktur ist anzustreben. Sie wird 
durch die Zufuhr an organischer Substanz und 
die verstärkte Tätigkeit der Bodenlebewelt ge-
fördert. Voraussetzungen dafür sind ein etwa 
neutraler Boden-pH-Wert (Kalkung) und die 
Vermeidung jeglicher Bodenverdichtungen, wel-
che die Belüftung und Permeabilität des Bodens 
stören. U. U. Verzicht auf das Pflügen. 

b) Die Pflugrichtung ist am Hang möglichst quer 
zum Gefälle zu legen, was bei Hangneigungen 
bis 7° =^ 12 % leicht durchführbar, bis 10° =^ 18 % 
möglich ist. Steilere Hänge, die nur im Gefälle 
gepflügt werden können, sollten in kurze Be-
triebsparzellen gegliedert werden. Auch sollte 
hier eine Rotation mit stärkerer Beteiligung ero-
sionshemmender, den Boden gut deckender Kul-
turen und verstärkter Zwischenfruchtanbau 
Verwendung finden. 

c) Steile Hänge von mehr als 12°-15° =^ 20-27 % 
Neigung sind wegen der zu erwartenden hohen 
Bodenverluste für den Dauerackerbau ungeeig-
net. Ist man, wie im Weinbau, gerade auf die 
Nutzung dieser steilen Hänge angewiesen, müs-
sen weitere Maßnahmen des Bodenschutzes er-
griffen werden. 

d) Die Feldbestellung soll so vorgenommen wer-
den, daß in vegetationslosen Perioden eine mög-
lichst hohe Bodenrauhigkeit erzielt wird, soweit 
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dadurch die Auswehung von Kolloiden nicht ge-
fördert wird bzw. keine anderen Nachteile ent-
stehen. 

e) Die Fruchtfolge ist mit steigender Hangneigung 
auf einen immer höheren Anteil an bodendek-
kenden Kulturen auszurichten. Zwischenge-
schaltete Perioden mit Grönlandnutzung sind 
ebenfalls empfehlenswert. Bei Neigungswinkeln 
von 7° bis 10° empfiehlt sich ein Anteil von 33 % 
an bodenschützenden Kulturen, bei 12°-15° 
von 50 %. 

f) Der Zwischenfruchtanbau, z. B. als Stoppelsaat 
mit Herbstnutzung oder mit Überwinterung, 
trägt dazu bei, die Bodenverluste zwischen 
Ernte und Neubestellung klein zu halten. 

g) Der Streifenanbau sieht am Hang den räumli-
chen Wechsel von Streifen mit abspülungsemp-
findlichen (z. B. Kartoffeln) und abspülungshem-
menden Kulturen (z. B. Feldfrucht, Getreide) in 
hanglinienparallelen Streifen vor. Der Boden-
verlust kann dadurch gegenüber hangabwärts 
gerichteter Bearbeitung um 2/3 bis 3/4 vermin-
dert werden. 

h) Das Mulchen des Bodens mit Pflanzenrückstän-
den mindert den Bodenverlust um Werte bis zu 
2/3. Möglich ist gerade an steilen Hängen auch 
der Einsatz von Müllkompost und synthetischen 
Bodenverbesserern. Er bleibt jedoch vorerst aus 
Kostengründen auf hochwertige Kulturen wie 
Rebflächen beschränkt. 

i) Das Konturpflügen, d. h. das Pflügen streng par-
allel zu den Höhenlinien, mindert den Bodenab-
trag gegenüber Hangabwärts gerichteter Furche 
um 1 /3 bis 1 /2 

j) Die Anlage von Konturfurchen mit leichtem Ge-
fälle zerlegt den Hang in lauter kleine Einzugs-
gebiete, fängt abgetragenen Boden noch am 
Hang auf und leitet den Oberflächenabfluß ge-
fahrlos ab. Sie ist wohl nur auf großen Besitzpar-
zellen durchführbar (Schlagunterteilung). 

k) Weinbergsbegrünung; Untersaaten im Mais- und 
Rübenanbau. Das insbesondere in steilen Wein-
bergen seit langem praktizierte Verfahren, 
Schwemmboden vom Unterhang (Hangfuß) auf 
den Oberhang hinaufzutransportieren, erbringt 
keine echten Vorteile, weil der strukturlose 
Feinboden von Natur aus erosionsanfälliger ist 
(ALTEMÜLLER, 1984; BREBURDA, 1983). 

1) Neue Ackerbauverfahren (Direktsaat, pfluglose 
Bestellungsverfahren, konservierende Bodenbe-
arbeitung usw.) können die Möglichkeiten der 
Landwirte zur Vorbeugung gegen Abspülungen 
erweitern. 

1310. Kulturtechnische Maßnahmen gegen 
die Abspülung 

a) Bei Flurbereinigungsverfahren sollte die Flur-
gliederung so vorgenommen werden, daß die 
hängigen Teile der Flur eine eignungsgerechte 
Nutzung erhalten. Dabei sind die oben unter b), 

c) und e) genannten Richtwerte für die Hangnei-
gung zu beachten. 

b) Die Flurbereinigung sollte berücksichtigen, daß 
ein möglichst hoher Anteil der Ackerflächen 
etwa hangparallel gepflügt werden kann. Stei-
lere Lagen, besonders konvexe Oberhänge soll-
ten enger parzelliert werden als die Unterhän-
ge. 

c) Die Wasserführung am Hang sollte gewährlei-
sten, daß der Oberflächenabfluß nicht an einzel-
nen Punkten in die Felder einbrechen kann, son-
dern flächig versickert bzw. gefahrlos abgeleitet 
wird. 

d) Stufenraine und Ackerterassen hemmen Ober-
flächenabfluß durch Durchtransport des abge-
tragenen Bodens bis zum Hangfuß. Andererseits 
erfordern sie spezielle Bearbeitungsgeräte, 
wenn der Hang eng terrassiert ist; die Bearbei-
tung wird aufwendiger. So muß zwischen beiden 
Gesichtspunkten ein Kompromiß gefunden wer-
den. Die Einebnung von Terrassen erhöht in der 
Regel die Bodenerosion. 

e) Felsrippen sind am Steilhang oft wichtige Stabi-
lisatoren im labilen Gleichgewicht der Boden-
auflage. Ihre Entfernung kann erhebliche Bo-
denverluste durch die Überschneidung von Ab-
spülung und schwerkraftbedingter Bodenzerstö-
rung hervorrufen. 

Maßnahmen gegen die Auswehung 

1311. Die Aufzählung der Maßnahmen gegen die 
Auswehung kann kürzer gehalten werden, da eine 
Reihe der genannten Vorkehrungen gegen die Ab-
spülung auch hier wirksam ist: Erhöhung der 
Strukturstabilität und Wasserkapazität des Bodens, 
Veränderung der Fruchtfolge, Streifenbau, Zwi-
schenfruchtanbau, erhöhte Bodenrauhigkeit in der 
vegetationslosen Zeit, Mulchen. Hinzu kommen: 

a) Die Pflugrichtung sollte wenn möglich quer zur 
Hauptwindrichtung verlaufen. Da in Nord-
deutschland immer wieder Auswehungsfälle bei 
Winden aus SW—NW und O beobachtet wurden, 
ist etwa ein N—S-Verlauf anzustreben. 

b) Stark windexponierte Stellen, wie Hügelköpfe, 
Terassenkanten, Dünen und Dünenzonen sind 
durch Anpflanzung von Gräsern und Büschen zu 
schützen. 

c) Auswehungsempfindliche Fluren sollten durch 
Heckensysteme geschützt werden. Die Hecken-
dichte ist so zu wählen, daß die Windgeschwin-
digkeit auf 60-70 % des Freilandwindes herab-
gemindert wird. Am besten erfüllen Hecken aus 
Laubgehölzen mit 30-50 % Durchlässigkeit 
diese Aufgabe. Solche Hecken formen im Luv 
eine Schutzzone in der Breite von 5 H (fünffache 
Höhe der Hecke), im Lee eine solche von 20 H 
(Abb. 5.2). Die Windschutzstreifen sollen senk-
recht zur Hauptwindrichtung angelegt und in 
Abständen von 200-300 m wiederholt werden. 
Ihre Verbindung durch quer dazu verlaufende 
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Abb. 5.2 

Quelle: DIEZ, 1982 

Nebenschutzpflanzungen erhöht die Schutzwir-
kung bei wechselnder Windrichtung. 

Aus den empfohlenen Maßnahmen sollte jeweils 
eine oder eine Kombination mehrerer ausgewählt 
werden, die den örtlichen Gegebenheiten am besten 
entspricht. Das Ziel ist, einen weitgehenden Boden-
schutz mit möglichst geringem Aufwand zu erzie-
len, denn „jede erfolgreiche Maßnahme zur Verhin-
derung der Bodenerosion trägt zur Erhaltung des 
nicht vermehrbaren Produktionsmittels Boden bei" 
(NEUMEISTER, 1984). 

5.4 Umweltschonende Landwirtschaft 
durch Anbausysteme und 
Fruchtfolgen 

5.4.1 Zur derzeitigen Fruchtfolge-Situation 

1312. Ein erheblicher Teil der von der modernen 
Landwirtschaft hervorgerufenen Umweltprobleme, 
von denen einige ja auch auf sie selbst zurückwir-
ken, ließe sich mildern, z. T. auch vermeiden, wenn 
die verschiedenen Aktivitäten der pflanzlichen und 
tierischen Erzeugung besser aufeinander abge-
stimmt und bezogen würden. Dann könnten sie sich 
in einem gewissen Umfang ökologisch ergänzen, 
ausgleichen oder sogar gegenseitig fördern. Dies 
kann sowohl innerhalb eines landwirtschaftlichen 
Betriebes als auch zwischen den Betrieben einer 
ländlichen Gemarkung geschehen und würde ein so 
weit wie möglich in sich geschlossenes „Agraröko-
system höherer Ordnung" hervorbringen. 

1313. Die Auffassung des landwirtschaftlichen Be-
triebes oder Betriebsverbundes als eines ökologi-
schen Systems ist nur in Worten neu. In Wirklich-
keit haben die Landwirte sie jahrhundertelang, 
wenn auch unbewußt praktiziert. Schon die Kombi-
nation des Ackerbaues mit der Haltung düngerlie-
fernder Tiere, die z. T. zugleich als Arbeitstiere ein-
gesetzt werden konnten, erwies sich als ökologisch 
sehr vorteilhaft (Abschn. 1. 1. 3. 2) und stellte ein 

„System" dar. Es war allerdings mit einem schwe-
ren Mangel, nämlich der Nichteinbeziehung der da-
maligen Futterbasis Wald, belastet. 

Dieser Mangel wurde erst im 18. Jahrhundert besei-
tigt, als die „Verbesserte Dreifelderwirtschaft" sich 
durchsetzte. Sie schaltete in den bis dahin üblichen 
reinen Getreidebau, der nur im jeweils dritten Jahr 
durch eine Phase ohne Anbau (Brache) unterbro-
chen worden war, statt der Brache eine „Blatt-
frucht"-Kultur ein. Damit war ein regelmäßiger 
Wechsel von Halm- und Blattfrüchten zum Prinzip 
der Fruchtfolge geworden (Abschn. 1. 1. 3. 2). 

1314. Nach diesem Fruchtwechselprinzip wurde 
die Fruchtfolge in den folgenden Jahrzehnten im-
mer weiter ausgebaut und verfeinert. Trotz guter 
Erfahrungen, die damit gesammelt worden waren, 
löste sich die moderne Landwirtschaft seit den 
1950er Jahren im Zuge der Spezialisierung von den 
vielseitigen, „weiten" Fruchtfolgen, deren Vorzüge, 
wie in Abschn. 3. 1.2 dargelegt, man durch neue An-
bau-, Düngungs- und Pflanzenschutztechniken er-
setzen zu können glaubte. 

1315. Der verbreitete Optimismus, auf die Frucht-
folge als traditionell wichtigstes Glied aller indirekt 
ertragssichernden Maßnahmen weitgehend oder 
teilweise verzichten und sie durch externe Produk-
tionshilfsmittel ersetzen zu können, wurde nicht 
von allen Fachleuten geteilt und ist heute stark 
erschüttert worden. Schon 1961 äußerte der Phyto-
pathologe RADEMACHER, daß mit den wenigen 
damals angebauten Früchten auf die Dauer eine 
gesunde Fruchtfolge nicht aufzubauen sei. Er ahnte 
nicht, daß der Kartoffelanbau weiter zurückgehen 
würde, die Ausbreitung des Silomais-Anbaues kurz 
bevorstand und Klee und Luzerne noch weiter ab-
nehmen würden. Der Ersatz dieser Feldfrüchte 
durch Silomais ist mit einer Erhöhung der Dünger-
gaben und einer Verschlechterung der Bodenstruk-
tur verbunden. Wider besseres Wissen wurde hinge-
nommen, daß diese und andere Nutzpflanzen mit 
bodenverbessernden Eigenschaften, die auch in den 
modernen „engen" Fruchtfolgen erwünscht sind, 
wegen Ertragsunsicherheit, schlechter Mechani-
sierbarkeit oder mangelnder Nachfrage im Anbau 
stark zurückgingen, u. a. auch die Körnerlegumino-
sen. 

1316. Die stärksten Einwände gegen eine Ver-
nachlässigung der Fruchtfolge kommen aus den 
zahlreichen Beobachtungen und Befunden, daß in 
eingeengten, getreidereichen Fruchtfolgen boden-
bzw. fruchtartgebunde Pflanzenkrankheiten und 
-schädlinge stark zunehmen. Dazu gehören die Fuß-
krankheiten (Pseudocercosporella herpotrichoides, 
Ophiobolus graminis), die Typhula-Fäule der Win-
tergerste und das Getreidezystenälchen (Hetero-
dera avenae). Durch Vergrößerung der Anbauflä-
chen und erhöhten Getreideanteil bei meist weni-
gen Sorten sowie durch das Fehlen von Hindernis-
sen, z. B. Hecken, wird auch die Ausbreitung von 
windgetragenen Schädlingen oder Erregern geför-
dert. Die Folge einer derartigen räumlichen und 
zeitlichen Verdichtung des „Wirtspflanzen-Angebo- 
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tes" ist z. B. das Auftreten von Mehltau- und Rost-
pilzen, Sattelmücken, Gallmücken und Blattläusen. 
Dies zwingt zu vermehrter Anwendung chemischer 
Pflanzenschutzmittel, die ökologisch bedenklich 
sind und auch die ökonomische Belastung erhöhen. 
Dazu kommt, daß sie gegen bestimmte Pilzkrank-
heiten wie die Schwarzbeinigkeit (Ophiobolus gra-
minis) nicht wirken, die, wie auch einige Nemato-
den, wirtschaftlich nur über die Fruchtfolge be-
kämpft werden kann. 

1317. Hinsichtlich der Begünstigung von Unkräu-
tern durch einseitige Fruchtfolgen sind die Meinun-
gen geteilt. DIERCKS (1983) hält die Verseuchung 
mit Schadgräsern (Windhalm, Quecke, Ackerfuchs-
schwanz) auch für eine Folge des einseitigen Ge-
treideanbaues. Nach KÄMPF (1980) ist diese Verun-
krautung kein Fruchtfolgeproblem. Er verläßt sich 
auf deren Kurzhaltung durch Herbizide und spricht 
in diesem Zusammenhang sogar von einer „Hohen 
Schule" der Anwendung chemischer Pflanzen-
schutzmittel. 

1318. Diese Befunde zeigen, daß enge, getreiderei-
che Fruchtfolgen größtenteils oder gar ausschließ-
lich durch einen erhöhten Aufwand chemischer 
Pflanzenschutzmittel aufrechterhalten werden 
(Abb. 5. 3). Nach DÖRRE (1984) wendeten im nie-
derrheinischen Winterweizenanbau gerade die „er-
folgreichen" Betriebe erheblich höhere Geldmittel 
für den Pflanzenschutz, allerdings auch weniger für 
Dünger, auf als die „weniger erfolgreichen" 
(Tab. 5.2). Dies bedeutet nicht nur erhöhte Kosten, 
sondern auch ökologische Gefahren, und ruft auch 
bei Agrarfachleuten wachsende Bedenken hervor. 
HEITEFUSS (1983) nennt den chemischen Pflan-
zenschutz „Reparaturkolonne der (modernen) 
Landwirtschaft" und stellt damit klar, welch große 
Risiken die Vernachlässigung der Fruchtfolgen be-
deutet. 

1319. Ob hierdurch auch die Bodenfruchtbarkeit 
beeinträchtigt wird, ist umstritten, wird aber nicht 
ausgeschlossen, wie die folgende Äußerung belegt: 

Abb. 5.3 

Quelle: SCHRÖDER, 1983 

Tab. 5.2 

Leistungen und Kosten des Winterweizenanbaus 
in unterschiedlich erfolgreichen Betrieben 

im Rheinland 1981 

Erfolg- Durch- Weniger 
reiche schnitt erfolg- 

Be- aller reiche 
triebe Betriebe Betriebe 

Ertrag dt/ha 78,8 73,2 68,3 

Leistung DM/ha 3 877 3 600 3 360 

N-Düngung kg 102 127 148 
N/ha 

Düngungs- 
kosten insg. DM/ha 431 445 458 

Pflanzenschutz DM/ha 340 296 267 

sonst. 
var. Kosten DM/ha 481 526 565 

Deckungs- 
betrag DM/ha 2 625 2 333 2 070 

Quelle: in DÖRRE, 1984 

„Mit dem Rückgang des Feldgras- und Legumino-
sen-Futterbaues zugunsten des Maisanbaues und 
der Zunahme des Hackfruchtanbaues in intensiven 
Ackerbaugebieten zieht die Gefahr einer negativen 
Humusbilanz herauf" (SEYRER et al., 1984). Ähnli-
che Besorgnisse äußern SAUERBECK (1984), 
DIERCKS (1980, 1983) und andere Agrarwissen-
schaftler; nach WELTE (1984) bewirken die getrei-
dereichen Fruchtfolgen, daß einseitig zusammenge-
setzte Wurzelmassen in den Boden gelangen, die 
nicht zur Stabilisierung wertvoller Humusformen 
beitragen. Die Folgen sind eine einseitige Verände-
rung des Bodenlebens und Rückgang der Artenviel-
falt der Bodenorganismen. Die Risiken dieser Ent-
wicklung werden von vielen Landwirten kaum rich-
tig eingeschätzt. 

1320. Alle diese Befunde, Erkenntnisse und Über-
legungen führen fast zwangsläufig zu der Forde-
rung, der Fruchtfolge ihre zentrale Rolle in der 
Landbewirtschaftung zurückzugeben und diese 
wieder zu stärkerer System-Orientierung zu brin-
gen, die durch die Attribute „vielseitig" und „kom-
plex" sowie die Kombination Pflanze-Tier gekenn-
zeichnet ist. Die Bewirtschaftungsweisen und An-
bausysteme müssen künftig wieder den jeweiligen 
Standortbedingungen angepaßt und nicht unter 
Einsatz aller nur erdenklichen technisch-chemi-
schen Hilfsmittel an von Natur aus wenig geeigne-
ten Standorten durchgesetzt werden. Es sollten 
auch nicht alle möglichen Bewirtschaftungsmängel 
durch vermehrte Mineraldüngung verdeckt wer-
den. 

1321. Diesen Forderungen stehen freilich die mo-
dernen wirtschaftlichen Bedingungen und techni-
schen Möglichkeiten entgegen, die die Landwirt- 
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schaft zur Rationalisierung und Spezialisierung 
führen. 

Unter dem Druck der vielbeklagten ,,wirtschaftli-
chen Zwänge" tut aber auch die Landwirtschaft 
selbst nicht mehr überall alles, was durch Frucht-
folge erreicht werden kann, und riskiert allmähli-
che Verschlechterungen wissentlich. Daher muß 
der besondere Wert vielseitiger Fruchtfolgesysteme 
immer wieder hervorgehoben werden. Daß durch 
diese eine positive Auswirkung auf die Umwelt er-
zielt wird, ist heute unbestritten. Aber die Gestal-
tung des landwirtschaftlichen Betriebes als System 
spart unter Umständen auch Produktionskosten 
durch Vereinigung von Betriebszweigen, die sich ar-
beits-, dünger- und futterwirtschaftlich und auch be-
züglich der Nutzung der Bodenfruchtbarkeit ergän-
zen (ANDREAE, 1977). 

5.4.2 Konzepte für eine bessere Gestaltung 
der Anbausysteme 

1322. Über die Gestaltung vielseitiger Fruchtfol-
gen sind in den gängigen Lehrbüchern des Acker-
und Pflanzenbaues (z. B. v. BOGUSLAWSKI, 1981; 
GEISLER, 1980) detaillierte Angaben zu finden. Als 
allgemeine Leitlinie für die Gestaltung einer 
Fruchtfolge gilt nach FISCHBECK (pers. Mitt.), daß 

eine möglichst große Zahl verschiedener Pflanzen-
arten in die Ackernutzung aufgenommen und in 
günstigen Fruchtfolgestellungen kombiniert wer-
den sollte. Dabei sind insbesondere folgende Ge-
sichtspunkte zu beachten: 

— Menge und Qualität der durch die Pflanzen dem 
Boden zugeführten ober- und unterirdischen or-
ganischen Substanz; 

— Dauer und Dichte der Bodenbedeckung durch 
die Pflanzen (Schutz des Bodens vor Strahlungs-
und Niederschlagseinwirkungen sowie vor Ero-
sion); 

— Tiefe und Dichte der Bodendurchwurzelung 
durch die Pflanzen (Lockerung des Bodens, Er-
schließung der tieferliegenden Nährstoffe; Hu-
musrohstoffe); Mais, Zuckerrüben und Weizen 
bewirken z. B. keine Unterbodenlockerung; 

— Termin, Zahl und Intensität der Arbeitsgänge 
zur Bodenbearbeitung, vor allem der Haupt-Bo-
denbearbeitung (Störung des Bodenlebens, evtl. 
des Bodengefüges); 

— Häufigkeit, Spurdichte und Gewicht der Befah-
rung (Bodenverdichtung). 

1323. Von besonderer Bedeutung ist der Beitrag 
der Fruchtfolge zur regelmäßigen Versorgung des 
Bodens mit organischer Substanz vor allem dort, wo 

Abb. 5.4 

Quelle: RID, 1984, verändert 
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der traditionelle Verbund von Ackerbau und Tier-
haltung bzw. die Stallmistdüngung fortgefallen 
sind. Die Einbeziehung von Zwischenfrüchten in 
die Fruchtfolge ermöglicht den Ersatz des „Stall-
düngerhumus" durch „Wurzelhumus" (ANDREAE, 
1984) und spielt als Gründüngung eine weit wichti-
gere Rolle als bisher. Leider wird der Zwischen-
fruchtbau in der Anbaustatistik nicht mehr erfaßt, 
so daß ein genauer Überblick nicht verfügbar ist. 
Die Stallmistdüngung im Verbund von Ackerbau 
und Tierhaltung bleibt aber weiterhin eine wün-
schenswerte Alternative (Abb. 5. 4). 

1324. Die moderne Pflanzenbauwissenschaft 
weist, angeregt durch den integrierten Pflanzen-
schutz, mit dem Konzept des integrierten Pflanzen-
baues einen Weg in Richtung auf ein wieder vielfäl-
tigeres Anbausystem, dessen praxisreife Entwick-
lung allerdings erst gerade beginnt. Zu diesem Kon-
zept gehört eine Wiederausweitung der derzeitigen 
engen Fruchtfolgen, insbesondere durch Einschal-
tung von Körnerleguminosen, wie Ackerbohnen 
und Erbsen. Solche Anbausysteme können wohl 
nicht mit Hilfe direkter rechtlicher Vorschriften 
eingeführt werden, sondern bedürfen gezielter wirt-
schaftlicher Anreize und auch der gründlichen Be-
ratung der Landwirte. Die Früchte dieser erweiter-
ten Fruchtfolgen müssen auf dem Markt erfolgreich 
und arbeitswirtschaftlich vorteilhaft sein. 
Auf die wirtschaftliche Bedeutung von Körnerlegu-
minosen, das daraus gewinnbare eiweißreiche 
Kraftfutter und die durch ihren Anbau eingesparte 
Stickstoffdüngung bei der Folgefrucht machen 
ZOSCHKE (1982) und STEINBERGER (1984) auf-
merksam. Die züchterische Verbesserung dieser 
Pflanzen, die jahrzehntelang vernachlässigt wurde, 
könnte künftig die Wirtschaftlichkeit des Anbaus 
erhöhen. Der z. Z. darniederliegende Kartoffelan-
bau könnte durch Anbau stärkereicher Sorten zur 
Gewinnung hochwertiger Futtermittel und für eine 
zum Verschnitt von Treibstoffen bestimmte Alko-
holgewinnung wiederbelebt werden (WELTE, 
1984). 

1325. Im Feldfutterbau, der. z. Z. etwa 1 Mio ha 
beansprucht, sollten Anreize geschaffen werden, 
den hohen Anteil des Silomais (80%) zugunsten von 
Kleegras und Luzerne zu vermindern, die wesent-
lich wertvollere Fruchtfolgeglieder darstellen. In 
Betrieben mit Rinderhaltung empfiehlt sich bei den 
Futterbaufrüchten der teilweise Ersatz von Silo-
mais durch Welsches Weidelgras, das bereits im 
Frühherbst und dann während der Hauptwachs-
tumszeit beträchtliche Güllemengen (bis 60 m3/ha) 
aufnehmen kann (POMMER, 1984). 

1326. Die Fruchtfolgegestaltung erweist sich da-
mit als ein vielschichtiges Problem, das sich nur 
einigermaßen befriedigend lösen läßt, wenn es im 
Zusammenhang mit den betriebswirtschaftlichen 
Möglichkeiten, den marktwirtschaftlichen Forde-
rungen, den acker- und pflanzenbaulichen Voraus-
setzungen sowie den phytopathologischen Gefah-
ren betrachtet wird. Eine Patentlösung für die Ge-
staltung einer Fruchtfolge, die in Anpassung an bio-
logische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
etwas jeweils spezifisch Entwickeltes sein muß, gibt 

es nicht, wohl aber einige Fruchtfolgerichtlinien, 
die schon lange bekannt sind und von KÜHN (1979) 
wie folgt zusammengefaßt wurden: 

1. Je seltener eine Kulturpflanze auf demselben 
Feld angebaut wird, desto geringer ist der nega-
tive Einfluß des einseitigen Nährstoffentzuges 
und die Gefahr der Krankheitsübertragung. 

2. Eine Getreideart sollte niemals sich selbst und 
möglichst selten einer anderen Getreideart fol-
gen. 

3. Auf Halmfrüchte (monocotyle Fruchtarten) soll-
ten Blattfrüchte (dicotyle Fruchtarten) folgen; 
Ausnahme: Mais. 

4. Anspruchsvolle Kulturen mit hohem Nährstoff-
bedarf sollten mit weniger anspruchsvollen 
Feldfrüchten abwechseln. 

1327. Auch früher ist von der konsequenten Ein-
haltung des Prinzips der Fruchtfolge gelegentlich 
abgewichen worden, weil betriebswirtschaftliche 
Überlegungen die biologisch-ökologischen Gesichts-
punkte überwogen. Grundsätzlich gilt aber, daß die 
Prinzipien eines geregelten Fruchtwechsels um so 
sorgfältiger zu beachten sind, je ungünstiger die 
Standortbedingungen sind. Das Maß für die Beur-
teilung einer sinnvollen Fruchtfolge sollte stets die 
langfristig gesicherte Erhaltung der Produktivität 
in Abhängigkeit von den Gegebenheiten des Stand-
ortes sein. 

Die Fruchtfolgen brauchen deswegen nicht um je-
den Preis wieder erweitert zu werden. Eine drei-
gliedrige Winterfrucht-Fruchtfolge vermindert z. B. 
die Perioden offenen Bodens und damit die Ero-
sionsgefahr; eine siebengliedrige Fruchtfolge ent-
hält oft einen größeren Zeitraum vegetationsfreien 
Bodens (HEYLAND, 1983). 

1328. In Bayern können über ein Bildschirmtext-
Beratungssystem für die Landwirtschaft, das auf 
Schlagkarteien beruht, genaue Vorschläge für 
Fruchtfolgen oder Anbausysteme abgerufen wer-
den. Abrufbar sind auch Auskünfte über die Nach-
teile oder Schäden, die bei Nichtbefolgung dieser 
Vorschläge zu erwarten sind. Der Rat ist der Auf-
fassung, daß eine solche Beratung die Fruchtfolge-
Situation fühlbar verbessern kann. 

1329. Zu begrüßen ist, daß die Deutsche For-
schungsgemeinschaft seit 1983 in einem Schwer-
punktprogramm die wissenschaftlich vertiefte Un-
tersuchung der Grundlagen und Möglichkeiten des 
integrierten Pflanzenbaues fördert. Als Forschungs-
objekt wurde der im Getreideanbau vorherrschende 
und hinsichtlich des Pflanzenschutzes besonders 
kritische Winterweizen gewählt. Das dafür ange-
strebte Produktionssystem soll die Wahrscheinlich-
keit eines Befalls mit Krankheiten und Schädlingen 
in dieser Kultur herabsetzen; die Fruchtfolge ist 
dabei eines der wirksamsten steuernden Instru-
mente. 

1330. Insgesamt sind gewisse Ansätze für eine Ab-
kehr von einseitigen Anbau- und Produktionsver- 
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fahren in der deutschen Landwirtschaft zu erken-
nen, die mit allen geeigneten Mitteln ermutigt und 
gefördert werden müssen. Mit den integrierten An-
bausystemen werden die Agrar-Ökosysteme we-
sentlich weniger stark belastet; selbständige biolo-
gische Begrenzungsfaktoren für Schadwirkungen 
kommen wirksamer zum Tragen, die Resistenzge-
fahr von Schadorganismen wird verringert, die 
Düngeraufwendungen werden vermindert und der 
Aufwand für chemische Pflanzenschutzmaßnah-
men sinkt. Durch geringeren Verbrauch von Fremd-
energie verbessert sich bei vergleichbarer Produkti-
onsleistung die Energiebilanz der Betriebe. Daher 
ist das integrierte Pflanzenbausystem als ein reali-
stischer Versuch zu betrachten, ökologischen und 
ökonomischen Erfordernissen in gleicher Weise 
Rechnung zu tragen. 

1331. Es verdient besondere Anerkennung, daß 
der „alternative" Landbau in der gegenwärtigen 
Epoche extremer Spezialisierung den vollen Sy-
stemcharakter des Landwirtschaftsbetriebes be-
wußt aufrechterhalten und weiterentwickelt hat 
und dabei viele wertvolle Erfahrungen der Frucht-
folge- und Humuswirtschaft, die in der modernen 
Landwirtschaft in den Hintergrund getreten sind, 
bewahren konnte. Dem „alternativen" Landbau ge-
bührt auch unstreitig das Verdienst, mit der Natur 
am wenigsten gewaltsam umzugehen. 

1332. Wie auch im „Aktionsprogramm Ökologie" 
(1983, Tz. 219, 221) hervorgehoben wird, ermöglicht 
die Gestaltung der agrarischen Kulturlandschaft 
oder des landwirtschaftlichen Betriebes als System 
viel feinere und besser in sich abgestimmte Steue-
rungsmaßnahmen als isolierte, z. T. recht massive 
Eingriffe, wie Düngung, Ausbringung chemischer 
Pflanzenschutzmittel u. a. es vermögen; allein da-
durch werden Umweltbelastungen vermieden oder 
vermindert und die Landbaumethoden umweltver-
träglicher gemacht. 

Wenn auch der „alternative" Landbau darin konse-
quent und vorbildlich verfährt, so erscheint seine 
Ausweitung aus verschiedenen Gründen doch weit 
weniger wahrscheinlich als die Weiterentwicklung 
und praktische Verwirklichung der integrierten 
Pflanzenproduktion, die daher, um es noch einmal 
zu betonen, vorrangige Förderung verdient. Den 
diesbezüglichen Vorschlägen des „Aktionsprogram-
mes Ökologie" (1983, Tz. 222 bis 224) schließt sich 
der Rat an (Wiedergabe etwas verändert): 

Am günstigsten dürften die Prinzipien der inte-
grierten Pflanzenproduktion dann zu verwirklichen 
sein, wenn Pflanzen- und Tierproduktion in einem 
Betrieb in ausgewogenem Verhältnis zusammenge-
faßt sind, da dann wegen der internen Verwertung 
organischer Reststoffe ein innerbetriebliches Ange-
bot an Düngemitteln vorliegt, überdies die Ausnut-
zung von Zwischenfrüchten, Gründüngungspflan-
zen u. a. gegeben ist und damit ökonomische Vor-
teile bestehen. Es gibt aber auch bei reinen Pflan-
zenbaubetrieben genügend Möglichkeiten zur 
Durchsetzung des Prinzips; auch hier sollte beson-
ders darauf geachtet werden, daß Möglichkeiten zur 
Ausnutzung organischer Reststoffe als Dünger 

wahrgenommen werden. Tierproduktionsbetriebe 
mit unzureichender Flächenausstattung sollten 
stärker als bisher im Verbund mit Pflanzenbaube-
trieben wirtschaften. 

Wegen der regional verschiedenartigen Boden- und 
Klimabedingungen für integrierte Pflanzenproduk-
tionssysteme müssen verschiedene Systemtypen 
entwickelt werden. 

In diese sind auch der Schutz und die Förderung 
von wildwachsenden Pflanzen- und wildlebenden 
Tierarten einzubeziehen. Dies gilt nicht nur aus 
Gründen des allgemeinen Artenschutzes, sondern 
auch, weil diesen Arten förderliche Wirkungen auf 
die ökomonisch ausgerichteten Ziele der Landwirt-
schaft zugerechnet werden müssen. So werden 
durch Biotopschutzmaßnahmen biologische Be-
grenzungsfaktoren, d. h. „Nützlinge", gefördert, die 
bei integrierten Pflanzenproduktionssystemen eine 
bedeutende Rolle spielen. Durch Artenschutzmaß-
nahmen im landwirtschaftlichen Bereich werden 
auch einige für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit 
und Bodenlockerung bedeutsame Bodentiere und 
Bodenmikroorganismen gefördert (Abschn. 4.2.2.3). 
Der Verzicht auf vollständige Beseitigung von Ak-
kerwildkräutern verstärkt den Schutz der Boden-
krume gegen Erosion. 

1333. Der Rat stellt fest, daß in Politik, Wissen-
schaft und Praxis eine wachsende Aufgeschlossen-
heit für ein Denken und Handeln in größeren, in 
sich wieder stärker geschlossenen landwirtschaftli-
chen Anbausystemen zu beobachten ist. Sie steckt 
im Grunde auch in der von deutschen Agrarpoliti-
kern häufig ausgesprochenen Forderung nach Er-
haltung einer „bäuerlich strukturierten" Landwirt-
schaft, mit der das Bild des landwirtschaftlichen 
Verbundbetriebes, des traditionellen „Bauernhofes" 
verknüpft wird, wie es auch die Werbung für „Ur-
laub auf dem Bauernhof" suggeriert. Auch der „bay-
erische Weg" der Agrarpolitik mit der Partnerschaft 
der Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetriebe enthält 
diesen Systemgedanken. Diese Forderungen dürfen 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß landwirt-
schaftliche Betriebe auf dem Weg der Rationalisie-
rung und Spezialisierung bereits weit vorange-
schritten sind. Es bedarf großer Anstrengungen, sie 
zu einer Richtungsänderung zu veranlassen. 

1334. Der Rat ist der Überzeugung, daß die Ver-
wirklichung der in diesem Kapitel skizzierten An-
bausysteme und Fruchtfolgen in erster Linie eine 
Aufgabe der Agrarpolitik ist, da die damit erzielte 
Förderung der Bodenfruchtbarkeit und der Ertrags-
sicherheit im eigensten Interesse der Landwirte 
liegt. Darüber hinaus werden auch die Emissionen 
aus der Landwirtschaft herabgesetzt und der Bio-
topwert der Agrarlandschaft erhöht. Auch die Er-
haltung der Bodenqualität ist aus der Sicht des Um-
weltschutzes von Bedeutung. In diesem Sinne kann 
die Umweltpolitik durch ihre Schutzanforderungen 
Rahmenbedingungen und Anstöße für solche Ent-
wicklungen liefern. 

1335. Bei der Ausarbeitung eines Maßnahmenka-
taloges zur Verwirklichung eines solchen Konzepts 
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wären insbesondere folgende Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen: 

— Bei der Erhaltung vielfältiger Anbausysteme 
und Fruchtfolgen spielt die Wettbewerbsfähig-
keit des Ackerfutter- und Körnerleguminosen-
anbaus eine wesentliche Rolle. Hier sollte die 
Agrarpolitik fördernd wirken und insbesondere 
die lange vernachlässigte züchterische Verbes-
serung der Körnerleguminosen darin einbezie-
hen. 

— Da einige der problematischsten Kulturen, z. B. 
Silomais, einen hohen N-Bedarf haben, ließe 
sich ihr übergroßer Anteil an der Fruchtfolge 
durch eine Beschränkung oder Verteuerung des 
mineralischen Stickstoffs verringern (Abschn. 
5.7.4). 

— Ob darüber hinaus gezielte wirtschaftliche An-
reize zur Förderung der Anbauvielfalt praktika-
bel sind, ist zu prüfen. Der Rat vermutet, daß 
dafür in der großen Palette von Förderungsmaß-
nahmen noch Raum wäre, auch ohne das Sub-
ventionsvolumen insgesamt zu erhöhen. 

— Die Grundsätze eines bodenpfleglichen Pflan-
zenbaus, die schon jetzt allgemein anerkannt 
sind, sollten den Landwirten durch das Bera-
tungswesen mit größerem Nachdruck als bisher 
vermittelt werden. Insbesondere ist Wert auf 
eine bessere Anpassung der Bodennutzung an 
die vorgegebenen Standortbedingungen zu le-
gen. Dazu können die vom Rat in Kap. 5.6 vorge-
schlagenen Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung wesentlich beitragen. 

— Unverkennbar haben die verschiedenen Schulen 
des „alternativen" Landbaus viele Anregungen 
für eine umweltschonende Landbewirtschaftung 
geliefert und alte Einsichten wieder belebt. Die 
Agrarwissenschaft und die landwirtschaftliche 
Praxis sollten die Entwicklung weiterhin beob-
achten und dort gewonnene Erfahrungen auf 
ihre allgemeine Anwendbarkeit prüfen. 

— Die Statistik des Pflanzenbaus sollte im Hin-
blick auf die Einführung neuer Konzepte des 
Pflanzenbaus erweitert werden; insbesondere ist 
die Berichterstattung über den Zwischenfrucht-
anbau, getrennt nach der Verwendung als Futter 
oder Gründüngung, wieder aufzunehmen. 

5.5 Informations- und 
Überwachungssystem Landwirtschaft 

Vorbemerkung 

1336. Umweltschonende Wirtschaftsweisen stellen 
sich in der Landwirtschaft ebensowenig von selbst 
ein wie in anderen Wirtschaftsbereichen. Sie müs-
sen durch agrarpolitische Rahmenbedingungen 
oder durch ein System von Anreizen sichergestellt 
werden. Zur Sicherung des öffentlichen Interesses 
ist auch hier ein Mindestmaß an Beobachtung der 
Umwelt und Beaufsichtigung der Betreiber notwen-
dig. 

Der Rat hat in Kap. 5.2 begründet, welchen Ansprü-
chen die Gestaltung der Agrarlandschaft künftig 
Rechnung tragen sollte, und ein den gesamten länd-
lichen Raum netzartig durchziehendes Biotopver-
bundsystem vorgeschlagen. Er hat ausgeführt, wie 
Landschaftsplanung und Flurbereinigung in den 
Stand gesetzt werden sollten, diese Ansrüche zu 
verwirklichen. Beide müssen auf umfassendes Da-
tenmaterial zur Umweltsituation zurückgreifen. 

1337. Informations- und Überwachungsbedarf er-
gibt sich aus ganz unterschiedlichen Zielsetzungen. 
Zum Teil dienen Messung und Beobachtung der 
Einflußgrößen, unter denen der Landwirt arbeitet, 
dem Beratungswesen und liegen daher in seinem 
eigenen wirtschaftlichen Interesse. Zum Teil ergibt 
sich die Notwendigkeit einer Aufsicht über die land-
wirtschaftliche Tätigkeit aus den bestehenden 
rechtlichen Verpflichtungen, die das öffentliche In-
teresse (Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, Umwelt-
schutz, Naturschutz) im Konfliktfalle gegenüber 
dem agrarwirtschaftlichen wahren sollen. Schon 
jetzt überprüfen die Behördern landwirtschaftliche 
Tätigkeiten aus Gründen der Besteuerung und der 
Abwicklung der vielfältigen Förderprogramme so-
wie in bezug auf bestimmte Umweltschutzbelange. 
Nicht zuletzt muß die Umweltüberwachung im 
ländlichen Raum auch als ein Frühwarnsystem zur 
Aufdeckung ökologischer Fehlentwicklungen und 
damit als Instrument der Vorsorge genutzt wer-
den. 

Schon gegenwärtig ist eine Vielzahl von Meß-, Be-
obachtungs- und Überwachungstätigkeiten zu ver-
zeichnen, die die verschiedensten Bereiche der 
Landwirtschaft zum Gegenstand haben. Sie sind 
auf viele staatliche und nichtstaatliche Einrichtun-
gen verteilt. Vielfach sind Erkenntnisse aus einem 
Überwachungsprogramm, das eine Stelle durchge-
führt hat, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit so-
wie Ämtern und Institutionen unbekannt oder nicht 
zugänglich. Im folgenden wird versucht, in diese 
Situation gedankliche Ordnung zu bringen. 

5.5.1 Das System Landwirtschaft/Umwelt 
unter räumlichem Aspekt 

1338. Unter Landwirtschaft verstehen wir die ge-
plante und gelenkte Nutzung der biologischen Er-
zeugungsfähigkeit von Pflanzen- und Tierbestän-
den zum Zwecke der Versorgung des Menschen mit 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Sie nutzt dazu 
natürliche Gegebenheiten, wie Böden, Klima, Was-
serversorgung usw., und setzt eine angemessene In-
frastruktur (Gebäude, Wirtschaftswege u. a. m.) und 
Landtechnik ein (vgl. Kap. 1. 1). 

Die vorgelegte Konzeption eines Informations- und 
Überwachungssystems beschränkt sich auf die 
Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Deren Territorium von 248 692 km 2  enthält nach der 
Bodennutzungshaupterhebung 1983 eine landwirt-
schaftlich genutzte Fläche von insgesamt 120 790 
km2 , entsprechend ca. 49 % (Statistisches Jahrbuch 
der Bundesrepublik Deutschland, 1984). Darin sind 
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die landwirtschaftlichen Infrastrukturflächen, wie 
Gebäude und Betriebsflächen, nicht enthalten. 

Das Umweltüberwachungssystem Landwirtschaft 
muß allerdings auch die angrenzenden Flächen, ins-
besondere die naturnahen Ökosysteme, umfassen, 
da sie unter Umständen unter dem Einfluß stoffli-
cher Einwirkungen aus den landwirtschaftlichen 
Flächen stehen und als „Grenzbiotope" oft wegen 
ihres ökologischen Werts besonders schutzwürdig 
sind. 

Die Umweltüberwachung Landwirtschaft erfordert 
eine geographisch feingliedrige Dokumentation der 
Flächennutzung, wie sie in einigen Bundesländern 
in Flächennutzungskarten mit hoher Auflösung be-
reits vorliegt. Künftig könnten Flugzeug- und Satel-
litenbildinterpretationen (z. B. Landsat-Daten) mit 
herangezogen werden, um Veränderungen frühzei-
tig sichtbar werden zu lassen. 

5.5.2 Ziele und Objekte des Informations-
und Überwachungssystems 

5.5.2.1 Ziele der Überwachung: Beratung, Planung, 
Forschung, Aufsicht 

1339. Ziel der Überwachung ist es, die Landwirt-
schaft selbst vor nachteiligen Einflüssen zu schüt-
zen, einen umweltverträglichen Zustand der Agrar-
landschaft und eine umweltschonende Bewirtschaf-
tung sicherzustellen und schließlich die nicht zur 
Landwirtschaft gehörenden Ökosysteme und Um-
weltmedien vor nachteiligen Einflüssen durch die 
Landwirtschaft zu bewahren. 

a) Bestimmte Meß- und Beobachtungstätigkeiten 
dienen der Beratung der Landwirte bzw. der Un-
terrichtung ihrer Berater angesichts sich än-
dernder Produktionsbedingungen. Diese Bera-
tung kann zum einen dem Landwirt helfen, im 
Sinne seines einzelwirtschaftlichen Interesses 
richtig zu entscheiden. Das umfangreiche nicht-
amtliche Beratungsangebot (Herstellerfirmen, 
Landhandel, Genossenschaften, freiberufliche 
Berater) ist hier ebenso angesprochen wie die 
Offizialberatung (Abschn. 2. 3. 4). Zum anderen 
soll die Beratung Empfehlungen aus Umwelt-
gründen aussprechen, die langfristig oft auch im 
wirtschaftlichen Interesse des Landwirts liegen. 
Dies wird vorrangig Aufgabe der Offizialbera-
tung sein. 
Der Pflanzenschutzdienst sollte zum Beispiel 
anstreben, den Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes 
auf ein Mindestmaß einzuschränken (z. B. mit 
dem Konzept der wirtschaftlichen Schadens-
schwellen). Diese Werbung für langfristige Um-
weltgesichtspunkte wird der Offizialberatung 
niemand abnehmen können, da die nicht amtli-
che Beratung aus wirtschaftlichen Gründen den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eher begün-
stigen wird. 
Die Kopplung von Kontrollfunktionen (mehr 
oder weniger polizeilichen Charakters) mit pro

-

duktionstechnischer Beratung birgt die Gefahr 
in sich, daß letztere Vertrauen und Wirksamkeit 
einbüßt. Daher sollte die Überwachung, die der 
landwirtschaftlichen Beratung dient, von ande-
ren Arten der Überwachung, insbesondere von 
der staatlichen Aufsicht, organisatorisch ge-
trennt werden. Beispiele der „beratenden Über-
wachung" sind die Überwachung des Bodens auf 
Nährstoffgehalte (Nmin-Methode!) oder der 
Pflanzenbestände auf Krankheits- und Schader-
reger (Schadensschwellenmethode!). 
Dem einzelnen Landwirt stehen heute schon 
verschiedene Informationstechniken und 
-systeme zur Verfügung, deren Ausweitung und 
Nutzung der Rat befürwortet. So dient z. B. die 
„Schlagkartei", in der der Landwirt einträgt, 
„was", „wann" und „wie" auf dem Schlag an Maß-
nahmen durchgeführt wurde, als eine produkti-
onstechnische Datenerhebung für die pflanzen-
bauliche Beratung (PRESTELE et al., 1980). 
Auch im Warnsystem EPIPRE, das für die par-
zellenbezogene Überwachung und Beratung im 
Getreidebau (Winterweizen) entwickelt wurde, 
erfaßt der Landwirt selber den Befall mit mehre-
ren Krankheits- und Schaderregern (FORRER 
und AMIET, 1983). 
Auf einer gesetzlichen Grundlage (§ 15 Gesetz 
über Bodennutzungs- und Ernteermittlung) er-
folgt seit 30 Jahren die „besondere Ernteermitt-
lung" mit einer Stichprobenauswahl von 8 000 
Schlägen nach mathematisch-statistischen 
Grundsätzen. Es wird angestrebt, dieses Erhe-
bungsverfahren auch für wichtige produktions-
technische und umweltbezogene Fragen nutzbar 
zu machen. Ein erster Schritt war schon 1971 die 
Entnahme einer Bodenprobe gleichzeitig mit der 
Entnahme der Ernteprobe. In den letzten Jahren 
sind gezielte Untersuchungen zu Schadstoff- 
und Rückstandsfragen hinzugekommen. Daten-
fähige Belege erfassen Standortdaten (Höhenla-
ge, Ackerzahl, Bodenart, Bodentyp, Betriebsgrö-
ße) und pflanzenbauliche Daten (Bearbeitungs-
tiefe, Vorfrüchte, organische und mineralische 
Düngung, Pflanzenschutzmaßnahmen usw.). Das 
Datenmaterial wird nach betriebswirtschaftli-
chen, ertragsmäßigen, standortmäßigen und 
pflanzenbaulichen Aussagen und Beziehungen 
ausgewertet. Das repräsentative Datenmaterial 
erlaubt auch Aussagen über wichtige Umwelt-
fragen, z. B. über die tatsächliche Belastung der 
Landwirtschaft durch Immissionen oder 
Schwermetallgehalte und Pestizid-Rückstände 
in den Böden. Inzwischen liegen Gesamtzusam-
menstellungen für Winterweizen, Winterroggen, 
Hafer, Sommergerste und Kartoffeln vor (IM-
HOF, 1980). Der Rat empfiehlt, die Basis der 
Erhebung zu verbreitern, um — über den jetzi-
gen Erhebungsumfang hinaus — zu gesicherten 
Aussagen mit regionalem Bezug zu kommen. 

Ziel eines anderen Systems („Informationssy-
stem für Pflanzenbauer" ISPFLANZ) ist es, dem 
Pflanzenbauer zum Zwecke einer verfeinerten 
Steuerung des Produktionsablaufs das pflanzen-
bauliche Wissen nach dem neuesten Stand der 
Produktionstechnik standort- und sortenspezi- 
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fisch anzubieten. Dazu werden die Daten aus 
Feldversuchen der Landwirtschaftskammern 
und Länderministerien auf etwa 3 Millionen 
Parzellen, die Schlagkartei-Erhebungen von 
etwa 32 000 Einzelschlägen und die Informatio-
nen aus der genannten „besonderen Ernteer-
mittlung" gespeichert und in einem Datenbank-
system (Information Management System IMS) 
so aufbereitet, daß sie dem Endanwender (Bera-
ter, Landwirt usw.) im Dialog mit einem Rech-
ner für den schnellen Zugriff zur Verfügung ste-
hen. Unter anderem wird eine umfassende Datei 
der Flächen- und Ertragsstatistik auf verschie-
denen Aggregierungsebenen fortgeschrieben. 
Die fortlaufende Datenerfassung erlaubt den 
Pflanzenbauabteilungen in Landwirtschafts-
kammern und Länderministerien, schon wäh-
rend der Vegetationszeit über Bildschirmtext 
ein anspruchsvolles pflanzenbauliches Informa-
tionsangebot bereitzustellen und dabei die vor-
ausgegangene Witterung in die Entscheidungs-
empfehlung mit einzubeziehen. Der Dialog mit 
dem Informationssystem vereinfacht dem Land-
wirt oder Berater zum Beispiel die Erstellung 
von Düngeplänen. Die für Kleinrechner (perso-
nal computer) erstellte Software-Version hat we-
sentlich dazu beigetragen, daß das Programm in 
Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz bereits eingesetzt wird und die übrigen 
Bundesländer folgen werden (BERGERMEIER, 
1984; MANGSTL und REINER, 1980; REINER et 
al., 1981). 

b) Auch die räumliche Planung im weiteren Sinne, 
insbesondere Landschaftsplanung und Flurbe-
reinigung, bedarf einer Art Umweltüberwa-
chung als Grundlage und als begleitende Er-
folgskontrolle. Dies gilt besonders dann, wenn 
die künftige Gestaltung der Agrarlandschaft, 
wie es der Rat empfiehlt, ökologischen Ansprü-
chen in der Weise Rechnung tragen soll, daß der 
gesamte ländliche Raum in ein ihn netzartig 
durchziehendes System großräumiger, linienför-
miger und punktartiger naturbetonter Flächen 
eingebunden wird. Die Umweltüberwachung zu 
Planungszwecken wird auch auf Erkenntnisse 
aus dem Beratungswesen zurückgreifen müs-
sen, insbesondere auch auf die soeben behandel-
ten Informationssysteme. 

c) Informationssysteme dienen zwar vorrangig der 
Beratung der Landwirte, können aber gleichzei-
tig und verstärkt auch für Forschung und Ent-
wicklung nutzbar gemacht werden. Aus der 
Sicht des Umweltschutzes können darauf wert-
volle Hinweise über den Zustand der Agrarland-
schaft und über stoffliche Belastungen gewon-
nen werden. Die Überwachung zu Forschungs-
zwecken wirkt gleichzeitig als ein „Frühwarnsy-
stem" vor ökologischen Fehlentwicklungen. Hier 
gewonnene Erkenntnisse, wie z. B. über Zusam-
menhänge zwischen einem stofflichen Eintrag 
und seiner Wirkung, müssen in die regelmäßi-
gen Meßprogramme eingehen. Langjährige Be-
obachtungs- und Meßreihen können der For-
schung Material an die Hand geben. 

d) Die staatliche Aufsicht soll die Erfüllung von 
Betreiberpflichten der Landwirte sichern. Sie 
muß sich auf das beschränken, was in rechtsver-
bindlichen Normen vorgeschrieben ist. Hier 
greifen schon jetzt zahlreiche Vorschriften des 
Umweltrechts ein, die nach den Vorstellungen 
des Rates noch erheblich ergänzt werden müs-
sen. Die staatliche Aufsicht wird künftig jedoch 
auch und vor allem auf die Einhaltung der Ge-
samtheit der Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung achten müssen. Auch soweit sol-
che Regeln nicht rechtsverbindlich vorgeschrie-
ben werden, müssen die Behörden die Landwirt-
schaft daraufhin beobachten, wie weit man sie 
in der Praxis bereits berücksichtigt. Es wird Auf-
gabe der landwirtschaftlichen Beratung sein, 
ihre Anstrengungen auf die Bereiche zu konzen-
trieren, in denen sich die Regeln jeweils noch 
nicht durchgesetzt haben. 

1340. Bei den vielfältigen und noch zunehmenden 
Meß- und Beobachtungstätigkeiten fällt eine Fülle 
von Daten an, die jeweils entsprechend den darge-
stellten unterschiedlichen Zwecken zusammenge-
führt, nach einheitlichen Kriterien geordnet und — 
je nach Art der Daten — für Überwachung, Bera-
tung oder Forschung zugriffbereit gemacht werden 
sollten. Dabei werden aus rechtlichen, insbesondere 
auch datenschutzrechtlichen Gründen Einschrän-
kungen zu beachten sein. Im Vordergrund stehen 
ohnehin Daten über den Zustand von Boden, Was-
ser und Luft sowie der Lebensräume der Arten und 
der Arten selbst, die ihrer Natur nach der Öffent-
lichkeit zugänglich sein müssen. Darüber hinaus 
sind Mitteilungs- und Duldungspflichten der Land-
wirte, wie in anderen Wirtschaftsbereichen so auch 
hier, zumutbar. 

Angesichts verschiedener Stellen, die solche Infor-
mationssysteme anstreben, wird vorgeschlagen, die 
Gelegenheit zu zentraler Sammlung und Speiche-
rung nutzbarer Daten zu ergreifen. In erster Linie 
kommt es darauf an, auch sekundären Nutzern den 
Zugang zu gesammelten Daten zu verschaffen. Dar-
über hinaus wird es sich häufig empfehlen, bereits 
im Vorfeld einer Informationssammlung mit sekun-
dären Nutzern abzustimmen, welche Daten in wel-
cher Form gespeichert und bereitgestellt werden 
sollen. 

5.5.2.2 Meß- und Beobachtungsobjekte 

1341. Als Ziele des Überwachungssystems waren 
genannt worden: der Schutz der Landwirtschaft 
selbst vor nachteiligen Einflüssen, die Sicherstel-
lung einer umweltschonenden Bewirtschaftung und 
schließlich die Bewahrung der nicht zur Landwirt-
schaft gehörenden Ökosysteme und Umweltmedien 
vor nachteiligen Einflüssen aus der Landwirtschaft. 
Überwacht werden müssen Eingänge (Inputs), in-
terne Zustände und Vorgänge sowie Ausgänge 
(Outputs). Abb. 5.5 zeigt dies im Schema. 

Neben nachteiligen Erscheinungen, die die physika-
lischen Eigenschaften des Bodens (z. B. Bodenver-
dichtung, Erosion) oder die Artenvielfalt und die 
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Abb. 5.5 

Quelle: SRU 

Schönheit der agrarischen Kulturlandschaft betref-
fen, stehen die umweltrelevanten stofflichen Ein- 
und Ausgänge mit im Vordergrund, nämlich solcher 
Stoffe, die entweder ihrer chemischen Zusammen-
setzung nach naturfremd sind oder in naturfremder 
Menge oder Konzentration in Erscheinung treten. 
Es sind dies auf der Eingangsseite: 

— Die luftgetragenen Schadstofftransporte (Im-
missionen, Depositionen) aus den inländischen 
Bereichen Industrie, Straßenverkehr, Siedlung 
und Gewerbe sowie auch grenzüberschreitend 
aus dem Ausland. 
Es handelt sich dabei um allenthalben emittierte 
Stoffe wie Staub, Schwefeloxide, Stickoxide 
(beide sowohl von düngender als auch ansäuern-
der Wirkung), Photooxidantien u. a., aber auch 
um Stoffe, wie einige Schwermetalle, Kohlen-
wasserstoffe und Halogenide, deren Immissio-
nen, bedingt durch das Vorkommen spezieller 
Emissionsquellen, überwiegend örtlich oder re-
gional begrenzt sind. Der Rat hat bereits im Son-
dergutachten „Waldschäden und Luftverunreini-
gungen" (SRU, 1983) festgestellt, wie unvollstän-
dig die Kenntnis derartiger Belastungen über 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen ist. 

— Der mögliche Eintrag von Inhaltsstoffen (z. B. 
Schwermetallen) verunreinigter Gewässer bei 
Entnahme von Wasser zur Beregnung landwirt-
schaftlicher Flächen. 

— Der Eintrag von Betriebsmitteln wie Pflanzen-
schutzmitteln, organischen und Mineral-Dün-
gern, Futtermitteln und Tierpharmaka sowie 
von Kraftstoffen aus dem Einsatz von Landma-
schinen, jeweils in Verbindung mit ihren Be-
gleitstoffen. 

— Die auf landwirtschaftlichen Flächen aufge-
brachten Klärschlämme, Flußsedimente und 
Müllkomposte mit ihren Schadstofffrachten. 

— Die Einbringung von Tieren, Pflanzen, Pflanzen-
teilen und Saatgut in das landwirtschaftliche Sy-
stem. 

An Ausgängen nachteiliger Einflüsse aus der Land-
wirtschaft auf die Umwelt kommen in Betracht: 

— Die Auswaschung von Nitraten aus dem Boden 
ins Grundwasser, die Mobilisierung von Schwer-
metallen im Boden. 

— Die Abschwemmung von Phosphaten und Nitra-
ten in Oberflächengewässer. 

— Der Austrag von Pflanzenschutzmitteln. 

— Der Austrag von Silage-Sickerwässer aus Silier-
einrichtungen und Erdsilos in das Oberflächen- 
und Grundwasser. 

— Der Gehalt landwirtschaftlicher Produkte an 
(nach chemischer Zusammensetzung, Menge 
oder Konzentration) naturfremden Stoffen. 
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— Die Emission von (nach Art, Menge oder Kon-
zentration) luftfremden Stoffen und Gerüchen in 
die Luft. 

Bei der Beobachtung interner Vorgänge im System 
Landwirtschaft ist zu unterscheiden: 

— Die Beobachtung des Umweltmediums Boden 
muß im Grundsatz Bodenzustand, Bodenbear-
beitung und Stoffumsätze im Boden umfassen. 
Manche dieser Faktoren verändern sich nur 
über lange Zeiträume und brauchen demzufolge 
nur in größeren Abständen überprüft zu werden. 
Andererseits sind viele Bewirtschaftungsmaß-
nahmen einem so raschen Wechsel unterworfen, 
daß eine laufende Dokumentation aller damit 
verbundenen Veränderungen unmöglich ist. 
Hier muß man sich mit Stichproben begnügen. 

— Der Beobachtung und zum Teil auch staatlicher 
Aufsicht muß unterliegen, was im weiteren 
Sinne zur landwirtschaftlichen „Infrastruktur" 
gehört: Flurgestalt, Schlaggrößen, gliedernde 
Landschaftselemente, Wegenetz, landwirtschaft-
liche Wasserwirtschaft und Meliorationsmaß-
nahmen. Veränderungen können hier örtlich 

kurzfristig erfolgen, treten aber in ihrer flächen-
haften Wirkung erst nach und nach in Erschei-
nung. 

— Im jahreszeitlichen Rhythmus zu beobachten 
sind, soweit möglich und erforderlich, pflanzen-
bauliche Wirtschaftweisen: Anbauverhältnisse, 
Art und Qualität der Kulturpflanzen und des 
Saatguts, Fruchtfolgen, Bodenbearbeitungs-, 
Pflege- und Erntemaßnahmen. Zum Teil ist eine 
quantitative Erfassung (besondere Ernteerfas-
sung) bzw. eine Qualitätsaufsicht (Saatgut, Le-
bensmittel) notwendig. 

— In analoger Weise müssen in der Viehwirtschaft 
Viehhaltungsformen und ihre Umweltfolgen, 
Viehbestände nach Zahl und Artenzusammen-
setzung und deren Futterversorgung usw. beob-
achtet werden. Die räumliche Trennung von 
Viehwirtschaft und Ackerbau und insbesondere 
die bodenunabhängige Intensiv-Tierhaltung füh-
ren zu spezifischen Umweltproblemen, die der 
Beobachtung und ggf. Kontrolle bedürfen. 

Die Abb. 5.6 bis 5.8 zeigen noch einmal die Objekte, 
die möglicherweise der Beobachtung im Rahmen 

Abb. 5.6 

Quelle: SRU 
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Abb. 5.7 

Quelle: SRU 
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Abb. 5.8 

Quelle: SRU 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

des Umweltüberwachungssystems Landwirtschaft 
unterworfen werden sollen, in einer Matrix-Darstel-
lung gegliedert nach Eingängen, internen Vorgän-
gen und Ausgängen sowie nach Umweltmedien und 
Belastungen/Einflußgrößen. Die Matrixfelder sind 
mit Rastern unterlegt, dabei bedeutet: 

Eine Überwachung findet im wesent-
lichen schon statt. 

Eine Überwachung findet teilweise/ 
in eingeschränktem Sinne schon 
statt. 

Eine Überwachung findet im wesent-
lichen noch nicht statt. 

Diese Darstellung soll lediglich den Stand der Über-
wachung verdeutlichen; hier ist offen gelassen, in 
welchem Umfang sie künftig notwendig sein wird. 

5.5.2.3 Bewertungsmaßstäbe 

1342. Die Umweltüberwachung für Planungs- und 
Beratungszwecke, insbesondere aber auch jene für 
die Ausübung der staatlichen Aufsicht bedarf zur 
Bewertung der Meß- und Beobachtungsergebnisse 
fachlich abgesicherter Maßstäbe. Rechtliche Nor-
men, die solche Maßstäbe fixieren oder zumindest 
voraussetzen, ergeben sich vielfach bereits aus dem 
geltenden Umweltrecht: 

— Auf der Seite der System-Eingänge liegen für 
eine Reihe von Komponenten Immissionsgrenz-
werte vor, und zwar Konzentrationsgrenzwerte; 
Depositionsgrenzwerte sind selten, eine Ergän-
zung um Dosisgrenzwerte steht noch ganz aus. 
Bei den in der Landwirtschaft eingesetzten Be-
triebsmitteln sind die Gehalte einer beschränk-
ten Anzahl von begleitenden Schadstoffen in 
den verschiedenen Düngemitteltypen, in Klär-
schlämmen, in Müllkomposten sowie in Pflan-
zenschutzmitteln (über die Zulassung) und in 
Futtermitteln begrenzt. Für den Einsatz von 
Düngestoffen und Pflanzenschutzmitteln erge-
ben sich zusätzlich Beschränkungen aus ver-
schiedenen abfall-, naturschutz-, wasser- und 
pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

— Auf der Seite der System-Ausgänge kann sich 
die Bewertung auf die Begrenzung einiger Luft

-

Emissionskomponenten, auf die Begrenzung von 
Schadstoffen in Lebensmitteln und Futtermit-
teln und auf Qualitätskriterien von Grundwas-
ser und Oberflächengewässern stützen, ohne 
daß im letzten Fall für die eigentlichen Aus-
gangsgrößen, nämlich das Ausmaß des Stoffaus-
trags bzw. der Bodenerosion, unbedingt Grenz-
werte vorliegen müßten. 

— Im Hinblick auf die internen Vorgänge im Sy-
stem Landwirtschaft muß die staatliche Aufsicht 
zahlreiche, in verschiedenen Rechtsbereichen 
(Naturschutzrecht, Wasserrecht, Seuchenbe-
kämpfung usw.) gesetzte Normen auf ihre Erfül

-

lung überwachen, die die Interessen der Allge-
meinheit an umweltschonenden landwirtschaft-
lichen Betriebsweisen sicherstellen sollen. Im 
internen Bereich sind dem Erlaß verbindlicher 
Rechtsvorschriften aber am ehesten praktische 
Grenzen gesetzt. Hier kommt es in besonderem 
Maße darauf an, die Anforderungen für den 
Landwirt in Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung zusammenzufassen. 
Für die Schadstoffgehalte im Boden fehlen we-
gen der je nach Bodeneigenschaften sehr ver-
schiedenen Wirkungen gleich hoher Gehalte 
verbindliche Grenzwerte. Einen Sonderfall bil-
den die Grenzwerte der Klärschlammverord-
nung für die Klärschlammaufbringung. Aller-
dings ergeben sich mittelbar Beschränkungen 
der Bodennutzung daraus, daß wasserrechtliche 
oder naturschutzrechtliche Verbote eingreifen, 
die einen Schutz des Bodens mit einbeziehen. 
Ebenso werden aus der Futtermittelverordnung 
und aus den lebensmittelrechtlichen Höchst-
mengenverordnungen mittelbar schon Nut-
zungsbeschränkungen hergeleitet. Mit der Fort-
schreibung eines Bodenschutzkonzeptes werden 
weitere Maßstäbe für die Belastbarkeit der Bö-
den erarbeitet werden müssen, die Beschrän-
kungen der landwirtschaftlichen Nutzung mit 
sich bringen können. 

5.5.3 Mittel der Überwachung 

5.5.3.1 Überregionale Beobachtung (Landschaft, 
Landnutzung, Immissionen) 

1343. Die Umweltüberwachung des Systems Land-
wirtschaft muß mit unterschiedlichen Instrumen-
ten an den verschiedenen, beobachtungsbedürfti-
gen Punkten ansetzen. Man kann grob 3 Ebenen 
der Beobachtung unterscheiden: die überregionale, 
die regionale und die betriebliche Ebene (vgl. 
Abb. 5. 9). 

Gegenstand überregionaler Beobachtung mit mo-
dernen Instrumenten der Fernerkundung (optische 
und Infrarot-Photographie, Scannertechnik von Sa-
telliten oder vom Flugzeug) können sein: Landnut-
zung, Flurgestaltung, Wetterbedingungen, Wasser-
haushalt, der z. B. für das Ausmaß der Erosionsge-
fährdung wichtige Bodenbedeckungsgrad usw. Alle 
wichtigen Informationen über die Landschaftsele-
mente sind schon aus Satellitenphotos gut auswert-
bar. Auch Gesamtbewertungen der Landschaftsge-
stalt von Regionen wäreti gut objektivierbar. Damit 
die Einzelbeobachtungen sinnvoll aggregiert wer-
den können und Bewertungen sich auf hinreichend 
homogene Räume beziehen, müßten genügend 
kleinräumige Einheiten von gleichartigen Agrar-
räumen definiert werden. Wichtig ist, daß Gestalt 
und Pflanzenbestand der in landwirtschaftlichen 
Gebieten gelegenen Kleinstrukturen, z. B. Kleinge-
wässer, Feldholzinseln, Knicks, Feuchtflächen usw. 
gut zu beobachten und zu dokumentieren sind. 
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Abb. 5.9 

Quelle: SRU 

Für die Beratung der Landwirtschaft könnten die 
Fernerkundung der Bodenfeuchte, des Vegetations-
zustands, der Vitalität der Kulturpflanzenbestände 
und ähnliche Größen nützlich sein. 

Auch die Erfassung bundesweiter statistischer Zah-
len kann für die überregionale Beobachtung heran-
gezogen werden: so Daten über den Gesamteinsatz 
von Düngern, Pflanzenschutzmitteln und Kraftstof-
fen in der Landwirtschaft, über die Emissions-De-
positions-Bilanzen von Schadstoffen, über die Popu-
lationen wildlebender Pflanzen und Tiere usw. 
Durch eine sachverständige Auswertung der schon 
weitgehend vorhandenen Informationen über die 
Emissionen luftfremder Stoffe lassen sich Aussa-
gen über die nicht von der Landwirtschaft selbst 
verursachten Depositionen ableiten. 

Spezifische Emissionsfaktoren, wie sie für Kraft-
fahrzeuge bereits vorliegen, sollten auch für land-
wirtschaftliche Maschinen ermittelt werden; in Ver-
bindung mit den Bestandszahlen der unterschiedli-
chen landwirtschaftlichen Maschinen lassen sich 
damit die aus dem Kraftstoffeinsatz stammenden 
Emissionen abschätzen. 

Auch für die großräumige Messung luftgetragener 
Immissionen und der Gewässerverschmutzung soll-
ten die künftigen Möglichkeiten von Satellit und 
Flugzeug genutzt werden. 

Die Entwicklungen der Anwendung von Fernerkun

-

dungsverfahren (BAUMER und ROTHE, 1980; 
GÖRS, 1977; MÖRL et al., 1981) und in situ-Verfah

-

ren (PAFFRATH et al., 1980) zu diesem Zweck sind 
verheißungsvoll. Auch das erste europäische Welt-
raumlaboratorium Spacelab hatte in der Ferner-
kundung der Erde einen Forschungsschwerpunkt. 
Im Bereich der Sensortechnologie soll mit der Er-
probung opto-elektronischer Kamerasysteme und 
neuer Mikrowellensysteme technisches Neuland 
beschritten werden. 

Schon heute kann die Horizontalverteilung der 
Konzentration einer Reihe von Schadstoffen in der 
Luft z. B. über eine Fläche von etwa 800 km 2  inner-
halb einer Stunde durch Befliegung in Verbindung 
mit in situ-Messungen bestimmt werden (PAFF-
RATH et al., 1980). 

Die heute auf landgestützten, aber ortsbeweglichen 
Plattformen (Meßcontainer u. ä.) zur Spurengasbe-
stimmung der Atmosphäre eingesetzten Verfahren 
sind auch an Bord von Kleinflugzeugen und prinzi-
piell auch von Satelliten einsetzbar. Sie erfassen 
entweder die über eine längere Meßstrecke gemit-
telte Konzentration (vergleichende Absorptions-
messung, Modulationsgradtechnik) oder messen die 
Schadstoffkonzentration in Abhängigkeit von der 
Entfernung zur Ermittlung dreidimensionaler Kon-
zentrationsverteilungen (vergleichende Absorp-
tionsmessung mit LIDAR). Auf diese Weise läßt 
sich die geographische Verteilung spezieller Verun-
reinigungen in der Atmosphäre erfassen. Auch bie-
tet es sich an, Abgaswolken aus industriellen Pro-
duktionstechniken zu orten und zu verfolgen und 
großflächige Massentransporte von Luftschadstof-
fen zu messen. 
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5.53.2. Regionale Beobachtung 

Schadstoffbelastung der Luft 

1344. Der Rat hat in seinem Sondergutachten 
„Waldschäden und Luftverunreinigungen" (SRU, 
1983) betont, daß die Kenntnisse über die Immissio-
nen und Depositionen luftgetragener Schadstoffe in 
den ballungsfernen Gebieten nicht ausreichen, um 
die Wirkungen auf Vegetation und Böden befriedi-
gend abschätzen zu können. 

Soweit der Rat darin eine Messung der Immissio-
nen fernab von den Ballungsgebieten gefordert hat, 
würde diese Maßnahme auch geeignet sein, die 
Kenntnis über die Belastung der agrarischen Nutz-
flächen zu verbessern. 

Die Immissionsüberwachung außerhalb der Bela-
stungsgebiete folgt zur Zeit noch nicht systemati-
schen Überlegungen. Für die Immissionsmessun-
gen, die die Bundesländer in Belastungsgebieten 
durchzuführen haben, ist mit der 4. Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift (1975) zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz („Ermittlung von Immissionen in 
Belastungsgebieten") ein bundeseinheitlicher Rah-
men festgelegt worden. Darin sind geregelt die 
Meßobjekte, Zahl und Lage der Meßstellen, die 
Meßverfahren und Meßgeräte und die Auswertun-
gen der Meßergebnisse. Meßobjekte sind zumindest 
die Komponenten Staub, Schwefeldioxid, Stickoxi-
de, Kohlenmonoxid und gasförmige organische Ver-
bindungen (Summenbestimmung) ohne Berück-
sichtigung von Methan. Die Bundesländer haben 
Meßnetze mit über 200 festen und beweglichen Sta-
tionen errichtet, mit denen in den belasteten Gebie-
ten — und zum Teil darüber hinaus — diese und 
zum Teil weitere wichtige Luftverunreinigungen 
fortlaufend überwacht werden. 

Hinzu kommen — auch außerhalb der belasteten 
Gebiete — als Stichprobenmessungen regionale 
und anlagenbezogene Messungen, z. B. im Rahmen 
von Genehmigungsverfahren. Das Umweltbundes-
amt betreibt ein Netz von 15 Meßstationen, deren 
Verteilung im Bundesgebiet aber nicht systemati-
schen Gesichtspunkten folgt, sondern sich histo-
risch ergeben hat. Der Rat erkennt an, daß ein eng-
maschiges Meßnetz zu aufwendig wäre. Die Anzahl 
der Meßstationen sollte aber, entsprechend der 
stark gegliederten Landschaft der Bundesrepublik 
Deutschland, nicht unter 20 liegen. Neue Standorte 
sollten nach naturräumlichen, klimaräumlichen 
und anderen sachbezogenen Gesichtspunkten sy-
stematisch gewählt werden. 

Repräsentative Messungen der Immissionen im 
ländlichen Bereich erfolgen mithin nur im Rahmen 
einzelner Vorhaben. In Ergänzung der Immissions-
daten könnten Emissionsdaten mit Hilfe der Aus-
breitungsrechnung ausgewertet werden. Allerdings 
fehlt es zur Zeit sowohl an Ausbreitungsmodellen, 
die mit vertretbarem Aufwand angewendet werden 
könnten, als auch an den erforderlichen Eingangs-
daten. 

Im Bereich des Strahlenschutzes wird zunächst die 
Strahlenbelastung mit Hilfe der Ausbreitungsrech

-

nung simuliert und daraus auch die Belastung der 
Organismen mit einer Strahlendosis abgeleitet. Der 
Rat empfiehlt, in Anlehnung an dieses Verfahren 
die Aufnahme von Luftschadstoffen durch Organis-
men abzuschätzen. In Hinblick darauf gibt der Rat 
zu bedenken, daß ein solches Verfahren nur aus-
sichtsreich ist, wenn die Aussagekraft der Emis-
sionserklärungen und Emissionskataster nicht wei-
ter vermindert wird. 

Schadstoffbelastung des Bodens durch 
Deposition 

1345. Der Rat hat in seinem Sondergutachten 
„Waldschäden und Luftverunreinigungen" (SRU, 
1983) versucht, aus vorhandenen Einzelangaben 
und Modellrechnungen ein erstes Gesamtbild der 
Depositionen zu zeichnen, mit denen man in den 
Wäldern und im freien Feld zu rechnen hat. 

Die TA Luft 1983 hat insofern eine neue Lage ge-
schaffen, als sie zum Schutz vor erheblichen Nach-
teilen und erheblichen Belästigungen für Blei, Cad-
mium und Thallium als Bestandteile des Staubnie-
derschlags Depositionsgrenzwerte („Immissions-
werte") neu festgelegt hat, so daß z. B. künftig in 
Genehmigungsverfahren (wenn überhaupt Meßpro-
gramme, so auch) Depositionsmeßprogramme 
durchgeführt werden müssen. Der Rat hält es für 
erforderlich, daß die vorgeschlagenen flächendek-
kenden Beobachtungsnetze an allen Meßstationen 
jeweils auch die Depositionen relevanter Schad-
stoffe erfassen. 

Darüber hinaus wird empfohlen, für einige reprä-
sentativ ausgewählte landwirtschaftliche Gebiete 
den genannten Schadstoffeintrag und -verbleib 
möglichst vollständig über mehrere Jahre zu ermit-
teln. Erfahrungen vergleichbarer Untersuchungs-
programme im Zusammenhang mit den neuartigen 
Waldschäden sollten genutzt werden. 

Schadstoffbelastung von Grundwasser und 
Oberflächengewässern 

1346. Bei der Schadstoffbelastung des Grundwas-
sers stehen Nitrate aus Handels- und Wirtschafts-
düngern, ggf. auch aus Klärschlamm und Silagesik-
kersäften sowie Pflanzenschutzmittel bzw. deren 
Metaboliten im Vordergrund; daneben können auch 
schadstoffhaltige Klärschlämme sowie organische 
Belastungen aus Erdsilagen und Verunreinigungen 
durch Mineralöl eine Rolle spielen. 

Daten über die Verunreinigung des Grundwassers 
liegen bei weitem nicht flächendeckend vor. Infor-
mationen sind vor allem aus dem Bereich der öf-
fentlichen Wasserversorgung verfügbar, wenn-
gleich auch dort keineswegs umfassend. Soweit die 
Landeswassergesetze den Wasserversorgungsun-
ternehmen auferlegen, Rohwasseruntersuchungen 
vorzunehmen, wird sich das Datenmaterial erheb-
lich anreichern. Im Hinblick auf die vielfältigen Ge-
fahren, die dem Grundwasser drohen, wird die 
Überwachung in Zukunft auch auf andere schutz- 
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würdige Grundwasservorkommen ausgedehnt wer-
den müssen. Vor allem in Gebieten, in denen Dung-
überschußbetriebe vorherrschen oder Sonderkul-
turen auf leichten Böden eine erhöhte Gefährdung 
mit sich bringen, muß so schnell wie möglich eine 
regelmäßige Überwachung eingeführt werden. Um 
eine Übersicht über die tatsächlich auftretenden 
Verunreinigungen des Grundwassers mit Pflanzen-
schutzmitteln zu gewinnen, sollte ein Überwa-
chungsprogramm für Grund- und Trinkwässer (die 
zu mehr als 70 % aus Grundwasser gewonnen wer-
den) mit einer gewichteten Zufallsauswahl reprä-
sentativ für die Bundesrepublik Deutschland aufge-
legt werden. Das vorhandene Netz von Beobach-
tungsbrunnen der Wasserwerke könnte ohne zu-
sätzlichen Aufwand dazu dienen. Besonderes Ge-
wicht ist auf stark exponierte Wässer zu legen. 

Auch der Gütezustand von Oberflächengewässern 
im ländlichen Raum muß unter Einbeziehung der 
Quellen stärker als bisher beobachtet werden. Die 
Gewässergütekarte der Bundesrepublik Deutsch-
land (LAWA, 1980) stützt sich auf Gewässeranaly-
sen, die auf der Beurteilung von Leitorganismen 
und charakteristischen Organismen-Gesellschaften 
(Saprobiensystem) beruhen. Sie erfaßt unmittelbar 
nur solche Belastungen, die einen direkten Einfluß 
auf biologische Prozesse haben. Andere Stoffe wer-
den nicht oder nur mittelbar berücksichtigt, so vor 
allem: 

— schwer abbaubare Stoffe, vor allem chlorierte 
organische Verbindungen, wie sie unter ande-
rem in einigen Pflanzenschutzmitteln enthalten 
sind, 

— Schwermetalle, die sich im Sediment anreichern 
und gegebenenfalls wieder freigesetzt werden 
können, 

— Nährstoffe, die besonders bei stehenden oder 
langsam fließenden Gewässern Pflanzenwachs-
tum fördern (Eutrophierung); die Zersetzungs-
produkte sind sekundäre Gewässerverunreini-
gungen. 

Biomonitoring 

1347. Die naturwissenschaftlich-technische Über-
wachung der Schadstoffgehalte in den Umweltme-
dien muß ihre Ergänzung haben in der biologischen 
Überwachung: Bioindikation ist die Aufschlüsse-
lung des Informationsgehaltes lebender Systeme 
(Organismen, Ökosysteme) für die Bewertung von 
Lebensräumen. In Feldbeobachtungen müssen die 
Populationen von Pflanzen und Tieren genauer 
festgestellt werden; die verschiedenen Ökosysteme/ 
Biotope müssen möglichst kleinräumig klassifiziert 
werden. Eine Kartierung der Artenbestände ist in 
den Bundesländern in Angriff genommen. 

Die Natur bietet eine fein gestufte Skala zur An-
zeige schädigender Einflüsse. Beispielsweise ist die 
Empfindlichkeit von Nadelbäumen und gewissen 
Flechtenarten gegenüber industriellen Emissionen 
seit langem bekannt. An die als Indikatoren vorzu-
sehenden Organismen sind verschiedene Anforde

-

rungen zu stellen, wie ausreichende Verbreitung im 
Überwachungsgebiet, Vergleichbarkeit und Signifi-
kanz der Reaktion über größere Flächen und Zeit-
abstände, Eignung für experimentelle Belastungs-
versuche usw. (WAGNER und KRÜGER, 1982). Der 
Rat empfiehlt, frei lebendes Wild in die Lebensmit-
tel-Untersuchungsprogramme mit einzubeziehen. 
Es spiegelt aufgrund seiner ungeschützten Lebens-
weise und der Art seiner Ernährung das örtliche 
Belastungsmuster (Kontaminationsquellen, Trends) 
besser wider als Nutztiere (s. Kap. 4. 5, Tz. 1113). 

Im Freiland wild vorkommende Organismen spre-
chen aber unterschiedlich auf Belastungen an. Da-
her sind Organismen, die unter standardisierten 
Bedingungen flächendeckend ausgesetzt werden 
können, von besonderer Bedeutung für die Umwelt-
überwachung (experimentelles oder aktives Moni-
toring). Deren physiologische Reaktionen erlauben 
eine Quantifizierung von Immissionswirkungen 
einzelner Schadstoffe und komplexer Immissions-
typen (Wirkungskataster). Die Analyse der Anrei-
cherung beständiger Schadstoffe in bestimmten Or-
ganen ausgesetzter Organismen ermöglicht ferner 
die quantitative Einschätzung des Risikos — unter-
halb akut toxischer Gehalte — und des Anreiche-
rungsverlaufs (Trendkataster). 

Beispielsweise werden in Biomonitoring-Pro-
grammen standardisierte Kulturen von Weidelgras 
(Lolium multiflorum) und Flechten (z. B. Hypogym-
nia physodes) eingesetzt. Die Pyramidenpappel eig-
net sich ebenfalls für eine flächendeckende Über-
wachung sich anreichernder Immissionskomponen-
ten (WAGNER, 1981). Allerdings besteht noch Un-
klarheit über die Aussagefähigkeit der Rückstands-
werte von Pappeln und Weidelgras für andere 
Pflanzen, insbesondere Nutzpflanzen, am Standort 
(MÜLLER und STEIN, 1984). Der Rat empfiehlt die 
Förderung entsprechender Untersuchungen, um 
Hindernisse einer biologischen Umweltüberwa-
chung abzubauen. Hinweise für den Aufbau und die 
Organisation eines flächendeckenden Monitoring-
Rastersystems anderer Art, das sowohl Aussagen 
über die regionale Umweltsituation als auch über 
die Belastung des Endverbrauchers tierischer Nah-
rungsmittel ermöglichen könnte, geben FOR-
SCHNERs (1984) Untersuchungen von Schlachttie-
ren und begleitende Rohmilchuntersuchungen auf 
Blei, Cadmium, Quecksilber und beständige Orga-
nochlorpestizide. 

Landschaftsstruktur 

1348. Der Rat hat in diesem Gutachten festge-
stellt, daß für die Arten- und Biotopvielfalt eine be-
stimmte Struktur der Agrarlandschaft unerläßlich 
ist. Sie stellt aber auch eine notwendige Vorausset-
zung für eine umweltschonende Landbewirtschaf-
tung dar. Die größeren ökologischen Vorranggebie-
te, die im wesentlichen als Naturschutzgebiete im 
ländlichen Raum verstreut liegen, müssen durch 
ein möglichst dichtes Netz punkt- und linienförmi-
ger naturbetonter Flächen verbunden werden, das 
den gesamten ländlichen Raum durchzieht (vgl. 
Kap. 5. 2). 
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Soweit damit die Landschaftsplanung angespro-
chen ist, muß sie sich auf großräumige und flächen-
deckende Beobachtung abstützen können. Die Er-
fassung der Landschaftsstruktur kann von der 
großräumigen Aufnahme vom Flugzeug oder Satel-
liten ausgehen, die heute hohe räumliche Auflösun-
gen erreicht. Sie kann — künftig — auch auf die 
kartographische Erfassung der Flächennutzung zu-
rückgreifen, die verschiedene Landesämter vorbe-
reiten. Eine terrestrische Beobachtung von Gestalt, 
Wasserführung und Bewuchs kleinerer Gewässer 
im ländlichen Raum muß hinzukommen. 

Betriebsmittel 

Auch die Betriebsmittelüberwachung ist auf ver-
schiedenen Ebenen möglich: 

— Die Verfolgung bundesweiter statistischer Ent-
wicklungen, z. B. des Inlandverbrauchs eines be-
stimmten Handelsdüngers, ist schon unter der 
überregionalen Beobachtung (Tz. 1343) ange-
sprochen worden. 

— Regionale Unterschiede im Einsatz von Be-
triebsmitteln und im Ausmaß der von ihnen aus-
gehenden Umweltbelastungen sollten zumindest 
auf der Ebene der Landwirtschaftskammern 
oder entsprechender Ämter erkennbar werden. 

— Diese Unterschiede werden klarer hervortreten, 
wenn man auf den in sich homogenen, kleineren 
Naturraum abstellt. 

Von der Festlegung der gewünschten Datentiefe 
und der Datenebene der Betriebsmittelüberwa-
chung hängen Nutzen, Kosten, rechtliche Probleme 
(Datenschutz) und politische Widerstände ab. Sie 
muß daher sehr überlegt getroffen werden. Die vom 
Rat veranlaßten Untersuchungen zur Regional-
struktur der Betriebsmittelaufwendungen mußten 
sich beschränken 

— auf eine Darstellung des Handelsdüngerauf-
wands auf Kreisebene (WEINSCHENK und 
GEBHARD, 1983; Kap. 3.3), 

— auf eine Darstellung regionaler Unterschiede 
beim Einsatz ausgewählter Pflanzenschutzmit-
tel im Ackerbau nach Bundesländern und nach 
Agrargebieten Bayerns (EICHLER, 1984; SRU, 
1984; Kap. 3.4) sowie auf eine Darstellung der 
Geldaufwendung für Pflanzenschutzmittel in 
Wirtschaftsgebieten Bayerns (DIERCKS, 1984; 
Kap. 3.4). 

Die überbetriebliche Erfassung der Betriebsstoffe 
(Kraftstoffe, Düngestoffe, Pflanzenschutzmittel) 
kann bei Herstellung und Vertrieb (Landhandel, ge-
nossenschaftliche Einkaufsorganisationen) anset-
zen. Daraus lassen sich auch überschlägig Rück-
schlüsse auf den regionalen Einsatz ziehen. Dies 
setzt aber eine stichprobenartige Erhebung in re-
präsentativ ausgewählten Betrieben voraus, da in 
Landhandel und Einkaufsorganisationen die Ab-
satzgebiete benachbarter Verkaufsstellen sich 
stark überlagern und die Anwendung der Mittel 

nach Bodenart und Betriebsorganisation unter-
schiedlich ist. 

Die Überwachung der Handelsdünger und Pflan-
zenschutzmittel muß sich auch darauf erstrecken, 
daß die einzelnen Chargen nach Art und chemi-
scher Zusammensetzung den Zulassungsvorschrif-
ten entsprechen. Hierzu genügt aber eine Stich-
probe auf überregionaler Ebene. Die Biologische 
Bundesanstalt Braunschweig nimmt zur Zeit Über-
prüfungen von Produkten am Markt nur aufgrund 
von Beschwerden und Verdachtsmomenten wegen 
Unwirksamkeit oder wegen aufgetretener Schäden 
vor. Lediglich bei wenigen Produkten wird die Ein-
haltung der Mengenbegrenzung für Beimengungen, 
wie Dioxine u. a., in regelmäßigen Stichproben 
überwacht. Bei den Handelsdüngern erfolgt die 
analytische Überwachung außer durch den Herstel-
ler auch durch unabhängige landwirtschaftliche 
Untersuchungsanstalten. 

Abfallstoffe/Wirtschaftsdünger 

1350. Eine regionale Beobachtung ist auch für 
landwirtschaftliche Reststoffe und Abfälle wie Gül-
le, Mist u. ä. erforderlich. Aus der Sicht des einzel-
nen Landwirts können sie sowohl Betriebsmittel 
darstellen als auch Abfallstoffe sein, deren er sich 
entledigen will. Da das Aufkommen dieser Stoffe 
eng mit dem regionalen Tierbestand korreliert ist, 
kann die Überwachung von der räumlichen Vertei-
lung des Viehbesatzes ausgehen. Dem Rat lagen 
entsprechende Karten, die durch Datenaggregie-
rung auf Kreisebene generalisiert sind, bei seinen 
Beratungen vor. Danach ist der Anfall von Gülle in 
einigen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland 
mit flächenunabhängiger Tierhaltung überwa-
chungsbedürftig. Sobald die ökologisch erforderli-
chen Begrenzungen der Gülleaufbringung durchge-
setzt sind, sollte auch der überregionale Transport 
von landwirtschaftlichen Abfallstoffen aus den 
„Überschußgebieten" kontrolliert werden. 

5.5.3.3. Beobachtung auf betrieblicher Ebene 

Landschaftsnutzung (Flurgestaltung, 
Bewirtschaftung) 

1351. Die vom Rat befürwortete Gestaltung der 
Agrarlandschaft mit dem Ziel, eine ökologischen 
Ansprüchen besser genügende Landschaft mit in 
unterschiedlichem Grade geschützten Raumele-
menten zu erreichen, muß auf der Grundlage der 
Landschaftsplanung durch die Naturschutzbehör-
dern bzw. bei der Flurbereinigung durchgesetzt 
werden (s. Abschn. 5. 2.2). Zu den auf großräumiger 
und regionaler Ebene gewonnenen und in Informa-
tionssystemen zusammengeführten Daten, darun-
ter photographischen und kartographischen Dar-
stellungen, müssen ggf. auch parzellenbezogene In-
formationen hinzutreten wie 

— solche über den verantwortlichen Landwirt (z. B. 
Pächter), 
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— planerische Festlegungen, 

— naturschutz- und wasserrechtliche Auflagen 
und 

— Schadstoffvorbelastungen im Boden. 

Die Informationssysteme müssen insofern ein er-
weitertes Bodenkataster umfassen. In ihm können 
auch Lage, Verlauf, Schadstoffbelastung und beglei-
tende Pflanzenwelt von kleineren Gewässern inner-
halb des landwirtschaftlichen Gebiets dokumentiert 
werden. Im Hinblick auf Saumbiotope, Feldgehölze 
usw. sollte die Erweiterung von Bodenkatastern zu 
Biotopkatastern angestrebt werden. 

Überwachung der Böden 

1352. Bodenuntersuchungen werden heute schon 
in einigen Bundesländern durchgeführt: Baden-
Württemberg und Hessen verbinden das Verfahren 
der besonderen Ernteermittlung mit einer Überwa-
chung der Boden-Schadstoffgehalte. Baden-Würt-
temberg untersucht im Rahmen seiner mittelfristi-
gen Umweltprogramme jährlich knapp 1 000 Boden-
proben von den Ackerflächen, auf denen jährlich 
die besondere Ernteermittlung durchgeführt wird, 
auf ihre Schwermetallgehalte (BMI, 1983a). Diese 
Daten werden als repräsentativ für das Ackerland 
Baden-Württembergs angesehen. Baden-Württem-
berg verfügt damit über das in der Bundesrepublik 
Deutschland wohl umfangreichste Kataster über 
Schwermetalle in Böden. 

Bayern verfolgt mit seinem Projekt „Boden- und 
Standortforschung Bayern" eine möglichst vollstän-
dige Inventur seiner Böden, ihrer ökologischen Ei-
genschaften und ihres Stoffbestandes. Der derzei-
tige Belastungszustand wird als Basis für räumli-
che und zeitliche Vergleiche festgehalten und in 
Karten dargestellt. Zum Projekt gehört auch der 
Aufbau einer Bodenproben- und Datenbank aus ei-
nem landesweit gleichmäßig dichten Netz von Ent-
nahmestellen. Die Probenbank des geologischen 
Landesamtes umfaßt derzeit bereits rund 21 000 
Proben, nach dem Abschluß des Projektes in eini-
gen Jahren sollen es etwa 35 000 sein (BMI, 1983b). 

Der Rat begrüßt derartige Erhebungen von Boden-
katastern und empfiehlt, das Verfahren der beson-
deren Ernteermittlung bundesweit mit einer Über-
wachung der Böden zu verbinden und die die beson-
dere Ernteermittlung durchführenden Stellen je-
weils mit qualifizierten Fachleuten auszustatten. 

Im Hinblick auf die Parameter eines Boden-Monito-
rings knüpft er an seine Ausführungen in Kapitel 
4. 2 an und unterscheidet: 

— physikalische Parameter, die zum Beispiel die 
Bodenverdichtung, den Boden-Wasserhaushalt 
und die Bodenerosion beschreiben, 

— chemische Parameter, wie die Kationen-Aus-
tauschkapazität die Anionen-Absorptionsfähig-
keit und unter Umständen die Belastung mit be-
sonderen Chemikalien (Schwermetallen u. a.), 

— Biomonitoring-Parameter, wie die biologische 
Bodenaktivität, Bestandsstärken und -vielfalt 
(sog. Diversität) der Meso- und Makrofauna 
(z. B. Regenwurmpopulationen). 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen langsam ver-
änderlichen Meßgrößen, wie dem Phosphor- und 
Kaliumgehalt oder dem pH-Wert, und sich rasch 
verändernden, wie den mineralischen Stickstoffge-
halten. Bei ersteren genügt eine Untersuchung in 
3-4jährigem Abstand. Die Stickstoffbestimmung 
hat dagegen Aussagewert nur für das Anbaujahr 
und auch da nur zu ganz bestimmten Zeiten und 
unter von der Bodenbeschaffenheit her geeigneten 
Bedingungen; eine allgemein gültige Regel kann 
nicht aufgestellt werden. 

Die landwirtschaftlichen Untersuchungs- und For-
schungsanstalten führen auf Wunsch der Landwirte 
Bodenuntersuchungen durch. Es ist zu prüfen, in 
welchem Umfang den Landwirten Bodenuntersu-
chungen aufgegeben werden müssen. 

Betriebsmittelüberwachung 

1353. Eine Überwachung des Betriebsmitteleinsat-
zes kann in erster Linie bei der Schlagkartei einset-
zen. Daher sollten geeignete Kriterien erarbeitet 
werden, aufgrund derer festgelegt werden kann, 
welche landwirtschaftlichen Betriebe verpflichtet 
werden, eine Schlagkartei zu führen und darin eine 
Reihe umweltrelevanter Angaben zu machen. Zu 
diesen Angaben müssen beispielsweise die aufge-
brachten Mengen an Handels- und Wirtschaftsdün-
ger, die Pflanzenschutzmaßnahmen, die Vorfrucht, 
besondere Formen der Bodenbearbeitung u. a. ge-
hören. 

Soweit in Genehmigungs- oder Erlaubnisverfahren 
ein bestimmter Düngeplan oder ein bestimmter 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vorgeschrieben 
ist, dient die Schlagkartei zugleich dem Nachweis, 
daß den behördlichen Anforderungen genügt ist. 
Die Schlagkartei kann auch herangezogen werden, 
um die Einhaltung der Auflagen zu beaufsichtigen, 
an die flächenbezogene Leistungsabgeltungen 
(Transferzahlungen) geknüpft sind (vgl. Abschnitt 
5.7.6.2). 

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kommt es 
auf die Genauigkeit der Dosierung und damit auf 
die Betriebssicherheit der Geräte an. In der Novelle 
1983 Pflanzenschutzgesetz ist weder eine Typ-Eig-
nungsprüfung noch eine regelmäßig wiederkeh-
rende Überprüfung der Pflanzenschutzgeräte vor-
geschrieben. Der Gerätehersteller oder -einführer 
soll der Biologischen Bundesanstalt erklären, daß 
sein Gerätetyp den Anforderungen des Gesetzes ge-
nügt und ihr die erforderlichen Unterlagen zur Be-
urteilung vorlegen. Auch bei guter Pflege der Ge-
räte sind wichtige Teile einem Verschleiß und Lei-
stungsabfall unterworfen, der nur mit Hilfe geeig-
neter Prüfeinrichtungen durch Fachpersonal fest-
gestellt werden kann. Der Rat empfiehlt daher den 
Ländern, von der in der Novelle vorgesehenen Er-
mächtigung Gebrauch zu machen und zumindest 
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regelmäßige Überprüfungen für größere Pflanzen-
schutzgeräte im Verordnungswege einzuführen. 
Eine Überprüfung in einem Turnus von nicht län-
ger als 2 Jahren durch unabhängige Sachverstän-
dige scheint geboten. 

Die Aufbringung von Klärschlämmen, Abwasser, 
Fäkalien und ähnlichen Stoffen — aber nicht von 
Jauche, Gülle und Stallmist im „üblichen" Maße — 
auf landwirtschaftlich genutzte Böden unterliegt 
abfallrechtlicher Kontrolle. Die zuständige Behörde 
kann von den Besitzern dieser Stoffe Nachweis 
über Art, Menge und Beseitigung verlangen und 
das Führen von Nachweisbüchern, das Einbehalten 
von Belegen und deren Aufbewahrung fordern. Be-
sonders geregelt ist die Aufbringung von Klär-
schlämmen: Sie dürfen nur aufgebracht werden, 
wenn zuvor eine Untersuchung des Bodens auf 
Schwermetallgehalte (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn) 
ergeben hat, daß die Vorbelastung nicht zu hoch ist. 
Die Betreiber von Kläranlagen müssen den von ih-
nen abgegebenen Klärschlamm mindestens alle 6 
Monate auf Einhaltung der Grenzwerte für die ge-
nannten Schwermetalle analysieren und dem Ruf-
bringer und der zuständigen Behörde unaufgefor-
dert darüber Mitteilung machen. Die Behörde kann 
weitere Einschränkungen auferlegen und insbson-
dere nachträgliche Bodenuntersuchungen durch 
von ihr benannte neutrale Untersuchungsstellen 
veranlassen. 

In den vorgeschriebenen Mitteilungen an die Be-
hörde über Boden- und Klärschlammanalysen fällt 
eine Fülle auswertbarer Daten an, die zusammen 
mit den Ergebnissen der Bodenuntersuchung aus-
gewertet und in einem Informationssystem nutzbar 
gemacht werden können. 

Überwachung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse 

1354. Die Kontrolle von Produkten der Landwirt-
schaft betrifft Lebensmittel, Futtermittel und 
Grundstoffe für die Lebensmittelindustrie. Sie er-
folgt nach den Vorschriften des Lebensmittel-, Fut-
termittel- und Arzneimittelrechts und erstreckt sich 
auf Verunreinigungen mit Schadstoffen und Rück-
stände von Pflanzenschutzmitteln und pharmakolo-
gisch wirksamen Stoffen. 

Futtermittel dürfen nach geltendem Recht nicht in 
Verkehr gebracht oder verfüttert werden, wenn sie 
nicht zugelassene Zusatzstoffe enthalten oder einer 
bestimmten, durch Rechtsverordnung festgesetzten 
Anforderung nicht entsprechen. Die zuständigen 
Länderbehörden sollten in den Stand gesetzt wer-
den, dies wirksam zu überwachen und überwachen 
zu lassen (genügend häufige Stichproben, Untersu-
chungsstellen in den Häfen, ausreichende Analyse-
kapazität der LUFAs). 

Der Fremdstoffgehalt in Lebensmitteln wird durch 
Höchstmengenverordnungen weitgehend begrenzt. 
Lebensmittel dürfen nicht in Verkehr gebracht wer-
den, wenn in oder auf ihnen Rückstände oder Ver-
unreinigungen über die erlaubten Höchstmengen 

hinaus vorhanden sind. Folgende Schadstoffgrup-
pen sind von Bedeutung: 

— Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und 
Düngestoffen, 

— Rückstände von Tierarzneien und Futtermittel-
zusätzen, 

— Verunreinigungen durch unsachgemäßen Um-
gang mit Chemikalien, aus verunreinigten Fut-
termitteln oder aus der Verunreinigung des Le-
bensmittels bei der Verarbeitung. 

Außerdem spielen Fremdimmissionen, die die 
Landwirtschaft aus anderen Bereichen aufnimmt 
und mit ihren Erzeugnissen an den Verbraucher 
weitergibt, zum Teil eine erhebliche Rolle. Insofern 
könnte den Hinweisen, die sich aus FORSCHNERs 
(1984) Untersuchungen von bestimmten Lebensmit-
teln tierischer Herkunft für den Aufbau und die 
Organisation eines flächendeckenden Monitoring-
Rastersystems ergeben, das sowohl Aussagen über 
die regionale Umweltsituation als auch über die Be-
lastung des Endverbrauchers tierischer Nahrungs-
mittel ermöglicht, besondere Bedeutung zukom-
men. 

Neben den Höchstmengen, die in einschlägigen 
Verordnungen festgelegt sind, kommt für Schwer-
metallgehalte in Lebensmitteln auch den Richtwer-
ten der zentralen Erfassungs- und Bewertungsstelle 
für Umweltchemikalien (ZEBS) des Bundesgesund-
heitsamtes Bedeutung zu. Entsprechende Richt-
werte sollten auch für Futtermittel entwickelt wer-
den. 

Für die Fälle der gleichzeitigen Anwesenheit meh-
rerer Fremdstoffe, die jeder für sich die Höchst-
mengengrenzen unterschreiten, besteht bisher 
keine Regelung. Wenigstens für solche Stoffe, die 
durch gleiche Angriffspunkte im Organismus über-
einstimmende Schadwirkungen besitzen, sollten die 
einzelnen Höchstwerte gekoppelt werden. (Zur toxi-
kologischen Bewertung der gleichzeitigen Anwe-
senheit mehrerer Schadstoffe und der Möglichkeit 
einer Summenformel s. Kap. 4.5, Tz. 1159 ff.) 

Die Lebensmittelüberwachung ist Angelegenheit 
der Länder, die von den zuständigen Behörden auf 
der Ebene der Stadt- bzw. Landkreise wahrgenom-
men wird. Die Untersuchung der Proben erfolgt in 
unterschiedlichen Anstalten. Ihre Wirksamkeit 
hängt von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten 
Analytik ab. Der Rat wiederholt seinen Vorschlag, 
daß die Untersuchungsstellen verpflichtet werden, 
an Ringversuchen teilzunehmen, um ihre analyti-
sche Leistungsfähigkeit anzugleichen; er begrüßt, 
daß an einer Sammlung vereinheitlichter Methoden 
gearbeitet wird (,,35-Methoden"). Das analoge Be-
mühen der VDLUFA, Untersuchungsmethoden zu 
vereinheitlichen, für alle Mitgliedanstalten verbind-
lich zu machen und regelmäßig zu testen, verdient 
Unterstützung. 

Die Organisation der Lebensmittelüberwachung ist 
in den Bundesländern uneinheitlich. Der Rat emp-
fiehlt erneut, zu prüfen, ob gegenüber der bisheri-
gen Abgrenzung, die im wesentlichen an den her- 
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kömmlichen Ausbildungsrichtungen Lebensmittel-
chemie, Veterinärmedizin und Humanmedizin aus-
gerichtet ist, nicht eine fachübergreifende Organi-
sationsform zweckmäßiger wäre. Der Rat hat 
ferner eine gewisse Aufgabenteilung im Sinne der 
Schwerpunktbildung empfohlen. So sollten für be-
sonders schwierige analytische Aufgaben (z. B. 
Tierpharmaka und Pestizidrückstände in Lebens-
mitteln) Speziallaboratorien vorgesehen werden. 

Eingeführte Lebensmittel auf Rückstände von bei 
uns nicht zugelassenen Stoffen zu untersuchen, er-
fordert regelmäßig erhöhten Aufwand. Sie sollten in 
spezialisierten, grenznahen Untersuchungsstellen 
überwacht werden. Dadurch soll auch eine be-
schleunigte Routine-Überwachung erreicht werden. 
Sollte sich die Einrichtung grenznaher Untersu-
chungsstellen zur Überwachung der Einfuhren als 
zu teuer erweisen, wird vorgeschlagen, von allen 
Einfuhrprodukten Zertifikate der Erzeugerländer 
zu verlangen, wie sie für Fleischimporte schon vor-
geschrieben sind. 

Die Probenahme der Lebensmittel — zum Schutz 
der Verbraucher bzw. zur Aufdeckung von Rechts-
verstößen — folgt vielfach Verdachtsmomenten und 
nicht den statistischen Grundsätzen der zufälligen 
Stichprobenwahl. Die Häufigkeit, mit der Fremd-
stoffgehalte über den Toleranzwerten ermittelt wer-
den, erlaubt daher nur bedingt Schlüsse, wie die 
Gehalte der großen Masse der Lebensmittel sind 
(s. Kap. 4.5, Tz. 1111 f.). Bei flächendeckenden Unter-
suchungen — z. B. gegenwärtig von Milch auf HCH, 
von Butter, Getreide oder Bier auf bestimmte wei-
tere Rückstände — können die augenblickliche Ver-
braucherbelastung abgeschätzt und Kontamina-
tionsquellen aufgedeckt werden. Die Ausweitung 
dieser Untersuchungen auf alle Lebensmittel und 
auf alle — geregelte oder noch nicht geregelte — 
Problemstoffe wäre wünschenswert, ist aber aus 
Kostengründen nicht durchführbar. Gegenwärtig 
wird eine „integrierte Lebensmittelkontrolle" erwo-
gen, die als „Vorwarnmonitoring", als „ursachen-
orientiertes Monitoring" und als „verbraucherorien-
tiertes Monitoring" drei Zielrichtungen verfolgen 
soll. Voraussetzung für diese Programme ist Einig-
keit über die Verfahren der Probenahme, Analytik, 
Aufbereitung der Daten und die Weitergabe an eine 
zentrale Stelle (die ZEBS beim Bundesgesundheits-
amt). Nur so können die von verschiedenen Stellen 
erhobenen Befunde zusammenfassend bewertet 
und die Entwicklung der Belastungssituation der 
Nahrungsmittel verfolgt werden (s. Kap. 4.5, 
Tz. 1112). 

Der Rat hat seinerzeit schon das Fehlen von Probe-
nahmeplänen bedauert, die zwischen den verschie-
denen Untersuchungsstellen abzusprechen wären. 
Ziel der Pläne sollte es sein, eine größere Dichte 
und damit statistische Signifikanz der Kontrolle zu 
erreichen, und die Untersuchung dort anzusetzen, 
wo die das Produkt beeinflussenden Faktoren wirk-
sam werden. 

Das heißt auch, daß die Probenahme möglichst 
beim Erzeuger oder Hersteller des Lebensmittels 
und vor seiner Verteilung über die verschiedenen 
Handelsstufen vorzunehmen ist. Bei landwirt

-schaftlichen Produkten sind die günstigsten Ein-
griffsstellen Schlachthöfe, Großmärkte und Vertei-
lerstellen. Bei fabrikmäßig hergestellten Lebens-
mitteln sollten nicht nur die Endprodukte über-
wacht werden, sondern auch die von der Landwirt-
schaft gelieferten Grundstoffe. 

Dies gilt insbesondere für die Überwachung auf 
Rückstände von Tierarzneimitteln und Futtermit-
telzusatzstoffen. Die Überwachung der Lebensmit-
tel auf Rückstände muß immer lückenhaft bleiben. 
Sinnvoller als eine Ausdehnung der Lebensmittel-
untersuchungen ist die Überwachung der Verwen-
dung von Pharmaka durch den Amtstierarzt schon 
in den Beständen beim Tierhalter, jedenfalls noch 
beim lebenden Tier und nicht erst beim geschlach-
teten. Dies trägt auch dem Umstand Rechnung, daß 
Tierarzneimittel und Futtermittelzusatzstoffe oder 
deren Stoffwechselprodukte mit den Ausscheidun-
gen der Tiere in die Umwelt gelangen und dort noch 
weitgehend ungeklärte Wirkungen entfalten kön-
nen. 

5.6 Rechtliche Rahmenbedingungen für 
das Verhältnis von Landwirtschaft 
und Umwelt 

5.6.1 Allgemeine Forderungen 

1355. Das Verhältnis zwischen Landwirtschaft 
und Umwelt wird durch eine Vielzahl Bundes- und 
landesrechtlicher Regelungen mitbestimmt, die 
nach den Vorstellungen des Rates, wie in den Kapi-
teln 5.1 bis 5.3 erläutert, weiterentwickelt werden 
müssen. Eine Aussage von allgemeiner Bedeutung 
findet sich lediglich in den Landwirtschaftsklauseln 
der Naturschutzgesetze des Bundes und der Län-
der. Diese Klauseln beschreiben die Rolle der Land-
wirtschaft und ihrer vielfältigen Einwirkungen auf 
die natürliche Umwelt, wie der Rat in den vorausge-
gangenen Teilen dieses Gutachtens, insbesondere 
in Teil 4, dargestellt hat, gänzlich unzutreffend. Sie 
sind in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung 
darüber gerückt, welche Anstrengungen zum 
Schutz der natürlichen Umwelt von den Landwirten 
verlangt werden müssen. 

Der Rat fordert daher, im Interesse einer gedeihli-
chen Entwicklung des Verhältnisses von Landwirt-
schaft und Umwelt die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in folgender Weise zu gestalten: 

— Die Landwirtschaftsklauseln des Bundesnatur-
schutzgesetzes und der entsprechenden Länder-
gesetze sind aufzuheben. 

— Statt dessen sind in diesen Gesetzen zum Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen Betreiber-
pflichten für die Landwirte einzuführen, die sich 
auf alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten er-
strecken. 

— Zur genaueren Bestimmung des Inhaltes der Be-
treiberpflichten sind Regeln umweltschonender 
Landbewirtschaftung zu erarbeiten und in ei-
nem Regelwerk zusammenzufassen. 
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5.6.2 Zur Streichung der 
Landwirtschaftsklauseln 

1356. Das Bundesnaturschutzgesetz trifft für das 
Verhältnis von Landwirtschaft und natürlicher Um-
welt in § 1 Abs. 3 folgende grundsätzliche Feststel-
lung: 

„Der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirt-
schaft kommt für die Erhaltung der Kultur-
und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeu-
tung zu; sie dient in der Regel den Zielen die-
ses Gesetzes." 

Während sonst die Anforderungen der Allgemein-
heit an Natur und Landschaft gegen die Schutzgü-
ter des Gesetzes von Fall zu Fall abzuwägen sind 
(§ 1 Abs. 2 BNatSchG), hat der Gesetzgeber also al-
les, was einer „ordnungsgemäßen Land- und Forst-
wirtschaft" zuzurechnen ist, von vornherein für den 
Regelfall davon freigestellt. 

1357. Nach § 8 Abs. 7 BNatSchG soll ferner die 
„ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Bodennutzung" nicht als Eingriff in Na-
tur und Landschaft gelten. Während sonst Eingriffe 
in Natur und Landschaft vom Verursacher auszu-
gleichen sind (§ 8 Abs. 2), im Fall mangelnder Aus-
gleichsfähigkeit sogar grundsätzlich untersagt wer-
den müssen (§ 8 Abs. 3), ist die Landwirtschaft 
durch die Fiktion, daß sie keinen Eingriff vorneh-
me, von derartigen Ausgleichspflichten entbunden. 
Allerdings ist die Bedeutung dieser Freistellung der 
Landwirtschaft dadurch eingeschränkt, daß nur 
eine „im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes ord-
nungsgemäße" Bodennutzung privilegiert ist. Aber 
die Einführung dieser Klausel führt zu erheblichen 
Auslegungsschwierigkeiten und ist im behördlichen 
Vollzug praktisch ohne Wirkung. 

1358. Die übrigen Landwirtschaftsklauseln des 
Bundesnaturschutzgesetzes (§ 15 Abs. 2, § 22 Abs. 3, 
§ 26 Abs. 3) sind in diesem Zusammenhang von nur 
untergeordneter Bedeutung und brauchen daher 
hier nicht näher behandelt zu werden. 

Für den Begriff einer „ordnungsgemäßen landwirt-
schaftlichen Bodennutzung" ist die Definition des 
Art. 6 Abs. 2, Satz 2 und 3 BayNatSchG repräsenta-
tiv: 

„Eine landwirtschaftliche Bodennutzung ist 
ordnungsgemäß, wenn im Rahmen des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts und der ge-
setzlichen Bestimmungen die Bodenfruchtbar-
keit nachhaltig gesichert und die Erzeugung 
hochwertiger Nahrungsmittel gewährleistet ist. 
Als ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo-
dennutzung gilt grundsätzlich die bisher übli-
che Nutzung durch bäuerliche Landwirt-
schaft." 

Auch diese Formulierung enthält zwei Vorgaben zu 
Lasten der Umwelt: 

— Die grundsätzliche Freizeichnung der bisher üb-
lichen landwirtschaftlichen Betriebsweisen, un-
geachtet dessen, daß sie unter anderem zu 

schwerwiegenden Arten- und Biotopverlusten 
geführt haben. 

— Die Maßgeblichkeit des Gesichtspunktes der Bo-
denfruchtbarkeit und der Erzeugung hochwerti-
ger Nahrungsmittel vor anderen Schutzgütern 
des Gesetzes. 

1359. Der Versuch, die Landwirtschaftsklauseln 
im Wege der Auslegung so einzuschränken, daß sie 
mit Mindestanforderungen zum Schutz der Umwelt 
in Übereinstimmung gebracht werden können, ist 
in Schrifttum und Rechtsprechung immer wieder 
unternommen worden. Diese Bemühungen haben 
auch die Möglichkeit nähergerückt, die eine oder 
andere Übertreibung zu verhüten. So besteht Einig-
keit darüber, daß „ordnungsgemäße Landwirt-
schaft" nur diejenige sein kann, deren Betriebswei-
sen nicht gegen andere umweltrechtliche Vorschrif-
ten verstoßen, insbesondere mit den Forderungen 
des Abfall-, Wasser-, Immissionsschutz- und Pflan-
zenschutzrechts vereinbar sind. Aber die Landwirt-
schaftsklauseln strahlen auch auf die Auslegung 
und Anwendung anderer Umweltvorschriften in 
dem Sinne aus, daß immer wieder die üblichen 
landwirtschaftlichen Betriebsweisen abgesichert 
werden. Einer Auslegung der Landwirtschafts-
klauseln, die als „ordnungsgemäß" nur eine ökolo-
gisch richtige Wirtschaftsweise gelten läßt, steht die 
herrschende Meinung entgegen. Gerade an diesem 
Punkt muß aber eine gesetzgeberische Korrektur 
ansetzen. 

1360. Rückblickend stellt der Rat fest, daß die 
Landwirtschaftsklauseln das falsche Signal zum 
falschen Zeitpunkt im falschen Gestz darstellten. 
Bei Erlaß des Bundesnaturschutzgesetzes war es 
bereits über Fachkreise hinaus offenkundig, daß 
sich Landwirtschaft und Umwelt nicht mehr in Har-
monie miteinander befanden, sondern daß die fort-
schreitende Intensivierung der Landwirtschaft mit 
all ihren Folgen zu schweren Schäden in der natür-
lichen Umwelt und wachsenden Bedrohungen ge-
führt hatte. Vor allem der fortschreitende Verlust 
an Arten und Biotopen war unübersehbar. Somit 
wird klar, daß die Landwirtschaftsklauseln als 
Agrarprivileg gemeint waren und wirken. Nur eine 
Korrektur dieser gesetzgeberischen Fehlleistung 
vermag die Dinge wieder ins Lot zu rücken. Kein 
Umweltgesetz kann Glaubwürdigkeit beanspru-
chen, daß von seinen Regelungen einen Hauptver-
ursacher von Umweltbelastungen ausnimmt. Rich-
tig kann allein sein, die Gesetzeslage dem wirkli-
chen Verhältnis zwischen moderner Landwirtschaft 
und Umwelt anzupassen. 

1361. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, die land-
wirtschaftlichen Betriebsweisen in verschiedene 
Belastungskategorien einzustufen. Dies verdeut-
licht, daß für manche Bereiche extensiver Landbe-
wirtschaftung die Regelvermutung der allgemeinen 
Landwirtschaftsklausel heute noch zutrifft, die 
einer Einstufung als wenig umweltbelastend (1. Ka-
tegorie) entspricht. Für alle Formen des inten-
siveren Pflanzenbaus und von Tierhaltungen mit 
Schwemmentmistung erscheint die Einstufung als 
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deutlich umweltbelastend (2. Kategorie) als ange-
bracht. Diese landwirtschaftlichen Betriebsweisen 
müssen als Gefahrenquellen erkannt und behandelt 
werden. Diejenigen landwirtschaftlichen Betriebs-
weisen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die 
Pflanzen- und Tierwelt, die Vielfalt und Schönheit 
von Natur und Landschaft auf Dauer und schwer 
beeinträchtigen, müssen als erheblich umweltbela-
stend (3. Kategorie) eingestuft werden. Hier muß 
politisch entschieden werden, ob und wo welche Be-
triebsweisen noch nach Art und Ausmaß hingenom-
men werden sollen. 

1362. Nicht nur die allgemeine Landwirtschafts-
klausel soll aufgehoben werden. Auch die Landwirt-
schaftsklausel in § 8 Abs. 7 BNatSchG ist zu strei-
chen. Zwar trifft es zu, daß die rechtliche Bedeutung 
dieser Vorschrift zu Lasten der Umwelt geringer als 
die der allgemeinen Landwirtschaftsklausel zu ver-
anschlagen ist. Da damit nur die in § 8 Abs. 1 be-
stimmten Eingriffe von der Ausgleichspflicht aus-
genommen werden, die eine Art Landnahme, meist 
in der Form der Nutzungsänderung, voraussetzen, 
ist die Privilegierung von vornherein begrenzt; Ein-
griffe stofflicher Art werden von der Ausgleichsre-
gelung ohnehin nicht erfaßt. Ferner bietet die Ein-
schränkung, wonach nur die „im Sinne dieses Ge-
setzes ordnungsgemäße" Landwirtschaft freige-
stellt wird, einige Möglichkeiten einer umwelt-
freundlichen Auslegung. Eine Streichung des § 8 
Abs. 7 BNatSchG ist dennoch erforderlich, und zwar 
aus folgenden Gründen: 

— Im Interesse der Effektivität des Naturschutz-
rechts kann es nicht bei der Regel bleiben, daß 
ein Eingriff in Natur und Landschaft allein des-
halb nicht ausgleichspflichtig sein soll, weil die 
Landwirtschaft Verursacher ist. 

— Auch diese Klausel kann die Auslegung anderer 
umweltschutzrechtlicher Vorschriften ungünstig 
beeinflussen. 

— Aus rechtssystematischer Sicht ist es bedenk-
lich, wenn das Naturschutzrecht einen bestimm-
ten Wirtschaftszweig, nämlich die Landwirt-
schaft, privilegiert, während solche Freistellun-
gen anderen Umweltgesetzen fremd sind. Eine 
innere Harmonisierung des Umweltrechts muß 
dazu führen, daß an vergleichbare Verursacher 
von Umweltbelastungen auch vergleichbare An-
forderungen gestellt werden. 

— Nicht erst eine Nutzungsänderung, wie der 
Grünlandumbruch, sondern schon der Übergang 
zu intensiveren Bewirtschaftungsmethoden 
kann es durchaus rechtfertigen, daran Aus-
gleichspflichten zu knüpfen. Das kommt insbe-
sondere in Betracht, wenn dadurch Lebens-
grundlagen für Arten beeinträchtigt werden, 
oder wenn sich die Gefahr der Erosion oder der 
Abschwemmung erhöht. 

Der Rat empfiehlt daher, im Rahmen einer Novel-
lierung des Naturschutzgesetzes sowohl die Land-
wirtschaft der Ausgleichspflicht zu unterwerfen als 
auch das Konzept des Eingriffs und die Ausgleichs

-

regelung entsprechend zu erweitern. Die bisher ins 
Auge gefaßte Ergänzung des § 2 Abs. 1 BNatSchG 
mit dem Ziel, stoffliche Einwirkungen gewissen Be-
schränkungen zu unterwerfen, genügt noch nicht. 

5.6.3 Einführung von Betreiberpflichten 

1363. Die Streichung der Landwirtschaftsklauseln 
ändert nichts daran, daß eine intensive Landwirt-
schaft auch künftig möglich und zulässig sein soll. 
Moderner Pflazenbau und moderne Tierhaltung 
werden indes nicht hingenommen, weil sie in der 
Regel keine Belastungen der natürlichen Lebens-
grundlagen des Menschen mit sich brächten, son-
dern obwohl dies schon bei Betrieben der 2. Bela-
stungskategorie deutlich, bei solchen der 3. Bela-
stungskategorie in erheblichem Maße der Fall ist. 

Neben die Forderung, ein Biotopverbundsystem in 
der Agrarlandschaft zu schaffen, muß die Verpflich-
tung der Landwirte auf umweltschonenden Pflan-
zenbau und umweltschonende Tierhaltung treten. 
Wie in anderen Wirtschaftszweigen auch, muß die 
Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten der 
Produktion davon abhängig gemacht werden, daß 
eine Emissionsbegrenzung sichergestellt ist und an-
dere störende Auswirkungen beschränkt werden. 

Derartige Betreiberpflichten lassen sich am besten 
im Naturschutzrecht verankern. Kein anderes Ge-
setz deckt in seiner Zielbestimmung einen so gro-
ßen Bereich der Schutzgüter der Umwelt ab, so 
etwa mit den Forderungen nach einem Schutz der 
„Lebensgrundlagen des Menschen" und einem 
Schutz der „Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts". Dazu gehört auch der Schutz des Bodens. 
Ferner kennen die Naturschutzgesetze der Länder 
bereits jetzt eine Reihe von Duldungs- und Hand-
lungspflichten, die sich in erster Linie an Landwirte 
richten; die Schaffung von Grundpflichten des 
Landwirts kann systematisch daran anknüpfen. 

Nach Aufhebung der allgemeinen Landwirtschafts-
klausel des § 1 Abs. 3 BNatSchG bietet es sich an, 
die Grundpflichten des Landwirts an dieser Stelle 
zu verankern. Die Grundpflichten müssen auch un-
mittelbar gelten, d. h., ohne daß es noch einer förm-
lichen Übernahme im Landesrecht bedarf. Die Ein-
beziehung in § 1 stellt dies nach § 4 Satz 3 
BNatSchG sicher. 

Unter den Betreiberpflichten sollte zwischen einer 
allgemeinen und einer speziellen Grundpflicht des 
Landwirts unterschieden werden. 

1364. Eine allgemeine Grundpflicht könnte § 1 a 
Abs. 2 WHG zum Vorbild nehmen: 

„Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, 
mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer ver-
bunden sein können, die nach den Umständen 
erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine 
Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige 
nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften 
zu verhüten." 
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Dementsprechend könnte eine neue Landwirt-
schaftsklausel im § 1 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG wie 
folgt formuliert werden: 

„Wer Pflanzenbau und Tierhaltung betreibt, hat 
die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt 
anzuwenden, um Belastungen der Schutzgüter 
des Absatzes 1 so gering wie möglich zu halten, 
insbesondere durch Schonung naturbetonter 
Biotope und Begrenzung der Emissionen." 

Eine solche Grundpflicht würde die Geltung des 
Vorsorgeprinzips für die Landwirtschaft zum Aus-
druck bringen: Beeinträchtigungen müssen vermie-
den werden, unabhängig davon, ob die Folgen im 
Einzelfall schon abschätzbar und ggf. noch tragbar 
erscheinen. 

Gegen eine solche neue Landwirtschaftsklausel 
wird zunächst der Einwand erhoben, die Landwirt-
schaft sei nicht der einzige Verursacher von Um-
weltbelastungen im ländlichen Raum, sie sei viel-
mehr erheblichen externen Belastungen durch Im-
missionen sowie durch Erholung und Fremdenver-
kehr ausgesetzt. Solche Verursachungen sind je-
doch weitgehend mittels vorhandener gesetzlicher 
Gebote und Verbote zu erfassen, so mittels der Be-
treiberpflichten des Bundesimmissionsschutzgeset-
zes, der Jedermann-Klauseln des Wasserrechts 
oder der naturschutzrechtlichen Beschränkungen 
für das Betretungsrecht. Daß das Verursacherprin-
zip auch für Landwirte gilt, muß jedoch aus zwei 
Gründen besonders hervorgehoben werden: Die 
Landwirtschaftsklauseln konnten lange dahin ver-
standen werden, daß Belastungen aus landwirt-
schaftlichen Betriebsweisen vom Gesetzgeber in 
Kauf genommen seien; es muß klargestellt werden, 
daß dies nicht zutrifft. Vor allem aber hat die Land-
wirtschaft eine besondere Verantwortung für den 
Schutz der Umwelt im ländlichen Raum. Von daher 
erscheint es nur sachgerecht, eine allgemeine Sorg-
faltspflicht gerade für die dort vorherrschenden 
Nutzungen im Pflanzenbau und in der Tierhaltung 
zu begründen. Daß dadurch die Landwirtschaft als 
mögliche Verursacherin von Umweltbelastungen 
einseitig und sachwidrig angeprangert würde, kann 
nicht ernsthaft erwogen werden. 

1365. Zusätzlich sollte eine spezielle Grundpflicht 
des Landwirts eingeführt werden, bestimmte Re-
geln umweltschonender Landbewirtschaftung zu 
beachten. Allerdings muß ein Regelwerk umwelt-
schonenden Pflanzenbaus und umweltschonender 
Tierhaltung erst noch erarbeitet werden. Bei der 
speziellen Grundpflicht geht es nicht mehr allein 
darum, Belastungen zu mindern, die aus betriebli-
cher Sicht leicht oder mit wenig Aufwand zu ver-
meiden sind. Vielmehr müssen aus der Sicht des 
Umweltschutzes Maßstäbe für einen jeweils ökolo-
gisch noch vertretbaren Pflanzenbau und für eine 
ökologisch noch vertretbare Tierhaltung vorgege-
ben werden. Die spezielle Grundpflicht reicht also 
weit über die allgemeine hinaus. 

Ein Beispiel für das Zusammenwirken von allge

-

meiner und spezieller Grundpflicht des Landwirts 
zeichnet sich im neuen Pflanzenschutzrecht ab. Die 

Einführung einer allgemeinen Anwenderpflicht im 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Novelle 1983 Pflanzenschutzgesetz, 
wonach Pflanzenschutzmittel nur nach „guter fach-
licher Praxis" angewandt werden dürfen, soll zu-
nächst einem übermäßigen Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln entgegenwirken; dabei wird primär 
von wirtschaftlichen Schadensschwellen auszuge-
hen sein. Die Beschränkung ist insofern noch rein 
ökonomisch ausgerichtet und entspricht dem 
Eigeninteresse des Landwirts. Eine darüber hinaus-
gehende spezielle Anwenderpflicht ist nach § 6 
Abs. 1 Satz 2 Novelle 1983 Pflanzenschutzgesetz 
festgelegt: Pflanzenschutzmittel dürfen nicht ange-
wandt werden, soweit der Anwender damit rechnen 
muß, daß ihre Anwendung schädliche Auswirkun-
gen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder 
auf Grundwasser oder sonstige erhebliche schädli-
che Auswirkungen, insbesondere auf Wasser, Bo-
den, Luft, Tier- oder Pflanzenart hat. Wenn das der 
Fall ist, ist im einzelnen nach der Schutzwürdigkeit 
der Umweltgüter und dem Grad ihrer Gefährung zu 
bestimmen. 

Dementsprechend könnte in § 1 Abs. 3 Satz 2 
BNatSchG die folgende spezielle Betreiberpflicht 
aufgenommen werden: 

„Soweit Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung entwickelt sind, ist er verpflich-
tet, sie zu beachten." 

Gegen die Einführung einer solchen speziellen Be-
treiberpflicht wird der Einwand erhoben, von Natur 
aus könne weder die Landwirtschaft verrechtlicht 
noch der einzelne Landwirt polizeilich überwacht 
werden. Beides ist indes nicht beabsichtigt. Nicht 
alle Maßnahmen in Pflanzenbau und Tierhaltung 
sollen reglementiert werden. Selbstredend kommt 
es nur darauf an, Betriebsweisen zu erfassen, mit 
denen erhebliche Umweltbelastungen verbunden 
sein können. Ferner sind nicht alle Regeln strikt 
verbindlich, erst recht nicht sanktionsbewährt; viele 
Regeln können schon deshalb nur als Empfehlun-
gen formuliert werden, weil die Verhältnisse, unter 
denen Pflanzenbau und Tierhaltung betrieben wer-
den, zu unterschiedlich sind. Dem trägt aber die 
spezielle Betreiberpflicht Rechnung. Einmal greift 
sie nur ein, soweit sich in Kreisen landwirtschaftli-
cher Fachleute die allgemeine Überzeugung gebil-
det und durchgesetzt hat, daß bestimmte Betriebs-
weisen bestimmte Rücksichtnahmen erfordern. 
Ferner sind Regeln, die auf diese Weise zustande 
gekommen sind, zu beachten, und zwar in dem 
Maße, in dem sie jeweils nur verbindlich sein kön-
nen und sollten. So sind strikte Gebote und Verbote 
für die Fruchtfolge im Einzelfall kaum denkbar, für 
das Maß der zulässigen Düngung jedoch durchaus. 

1366. Regeln umweltschonender Landbewirtschaf-
tung sollen dem praktischen Landwirt helfen, 
Pflanzenbau und Tierhaltung so zu betreiben, wie 
es seinem wohlverstandenen Eigeninteresse ent-
spricht und wie es vom Wohl der Allgemeinheit 
gefordert wird. Sie sollen enthalten: 

— Nachrichtliche Hinweise auf geltendes Umwelt-
recht und auf die Auslegung einzelner darin ent- 



Drucksache  10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

haltener Betreiberpflichten, insbesondere auch 
auf die Rücksichten, die der Landwirt im Rah-
men der allgemeinen Grundpflicht zur Vermei-
dung unnötiger Belastungen nehmen muß. 

— Gebote oder Verbote zu Pflanzenbau und Tier-
haltung, die die spezielle Grundpflicht ausfüllen, 
insbesondere Belastbarkeitsgrenzen für Boden, 
Gewässer, Lebensräume wildlebender Pflanzen 
und Tiere sowie Nahrungsmittel verdeutlichen. 

— Empfehlungen, wie sie üblicherweise von der 
landwirtschaftlichen Beratung gegeben werden 
und Informationen darüber, wie Erkenntnisse 
der Agrarwissenschaften in der Praxis ange-
wandt werden können. 

Ein solches Regelwerk soll zunächst der Verständi-
gung aller am landwirtschaftlichen Produktionspro-
zeß Beteiligten und davon betroffenen Kreise die-
nen. Es bildet die Voraussetzung dafür, daß der In-
formationsstand der Landwirte auf dem Wege über 
die landwirtschaftliche Beratung oder unmittelbar 
verbessert wird. Es soll auch dazu beitragen, daß 
Bewußtsein der Landwirte für die vielfältigen Aus-
wirkungen ihrer Tätigkeit auf empfindliche Um-
weltgüter zu verstärken. 

1367. Ein geordnetes Verfahren der Aufstellung 
von Regeln umweltschonender Landbewirtschaf-
tung muß gewährleisten, daß sie fachlich fundiert 
sind und gegenüber den Landwirten überzeugend 
begründet werden können. Ein solches Regelwerk 
könnte von staatlichen Behörden, von staatlich be-
rufenen unabhängigen Sachverständigen-Kommis-
sionen, vor allem aber auch von staatlicherseits 
ausgewählten Verbänden, in denen Sachverstän-
dige für den breiten Bereich der Landwirtschaft 
und für die betroffenen Umweltgüter zusammen-
wirken, erarbeitet werden. Die Erarbeitung eines 
solchen Regelwerkes wird sich über lange Zeit er-
strecken. Es kommt darauf an, für die verschie-
denen Produktionsbereiche und Betriebsweisen 
schrittweise Regeln zu entwickeln, die sich erst 
nach und nach zu einem umfassenden Regelwerk 
zusammenfügen werden. Im übrigen wird das Re-
gelwerk dem produktionstechnischen Fortschritt 
und dem ökologischen Kenntnisstand entsprechend 
weiter zu entwickeln sein. 

Sofern die Erarbeitung von Regeln umweltschonen-
der Landbewirtschaftung zunächst geeigneten 
Fachverbänden überlassen werden soll, kommt un-
ter den landwirtschaftlichen Vereinigungen in er-
ster Linie die Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
schaft (DLG) in Betracht. Sie müßte ggf. ein Kon-
zept für die Erarbeitung solcher Regeln entwickeln 
und Arbeitsgruppen einsetzen, in die auch externe 
Sachverständige und Vertreter anderer Fachver-
bände für die betroffenen Umweltgüter einzubezie-
hen sind. Ergänzend könnte auch das Kuratorium 
für Technik und Bauwesen (KTBL) herangezogen 
werden. 

Der Staat kann seiner Verantwortung, im Span-
nungsfeld Landwirtschaft/Umwelt verbindliche 
Maßstäbe zu setzen nicht dadurch gerecht werden, 
daß er allein auf das Ergebnis einer Meinungs- und 

Willensbildung in privaten Verbänden verweist. 
Hier bieten sich aber zwei Wege an, um einerseits 
das staatliche Monopol verbindlicher Regelsetzung 
zu wahren, andererseits den Sachverstand von 
Fachvereinigungen nutzbar zu machen: 

— Nach dem Vorbild des Anerkennungsverfahrens, 
wie es zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem DIN-Institut vertraglich festgelegt 
ist, könnte auch das Zusammenwirken zwischen 
staatlichen Stellen und den mitwirkenden Fach-
vereinigungen auf eine institutionell gesicherte 
Grundlage gestellt werden. Wichtig wäre dabei 
vor allem deren Verpflichtung auf das öffentli-
che Interesse, insbesondere auf den Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen, 
die Regelung der staatlichen Mitwirkung in den 
Arbeitsgruppen und die Einschaltung von Kon-
trollmechanismen, bevor es zur Veröffentli-
chung von Regeln kommt. 

— Ferner besteht die Möglichkeit, daß die zustän-
digen Landwirtschaftsminister der Länder 
durch Gesetz ermächtigt werden, Regeln um-
weltschonender Landbewirtschaftung, die von 
bestimmten Verbänden erarbeitet worden sind, 
förmlich einzuführen. 

1368. Der Rat neigt der Auffassung zu, daß in 
Kreisen landwirtschaftlicher Fachleute Hinweise, 
Empfehlungen oder auch ggf. strikte Regeln für fol-
gende Komplexe landwirtschaftlicher Betriebswei-
sen erarbeitet werden sollten: 
— Düngung 

unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
„Bedarfsermittlung" (N-min) Wirtschaftlich-
keitsberechnung ...; Düngepläne; Stufendün-
gung (Löffel-); Nährstoffauswahl; Humuswirt-
schaft; Wirtschaftsdünger; Umgang mit Klär-
schlamm; Beachtung ausreichender Abstände zu 
Gewässern, Biotopen ... 

— Pflanzenschutz 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Umweltschonender Umgang mit Pflanzen-
schutzmitteln (Handhabung, Pflanzenschutzmit-
telreste, Abdrift ...); Schadschwellen; integrier-
ter Pflanzenschutz; integrierter Pflanzenbau 
(Fruchtfolge ...); Randspritzung, Bandspritzung; 
Auswahl der Mittel (Kombinationspräparate, 
Resistenzbildung ...); Tauglichkeit und Wartung 
der Geräte; Beachtung ausreichender Abstände 
zu Gewässern, Biotopen...; Auswahl resisten-
ter(er) Sorten 

— Bodenbearbeitung und Bodenpflege 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Geringere und schonendere Bearbeitung (Zeit-
punkt, Geräte, Hangrichtung, Minimalbodenbe-
arbeitung ...); Bodenbedeckung (Erosion ...); 
Humuswirtschaft und -düngung, aktive Gefüge-
bildung durch Pflanzen- und Bodentiere 

— Anbausysteme und Fruchtfolgen 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Verknüpfung von Tierhaltung und Pflanzenbau; 
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Gestaltung der Fruchtfolge; Landbewirtschaf-
tung unter extremen Bedingungen (Grenzer-
tragsstandorte, Gebirge, absolutes Grünland ...); 
Zwischenfruchtanbau 

— Flurgestaltung, Nutzungsänderung, Melioration 

— Tierhaltung 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Stallungen und Haltungssysteme; Fütterung der 
Tiere; Hygiene und Schutz der Tiere vor Krank-
heiten (Tierpharmaka ...); Lagerung von Aus-
scheidungen (Größe und Art der Güllebehälter, 
Verhinderung von „Einleitungen" in Gewäs-
ser ...); Aufbereitung von Ausscheidungen (Kot

-

Trocknung, Güllebelüftung, Güllesammlung ...); 
Ausbringung von Ausscheidungen (Geräte, Ein-
arbeitung in den Boden ...); Einbeziehung der 
Ausscheidungen in die Düngepläne unter Beach-
tung des Tier-Flächen-Verhältnisses; Beachtung 
ausreichender Abstände zu Gewässern, Bioto-
pen... 

— Tierfutterbereitung 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Heutrocknung; Silage (Feldsilage, Behandlung 
der Sickersäfte ...) 

— Landwirtschaft auf kontaminierten Flächen. 

5.7 Agrarpolitische Voraussetzungen 
einer umweltschonenden 
Landwirtschaft') 

5.7.1 Umweltpolitische Notwendigkeit einer 
Änderung der Rahmenbedingungen 

1369. Der Rat hat bereits im Kapitel 2. 1 verdeut-
licht, daß die von der EG-Agrarmarkt- und Agrar-
preispolitik gesetzten Rahmenbedingungen wesent-
lichen Anteil an der Förderung einer ökologisch be-
denklichen Intensität der Landschaftsnutzung und 
ah der Entstehung ökonomisch nicht gerechtfertig-
ter Marktungleichgewichte auf den wichtigsten 
Agrarmärkten haben. Unterstützt wurde diese Ent-
wicklung noch von einer sozial- und wachstumspoli-
tisch motivierten Strukturpolitik, die trotz Überpro-
duktion und veränderter gesamtwirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen (HÜLSEMAYER und SAGE

-

MEISTER, 1980; WEINSCHENCK, 1979; WEIN-
SCHENCK und KEMPER, 1983) noch lange Zeit die 
Vergrößerung und Produktivitätssteigerung land-
wirtschaftlicher Vollerwerbsbetriebe (BALZ et al., 
1981) als eines ihrer Hauptziele hinstellte. Erst neu-
erdings deutet sich hier eine Kehrtwendung an. So 
heißt es z. B. im Agrarbericht der Bundesregierung 
1984, daß angesichts der gegenwärtigen Wirt-
schaftslage eine vorwiegend auf Wachstum ausge-
richtete Förderung nicht länger aufrechterhalten 
werden könne. Statt dessen will man künftig stär- 

1 ) Bei der Konzeption dieses Kapitels konnte sich der Rat 
auf ein Gutachten von Prof. Dr. G. Weinschenck und Dr. 
H.-J. Gebhard stützen, welches insbesondere den Vor-
schlag einer Stickstoffabgabe enthält. 

ker die wirtschaftliche Existenz einer möglichst 
großen Zahl bäuerlicher Betriebe sichern, d. h. so-
zialen Sicherungsanliegen stärker Rechnung 
tragen. 

1370. Der Rat ist der Auffassung, daß die wichtig-
sten umweltpolitischen Forderungen an die Land-
wirtschaft 

— Sicherung und Freisetzung ausreichender Flä-
chen für naturbetonte Biotope 

— Emissionsbegrenzung für intensive Produk-
tionsweise und 

— Erhöhung der Diversität der agrarischen Pro-
duktion, insbesondere durch Erweiterung der 
Fruchtfolgen 

den Zielen der Agrarpolitik nicht grundsätzlich wi-
dersprechen müssen, richtet die Agrarpolitik ihre 

nstrengungen doch auch darauf aus, die von ihr 
i nduzierte Überproduktion pflanzlicher und tieri-

scher Erzeugnisse abzubauen. Dies kann grund-
sätzlich erreicht werden durch 

— Herausnahme agrarisch genutzter Flächen aus 
der Produktion 

— Rücknahme der speziellen Intensität. 

1371. Der Rat ist der Auffassung, daß die Bela-
stung der Umwelt durch die Landwirtschaft vor al-
lem durch die bis vor kurzem betriebene (und öko-
nomisch nicht mehr zu rechtfertigende) Agrar-
markt- und Agrarpreispolitik sowie teilweise auch 
durch eine zieldiffuse Agrarstrukturpolitik wesent-
lich verstärkt wurde. Eine umweltpolitische Strate-
gie, die die ökologisch bedenklichen Wirkungen ei-
ner hierdurch induzierten intensiven Landwirt-
schaft verringern will, muß daher auf Korrektur der 
Agrarpolitik drängen. Damit bekommen all jene fi-
nanz- und wirtschaftspolitisch motivierten Vor-
schläge, die die Überschüsse und Finanzprobleme 
der Europäischen Gemeinschaft durch eine am 
Marktgleichgewicht orientierte Agrarmarkt- und 
-preispolitik lösen wollen, auch ökologische Bedeu-
tung. Im Zusammenhang mit der Reform der 
Agrarmarkt- und -preispolitik ist aber auch eine 
Reform der Agrarstrukturpolitik unausweichlich. 

1372. Im folgenden ist daher eine umweltpoliti-
sche Bewertung der auf diese Ansatzpunkte abzie-
lenden Reformvorschläge zur EG-Agrarpolitik vor-
zunehmen (Abschn. 5.7.2). Dabei ist auch auf die 
agrarpolitischen Beschlüsse von 1984 einzugehen 
(Abschn. 5.7.3). Dies mündet ein in die Empfehlung 
einer Stickstoffabgabe mit gleichzeitiger Aus-
gleichszahlung (Abschn. 5.7.4), weil der Rat der Auf-
fassung ist, daß die Reformvorschläge derzeit poli-
tisch nicht durchsetzbar und die tatsächlich ergrif-
fenen Maßnahmen ökologisch unbefriedigend sind. 
Dies muß ergänzt werden durch eine Umorientie-
rung der EG-Agrarstrukturpolitik, wobei dem Vor-
schlag der Bewirtschaftungsbeiträge besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist (Abschn. 5.7.5). 
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5.7.2 Umweltpolitische Bewertung der 
agrarpolitischen Alternativen 

1373. Die Diskussion über die gegenwärtigen Pro-
bleme der Agrarpolitik bzw. die vorgelegten Lö-
sungsvorschläge zeigen (z. B. BUCKWELL et al., 
1982; HENRICHSMEYER et al., 1981; HENRICHS

-

MEYER et al., 1984; KOESTER, 1977, 1983; MANE-
GOLD, 1981, 1982, 1983, 1984; PRIEBE, 1980, 1981; 
SRWi, JG. 1980/81; SCHMITT, 1978, 1979, 1981, 1982, 
1983, 1984; SCHMITT und TANGERMANN, 1981, 
1982; STEFFEN, 1981; TANGERMANN, 1984; THO-
ROE, 1980; Wissenschaftlicher Beirat beim BML 
1982, 1983), daß die aus ökonomischen und umwelt-
politischen Gründen dringend gebotene Reform der 
Agrarpolitik durchaus ein Stück des Weges gemein-
sam beschreiten können (HENRICHSMEYER, 
1983). 

Eine Verringerung der Agrarproduktion und damit 
der Agrarüberschüsse ist möglich durch: 

— Kontingentierung der Produkte und/oder Pro

-

duktmengenbegrenzung über Preissenkung, 

— Begrenzung des Faktoreinsatzes über Verteue-
rung oder Kontingentierung der Betriebsmittel 
im weitesten Sinne (einschließlich der Flächen). 

Kontingentierung der Produkte 

1374. Unter ökologischen Überlegungen haben 
Kontingentierungsvorschläge, auch wenn sie ord-
nungspolitisch problematisch sind, gewisse Vortei-
le, da sich die gezielte Zuweisung der Kontingente 
jedenfalls potentiell an ökologischen Kriterien aus-
richten kann. Außerdem sind sie die logische Er-
gänzung der bestehenden Agrarmarktordnungssy-
sterne mit ihren Preis- und Abnahmegarantien. 
Wenn die Garantie der Marktordnungen wie bisher 
für zahlreiche Produkte unbegrenzt gewährt und 
nicht auf eine bestimmte Menge begrenzt wird, ist 
eine Überproduktion bei weitergehendem techni-
schen Fortschritt und stagnierender Nachfrage un-
vermeidlich. Zwangsläufig muß man demzufolge 
das System ändern oder die Preisgarantien auf be-
stimmte Mengen begrenzen. 

1375. Läßt man die Frage, inwieweit sich wirk-
same Mengenbegrenzungen im politischen Ent-
scheidungssystem der EG durchsetzen lassen, au-
ßer acht (SCHMITT, 1984), muß unter umweltpoliti-
schen Gesichtspunkten die Produktkontingentie-
rung mit gewissen Fragezeichen versehen werden. 
Sie nimmt nämlich zunächst im Bereich des Pflan-
zenbaus nur indirekt auf den Produktionsmittelein-
satz bzw. auf die Produktionsverfahren (und damit 
auf die Intensität der landwirtschaftlichen Boden-
nutzung) Einfluß. Ist das politisch bewilligte Ge-
samtkontingent kleiner als das Volumen der laufen-
den Agrarproduktion, so kann mit einer allgemei-
nen Rücknahme des durchschnittlichen Faktorauf-
wands gerechnet werden. Soweit sich damit auch 
der physische Einsatz ökologisch bedenklicher Pro-
duktionsfaktoren vermindert, ist die Produktkon-
tingentierung umweltpolitisch vorteilhaft. Da die 

verschiedenen eingesetzten Produktionsmittel je-
doch unterschiedlich produktiv am Erzeugungspro-
zeß mitwirken, sie ungleich einsetzbar sind und die 
Rücknahme der Agrarproduktion auch die relativen 
Preise der Einsatzfaktoren beeinflußt, kann eine 
Minderung der speziellen Intensität bei ökologisch 
bedenklichen Faktoren nicht sicher angenommen 
werden. Müssen schließlich alle Landwirte ihre Er-
zeugung um einen bestimmten Prozentsatz verrin-
gern, und kommt es im Zuge der Anpassung tat-
sächlich zu vermindertem Einsatz ökologisch be-
denklicher Produktionsfaktoren, so wird im allge-
meinen die spezielle Intensität zurückgefahren. Da 
jedoch nicht jeder Faktoreinsatz zu Umweltbela-
stungen führt, wird auch bei weniger umweltbela-
stend wirtschaftenden Betrieben eine Mengenan-
passung erfolgen, die ökologisch nicht notwendig 
ist. Dagegen werden besonders intensiv wirtschaf-
tende Betriebe ihren Faktoreinsatz nicht soweit re-
duzieren müssen, daß die Schutzgüter der Umwelt-
politik keinen Schaden mehr erleiden. Diesen ein-
zelbetrieblichen Besonderheiten kann eine Pro-
duktkontingentierung somit nicht Rechnung tra-
gen. 

Außerdem ist durchaus zu erwarten, daß die einzel-
nen Landwirte eine Kompensation ihrer mengenbe-
dingten Einkommensverluste versuchen werden, 
indem sie beispielsweise auf die Produktion nicht 
kontingentierter Agrarprodukte ausweichen bzw. 
ihr Angebot über das Kontingent hinaus ausdeh-
nen. 

Eine Produktion über das Kontingent hinaus ist 
nur erfolgversprechend, wenn die Preise für diese 
zusätzlichen Mengen noch die Mehrkosten decken. 
Ob sich das lohnt, hängt also von den dafür politisch 
festgesetzten oder auf dem Weltmarkt erzielbaren 
Preisen ab. Sofern der Landwirt versucht, auf ande-
re, nicht kontingentierte Produkte auszuweichen, 
beispielsweise von der Milchviehhaltung zur 
Schweinemast überzugehen, bringt ihm dies nur so-
lange Gewinn, bis auch auf diesem Markt ein Preis-
verfall einsetzt. Politisch tendiert dies zur Kontin-
gentierung auch dieser Produkte. 

1376. Die gegen Kontingentierungssysteme gel-
tend gemachten Bedenken richten sich in erster 
Linie gegen die Einschränkung der Entscheidungs-
freiheit des Unternehmers, hier des Landwirts, so-
wie einer „effizienten" Allokation des Faktoreinsat-
zes. Darüber hinaus gelten die Bedenken den gro-
ßen verwaltungstechnischen Schwierigkeiten, ins-
besondere bei der Verteilung der Kontingente auf 
die einzelnen Mitgliedsländer und innerhalb der 
Länder auf die Betriebe und deren Überwachung. 
Aufgrund der Erfahrungen mit Mengenbegrenzun-
gen für die Produktion von Zucker muß darüber 
hinaus bezweifelt werden, ob knappe, d. h. am 
Marktgleichgewicht orientierte Kontingente poli-
tisch überhaupt durchsetzbar sind (SRWi, JG. 1983/ 
84, Tz. 589). Obwohl bei Zucker eine Ankaufspflicht 
und uneingeschränkte Preisgarantie des Staates 
nur innerhalb zugeteilter Höchstmengen besteht, 
die Erzeuger an der Finanzierung der Überschüsse 
in Form einer Produktionsabgabe beteiligt werden, 
und die Anbaufläche 1982 EG-weit bereits um fast 
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9 % verringert wurde, konnte die Produktion von 
geradezu exorbitanten Überschüssen (Selbstversor-
gungsgrad der EG 1981/82: 159%) nicht verhindert 
werden (Agrarbericht 1983, Materialband zum 
Agrarbericht 1983). 

Die bisherigen Erfahrungen mit den gegensätzli-
chen Interessenlagen der Mitgliedsländer, bei 
gleichzeitig hohem Konsensbedarf aller Entschei-
dungen der Europäischen Gemeinschaft (HARRIS 
et al., 1983; TANGERMANN, 1981) geben insofern 
keinen Anlaß zu der Hoffnung, daß gravierende 
Produktmengenbegrenzungen tatsächlich durchge-
setzt werden können. Die jüngsten Agrarverhand-
lungen unterstützen diese skeptische Einschätzung 
nachhaltig. Ist bei „Kontingentierungs"-Lösungen 
also bereits erhebliche Skepsis hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit im Hinblick auf den effektiven Abbau 
der Agrarüberschüsse angebracht, so muß ihre öko-
logische Wirksamkeit vollends bezweifelt werden. 

Schließlich ist prinzipiell darauf hinzuweisen, daß 
Kontingente, ebenso wie Agrarpreissenkungen, zu 
einem, wenn auch gegenüber der Preissenkung ge-
ringeren, Einkommensverlust der Landwirte füh-
ren müssen, da das Einkommen der Landwirte im 
wesentlichen auch mengenabhängig ist. Dies wäre 
nur dann nicht der Fall, wenn durch die Einführung 
von Kontingenten neue Spielräume für eine Anhe-
bung der Interventionspreise und damit auch der 
Erzeugerpreise geschaffen würden, was freilich so-
wohl wirtschafts- als auch finanzpolitisch äußerst 
problematisch wäre (SRWi, JG. 1983/84). 

1377. Bei der Beurteilung der Kontingentierungs-
lösung kommt der Rat daher zusammenfassend zu 
dem Schluß, daß ihre Einführung und Handhabung 
abseits der ordnungspolitischen Problematik insge-
samt erhebliche Schwierigkeiten aufwirft, die kaum 
befriedigend ausgeräumt werden können. Er 
schließt sich deshalb in dieser Frage vielen Agrar-
ökonomen an, die derartige Maßnahmen ablehnen 
und statt dessen eher für eine allmähliche bzw. 
sofortige Senkung der Agrarpreise eintreten. 

Senkung der Produktpreise 

1378. Eine deutliche Verringerung der Agrarpreise 
würde bei betriebswirtschaftlich rationalem Verhal-
ten und ausgeschöpftem Produktivitätsspielraum 
dazu führen, daß eine Produktionsausweitung und 
Steigerung der Bewirtschaftungsintensität weniger 
rentabel würde. Eine restriktive, am Marktgleichge-
wicht orientierte Preispolitik würde den Einkom-
mensdruck auf die Landwirte je nach Ausmaß der 
Preissenkungen beachtlich erhöhen, wie überhaupt 
die Betrachtung der verschiedenen Vorschläge zur 
Verringerung der Agrarüberschüsse und der Be-
wirtschaftungsintensität den Schluß zuläßt, daß sie 
durchweg mit empfindlichen Einkommensverlusten 
der Landwirte verbunden sind. Eine wirkungsvolle 
Verringerung der Agrarproduktion und damit auch 
der ökologischen Belastung läßt sich deshalb poli-
tisch vermutlich nur dann durchsetzen, wenn diese 
drohenden Einkommensverluste der Landwirte zu-
mindest teilweise ausgeglichen werden. 

1379. Die gegenwärtig diskutierten Vorschläge zur 
Reform der Agrarpolitik unterscheiden sich des-
halb nicht nur darin, in welchem Umfang die Agrar-
preise gesenkt werden sollen bzw. wie die Agrar-
überschüsse etwa durch Kontingente oder Mitver-
antwortungsabgaben und Düngemittelsteuern ver-
ringert werden können, sondern vor allem auch dar-
in, wie der dadurch entstehende Einkommens- und 
Anpassungsdruck auf die Landwirte durch kompen-
sierende Maßnahmen der Einkommens- und Sozial-
politik und der Agrarstrukturpolitik aufgefangen 
werden kann. 

Viele Agrarökonomen in der Bundesrepublik 
Deutschland, repräsentiert etwa durch den Wissen-
schaftlichen Beirat beim Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Fosten (1982) oder 
die im großen und ganzen in die gleiche Richtung 
zielenden Vorschläge von HENRICHSMEYER et al. 
(1981) sowie SCHMITT  und WITZKE (1979), aber 
auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1980), be-
fürworten eine Agrarpreispolitik, die sich in stärke-
rem Maße als bisher an den langfristigen Markter-
fordernissen und weniger an einkommenspoliti-
schen Zielen orientiert. Sie lehnen eine allgemeine 
Vergabe direkter, personen- oder flächengebunde-
ner Transferzahlungen als Kompensation der zu er-
wartenden großen Einkommensverluste grundsätz-
lich ab. 

So plädiert die Mehrheit des Wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten „angesichts der beste-
henden Überschuß- und der zu erwartenden Finan-
zierungsprobleme" für „eine Senkung der realen 
Agrarpreise im Bereich von etwa 3 % je Jahr bis 
eine deutliche Entspannung der Marktsituation ein-
tritt". Eine Minderheit des Beirats tritt für „eine 
gemäßigte Agrarpreispolitik" mit jährlichen realen 
Preissenkungen von 1 bis 1,5% ein. Einig ist sich der 
Beirat darin, daß die den entstehenden Einkom-
mensdruck kompensierenden Maßnahmen nicht 
wesentlich über das bereits vorhandene Instrumen-
tarium der Struktur- und Sozialpolitik hinausgehen 
sollten. Im Rahmen der Strukturpolitik mißt der 
Beirat dabei den Subventionen, die der Erhaltung 
von Produktionsstandorten dienen und unmittelbar 
einkommenswirksam sind, wie etwa der Aus-
gleichszulage im Rahmen der sogenannten „Berg-
bauernrichtlinie" besondere Bedeutung zu. 

Im Rahmen der Sozialpolitik schlägt der Beirat vor, 
„keine neue Maßnahme einzuführen, sondern die 
rechtlichen, finanziellen und psychologischen Vor-
aussetzungen dafür zu verbessern, daß einkom-
mensschwache Landwirte in den Genuß von Hilfe 
zum Lebensunterhalt gelangen können". Der Beirat 
plädiert in diesem Zusammenhang dafür, das land-
wirtschaftliche Betriebsvermögen unterhalb einer 
bestimmten Größenordnung bei der Entscheidung 
über den Antrag auf Hilfe zum Lebensunterhalt 
(nach BSHG) außer Ansatz zu lassen, „sofern das 
Standardbetriebseinkommen des landwirtschaftli-
chen Betriebes ein bestimmtes Vielfaches des nach 
den Regelsätzen ermittelten Bedarfs des Antrag- 
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stellers und seiner Angehörigen nicht überschrei-
tet" (Wissenschaftlicher Beirat, 1982). 

Sozialpolitisch in eine ähnliche Richtung zielte be-
reits früher der Vorschlag von SCHMITT und 
WITZKE (1979). HENRICHSMEYER et al. (1981) 
schlagen darüber hinaus Maßnahmen der Mobili-
tätsförderung (Starthilfen für alternative Beschäfti-
gung, Umschulungsbeihilfen, Rentennachversiche-
rung) und begrenzte Einkommenstransfers (im we-
sentlichen für Inhaber von Auslaufbetrieben, die im 
Generationswechsel ausscheiden) vor. 

Insgesamt gesehen zielen die genannten Vor-
schläge also auf eine allmähliche, aber kontinuierli-
che Reduzierung des gestützten Agrarpreisniveaus, 
bis das Marktgleichgewicht erreicht ist. Der da-
durch entstehende Einkommensdruck soll im Rah-
men der bestehenden sozial- und strukturpoliti-
schen Maßnahmen nur zum Teil ausgeglichen 
werden. 

1380. Unter ökologischen Gesichtspunkten sind 
diese Vorschläge folgendermaßen zu beurteilen: 
Zum einen schraubt eine Verringerung der Erzeu-
gerpreise auch die Nachfrage nach Produktionsfak-
toren für die Landwirtschaft zurück, denn einem 
verminderten Grenzwertprodukt bzw. Erzeuger-
preis folgt ein Faktor-Nachfragerückgang, weil 
Rentabilität und Vorteilhaftigkeit seines Einsatzes 
abgenommen haben. Werden im Zuge der Anpas-
sung ökologisch belastende Inputfaktoren zurück-
genommen, ist die Preissenkung umweltpolitisch 
vorteilhaft. Zum anderen: Eine deutliche Verringe-
rung der Preisstützung würde bei dem gleichzeitig 
entstehenden, durch kompensierende Maßnahmen 
nur teilweise ausgleichbaren Einkommensdruck 
vermutlich zunächst zum Ausscheiden von Grenz-
ertragsböden und Grenzbetrieben aus der Produk-
tion führen. Durch das Ausscheiden nicht mehr 
konkurrenzfähiger Betriebe und Anbauflächen 
könnten sich in manchen Fällen für kostengünstig 
produzierende landwirtschaftliche Großbetriebe 
deshalb zunächst neue Spielräume für die Aufrecht-
erhaltung einer intensiven und umweltbelastenden 
Produktionsweise eröffnen, allerdings nur dort, wo 
die beiden genannten Typen landwirtschaftlicher 
Betriebe räumlich nahe beieinander zu finden sind. 
Langfristig jedoch wird bei weiter sinkender Nach-
frage nach Agrarprodukten auch für Landwirte in 
den oberen Betriebsgrößenklassen der Spielraum 
für eine weitere Intensivierung der Produktion klei-
ner ausfallen. Jedoch selbst dann kann für die von 
den landwirtschaftlichen Großbetrieben bewirt-
schafteten Flächen, auch bei Preisen, die zu einem 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem 
Agrarmarkt führen, angenommen werden, daß hier 
Umweltbelastungen fortdauern. Sie betreffen aber 
einen erheblich geringeren Flächenanteil, denn mit 
dem Fortfall der überhöhten administrierten Preise 
kann nur ein geringeres Volumen an landwirt-
schaftlicher Nutzfläche rentabel bewirtschaftet 
werden. 

Es ist davon auszugehen, daß Grenzertragsböden, 
insbesondere in den Mittelgebirgslagen, brachfallen 
werden. Die Brache wird in vielen Publikationen als 

eine eher negative Entwicklung interpretiert. Der 
Rat vermag dieser Einschätzung nicht zu folgen, 
sondern hält die Brache unter bestimmten Voraus-
setzungen sogar ökologisch durchaus für wün-
schenswert. Eine gewisse Beeinflussung der Flä-
chennutzung ließe sich innerhalb der vom Wissen-
schaftlichen Beirat verfolgten Strategie über das 
„Bergbauernprogramm" erreichen, dessen Finanz-
volumen, Ausgestaltung und Anwendungsbereich 
dann allerdings deutlich geändert und ausgeweitet 
werden müßte (Abschn. 5.7.5). 

Faktorkontingentierung und 
Faktorpreiserhöhung 

1381. Prinzipiell kann ein Abbau der Agrarüber-
schüsse sowie eine Desintensivierung der Agrar-
produktion auch durch die Begrenzung der Anbau-
flächen, durch die Einschränkung der Verwen-
dungsmengen bestimmter Produktionsmittel (Fak-
tor-Kontingentierung) oder eine Erhöhung der Fak-
torpreise erfolgen. 

Ist man an den umweltpolitischen Wirkungen inter-
essiert, so erscheint eine mengenmäßige Beschrän-
kung des Einsatzes umweltbelastender Faktoren, 
z. B. Dünge- und Pflanzenschutzmittel, zunächst at-
traktiv (WEINSCHENCK und KEMPER, 1983). Die 
ökologischen Vorteile einer Beschränkung des Ein-
satzes bestimmter ertragssteigernder Mittel leuch-
ten ebenso unmittelbar ein, wie die gezielte Stille-
gung landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren 
Umwandlung in ökologische Ausgleichsflächen. Im 
Gegensatz zu Produktkontingenten (Tz. 1374 ff.) hät-
ten Faktorkontingente überdies den Vorteil, daß 
man die freigesetzten Kapazitäten nicht dazu ver-
wenden kann, die Überschüsse auf den „Nachbar-
markt" zu verlagern. So naheliegend die ökologi-
schen Vorteile einer Faktorkontingentierung aber 
auch sein mögen, so problematisch ist ihre wirt-
schaftspolitische Einschätzung, ihre verwaltungs-
technische Umsetzung und politische Durchsetzbar-
keit. Im großen und ganzen gelten hier die Beden-
ken gegenüber der Kontingentierung bestimmter 
Agrarprodukte in verstärktem Maße. 

In der Reformdiskussion kommt der Faktorkontin-
gentierung keine große Bedeutung zu. Dagegen er-
scheint der Weg einer ökologisch wirksamen Fak-
torpreiserhöhung praktikabel (Abschn. 5.7.4). 

5.7.3 Die agrarpolitischen Beschlüsse von 
1984 und ihre umweltpolitische 
Bewertung 

1382. Die vorausgegangene Diskussion der agrar-
politischen Reformvorschläge bietet einen guten 
Hintergrund, um die Beschlüsse der EG-Agrarmini-
ster von Ende März 1984 und die ergänzenden Be-
schlüsse in der Bundesrepublik Deutschland unter 
umweltpolitischen Gesichtspunkten zu bewerten. 

Gemäß dem Auftrag des Europäischen Rates auf 
dem Stuttgarter Gipfel im Juni 1983 hatte die EG-
Kommission Ende Juli 1983 Reformvorschläge zur 
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EG-Agrarpolitik vorgelegt, die eng an ihre früheren 
Überlegungen (Kommission der EG, 1980, 1981) an-
knüpften. Neben der Forderung nach einer restrik-
tiven und differenzierten Preispolitik und nach Ab-
bau der Währungsausgleichsbeträge bestand der 
Kern der Vorschläge vor allem in der Einschrän-
kung der Preis- und Interventionsgarantie in den 
Marktordnungen durch breitere Anwendung soge-
nannter „Garantieschwellen". Letztere waren vom 
Agrarministerrat bereits 1982 bei Milch, Getreide, 
Raps und Tomatenverarbeitungserzeugnissen ein-
geführt worden. Die Vorschläge laufen darauf hin-
aus, daß beim Überschreiten bestimmter Produk-
tionsmengen im Folgejahr Preisabschläge vorgese-
hen werden, so daß die Erzeuger nicht mehr damit 
rechnen können, daß die Gemeinschaft dann für 
ihre Produkte den gleichen Garantiepreis bietet. 

1383. Da im Wirtschaftsjahr 1982/83 bei drei Pro-
dukten die Schwelle überschritten wurde, kam es 
1983 folglich zu einer geringeren Preiserhöhung als 
vorgesehen und zur Festlegung neuer Schwellen. 
Darüber hinaus führte die Tatsache, daß im Jahre 
1983 die angelieferte Milch nahezu 7,5 Mio t über 
der Garantieschwelle lag (Agrarbericht, 1984) dazu, 
daß schnell wirkende produktionsbegrenzende 
Maßnahmen ergriffen werden mußten. Zu diesem 
Zwecke wurde vom Agrarministerrat im März 1984 
die Garantieschwellenregelung in eine Kontingen-
tierung (Quotenregelung) umgewandelt, die zum 
Beginn des Wirtschaftsjahres 1984/85 eintrat und 
zunächst für fünf Jahre gelten sollte. Weiter be-
schloß der Rat, im Durchschnitt aller Agrarerzeug-
nisse für die Gemeinschaft (auf ECU-Basis) eine 
mittlere Preissenkung um 0,5%, einen Abbau der 
positiven Währungsausgleichsbeträge in drei Etap-
pen (bei Verhinderung neuer positiver Währungs-
ausgleichsbeträge als Folge künftiger Auf- und Ab-
wertungen sowie Festsetzung neuer „Grüner Kur-
se") und die Ausdehnung der Garantieschwellenre-
gelung auf weitere Produkte mit deutlichen Markt-
überschüssen (außer Zucker- und Milchsektor). 
Hinzu traten Beschlüsse über zahlreiche Beihilfen 
und Prämien sowie Sonderregelungen, mit denen 
die Einführung des Quotensystems sowie der Ab-
bau der Währungsausgleichsbeträge „sozial veträg-
licher" gemacht werden sollte. 
Hinter der mittleren Preissenkung um 0,5% stehen 
differenzierte Preisbewegungen. So wurden (auf 
ECU-Basis) zugunsten der südlichen Mitgliedslän-
der die Preise bei Reis, Tabak, Baumwolle, Obst und 
Gemüse angehoben, bei Getreide (außer Roggen 
und Hartweizen), Olivenöl, Tafelwein, Rind-, Schaf- 
und Schweinefleich sowie Raps gesenkt. Die Stüt-
zungsniveaus von Milch, Zucker, Roggen und Hart-
weizen blieben unverändert. Verbunden mit den 
neuen Handelsklassenschemata, der Umbewertung 
der Fett- und Eiweißkomponenten für Milch und 
vor allem mit dem Abbau der Währungsausgleichs-
beträge wirken sich die Preisbeschlüsse in den ein-
zelnen Mitgliedsländern unterschiedlich aus. Wäh-
rend in der Bundesrepublik Deutschland der Preis-
senkungseffekt (ca. 0,6 %) überwiegt, gelangen die 
Landwirte anderer Länder in den Genuß von Preis-
anhebungen (z. B. in Griechenland in Höhe von 
17,6 %). 

1384. Im Mittelpunkt der Diskussion stand aber 
vor allem der Milchsektor, der allein ein Drittel der 
im EG-Haushalt zur Finanzierung der Agrarpolitik 
eingesetzten Mittel band. Hier erfolgte über ein 
Quotensystem die Anwendung der Maßnahme der 
Produktkontingentierung (Tz. 1374 f f.). Die endgül-
tige globale EG-Garantiemenge beträgt hierbei 
98,363 Mio Tonnen, die Aufteilung dieser Menge auf 
die Mitgliedsländer erfolgt auf der Grundlage der 
Lieferungen des Jahres 1981 + 1 %, ausgenommen 
Irland und Italien, für die von den Liefermengen 
des Jahres 1983 ausgegangen wurde. Hinzu trat für 
das Wirtschaftsjahr 1984/85 eine sog. Gemein-
schaftsreserve, die primär zugunsten von Irland 
(inkl. Nordirland) genutzt werden soll. Die den Mit-
gliedsländern zugewiesenen Mengen wurden auf 
die Erzeuger bzw. Molkereien aufgeteilt, wobei die 
sog. Direktlieferungen in das System einbezogen 
werden. Bei Überschreiten der zugeteilten Mengen 
muß dann eine Abgabe von 75% (Einzelqouten) bzw. 
100 % (Kollektivquoten) des Milchrichtpreises an die 
EG-Kasse entrichtet werden. Der in ECU ausge-
drückte Milchrichtpreis blieb gegenüber dem vor-
ausgegangenen Wirtschaftsjahr unverändert (in 
Landeswährung umgerechnet stieg er aber im 
Durchschnitt um über 3 %), der Interventionspreis 
für Butter wurde um 10,6 % gesenkt, jener für Ma-
germilchpulver aber um 10,9% angehoben (KER-
STEN, 1984). 

1385. Die Aufteilung der der Bundesrepublik 
Deutschland zugeteilten Milch-Garantiemenge auf 
die Betriebe erfolgt nach einem vom Bundesernäh-
rungsministerium erarbeiteten Kürzungsmodell. 
Danach müssen, sieht man von Sonderregelungen 
ab, alle Betriebe mit weniger als 161 000 Liter Jah-
resanlieferung (was etwa rd. 35 Milchkühen ent-
spricht), die ihre Produktion 1982 und 1983 nicht 
ausgedehnt haben, eine Mengenkürzung (sog. Soli-
daritätsabzug) von 4 % hinnehmen, wobei für die 
ersten 60 000 Liter sich der Abzug auf 2% ermäßigt. 
Bei Ausdehnung der Milchproduktion in den Jah-
ren 1982 und 1983 kann der Abzug bis zu 9% betra-
gen. Bei Betrieben zwischen 161 000 und 285 000 Li-
ter Jahresanlieferung (ca. 35 bis 60 Milchkühe) lie-
gen die Kürzungssätze zwischen 4,1 % und max. 
11%, bei Betrieben mit mehr als 300 000 Liter Jah-
resanlieferung (Betriebe mit mehr als 60 Milchkü-
hen) zwischen 7,5% und max. 12,5%. 

1386. Die Ratsbeschlüsse vom März 1984 können 
nicht als Umkehr in den agrarpolitischen Rahmen-
bedingungen angesehen werden. So sollen zwar 
über die Garantiemengen- bzw. Quotenregelung die 
Überschüsse teilweise um bis zu 15 Prozentpunkte 
reduziert werden. Damit findet aber noch kein 
Marktausgleich bzw. keine entscheidende Verringe-
rung, sondern eher eine Festschreibung der Über-
schußkosten statt. Ein Teil der Ratsbeschlüsse ver-
bindet sich sogar mit Ausgabensteigerungen, deren 
Finanzierung bis heute noch nicht gesichert ist. Im 
übrigen gelten hier auch alle grundsätzlichen Ein-
wände gegen Kontingentierungslösungen, wie sie 
weiter oben behandelt wurden (Tz. 1374 f f.). 
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Um die Akzeptanz der agrarpolitischen Beschlüsse 
zu erhöhen, wurde der Bundesrepublik Deutsch-
land zugestanden, zum Ausgleich jener Einkom-
mensverluste, die insbesondere auf die sich aus 
dem Abbau der Währungsausgleichsbeträge erge-
benden Preissenkungen zurückzuführen sind, einen 
„Einkommensausgleich" über die Umsatzsteuer in 
Höhe von 3 % der landwirtschaftlichen Nettoum-
sätze zu schaffen. Die Bundesregierung hat diesen 
Satz auf 5% angehoben, den Beginn dieser Zahlun-
gen um 6 Monate vorverlegt, die Dauer dieser 
Mehrwertsteuerregelung zugunsten der landwirt-
schaftlichen Erzeuger (ohne gewerbliche Viehhal-
tungen) bis 1988 festgeschrieben und um weitere 
Subventionen (zusätzliche Zuschüsse zur Unfallver-
sicherung sowie zusätzliche Einkommenshilfen für 
Landwirte in benachteiligten Gebieten) aufgestockt. 
Hinzu tritt eine „Milchrente" von maximal 150 000 
DM pro Einzelbetrieb, zahlbar in zehn Jahresraten 
an jene Betriebe, die ihre Milcherzeugung völlig 
aufgeben. 

1387. Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung 
dieser Entscheidungen muß der Rat nachfolgend 
auf die mit diesen „Ausgleichszahlungen" verbun-
denen Umwelteffekte näher eingehen. Die der Bun-
desregierung zugestandenen „Ausgleichsspielräu-
me" bzw. die von ihr vorgenommene Ausschöpfung 
dieser Möglichkeiten sind eindeutig kompensatori-
scher Natur. Läßt man einmal außer acht, daß der 
aufgrund der Preisbeschlüsse bzw. des Quotensy-
stems angestrebte Überschußabbau nur geringfügig 
sein wird, so ist festzustellen, daß der — vor allem 
aufgrund des Abbaus der Grenzausgleichsbeträge 
— mit der zu erwartenden leichten Preissenkung 
verbundene Einkommensausfall der Landwirte 
weitgehend über Kompensationszahlungen ausge-
glichen wird, wobei diese Maßnahmen die Kosten 
der deutschen Agrarpolitik nicht verringern, son-
dern erhöhen werden. Die über die Mehrwertsteu-
erregelung bewirkte direkte Anbindung der Aus-
gleichszahlungen an die Umsatzentwicklung der 
Landwirtschaft bedeutet hierbei nicht nur eine ver-
deckte Dynamisierung der Subventionen, sondern 
teilweise auch eine Begünstigung intensiv wirt-
schaftender Großbetriebe (MANEGOLD, 1984). 
Nicht nur ökonomisch, sondern vor allem auch um-
weltpolitisch sind die „Ausgleichszahlungen" daher 
insgesamt negativ zu beurteilen. Daran ändert auch 
die Verbesserung der Einkommenshilfen für Land-
wirte in benachteiligten Gebieten nichts, da auch 
hier umweltpolitische Aspekte weitgehend ausge-
blendet wurden. 

Trotz des teilweisen Gleichklangs agrar- und um-
weltpolitischer Zielsetzungen kommt es in Wirk-
lichkeit nicht zu einer spürbaren Entlastung der 
Umwelt und zwar aus folgenden Gründen: 

— Die Preissenkung bleibt mit 0,6% in der Bundes-
republik Deutschland (Tz. 1383) weit hinter dem 
für einen Marktausgleich erforderlichen Um-
fang zurück. 

— Auch die Quotierung der Milch stabilisiert das 
Produktionsniveau weit oberhalb des Marktaus-
gleichs. 

— Die von beiden Maßnahmen ausgehenden ge-
ringfügigen Anstöße, Flächen aus der Produk-
tion zu nehmen oder die Bewirtschaftungsinten-
sität zu vermindern, werden durch die Aus-
gleichszahlungen zumindest neutralisiert. 

— In Einzelbereichen werden dadurch sogar deutli-
che ökologische Fehlentwicklungen ausgelöst, so 
z. B. dann, wenn Grünland für andere Produk-
tionszwecke umgebrochen wird. 

1388. Ökologisch anders wäre die bei der Milch 
getroffene Kontingentierung vermutlich zu beurtei-
len, wenn man bei der Zuteilung der Quoten eine 
noch stärkere regionale Differenzierung hätte 
durchsetzen können, bei der das Produktionsvolu-
men in den Regionen mit intensiver Milchproduk-
tion stärker als in den Regionen mit extensiver 
Milchkuhhaltung vermindert worden wäre. Für die 
politische Durchsetzbarkeit und die Schwierigkei-
ten im behördlichen Vollzug einer solchen Differen-
zierung von Kontingenten gelten die oben geltend 
gemachten Bedenken entsprechend. Es ist anzu-
nehmen, daß sie zumindest zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht ausgeräumt werden können. Außerdem wäre 
dies ein beachtlicher weiterer Schritt zu mehr Diri-
gismus bzw. zu mehr Ineffizienz der agrarwirt-
schaftlichen Allokation. 

5.7.4 Stickstoffabgabe mit 
Ausgleichszahlung als Empfehlung 

5.7.4.1 Die Empfehlung 

1389. Die vorangegangene Erörterung der Vor-
schläge und Maßnahmen zur Änderung der Agrar-
politik zeigt, daß die tatsächlich ergriffenen Maß-
nahmen kaum einen ökologischen Entlastungsef-
fekt bringen und daß weitergehende Vorschläge, 
insbesondere zur stärkeren Absenkung des Preis-
niveaus politisch in absehbarer Zeit nicht durch-
setzbar sind. Daher betrachtet der Rat es als erfolg-
versprechender, an der Verwendung bestimmter, 
besonders umweltbelastender Betriebsmittel anzu-
setzen. 

1390. Umweltschonende Landbewirtschaftung er-
fordert eine wirksame Herabsetzung der Bewirt-
schaftungsintensität, für die wiederum der Stick-
stoffdüngung eine Schlüsselrolle zukommt. Eine 
direkte Kontrolle des Stickstoffdüngereinsatzes 
durch immer größere Regelungsdichte und vollstän-
dige „polizeiliche" Überwachung der Landwirte ist 
weder möglich noch wünschenswert. Daher befür-
wortet der Rat indirekte Anreize für einen zurück-
haltenden Einsatz von Stickstoffdünger. Als geeig-
netes Mittel dazu erscheint die gezielte Verteue-
rung des Handelsdüngers (SRWi, JG 1984/85, Tz. 
437). Diese Maßnahme würde den positiven Neben-
effekt der sinnvolleren Ausnutzung des Wirt-
schaftsdüngers mit sich bringen. Aufgrund seines 
gestiegenen Wertes gegenüber dem Handelsdünger 
könnte es sich somit lohnen, ihn innerbetrieblich 
gezielter einzusetzen, Überschüsse bis in benach-
barte Gebiete zu transportieren oder technisch auf-
zubereiten (Abschn. 5. 3. 1.5). 
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1391. Der Rat schlägt als Mittel zur Verteuerung 
des Stickstoffeinsatzes eine Abgabe auf minera-
lische Stickstoffdünger vor. Diese muß so hoch sein, 
daß es sich für den Landwirt nicht mehr lohnt, das 
Ertragspotential seiner Felder bis zur äußersten 
Spitze durch mineralische Stickstoffdüngung aus-
zuschöpfen. Andererseits muß ein Weg gefunden 
werden, um zu verhindern, daß Landwirte finanziell 
benachteiligt werden, die mineralische Stickstoff-
dünger bisher zurückhaltend eingesetzt haben. Um 
diese beiden Ziele gleichzeitig zu erreichen, hält der 
Rat es für erforderlich, 

— eine Abgabe auf mineralische Stickstoffdünger 
in Höhe von DM 1,50/kg N einzuführen (Stick-
stoffabgabe), was gegenwärtig etwa einer Ver-
doppelung des Marktpreises entspricht, und 

— den Landwirten zugleich für jeden Hektar land-
wirtschaftlich genutzter Fläche eine Ausgleichs-
zahlung in Form eines Festbetrages zu gewäh-
ren. Die Höhe des Festbetrages bemißt sich nach 
der Abgabe, die auf den durchschnittlichen Ein-
satz von mineralischem Stickstoff in der Bun-
desrepublik Deutschland in einem Referenzjahr 
zu zahlen wäre. 

1392. Ein derartiges auf die Minderung von Spit-
zenbelastungen zielendes Abgabe-Ausgleichs-Sy-
stem weist darüber hinaus folgende positive Merk-
male auf: 

— Es greift in allen landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten. 

— Die Verwaltungskosten sind gering. 

— Die Einkommenseffekte halten sich wegen der 
Ausgleichszahlungen in engen Grenzen. 

— Zusätzliche Belastungen der öffentlichen Haus-
halte treten nur in geringem und berechenba-
rem Umfang auf. 

Auf diese und einige weitere Effekte sowie auf mög-
liche Varianten wird im folgenden genauer einge-
gangen. 

5.7.4.2 Bemessungsgrundlage und Abgabensatz 

1393. Eine Stickstoffabgabe, wie sie hier beschrie-
ben wird, hat primär den Charakter einer Inputab-
gabe, und die Bemessungsgrundlage sollte daher 
die Stickstoffmenge (oder hilfsweise der Stickstoff-
preis) sein. Nicht jeder Stickstoffeinsatz ist jedoch 
als umweltschädlicher Input anzusehen. Insofern 
handelt es sich bei diesem Vorschlag nur bedingt 
um eine Emissionsabgabe. Emissionscharakter hat 
nämlich nur jener Stickstoffauftrag, der erstens 
über den — divergierenden — Nährstoffbedarf der 
Pflanzen hinausgeht und damit als „Überdüngung" 
bezeichnet werden kann und zweitens die natürli-
che Pufferwirkung des Bodens übersteigt. Besser 
wäre es daher sicherlich, wenn die Abgabe am ver-
ursachten Schaden (Immissions- statt Inputorien-
tierung), der sich aus der jetzigen oder zu erwarten-
den Grundwasserbelastung ergibt, anknüpfen 
könnte; dadurch ergäben sich aber praktisch nicht

-

lösbare Probleme bei der Festsetzung der Bernes-
sungsgrundlage. 

1394. Ein zentrales Element der Stickstoffabgabe 
bildet dann die Festsetzung des richtigen Abgaben-
satzes. Alle bisherigen Ergebnisse (SCHULTE, 1983; 
SCHULTE und STEFFEN, 1984; WEINSCHENCK 
und GEBHARD, 1984) zeigen, daß, damit ein spür-
barer Mengenreduktionseffekt erzielt wird, der 
Stickstoffpreis in etwa verdoppelt werden muß. 
Dies wird wegen der Einkommenseffekte, die durch 
die Einkommensübertragungen nicht voll kompen-
siert werden, Widerstand erzeugen und die politi-
sche Durchsetzbarkeit erschweren. Damit verbin-
det sich weiter die Frage, in welchem Umfange und 
ggf. auf welchen Flächen der Einsatz von Stickstoff-
dünger im Gefolge dieser Preiserhöhung reduziert 
wird. Während im intensiven Getreidebau eine Sen-
kung der Einsatzmenge (um etwa 10%) zu vermuten 
ist, könnte die Reaktion im Zuckerrübenanbau u. U. 
ausgeprägter sein. 

1395. Es ist darum wichtig, darauf zu verweisen, 
daß es letzlich nicht auf die Vorteilhaftigkeit des 
Stickstoffdüngers im ganzen ankommt, sondern 
daß das Problem der Überdüngung in der Regel 
eigentlich nur die letzten Prozente des zusätzlichen 
Stickstoffeinsatzes betrifft, die häufig erst in den 
letzten Jahren dazugekommen sind. Nur diese über 
die von den Pflanzen tatsächlich genutzte Stick-
stoffmenge hinausgehende Stickstoffauftragung be-
deutet eine potentielle Belastung des Bodens und 
damit später des Grundwassers. Man kann daher 
davon ausgehen, daß bereits ein Rückgang des 
Stickstoffverbrauchs um wenige Prozent eine um 
ein vielfaches höhere anteilige Entlastung des 
Schutzgutes Grundwasser impliziert. Dieser Bezug 
zwischen Abgabe und Grundwasserbelastung hängt 
folglich sowohl von der Preiselastizität der Nach-
frage nach Stickstoffdünger als auch von der Kul-
tur, der Bodenbeschaffenheit und der Lage des 
Grundwasserreservoirs ab. Beispielsweise ist in Ge-
müsekulturen der Stickstoffeintrag deshalb so 
hoch, weil für eine ausreichende Pflanzenverfüg-
barkeit eine „Überdüngung" im ökologischen Sinne 
fast unvermeidbar ist. Die Bodenbeschaffenheit ist 
deshalb von Gewicht, weil ein Boden mit starker 
Sperrfunktion zum Grundwasser eine erheblich hö-
here Stickstoffbelastung vertragen kann als eine 
durchlässige und wenig mächtige Bodenschicht 
zwischen Kultur und Grundwasserspiegel. 

Gegen eine Überdüngung wirken bisher nur einige 
— z. T. auszubauende — Maßnahmen eher „polizei-
licher" Natur. Sie greifen in besonderem Maße dort, 
wo wegen der Wichtigkeit eines Schutzobjekts ein 
ausgebautes Instrument vorliegt. Dies gilt insbeson-
dere im Trinkwasserschutz innerhalb der (engeren) 
Schutzzonen. Aber auch die auf dem Abfallbeseiti-
gungsgesetz aufbauenden Gülleverordnungen kön-
nen dem Spezialproblem der Gülleverwendung in 
Gebieten mit hochintensiver Tierhaltung entgegen-
wirken. Diese Maßnahmen werden aber, auch wenn 
sie einigermaßen strikt durchgeführt werden, das 
Überdüngungsproblem in den übrigen intensiv ge-
nutzten Gebieten auf Dauer nicht ausreichend zu 
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lösen vermögen, so daß hier eine Stickstoffabgabe 
um so dringlicher erscheint. 

5.7.4.3 Ausgestaltung der Ausgleichszahlung 

1396. Eine wichtige Aufgabe im Zusammenhang 
mit einer solchen Abgabe ist in der Ausgestaltung 
der Ausgleichszahlung zu sehen. Ohne eine Aus-
gleichszahlung würde die Verteuerung des minera-
lischen Stickstoffdüngers viele Betriebe unter die 
langfristige Rentabilitätsgrenze drücken. Daher hat 
der Rat seine Überlegungen u. a. auf einem 1984 von 
WEINSCHENCK und GEBHARD vorgelegten Vor-
schlag einer „rückzahlbaren" Stickstoffabgabe auf-
gebaut. WEINSCHENCK und GEBHARD plädieren 
für eine Verbindung der Stickstoffabgabe mit direk-
ten Einkommensübertragungen. Dabei ist zu beach-
ten, daß eine solche Einkommensübertragung wie 
der vom Rat vorgeschlagene Festbetrag für die 
Wirksamkeit der Abgabe selbst nicht erforderlich 
ist. 

1397. Da nicht jeder Stickstoffeinsatz „bestraft" 
werden soll, kann man den größten Teil der Stick-
stoffverwendung auf dem Umweg über eine als Ein-
kommensübertragung ausgestaltete Ausgleichszah-
lung wieder freistellen. Dabei darf nicht der tat-
sächliche Düngerverbrauch zugrundegelegt wer-
den, da sonst die Verteuerung rückgängig gemacht 
und der Anreiz der Überdüngung erhalten bleiben 
würde. Daher soll die Einkommensübertragung den 
Charakter eines vom tatsächlichen Düngerkauf un-
abhängigen Festbetrages erhalten, d. h. der Begriff 
der Rückzahlung ist nicht im strengen Wortsinne 
zu verwenden, sondern bezieht sich nur darauf, daß 
das Abgabenaufkommen an die Gesamtheit der Ab-
gabenzahler wieder verteilt wird. Es handelt sich 
also um eine Einkommensübertragung (Subven-
tion), die mit der Abgabe nur dadurch verbunden 
ist, daß sie aus dem Abgabenaufkommen finanziert 
wird. Der Landwirt kann diesen Festbetrag behal-
ten und zugleich auf den Kauf des verteuerten 
Stickstoffs weitgehend oder im Extremfall völlig 
verzichten. Im Maße wie er verzichtet, hat die Ab-
gabe ihre einsatzsenkende Wirkung erreicht, und 
zugleich ist durch den Festbetrag der Einkommens-
ausfall jedenfalls im Durchschnitt ausgeglichen 
worden. 

Die für die Verteilung verfügbare Summe hängt 
von mehreren Faktoren ab: 

1. Vom Absatz an Mineraldünger. — Er sinkt im 
Maße, wie die Abgabe den erwünschten Effekt 
eines verringerten Düngereinsatzes erreicht. 

2. Vom Abgabesatz. 

3. Von den Verwaltungskosten für Erhebung der 
Abgabe und Verwendung des Abgabenaufkom-
mens, sofern diese Verwaltungskosten in Abzug 
gebracht werden sollen. 

4. Von den zusätzlichen Haushaltsmitteln, die 
dann erforderlich werden, wenn der durch die 
Abgabewirkung eintretende Einkommensver-
lust voll ausgeglichen werden soll. 

1398. Für eine Einkommenszahlung (in Verbin-
dung mit der Stickstoffabgabe) lassen sich zumin-
dest drei unterschiedliche Begründungen mit ent-
sprechender Folge für die Ausgestaltung anführen, 
wobei sich die vom Rat vorgezogene Lösung als 
mittlerer Weg erweist: 

(1) Wenn man für die Einkommensübertragung 
die Begründung in den Vordergrund stellt, daß 
der größte Teil der Stickstoffverwendung öko-
logisch unbedenklich ist und daher ausgegli-
chen werden sollte, so empfiehlt es sich, eine 
vielleicht am Pflanzenertrag (als Maß für den 
Nährstoffentzug) ansetzende Bemessungs-
grundlage für die Rückzahlung zu wählen, die 
beispielsweise eine nach Kulturarten differen-
zierende Hektargröße sein könnte. Wenn eine 
einfach zu ermittelnde Bezugsgröße gefunden 
werden kann, die den bisherigen Mineralstick-
stoffeinsatz befriedigend wiedergibt, so wäre 
dies die Lösung mit den geringsten Nebenef-
fekten. Sie würde allein auf den Preiserhö-
hungseffekt der Abgabe abzielen. 

(2) Aus umweltpolitischen Gründen könnte eine 
Einkommensübertragung aber den Bezug zu 
dem vermutlich eingesetzten Dünger oder zu 
den bisherigen Produktionsmengen völlig lö-
sen. Vielmehr könnten die ökologisch positiv 
einzuschätzenden Empfänger bei den Zuwen-
dungen aus den Abgabeeinnahmen überdurch-
schnittlich begünstigt werden; allerdings müßte 
eine ökologisch sinnvolle Verwendung der emp-
fangenen Mittel durch Auflagen, die die Zah-
lung begleiten, gesichert werden. Insofern wür-
den bei der Gestaltung der Einkommenszah-
lungen die ökologischen Folgewirkungen unter-
schiedlicher Verhaltensweisen der Landwirte 
beim Düngemitteleinsatz berücksichtigt. Eine 
solche Form der Rücküberweisung wäre kon-
zeptionell und administrativ sehr aufwendig 
und könnte leicht mit dem zuvor genannten 
Ziel in Konflikt geraten, nach dem der weit 
überwiegende Teil des Stickstoffeinsatzes, weil 
ökologisch unbedenklich, durch eine Aus-
gleichszahlung freigestellt werden soll. 

(3) Zwischen den beiden genannten Formen liegt 
die vom Rat empfohlene Einkommensübertra-
gung in Form eines Festbetrages, der für jeden 
Hektar LF gleich hoch ist. Dieses Verfahren, 
das administrativ sehr einfach wäre, führt 
gleichzeitig zu Umverteilungseffekten, weil Be-
triebe mit unterdurchschnittlichem Stickstoff-
verbrauch eine höhere Subvention erhalten als 
bei Zugrundelegen ihres tatsächlichen Stick-
stoffverbrauchs, und bei Betrieben mit über-
durchschnittlichem Stickstoffverbrauch gilt 
das Umgekehrte. Ob diese Umverteilungsef-
fekte als solche wünschenswert sind, ist hier 
nicht zu diskutieren. Sie sind aber positiv zu 
bewerten, weil hoher Stickstoffverbrauch zu ei-
nem auf den Verbrauch bezogen geringeren Li-
quiditätszufluß durch den Festbetrag führt und 
geringerer Stickstoffverbrauch dementspre-
chend belohnt wird. Dadurch wird auch die — 
meist nur kurzfristige — Wirkung erhöhter Li- 
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quidität auf vermehrten Betriebsmittel — und 
damit auch Düngemitteleinsatz nivelliert. Der 
Rat zieht diese Variante vor, weil sie die admi-
nistrativ einfache Handhabung mit einer ökolo-
gisch positiven Wirkung verbindet. 

Die Schaffung eines handhabbaren und leistungsfä-
higen Ausgleichssystems stellt insofern eine durch-
aus lösbare Aufgabe dar. 

5.7.4.4 Geringe Belastung der öffentlichen 
Haushalte 

1399. Der Vorschlag eines Festbetrags in Höhe der 
Abgabe, die auf den bundesdurchschnittlichen 
Stickstoffeinsatz je Hektar LF in einem Referenz-
jahr entfiele, kann aus zwei Gründen eine gewisse 
Belastung der öffentlichen Haushalte bedeuten. 

(1) Da der Verbrauch an Mineraldünger als Folge 
der Abgabe sinken soll und wird, liegt das Ab-
gabenaufkommen niedriger als die Summe der 
auf eine frühere Referenzperiode bezogenen 
Auszahlungen und müßte um einen Zuschuß 
aus den öffentlichen Haushalten ergänzt wer-
den. Wollte man das vermeiden, so könnte man 
das tatsächliche Abgabenaufkommen auf die 
Bemessungsgrundlage LF verteilen; in diesem 
Falle wäre kein öffentlicher Zuschuß erforder-
lich. 

(2) Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß es 
wegen des Ertragsrückganges, der dem ver-
ringerten Stickstoffeinsatz folgt, in der Land-
wirtschaft zu Einkommensrückgängen kommt. 
Diese werden einerseits insgesamt größer sein 
als das aus der Verteuerung des Mineraldün-
gers resultierende Abgabenaufkommen. Ande-
rerseits werden sie nicht sehr hoch ausfallen, 
da kein drastischer Rückgang des Mineraldün-
gereinsatzes angestrebt wird und der Einkom-
mensrückgang zu einem erheblichen Teil durch 
die Ausgleichszahlung kompensiert wird. Es 
bedeutet eine zusätzliche politische Entschei-
dung, darüber zu befinden, inwieweit dieser 
nicht allzu erhebliche Einkommensausfall 
durch einen Zuschuß aus Haushaltsmitteln in 
die zu verteilende Finanzmasse ausgeglichen 
werden soll oder wieweit er als Anlastung 
volkswirtschaftlicher Kosten vom Verursacher 
zu tragen ist. 

5.7.4.5 Geringer Verwaltungsaufwand 

1400. Eine detaillierte Überwachung des Dünger-
einsatzes in den ausgedehnten Räumen außerhalb 
der flächenmäßig kleinen Wasserschutzgebiete er-
scheint angesichts der großen Zahl von Betrieben 
mit Hilfe der o. a. Maßnahmen eher „polizeilicher" 
Natur nicht denkbar. Eine Stickstoffabgabe hinge-
gen würde nur beim Produzenten bzw. am Import-
punkt erhoben, und die Zahlung des Festbetrags 
anhand einer so einfachen Bemessungsgrundlage 
wie der LF würde ebenfalls keinen großen Aufwand 
erfordern. 

5.7.4.6 Vorteilhafte Begleiteffekte 

1401. Mit der Abgabe verbinden sich mannigfache 
Substitutionseffekte, deren Ausmaß von der Höhe 
der Abgabe abhängt und gegenwärtig schwer vor-
auszuschätzen ist: 

(1) In einzelnen Fällen kann es zum verstärkten 
Anbau von Zwischenfrüchten kommen. Dies 
wäre in größerem Umfange unter umweltpoliti-
schen Überlegungen sicherlich positiv zu wer-
ten, da auf diese Weise der gegenwärtige Spe-
zialisierungstrend im Bereich der landwirt-
schaftlichen Produktion gemindert würde. 

(2) Die organische Düngung wird aufgewertet. Das 
Urteil hierüber fällt unter Umweltaspekten al-
lerdings weniger eindeutig aus. Kommt es zu 
einer verstärkten Nachfrage nach Wirtschafts-
dünger, so wird Gülle wieder vermehrt als In-
putfaktor (und nicht als Abfallgröße) in den 
Vordergrund rücken. Dies kann zu größerräu-
migen Transporten und damit zur kleinräumi-
gen Entlastung führen. Es kann auch bedeuten, 
daß Betriebe, in denen viel Gülle anfällt, sich zu 
Betrieben mit mehr Aufbringungsfläche ent-
wickeln, mit anderen Betrieben entsprechende 
Koorperationen bilden usf. Nicht ausgeschlos-
sen werden kann aber auch die Möglichkeit, 
daß die Abgabe sich zu einer indirekten Sub-
ventionierung der Veredlungsproduktion ent-
wickelt und darum eine Verschärfung des „Gül-
le-Entsorgungsproblems" bewirkt. Will man 
letzteres verhindern, muß man dann dafür 
Sorge tragen, daß dieser ökonomisch und um-
weltpolitisch nicht vertretbare Subventionsef-
fekt einer Steigerung des Viehbesatzes je ha 
LF unterbleibt. Dies könnte über eine Nach-
weispflicht umweltschonender „Gülle-Entsor-
gung" oder notfalls mittels einer Limitierung 
des Viehbesatzes je ha LF geschehen. 

(3) Schließlich zählt zu den vorteilhaften Begleitef-
fekten der Stickstoffabgabe auch eine dämp-
fende Wirkung auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln. Da höhere Stickstoffgaben in 
der Regel zu einer zusätzlichen Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln führen, kann die 
Verteuerung und damit Einsparung des Stick-
stoffs somit auch deren Aufbringung vermin-
dern. 

5.7.4.7 Rechts- und Wettbewerbsaspekte 

1402. EG-rechtlich ist die Einführung einer Stick-
stoffabgabe vermutlich unbedenklich, und die Aus-
gleichszahlung dürfte, zumindest wenn sie am 
Pflanzenertrag ansetzt und dadurch in etwa mit der 
Abgabepflicht korreliert, nicht als neuer Subven-
tionstatbestand anzusehen sein. Nur im Maße wie 
durch einen einheitlichen Festbetrag ein Teil der 
Betriebe begünstigt wird oder wie zur Kompensa-
tion des Einkommensausfalls zusätzliche Mittel aus 
dem öffentlichen Haushalt eingesetzt werden, muß 
die Kompatibilität mit dem EG-Subventionsverbot 
geprüft und ggf. eine Sondergenehmigung herbeige-
führt werden. 
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1403. Soweit die Stickstoffabgabe zu Produktions-
rückgängen führt (die wegen der Ausgleichszah-
lung nicht mit Einkommensrückgängen gleichge-
setzt werden dürfen), fließen weniger EG-Mittel in 
die Bundesrepublik Deutschland, und die deutsche 
„Nettozahlerposition" (Finanzbericht 1985, S. 129) 
verschlechtert sich weiter, was aber seinerseits als 
Preis für eine ökologisch wünschenswerte, etwas 
weniger intensive Landwirtschaft angesehen wer-
den könnte. 

Die internationale Wettbewerbsposition der deut-
schen Agrarprodukte kann sich nur insoweit ver-
schechtern, wie unter Einrechnung der Einkom-
mensübertragungen eine Nettobelastung entsteht. 
Sie wirkt international wie ein — wenn auch sicher-
lich geringer — Exportzoll und damit ungünstig auf 
die Wettbewerbsposition. Allerdings kann man 
diese Belastung wiederum überwiegend als eine 
den Verursacher treffende Anlastung der volkswirt-
schaftlichen Kosten ansehen, die mit einer weitge-
henden Annäherung an das gewinnmaximale Dün-
geniveau entsteht. 

1404. Schließlich ist beim Vorschlag einer solchen 
Abgabe mit Ausgleichszahlung zu beachten, daß sie 
im Gegensatz zu einer Stickstoffsteuer, deren Auf-
kommen dem allgemeinen öffentlichen Haushalt 
zufließt, einen speziellen Verwendungszweck für 
das Aufkommen aus der Abgabe vorsieht. Solche 
„Abgaben" verstoßen gegen den Grundsatz der Non-
affektation (Zweckbindungsverbot) nach §8 BHO, 
der seinen guten Grund darin hat, daß eine demo-
kratisch bestimmte Regierung sich in ihren Ausga-
benprioritäten nicht durch Vorabbeschlüsse über 
die Verwendung aufkommender Mittel binden las-
sen sollte. Daher sollen sie die Ausnahme bilden 
und sind nach höchstrichterlichem Urteil nur zuläs-
sig, wenn eine mit dem Erhebungszweck in Zusam-
menhang stehende Verwendung vorgesehen ist. Ge-
nau diese Bindung geschieht aber bei der hier vor-
gesehenen Abgabe, weil im Vorschlag des Rates die 
Abgabe und die Ausgleichszahlung zusammengehö-
ren und sicherlich eine „sachgerechte Verknüp-
fung" (Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts, Bd. 55, S. 275) bilden. Von daher liegt eine 
ausreichende Begründung für die Erhebung einer 
Abgabe mit gesondertem Verwendungszweck vor. 

5.7.5 Änderung der Agrarstrukturpolitik 

1405. Im Abschn. 2. 1.2 legte der Rat dar, daß die 
Agrarstrukturpolitik — zumindest vom Volumen 
der eingesetzten Mittel her gesehen — zwar zu-
nächst weniger bedeutsam erscheint, dieser Ein-
druck jedoch täuscht, da der Zusammenhang zwi-
schen Agrarstrukturpolitik und den Zielen der Um-
weltpolitik häufiger direkter und konkreter ist. 
Hierbei wurde deutlich gemacht, daß die bisherige 
Ausgestaltung der Agrarstrukturpolitik in vieler 
Hinsicht doch als äußerst problematische Verstär-
kung der negativen Umweltauswirkungen der EG

-

Agrarpreispolitik angesehen werden muß. 

1406. Der Rat nimmt dieses Gutachten daher zum 
Anlaß, auch eine grundlegende Reform der in der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes" betriebenen 
Agrarstrukturpolitik zu fordern. Hierbei klammert 
er die Frage, ob die Institution der Gemeinschafts-
aufgabe wegen der ihr vorgeworfenen Politikver-
flechtung bzw. der in ihr betriebenen Mischfinan-
zierung ein adäquates Instrument zur Lösung der 
Problemstellungen ist, aus. Möglicherweise ver-
langt nämlich eine Bodenschutzpolitik eine andere 
Organisation der Umweltpolitik als in den Berei-
chen der Luftreinhaltung bzw. des Wasserschutzes. 
Dieses wichtige Organisationsproblem soll an die-
ser Stelle aber nicht weiter verfolgt werden. 

Der Rat stellt aber fest, daß alle Maßnahmen, die 
innerhalb der agrarpolitischen Gemeinschaftsauf-
gabe zur Intensivierung der Landbewirtschaftung 
führten, insbesondere die überbetrieblich orientier-
ten Entwässerungsmaßnahmen und kulturbautech-
nischen Maßnahmen, aber auch das bisherige Sy-
stem der einzelbetrieblichen Förderung, aus ökolo-
gischen Gründen abzulehnen sind und gegenwärtig 
auch aus volkswirtschaftlicher und agrarpolitischer 
Sicht nicht mehr vertretbar erscheinen. 

1407. Die Notwendigkeit zur Reform der Agrar-
strukturpolitik beinhaltet Chancen für die Umwelt-
politik. Darum sollte man die gegenwärtige Reform-
diskussion bzw. Reformnotwendigkeit in einem Po-
litikbereich, der schon immer durch vielfältige und 
häufig auch ökonomisch fragwürdige Interventio-
nen geprägt wurde, unbedingt umweltpolitisch nut-
zen. Ein gewisser Wandel bahnt sich bereits an. So 
wurden z. B. aufgrund der verschiedentlich geäu-
ßerten Kritik an der einzelbetrieblichen Investi-
tionsförderung, insbesondere an der Benachteili-
gung kleinerer Betriebe und von Zu- und Nebener-
werbsbetrieben, die Förderkonzeption neuerdings 
überprüft und die Förderkriterien weiter verändert. 
Auch weist die Bundesregierung neuerdings aus-
drücklich darauf hin, daß es künftighin weniger auf 
eine alleinige Förderung von Betrieben mit vermu-
tetem endogenen Entwicklungspotential ankomme. 
Vielmehr müsse es Ziel der Agrarstrukturpolitik 
sein, die „wirtschaftliche Existenz" einer möglichst 
großen Zahl bäuerlicher Betriebe zu sichern (Agrar-
bericht, 1984). Unklar bleibt aber noch, wie dies ge-
schehen soll. Dies macht eine umweltpolitische Be-
wertung dieser Handlungstendenzen in der Agrar-
strukturpolitik schwierig. 

1408. Möglich wäre z. B. eine allokative oder auch 
eine distributive Verteilungs- bzw. Erhaltungspoli-
tik. Erstere müßte die gewünschte Existenzsiche-
rung bäuerlicher Betriebe über eine Beeinflussung 
betrieblicher Parameter zwecks Erhaltung der Be-
triebe versuchen, letztere müßte demgegenüber 
stärker auf das Konzept der produktionsunabhängi-
gen finanziellen Unterstützung der Landwirte ab-
stellen. Zu der vor allem agrarpolitisch äußerst 
wichtigen Frage, welchem Ansatz gegenwärtig der 
Vorzug zu geben ist, kann und will der Rat auf-
grund seiner spezifischen Aufgabe nicht Stellung 
beziehen. Er fordert auch keineswegs die Abkehr 
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von ökonomischen Effizienzüberlegungen, weil er 
durchaus sieht, daß eine reine Erhaltungspolitik 
ökonomisch fragwürdiger, umweltpolitisch hinge-
gen akzeptabler Betriebe nur schwer zu rechtferti-
gen ist. Umgekehrt stellt er aber auch fest, daß ein 
großer Teil der bisherigen agrarstrukturpolitischen 
Maßnahmen nicht einmal ökonomisch zu legitimie-
ren war und darum auch aus wirtschaftlichen Über-
legungen heraus eine Kurskorrektur erforderlich 
macht. Die meisten Bestrebungen gehen hierbei in 
Richtung auf einen Abbau der volkswirtschaftlich 
und agrarpolitisch nicht mehr vertretbaren Agrar-
beschlüsse. 

1409. Soweit die Maßnahmen zur Herstellung des 
Marktgleichgewichts aus sozialen und gesellschaft-
lichen Gründen zur distributiven Erhaltungspolitik, 
genauer: zu Transferzahlungen an die Landwirte 
führen werden, sollten diese — ohne das Verursa-
cherprinzip grundsätzlich in Frage zu stellen — auf 
jeden Fall umweltverträglich ausgestaltet werden, 
d. h. möglichst so ausgerichtet werden, daß damit 
Umweltverbesserungen (z. B. Biotopschutz) bewirkt 
werden. Insofern müßte unbedingt eine entspre-
chende Umschichtung — nicht Aufstockung — der 
Mittel in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" ange-
strebt werden. Auf die wichtige Frage der umwelt-
politisch erwünschten Ausgestaltung solcher Trans-
ferzahlungen an die Landwirte soll im nächsten Ab-
schnitt näher eingegangen werden. 

1410. Schließlich sollten Mittel der Gemein-
schaftsaufgabe auch zur Finanzierung der Siche-
rung der ökologischen Vorrangflächen im Rahmen 
des zu schaffenden Biotopverbundsystems durch 
entsprechende Umschichtung bereitgestellt werden. 
Hierbei ist zu betonen, daß die Schaffung eines Bio-
topverbundsystems wegen seiner funktionalen 
Wechselbeziehungen zu den landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, insbesondere im Hinblick auf seine 
Bedeutung für eine stärkere Hinwendung zu inte-
grierten Pflanzenbausystemen sowie für die Ero-
sionsminderung, sich durchaus im Rahmen der 
Zielsetzung der Gemeinschaftsaufgabe gem. § 1 des 
Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
hält. Der Wandel in der Zielsetzung agrarstruktur-
verbessernder Maßnahmen, der bereits in mehre-
ren Naturschutzklauseln des Rahmenplans für den 
Zeitraum 1984-1987 (BT-Drucks. 10/1419 vom 

8. Mai 1984) Ausdruck gefunden hat, legt es nahe, 
nunmehr auch die Verwirklichung des Biotopver-
bundsystems als Gemeinschaftsaufgabe anzusehen. 
Dies um so mehr, als es sich insoweit um ein ge-
schlossenes Konzept für eine Harmonisierung land-
wirtschaftlicher und naturschützerischer Belange, 
mit beiderseitiger Überschneidung handelt. Die 
Einbeziehung der Verbundaufgabe in den Bereich 
der Gemeinschaftsaufgabe führt aus diesem 
Grunde auch nicht zu einer grundsätzlichen Verwi-
schung der Zuständigkeit der Länder für den Be-
reich des Naturschutzes. Die Herstellung eines Bio-
topverbundsystems erschöpft nämlich keineswegs 
den naturschützerischen Auftrag an die Länder in 
bezug auf den ländlichen Raum. Sie bildet lediglich 

eine Minimalforderung für eine stärkere Integra-
tion natürlicher Elemente in den landwirtschaftli-
chen Betriebskomplex. Landwirtschaft und Natur-
schutz müssen insoweit als Interessengemeinschaft 
verstanden werden. Über diese Minimalforderung 
hinausgehende weitere Ansprüche des Naturschut-
zes an den ländlichen Raum bleiben in jedem Falle 
der ausschließlichen Zuständigkeit der Länder vor-
behalten. Nur für sie gilt, daß ihre Erfüllung nicht 
überwiegend der Agrarstrukturverbesserung, son-
dern der Erhaltung der Kulturlandschaft, der Land-
schaftspflege und der Erholungsfunktion der Land-
schaft dienen und nur insoweit ist die von Bund und 
Ländern gemeinsam vertretene Ansicht, daß sie 
nicht als Gemeinschaftsaufgabe anzusehen sind 
und daher allein aus Landesmitteln finanziert wer-
den können (Teil I Ziff. 6 des Rahmenplans für den 
Zeitraum 1984-1987), im Grunde berechtigt. In je-
dem Falle sollten jedoch die Länder, angesichts der 
evidenten Vorteile, die eine Beteiligung des Bundes 
für die Verwirklichung der Biotopverbundaufgabe 
bedeuten würde, für diesen in sich geschlossenen 
Komplex eigene zuständigkeitsbezogene Interessen 
zurückstellen. 

5.7.6 Bewirtschaftungsbeiträge als 
Instrument der Umweltpolitik 

5.7.6.1 Die Diskussion um Ausgleichszahlungen 
und Bewirtschaftungsbeiträge 

1411. In dem Maße, wie die Preise freigegeben 
werden oder in Richtung auf einen Marktausgleich 
hin tendieren, verlieren sie als Instrument zur 
Durchsetzung eines politisch normierten Garantie-
einkommens für die Landwirte an Bedeutung. Es 
kommt im Gefolge der direkten oder indirekten 
Preissenkung zu Einkommensverlusten und zur 
Desintensivierung bzw. zu möglichen Flächenstille-
gungen (BAUERSACHS, 1977; HENRICHSMEYER 
et al., 1981; WEINSCHENCK und GEBHARD, 1984), 
die die verschiedenen Produktionsstandorte der 
Landwirtschaft unterschiedlich erfassen können. 

— An den Standorten der Grenzanbieter wird eine 
rentable Landbewirtschaftung nicht mehr mög-
lich sein, weil mit dem Fortfall des Garantie-
preissystems die Durchschnittskosten der Bear-
beitung der Grenzflächen bzw. ein notwendiges 
Mindesteinkommen nicht mehr erwirtschaftet 
werden können. 

— An einer Reihe von Standorten kann es, vor 
allem bei unterschiedlich steilem Verlauf der 
Grenzkostenkurven, möglicherweise auch zu ei-
ner Rücknahme des Aufwandes von Produkti-
onsmittel je Flächeneinheit kommen. Geht man 
jedoch davon aus, daß die Grenzkostenverläufe 
nicht stark divergieren, wird sich dieser Desin-
tensivierungsprozeß in engen Grenzen halten. 

— An den übrigen Intensivstandorten, welche sich 
räumlich auf wenige Regionen konzentrieren, 
wird sich die Bewirtschaftungsintensität mit 
größter Wahrscheinlichkeit nur marginal än-
dern (BAUERSACHS, 1977; WEINSCHENCK 
und KEMPER, 1983). 
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1412. Diese Wirkungen treten auch bei der Fakto-
renverteuerung auf, jedoch halten sich dort die Ein-
kommensverluste in engeren Grenzen. Außerdem 
kann man — so der Ratsvorschlag einer Stickstoff-
abgabe — die Grenzanbieter durch den Einheits-
festbetrag u. U. netto begünstigen. Trotzdem ist in 
beiden Fällen (Produktpreissenkung und Faktoren-
verteuerung) aufgrund der Einkommenseffekte da-
mit zu rechnen, daß die Bewirtschaftung von Grenz-
böden aufgeben wird und viele Landwirte einkom-
mensmäßig zu „Notfällen" (insbesondere wenn au-
ßerlandwirtschaftliche Erwerbsmöglichkeiten im 
Pendelbereich fehlen) werden. Um hier zu helfen, 
bzw. bei allen Landwirten die Einkommenseinbu-
ßen zu mildern, wird die Einführung sog. „Aus-
gleichszahlungen" gefordert. Sie können 

— nach dem Kompensationsprinzip (KOESTER 
und TANGERMANN, 1976), 

— personengebunden bzw. nach dem Grundsatz ei-
nes Mindesteinkommens (KOESTER und TAN-
GERMANN, 1976; PRIEBE, 1980; URI, 1971) und/ 
oder 

— entsprechend dem Konzept eines Bewirtschaf-
tungsbeitrages für Landschaftspflege (BINS-
WANGER, 1972; BINSWANGER und MÜLLER, 
1979; POPP, 1973; PRIEBE, 1980, 1982) 

vergeben werden (HENRICHSMEYER et al., 1981). 

1413. Eine kleinere Gruppe von Agrarwissen-
schaftlern plädiert dafür, die durch eine am Markt-
gleichgewicht orientierte Agrarpreispolitik verur-
sachten Einkommensverluste der Landwirte durch 
direkte, personengebundene Einkommenstransfers 
auszugleichen (z. B. DICKE und RODEMER, 1982; 
KOESTER und TANGERMANN, 1976; PRIEBE, 
1980; URI, 1971). Während allerdings KOESTER 
und TANGERMANN und URI für eine allmähliche 
Anpassung der gestützten Agrarpreise an das Ni-
veau des Weltmarktes eintreten, schlagen DICKE 
und RODEMER die sofortige Abschaffung aller Re-
gulierungen, Preisstützungsmaßnahmen und Fak-
torsubventionen vor. Die Beihilfen sind aber nicht 
an die (bisherigen) Produktionsmengen gebunden, 
sondern produktionsneutral. 

Ohne hier im Detail auf die einzelnen Vorschläge 
einzugehen, kann prinzipiell festgehalten werden, 
daß nach Einführung der Einkommenstransfers 
diejenigen Personen, die bis zum Systemwechsel 
Landwirt gewesen sind, neben den leistungsabhän-
gigen Markteinkommen bis zum Rentenalter noch 
ein personengebundenes Transfereinkommen er-
halten. Die Höhe des Transfereinkommens kann 
sich hierbei teilweise aus dem Markteinkommens-
verlust ableiten, den der Landwirt im Vergleich zu 
einer mehrjährigen Referenzperiode vor dem Sy-
stemwechsel durch die Agrarpreissenkungen erlei-
det. In den meisten Vorschlägen werden die Ein-
kommensübertragungen auf diejenigen Landwirte 
begrenzt, die bereits vor der Einführung der Trans-
fers einen Betrieb hatten. Ihr Ziel ist es in der 
Regel, den landwirtschaftlichen Betrieb weitgehend 
losgelöst vom Produktionsergebnis am Leben zu er-
halten. 

Bei den genannten Vorschlägen werden die Ein-
kommensverluste der Landwirte also weitgehend 
ausgeglichen, wobei man sich aber in starkem 
Maße um Produktionsneutralität bemüht, d. h. die 
Subvention soll keinen Anreiz zur Ausdehnung der 
Agrarproduktion bieten. Die Landwirte erhalten ne-
benbei direkte Transferzahlungen. PRIEBE (1980, 
1982) möchte im Rahmen seiner Beihilfepolitik 
auch die standortbedingten Nachteile ausgleichen. 
Hierbei rückt bei ihm aber die Fläche als Bernes-
sungsgrundlage in den Vordergrund. Damit erhal-
ten seine Ausgleichszahlungen teilweise den Cha-
rakter von Bewirtschaftungsbeiträgen. 

1414. Unter ökologischen Gesichtspunkten brin-
gen nach globalen Kriterien vergebene personenge-
bundene Einkommenstransfers vermutlich kaum 
Vorteile gegenüber der vom Wissenschaftlichen 
Beirat u. a. vertretenen Strategie. Transferzahlun-
gen gehen zwar direkt ins Einkommen der Land-
wirte ein, während das über (gestützte) Marktpreise 
erzielte Einkommen vor allem über die Steigerung 
der Produktionsmenge wirksam wird. Wenn ein Be-
triebsinhaber also neben seinem nach wie vor am 
Markt zu erwirtschaftenden Einkommen Zuweisun-
gen erhält, könnte der Zwang zur intensiven Be-
wirtschaftung aller Flächenreserven verringert, zu-
gleich aber auch das vollständige Ausscheiden des 
Betriebs aus der Produktion verhindert werden. Un-
ter Umständen ermöglicht das Transfereinkommen 
also trotz geringerer Markteinkommen einen 
Grenzbetrieb auch weiterhin am Leben zu erhalten 
bzw. Grenzertragsböden weiter zu bewirtschaften. 
Ob dies allerdings unter ökologischen Gesichts-
punkten sinnvoll, also der Brache vorzuziehen 
wäre, kann nur im Einzelfall entschieden werden 
(NIGGEMANN, 1971). 

1415. Anreize zu Produktionseinschränkungen ge-
hen jedenfalls auch im Falle direkter Einkommens-
transfers allein vom sinkenden Agrarpreisniveau 
aus, personengebundene Transfers in Höhe der 
Einkommensverluste erweitern dabei lediglich die 
Handlungsmöglichkeiten des einzelnen Landwirtes. 
Während der Landwirt bei nicht voll ausgegliche-
nen Einkommensverlusten (wie z. B. bei der Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach BSHG) meist zur Auf-
gabe seines Grenzbetriebs gezwungen würde, eröff-
nen direkte Einkommenstransfers zumindest die 
Möglichkeit, Grenzbetriebe bzw. Grenzertragsbö-
den weiter zu bewirtschaften. Ob und wie er seine 
Handlungsmöglichkeiten nützt, ist von nur perso-
nengebundenen Einkommenstransfers nicht zu be-
einflussen, die ökologischen Auswirkungen sind 
also kaum kalkulierbar. 

Die von der Bundesregierung beschlossene Milch-
rente gehört, obwohl der Name es nahe legt, nicht 
zum engeren Kreis der hier vorgelegten Transfer-
zahlungen. Es handelt sich vielmehr um eine Art 
Stillegungsprämie für Milchkühe. Bauern, die sich 
verpflichten, ihre Milchviehhaltung völlig aufzuge-
ben, erhalten pro 1 000 Liter „Milchquote" 1 000 DM 
in zehn Jahresraten zu je 100 DM. Im Höchstfall 
kann die Milchrente 15 000 DM im Jahr, d. h. 1 250 
DM im Monat betragen. Somit ist nicht die Person, 
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sondern die „stillgelegte" Milchquote Bemessungs-
grundlage der Zuwendung. 

5.7.6.2 Bewirtschaftungsbeiträge als Entgelt für 
Landschafts- und Umweltpflege 

1416. Umweltökonomisch sind die bisher behan-
delten Ausgleichszahlungen weitgehend uninteres-
sant, weil ihr Einsatz primär verteilungspolitisch 
motiviert ist und auch dem Abbau des Widerstan-
des der Landwirte gegen eine Agrarmarktreform 
dienen soll. Das Umweltanliegen steht dagegen 
nicht im Mittelpunkt des Interesses an einer Ver-
gabe von Ausgleichszahlungen. Darum könnte hier 
lediglich der Frage nach den umweltpolitischen Fol-
gen dieser Einkommenstransfers nachgegangen 
werden. 

1417. Gänzlich anders stellt sich die Situation dar, 
wenn Bewirtschaftungsbeiträge vergeben werden. 
Hier liegen nämlich keine Transferzahlungen (Zu-
wendungen ohne Gegenleistungen des Empfän-
gers) vor, sondern mit ihnen sollen vielmehr sog. 
„externe Leistungen" der Landwirte abgegolten 
werden. Dies geschieht in Form von Bewirtschaf-
tungsbeiträgen, weil 

— für externe Leistungen kein privater Markt exi-
stiert (etwa weil sie nicht rentabel angeboten 
werden können und/oder bei ihrem Konsum das 
Ausschlußprinzip versagt) und/oder 

— die Nachfrage nach externen Leistungen, auf-
grund ihres meritorischen Charakters, zu gering 
ausfällt (BAUMÖL, 1972; BUCHANAN und 
STUBBLEBINE, 1962; SAMUELSON, 1954). 

Die Vergütung externer Leistungen der Landwirt-
schaft kann somit eine effiziente Allokation för-
dern, weil mit ihrer Hilfe private und soziale (Ko-
sten) Erträge bei den Wirtschaftssubjekten berück-
sichtigt werden. 

1418. Bewirtschaftungsbeiträge und Ausgleichs- 
bzw. Transferzahlungen werden jedoch in der poli-
tischen Diskussion nicht ihrem unterschiedlichen 
Charakter entsprechend vorgetragen und erörtert. 
Vielmehr werden verteilungspolitische und alloka-
tionstheoretisch orientierte Argumente zumeist 
miteinander vermischt oder verteilungspolitische 
Überlegungen mit Allokationsüberlegungen ge-
tarnt. Die schweizerische Agrarpolitik und das Eu-
ropäische Bergbauernprogramm geben dafür ein 
Beispiel. Bewirtschaftungsbeiträge werden dort mit 
dem Hinweis auf natürliche Standortnachteile, ex-
terne Leistungen und Einkommensziele gerechtfer-
tigt (Agrarbericht, 1984; WILLE, 1974). 

1419. Einzelwirtschaftlich haben die Bewirtschaf-
tungsbeiträge, wenn sie in Abhängigkeit von der 
bewirtschafteten Fläche vergeben werden, den Cha-
rakter von Fixerlösen. Sie können ein Entgelt für 
eine als Kuppelprodukt anfallende externe (d. h. 
nicht mit den Markt- oder Produktpreisen honorier-
te, aber gesellschaftlich gewünschte) Leistung der 
Landwirte darstellen. Die Fläche dient dann als 

grobe Bemessungsgrundlage zur Abschätzung des 
vom einzelnen Landwirt erbrachten Kuppelpro-
duktvolumens. 

Hinsichtlich der Wirkung dieser Fixerlöse sind in 
Verbindung mit den flankierenden Preissenkungen 
zwei Fälle denkbar: 

— Die Fixerlöse vermögen die durch die Preissen-
kung ausgelösten Einkommenseinbußen auszu-
gleichen und eine Aufrechterhaltung der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung und damit der 
Kuppelproduktion zu garantieren oder 

— trotz der Fixerlöse kommt es angesichts der 
Preissenkung und der standortspezifischen Ko-
stenverläufe zu keiner kostendeckenden bzw. 
gewinnbringenden Produktion mehr. Ergebnis: 
Die landwirtschaftliche Bodennutzung hört auf. 
Dies impliziert dann auch die Beendigung der 
möglicherweise umweltpolitisch erwünschten 
Kuppelproduktion. 

Will man daher der Stillegung der Kuppelproduk-
tion gegensteuern, muß man (bezogen auf die 
Standort- oder Produktbedingungen) die Bewirt-
schaftungsbeiträge regional differenzieren oder 
nach anderen Wegen der Herstellung dieser um-
weltpolitisch gewünschten Kuppelproduktion (etwa 
Erhaltung eines durch eine bestimmte Landwirt-
schaft geprägten Landschaftsbildes oder Biotop-
struktur) suchen. Letzteres ist aus Gründen der 
ökonomischen Effizienz zu betonen. Es ist nämlich 
durchaus denkbar, daß die Landschaftspflege oder 
andere Formen externer Leistungen von anderen 
Institutionen (z. B. Naturschutzbehörden u. a.) ko-
stengünstiger als über den Umweg einer bestimm-
ten landwirtschaftlichen Bodennutzung realisiert 
werden können. Eine Übertragung dieser spezifi-
schen (bisher als externe Leistung definierten) Pro-
duktionsaufgabe auf öffentliche oder andere Träger 
böte den Vorteil, daß die Flächenbewirtschaftung 
nicht zwangsläufig mit einem Zuwachs an Agrar-
produkten verbunden ist: denn je mehr Flächen mit 
Hilfe von Bewirtschaftungsbeiträgen in der Agrar-
produktion gehalten werden, desto eher bleiben 
auch noch Überproduktionsmöglichkeiten beste-
hen, und Standorten mit günstigeren Ertragsbedin-
gungen werden Produktionschancen geraubt (HEN-
RICHSMEYER et al., 1981). Insofern schafft der Be-
wirtschaftungsbeitrag für Landwirte zwar keinen 
neuen Produktionsimpuls für den Agrarsektor, aber 
er ist auch nicht vollständig allokationsneutral und 
widerspricht möglicherweise dem Marktausgleichs-
ziel. 

Ist die umweltpolitisch erwünschte Leistung der 
Landwirte hingegen kein Kuppelprodukt bisheriger 
Form der landwirtschaftlichen Bodennutzung, steht 
der Bewirtschaftungsbeitrag auch nicht im Wider-
spruch zum Marktausgleichsziel. Deckt er, bemes-
sen nach der „Umwelt-Leistung", die Einkommens-
bedürfnisse des (ehemaligen) Landwirts, bewirkt er 
den Ausgleich sozialer Kosten und Erträge. Reicht 
er jedoch nicht zum Verlustausgleich aus, ist die 
Erhöhung des Beitrags nur dann sinnvoll, wenn an-
dere Träger die externe Leistung teurer anbieten. 
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1420. Eine Reihe von Autoren verbinden jegliche 
extensive Flächennutzung mit der Produktion von 
externen Nettoerträgen. Sie fordern deshalb die Ge-
währung allgemeiner Bewirtschaftungsbeiträge 
und deren Aufstockung für die Erbringung beson-
derer Umweltleistungen, wie etwa die Aufrechter-
haltung und Pflege von Biotopen, Hecken, Tümpeln 
etc. Trotz einer gewissen Plausibilität dieser Argu-
mentation kann mit ihr jedoch noch kein generelles 
Votum für eine allgemeine Gewährung von Bewirt-
schaftungsbeiträgen begründet werden. Dagegen 
spricht, 

— daß angesichts der Vielzahl externer Verflech-
tungen innerhalb einer Volkswirtschaft nicht je-
der gemeinwirtschaftliche Nebennutzen abge-
golten werden kann, 

— das Moment, daß auch Brachflächen mit exter-
nen Leistungen verbunden sind, 

— daß die Bewirtschaftungsbeiträge dazu prädesti-
niert sind, einkommenspolitisch ausgebeutet zu 
werden, denn mit dem Hinweis auf ein Umwelt-
schutzanliegen lassen sich Verteilungswünsche 
gegenwärtig besonders gut öffentlich legimitie-
ren, 

— daß ein hoher Kontroll- und Verwaltungsauf-
wand dem Mißbrauch vorbeugen muß und damit 
die ökonomischen Vorteile der Internalisierung 
(Bewirtschaftungsbeiträge) externer Leistungen 
aufgezehrt werden. 

1421. Die Kritik an einer generellen Vergabe der 
Beiträge schließt jedoch nicht aus, daß sie bei be-
stimmten Bewirtschaftern von Grenzböden durch-
aus noch sinnvoll sein kann. Dies ist vor allem dann 
der Fall, wenn der Preissenkung für Agrarprodukte 
zwangsläufig eine Flächenstillegung folgt und die 
Brache unerwünschte Folgen mit sich bringt. So 
sind z. B. der Lawinen- und Bodenerosionsschutz in 
der Regel ein Kuppelprodukt der Extensivwirt-
schaft auf Standorten oberhalb bestimmter Höhen-
lagen (Schweizerisches Bundesamt für Landwirt-
schaft, 1983). Letztere stellt häufig ein wichtiges 
Charakteristikum für Grenzanbieter und -standorte 
dar, denn Klima, Geländeausformung und Infra-
strukturausstattung in den Bergregionen sind Ursa-
chen dafür, daß mit dem Marktausgleich für Agrar-
erzeugnisse die langfristigen Durchschnittskosten 
der Grenzanbieter nicht mehr gedeckt werden kön-
nen. Solche externen, aber noch nicht eindeutig be-
wiesenen Leistungen im Lawinen- und Bodenero-
sionsschutz können darum vielfach mit den Be-
triebsstillegungen verlorengehen. Hier können in 
Abhängigkeit von der individuellen Einkommens- 
und Rentabilitätslage Bewirtschaftungsbeiträge 
u. U. umweltpolitisch erwünschte Beiträge erbrin-
gen, die auch umweltökonomisch gerechtfertigt er-
scheinen. 

1422. Wird die Preissenkung konsequent in Rich-
tung auf einen Marktausgleich betrieben, scheiden 
jedoch nicht nur jene Anbieter aus, die Böden unter 
widrigen natürlichen Bedingungen bewirtschaften, 
auch Grünlandgebiete und Regionen mit geringem 
Marktfruchtanteil können von der Flächenstille

-

gung in Form der Betriebsaufgabe erfaßt werden 
(BAUERSACHS, 1977). Diesen Grenzanbietern ei-
nen Bewirtschaftungsbeitrag zu zahlen, ist umwelt-
politisch nur dann vertretbar, wenn die Extensiv-
wirtschaft mehr umweltpolitische Vorteile als Flä-
chenstillegung bietet. Letzteres impliziert eine um-
weltpolitische Bewertung der Brache. 

Die Brache verbindet sich hierbei, läßt man einmal 
den Erholungsaspekt außer acht, mit einer Reihe 
von kostenlos anfallenden Vorteilen. So tritt mit 
dem Fortfall der Bewirtschaftung in den meisten 
Fällen (Ausnahme: natürliche waldfreie Gebiete) 
eine Vegetationsentwicklung ein, die über Gebüsch-
stadien und Pionierwälder schließlich in den Wald 
einmündet (BUCHWALD, 1971). Diese Entwicklung 
bietet Schutz vor Bodenerosion und schafft in ih-
rem Verlauf Möglichkeiten zur Bildung von natürli-
chen Lebensgemeinschaften. Damit erübrigt sich 
die Zahlung eines umweltpolitisch motivierten Bei-
trags an die Landwirte. Er wäre ökonomisch nicht 
gerechtfertigt, da der Wert der externen Leistung 
der Brache, selbst bei geringen landespflegerischen 
Aufwendungen durch die Naturschutzbehörden, 
den einer subventionierten Extensivwirtschaft 
übersteigt. Demzufolge reduziert sich die Vergabe 
von Bewirtschaftungsbeiträgen weitgehend auf die 
Bergregionen oder Sondergebiete. In den Bergre-
gionen bestehen sie in bezug auf Magerrasen und 
Hutungen, in den Sondergebieten betreffen sie vor 
allem die Bewirtschaftung von Feucht- und Talwie-
sen. Eine Übertragung auf andere Gebiete ist nur 
sinnvoll, wenn der Beweis erbracht wird, daß ein 
umweltpolitisch erwünschtes Kuppelprodukt land-
wirtschaftlicher Bodennutzung auf andere Weise 
nicht oder nur zu höheren Kosten erbracht werden 
könnte. 

1423. Die Vergabe von Bewirtschaftungsbeiträgen 
sollte jedoch nicht nur unter Bezug auf bundesein-
heitlich abgeleitete Normen erfolgen. Vielmehr sind 
auch bei der Bewertung und Entgeltung externer 
Leistungen regionale Nachfragepräferenzen zu be-
rücksichtigen. Je deutlicher nämlich die Standortei-
genschaften der einzelnen Vergabegebiete vonein-
ander abweichen, um so eher ist regional mit ver-
schieden ausgeprägten Bedürfnissen nach externen 
Leistungen zu rechnen. Insofern erscheint auch von 
der Nachfrageseite her eine Staffelung der Beiträge 
sinnvoll. Es wäre wichtig, die Körperschaft, welche 
die Beiträge auszahlt, relativ kleinräumig zu bilden, 
um eine solche Berücksichtigung örtlicher Beson-
derheiten zu ermöglichen. 

1424. Die Forderung nach Einführung von Aus-
gleichs- oder Transferzahlungen mit dem Zwecke, 
die durch direkte oder indirekte Preissenkungen 
hervorgerufenen Einkommenseinbußen auszuglei-
chen, ist umstritten. Dies gilt vor allem für die öko-
nomisch motivierte Agrarmarktreform (HEN-
RICHSMEYER et al., 1981; SRWi, JG. 1980/81). Ins-
besondere wird befürchtet, daß damit die Effekte 
einer auf den Marktausgleich ausgerichteten Preis-
reduktionspolitik zunichte gemacht werden und 
eine primär verteilungspolitisch orientierte Agrar-
politik in den Vordergrund rückt. Insofern vertritt 
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der Rat die Auffassung, daß der Einbau solcher 
Transferzahlungen letzlich nur ökologisch gerecht-
fertigt ist und sich darum an umweltpolitischen 
Überlegungen orientieren muß. Hierbei können 
sich, was ebenfalls berücksichtigt werden muß, 
Konflikte mit einer ökonomisch begründeten 
Agrarmarktreform ergeben, denn 

— Einkommenstransfers für die Landwirtschaft 
sind nicht allokationsneutral und können das 
Marktausgleichs- und Effizienzziel beeinträchti-
gen, 

— sie bauen die sozialpolitische Sonderstellung der 
Landwirtschaft aus und 

— schaffen Mißbrauchsgefahren. 

1425. Um so wichtiger erscheint es daher, von der 
Gewährung allgemeiner Flächenbewirtschaftungs-
beiträge Abstand zu nehmen und dieses Instrument 
auf jene Gebiete oder Fälle zu konzentrieren, wo 
effektiv externe Leistungen der landwirtschaftli-
chen Bodennutzung abgegolten werden und andere 
Träger diese Umweltaufgabe weniger wirtschaftlich 
erfüllen. 

1426. Hieraus ergeben sich als Fazit folgende 
Schlußfolgerungen: 

1. Bewirtschaftungsbeiträge sollten eigentlich nur 
zur Kompensation echter externer Nettoleistun-
gen der Landwirte zugunsten der Umwelt einge-
setzt werden. Daraus folgt, daß nicht jeder Land-
wirt, der Flächen bewirtschaftet, Anspruch auf 
Bewirtschaftungsbeiträge hat. Es sollte darum 
verhindert werden, daß die Bewirtschaftungs-

beiträge als Instrumente einer Umweltpolitik zu 
einem Instrument der Fortsetzung bisheriger 
Einkommenspolitik transformiert werden. 

2. Unter umweltökonomischen Überlegungen sollte 
auch geprüft werden, ob die Erbringung dieser 
Umweltleistungen unbedingt über den Weg 
landwirtschaftlicher Produktion erfolgen muß. 
Möglicherweise wird die landespflegerische Auf-
gabe durch andere Institutionen kostengünsti-
ger erfüllt. 

3. Wenn die Bewirtschaftungsbeiträge auf sog. 
Grenzanbieter beschränkt werden, bleiben die 
Konflikte mit dem Marktausgleichsanliegen mi-
nimal, da an den Grenzstandorten nur margi-
nale Produktionsbeiträge erwirtschaftet werden. 
Hierbei kann die für Umweltzwecke bewirt-
schaftete Fläche als Bemessungsgrundlage die-
nen, da externe Leistungen zumeist in Verbin-
dung mit einer extensiven Flächennutzung an-
fallen. 

4. Die Vergabe der Bewirtschaftungsbeiträge muß 
in starkem Maße den regionalen bzw. standort-
bezogenen Besonderheiten Rechnung tragen. In-
sofern sollte die Entscheidung über Gewährung 
oder Nichtgewährung den für den Natur- und 
Landschaftsschutz zuständigen Behörden auf 
Kreisebene übertragen werden. 

5. Alle Überlegungen lassen sich auch auf evtl. ge-
plante Flächenstillegungsprogramme übertra-
gen. Nichts wäre unter umweltpolitischen Über-
legungen problematischer als die pauschale Ho-
norierung einer Flächenstillegung, insbesondere 
wenn sie losgelöst von ihrer Nutzung bzw. Nut-
zungsmöglichkeit für Zwecke des Umwelt- und 
Naturschutzes erfolgt. 
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Erlaß über die Einrichtung eines Rates von Sachverständigen für 
Umweltfragen bei dem Bundesminister des Innern 

Vom 28. Dezember 1971 
(GMBl. 1972, Nr. 3, Seite 27) 

§1 

Zur periodischen Begutachtung der Umweltsitua-
tion und der Umweltbedingungen in der Bundesre-
publik Deutschland und zur Erleichterung der Ur-
teilsbildung bei allen umweltpolitisch verantwortli-
chen Instanzen sowie in der Öffentlichkeit wird im 
Einvernehmen mit den im Kabinettausschuß für 
Umweltfragen vertretenen Bundesministern ein 
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen gebil-
det. 

§2 

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
soll die jeweilige Situation der Umwelt und deren 
Entwicklungstendenzen darstellen sowie Fehlent-
wicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermei-
dung oder zu deren Beseitigung aufzeigen. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann im Einver-
nehmen mit den im Kabinettausschuß für Umwelt-
fragen vertretenen Bundesministern Gutachten zu 
bestimmten Themen erbitten. 

§3 

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen ist 
nur an den durch diesen Erlaß begründeten Auftrag 
gebunden und in seiner Tätigkeit unabhängig. 

§4 

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
besteht aus 12 Mitgliedern. 

(2) Die Mitglieder sollen die Hauptgebiete des Um-
weltschutzes repräsentieren. 

(3) Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen 
für Umweltfragen dürfen weder der Regierung oder 
einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes 
oder eines Landes noch dem öffentlichen Dienst des 
Bundes, eines Landes oder einer sonstigen juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts, es sei denn als 
Hochschullehrer oder als Mitarbeiter eines wissen-
schaftlichen Instituts angehören. Sie dürfen ferner 
nicht Repräsentant eines Wirtschaftsverbandes 
oder einer Organisation der Arbeitgeber oder Ar-
beitnehmer sein oder zu diesen in einem ständigen 
Dienst- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen; 
sie dürfen auch nicht während des letzten Jahres vor 
der Berufung zum Mitglied des Rates von Sachver-

ständigen für Umweltfragen eine derartige Stellung 
innegehabt haben. 

§5 

Die Mitglieder des Rates werden vom Bundesmini-
ster des Innern im Einvernehmen mit den im Kabi-
nettausschuß für Umweltfragen vertretenen Bun-
desministern für die Dauer von drei Jahren berufen. 
Die Mitgliedschaft ist auf die Person bezogen. Wie-
derberufung ist höchstens zweimal möglich. Die Mit-
glieder können jederzeit schriftlich dem Bundesmi-
nister des Innern gegenüber ihr Ausscheiden aus 
dem Rat erklären. 

§ 6  
(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
wählt in geheimer Wahl aus seiner Mitte für die 
Dauer von drei Jahren einen Vorsitzenden und ei-
nen stellvertretenden Vorsitzenden mit der Mehr-
heit der Mitglieder. Einmalige Wiederwahl ist mög-
lich. 

(2) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie bedarf der Ge-
nehmigung des Bundesministers des Innern im Ein-
vernehmen mit den im Kabinettausschuß für Um-
weltfragen vertretenen Bundesministern. 

§7 

(1) Der Vorsitzende beruft schriftlich den Rat zu Sit-
zungen ein; er teilt dabei die Tagesordnung mit. Den 
Wünschen der im Kabinettausschuß für Umweltfra-
gen vertretenen Bundesminister auf Beratung be-
stimmter Themen ist Rechnung zu tragen. 

(2) Auf Wunsch des Bundesministers des Innern hat 
der Vorsitzende den Rat einzuberufen, 

(3) Die Beratungen sind nicht öffentlich. 

§8 
Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
des Innern zu einzelnen Beratungsthemen andere 
Sachverständige hinzuziehen. 
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§9 

Die im Kabinettausschuß für Umweltfragen vertre-
tenen Bundesminister sind von den Sitzungen des 
Rates und den Tagesordnungen zu unterrichten; sie 
und ihre Beauftragten können jederzeit an den Sit-
zungen des Rates teilnehmen. Auf Verlangen ist ih-
nen das Wort zu erteilen. 

§10 

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
legt die Ergebnisse seiner Beratungen in schriftli-
chen Berichten nieder, die er über den Bundesmini-
ster des Innern den im Kabinettausschuß für Um-
weltfragen vertretenen Bundesministern zuleitet. 

(2) Wird eine einheitliche Auffassung nicht erzielt, 
so sollen in dem schriftlichen Bericht die unter-
schiedlichen Meinungen dargelegt werden. 

(3) Die schriftlichen Berichte werden grundsätzlich 
veröffentlicht. Den Zeitpunkt der Veröffentlichung 
bestimmt der Bundesminister des Innern. 

§11 

Die Mitglieder des Rates und die von ihm nach § 8 
hinzugezogenen Sachverständigen sind verpflichtet, 

über die Beratungen und über den Inhalt der dem 
Rat gegebenen Informationen, soweit diese ihrer 
Natur und Bedeutung nach geheimzuhalten sind, 
Verschwiegenheit zu bewahren. 

§ 12 

Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für 
Umweltfragen erhalten pauschale Entschädigungen 
sowie Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden vom 
Bundesminister des Innern im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen 
festgesetzt. 

§13 

Das Statistische Bundesamt nimmt die Aufgaben ei-
ner Geschäftsstelle des Rates von Sachverständigen 
für Umweltfragen wahr. 

Bonn, den 28. Dezember 1971 

Der Bundesminister des Innern 
Genscher 
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Verzeichnis der Abkürzungen 
a 	Jahr 
AbfG 	Abfallbeseitigungsgesetz 
AbfKlärV 	Klärschlammverordnung 
ADI 	Acceptable Daily Intake 
AKh 	Arbeitskraft pro Stunde 
ARGE 	Arbeitsgemeinschaft 

BayNatSchG 	Bayerisches Naturschutzgesetz 
BBA 	Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
BEF 	Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft 
BGA 	Bundesgesundheitsamt 
BGB1 	Bundesgesetzblatt 
BGW 	Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft, Frankfurt 
BHO 	Bundeshaushaltsordnung 
BIBIDAT 	Trinkwasserqualitäts-Datenbank 
BImSchG 	Bundesimmissionsschutzgesetz 
BLAU 	Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft für Umweltchemikalien 
BMBau 	Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
BMI 	Bundesminister des Innern 
BML 	Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
BNatSchG 	Bundesnaturschutzgesetz 
BSB5 	Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen 
BSHG 	Bundessozialhilfegesetz 
BT-Drucks. 	Bundestagsdrucksache 
BW 	Baden-Württemberg 
BY 	Bayern 

CMA 	Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 
C/N-Verhältnis Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis 

d 	Tag 
dB(A) 	Dezibel nach der Bewertungskurve A 
DDD 	1,1-Dichlor-2,2- bis (p-chlorphenyl)-ethan 
DDE 	1,1-Dichlor-2,2- bis (p-chlorphenyl)-ethylen 
DDT 	2,2-bis-(p-chlorphenyl)-1,1,1-trichlorethan 
DE 	Dungeinheit 
DFG 	Deutsche Forschungsgemeinschaft 
DGV 	Düngergroßvieheinheit 
DIN 	Deutsches Institut für Normung 
DLG 	Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft e. V. 
DM 	Deutsche Mark 
DNOC 	Dinitro-ortho-cresol 
dt/ha 	Dezitonne pro Hektar 
DVGW 	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. 
DVWK 	Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. 
2,4 D 	2,4-Dichlorphenoxyessigsäure 

EAGFL 	Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 
ECU 	European Currency Unit (Europäische Währungseinheit) 
EG 	Europäische Gemeinschaft 
EG 	Einwohnergleichwert 
E/Km 2 	Einwohner pro Km2  
EPA 	Environmental Protection Agency (US-Umweltbehörde) 
EPIPRE 	Projektbezeichnung (aus EPI-demiologie und PRE-diction) für Warnsystem zur 

Überwachung von Krankheiten und Schädlingen in Winterweizen 
EWG 	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
E 605 	Parathion-ethyl 

FAK 	Familienarbeitskraft 
FAO 	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Welternährungsorga

-

nisation) 
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FlurbG 	Flurbereinigungsgesetz 
FS 	Fachserie 

GDch 	Gesellschaft Deutscher Chemiker 
GE 	Getreideeinheit 
GV 	Großvieheinheit 

ha/a 	Hektar pro Jahr 
HCH 	Hexachlorcyclohexan 
y-HCH 	Lindan 
HE 	Hessen 

IMS 	Information Management System 
IPS 	Industrieverband Pflanzenschutz e. V. 
ISPFLANZ 	Informationssystem für Pflanzenbauer 
IUCN 	Internationale Naturschutz-Union 

JG 	Jahresgutachten 

Kmol/ha 	Kilomol pro Hektar 
Kt 	Kilotonne 
KTBL 	Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
Kw 	Kilowatt ( = 1.36 PS) 

LAWA 	Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
LC-50 	Letale Konzentration, die bei 50 % der Versuchstiere zum Tode führt 
LD-50 	Letale Dosis, die bei 50 % der Versuchstiere zum Tode führt 
LF(LN) 	Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
LIDAR 	Light Detection and Ranging 
LÖLF 	Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung in 

Nordrhein-Westfalen 
1/s 	Liter pro Sekunde 
LUFA 	Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt 

MCPA 	4-Chlor-2-Methyl-Phenoxyessigsäure 
mg/1 	Milligramm pro Liter 
MJ 	Megajoule 
MWSt 	Mehrwertsteuer 

N 	chemisches Zeichen für Stickstoff 
NS 	Niedersachsen 
NW 	Nordrhein-Westfalen 

PAH (PAK) 	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
PCB 	Polychlorierte Biphenyle 
PCT 	Polychlorierte Terphenyle 
PflSchG 	Pflanzenschutzgesetz 
pH-Wert 	Maß für Säuregrad 
ppm 	parts per million (Teile auf eine Million Teile) 
ppt 	parts per trillion (Teile auf eine Trillion Teile) 
PSM 	Pflanzenschutzmittel 

RdL 	Recht der Landwirtschaft 
Reg.-Entw. 	Regierungsentwurf 
RIWA 	Vereinigung der niederländischen Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet 
RNG 	Reichsnaturschutzgesetz 
RP 	Rheinland-Pfalz 

SA 	Saarland 
SH 	Schleswig-Holstein 
SKE 	Steinkohleeinheiten 
SRU 	Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
SRWI 	Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick

-

lung 
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TA-Luft 	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TCA 	Trichloressigsäure 
TS 	Trockensubstanz 
TÜV 	Technischer Überwachungsverein 
2,4,5-T 	2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure 

UBA 	Umweltbundesamt 
µg/1 	Mikrogramm (10 -6) pro Liter 

VDI 	Verein Deutscher Ingenieure 
VDLUFA 	Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsan

-

stalten 

WHG 	Wasserhaushaltsgesetz 
WHO 	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation) 
WMO 	World Meteorology Organization 

ZEBS 	Zentrale Erfassungs- und Bewertungsstelle für Umweltchemikalien des Bun

-

desgesundheitsamtes 

Zeichenerklärung 

— = nichts vorhanden 
0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur 

Darstellung gebracht werden kann 
. = kein Nachweis vorhanden 

... = Angaben fallen später an 
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Gutachten und veröffentlichte Stellungnahmen des Rates von 
Sachverständigen für Umweltfragen  

AUTO UND UMWELT 
Gutachten September 1973 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer 
1973, 104 S., kart. 
vergriffen 

DIE ABWASSERABGABE 
Wassergütewirtschaftliche und gesamtökonomische 
Wirkungen 
2. Sondergutachten Febr. 1974 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer 
1974, VI, 90 S., kart. 
vergriffen 

UMWELTGUTACHTEN 1974 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer'> 
1974, XV, 320 S., Plast. auch als 
Best.-Nr. 7800201-74902; DM 28,— Bundestags-Drucksache 7/2802 
vergriffen veröffentlicht2 ) 

UMWELTPROBLEME DES RHEINS 
3. Sondergutachten März 1976 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer') auch als 
1976, 258 S., 9 farb. Karten, Plast. Bundestags-Drucksache 7/5014 
Best.-Nr. 7800103-76901; DM 20,— veröffentlicht2) 

UMWELTGUTACHTEN 1978 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer') 
1978, 638 S., Plast. 
ISBN 3-17-003173-2 auch als 
Best.-Nr. 7800202-78904; DM 33,— Bundestags-Drucksache 8/1938 
vergriffen veröffentlicht2 ) 

UMWELTCHEMIKALIEN 
Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen 
Stoffen 
Stellungnahme des Rates 
hrsg. vom Bundesministerium des Innern 3 ) 
Bonn 1979, 74 S. = Umweltbrief Nr. 19 
ISSN 0343-1312 

UMWELTPROBLEME DER NORDSEE 
Sondergutachten Juni 1980 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer1) 
508 S., 3 farb. Karten, Plast. 
ISBN 3-17-003214-3 auch als 
Best.-Nr. 7800104-80902; DM 23,— Bundestags-Drucksache 9/692 
vergriffen veröffentlicht2 ) 

ENERGIE UND UMWELT 
Sondergutachten März 1981 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer1) 
190 S., Plast. auch als 
ISBN 3-17-003238-0 Bundestags-Drucksache 9/872 
Best.-Nr. 7800105-81901; DM 19,— veröffentlicht2) 
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FLÜSSIGGAS ALS KRAFTSTOFF 
Umweltentlastung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von 
flüssiggasgetriebenen Kraftfahrzeugen 
Stellungnahme des Rates 
hrsg. vom Bundesministerium des Innern 3 ) 
Bonn 1982, 32. S. = Umweltbrief Nr. 25 
ISSN 0343-1312 

WALDSCHÄDEN UND LUFTVERUNREINIGUNGEN 
Sondergutachten März 1983 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammers> 
172 S., Plast. 
ISBN 3-17-003265-8 
Best.-Nr. 7800106-83902; DM 21,— 

auch als 
Bundestags-Drucksache 10/113 
veröffentlichte> 

1) Zu beziehen im Buchhandel oder vom Verlag W. Kohlhammer, Postfach 42 11 20, 6500 Mainz 42 
2) Zu beziehen vom Verlag Dr. H. Heger, Postfach 20 08 21, 5300 Bonn 2 
3) Erhältlich beim Bundesministerium des Innern, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Graurheindorfer Str. 

198, 5300 Bonn 
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Materialien zur Umweltforschung 
herausgegeben vom Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, zu beziehen im Buchhan-
del oder vom Verlag W. Kohlhammer, Postfach 42 11 20, 6500 Mainz 42 

Nr. 1: 

Prof. Dr. Günther Steffen und Dr. Ernst Berg 
Einfluß von Begrenzungen beim Einsatz von Umweltchemikalien auf den Gewinn landwirt-
schaftlicher Unternehmen 
1977, 93 S., kart., ISBN 3-17-003141-4 
Best.-Nr. 7800301-77901; DM 20,- 

Nr. 2: 

Dipl.-Ing. Klaus Welzel und Dr.-Ing. Peter Davids 
Die Kohlenmonoxidemissionen in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1965, 
1970, 1973 und 1974 und im Lande Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1973 und 1974 
1978, 323 S., kart., ISBN 3-17-003142-2 
Best.-Nr. 7800302-78901; DM 25,- 

Nr. 3: 

Dipl.-Ing. Horst Schade und Ing. (grad.) Horst Gliwa 
Die Feststoffemissionen in der Bundesrepublik Deutschland und im Lande Nordrhein-West-
falen in den Jahren 1965, 1970, 1973 und 1974 
1978, 374 S., kart., ISBN 3-17-003143-0 
Best.-Nr. 7800303-78902; DM 25,- 

Nr. 4: 

Prof. Dr. Renate Mayntz u. a. 
Vollzugprobleme der Umweltpolitik 
Empirische Untersuchung der Implementation von Gesetzen im Bereich der Luftreinhal-
tung und des Gewässerschutzes 
1978, 815 S., kart., ISBN 3-17-003144-9 
Best.-Nr. 7800304-78903; DM 42,—
vergriffen 

Nr. 5: 

Prof. Dr. Hans J. Queisser und Dr. Peter Wagner 
Photoelektrische Solarenergienutzung 
Technischer Stand, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit 
1980, 90 S., kart., ISBN 3-17-003209-7 
Best.-Nr. 7800305-80901; DM 18,- 

Nr. 6: 

Materialien zu „Energie und Umwelt" 
1982, 450 S., kart., ISBN 3-17-003242-9 
Best.-Nr. 7800306-82901; DM 38,— 
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Nr. 7: 

Prof. Dr. Dietrich Mülder 
Möglichkeiten der Forstbetriebe, sich Immissionsbelastungen waldbaulich anzupassen bzw. 
deren Schadwirkungen zu mildern 
1983, 124 S., kart., ISBN 3-17-003275-5 
Best.-Nr. 7800307-83901; DM 21,— 

Nr. 8: 

Prof. Dr. Horst Zimmermann 
Ökonomische Anreizinstrumente in einer auflagenorientierten Umweltpolitik 
— Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel der amerikanischen 
Luftreinhaltepolitik — 
1983, 60 S., kart., ISBN 3-17-003279-8 
Best.-Nr. 7800308-83903; DM 14,- 

Nr. 9: 

Prof. Dr. Rolf Diercks 
Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln und die dabei auftretenden Umweltprobleme 
1984, 245 S., kart., ISBN 3-17-003284-4 
Best.-Nr. 7800309-84901; DM 25,- 

Nr. 10: 

Prof. Dr. Dieter Sauerbeck 
Funktionen, Güte und Belastbarkeit des Bodens aus agrikulturchemischer Sicht 
1985, 260 S., kart., ISBN 3-17-003312-3 
Best.-Nr. 7800310-85902; DM 25,- 

Nr. 11: 

Prof. Dr. Günther Weinschenck und Dr. Hans-Jörg Gebhard 
Möglichkeiten und Grenzen einer ökologisch begründeten Begrenzung der Intensität der 
Agrarproduktion 
1985, 107 S.,  kart, ISBN 3-17-003319-0 
Best.-Nr. 7800311-85903; DM 18,— 
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Register 
(Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Textziffern) 

Abfälle aus der Landwirtschaft 530-566 
— Aufzucht- und Schlachtabfälle 551 
— Erntereste 561-566 
— Überwachung 1350 
s. a. Siedlungsabfälle 
s. a. Tierische Ausscheidungen 
Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) 536 f., 1264-1271 
Abfallrecht 
— Kontrolle der Düngung 1264-1271 
s. a. Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) 
Abfalltechnik 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
Abfallwirtschaft 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
Abfluß 
s. Wasserhaushalt 
Absatz von Agrarprodukten 171-210 
— Absatzmarkt 196-205 
— Anforderung an das Angebot 202-205 
— Beratungswesen 206-210 
— Direktabsatz 171-173 
— Ernährungsgewerbe und Handel 174-182 
s. a. Agrarprodukte 
Absatzgarantie 129-131 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik 
Abschwemmung 
— Nährstoffe in Oberflächengewässer 984-986 
— organische Substanzen in Oberflächen-

gewässer 1003-1014 
Ackerbau 18-23, 282f., (Abb. 3.3, Tab. 3.2, 3.4) 
— Arten und Biotope 646-664 
— Fruchtfolgen und Spezialisierung 290-298, 

1312-1321, (Abb. 3.5, 5.3) 
— Pflanzenschutzmittel 491-524 
— regionale Konzentration 118, (Abb. 1.5), 282, 

(Abb. 3.3) 
— umweltschonender Pflanzenbau 1312-1335 
Ackerbegleitflora 346, 480, 646-651 
Ackerfläche 280ff., (Tab. 3.1, Abb. 3.2, Tab. 3.2) 
s. a. Ackerbau 
Ackerschlepper 352-360 
— Bauweise und Gewicht 359f. 
— Bestand der EG 135, 355, (Tab. 2.5, Abb. 3.13) 
— Entwicklungstrends 352-358, (Abb. 3.9-3.12, 

3.14-3.16) 
Agrarerzeugung 
— agrarpolitische Bestimmungsfaktoren 

121-164 
— Einsatz von Produktionsfaktoren 211-277 
— gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

211-221 
— ökonomische Bestimmungsfaktoren 222-258 
— Produktionswert, Vorleistungen, Wert

-

schöpfung 101-108 
s. a. Produktionsfaktoren 
s. a. Viehhaltung 

Agrargebiete 
— Artenrückgang 591 
— Bayern 500f., (Abb. 3.26) 
— Pflanzenschutzmittel 500-510 

Agrarlandschaft 
— Erholung 1213 
— Erscheinungsbild und Wahrnehmung 76-79 
— Gewässerausbau 1254 
— künftige Gestaltung 1207-1214 
— ökologischer Zustand 90-94 
— Ökosysteme und Biotope 80-89 
— Überwachung 1343, 1348, 1351 

Agrarmarketing 207 
s. a. Beratung 
Agrarmarktordnungen 126 f. 
— EG 129 ff. 
s. a. Agrarmarktpolitik 
Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
— Grundzüge des heutigen Systems 129-131 
— Ökonomische und ökologische Folgen 

132-143 
— Reformdiskussion 144-149 
s. a. Agrarpolitik der EG 
Agrarökosysteme 
s. Biotope 
s. Ökosysteme 
Agrarpolitik der EG 
— Einfluß auf die landwirtschaftliche 

Produktion 121-164 
— Finanzierung 133f., (Tab. 2.3) 
— Historische Ursprünge 121-128 
— Reformdiskussion 144-149, 1202-1206, 

1369-1388 
— umweltpolitische Bewertung der 

Alternativen 1373-1381 
— umweltpolitische Bewertung der Beschlüsse 

von 1984 1382-1388 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. a. Agrarstrukturpolitik 
Agrarprodukte 
— Abnehmergruppen, Absatz 171-182 
— Anforderungen an das Angebot 202-205 
— Erträge in der EG 135, (Tab. 2.4) 
— Export 183-185 
— Preissenkung 1378-1380 
— Überwachung 1354 
— Verkaufserlöse 174, (Tab. 2.9) 
s. a. Absatz von Agrarprodukten 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. a. Nachfrage nach Agrarprodukten 
Agrarprotektionismus 121 ff. 
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Agrarstandorte Mitteleuropas 61-66 
Agrarstrukturpolitik 
- Reform 1405-1410 
- Umweltprobleme der Landwirtschaft 150-164 
Akarizide 
s. Insektizide 
Alternativer Landbau 339, 648, 798, 1189, 1331 ff. 
Anbausysteme 
- Verbesserungskonzepte 1199, 1312-1335, 

(Abb. 5.4) 
s. a. Ackerbau 
s. a. Fruchtfolge 
Arbeit 
s. Produktionsfaktoren 
Artengefährdung, -rückgang 
- landwirtschaftliche Aktivitäten 609-664, 

(Abb. 4.2), 1164-1167 
- Rote Listen 572-583 
- Ursachen 584-608, (Tab. 4.1, Abb. 4.1) 
s. a. Biotopgefährdung, -verluste 
Artenschutz 572 ff., 1207-1209, 1216, 1256 
s. a. Artengefährdung, -rückgang 
Arzneimittelgesetz 1107 
Aufzuchtabfälle 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
Ausgleichszahlungen 
s. Agrarstrukturpolitik 
s. Bewirtschaftungsbeiträge 
s. Einkommen 
s. Stickstoffabgabe 
Auswaschung 
- Nährstoffe in Oberflächengewässer 981-983 
- organische Substanzen in Oberflächen-

gewässer 1003-1014 

Baggerschlamm 
s. Siedlungsabfälle 
Bauordnungsrecht 536 
Beratung 
- Absatzseite 206-210 
- Inanspruchnahme 276f., (Tab. 2.19) 
- Produktionsseite (amtliche, genossenschaftli-

che, private) 261-275, (Tab. 2.17, 2.18) 
- Überwachung 1339f. 
Bergbauernrichtlinie der EG (Bergbauern-

programm) 163f., 1380, 1418 
s. a. Agrarstrukturpolitik 
Besitzstücke 
s. Flurbereinigung 
Betreiberpflichten 1190f., 1201, 1363-1368 
s. a. Umweltschonende Landwirtschaft 
Betriebe 
- Belastungskategorien 1188-1192, 1361 
- Betriebsformen 115 
- Betriebsgrößen 109-113, 224, 288, (Abb. 1.3) 
- Konzentration 119f. 
- Spezialisierung 114-118, (Abb. 1.4, 1.5), 285f. 
Betriebsmittel 
- Einsatz in der Landwirtschaft 101 ff., 233-250 

- langfristige Investitionsgüter 235-237 
- laufende Produktion 238-250, (Tab. 2.15) 
- Überwachung 1349, 1353 
s. a. Produktionsfaktoren 
s. a. Vorleistungen 
Bewässerung 57, 74, 390f. 
s. a. Melioration 
Bewirtschaftungsbeiträge 1205, 1411-1426 
Biogas-Anlagen 545-547 
Biologische Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Forsten (BBA) 447, (Tab. 3.39), 491 f., (Tab. 3.43), 
1349, 1353' 

Biologische Schädlingsbekämpfung 650 ff. 
Biomonitoring 1347 
Biotope 
- Agrarlandschaft 80-89 
- Flächenschutz- und -bereitstellung 193 ff. 
- Verkleinerung, Zersplitterung, Beseiti-

gung 610-634, (Abb. 4.2, 4.3), 1164-1167 
- Vernetzung 1232-1246 
s. a. Agrarlandschaft 
s. a. Biotopgefährdung, -verluste 
s. a. Bitopverbundsystem 
s. a. Ökosysteme 

Biotopgefährdung, -verluste 527-664, 1164-1167 
- landwirtschaftliche Aktivitäten 609-655, 

(Abb. 4.2, 4.3) 
- Ursachen 584-608 

Biotopkartierung 86 ff., 597 ff., 1225 f. 

Biotopschutz 
- Aufgabe der Landschaftsgestaltung 1209 
- Flächenschutz- und -bereitstellung 1193-1195 
- Siedlungen 1256f. 
s. a. Biotope 

Biotopverbundsystem 1214-1257 
- Aufgabe der Landschaftsplanung 1223 
- ergänzende Maßnahmen 1249-1257 
- regionale Besonderheiten 1222 
- Strukturelle, quantitative und qualitative 

Forderungen 1215-1221 

Biotop-Verinselung 610 ff. 
s. a. Biotope 

Boden 
- Entstehung und ackerbauliche Nutzung 

24-31 
- Grundlage der landwirtschaftlichen 

Produktion 24-43, 665 ff. 
- moderne Landbewirtschaftung 665-696, 

739-865 
- nicht landwirtschaftlich verursachte 

Belastungen 697-738 
- Überwachung 1352 
s. a. Bodenbelastungen 
s. a. Bodenfunktion 

Bodenbearbeitung 335-380 
- Definition und Ziele 335-350, (Abb. 3.8, 

Tab. 3.20) 
- Emissionen 1088-1093 
- Ernte 372-374, (Tab. 3.25) 
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- Maschinen und Geräte 351-374, 
(Tab. 3.21-3.24) 

- neuartige Systeme 375-380 
- physikalisch-mechanische Auswirkungen 

739-763 
- Wirkungen auf die Lebensraumfunktion 

764-767, (Tab. 4.12) 
Bodenbelastungen 
- Düngung 785-828 
- Landwirtschaft 665-671, (Abb. 4.4), 739-865 
- nicht landwirtschaftlich verursachte 697-738 
- Pflanzenschutzmittel 829-854 
- physikalisch-mechanische Eingriffe 739-784 
- Säurebildner 697-702 
- Überwachung 1345, 1352 
s. a. Bodenfunktion 
s. a. Organische Chemikalien 
s. a. Schwermetalle 
Bodenbewirtschaftung 
- Arten und Biotope 646-664 
- steigende Intensität 101-108 
- Strukturänderungen 278-289 
- Überwachung 1043, 1051 
Bodenerosion(-verluste) 768-784 
- anfällige Böden und Standorte 779-781 
- Auswirkungen 782-784, 985 
- Gegenmaßnahmen 1308-1311, (Abb. 5.2) 
- Wassererosion 770-774, (Abb. 4.15, Tab. 4.13) 
- Winderosion 775-778, (Tab. 4.14, Abb. 5.2) 
s. a. Erosion 
Bodenfauna 
s. Bodentiere 
Bodenfruchtbarkeit 32-43, 678 f. 
s. a. Bodenfunktion 
Bodenfunktion 672-696 
- Düngung 785-828 
- Lebensraumfunktion 680-696, 764-767, 

(Tab. 4.2) 
- Pflanzenschutzmittel 829-854 
- Produktionsfunktion 678 f., (Abb. 4.5, 4.6) 
- Regelungsfunktion im Naturhaushalt 

672-677, 739-763 
- Schwermetalle 717-726 
Bodengefüge 
- Gefügezustand 741-745, (Abb. 4.13) 
- Landbewirtschaftung 739-767 
Bodenmikroorganismen 682-687 
- Düngung 823 ff. 
- Pflanzenschutzmittel 837-846 
- Schwermetalle 727 f. 
Bodennutzung 
s. Bodenbewirtschaftung 
Bodenpflege 
s. Bodenbearbeitung 
Bodenproduktivität 
s. Bodenfunktion 
Bodenschutz 
s. Boden 
s. Bodenbelastungen 
Bodentiere 688-692, (Tab. 4.2) 
- Düngung 821-828  

- Pflanzenschutzmittel 847-854 
- Schwermetalle 729 
Bodenverbesserung 
s. Melioration 
Bodenverdichtung 
- Auswirkungen 753-756, (Abb. 4.14, Tab. 4.11) 
- moderne Landbewirtschaftung 746-767 
- Ursachen 748-752, (Tab. 4.10) 
- Wiederauflockerung 757-763 
Bound residues 
s. Gebundene Rückstände 
Brach(e), -fläche 14, 67, 75, 225 ff., 279, 1421 ff. 
s. a. Flächennutzung 
Bruttowertschöpfung 101, (Tab. 1.1) 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 1160 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 536 f., 

1299, 1344 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 572, 1185, 

1201, 1216, 1356-1365 

Centrale Marketinggesellschaft der deutschen 
Agrarwirtschaft (CMA) 209 

Dauergrünland 
s. Grünlandbewirtschaftung 
s. Kulturarten 

DDT-Gesetz 1107f., 1128 
Denitrifikation 
- Boden und Grundwasser 906-919 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 1111, 

1160 
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 1367 
Direktabsatz 
s. Absatz von Agrarprodukten 
Dränung 387-389 
s. a. Melioration 
Düngemittel 
- betriebliche Anwendung 426-472 
- Definition und Einteilung 406-409, 538-541 
- Einsatz in der BRD und EG 135, (Tab. 2.5, 2.6), 

410-414, (Abb. 3.21, Tab. 3.26), 425, (Tab. 3.29) 
- Emissionsursache 1077-1082 
- Nahrungsmittel 1129-1135 
- Preisentwicklung, Ertragszuwächse 240-244, 

(Tab. 2.16) 
s. a. Betriebsmittel 
s. a. Düngung 
s. a. Handelsdünger 
s. a. Wirtschaftsdünger 
Düngemittelgesetz 406, 1107 
Düngergroßvieheinheit (DGV) 460 ff.,  (Tab. 3.35), 

549, (Tab. 3.55) 
s. a. Tierische Ausscheidungen 
Düngung 
- Arten und Biotope 630 ff. 
- Aufgaben und Entwicklung 399-405, 

(Abb. 3.19, 3.20) 
- Bodenfunktion 785-828 
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— Grundwässer und Oberflächengewässer 
899-932, 987-1014 

— Kontrolle nach dem Abfallrecht 1264-1271 
— Kontrolle nach dem Wasserrecht 1273-1281 
— umweltschonende Düngung 1259-1289 
s. a. Düngemittel 
s. a. Handelsdünger 
s. a. mineralische Düngung 
s. a. Wirtschaftsdünger 
Dungeinheit (DE) 549 

Einfuhrmindestpreise 
s. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. Interventionssystem der EG 
Einkommen 139f., (Tab. 2.7), 149, 211-224, 1376 ff. 
Emissionen 
— Begrenzung 1196-1198, 1259-1311 
— Landwirtschaft 1072-1102, (Tab. 4.41) 
— Pflanzenproduktion 1077-1093 
— Tierhaltung 332-334, 1094-1100 
s. a. Umweltschonende Landwirtschaft 
Energieeinsatz, -verbrauch 247 f. 
Ernährungsgewerbe 174-182, (Tab. 2.10) 
Ernte 
— Emissionen 1088-1093 
— Erträge 399-409, (Abb. 3.19, 3.20, Tab. 3.26) 
— Geräte 370f. 
— Nutzung und Verwertung von Ernte-

resten 561-566, (Tab. 3.57) 
— Stoffentzug 22 
Erosion 
— Bestandsaufnahme und Erosionsvorhersage 

1306 
— Maßnahmen gegen Erosion 1211, 1305-1311 
s. a. Bodenerosion (-verluste) 
Ertragsgesetz 240, 403, 801-803 
Erzeugergemeinschaften 199 
s. a. Absatz von Agrarprodukten 
Eutrophierung 987-1002 
— fließende Gewässer 992f. 
— gestaute Fließgewässer 994f. 
— stehende Gewässer 996-1002, (Tab. 4.33, 

Abb. 4.33, 4.34) 
Export von Agrarprodukten 183-185 

Faktorkontingentierung 144-149, 1381 
Faktorproduktivität 251-258 
s. a. Produktionsfaktoren 
Festmist 
s. Wirtschaftsdünger 
Firmenberatung 
s. Beratung 
Flächennutzung 67-75, 278-289, (Tab. 3.1, 

Abb. 3.1, 3.2) 
s. a. Bodenbewirtschaftung 
Flächenproduktivität 
s. Produktionsfaktoren 
— Boden  

Flächenschutz 
— Biotope 1193-1195, 1209 
— Forderungen 1215-1222 
— Infrastrukturverbesserung 1249-1258 
— Instrumente 1223-1248 
s. a. Biotopverbundsystem 
Flüssigmist 
s. Gülle 
s. Wirtschaftsdünger 
Flurbereinigung 299-318 
— Auswirkungen 590 ff. 
— Durchsetzung eines Biotopverbund-

systems 1236-1246 
— Einzelmaßnahmen 309-318, (Tab. 3.6, 3.7) 
— Entwicklungstendenzen 229-304 
— Verfahren 304-308, (Tab. 3.3-3.5, 3.8., 3.9) 
s. a. Flurbereinigungsbehörde 
s. a. Flurbereinigungsgesetz 
Flurbereinigungsbehörde 
— Biotopverbundsystem 1236-1246 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 299, 1236-1246 
Flußsedimente 715f. 
Fremdstoffe in Nahrungsmitteln 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Fruchtfolge 
— derzeitige Situation 1312-1321 
— Fruchtfolgewirtschaft 39 ff. 
— Verbesserungskonzepte 1322-1335, (Abb. 5.4) 
— Vereinfachung 117f., 290-298, (Abb. 3.5) 
Fungizide 
— Anwendung 489, 496 f., 503, (Abb. 3.27) 
— Anwendungshäufigkeit 512, 518 
— Definition 418 f. 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Futtergetreide 
s. Futtermittel 
Futterkonservierung 
s. Silage-Sickersäfte 

Futtermittel 
— Beschaffung und Verwendung 186-191, 

(Tab. 2.11) 
— Betriebsmittel 249 f. 
— Futtergetreideverbrauch 192-195, (Tab. 2.12) 
— Nachfrage 186-195 
Futtermittelgesetz 1107 f. 
Futtermittelzusatzstoffe 
— Rückstände in Nahrungsmitteln 1136-1142 

Gebundene Rückstände 831 ff., (Tab. 4.20), 1171 
Geflügelhaltung 
s. Viehhaltung 
Gefügemelioration 392 
s. a. Melioration 
Genossenschaftsberatung 
s. Beratung 
Getreidebau 287 f., (Abb. 3.4) 
s. a. Ackerbau 
Gewässerausbau 316f., (Tab. 3.8), 625, 1254f. 
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Gewässerschutz 1212, 1273-1281 
s. a. Grundwasser 
s. a. Oberflächengewässer 
Gewässertypen 
s. Oberflächengewässer 
Grabenentwässerung 386 
s. a. Melioration 
Großvieheinheit 
s. Tierische Ausscheidungen 
s. Viehhaltung 
Gründüngung 471f., (Tab. 3.38) 
Grünlandbewirtschaftung 
- Entstehung, Standorte 14, 41, 67 ff. 
- Intensivierung 635-645 
- Nutzungsänderungen 278 ff., (Abb. 3.2) 
Grünlandumbruch 393-395 
s. a. Grünlandbewirtschaftung 
s. a. Melioration 
Grundbodenbearbeitung 
s. Bodenbearbeitung 
Grundwasser 
- Definition 885 
- Neubildung 867-874 
- Nitratgehalt 900-905, (Abb. 4.24-4.26) 
- Qualität 891-893 
- Schutzbedürftigkeit 888-890, 1273-1281 
- Strömung (Abb. 4.27) 
- Überwachung 1346 
- Vorkommen 886 f. 
s. a. Denitrifikation 
s. a. Grundwasserbelastung 
Grundwasserbelastung 885-959 
- Pflanzenschutzmittel 935-952, (Tab. 4.24, 4.25), 

1168 
- Stickstoffdüngung 899-934, 1168 
Gülle 
- Ausbringung, Lagerung, Aufbereitung 540, 

(Tab. 3.54), 544, 1283-1287 
- betriebliche Anwendung 459-467 
- Boden 810-820 
- Grundwasser 926f., 1168 
- Oberflächengewässer 1003 ff., (Tab. 4.35) 
- Stickstoffgehalt 812, (Tab. 4.18) 
s. a. Wirtschaftsdünger 

Handel mit Agrarprodukten 181f. 
Handelsdünger 
- betriebliche Anwendung 426-452 
- Einsatz in der BRD 410-412, (Abb. 3.21, 

Tab. 3.26) 
- Einsatz in der EG 135, (Tab. 2.5, 2.6), 425, 

(Tab. 3.29) 
- Regionale Einsatzschwerpunkte 420-422, 

(Abb. 3.22-324) 
s. a. Düngemittel 
s. a. Mineralische Düngung 
s. a. Stickstoffdünger 
Handelsklassen 181 f., 210 
Herbizide 
- Ackerbau 488, 494f., (Tab. 3.44, 3.45) 
- Anwendungshäufigkeit 511 ff. 

- Bayern 502, (Tab. 3.47, 3.48), 510, (Abb. 3.30) 
- Definition 479f. 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Höchstmengenfestsetzung 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Humusgehalt und -haushalt 453 ff., 691, 786-796, 

(Tab. 4.15, 4.16) 
Humuswirtschaft und -pflege 39 ff. 
s. a. Humusgehalt und -haushalt 
Hydromelioration 384-389, 986 
s. a. Melioration 

Immissionsüberwachung 1343f. 
Infektionskrankheiten 550 
Informationssystem Landwirtschaft 
s. Überwachungssystem Landwirtschaft 
Insektizide 
- Ackerbau 498 
- Anwendungshäufigkeit 511 ff. 
- Bayern 504, 508f. (Abb. 3.28, 3.29) 
- Definition 483 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Integrierter Pflanzenbau 1322 ff. 
Integrierter Pflanzenschutz 485, 528, 1197, 1210, 

1291 ff., 1312 ff. 
s. a. Pflanzenschutz 
Intensivierung 
- Bodenbewirtschaftung 101-108 
- Reduzierung 1202-1206 
s. a. Bodenbewirtschaftung 
s. a. Strukturwandel der Landwirtschaft 
s. a. Viehhaltung 
Internationale Naturschutz-Union (IUCN) 574 
Interventionskäufe 183-185 
s. a. Interventionssystem der EG 
Interventionspreis 
s. Interventionssystem der EG 
Interventionssystem der EG 129-131 
Investitionen 235-237 
- einzelbetriebliche Förderung 152 ff. 

Jauche 408, 458f., (Tab. 3.54), 1003 ff., (Tab. 4.35) 
s. a. Wirtschaftsdünger 

Kalidünger 449 f., (Tab. 2.6, Abb. 3.24, Tab. 3.33) 
s. a. Handelsdünger 
Kalkdünger 444-448 (Tab. 3.32) 
s. a. Handelsdünger 
Kläranlagen 560, 1012 
Klärschlamm 
- Anfall und Verwertung 708-714 
- Einsatz 415-417, (Tab. 3.28), 424 
- Schwermetallgehalt 711-714, (Tab. 4.5) 
s. a. Düngemittel 
Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 417, 711 ff., 

717, (Tab. 4.8), 724 
Klima 61 ff. 
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Knick-(Hecken-)Landschaft 619-624, (Abb. 4.3) 
Kombinationswirkung von Schadstoffen 1159ff. 
Kontamination 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Kontingentierung 
— Faktorkontingentierung 144-149, 1381 
— Produktkontingentierung 144-149, 1374-1377 
s. a. Agrarpolitik der EG 
Krume 
s. Bodenbearbeitung 
Kulturarten 280 ff., 287, 289, (Tab. 3.2, Abb. 3.4) 
s. a. Ackerbau 
s. a. Sonderkulturen 
Kulturlandschaft 
s. Agrarlandschaft 

Landbewirtschaftung 
— Bewertung der Auswirkungen 1163-1175 
— Bodenqualität 665-865 
— Grundwässer und Oberflächengewässer 

866-1071 
— Luftqualität 1072-1102 
— Nahrungsmittelqualität 1103-1162 
— Naturhaushalt, Lebensräume, Landschaftsbild 

567-664, 1186f. 
— Ursache von Umweltbelastungen 278-566 
Landschaft 
s. Agrarlandschaft 
Landschaftshaushalt 
s. Naturhaushalt 
Landschaftsplanung 1223, 1236 ff., 1348 
s. a. Flurbereinigung 
Landschaftsschutzgebiet 1224 
Landwirtschaft 
— Beeinträchtigungen 1176-1184 
— Definition, historischer Überblick 1-9 
— Grundlagen 24-94 
— ökologische Voraussetzungen 10-23 
— umweltpolitische Bewertungsmaßstäbe 

1185-1192 
— umweltrelevante neuere Entwicklung 95-120 
s. a. Landbewirtschaftung 
s. a. Umweltschonende Landwirtschaft 
Landwirtschaftliche Produktion 
s. Agrarerzeugung 
Landwirtschaftskammer 261 ff. 
Landwirtschaftsklausel 1185 ff., 1201, 1355-1364 
s. a. Bundesnaturschutzgesetz 
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 

1103, 1107f. 
Lebensmittelhandel 
s. Handel mit Agrarprodukten 
Lebensmittelüberwachung 1103 ff., 1354 
s. a. Monitoring 
Lebensräume 
— Bodenfunktion 680-696 
— Pflanzen und Tiere 572-664, (Tab. 4.1) 
s. a. Artengefährdung, -rückgang 
s. a. Biotopgefährdung, -verluste  

Luftqualität 
— Landbewirtschaftung 1072-1102 
— Luftzusammensetzung 1073-1075, 

(Tab. 4.38-4.40) 
— Überwachung 1341 ff. 

Makrofauna 
s. Bodentiere 
Markt 
s. Absatz von Agrarprodukten 
Marktordnungen in der EG 130f. 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. a. Agrarmarktordnungen 
Megafauna 
s. Bodentiere 
Melioration 
— Definition und Ziele 381-383, (Tab. 3.9, 3.10) 
— Flurbereinigung 318 
— Meliorationbedürftigkeit 396-398 
— Verfahren 384-395 
— Wasserhaushalt 875-884 
Mesofauna 
s. Bodentiere 
Mikrofauna 
s. Bodentiere 
Mikroorganismen 
s. Bodenmikroorganismen 
Milchkuhhaltung 
s. Viehhaltung 
Mineralische Düngung 42 f. 
— Boden 789f., 797-809, (Abb. 4.16, 4.17, 

Tab. 4.17) 
s. a. Düngung 
s. a. Handelsdünger 
Mineralöl 
— Oberflächengewässer 1016 ff. 
Monitoring 834, 1111 ff. 
s. a. Biomonitoring 
s. a. Lebensmittelüberwachung 
Müllkompost 
s. Siedlungsabfälle 
Mykotoxine 1143-1148 

Nachfrage nach Agrarprodukten 165-170 
s. a. Absatz von Agrarprodukten 
s. a. Agrarprodukte 

Nährstoffe 
s. Pflanzennährstoffe 
Nahrungsmittel 
— Ausgaben, Verbrauch 168ff., (Abb. 2.1) 
— Beschaffung und Versorgung 6 ff. 
— Nachfrage 165-170 
— Produktion 319, (Tab. 3.11) 
— Überwachung 1103 ff., 1354 
s. a. Agrarerzeugung 
s. a. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Naturhaushalt 
— Definition 10 
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- Landbewirtschaftung 567-571 
- räumliche Gliederung 80-89 
Naturlandschaft 
s. Agrarlandschaft 
s. Ökosysteme 
Naturschutz 572 ff., 1215, 1217f. 
Naturschutzbehörde 1226 ff., 1236, 1239 ff. 
Naturschutzgebiet 606 ff., 630, 1166, 1224f. 
Naturschutzrecht 
s. Bundesnaturschutzgesetz 
Nebenerwerbslandwirtschaft 222 f., 525-527 
Niederschlag 
s. Wasserhaushalt 
Nitrat 
- Grundwasser 900-905, 920-932, (Abb. 4.28) 
- Nahrungsmittel 1129-1135 
- Trinkwasser 1057-1071, (Abb. 4.37) 
Nmin-Methode 439, 1339 
Nutzpflanzen 
s. Ackerbau 

Oberboden 
s. Bodenbearbeitung 
Oberflächengewässer 
- Landbewirtschaftung 960-1049 
- organische Substanzen 1003-1014, (Abb. 4.36) 
- Pflanzennährstoffe 967-970, (Tab. 4.27, 4.33) 
- Pflanzenschutzmittel 1019-1037, (Tab. 4.36) 
- Schutzwürdigkeit, Gewässertypen 960-966 
- Schwermetalle und Mineralöle 1015-1018 
- Überwachung 1346 
Offizialberatung 
s. Beratung 
Ökosysteme 80-89, 1186f. 
s. a. Agrarlandschaft 
s. a. Biotope 
Organische Chemikalien 
- Bodenbelastung 730-738, (Abb. 4.12) 
- in Tieren und Pflanzen 737 f., (Abb. 4.12, 

Tab. 4.9) 
Organische Dünger 
s. Wirtschaftsdünger 
Organische Düngung 
- Gülle 810-820 
- Humusgehalt 786-796 
s. a. Düngung 
s. a. Wirtschaftsdünger 
Organische Substanz 
- Oberflächengewässer 1003-1014, (Abb. 4.36) 

Pacht 228-230, (Tab. 2.13) 
s. a. Preise 
Persistenz 830 ff., (Tab. 4.19), 1124-1128 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Pestizide 
s. Pflanzenschutzmittel 
Pflanzenbau 
s. Ackerbau 

Pflanzenformationen 586ff.,  (Tab. 4.1), 635 
s. a. Lebensräume 
Pflanzennährstoffe 
- Grundlast, Eintrag und Transport in 

Oberflächengewässer 967-986, (Tab. 4.32) 
- Nährstoffgehalte in Klärschlämmen und 

Siedlungsabfällen 415-419, (Tab. 328) 
- Nährstoffzufuhr durch Handels- und 

Wirtschaftsdünger 410-414, 426-472 
- Nährstoffzufuhr und Ertrag 399-409, 

(Abb. 3.19, 3.20, Tab. 326) 
- Oberflächengewässer 987-1002 
s. a. Düngemittel 
s. a. Düngung 
Pflanzenschutz 
- alternativer Pflanzenschutz 1303 
- bestimmungsgemäße und sachgerechte 

Anwendung 1296-1302 
- Entwicklung 528f. 
- Verbesserung des Zulassungswesens 

1290-1295 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Pflanzenschutzdienst 267, 491 
Pflanzenschutzgesetz 267, 475-477, 1107 f., 1256f., 

1290 ff., 1353, 1365 
Pflanzenschutzmittel 
- Anwendung im Ackerbau 491-510, 

(Tab. 3.43 -3.48, Abb. 3.26 - 3.30) 
- Anwendungshäufigkeit 511-519, 

(Tab. 3.49-3.51) 
- Bodenfunktion 829-854, (Tab. 4.19, 4.20, 

Abb. 4.19) 
- Definitionen 473-483 
- Grundwasserkontamination 935-952, 

(Tab. 4.24-4.26) 
- Inlandabsatz 484-487, (Tab. 3.40-3.42), 528f. 
- Luftbelastung 1083-1087 
- Nahrungsmittel 1124-1128, (Tab. 4.42) 
- Oberflächengewässer 1019-1037 
- Wertmäßige Aufwendungen 520-527, 

(Abb. 3.31) 
- Zulassung 477f., (Tab. 3.29), 524, 1292-1295 
s. a. Betriebsmittel 
s. a. Pflanzenschutz 

Pflanzenschutzmittel-Abgabe 1302 

Pflug 361 ff. 
s. a. Bodenbearbeitung 

Phosphat 
s. Phosphatdünger 
s. Phosphor 

Phosphatdünger 
- betriebliche Anwendung 440-443, (Tab. 3.31) 
- Boden 806-808, (Tab. 4.17) 
- Einsatz in der BRD und EG 410-412, 425, 

(Tab. 3.29) 
s. a. Düngung 
s. a. Handelsdünger 

Phosphor 
- Oberflächengewässer 972-976, (Tab. 4.27-

429, 4.34) 
- regionaler Aufwand (Abb. 3.23) 
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Porenstruktur 
s. Bodenbearbeitung 
s. Bodengefüge 
s. Bodenverdichtung 
Preise 
— Betriebsmittel 238 ff., (Tab. 2.15) 
— EG und Weltmarkt 132 ff., (Tab. 3.21) 
— Faktorpreiserhöhung 1381, 1389-1404 
— landwirtschaftlicher Grundbesitz 225-232, 

(Tab. 2.13) 
— Preisgarantie 129-131 
— Preissenkung für Agrarprodukte 1378-1380 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. a. Agrarprodukte 
Produktion 
s. Agrarerzeugung 
s. Produktionsfaktoren 
Produktionsfaktoren 
— Arbeit 222-224 
— Betriebsmittel 233-250 
— Boden 225-232 
— Einsatz in der Agrarproduktion 211-277 
— Engpaßfaktoren 251-258 
— ökonomische Bestimmungsfaktoren 222-250 
s. a. Agrarerzeugung 
Produktionsmittel 
s. Betriebsmittel 
s. Vorleistungen 
Produktkontingentierung 
s. Kontingentierung 

Regeln umweltschonender Landbewirtschaftung 
1201,1363-1368 

s. a. Umweltschonende Landwirtschaft 
Reichsnaturschutzgesetz (RNG) 572 
Reststoffe 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
s. Siedlungsabfälle 
s. Tierische Ausscheidungen 
Richtpreise 130 
s. a. Preise 
Rinderhaltung 
s. Viehhaltung 

Rote Listen 572-583, 1217 
Rückstände in Nahrungsmitteln 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 

Saat 
— Aussaattechnik— und verfahren 367 f., 

(Abb. 3.18, Tab. 3.23) 
— Saatbettbereitung 349, 366, (Abb. 3.17, 

Tab. 3.22) 
s. a. Bodenbearbeitung 
Säureeintrag 697-702 
s. a. Bodenbelastungen 

Saumbiotope 599 ff., 1247 
s. a. Biotopverbundsystem 
Schadensschwellen 
s. Integrierter Pflanzenschutz 

Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
— Definitionen, gesetzliche Regelungen 

1103-1110 
— einzelne Schadstoffe 1123-1158, (Tab. 4.42) 
— Höchstmengenfestlegung 1120-1122 
— Lebensmittelüberwachung 1111-1113 
— mehrere Schadstoffe 1159-1162 
— unsachgemäßer Umgang 1143-1158 
Schlachtabfälle 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
Schlaggrößen 110, 117, 309-313, 1250f., (Abb. 5.1) 
Schlagkartei 499, 511 ff. 
Schutzzollpolitik 123 f. 
Schweinehaltung 
s. Viehhaltung 
Schwellenpreise 
s. Interventionssystem der EG 
Schwermetalle 
— Bodenfunktion 717-726, (Abb. 4.9, 4.10, 

Tab. 4.7, 4.8) 
— Bodenorganismen 727-729, (Abb. 4.11) 
— Herkunft und Verbreitung im Boden 703-716, 

807-809, 835, (Abb. 4.7, 4.8, Tab. 4.3-4.6) 
— Nahrungsmittel 1149-1158 
— Oberflächengewässer 1015-1018 
Selbstversorgungsgrad 98, 133, (Tab. 2.2) 
Sickersäfte 
s. Silage-Sickersäfte 
Siedlungsabfälle 415-419, (Tab. 3.28), 708ff., 

(Tab. 4.6) 
Silage-Sickersäfte 
— Behandlung 558-560 
— Definition 408 
— Entstehung, Menge, Zusammensetzung 

552-557, (Tab. 3.56) 
— Gewässerbelastung 1009-1014 
Sonderkulturen 289, 314, 1191, 1198f. 
Spezialisierung 114-118, (Abb. 1.5), 285-298, 

1312-1321, (Abb. 5.3) 
s. a. Betriebe 
s. a. Viehhaltung 
Spurennährstoffe 451 f. 
Spurenstoff, -gase 
s. Luftqualität 
Stallmist (-dung) 455-457, 538 ff. 
s. a. Wirtschaftsdünger 

Standorte 
s. Agrarstandorte Mitteleuropas 
s. Flächennutzung 

Stickstoff 
— Kreislauf 800 ff., (Abb. 4.16, 4.18) 
— Wirtschaftsdünger 812, (Tab. 4.18) 
— Oberflächengewässer 977 f., (Tab. 4.30, 4.31, 

4.34) 
s. a. Stickstoffdünger 
Stickstoffabgabe 1389-1404 
Stickstoffdünger 
— Boden 797-805 
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— Einsatz in der BRD und EG 135, (Tab. 2.5, 2.6) 
410-412, (Abb. 3.21, Tab. 3.26), 425, (Tab. 3.29) 

— Grundwasser 920-932, (Abb. 4.28-4.31, 
Tab. 4.22) 

— Oberflächengewässer 987-1002, (Abb. 4.33, 
4.34, Tab. 4.34) 

— regionaler Stickstoffaufwand 421, (Abb. 3.22) 
s. a. Düngung 
s. a. Handelsdünger 
s. a. Mineralische Düngung 
Stoppelbearbeitung 350, 372f. 
s. a. Bodenbearbeitung 
Stroh 561-566 
Strohdüngung 468-470 
Strukturwandel der Landwirtschaft 
s. Bodenbewirtschaftung 
s. Landwirtschaft 
Summenformel 1161 f. 

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
(TA-Luft) 536 

Tierarzneimittel 1136-1142 
Tierische Ausscheidungen 
— Behandlung und Verwertung 541-547, 

(Tab. 3.54) 
— Einteilung 538-541 
— Hygiene 550 
— Mengen 534f., (Tab. 3.52, 3.53) 
— Nährstoffgehalt 548 f., (Tab. 3.55) 
— rechtliche Vorschriften 536f. 
s. a. Wirtschaftsdünger 
Tierseuchenrecht 536 f. 
Tierversuche 1114-1119 
Toxikokinetik 1114 ff. 
Toxizität 1111-1119 
Trinkwasser 
— Aufbereitung 1057-1071, (Abb. 4.32, Tab. 4.37) 
— Landbewirtschaftung 1050-1071 
— Nitratgehalte 900 ff., (Abb. 4.24-4.26) 
— Schutz 898, 1050-1056 

Überproduktion 133, 142 ff., (Tab. 2.2), 
1202-1206 

s. a. Agrarpolitik der EG 
Überwachungssystem Landwirtschaft 1200, 

1336-1354 
— Bewertungsmaßstäbe 1342 
— Immissionsüberwachung 1344 
— Mittel der Überwachung 1343-1354, (Abb. 5.9) 
— Schadstoffdeposition 1345 
— Ziele und Objekte 1339-1342, (Abb. 5.5-5.8) 
Umweltschonende Landwirtschaft 
— Agrarpolitik 1369-1426 
— Düngung 1259-1289 
— Emissionsbegrenzung 1196-1198, 1259-1311 
— Pflanzenbau 1312-1335 
— Pflanzenschutz 1290-1304 
— rechtliche Rahmenbedingungen 1355-1368  

Unkraut 
s. Ackerbegleitflora 
Unterboden 
s. Bodenbearbeitung 

Verbrauchergewohnheiten 
s. Nahrungsmittel 
Verdunstung 867-874, (Abb. 4.21) 
s. a. Wasserkreislauf 
Vernetzung der Biotope 1232-1246 
s. a. Biotopverbundsystem 
Vertragslandwirtschaft 200 ff. 
Viehhaltung 13-17 
— betriebliche und regionale Konzentra-

tion 119f., (Abb. 3.25) 
— Entwicklung und Strukturwandel 319-334, 

(Tab. 3.12-3.18, Abb. 3.6, 3.7) 
Vorleistungen 101-108, (Tab. 1.1, 1.2), 238-250, 

(Tab. 2.14) 
s. a. Betriebsmittel 
Vorrangflächen 1194, 1214 ff., 1224-1231 
s. a. Biotopverbundsystem 
s. a. Flächenschutz 

Wachstumsregler 475, 514 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Wasser 
— landwirtschaftliche Ressource 54 60, 

(Abb. 1.2) 
s. a. Wasserhaushalt 
Wasseraufbereitung 
s. Trinkwasser 
Wassererosion 
s. Bodenerosion (-verlust) 
Wasserhaushalt 
— Einflüsse verschiedener Nutzungen 867-874 
— Landbewirtschaftung 866-884 
— Meliorationen 875-884 
— Naturhaushalt und Landwirtschaft 44-60, 

(Abb. 1.1, 1.2) 
— Wasserkreislauf in der BRD, (Abb. 4.20) 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 536f., 891 ff., 

1273-1281, 1299, 1364 
s. a. Wasserschutzgebiete 
Wasserkreislauf 
s. Wasserhaushalt 
Wasserrecht 
— Kontrolle der Düngung 1273-1281 
s. a. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
Wasserschutzgebiete 
— Ausweisung, Flächenbedarf 893, (Tab. 4.21), 

898 
— Düngung 1274-1279 
Wegebau 
s. Wirtschaftswegebau 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1111, 1135 
Wiesen- und Weidewirtschaft 
s. Grünlandbewirtschaftung 
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Winderosion 
s. Bodenerosion (-verlust) 
Wirkstoffe 
s. Pflanzenschutzmittel 
Wirtschaftsdünger 
— Anwendung 453-472 
— Definition und Einteilung 406-409 
— Emissionen 1099f. 
— Nährstoffe 413f., (Tab. 3.27, 3.34), 812, 

(Tab. 4.18) 
— regionale Schwerpunkte 423, (Abb. 3.25), 467 
— Überwachung 1350 
s. a. Düngemittel 

s. a. Düngung 
s. a. Tierische Ausscheidungen 
Wirtschaftswegebau 314f., (Tab. 3.7), 1252 f., 

(Tab. 5.1) 

Zugmaschine 
s. Ackerschlepper 

Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Zwischenfrüchte 
s. Fruchtfolge 
s. Gründüngung 
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